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Erster Teil: Formalia

A. Einsetzung und Auftrag der Enquetekommission

I. Einsetzungsbeschluss und Untersuchungsauftrag

Der 12. Landtag des Landes Baden-Württemberg beschloss in seiner Sitzung
am 24. März 1999 auf Antrag der Fraktionen der CDU und der FDP/DVP vom
23. März 1999 (Drucksache 12/3890) und mit Ergänzung durch den Antrag der
SPD vom 24. März 1999 (Drucksache 12/3891), gemäß § 34 der Geschäftsord-
nung des 12. Landtags von Baden-Württemberg eine Enquetekommission „Situa-
tion und Chancen der mittelständischen Unternehmen, insbesondere der Familien-
unternehmen, in Baden-Württemberg“ einzusetzen. Auftrag der Enquetekommis-
sion ist es, die Situation und Chancen der mittelständischen Unternehmen, insbe-
sondere der Familienunternehmen in Baden-Württemberg – differenziert nach
Wirtschaftszweigen – zu untersuchen, Empfehlungen zu Rahmenbedingungen
und Förderung abzugeben und über die Untersuchungsergebnisse bis zum Som-
mer 2000 zu berichten. (vgl. Untersuchungsauftrag vom 25. März 1999 Drucksa-
che 12/3901).

A. Situation von mittelständischen Unternehmen in Baden-Württemberg

1. Welche Bedeutung haben die mittelständischen Unternehmen in den Bereichen
Handwerk, Industrie/Gewerbe, Handel, Freie Berufe, Dienstleistungen, Land-
und Forstwirtschaft für die Wirtschaft in Baden-Württemberg, insbesondere im
Hinblick auf

a) die Anzahl der Unternehmen,

b) die Arbeits- und Ausbildungsplätze,

c) den Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt,

d) die Stabilität der Wirtschaftsentwicklung

und wie verlief die Entwicklung in den vergangenen Jahren? Dabei soll ein
Schwerpunkt auf die Betrachtung von Klein- und Kleinstbetrieben gelegt wer-
den.

2. Welche Auswirkungen auf die mittelständischen Unternehmen, insbesondere
die Familienunternehmen, hat beispielsweise

a) die Verschärfung des internationalen Wettbewerbs,

b) der Strukturwandel von produzierendem Gewerbe hin zu Dienstleistungen,

c) die zunehmende Konzentration von Unternehmen in vielen Bereichen?

3. Welche Anforderungen sind heute an die Leitung eines mittelständischen Un-
ternehmens in fachlicher und kaufmännischer Sicht gestellt? Wird die Firmen-
leitung diesen Anforderungen gerecht und welche Unterstützung kann sie er-
halten?

4. Wie ist die Situation von Frauen in der Leitung von mittelständischen Unter-
nehmen, insbesondere,

a) in welchem Umfang sind die Frauen selber die Leiterinnen des Unterneh-
mens und in welchem Umfang sind sie als mithelfende Familienangehörige
in der Firmenleitung tätig,

b) welche Ausbildung haben die mithelfenden Frauen in der Firmenleitung,

c) welche Unterstützung in Form von Ausbildung und Beratung erhalten die
mithelfenden Frauen?

5. Welche Konsequenzen hat die Mitarbeit von Familienmitgliedern in den mit-
telständischen Unternehmen, insbesondere,
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a) wie hoch ist das Einkommen der Familienmitglieder im Vergleich zu ab-
hängig Beschäftigten in größeren Unternehmen,

b) wie müssen die Arbeitsverhältnisse aus rechtlicher Sicht gestaltet werden,

c) wie sind die Rentenansprüche der Familienangehörigen im Vergleich zu
abhängig Beschäftigten,

d) welche Folgen hat die Mitarbeit von Familienmitgliedern auf das Familien-
leben, die Kindererziehung, das Zeitbudget der Familie und die Freizeit?

6. Welche Probleme ergeben sich bei der Weitergabe von Familienunternehmen,
zum Beispiel,

a) sind in ausreichendem Maße qualifizierte Nachfolger vorhanden,

b) welche erb- und steuerrechtlichen Probleme können entstehen,

c) sind die ausscheidenden Firmeninhaber ausreichend auf die Übergabe vor-
bereitet oder gibt es Konflikte zwischen den Generationen?

7. Wie ist die finanzielle Situation der mittelständischen Unternehmen, insbe-
sondere der Familienunternehmen? Insbesondere,

a) wie hat sich die Eigenkapital- und Ertragssituation entwickelt,

b) wie ist der Zugang der Unternehmen zu Fremdkapital,

c) wie hat sich die Zahl der Insolvenzen und Neugründungen in den vergan-
genen Jahren entwickelt?

8. Wie ist die Situation der landwirtschaftlichen Unternehmen und wie wirkt
sich die Förderpolitik der EU, des Bundes und des Landes aus?

9. Welche bürokratischen Hemmnisse belasten die mittelständischen Unterneh-
men?

10. Wie werden mittelständische Unternehmen bei der Vergabe öffentlicher Auf-
träge berücksichtigt?

11. Gibt es in einzelnen Bereichen eine Konkurrenz zu öffentlichen Anbietern auf
Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene?

12. Wie ist das „Image“ von mittelständischen Unternehmen? Wie werden sie von
der Bevölkerung gesehen und wie werden sie in der Schule dargestellt?

B. Chancen und Risiken – Wege in die Zukunft

1. Wie sollte die Förderung von Existenzgründungen und Betriebsübernahmen in
der Zukunft ausgestaltet und gewichtet werden?

2. Welche Beiträge kann die Beratung für die Entwicklung mittelständischer Un-
ternehmen leisten und wie müssen die Instrumente der Beratungsförderung
ausgestaltet sein, um den Erfordernissen der Zukunft gerecht zu werden?

3. Inwieweit ist die Wirtschaftsförderung des Landes auf mittelständische Unter-
nehmen ausgerichtet und wie wirkt diese Förderung? Welches sind die einzel-
nen Förderprogramme und in welchem Umfang werden sie in Anspruch ge-
nommen?

4. Wie kann der Zugang zu Förder- und Beratungsprogrammen der Europäischen
Union sowie zu europaweiten Ausschreibungen verbessert werden?

5. Wie kann die Gläubigerstellung im Zahlungsverkehr verbessert werden?

6. Wie kann der Technologietransfer für mittelständische Unternehmen genutzt wer-
den? Durch welche Maßnahmen kann der Mittelstand, insbesondere das Hand-
werk, künftig an der Forschungsförderung durch das Land gerecht teilhaben?
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7. Sind Kooperationen ein Weg in die Zukunft und welche Maßnahmen, insbe-
sondere im Handels- und Gesellschaftsrecht, sind ggf. notwendig?

8. Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus der Grenznähe Baden-Würt-
tembergs zu Frankreich, der Schweiz und Österreich? Welche Förderprogram-
me für die mittelständische Wirtschaft existieren in diesen Staaten? Wie sehen
insbesondere die Möglichkeiten der Tätigkeit von baden-württembergischen
Unternehmen in der Schweiz und in Österreich sowie umgekehrt aus? Welche
Hindernisse gibt es? Was gedenkt die Landesregierung wann dagegen zu tun?

9. Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus den Binnengrenzen zu den
Ländern Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz? Welche Förderprogramme für
die mittelständische Wirtschaft existieren in diesen Ländern?

10. Welche Belastung der Familienunternehmen entsteht durch die Schwarzarbeit
und wie kann ihr in Zukunft wirksamer begegnet werden?

11. Welche Anforderungen hat der Mittelstand an die Aus-und Fortbildung für die
Zukunft? Welche Qualifikationen werden in Zukunft gefragt sein? Welche
Ausbildungsformen werden hierzu benötigt? Wie können neue Ausbildungs-
berufe schneller verankert werden? Inwiefern ergibt sich ein Bedarf für ver-
besserte Weiterbildung von Fach- und Führungskräften und Unternehmern im
Mittelstand, aber auch für die nicht direkt betriebsbezogene Fortbildung der
Mitarbeiter? Besteht ein Bedarf an Zusatzausbildungen für Hochschulabsol-
venten? Welche Möglichkeiten bestehen für eine Kooperation verschiedener
Bildungsträger insbesondere im Bereich der Weiterbildung?

12. Wie kann das Marketing im Mittelstand verbessert werden? Kann das Marke-
ting durch Land und Kommunen im Hinblick auf den Mittelstand verbessert
werden?

13. Durch welche Maßnahmen kann das Land die Belastungen ausbildender Be-
triebe mindern?

14. Welche Chancen und Risiken ergeben sich durch die neuen Kommunikations-
medien für die mittelständischen Familienunternehmen? Auf welche Weise
kann das Land die Risiken mindern und die Chancen fördern?
Inwiefern kann das Land mittelständischen Betrieben, vor allem Handwerks-
betrieben, Hilfestellung dazu geben, die neuen Kommunikationsmedien für
den fachlichen Austausch, Kooperationen und den Wertschöpfungsprozess zu
nutzen?

15. Welche Möglichkeiten bietet das Vergaberecht des Bundes, seitens des Lan-
des mittelständische Familienunternehmen zu fördern, Scheinselbständigkeit
mit all ihren Nachteilen für die Familien der so genannten Selbstständigen zu
verhindern und ausbildende sowie frauenfördernde Unternehmen gerecht zu
beteiligen?

16. Durch welche Maßnahmen kann das Land die Benachteiligung mittelständi-
scher Familienunternehmen gegenüber großen und konzernabhängigen Unter-
nehmen auf dem globalisierten Markt ausgleichen?

C. Rahmenbedingungen für mittelständische Unternehmen durch die EU, den
Bund, das Land und die Kommunen

1. Welche Fördermaßnahmen für mittelständische Familienunternehmen gibt es
in Baden-Württemberg, in anderen Bundesländern, im Bund oder in der Eu-
ropäischen Union?

2. Welche Auswirkungen haben die Veränderungen auf Bundesebene zum Bei-
spiel in den Bereichen des Steuerrechts, des Arbeitsrechts und der Sozialversi-
cherungen auf die mittelständischen Unternehmen in Baden Württemberg?
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3. Welchen Einfluss haben die Abgaben auf die Entwicklung der Unternehmen,
insbesondere der Familienunternehmen?

4. Welche Auswirkung auf die mittelständischen Familienbetriebe und die dorti-
gen Arbeitsplätze würde ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz für arbeitsintensi-
ve Dienstleistungen, vor allem im Handwerk und in der Gastronomie, haben?

5. Wie müßten die Rahmenbedingungen für die mittelständischen Familienunter-
nehmen auf Bundesebene gestaltet werden, um den Unternehmen die Schaf-
fung von neuen Arbeits- und Ausbildungsplätzen zu ermöglichen?

6. Welche Gremien und Wirtschaftsorganisationen haben sich mit der Situation
von mittelständischen Unternehmen, insbesondere der Familienunternehmen,
befasst und dazu Vorschläge gemacht, und wie lauten diese?

7. Wie wurden die Rahmenbedingungen auf Landesebene in den vergangenen
Jahren angepasst und welchen Handlungsbedarf gibt es noch?
a) Müssen neben der Überprüfungsaktion zum Abbau von wirtschaftsbelasten-

den Standards durch den Arbeitsstab im WM „Bürokratiekosten-TÜV“ wei-
tere Maßnahmen getroffen werden, um Kosten durch Vorschriften zu besei-
tigen, und wie sollen solche belastende Standards oder Vorschriften besei-
tigt werden?

b) Welche Maßnahmen im Planungsrecht sind zu ergreifen?

D. Handlungsempfehlungen

Die Enquetekommission soll dem Landtag über die Untersuchungsergebnisse bis
zum Sommer 2000 berichten, diese bewerten und etwaige Konsequenzen darstel-
len, einschließlich der personellen, strukturellen und finanziellen Auswirkungen
für das Land.

II. Rechtsgrundlage und Verfahrensregeln

Rechtsgrundlage für Einsetzung, Zusammensetzung und Verfahren der Enquete-
kommission ist § 34 der Geschäftsordnung des Landtags von Baden-Württemberg
in der Fassung vom 1. Juni 1989 (GBl. S. 250), zuletzt geändert durch Beschluss
vom 11. Dezember 1997 (GBl. 1998 S.1).

In ihrer 2. Sitzung vom Freitag, den 16. April 1999, hat die Enquetekommission
beschlossen, sich grundsätzlich bezüglich des Beratungs- und Verfahrensablaufs
nach den Vorschriften für Fachausschüsse zu richten (vgl. Prot. II/1). In der 22.
Sitzung am 17. März 2000 wurde beschlossen, abweichende Minderheitsvoten zu
den Empfehlungen der Enquetekommission in einem gesonderten Teil in die Be-
richterstattung aufzunehmen.

III. Die Enquetekommission

Mitglieder und stellvertretende Mitglieder

Die Fraktionen haben folgende Enquetemitglieder und stellvertretende Mitglieder
benannt:

ordentliche Mitglieder stellv. Mitglieder

CDU-Fraktion Abg. Bloemecke Abg. Fleischer
Abg. Dr. Meister-Scheufelen Abg. Keitel
Abg. Netzhammer Abg. Schuhmacher
Abg. Scheffold Abg. Tölg
Abg. Schweizer Abg. Wieser
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SPD-Fraktion Abg. Brinkmann Abg. Haußmann
Abg. Hausmann Abg. Dr. Puchta
Abg. Schmiedel Abg. Seltenreich

Bündnis 90/
Die Grünen Abg. Schlager Abg. Dr. Hildebrandt

FDP/DVP-Fraktion Abg. Drautz Abg. Fauser

REP-Fraktion Abg. Deuschle Abg. Huchler

Zum 1. März 2000 schied der Abgeordnete Claus Schmiedel (SPD) aus der En-
quetekommission aus. Als neues Mitglied wurde von der Fraktion der SPD der
Abgeordnete Mario Capezzuto benannt.

Zum 31. März 2000 schied die Abgeordnete Dr. Gisela Meister-Scheufelen aus
der Enquetekommission aus. Als neues Mitglied wurde von der Fraktion der CDU
die Abgeordnete Ursula Kuri benannt.

Zum 28. Juni 2000 wurde von der Fraktion der SPD der Abgeordnete Rolf Selten-
reich, bisher stellvertretendes Mitglied der Enquetekommission, als ordentliches
Mitglied benannt. Gleichzeitig wurde der Abgeordnete Rudolf Hausmann, SPD,
bisher ordentliches Mitglied, als künftig stellvertretendes Mitglied benannt.

Am 1. Dezember 2000 verstarb der Abgeordnete Ulrich Brinkmann, SPD.

Vorsitz

In ihrer 1. Sitzung vom 25. März 1999 hat die Enquetekommission zur Vorsitzen-
den die Abgeordnete Dr. Gisela Meister-Scheufelen (CDU) und zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden den Abgeordneten Richard Drautz (FDP/DVP) gewählt (vgl.
Prot. I/1).

Auf Grund des Ausscheidens der Vorsitzenden hat die Enquete in ihrer 24. Sit-
zung am 31. März 2000 zur neuen Vorsitzenden die Abgeordnete Veronika Netz-
hammer (CDU) gewählt (vgl. Prot. XIV/ 3).

Mitarbeiter/innen

Wiss. Koordination und Geschäftsführung: Dr. Birgit Buschmann

Geschäftsstelle: ORR Wolfgang Stephan
Beate Waidelich
Gudrun Elser

Parlamentarische Berater Sabine Kurtz (CDU)
/innen der Fraktionen: Cornelia Kinzig-Massar (SPD) und

Helmut Lange (SPD)
Suzan Ünver (Bündnis 90/Die Grünen)
Annette Baumer (FDP/DVP)
Horst Mühlmann (REP)

sowie die Mitarbeiter/innen des Stenographischen Dienstes, einschließlich Herrn
Marcus Meyer, wiss. Mitarbeiter des Instituts für Angewandte Wirtschaftsfor-
schung (IAW), Tübingen

B. Ablauf des Untersuchungsverfahrens

I.

Die Enquetekommission trat bis zum 5. Dezember 2000 insgesamt 39 Mal zusam-
men, hiervon 25 Mal in öffentlicher und 17 Mal in nichtöffentlicher Sitzung (vgl.
Anlage 1a, Anlagenband).

Die Enquetekommission hat in bundesweit bisher einmaliger Weise umfassend
das komplexe Themenfeld der Mittelstandspolitik bearbeitet und dabei ihrer Un-
tersuchungsmethodik ein Dreiphasenkonzept zugrundegelegt (vgl. Anlage 1b und
1c, Anlagenband). Eine erste Anhörungsrunde mit ca. 70 Sachverständigen aus
dem Bereich der Dach- und Fachverbände sowie von wissenschaftlichen Einrich-
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tungen wurde im Juni und Juli 1999 durchgeführt. Zielsetzung war dabei eine Si-
tuationsanalyse in den mittelständisch strukturierten Branchen Handwerk, Han-
del, Agrarwirtschaft, Hotel- und Gaststätten, Tourismus, einzelnen Dienstleis-
tungsbranchen, Freien Berufen sowie in den Bereichen Informations- und Kom-
munikationstechnologien und Medien in Baden-Württemberg.

In einer zweiten Phase wurden im Oktober und November 1999 im Rahmen von 6
Regionalen Dialogforen mittelständische Unternehmen, regionale und grenzüber-
schreitende Wirtschaftsfördereinrichtungen befragt. Im Mittelpunkt stand dabei,
einen intensiven Dialog mit mittelständischen Unternehmen vor Ort exemplarisch
in sechs Wirtschaftsregionen in Baden-Württemberg zu führen, um deren Pro-
blemlagen und Anliegen aufzunehmen. Zielsetzung war darüber hinaus, einen
exemplarischen Überblick über regionale, insbesondere auch grenzüberschreiten-
de Kompetenzprofile und Wirtschaftsfördersituationen zu gewinnen. Diese Reihe
wurde mit vier weiteren Regionalen Dialogforen im Jahr 2000 zu den Schwer-
punktthemen „Zukunfts- und Vermarktungskonzepte Landwirtschaft-Tourismus“,
„KMU-Netzwerke und Kooperationen“, „Innovation, Einsatz von IuK- und neuen
Technologien in KMU“ und „Unternehmensnachfolgemanagement und -konzep-
te“ fortgesetzt. Insgesamt waren an den Regionalen Dialogforen 147 Unterneh-
men und 76 Wirtschaftsfördereinrichtungen beteiligt.

In einer dritten Anhörungsrunde wurden ausgewählte Themen wie z. B. „Erfolgs-
faktoren und Besonderheiten von Familienunternehmen“, „Vergabewesen von
Land und Kommunen“, „Ansätze zum Abbau von Bürokratiebelastungen“, „Mit-
telstandsgerechte Rahmenbedingungen von EU, Bund und Land“, „Mittelstands-
förderung in Baden-Württemberg“, „Kapitalausstattung und Finanzierungskon-
zepte für KMU“, „Zukunftskonzepte zur Qualifizierung und Beratung von KMU
sowie zur Deckung des Fachkräftebedarfs“ sowie „Zukunftsstrategien der Mittel-
standsförderung“ vertieft und dabei Zukunftskonzepte zur Mittelstandsförderung
identifiziert. Dabei wurden bundesweit und zum Teil auch international Erfolgs-
beispiele zu Mittelstandsförderung und zu den Rahmenbedingungen zusammen-
tragen.

In den öffentlichen Sitzungen wurden insgesamt 183 Sachverständige angehört.

Begleitend wurde seit Herbst 1999 über eine Internetplattform ein online-Dialog
mit dem Mittelstand geführt und eine Umfrage landesweit über Kammer- und
Verbandszeitschriften sowie das Internet zu den Schwerpunktthemen „Bürokratie-
belastungen, Behördenverhalten und Serviceangebote der öffentlichen Hand“,
„Aus- und Weiterbildung“, „Chancen und Risiken in der jeweiligen Region und
Branche“, „Erwartungen an Staat und Wirtschaftspolitik“, – insbesondere auch
von Familienunternehmen – durchgeführt. Damit sollen dem Landtag konkrete
Probleme und Handlungsbedarfe vor Augen geführt werden und neue dialogorien-
tierte Untersuchungsmethoden unter Einsatz der neuen Informations- und Kom-
munikationstechnologien getestet werden. Daran haben sich mehr als 1000 mittel-
ständische Unternehmen aus Baden-Württemberg beteiligt (vgl. Auswertung der
Umfrage im Anlageband, Anlage 11. Etwa 10 % der Rückläufe erfolgten dabei
über das Netz. Dieses Ergebnis liegt im Durchschnitt der bisher bekannten Zahlen
zur Mediennutzung im Mittelstand). Mittelständische Unternehmen und insbeson-
dere Familienunternehmen haben dabei eine Vielzahl an konkreten Anliegen und
Verbesserungsvorschlägen vorgetragen, die hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit zu
prüfen waren und sind. Im Vordergrund standen dabei vor allem bürokratische
und kostenmäßige Belastungen, Fachkräftemangel und Vorschläge zur Verbesse-
rung der Service- und Unterstützungsangebote vor Ort. Dazu wurden auch die be-
troffenen Behörden und Stellen um eine Stellungnahme gebeten. (Insgesamt wur-
den hierzu etwa 90 Stellungnahmen eingeholt, der Rücklauf betrug rund 90 %).

II.

Im Rahmen der Arbeit der Enquetekommission wurde das Sonderthema „Verga-
bewesen von Land und Kommunen“ behandelt. Die Enquetekommission hat im
Anschluss an die Novellierung der Gemeindewirtschaftsordnung, die Proteste der
Handwerksorganisationen sowie den Landtagsbeschluss vom 14. Juli 1999 zum
Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen vom 14. Juli 1999 (Drucksache
12/4246), wonach im Zusammenhang mit der in Prüfung befindlichen Novellie-
rung des Mittelstandsförderungsgesetzes eine befriedigende Gesamtregelung des
Vergaberechts und der Vergabepraxis in Zusammenarbeit insbesondere mit dem
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Handwerk, dem Handel und den freien Berufen anzustreben ist, den Auftrag zur
Prüfung und Untersuchung des Vergabewesens erhalten. Vom Landtag wurde
mehrheitlich festgestellt, dass die Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung ge-
meindewirtschaftlicher Vorschriften im Juli 1999 kein Präjudiz darstellen soll.

Zielsetzung der Enquete sollte dabei insbesondere sein, mögliche gesetzliche
Lücken, Vergabeverstösse und zunehmende privatwirtschaftliche Aktivitäten
kommunaler Gesellschaften in privater Rechtsform u.a. auch durch die Novellie-
rung des Vergaberechtsänderungsgesetz auf Bundesebene und die Liberalisie-
rungstendenzen auf EU-Ebene zu prüfen.

In ihrer 10. Sitzung am 24. September 1999 beschloss die Kommission eine um-
fassende Befassung (vgl. Prot. X/2). Diese erfolgte im Rahmen eines Berichtsan-
trages an die Landesregierung sowie einer Anhörung der wichtigsten Experten/in-
nen zum Thema „Vergabewesen von Land und Kommunen“.

Die Enquetekommission hat in ihrer 14. Sitzung am 29. Oktober 1999 einen Be-
richtsantrag an die Landesregierung zum Thema „Vergabewesen von Land und
Kommunen“ beschlossen (vgl. Prot. XIV/5). Am 10. Dezember 1999 wurde eine
Anhörung zum Thema „Vergabewesen von Land und Kommunen durchgeführt
(vgl. Prot. XVII). Dabei wurden Vertreter/innen der betroffenen Ressorts (Wirt-
schaftsministerium, Finanzministerium, Innenministerium), der wichtigsten be-
troffenen Handwerks- und Mittelstandsverbände, der kommunalen Spitzenver-
bände sowie unabhängige juristische Sachverständige angehört (vgl. Zwischenbe-
richt Drs. 12/5524, Anlage 3).

Im Mittelpunkt stand dabei die Prüfung notwendiger Anpassungen im Vergabe-
recht und Empfehlungen zur Verbesserung der Vergabepraxis.
Fragestellungen waren u.a. :

• Bedeutung und Stellenwert der öffentlichen Aufträge ober- und unterhalb der
EU-Schwellenwerte,

• Rechtslage auf EU, Bundes- und Landesebene im Bereich des Vergaberechts
und bestehende Handlungsbedarfe durch Veränderungen auf EU und Bundes-
ebene durch Vergaberechtsänderungsgesetz etc.,

• Konsequenzen der Novellierung der Gemeindewirtschaftsordnung, insbesonde-
re hinsichtlich des künftigen Anwendungsbereich der VOB und VOL vor dem
Hintergrund der Gesetzesintension zur größeren Freiheit der Kommunen im li-
beralisierten Wettbewerb,

• Vergabepraxis, insbesondere Umfang der Vergabe in Fach- und Teillosen, Ver-
gaben an Generalunternehmer, Investorenmodelle, Einhaltung und Verstöße
gegen Vergabevorschriften etc.,

• Möglichkeiten zur Erweiterung des Vergaberechts durch neue Vergabekriterien,

• Begriff und Praxis der kommunalen Daseinsvorsorge.

In Einzelgesprächen und schriftlichen Stellungnahmen wurden weitere Vertre-
ter/innen von Verbänden, Ressorts sowie Rechtsexperten/innen auch aus anderen
Bundesländern und Staaten befragt und beigezogen (vgl. Drs. 12/5524, Anlage 4).

Ergänzt wird die Untersuchung der Enquetekommission durch zwei parlamentari-
sche Berichtsanträge des Abg. Ulrich Brinkmann u.a. SPD „Vergaberecht für
Land und Kommunen“ und der Abg. Sabine Schlager u.a. Bündnis 90/Die Grünen
„Auswirkungen des Vergaberechtsänderungsgesetzes auf das Vergabewesen von
Land und Kommunen“ mit Zusatzfragen zum Thema (vgl. Drucksache 12/4573,
16. November 1999, und Drucksache 12/4570, 16. November 1999).

Auf Grund der besonderen Bedeutung und Aktualität des Themas und des akut
bestehenden Handlungsbedarfs hat die Enquete in ihrer 18. Sitzung am 14. Januar
2000 eine vorgezogene Beschlussfassung zu den Handlungsempfehlungen be-
schlossen (vgl. Prot. XIIX/3). Damit sollte eine baldige Formulierung und Umset-
zung der resultierenden erforderlichen gesetzlichen Maßnahmen erreicht und ins-
besondere eine Novellierung des Mittelstandsförderungsgesetzes noch in der 12.
Legislaturperiode ermöglicht werden.

Die Enquetekommission hat es für notwendig erachtet, dem Landtag einen Zwi-
schenbericht über diesen Themenkomplex vorzulegen, um resultierende Maßnah-
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men im parlamentarischen Verfahren unverzüglich zu veranlassen. Über Ergeb-
nisse und Empfehlungen wurde dem Landtag bereits im Oktober 2000 ab-
schließend berichtet (vgl. Zwischenbericht Drs. 12/5524).

Die Ergebnisse der Enquetekommission flossen auch in die Novelle des Mittel-
standsförderungsgesetzes ein.



Zweiter Teil: Untersuchungsergebnisse

Vorbemerkung:

Die Auswertung der Anhörungen und Stellungnahmen und die Darstellung der
Untersuchungsergebnisse erfolgte auf Grund der Komplexität der Gesamtthema-
tik ergebnisorientiert nach den in der 5. Sitzung am 16. Juni 1999 und der 24. Sit-
zung am 31. März 2000 festgelegten Berichterstattungsthemen (vgl. Prot. V/2 und
XXIV/2).

Die Beantwortung der Einzelfragen zum Untersuchungsauftrag kann den Stellung-
nahmen der Landesregierung zum Untersuchungsauftrag entnommen werden (vgl.
Anlage 2).

I. Einführung: Bedeutung und Entwicklung mittelständischer Unternehmen

1. Mittelstand: Begriffsbestimmung und KMU-Definition

Die Begriffe „wirtschaftlicher Mittelstand“ und „kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU)“ umfassen sowohl quantitative als auch qualitative Merkmale, die
für das Verständnis der Motive, Bedingungen und Besonderheiten selbstständiger
wirtschaftlicher Tätigkeit in Deutschland von hoher Bedeutung sind. Darauf hat
bereits Ludwig Erhard vor mehr als 40 Jahren hingewiesen: „Wenn wir Mittel-
stand nur vom Materiellen her begreifen, wenn man Mittelstand sozusagen nur an
der Steuertabelle ablesen kann . . . dann ist dem Mittelstandsbegriff meiner An-
sicht nach eine sehr gefährliche Wendung gegeben. Der Mittelstand kann materi-
ell in seiner Bedeutung nicht sinnvoll abgewogen werden, sondern er ist ... viel
stärker ausgeprägt durch seine Gesinnung und eine Haltung im gesellschaftswirt-
schaftlichen und politischen Prozess.“1

Die mittelständische Unternehmenslandschaft in Deutschland ist außerordentlich
vielseitig und schließt kleine Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe ebenso ein
wie junge innovative Firmen oder etablierte mittelgroße Unternehmen. Der Mit-
telstand ist keine geschlossene oder in sich homogene Gruppe. Unternehmen sind
durch unterschiedliche Branchenzugehörigkeit und Betriebsgröße unterschiedli-
chen Fragestellungen, Bedingungen und Entwicklungen unterworfen.

Der Begriff „wirtschaftlicher Mittelstand“ ist ausschließlich in Deutschland ge-
bräuchlich. Im gesamten anglo-amerikanischen und romanischen Sprachgebrauch
spricht man von kleinen und mittleren Unternehmen und meint damit einen statis-
tisch greifbaren Teil der Gesamtwirtschaft. Im deutschen Sprachgebrauch umfasst
der Begriff diesen Bereich ebenfalls, geht aber inhaltlich darüber hinaus. Er um-
fasst sowohl ökonomische als auch gesellschaftliche und psychologische Aspekte
und enthält sowohl quantitative als auch qualitative Merkmale.

Wie kein anderer Wirtschaftsbereich entzieht sich der Klein- und Mittelbetrieb
(KMU) einer einheitlichen Definition. Die Palette der zur Abgrenzung von KMU
herangezogenen Kriterien reicht von der Beschäftigungszahl über den Jahresum-
satz, die Bilanzsumme, die Bruttowertschöpfung, das Anlagevermögen bis hin zu
einer Kombination aus mehreren dieser Kriterien.

1.1. Definition-quantitativ

In Deutschland wird – nach Angaben des IFM, Bonn – die quantitative (statisti-
sche) Mittelstandsdefinition i. d. R. an den Kriterien Beschäftigte und Umsatz
festgemacht.

Klein: bis 9 Beschäftigte; bis unter 1 Mio. DM Umsatz/Jahr
Mittel: 10 – 49 Beschäftigte; 1 –100 Mio. DM Umsatz/Jahr
Groß: 500 u. mehr Beschäftigte; ab 100 Mio. DM Umsatz/Jahr
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1 Erhard, Ludwig: Mittelstandspolitik, in: Rüstow, Alexander: Der mittelständische Unterneh-
mer in der sozialen Marktwirtschaft. Wortlaut der Vorträge auf der vierten Arbeitstagung der
Aktionsgemeinschaft soziale Marktwirtschaft e.V. am 17. November 1955 in Bad Godesberg,
Ludwigsburg 1956, S. 54.
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1.2. EU-Definition:

Unternehmensgrößenklasse Beschäftigte Umsatz Bilanzsumme
Mio. Euro Mio. Euro

Mittlere Unternehmen < 250 < 40 < 27

Kleine Unternehmen < 50 < 7 < 5

Mikrounternehmen < 10

Eurostat unterscheidet Kleinst-(Micro-)unternehmen (0 – 9 Beschäftigte), kleine
(10– 49) und mittlere (50 –249).

Notwendig sind die Abgrenzungen zum einen für die Berechnung der gesamtwirt-
schaftlichen Bedeutung des Mittelstands und zum anderen für die Förderprogram-
me:

• Zum Beispiel enthalten ERP-Programme die 100 Mio. DM Umsatzgrenze, teil-
weise in Verbindung mit dem EU-Kriterium 250 Beschäftigte;

• für die Förderung von Forschungskooperationen gilt die 500 Beschäftigte-
Grenze, Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten können günstigere
Konditionen erhalten;

• für die Beratungsförderung des Bundes gelten nach Wirtschaftsbereichen unter-
schiedliche Umsatzgrenzen.

• Baden-Württemberg: Exportförderungsprogramm 200 Mio. DM Umsatz im
Vorjahr; Innovationsförderungsprogramm 250 Beschäftigte, 40 Mio. DM Um-
satz; Liquiditätshilfeprogramm 500 Beschäftigte und freie Berufe.

1.3. Qualitative Merkmale:

• Einheit von Eigentum und Haftung (Einheit von wirtschaftlicher Existenz des
Unternehmers und des Unternehmens)

• Verantwortlichkeit der Führungsperson für alle unternehmensrelevanten Ent-
scheidungen (davon abgeleitet Aspekte wie Konzernunabhängigkeit, persönli-
che Beziehung Mitarbeiter/Führung).

Mit Hilfe dieser qualitativen Aspekte läßt sich auch ein Familienunternehmen
identifizieren – ein Begriff, den die Statistik nicht kennt.

Darüber hinaus besteht ein weiteres Kriterium in der völligen oder doch zumin-
dest weitgehenden Konzernunabhängigkeit des Unternehmens. Die 100 Mitarbei-
ter umfassende Siemens-Tochter gehört folglich ebensowenig zum Mittelstand,
wie die inhabergeführte Unternehmensgruppe Tengelmann.

Mittelständische Unternehmen sind geprägt von einer persönlichen Beziehung zwi-
schen Mitarbeitern und Führung, die sich z. B. auf die Art der Organisation mittel-
ständischer Unternehmen, also ihre betriebswirtschaftliche Struktur, auswirkt.

Für eine sinnvolle Definition des Mittelstandes muss vor allem der mit der Ab-
grenzung verfolgte Zweck berücksichtigt werden (vgl. Kapitel Mittelstandsförde-
rung).

1.4. Mittelstandsdefinitionen im In- und Ausland

Die Europäische Union hat das Kriterium der Beschäftigtenzahl als Vorausset-
zung für die Förderfähigkeit eines mittleren Unternehmen mit 250 Beschäftigten
deutlich niedriger angesetzt. Kleinunternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten
können unter Umständen höhere Beihilfen in Anspruch nehmen. Damit wird der
geringeren durchschnittlichen Beschäftigtenzahl von KMU in südeuropäischen
Staaten Rechnung getragen. Bezöge man Unternehmen mit einer Beschäftigten-
zahl zwischen 250 und 500 mit ein, zählten in einigen Staaten praktisch alle Un-
ternehmen zum KMU-Sektor.

Es wird kontrovers diskutiert, inwieweit diese Definition auch in Deutschland als
Grundlage für die Inanspruchnahme von Fördergeldern für mittelständische Un-
ternehmen gelten sollte2, da der Besatz der Unternehmensgrößenklassen sich vom

2 Vgl. Schmidt 1998.
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europäischen Durchschnitt unterscheidet. So hat in Deutschland die Klasse der
Unternehmen mit 250 bis 500 Beschäftigten besonders im sekundären Sektor ei-
nen größeren Anteil an der Gesamtzahl der Unternehmen als auf europäischer
Ebene, und diese sind unter Einbeziehung qualitativer Kriterien durchaus als mit-
telständisch zu klassifizieren. Diese Unternehmen wären bei europäischer Defini-
tion jedoch nicht mehr Anspruchsberechtigte für Programme der Mittelstandsför-
derung.

Eine Definition mittelständischer Unternehmen, die über die grobe Einteilung in
Umsatz- und Beschäftigtengrößenklassen hinausgeht, ist schon angesichts der He-
terogenität kaum in umfassender und befriedigender Art und Weise zu leisten. Zu
den KMU zählen in Deutschland im Wesentlichen landwirtschaftliche Betriebe,
die institutionell abgegrenzten Bereiche des Handwerks und der Freien Berufe so-
wie kleine und mittlere Industrieunternehmen und der heterogene Sektor der
Dienstleistungsunternehmen. Je nach sektoraler Zugehörigkeit, Branche und
Marktausdehnung müssen daher auch bei einer quantitativen Definition unter-
schiedliche Maßstäbe angelegt werden.

Sinnvoller ist es daher, eine Abgrenzung nach qualitativen Kriterien vorzuneh-
men. Mittelständische Unternehmen unterscheiden sich von Großunternehmen in
erster Linie durch die Identität von Eigentum und Führung: der Inhaber eines mit-
telständischen Unternehmens übernimmt gleichzeitig die Management- und
Führungsfunktionen, die in einem Großunternehmen durch einen oder mehrere
Fremdmanager ausgeübt werden. KMU erstellen eher individuelle Leistungen im
Gegensatz zur Massenproduktion in Großunternehmen und unterhalten ein Netz
persönlicher Kontakte zu ihren Kunden, Lieferanten und zur Öffentlichkeit. In
den Betrieben existiert keine ausdifferenzierte Organisationsstruktur und die Be-
ziehungen zwischen Management und Mitarbeitern sind häufig informeller Natur.
Der entscheidende Wettbewerbsvorteil kleiner und mittlerer Unternehmen wird in
ihrer Fähigkeit gesehen, flexibel auf Umfeldveränderungen reagieren zu können.3

Im Zuge tief greifender Reorganisationsprozesse haben jedoch auch Großunter-
nehmen in den letzten Jahren den Versuch unternommen, durch die Aufteilung
des Unternehmens in kleine selbstständige Einheiten, sogenannte profit centers,
und die Förderung des intrapreneurship-Gedankens beim Management, die Flexi-
bilitätsvorteile kleiner Einheiten mit den Vorteilen der Massenproduktion und des
Risikoausgleichs in Großunternehmen zu verbinden. Die Verschlankungsprozesse
sind begleitet von Ausgründungen und zunehmendem Fremdbezug von Leistun-
gen, eine Entwicklung, deren Konsequenzen für mittelständische Unternehmen
noch nicht genau abgeschätzt werden können. Die Abgrenzung und Definition
des Mittelstandes wird durch die Outsourcingaktivitäten zunehmend schwieriger,
da diese zu einer weiteren Ausdifferenzierung des Mittelstandes führen und eine
Grenzziehung beispielsweise zwischen selbstständigen Unternehmen und kon-
zernabhängigen Produktionseinheiten schwer vorzunehmen ist.

Darüber hinaus muss zwischen dem Unternehmen als Organisationseinheit und
dem Unternehmer als Person unterschieden werden, um die besondere Stellung
deutlich zu machen, die selbstständig Tätige ohne weitere Beschäftigte innerhalb
des Mittelstandes einnehmen. Ihre Zahl hat sich in den letzten Jahren deutlich er-
höht (siehe Kapitel 4). Angesichts der Tatsache, dass die Trennung zwischen
selbstständiger Tätigkeit und abhängiger Beschäftigung an Schärfe verliert4, wird
auch die Bestimmung ihrer Zugehörigkeit zum Unternehmertum problematisch.
Zentrale Elemente des Unternehmertums waren und sind jedoch Risikoübernah-
me und Innovationsstreben des Unternehmers. Die steuerrechtliche Definition
knüpft die Unternehmertätigkeit an die selbstständige Ausübung einer beruflichen
oder gewerblichen Tätigkeit, dabei impliziert die Selbstständigkeit, dass Tätigkei-
ten auf eigene Rechnung und Verantwortung und nicht auf Weisung einer ande-
ren Person ausgeführt werden.

3 Vgl. Mugler 1998.
4 Angesichts zahlreicher Zwischenstationen beim Übergang in die Selbstständigkeit wie ne-
bengewerblich Tätige, freie Mitarbeiter oder selbständiger Handelsvertreter bis hin zum
Franchisenehmer ist eine Antwort auf die Frage, wo das Unternehmertum beginnt, immer
schwerer zu finden.
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1.5. Fazit: Mittelstandsbegriff /-definition schärfen

Die in Deutschland gebräuchlichen Definitionen des Mittelstandes sind in ihrer
empirischen Realität weitgehend mit der Definition der Gesamtwirtschaft
deckungsgleich. Die noch heute im politischen Bereich gebräuchliche Abgren-
zung mit einer Beschäftigtenzahl von bis zu 500 Mitarbeitern und Umsatzgrenzen
von 100 bzw. 250 Mio. DM beziehen mehr als 99% aller Unternehmen in den
Mittelstand ein.

Damit fehlt dem Mittelstandsbegriff die operationale Schärfe. Etwas schärfer und
genauer sind die Definitionen der EU, die innerhalb des Mittelstandsbegriffes zu-
dem drei Teilkategorien klar abgrenzen.

Dies trägt der Wirtschaftsstruktur in südeuropäischen Staaten Rechnung. KMU
bis 50 Mitarbeiter können unter Umständen höhere Beihilfen in Anspruch neh-
men.

Eine differenziertere Betrachtung des Mittelstandes wird von Unternehmen und
Verbänden vielfach für notwendig gehalten. Unternehmen mit bis zu 10, 10 bis 50
und zwischen 50 und 150 Mitarbeitern haben nach Auskunft des VDU völlig un-
terschiedliche Bedingungen. In der Größenklasse bis 150 Mitarbeitern sei noch
eine persönliche Kenntnis jedes einzelnen Mitarbeiters möglich. Bei der Bewer-
tung größenbedingter Nachteile bei Kleinunternehmen und innerhalb der Be-
triebsgrößenklasse bis 50 Mitarbeiter sollte eine weitere Differenzierung vorge-
nommen werden.

Einige Verbände plädieren für die Übernahme der EU-Mittelstandsdefinition
(RKW, BWHT). Gründe liegen in der besseren Vergleichbarkeit und im Sinne ei-
ner stärkeren förderpolitischen Vernetzung zwischen nationalen und europäischen
Programmen (auch bei der Beratungsförderung). Der Baden-Württembergische
Handwerkstag spricht sich nachhaltig dafür aus, die europäische Definition des
Mittelstandsbegriffs zu übernehmen und sie insbesondere an ihrem unteren Ende
zur Basis operationaler mittelstandspolitischer Entscheidungen zu machen. Nach
Auffassung des Handwerkstages muss bei einer Bewertung größenbedingter
Nachteile bei Kleinbetrieben, jedoch auch innerhalb der Betriebsgrößengruppe 50
und weniger Beschäftigte differenziert werden. Vorgeschlagen wird zumindest ei-
ne Größengruppe < 20 als wichtige Ergänzung. Alternativ wird vorgeschlagen
entsprechend Eurostat die Kategorie < 10 zu wählen.

2. Die Bedeutung des Mittelstands

Unter Zugrundelegung der Definition des IFM, Bonn, gab es in Deutschland 1996
rund 3,2 Millionen mittelständische Unternehmen mit rund 20 Millionen Beschäf-
tigten.

2.1. Mittelstand und KMU in BW

Das Gros der „Mittelständler“ und Familienunternehmen setzt sich – auch in Ba-
den-Württemberg – eher aus den zahlenmäßig dominierenden Kleinst- und Klein-
betrieben zusammen. Gemessen an der Beschäftigungsgröße sind die meisten
mittelständischen Unternehmen eher als Mikro-Unternehmen zu bezeichnen. Et-
wa die Hälfte (49 %) aller 486 Tsd. Selbstständigen arbeitet alleine bzw. ohne Be-
schäftigte. Ohne Berücksichtigung von der Umsatzsteuer befreiter Unternehmen
lässt sich die Zahl mittelständischer Unternehmen im Land auf etwa 390 Tausend
beziffern.

Zur aktuellen Zahl der Unternehmen nach Beschäftigtengrößenklassen liegt seit
längerem keine Totalerhebung mehr vor, dafür aber für die Zahl örtlicher Einhei-
ten bzw. für Betriebe – sofern sie mindestens einen Sozialversicherungspflich-
tigen beschäftigen. Demnach haben vier Fünftel bzw. 81 % der rund 243 Tsd. pri-
vatwirtschaftlichen Betriebe weniger als 10 Mitarbeiter. Über 96% der Betriebe
weisen weniger als 50 und selbst über 99 % weniger als 200 Beschäftigte auf.5

Kleinstbetriebe mit weniger als 10 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
stellen rund ein Fünftel (19%) und das Aggregat der Klein- und Mittelbetriebe
mit bis zu 200 Beschäftigten nicht ganz zwei Drittel (64 %) aller Arbeitsplätze.

5 Eine Einteilung nach der von der EU-Kommission vorgegebenen Definition (<250 Beschäf-
tigte) ist an Hand der vorliegenden Daten der amtlichen Statistik derzeit nicht möglich.
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Durch das immer noch relativ starke Gewicht produzierender KMU haben die
mittelgroßen Betriebe im Land allerdings einen leicht höheren Anteil als im west-
deutschen Durchschnitt. Doch mit einer Selbstständigenquote von rund 10 Pro-
zent nimmt Baden-Württemberg unter den Bundesländern einen Platz im vorde-
ren Drittel ein; zumindest unter den Flächenstaaten.

2.2. Der gesamtwirtschaftliche Stellenwert des Mittelstands

Für KMU lassen sich folgende Anteile an wichtigen volkswirtschaftlichen Kern-
ziffern errechnen:

Anteilswerte des Mittelstands in Deutschland (in%)

1990* 1994 1996

Unternehmen 99,6 99,6 99,3

Umsatz 45,8 46,9 44,8

Wertschöpfung 52 53 57

Beschäftigte 64 68 69,3

80 % aller Auszubildenden

45,4 % aller Bruttoinvestitionen

2.3. Beschäftigungs- und Wertschöpfungsfunktion

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Bedeutung der KMU in der Volks-
wirtschaft stetig wächst. Es ist davon auszugehen, dass die Schaffung neuer Ar-
beitsplätze zu einem Großteil in kleineren und mittleren Unternehmen zu ver-
zeichnen sind. Bei der Bereitschaft, jungen Menschen einen Ausbildungsplatz zu
bieten, haben sich die Kleinbetriebe bis zu 20 Beschäftigten in den vergangenen
Jahren besonders hervorgetan.

Das ZEW hat folgende Anteilsquoten der Auszubildenden an der Belegschaft er-
mittelt:

Beschäftigtenzahl Anteil der Auszubildenden

1 – 9 7,9 %
10 – 49 6,2 %

50 – 499 4,7 %
> 500 4,3 %

Es zeigen sich insgesamt steigende Wertschöpfungs- und Beschäftigtenanteile bei
gleichzeitigem Rückgang des Umsatzanteils. Eine wahrscheinliche Erklärung
dürfte – nach Angaben des IFM Bonn – sein, dass Großunternehmen mehr Wert-
schöpfung ins Ausland verlagern als KMU.

Dies stützt die Statistik, die zeigt, dass die Importe der Unternehmen an Fertig-
produkten seit 1994 stark gewachsen sind und dass die Importzuwächse der
Großunternehmen etwa doppelt so hoch waren wie die des Mittelstands. Unter der
Annahme, dass die Zunahme der Importe an Fertigprodukten nach Größenklassen
genauso verteilt war wie die Importzuwächse insgesamt, ist zu folgern, dass große
Unternehmen ihre Wertschöpfungsbezüge aus dem Ausland (zu Lasten ihrer in-
ländischen Wertschöpfung) stärker erhöht haben als KMU.

Die Standortbindung nähert sich mit sinkender Betriebsgröße dem Faktor 1, mit
steigender Betriebsgröße dem Faktor 0.

Nach der Produktionsinnovationserhebung 1995 und 1997 des Fraunhofer Insti-
tuts ISI lag die Verlagerungsintensität, bzw. die Absicht dazu, bei Unternehmen
mit bis zu 99 Beschäftigten zwischen 7% und 20 %, bei Unternehmen zwischen
100 und 499 Beschäftigten zwischen 23 % und 39% und bei Unternehmen mit
500 Beschäftigten und mehr zwischen 52 % und 64%.

* alte Bundesländer
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Die nach der Landesverfassung angestrebte gleichmäßige Entwicklung aller
Landesteile wird in Baden-Württemberg im Grunde nur von Kleinunternehmen
gewährleistet. Diese streuen regelmäßig über das ganze Land, sichern Arbeits-
plätze und die Nahversorgung mit wesentlichen Dienstleistungen. Eine weitge-
hende Dominanz von Mittel- und Großbetrieben führt dagegen zu einer erhöhten
konjunkturellen und strukturellen Anfälligkeit der Wirtschaft einzelner Regio-
nen.

2.4. Internationalisierung/Export

Deutlich erkennbar sind die mittelständischen Unternehmen in Baden-Württem-
berg in allen Größenbereichen stärker auslandsorientiert als im Bundesdurch-
schnitt.

Ganz generell zeigt sich, dass die weniger internationalisierten Branchen im un-
teren Teil eher mittelständisch geprägt sind. Aber auch in stark auslandsorien-
tierten Branchen wie Maschinenbau und EBM sind KMU mit hohen Anteilen
vertreten.

2.5. Unternehmensgröße und Branche

Standort- und Strukturfaktor nach Umsatz und Anzahl der Unternehmen im Ma-
schinenbau sind in Baden-Württemberg höher als in den anderen Bundesländern.
Das heißt, dass sowohl die Bedingungen für diese Industrie in Baden-Württem-
berg besser sind als auch der Besatz mit solchen Unternehmen höher ist als in den
anderen Ländern.

Umgekehrt liegt der Fall bei den unternehmensnahen und den sonstigen Dienstleis-
tungen. Eine Erklärung könnte darin liegen, dass in Baden-Württemberg hochqua-
lifizierte Arbeitskräfte in anderen Wirtschaftszweigen gebunden sind. Die von der
Industrie benötigten Dienstleistungen können möglicherweise leicht in anderen
Ländern zugekauft werden oder sie werden intern erbracht. Solange die Industrie
gesund ist, wird der Strukturwandel hier langsamer vonstatten gehen als in den
restlichen Bundesländern.

2.6. Insolvenzhäufigkeit

Zur Insolvenzentwicklung der Unternehmen und freien Berufe liegen die folgen-
den Zahlen vor:

Unternehmen und Freie Berufe gegenüber Vorjahr

1990 891
1991 887 – 0,4 %
1992 1186 33,7 %
1993 1527 28,8 %
1994 1907 24,9 %
1995 2195 15,1 %
1996 2317 5,6 %
1997 2452 5,8 %

Baden-Württemberg schneidet durchweg besser ab als im Durchschnitt der alten
Länder und besser als die übrigen großen Länder.

Angesichts der Zahlen über Insolvenzen, bezogen auf das Alter der Unternehmen,
wird ersichtlich, dass fast 50% der Insolvenzen Betriebe mit einem Alter unter 8
Jahren betreffen. Gerade Existenzgründer und damit Kleinunternehmen sind da-
von besonders betroffen.

2.7. Eigenkapitalausstattung

Die Insolvenzgefahr bei Kleinunternehmen ist vorwiegend auf die prekäre Eigen-
kapitalsituation zurückzuführen, die sich in den vergangenen Jahren weiter ver-
schärft hat. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau hat nach Umsatzgrößenklassen
folgende Struktur analysiert:
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3. Betriebsgrößenbedingte Besonderheiten und Vorteile mittelständischer Unter-
nehmen

Mittelständische Familienunternehmen grenzen sich in der Regel von Großunter-
nehmen dadurch ab, dass Eigentumsrechte und Führungsverantwortung bei ihnen
zusammenfallen, d. h. die Unternehmen werden von selbstständigen Inhabern ge-
führt, die unternehmerisches Risiko selbst tragen und selbst mitarbeiten.

Oberstes Unternehmensziel ist daher nicht zwangsläufig die Erzielung einer
höchstmöglichen Rendite, sondern die langfristige Bestandserhaltung dieser Un-
ternehmen. Die Folge ist, dass Mitarbeiter in der Regel länger in diesen Unterneh-
men gehalten und Standortentscheidungen vorwiegend auch unter dem Aspekt
der regionalen Verbundenheit getroffen werden.

Durch die Konzentration der Verantwortung auf den Eigentümerunternehmer ver-
kürzen sich Entscheidungswege und -zeiten im Unternehmen. Dadurch kann das
Kleinunternehmen flexibler auf Marktveränderungen reagieren als das Großunter-
nehmen.

Generell sind mittelständische Betriebe auf Grund ihrer Flexibilität und Anpas-
sungsbereitschaft ein Motor der wirtschaftlichen Entwicklung, vor allem wenn es
darum geht, neue Ideen und technisches Know-how rasch und effizient in markt-
fähige Produkte umzusetzen. Der Mittelstand belebt den Wettbewerb, verhindert
Erstarrung und Verkrustung und kann sich auf wechselnde Bedürfnisse am Markt
oft schneller als Großunternehmen einstellen. Auch im Innovationsprozess sind
mittelständische Unternehmen meist flexibler als Großunternehmen. Ihre Stärken
liegen vor allem im Auffinden intelligenter Problemlösungen und der Einbindung
moderner Basistechnologien und neuer Werkstoffe.

Die Internationalisierung der Märkte bietet Erfolgs- und Wachstumspotenziale für
den Mittelstand. Viele mittelständische Unternehmen, die sich auf innovative,
hochwertige Produkte und Dienstleistungen konzentriert haben, sind bereits auf
ausländischen Märkten tätig. Gerade auch unter baden-württembergischen Mittel-
ständlern gibt es viele heimliche Gewinner, die nicht nur lokale Märkte bedienen,
sondern sich auch auf den Weltmärkten gut behaupten. Einer wissenschaftlichen
Untersuchung zufolge kommt von über 500 dieser mittelständischen „Globalisie-
rungs-Gewinner“ in Deutschland jedes vierte aus Baden-Württemberg.

Marktchancen für mittelständische Unternehmen bestehen insbesondere in der
Herausbildung neuer Marktsegmente, in denen Nischenpositionen eingenommen
werden können. Diese basieren auf der zunehmenden Nachfrage nach maßge-
schneiderten Kundenbedürfnissen und der Notwendigkeit zur raschen Anpas-
sungsbereitschaft an veränderte Marktstrukturen.

Hier zeichnen sich breite Aktionsräume gerade für mittelständische Unternehmen
ab, die vor allem durch folgende drei Trends begünstigt werden:

1. Outsourcing

Viele Unternehmen konzentrieren ihre Kräfte auf die Kernbereiche ihrer Tätigkeit
und beziehen immer mehr Produkte und Dienstleistungen von außen, in der Regel
von mittelständischen Unternehmen.
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2. Neue Technologien

Produktangebote und Produktionsverfahren werden immer anspruchsvoller und
komplexer. Neue elektronische Kommunikationsmöglichkeiten verändern Wert-
schöpfungsketten und erfordern spezielles Know-how. Die Anwendungsmöglich-
keiten sind so groß, dass Spezialwissen eingekauft werden muss, in der Regel bei
darauf spezialisierten mittelständischen Unternehmen.

3. Trend zur Individualisierung

Mittelständischen Unternehmen eröffnen sich Marktchancen durch die wachsende
Individualisierung der Verbrauchernachfrage, verbunden mit den zunehmenden
Wünschen der Abnehmer nach exklusiven, qualitativ hochwertigen Produkten,
die auf ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Nicht zuletzt die vielge-
priesene größere Flexibilität kleiner Unternehmen gegenüber Großunternehmen
kommt hier besonders zum Tragen.

3.1. Betriebsgrößenbedingte Nachteile und wichtigste aktuelle Herausforderungen
für mittelständische Unternehmen.

Spezifische Nachteile von Familienunternehmen treten bei der Unternehmens-
nachfolge insofern auf als die Unternehmenskonzeption meist auf den bisherigen
Inhaber zugeschnitten ist und nach dessen Ausscheiden nicht ohne weiteres fort-
geführt werden kann.

Nach Berechnungen der IHKn müssen in Baden-Württemberg in den nächsten
fünf Jahren rund 55000 mittelständische Familienunternehmen einen neuen Inha-
ber oder Inhaberin finden. Davon sind unmittelbar über 500 000 Arbeitsplätze be-
troffen. Der Generationswechsel in mittelständischen Unternehmen hat dadurch
vor allem auch eine beschäftigungspolitische Dimension.

Die größten Problemfelder bei der Unternehmensnachfolge sind generell die Si-
cherung des Fortbestandes des Betriebs, die Erbfolge und testamentarische Rege-
lung, die Bewertung des Unternehmens, die Alterssicherung des bisherigen Eig-
ners und vor allem die Finanzierung des Kaufpreises durch den Nachfolger.

Mit zunehmender Unternehmensgröße steigt zwar die Übernahmebereitschaft
der nachfolgenden Generation, oft aber sind es familiäre Unstimmigkeiten, über-
höhte Abfindungsansprüche oder grundlegende Umstrukturierungserfordernisse,
die einer Übergabe entgegenstehen. Mangelndes Interesse, die Angst vor der
Selbstständigkeit, unzureichende Kapitalausstattung und Rendite oder schlicht-
weg fehlende Qualifikation sind weitere Gründe, die dazu führen, dass besonders
kleinen Betrieben die Stilllegung droht, weil kein geeigneter Nachfolger zur Ver-
fügung steht.

Ein zweites wesentliches Problem für mittelständische Familienunternehmen, das
mit der Finanzierungsfrage bei der Unternehmensnachfolge direkt in Verbindung
steht, ist die unzureichende Eigenkapitalausstattung, insbesondere bei Existenz-
gründern und jungen Unternehmen.

Bereits seit einem längeren Zeitraum ist in Deutschland ein tendenzieller Rück-
gang der Eigenkapitalquote zu beobachten. Vor allem kleine und mittlere Unter-
nehmen weisen ungünstige Eigenkapitalquoten auf. Hier gilt der Grundsatz, dass
die Eigenkapitalquote mit sinkender Unternehmensgröße abnimmt.

Auch im internationalen Vergleich sind die Eigenkapitalquoten deutscher KMU
im Durchschnitt geringer als in anderen Ländern. Oftmals können auf Grund des-
sen konjunkturelle Rückschläge, strukturelle Anpassungen sowie die Erschlie-
ßung neuer Geschäftsfelder nicht bewältigt werden. Außerdem fehlen oft die fi-
nanziellen Mittel für den notwendigen Einsatz neuer Technologien, insbesondere
im Bereich Informationsgewinnung und -verarbeitung. Neben geringen Möglich-
keiten zur Verbesserung der Eigenkapitalsituation bleibt vielen Unternehmen, ge-
rade in humankapitalintensiven Dienstleistungsbereichen, der Zugang zu Fremd-
kapital mangels hinterlegbarer Sicherheiten weitgehend versperrt.

Ein weiterer Belastungsfaktor gerade auch für mittelständische Familienunterneh-
men sind die in den vergangenen zwei Jahrzehnten stark angestiegenen Arbeits-
kosten. So stiegen diese, gemessen am Bruttolohn zuzüglich betrieblicher und ge-
setzlicher Zusatzkosten, um rund 300 %.
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Die gestiegenen Beitragssätze in der Sozialversicherung sind von 24,4 % 1960 auf
knapp 42 % 1999 gestiegen. Hinzuzurechnen sind die allein vom Arbeitgeber zu
tragenden Beiträge zur Berufsgenossenschaft, die sich im Bereich von 2,5 % der
Bruttolohnsumme bewegen und Aufwendungen für die Umsetzung der Regelun-
gen zur Arbeitssicherheit und zur Arbeitsmedizin.

Dies wirkt sich besonderes in arbeits- und personalintensiven Bereichen aus, die
vorwiegend bei kleinen Familienunternehmen anzutreffen sind. Obendrein haben
kleine Unternehmen gegenüber großen Unternehmen einen überproportional ho-
hen Personalkosten- und damit auch Personalzusatzkostenanteil. Vor allem die
Lohnzusatzkosten und die Effekte bestimmter steuerlicher Regelungen sind es,
die diese Unternehmen enorm belasten. Hinzu kommt, dass kleine Unternehmen
durch den bürokratischen Aufwand für die Abführung der Sozialversicherungs-
beiträge verhältnismäßig stärker belastet werden als mittlere und größere Unter-
nehmen. Dies gilt insbesondere für arbeitsintensive und standortgebundene Wirt-
schaftsbereiche.

Ähnliche negative Wirkungen zeigen sich auch bei den Bürokratiekosten. Hier
entfallen im Durchschnitt auf jeden Arbeitsplatz im Bundesgebiet Kosten von fast
4000 DM per Jahr. Für Kleinunternehmen liegt die durchschnittliche Belastung
mit Bürokratiekosten pro Arbeitsplatz bei fast 7000 DM, während sie mit zuneh-
mender Betriebsgröße abnimmt.

Die ansteigende Verordnungsflut sowie die zusätzliche Belastung von Betrieben
mit administrativen Auflagen hat diese Problematik in den vergangenen Jahren
noch verschärft. In der Regel kommen in Kleinunternehmen die Unternehmer und
Unternehmerinnen selbst der Erledigung bürokratischer Pflichten nach, was wert-
volle Zeit in Anspruch nimmt.

Für den Mittelstand haben sich im Rahmen der Anhörungen besonders die Ein-
zugs- und Meldepflichten und das Maß an Sicherheitsvorschriften als belastend
erwiesen. Abgesehen von den grundlegenden Problemen im Zusammenhang mit
aktuellen gesetzlichen Neuregelungen z. B. bei den 630 DM-Jobs und zur Schein-
selbstständigkeit bedeuten diese nicht zuletzt auch einen erheblichen Bürokra-
tieaufwand im Unternehmen. KMU sind angewiesen auf flexible Arbeitsplätze,
um Auftragsspitzen bewältigen zu können. Hinzu kommt, dass bei steigender
Zahl der Gesetzesvorhaben bisher eine Gesetzesfolgenabschätzung nur rudi-
mentär erfolgt und in der Regel nicht die Auswirkungen auf Kleinunternehmen
berücksichtigt.

Probleme für mittelständische Familienunternehmen entstehen insbesondere auch
auf Grund sich verändernder Wettbewerbsstrukturen. Diese zeigen sich nicht nur
im Einzelhandel, wo traditionelle Familienunternehmen verstärkt durch große
Handelsketten verdrängt werden, sondern auch im Bereich des Hotel- und Gast-
stättengewerbes.

Auch im industriellen Bereich wirken sich die Konzentrationsprozesse zum Teil
negativ auf die mittelständischen Zulieferunternehmen aus, nicht zuletzt dadurch,
dass der Anpassungsdruck zunehmend von den Herstellern auf die Zulieferer ver-
lagert wird und diesen Konditionen abverlangt werden, die sie oft an den Rand ih-
rer Existenzfähigkeit drängen. Hinzu kommt, dass bei kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen in der Regel weniger Kosteneinsparungspotenziale vorliegen
als in Großunternehmen.

Schließlich stellt auch das veränderte Kundenverhalten eine große Herausforde-
rung für mittelständische Familienunternehmen dar. So ist vor allem im Einzel-
handel einerseits eine zunehmende Preisorientierung des Käufers zu beobachten,
andererseits werden zunehmende Ansprüche in bezug auf convenience, Ladenöff-
nungszeiten, Beratung und individuelle Serviceleistungen gestellt, die zu befriedi-
gen sind. Der Spagat zwischen Preis- und Serviceoptimierung ist von vielen auf
Dauer nicht durchhaltbar. Selbst das vielgepriesene Fachwissen in kleineren Un-
ternehmen hilft wenig, wenn der Kunde dort nur die Fachberatung in Anspruch
nimmt und das Produkt anschließend beim Discounter erwirbt.

Ein weiterer betriebsgrößenbedingter Nachteil für mittelständische Unternehmen
besteht beim Einsatz neuer Technologien, der eine entscheidende Voraussetzung
für ihre langfristige Überlebens- und Konkurrenzfähigkeit bildet. Probleme ent-
stehen dadurch, dass mittelständischen Unternehmen häufig die notwendigen fi-



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

48

nanziellen Mittel für die Entwicklung und Markteinführung neuer Produkte sowie
die Herstellung von Prototypen fehlen.

Hinzu kommt, dass es gerade im Innovationsprozess einige spezifische Nachteile
für den Mittelstand gibt. Hierzu zählen fehlende Möglichkeiten zur Risikostreu-
ung, geforderte Mindestgrößen bei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie
geringe Kapazitäten zur Informationsbeschaffung und -verarbeitung. Ferner 
herrscht auf Grund mangelndem Know-how-Schutz und unzureichender Verwer-
tungsmöglichkeiten im Mittelstand eine große Zurückhaltung gegenüber Ver-
bundforschungsprojekten mit anderen Unternehmen oder wissenschaftlichen Ein-
richtungen.

Auch im Bereich der beruflichen Qualifizierung, dem in einem Hochlohnland wie
Deutschland ein immer größerer Stellenwert zukommt, sind mittelständische Un-
ternehmen zunehmend gefordert.

Ein Problem liegt darin, dass auf Grund enger personeller Ressourcen konkrete
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen oft nicht möglich sind. Andererseits läuft
die Erneuerung des Personalbestandes bei mittelständischen Unternehmen langsa-
mer als in Großunternehmen ab und wissenschaftlich ausgebildete Nachwuchs-
kräfte finden bisher noch seltener den Weg in mittelständische Unternehmen als
in Großunternehmen.

Die größenbedingten Nachteile kleiner Unternehmen liegen vor allen Dingen
auch in der wenig ausdifferenzierten Führungsstruktur des Unternehmens und in
den begrenzten Möglichkeiten, das aus der Familie stammende Führungspersonal
beliebig durch andere Führungskräfte auszutauschen.

Das für den Erfolg auch eines kleinen Unternehmens in der heutigen komplexen
Wirtschaftssituation erforderliche Spezialwissen kann nur zum kleinen Teil inner-
halb des Kleinbetriebes vorgehalten werden. Es muss deshalb zu höheren Stück-
kosten extern eingekauft werden. Dabei wird allerdings die Größenschwelle der
Unternehmen, ab der eine Ausdifferenzierung der Führungsfunktion erfolgt, im
Regelfall deutlich tiefer als bei 50 Vollzeitmitarbeitern liegen.

Schließlich macht auch die Globalisierung nicht halt vor mittelständischen Fami-
lienunternehmen. Der vom sich zunehmend integrierenden Weltmarkt ausgehen-
de Konkurrenzdruck erstreckt sich mittlerweile auch auf Bereiche, die bislang
von regionalen Märkten bedient wurden.

Insofern sind kleine und mittlere Unternehmen verstärkt gezwungen, sowohl ihre
Beschaffungs- als auch Absatzaktivitäten über den regionalen und nationalen
Markt hinaus auszurichten. Viele Unternehmen werden nur überleben können,
wenn sie sich ins internationale Produktions- und Austauschsystem einklinken
und die Chancen der Globalisierung nutzen. Risiken für sie ergeben sich im We-
sentlichen aus der Tatsache, dass die zur Erschließung von Beschaffungs- und
Absatzmärkten im Ausland erforderlichen Marktkenntnisse nicht vorhanden sind
und entsprechende Strategien nur mühsam und unter Einbeziehung externer Bera-
ter erarbeitet werden müssen.

Auch die politisch-administrativen Rahmenrbedingungen benachteiligen nach
Ansicht der Verbände die kleinen Unternehmen/Mikrounternehmen. Kleinbetrie-
be unterliegen in der Regel den gleichen Rahmenbedingungen wie Mittel- und
Großunternehmen. Diese orientieren sich in der Regel am Mittel- und Großbe-
trieb, treffen in der Mehrheit der Anwendungsfälle aber Kleinbetriebe. Ein typi-
sches Beispiel ist hier das Kündigungsschutzrecht. Dieses geht mit seinen Vor-
schriften zur Sozialauswahl bei betriebsbedingten Kündigungen von ausreichend
großen Auswahlalternativen im Unternehmen aus, wie sie bei Mittelbetrieben und
größeren Betrieben gegeben sind. Bei Kleinbetrieben mit weniger als 10 Beschäf-
tigten ist dies nicht der Fall.

Spezifische größenbedingte Nachteile von Familienunternehmen liegen in den be-
grenzten Möglichkeiten der Rekrutierung des Führungspersonals und in den
durch die Vermischung der Geschäftssphäre und der Privatsphäre erschwerten Fi-
nanzierungsbedingungen.

Auch bei der Altersversorgung bestehen für mittelständische Personenunterneh-
men Nachteile durch fehlende Möglichkeiten zu Pensionsrückstellungen.
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3.2. Vor- und Nachteile der Beschäftigten in kleinen und mittleren Unternehmen

Die soziale Lage der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Klein- und Mittel-
betrieben weist – nach Angaben des DGB – im Vergleich zu der in Großbetrieben
einige Unterschiede auf.

So klafft das Einkommensniveau zwischen ArbeitnehmerInnen in großen und
kleinen Unternehmen auseinander. In Großbetrieben wird in der Regel besser ver-
dient als in Klein- und Mittelbetrieben. Nach einer Untersuchung des Instituts für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) auf Basis des IAB-Betriebspanel von
1993 werden die höchsten Löhne in Betrieben zwischen 2 000 bis unter 5 000 und
die niedrigsten in Betrieben zwischen 5 bis unter 10 Beschäftigten gezahlt. Dabei
sind die Unterschiede zwischen den durchschnittlichen Lohnsummen in den Be-
triebsgrößenklassen erheblich. Der höchste Wert 4519 DM liegt 76 % über dem
niedrigsten Wert 2 555 DM. Daneben sind es gerade die Großunternehmen, die
über ein innerbetriebliches Sozialleistungssystem ihre Beschäftigten zusätzlich
mit einer betrieblichen Altersversorgung absichern.

In bezug auf die Arbeitszeit werden an die Beschäftigten von kleinen und mittle-
ren Unternehmen und von Großbetrieben unterschiedliche Anforderungen an ihre
Arbeitsflexibilität gestellt: So beträgt zwar der gesetzliche Mindesturlaub im Jahr
3 Wochen, der tarifliche Jahresurlaub – diese Vereinbarungen gelten in tarifge-
bundenen Betrieben – liegt jedoch durchschnittlich zwischen 5 und 6 Wochen.
Trotz ungesicherter Daten ist davon auszugehen, dass in Betrieben ohne Arbeit-
nehmervertretung der Urlaub unter dem tariflich festgesetzten Urlaubsanspruch
liegt. In der Regel ist Schichtarbeit ein Merkmal für Großbetriebe und weniger in
kleinen und mittleren Unternehmen zu finden. Dagegen ist die Teilzeitarbeit, ins-
besondere von Frauen, in KMU weit verbreitet. Unvorhergesehene Nachfrage-
schwankungen und kurzfristige Personalengpässe sind typisch für weite Bereiche
der KMU. Sie stellen an die Beschäftigten ein hohes Maß an Umsetzungsflexibi-
lität. Überdies existieren in einigen Bereichen erhebliche Schutzdefizite der Ar-
beitnehmerInnen in Kleinbetrieben. Einige Beispiele: Das Kündigungsschutzge-
setz gilt erst ab einer Betriebsgröße von mehr als 5 Beschäftigten. Unter 5 Be-
schäftigten gilt das Kündigungsschutzgesetz nicht. Massenentlassungen müssen
darüber hinaus vom Arbeitgeber erst bei einer Betriebsgröße von über 20 Be-
schäftigten beim Arbeitsamt angemeldet werden. Außerdem können die Beschäf-
tigten in kleinen und mittleren Unternehmen in den wenigsten Fällen und dann
oftmals, wenn überhaupt, nur einen einköpfigen Betriebsrat wählen.

Ein Pluspunkt für das Arbeiten in KMU ist, dass der Einzelne auf Grund der orga-
nisatorisch-sozialen Arbeitsstruktur, dem Fehlen von Hierarchien sowie den An-
forderungen an Kreativität, Flexibilität und Qualifikation ganzheitlicher in den
Betrieb integriert ist. Diesem Vorteil steht allerdings die Tatsache gegenüber, dass
der Arbeitgeber ständig präsent ist und Konflikte dadurch direkt mit ihm ausge-
tragen werden müssen.

Des Weiteren sind Beschäftigte und auch die Unternehmen angewiesen auf eine
zukunftsweisende und stetige Aus-, Fort- und Weiterbildung. Diese Notwendig-
keit überfordert in den meisten Fällen jedoch die einzelnen Unternehmen. Hier
müssen auch von Seiten des Landes Möglichkeiten für ein lebenslanges Lernen
auch für KMU-Beschäftigte eröffnet werden.

Die materiellen Bedingungen für Beschäftigte im KMU sind schlechter als in
Großbetrieben. Dieser Umstand wird nur teilweise durch die ideellen Bedingun-
gen aufgewogen. Nicht einsichtig ist die rechtliche Schlechterstellung der Arbeit-
nehmerInnen in Kleinbetrieben. Daher begrüßt der DGB ausdrücklich die Rück-
nahme der 1996 beschlossenen Verschlechterungen im Kündigungsschutzgesetz,
zumal diese keine spürbare „positive“ Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hat-
ten.

4. Situation und Entwicklung in einzelnen Branchen (Auswertung der Bran-
chenanhörungen: Stand Juni/Juli 1999)

4.1. Landwirtschaft

Die wirtschaftliche Bedeutung der Agrarwirtschaft in B-W ist mittlerweile mit 5,4
Mrd. DM Bruttowertschöpfung, 30 000 Vollerwerbs- (1974: 70 000) und 57 000
Nebenerwerbsbetrieben (1974: 104 000) und 2,6 % Beschäftigungsanteil (1960:
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16 %) gering, die Tendenz sinkend durch rückläufigen Lebensmittelkonsum und
scharfen Strukturwandel. Zahlreiche Betriebsaufgaben erfolgen im Zuge des der-
zeitigen Generationswechsels. Es zeigt sich eine zunehmende Tendenz zur Tren-
nung von Eigentum und Bewirtschaftung (Pachtanteil 1977: 33 %, 1997: 53 %).
Die Gewinne sind in den letzten 10 Jahren kaum gestiegen, nur 30 % der Betriebe
erzielen ein ausreichendes Einkommen. 50% des Einkommens hänge von der
Qualifikation des Inhabers ab, aber auch die Betriebsgröße und eine intensive Be-
wirtschaftungsform sei entscheidend. Zukunftsbetriebe haben heute eine Durch-
schnittsgröße von über 100 ha. Von „ostdeutschen Verhältnissen“ ist BW ange-
sichts unterdurchschnittlicher Betriebsgrößen und überdurchschnittlichem Ar-
beitskräftebesatz aber weit entfernt.

Entscheidend sei deshalb, wie die Agrarpolitik Einfluss auf den Strukturwandel
nehme. „Der Rückgang ist sicher, wir haben nur die Geschwindigkeit in der
Hand“, so Prof. Dr. Karl-Heinz Kappelmann, Prorektor der Fachhochschule Nür-
tingen und Privatdozent am Institut für Agrarpolitik und Landwirtschaftliche
Marktlehre der Uni Hohenheim. Die bw Agrarpolitik stehe in dem Dilemma, dass
bei gewollter Strukturverbesserung wesentlich mehr Betriebe als im Bundes-
durchschnitt aufgeben müßten. Auf Grund der Struktur und Bedingungen der
Landwirtschaft in B-W gehe es daher letztlich um die Grundsatzfrage: „Was ist
uns die Landwirtschaft tatsächlich wert?“

Auch die jüngste Diskussion um die Agenda 2000 und die Neuordnung der EU-
Förderung könne daran nichts Grundlegendes ändern, sei aber ein erster Schritt in
die richtige Richtung. Gestaltungsspielraum der Landespolitik sieht Kappelmann
allerdings nur bei den Umweltprogrammen. Flurbereinigung und Investitionsför-
derung seien im Effekt vernachlässigbar, eine Bündelung der Förderung und die
Einbeziehung von SchALVO in MEKA sinnvoll. Ausgleichszahlungen dürften
nicht den Wettbewerb verzerren. Ein Problem bestehe auch darin, dass Einkom-
mensstützungen letztlich einen Transfer zum Eigentümer bedeuteten.

Kappelmann empfahl daher den Abbau der Preisstützungen, die Umgestaltung der
Prämien zu produktionsunabhängigen Betriebsprämien mit zeitlich degressiver
Gestaltung und Anreize zur Betriebsaufgabe durch Verrentung. Die politische
Koordinationsaufgabe bestehe darin, Akzeptanz für den geordneten Rückzug zu
schaffen und Angebote an die Bauern zu machen. Die Entscheidung bleibe letzt-
lich bei den Landwirten.

Kritisiert wurde von Verbandsgeschäftsführer Reich auch die Praxis der Mittel-
standsförderung, der eine stärkere Fokussierung auf die Betriebe mit unter 50 Be-
schäftigten und einen nachhaltigen Nachteilsausgleich forderte. „Wer die Situati-
on von Familienbetrieben verbessern will, muss Kleinbetriebe fördern!“

95 % der beim Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft organisierten Betriebe
sind Familienbetriebe mit unter 20 Beschäftigten. Ein scharfer Strukturwandel ist
in allen Wirtschaftszweigen spürbar. Probleme bereiten den Betrieben v.a. die im-
mer mehr ausufernden Vorschriften und eine öffentliche Auftragsvergabe, die
häufig am Mittelstand vorbei geht, aber auch das fehlende Qualifizierungsangebot
für unternehmerische Qualifikationen. Die Innovationskraft leide unter der Viel-
fachbelastung.

4.2. Lebensmittelhandel

Der Lebensmittelhandel ist der wichtigste Absatzmarkt für die Agrarwirtschaft.
Für eine Marktentwicklung im Ausland werden kaum Möglichkeiten gesehen. Im
Bereich der Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte habe sich mittlerweile ein
Oligopol mit aggressivem Verdrängungswettbewerb etabliert, so Herr Schwing
(Marketing- und Absatzförderungsgesellschaft für Agrar- und Forstprodukte aus
BW). 20 Vermarktungspartner organisieren bundesweit die gesamte Vermark-
tung, 50 Betriebe im Bereich Lebensmittelherstellung erzielen 87 % des Umsat-
zes. Grund: die hohen Verkaufsflächen in Deutschland und resultierenden gerin-
gen Umsatzrenditen.

Die Vernetzung frauenpolitischer Interessen und neue Konzepte zur Chancener-
schließung für Frauen im ländlichen Raum ist das Kernanliegen des Landfrauen-
verbandes. Der Strukturwandel im ländlichen Raum betrifft nach Angaben der
Landesvorsitzenden Laible auch verstärkt Frauen, die versuchen, durch Einkom-
mensalternativen und Erwerbskombinationen.die bäuerliche Landwirtschaft abzu-
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stützen. Haupthemmnis bilden dabei die Rahmenbedingungen fehlender Kernzei-
tenbetreuung und Betreuungsangebote für kleinere Kinder. Der Landfrauenver-
band unterstützt seit nunmehr rund zehn Jahren mit Lehrgängen, Weiterbildung
und Wiedereinstiegsqualifizierungen, z. B. zur Hauswirtschaftlichen Familienbe-
treuerin und Fachfrau für Verkaufsförderung heimischer Produkte. Die Unterstüt-
zung bei der Erschließung neuer Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten
erfolgt aber auch über das von MLR und EU geförderte Modellprojekt LandFrau-
enService in der Region Schwäbisch Hall, Hohenlohe, für das eine verläßliche
und nachhaltige Förderung gewünscht wird.

4.3. Garten- und Landschaftsbau

Um typische Familienbetrieb mit durchschnittlich 5 –6 Beschäftigten handelt es
sich nach Angaben von Herrn Bierig (Verband Garten-, Landschafts-, Sportplatz-
bau) auch bei Garten- und Landschaftsbaubetrieben, die in vielen Fällen aus der
Landwirtschaft hervorgegangen sind. Bierig gab allerdings ganz im Gegensatz zur
Landwirtschaft eine überwiegend positive Prognose zu den Chancen dieses Wirt-
schaftszweiges ab. Ein Spezifikum: der Befähigungsschutz des Handwerks fehlt,
daraus resultieren Defizite in der fachlichen und unternehmerischen Qualifikati-
on. Trotz erfolgreicher Forcierung der Ausbildungsbemühungen besteht ein er-
heblicher Fachkräftemangel. Größtes Problem bildet derzeit der Generations-
wechsel und das häufig fehlende Kapital für eine externe Betriebsübergabe. Ein
besonderes Problem stellt auch das Auftragsverhalten der öffentlichen Hand dar:
ein starker Rückgang der öffentlichen Aufträge von 40 auf 20 % hat zu einer ver-
änderten Auftraggebersstruktur geführt. Eine verstärkte Konkurrenzsituation re-
sultiert aus Eigen- und Regiebetrieben, GU-Vergaben, soziale Beschäftigungsge-
sellschaften und Schwarzarbeit.

Perspektiven und Chancen könnten sich durch die Agenda 2000, die verstärkte
Förderung regionaler Landesgartenschauen sowie von Modellprojekten im Be-
reich des Umwelt- und Hochwasserschutzes ergeben. Wichtigste Forderungen bil-
den die Erleichterung der Umwidmung und Umnutzung von landwirtschaftlichen
Betrieben zu Gartenbaubetrieben in vorhandenen Gebäuden sowie die Ausschrei-
bung öffentlicher Aufträge in Fach- und Teillosen.

4.4. Tourismus

Die künftigen Chancen des Tourismus beurteilt Verbandsdirektor Roger Heidt
gut, aber nur bei fairen Rahmenbedingungen. Rund 200000 Tourismusbetriebe
erwirtschaften etwa 5% des Bruttosozialproduktes in BW. Über 97 % haben we-
niger als 50 Mitarbeiter. Derzeit verzeichnen diese wieder Gästezuwächse ange-
sichts eines verstärkten Trends zum Zweit- und Dritturlaub. Gleichzeitig bestehen
riesige Auslastungsprobleme bei Hotels und Gaststätten: der Auslastungsgrad lie-
ge derzeit bei 36 %. „Größter Hotelbesitzer im Schwarzwald sind mittlerweile die
Banken“, so Heidt. Probleme sah der Verbandsdirektor vor allem in den Bürokra-
tielasten (tägl. 1 Stunde) sowie in der aktuellen Neuregelung der 630 DM-Be-
schäftigung. Rund 25 % werde durch Mehrarbeit der Unternehmer aufgefangen,
rund 20 % durch Ablehnung von Aufträgen. Von der Scheinselbstständigkeitsre-
gelung seien v.a. Animateure, Reiseleiter und Freelancer betroffen. Änderungs-
notwendigkeiten bestehen aus seiner Sicht v.a. bei der Trinkgeldbesteuerung, dem
gegenüber anderen europäischen Ländern und dem Bäckerhandwerk bestehenden
Umsatzsteuernachteil sowie im Bereich der Deregulierung von Vorschriften wie
z. B. Sperrzeiten, Sicherheitsverordnung und Lebensmittelhygieneverordnung.

4.5. Heilbäderverband BW

„Baden-Württemberg ist das Bäderland Nr. 1“: 58 von insgesamt 320 Heilbädern
in D befinden sich v.a. im strukturschwachen und ländlichen Raum im Ländle.
Dort sind sich rund 90 000 Arbeitsplätze (45 % des Tourismus) und 3 500 Ausbil-
dungsplätze. Die Infrastruktur ist zum einen geprägt von kleinen und mittleren
Unternehmen, darunter befinden sich zum Großteil Familienbetriebe (150 Über-
nachtungsbetriebe mit 7 500 Betten), dem gegenüber stehen 243 Sanatorien und
Kurkrankenhäuser, 75% bis 150 Beschäftigte. Bis zu 20 % der Übernachtungen
sind in den letzten Jahren weggebrochen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer
beträgt 6,1 Tage, der Auslastungsgrad liegt bei 35 %. Betriebswirtschaftlich gese-
hen sind diese eigentlich pleite. Rund 5000 Arbeitsplätze sind durch die 3.Stufe
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der Gesundheitsreform und die damit verbundene Hinausschieben von Reha- und
Kurmaßnahmen verloren gegangen, die Schließung von 22 Kliniken und Fachbe-
trieben und ein Umsatzrückgang von 600 Mio. DM zu beklagen. Bei anhaltendem
Trend wird für 10 Heilbäder das Aus befürchtet.

Ein kleiner Aufwärtstrend ist dennoch derzeit wieder spürbar: Neue Konzepte für
Privatbesucher durch Fitnessurlaubsangebote und die Einrichtung von Fitness-
Wellness-Zentren wie das „Vitalium“ in Bad Wurzach sind gefragt. Regionale
Vermarktungskonzepte seien zum Teil vorhanden oder Pilotprojekte in Erpro-
bung, zum Ausbau der Qualifizierung werde in Kürze eine Tourismusakademie
gegründet. An die Adresse der Landesregierung forderte Mellert eine deutliche
Gewichtung bei der Objektförderung.

4.6. Einzelhandel

Neue Märkte und Unternehmensstrategien, Verkaufs- und Kooperationsformen,
Franchising und Einsatz von Multimedia und e-commerce, der Trend zu Erlebnis-
einkauf und Bequemlichkeit prägen den Handel. Ein insgesamt rückläufiger Wirt-
schaftsanteil und ein immer größerer Dienstleistungsanteil zeigt sich in Verbin-
dung mit dem Einzelhandel. Letzterer wird in Zukunft auf 25 – 30% prognosti-
ziert. Die wichtigsten Probleme: Massive Konkurrenz für den Mittelstand durch
Fachmärkte und Factory Outlets, immenser Wettbewerbsdruck durch Preiskämp-
fe und zunehmende Konzentrationstendenzen, Verdrängung aus 1a-Lagen der In-
nenstädte durch hohe Ladenmieten und zunehmende Filialisierung, so schilderten
Vertreter von wissenschaftlichen Instituten und Fachverbänden die drängendsten
Probleme des Einzelhandels. In den nächsten Jahren stehen außerdem zahlreiche
ungeklärte Unternehmensnachfolgen an, nach Schätzungen haben nicht einmal 
50 % ein klares Konzept für die Nachfolge, ein großer Teil sei mangels wirt-
schaftlicher Perspektive nicht übergabefähig. Schwellenängste bestünden nach
wie vor beim Einsatz der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien.
Die technischen Voraussetzungen für den Internetvertrieb seien gegeben, diese
würden aber vom kleinen Einzelhandel bisher zu wenig wahrgenommen.

Sinkende Marktanteile, Umsätze und Erträge im Facheinzelhandel, Veränderun-
gen in den Betriebsformen und Sortimentsgrenzen durch Zusatzangebote z. B. in
Tankstellen, zu geringe Ladengrößen und fehlende Lieferanten für kleine Betrie-
be konstatierten die Fachgruppenvertreter des Einzelhandelsverbandes. „Der
mittlere und kleinere Fachhandel stirbt“, so Otmar Blum. Der Handel ist mittler-
weile nur noch in einzelnen Sparten wie z. B. bei Schuh- und Lederwaren mittel-
ständisch geprägt. So sind z. B. Hausrat-Geschäfte völlig verschwunden. Glas
und Porzellan wird immer mehr in Möbelhäusern angeboten. Mit 22,5 Mio. m2

Ausstellungsfläche verfügt Deutschland europaweit über die größte Dichte an
Ausstellungsfläche im Möbelbereich. Gleichzeitig erzielen die 5 größten Möbel-
häuser in Deutschland rund 20 % des Umsatzes. Insgesamt tut sich eine immer
größere Schere auf: Auf der einen Seite marktführende Unternehmen, auf der an-
deren Seite erzielen nach Angaben des HDE 65 % der Betriebe kein existenzsi-
cherndes Einkommen und haben einen durchschnittlichen Jahresumsatz von
190 000 DM. Weitere Symptome sind: chronische Unterkapitalisierung, fehlende
Kostentransparenz, Strategie und Investitionen, zu geringe und oft zu späte Fort-
und Weiterbildung. Es besteht ein wachsender Bedarf zur Firmensanierung und
Neuausrichtung der Betriebe. Die Verdrängung werde durch die Mietentwick-
lung in den Innenstädten und die Politik noch verstärkt. Unsichere Rahmenbe-
dingungen, wachsende Regulierungslasten, z. B. die Verpackungsverordnung,
und die künftige zweijährige Gewährleistungspflicht verursachen zusätzliche
Kosten, ein reformbedürftiges Wettbewerbsrecht und das Unterlaufen von ge-
setzlichen Regelungen wie z. B. das Rabattgesetz machen den Unternehmen zu-
sätzlich zu schaffen.

Die Erfolgsfaktoren sind nach Ansicht der Sachverständigen nicht völlig neu:
Standort, Personal, Sortiment, Service und Qualifikation. Wichtiger geworden ist
zusätzlich eine stärkere Verzahnung und Kommunikation am Standort und mit
der Politik. Sie empfahlen den KMU daher: Klare Abgrenzung und Spezialisie-
rung, sich aus Preiskämpfen herauszuhalten und auf emotionale Stärken zu set-
zen: Ganzheitliche Konzepte, d.h. klassische Handelskonzepte mit Dienstleistung
verknüpfen, neue Profile in Konzept und Marketing (Bsp. Brotboutiquen) und Zu-
sammenschlüsse zu Einkaufskooperationen und -verbünden.
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Angesichts der strukturellen Veränderungen, der Nachfrageschwäche und der zu-
nehmenden Konzentration sei aber auch eine gezielte Mittelstandspolitik nötig:
Die derzeit fast unbegrenzte Flächenexpansion außerhalb der Städte zu stoppen
(in den letzten 10 Jahren 30 % Zuwachs oder 30 Mio. m2 zusätzliche Fläche, 2/3

davon außerhalb der Städte, 80 % davon gingen an Filialisten), den innerstädti-
schen Handel durch integrierte Planungs- und Erlebniskonzepte sowie mehr Ser-
vice, z. B. Themenhäuser, Erlebnishandel und Events zu fördern und insgesamt
eine Stärkung der Beratung zur Existenzsicherung neben der Existenzgründung.

Die Planungshoheit für großflächigen Einzelhandel auf die Region zu übertragen,
gemeinsame Märktekonzepte zu erstellen und mit Sanktionen bei Nichteinhaltung
zu verbinden, forderte Ernst Jäckle, Hauptgeschäftsführer des baden-württember-
gischen Einzelhandelsverbandes und verwies auf die Beispiele Nordrhein-Westfa-
len und Bayern. Innerstädtische Innovationszentren für innovative Handelskon-
zepte empfahl Dr. Robert Weitz vom HDE, ein erstes solches Beispiele werde in
Berlin realisiert.

4.7. Handwerk

Langfristige Tendenzen der Wirtschaftsentwicklung zur Dienstleistungsgesell-
schaft, Globalisierung und Internationalisierung und ihre Bedeutung für das
Handwerk zeigte Prof. Dr. Kucera, Direktor des Seminars für Handwerkswesen
an der Universität Göttingen auf. Demnach befinden wir uns derzeit auf dem ab-
steigenden Ast eines Kontradieff-Zyklus. Wachstumsimpulse seien daher nur
durch Veränderung der Angebotsstruktur durch Forcierung von Produkt- und
Dienstleistungsinnovationen zu erwarten. Ortgebundenheit des Handwerks und
wettbewerbsverzerrende Wirkungen durch Personalzusatzkosten steigere den
Wettbewerbsdruck zusätzlich.

Eine rückläufige Entwicklung, eine massive Abnahme der Betriebsgewinne und
starke Schrumpfungstendenzen beklagten auch die überwiegend kleinbetrieblich
strukturierten Fachverbände Bau, Sanitär-Heizung-Klima (SHK) und die elektro-
technischen Handwerke. Verantwortlich dafür: rückläufige Bauleistungen im
Neubau, der hohe Lohnkostenanteil und Dumpingpreise. Der Trend gehe eindeu-
tig zu Bauleistungen am Bestand (mittlerweile rund 70 % des Geschäfts). Ein be-
sonderes Probleme stelle auch die Zahlungsmoral und die Forderungsausfälle dar.
Die Unternehmer hätten mittlerweile wesentlich weniger Lohn als ihre Mitarbei-
ter. Verbunden damit sei ein massiver Rückgang der Eigenkapitalquote und Sub-
stanzaufzehrung. Rund 40 % der Betriebe stünden mittlerweile „blank und bloß“
ohne jegliches Eigenkapital da. Ein Beschäftigungszuwachs war in den letzten
Jahren nur noch bei Kleinstbetrieben mit bis zu 9 Beschäftigten zu verzeichnen.
Diesen fehle aber die Möglichkeit zur Diversifizierung und Ausweichmöglichkei-
ten in ausländische Märkte. In den nächsten 5 Jahren sei mit rund 25 % Betriebsü-
bergaben zu rechnen. Auf Grund der Ertragslage stelle sich aber oftmals die Fra-
ge, ob überhaupt eine Weiterführung sinnvoll sei.

Beklagt wurde außerdem eine wachsende Flut an EU-Vorschriften und damit ver-
bunden ein enormer Schulungsaufwand. Auch das Land erweise sich als Auftrag-
geber nicht gerade mittelstandsfreundlich. Die Vermittlungsquote sei gering und
die Zeiträume für die Angebotskalkulation oftmals zu kurz. Eine Vergabe in
Fachlosen sei notwendig, zumal auch das preiswerteste Verfahren. So verzichte
Bayern auf GU-Vergaben. Eine Verstetigung der Vergabe von Bauleistungen und
ein antizyklisches Verhalten bei der Städtebauförderung, verlässliche und verein-
fachte Rahmenbedingungen stehen daher ganz oben auf der Wunschliste.

Begriff und Bedeutung des Mittelstands zu schärfen, ein mittelstandsfreundliches
Klima und eine ressortübergreifende Kontaktstelle für den Mittelstand zu schaf-
fen, schlug SHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Hans-Balthas Klein vor.

Trotz gestiegenem Brotkonsum verzeichnet auch die beschäftigungsintensive
Bäckerhandwerk Umsatzstagnationen. Ursache: die wachsende Backindustrie, die
immer mehr Filialen übernimmt und die hohen Löhne in Baden-Württemberg.
Neue Märkte entstünden auch hier, z. B. Backshops in Supermärkten, die aber oft-
mals mit horrenden Mieten verbunden seien. Ein wachsendes Problem stelle auch
die Direktvermarktung der Landwirte dar.

Die Kosten- und Preisstrategie ist nach Ansicht der Experten alleine kein ausrei-
chender Weg, um sich erfolgreich im Markt zu behaupten. Auch im Handwerk
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heißt der Erfolgsfaktor „Dienstleistung“. Besonders erfolgversprechend sind
Komplettlösungen und Marktnischen in Verbindung mit Kooperationen (sowohl
horizontal als auch vertikal). Damit kommen aber auch zusätzliche Koordinati-
ons- und Managementaufgaben auf die Unternehmen zu, z. B. beim Facilitymana-
gement.

Die Einstiegsqualifikation im Handwerk sei relativ hoch. Dies zeige sich auch an
der relativ geringen Konkursrate. Kritik gab es allerdings auch bei der Meisteraus-
bildung: Am Inhalt der Ausbildung ändere sich zu wenig. Sie sei zu techniklastig,
betriebswirtschaftliche und rechtliche Qualifikationen sowie kommunikative
Fähigkeiten müßten verstärkt werden.

Der Weiterbildungs- und Qualifizierungsbedarf ist nach Angaben von Manfred
Wolfensberger, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz, groß, die
Weiterbildungsbereitschaft eher gering und nur wenige Betriebe analysieren ihre
Bedarfe systematisch und handeln lieber ad hoc. Bedarfsgerechte Angebote für
die Betriebe wie inhouse-Schulungen und Weiterbildungsberatung im Betrieb
würden erprobt.

Im Hinblick auf die Mittelstandsförderung wurde empfohlen, die Fördermittel
stärker auf Existenzsicherung auszurichten und die Beratungsförderung wieder
aufzustocken. Gezielte Information und Handlungskonzepte für Betriebsüberga-
ben und eine Werbekampagne „Ingenieure ins Handwerk“, forderte Dr. Gerold
Hantsch, Leiter des Instituts für Technik der Betriebsführung im Handwerk in
Karlsruhe. Dazu gehöre auch die Verbesserung der Beratungskompetenz im Be-
reich der sozialen Kompetenz.

Bei der Betriebsübergabe spielten oftmals psychologische Problem mit. Ursache
seien unterschiedliche Wertorientierungen bei den Generationen, diese würden in
der Beratung nicht immer ausreichend berücksichtigt. Hier seien Ansatzpunkte
für eine Qualifizierung der Berater gegeben. Die Kooperation sei auch bei Bera-
tungseinrichtungen im Sinne des Kundennutzen zu verstärken und ein besserer
Austausch des Beratungswissens notwendig, so Walter Schanz von der Hand-
werkskammer Reutlingen.

Der öffentliche Sektor könne – nach Ansicht von Dr. Hantsch – durch personelles
und beratendes know how oder Finanzierung von Verbundprojekten zur Entwick-
lung innovativer Dienstleistungen Anschub leisten. Wichtig sei hierbei insbeson-
dere die Entwicklung von branchenspezifischen Best Practise-Lösungen.

Eine weitere Chance: die Anwendung der neuen Informations- und Kommunika-
tionstechnologien und e-commerce durch praktische Demonstrationen und virtu-
elle Marktplätze zu fördern. Hierbei könnten Bildungstechnologiezentren bei ent-
sprechender Ausstattung als Technologiedrehscheiben eine wichtige Rolle über-
nehmen, Anwendungsvorteile demonstrieren und die Schulung der Betriebe über-
nehmen. Gleichzeitig sollte darüber nachgedacht werden, diese auch für kommer-
zielle Testzwecke durch Betriebe zu öffnen.

Hantsch empfahl außerdem die Durchführung von branchenspezifische Struktur-
und Entwicklungsprognosen und ein konsequentes Benchmarking durch einheitli-
che Betriebsvergleiche. Er verwies dabei auf eine entsprechendes, in Nordrhein-
Westfalen exzellent ausgebautes System. Ebenso empfahl er die Weckung des
Marketingbewusstseins, praktische Unterstützung durch Coaching-Angebote und
die Gründung eines Marketing-Zentrums Handwerk in Baden-Württemberg nach
dem Vorbild von Nordrhein-Westfalen.

Zur Verbesserung der Führungskompetenz im Handwerk empfahl er den Aufbau
integrierter Management Systeme für Qualitätssicherung, Umweltschutz, Sicher-
heit. Weitere Überlegungen: Eine Bewusstseinsänderung für Investitionen in Hu-
mankapital in Verbindung mit einer landesweiten Weiterbildungsinitiative zu er-
reichen sowie Zusatzangebote zur Verbesserung der unternehmerischen Qualifi-
kation, z. B. Telelearning-Angebote auch für mitarbeitende Ehefrauen, Datenban-
ken für grenzüberschreitende Tätigkeiten in Nachbarländern und einen Fonds zur
Kofinanzierung von EU-Projekten.

Die Bedeutung der Unternehmerfrauen für das Handwerk wurde von allen Red-
nern betont. Probleme bereitet nach Information von Doris Dillenz, Präsidentin
der Unternehmerfrauen im Handwerk Baden-Württemberg, häufig die rechtliche
Absicherung des Arbeitsverhältnisses und die Alterssicherung der Unternehmer-
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frauen sowie die fehlende Meisterprüfung, die eine Weiterführung des Betriebes
trotz praktischer Erfahrung nicht zuläßt, wenn der Ehepartner ausfällt. Auf der
Liste der Veränderungswünsche standen aus ihrer Sicht: die Notwendigkeit zur
verstärkten Förderung der ständigen Weiterbildung, die steuerliche Anerkennung
der Kosten für Unterstützungsleistungen im Haushalt, die Gleichbehandlung von
Betriebsübernehmern und Existenzgründern bei öffentlichen Förderprogrammen,
die Ordnung der Scheinselbstständigkeit und 630 DM-Beschäftigungen sowie die
Mehrwertsteuersenkung für lohnintensive handwerkliche Dienstleistungen.

4.8. Investitionsgüterindustrie

Das Fraunhofer-Institut ISI, Karlsruhe, führt ein regelmäßiges Monitoring der In-
novationsaktivitäten im Investitionsgüterbereich durch. Demnach handelt es sich
um einen Mythos, dass baden-württembergischer Firmen besonders innovativ sei-
en. Ein Rückstand baden-württembergischer Firmen bestehe vor allem im Bereich
der Organisation und Einführung neuer Organisationskonzepte, insbesondere bei
kleineren Unternehmen. Ein Vorsprung weise BW dagegen bei der Zertifizierung
auf. Wengel wies besonders auf die Notwendigkeit zur Stärkung der strategischen
Planungsressourcen bei den oftmals „technikverliebten“ Mittelständlern hin.
Auch müsse eine umfassende Innovationsorientierung an die Stelle einer aus-
schließlichen Produktorientierung und eine ständige Prozessverbesserung treten.
An die Adresse der Politik forderte er: „Die Politik muss helfen, dass Innovations-
förderung an KMU ausgerichtet wird.“ So müßten KMU bereits in Normungspro-
zesse einbezogen werden.

Insolvenzen sind ein Problem des Mittelstandes. 1998 gab es bundesweit 27 827
Insolvenzen. BW hat dabei die geringste Insolvenzrate bundesweit. Diese liegt
besonders hoch im Baugewerbe. Die häufigsten Ursachen sind nach Auskunft von
Dr. Friedrich, Geschäftsführer der ISG Managementfehler, fehlende Nachfolger,
Absatzprobleme und Finanzierungsprobleme, an letzter Stelle stehen Forderungs-
ausfälle. Besonders junge Unternehmen sind vom Scheitern bedroht: 60 % der
Unternehmen sind max. 8 Jahre alt. Dies ist aber nur die Spitze des
Eisbergs.Tatsächlich sind dies nur 3–5 % aller Marktaustritte (3 –400 000). Zum
Teil erfolgt eine gesetzeswidrige Einbeziehung von Ehepartnern in Bürgschafts-
pflichten, die gerade für Familienbetriebe ein Problem darstellen. Insgesamt zeigt
sich eine sinkende Eigenkapitalquote, die bei etwa 7% bei den kleinsten und bei
30 % bei den größten Betrieben liege. Eigentlich müsste noch mehr Unternehmen
Pleite gehen, da etwa 20 % ohne Eigenkapital sind. Dr. Friedrich empfahl die Ei-
genkapitalbildung durch steuerliche Begünstigung zu fördern, Gründungsförde-
rung und Veränderung der Kultur in den Unternehmen.

Das Steuerrecht fordere auf, das Eigenkapital niedrig zu halten, so Uwe
Hochmuth (IAW), der von im Durchschnitt etwa 30 % Eigenmitteln in den Unter-
nehmen ausgeht. Er verwies dabei auch auf das Brühler Gutachten der Bundesre-
gierung, das einen Rückgang des Eigenkapitals und Betriebsaufspaltungen aus
steuerrechtlichen Gründen konstatiert.

Eine hohe Eigenkapitalquote erhöhe die Überlebensfähigkeit in Krisensituationen
und erleichtere Anpassungen und Reorganisationen, sei aber auch wichtig zur Si-
cherung der Kreditwürdigkeit für risikoreiche Investitionen. Eigenkapitalmangel
könne sich auch als echte Wachstumsbarriere auswirken. Firmen mit guter Eigen-
kapitalausstattung wüchsen schneller. Als besondere Wachstumsbremse erweise
sich auch die fehlende Auftragsfinanzierung bei jungen Unternehmen. Finanzie-
rungsprobleme lägen v.a. ertragsunabhängigen Steuern, hohen Steuersätzen, Steu-
ern auf Scheingewinne. Dies verstärke die Tendenz zu konservativen Kapital-
strukturen. Ansätze zur Förderung der Eigenkapitalausstattung lägen in zeitweiser
Begünstigung des thesaurierten Gewinns, genereller Senkung tarifärer Steuerbe-
lastung und Steuervergünstigungen für Beteiligungssparen.

5. Herausforderungen der Mittelstandspolitik – Situation und Chancen der mittel-
ständischen Unternehmen in Baden-Württemberg

Die Situationsanalyse und Bestandsaufnahme mit etwa 70 Sachverständigen aus
Wirtschaftsorganisationen und wissenschaftlichen Einrichtungen hat den dringen-
den Handlungsbedarf mehr als deutlich gemacht. In fast allen Branchen herrscht
ein scharfer Strukturwandel und ein starker Modernisierungsdruck. Sinkende Er-
träge und Renditen, steigende Kosten und scharfer internationaler Wettbewerb
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aber auch Fachkräftemangel und Betriebsübergabeprobleme haben dem Mittel-
stand in den vergangenen Jahren zu schaffen gemacht.

Es gilt Weichen zu stellen für mittelstandsfreundliche Rahmenbedingungen und
zukunftsgerichtete Innovations- und Unternehmenskonzepte bei den 97 % Klein-
und Familienbetriebe. Dazu gehören geeignete Beratungs-, Qualifizierungs- und
Finanzierungskonzepte. Deutlich wurde bei den Anhörungen aber auch die Be-
deutung weicher Standortfaktoren wie „mittelstandsfreundliches Klima und Ima-
ge“, Offenheit für Innovationen, Einbeziehung in Kooperationen und regionale
Netzwerke und Standortdialog zwischen Politik und Mittelstand. Auch hier gilt es
eine Reihe von Verbesserungen zu erreichen.

Baden-Württemberg hat eine ausgeprägte mittelständische Wirtschaftsstruktur.
Rund 480 000 kleine und mittlere Unternehmen und Selbstständige stellen rund 2/3

der Arbeits- und 80 % der Ausbildungsplätze. Sie leisten einen Beitrag von fast
50 % der Wertschöpfung. Mehr als 90 % sind Familienunternehmen. Aus so man-
chem baden-württembergischen Tüftler ist ein Weltmarktführer oder schnell
wachsender „Entrepreneur des Jahres“ hervorgegangen. Baden-Württemberg ist
aber auch Sitz traditionsreicher Familienunternehmen, denen eine wichtige gesell-
schaftspolitische Rolle zukommt: Sie stehen in besonderem Maße für Stabilität
und Standortbindung.

Globalisierung und Strukturwandel verbunden mit verschärftem internationalem
Wettbewerb, Konzentrationsprozessen, Technologiesprüngen und veränderten
Wirtschaftsformen in neuen Märkten wie e-commerce stellen den Mittelstand vor
große Herausforderungen. Der Wandel zur Dienstleistungs- und Informationsge-
sellschaft spiegelt sich in steigenden Gründungszahlen in diesem Sektor und im
wachsendem Trend zu Kleingründungen (mittlerweile rund 50% Ein-Personen-
unternehmen, 81 % haben weniger als 10 Mitarbeiter, 96 % weniger als 50, 99 %
weniger als 200) wider. Gleichzeitig bedroht der anstehende Strukturwandel die
Weiterführung vieler traditionsreicher Unternehmen. Ein besonderes Problem ist
dabei der Generationswechsel im Mittelstand – vor allem bei kleinen Firmen, wo
kein geeigneter Nachfolger zur Verfügung steht. In Baden-Württemberg stehen in
den nächsten fünf Jahren rund 55 000 Unternehmensübergaben an. Hier ist rasche
Hilfe erforderlich.

Zunächst sind die Unternehmen selbst gefordert, mit ihren Unternehmensstrategi-
en die Weichen für Erfolg und Zukunftssicherung zu stellen. Eine mittelstandsge-
rechte Gestaltung der Rahmenbedingungen und Standortqualität ist aber unab-
dingbare Voraussetzung, damit dieses gelingt.

Mittelständische Unternehmen stehen den gewachsenen Subventions- und Büro-
kratielasten mit Befremden gegenüber. Sie wollen wieder mehr auf ihre eigene
Leistungskraft setzen können. Sie brauchen größere Handlungsspielräume, mehr
Deregulierung sowie eine Senkung der Abgaben- und Steuerlast.

Ins Blickfeld rückt dabei auch – mehr denn je – die Mittelstandsförderung. Sie
muss im Spannungsfeld von veränderten Anforderungen an Serviceangebote und
durch Restriktionen im Landeshaushalt ihre Rolle neu definieren und ihre Instru-
mente neu ausrichten. Neue Formen der Zusammenarbeit von Staat und Wirt-
schaft, regionale Modelle der Wirtschaftsförderung jenseits der Subventionierung,
Mittler- und Moderatorenfunktion zwischen Wirtschaft und Verwaltung sind hier
gefordert.
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II. Familienunternehmen

1. Die Bedeutung von Familienunternehmen in Deutschland

Familienunternehmen stellen die älteste bekannte Gesellschaftsform und ein jahr-
hundertealtes Erfolgsmodell dar. So wurden die japanischen Hoshi-Hotels im Jahr
718 gegründet und existieren seit 46 Generationen. In Italien stellt Antinori seit
1385 Weine her.

Aber auch heute noch dominieren Familienbetriebe die Wirtschaft. Verschiedene
Untersuchungen belegen, dass Familienunternehmen den bei weitem größten An-
teil aller registrierten Unternehmen stellen. Im EU-Raum gibt es 16 Millionen re-
gistrierte Unternehmen. In den USA mache ihr Anteil 95 %, in Italien 99 % sowie
in Deutschland 92 % aus.

Die Zahl der Familienunternehmen läßt sich allerdings nur indirekt und nähe-
rungsweise ermitteln. Hauptansatzpunkt bildet dabei die Rechtsformen, die sich
allerdings nicht immer eindeutig den Familien- oder Nichtfamilienunternehmen
zuordnen lassen. Gemäß einer Untersuchung des Instituts für Mittelstandsfor-
schung (IFM), Bonn, firmieren die meisten dieser Unternehmen als Einzelunter-
nehmen oder Personengesellschaften. Zunehmend werden Familienunternehmen
aber auch in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft geführt.

Das IFM Bonn hat die Zahl der Familienunternehmen auf der Grundlage der Um-
satzsteuerstatistik, von Befragungen und Datenbanken wie folgt ermittelt:

Einzelunternehmen zu 100 %

Personengesellschaften zu 92,3%

GmbH zu 60 % (alte Länder) bzw. 64 % (neue Länder)

Im Ergebnis ergibt sich ein Bestand von 1,874 Millionen Familienunternehmen in
Deutschland (mit einem Umsatz von mindestens 100 000 DM). Dies entspricht ei-
nem Anteil an allen Unternehmen von 92,8 %. In Baden-Württemberg wird ein
leicht höherer Anteil angenommen. Dabei nimmt der Anteil der Familienunter-
nehmen mit wachsender Unternehmensgröße ab. Den höchsten Anteil haben die
Familienunternehmen in der Größenklasse 100000 –500 000 DM Jahresumsatz
mit 96 %.

Auf Grund einer Schätzung des IFM lag im Jahr 1996 der Anteil der Eigentümer-
und Familienunternehmen an der Gesamtheit der Industrieunternehmen des verar-
beitenden Gewerbes bei 72,9 % und an denen des Baugewerbes bei 80,3%. Diese
Werte liegen beträchtlich unterhalb der Anteilswerte, die sich auf der Grundlage
der quantitativen Abgrenzungsmerkmale ergeben.

Ergänzende Untersuchungen schätzen, dass Familienunternehmen im Durch-
schnitt in der westlichen Welt zwischen 45 bis 70 % des jeweiligen Brutto-Sozial-
produkts erarbeiten und einen ähnlich hohen Beschäftigungsanteil am Arbeits-
markt bereitstellen. Familienunternehmen zeichnen sich durch hohe Standortbin-
dung und gesellschaftliche Verantwortung aus.

Untersuchungen in Frankreich, USA und Großbritannien belegen, dass bör-
sengängige Unternehmen, die von Familien beherrscht werden, einen höheren
Wertzuwachs als anonyme Aktiengesellschaften erreichen. Dennoch bestehe bis-
her eine erstaunlich hohe Unkenntnis und wenig Verständnis der wirtschafts- und
gesellschaftspolitischen Bedeutung von Familienunternehmen, so Prof. Joachim
Schwass.

Dieser Verständnismangel für die wirtschaftliche Bedeutung von Familienunter-
nehmen sei auf mehrere Ursachen zurückzuführen:

Konventionell würden Familienunternehmen oft als kleinere Unternehmungen an-
gesehen; der „Tante Emma Laden“ und die Pension oder das Ferienhotel seien oft
zitierte Prototypen dieser Organisationsform. Ein weiterer Grund für fehlende
Kenntnis der Besonderheiten und Bedeutung von Familienunternehmen liege in
der Öffentlichkeitsscheue der Familienunternehmer selbst. Dies reiche von Dis-
kretion bis zur Geheimniskrämerei. Oft werde automatisch der gleiche Grad an
Diskretion für das Unternehmen wie für die Familienangelegenheiten gewahrt.
Ein weiteres Problem bildet nach Auskunft der Experten außerdem das schlechte
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Image des Unternehmertums in Deutschland. Die Bedeutung von Familienunter-
nehmen sei in Spanien und Italien größer. Die gesellschaftspolitische Bedeutung
müsste daher stärker in der Öffentlichkeit vermittelt werden.

2. Zur Definition von Familienunternehmen:

Eine einheitliche, verbindliche, allgemeingültige Definition für Familienunterneh-
men existiert nicht, stattdessen eine Reihe von Definitionsmerkmalen (vgl. auch
Stellungnahme des ifm Mannheim).

Entscheidende Abgrenzungsmerkmale sind:

• die enge Kopplung einer Familie mit einem Unternehmen durch Eigner- und
Führungsverantwortung: die Kapitalmehrheit und die Führungsverantwortung
liegt entweder bei einem oder mehreren Familienmitgliedern,

• der prägende Einfluss der Familie: das Unternehmen befindet sich im Eigentum
einer Familie oder eines Familienverbandes, die/der einen bestimmenden Ein-
fluss auf die Entwicklung des Unternehmens ausübt,

• der generationsübergreifende Anspruch, das Unternehmen als Familieneigen-
tum zu erhalten und die Entwicklung des Unternehmens zu gestalten: das Ei-
genkapital liegt den Händen weniger Kapitalgeber, von denen mindestens einer
die Unternehmung führt, mit dem Willen, sie dem kleinen Personenkreis zu er-
halten. Dies beinhaltet auch den Einfluss auf die Ernennung des Nachfolgers.
Neue „Internet-Unternehmer“, die gar nicht die Idee hätten, ihren Betrieb an die
Kinder weiterzugeben, seien keine Familienunternehmer. Man solle von ihnen
korrekterweise von „Eigentümer-Unternehmern“ sprechen.

Prof. Eduard Gaugler, ifm Mannheim, regte an, Familienunternehmen als Firmen
zu definieren, die längerfristig in nachhaltiger Verantwortung einer bzw. mehrerer
Familien stehen.

Folgende Varianten von Familienunternehmen lassen sich unterscheiden: gewerbli-
che Kleinbetriebe, in dem nur Familienmitglieder mitarbeiten; mittelständische Un-
ternehmen, die von der Familie im Topmanagement geführt werden und die bloße
Eigentümerfunktion der Familie mit einem Fremdmanagement im Unternehmen.

Das Mittelstandsunternehmen wird häufig identisch mit dem Familienunterneh-
men gesetzt. In den meisten Ländern trifft man tatsächlich auf Hinweise zu Fami-
lienunternehmen in Untersuchungen über kleine und mittelgroße Unternehmen
(KMU), oder small and medium sized enterprises (SME), und auch petites et
moyennes entreprises (PME). Familienunternehmen sind zwar in den allermeisten
Fällen mit kleinen und mittleren Unternehmen gleichzusetzen. Diese Art der
quantitativen Kategorisierung übersieht aber, dass Familienunternehmen sehr
wohl auch als bedeutende Großunternehmen bestehen. In den USA bilden diese
ein Drittel der sog. „Fortune 500“-Gesellschaften.

Quantitative Kriterien sind daher alleine nicht ausreichend zur Charakterisierung
von Familienunternehmen, entscheidend sind kulturelle und qualitative Merkmale.

„Typische“ mittelständische Unternehmen können mit der Familienunternehmung
gleichgesetzt werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: Die kapitalmäßige
Beteiligung der Familie sichert einen erheblichen Einfluss auf die Unternehmen-
stätigkeit, die Führung liegt über mehrere Generationen in der Hand einer Fami-
lie, in Aufsichts-/Beiräten sind (ältere) Familienmitglieder vertreten, Familienstil
und Unternehmensphilosophie stimmen überein, persönliche Beziehungen des
Unternehmers sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor, Familienmitglieder arbeiten im
Unternehmen in allen Positionen mit.

3. Struktur und Rolle der Familienunternehmen in Baden-Württemberg

Eine amtliche Statistik zu Familienunternehmen in BW existiert nicht. Verfügba-
re Daten beruhen auf einer Befragung des Instituts für Mittelstandsforschung,
Mannheim von 1991. Darin wurden 4500 Kleinbetriebe in Baden-Württemberg
einbezogen. (Der Rücklauf betrug 50,6%). Mehr als 90 % aller Unternehmen in
Baden-Württemberg sind Familienunternehmen.

Das durchschnittliche Alter der Betriebe beträgt 37 Jahre, 25% der Betriebe seien
allerdings vor 1945 gegründet worden. Das durchschnittliche Alter der Inhaber
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sei 48 Jahre, 18,2 % sind 50 bis 54 Jahre alt. Im Betrieb sind durchschnittlich 1,3
Inhaber tätig. Im Durchschnitt betrage die Anzahl von Inhaber und Angehörigen
3,3 Personen pro Kleinbetrieb. Das Unternehmen ist in 71 % der Fälle Quelle des
Lebensunterhalts für den Inhaber. Lediglich in 13 % aller Betriebe seien die Ein-
künfte so gering, dass sie nicht zur Versorgung mindestens eines Inhabers aus-
reichten.

78 % der Inhaber seien männlich, 22 % weiblich. Dies zeige, dass das gesell-
schaftliche und volkswirtschaftliche Potenzial von Frauen als Inhaberinnen von
Familienunternehmen bisher noch zu wenig ausgebildet und ausgeschöpft sei
(vgl. auch Stellungnahme des WM: der Anteil der Frauen an den Selbstständigen
in Deutschland betrug im April 1999: 28%, in BW liegt er etwas niedriger; der
Anteil der Mitinhaberinnen betrug 1995 in BW: 12 %).

97 % sind aktive Inhaber und Inhaberinnen. Die durchschnittliche Arbeitszeit der
Inhaber beträgt 53,5 Stunden. Fast 50 % der Inhaber arbeiten mehr als 56 Stunden
pro Woche. Inhaberinnen arbeiteten 10 Stunden weniger, was mit der Zusatzbelas-
tung von Frauen im Haushalt zusammenhängt.

Etwa 88% der Inhaber haben eine einschlägige berufliche Ausbildung, die entwe-
der aus einer gewerblich technischen Lehre, einem Hochschulstudium oder einer
kaufmännische Ausbildung besteht. Über 53% der Inhaber und immerhin 49 %
der Inhaberinnen kommen aus einer sogenannten Selbstständigen- oder Famili-
entradition.

Von den männlichen Inhabern werden die Tätigkeitsfelder Führung und Leistung
stärker wahrgenommen, bei den Inhaberinnen dominieren die Verwaltungstätig-
keiten. 92% der Mitinhaberinnen und 76 % der Mithelfenden sind an Entschei-
dungen beteiligt.

In den Betrieben arbeitet durchschnittlich ein Familienangehöriger; nahezu drei
von vier Angehörigen sind Frauen. Nur 31 % der Betriebe arbeiten ohne mithel-
fende Familienangehörige, fast 70 % mit mindestens einem oder mehreren mithel-
fenden Familienangehörigen. 64 % der Angehörigen verfügen über eine adäquate
Ausbildung, Frauen hätten im Durchschnitt eine geringere Qualifikation. Eine an-
erkannte Qualifizierung und insbesondere ein Berufsbild fehlt bisher. Das Alter
der mithelfenden Angehörigen betrage im Durchschnitt bei den Männern 34 Jahre
und bei den Frauen 43 Jahre, d.h. i.R. handelt es sich bei den Männern um die
Söhne und bei den Frauen um die Ehepartner.

Die mitarbeitende Ehefrau übernimmt in der Regel im kaufmännischen Bereich
eine Schlüsselrolle. Zu ihren Tätigkeiten gehören u.a. die Finanz- und Lohnbuch-
haltung, Marketing, Kunden- und Lieferantenpflege, enger Kontakt mit Mitarbei-
tern. Durchschnittlich arbeiten die Angehörigen 30 Stunden in der Woche im Be-
trieb, das Tätigkeitsprofil der Familienangehörigen umfasst vor allem Verwal-
tungstätigkeiten, den Verkauf und die Leistungserstellung. Auch hier dominieren
Frauen in der Verwaltungstätigkeit. Allerdings arbeiten 40 % der Befragten mehr
als 40 Wochenstunden.

68 % der mithelfenden Unternehmerfrauen sind arbeitsvertraglich gebunden, 27 %
ohne vertragliche Absicherung. Fast 1/3 der mithelfenden Angehörigen sind nicht
dauerhaft sozialversichert, ebenso 1/3 bei Todesfall des Partners nicht durch ver-
tragliche Regelungen abgesichert. (Die aktuelle Studie des ZEW(2000) kommt zu
folgenden Ergebnissen: nicht rentenversichert sind: 26 % der Unternehmerfrauen
ohne Gehalt, 7,5 % der Unternehmerfrauen mit Gehalt, 21,7% der Inhaberinnen
und 16,5 % der Arbeitnehmerinnen. Generell sind mitarbeitende Ehefrauen am
häufigsten in relativ jungen und kleinen Firmen zu finden: 75% in Firmen mit
weniger als 9 Mitarbeitern, rund die Hälfte ist in Unternehmen tätig, die jünger als
10 Jahre sind.)

Die Betriebe profitieren daher vor allem von der Flexibilität der Familienangehöri-
gen als auch von der relativ geringen Entlohnung. Nur rund 7% der mithelfenden
Familienangehörigen arbeiteten ohne Entgelt im Betrieb mit und werden von der
amtlichen Statistik als mithelfende Familienangehörige nicht erfasst. Die größte
Gruppe mit 52% arbeitet für ein fixes Einkommen. Bei über 40% der mithelfen-
den Familienangehörigen ist allerdings keine Eigenversorgung gewährleistet.

Laut einer speziellen Erhebung über Unternehmerfrauen bestehen keine wesent-
lichen Unterschiede in der schulischen Ausbildung zwischen mithelfenden Part-
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nerinnen, Alleininhaberinnen und Mitinhaberinnen. Ein adäquater Einsatz der
Frauen entsprechend ihrer Qualifikation ist aber bisher noch selten der Fall und
sollte verbessert werden. Zudem werden Weiterbildungsmaßnahmen zu wenig in
Anspruch genommen. Gesellschaftliche Position und Situation im mittelständi-
schen Betrieb für Unternehmerfrauen sind verbesserungsbedürftig im Hinblick
auf eine effizientere Gestaltung der Tätigkeiten, die gesetzliche Altersversorgung
und eine anerkannte Qualifikation.

Unternehmerinnen und die weiblichen arbeitenden Angehörige haben angegeben,
dass Weiterbildung aus vielen Gründen – v.a. aus zeitlich-organisatorischen – zu
kurz komme. Zum einen sei die Kinderbetreuung ein Hinderungsgrund, außerdem
werden Weiterbildungsmaßnahmen verstärkt von den Frauen in Angriff genom-
men, die bereits über eine höhere Schulbildung verfügen.

Es besteht ein spezifischer Beratungs- und Qualifizierungsbedarf bei Nachfolge-
rinnen. (Eine aktuelle Studie des ifm, Mannheim (2000) Geschlechtstypische
Nachfolgeprobleme in KMU kommt zum Ergebnis: Haupthemmschwelle bildet
bisher neben der Doppelbelastung durch Beruf und Familie und den oftmals ande-
ren beruflichen Werdegängen, überkommene Rollenbilder und das mangelnde
Zutrauen der Betriebsinhaber in die Fähigkeit von Frauen ist. Daher sind Töchter
bisher meist „Notlösung“ und werden deshalb auch kaum auf eine Nachfolge vor-
bereitet, vgl. auch Kapitel Betriebsübergabe).Frauen befinden sich im Dilemma
der Doppelbelastung von Haushalt und Unternehmen. Bei den Alleininhaberinnen
wird Weiterbildung am besten angenommen. Bei den mitarbeitenden Frauen sei
der Zielkonflikt zwischen Familie und Unternehmen am größten und entspre-
chend gebe es dort erhöhten Weiterbildungsbedarf. Es fehlt bisher am zielgrup-
pengerechten Angeboten (vgl. auch Kapitel Qualifizierung, Beratung, Fachkräfte-
bedarf).

4. Besonderheiten von Familienunternehmen

Familienunternehmen verfügen – auch im Unterschied zur neuen Gründungskul-
tur – über eine besondere Unternehmenskultur, die auf Stabilität und Bindung
setzt.

Familienabhängige Inhaberschaft und geringe Beschäftigtenzahl ergeben zwangs-
läufig eine enge Verbindung von Unternehmen, Familie und Haushalt. Hieraus re-
sultieren emotionale Verflechtung und Besonderheiten sowie ggf. Rollenkonflik-
te.

In Familienunternehmen treffen zwei prinzipiell unterschiedliche Welten aufein-
ander: die harte und faktenorientierte Unternehmenswelt und die weiche und
emotionsorientierte Familienwelt. Familienunternehmen stehen stets im Span-
nungsfeld einer doppelten Loyalität: einerseits zur Familie, andererseits zum Un-
ternehmen. Die Vermischung der unterschiedlichen Spielregeln und Systeme ist
Chance und Risiko für das Familienunternehmen. Chancen bestehen besonders
dann, wenn es gelingt, das Beste aus beiden Welten der Organisationsform von
Familien und Unternehmen miteinander zu kombinieren.

Das Einkommen entspricht häufig nicht den hohen Belastungen. Die hohe Ar-
beitszeit geht häufig zu Lasten der Familienzeit. Ein Problem bildet die oftmals
fehlende Absicherung von Arbeitsverhältnis und Alterssicherung von mittätigen
und mithelfenden Familienangehörigen. Konflikte im Betrieb werden häufig in
die Familie getragen und umgekehrt.

Gleichzeitig ermöglicht die enge Verflechtung auch eine bessere Vereinbarkeit
von Beruf und Familie.

Das Unternehmen ist meist stark auf den Eigentümer zugeschnitten und der Er-
folg stark von der Persönlichkeit des Eigentümers geprägt. Triebfeder und Exis-
tenzbewältigungsmuster sei das Familienunternehmen als Lebenwerk. Häufig be-
steht eine Identität von Betriebs- und Privatvermögen. Investitionen für den Be-
trieb haben Vorrang vor privaten Ausgaben. Z.T. erfolgt eine gesetzeswidrige
Einbeziehung von Ehepartnern in Bürgschaftspflichten.

Die Unternehmensführung ist häufig stark produktorientiert unter Vernachlässi-
gung von wirtschaftlichen und Managementkomponenten. Sie ist außerdem oft-
mals geprägt von Alleinentscheidungen, fehlender Professionalität und strategi-
scher Planung sowie Strategieorientierung.
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5. Stärken – Schwächen – Erfolgsfaktoren von Familienunternehmen

Familienunternehmen bilden die natürlichste betriebliche Organisationsform, de-
ren Stärke in der Kongruenz von Eigentums- und Managementinteressen liegt. Es
bestehen Vor- und Nachteile der „Familienbande“.

Nach Ansicht von Dr. May stellt das Familienunternehmen die menschlichste
Struktur dar und vertraue in einer immer unpersönlicheren Welt auf Personen. Es
zeige sich eine positive Wirksamkeit des für das Familienunternehmen charakteris-
tischen emotionalen Potenzials. Hinzu kommen flache Hierarchien und schnelle
Entscheidungswege. Dies verursacht eine größere Nähe zu Mitarbeitern und Kun-
den und erzeugt eine hohe Loyalität. Es besteht eine hohe Innovationskraft, die
aus einer persönlichen und familiären Motivation resultiert. Neuartige Erfindun-
gen kämen fast immer von Einzelunternehmen. Von den 60 wichtigsten Erfindun-
gen in diesem Jahrhundert seien 49 aus Familienunternehmen gekommen, so
Prof. Hennerkes.

Unternehmen wie Ahlström, Aldi, Amazon, Bertelsmann und viele „hidden
champions“ seien mit ihren Innovationen überaus erfolgreich. Viele größere ano-
nyme Unternehmen seien in den letzten Jahren dazu übergegangen, die unterneh-
merischen Führungs- und Erfolgsmodelle zu kopieren. Allerdings existiere im
Konzern mehr Entscheidungssicherheit und Ertragsoptimierung. Familienunter-
nehmen seien arbeitsplatzsicherer auf Grund ihrer gesellschaftlichen Verflechtung
mit dem Standort.

Familienunternehmen stellten allerdings kein Idyll dar, sondern seien janusköpfi-
ge Gebilde mit inhärenten systemischen Schwächen, welche in der großen Mehr-
zahl nur unzureichend oder nicht beherrschbar seien. Die zusätzliche Loyalität,
die ein Familienunternehmen bilden könne, werde auf der anderen Seite durch ei-
nen Zuwachs von Konflikten begleitet. Sie haben ein weitaus höheres systemi-
sches Konfliktpotenzial als andere Unternehmensformen. Die Unternehmenskul-
tur in Familienunternehmen sei außerdem zu isolationistisch und zu ichbezogen.

Bei Familienunternehmen vermischen sich zwei soziale Systeme, die durch unter-
schiedliche Spielregeln geprägt sind, so Professor Dr. Fritz B. Simon. Um ihre be-
sondere Spezifik nachvollziehen zu können, müssen sich Familienunternehmer
der Unterschiedlichkeit der beiden Systeme bewusst sein. Denn die Vermischung
dieser beiden Spielfelder bietet Chancen und Risiken.

Im Unternehmen herrscht idealtypisch eine Funktionsorientierung. Das längerfris-
tige Überleben jedes Unternehmens basiert auf der Erfüllung von Abläufen und
Funktionen; die Person ist dabei „Mittel zum Zweck“. In einem erfolgreichen Un-
ternehmen sei sichergestellt, dass die Funktionsträger austauschbar bleiben könn-
ten, die Funktionen selbst ändern sich nicht. In der Familie herrsche dagegen eine
Personenorientierung: Die Personen bleiben konstant und die Funktionen werden
ausgetauscht. Im Gegensatz zu anderen Unternehmen besteht die Nichtkündbar-
keit der Beziehungen.

Nichtkündbarkeit habe als Konsequenz in der Regel auch Zuverlässigkeit und
Loyalität der Familienmitglieder. Wer in einer nicht kündbaren Beziehung lebe,
werde zwangsläufig emotional involviert. Diese emotionale Involvierung sei Po-
tenzial und Chance und zugleich Risiko als Konfliktpotenzial für das Familienun-
ternehmen. In der betrieblichen Organisation herrsche eine geringe Affektivität,
der Einzelne werde im Wesentlichen auf Funktion und Leistung reduziert. In der
Familie bestehe eine hohe Affektivität, die Beziehungen seien stark gefühlsgela-
den. Die persönliche Identifikation, die individuelle Freiheit, die Flexibilität im
System sowie die Möglichkeit zu gehen, unterscheide die beiden Systeme vonei-
nander.

Ein weiterer Unterschied zwischen Unternehmen und Familien bestehe darin, wie
Leistungen bewertet, belohnt und bilanziert werden. Die prinzipielle Austausch-
barkeit der Personen in Unternehmen führe dazu, dass bei der Bilanzierung von
Verdiensten und Ansprüchen ein anderer Zeithorizont zu Grunde gelegt werde.
Leistung und Entlohnung müssen zeitlich eng miteinander verknüpft werden, da
das Unternehmen über ein weit weniger zuverlässiges Gedächtnis als eine Familie
verfüge. Im unternehmerischen Kontext erwarte man schnelle, monetäre Entloh-
nung, die vertraglich geregelt sei. Die relative Zuverlässigkeit der Beziehungen in
Familien sorgt für langfristigere Kreditlinien, d. h. in keinem anderen sozialen
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System gibt es vergleichbar viel Bereitschaft zur Selbstausbeutung und Ausbeu-
tung der Beteiligten.

In beiden Spielfeldern müssen außerdem unterschiedliche Kommunikationstech-
niken beherrscht werden. Im Unternehmen sei Kommunikation verbindlich, alles,
was Bedeutung habe, werde schriftlich festgehalten, und Sachverhalte böten so
wenig Raum für flexible Auslegung. In der Familie jedoch kommuniziere man
mündlich, was sehr flexibel sei, aber auch eine hohe Interpretationsmöglichkeit
und letztlich geringere Verbindlichkeit bedeute.

Personenorientierung bedeute als Ressource Kundenorientierung, als Risiko die
Verdrängung von Sachkonflikten und eine mögliche Tolerierung von Qualifikati-
onsdefiziten. Die Nichtkündbarkeit der Person berge eine starke Loyalität und
schaffe eine große Rollenflexibilität, allerdings seien die zuverlässigsten Mitar-
beiter nicht immer die besten. Eine hohe Affektivität schaffe Identifikation mit
dem Betrieb, ein Risiko bestehe aber darin, dass normale Konflikte zu persönlich
ausgetragen würden. Die langfristig-immaterielle Entlohnung erlaube einen Be-
dürfnisaufschub in Krisenzeiten, auf der anderen Seite sei nicht einfach objekti-
vierbar, was der Einzelne geleistet habe; aus diesem Grunde könne es zu den mas-
sivsten Konflikten kommen. Die in einem Familienunternehmen vorherrschende
mündliche Kommunikation sei ein Garant für flache Strukturen und verhindere
eine Bürokratisierung, es sei jedoch beispielsweise auch ein „Gedächtnisverlust“
mit dem Ableben oder Weggang eines Angehörigen verbunden, außerdem sei die
mündliche Überlieferung von Daten eher anfällig für Fehlinterpretation.

Ein Risiko liege in der eingeschränkten Austauschbarkeit der Personen und star-
ken Fixierung auf Familienmitglieder in Führungspositionen, die oftmals funktio-
nelle Problemlösungen auf Unternehmensseite verhindere. Bei der Personalaus-
wahl spielten außerdem informelle Kriterien – wie der „Stallgeruch“ – oft eine
größere Rolle als die Auswahl der Kompetentesten. Ein weiterer Risikofaktor bil-
det die beschriebene Ausbeutung oder Selbstausbeutung sowie die Konfliktanfäl-
ligkeit im Familienunternehmen.

Das Familienunternehmen ist aber auch ein gutes Modell für die Aufhebung des
Konfliktes zwischen den Absicherungsbedürfnissen des Unternehmens und des
einzelnen Mitarbeiters. Die große innerfamiliäre Rollenflexibilität sorgt für die
Austauschbarkeit jedes Einzelnen innerhalb der das Unternehmen formenden Pro-
zesse. Und die Nichtaustauschbarkeit jedes Einzelnen in seiner Eigenschaft als
Familienmitglied sorgt für die individuelle Sicherheit auf der Beziehungsebene.

Intensivere Forschung zu den besonderen Chancen- und Risikopotenzialen von
Familienunternehmen ist nach Auskunft der Experten notwendig. Das Manage-
ment müsse in diesen Fragen sensibilisiert und qualifiziert werden und es müsse
ihm auch eine Beratung in kritischen Phasen zur Seite stehen. Möglichkeiten von
übergreifenden, internationalen Netzwerken seien zu nutzen, um das Know-how,
das sich in Familienunternehmen bilde, verfügbar zu machen.

6. Generationswechsel als Risikofaktor für Familienunternehmen

Wie zerbrechlich Familienunternehmen sind, zeigt die geringe durchschnittliche
Lebensdauer von 24 Jahren. (Die durchschnittliche Dauer eines Handwerksunter-
nehmens unter Leitung eines Eigentümerunternehmens beträgt etwa 25 bis 30
Jahre). 67% der Familienunternehmen gehen in die 2. Generation, 32 % in die 3.
Generation und 16 % in die 4. Generation.

Die Gründe für ein Scheitern der Unternehmen differieren nach der Generation,
in der sich der Familienbetrieb befinde. Hauptursache eines Scheiterns am Ende
der ersten Generation sei eine ungenügende strategische Nachfolgeplanung. Die
Nachfolge zu regeln, bedürfe 10 Jahre. Es fehle oftmals der Wille des Gründers,
sich rechtzeitig zurückzuziehen, und die Übergabe in kompetente Hände zu le-
gen.

Kompetenzdefizite des Unternehmers in der Gründerphase der ersten 5 Jahre fal-
len häufig auf. Später dominiere die Streitigkeit zwischen Junior und Senior.
Auch Geschwisterrivalitäten seien nicht selten Ursache einer Unternehmenskrise.
Vielfach sei der irrige Glaube in Familienunternehmen verbreitet, dass gerade in
dem eigenen Betrieb solche Probleme nicht vorkämen. Tatsächlich tabuisiere man
aber Konflikte, so Dr. May.



Spätestens ab der 2. Generation, wenn aus der Alleinherrschaft des Gründers Ge-
schwister- oder Vetter-Gesellschaften entstanden seien, werde eine Familienstra-
tegie fast noch wichtiger als eine Unternehmensstrategie. Wenn früher der „Al-
leinherrscher“ entschieden habe, müsse jetzt im Konsens eine Lösung gefunden
werden. Der Stellenwert der Familie im Betrieb sei zu definieren, um Klarheit zu
schaffen, ob Familieninteresse vor Unternehmensinteresse rangieren solle oder
umgekehrt. Weiterhin müsse die Frage nach der Beteiligung am Unternehmen ge-
klärt werden. Es müsse geklärt werden, wer zur Familie gehöre und welchen Ein-
fluss die Familie künftig auf das Familienunternehmen nehme. Wichtig sei insbe-
sondere eine konstruktive Konfliktregelung und ein adäquater Umgang miteinan-
der. Ein besonderer Erfolgsfaktor sei gegeben bei freiem Vermögen. Zudem sei
vonnöten, dass die Familie sich über ein Instrument zur Konfliktlösung einige.

Häufig existieren Spannungen zwischen tätigen und nicht tätigen Gesellschaftern.
Die geschäftsführenden Gesellschafter hätten das Gefühl, zu schlecht entlohnt
und zu wenig anerkannt zu werden, während die nicht tätigen Gesellschafter sich
„über den Tisch gezogen“ wähnten.

Man könne diese Probleme nur durch eine integrierte Eignerstrategie lösen. Der
Unternehmer solle nicht 95 % seiner Zeit darauf verwenden, seinen Betrieb zu
managen, sondern auch andere Lebensbereiche, die sich auf den Betrieb auswirk-
ten, berücksichtigen.

Weiterhin sei wichtig zu beachten, in welchem Umfang die Vermögenssituation
des Unternehmers und seiner Familie Erfolg und Zukunftsfähigkeit des Betriebs
beeinflusse. Klassische Unternehmervermögen seien nicht selten zu drei von vier
Teilen im Unternehmen gebunden. Ein Gründer könne nicht ernsthaft an seine
Nachfolge denken, wenn seine einzige Einkommensquelle die Tätigkeit im Unter-
nehmen sei. Es sei schwer für einen Gründer, seine Kinder gleichmäßig in der
Nachfolge zu bedenken, wenn er nicht über andere verteilungsfähige Vermögens-
werte verfüge. Dies sei besonders dramatisch, wenn der Unternehmer überra-
schend versterbe. Empirische Untersuchungen in den USA hätten gezeigt, dass
Unternehmer überdurchschnittlich erfolgreich seien, wenn sie über ausreichend
nicht-betriebsgebundenes Kapital verfügten. Wer über materielle Sicherheit verfü-
ge, habe keine hemmende Existenzangst. Unternehmerfamilien müßten sich darü-
ber im Klaren sein, dass die Schaffung von Vermögen ihren Preis habe, sei es der
Verzicht auf Lebensqualität durch Sparen, sei es der Verzicht auf Wachstum im
Betrieb oder auf Herrschaftsrechte, indem man fremde Gesellschafter beteilige.

Eine eignerstrategische Ausrichtung würde Firma und Privatvermögen als Einheit
sehen, sichern und optimieren (Prof. Hennerkes).

In den nächsten Jahren steht bei rund 1/3 der Familienunternehmen eine Betriebsü-
bergabe an. (IFM, Bonn: geplante Nachfolgeregelungen 1999 –2003: 42 % fami-
lieninterne Nachfolge, 28 % Nachfolge Externer, 30 % Firmenstillegung/Verkauf;
Vgl. auch Kapitel Betriebsübergabe). Das Thema Nachfolge sei eine wichtige Ur-
sache des Scheiterns, entweder, weil Nachfolger nicht über Führungsqualitäten
verfügten, weil potenzielle Nachfolger nicht übernehmen wollten oder der Grün-
dervater nicht loslassen wolle. Ein Nachfolgeplan sei in den wenigsten Fällen vor-
handen.

Der Wertewandel in der Gesellschaft spiele eine große Rolle, denn die Nach-68er
fühlten sich der Tradition weniger verpflichtet und würden trotz Qualifikation
z. T. aus Gründen der Selbstverwirklichung von der Arbeitsbelastung und der ge-
ringen Rendite abgeschreckt. Hohe finanzielle Belastungen resultierten häufig aus
Alterssicherung des Vorbesitzers. Auf der anderen Seite stünden endlich auch die
Töchter als Nachfolgerinnen bereit.

Eine integrierte Nachfolgestrategie und eine Führungskräftestrategie seien daher
umso notwendiger.

Das Problembewusstsein zur Übergabe mittels strategischer Planung müsse ge-
schaffen werden. Die Politik sei gefordert, regionale Initiativen zu unterstützen
und voranzutreiben und hier Einfluss zu nehmen.

Eine erfolgreiche Übergabe in der Familie mache eine frühe Einbindung der Juni-
oren notwendig, so Professor Hennerkes. Wenn eine familiäre Auseinanderset-
zung nicht stattgefunden habe, finde häufig eine Oppositionsentscheidung statt, so
Prof. Wimmer.
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Die Unternehmer müssten ihre Nachfolge ebenso professionell managen, wie sie
es in ihrem Unternehmen getan hätten. Das Lebenswerk sei nutzlos, wenn es sei-
nen Gründer nicht überdauere. Es sei nicht nur eine integrierte Eignerstrategie,
sondern auch eine integrierte Nachfolgestrategie nötig. Unternehmer müßten zu-
dem lernen, dass der Verkauf des Betriebs mittels MBO etc. keine Lebensnieder-
lage sei.

Enorme Schwierigkeiten bedeute die Kontrollorientiertheit des Gründers für die
Nachfolger, eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Diese müssten daher unbe-
dingt einige Jahre außerhalb des Unternehmens verbringen, um ihre Persönlich-
keit zu entwickeln. Außerdem sei der Rückzug des Gründers enorm schwierig auf
Grund seiner hohen Identifikation mit dem Unternehmen als seinem Lebenswerk.
Ein Family-Business-Network biete daher die Chance für ein Netzwerk älterer
Unternehmer zum Erfahrungsaustausch.

Kann die Nachfolge nicht innerhalb der Familie geregelt werden, bildet Fremd-
managment eine vernünftige Alternative. Wenn die Nachfolge durch Fremdmana-
gement scheitere, so liege ein wesentlicher Grund oft im fehlenden Verständnis
und Einvernehmen zwischen Familienunternehmen und Manager. Die Familie be-
greife den Fremdmanager oft als Lebensniederlage, weil sie die Führungsposition
nicht aus eigenen Reihen habe besetzen können. Eine vernünftige Überleitung sei
wichtiger als eine Nachfolge in der Familie, die der nötigen Güte des Manage-
ments nicht gerecht werden könne.

In der konzeptionellen Nachfolgeberatung existierten die Alternativen: Börsen-
gang, Übergabe an Mitarbeiter, Verkauf sowie bei größeren Betrieben das
Fremdmanagement. Herr Prof. Hennerkes regte an, Nachfolge- bzw. Übernahme-
börsen zu verstärken.

Die Übertragung werde aber nur funktionieren, wenn die Besteuerung der Ver-
äußerungsgewinne und die Erbschaftssteuer das im Unternehmen gebundene Ver-
mögen nicht zu stark belaste.

7. Eigenkapital und Finanzierung

Eine der großen Schwächen von Familienunternehmen ist der fehlende Zugang
zum Kapitalmarkt, um das Wachstum zu finanzieren und die fehlende Bereit-
schaft zur Öffnung seitens der Familienunternehmer. Die Ressourcenknappheit
beim Kapital werde dadurch verstärkt, dass sich die Großbanken zunehmend aus
der Fremdfinanzierung zurückzögen. Wichtig sei, dass insbesondere die öffent-
lich-rechtlichen Sparkassen die Familienunternehmen weiter betreuten. Durch die
neuen Vorschriften zur Eigenkapitalunterlegung (Basler Akkord) werde die Situa-
tion zusätzlich verschärft. Es drohe eine deutliche Konditionenverschlechterung
und Erhöhung der Kreditkosten bei Firmenkundenkrediten. Die Einführung inter-
ner und externer Ratingsysteme benachteilige besonders Familienunternehmen
und KMU bei der Kreditbeschaffung (vgl. Kapitel Kapitalausstattung und Finan-
zierungskonzepte).

Da sich die Rahmenbedingungen für die Fremdfinanzierung verschlechterten, sei-
en Familienunternehmen künftig immer stärker auf die Eigenkapital-, Beteili-
gungsfinanzierung sowie hybride Finanzierungsformen angewiesen und müssten
sich auch diesen alternativen Finanzierungsformen zuwenden.

Die fristenkonforme Liquidität sei in Familienunternehmen oftmals angespannt
oder gefährdet, da die Familie auch in gewinnlosen Zeiten ernährt werden müsse.
Eine Chance stelle der Börsengang dar, der jährlich von etwa 200 Familienunter-
nehmen genutzt werde, da er Fremdkapital ohne Mitbestimmung vermitteln kön-
ne und insgesamt einen besseren Zugang zum Fremdmanagement verschaffe. An
der Börse notierte Familienunternehmen können sozusagen das Beste aus zwei
Welten vereinen: familiäres Unternehmertum und professionellen Einfluss von
außenstehenden Aktionären. Der Schritt, die Herrschaft teilweise aufzugeben, fal-
le Familienunternehmern schwer. Die GmbH & Co. KG auf Aktien sei ein Schritt
in die richtige Richtung. Der Anlegerschutz dürfe nicht übertrieben werden.

Das Kapitalmarktrecht, das die alte Bundesregierung verabschiedet habe, sei fort-
schrittlich und setze positive Impulse. Allerdings sei die Insiderregelung für Fa-
milienunternehmen nachteilig: Werde nämlich ein Pool gegründet, würden Fami-
lienunternehmengesellschaften benachteiligt, weil dort immer ein Pool vorliege
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und diese Familie nicht mehr veräußern könne. Zudem müßten alle Poolmitglie-
der sich mit Namen und Adresse öffentlich bekannt machen. Diese Personen fühl-
ten sich dadurch in ihrer Privatsphäre und Sicherheit bedroht.

Die Politik müsse die Rahmenbedingungen für Eigenkapital- und Beteiligungsfi-
nanzierung von Familienunternehmen deutlich verbessern. Wichtig seien auch die
staatlichen Eigenkapital-Programme. Reagiere die Politik auf diese Entwicklung
nicht, werde die Investitionskraft der Familienunternehmen deutlich sinken. Die
Kapitalmarktakzeptanz klassischer Familienunternehmen müsse noch verbessert
werden. Der Erwerb von Aktien an mittelständischen Unternehmen bedürfe der
Förderung.

8. Herausforderungen und Zukunftsperspektiven der Familienunternehmen

Angesichts des Auseinanderbrechens der Familie in heutiger Zeit stelle sich die
Frage, ob das Familienunternehmen als Organisationsform zukünftig nicht auch
an Bedeutung verlieren werde, Auslauf- oder weiterhin Erfolgsmodell sei. Zudem
sei fraglich, inwieweit in einer immer schneller werdenden Wirtschaftswelt „dy-
nastische Konzepte“ noch greifen könnten. Herr Dr. May hielt es für möglich,
dass das Sprichwort von den drei Generationen, die ein Unternehmen führen, sich
bald in das Gegenteil verkehren könne: ein Unternehmer gründet oder führt im
Verlauf seines Arbeitslebens drei Unternehmen.

Familienunternehmen werden aber nach Auffassung der Experten makroökono-
misch nicht an Bedeutung verlieren, sondern eher gewinnen, allerdings mit verän-
derten Strukturen.

Anfang der 90-er Jahre hätten Publikumsgesellschaften eine Revolution erlebt
und ihre Organisationen unter dem Druck der Weltmarktsituation verbessert. Dies
sei eine Phase gewesen, in der Publikumsunternehmen Wettbewerbsvorteile von
Familienunternehmen zu kopieren versucht hätten, zum Beispiel durch Ver-
schlankung von Strukturen, wie sie bei Familienbetrieben anzutreffen seien. Ge-
schäftsprozesse „vom Kunden her zu sehen“, sei ebenfalls verstärkt worden. Die-
se und andere Innovationsprozesse hätten zu enormen Produktivitätszuwächsen
geführt. Die Dynamik habe ein Umfeld geschaffen, dass für Familienunterneh-
men völlig neu sei. Es gäbe keine Branche mehr, die nicht der Internationalisie-
rung und Globalisierung ausgesetzt sei. Auf diese Wettbewerbssituation seien Fa-
milienunternehmen noch nicht vorbereitet. E-commerce mache ganze Branchen
überflüssig und die Wertschöpfung verlagere sich von einfachen zu hochwissens-
basierten Dienstleistungen. Die Veränderungsgeschwindigkeit im Umfeld von
Unternehmen sei drastisch gestiegen, während Familienunternehmen oftmals ei-
nem Innovationsstau in reifen Märkten ausgesetzt seien.

Die Schere zwischen Veränderungsgeschwindigkeit im Umfeld der Unterneh-
mungen und „natürlicher Veränderung der Unternehmungen“ werde immer
größer. In Zukunft würden die Betriebe überleben, die ihre Lerngeschwindigkeit
an ihre Umwelt anpassen könnten.

Im Familienunternehmen sei der Erneuerungszyklus, die „Wiedergeburt des Un-
ternehmens“, an den Generationswechsel gebunden gewesen. Der Lebenszyklus
der Familie und des Unternehmens sei synchron verlaufen. In den letzten 10 Jah-
ren vor einer Übergabe sei eine Verlangsamung des Innovationstempos zu beob-
achten. Auch die spritzigsten Pioniere würden mit der Zeit in ihrer Geschäfts-
führung konservativ. Der entstandene Innovationsstau sei für Familienunterneh-
men ein ernstes Problem, was kaum erkannt werde. Das Scheitern der Nachfolger
könne eine Spätfolge des durch den Senior verursachten Innovationsstaus sein.

Der Globalisierungsprozess eröffne einerseits Entwicklungschancen. Ein lange
Zeit isoliertes Land, nämlich Spanien während des Franco-Regimes, habe die
Wirtschaft in kurzer Zeit durch den gezielten Einsatz der jüngeren Generation in
neu gegründeten Auslandsniederlassungen von Familienunternehmen stark inter-
nationalisiert. In der Internationalisierung bestünden gerade für Familienunter-
nehmen strukturelle Entwicklungspotenziale, andererseits litten viele kleine und
mittlere Familienunternehmen unter dem Konzentrationsprozess. Gerade für oft
unterkapitalisierte Familienfirmen bestünde ein wachsender Druck zum Zusam-
menschluss oder Verkauf. Der Zwang zur erhöhten Professionalisierung und
Transparenz sei offensichtlich.
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Viele Familienunternehmen seien strategisch gesehen starr und befänden sich in
reifen Märkten. Eine permanente Umschichtung des Portfolios sei notwendig.
Diese Märkte seien durch Konzentrationsbemühungen großer Unternehmen ge-
kennzeichnet. Entweder müßten sie die Kraft haben, die Spielregeln im Markt zu
verändern, oder sich in eine Nische zurückzuziehen. Ansonsten bleibe nur der
Verkauf. Diese Betriebe müssten lernen umzudenken und den Unternehmens-
schwerpunkt verschieben. Die Umschichtung des Unternehmerportfolios sei aller-
dings nur möglich, wenn nicht bei jedem Unternehmensverkauf ein Großteil der
erarbeiteten Wertsteigerungen weggesteuert werde.

9. Zukunftsstrategien: Entkopplung der Lebenszyklen und Professionalisierung

Prof. Wimmer empfahl daher eine Entkopplung der Lebenszyklen von Familien-
unternehmen, um die Pionierhaftigkeit dauerhaft aufrecht zu erhalten. Die Wachs-
tumsmuster von Familienunternehmen müssten geändert werden. Klassischerwei-
se würde aus den Verdiensten die nächste Wachstumsphase finanziert. Heute sei
dies keine überlebensfähige Strategie mehr. Familienunternehmen müssten sich
für externes Wachstum, Kooperation und Kapitalaufnahme an der Börse öffnen
und nicht nur mit eigenem Kapital wirtschaften.

Ein weiteres Problem stelle das Prinzip der Intransparenz in Familienunterneh-
men dar. Diese müssten sich offensiv der Transparenz stellen. Dies stelle aller-
dings einen Kulturbruch dar. Auch die Lernmuster in Familienunternehmen müs-
sten sich ändern. Familienunternehmen seien in schmalen Segmenten hochinno-
vativ. Die Segmente seien in den Begabungen des Unternehmers zu finden. Un-
ternehmer zeichneten sich durch Gespür für unabgedeckte Kundenwünsche und
die Fähigkeit, diese zu befriedigen, aus. Daraus resultiere eine hohe Innovations-
fähigkeit – der sog. Hidden Champions. Die Lernformen seien aber konzentriert
auf Kundenanforderungen, also reaktiv und kundengetrieben und nicht strategie-
getrieben. Der Wettbewerb verlagere sich aber immer mehr von aktuellen Anfor-
derungen zu künftigen Anforderungen. Dem Faktor Wissen müsse daher mehr
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Der Wissenserwerb nur durch Mitleben und
Wissen in den Köpfen der Mitarbeiter sei künftig nicht mehr ausreichend. Es
müsse ein systematisches strategiegetriebenes Wissensmanagement betrieben
werde, um der erhöhten Veränderungsgeschwindigkeit gerecht zu werden.

Daneben sei ein gezieltes Personalmanagement notwendig. Die Ressourcen-
knappheit in Bezug auf das Personal sei auf den ersten Blick schwer verständlich,
da ein Familienunternehmen als „menschlich geführtes Unternehmen“ durchaus
attraktiv für qualifizierte, junge Mitarbeiter sei. Dies hänge damit zusammen, dass
in der Familie eine zu starke Fixierung auf Familienmitglieder in Führungsposi-
tionen bestehe. Personalentscheidungen müßten nach Qualifikation und nicht
nach Familienzugehörigkeit getroffen werden.

Dies sei ein blinder Fleck im Familienunternehmen, bei denen der „Stallgeruch“
häufig wichtigstes Zutrittskriterium sei und ein bewusstes zukunftsgerichtetes
Personalmanagement nicht stattfinde. Hier müsse künftig ebenfalls gelten: Bega-
bung vor Loyalität, und Rahmenbedingungen für eine Mitarbeiterbeteiligung
schaffen.

Die Grundstrukturen des Familienbetriebes liefen nach Ansicht von Herrn Prof.
Wimmer Gefahr, dass sie degenerierten. Die Vorteilsmuster des Unternehmens
müssten erhalten werden und gegen die Innovationsstau prophylaktische Gegen-
maßnahmen entwickelt werden. Ein entsprechendes Konfliktmanagement sei hier
besonders hervorzuheben.

10. Isolierung erschwert Professionalisierung

Einerseits lägen heute bereits genügend wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse
über Familienunternehmen vor, die deren Effizienz und Lebensdauer fundamental
verbessern könnten. Es gebe allerdings in einzelnen Ländern große Unterschiede,
wobei Länder wie USA und Spanien gegenüber Deutschland einen erheblichen
Vorsprung nach Auskunft von Prof. Schwass aufweisen, durch den Stellenwert,
den sie Familie und Unternehmertum beimäßen. Der Prozess zur Förderung von
unterstützenden Maßnahmen für Familienunternehmen sei zu langsam. Die Isolie-
rung erschwert den Professionalisierungs- und Lernprozess der Familienunterneh-
men ganz erheblich.
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Die Wissenschaft hat sich mit der Schaffung einer neuen und separaten Disziplin
für Familienunternehmen bisher schwer getan. Sie hat erst vor etwa 15 Jahren un-
ter dem Druck wirtschaftlicher Interessen damit begonnen, Familienunternehmen
als eigenständiges interdisziplinäres Feld zu bearbeiten.

Die ersten Aktivitäten entstanden in den USA in den 80er Jahren unter der
Führung von Leon Danco, der als Begründer dieser Disziplin angesehen wird.
John Wards Untersuchungen Ende der 80er Jahre seien bahnbrechend gewesen,
da er auf die erschreckend niedrige Überlebensrate von Familienunternehmen ge-
stoßen sei.

In Europa wurde Ende der 80er Jahre in der Schweiz der Lehrstuhl für Familien-
unternehmen im IMD in Lausanne auf Anstoß der Wirtschaft gegründet. In den
USA bestehen heute etwa 100 Zentren für Familienunternehmen. Diese sind wei-
testgehend regionalen Managementschulen angegliedert. Auch in Deutschland
habe es erheblicher finanzieller Unterstützung aus der Wirtschaft bedurft, um die-
ses Feld zu starten.

Die Interdisziplinarität bewertete Dr. Schwass als schwierige Hürde. Die Ent-
wicklung auf diesem Gebiet sei so schleppend, da der Psychologe und Familien-
forscher einerseits und Betriebswirte andererseits unterschiedliche Sprachen
sprächen. Eine Annäherung sei durch die System-Theorie erreicht worden.

11. Bedeutung und Anforderungen an Familienunternehmen-gerechte Beratung
und Qualifizierung

Bisher bestünden insgesamt zu wenig spezielle (interdisziplinäre) Ausbildungs-
und Beratungsmöglichkeiten für Familienunternehmer.

Eine grosse Hürde besteht außerdem bei den Familienunternehmern selbst, wel-
che entweder die Existenz dieses Spezialwissens ignorierten, oder dessen Rele-
vanz bezweifelten oder auch abgeneigt seien, die Problematik mit Externen zu
diskutieren. Die Erfahrungen zeigen, dass der Familienunternehmer traditionell
im Bedarfsfall bei seinem Steuerberater oder Notar und Anwalt Rat suche, deren
Ausbildung im Normalfall auf ihre spezifische Disziplin begrenzt sei.

In Deutschland gibt es laut Prof. Schwass bisher nur eine einstellige Zahl von
kompetenten Ausbildern und Beratern, die sich der interdisziplinären Methodolo-
gie bedient. Die Jahreskonferenzen von FFI in USA, die sich kompetent mit der
Weiterbildung von Beratern beschäftigten, würden seines Wissens fast nie von
deutschen Beratern und Ausbildern besucht.

Ansatzpunkte in Deutschland bestehen z. B. mit der Juniorenakademie der DGM
und der Intes-Akademie, die auch eine eignerorientierte Beratung anbiete.

Lehrstühle mit diesem interdisziplinären Ansatz fehlen bisher. Der einzige Lehr-
stuhl „Familienunternehmen“ in Deutschland ist bisher an der Uni Witten-Her-
decke durch die Deutsche Bank gesponsert.

Das IMD Lausanne hat ein spezielles Schulungsprogramm für Familienunterneh-
mer entwickelt, das sog. Programm „Leading the Family Business“, das die unter-
schiedlichen Anforderungen der Familie als Eigentümer einerseits und des Be-
triebs andererseits berücksichtigt.

Das Programm wird als das führende internationale Ausbildungsprogramm für
Familienunternehmen eingestuft. Der Erfolg des Programms liege allerdings nicht
nur am Inhalt sondern zu einem grossen Teil auch an der internationalen Zusam-
mensetzung und kulturellen Vermischung der Teilnehmer. Etwa 45% der Teil-
nehmer stammten aus Europa und davon weniger als 3% aus Deutschland, 30 %
aus Nord- und Süd-Amerika, 10 % aus dem Mittleren Osten, 10 % aus Fernost so-
wie 5% aus den verbleibenden Regionen. Der Standort Schweiz vermittele in
idealer Weise ein Gefühl der Neutralität, so dass die Teilnehmer oft zum ersten
Mal die Möglichkeit eines vertraulichen Erfahrungsaustauschs hätten. Dies sei
dem Lernprozess äußerst förderlich. Das IMD offeriere zusätzlich sogenannte pri-
vate programs für größere Familienunternehmen.

Anlässlich des fünfzigsten Jahrestages des IMD ist vor fünf Jahren der IMD Di-
stinguished Family Business Award begründet worden. Die jährliche Auszeich-
nung eines Familienunternehmens durch ein internationales Kommitee bezweckt
unter anderem eine erhöhte Bekanntheit der makro-ökonomischen Bedeutung und
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Problematik dieser speziellen Organisationsform. Die Auswahlkriterien basieren
insbesondere auf einer erfolgreichen Verbindung von geschäftlichen und fami-
liären Interessen. Die Auszeichnung sei im Jahre 1999 dem Familienunternehmen
Henkel verliehen worden.

Henkel sei ein vorbildliches Beispiel für ein großes Familienunternehmen, wel-
ches erfolgreich in der vierten Generation überlebt habe, indem es unternehmeri-
sches Management mit einem hohen Grad an Professionalisierung bei kontinuier-
licher Neudefinition der Rolle der Familie verknüpft habe.

Außerdem wurde ein Family Business Network F.B.N. gegründet. Das Family-
Business-Network sei eine gemeinnützige Vereinigung für Familienunternehmer
mit der Zielsetzung der Wissensvermittlung zur Führung von Familienunterneh-
men und Schaffung eines internationalen Netzwerkes. Das Netzwerk führe jährli-
che Weltkonferenzen durch. Mittlerweile bestehe es aus 2000 Mitgliedern und 13
regionalen und nationalen Chaptern. Es bestehen Pläne zur Schaffung eines Chap-
ters in Deutschland.

Ein besonders positives Beispiel sei Spanien. Viele auch große Familienunterneh-
men organisierten sich dort und stellten finanzielle Mittel bereit, um einerseits die
bestmögliche Ausbildung für alle Formen von Familienunternehmen zu ermögli-
chen, und andererseits die Interessen adäquat vertreten zu können. In diesem Jahr
würden in Spanien acht Lehrstühle für Familienunternehmen in den verschiede-
nen Regionen tätig. Herr Prof. Dr. Schwass war überzeugt, dass dieses Land und
die spanischen Familienunternehmen hiermit einen wesentlichen Vorsprung ge-
genüber allen anderen europäischen Ländern erarbeitet hätten.

Aus der F.B.N. seien zwei weitere Vereinigungen hervorgegangen, das Grou-
pement Européen des Entreprises Familiales (GEEF), welches als Vertretung der
wirtschaftlichen und fiskalpolitischen Interessen europäischer Familienunterneh-
men konzipiert worden sei, und das Family Firm Institute (FFI) mit Sitz in Massa-
chusetts, USA. Das FFI sei Ende der achziger Jahre gegründet worden und eine
weitestgehend nordamerikanische Organisation für Akademiker und Unterneh-
mensberater, welche sich auf Familienunternehmen spezialisiert hätten.

Prof. Schwass und Dr. May schlugen vor, die Ausbildungsmöglichkeiten zum
Unternehmertum und für Familienunternehmen mit Unterstützung der Politik zu
verstärken.

12. Anforderungen an Familienunternehmen-gerechte steuerliche Rahmenbedin-
gungen

Die Politik solle Rahmenbedingungen schaffen, damit Familienunternehmen in
Zukunft erfolgreich sein können. Wer Familienunternehmen fördern wolle, müsse
dafür Sorge tragen, dass die Familie als Lebensform und das Familienunterneh-
men als Organisationsform attraktiv bleibe.

Bei den Standortfaktoren wurde besonders auf die hohe Steuerlast und das ver-
gleichsweise fehlende Finanzierungsknow-how in Baden-Württemberg abgeho-
ben. Globalisierungsvorteile bei Steuern könnten von Familienunternehmen nicht
genutzt werden. Familienunternehmen können nicht ohne weiteres ihre Betriebs-
stätten ins Ausland verlagern.

Politik müsse im Bereich der Rahmenbedingungen zum Erfolg beitragen und kön-
ne nicht große Teile des Unternehmenswertes wegsteuern. Die hohen Ertragssteu-
ern seien leistungshemmend, Substanzsteuern zehrten das Kapital auf. Beide zu-
sammen erschwerten die Eigenkapitalbildung. Im Zusammenhang mit der Nach-
folge wiege die Erbschafts- und Schenkungsteuer besonders schwer.

Gefordert wurde die Senkung der Ertragssteuern, der Wegfall der Gewerbesteuer
sowie Wegfall oder langfristige Stundung der Erbschaftssteuer auf Betriebsver-
mögen.

Großunternehmen, die Spitzengewinne erwirtschafteten, zahlten Steuern zu unter
30 %, Familienunternehmen dagegen viel mehr. Gewünscht wurde eine materielle
Gleichbehandlung von Personenunternehmen bei der Ertragsbesteuerung. Gefor-
dert wurde eine rechtsform-neutrale steuerliche Behandlung.

Bei der Behandlung von entnommenen und nicht entnommenen Gewinnen waren
die Experten unterschiedlicher Meinung: Dr. May plädierte für eine Unterschei-
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dung zur Eigenkapitalstärkung und Selbstfinanzierung. Herr Professor Hennerkes
plädierte für eine Gleichbehandlung und sah ansonsten die Gefahr einer Fehlallo-
kation von Kapital.

Prof. Hennerkes forderte die Vereinfachung des Steuerrechts, damit Unternehmer
in der Lage sind, selbst die Steuererklärung zu überblicken.

Die Politik müsse eine Steuerbefreiung oder -begünstigung für Veräußerungsge-
winne vorsehen, die in einem angemessenen Zeitraum unternehmerisch investiert
würden. Er plädierte für eine „Art 6b-Rücklage“. Professor Schwass wies dabei
auf eine Regelung in England hin. Demnach werde dort eine Übergabe nahezu
steuerfrei behandelt unter der Voraussetzung, dass die Übernehmergeneration das
Unternehmen zehn Jahre weiterführe.

Der verkaufsbereite Anteilseigner werde seit 1999 durch den Wegfall des halben
Steuersatzes bei der Veräußerung von Unternehmensanteilen sowie die Senkung
der Wesentlichkeitsgrenze bei Beteiligungen an Kapitalgesellschaften von 25 %
auf 10% benachteiligt (weitere Absenkung geplant!). Anders als in Österreich
werde in Deutschland die Steuerfreiheit der Unternehmensnachfolge gar nicht ins
Auge gefasst (Prof. Hennerkes).

Belastungen, die Konzerne nicht kennen, die jedoch in Familienunternehmen
zwangsläufig entstehen, sind z. B. Entnahmen in gewinnlosen Zeiten, Abfin-
dungsguthaben ausscheidender Gesellschafter. Sie können ohne Gefährdung des
Unternehmens nur getragen werden, wenn die Höhe der Steuerbelastung entschei-
dend reduziert wird.

Unternehmensverbundene Stiftungen oder Familienstiftungen waren in der Ver-
gangenheit bedeutende und wirksame Instrumente zur Sicherung von Familienun-
ternehmen mit Nachfolgeproblemen. In vielen Fällen sind sie ein sinnvolles oder
sogar einziges Instrument einer Unternehmensnachfolge. Familienstiftungen die-
nen als Schutz des Vermögens vor dem direkten Zugriff der Familie durch Limi-
tierung der an die Familie fließenden Gewinnanteile, Festlegung der Unterneh-
mensleitlininien und Sicherung durch mehrheitlich familienfremde Gremien.

Ihrer Zielsetzung entsprechend genießen Familienstiftungen keine gemeinnützi-
gen Stiftungen vergleichbare steuerliche Privilegien. Durch die alle 30 Jahre an-
fallende Erbersatzsteuer ist die Familienstiftung heute schon erheblichen Steuer-
belastungen ausgesetzt.

Dabei existieren unterschiedliche Rechtslagen und Genehmigungspraxen in den
einzelnen Bundesländern. Baden-Württemberg gilt bisher – nach Auskunft von
Prof. Hennerkes – als stiftungsfreundliches Bundesland. Die Dauer von Familien-
stiftungen soll künftig auf 30 Jahre begrenzt werden. Eine Fortsetzung soll nur
dann möglich sein, wenn alle Familienmitglieder ausdrücklich zustimmen.

Im Ergebnis sei dies, so Prof. Hennerkes, das Ende von Familienstiftungen, da
diese Form gerade deshalb gewählt werde, um das Stiftungsvermögen vor ausei-
nanderlaufenden Interessen von Familienmitgliedern zu schützen. Ein Fortset-
zungsbeschluss sei daher in den seltensten Fällen möglich. Dies verstoße aber ge-
gen die Intension des BGH, die die privatautonome Gestaltungsfreiheit gesetzlich
möglicher Assoziationsformen erhalten wolle.

Mit Vorlage der Gesetzesentwürfe zur Reform des Stiftungsrechts durch die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen im Dezember 1997 (BT-Drs. 13/9320 vom 1. De-
zember 1997) und der FDP-Fraktion im Januar 1999 (BT-Drs. 14/336 vom 28. Ja-
nuar 1999) ist die seit vielen Jahren schwelende Diskussion um eine Reform des
deutschen Stiftungsrechts in Bewegung geraten. Die Bundesregierung hat im De-
zember 1999 einen Gesetzesentwurf zur Reform des Stiftungssteuerrechts vorge-
legt. Eine Reform des Stiftungszivilrechts wurde auf Sommer 2000 vertagt (vgl.
Stellungnahme Prof. Hennerkes). Nach den Vorstellungen der Grünen sollen
künftig nur noch solche Stiftungen zulässig sein, welche „nicht auf wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb“ (§ 22) gerichtet sind. Dabei wird Abschied vom bisheri-
gen Konzept der sog. „gemeinwohlkonformen Allzweckstiftung“ und vom verfas-
sungsrechtlichen Grundsatz der Stifterfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) genommen. Da-
neben ist das Ziel die Zulässigkeit der Familienstiftungen zu beschränken. Fami-
lienstiftungen sollen demnach künftig nur noch für einen Zeitraum von 30 Jahren
zulässig sein, es sei denn, alle Destinäre stimmen einer Fortsetzung der Stiftung
zu.
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13. Gleichbehandlung in Besteuerung und Förderung

Nach Angaben von Hennerkes wollen Familienunternehmen keine Förderung,
sondern eine materielle Gleichbehandlung. Familienunternehmen hätten durch ih-
re spezifische Situation bei formaler Gleichbehandlung Zusatzbelastungen, z.B.
bei bestimmten Steuertatbeständen. Bei der Erbschaftssteuer z. B. werde dies in
Publikumsgesellschaften – im Gegensatz zu Familienunternehmen – nicht aus der
Firmenkasse genommen. Subventionen seien nicht gewünscht. Förderungswürdig
sei das gute Familienunternehmen. Wichtig seien Qualifizierung, strategische Al-
lianzen und Optimierung. Familienunternehmen hätten außerdem keinen Sinn für
Lobby und Öffentlichkeitsarbeit. Eine adäquate Interessenvertretung und eine
Sensibilisierung bereiter Bevölkerungsschichten über die Bedeutung von Famili-
enunternehmen müsse sichergestellt werden. Er empfahl, mehr hochkarätige Be-
gegnungen zwischen Politik und mehr Finanzierungs-Know-How. Er sprach sich
dagegen gegen verstärkte Sanierungsbemühungen – wie in Bayern – aus.

Aufgabe der Politik seien außerdem eine Informations- und Aufschließungs-In-
itiative, um die Auseinandersetzung mit Thema Nachfolge zu unterstützen.

Herr Prof. Wimmer war dagegen der Meinung, dass politische Einflussmöglich-
keit über Steuern und Fördermaßnahmen in Bezug auf die Besonderheiten von
Familienunternehmen gering zu bewerten seien. Viele politische Entscheidungen
hätten eher symbolischen Charakter und andere zeigten Auswirkungen, die nicht
intendiert gewesen seien.

14. Fazit

Die Zukunft der Familienunternehmen hängt entscheidend von ihrer Wandlungs-
fähigkeit und Veränderung traditioneller Verhaltensmuster ab. Dazu gehört Mo-
dernisierung und Professionalisierung der Unternehmensführung, aber auch Pfle-
ge der besonderen Unternehmenskultur mit Familienprägung und menschlichen
Werten.

Die Finanzierung von Familienunternehmen zeichnet sich durch eine starke Fixie-
rung auf klassische Bankkredite aus. Alternative Eigenfinanzierungsformen über
Kapitalbeteiligungsgesellschaften oder Börsengang werden bisher noch selten ge-
nutzt. Aus den starken Vorbehalten gegenüber alternativen Finanzierungsformen
entstehen Restriktionen für eine zukünftige Unternehmenspolitik. Insbesondere in
sich schnell wandelnden Märkten wird ein hoher Kapitalbedarf nicht mehr in der
bisherigen Form abgedeckt werden können. Um die Einstellungen der Unterneh-
mer in diesem Bereich zu ändern, muss aktive Aufklärungsarbeit geleistet wer-
den. Hierbei sind vor allem die Geschäftsbanken der Familienunternehmen einzu-
beziehen.

Während der Bereich der Finanzierung bei den untersuchten Unternehmen v.a.
ein langfristiges Problem darstellt, liegt die größte Gefahr für die Zukunft der Fa-
milienunternehmen auf dem Gebiet der Unternehmensnachfolge. Auch bei der
Nachfolgefrage zeigt sich ein sehr traditionelles Verhalten: Zum einen besteht
durch die starke Fixierung auf einen Nachfolger aus der eigenen Familie die Ge-
fahr, dass der Frage nach der Eignung des Juniors eine zu geringe Bedeutung zu-
gemessen wird. Zum anderen wird nur bei wenigen Familienunternehmern die
Übergabe wirklich langfristig geplant. Grund hierfür liegt zum großen Teil bei ei-
nem mangelnden Problembewusstsein. Die Alterstruktur weist eine deutliche
Verschiebung zu Gunsten älterer Jahrgänge auf. Dementsprechend ist in den
nächsten Jahren mit einer überdurchschnittlichen Zahl an Übergängen zu rechnen.

Um die Situation der Familienunternehmen zu verbessern, ist massive Auf-
klärungsarbeit über die Gefahren einer ungeregelten Nachfolge nötig. Hierzu
müssen alle Möglichkeiten der Informationsübermittlung genützt werden. Beson-
ders geeignet sind hierbei auch Geschäftsbanken. Sie können durch eine offene
Diskussion über Bonitätsfaktoren beim Rating von Krediten entscheidenden Ein-
fluss auf eine Nachfolgeregelung nehmen.
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III. Rahmenbedingungen von EU, Bund und Land

1. Ausgestaltung eines wirksamen Wettbewerbs- und Kartellrechts zu Gunsten
von KMU und Konzentrationsentwicklung und resultierende Handlungsbedarfe

1.1. Empfehlungen zur Mittelstandsförderung der Deutschen Monopolkommis-
sion (Prof. Dr. Wernhard Möschel)

Ein wirksames Wettbewerbsrecht solle den Wettbewerb schützen, aber nicht auf
einen speziellen Schutz von KMU zielen. Damit könnten KMU komparative Vor-
teile ausspielen, wie Flexibilität und spezifische Führungskulturen. Regulierun-
gen, welche unternehmerische Flexibilität beeinträchtigen, sollten tendenziell ab-
gebaut werden und solche vermieden werden, die faktisch KMUs stärker belaste-
ten.

Die Monopolkommission sehe mittelstandsspezifische Einsprengsel im Kartellge-
setz kritisch; so die Privilegierung von Mittelstandskartellen nach § 4 Abs. 1
GWB. Ähnliches gelte für den durch die 6. GWB-Novelle erweiterten §4 Abs. 2
GWB, danach könnten Einkaufsgemeinschaften einen Bezugszwang im Einzelfall
für ihre Mitglieder anordnen. Ebenso das in §20 Abs. 5, Seite 2 GWB normierte
Verbot eines Verkaufs unter Einstandspreisen. Diese Norm sei kaum praktikabel
und befördere eher einen Impuls zu vertikaler Integration, z. B. in FOCs. Kritisch
gesehen werde auch § 15 GWB, die zulässige Preisbindung bei Verlagserzeugnis-
sen, die mittelstandsbeeinträchtigende Wirkungen hätte und die Expansion großer
kreditfinanzierter Verkaufsketten erleichtere. § 22 Abs. 2 GWB, die sog. Mittel-
standsempfehlungen, seien wettbewerbspolitisch schwach fundiert. Die Aufgreif-
schwellen innerhalb der Funktionskontrolle seien durch die 6. GWB-Novelle neu
gefasst worden, um die Bagatellmarktklausel des §35 Abs. 2 Nr. 2 auszudehnen.
Dies würde den Inhabern von KMUs erleichtern, ihr Unternehmen zu veräußern,
falls sie keine geeigneten Nachfolger in der Familie fänden. Die gegenwärtige
Welle der Megafusionen gebe keinen Anlass zu einer Änderung des vorhandenen
Kontrollinstrumentariums aus mittelstandsschützender Perspektive. Soweit eine
marktbeherrschende Stellung entstehe, greife die vorhandene Fusionskontrolle.

Empfehlungen der Monopolkommission zur Mittelstandsförderung

Die Monopolkommission habe in den vergangenen Jahren eine Reihe von Emp-
fehlungen außerhalb des GWB ausgesprochen, welche auch mittelstandsfördern-
de Wirkung hätten. So trete sie für die Aufhebung der Ladenschlussgesetzgebung
ein. Diese habe die Herausbildung von Großvertriebsformen befördert, die klei-
nen Nachbarschaftsläden namentlich des Lebensmitteleinzelhandels, könnten
dann möglicherweise eine Renaissance erleben. Sie sei weiter für eine Erweite-
rung des Rabattgesetzes eingetreten. Ein Anreiz für Rabattgewährung bestehe am
ehesten beim mittelständischen Fachhandel mit höherwertigen Gütern, sog. Haus-
haltsinvestitionsgütern (Möbel, hochwertige Elektronik etc.). Hier werde dem
Mittelstand die Möglichkeit genommen, sich im Einzelfall gegenüber preisgünsti-
geren Großvertriebsformen zu profilieren. Die Monopolkommission sei für eine
weitergehende Deregulierung innerhalb der Handwerksordnung, namentlich eine
Lockerung bei der Abgrenzung einzelner Berufsbilder. Im Hinblick auf den
großen Befähigungsnachweis sei zu bedenken, dass er als Marktzutrittsschranke
zu einem Wirtschaftsbereich wirke, der von KMU geprägt sei. Die zunehmende
Expansion öffentlicher Unternehmen namentlich auf kommunaler Ebene verzerre
vielfach die Wettbewerbsverhältnisse zu Lasten von KMU. Die Monopolkommis-
sion habe daher angeregt, die Zulassungsvoraussetzung nach den einzelnen lan-
desgesetzlichen Gemeindeordnungen sehr viel restriktiver zu fassen (zwingendes
öffentliches Interesse) und insbesondere diese Norm als Schutzgesetze für betrof-
fene Konkurrenten auszugestalten.

Auf der Ebene der europ. Wettbewerbsregeln profitierten KMUs am ehesten da-
von, wenn diese Regeln strikt angewandt würden. Dies gelte namentlich für die
Beihilfevorschriften (Stichwort: Sanierung der Holzmann AG zu Lasten der kon-
kurrierenden KMUs). Die Monopolkommission sei für die Schaffung eines natio-
nalen Subventionsbegrenzungsgesetzes eingetreten. Im Übrigen blieben KMUs
von den europ. Wettbewerbsvorschriften im engen Sinne weitgehend unbehelligt.
Das im Weißbuch der Kommission vom April 1999 näher umrissene Projekt, das
gegenwärtige System des Verbots mit Administrativvorbehalt nach französischem
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Muster überzuführen in ein System des Verbots mit Legalausnahme werde zu ei-
ner Schwächung des Wettbewerbsprinzips innerhalb der Gemeinschaft führen. Das
europ. Gemeinschaftsrecht habe dazu beigetragen, früher national geschlossene
Beschaffungsmärkte der öffentlichen Hand aufzubrechen. Es gebe Anzeichen, dass
diese gerade für KMUs positive Entwicklung ausgehebelt werde durch den Ab-
schluss langfristiger Verträge und durch die Beschaffung sog. Systeme. In jedem
Falle seien Sonderregelungen für KMU im Kartellrecht nicht der richtige Weg.

1.2. Deutsches Kartellrecht und KMU (Dr. Friedrich Kretschmer, Leiter der
Rechtsabteilung des BDI und Geschäftsführer des Forschungsinstituts für
Wirtschaftsverfassung und Wettbewerb, Köln)

Das Deutsche Kartellrecht sei nicht nur auf dem Papier das strengste in der Europ.
Union, sondern es werde auch vom Bundeskartellamt und den Landeskartell-
behörden wirksam exekutiert, so Dr. Friedrich Kretschmer. Dies hätten im Einzel-
fall die Betroffenen nicht selten beklagt. Aber gesamtwirtschaftlich gesehen, sei
das strenge Wettbewerbsrecht eine der Ursachen für die Leistungsfähigkeit des
Mittelstandes. Auch der Vergleich mit den USA zeige, dass großer Wettbewerbs-
druck, gefördert dort durch das Anti-Trustrecht, eine starke Wirtschaft hervor-
bringe. Dies bedeute nun aber nicht, das jegliche wettbewerbsrechtliche Regelung
zu Gunsten des Mittelstandes von vorneherein abzulehnen seien, sinnvoll sei ein
struktureller Nachteilsausgleich, Schutzzäune zur Erhaltung ineffektiver Betriebe,
die dem Wettbewerb nicht standhalten könnten, seien damit nicht vereinbar. Eine
Begünstigung sei dort angemessen, wo sich Nachteile allein auf Grund der Klein-
heit, nicht aber auf Grund mangelnder Leistungsfähigkeit ergäben. Auf den Mit-
telstand bezogenes Kartellrecht könne deshalb immer nur eine enge und immer
wieder zu überprüfende Ausnahme sein.

1.3. Weißbuch zur Modernisierung und Dezentralisierung des EU-Kartellrechts

Das Weißbuch zur Modernisierung und Dezentralisierung des EU-Kartellrechts
und die damit zusammenhängende Neuorientierung in der Beurteilung vertikaler
und horizontaler Wettbewerbsbeschränkungen sei auch und gerade für den Mittel-
stand wichtig. Zum einen sollten die Unternehmen nicht mehr wettbewerbsbe-
schränkende Vereinbarungen bei der Europ. Kommission anmelden können und
erhielten deshalb auch keine behördliche Freistellung solcher Verträge mehr. Dies
befreie mittelständische Unternehmen von einer erheblichen bürokratischen Bela-
stung, denn heute sei man zwar nicht verpflichtet, Verträge in Brüssel zu notifi-
zieren, müsse dies aber tun, um durch eine Freistellung Sicherheit für seine Dis-
positionen zu gewinnen. Die Kommission sei seit Jahren nicht mehr in der Lage
gewesen, die Anmeldungen abzuarbeiten und Freistellungen auszusprechen. Des-
halb habe es viel für sich, auf Anmeldungen grundsätzlich zu verzichten und es
den Unternehmern zu überlassen, die Rechtslage selbst einzuschätzen. Großunter-
nehmen würden damit allerdings auf Grund ihres größeren „Sachverstandes“ bes-
ser fertig. In der Wirtschaft werde deshalb überlegt, ob man eine fakultative Re-
gelung für bestimmte Verträge, die für die Vertragspartner wegen des Investiti-
onsvolumens oder aus anderen Gründen besonders wichtig seien, eine freiwillige
Anmeldung bei der Kommission zulassen sollte, dem eine Pflicht der Kommissi-
on zur Entscheidung entsprechen müsste. Hier bestehe noch Diskussionsbedarf.
Zum anderen gebe das Weißbuch die Anwendung des EU- Kartellrechts für alle
nationalen Kartellbehörden frei. Dies bringe die Rechtseinheit in große Gefahr,
denn selbstverständlich könne nicht jeder zweifelhafte Fall vor den Europ. Ge-
richtshof gebracht werden, dessen Verfahren langwierig sei. Ob die nationalen
Gerichte überhaupt in der Lage sein werden, das auf ökonomischen Erwägungen
aufgebaute EU-Kartellrecht anzuwenden, sei noch längst nicht zufriedenstellend
beantwortet. Das Ziel des Weißbuches, das Anmeldesystem abzuschaffen, habe
aus der Sicht kleiner Unternehmen manches für sich, wenngleich fakultative An-
meldungen in beschränktem Umfang gerade auch für sie Vorteile hätten. Die De-
zentralisierung werfe aber besonders im Hinblick auf die Gerichtsbarkeit noch
ganz erhebliche Fragen auf, so dass bei aller grundsätzlicher Zustimmung die
warnenden Stimmen nicht überhört werden sollten.

Die Neuregelung der vertikalen und horizontalen Wettbewerbsbeschränkungen sei
ein großer Fortschritt in der europäischen Wettbewerbspolitik, der die volle Unter-
stützung des Mittelstandes haben sollte, zumal die Kommission durch Leitlinien
den Unternehmen helfen werde, sich in diesem neuen System zurecht zu finden.
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Kretschmer unterstrich dabei, wie wichtig gerade horizontale Verträge für den Mit-
telstand seien. Sie regelten die Zusammenarbeit unter Wettbewerbern. Auf solche
Kooperationen sei gerade der Mittelstand dringend angewiesen. Man könne sich
zusammentun, um auf diese Weise die Größenvorteile anderer Marktteilnehmer
auszugleichen. Etwa im Bereich der Forschung und Entwicklung, der Produktion
oder beim Vertrieb. Horizontale Abreden seien effizienzsteigernd, beschränkten
aber gleichzeitig auch den Wettbewerb zwischen den Vertragspartnern. Deshalb
müsse das Kartellrecht die richtige Balance finden. Betroffen seien allerdings nur
Verträge, wenn die Marktanteile der beiden Vertragsparteien bestimmte Schwellen-
werte überschritten. Zusätzlich gelte im untersten Bereich die Bagatellverordnung,
nämlich bis zu 5% Marktanteil bei horizontalen Vereinbarungen, bis zu 10 % bei
vertikalen Verträgen. Zwischen 10 und 30% Marktanteilen seien dann vertikale
Verträge, zwischen 5 und 25 % Marktanteil horizontale Verträge vom Kartellverbot
freigestellt, und zwar ohne Anmeldung in Form einer Gruppenfreistellung. Den
Vertragspartnern sei lediglich verboten, in ihre Verträge bestimmte Praktiken
(schwarze Klauseln), wie Preisabsprachen oder Gebietsaufteilung aufzunehmen.

1.4. Mittelstandsgerechte Regelungen im GWB

Im deutschen Kartellrecht seien bei der letzten Novellierung des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkung (GWB) mittelstandsrelevante Regelungen beschlos-
sen worden. Kretschmer erinnerte dabei besonders an das Diskriminierungsverbot
des § 20 Abs.2 GWB, das kleinere Unternehmen schütze, die als Anbieter oder
Nachfrager von größeren Unternehmern abhängig seien, oder an das Behinde-
rungsverbot des §20 Abs. 4 GWB, das nicht erst gegenüber marktbeherrschenden,
sondern schon für marktstarke Unternehmen gelte. Dies ziele auf den Schutz mit-
telständischer Unternehmen und habe sich, wie die Rechtsprechung zeige, auch in
vielen Einzelfällen bewährt. Ein Recht, das man habe, müsse man aber auch
durchsetzen können. Hier bestehe das Problem, dass das abhängige kleinere Un-
ternehmen sich nicht selten scheue, gegen Behinderungspraktiken seines großen
Vertragspartners vorzugehen, in dem das Bundeskartellamt angerufen werde.
„Man gewinne vielleicht eine Schlacht, verliere aber den Krieg, wenn daraufhin
die gesamte Lieferbeziehung beendet werde.“ In der 6. GWB-Novelle sei ver-
sucht worden, dem kleineren Beschwerdeführer zumindest zu Beginn des Verfah-
rens, seine Anonymität zu sichern.

1.5. Verkauf unter Einstandspreis

Das andere große mittelständische Anliegen der 6. GWB-Novelle sei das Verbot
des Verkaufes unter Einstandspreis gewesen. Dies sei ein Problem innerhalb des
Handels, weil Unternehmen durch solche Strategien Käuferströme umlenken und
dadurch kleinere Unternehmen in große Bedrängnis bringen könnten. Man habe
lange versucht, über das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb Abhilfe zu
schaffen, sei damit aber gescheitert. Der Bundesgerichtshof verlange in solchen
Fällen eine Absicht der Bedrängung und Behinderung, die dem Anbieter in den
entscheidenden Fällen nicht nachzuweisen waren. Es sei mit §20 Abs. 4 Satz 2
GWB eine Vorschrift in das Kartellgesetz aufgenommen worden, die aber bisher
unwirksam sei, weil das Bundeskartellamt sie sehr vorsichtig handhabe. Gelöst
seien bisher nicht die Definition des Einstandspreises, wann nicht nur gelegent-
lich verkauft werde, welches die rechtfertigenden Gründe seien. Bisher mangele
es an der Anwendung der Vorschrift. Deshalb wäre zunächst das Bundeskartell-
amt am Zuge. Zumal der Gesetzgeber eine Entscheidung getroffen habe, die nicht
unterlaufen werden könne. Im Übrigen seien die auf den Mittelstand bezogenen
Sonderregelungen des Kartellrechts in der letzten Novelle entweder unverändert
geblieben, oder nur in Einzelheiten verändert worden. Dies gelte für Mittelstands-
kartelle (§4 Abs.1), die Einkaufsgemeinschaften (§ 4 Abs. 2) und die Mittelstands-
empfehlungen (§22). Es sei derzeit nicht absehbar, wo hier weiterer Reformbe-
darf sei. Zu berücksichtigen sei, dass das Europäische Kartellrecht angesichts der
Marktintegration in der Europ. Union auch für den Mittelstand Vorrang habe.
Deutsche Sonderregelungen, die davon abwichen, würden in Zukunft immer ge-
ringere Bedeutung haben.

1.6. Fusionskontrolle

Die Fusionskontrolle zur Erhaltung mittelständischer Strukturen erhalte ange-
sichts der aktuellen Entwicklungen hin zur Globalisierung wachsende Bedeutung.
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Diese neuen Herausforderungen lösten bei vielen Unternehmen den Drang nach
Größe aus. Die Folge seien Kooperationen, aber auch Zusammenschlüsse. Fusio-
nen durch freiwillige Zusammenschlüsse oder als Folge feindlicher Übernahmen
nähmen zu. Dem Mittelstand müsse daran gelegen sein, dass es Instrumente gebe,
die gefährliche Machtzusammenballungen verhinderten. Die Fusionskontrollver-
ordnung der EU von 1990 habe ihren Praxistest bestanden. Sie sei in einigen
Punkten der Entwicklung angepasst worden. Vor allem sei der Anwendungsbe-
reich nach unten ausgedehnt worden, so dass mehr Fälle, die zunächst den Mit-
gliedsstaaten überlassen blieben, nach Brüssel gezogen worden seien. Es existiere
eine spezielle Einheit der Generaldirektion Wettbewerb, die Merger Task Force,
die sehr wirksam arbeite. Die meisten Fusionen würden am Ende genehmigt, aber
das heiße nicht, dass man alles durchgehen lasse. Entscheidend sei die Vorfeld-
wirkung, die oftmals mit Abänderung bei Zusammenschlüssen verbunden sei.
Hier sei kein Änderungsbedarf aus mittelständischer Sicht erkennbar.

Das deutsche Fusionskontrollrecht sei mit der 6. GWB-Novelle verschärft wor-
den, insbesondere seien die Zusammenschlusstatbestände oder Aufgreifkriterien
ausgeweitet worden.

Den vorhandenen Schwellenwerten sei der Kontrollerwerb hinzugefügt worden.
Die faktische Kontrolle über eine andere Gesellschaft ohne bezifferte Prozentsät-
ze einer Beteiligung reiche nun schon aus, um die Fusionskontrolle greifen zu las-
sen. Dass das Bundeskartellamt gewillt sei, die ihm zur Verfügung gestellten Mit-
tel auch zu nutzen, könne man an vielen einzelnen Fällen beobachten, nicht zu-
letzt auf dem Sektor der Energiewirtschaft. Auch hier brauche man keine Ände-
rung zu Gunsten des Mittelstandes.

Im Handel bestehe die Situation, dass eine kleine Zahl großer Handelsketten im-
mer stärker werde und dies zulasten vieler kleinerer Betriebe gehe. Diese Ent-
wicklung sei seit längerem im Gange, aber Bundeskartellamt und Monopolkom-
mission stünden immer noch auf dem Standpunkt, dass dort noch Wettbewerb
herrsche und der Strukturwandel keine Anlass zu besonderen Maßnahmen gäbe.
Das Eingreifen des Gesetzgebers sei zumindest zweifelhaft. Für verfehlt hielt
Kretschmer Sonderregelungen für eine Branche oder Wirtschaftsstufe, zumal vie-
les dafür spreche, dass die vorhandenen Instrumente ausreichten, wenn man sie
richtig einsetze.

1.7. Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) und Internethandel

Das deutsche Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) gelte zu Recht als be-
sonders streng. Das Schutzniveau sei höher als in anderen EU-Ländern. Ob dies
so bleiben könne, werde auch von den Auswirkungen des elektronischen Ge-
schäftsverkehrs abhängen und betreffe auch den Mittelstand. Ein mittelständi-
scher Anbieter im Internet habe dabei das Interesse, dass er seine Geschäfte mög-
lichst unter Geltung des deutschen Rechts abwickeln könne und im Ernstfall nur
vor deutschen Gerichten in Anspruch genommen werden könne. Er spreche sich
also für das Herkunftslandprinzip aus. Wer als Mittelständler jedoch in Deutsch-
land dem Wettbewerb vom Ausland her ausgesetzt sei, sehe dies genau umge-
kehrt. Er werde Wert darauf legen, dass sich der Konkurrent nicht so verhalte, wie
er dies zuhause tut, sondern die deutschen Regeln beachte. Dies bedeute die An-
wendung des Bestimmungslandprinzips. In der Gesamtbetrachtung sei wohl das
Herkunftslandprinzip besser, zumal für ein Land, das mehr exportiere als impor-
tiere. Dieses Prinzip führe dazu, dass deutsche Anbieter mit ihren Kunden deut-
sches Recht und deutsche Gerichtsstände vereinbaren könnten. Für Mittelständler
sei es geradezu essenziell, sich nicht in aller Herren Länder mit Prozessen ab-
mühen zu müssen. Dies sehe die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsver-
kehr, die sich im Gesetzgebungsprozess befinde, vor, aber mit Beschränkung auf
den kaufmännischen Geschäftsverkehr. Für Verträge mit Verbrauchern solle das
Bestimmungslandprinzip eingeführt werden, um dem Schutzbedürfnis der Privat-
person entgegenzukommen. Wer Konsumgüter vertreibe, werde sich deshalb
nach den Rechten aller Länder richten müssen, in denen er seine Waren oder
Dienstleistungen anbiete. Dies sei keine ganz einfache Situation für einen kleinen
Betrieb. Auf den Wettbewerb im Inland bezogen, bedeute das Herkunftslandprin-
zip, dass ein deutscher Anbieter dem UWG unterworfen bleibe, der Ausländer
aber nach seinem eigenen, meist großzügigeren Recht beurteilt werde. Dies könne
zu Verwerfungen führen. Ausländer könnten hier Rabatte und Zugaben über das
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Internet anbieten, ohne daran durch das Rabattgesetz und die Zugabeverordnung
gehindert zu sein. Sonderangebote könnten ohne die deutschen Beschränkungen
beworben werden. Deshalb sprechen sich die Handelsverbände begreiflicherweise
vehement für das Bestimmungslandprinzip aus, das dann alle dem deutschen
strengen Recht unterwerfen würde. Für das Herkunftslandprinzip spreche demge-
genüber die Zukunft, denn es zwänge zur notwendigen Rechtsharmonisierung in
der EU. Selbstverständlich könne Deutschland nicht erwarten, dass Europa die
Standards des UWG ungeschmälert übernehme. Wegfallen könne somit evtl. auch
das Rabattgesetz und die Zugabeverordnung.

Fazit: Insgesamt zeichnet sich eine wachsende Tendenz zu einem Europäischen
Wettbewerbsrahmen ab. Dabei bestehen aber noch zahlreiche Harmonisierungs-
defizite.

2. Konzentrationsentwicklung, Möglichkeiten des Wettbewerbs- und Kartellrecht
(Dr. Karl Epple, Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, vgl. auch Stel-
lungnahme zum Berichtsantrag „Konzentrationsentwicklung“)

2.1. Konzentrationsentwicklung aus der Sicht des Landes

Die Enquetekommission hatte 1999 die Landesregierung ersucht, über die zuneh-
mende Konzentrationsentwicklung zu Lasten der baden-württembergischen Wirt-
schaft zu berichten. Epple konstatierte, dass es bisher keine deutsche, geschweige
denn eine baden-württembergische Mittelstandsstatistik gebe, die Aussagen über
mittelstandsrelevante Konzentrationsentwicklungen erlaubten. Eine alleinige Be-
trachtung auf Landesebene sei außerdem nur bedingt aussagefähig. Wichtiger sei
der bundes-, der europäische und der weltweite Blickwinkel. Seit 1993 seien in
der EU zwar die rechtlichen Voraussetzungen gegeben, um die wirtschaftliche
und wettbewerbliche Position des Mittelstandes den einzelnen Wirtschaftszwei-
gen besser darzustellen, die Umsetzung in deutsches Recht stehe jedoch noch aus.

Quantitative Aussagen bezögen sich bisher auf die Umsatzsteuerstatistik. Aller-
dings sei dort die Aussagekraft von Konzentrationskennziffern dadurch einge-
schränkt, dass die Konzern- und Gruppenbildung der Unternehmen dort nicht ab-
gebildet werde. Das Wirtschaftsministerium habe deshalb das Institut für Süd-
westdeutsche Wirtschaftsforschung mit einer Sonderauswertung beauftragt. Da-
bei habe sich ergeben, dass sich die Konzentrationsentwicklungen in Baden-
Württemberg und im gesamten Bundesgebiet nicht grundlegend unterschieden.
Auf Vorschlag der Monopolkommission sei künftig eine spezifische baden-würt-
tembergische Auswertung der Konzentrationsentwicklung geplant. Das Statisti-
sche Landesamt habe mitgeteilt, dass bis Ende des Jahres mit der Fertigstellung
der ersten Stufe eines deutschen Unternehmensregisters zu rechnen sei. Dies er-
mögliche dann eine entsprechende bundesweite Auswertung.

Die Ergebnisse der ISW-Studie belegen, dass KMU im verarbeitenden Gewerbe
nur geringe Umsatzanteile haben. Der Maschinenbau rangiere auf Rang 10 der in
diesem Sinne konzentriertesten Branchen, obwohl er doch als typisch mittelstän-
disch gelte. Im Vergleich zum Bund sei u.a. bemerkenswert, dass die chemische
Industrie sowie die Metallerzeugung und Metallverarbeitung im Land eine deut-
lich stärkere mittelständische Prägung habe. Nahezu ausschließlich mittelstän-
disch geprägt sei die ansonsten hochkonzentrierte Tabakverarbeitungsindustrie.
Ferner sei die Recyclingwirtschaft überdurchschnittlich von mittelständischen
Unternehmen geprägt. Eine ausgesprochene Domäne des Mittelstandes in Baden-
Württemberg sei die Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, die wirt-
schaftszweigsystematisch auch dem Handel zugerechnet werde. Die niedrigsten
Umsatzanteile mittelständischer Unternehmen belegten das Friseurgewerbe und
die Kosmetiksalons, allerdings nicht wegen der hohen Unternehmenskonzentrati-
on, sondern der niedrigen Umsätze dieser Branche (mehr als 90 % der Friseur-
und Kosmetiksalons in Baden-Württemberg setzen im Jahr weniger als 1 Mio.
DM um).

Bis 1994 spielte die Konzentrationsentwicklung im verarbeitenden Gewerbe eine
untergeordnete Rolle, von 1995 bis 97 stieg die Unternehmenskonzentration in
der Mehrzahl der zugehörigen Branchen an. Im Gegensatz dazu ist der Handel be-
reits seit mehr als 20 Jahren von Konzentration geprägt, die mit zunehmender Ge-
schwindigkeit ablaufe. Die Konzentrationsentwicklung im Handel spiegele sich
vielfach auch im Handwerk wider und wirke nach Einschätzung des BWHT lang-
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fristig in weiten Bereichen als Marktzugangsbeschränkung für neue Unterneh-
men, insbesondere im Nahrungsmittel- und KFZ-Handwerk.

In seiner wettbewerbspolitischen und -rechtlichen Bewertung betonte Epple:

Der Wettbewerb sei eine der tragenden Grundlagen der Marktwirtschaft wichtig.
Hohe Unternehmenskonzentrationen seien kritisch zu beobachten, sie seien aber
keineswegs per se negativ, denn die Zahl der Unternehmer auf eine Markt sei
nicht der alleinige Bestimmungsfaktor für das Funktionieren des Wettbewerbs.
Auf jungen, sich dynamisch entwickelnden Märkten könne Konzentration sogar
vorübergehend geradezu notwendig sein, damit der Wettbewerb seine Fortschritt-
funktion entfalten könne. Der Telekommunikationsmarkt beispielsweise sei
gleichzeitig durch einen vergleichsweise hohen Konzentrationsgrad und durch in-
tensiven Preis- und Qualitätswettbewerb gekennzeichnet. Gefahren für den Wett-
bewerb bestünden besonders auf ausgereiften und konzentrierten Märkten, deren
Nachfrage stagniere oder sinke und die nur noch wenige Neuerungen hervor-
brächten. Wenn in einem Markt weitere Kostensenkungen nur noch über Zusam-
menschlüsse mit anderen Unternehmen zu realisieren seien, wenn Unternehmen
aus diesem Markt auf Grund schlechter Gewinnaussichten ausschieden, wenn kei-
ne starken Wettbewerber mehr vorhanden seien, könne als Folge der Wettbewerb
zum Erliegen kommen. Beispiele für entsprechende Entwicklungen und die da-
raus folgenden verbotenen Wettbewerbsbeschränkungen samt anschließender
Kartellverfahren, könnten in jüngster Zeit bei den Zementherstellern, in der
Kabelindustrie und bei den Röhrenherstellern beobachtet werden.

Ob auf konzentrierten Märkten der Wettbewerb zum Nachteil der Verbraucher
eingeschränkt werde, hänge entscheidend von der Existenz von Marktzutritts-
schranken ab, also davon, ob Unternehmen ohne größere Probleme in einen
Markt neu eintreten könnten. Das „Offenhalten“ der Märkte sei auf jeden Fall von
zentraler Bedeutung. Als oberste wettbewerbspolitische Instanz des Landes sei es
Aufgabe und erklärtes Ziel des Wirtschaftsministeriums, für funktionsfähige
Märkte zu sorgen und darüber zu wachen, dass keine Marktzugangsbeschränkun-
gen für kleinere und mittlere Unternehmen entstünden. Durch das Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkung werde der Wettbewerb als Institution gesichert. Dies
geschähe mittels Fusionskontrolle, aber auch durch eine Palette von Regelungen.
Mit dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, dem Rabattgesetz und der Zu-
gabeverordnung stelle der Staat der Wirtschaft und den Verbraucherverbänden
das rechtliche Instrumentarium zur Verfügung, mit dem Wettbewerbsverzerrun-
gen mittels Abmahnungen notfalls auf dem Klageweg geahndet werden, die aber
bei näherer Betrachtung künftig auch Hindernisse im internationalen Wettbewerb
bilden könnten, wenn keine Anpassung erfolge. So sei beispielsweise das Verbot
der vergleichenden Werbung und das grundsätzliche Rabattverbot gegenüber den
privaten Endabnehmern in Kürze auf Grund von Anforderungen der Europä-
ischen Union in Frage gestellt.

Mit der Anwendung der Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen, des Kartellgesetzes sowie des Gesetzes gegen unlauteren Wettbe-
werb (UWG) werde die Zusammenarbeit von kleineren Unternehmen gefördert,
wenn sie dem Wettbewerb diene, und der Zusammenschluss von großen Unter-
nehmen verhindert, wenn er aus Wettbewerbsgründen unerwünscht sei. So wür-
den Wettbewerbsbeschränkungen wie Preisabsprachen, Submissionssabsprachen
und Gebietsabsprachen verhindert und verfolgt, ebenso wie Versuche, dem Han-
del das freie Preisbestimmungsrecht zu nehmen.

Die am 1. Januar 1999 in Kraft getretene grundlegende Änderung und Neufas-
sung des Kartellgesetzes habe für die mittelständische Wirtschaft in dieser Bezie-
hung keine Veränderungen, insbesondere keinerlei Verschlechterungen gebracht.
Die im Wirtschaftsministerium eingerichtete Landeskartellbehörde betrachte es
als eine ihrer Hauptaufgaben, ratsuchenden Betrieben die Möglichkeiten einer
kartellfreien Zusammenarbeit aufzuzeigen.

Es gebe gute Gründe, das Rabattgesetz und die Zugabeverordnung mit ihren die
Wirtschaft einengenden Regelungen ersatzlos aufzuheben. So wären künftig deut-
sche Internetanbieter im internationalen Wettbewerb benachteiligt. Nach dem
sog. Herkunftslandprinzip, das im Rahmen der E-commerce-Richtlinie künftig
gelten werde, wäre die Gewährung von größeren Rabatten und Zugaben im Ge-
gensatz zu den ausländischen Konkurrenten verboten. Der DIHT habe sich des-
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wegen für eine ersatzlose Streichung des Rabattgesetzes und der Zugabenverord-
nung ausgesprochen. Bedenken dagegen werden jedoch vom Hauptverband des
deutschen Einzelhandels aus mittelstandspolitischen Gründen geltend gemacht.
Der HDE habe der Bundesregierung vorgeschlagen, schnellstmöglich eine Exper-
tenkommission einzusetzen, mit dem Ziel, einen Konsens über die wesentlichen
Bestimmungen des Wettbewerbsrechts zu erzielen.

Epple betonte, dass neben der Wettbewerbskontrolle auch die öffentliche Verga-
bepraxis ihren Beitrag zur Gewährleistung des freien Marktzuganges leisten müs-
se. Dies sei einer der Gründe, weshalb sich das Wirtschaftsministerium im Rah-
men der Novellierung des Mittelstandsförderungsgesetzes für möglichst mittel-
standsfreundliche Vorgaben im Bereich des öffentlichen Vergabewesens einsetze.
Eine Regelung müsse dabei für alle Unternehmen öffentlicher Hand gelten. Aller-
dings dürfe man dabei nicht bei ordnungspolitischen Maßnahmen stehen bleiben.
Vielmehr müsse man die Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstandes durch gezielte
Fördermaßnahmen bei der beruflichen Qualifizierung, bei der Erschließung aus-
ländischer Märkte, in Forschung und Entwicklung sowie durch Hilfen bei der ei-
genen Fremdkapitalbeschaffung stärken. Ein Schwerpunkt dabei sei auch, dass
man nicht beim Erhalt des Bestehenden stehen bleiben könne, sondern v. a. neue
Entwicklungen fördern müsse. Angesichts der Konzentrationstendenzen in den
reiferen Märkten müsse daher v.a. der neue Mittelstand im IT-Bereich rund um
die Medien, die Information und Kommunikation, in der Biotechnik und bei den
Dienstleistungen gefördert werden (vgl. Kapitel Vergabewesen und Mittelstands-
förderung).

2.2. Konzentrationsentwicklung und kartellrechtlicher Handlungsbedarf aus Sicht
der KMU (Dr. Rainer P. Lademann)

Im Bereich der Ernährungsindustrie stelle sich eine Situation, wonach die Top
500 Unternehmen 85 % des Umsatzes auf sich bündeln könnten. Die Metro ha-
be einen Umsatz von 51 Mrd. DM pro Jahr. Gleichzeitig erzielten familienge-
führte Unternehmen zwischen 1 – 3 Mrd. DM Umsätze, die man eigentlich bei
den Großen erwarte. Lademann konstatierte keine wesentlichen Veränderungen
in der Konzentrationsentwicklung in jüngster Zeit. Insbesondere sei mit Kon-
zentration der Markt nicht in den Griff zu bekommen. Bei den Top 10 sei ein
Anstieg von 35 auf 50 % zu konstatieren. Der Lebensmittelhandel habe konzen-
trativ aufgeholt, die Industrie aber nicht überholt. Lieferanten des Lebensmittel-
einzelhandels setzten mit den 10 größten Nachfragern im Durchschnitt heute
knapp 50 % um, gut die Hälfte mit anderen Abnehmern. Die Umsatzrenditen
von KMU lägen über, die größerer Unternehmer tendenziell unter den Mittel-
werten von 3 %.

Entscheidend seien die Marktzugangschancen für mittelständische Unternehmen.
Die GWH-Unternehmensberatung hat hierzu eine Untersuchung durchgeführt,
um den Einfluss der Internationalisierung auf die Wettbewerbsposition, u.a. die
Marktzugangschancen mittelständischer Unternehmen, auszuloten. Im Ergebnis
sei es der Ernährungsindustrie in den vergangenen Jahren gelungen, im Durch-
schnitt je Anbieter 3,5 neue Distributionskanäle zu öffnen. Der allgemeine Kos-
tendruck und die Verhandlungsstärke der Abnehmer begrenze für größere und
kleinere Hersteller die Vertriebsmöglichkeiten. Die eigene Marktposition, der In-
ternationalisierungsdruck im Inland oder Größennachteile würden nicht als ur-
sächlich für beschränkte Vertriebsmöglichkeiten angesehen. KMUs seien durch
die Konzentration dabei nicht schlechter gestellt als große Unternehmen. Ab 23 %
Umsatzanteil für den größten Abnehmer bestünden Zugangsbarrieren. Dies sei
aber bisher noch nicht erreicht.

Insgesamt sei die Ernährungsindustrie überwiegend mittelständisch strukturiert.
KMU hätten als Mitglied großer Kooperationen Überlebenschancen, wenn markt-
notwendiges Betriebsgrößenwachstum mitgegangen werde. Im Lebensmittelein-
zelhandel seien KMU z.Z. erfolgreicher als Großunternehmen, dennoch bestehe
ein anhaltender Anreiz zu Unternehmensfusion. Ein kumulativer Konzentrations-
prozess sei derzeit nicht nachweisbar, die Konzentration sei seit Jahren konstant
hoch. Der Unternehmensbestand sei nicht kausal durch Konzentration gefährdet,
sondern durch die seit Jahren lahmende Konjunktur. Konzentration im Lebens-
mitteleinzelhandel bedeute keine Marktzutrittsbarriere für KMU alleine, sondern
auch für größere Unternehmen. Die Abhängigkeit von den Großen des Handels
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sei kein Regelfall sondern Ausnahme. Die Baunutzungsordnung sei KMU-feind-
lich und forciere die Discounterisierung.

Ursachen der Konzentration seien Marktsättigung, stagnierende bis rückläufige
Nachfrage seit 1992, Discounterisierung und anhaltende Flächenexpansion. Be-
triebsgrößenwachstum und zunehmend schwierige Marktbearbeitung erforderten
stärkeres unternehmerisches Engagement. Als Folge des Betriebsgrößenwachs-
tums und durch Auflagen nehme der Kapitalbedarf zu. In stagnierenden Märkten
fördere ein hoher Anteil von Marken die Austauschbarkeit der Sortimente im
Handel und damit den Preiswettbewerb. Demographische Hemmnisse oder feh-
lende Wettbewerbsfähigkeit bestehe auf Grund fehlender Unternehmensnachfolge
bei vielen Läden. Die Rentabilität bestehender Betriebe sinke. Ein Problem sei
der wachsende Anteil Selbstständiger, der den unternehmerischen Aufgaben nicht
gewachsen sei, sowie die fehlende Profilierungsmöglichkeit durch spezielle Sorti-
mente und die fehlende Nachfolgeregelung.

Insgesamt konstatierte Lademann, dass mögliche Schwierigkeiten von KMU in
der Regel nicht auf Wettbewerbsbeschränkungen beruhten, sondern auf einer
teils unzureichenden Wettbewerbsfähigkeit. Adäquat sei es daher, Fördermaß-
nahmen zu entwickeln, die allerdings den Wettbewerb nicht beeinträchtigen
dürften. Durch Kartell- und Wettbewerbsrecht seien die Entwicklungen nicht
aufhaltbar.

Die Konzentrationsursachen seien überwiegend marktimmanent, Wirtschafts-
wachstum könne mit wirksamer Antikonzentrationspolitik erreicht werden. Die
Ansiedlungsmöglichkeiten der KMU auf kommunaler-regionaler Ebene in wett-
bewerbsfähigen Größenordnungen und Konzepten sei zu verbessern. Eine Stär-
kung der unternehmerischen Qualifikation und vertikale Systeme (Franchise) und
Kooperationen seien nötig. Zu stärken sei außerdem die Kapitalbasis und die Dif-
ferenzierung durch bessere Profilierungs- und Inszenierungskonzepte. Darüber
hinaus sei ein Anreiz zum Verkauf durch verbesserte steuerliche Bedingungen zur
Nachfolgeregelung notwendig.

3. Steuerung großflächigen Einzelhandels über das Planungsrecht (Regionaldi-
rektor Dr. Steinacher, Verband Region Stuttgart).

Derzeit sei ein Generalangriff großflächiger Einzelhandelsbetriebe auf die Region
Stuttgart im Gange. Es gäbe Planungen für rund 450 000 m2 Fläche. Diese Ent-
wicklung sei problematisch, die Verkaufsfläche in der Region sei ausreichend, ei-
ne steigende Kaufkraft nicht zu erwarten, damit stehe ein Verdrängungswettbe-
werb ins Haus. Es drohe außerdem eine Konkurrenz zwischen Gemeinden um
diese großflächigen Einzelhandelsbetriebe.

Standortvorteile der „grünen Wiese“ lägen eindeutig in den Flächen, der Parkie-
rung sowie den fehlenden Einschränkungen durch Nachbarschaft. Diese gefährde-
ten aber die Innenstädte durch Kaufkraftabfluss und Verödung. Außerdem seien
Milliarden privater öffentlicher Gelder in die Sanierung der Innenstädte mittels
Landesprogrammen zur Dorferneuerung, Stadtqualitäts- und Sanierungsprogram-
men geflossen. Darüber hinaus sei die ortsnahe Versorgung in den Kommunen zu
gewährleisten. Kein Argument seien die zu erwartenden Arbeitsplätze, da die
Großmärkte Personal durch Fläche und Verpackung ersetzten.

Fazit: Eine regionalplanerische Steuerung sei daher notwendig.

Erstes Handlungsfeld sei der Regionalplan zur Gewährleistung der verbraucher-
nahen Versorgung, Festlegung der Standorte für Einkaufs- u. Veranstaltungszen-
tren unter Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit zentralörtlicher Versorgungs-
kerne sowie Zuordnung und Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr.
Bestehende Standorte für großflächigen Einzelhandel dürften über ihren Bestand
hinaus nicht weiterentwickelt werden. Zur Gewährleistung und Verbesserung
kommunaler Steuerungsmöglichkeiten bei der Ansiedlung wurde den Trägern der
Bauleitplanung vorgeschlagen, Bebauungspläne, soweit erforderlich, auf die aktu-
elle Baunutzungsverordnung umzustellen. Planungen für großflächigen Einzel-
und Veranstaltungszentren seien vor der Aufstellung oder Änderung eines ent-
sprechenden Bauleitplanes oder eines Vorhaben- und Erschließungsplanes mit
den Zielsetzungen der Regionalplanung abzustimmen und raumordnerisch auf ih-
re Verträglichkeit zu prüfen. Es wurde vorgeschlagen, dass zur Ordnung und Ent-
wicklung großflächiger Zentren die ganze Gemeinde sowie das Umland einbezie-
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hende Entwicklungskonzepte erarbeitet und mit den betroffenen Trägern öffentli-
cher Belange abgestimmt werden sollten.

Zweites Handlungsfeld: Darüber hinaus sei eine Präzisierung in der Teilfort-
schreibung der Regionalplankarte notwendig. Großflächige Einzelhandelsbetriebe
mit zentrenrelevantem Sortiment und überörtlicher Wirksamkeit seien in den zen-
tralörtlichen Versorgungskernen nur in den in der Raumnutzungskarte dargestell-
ten Standortbereichen zulässig. Bei nichtzentrenrelevantem Sortiment und
überörtlicher Wirksamkeit seien ebenfalls die Standortbereiche auszuweisen.
Außerhalb der zentralörtlichen Versorgungsbereiche seien nur die Bereiche bei
der Festlegung von Ergänzungsstandorten möglich, die entsprechend ausgewiesen
würden. Die konkrete Standortabgrenzung bzw. Ausformung dieser Bereiche er-
folge im Rahmen der Bauleitplanung in Abstimmung mit der Regionalplanung.

Es gebe keine Alternative zu einer raumordnerischen Gesamtsteuerung und zur
Weiterführung des Regionalplanverfahrens. §2 Abs. 2 Baugesetzbuch fordere ei-
ne Abstimmung von Bauleitplänen nur im Nachbarschaftsverhältnis, nicht im re-
gionalen Maßstab. Das Raumordnungsverfahren bringe lediglich Erkenntnisse
über Auswirkungen. Dies setze jedoch keine steuernden Vorgaben.

In Ergänzung sollten die Kommunen bei der Erstellung von Einzelhandelskon-
zeptionen und Umsetzung der Ergebnisse eines Wettbewerbs zum Einzelhandel
unterstützt werden. In einem Wettbewerb „Kundenfreundliche Innenstadt“ sollten
beste Beispiele prämiert werden. Die Geschäftsstelle des Verbands Region Stutt-
gart prüfe die Durchführung eines Modellversuchs zur Stärkung des innerörtli-
chen Einzelhandels innerhalb einer noch auszuwählenden Gemeinde der Region.
Hierbei sollten die Defizite der vorhandenen Einkaufsstrukturen im Hinblick auf
Warensortiment, Verkaufsflächenangebot, Werbedarstellung, städtebauliche Rah-
menbedingungen, Parkierungsangebote etc. untersucht werden. Die daraus ge-
wonnenen Erkenntnisse sollten zu einer Verbesserung des Angebots an den Kun-
den führen, um die Konkurrenzfähigkeit gegenüber großflächigen Einzelhandels-
betrieben auf der „grünen Wiese“ zu stärken.

Drittes Handlungsfeld bilde der Landesentwicklungsplan von 1983, der nach An-
sicht von Dr. Steinacher stringenter gefasst werden müsse. Hinsichtlich der
grundsätzlichen Zuordnung von Standorten großflächiger Einzelhandelsbetriebe
knüpfe der Landesentwicklungsplan zwar am zentralörtlichen System an und ord-
ne entsprechende Einrichtungen in der Regel den Ober-, Mittel- und Unterzentren
zu. Die Standortmöglichkeiten würden jedoch im Verdichtungsraum ausgedehnt,
auch auf Kleinzentren und nichtzentrale Orte, sofern sie mit Siedlungsbereichen
benachbarter Ober-, Mittel- und Unterzentren zusammengewachsen seien. Allein
in der Region Stuttgart kämen nach erster Prüfung mindestens 13 weitere Städte
und Gemeinden als Standorte für neue großflächige Einzelhandelsbetriebe in Be-
tracht.

Der LEP-Entwurf konterkariere damit die Bemühungen des Verbandes Region
Stuttgart, Standorte an den Stadträndern zukünftig zu vermeiden. Verschärft wer-
de die Problematik zusätzlich durch eine weitere wesentliche Änderung im LEP-
Entwurf hinsichtlich der Systematik zentraler Orte. Als zentrale Orte würden
ganze Gemeinden ausgewiesen. Diese allein an der Markungsgrenze und nicht an
der Siedlungsstruktur ausgerichtete Funktionszuweisung bedeute, dass zukünftig
jeder Teilort bzw. Stadtteil, den Status der zentralörtlichen Einstufung der Ge-
samtgemeinde besitze und damit entsprechende Funktionen wahrnehmen könne.
Dies widerspreche nicht nur generell dem vorgesehenen Konzentrationsprinzip,
sondern setze aus regionalplanerischer Sicht das wirkungsvolle Steuerungsinstru-
ment faktisch außer Kraft.

Steinacher wandte sich gegen die Magie der Investition und plädierte für gemein-
same Handlungsmöglichkeiten von Land, Region und Kommunen. Wichtig sei
ein verbindlicher Regionalplan. Handlungsbedarf bestehe beim Landesentwick-
lungsplan und auf Bundesebene.

4. KMU-gerechte Steuerpolitik

4.1. Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen zur KMU-gerechten Ausge-
staltung aus Sicht des Landes Baden-Württemberg (Ministerialdirektor Dr.
Karl Epple, Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg)



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

80

Durchgängig gehörten zur Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstandes gesunde Rah-
menbedingungen, insbesondere in Bezug auf die Abgaben und Steuern. Die Ab-
gabenquote von derzeit rd. 45 % wirke negativ auf die Leistungsbereitschaft der
Unternehmen wie auch der Arbeitnehmer. Die Steuerlast in Deutschland sei zu
hoch. Die effektive Steuerbelastung deutscher Unternehmen liege um mehr als 
40 % über dem EU- Durchschnitt. Eine durchgreifende Steuerreform sei daher
dringlich zum 1. Januar 2001. Notwendig sei eine leistungsorientierte und interna-
tional wettbewerbsfähige Tarifierung bei der Einkommens- und Körperschafts-
steuer von max. 35%. Zudem müsse die Sonderlast der Gewerbesteuer abgebaut
werden.

Das Steuerkonzept der Bundesregierung benachteilige kleine Betriebe. Die mittel-
standsfeindlichen Steueränderungen des Steuerentlastungsgesetzes müssten
zurückgenommen werden.

Das Land habe gemeinsam mit Bayern und Thüringen in einem Gesetzesentwurf
als Gegeninitiative zu den Steuervorschlägen der Bundesregierung in den Bun-
destag eingebracht. Ziel der Vorschläge des Landes sei es, die mittelständischen
Personenunternehmen, die Kapitalgesellschaften und die Haushalte gleicher-
maßen deutlich zu entlasten. Bei der Einkommenssteuer sollen der Eingangssatz
von heute 22,9 auf 18% im Jahr 2001 und auf 15 % im Jahr 2003 abgesenkt wer-
den. Beim Spitzensatz ,heute 51 %, lauten die Absenkungswerte 42 % im Jahr
2001 und 35 % im Jahr 2003. Über den gesamten Tarifverlauf solle die Einkom-
menssteuerbelastung gegenüber dem Jahr 2000 um durchschnittlich 25 % verrin-
gert werden. Die Körperschaftssteuersätze sollen im Jahr 2001 für einbehaltene
Gewinne von heute 40 auf 30% und für ausgeschüttete Gewinne von 30 auf 25 %
reduziert werden.

Als weitere Kritikpunkte am Steuerkonzept der Bundesregierung führte Epple an:

Die Absenkung des Eingangs- und Spitzensteuersatzes bei der Einkommenssteuer
dauere zu lang und sei beim Spitzensatz zu gering. Während für Kapitalgesell-
schaften die vorgesehene Senkung des Körperschaftssteuersatzes auf 25 % und
die Steuerfreistellung von Beteiligungsverkäufen sehr vorteilhaft sei, vernachläs-
sige die Bundesregierung den breiten Mittelstand. Die Möglichkeit, Gewerbesteu-
erzahlungen auf die Einkommenssteuer anrechnen zu lassen, würde 70 % aller
Unternehmen nichts bringen, da diese Betriebe schon heute auf Grund des Freibe-
trages keine Gewerbesteuer bezahlten. Auch der um ein Jahr auf 2001 vorgezoge-
ne höhere Grundfreibetrag und der reduzierte Eingangssatz bei der Einkommens-
steuer bringe für diese 70 % viel zu wenig, da diese Betriebe voll zur Gegenfinan-
zierung herangezogen werden sollten. Insgesamt würden also 70% der Unterneh-
men, also der breite Mittelstand, im Vergleich mit den restlichen 30 % benachtei-
ligt.

Mit der Gesetzesinitiative des Landes werde auch gefordert, dass die mittelstands-
feindlichen Steueränderungen des sog. Steuerentlastungsgesetzes vom März letz-
ten Jahres wieder rückgängig gemacht würden. Dies gelte v. a. für die Streichung
des halben Steuersatzes bei Betriebsveräußerungen. Hier werde in unvertretbarer
Weise in die Altersvorsorge Nachfolgeplanung mittelständischer Betriebsinhaber
eingegriffen.

Insgesamt sei für die Wirtschaft eine Nettoentlastung, die vor allem die massiven
Zusatzlasten des sog. Steuerentlastungsgesetzes vom März letzten Jahres kompen-
siere und darüber hinaus notwendig. Das Wirtschaftsministerium präferiere einen
einfachen Stufentarif für alle Einkunftsarten von 15, 25 und 35% und die Abschaf-
fung der Gewerbesteuer, die ein Investitionshemmnis ersten Ranges darstelle.

Abgelehnt werde jede Art weiterer Steuererhöhung. Dies gelte auch für die Erb-
schaftssteuer. Abgelehnt werde auch eine Höherbewertung von Immobilien, die
die Unternehmensnachfolge im Mittelstand zusätzlich behindere. Auch die jährli-
che Erhöhung der Energiesteuern sei falsch und müsse gestoppt werden. Hier
werde der Mittelstand bereits massiv zusätzlich belastet. Dies gelte besonders für
die energieintensiven mittelständischen Dienstleistungsbetriebe, die nicht dem
steuerermässigten produzierenden Gewerbe angehörten. Betroffen davon seien
u.a. 30% des Handwerks, sämtliche Handelsbetriebe, das Hotel- u. Gaststättenge-
werbe und die mittelständische Transportbranche. Eine Mehrbelastung durch die
Ökosteuer resultiere v .a. auch für Kleinunternehmen, insbesondere 1-Personen-
Unternehmen.
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4.2. Mittelstandsbezogene Maßnahmen im Rahmen der Steuerreform aus Sicht
des Bundesministeriums der Finanzen (Gerhard Juchum, Gert Müller-Gater-
mann, Bundesministerium der Finanzen)

Ministerialdirektor Gerhard Juchum und Ministerialrat Gert Müller-Gatermann,
sahen die Unternehmenssteuerreform geradezu auf den Mittelstand zugeschnitten.
Ein erklärtes politisches Ziel im Gesetzgebungsverfahren zum Steuersenkungsge-
setz sei es gewesen, den Mittelstand zu entlasten.

84 % der Unternehmen in Deutschland sind Einzelunternehmen und Personenge-
sellschaften, 16 % Kapitalgesellschaften. Die Steuerreform 2000 gehe auf diese
strukturellen Gegebenheiten ein.

4.2.1. Entlastungsvolumen

Das Entlastungsvolumen des Steuersenkungs- und -ergänzungsgesetzes umfasse
eine Gesamtentlastung von insgesamt 62,5 Mrd. DM und 42,5 Mio DM Nettoent-
lastungsvolumen. Davon entfielen 32,6 Mrd. auf die privaten Haushalte, 23,1
Mrd. DM auf den Mittelstand und der Rest von 6,8 Mrd. DM auf die größeren
Unternehmen. Die Gesamtbilanz der Steuerreformpolitik der Bundesregierung sei
noch beeindruckender: Die Steuerzahler würden im Zeitraum 1999 bis 2005
durch die Steuerreform 2000 (Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002, Familien-
förderungsgesetz und weitere Reformmaßnahmen) netto in einer Größenordnung
von 95 Mrd. DM entlastet, davon 30 Mrd. DM für mittelständische Unternehmen.
Die heterogen zusammengesetzte Kommission habe ein ausgewogenen Konzept
erarbeitet.

– die privaten Haushalte: – 66,9 Mrd. DM

– den Mittelstand – 29,8 Mrd. DM

– Großunternehmen (Mehrbelastung) 1,7 Mrd. DM

– 95,0 Mrd. DM

Entlastungswirkungen des Steuersenkungsgesetzes 2001 –2005 in Mrd. DM

2001 2002 2003 2004 2005

Gesamt – 45,4 – 19,2 – 29,3 – 25,0 – 62,7

private Haushalte – 19,9 + 1,8 – 8,5 – 8,9 – 32,0

Mittelstand – 13,7 – 10,0 – 14,4 – 12,9 – 23,4

Großunternehmen – 11,8 – 11,0 – 6,4 – 4,1 – 7,3

Das Steuersenkungsgesetz bestehe im Prinzip aus zwei großen Teilen, und zwar
zum einen aus einer Strukturreform und zum anderen aus einer Tarifreform. Bei
der Strukturreform habe man sich entschlossen, bei der Körperschaftsteuer einen
Systemwechsel vom sog. Anrechnungsverfahren zu einem klassischen Verfahren,
dem Halbeinkünfteverfahren, vorzunehmen. Hierbei ginge es darum, die Miss-
brauchsanfälligkeit des Anrechnungsverfahrens zu beseitigen. Das transparentere
Halbeinkünfteverfahren schaffe letztlich mehr Steuergerechtigkeit. Entscheidend
sei auch, dass das Halbeinkünfteverfahren im Unterschied zum Anrechnungsver-
fahren europatauglich sei. Die Kapitalverkehrsfreiheit und die Niederlassungsfrei-
heit innerhalb der EU bleibe gewahrt.

Die Steuerreform brächte eine deutliche Vereinfachung, dadurch, dass das hoch-
komplizierte Anrechnungsverfahren durch das klassische Verfahren, das Halbein-
künfteverfahren, das auf die Vernetzung dieser beiden Besteuerungsebenen ver-
zichte, ersetzt worden ist. Es brauche keine Gliederungsrechnungen mehr, und sie
brauche keine aufwändigen Bescheinigungsverfahren mehr.

Man sei bemüht gewesen, ein rechtsformneutrales Steuerrecht zu schaffen. Im
Prinzip bestehe jetzt zwar im Groben eine Belastungsneutralität, aber keine hun-
dertprozentige Rechtsformneutralität. Die Option, das heißt, dass sich ein Perso-
nenunternehmen nach dem Regime für Kapitalgesellschaften besteuern lassen
kann, hätte eine größere Durchlässigkeit geschaffen, ohne dass ein Rechtsform-
wechsel notwendig gewesen wäre. Auch das Anrechnungsverfahren habe aber
schließlich kein rechtsformneutrales Steuerrecht geschaffen.
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Die Bundesregierung habe letzlich außerdem keine Wahl gehabt. Entscheidend
für den Verfahrenswechsel sei gewesen, dass ansonsten ausländische Körper-
schaftsteuern hätten angerechnet werden müssen. Ein aktuelles Urteil des EuGH
belege dies. Das hätte zu unabsehbare Haushaltsrisiken geführt. Das führe zu
Wettbewerbsverzerrungen.

Tarifliche Änderung bei der Einkommensteuer

2000 2001 2003 2005

Spitzensteuersatz 51 % 48,5 % 47 % 43 (42) %

Eingangssteuersatz 22,9% 19,9 % 17 % 15 %

Grundfreibetrag 13 500 DM 14 000 DM 14500 DM 15 000 DM

4.2.2. Entlastung beim Einkommenssteuertarif

Wesentlich für den Mittelstand sei die Tarifreform. Hier werde zum einen der
Eingangssteuersatz in Stufen von 25,9% im Jahr 1998 auf 15 % im Jahr 2005
zurückgeführt. Man habe dieses stufenweise Verfahren gewählt, um das Ganze fi-
nanzierbar und haushaltsmäßig verkraftbar zu machen. Der arbeitsmarkt- und mit-
telstandspolitisch so wichtige Eingangssteuersatz werde somit in wenigen Jahren
um 11 %-Punkte von rund 26 auf 15 % reduziert. Von der Senkung des Eingangs-
steuersatzes profitierten insbesondere die kleinen und mittleren Einkommen, aber
eben auch viele kleine, weniger ertragsstarke Unternehmen.

Der Höchststeuersatz sinke im gleichen Zeitraum von 53% auf 42 % (die vorgesehe-
ne Änderung des Steuersenkungsergänzungsgesetzes ist hierbei einbezogen; das
Steuersenkungsgesetz selbst sieht eine Senkung auf 43% vor!). Der Höchststeuersatz
greife ab 2005 bei Ledigen ab einem zu versteuernden Einkommen von 102000 DM
und bei Verheirateten ab 204 000 DM; dies führe im Vergleich zum bisherigen Recht
zu einer für den Mittelstand bedeutsamen Abflachung des Tarifverlaufs.

In Bezug auf den Höchststeuersatz wäre allenfalls noch hilfreich gewesen, wenn
man den Beginn des Höchststeuersatzes noch etwas über den Betrag von 102 000
DM hinaus hätte schieben können. Eine weitere Senkung des Spitzensteuersatzes
schien nicht gerechtfertigt zu sein, weil sie letztlich praktisch nur die Unterneh-
men im oberen Bereich und nicht die breite Masse erreicht hätte.

Der Grundfreibetrag von 12 300 DM steige auf 15 000 DM.

Einbehaltene Gewinne von Kapitalgesellschaften unterliegen unter Berücksichti-
gung von Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer ab 2001
durchgängig einem durchschnittlichen effektiven Steuersatz von 38,6 %, wobei
der Grenzsteuersatz durchgängig dem Durchschnittssteuersatz entspreche.

Gewinne von persönlich haftenden Mittelständlern werden mit Einkommensteuer,
Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer belastet, wobei die Gewerbesteuer ab
2001 mit der Einkommensteuer pauschal verrechnet werde.

Um eine effektive Steuerbelastung von 38,6 % zu erreichen, müsse ein verheirate-
ter Einzelunternehmer ein zu versteuerndes Einkommen von gut 480 000 DM im
Jahr 2005 erreichen; ein Lediger fast 250 000 DM.

Persönlich haftende Unternehmer mit einem entsprechend niedrigeren Einkom-
men stellten sich im Vergleich zu Kapitalgesellschaften also deutlich besser. Und
dies betreffe die große Mehrheit der Einzelunternehmer bzw. der Personengesell-
schaften. Rund 78 % der Steuerpflichtigen mit überwiegenden Einkünften aus ge-
werblicher Tätigkeit hätten einen jährlichen steuerlichen Gesamtbetrag der Ein-
künfte von unter 100000 DM; etwa 95% aller Personenunternehmer lägen unter-
halb eines Gesamtbetrags der Einkünfte von 250 000 DM, wovon die Mehrheit
verheiratet sei.

Durch die Steuerreform 2000 stellten sich also ca. 90 –95 % aller persönlich haf-
tenden Mittelständler bei der Gewinnbesteuerung besser als Kapitalgesellschaften.

4.2.3. Entlastung von der Gewerbesteuer

Die zweite gewichtige Maßnahme, die für den Mittelstand besonders hilfreich sei,
sei die Entlastung von Personenunternehmen von der Gewerbesteuer. Es erfolge



83

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

eine Anrechnung der Gewerbesteuer in Höhe des 1,8fachen des Gewerbesteuer-
messbetrags. Dies führe zusammen mit der weiterhin zulässigen Abziehbarkeit
der Gewerbesteuer als Betriebsausgabe im Ergebnis dazu, dass letztlich
grundsätzlich eine vollständige Entlastung der Personenunternehmen von der Ge-
werbesteuer stattfinde.

Wenn der thesaurierte Gewinn bei einer Kapitalgesellschaft letztlich mit 38,6 %
unter der Spitzenbelastung von maximal 42 %, die es bei wenigen Unternehmen
gebe, liege, dann sei das sachlich gerechtfertigt, weil der thesaurierte Gewinn in
der Kapitalgesellschaft gebunden sei. Bei Gewinnausschüttung erfolge eine Nach-
besteuerung beim Anteilseigner. Wenn der Unternehmer aus dem Personenunter-
nehmen Geld entnehme, sei dies neutral und führe zu keiner Nachbesteuerung.

4.2.4. Erhöhter Freibetrag bei Betriebsveräußerungen

Eine weitere Maßnahme, die von besonderer Bedeutung für den Mittelstand sei,
sei die Anhebung des Freibetrags bei Betriebsveräußerungen und -aufgaben von
heute 60 000 DM auf 100 000 DM in § 16 des Einkommensteuergesetzes.

4.2.5. Wiedereinführung des Mitunternehmererlasses

Die Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern werde grundsätzlich wieder steuer-
neutral zugelassen.

Auf ganz besonderen Wunsch des Mittelstands sei relativ spät im Vorfeld des
Vermittlungsverfahrens der sog. Mitunternehmererlass wieder eingeführt worden.
Der Mitunternehmererlass war im Steuerentlastungsgesetz gesetzgeberisch aufge-
hoben worden und sei nun wieder ausdrücklich gesetzgeberisch zugelassen wor-
den. Hierbei gehe es zum Beispiel darum, dass einzelne Wirtschaftsgüter steuer-
neutral, das heißt ohne Gewinnrealisierung, von einem Einzelunternehmen in das
Gesamthandsvermögen einer Personengesellschaft überführt werden können. Ob-
wohl hier ein Rechtsträgerwechsel stattfinde, solle zukünftig keine Gewinnreali-
sierung angenommen werden. Entscheidend sei, dass hier die stillen Reserven
verhaftet seien. Dies sei eine sehr wichtige Maßnahme, um Umstrukturierungen
bei kleinen und mittleren Personengesellschaften zu erleichtern. Diese Regelung
erleichtere die Betriebsübergabe und helfe dem Mittelstand, die Generationenfol-
ge zu bewältigen.

4.2.6. Beibehaltung der Ansparabschreibung

Auf die ursprünglich vorgesehene Abschaffung der Ansparabschreibung für
Neuinvestitionen von kleinen und mittleren Unternehmen sei verzichtet worden.

Die Beibehaltung der Ansparabschreibung sei auch eine ausdrückliche Forderung
des Mittelstands gewesen, der man nachgekommen sei. Diese Ansparabschrei-
bung, also praktisch eine vorgezogene Abschreibung, bevor das Wirtschaftsgut an-
geschafft werde, mit der Möglichkeit, es nachher zu übertragen, wenn die tatsäch-
liche Anschaffung nachfolge, sei eigentlich eine Sonderregelung, genau genom-
men eine Subvention, die man aber gleichwohl zugunsten des Mittelstands (v.a.
Landwirtschaft) beibehalten habe, obwohl grundsätzlich das Ziel bestand, Sonder-
regelungen abzuschaffen und dafür die Bemessungsgrundlage zu verbreitern.

4.2.7. Steuerergänzungsgesetz

Der Bundesrat habe am 14. Juli 2000 anlässlich der Zustimmung zum StSenkG
folgende Entschließung gefasst:

„Nach Zustimmung zum Steuersenkungsgesetz erwartet der Bundesrat, dass die
Bundesregierung dem Gesetzgeber folgende Vorschläge zur Fortentwicklung des
Steuersenkungsgesetzes unterbreitet:

– Eine weitere Absenkung des Spitzensteuersatzes der Einkommensteuer um ei-
nen Prozentpunkt auf 42 Prozent ab 2005.

– Wiedereinführung des halben Steuersatzes für Betriebsveräußerungen und Be-
triebsaufgaben für aus dem Berufsleben ausscheidende Unternehmer einmal im
Leben.

Die Ergänzungen sollen gleichzeitig mit dem Steuersenkungsgesetz wirksam wer-
den.“
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Im Steuersenkungsergänzungsgesetz werde der §34 des Einkommensteuergeset-
zes, bekannt unter dem Begriff „halber Steuersatz“, unter bestimmten Kautelen
für die Veräußerung und die Aufgabe von Betrieben zugelassen: Unternehmer,
die das 55. Lebensjahr vollendet hätten oder dauerhaft berufsunfähig seien, könn-
ten einmal im Leben – auf Antrag – für den Gewinn aus der Veräußerung oder
Aufgabe eines Betriebs grundsätzlich den halben durchschnittlichen Einkommen-
steuersatz in Anspruch nehmen, soweit der Gewinn nicht mehr als 10 Mio. DM
betrage.

4.2.8. Gegenfinanzierungsmaßnahmen

Die deutlich abgesenkten Steuersätze für thesaurierte Gewinne rechtfertigten es,
Steuervergünstigungen im unternehmerischen Bereich zurückzuführen. Der
Schwerpunkt der Finanzierungsmaßnahmen liege bei Einschränkungen bei den
Abschreibungen. Der Abschreibungssatz für bewegliche Wirtschaftsgüter bei
der degressiven AfA werde von 30 v. H. auf 20 v. H. gesenkt. Bei der Abschrei-
bung von Betriebsgebäuden werde der Abschreibungssatz von 4 auf 3 v. H. ge-
senkt.

Von den verbleibenden – angesichts der durchgreifenden Tarifsenkung notwendi-
gen und vertretbaren – Finanzierungsmaßnahmen durch die Verbreiterung der er-
tragsteuerlichen Bemessungsgrundlage seien mittelständische Unternehmen in re-
lativ geringem Ausmaß betroffen. Über den Zeitraum der Steuerreform von 1999
bis 2005 betrachtet, trügen die Großunternehmen mit ca. 50 % die Hauptlast der
verbreiterten Bemessungsgrundlage, während der Mittelstand nur mit ca. 25 %
beteiligt sei. Auf die privaten Haushalte entfielen ebenso ca. 25 %.

Die Streckung der Unternehmenssteuerreform bis 2005 basiere auf zwei Tatsa-
chen: Der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung und einer Wachstumsprognose
von 2,5 %. Ziel sei es, die Kluft zwischen steuerfreien Transfereinkommen und
Eingangsbesteuerung abzusenken und kleine Einkommen zu entlasten. Bei der
Unternehmensbesteuerung sei das Basismodell einer pauschalen Anrechnung der
Gewerbesteuer ein einfaches Entlastungsmodell. Ein umfassenderes Entlastungs-
modell konnte auf Grund des Termindrucks nicht erreicht werden.

4.2.9. Gewerbesteuer

Eine Abschaffung der Gewerbesteuer sei ersatzlos nicht möglich. Artikel 28 GG
räume den Gemeinden ein finanzielles Heberecht ein.

Herr Müller-Gatermann äußerte aber die Hoffnung, dass es in dem neuen System
gelingen könne, die Gewerbesteuer zu ersetzen, was bisher nicht möglich gewe-
sen sei. Darauf gebe es in den Brühler Empfehlungen Hinweise. Im neuen System
gebe es Ansätze dafür, dass die Gewerbesteuer beseitigt und durch ein anderes Fi-
nanzierungsmittel für die Kommunen ersetzt werden könne. Die Probleme bei der
verdeckten Gewinnausschüttung würden damit beseitigt. Das wäre eine wirklich
durchgreifende Vereinfachung.

4.2.10. Abschreibungsfristen (AfA)

Zu den Abschreibungsfristen äußerte Herr Juchum, die Finanzminister der Länder
hätten sich mit dem Entwurf einverstanden erklärt. Ziel sei eine deutliche Auf-
spaltung und Verlängerung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Es werde
empfohlen, §7 zu ändern, bzw. zu ergänzen und nicht nur die technischen, son-
dern auch die betriebswirtschaftlichen Aspekte einzufügen. Die AfA sei schließ-
lich Investitionsanreiz. Nach Ansicht von DIW und Ifo sei Deutschland auf dem
falschen Weg. Die degressive AfA biete Anreiz in Investitionen in Sachkapital,
sollte aber faktorneutral wirken und Investitionen in Humankapital nicht benach-
teiligen.

Die Verlängerung des Abschreibungszeitraums führe zu einer Mehrbelastung.
Diese Abschreibungsverschlechterungen mussten beschlossen werden, um das
Ganze finanzierbar zu machen. Die Abschreibungszeiträume seien aber im inter-
nationalen Vergleich tragfähig.

Abschreibungstabellen sollten in einer Größenordnung von 3,5 Milliarden DM
zur Finanzierung der Steuerreform beitragen. Die Mehrbelastung durch die nach
dem Urteil des Bundesfinanzhofs gebotene Verlängerung der Abschreibungszei-
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ten werde auf 3,5 Milliarden DM gedeckelt. Es erfolge eine realistische Orientie-
rung am Werteverzehr, so Müller-Gatermann.

4.2.11. Weiterentwicklung der Unternehmensbesteuerung

Der Finanzauschuß des Deutschen Bundestages habe bei den Beratungen zum 
StSenkG folgende Entschließung gefasst:

„Mit dem Steuersenkungsgesetz kommt es zu einer grundlegenden Reform bei
der Unternehmensbesteuerung. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung des
Standorts Deutschland. In Teilbereichen muss die Unternehmensbesteuerung aber
noch fortentwickelt werden.

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung daher auf, zu den nachfol-
genden Bereichen, die zur Sicherung des Standorts ebenfalls von erheblicher Be-
deutung sind, bis zum 31. März 2001 einen Bericht vorzulegen:

– Besteuerung von Auslandsbeziehungen

– Besteuerung von „verbundenen Unternehmen“, insbesondere gewerbesteuer-
liche Organschaft

– steuerliche Behandlung von Umstrukturierungen.

Der Bericht sollte eine Bestandsaufnahme des geltenden Rechts und Vorschläge
zu dessen Weiterentwicklung enthalten.“

Der Bericht wird in Arbeitsgruppen mit den obersten Finanzbehörden der Länder
und unter Beteiligung externer Fachleute vorbereitet. Das entsprechende Gesetz
soll in 2001 mit Wirkung ab 2002 beschlossen werden.

Mit dieser Reform, mit dem Steuersenkungsgesetz und dem Ergänzungsgesetz,
sei man sicherlich nicht am Ende, so Müller-Gatermann. Die Zeit für diese Maß-
nahmen sei relativ knapp gewesen. Der Bundestag selbst habe deswegen die Ent-
schließung gefasst, dass auf der Basis dieser Weichenstellung weiter gearbeitet
werden müsse.

Auf Grund einer Entschließung des Deutschen Bundestages zum Steuersenkungs-
gesetz werde zurzeit u.a. geprüft, ob es in Folge der Wiedereinführung des „Mit-
unternehmererlasses“ geboten sei,

– die Realteilung, soweit sie auf die Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern ge-
richtet sei, wieder steuerneutral zu ermöglichen und

– § 6 b EStG dahin abzuändern, dass die Übertragung der aufgedeckten stillen Re-
serven auf Wirtschaftsgüter, die zum Gesamthandsvermögen einer Mitunter-
nehmerschaft, an der der Steuerpflichtige beteiligt sei, gehörten, wieder mög-
lich werde (Aufgabe der Betriebsbezogenheit der Vorschrift).

Nach der neuesten Entwicklung sei es vielleicht denkbar, dass es bei den begren-
zenden Maßnahmen bei der Veräußerungsgewinnbefreiung, also der Behaltefrist
und auch der Frage der Berücksichtigung von Verlusten aus Sicherungsgeschäf-
ten, eine kleine Änderung gebe. Hier habe der Bankenverband überzeugende Ein-
wendungen gemacht.

Auch die Verlustberücksichtigung sei so ein Thema, zum Beispiel der §2 Abs. 3
mit dieser nach Einkunftsarten vorgesehenen Gliederung. Dies sei sehr aufwän-
dig. Hinter all den Überlegungen stehe auch, dass Missbräuche beobachtet wor-
den seien. Der § 2b sei eine ähnliche Vorschrift, die jetzt durch einen Verwal-
tungserlass vielleicht etwas lesbarer geworden sei.

Mittelfristig müsse versucht werden, von diesen Sonderregelungen, diesen so ge-
nannten Missbrauchsbekämpfungsmaßnahmen, wegzukommen. Es gebe auch ers-
te positive Ansätze. Der Bundesfinanzhof müsse den §42 der Abgabenordnung,
nämlich die Missbrauchsvorschrift, ernst nehmen. Es gebe zu wenig Fälle, wo die
Ertragsteuersenate des Bundesfinanzhofs diese Missbrauchsregelung des §42 an-
wendeten. Wenn es der Fall sei – und darüber wird nachgedacht –, dass der §42
als allgemeine Missbrauchsbekämpfungsmaßnahme etwas konkretisiert wird, da-
mit ihn der BFH schneller anwendet, dann könne man im Einzelfall mehr auf sol-
che Missbrauchsbekämpfungsmaßnahmen, die in der Tat kaum noch verdaulich
seien, verzichten.
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4.3. Ergänzungsbedarfe zur Steuerreform zum Abbau steuerlicher Belastungen
von KMU sowie zur Realisierung mittelstandsgerechter steuerlicher Rah-
menbedingungen (F. Longin)

4.3.1. a) Steuersätze

Während die Körperschaftsteuer als Definitiv-Belastung mit 25 % eingeführt wer-
de und damit thesaurierte Gewinne endgültig besteuert blieben, gelte für natürli-
che Personen und Personengesellschaften eine sehr mäßige Steuersatzreduzierung
in den Jahren 2001/2002 auf 48,5 %, 2003/2004 auf 47 % und erst ab 2005 auf
42 %.

Longin empfahl die Neuregelung der Steuersätze bereits ab dem Jahr 2003.

b) Bei den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und freibe-
ruflicher Tätigkeit müsste die Benachteiligung im Falle der Eigenkapitalbil-
dung in den wirtschaftlichen Einheiten gegenüber der Thesaurierung bei Kapi-
talgesellschaften durch die Möglichkeit der Bildung einer steuerbegünstigten
Rücklage für nicht entnommene Gewinne und eine Wiederbelebung des §6 b
(Gewinn aus der Veräußerung bestimmter Anlagegüter) aufgehoben werden.

4.3.2. a) Außerordentliche Einkünfte (§ 34 EStG)

Betriebsveräußerungen seien einheitlich mit dem ermäßigten – der Hälfte des
durchschnittlichen Steuersatzes – zu besteuern und nicht mit den vielen Ein-
schränkungen zu versehen, die die Gesetzesänderung nun enthalte. Es sollte der
alte Rechtszustand wiederhergestellt werden.

Veräußerungen und Teilveräußerungen im Rahmen von Beteiligungen im Kapi-
talgesellschaften-Bereich blieben im Rahmen dessen von der Steuer ausgenom-
men.

Darüber hinaus sei darauf hinzuweisen, dass sowohl die jetzt vorgenommene Ge-
setzesänderung wie auch der jetzige Antrag die Vorgänge der Jahre 1999 und
2000 mit umfassen müsse. Würde die Wiedereinführung erst ab dem 1. Januar
2001 erfolgen, so würden Betriebsveräußerungen in den Jahren 1999 und 2000 re-
gelrecht abgestraft werden.

Soweit die stillen Reserven zur Besteuerung gelangten, die auf den Teil der Betei-
ligungen fielen von 25 % und weniger, also in der Vergangenheit nicht steuer-
pflichtig waren, so sei auf den Zeitpunkt der Gesetzesänderung ein Zwischenwert
festzustellen, bis zu dem die stillen Reserven nicht zu versteuern seien.

b) Die Beteiligungsgrenze für wesentliche Beteiligungen, die nunmehr für Ertrag-
steuerzwecke auf 1% herabgesetzt worden sei, müsse auch in dem Bereich
Erbschafts- und Schenkungssteuer nachvollzogen werden. Dort sei eine Betei-
ligungssenkung auf mindestens 10 % zu empfehlen.

4.3.3. Verlustabzug (§ 10 d EStG)

Die Einschränkung des Verlustabzugs auf nur 1 Mio. DM und die Separierung
von Verlusten aus anderen Einkunftsarten und deren isolierte Abzugsvorschriften
sollten wegen der Verwaltungsverkomplizierung und auch auf Grund des Ver-
stoßes gegen das Prinzip der Leistungsfähigkeit wieder so geregelt werden, wie es
vor 1999 der Fall gewesen sei.

Die fragwürdige Regelung beim Verlustabzug könne deshalb nicht nachvollzogen
werden, weil risikoreiche Investitionen gegenüber sicheren Finanzanlagen be-
nachteiligt würden, obwohl gerade deren Förderung das Ziel sei, um Risikokapital
außerhalb der Kreditwirtschaft am Beteiligungsmarkt zu erhalten.

4.3.4. Bewertungsvorschriften – Änderungen

Durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2001 seien gravierende Änderun-
gen vorgenommen worden, die gerade KMU-Unternehmen wesentlich belasteten.
Es sind dies

– Verbot von Bilanzänderungen (§ 4 Abs.2 EStG)

– Komplizierung und Einschränkung des betrieblichen Schuldzinsenabzugs (§ 4
Abs. 4 a EStG)
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– Einführung des Wertaufholungsgebots (§6 Abs. 1, § 7 Abs. 1 Satz 6 EStG)

– Einschränkung bei der Rückstellungsbildung (§6 Abs. 1 Nr. 3 a EStG)

– Einschränkung bei der Bildung der Reinvestitionsrücklagen (§ 6 b EStG)

Nunmehr kämen als zusätzliche Belastung die weiteren Abschreibungseinschrän-
kungen hinzu, die besonders hart träfen und die KMU-Unternehmen in ihren In-
vestitionsmöglichkeiten behinderten.

Im Zuge der Umstellung auf das Halbeinkünfteverfahren würden Gewinnaus-
schüttungen innerhalb von Kapitalgesellschaften (z. B. von Tochter-GmbH an
Mutter-GmbH) steuerfrei gestellt. Damit verbunden sei ein Betriebsausgabenab-
zugsverbot, soweit es die steuerfreien Erträge betreffe. Dieses sei nicht sachge-
recht und zu überdenken.

Longin sagte einen verstärkten Trend zu Kapitalgesellschaften (GmbHs) voraus.
Auch die Freiberufler werden unnötigerweise in die Rechtsform der Kapitalge-
sellschaft gedrängt werden, da sie dort bei Eigenkapitalfinanzierung einen niedri-
geren Steuersatz bekämen als in der Rechtsform des Einzelunternehmens oder der
Personengesellschaft.

Global lasse sich nicht unbedingt schlussfolgern, dass bei den verschiedenen
Steuersätzen die Belastung beim Halbeinkünfteverfahren niedriger sei als beim
Körperschaftsteueranrechnungsverfahren sei: Ein im Modell erzielter Gewinn von
100 sei bei einem Einkommensteuersatz von 30% bisher mit 16,67 % Gewerbe-
steuer und 25 % Körperschaftsteuer belastet worden. Die endgültige Belastung
betrug somit 41,67 %. Die neue Steuerbelastung betrage nach dieser Rechnung
46,875%.

Longin hielt das Anrechnungsverfahren für das gerechteste und das im Einzelfall
für den Steuerpflichtigen maßgeschneiderte Verfahren.

Die Frage der Steuervereinfachung wurde von Herrn Longin verneint. Es gebe
zwar bei einer Neusystematisierung der Körperschaftsteuer eine Vereinfachung
im Effektivbereich, aber nicht im übrigen Bereich der Einkommensteuer. Gerade
was die außerordentlichen Einkünfte, die Zinsabzüge usw. anbelange, gebe es
große Erschwernisse, die in den kleinen und mittleren Unternehmen nur von Steu-
erberatern zu bewältigen seien.

Die Abschreibungstabellen erhielten künftig eine neue Qualität. Während bisher
individuelle betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern bestanden, die bei den Betriebs-
prüfungen etc. verhandelbar gewesen seien, werde die jetzige Behandlung der Ab-
schreibungstabelle für die Verwaltung eine Vorschrift ähnlich – nicht ganz – einem
Gesetz gleich.

Longin plädierte für Flexibilität, Verhandelbarkeit und individuelle Entscheidun-
gen statt Zementierung, weil die technische und wirtschaftliche Abschreibung in
jedem Fall anders sein könne.

4.4. Auswirkungen der Steuerreform auf den Unternehmenssektor, aus Sicht des
Instituts der Deutschen Wirtschaft (Dr. Winfried Fuest, Mitglied der Ge-
schäftsleitung und Leiter des Referats Öffentlicher Haushalt, Finanzen und
Steuerpolitik beim Institut der Deutschen Wirtschaft)

Nach Ansicht von Fuest bedeutet das Reformkonzept der Bundesregierung zwar
eine Nettoentlastung der Unternehmen, lässt aber aus steuersystematischer Sicht
noch viele Wünsche offen.

Nach Kalkulation des Instituts der Deutschen Wirtschaft (iw) führt die Unterneh-
menssteuerreform 2002 – auf Basis der sog. Entstehungsrechnung – zu einem
Entlastungsvolumen von rd. 9 Mrd. DM. Verantwortlich dafür seien primär die
Tarifsenkung bei der Körperschaftssteuer. Dies führe zur Entlastung von nahezu
16 Mrd. DM. Im Gegenzug verursache das neue Halbeinkünfteverfahren ein steu-
erliches Mehraufkommen von gut 2 Mrd. DM (Stand: 31. März 2000).

Personengesellschaften kommen in den Genuss des ermäßigten Spitzensteuersat-
zes von 42% bis 2005. Als zusätzliche Entlastung werde bei Personengesellschaf-
ten der 1,8fache Gewerbesteuermeßbetrag von der Einkommenssteuer abgezogen.
Dies bedeute einerseits eine spürbare Entlastung, andererseits werde damit die
dringend notwendige Reform der Gewerbesteuer in die Zukunft verschoben.
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Fuest sah besonders in den notwendigen umfangreichen Gegenfinanzierungsmaß-
nahmen kontraproduktive Wirkungen für investitionswillige KMU. Der Schwer-
punkt liege hierbei auf einer Verschlechterung der Abschreibungsbedingungen.

Fuest hielt insbesondere die künftige Bemessung der Abschreibungsfristen an der
technischen und nicht mehr an der wirtschaftlichen Nutzungsdauer für ökono-
misch unsinnig. Dies gefährde die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Er-
schwerdend komme hinzu, dass bereits heute im Ausland, so z. B. in den USA,
der Schweiz oder auch in Frankreich, attraktivere Abschreibungsbedingungen be-
stünden. Durch die Abschreibungsverschlechterungen verlören Investitionen in
Realkapital an Attraktivität.

Fuest kritisierte besonders, dass die Steuerreform zu unsystematischen Regelun-
gen führe. Von nahezu allen Experten werde die steuerliche Differenzierung in
der Belastung von einbehaltenen und ausgeschütteten Gewinnen kritisiert. Damit
werde das Postulat der Gewinnverwendungsneutralität eindeutig verletzt. Außer-
dem werde gleichzeitig die Allokationsfunktion des Kapitalmarktes beschnitten,
da steuerliche Anreize zur Gewinnthesaurierung geschaffen würden. Dies erzeuge
einen Lock-in-Effekt, der die optimale Verwendung des Kapitals verhindere und
den Strukturwandel in der Wirtschaft behindere.

Auch die steuerlich unterschiedliche Behandlung von Veräußerungsgewinnen bei
Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften werfe steuersystematische Pro-
bleme auf . Dies sei außerdem eine Kehrtwendung zum Steuerentlastungsgesetz
von 1999 bis 2002. Im Bereich der Einzelunternehmung und der Personengesell-
schaften wirke sich die Aufhebung des Mitunternehmererlasses negativ aus, weil
so für sie die Möglichkeiten einer steuerneutralen Übertragung von Betriebsver-
mögen stark eingeschränkt würde. So könne z.B. ein Bauunternehmen mit 2 Per-
sonengesellschaften seit 1999 nicht mehr ein Grundstück steuerfrei von einer Fir-
ma auf die andere übertragen.

Zudem schränke die Bundesregierung durch eine Neufassung des §6 b EStG die
Möglichkeit ein, bei dem Verkauf von Wirtschaftsgütern entstehende Veräuße-
rungsgewinne steuerfrei in eine andere Personengesellschaft zu reinvestieren. Als
besonders gravierender steuerlicher Eingriff werde von den mittelständischen Un-
ternehmen zudem die Abschaffung des halben Durchschnittssteuersatzes gemäß 
§34 EStG bei einem Verkauf des gesamten Unternehmens etwa zur Finanzierung
des Ruhestandes empfunden.

Das Bundesministeriums der Finanzen begründe die geplante Steuerbefreiung bei
Anteilsveräußerungen für Kapitalgesellschaften damit, dass es sich hierbei um ei-
ne zwingende Folge der vorgesehenen Abschaffung des körperschaftssteuerlichen
Anrechnungsverfahrens handele, um eine Mehrfachbelastung von Gewinnaus-
schüttungen innerhalb von komplizierten Konzern- und Beteiligungsstrukturen zu
vermeiden. Diese Logik werde auch auf Gewinne aus der Veräußerung von Un-
ternehmensbeteiligungen übertragen. Argumentiert werde, die Wertsteigerung ei-
ner Beteiligung entspräche der Summe aller zuvor thesaurierten Gewinne. Da die-
se bereits einmal besteuert wurden, dürfe der Fiskus beim Verkauf der Beteili-
gung nicht ein zweites Mal zugreifen.

Das iw hält dagegen diese Argumentation für vordergründig und reklamiert, dass
auch für Personenunternehmen Veräußerungsgewinne steuerfrei zu stellen seien.

Zusammenfassend stellte Fuest fest, dass die steuerliche Diskriminierung der Per-
sonengesellschaften im Rahmen der für 2001 geplanten Unternehmenssteuerre-
form relativ einfach beseitigt werden könnten. Strategisch sei es dabei sicherlich
besser, durch gezielte Nachbesserung die Mängel des vorliegenden Referenten-
entwurfs möglichst kurzfristig zu beheben. In der Gesamtbetrachtung ergäbe sich
aus Sicht der in- und ausländischen Investoren zwar durch die deutliche Tarifsen-
kung eindeutig eine Steigerung der steuerlichen Attraktivität des Standorts
Deutschland. Das ursprünglich anvisierte Ziel einer max. Steuerbelastung von
35 % für Kapitalgesellschaften sei jedoch nicht erreicht. Hinzu komme, dass es
bereits heute in Europa eine Vielzahl von Ländern mit niedrigeren Steuerbelas-
tungen gebe.

Unter steuersystematischen Gesichtspunkten gebe es schwer wiegende Bedenken.
So werde das Steuerrecht in einigen Bereichen zweifellos komplizierter. In steu-
ersystematischer Hinsicht und in Bezug auf die Prinzipien Neutralität und Leis-



tungsfähigkeit der Besteuerung sei der Länderentwurf von Baden-Württemberg,
Bayern und Thüringen hier die bessere Alternative. Allerdings ergäben sich beim
Gegenfinanzierungskonzept durchaus auch einige Bedenken.

4.5. Auswirkungen der Steuerreform aus Sicht des Handwerks

Nach Ansicht von Jürgen Aberle, Geschäftsführer des Zentralverbands des Deut-
schen Handwerks, ist das von der Bundesregierung vorgelegte Steuersenkungsge-
setz grundsätzlich geeignet, der Wirtschaft insgesamt Impulse zu geben. Der ZDH
sehe aber in einigen wesentlichen Punkten Korrekturbedarfe. So seien die im
Steuersenkungsgesetz vorgesehenen Modelle nur unzureichende Hilfskonstruk-
tionen und brächten Personenunternehmen ins Hintertreffen.

Aus Sicht des ZDH habe sich das seit 1977 in Deutschland geltende Vollanrech-
nungsverfahren trotz seiner Kompliziertheit bewährt und sei bei den meisten
Steuerpflichtigen weitgehend akzeptiert. Der zukünftige einheitliche Körper-
schaftssteuersatz von 25% sei auch unter Berücksichtigung der zusätzlich zu ent-
richtenden Gewerbesteuer international ein Mittelwert und werde begrüßt. Die
Steuerfreiheit von Veräußerungsgewinnen bei Kapitalbeteiligungen sei eine
grundsätzlich richtige Maßnahme, da zum einen die steuerliche Doppelbelastung
verhindert werde, und zum anderen ein Anreiz für die erforderliche Umstrukturie-
rung der Deutschland AG gegeben werde. Im Übrigen sei damit nur eine zeitwei-
lige Steuerfreiheit gegeben, da spätestens bei der Ausschüttung an den Anteilseig-
ner eine Nachversteuerung greife.

Die Steuerfreiheit von Gewinnen bei der Veräußerung einer Kapitalbeteiligung
sei andererseits ein Beleg dafür, dass die Personenunternehmen stiefmütterlich
behandelt würden. So sei der mit Steuerentlastungsgesetz seit 1999 folgende ab-
geschaffte Mitunternehmererlass und der Regelungsbereich des §6 b EStG sowie
die verschärfte Versteuerung von Veräußerungsgewinnen im Zusammenhang mit
einer Betriebsaufgabe nicht wieder in Kraft gesetzt oder für kleine und mittlere
Unternehmen verbessert worden.

Für Personenunternehmen bleibe es bei der pauschalierten Anrechnung der Ge-
werbe- auf die individuelle Einkommenssteuer. Dieses Modell führe in der Ge-
winnzone <100000 DM nur zu geringen Entlastungen. Im Übrigen drohe die Ge-
fahr, dass künftig Kommunen, die bislang einen moderaten Hebesatz hätten, den
bislang als Durchschnittswert errechneten Satz von 400 als Untergrenze ansehen
würden. Der von der CDU/CSU vorgeschlagene Weg, die Gewerbesteuermess-
zahl um einen Punkt abzusenken, wäre aus Sicht des ZDH die geeignetere Maß-
nahme gewesen.

Unternehmen, die von der Gewerbesteueranrechnung nur geringe Entlastungsef-
fekte erwarten könnten, bleiben letztlich nur die Hoffnung auf eine Entlastung im
Einkommenssteuertarif. Der von der Bundesregierung vorgeschlagene Satz in
Höhe von 42 % im Jahre 2005 werde von einem ledigen Steuerpflichtigen bereits
ab einem zu versteuernden Einkommen von 98 800 DM erreicht. Auch hier sei
das CDU/CSU-Konzept einen anderen Weg gegangen, in dem es die Sätze deutli-
cher absenke, aber die Einkommensgrenze bei dem derzeitigen geltenden Stand
von annähernd 110 000 DM belasse. Durch diese Maßnahme könne eine Entlas-
tung in der relevanten Einkommengruppe 50 bis 100 000 DM Gewinn erreicht
werden, die den Namen auch verdiene.

Das ZDH fordere insgesamt, Personenunternehmen nicht schlechter als Kapital-
gesellschaften zu behandeln.

Die ökologische Steuerreform sei in ihren Auswirkungen weniger gravierend,
aber ein weiterer Beleg für eine mittelstandsfeindliche Politik der Bundesregie-
rung. Vor allem die Sockelbeträge spielten für das Handwerk eine gewichtige
Rolle. Viele der Betriebe erreichten gerade die Verbrauchsmengen, an denen die
Begünstigungstatbestände das Stromsteuer- und Mineralölsteuergesetzes griffen,
so dass sie unter dem Strich jeweils mit 1 000 DM Stromsteuer, als auch mit 1 000
DM Mineralölsteuer belastet würden. Sie gerieten damit gegenüber größeren
Wettbewerbern weiter ins Hintertreffen.

Der ZDH habe zur Erleichterung des Generationswechsels der Familienunterneh-
men vorgeschlagen, die Verzinsung der Erbschaftssteuerschulden zu streichen
und darüber hinaus nach Ablauf von 10 Jahren, wenn sich ein Betrieb nach wie
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vor in der Hand eines Familienmitglieds befinde, einen Erlass oder Teilerlass der
noch ausstehenden Reste in Erwägung zu ziehen.

5. KMU-gerechte Arbeits- und Sozialgesetze; Belastungen, Lösungsansätze und
Handlungsbedarfe zur KMU-gerechten Ausgestaltung u.a. aus Sicht des Zen-
tralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH)

5.1. Ermäßigter Mehrwertsteuersatz auf arbeitsintensive Dienstleistungen

Mittelständische Betriebe seien von der Last der Steuern und Abgaben besonders
stark betroffen. Nicht zuletzt die Mehrwertsteuer könne von kleinen, arbeitsinten-
siven Betrieben nicht in den Preisen weitergegeben werden. Der Schwarzarbeit
werde damit in die Hände gespielt. Die Ergebnisse des in der Europäischen Union
z.Z. laufenden Versuchs, mit einer Mehrwertsteuerreduktion arbeitsintensive
Dienstleistung zu fördern, muss nach Ansicht von Aberle abgewartet werden. Da-
bei gelte es zu bedenken, dass die Mehrwertsteuersenkung letztlich nur einen ge-
ringen Anteil an den Kosten ausmache – in Deutschland max. 9 %, dass der Kreis
der Begünstigten aus fiskalischen Gründen klein sein müsse, Ungerechtigkeiten
seien damit vorprogrammiert. Zu berücksichtigen sei weiter, dass die Mehrwert-
steuersenkung etwas koste, Finanzierungsmaßnahmen ihrerseits wieder kostener-
höhend seien (man denke an eine Erhöhung der allgemeinen Mehrwertsteuer).

Eine wirklich dauerhafte Verbesserung der Wettbewerbssituation und der Ein-
kommens- und Arbeitsplatzsituation könne für arbeitsintensive Betriebe in
schwarzarbeitsgefährdeten Bereichen nur durch drastische Kostensenkung er-
reicht werden, z.B. durch eine Mehrwertsteuerbefreiung für kleine arbeitsintensi-
ve Betriebe.

Einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz für arbeitsintensive Dienstleistungen im
Handwerk- und Gastronomiebereich hielt Fuest aus Sicht des Institut der Deut-
schen Wirtschaft für wirtschafts- und steuerpolitisch nicht sinnvoll. Alle bekannten
empirischen Studien hätten gezeigt, dass damit nicht die gewünschten Beschäfti-
gungswirkungen erzielt werden könnten (vgl. insbesondere die Warwick-Studie
der EU-Kommission von 1996: „Eine Strategie der kompensierten Mehrwertsteue-
rermäßigung für ausgewählte Dienstleistungen führe im Allgemeinen nur zu einer
marginalen Änderung der Beschäftigungslage“. Nach Berechnungen der Studie
würde eine 50%ige Senkung der Mehrwertsteuer nur zu einer Verbesserung der
Beschäftigungslage um 0,1% führen.) Sinnvoller erscheine eine generelle Absen-
kung der Sozialversicherungsbeiträge und damit auch der Lohnnebenkosten. Das
iw hält daher eine Absenkung der Arbeitskosten durch eine Verringerung der
Lohnnebenkosten am ehesten für geeignet, die Beschäftigungssituation über eine
Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit positiv zu beeinflussen.

Neue Tatbestände im Bereich der direkten oder indirekten Steuern hätten dagegen
eher wettbewerbsverzerrende Wirkung und zudem häufig einen Beihilfe- oder
Subventionscharakter. Aus diesen Gründen plädiere das Institut der Deutschen
Wirtschaft für eine generelle Absenkung des hohen Grenzsteuerbelastungsniveaus
im Bereich der einkommens- und ertragsbezogenen Steuern.

Zur Mehrwertsteuersenkung äußerte Herr Juchum, dass die Frist am 1. November
1999 für eine Beteiligung am Pilotprojekt der EU abgelaufen sei. Der Grund für
die Nichtbeteiligung habe v.a. in der erwarteten finanziellen Belastung gelegen.
So würden 3,5 bis 15 Mrd. DM Kosten für eine Mehrwertsteuersenkung erwartet.

5.2. Handlungsbedarfe für ein KMU-gerechtes Arbeits- und Sozialsystem (aus
Sicht des Zentralverband des Deutschen Handwerks, Jürgen Aberle, (ZDH))

Das Arbeits- u. Sozialrecht in Deutschland habe in den vergangenen Jahrzehnten
ein umfassendes, hochreguliertes Schutzsystem etabliert. Dies führe zu einer Ein-
engung des unternehmerischen Spielraums und verschlechtere die Rahmenbedin-
gungen für die Schaffung von Arbeitsplätzen. Die stetige Erhöhung der Abgaben-
last belaste besonders kleine und mittlere Unternehmen insbesondere durch büro-
kratischen Aufwand.

5.2.1. Belastungen durch europäische Regelungen

Wachsende Belastungen durch immer mehr europäische Regelungen mit detail-
lierter Regelung auch auf nationaler Ebene, zum Beispiel im Bereich des Arbeits-
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schutzes, kritisierte Aberle. Dabei nähmen die Belastungen insbesondere auf
Grund eines vorauseilenden Gehorsams der Bundesregierung immer mehr zu.
Stattdessen gelte es, die vertraglich niedergelegte Verpflichtung der EU-Organe
zu KMU-freundlichem Handeln in die Tat umzusetzen. Demnach wurde durch
den Maastrichter Vertrag an zwei Stellen in den Vertrag über die Europäischen
Gemeinschaft die Verpflichtung für EU-Organe und Mitgliederstaaten aufgenom-
men, die besonderen Bedürfnisse von KMU bei der Politikgestaltung auf europäi-
scher Ebene zu berücksichtigen. Neben Art. 157 (Industriepolitik) sei Art. 137
Abs. 2 (Sozialkapitel) von Interesse.

Hier heiße es, dass die Kommission in den ihr zugewiesenen sozialpolitischen
Kompetenzen dafür Sorge zu tragen habe, dass die von ihr erlassenen Richtlinien
keine verwaltungsmäßigen, finanziellen oder rechtlichen Auflagen vorschreiben
sollten, die der Gründung und Entwicklung von kleinen und mittleren Unterneh-
men entgegenstünden.

Bislang sei das Handwerk bei der Umsetzung mittelstandsbelastender Richtlinien
in deutsches Recht darauf angewiesen gewesen, dass die Bundesregierung den ihr
zur Verfügung stehenden Umsetzungsspielraum genutzt habe, um KMU-belasten-
de Regelungen zu entschärfen. So sei beispielsweise bei der Umsetzung der 1981
erlassenen Rahmenrichtlinie über Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeits-
platz Betriebe mit bis zu 10 Mitarbeitern von den in der Richtlinie vorgesehenen,
erheblichen Dokumentationspflichten befreit worden. Diese von der Europäi-
schen Kommission nicht unkritisch gesehenen Nachbesserung des nationalen Ge-
setzgebers soll nach der neuen Rechtslage der Ausnahmefall werden. Im Zusam-
menwirken mit dem Europäischen Dachverband UEAPME sei das Handwerk
bemüht, in aktuell verhandelten Richtlinien zu Vorschlägen auf dem Gebiet des
Arbeits- u. Sozialrechts die Kommission auf belastende Auswirkungen für KMU
hinzuweisen und die Einführung entsprechender KMU-Klauseln anzumahnen.

5.2.2. Schwarzarbeit

Eine wachsende Belastung für das Handwerk habe sich durch die Schwarzarbeit
entwickelt: Der starke Anstieg der Steuer- und Sozialabgabenlast habe reguläre
Arbeit in den vergangenen Jahren immer stärker verteuert. Zudem habe die fort-
schreitende Reduzierung der Arbeitszeit für Arbeitnehmer Freiräume geschaffen,
um neben ihrer regulären Arbeit nichtdeklarierte Tätigkeiten auszuüben. Als Fol-
ge dieser Entwicklung sei die Schwarzarbeit in Deutschland explosionsartig ange-
wachsen. Neuesten Schätzungen zufolge werde in diesem Jahr der Umsatz an
Schwarzarbeit mit ca. 640 Mrd. DM, das entspreche einem Anteil von 16% am
Bruttosozialprodukt, erreichen. Allein dem Handwerk entstünden dadurch Um-
satzverluste von rund 100 Mrd. DM. Ohne Schwarzarbeit könnten damit im
Handwerk ca. 500 000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Zur Bekämpfung
könnten die Verfolgungsmaßnahmen gegen Schwarzarbeit verstärkt werden.
Tatsächlich hätte die Bundesanstalt für Arbeit vor kurzem bekanntgegeben, dass
im vergangenen Jahr erneut eine neue Rekordhöhe an verhängten Geldbußen er-
reicht worden sei. Auch sei eine Verschärfung der gesetzlichen Strafen sicherlich
hilfreich. Doch letztlich handele es sich hierbei um eine Bekämpfung von Symp-
tomen. Grundsätzlich lasse sich die Schwarzarbeit nur durch eine deutliche Redu-
zierung der Abgabenlast bei Steuern und Sozialabgaben erreichen.

5.2.3. Abgabensenkung mittels Ökosteuer

Die Öko-Steuer sei hierfür sicherlich der falsche Weg: Gerade kleine Handwerks-
betriebe würden durch sie besonders belastet und der Bürger, wenn überhaupt, zu
wenig entlastet. Richtig sei stattdessen eine Absenkung der Sozialabgaben auf un-
ter 38 % um annähernd das Niveau von 1990 mit 35 % wieder zu erreichen. Die-
ses Ziel könne nur erreicht werden durch eine konsequente Rückführung der So-
zialversicherung auf eine Basissicherung und durch die Steigerung der eigenver-
antwortlichen Vorsorge.

5.2.4. Wirtschaftliche Betätigung von Kommunen, Beschäftigungsgesellschaften,
ABM etc.

Eine weitere erhebliche Belastung resultiere aus der zunehmenden wirtschaftli-
chen Betätigung von Kommunen und kommunalen Beschäftigungsgesellschaften,
die dem Handwerk zunehmend Konkurrenz machten. Diese wirtschaftliche
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Betätigung von Kommunen führe zu einem verzerrten Wettbewerb und verdränge
Aufträge, Umsätze und Arbeitsplätze in KMU. Kommunale Betriebe könnten die
vielfältigen Vorteile der hinter ihnen stehenden Kommunen nutzen und sich ge-
gen negative Sanktionen des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs absichern. Die
Zahl der beschäftigten Sozialhilfeempfänger habe sich innerhalb von 2 Jahren auf
rd. 300 000 verdoppelt. 51 000 dieser Sozialhilfeempfänger übten handwerkliche
Tätigkeiten aus. Außerdem verharre die Zahl der mit öffentlichen Mitteln geför-
derten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen auf hohem Niveau. Der Einsatz von So-
zialhilfeempfängern als auch von ABM-Kräften in kommunalen Beschäftigungs-
gesellschaften führe dazu, dass diese Tätigkeit des privatwirtschaftlichen Sektors
zu Dumping-Preisen angeboten würden. Der zweite Arbeitsmarkt werde hier-
durch aufgebläht und belaste gleichzeitig den regulären Arbeitsmarkt, denn in
dem Maße, in dem kommunale Beschäftigungsgesellschaften Handwerksbetrie-
ben Konkurrenz machten, werde deren Potenzial zur Schaffung von Ausbildungs-
und Arbeitsplätzen geschwächt. Diesem Trend müsse daher entgegengewirkt wer-
den. Insgesamt wies Aberle darauf hin, dass der Schaden der Beschäftigungsge-
sellschaften größer als die positiven Wirkungen seien. Der Übergang bei ABM-
Maßnahmen in den ersten Arbeitsmarkt läge bei 1:5.

5.2.5. Gesetzliche Maßnahmen 1999: Kündigungsschutz, Lohnfortzahlung,
Scheinselbstständigkeit, 630 DM-Beschäftigungsverhältnisse

Die Bundesregierung habe im Jahr 1999 mit einer Reihe gesetzlicher Maßnahmen
die Rahmenbedingungen auf Bundesebene verschlechtert. Durch das sog. Korrek-
turgesetz sei der Kündigungsschutz durch die Senkung des Schwellenwerts von
10 Beschäftigten auf 5 Beschäftigte wieder verschärft worden. Damit sei das
Kündigungsschutzgesetz nahezu vollständig wieder auf den Stand vor dem 1. Ok-
tober 1996 zurückversetzt und damit wieder komplizierter und unkalkulierbarer
geworden. Eine noch zurückhaltendere Einstellungspraxis sei die Folge. Dies gel-
te umso mehr, als § 1 des Beschäftigungsförderungsgesetzes der befristete Ar-
beitsverträge ohne besonderen sachlichen Grund bis zu 2 Jahre erlaube, bislang
nicht entfristet worden sei und dementsprechend nur noch bis zum 31. Dezember
2000 gelte. Durch das Korrekturgesetz sei die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
gesetzlich von 80 % wieder auf 100% erhöht worden. Diese Reformrücknahme
habe eine weitere Erhöhung der Personalzusatzkosten zur Folge, unmittelbar
durch höhere Kosten je Krankmeldung und mittelbar durch den Anstieg der Kran-
kenstände. Die volle Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall setze falsche Anreize
und erhöhe den Missbrauch mit dieser betrieblichen Sozialleistung. Die 80%-Re-
gelung sei nicht unzumutbar gewesen.

Die am 1. Januar 1999 in Kraft getretene Neuregelung zur sog. Scheinselbststän-
digkeit habe sich von Anfang an als ungeeignet für eine Abgrenzung zwischen
Arbeitnehmern und Selbstständigen erwiesen sowie als wirtschafts- und arbeits-
marktpolitisch verfehlt. Insbesondere Existenzgründungen seien hierdurch in er-
heblichem Maße erschwert oder sogar unmöglich gemacht worden. Insgesamt ha-
be die Regelung zu einer erheblichen Verunsicherung geführt. Auch die zum 1.
Januar 2000 in Kraft getretene Korrektur werde bedeutungslos bleiben. Die beste
Lösung sei eine ersatzlose Streichung und die Rückkehr zum Rechtzustand vor
der Ende 1998 verabschiedeten Änderung.

Die zum 1. April 1999 in Kraft getretene Regelung zum 630 DM-Gesetz habe ei-
ne komplizierte Kasuistik geschaffen, die den Betrieben die Nachfrage nach Ar-
beitskräften erschwere. Besonders praxisfeindlich sei die extreme Kompliziertheit
und der enorme bürokratische Aufwand durch die Ausweitung des sozialversiche-
rungsrechtlichen Melde- und Beitragsverfahrens sowie die hohen administrativen
Erfordernisse für die steuerfreie Auszahlung des geringfügigen Arbeitslohns. Dies
führe im Handwerk zu einem massiven Stellenabbau und zu einer Zunahme von
Schwarzarbeit.

5.2.6. Auslegung des Günstigkeitsprinzips im Tarifvertragsrecht, Schwellenwerte
Betriebsverfassungsgesetz und Schwerbehindertengesetz

Das Günstigkeitsprinzip, das abweichende Vereinbarungen vom Tarifvertrag zu
Gunsten des Arbeitnehmers erlaube, werde durch höchstrichterliche Rechtspre-
chung zu eng ausgelegt. Es solle daher dahingehend gesetzlich erweitert werden,
dass einzelvertragliche Abmachungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
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auch dann als zulässige Abweichung von zwingenden Tarifregelungen anerkannt
würden, wenn sie mit der Zusage der Beschäftigungsicherheit verbunden seien.

Das Ziel der Betriebsverfassung einer Konfliktlösung durch Dialog sei in den
kleinen Einheiten des Handwerks überflüssig, da hier der Dialog zwischen Be-
triebsinhaber und Beschäftigten ohne Institutionalisierung gewährleistet sei. Der-
zeit sei die Mindestzahl von 5 Arbeitnehmern Voraussetzung für die Errichtung
sowie für den Fortbestand eines Betriebsrates. Nach Vorschlägen des DGB solle
künftig schon in Betrieben mit 3 Beschäftigten Betriebsräte gewählt werden. Dies
hätte verheerende Auswirkung auf das Einstellungsverhalten zur Folge, denn Be-
triebsräte genössen wie ihre Stellvertreter besonderen Kündigungsschutz. Damit
würde sich der gelockerte Kündigungsschutz auf 1 Arbeitnehmer beschränken.
Die Änderungsvorschläge sähen zudem eine Vereinfachung des Wahlverfahrens
für einen Betriebsrat in Kleinstbetrieben vor. Diese hielt Aberle für nicht erforder-
lich. Im Übrigen sei der bürokratische Aufwand für Kleinbetriebe nicht zu bewäl-
tigen. Vor diesem Hintergrund halte das Handwerk die Beibehaltung der Fünf-Ar-
beitnehmer-Schwelle für die Errichtung eines Betriebsrates für unerlässlich.

Die aktuell geplante Änderung der Schwellenwertregelung des Schwerbehinder-
tengesetzes (Betriebe mit bis zu 20 Beschäftigten sollen nicht mehr von der Be-
schäftigungspflicht des Schwerbehindertengesetzes erfasst werden), wurde von
Aberle aus Sicht des Handwerks begrüßt. In den kleinen und mittleren Betrieben
des Handwerks sei es oft außerordentlich schwierig, Einsatzmöglichkeiten für
Schwerbehinderte zu finden. Betriebe mit weniger als 16 Arbeitsplätzen würden
daher zu Recht bereits bisher nicht von der Beschäftigungspflicht des Schwerbe-
hindertengesetzes erfasst. Dem Ziel, die Beschäftigungssituation Schwerbehin-
derter zu verbessern, werde es daher zugute kommen, wenn zusätzlich zur Quo-
tenabsenkung (von 6 % auf 5 %) auch zwei Einstellungshemmnisse abgebaut wür-
den: nämlich der Zusatzurlaub für Schwerbehinderte von 5 Tagen und der beson-
dere Kündigungsschutz für Schwerbehinderte, empfahl Aberle. Beide Regelungen
bedeuteten insbesondere für KMU zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand, an dem
Einstellungen vielfach scheiterten.

5.2.7. Gesetzentwurf zum Erziehungsgeldgesetz

Dagegen kritisierte Aberle den Gesetzesentwurf der Bundesregierung zum Erzie-
hungsgeldgesetz. Die Verankerung des Anspruchs auf Teilzeitarbeit während des
Erziehungsurlaubs sei ein weitgehender Eingriff in die Dispositionsfreiheit der
Arbeitgeber. Auch ein Schwellenwert von 5 Mitarbeitern helfe hier nicht viel.
Aberle forderte deshalb eine Anhebung des Schwellenwertes von 5 auf 50 Arbeit-
nehmer. Schützenhilfe habe man hier bereits von Bundeswirtschaftsminister Mül-
ler bekommen, dessen Ressort den vorgesehenen Rechtsanspruch auf einen Teil-
zeitarbeitsplatz kritisiert habe und sich für einen höheren Schwellenwert von 50
Arbeitnehmern ausgesprochen habe.

6. KMU-gerechtes Arbeits- und Sozialrecht. Lösungsansätze und Handlungsbe-
darfe zur KMU-gerechten Ausgestaltung auf Bundesebene (Dr. Gerhard Gröb-
ner, Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung)

Nach Angaben von Dr. Gerhard Gröbner berücksichtigt die Bundesregierung die
herausragende Bedeutung des Mittelstandes für die wirtschaftliche Entwicklung
und Beschäftigung. Für sie seien Mittelstandspolitik und Beschäftigungspolitik
zwei Seiten der gleichen Medaille. Dabei gehe es um eine systematische und kon-
zeptionell ausgewogene Verbesserung der Rahmenbedingungen für KMU. Erste
Erfolge in diesem Prozess seien bereits erreicht worden. Die mit der Einkom-
mens- und Unternehmenssteuerreform verbundenen Steuerentlastungen kämen zu
einem großen Teil den KMU zugute. Darüberhinaus stehe die Bundesregierung
im Rahmen des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und Beschäftigung in einem
regelmäßigen Dialog mit Mittelstand und Handwerk. Sie konzentriere sich dabei
u.a. auf die zentralen Themen Existenzgründungen, Kapitalversorgung, Bürokra-
tieabbau, Ausbildungsordnungen, Innovationen und Frauen als Unternehmerin-
nen.

6.1. Ökologische Steuer- und Abgabenreform

Auch im Bereich der Sozialpolitik, einschl. des Arbeitsrechts, seien bereits Ver-
besserungen für KMU erzielt worden: Mit der ökologischen Steuer- und Abga-
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benreform verfolge die Bundesregierung eine Politik der Senkung der Steuer- und
Abgabenbelastung auf Arbeit und damit auch eine Politik zur Senkung der Lohn-
nebenkosten. Mit dem Einstieg in die Reform zum 1. April 1999 konnten die Ren-
tenversicherungsbeiträge bereits um 0,8%-Punkte von 20,3 auf 19,5 %-Punkte
gesenkt werden. Der Gesamtbeitrag zu den sozialen Sicherungssystemen sei da-
durch von einem Rekordstand in Höhe von rd. 42 % inzwischen auf rd. 41% ge-
sunken. Die weiteren Stufen der Reform bis zum Jahr 2003 würden eine weitere
Senkung ermöglichen. Ziel sei es, den Gesamtsozialversicherungsbeitrag mittel-
fristig auf unter 40 % zu reduzieren. Durch diese Reform seien innerhalb von we-
niger als einem Jahr die Beitragszahler Arbeitgeber und Arbeitnehmer um insge-
samt rd. 15 Mrd. DM entlastet worden. In der Regel würden KMU überdurch-
schnittlich von dieser Entlastung profitieren. Mehrausgaben im Bereich der Ener-
giesteuern würden daran nichts ändern, da arbeitsintensive Bereiche eher wenig
energieintensive Bereiche seien, zum anderen für Unternehmen des produzieren-
den Gewerbes unter gewissen Voraussetzungen ein ermäßigter Energiesteuersatz
in Höhe von 20 % gelte.

Beim dritten Spitzengesprächs des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und Be-
schäftigung am 6. Juli 1999 hätten sich Arbeitgeber, Gewerkschaften und Bun-
desregierung übereinstimmend darauf verständigt, den Übergang vom Arbeitsle-
ben in den Ruhestand durch Altersteilzeit gesetzlich und verwaltungsmäßig zu er-
leichtern. Diese Erleichterungen, die zum 1. Januar 2000 in Kraft getreten seien,
kämen den Unternehmen und den Arbeitnehmern gleichermaßen entgegen.

Mit dem Arbeitnehmerentsendegesetz solle unfairer Wettbewerb zulasten einhei-
mischer Bauunternehmer und der bei ihnen beschäftigten inländischen Arbeitneh-
mer verhindert werden. Vor der Verabschiedung des Gesetzes hatten insbesonde-
re auch kleine und mittlere deutsche Unternehmen geltend gemacht, von den Fol-
gen verstärkter Entsendungen aus dem Ausland besonders betroffen zu sein. Nach
der Verabschiedung des Gesetzes hatten insbesondere die Gewerkschaften, aber
auch kleinere und mittlere Unternehmen zusätzlich gefordert, dass verstärkt auch
die Generalunternehmen in die Pflicht genommen werden sollten, bei ihren Sub-
unternehmen auf die Einhaltung der zwingenden Arbeitsbedingungen nach dem
Arbeitnehmerentsendegesetz zu achten. Vor diesem Hintergrund wurde das Ge-
setz zur Korrektur in der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitneh-
merrechte mit Wirkung vom 1. Januar 1999 eine Durchgriffshaftung des gewerb-
lichen Auftraggebers eingeführt.

Die Bundesregierung habe außerdem die aktive Arbeitsmarktpolitik stabilisiert.
Dies betreffe die Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen der Arbeits-
marktpolitik, aber auch die Vermittlungs- und Beratungsdienste der Arbeitsämter.
Bedauerlicherweise sei festzustellen, dass gerade kleine und mittlere Unterneh-
men unterdurchschnittlich die Leistungen der Arbeitsämter in Anspruch nähmen.
Gröbner hielt daher für wünschenswert, dass die Unternehmen selbst stärker die
Arbeitsämter einschalten würden. Nur so könne es gelingen, die arbeitsmarktpoli-
tischen Maßnahmen, wie z. B. Aus- und Weiterbildung, stärker auf die tatsächli-
chen Bedürfnisse der KMU auszurichten.

6.2. Deregulierung von Arbeits- und Sozialversicherungsrecht: beschäftigungspo-
litische Wirkungen

In der politischen Diskussion würden immer wieder zahlreiche Beispiele ange-
führt, dass das Arbeitsrecht und das Recht der Sozialversicherung zahlreiche Ein-
stellungshemmnisse, insbesondere für mittelständische Unternehmen, aufweise.
Gefordert würde deshalb deutliche Deregulierung im Bereich des Arbeits- und
Sozialversicherungsrechtes. Die beschäftigungspolitischen Erfahrungen mit bis-
herigen Deregulierungen im Bereich des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts
seien dagegen im Hinblick auf Effekte eher gering.

6.3. Kündigungsschutzgesetz

Die frühere Bundesregierung habe im Jahr 1996 den Schwellenwert, bis zu dem
Betriebe dem Kündigungsschutzgesetz nicht unterliegen, von 5 auf 10 Arbeitneh-
mern angehoben. Die hochgesteckten Erwartungen auf Neueinstellungen seien
ausgeblieben. Selbst bei optimistischen Rechnungen seien nur max. 20 000 neue
Arbeitsplätze geschaffen worden. Auch eine im Auftrag des Bundesministerium
für Wirtschaft von der ISG Sozialforschung und Gesellschaftspolitik im Jahre
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1997 durchgeführte Untersuchung zur Wirkung arbeits- und sozialversicherungs-
rechtlicher Schwellenwerte sei zu einem vergleichbaren Ergebnis gekommen. Die
beschäftigungspolitischen Wirkungen der Heraufsetzung des Schwellenwertes
und Kündigungsschutzgesetzes seien nach dieser Studie ebenfalls sehr gering.
Deshalb seien zum 1. Januar 1999 die Anhebung des Schwellenwertes und Kün-
digungsrecht wieder zurückgenommen worden. Die erkennbaren geringen Vortei-
le seien nämlich teuer erkauft worden. Ohne diese gesetzliche Rücknahme hätten
nach Auslaufen der dreijährigen Übergangsregelung im September 1999 rd. 2
Mio. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den allgemeinen Kündigungsschutz
verloren.

Die Unternehmen hätten überdies die Möglichkeit, auf eine schwankende und un-
sichere Auftragslage durch den Abschluss befristeter Arbeitsverträge flexibel zu
reagieren. Auf der Grundlage des Beschäftigungsförderungsgesetzes könnten die
Betriebe befristete Arbeitsverträge bis zur Dauer von 2 Jahren abschließen und in-
nerhalb dieser Höchstfrist einen zunächst kürzer befristeten Vertrag bis zu drei-
mal verlängern. Interessanterweise machten gerade kleinere Unternehmen von be-
fristeten Arbeitsverträgen in geringerem Maße Gebrauch als große Unternehmen.
Nach einer Untersuchung von Infratest Sozialforschung betrug im Jahr 1992 der
Anteil befristeter Neueinstellungen an allen neuen Einstellungen in Betrieben mit
5 bis 20 Beschäftigten 22 %, in Betrieben mit mehr als 500 Beschäftigten 36 %.
Auch dies zeige, dass es der Kritik am Kündigungsschutz als Einstellungshemm-
nis an empirischer Substanz fehle.

6.4. Zusammenfassende Regelung befristeter Arbeitsverträge

Die Vorschriften des Beschäftigungsförderungsgesetzes über die erweiterte Be-
fristung von Arbeitsverträgen liefen Ende 2000 aus. Derzeit werde geprüft, ob
und unter welchen Voraussetzungen auch künftig der Abschluss von befristeten
Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund möglich sei. Die Entscheidung hierbei
sei im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Richtlinie vom 28. Juli 1999
über befristete Arbeitsverträge zu treffen. Insbesondere gehe es um Regelungen
zur Nichtdiskriminierung befristet beschäftigter Arbeitnehmer und um Maßnah-
men zur Beschränkung von Mehrfachbefristungen. Die Umsetzung der Richtlinie
solle durch ein neues Gesetz erfolgen, in dem das Recht der befristeten Arbeits-
verträge zusammenfassend geregelt werde. Dies solle die Rechtssicherheit auf
dem derzeit schwer überschaubaren Gebiet des Arbeitsrechts erhöhen, was gerade
auch im Interesse der Klein- und Mittelbetriebe liege.

6.5. Lohnfortzahlung

Auch bei der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfalle und der Kuren seien die Ein-
schränkungen durch die frühere Bundesregierung zum 1. Januar 1999 rückgängig
gemacht worden. Die Befürchtung, die volle Entgeltfortzahlung führe zu einem
höheren Krankenstand, habe sich als falsch erwiesen. Im Jahr 1999 sei der dritt-
niedrigste Krankenstand seit Einführung der derzeitigen Erhebungsmethode im
Jahr 1970 zu verzeichnen gewesen. Der durchschnittliche Krankenstand habe
4,26 % betragen.

6.6. Modernisierung und Flexibilisierung des Betriebsverfassungsgesetzes

Zu den vermeintlich arbeitsrechtlichen Beschäftigungshemmnissen zähle auch
das Betriebsverfassungsgesetz. Kritisiert werde, dass dieses zu bürokratisch und
unflexibel sei und schnelle und marktnahe Entscheidungen der Unternehmen ver-
hindere und erhebliche Kosten verursache. Die Klagen würden jedoch durch die
Praxiserfahrung relativiert. Eine Umfrage des Instituts der Deutschen Wirtschaft
von 1998 zeige die positive Beurteilung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitge-
ber und Betriebsrat. Dies werde durch die Hans-Böckler- und Bertelsmann-Stif-
tung eingesetzte Mitbestimmungskommission bestätigt. In ihrem Bericht von
1998 komme diese zu dem Ergebnis, dass „das betriebliche Mitbestimmungs-
system im Rahmen des Strukturwandels ökonomische Effizienz, Innovations-
fähigkeit und sozialen Schutz im Interesse aller Beteiligten miteinander zu verbin-
den wisse.“ Für die Bundesregierung habe sich deshalb das System der deutschen
Betriebsverfassung grundsätzlich bewährt. Es zähle mit zu den Standortvorteilen
der deutschen Wirtschaft. Dies werde bisher von mittelständischen Unternehmen
aber zu wenig erkannt und genutzt. Ein Betriebsrat existiere bislang in nur 4 % der
Betriebe mit 5 – 20 Beschäftigten und in nur 28 % der Betriebe mit 21 bis 100 Be-
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schäftigten. Das Betriebsverfassungsgesetz sei seit 25 Jahren in seinen Kernberei-
chen unverändert, weshalb die Bundesregierung es modernisieren und flexibilisie-
ren wolle.

6.7. Ladenschlussgesetz

Auch die Diskussion um den Ladenschluss sei ein Beispiel dafür, wie Wunsch-
vorstellungen und Realität über Beschäftigungswirkung von Deregulierungsmaß-
nahmen auseinanderklaffen würden. Die Diskussion sei durch die ausufernde Ge-
nehmigungs- und Auslegungspraxis bei der Sonntagsöffnung in einigen Bundes-
ländern, insbesondere im Osten, angefacht worden. Die mit der Einführung der
neuen Ladenöffnungszeiten vor 3 Jahren verbundenen Beschäftigungs- und Um-
satzerwartungen hätten sich jedoch nicht erfüllt. Dies belegten eindrucksvoll die
Ergebnisse der im Herbst 1999 veröffentlichten Gutachten der Sozialforschungs-
stelle Dortmund sfs und des ifo-Instituts. Statt der erhofften rd. 50 000 neuen Ar-
beitsplätze seien im Einzelhandel seit 1996 rund 6 % der Arbeitsplätze verloren
gegangen. In den Betrieben, die die erweiterten Öffnungszeiten nutzten, sei der
Beschäftigungsabbau mit rund 6,8 % sogar überdurchschnittlich gewesen. Ledig-
lich 14 % der befragten Geschäfte gingen davon aus, dass die erweiterten Öff-
nungszeiten den Umsatz gesteigert hätten. Rund 60 % sahen keinen Einfluss.
Knapp 17 % sahen negative Wirkungen. KMU im Einzelhandel hätten insgesamt
zurückhaltend von den erweiterten Ladenöffnungsmöglichkeiten Gebrauch ge-
macht. Sie plädierten im Übrigen mit rd. 80% auch für eine Erhaltung der Sonn-
und Feiertagsruhe. Nur 23 % der Verkaufsstellen des Einzelhandels nutzten die
verlängerten Öffnungszeiten an mindestens zwei Tagen. Auf diese Gruppe entfie-
len jedoch rund 62 % der Einzelhandelsumsätze. Es handele sich überwiegend um
die großen Einzelhändler.

Diese Ergebnisse zeigten, dass ein unmittelbarer Handlungsbedarf für den Ge-
setzgeber nicht bestehe, die Ladenöffnungszeiten weiter auszuweiten. Eine wei-
tere Liberalisierung sei insbesondere nicht unbedingt im Sinne von kleinen und
mittleren Unternehmen. Die Diskussion sei hierzu aber noch nicht abgeschlos-
sen.

6.8. Novellierung 630 DM-Gesetz

Die am 1. April 1999 in Kraft getretene Novellierung des 630 DM-Gesetzes sei
von Anbeginn heftig kontrovers diskutiert worden. Befürchtet wurde die Beein-
trächtigung der Leistungsfähigkeit v.a. mittelständischer Unternehmen sowie die
Aufkündigung geringfügig Beschäftigungsverhältnisse, da diese finanziell unat-
traktiv würden. Erste Erfahrungswerte mit den Neuregelungen zeigten eindeutig
ein differenziertes Bild. Wie aus einer von den Ländern Nordrhein-Westfalen,
Niedersachsen und Sachsen in Auftrag gegebenen Studie der ISG Sozialfor-
schung und Gesellschaftspolitik GmbH und der Kienbaum Consultants Internatio-
nal GmbH hervorgehe, habe sich die Neuregelung zur geringfügigen Beschäfti-
gung bewährt. Die Zahl der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse habe in der
Zeit zwischen 1987 2,8 Mio. bis 1999 auf 6,4 Mio. stark zugenommen. Die Syste-
me der sozialen Sicherung seien damit zunehmend ausgehöhlt worden und Siche-
rungsmängel bei den Arbeitskräften eingetreten. Dieser Trend hätte sich mit ho-
her Wahrscheinlichkeit fortgesetzt. Ziel des Gesetzes sei es gewesen, diesen
Trend zu stoppen. Dieses Ziel sei erreicht worden. Die Zahl der geringfügig Be-
schäftigten sei um rund 700 00 auf 5,8 Mio. im 1. Quartal 1999 zurückgegangen.
Die Reduktion sei dabei nahezu ausschließlich bei den geringfügigen Nebenbe-
schäftigung (rd. 600 000) erfolgt. Unmittelbar nach der Neuregelung sei zwar eine
ausgeprägte Kündigungswelle seitens der geringfügig Beschäftigten festgestellt
worden, im April/Mai 1999 sei es zu Kündigung von rund 1,4 Mio. geringfügig
Beschäftigten gekommen. Danach sei jedoch ein Kompensations- u. Normalisie-
rungsprozess eingetreten, in dessen Verlauf etwa die Hälfte des Rückgangs wie-
der ausgeglichen worden sei und zwar überwiegend ausschließlich geringfügig
Beschäftigte. Die Missbrauchsquote habe sich seit der Neuregelung um rd. 1/4 re-
duziert (von 1997 rd. 17 % auf nun rd. 13 %). Dies sei überwiegend Resultat der
verstärkten Kontrollmöglichkeiten durch das neugeregelte Meldeverfahren. Aus-
weichreaktionen im Bereich der Schwarzarbeit seien weitgehend ausgeblieben.
Rund 100000 bis 110 000 Arbeitsverhältnisse seien umgewandelt worden. Gröb-
ner räumte allerdings ein, dass das Meldeverfahren zusätzliche Belastung für die
Unternehmen mit sich brächte.
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Durch die Neuregelungen seien die ordnungspolitisch bedenklichen Verzerrungen
und Benachteiligungen regulärer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter weit-
gehend beseitigt worden. Das Gesetz habe also die wesentliche Zielsetzung erreicht.

6.9. Scheinselbststständigkeit

Zur Klärung von Problemen bei den Regelungen zur Bekämpfung der Schein-
selbstständigkeit habe die Bundesregierung eine Sachverständigenkommission
Scheinselbstständigkeit eingesetzt. Diese Kommission habe ihre Beratung im
Herbst 1999 abgeschlossen und diese durch das Gesetz zur Förderung der Selbst-
ständigkeit umgesetzt. Das Gesetz sei rückwirkend zum 1. Januar 1999 in Kraft
getreten. Diese Neuregelungen wirkten der Scheinselbstständigkeit entgegen, oh-
ne die Aufnahme echter Selbstständigkeit zu beeinträchtigen. Sie stärkten Trans-
parenz und Rechtssicherheit für alle Beteiligten.

7. Handlungsbedarfe für ein KMU-gerechtes Arbeits- und Sozialrecht aus Sicht
des Landes (Ministerialdirigent Dr. Heinecken, Sozialministerium Baden-
Württemberg)

7.1. Arbeitsrecht

Das Arbeitsrecht dient als wichtiges Element der Industriegesellschaft der Her-
stellung sozialer Gerechtigkeit bei freiheitlicher Gestaltung der Arbeitsbedingun-
gen. Auch Globalisierung und Wettbewerbsdruck haben an seiner Bedeutung und
Funktion für den sozialen Frieden nichts geändert. Allerdings müsse ein ausgewo-
genes Arbeitsrecht die besondere Rolle der KMU für die Schaffung von Arbeits-
plätzen berücksichtigen.

Dem trage der Gesetzgeber – im Übrigen bereits im 19. Jahrhundert – im Arbeits-
und Sozialrecht durch eine Vielzahl von Schwellenwerten Rechnung. Damit wer-
de das Eingreifen bestimmter, für Arbeitgeber belastende gesetzliche Regelungen
oder Anforderungen an die Beschäftigtenzahl geknüpft. Die Diskussion um die
sachliche Rechtfertigung von Schwellenwerten gebe es auf Grund des Gleich-
heitssatzes nach Artikel 3 GG seit ihrer Einführung. Der Kleinbetriebsklausel des
Kündigungsschutzgesetzes (KSchG) sei inzwischen höchstrichterlich – BAG
(1990) und EUGH (1993) – die verfassungsrechtliche und europarechtliche Unbe-
denklichkeit bescheinigt worden. Die grundsätzliche Zulässigkeit von Schwellen-
werten sei damit sicherlich auch für andere Gesetze gegeben.

Die Notwendigkeit der Förderung von Klein- und Mittelbetrieben sei bereits durch
EU-Recht vorgegeben (u. a. Art.137 EU-Vertrag). Schwellenwerte stellten hierzu
durchaus ein geeignetes Instrument dar, KMUs vor bestimmten belastenden Rege-
lungen im Arbeitsrecht und Arbeitsschutzrecht zu schützen, die für Großunterneh-
men zumutbar und auch notwendig seien, KMUs jedoch in ihrer Wettbewerbsfähig-
keit einschränkten und unter Umständen sogar in ihrer Existenz gefährden könnten.

Es sei nach Auffassung des Sozialministeriums bei jeder Regelung eine Abwä-
gung vorzunehmen zwischen dem Grad des Schutzbedürfnisses der Beschäftigten
und der konkreten Belastung für den Mittelstand. Angesichts der nach wie vor ho-
hen Arbeitslosigkeit solle darüber hinaus die Diskussion über die Höhe von
Schwellenwerten möglich sein, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit bei Änderun-
gen Beschäftigungseffekte zu erwarten seien.

Ob das geltende deutsche Arbeits- und Arbeitsschutzrecht die richtigen Werte
enthalte, sei weder pauschal beantwortbar, noch durch eine Analyse der einzelnen
Regelungen eindeutig zu verifizieren. Hier werde nach seiner Überzeugung im-
mer die politische Richtung des Gesetzgebers das Zünglein an der Waage spielen.
Dies bestätigten die Änderungen des Schwellenwertes beim KSchG seit 1996.

Eine – durch eine Entscheidung des BVGs von 1998 gebotene – und überfällige
Änderung stelle die pro-rata-Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigten bei den
Schwellenwerten einiger Gesetze (u.a. KSchG, ArbSchG, ASiG) dar. Die alte
Rechtslage habe gerade für die KMUs ein Hemmnis für die Einstellung von Teil-
zeitbeschäftigten bedeutet.

7.2. Kündigungsschutzgesetz (KSch)

Teilweise werde eine Erhöhung des Schwellenwertes von 5 auf 20 Beschäftigte
gefordert. Umstritten sei, ob die Erhöhung auf 10 Beschäftigte Ende 1996 nen-
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nenswerte Beschäftigungseffekte gehabt habe. Nach einer Untersuchung des ISG
Sozialforschung und Gesellschaftspolitik im Auftrag des BMWi von 1997 sei dies
1 Jahr nach der Gesetzesänderung nicht der Fall gewesen und wäre auch in nähe-
rer Zukunft nicht zu erwarten gewesen.

Von Vorteil für die KMUs sei die bereits erwähnte pro-rata-Anrechnung von
Teilzeitbeschäftigten, die durchaus als mittelbare Erhöhung gewertet werden kön-
ne. Als Verschlechterung bewertete Heinecken die Abschaffung der Beschrän-
kung der Sozialauswahl bei betriebsbedingten Kündigungen auf die Dauer der
Betriebszugehörigkeit, Lebensalter und Unterhaltspflichten des Arbeitnehmers.
Durch die Berücksichtigung aller sozialen Kriterien würden Kündigungsschutz-
prozesse häufig nicht mehr berechenbar. Dies habe die Absenkung des Schwel-
lenwertes zusätzlich belastet.

7.3. Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)

Das BetrVG enthalte eine Vielzahl von Schwellenwerten, an die z.B. die Zahl der
Mitglieder des Betriebsrats, die Bildung von Ausschüssen oder bestimmte Mit-
wirkungs- und Mitbestimmungsrechte anknüpfen.

Kritisiert werde mitunter der Schwellenwert von 5 Beschäftigten, ab dem ein Be-
triebsrat gewählt werden kann. Heinecken hielt dies aus zwei Gründen für nicht
berechtigt: Es bestehe erstens keine gesetzliche Verpflichtung zur Bildung eines
Betriebsrats, und zweitens gebe es nach einer repräsentativen Umfrage (1994) nur
in 4,3% der Kleinbetriebe bis 20 Beschäftigte einen Betriebsrat. Die Beziehungen
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer seien in Kleinbetrieben meist persönli-
cher und direkter und ließen einen Betriebsrat meist, aber eben nicht immer, als
überflüssig erscheinen.

Bei der noch dieses Jahr geplanten Novelle des BetrVG solle im Übrigen u.a. das
Wahlverfahren für Kleinbetriebe vereinfacht werden.

Ergebnisse einer aktuellen Untersuchung des Instituts der Deutschen Wirtschaft
zur „Praxis der betrieblichen Mitbestimmung“ belegten:

Rund 83% aller befragten Arbeitgeber messen dem Betriebsrat eine hohe oder
sehr hohe Bedeutung für die Firma bei.

Mehr als 70% der befragten Arbeitgeber und Bebtriebsräte geben der Zusammen-
arbeit die Noten „gut“ oder „sehr gut“.

Nur mit 0,1 % aller Konfliktfälle muss sich die Einigungsstelle befassen; bei den
Gerichtsverfahren sind es 0,3%.

7.4. Schwerbehindertengesetz

Arbeitgeber, die über mindestens 16 Arbeitsplätze verfügen, sind nach gelten-
dem Recht verpflichtet, wenigstens auf 6 % der Arbeitsplätze Schwerbehinder-
te zu beschäftigen. Bei Nichterfüllung dieser Beschäftigungspflicht ist eine
Ausgleichsabgabe in Höhe von monatlich 200 DM pro unbesetztem Pflicht-
platz zu entrichten. Die Mittel der Ausgleichsabgabe dürfen nur zur Arbeits-
und Berufsförderung Schwerbehinderter und für Leistungen der begleitenden
Hilfe im Arbeits- und Berufsleben Schwerbehinderter verwendet werden und
können daher auch wieder an den ausgleichsabgabepflichtigen Arbeitgeber
zurückfließen.

Nach einem dem Sozialministerium im März 2000 zugegangenen Referentenent-
wurf des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung ist von Seiten des
Bundes geplant, die Pflichtquote von 6 auf 5% zu senken. Die dauerhafte Sen-
kung ist jedoch mit der Bedingung verknüpft, dass ca. 50 000 arbeitslose
Schwerbehinderte kurzfristig möglichst dauerhaft in den allgemeinen Arbeits-
markt eingegliedert werden; andernfalls beträgt der Pflichtsatz ab 1. Januar 2003
wieder 6%. Auch soll nach den Plänen des Bundes künftig die Ausgleichsabga-
be davon abhängig sein, in welchem Umfang der Arbeitgeber die Beschäfti-
gungsquote nicht erfüllt. Die Ausgleichsabgabepflicht soll künftig bei minde-
stens 20 Arbeitsplätzen beginnen und zwischen 200 und 500 DM monatlich be-
tragen. Für Arbeitgeber mit bis zu 59 Arbeitsplätzen sind Sonderregelungen vor-
gesehen.
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7.5. Arbeitsschutzrecht

Allgemeiner Arbeitsschutz

Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sei ein Thema, das gerade auch
bei der Erörterung der Rahmenbedingungen für mittelständische Unternehmen
und Familienunternehmen für Diskussionsstoff sorge. Schlagworte im Rahmen
dieser Diskussion seien etwa:

• Vorschriftenflut und Regelungsdichte im Arbeitsschutz

• Finanzielle und organisatorische Belastungen der Betriebe durch Vorgaben des
Arbeitsschutzes

• Notwendigkeit der Anpassung dieser Vorgaben auf die Strukturen kleiner und
mittelständischer Betriebe.

Maßnahmen des Arbeitsschutzes dienten nicht nur der Gesundheit und der Sicher-
heit der Beschäftigten, sondern auch unmittelbar den Betrieben selbst.

Maßnahmen des Arbeitsschutzes gebe es nicht zum Nulltarif; die Erfahrungen be-
legten, dass sich ein auf die jeweilige Situation im Betrieb zugeschnittener moder-
ner Arbeitsschutz auch tatsächlich rechne.

Maßnahmen des Arbeitsschutzes müssten noch mehr als bisher auf die speziellen
Strukturen und Bedürfnisse der mittelständischen Betriebe ausgerichtet werden.

Mit dem Arbeitsschutzgesetz von 1996 und den darauf gestützten Einzelverord-
nungen, wie etwa der Bildschirmverordnung oder der Verordnung über die Be-
nutzung persönlicher Schutzausrüstungen, komme die Bundesrepublik ihrer Ver-
pflichtung nach, europaeinheitliche Regelungen des betrieblichen Arbeitsschutzes
in nationales Recht umzusetzen. Das Arbeitsschutzrecht ist also ein Rechtsgebiet,
das ganz maßgeblich von europarechtlichen Vorgaben geprägt ist. Dabei habe der
europäische Gesetzgeber auf die Belange der Klein- und Mittelbetriebe sein be-
sonderes Augenmerk gerichtet. Deren Schutz vor Regelungen, die ihrer Gründung
und Entwicklung entgegenstehen könnten, sei nicht nur im EU-Vertrag (vgl. Arti-
kel 137, früher Artikel 118a) niedergelegt, sondern sei auch wesentliches Element
der Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz aus dem Jahr 1989.

Der Bundesgesetzgeber habe bei der Umsetzung dieser europäischen Rahmen-
richtlinie in nationales Recht durch das Arbeitsschutzgesetz diese Zielsetzung
aufgegriffen z. B. Regelung des § 6 Arbeitsschutzgesetz. Dort ist bestimmt, dass
der Arbeitgeber das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung durch das Vorhalten
entsprechender Unterlagen zu dokumentieren hat; dies gelte jedoch nicht für Ar-
beitgeber mit 10 oder weniger Beschäftigten. Auch diese Arbeitgeber haben je-
doch, wie alle Arbeitgeber, die zentrale und auch für einen effektiven Arbeits-
schutz unverzichtbare Pflicht zu erfüllen, die für ihre Beschäftigten im Betrieb be-
stehenden Gefährdungen zu ermitteln und die erforderlichen Maßnahmen des Ar-
beitsschutzes festzulegen; sie sind aber von einer ausdrücklichen Dokumentation
hiervon befreit.

Diese Ausnahmeregelung entspreche den besonderen Verhältnissen in Kleinbe-
trieben. Die europäische Kommission habe hiergegen rechtliche Bedenken erho-
ben, die Gegenstand eines Verfahrens gegen die Bundesrepublik vor dem Eu-
ropäischen Gerichtshof seien. Das Sozialministerium unterstütze die von der Bun-
desregierung in diesem Verfahren vorgebrachte Argumentation, dass die Ausnah-
me von der Dokumentationspflicht für Kleinbetriebe durchaus noch mit den eu-
ropäischen Vorgaben vereinbar sei.

Ein weiteres Beispiel für die Frage, wie man die Zielsetzungen eines modernen
und effizienten Arbeits- und Gesundheitsschutzes der Beschäftigten mit den
Belangen von Familien- und Kleinbetrieben vereinbaren könne, sei die sicher-
heitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten nach
dem Arbeitssicherheitsgesetz und den einschlägigen Unfallverhütungsvor-
schriften.

Ausgangspunkt:

• Die Beschäftigten von Klein- und Mittelbetrieben haben den gleichen Anspruch
auf Schutz vor Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz wie die Beschäftigten von
Großbetrieben.
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• Dies bedeute, dass auch sie einen Anspruch auf eine sicherheitstechnische und
arbeitsmedizinische Betreuung – ausgerichtet an der jeweiligen Gefährdungssi-
tuation an ihrem Arbeitsplatz – haben.

• Eine Herausnahme von Kleinbetrieben aus dieser Betreuungspflicht würde
nicht nur den Grundmaximen des Arbeitsschutzes sondern auch europarechtli-
chen Vorgaben widersprechen.

Die Frage der Ausgestaltung eine angemessenen sicherheitstechnischen und ar-
beitsmedizinischen Betreuung in Kleinbetrieben sei bereits Gegenstand der Dis-
kussion in verschiedenen Gremien und Kommissionen auf Landesebene gewesen:
u. a. die noch nicht abgeschlossenen Beratungen der Deregulierungskommission
und Wettbewerb „Standardpranger“.

Aus Sicht des Sozialministeriums: Formen sicherheitstechnischer und arbeitsme-
dizinischer Betreuung, wie sie seit vielen Jahren in Großbetrieben mit Erfolg
praktiziert werden, liessen sich nicht ohne weiteres bzw. in vielen Fällen über-
haupt nicht auf Kleinbetriebe übertragen. Das in vielen Unfallverhütungsvor-
schriften enthaltene Modell der Einsatzzeiten für Sicherheitsfachkräfte und Be-
triebsärzte, berechnet aus der Personenzahl der Beschäftigten, sei für Klein- und
Kleinstbetriebe in aller Regel nicht geeignet. Das Sozialministerium befürworte
und unterstütze daher die Entwicklung alternativer Betreuungsformen, wie etwa
das sogenannte Unternehmermodell. Zentraler Ansatzpunkt sei dabei die Informa-
tion und Motivation des Arbeitgebers für die Belange des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes seiner Beschäftigten verbunden mit einer von der jeweiligen Ge-
fährdungssituation im Betrieb abhängigen fachlichen Unterstützung und Bera-
tung. Erste Erfahrungen mit dem Unternehmermodell zeigten, dass dieser Ansatz
grundsätzlich richtig liegt, sicher aber branchenbezogen weiter optimiert werden
müsse.

Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz seien gerade auch Themen für
KMU. So sei die Zahl der Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zwar in den letz-
ten Jahren kontinuierlich zurückgegangen, was nicht zuletzt auf die Verbesserung
des Arbeitsschutzes in den Betrieben zurückzuführen sei. Andererseits hätten
nach der jüngsten Berechnung der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitsge-
berverbände die Arbeitgeber im Jahr 1999 immer noch etwa 62,1 Mrd.DM an
Lohnersatzleistungen für erkrankte Mitarbeiter aufzuwenden. Der gesamte volks-
wirtschaftliche Schaden durch Fehlzeiten wegen Krankheiten und Arbeitsunfällen
liege noch erheblich höher. Diese Zahlen zeigten, dass keinerlei Grund bestehe, in
den Bemühungen um eine stetige Verbesserung des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes nachzulassen. Kleinbetriebe seien hier in besonderem Maße gefordert.
So sei das Risiko, einen schweren Arbeitsunfall zu erleiden, in Betrieben mit we-
niger als 50 Beschäftigten etwa 40 % größer als für Arbeitnehmer in größeren Be-
trieben. Ein hohes Arbeitsschutzniveau zahle sich daher gerade auch in mittel-
ständischen Betrieben aus, denn ihr Erfolg und ihre Wettbewerbsfähigkeit hänge
in besonderem Maße von gesunden, leistungsbereiten und motivierten Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen ab.

7.6. Ladenschlussgesetz

Die Fragen, ob beim Ladenschlussgesetz gesetzgeberischer Handlungsbedarf be-
stehe oder ob das zuletzt im Jahr 1996 geänderte Gesetz in der bisherigen Fassung
beibehalten werden sollte, werde sowohl in der Sozialpolitik als auch in der Wirt-
schaftspolitik kontrovers diskutiert.

Durch den Ende vergangenen Jahres vorgelegten Erfahrungsbericht der Bundes-
regierung zu den Auswirkungen der 1996 in Kraft getretenen Änderungen des La-
denschlussgesetzes und der diesem Bericht zugrunde liegenden Gutachten des
Ifo-Instituts und der Sozialforschungsstelle Dortmund sei die Diskussion neu ent-
facht worden.

Mit Blick auf die kleinen und mittleren Betriebe des Einzelhandels, deren Anteil
an der Gesamtzahl der Verkaufsstellen auch heute noch bei über 80 % liege, lies-
sen sich drei Feststellungen aus den Gutachten hervorheben:

Die Beschäftigungssituation im Einzelhandel habe sich seit der Einführung der
verlängerten Öffnungszeiten nicht verbessert. Vielmehr hat die Zahl der Beschäf-
tigten insgesamt abgenommen.
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Seit 1996 seien die Umsätze des Einzelhandels insgesamt zurückgegangen. Eine
positive Entwicklung der Umsatz- und Gewinnsituation hätten demgegenüber vor
allem die großflächigen Betriebe verzeichnet.

Der Konzentrationsprozess im Handel, der schon seit Jahren zu beobachten sei,
habe sich weiter fortgesetzt.

Das Sozialministerium stimme mit fast allen Beteiligten darin überein, dass der
Faktor Ladenschlussgesetz hier nur eine untergeordnete Rolle spiele. Erheblich
größere Bedeutung hätten die wettbewerbsbeeinflussenden, konjunkturellen und
strukturellen Rahmenbedingungen.

Die Diskussion um Ladenschluss und Öffnungszeiten dürfe nicht dazu führen,
dass Leitlinien der gesellschaftspolitischen Ordnung aus den Augen verloren gin-
gen. Besondere Bedeutung sei in diesem Zusammenhang dem Schutz von Sonn-
und Feiertagen beizumessen. Sonntagsschutz habe Verfassungsrang und dürfe
nicht zur Disposition gestellt werden.

Die Landesregierung sei deshalb der Auffassung, dass die Zahl der verkaufsoffe-
nen Sonntage reduziert werden sollte. Die Aufwärtsspirale der vergangenen Jahre
bei den Verkaufssonntagen solle gestoppt werden. Diese Aufwärtsspirale werde
angetrieben durch einen verfehlten Sonntagsöffnungs-Wettbewerb zwischen ver-
schiedenen Städten und Gemeinden. Im Ergebnis nachteilig wirke sich dies vor
allem für die Inhaber von Familienbetrieben und deren Beschäftigte aus.

Im Gegenzug befürworte das Sozialministerium eine Verlängerung der Öffnungs-
zeiten am Samstag. Ob darüber hinaus eine Erweiterung der Öffnungszeiten an
Werktagen angezeigt sei, sollte sehr sorgfältig geprüft werden. Dabei müsse ganz
besonders auch auf die Belange der kleinen und mittleren Betriebe Rücksicht ge-
nommen werden, denn bei diesen, ihren Familien und ihren Beschäftigten wirkten
sich weitere Ausweitungen der Öffnungszeiten am unmittelbarsten aus.

7.7. Schwarzarbeit

Der Baden-Württembergische Handwerkstag gehe davon aus, dass das Schwarz-
arbeitsvolumen im Handwerk in Baden-Württemberg inzwischen 15 Mrd. DM
überschritten habe. Nach Auskunft des Linzer Ökonomieprofessors und Schwarz-
arbeitsexperten Friedrich Schneider nimmt die Schwarzarbeit in diesem Jahr mit
6,8 % mehr als doppelt so schnell zu wie die offizielle Wirtschaft, die um 2,5 %
expandieren dürfte. Die geschätzte Zahl der „Vollzeitschwarzarbeiter“ dürfte in
diesem Jahr erstmals die 5-Millionen-Grenze überschreiten.

Die sogenannte schmutzige Konkurrenz koste auch Steuer- und Sozialabgaben.
Jährlich gingen etwa 125 Milliarden DM an Steuern verloren, den Sozialkassen
ebenfalls erhebliche Milliardenbeträge.

Die Gründe für die verbreitet anzutreffende Schwarzarbeit lägen auf der Hand: für
Durchschnittsverdiener seien Stundenpreise von 100,- DM und mehr nicht mehr
akzeptabel. Ein Hauptgrund sei die Belastung der Arbeitskosten durch hohe Steu-
ern und Sozialabgaben.

Diese Entwicklung möge auch ein Grund dafür sein, dass „Schwarzarbeit“ für die
meisten Bundesbürger ein Kavaliersdelikt darstelle. Ein Unrechtsbewusstsein sei
in diesem Bereich so gut wie nicht vorhanden; dem widerspreche nicht die Beo-
bachtung, dass – nach Erkenntnissen des baden-württembergischen Innenministe-
riums – in letzter Zeit von einem verstärkten Anzeigenaufkommen gesprochen
werden könne.

Mit welchen Maßnahmen kann der Staat diesem Phänomen begegnen?

Zum einen sicher mit einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit, wie dies die Hand-
werkskammern inzwischen regelmäßig tun, um über die Schädlichkeit und Fol-
gen der Schwarzarbeit zu informieren. Zum anderen durch eine gute Zusam-
menarbeit und regelmäßige gegenseitige Information aller mit diesem Problem
befassten Stellen sowie durch permanente Schulung der betreffenden Bedienste-
ten.

Im Übrigen seien die Aufgaben bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit in der Ge-
meinsamen Verwaltungsvorschrift der berührten Ministerien, die voraussichtlich
im Mai in der Neufassung veröffentlicht werde, aufgelistet.
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Die Kammern, Betriebe und Arbeitnehmer sollten in ihrem eigenen Bereich mit
aller Konsequenz gegen alle Formen illegaler Beschäftigung vorgehen. Hier seien
nicht nur Staat und Auftraggeber gefordert, sondern es ist ein Bewusstseinswan-
del bei allen erforderlich!

7.8. Scheinselbstständigkeit

Der Befund beim Problem der Scheinselbstständigkeit sei unstreitig. Die Fehlent-
wicklungen signalisierten hier dringenden gesetzgeberischen Handlungsbedarf.
Ob allerdings durch das neue Gesetz zur Förderung der Selbstständigkeit vom 20.
Dezember 1999 – das Ergebnis nachdrücklicher und berechtigter Kritik von allen
Seiten am Vorgängergesetz vom Dezember 1998 – eine befriedigende Lösung
darstelle, erscheine zweifelhaft.

Das neue Gesetz stelle klar, dass seine Regelungen zur genaueren Abgrenzung
zwischen sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung und grundsätzlich nicht
sozialversicherungspflichtiger Selbstständigkeit an der vor seinem Inkrafttreten
bestehenden Abgrenzung zwischen beiden Tätigkeitsformen festhalten, die Ab-
grenzung also nicht zu Lasten der Selbstständigkeit verschoben wird. Dies sei zu
begrüßen. Die Vermutungsregelung, die in der ursprünglichen Fassung in beson-
derem Maße zur Verwirrung beigetragen hatte, beschränke sich jetzt auf die Fälle,
in denen erwerbsmäßig tätige Personen ihre Mitwirkungspflichten nach §206
SGB V und §196 SGB VI nicht erfüllten; ihr komme daher nur noch marginale
Bedeutung zu. Es sei jetzt auch klargestellt, dass bei der Feststellung abhängiger
Beschäftigung durch die zur Entscheidung berufenen Sozialversicherungsträger
das im Sozialversicherungsrecht verankerte Amtsermittlungsprinzip uneinge-
schränkt gelte.

Die jetzt geltende Vermutungsregelung sei in Details überarbeitet und um ein
weiteres Merkmal ergänzt worden. Kriterium sei nunmehr auch, ob ein Beschäfti-
gungsverhältnis ohne äußerliche Veränderung des Erscheinungsbildes der Tätig-
keit in „freie Mitarbeit“ umgewandelt worden ist. Ob durch diese Regelung etwas
gewonnen sei, sei in Zweifel zu ziehen. Sie berücksichtige nicht die vielfältigen
Formen des Übergangs von abhängiger Beschäftigung in die Selbstständigkeit.

Neu eingeführt worden sei ein Anfrageverfahren, bei dem die Beteiligten bei der
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte eine Entscheidung beantragen könn-
ten, ob abhängige Beschäftigung oder Selbstständigkeit vorliege. Das Anfrage-
verfahren sei bürokratisch ausgestaltet. Es sei damit zu rechnen, dass Antragstel-
ler mehrere Monate warten müssten, bis ihr sozialversicherungsrechtlicher Status
geklärt sei. Dies sei insbesondere für Existenzgründer nicht akzeptabel. Gerade in
der Startphase seien sie dringend auf Aufträge angewiesen, um das neue Unter-
nehmen aufzubauen und ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Der Eintritt der Ver-
sicherungspflicht werde bei zeitig gestelltem Antrag zwar auf den Zeitpunkt der
Bekanntgabe der Entscheidung hinausgeschoben, setze aber neben der Zustim-
mung des Beschäftigten voraus, dass dieser zwischen der Aufnahme der Beschäf-
tigung und der Entscheidung eine Absicherung gegen das finanzielle Risiko von
Krankheit und zur Altersvorsorge vorgenommen habe, die der Art nach den Leis-
tungen der gesetzlichen Kranken- und der Rentenversicherung entspreche. Es
bleibe unklar, wann eine derartige dem Gesetz genügende Vorsorge getroffen
worden sei. Das Gesetz berücksichtige auch nicht, dass Existenzgründer in der
Anfangsphase die sich aus diesen gesetzlichen Anforderungen ergebenden finan-
ziellen Belastungen vielfach nicht tragen könnten. Die Regelung konterkariere
mit dieser Pflicht zur Altersvorsorge auch die vom Gesetzgeber eingeführte Mög-
lichkeit für Existenzgründer, sich befristet von der gesetzlichen Rentenversiche-
rung befreien zu lassen.

7.9. 630 DM-Beschäftigungsverhältnisse

Mittlerweile lägen erste Erkenntnisse über die Auswirkungen des seit einem Jahr
geltenden Gesetzes vor. Das Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik
habe im Auftrag der Länder Niedersachsen, Sachsen und Nordrhein-Westfalen
zusammen mit der Unternehmensberatung Kienbaum hierzu ein Gutachten vorge-
legt. Danach ergebe sich aus den Meldungen bei den Sozialversicherungsträgern,
dass die erwarteten Mehreinnahmen für die Sozialversicherung übertroffen wur-
den und bundesweit etwa 110 000 reguläre Arbeitsplätze entstanden seien. Auch
der Missbrauch scheine eingedämmt worden zu sein.
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Der Bundesarbeitsminister spreche von einem vollen Erfolg, aber dieser „Erfolg“
sei teuer erkauft. Aus den Untersuchungen ergebe sich nämlich auch, dass
700 000 geringfügig Beschäftigte ihre Arbeit verloren hätten und dass den Unter-
nehmen neben den Pauschalbeiträgen von 22 % ein kostenintensiver Verwal-
tungsaufwand abverlangt werde. Außerdem werde immer wieder verkannt, dass
den Einnahmen in der Sozialversicherung – wenn auch zeitversetzt – Leistungs-
ansprüche gegenüberstünden.

Für Baden-Württemberg habe eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer
im Dezember 1999 hochgerechnet auf das ganze Land Folgendes ergeben:

Durch die Neuregelung sei seit 1. April letzten Jahres 63 000 geringfügige Be-
schäftigungsverhältnisse weggefallen. Im Gegenzug wurden lediglich 720 Voll-
zeit- und 6500 Teilzeitstellen geschaffen. Hochgerechnet liege der negative Be-
schäftigungseffekt danach bei 11000 Vollzeitstellen allein für Baden-Württem-
berg.

7.10. Lohnnebenkosten

Die Finanzierungsstrukturen der Sozialversicherung hätten sich in den vergange-
nen Jahren gravierend verändert: 1975 wurde das Sozialbudget zu 58 % aus
Beiträgen finanziert, 1997 zu 65%. Der Anteil der Beitragsfinanzierung sei also
um 7,1 Prozentpunkte gestiegen. Gemessen an der Entwicklung der wirtschaftli-
chen Gesamtleistung – also dem Bruttoinlandsprodukt – habe sich der Anteil der
gesetzlichen Sozialversicherung seit 1975 aber so gut wie nicht erhöht. Und das
trotz gestiegener Lebenserwartung, längeren Rentenbezugszeiten und der enor-
men Kosten des medizinischen Fortschritts. Das bedeute, dass die Ausgabenent-
wicklung in der Renten- und Krankenversicherung dem Zuwachs der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit seit 1975 entspreche. Von der so oft zitierten Kostenex-
plosion könne also objektiv nicht geredet werden.

Seit 25 Jahren habe sich in Deutschland der Anteil der Umverteilung des wirt-
schaftlichen Gesamtergebnisses durch die Sozialversicherung nicht erhöht. Trotz-
dem sei der Gesamtsozialversicherungsbeitrag kontinuierlich gestiegen. Vor 25
Jahren lag er noch bei 30,5 %, heute bereits bei über 41 %. Entsprechend habe
sich also der Produktionsfaktor der menschlichen Arbeitskraft in Deutschland
verteuert. Das schlage sich bei personalintensiven Branchen und insbesondere im
Dienstleistungssektor nieder, wo Deutschland eindeutig Nachholbedarf habe. Um
die Probleme auf dem Arbeitsmarkt nicht weiter zu verschärfen, gelte es, diesen
Trend zu brechen.

Dies könne einerseits durch Ausgabenbegrenzung erfolgen. In dieser Hinsicht ha-
be der Gesetzgeber bisher aber eher kontraproduktiv gewirkt. Die Aussetzung des
demographischen Faktors bei der Rente habe eine verlässliche Ausgabenentwick-
lung beseitigt. Die Rücknahme der Sparmaßnahmen in der gesetzlichen Kranken-
versicherung und die Leistungsausweitung durch das Vorschaltgesetz haben zu
Mehrausgaben geführt. Die AOK in Baden-Württemberg musste zum 1. Januar
2000 ihre Beiträge um 0,5%-Punkte und die IKK sogar um 0,6%-Punkte er-
höhen.

Wegen des Auseinanderfallens von Beitragssatzentwicklung und Sozialleistungs-
quote dränge es sich andererseits auf, ernsthaft über den Bestand der reinen Lohn-
bezogenheit unseres Sozialversicherungssystems nachzudenken. Im Interesse ei-
ner verbesserten Wettbewerbsfähigkeit der menschlichen Arbeitskraft in Deutsch-
land müssten auch andere Anknüpfungsmöglichkeiten in Betracht gezogen wer-
den. Dazu zähle die teilweise kapitalgedeckte Rente, die über den Kapitalmarkt
verstärkt an der wirtschaftlichen Entwicklung teilhaben würde. Dazu zählt aber
auch die Anknüpfung der Krankenversicherung an die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit des Einzelnen oder der versicherten Lebensgemeinschaft.

7.11. Bericht der interministeriellen AG zur Regelungsdichte im Arbeitsrecht

Die AG habe sich 1998/99 mit einer Fülle von Vorschlägen der Arbeitgeberseite
und Einzelproblemen aus dem Arbeits- und Arbeitsschutzrecht befasst.

Der Empfehlung der AG entsprechend habe Baden-Württemberg im Bundesrat
Mitte letzten Jahres eine Gesetzesinitiative zur Erleichterung von Existenzgrün-
dungen eingebracht, bei der u.a. Existenzgründer auf 5 Jahre befristet von den Re-
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gelungen des KSchG ausgenommen werden sollten. Der Bundesrat lehnte die
Einbringung im Dezember ab.

Nach Auffassung der AG sollte die Schaffung eines einheitlichen Arbeitsvertrags-
gesetzes weiterverfolgt werden. Da das Arbeitsrecht stark von der höchstrichterli-
chen Rechtsprechung geprägt sei, trage ein Arbeitsvertragsgesetz zu wesentlich
mehr Rechtssicherheit bei und diene damit vor allem den KMUs. In der Koali-
tionsvereinbarung der Bundesregierung sei bedauerlicherweise dieses Vorhaben
nicht erwähnt und habe damit keine Priorität. Im Bundesrat lägen dazu zwei Ge-
setzentwürfe Brandenburgs und Sachsens, die allerdings bereits seit einiger Zeit
nicht mehr beraten würden.

Eine dritte generelle Anmerkung: Das Arbeitsrecht sei Arbeitnehmerschutzrecht.
Das kodifizierte Arbeitsrecht lege häufig nur Mindeststandards fest. Die konkre-
ten Arbeitsbedingungen würden meist sehr detailliert durch Tarifverträge festge-
legt. Für ca. 90 % aller Arbeitnehmer in Deutschland gälten tarifliche Arbeitsbe-
dingungen.

7.12. Bündnis für Bildung und Beschäftigung auf Landesebene

Die 60 beschlossenen Maßnahmen, deren Umsetzungsphase nun anlaufe, seien
durchaus geeignet, die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft und damit für
mehr Beschäftigung zu verbessern. Und davon werde auch der Mittelstand profi-
tieren.

Empfohlen wurde z. B. :

• die Unterstützung des baden-württembergischen Modellversuchs „Einstiegsgeld“,

• die Schaffung von mehr Teilzeitarbeitsplätzen auf der Grundlage konkreter Ab-
sprachen beim Bündnis für Arbeit auf Bundesebene.

8. Gesetzliche Rahmenbedingungen (Ordnungs-, Arbeits-, Sozial-, Steuerpolitik
etc., EU, Bund, Land) und resultierende Handlungsbedarfe für den Mittelstand
aus Sicht der Verbände

Die Mehrzahl der Verbände vertritt die Auffassung, dass die Mittelstandsförde-
rung vorrangig in einer Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen bestehen müsse und alle anderen Förderungsinstrumente nachrangig zu
betrachten seien. Dies nicht zuletzt deshalb, weil eine Verbesserung der gesamt-
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen allen Unternehmen gleichermaßen zugute
komme und somit keine branchen- oder unternehmensgrößenspezifische Diskri-
minierung erfolge und weil der Mittelstand dadurch besonders begünstigt werde,
weil er im Regelfall die höchsten Lasten zu tragen habe.

Verlässliche und faire Rahmenbedingungen seien die beste Förderung für KMU.
Notwendig sei eine Gestaltung der Rahmenbedingungen zum Schutz einer leis-
tungsfähigen Landwirtschaft. Es gebe Wettbewerbsverzerrungen durch stockende
Harmonisierung auf EU-Ebene, insbesondere unterschiedliche Hygiene-, Um-
weltstandards, Sozial- und Lebensstandards, Fach- und Pflanzenschutzgesetze.

Kleinunternehmen unterlägen gleichen Regelungen, obwohl ihre Handlungsmög-
lichkeiten begrenzter seien. Rechtsnormen gingen vom Regelfall des Mittel- und
Großunternehmens aus. Kleinunternehmen würden in diesen Regeln meist als
Ausnahmefall behandelt (vgl. BWHT).

Notwendig sei daher die Schaffung verlässlicher Rahmenbedingungen, der Abbau
von den Mittelstand übermäßig belastenden Regulierungen, z. B. im Umweltbe-
reich und bei Statistiken und eine stärkere Differenzierung mittels Schwellenwer-
ten. Vordringliche Probleme, Hemmnisse und Nachteile innerhalb der politischen
und gesetzlichen Rahmenbedingungen lägen insbesondere in den Bereichen Steu-
ern, Arbeitskosten, Bürokratiebelastung sowie beim Stellenwert unternehmeri-
scher Selbstständigkeit.

Mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen sowohl auf Landes- als auch auf Bun-
desebene habe sich bereits der Initiativkreis Mittelstand und Handwerk 2000 in-
tensiv auseinandergesetzt und entsprechende Empfehlungen abgegeben.

Der LVI forderte pragmatische Lösungen zur Scheinselbstständigkeit und für ge-
ringfügige Beschäftigungsverhältnisse, eine fundamentale Unternehmensteuerre-
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form, die neben der erforderlichen Steuersatzsenkung und Steuervereinfachung
eine deutliche Nettoentlastung der Unternehmen mit sich bringe, eine Reform der
sozialen Sicherungssysteme, den weiteren Abbau von Bürokratiekosten, eine
schlankere Verwaltung und die konsequente Rückführung der Staatsquote, um
den Unternehmen mehr Handlungsfreiheit zu ermöglichen.

8.1. Haushaltskonsolidierung. Privatisierung und Subventionsabbau

Die Staats-, Steuer- und Abgabenquoten seien sowohl auf Landes- als auch auf
Bundesebene nach wie vor zu hoch. Sie entsprächen nicht der von allen Seiten ge-
forderten Entwicklung eines schlanken Staates und einer stärkeren Eigenverant-
wortung der Bürger. Notwendig sei deshalb die Rückführung dieser Quoten und
die Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung. Gleichzeitig müssten die Konsum-
quote gesenkt und die Investitionsquote erhöht werden. Dies könne z. B. durch
Umschichtung von Haushaltsmitteln in investive Bereiche wie etwa den Straßen-
bau erfolgen, um so Beschäftigungseffekte zu erzielen. Des Weiteren müsse die
öffentliche Hand ihre Privatisierungspotenziale weiter ausschöpfen, um neue
Spielräume für private Investitionen zu schaffen.

Marktverzerrungen resultierten aus EU-weiten Subventionen. KMU seien nur zu
3% daran beteiligt. Notwendig sei daher auch ein Subventionsabbau

8.2. Steuern

Das Steuerrecht habe sich – nach Auskunft des BWIHT – zunehmend zu einer Son-
derlast für den Mittelstand entwickelt; die durchschnittliche Steuerquote liege bei
KMU wesentlich höher als bei Großunternehmen. Deshalb bedürfe es einer grund-
legenden Unternehmenssteuerreform, die zu Nettoentlastungen für den Mittelstand
führe, verbunden mit Vereinfachung und mehr Transparenz im Steuerrecht.

Im Einzelnen sollte dies gewährleistet werden durch eine Reduzierung des
Höchststeuersatzes für Unternehmenseinkünfte, eine Reduzierung bzw. Abschaf-
fung der Gewerbeertragsteuer sowie einer Senkung bzw. Abschaffung des Solida-
ritätszuschlages.

Um günstige Rahmenbedingungen für die Erhaltung von Klein- und Mittelbetrie-
ben bei Unternehmensübertragungen zu schaffen bzw. zu sichern, müsse der Ge-
setzgeber darüber hinaus sicherstellen, dass die steuerlichen Belastungen bei Be-
triebsübergaben nicht Größenordnungen annähmen, die eine Fortführung des Be-
triebes erschwerten oder gar unmöglich machten. Dies gelte sowohl bei der Erb-
schaftsteuer als auch der Besteuerung von Veräußerungserlösen.

8.3. Sozial- und Arbeitsrecht

Für KMU besteht die Notwendigkeit flexibler Beschäftigungsbedingungen und
Puffer für Auftragsspitzen. Sie arbeiten i.R. arbeits- und lohnintensiv. Die Ar-
beitskosten sind in den letzten 20 Jahren um 300 % gestiegen. Zu hohe Lohnne-
benkosten machen handwerkliche Leistungen zu teuer und fördern Schwarzarbeit.
Wöchentliche Arbeitszeitregelung, überstrenger Kündigungsschutz und Bindung
an tarifvertragliche Regelungen schränkten die Flexibilität ein. Die aktuellen
Maßnahmen führen zu einer Schwächung von Familienunternehmen (Neurege-
lung 630 DM-Arbeitsverhältnisse, Verschärfung des Kündigungsschutzes, Wie-
dereinführung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Scheinselbstständigkeit)

8.4. Arbeitskosten

Bei den Arbeitskosten seien es die mittelständischen Unternehmen, die auf Grund
ihrer Arbeitsintensität im besonderen Maße belastet seien und somit auch von de-
ren Reduzierung am meisten begünstigt würden.

Vor allem um eine ausufernde Steigerung der Lohnzusatzkosten zu verhindern,
müssten deshalb von politischer Seite Anstrengungen zur Senkung unternommen
werden, die über das bisherige Maß entschieden hinaus gingen.

In Zusammenhang mit den Beiträgen zur Sozialversicherung seien die Leistungen
gegenüber der Berufsgenossenschaft sowie die Aufwendungen der Arbeitgeber
für die Umsetzung der Regelungen zur Arbeitssicherheit und zur Arbeitsmedizin
für KMU eine besondere finanzielle Belastung; sie führten überdies zu verwal-
tungstechnischen Zusatzbelastungen.
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8.5. Sozialversicherungssysteme

Sowohl das Steuersystem als auch die Systeme der sozialen Sicherung müssten
für sich reformiert werden. Dies könne im Bereich der sozialen Sicherung u.a. da-
durch geschehen, dass versicherungsfremde Leistungen aus Kranken-, Renten-
und Arbeitslosenversicherung entfernt werden und die Eigenverantwortung ge-
stärkt werde. Dies würde zu erheblichen Einspareffekten führen. Weitere Ansätze
böten sich durch eine zügige Realisierung der Wirtschaftlichkeitspotenziale im
Gesundheitswesen und – für eine langfristige Absicherung der Rentenversiche-
rung – u. a. die Wiederaufnahme des „Altersfaktors“.

Insbesondere der zunehmende internationale Standortwettbewerb und die demo-
grafische Entwicklung erfordere eine grundlegende Reform der sozialen Siche-
rungssysteme in Deutschland, um die Belastung mit hohen Lohnnebenkosten
deutlich zu reduzieren. Die soziale Sicherung müsse zunehmend auf mündige
Bürger und die Bereitschaft zur Eigenvorsorge übergehen, welche durch entspre-
chende Anreize im steuerlichen Bereich zu flankieren seien. Der Übergang vom
derzeitigen Umlagesystem zum Kapitaldeckungsverfahren sowie die Festschrei-
bung gesetzlicher Pflichtversicherungsstandards auf niedrigem Niveau seien hier-
für ein Schritt in diese Richtung.

8.6. Deregulierung, Bürokratieabbau, Schwellenwerte für Kleinunternehmen

Ferner seien grundlegende Deregulierungs- und Entbürokratisierungsmaßnahmen
zu ergreifen. Diese bezögen sich sowohl auf das Arbeitsrecht, wo überzogene ar-
beitsrechtliche Schutzvorschriften gerade kleine und mittlere Unternehmen mit
hoher Arbeitsintensität stark belasteten. Eine grundlegende Deregulierung und
Vereinfachung rechtlicher Rahmenbedingungen sei neben dem Steuer- und Ar-
beitsrecht auch im Bereich der Umweltschutzgesetzgebung, bei der Unfallverhü-
tung, bei statistischen Meldepflichten und auch beim Bauplanungs- und Geneh-
migungsrecht erforderlich. Sie käme vor allem mittelständischen Unternehmen
zugute, die dadurch einen vergrößerten personalwirtschaftlichen Spielraum und
höhere Flexibilität erhalten würden (vgl. Kapitel Bürokratiebelastungen).

Oft seien es gerade überzogene bürokratische Auflagen beispielsweise bei der Er-
reichung von Schwellenwerten bei der Mitarbeiterzahl, die Neueinstellungen ver-
hinderten.

8.7. Infrastruktur / Zukunft der Innenstädte / Kulturlandschaft / ländliche Räume si-
cherstellen

Zum Erfolg des Mittelstands gehöre auch die Entwicklung, Erhaltung und Gestal-
tung der Innenstädte, der Heilbäder und Kurorte und ländlichen Räume für Gäste
und einheimische Bevölkerung. Bedeutsam sind dabei die Versorgungsfunktion
des Einzelhandels, der Dorfgaststätten als Kommunikationsstätten, Buchhandlun-
gen als Kulturgüter etc. Notwendig erscheinen integrierte, regionale Märkte-, Pla-
nungs- und Erlebniskonzepte, Ausgleich von Infrastrukturnachteilen von ländli-
chen Räumen, Erleichterung der Umwidmung und Umnutzung landwirtschaftli-
cher Betriebe und adäquate Verkehrs-, Bildungs- und Forschungsinfrastruktur.

8.8. Weitere allgemeine Forderungen zu den gesetzliche Rahmenbedingungen
(BVMW):

• Umstrukturierung der europäischen Agrarpolitik, weit über die Ansätze in der
Agenda 2000 hinaus

• Umbau des Sozialsystem durch sofortige Reformen der Renten-, Kranken- und
Arbeitslosenversicherung, die im ersten Schritt zumindest Beitragsstabilität ge-
währleisten

• Höhere steuerliche Begünstigungen von eigenverantwortlicher Vorsorge für
Alter und Krankheit

• Gleichstellung der Selbstständigen bei der Altersvorsorge durch Erhöhung der
entsprechenden Sonderausgaben bis zur Höhe des steuerfreien Arbeitgeberan-
teils bei Renten- und Krankenversicherung

• Festschreibung des Privatisierungsziels im Haushaltsgrundsätzegesetz und in
der Bundeshaushaltsordnung
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• Weitere Liberalisierung des Ladenschlussgesetzes mit dem mittelfristigen Ziel
einer völligen Abschaffung; Einführung des Selbstbestimmungsrechtes für Un-
ternehmer auch im Einzelhandel

• Novellierung des Rabattgesetzes und der Zugabeverordnung, die Preiswettbe-
werbe verhindern und die Erarbeitung neuer Marketingkonzepte beeinträchti-
gen

• Abbau der Lohnzusatzkosten. Herausnahme versicherungsfremder Leistungen
aus den Sozialversicherungen

• Flexibilisierung der Arbeitszeit durch Abbau der entgegenstehenden Regelung
aus Arbeitszeitgesetz und Tarifvertragsrecht

• Betriebsnähere Gestaltung von Tarifverträgen, die wieder stärker auf Mindest-
arbeitsbedingungen beschränkt werden

• Verbesserung der Kündigungsmöglichkeiten (Kündigungsschutz erst ab 20
Mitarbeiter, Kündigungsschutz auch für die Arbeitgeberseite)

• Begrenzung der Allgemeinverbindlichkeitserklärung auf Großunternehmen

• Generell Beschränkung der Geltung des Betriebsverfassungsgesetzes auf Be-
triebe mit mehr als 20 Mitarbeiter. Eine Vielzahl dieser Normen gilt bereits
jetzt erst für Betriebe mit mehr als 20 Arbeitnehmern

• Vereinfachung des Steuersystems und Schaffung eines einheitlichen Steuerge-
setzbuches

• Beseitigung der steuerlichen Diskriminierung der selbstständigen Gewerbetrei-
benden, der KMU sowie der Freien Berufe durch ein rechtsformunabhängiges
System der Unternehmensbesteuerung

• Abschaffung der Gewerbeertragsteuer: Zum Ausgleich für Einnahmeverluste
von Bund, Ländern und und Kommunen Anhebung der Umsatzsteuer und Ein-
führung eines Hebesatzrechts für Länder und Kommunen bei der Einkommens-
steuer

• Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit ist der Spitzensteuersatz der Einkom-
menssteuer und der Körperschaftssteuer für einbehaltene Gewinne auf einen in-
ternational konkurrenzfähigen einheitlichen Satz von max. 35 % zu senken.

8.9. Abbau landesspezifischer Belastungen

Landesspezifische Belastungen durch Gesetze (Bsp. Wasserpfennig) und bei der
Anwendung von Gesetzen (Gewässerentwicklungskonzepte, Grundgebühr Ge-
werbemüll) sollten beseitigt werden (LVI).

Kritisch angemerkt wurde die zurzeit der Anhörung ausstehende Rückzahlung der
Landesabfallabgabe an alle betroffenen Unternehmen – gerade hier seien kleine
und mittlere Unternehmen, die im Vertrauen auf die Rechtmäßigkeit staatlichen
Handelns keinen Widerspruch gegen die zu Unrecht erhobene Abgabe eingelegt
haben, besonders betroffen –, sowie durch die nach wie vor weder marktorientier-
te noch effiziente Situation in der Sonderabfallwirtschaft.

Inzwischen hat die Landesregierung die Rückzahlung der Sonderabfallabgabe an
alle Unternehmen beschlossen.

8.10. Auswirkungen der Maßnahmen der Bundesregierung im Jahr 1999

Die Auswirkungen der Maßnahmen der Bundesregierung im Jahr 1999 im Be-
reich der Steuern, der Sozialversicherungen und des Arbeitsrechts führten zu ei-
ner erheblichen Belastung der Unternehmen, verbunden mit negativen Folgen für
Ausbildung und Beschäftigung. Insbesondere führten die Maßnahmen zu einer
weiteren Verunsicherung der Unternehmen zu Lasten der Investitions- und Pla-
nungssicherheit.

Das sog. Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 stelle auf dem Weg zu einem
einfacheren und gerechteren Steuersystem aus Sicht des Mittelstandes einen
Rückschritt dar. Zum einen werde der Mittelstand nicht ent-, sondern belastet.
Auch nach der Korrektur der Steuerpläne vom November 1998 müssten die Un-
ternehmen die Umverteilung finanzieren. Ihre Tarifentlastungen summierten sich
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zwischen 1999 und 2002 unverändert auf 34 Mrd. DM, während die zusätzlichen
Belastungen nur um knapp 6 auf 63 Mrd. zurückgenommen würden.

Die Streichung der Teilwertabschreibung koste die Unternehmen ab 2002 jährlich
mehr als 5 Mrd. DM.

Die Abschaffung des Verlustrücktrages belaste die Unternehmen mit weiteren 1,2
Mrd. DM und treffe gerade solche Betriebe, die in finanziellen Schwierigkeiten
seien. Bislang könnten diese Unternehmen Verluste von je maximal 10 Mio. DM
mit den Gewinnen der beiden vorangegangenen Jahre verrechnen – und sich per
Steuerrückerstattung eine möglicherweise existenzerhaltende Liquiditätsspritze
verschaffen.

Der Wegfall der Ansparabschreibung in der bisherigen Form führe zu Einbußen
von 1,1 Mrd. DM beim Mittelstand. Die Ansparabschreibung helfe kleinen und
mittleren Betrieben bei der Investitionsfinanzierung. Sie könnten dadurch steuer-
freie Rücklagen für Maschinen bilden, die sie erst in ein paar Jahren kaufen woll-
ten. Steuerlich schlechter gestellt würden die Unternehmen auch bei Fusionen und
Betriebsverkäufen. Die verschiedenen Einzelmaßnahmen führten hier zu Belas-
tungen von jährlich 5,5 Mrd. DM, ohne dass sich durch die neuen Eigentumsver-
hältnisse ökonomisch etwas ändere.

Die Neuregelungen zur Scheinselbstständigkeit und zu den geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnissen müssten unbedingt wieder zurückgezogen und der alte
Rechtszustand wieder hergestellt werden. Zumindest müssten die Neuregelungen
solange ausgesetzt werden, bis zufriedenstellende Korrekturen verabschiedet sei-
en.

Auch die Regelungen zum Kündigungsschutz führe zu Problemen, insbesondere
bei Kleinunternehmen, die hier in einen Rahmen gepresst werden, der für größere
Unternehmen geschaffen worden sei. Die Regelungen zur Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall wirke sich – bedingt durch den drastischen Rückgang des Kran-
kenstandes – weniger aus. Dagegen müsse die Neuregelungen zur Scheinselbst-
ständigkeit und für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse unverzüglich zurück-
genommen werden.

9. Steuerreform

9.1. Grundsätze bzw. Anforderungen der Verbände an die Stgeuerreform (Verband
für Dienstleistung, Groß- u. Außenhandel (VDGA), Landesverband der Freien
Berufe (LFB), Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA),
Landesverband der Baden-Württemberg.Industrie (LVI), Baden-Württember-
gischer Industrie- u. Handelstag (BWIHT))

Notwendig sei insbesondere aus arbeitsmarktpolitischen Gründen eine Unterneh-
menssteuerreform mit einer deutlichen Nettoentlastung für den Mittelstand. Dabei
sollte als Ziel ein Steuersatz von 35% inklusive Gewerbesteuer angestrebt wer-
den. Ein wirtschaftspolitischer statt verteilungspolitischer Ansatz solle zugrunde-
gelegt werden.

Bisher sei praktisch keine steuerliche Entlastung des Mittelstandes erfolgt. Durch
das sogenannte Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 würden mittelständische
Betriebe mehr belastet. Zuvor sei es bereits bei der Gegenfinanzierung der Ab-
schaffung der Gewerbekapitalsteuer – z. B. durch die Einschränkungen bei den
Drohverlustrückstellungen – und bei der Erbschaftsteuer (Höherbelastung bei
Vermögen zwischen 1 und 10 Mio. DM) oftmals zu Mehrbelastungen gekommen.

Anforderungen der Verbände an die Steuerreform:

• Bessere Planbarkeit des Steuerrechts (keine kurzfristigen gravierenden Ände-
rungen, rechtzeitige Anhörung des Berufsstandes, keine rückwirkenden Ände-
rungen)

• Planungssicherheit der Unternehmen erhöhen, indem Gesetze beschlossen wer-
den, die auf längere Sicht Bestand haben.

• Zügige Umsetzung der Steuerreform zum 1. Januar 2001

• Senkung der Steuerbelastung für alle Steuerpflichtigen mit durchgängigen
Steuervereinfachungen
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• Verbreiterung der Bemessungsgrundlage durch Streichung von Steuervergüns-
tigungen (Subventionen) – ohne politische Rücksichtnahme auf Interessenver-
bände jeder Art

• Besteuerung der Leistungsfähigkeit, Sicherung des Existenzminimums, niedri-
ger Eingangssteuersatz

• deutlich abgesenkte Grenzsteuersätze und Spitzensteuersatz

• Die Reform der Sonderlast Gewerbesteuer müsse zügig in Angriff genommen
werden. Als Zwischenschritt könnte die Gewerbesteuerumlage abgeschafft und
in gleichem Umfang die Gewerbesteuermesszahlen gesenkt werden.

• Personengesellschaften dürften gegenüber den Kapitalgesellschaften nicht
schlechter gestellt werden. Dies bezieht sich sowohl auf die Höhe der Steuerbe-
lastung als auch auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens.

• Die volle Anrechnung der bereits erbrachten Vorfinanzierung der Wirtschaft
aus dem sog. Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 (entsprechend seiner
Gesetzesbegründung bei der Unternehmensteuerreform)

• Die mittelständische Wirtschaft brauche Korrekturen des Steuerentlastungsge-
setzes, u.a. bei §2 a EStG Abzugsfähigkeit ausländischer Betriebsstättenverlu-
ste, § 6 Abs. 1 EStG Rückstellungen, § 6 Abs. 4 EStG Mitunternehmererlass, 
§ 6 b EStG Übertragung von Veräußerungsgewinnen, §7g EStG Ansparrückla-
ge, § 10d EStG Verlustrücktrag, §34 EStG Besteuerung außerordentlicher Ein-
künfte (z. B. Betriebsaufgabengewinne).

• Anreize für einfache Dienstleistungen schaffen: Da vor allem im Bereich der
industrienahen und sozialen Dienstleistungen neue Arbeitsplätze geschaffen
werden können, sollten, um einen Ausgleich für die zum Teil geringen Entgelte
im Dienstleistungsbereich zu ermöglichen, Lösungen wie z. B. über den Kom-
bilohn bzw. das Modell der negativen Einkommensteuer gefunden werden.

• Des Weiteren könnte die Zusammenlegung der Sozial- und Arbeitslosenhilfe
erhebliche Ersparnisse nach sich ziehen.

• Gegenfinanzierung der Steuerreform durch einen Abbau der konsumtiven
Staatsausgaben und der Subventionen. Der VDMA habe bereits vor drei Jahren
den Entwurf für ein Subventionsbegrenzungsgesetz vorgelegt (Subventionen
nur in begründeten Ausnahmefällen, Subventionen dürfen grundsätzlich nur
zeitlich begrenzt gewährt werden und sind degressiv auszugestalten).

Die Tendenz bei der Steuerreform, das politische Ziel zur Förderung von Kapital-
gesellschaften zu verfolgen, wurde vom BDI kritisiert. Dies sei eine systemati-
sche Folge des Halbeinkünfteverfahrens und habe vor allem Signal- und Anreiz-
funktion, um die Attraktivität des Standorts für ausländische Investoren zu stei-
gern.

Ein Problem liege in der geplanten Veränderung der Abschreibungsfristen. Die
AfA sei ein klassisches Mittel zur Unternehmensfinanzierung und könne daher
nicht gut als Gegenfinanzierungsinstrument bei der Steuerreform genutzt werden.

9.2. Ökologische Steuerreform / Lohnzusatzkosten

Aus Sicht des Mittelstandes sei die Erhöhung der Mineralölsteuer und die Ein-
führung einer Strom- und Gassteuer zur Umschichtung und zur Entlastung der
Arbeitskosten grundsätzlich der falsche Weg. Damit würden weder Umweltziele
noch mehr Arbeitsplätze erreicht. Für viele kleine und mittlere Betriebe werde die
Einsparung bei den Arbeitskosten durch höhere Strom- und Mineralölkosten mehr
als kompensiert. Die Fortführung des nationalen Alleingangs führe zu Wettbe-
werbsverzerrungen bzw. Standortnachteilen sowohl in der EU als auch darüber
hinaus. Ein weiterer Anstieg der genannten Steuern hemme in- und ausländische
Investitionen.

Zudem werde der Druck, die dringend notwendige Rentenreform endlich anzu-
packen, durch das Erschließen neuer Einnahmequellen verringert mit der Folge,
dass die Staatsquote weiter zunehme. Da die Harmonisierung auf absehbare Zeit
keine Aussicht auf Realisierung habe und erneute Steuererhöhungen die Wirt-
schaft lähmen, müssten die weiteren Stufen der ökologischen Steuerreform unbe-
dingt unterbleiben. Die Steuerreform sei nicht ökologisch, da sie ansonsten Len-
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kungswirkung zeigen müßte. Würde sie dies tun, müsste ihr Aufkommen in den
jeweiligen Haushalten rückläufig sein.

9.3. Umsatzsteuerrecht in der EU (IHK Region Stuttgart)

Am 1. Januar 1993 seien die Zollschranken gefallen. Entgegen den damit verbun-
denen Erwartungen hätten sich hierdurch der innergemeinschaftliche Waren- und
Dienstleistungsverkehr für die Unternehmen nicht vereinfacht. Grund hierfür sei-
en die teilweise äußerst komplizierten Regelungen zur innergemeinschaftlichen
Umsatzbesteuerung für Lieferungen und sog. Sonstige Leistungen. Häufig führten
diese Regelungen dazu, dass sich Unternehmen in anderen EU-Mitgliedsstaaten
umsatzsteuerlich registrieren lassen müssten. Auf Grund der mit der Registrie-
rungspflicht regelmäßig einhergehenden Verpflichtung im Ausland einen Steuer-
oder Fiskalvertreter zu bestellen, sei hiermit nicht nur ein enormer Verwaltungs-
aufwand verbunden, den Unternehmen entstünden hierdurch auch ganz erhebliche
Kosten. Ferner trügen sie das Haftungsrisiko für Fehlanwendungen der unüber-
schaubaren Regelungen. Die EU habe in diesem Bereich erst jüngst verschärfte
Kontrollen angekündigt.

Das geltende innergemeinschaftliche Umsatzsteuerrecht wurde als Übergangsre-
gelung eingeführt, die zum Ende des Jahres 1996 auslaufen sollte. Eine Lösung
zeichnet sich derzeit jedoch nicht ab. Es sei daher eine kurzfristige Inangriffnah-
me der Vereinfachung des Umsatzsteuerrechts im EU-Binnenmarkt zu fordern.
Bürokratische und kostenträchtige Hemmnisse durch Registrierungspflichten
müssten weitestgehend abgebaut werden. Hierzu sollte konsequent das Bestim-
mungslandprinzip durch das einem gemeinsamem Binnemarkt eher gerecht wer-
dende Ursprungslandprinzip ersetzt werden.

10. Wichtigste Probleme/Hemmnisse/Nachteile im Bereich der politischen/gesetz-
lichen Rahmenbedingungen für Klein-und Familienunternehmen (aus Sicht
des Baden-Württ. Handwerkstags (BWHT) und des Bund der Selbstständigen
(BDS)

Die politisch-administrativ gesetzten Normen gehen – nach Auskunft des
BWHT – vom Regelbild des Mittel- und Großunternehmens aus. Das in der em-
pirisch-ökonomischen Realität den Regelfall bildende Kleinunternehmen werde
als Ausnahmefall behandelt. Dies führe zu unangepassten Normen und gelte so-
wohl für das Steuer- und Abgabenrecht wie auch für das Arbeits- und Sozial-
recht sowie wirtschaftsrelevante Ordnungsrecht, insbesondere Gewerbeauf-
sichtsrecht.

Wo in Bestimmungen gezielt auf Belange mittelständischer Betriebe eingegangen
oder hingewiesen werde, würden die entsprechenden Verpflichtungen von den
Normadressaten in der Praxis häufig missachtet. Deutlich werde dies im Mittel-
standsrecht der öffentlichen Auftragsvergabe (Anwendung VOB, Fach-/Teillos-
vergabe usw.)

Die Rahmenbedingungen müssten explizit getrennt bzw. stärker differenziert für
jede der Unternehmensgruppen der Mikrounternehmen (Handwerk), der Kleinun-
ternehmen, der Mittelunternehmen und der Großunternehmen begründet und ko-
difiziert werden sowie getrennte Gesetzesfolgenabschätzung/Bürokratiefolgenab-
schätzung für jede dieser Teilgruppen erfolgen.

10.1. Wichtigste Handlungsbedarfe im Bereich des Arbeits-, Ordnungs-, Sozial-
und Steuerrechts (EU, Bund, Land) (Baden-Württ.Handwerkstag (BWHT))

Im Bereich des Arbeitsrechtes bestehe u.a. folgender Handlungsbedarf:

• Heraufsetzung Schwellenwert KündigungsschutzG auf 20 Arbeitnehmer

• Verlängerung der Befristungsmöglichkeiten von Arbeitsverträgen auf der
Grundlage des Beschäftigungsförderungsgesetzes über den 31. Dezember 2000
hinaus

• Erneute Absenkung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfalle auf 80 % des re-
gelmäßigen, ohne geleistete Überstunden berechneten Arbeitsentgeltes (kurzfris-
tig); langfristig: Absenkung auf 50 %. Andere Hälfte zu leisten durch Kranken-
kasse, an die Arbeitnehmer freiwillige Umlage leisten können, um diesen Teil
abzusichern (= teilweise versicherungsrechtliche Lösung)
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• Generelle Berücksichtigung von Arbeitnehmern mit nicht mehr als 10 Wochen-
arbeitsstunden mit dem Faktor 0,25 (statt wie jetzt 0,5), um Kleinbetrieben die
notwendigen Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeiten zu geben. Ziel: Vermeidung
des Erreichens des abgesenkten Schwellenwertes im KündigungsschutzG

• Flexibleres Arbeitszeitgesetz: grundsätzliche 10-Stunden-Grenze pro Arbeits-
tag wird Auftragsspitzensituationen nicht gerecht. Betriebe werden vom Gesetz
bei besserer Auftragslage hier regelrecht in die Illegalität gedrängt

• Gesetzliche Neudefinition des Günstigkeitsprinzips im Tarifvertragsgesetz: 
z. B. Individualvereinbarungen über höhere Arbeitszeiten und niedrigeren Ver-
dienst sind zulässig, wenn mit vorübergehender Arbeitsplatzgarantie verbun-
den

• Kleinbetriebsfreundlichere Arbeitsstättenverordnung

Im Bereich des Sozialrechts bestehe u.a. folgender Handlungsbedarf:

• Unbürokratische, den Kleinbetrieben Rechnung tragende Regelung zur sog. ge-
ringfügigen Beschäftigung: zur Missbrauchsvermeidung Datenabgleich zwi-
schen Krankenkasse und Finanzamt statt bürokratischer Belastung der Betriebe
mit komplizierten steuer- und sozialrechtlichen Fallkonstellationen; keine Mo-
nats-, sondern allenfalls Jahres- oder höchstens Quartalsmeldung gegenüber
Krankenkasse

• Keine Absicherung des Konkursausfallgeldes über den Beitrag zur Berufsge-
nossenschaft (systemfremd, Betriebe finanzieren Insolvenzanfälligkeit der eige-
nen Konkurrenz über Solidarumlagen mit. Ziel: private Pflichtversicherung des
Unternehmers bezgl. Konkursausfallgeld der eigenen Arbeitnehmer über Bank-
bürgschaft oder berufsständische Versicherer)

• Transparenz in der arbeitsschutzrechtlichen Überwachung. Genaue Abgren-
zung in den Zuständigkeiten zwischen Berufsgenossenschaften und staatl. Ge-
werbeaufsicht

• Betriebe sollten eine Krankenkasse wählen können, bei der sie sämtliche Mel-
dungen bezüglich ihrer Beschäftigten durchführen können. Diese hat Meldun-
gen weiterzuleiten (Kassenwahlrecht der Arbeitnehmer hat zu bürokratischem
Aufwand der Betriebe geführt, da Kommunikation mit zu vielen Kassen erfor-
derlich ist.)

• Mutterschaftsgeld nicht länger als Leistung der Krankenkassen, sondern – da
versicherungsfremd – aus Steuerhaushalt zu finanzieren. Kein Arbeitgeberzu-
schuss mehr, da Berechnung und Formularkrieg mit Krankenkassen unzumut-
bar bürokratisch. Gesamtleistung aus dem Sozialhaushalt des Staates (Art. 6
GG !)

• 3-jährige Arbeitsplatzgarantieverpflichtung im Rahmen des Erziehungsurlaubs-
rechts sollte für Kleinbetriebe entfallen (auch VDU und Verband der Verlage
und Buchhandlungen).

• Arbeitsmedizinische-, sicherheitstechnische Betreuung von Kleinbetrieben:
EU-Recht ändern; hierbei ist Kleinbetriebsklausel mit wesentlichen Erleichte-
rungen anzustreben, und zwar über Unternehmermodell hinausgehend. Beitrag
zur Berufsgenossenschaft und nachgewiesene, kostenlose Beratungsinan-
spruchnahme durch deren Dienste sollte ausreichen.

• Höhere staatliche Förderung bei Vermögensbeteiligung von Arbeitnehmern an
Kleinbetrieben (bis ca. 10 Beschäftigten): Sparzulage 30 % oder mehr, dadurch
Anreiz zu mehr Mitarbeiterbeteiligung in Kleinbetrieben

• Die 18 Jahre lang bestehende gesetzliche Rentenversicherungspflicht von hand-
werklichen Existenzgründer sei nicht mehr zeitgemäß. Der junge Handwerker
sollte wenigstens ein Wahlrecht haben, ob er diesen Weg oder eine vergleichba-
re privatrechtliche berufsständisch abgesicherte Alters- und Erwerbsunfähig-
keitsvorsorge nachweisen wolle

Im Bereich des Ordnungsrechtes bestehe u.a. folgender Handlungsbedarf:

• Planungsfreundlicheres Bauordnungsrecht für Handwerksbetriebe (wie in Bay-
ern): keine teuren prüfstatistischen Gutachten für Gebäude geringer Höhe,
wenn sie auch gewerblich genutzt werden
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• Handwerksfreundlicherer Gesetzesvollzug im Gewerbeaufsichtsrecht, u. a. im
Bereich der Nahrungsmittelhandwerke; kleinbetriebsfreundliche Ermessens-
ausübung

Im Bereich des Steuerrechts bestehe u.a. folgender Handlungsbedarf:

• Reduzierung der Mehrwertsteuer auf arbeitsintensive Dienstleistungen bzw. auf
Dienstleistungen von Handwerksunternehmen (Reduzierung des Steuersatzes
oder fiktiver Vorsteuerabzug)

• Gleichstellung der Altersvorsorge für die mitarbeitenden Familienmitglieder
(incl. Unternehmer/in) im Personenunternehmen mit den Rückstellungsmög-
lichkeiten für Geschäftsführer bei Kapitalgesellschaften

Kostenunterschiede des Deutschen Handwerks gegenüber europäischen Nachbar-
ländern:

Die Kosten im Deutschen Handwerk liegen gegenüber westeuropäischen Partner-
ländern um ungefähr 1/4 höher als in Frankreich, England und in Spanien. Gegenü-
ber den osteuropäischen Partnerländern sogar um das 5- bis 10-fache.

11. Auswirkungen der Maßnahmen der Bundesregierung im Jahr 1999 und resul-
tierende Handlungsbedarfe

11.1. Neuregelung der 630 DM-Beschäftigung

Der bürokratischer Aufwand sei zu groß, die Regelungen zu kompliziert. Benötig-
te Kräfte würden nicht mehr gefunden. Geringfügig Beschäftigte verlangten Ver-
gütung zunehmend „bar“ und wollten nicht länger registriert werden

Die Zahl der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse habe sich laut einer aktu-
ellen Untersuchung des Zentralverbandes der Bäckereien um ca. 30% verringert.
Diejenigen Arbeitnehmer, die sich in einem 630 DM-Beschäftigungsverhältnis
befanden, kündigen auf Grund der deutlich niedrigeren Nettoentlohnung. Das
Bäckerhandwerk brauche aber dringend geringfügige Beschäftigungsverhältnisse,
um kurzfristig auftretende Arbeitsspitzen abzubauen. Vor allem im Verkauf kön-
ne an Samstagen und Sonntagen kaum auf Aushilfen verzichtet werden.

11.2. Scheinselbstständigkeit

Existenzgründer ohne familienfremde Beschäftigte erhielten keine Aufträge
mehr, wenn sie nicht gleichzeitig weitere Auftraggeber nachweisen könnten. Dies
sei aber bei größeren Projekten wegen „Unteilbarkeit“ der eigenen Arbeitskraft
gar nicht möglich.

Bewährte Subunternehmerverhältnisse insbesondere am Bau seien gefährdet, so-
weit Nachunternehmer Alleinunternehmer seien. Es bestehe eine verfassungswid-
rige Diskriminierung von Familienbetrieben, da z. B. Ehegattenarbeitsvertrag bei
der Ermittlung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer nicht berücksichtungs-
fähig sei.

11.3. Kündigungsschutz

Es bestehe eher zurückhaltende Einstellungsbereitschaft, um den abgesenkten
Schwellenwert nicht zu überschreiten. Das vereinfachte Kündigungsschutzgesetz
bis 31. Dezember 1998 habe nachweisbar zu keiner eigenständigen Niveauer-
höhung beim Kündigungsverhalten der Mikrounternehmen/im Handwerk geführt.

12. Auswirkungen der derzeitigen Rahmenbedingungen auf Klein- und Familien-
unternehmen (Forderungen des Bundes der Selbstständigen (BDS))

12.1. Steuerrecht

Ein nicht mehr überschaubares Steuerrecht und viel zu hohe Steuersätze belaste-
ten Klein- und Familienbetriebe viel zu stark. Eigenkapitalstärkung und Investi-
tionen werde dadurch verhindert.

Der Spitzensatz für die Einkommensteuer müsse langfristig auf die gleiche Höhe
abgesenkt werden wie ein einheitlich zu schaffender niedrigerer Körper-
schaftsteuersatz.
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Damit wäre auch eine erhebliche Vereinfachung im gesamten Ertragssteuerrecht
verbunden, die eine Vielzahl von steuerlichen Einzelregelungen und hohe Kosten
für Steuererklärungen überflüssig machen würde.

Auch Arbeitnehmereinkommen müssten entlastet werden. Arbeitnehmer im
Handwerk und Gewerbe seien nicht motiviert, wenn ihnen bei ohnehin ver-
gleichsweise niedriger Entlohnung am Monatsende netto kaum etwas verbleibe.
Dies fördere insbesondere die auch für die Betriebe negative Schwarzarbeit als ei-
gene Konkurrenz. Gerade in kleinen Betrieben müsse der Unternehmer den Frust
der Arbeitnehmer über „leere Lohntüten“ ganz persönlich aushalten. Dies trage
zur Verschlechterung des durch engen Kontakt geprägten Verhältnisses zwischen
Arbeitnehmer und Arbeitgeber bei.

Kritisiert wurde auch der Wegfall des halben Einkommensteuersatzes bei Be-
triebsveräußerung, bzw. Betriebsaufgabe und die Absenkung der steuerfreien An-
teilsveräußerungen von bisher 25 % auf nunmehr 10 % (zuletzt 1 %).

12.2. Lohnnebenkosten

Zu hohe Lohnnebenkosten machten handwerkliche Leistungen zu teuer und för-
derten die Schwarzarbeit.

Die Lohnnebenkosten müssten durch eine echte Reform der Sozialsicherungs-
systeme gesenkt werden. Hier müsse mehr Eigenverantwortung und Eigenbeteili-
gung gelten.

Wenn eine direkte, verantwortungsfördernde Beziehung des Arbeitnehmers zur
Arbeitsleistung und Arbeitsgestaltung hergestellt werden solle, müsste im optima-
len Fall der gesamte Lohn als Bruttobezug dem Arbeitnehmer zur Verfügung ge-
stellt werden. Lohnsteuer und Kirchensteuer, evtl. Solidaritätszuschlag, könnten
vom Arbeitnehmer zur Selbstzahlung an das Finanzamt abgeführt werden (z. B.
wie in Frankreich).

Für Altersvorsorge und Krankenversicherung sollte die Vorlage von Versicherungs-
abschlüssen in einer bestimmten Höhe verlangt werden. Um einen Übergang der Sys-
teme zu ermöglichen, wovon insbesondere die heutigen Berufsanfänger profitieren
würden, könnte zum sozialen Lastenausgleich eine Umlagepflicht aller Bürger ge-
schaffen werden, evtl. als Zuschlag zur Einkommensteuer. Dies allerdings wiederum
würde eine vorherige deutliche Verringerung der Einkommensteuer voraussetzen.

12.3. Arbeitsrecht

Die wöchentliche Arbeitszeitregelung, der überstrenge Kündigungsschutz und das
Gebundensein an tarifvertragliche Regelungen schränke vor allem die Kleinbe-
triebe in ihrer dringend erforderlichen Flexibilität ein. Ältere Betriebe könnten
sich nicht den strukturellen Veränderungen anpassen, könnten nicht innovativ
sein, weil das Arbeitskräftepotenzial nicht schnell genug angepasst werden könne.
Auch Arbeitnehmer könnten ihrem Wunsch nach Selbstverwirklichung nicht
nachkommen. Hier wären flexiblere Regelungen anpassbar an betriebliche Gege-
benheiten, erforderlich.

Viele Kleinbetriebe könnten bei möglichen Niedriglohnabschlüssen und flexibler
Handhabung der Arbeitsverträge je Betrieb einen nichtqualifizierten Arbeitneh-
mer für Aufräumarbeiten, Putzarbeiten, Bringdienste etc. zur Erleichterung und
Steigerung der Arbeitsweise der Fachkräfte einstellen. Noch vor 20 Jahren habe
jeder Klein- und Familienbetrieb bei fünf Arbeitnehmern mindestens einen
„Hilfsarbeiter“ mitziehen können, weil er bezahlbar war. Für die Unternehmerfa-
milie wäre es im Übrigen dringend erforderlich, bezahlbare Haushaltshilfen ein-
stellen zu können. Doppelbelastungen von mitarbeitenden Ehefrauen und Unter-
nehmerinnen könnten abgebaut und Arbeitsplätze aufgebaut werden.

12.4. Wettbewerbsstörungen durch Konzentration

Der Markt tendiere nicht allein aus sich heraus zu fairen Rahmenbedingungen.
Den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft sei durch entsprechende Gestal-
tung der Rahmenbedingungen Geltung zu verschaffen.

Ein fehlender mittelstandsfreundlicher Wettbewerbsrahmen hätte ungebremste
Konzentrationen begünstigt. Unbegrenzte Nachfragemacht mit immer neuen
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Preis- und Konditionsvorteilen, Niedrigpreisstrategien, Steuervorteile durch Un-
ternehmenskonzentration führten und führen zu vielen Geschäftsaufgaben im Ein-
zelhandel, in der Autobranche und in der Gastronomie. Auch das Handwerk wer-
de hiervon bald nicht mehr ausgenommen sein.

Gegen Ausweitung der Factory-Outlet-Centers sei die Übertragung von Entschei-
dungskompetenz an die Regionalplaner im Rahmen der Siedlungspolitik und
Bauleitplanung erforderlich. Eine Verbesserung der interkommunalen Abstim-
mung anzustreben. Grundlage sollten regionale Märktekonzepte sein, von denen
eine langfristig angelegte Ansiedlungspolitik und Stabilisierungspolitik ausgehe,
und die in Regionalplänen zusammengefügt würden.

12.5. Europaweite Regelungen

Die Steuerharmonisierung innerhalb der EU müsse weiter vorangetrieben werden.
Dies könne sich jedoch nur auf eine Angleichung von Steuern nach unten, insbe-
sondere im Bereich der Gastronomie beziehen und auf angemessene Teilnahme
an Fördermitteln.

Im Übrigen könne ein europäischer Beschäftigungspakt für Klein- und Familien-
betriebe über eine allgemeine Richtlinie erfolgen. Eingriffe durch Europarecht
oder gesetzliche europaweite Vorgaben behinderten Kleinst- und Familienbetrie-
be in ihrer Anpassungsfähigkeit.

12.6. Kinderbetreuung

Obwohl sich Familien in Kleinbetrieben meist ohne Aufschrei selbst helfen wür-
den, wäre es richtig, verlässliche und längere Betreuungszeiten in Kindergärten
und Schulen zu haben. Das Thema Ganztagsschule müsse unbedingt weiterge-
führt werden.

13. Weitere Handlungsbedarfe aus Sicht der Verbände

13.1. Zentralverband Sanitär-Heizung-Klima (SHK)

Schwarzarbeit und Lohnnebenkosten

10 % des regulären Handwerkerumsatzes entfielen auf die Schattenwirtschaft; auf
Grund besonderer Struktur des SHK-Bereichs werde der betreffende Anteil für
SHK höher auf ca. 15 % geschätzt. Das Problem sei bei steigender Betriebsgröße
abnehmend, da der Anteil der Privataufträge gegenüber Wirtschaftsbau und öf-
fentlicher Hand zurückgingen.

Handwerksarbeit müsse bezahlbar bleiben. Der SHK-Handwerksbetrieb sei ne-
ben seiner Dienstleistungsfunktion nur durch den gleichzeitigen Materialverkauf
(Einzelhandelsfunktion) lebensfähig und finanziell darstellbar, da die am Markt
erzielbaren Stundenverrechnungssätze auf Grund des hohen Sozialkostenanteils
nicht den kalkulatorisch notwendigen und kostendeckenden Satz erreichten und
ein Ausgleich über den Deckungsbeitrag der Handelswaren erreicht werden müs-
se.

Die Kosten des Handwerks müssten reduziert werden durch:

• Einführung eines reduzierten Mehrwertsteuersatz für arbeitsintensive Dienst-
leistungen

• Senkung der Lohnzusatzkosten (vordringlich) zur Minderung der Schwarzar-
beit. Ein Monteur in den Elektrohandwerken müsse rund sieben Stunden arbei-
ten, um sich die Dienstleistung eines Kollegen z. B. aus dem Bereich Sanitär-
Heizung-Klima leisten zu können. Dies sei nicht zuletzt auf die hohe Lohnzu-
satzkostenquote zurückzuführen, die durch gesetzliche Vorgaben bedingt ist.
Eine Rückführung dieser Kosten würde speziell den Elektrohandwerken mit
ihrem vergleichsweise sehr hohen Dienstleistungs- bzw. relativ niedrigen Mate-
rialkostenanteil eine spürbare Entlastung bringen.

Alle Bestandteile des Sozialsystems müssen unter diesem Gesichtspunkt auf den
Prüfstand, insbesondere:

• Heraufsetzung des Schwellenwertes im Kündigungsschutzgesetz auf 20 Mitar-
beiter
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• Lohnfortzahlungsgesetz / wiederum Absenkung der Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall

• Pflegeversicherung: Herausnahme der Pflegeversicherung aus dem Bereich der
staatlichen Pflichtversicherung und Überleitung in den Bereich der privaten
Vorsorge

• steuerliche Absetzungsmöglichkeiten von Handwerkerrechnungen im privaten
Bau- und Ausbaubereich kann Beschäftigung sichern: Dies gelte um so mehr
im Bereich der Renovierungsarbeiten, denn der Immobilienbestand sei ange-
sichts der technischen Neuerungen der letzten Jahre relativ alt. So sind z. B.
zwei Drittel des Immobilienbestandes älter als 25 Jahre, hier bestehe nach An-
sicht des Landesinnungsverbandes ein enormes Potenzial.

• Schwarzarbeit: konsequente Nutzung und Verschärfung des gegen Schwarzar-
beit gerichteten ordnungsrechtlichen Instrumentariums

Der starke Konkurrenzdruck der Schwarzarbeit werde durch folgende Befragung
von Betriebsinhabern bestätigt:

Einschätzung der Konkurrenz*
Handwerksbereich Sanitär-Heizung-Klempnerei Baden-Württemberg

Konkurrenz durch (in %) stark mittel gering ohne Angabe

Kollegenbetriebe 57 32 8 3

andere Gewerke 12 15 14 59

Heimwerkermarkt 43 31 11 15

Schwarzarbeit, Do-it-yourself 42 40 10 8

Fertighaushersteller 23 30 22 25

* Betriebsbefragung

• keine Konkurrenz durch Energieversorgungsunternehmen im Handwerksbe-
reich:

Energieversorgungsunternehmen betätigten sich zunehmend handwerklich. Unter
ordnungspolitischen Gesichtspunkten müsse eine Betätigung der Energieversor-
gungsunternehmen auf ihren Monopolbereich beschränkt bleiben, zumal dann,
wenn an diesen die öffentliche Hand beteiligt sei.

13.2. Fachverband Bau

a) Flexibilisierung der Arbeitszeit

Die Betriebe des Bauhauptgewerbes seien in zweifacher Hinsicht von Einschrän-
kungen bei der Erbringung von Bauleistungen betroffen. Zum einen durch kon-
junkturelle Schwankungen, zum anderen durch witterungsbedingte Arbeitsausfäl-
le.

Ziel müsse es sein, die Arbeitszeiten noch stärker zu flexibilisieren, insbesondere
der Ausgleichszeitraum müsse verlängert werden. Flankierend hierzu müssten die
gesetzlichen Vorschriften, die im Regelfall eine Flexibilisierung nur innerhalb ei-
nes Jahres zuliessen, angepasst werden. Dadurch könnten die unproduktiven Ko-
sten des Unternehmens verringert und die Einkommen der Arbeitnehmer zum ei-
nen verstetigt, zum anderen aber auch erhöht werden. Gleichzeitig können die Be-
triebe kostengünstiger anbieten und werden damit auch konkurrenzfähiger.

b) Verstetigung der Vergabe von Bauleistungen

Des Weiteren sei erforderlich, dass die Vergabe von Bauleistungen verstetigt wer-
de.

Heute seien erhebliche Schwankungen der Auftragsvergabe festzustellen, die zum
einen durch die Kameralistik bei den Behörden bedingt sei, zum anderen durch
prozyklische Auftragsvergabe der öffentlichen Hände. So sei festzustellen, dass
gerade zum Ende eines Haushaltsjahres besonders viele Aufträge im Straßenbau
vergeben würden und in den ersten Monaten des anschließenden Jahres ein Auf-
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tragsloch entstehe. Ferner halte sich die öffentliche Hand bei rückläufiger Kon-
junktur und damit einhergehenden geringeren Steuereinnahmen mit Investitionen
zurück, obwohl gerade in diesen Zeiträumen Impulse der privaten Auftraggeber
bei den Bauinvestitionen fehlten. Als Beispiel sei nur angeführt, dass das Land in
den letzten Jahren die Städtebauförderung massiv zurückgefahren habe, obwohl
seit fünf Jahren die Bauwirtschaft sich in einer Strukturkrise befinde. Dabei sei
nachgewiesen, dass jede vom Land in diesem Bereich ausgegebene Mark Investi-
tionen von privater Seite in Höhe des sieben- bis achtfachen Betrages nach sich
ziehe und die dadurch entstehenden Steuermehreinnahmen den Förderleistungen
entsprächen.

13.3. Unternehmerfrauen im Handwerk (UFH)

Damit die mitarbeitenden Ehefrauen auch bei mehreren Kindern im Betrieb volle
Leistung bringen könnte, erfordere dies zur Stütze im Haushalt eine Hilfe. Hier
sollte die steuerliche Absetzbarkeit verbessert werden.

13.4. Verband für Dienstleistung, Groß- und Außenhandel Baden-Württemberg
e.V. (VDGA)

Ökosteuer

Absoluter Verlierer der Ökosteuer sei der dienstleistungsorientierte Großhändler.
Er werde voll belastet, da ermäßigte Steuersätze nur für die produzierende Wirt-
schaft und die Landwirtschaft gelten würden.

Der Groß- und Außenhandel werde wegen seiner Logistikfunktion durch die Er-
höhung der Mineralölsteuer erheblich belastet. Mit diesem Kostenschub werde
die Leistungsfähigkeit der Unternehmen weiter eingeschränkt. Durch die Er-
höhung der Mineralölsteuer um 6 Pfennige pro Liter erhöhten sich die Kosten für
einen LKW mit einer durchschnittlichen Fahrleistung von 140 000 km pro Jahr
um jährlich fast DM 3000,–.

Darüber hinaus gebe es im Großhandel energieintensive Bereiche, so z. B. im Pa-
pier- oder Chemiegroßhandel oder im Lebensmittelfrischdienst. Die funktionsge-
rechte Lagerhaltung von Papier, Obst und Gemüse oder Tiefkühlkost erfordere
sehr energieintensive Lagerhäuser und Kühlfahrzeuge. Die im Metall- oder Holz-
handel eingesetzten Be- und Verarbeitungsmaschinen seien genauso energieinten-
siv wie die Maschinen im produzierenden Gewerbe. Es führe zu Wettbewerbsver-
zerrungen, wenn ein Großhandelsunternehmen mit Molkereiprodukten für die
notwendige Kühlkette die Stromsteuer voll bezahlen müsse, während eine dem
produzierende Gewerbe zuzurechnende Molkerei, die den Transport und die
Kühlkette selbst bewirtschafte, mit begünstigtem Strom arbeiten könne.

Zur Vermeidung von Abgrenzungsproblemen und Wettbewerbsverzerrungen sei
es deshalb unerlässlich, dass in die Begünstigung von ermäßigten Steuertarifen
bei der Stromsteuer und der Mineralölsteuer nicht nur allein das produzierende
Gewerbe, sondern alle gewerblichen Unternehmen einzubeziehen.

Teilwertabschreibung

Für die gesamte Wirtschaftsstufe des Groß- und Außenhandels sei die Abschaf-
fung der Teilwertabschreibung von existentieller Bedeutung. Denn dadurch wür-
de eine realistische Bewertung des Warenlagers und des Forderungsbestandes un-
möglich gemacht. Warenvorräte und Forderungsbestand seien aber im Bilanzver-
mögen des Groß- und Außenhandels von sehr großer Bedeutung. Dies gelte für
alle Branchen im Groß- und Außenhandel. Die Funktionsfähigkeit des gesamten
Großhandels hänge von umfassenden Warenvorräten und einer sachgerechten
steuerlichen Bewertung ab.

Teilwertabschreibungen dienten dazu, nachträgliche Wertminderungen gegenüber
den historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern
des Umlaufvermögens zu berücksichtigen. Dies gelte gleichermaßen für die Han-
dels- wie die Steuerbilanz. Teilwertabschreibungen seien ein Eckpfeiler des aus
der Forderung nach Steuergerechtigkeit abgeleiteten Prinzips der Besteuerung
nach der Leistungsfähigkeit. Diese Leistungsfähigkeit setze voraus, dass das Ver-
mögen mit realistischen Werten bilanziert werde. Hierzu gehört nach dem grund-
legenden Vorsichtsprinzip, dass die Vermögenswerte mit ihrem tatsächlichen
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Wert am Bilanzstichtag angesetzt werden. Seien die Werte des Warenlagers oder
der Forderungen am Bilanzstichtag niedriger als die ursprünglich bilanzierten,
müsse auf diesen niedrigeren Teilwert abgeschrieben werden.

Wurde bisher der Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf eines Unternehmens
oder Unternehmensteils mit dem halben Steuersatz privilegiert, so würden nun die
Erlöse, bis auf einen Freibetrag von DM 60 000,-, besteuert. In den meisten west-
lichen Industriestaaten sei die günstigere Besteuerung für den Erlös aus Unterneh-
mensverkäufen üblich.

13.5. Einzelhandelsverband (EHV)

Ladenschlussgesetz

Überwiegend standen seinerzeit die Unternehmen des mittelständischen Fachein-
zelhandels der Ausweitung der Ladenöffnungszeiten ablehnend bis skeptisch ge-
genüber; sie hätte sich dann gleichwohl in großem Umfang zum Mitmachen ent-
schlossen.

Fast 2/3 aller Betriebe haben nach dem Oktober 1996 ihre Öffnungszeiten effektiv
ausgeweitet. Dies stieß allerdings nach einer ersten Zwischenbilanz nie auf ein
ausreichend aufnahmebereites Publikum. Folgerichtig sei rd. ein Fünftel wieder
zu den alten Öffnungszeiten zurückgekehrt.

Ausschließliche Gewinner seien die Betriebe auf der „grünen Wiese“, Großbetrie-
be und Geschäfte in absoluten Toplagen (Fußgängerzonen, Einkaufscenter). Mit-
telständische Fachgeschäfte seien dort eher die Ausnahme; die genannten Stan-
dort beherbergten zumeist Groß- und / oder Filialbetriebe.

Nach Ansicht des EHV soll das Gesetz aufgehoben und eine Flexibilisierung vor-
genommen werden, d. h. einheitliche Öffnungszeiten pro Straße oder Bereich. Da-
gegen solle es möglichst keine verkaufsoffenen Sonntage geben; Ausnahmen bil-
deten kleine Städte, um Nachfrage auf sich zu ziehen. Der Samstag sei der inte-
ressanteste Verkaufstag. Herr Jäckle vertrat die Auffassung, dass bei Aufhebung
wenig Änderung eintreten werde. Die Entwicklung in Europa gehe eindeutig in
Richtung deutscher Verhältnisse.

630 DM-Beschäftigungsverhältnisse und Neuregelung zur Scheinselbstständigkeit

Personalkosten seien im mittelständischen Einzelhandel der mit Abstand wichtigs-
te Kostenblock. Oftmals entscheide allein die Höhe der Personalkosten darüber, ob
das Geschäft noch profitabel sei. Die Erwartung, dass wegfallende 630 Mark-Jobs
in Vollzeitarbeitsverhältnisse umgewandelt werden könnten, scheide aus den ge-
nannten Kostenrücksichten zumindest im Handel weitgehend aus. Damit dürfte
sich nahezu zwangsläufig – auch im Hinblick auf die diskutierte weitere Liberali-
sierung der Ladenöffnungszeiten – die Arbeitsbelastung der Unternehmer und Un-
ternehmerfamilien abermals deutlich ausweiten.

Weiteren erheblichen Zündstoff für Franchiseverhältnisse berge die Neuregelun-
gen zur Scheinselbstständigkeit.

13.6. Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE); Konzentrationsent-
wicklung (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE)

Die zunehmende Konzentration im Einzelhandel werde v.a. durch internes
Wachstum per Flächenexpansion genährt. 30 Mio. m2 neuer Verkaufsfläche seien
in den letzten zehn Jahren hinzugekommen, zu zwei Drittel im sekundären Ein-
zelhandelsnetz und dort zu mehr als 80% von Filialsystemen besetzt. Rechne man
den Aufbau des Handelsnetzes in den neuen Bundesländern heraus, dann seien es
immerhin noch fast 15 Mio. m2.

Fabrikverkauf und Factory Outlet Center (FOC)

Von größerer Bedeutung werde künftig der Wettbewerb der Factory Outlet Center
werden.

Mehr als ein halbes Dutzend Baugenehmigungen für Factory Outlet Center seien
inzwischen erteilt, weitere sollten unmittelbar bevorstehen. Factory Outlet Center
seien eine echte Bedrohung, insbesondere für den klassischen Einzelhandel, weil
sie sein hochwertiges, renditeträchtiges Markensegment angriffen, weil sie den
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Preiskrieg verschärften, weil sie empfindlich in das labile Machtgefüge entlang
der Wertschöpfungskette eingriffen. Zwei Prozent Marktanteil, so sagten die Be-
treiber, würden in Deutschland angestrebt. Diese 2% bezögen sich aber auf den
gesamten Einzelhandelsumsatz. Betrachte man jedoch das relevante, das in einem
FOC auch angebotene Marktsegment, dann werden aus dem 2 % Marktanteil
leicht 15 % Marktanteil im sachlich relevanten Bereich.

Insgesamt werde die Zahl der Fabrikverkaufsstätten in Deutschland auf ca. 1300
bis 1400 geschätzt, die einen Umsatz von 1,5 Mrd. DM erzielen. Diese würden
laut einer BBE- Studie rd. 5 Mio. Kunden anziehen.

Eines werde der traditionelle Einzelhandel nicht hinnehmen können, nämlich,
dass den FOC-Betreibern Sonderbedingungen geboten werden, etwa Standorte,
die den traditionellen Handelsvertriebsformen wegen der Rechtsprechung zum
Baurecht niemals genehmigt würden und Betriebsgrößen, die das Raumordnungs-
recht nicht zulasse.

Die Ansiedlung von Verkaufsfläche müsse mit den regionalen Bedürfnissen in
Einklang gebracht werden, d. h. die Planungshoheit der einzelnen Kommunen
müsse übertragen werden auf die Regionen, um über diesen Weg regionale Märk-
tekonzepte zu entwickeln. Die Region Stuttgart gebe hier mittlerweile ein positi-
ves Beispiel. In diesem Zusammenhang müsse auch die einseitige Antihaltung zur
„Grünen Wiese“ überwunden werden.

13.7. Verband Verlage und Buchhandlungen

Teilwertabschreibung

Im Bereich der Buchhandlungen seien Bücher nicht als Ladenhüter unter Preis
verkaufbar, auf Grund der bestehenden Preisbindung. Ausnahmen bildeten Rest-
auflagen der Verlage, bei denen eine Aufhebung der Preisbindung möglich sei.
Die Verschlechterung der Bewertungsmöglichkeiten bedeute eine steuerliche
Schlechterstellung. Zum Teil seien vorfristige Zahlungen notwendig. Dies bedeu-
te einen Liquiditätsabfluss, der angesichts der vorhandenen geringen Liquidität
problematisch sei.

Buchpreisbindung

Zielsetzung sei eine grenzüberschreitende Regelung. Die Toleranz einer nationa-
len Regelung sei in jedem Fall zu wenig.

Empfohlen wurde eine Richtlinie vorzubereiten, die der Rat beschließen solle,
darüber hinaus die Landesregierung zu bitten, nachhaltig für den Erhalt der Bun-
despreisbindung sowohl gegenüber der EU-Kommission und dem Rat aufzutre-
ten.

In 11 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union besteht eine Buchpreisbindung.
Konsequenzen hätte eine Aufhebung der Preisbindung vor allem auf kleine Verla-
ge und Buchhandlungen. Damit wäre die Vielfalt des Sortiments gefährdet, zumal
bereits jetzt im Verlagsbereich drei große Produzenten – Bertelsmann, Holtzbrink
und Springer – eine Art Oligopol bilden.

Bücher sind nur zu einem kleinen Teil gewinnträchtig, daher ist eine breite Risi-
kostreuung, wie sie die Preisbindung ermöglicht, notwendig. Laut einer Studie
von McKinsey sowie des Börsenvereins Deutscher Buchhandel sind in Ländern
mit Preisbindungen in Städten durchschnittlich dreimal so viele Buchläden wie in
Ländern ohne. Nicht nur wettbewerbsrechtliche, sondern auch bildungs- und kul-
turpolitische Gründe sprechen für eine Aufrechterhaltung der Buchpreisbindung.
Bei Buchhandlungen handelt es sich um ein Kulturgut. Die Preisbindung bildet
außerdem ein Mittel, die Titelvielfalt, ein flächendeckendes Netz an Verkaufsstel-
len und umfassende Versorgung der Bevölkerung mit Verlagserzeugnissen si-
cherzustellen. Die Abschaffung würde den mittelständischen Verlagsstandort Ba-
den-Württemberg/Stuttgart besonders treffen. Reimporte wären dann möglich und
Großanbieter entzögen kleinen Verlagen und Sortimentsbuchhandlungen die wirt-
schaftliche Basis. Die Oligopolisierung zeigt sich besonders in den USA: Dort tei-
len sich zwei Ketten 80 % des Geschäfts.

Ein Förderfonds wird als kulturpolitisch unangemessen, unpraktikabel und als
Zersplitterung abgelehnt. Dagegen führt die Studie des Instituts Euromonitor an,
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es gebe keine Begründung für eine Aufrechterhaltung der Buchpreisbindung. Es
bestehe keine Verbindung zwischen dem Niveau des Stützsystems sowie dem
Umfang oder Wachstum des Büchermarktes.

Veräußerungserlöse

Als weiterer Problempunkt für mittelständische Unternehmen wurden von Herrn
Schwarz und Herrn Scherrer die Besteuerung der Veräußerungserlöse angeführt,
die den Familienunternehmen kaum noch eine Übertragung in die nächste Gene-
ration erlaube, auf Grund des damit verbundenen Liquiditätsentzugs.

Erhaltung der Innenstädte

Vor dem Hintergrund der hohen Ladenmieten und eines Ausblutens der Innen-
städte sei auch in diesem Bereich eine gezielte Förderung notwendig. Buchhand-
lungen müssten als kleine Kulturzentren erhalten werden. Eine Integration in
Großzentren auf der „Grünen Wiese“ sei höchstens als Filialen möglich, da hier
andere Zielgruppen Einkäufe tätigten. Es müsse insbesondere einem Ausbluten
der Innenstädte vorgebeugt werden. Dieses verändere das Gesicht des Angebots.
Kulturgut gehe damit verloren. Als Beispiel wurden die durchgeführten Autoren-
lesungen in Buchhandlungen angeführt.

Künstler-Sozialversicherung

Nach Angaben des Verbandes der Verlage und Buchhandlungen werde der Zu-
schuss des Bundes zur Künstler-Sozialkasse von 25 auf 20 Prozent gekürzt. Der-
zeit würden 3,8 % Beitragssatz als Arbeitgeberanteil für Autoren etc. entrichtet.

Inzwischen sei außerdem die Spartengliederung durchbrochen und man erwarte
die Einführung eines Einheitsbetrages, der eine Quersubventionierung bedeute.
Empfohlen wurde die Eingliederung in das allgemeine Sozialversicherungssys-
tem.

Arbeitnehmerschutz-Gesetzgebung

Bei Arbeitnehmerschutzregelungen wie Kündigungsschutz müsste allgemein die
Betriebsgröße stärker berücksichtigt werden. Insbesondere angeführt wurde darü-
ber hinaus die Mutterschutzregelung, die beinhalte, einen gleichwertigen Platz für
3 Jahre für Frauen im Erziehungsurlaub freizuhalten. Dies sei problematisch für
Kleinbetriebe. Diese Regelungen sollten daher erst ab 20 Mitarbeiter entspre-
chend der Betriebsratsregelung wirksam werden.

Pflichtmitgliedschaft der IHKn

Der Verband der Verlage und Buchhandlungen kritisiert die Pflichtmitgliedschaft
bei den IHKn und die mangelnde Effizienz der Kammern.

Berufsgenossenschaften

Aus der gut gemeinten Selbstverwaltung der Wirtschaft entwickle sich eine poli-
tisch nicht mehr kontrollierte Einrichtung, die daran interessiert sei, immer mehr
Aufgaben an sich zu ziehen, um ihre Organisation zu erhalten. Es sei nicht einzu-
sehen, warum die Sicherheitskontrollen, die in immer weiter ausufernden gesetz-
lichen Regelungen enthalten seien, nicht durch eine staatliche Stelle im Verbund
mit anderen Wirtschaftskontrollaktivitäten ausgeführt werden könne.

Die bürokratische Durchsetzung der Institution der Sicherheitsbeauftragten in Be-
trieben und des Betriebsärztewesens belastet kleine KMU. Die meisten Unterneh-
men kauften sich, wie im Fall des Schwerbehindertengesetzes, von der Bestellung
eines eigenen Betriebsarztes dadurch frei, dass sie eine Ärzte GmbH, die nicht
einmal am Ort sitze, mit der betriebsärztlichen Betreuung beauftrage. Die Folge
sei nicht nur, dass ein Unternehmen mit etwa 150 Mitarbeitern etwa 20 000 DM
im Jahr an eine solche Institution abführe, sondern dass darüber hinaus der Ärzte-
bestand durch industrielle Leistungsformen eine neue unerwünschte Kommerzia-
lisierung erlebe. Die Akzeptanz der Betriebsärzte in den Betrieben durch die Ar-
beitnehmer sei nicht gegeben, weil in Kleinunternehnen aus Diskretion kein Ar-
beitnehmer bereit sei, sich einem vom Arbeitgeber gestellten Arzt zu öffnen.
Durch eine viel zugeringe Anzahl von frei praktizierenden Ärzten, die eine Be-
triebsarztausbildung nachweisen könnten (was Voraussetzung durch das Gesetz
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sei), ist nicht einmal gewährleistet, dass ein Betriebsarzt im Notfall zur Verfü-
gung steht.

13.8. Verband Deutscher Unternehmerinnen (VDU)

Eintragungsgebühren für Lehrlinge

Vom VDU wurde die Eintragungsgebühr für Lehrlinge in Höhe von 280 DM kri-
tisiert.

3-jähriger Erziehungsurlaub

Der VDU kritisierte außerdem den 3-jährigen Erziehungsurlaub. Kleine Betriebe
könnten es sich nicht leisten, einen Arbeitsplatz 3 Jahre freizuhalten, daher wür-
den zwangsläufig weniger Frauen eingestellt.

13.9. Hotel- und Gaststättengewerbe

630 DM-Beschäftigungsverhältnisse

Spitzenzeiten benötigten flexible Arbeitskräfte. Deutliche Mehrkosten und hoher
Bürokratieaufwand senkten die Arbeitsbereitschaft (gerade im Hotel- und Gast-
stättengewerbe mit seinen ungünstigen Arbeitszeiten) und belasteten viele Betrie-
be bis weit über die vertretbare Grenze. Die Zahl der geringfügig Beschäftigten
im Hotel- und Gaststättenbereich liege in Baden-Württemberg bei etwa 50000.
Etwa 50 % davon seien geringfügige Nebentätigkeiten, bei denen aus der neuen
Regelung erhebliche Mehrkosten für die Betriebsinhaber resultierten.

Ökosteuer

Trotz umfangreicher Produktion werde das Hotel- und Gaststättengewerbe als
Dienstleistungsunternehmen eingestuft und habe somit auch die volle Last der
Ökosteuer. Umfangreiche Umweltmaßnahmen wurden seit Jahren vorgenommen.
Dennoch mussten 5,0 – 7,0 % der Erträge für Energiekosten aufgewendet werden.
Dieser Wert wachse weiter, die Einsparung bei der Rentenversicherung gleiche
dies nicht aus.

Zur Ökosteuer hat der Verband Berechnungen für unterschiedliche Betriebs-
größen angestellt. Nach diesen Berechnungen lag die Entlastung im Personalbe-
reich in keinem einzigen Fall über der Belastung im anderen Bereich. Obwohl die
Küche (hoher Energiebedarf) produzierendes Gewerbe sei, werde der Hotel- und
Gaststättenbereich von der Statistik her als Dienstleistungsgewerbe eingestuft und
profitiere daher nicht von den Vergünstigungen für den produzierenden Bereich.
Nach den Berechnungen liegen die Mehrbelastungen durch die Ökosteuer zwi-
schen 6,3 % und 10,87 % für ein Hotel-Restaurant mittlerer Größe.

Vereinsgastronomie

Als weiteres Problem wurde von Frau Reichart, UFG, die wachsende Vereinsgas-
tronomie thematisiert, die zunehmend Auswüchse zeige, z.B. bei der Bewirtung
von „Tagen der offenen Tür“ bei Autohäusern. Die Genehmigung erfolge über
Kommunen oder Landkreise. Die Steuerfreiheit von Vereinen sei von 60 auf
120 000 DM angehoben worden. Ein Pilot-Projekt existiere seit zwei Monaten im
Raum Kirchheim: Demnach muss bei entsprechenden Veranstaltungen erst eine
Abfrage bei der örtlichen Gastronomie erfolgen, bevor ein Verein bewirten darf.
Eine landesweite Anlaufstelle existiert beim Hotel- und Gaststättenverband.

Sogenannte Vereinsfeiern als Schwarzgastronomie

Vom Dehoga wurde regelmäßig beim Wirtschaftsministerium die zu großzügige
Handhabung der Gestattung nach § 12 GastgewerbeGesetz moniert.

Das Wirtschaftsministerium und das Regierungspräsidium hätten in der Vergan-
genheit die unteren Gaststättenbehörden in regelmäßigen Abständen (zuletzt mit
Runderlass vom 13. Januar 1999) auf das Problem der sehr hohen Zahl der Ge-
stattungen und die sich daraus ergebenden, nicht unerheblichen geschäftlichen
Einbußen für gewerbliche Gastronomiebetriebe hingewiesen.

Mit Bericht an das Wirtschaftsministerium vom 29. März 2000 habe das Regie-
rungspräsidium Tübingen die weitere Zunahme der Zahl der Gestattungen darge-
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stellt und ausführlich darauf hingewiesen, dass die unteren Gaststättenbehörden
die „Vorschrift des §12 GastgewerbeG“ weiterhin sehr großzügig auslegten.

Forderungen:

• Ermäßigter MWSt.-Satz für gastgewerbliche Umsätze: Gleiche Umsatzsteuer in
der EU für alle Hotelbetriebe. Keine Wettbewerbsverzerrungen im Vergleich
zum Ausland für deutsche Hotelbetriebe. Baden-Württemberg sei besonders be-
troffen (Nähe zu Schweiz, Österreich und Frankreich). Benachteiligungen der
Gastronomie gegenüber Bäckern, Metzgern und Imbissbetrieben sollten ver-
mieden werden.

Der Umsatzsteuersatz für das Gastgewerbe in den Ländern betrage:

Deutschland 16,0 %

Frankreich 5,5 %

Schweiz 3,5 %

Österreich 10,0 %

Zusätzlich zu der Benachteiligung gegenüber den europäischen Nachbarländern
komme die Ungleichbehandlung von Hotel- und Gastronomiebetrieben im Ver-
gleich mit Lebensmittelbetrieben hinzu. Das Gastgewerbe zahle den normalen
Steuersatz von 16 %, während Speisen beim Bäcker oder Metzger nur einem er-
mäßigten Steuersatz von 7% unterliegen.

• Keine Sonderregelung bei Reisekostenregelungen

Die Neuregelung der Abzugsfähigkeit bei den Reisekosten verteuere die Dienst-
leistungen für die Betriebe um 16 %! Die Folge: Auslastungsrückgang. Wer Ar-
beitsplätze schaffen wolle, dürfe persönliche Dienstleistungen nicht noch mehr
verteuern. Es bestehe ein großer Arbeitsüberhang in den Betrieben. Gerade Fami-
lienunternehmen seien persönlich dadurch extrem belastet. Doch die bestehenden
Erträge erlaubten keine weiteren Arbeitsverhältnisse.

• Trinkgeldbesteuerung aufheben. Diese sei sozial ungerecht und mit großem
Verwaltungsaufwand verbunden. Der Steuerausfall in diesem Bereich sei bun-
desweit kaum spürbar. Durch die Besteuerung gehe ein weiterer Anreiz für die
Beschäftigten im Gastgewerbe verloren.

Am 11. Juni 1999 wurde im Bundesrat der Antrag des Landes Baden-Württem-
berg abgelehnt, die Mehrwertsteuer für Hotelumsätze und für Gastronomieumsät-
ze auf 7% zu senken. Dem Antrag hatte sich Bayern angeschlossen, die anderen
Bundesländer haben diesen Antrag abgelehnt.

13.10. Tourismusverband

Aktuelle Auswirkungen des Gesetzes zur Neuregelung der geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnisse belasteten vor allem die kleinen und mittelständischen
Betriebe gerade im Tourismus. Es fehlten bspw. Saison- und Fachkräfte zur Be-
wältigung des Ansturms in der Feriensaison. Häufig seien dies gerade kleine Fa-
milienbetriebe, die darauf angewiesen seien, Auslastungsschwankungen auf
Grund saisonaler oder witterungsbedingter Einflüsse durch Teilzeitbeschäftigte
abzufangen. Dem Gast könne nicht im gewohnten Umfang ein fachkundiger und
engagierter Service zuteil werden. Die Rahmenbedingungen müssten insgesamt
so verbessert werden, dass sich das Engagement der Leistungsträger wieder loh-
ne.

• Korrektur des Gesetzes zur Neuregelung der geringfügigen Beschäftigungs-
Verhältnisse: Der Einsatz flexibler Arbeitskräfte in den Spitzenzeiten sei im
Hotel- und Gaststättengewerbe wie in der Reisebranche notwendig (Problem
der Saisonalität bzw. Ausgleich witterungsbedingter Schwankungen). Durch
das Gesetz seien deutliche Mehrkosten und ein höherer Bürokratieaufwand ent-
standen, die die Arbeitsbereitschaft senkten. Diese Neuregelung sei aus Sicht
des Tourismus-Verbands volkswirtschaftlich schädlich und treffe überpropor-
tional die kleinen und mittelständischen Unternehmen.

Neben dem Gastgewerbe betreffe die Neuregelung auch den Bereich Gästebetreu-
ung, Reiseleitung und Sportanimationen. In Gesprächen mit Leitern kommunaler
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Tourismusstellen und dem Spitzenverband der Reisebranche wurde dem Touris-
mus-Verband berichtet, dass bei den betreffenden Personen Verunsicherung herr-
sche, oder dass diese Formen des Nebenerwerbs bereits eingestellt wurden.

Darüberhinaus seien viele Beschäftigte auf 630 Mark-Basis bei den Verkehrsun-
ternehmen eingestellt (Taxifahrer, Busfahrer, Reinigungskräfte, Reiseleiter, Mit-
arbeiter in der Werkstatt und im Büro), die ebenfalls durch die Neuregelung be-
troffen sind. Laut einer aktuellen Umfrage des Verbandes baden-württembergi-
scher Busunternehmer könnten zu den Auswirkungen der Gesetzesneuregelung
folgende Aussagen getroffen werden: Rund ein Viertel der Betroffenen hätten das
Arbeitsverhältnis eingestellt. Der Ausgleich der aus den Kündigungen resultieren-
den Engpässen erfolge wie folgt:

20 % Mehrarbeit durch andere Mitarbeiter, restlicher Aushilfen und insbesonde-
re des Unternehmers und seiner Familie

20 % Nichtannahme neuer Aufträge
15 % Neueinstellung von 630 Mark-Kräften mit Freistellungsbescheid
13 % zusätzliche Übernahme der Sozialabgaben und Lohnsteuer durch den Be-

trieb 7 % Festanstellung Voll- oder Teilzeit
6% kurzfristig Beschäftigte (50 Tage p.a.)
4% Einsatz selbstständiger Fahrer
3% Vergabe an Fremdfirmen
Rest: keine Vorstellung, was zu tun sei.

• Wünschenswert sei ein ermäßigter Steuersatz für touristische Dienstleistungen.
Dies trage zu einer Entlastung der Tourismusbetriebe bei und gebe neue Impul-
se. Im Zuge der einer einheitlichen europäischen Währung seien im grenznahen
Tourismus Benachteiligungen für baden-württembergische Tourismusbetriebe
zu erwarten.

13.11. Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer e.V. (WB0)

1. Die wirtschaftlich sinnvolle Deckelung der GVFG-Förderung für Fahrzeuge,
die nur beim Bus angewandt werde, führe zwar zur Schonung des Landeshaus-
halts, aber zu erheblichen Nachteilen bei der Folgekostenbewertung zwischen
Schienen- und Busverkehr. Die 50 %-Förderung der Anschaffungskosten bei
längerlebigen Fahrzeugen führe gegenüber der etwa 40 %-igen Busförderung
zur Bevorzugung des Schienenverkehrs, weil dort pro Platz die 4- bis 5-fachen
Förderbeiträge bezahlt würden.

2. Dazu komme die viel zu hoch angelegte GVFG-Infrastrukturförderung für den
Schienenverkehr. Dies führe direkt zu Fehlinvestitionen in Verbindung mit den
ungleichen Bedingungen bei der Fahrzeugförderung.

3. Änderungen der standardisierten Bewertung, dass Gleiches mit Gleichem verg-
lichen werde: Aktualisierung der Schadstoffdaten bei der Bewertung, Beteili-
gung der betroffenen Unternehmen an der Vorgabe der Entwicklung, an der
Darstellung der Folgen zur Vergabe der Aufträge.

4. Mittelstandserhaltende Maßnahmen könnten auch die Förderung von Koordi-
nierungsstellen und Kooperationen sein, die Nachteile der Vielzahl einzelner
kleiner Unternehmen, die in einem Verkehrsraum tätig seien, auszugleichen in
der Lage seien.

5. Eine konsequente Umsetzung des ÖPNV-Gesetzes mit Förderung kleiner Ver-
kehrsgemeinschaften und -Verbunde wäre hilfreich, insbesondere, weil die
großen Verbünde im Land mit hohen Kosten arbeiteten. Die Marktbearbeitung
für den Kunden sei dort nicht vergleichbar mit dem Tun der mittelständischen
Unternehmen.

Wettbewerbsverzerrungen lägen insbesondere im Flugverkehr und dessen steuer-
freier Gestaltung.

Der Verband beklagt besonders Wettbewerbsverzerrungen durch kommunale Un-
ternehmen. So hätten beispielsweise die kommunalen Unternehmen die Linien-
länge um 61 %, die privaten Unternehmen die Linienlänge nur um 19 % erweitern
können. Staatlicherseits gesetzte Bedingungen, die den privaten Unternehmer
nach dem Gesetz gleichbehandelten, führten z. B. beim Ausgleich gemeinwirt-
schaftlicher Leistungen (§45 a PBefG) zu höheren Ausgleichsleistungen bei der
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Umstellung solcher Verkehre auf Straßenbahn oder Eisenbahnverkehren. Aber
auch in Verbünden trete diese Wirkung durch künstliche Faktoren und Fahrpreis-
senkungen ein.

Die Unternehmen, die von ihren „Eltern“ (öffentliche Hand als Eigentümer) zu-
sätzliche Zahlungen erhielten, in Verbünden über Querverbund mit Gas, Wasser,
Abwasser und Strom oder aus Gefahrgeldzuschneidung oder darauf basierenden
Ausgleichszahlungen der Bahn entwickelten sich besser. Der Vorteil der Größe
der Unternehmen, die sich als kommunale staatliche Unternehmen im Verkehrs-
markt bewegen, schlage sich bei den kleinen und mittleren Unternehmen als
Nachteil nieder, obwohl diese effizienter Verkehrsdienstleistung produzieren.

Die Vereinbarkeit des Querverbundes mit dem EU-Recht werde zwar durchge-
hend verneint, trotzdem komme es in der Praxis immer noch zu solchen Ansätzen
(Beispiel: Rottweil).

In einigen Verkehrsräumen haben Regionalbusgesellschaften eine solche Markt-
macht bei der Vergabe von Verkehrsleistungen an KMU, dass der Eindruck ent-
standen sei, diese Gesellschaften hätten eine marktbeherrschende Stellung. In ei-
nem Verfahren in Sachen Brendel/RVS gebe es eine Entscheidung der Kartell-
behörde in diesem Sinne.

Die kleinen und mittleren Unternehmen sind diesen Auftraggebern weitestgehend
auf der Basis privatrechtlicher Vereinbarungen mit vierteljährlichen Kündigungs-
fristen ausgeliefert. Es herrsche Vertragsfreiheit, trotzdem solle geprüft werden,
ob die Gewährung von gesetzlichen Leistungen mit Auflagen verbunden werden
könne, damit nicht z.B. aus der GVFG-Busförderung ein noch höheres Druckpo-
tenzial entstehe, weil der Unternehmer sich beim Kauf auf 8 Jahre zum überwie-
genden Einsatz im Linienverkehr verpflichte, aber der Auftraggeber die Rückzah-
lungsbedingungen für die Nichterfüllung des kleinen und mittleren Unternehmens
gegen ihn verwende.

Freizeit und Reiseverkehr

Das private Omnibusgewerbe verliere in einem seiner klassischen Sektoren v.a.
deshalb an Marktanteilen, weil

a) der Staat die Rahmenbedingungen für die KMU negativ gestalte. Die negative
Gestaltung werde bisher nicht abgebaut, sondern weiter ausgebaut. Dies sei bei
der Mineralölsteuer und ihrer Erhöhung um die Ökosteuer wie auch bei der
Mehrwertsteuer der Fall.

Wenn der Busunternehmer eine Gruppe von 40 Personen 30 km weit beförde-
re, habe er aus seinem Entgeld 16 % Mehrwersteuer zu bezahlen.

Die Bahn fahre in einem allgemeinen, wahrscheinlich nicht einmal überprüfba-
ren Mix aus Tarifen und Sondertarifen 7% Mehrwertsteuer.

b) der Busreiseverkehr auch im europ. Rahmen im Wettbewerb benachteiligt sei,
weil er aus dem Fahrtentgeld, das z. B. auf die österreichische Strecke entfalle,
wenn er nach Ungarn fahre, mehrtwertsteuerpflichtig sei,

c) die Mineralölsteuer voll zu tragen sei. Bei den angekündigten Erhöhungen für
die nächsten Jahre führe dies zu unerträglichen Verhältnissen in diesem Markt.
Hier müsste angesichts der Marktverhältnisse und der durch Bund und Land
gestalteten Marktbedingung im Verhältnis zur Bahn eine Änderung vorgenom-
men werden,

d) hinzu komme, dass Fahrten auf dem Landweg, z.B . nach Venedig, über Öster-
reich, neben der Umsatzsteuer zusätzlich mit Mautgebühren belastet würden.
Vergleichbares gelte auch für die Fahrten nach Spanien, wo in Frankreich Au-
tobahngebühren und Umsatzsteuer anfielen. Dagen könne die Deutsche Bahn,
auch im Verbund mit den europäischen Bahnen, unglaubliche Angebote, wie 
z. B. das Twen-Ticket präsentieren, mit dem 20 bis 60 % Rabatt auf den nor-
malen Fahrpreis gewährt werden.

Der Flugverkehr werde weder durch Mineralöl- noch durch Umsatzsteuer belas-
tet.

Die KMU, die in diesem Sektor Reiseverkehr – der bisher nicht über Daseinsvor-
sorge geführt wurde – tätig seien, die im Schnitt über 7 Omnibusse verfügten, und
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deren Familien sich sehr stark engagierten, bräuchten Hilfe und dürften nicht wei-
ter mit wettbewerbsverzerrenden staatlich genehmigten Tarifen und mit zusätz-
lichen Steuern belastet werden.

Die hochsubventionierten Bahnangebote im Freizeit- und Reiseverkehr, seien es,
die im Wettbewerb den KMU zu schaffen machten. Bei der Bahn dienten diese
Angebote nur dazu, auf diese Weise die rückläufige Nachfrage durch Fahrtange-
bote, die unter dem Titel Daseinsvorsorge nicht vertretbar wären, so zu füllen und
Nachfrage zu erzeugen. In den Rahmen dieser Wettbewerbsverzerrung gehörten
auch die Angebote einer kostenlosen Fahrt innerhalb der Verbünde bei Erwerb ei-
ner Eintrittskarte zu einer Veranstaltung.

Lösungsmöglichkeiten seien:

1. Den Mehrwertsteuersatz für diese Leistungen im Freizeit- und Reiseverkehr
mit Omnibussen – wie für die Gastronomie im Rahmen der Steuerreform ange-
dacht – auf nationaler Ebene auf 7 % zu senken.

2. Im Rahmen der ökologischen Steuerreform diesen Reise- und Freizeitverkehr,
wie auch den ÖPNV nicht zusätzlich zu belasten, sondern von der Mineralöl-
steuer zu entlasten.

3. Auf internationaler Ebene wie für den Flugbereich geordnete, steuerliche Ver-
hältnisse herzustellen.

4. Die GVFG-Schienenfahrzeugförderung vergleichbar zum Busverkehr zu ge-
stalten, denn es könne nicht angehen, dass einzelne Fahrzeugausstattungen
beim Bus zu Abzügen führten, weil sie dem Freizeitverkehr dienten, bei Schie-
nenfahrzeugen jedoch besonders förderfähig seien, als ob sie zur Daseinsvor-
sorge gehörten.

5. Das Land solle bei der Beantragung von Sondertarifen durch die DB Regio AG
auch die Auswirkungen auf den Markt sehen und einbeziehen. Solche Angebo-
te dürften nicht als Zugabe für eine Bezahlung der Leistungen im Rahmen der
Regionalisierungsmittel betrachtet werden, weil sie dann erheblich den Wettbe-
werb verfälschten.

6. Die Millionen Werbemittel des Bundes und der Länder nicht weiterhin über
DZT und vor Ort nur für die Werbung mit der Bahn einzusetzen.

Es müsse im Bereich des Freizeitverkehrs Wettbewerbsverhältnisse – sowohl auf
europäischer als auch auf nationaler und auf Landesebene – hergestellt werden,
die ein Überleben für den Mittelstand ermöglichten. Wenn der Bahn – wie an den
Beispielen GVFG – Förderung für Schienenfahrzeuge oder Infrastrukturförderung
oder an diesen genehmigten Sondertickets gezeigt wird – für den Freizeitverkehr
Bedingungen zu Lasten des privaten KMU-Genehmigung gefördert werden, um
statistisch überhaupt Fahrgastzuwächse realisieren zu können – dann sei der Preis
dafür volkswirtschaftlich unvertretbar.

Es stelle sich die Frage, ob beim Bund und Land die Situation so gesehen werde,
dass das Verkehrsangebot im Freizeitbereich und im Reisebereich ein Teil der
Daseinsvorsorge darstelle.

Wenn der Freizeit- und Reiseverkehr ein Teil der Daseinsvorsorge sei, dann müs-
se geprüft und müssen Überlegungen angestellt werden, wie die KMU, die in die-
sem Sektor tätig seien, mindestens vergleichbare staatliche Zuschüsse und Ver-
günstigungen erhielten, wie sie die Wettbewerber hätten – um bestehen zu kön-
nen.

Die Förderung der Bahn gehöre dringend einem ordentlichem Controlling unter-
zogen.

13.12. Landwirtschaft

13.12.1. Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband (BLHV)

Rahmenbedingungen aktuell auf europäischer Ebene:

• Agenda 2000

• Preissenkungen von 15 bis 20 % werden nur zur Hälfte kompensiert



125

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

• Osterweiterung der EU wird (nicht nur) die Landwirtschaft treffen.

Die „Harmonisierung“ innerhalb der EU stoppe auf halbem Wege. Dieselben
Preise existierten für die Produkte bei unterschiedlichen Produktionsbedingungen.
Hinzu kämen:

• unterschiedliche Hygienestandards: Hormonfleisch, Bestrahlung von Lebens-
mittel

• unterschiedliche Umweltstandards: gute fachliche Praxis, Fachgesetze (PSM)

• unterschiedliche Sozialstandards: Löhne, Sozialversicherungen

• unterschiedliche Lebensstandards

Daraus resultierten Wettbewerbsverzerrungen.

Kritisiert wurde das Steuerentlastungsgesetz. Es sei für die Landwirtschaft ein
Steuerbelastungsgesetz – Freibeträge würden gesenkt, Buchführungspflichten aus-
geweitet, die Durchschnittsbesteuerung nach §13a deutlich reduziert; kleinste Be-
triebe würden jetzt aufzeichnungspflichtig. Bei der Ökosteuer hätte die Landwirt-
schaft keine Kompensation über Lohnnebenkosten oder über Großstromabnahme.
Die Verteuerung des Transports bzw. der Energie bei gleichzeitig billigen interna-
tionalem Transport (Flugbenzin, Tanker), treffe die Landwirtschaft doppelt.

Kritisiert wurde auch die Kosten für Neubauten und Stallbauten in Höhe von
8000 DM pro Kuh (ein Neuseeländer baue einen kleinen Unterstand, dieser koste
vielleicht 1 000 bis 500 DM). Schuld daran seien Bauauflagen etc.

13.12.2. Landesanstalt für Entwicklung und der Landwirtschaft (LEL)

Die zukünftigen agrar- und marktpolitischen Ziele und Maßnahmen seien durch
die Verabschiedung der Agenda 2000 für den Zeitraum 2000 bis 2003/06 weitge-
hend festgelegt. Sie sehen ein deutliche Senkung der Interventionspreise und Aus-
fuhrerstattungen vor. Die Folgewirkung werde bei allen Überschussprodukten ein
deutlicher Preisrückgang für den Erzeuger von 10 – 30 % sein. Hierfür seien fi-
nanzielle (Teil-) Ausgleichsleistungen in unterschiedlicher Höhe und zeitlich be-
grenzt vorgeschlagen. Trotzdem werden sich die Einkommen um bis zu 20% re-
duzieren.

Nach den derzeit in Diskussion befindlichen Vorschlägen zur Steuerreform und
Haushaltskonsolidierung des Bundes müssten weitere Einkommensminderungen
angenommen werden, die deutlich höher sein werden.

Für die Landwirtschaft bedeute dies im Wesentlichen

• eine wesentlich stärkere Orientierung der Erzeugerpreise am Weltmarktpreisni-
veau und an dessen Entwicklung und Einflüssen

• die Verstärkung ökonomischer Zwänge zur Rationalisierung und Kosten-
senkung in Produktion, Verarbeitung und Handel

• Bindung von Ausgleichsleistungen an Umweltleistungen und -standards

• mehr Bürokratie.

13.12.3. Prof. Kappelmann, FH Nürtingen

• Reform der europäischen Agrarpolitik: Die derzeitigen Maßnahmen zur Ein-
kommensstützung seien im Wesentlichen geprägt durch Flächen- und Tierprä-
mien, die an die Produktion gekoppelt seien.

Vor dem Hintergrund der ungünstigen Strukturen der Landwirtschaft in Baden-
Württemberg wäre aus den oben genannten Gründen eine Entkopplung der Prämi-
en von der Produktion für dieses Bundesland im europäischen Vergleich beson-
ders vorteilhaft. Es ist daher der Landesregierung zu empfehlen, Vorstöße auf na-
tionaler und europäischer Ebene vorzunehmen. Dabei werde nicht verkannt, dass
dieser Ansatz schwierig ist, da letztlich die Entscheidungen über eine Reform des
derzeitigen Prämiensystems auf europäischer Ebene getroffen werden müssen.

13.12.4. Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft e.V. (VdAW)

Notwendige Veränderungen der Rahmenbedingungen:
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• Abbau von Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der EU (Steuergesetze, Bau-
recht, Umwelt etc.) und Anhebung anderer Länder auf deutsches Niveau

• Förderung des Mittelstandes durch gerechte Auftragsvergabe staatlicher und
kommunaler Aufträge

• Abbau von Wettbewerbsverzerrungen in der Landwirtschaft (schlagen voll auf
das Agrargewerbe durch)

• Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Arbeits- und Sozial-
recht, Bau-, Umwelt- und Verkehrsrecht

• Steuergesetzgebung für standortgebundene mittelständische Familienbetriebe

Hygienevorschriften nach EU-Normen

Die EG-Hygienerichtlinie von 1993 und das Lebensmittel- und Bedarfsgegen-
ständegesetz des Bundes sind Rechtsgrundlage für die Lebensmittelhygienever-
ordnung von 1997, in der gefordert wird, dass alle betroffenen Betriebe ein Eigen-
kontrollsystem aufbauen müssen. Grundlage dafür sind die Prinzipien des
HACCP. Im Rahmen eines solchen Systems sind die für die Entstehung gesund-
heitlicher gefahrenkritischen Punkte bei der gewerbsmäßigen Herstellung, Zube-
reitung, Bearbeitung, Lagerung, Verteilung, Verpackung, Beförderung und beim
Anbieten und dem Verkauf von Lebensmitteln festzustellen, und es ist zu gewähr-
leisten, dass angemessene Sicherheitsmaßnahmen festgelegt, durchgeführt, einge-
halten und überprüft werden.

Die neuen Bestimmungen sowie die Milchverordnung gelten ebenfalls für Hof-
molkereien. Hier treten Landwirte in den Wettbewerb mit anderen Molkereien
und müssen im Grundsatz dieselben Hygieneanforderungen erfüllen.

Es treffe zu, so das MLR, dass bei der Zulassung neuer Einrichtung zur Herstellung
von Trinkmilch in verschiedenen Ländern unterschiedliche Anforderungen gestellt
würden. Bei Pasteurisierungsanlagen würden in Baden-Württemberg typgeprüfte
Geräte mit einem Sicherheitskreislauf für den Pasteurisierungsvorgang verlangt. In
Österreich und Italien würden Geräte anerkannt, die diesen Sicherheitskreislauf
nicht hätten und auch in anderen Bereichen (Herstellung von Bier) eingesetzt wür-
den. Diese Anlagen seien in der Tat wesentlich preiswerter. Der genannte Preisun-
terschied von 60 000 DM führe – nach Auskunft des RP Tübingen – zu Mehrkos-
ten von 3 bis 5 Pfg. pro Liter Milch. Das Beispiel zeige, dass unterschiedliche Fest-
legung von Sicherheitsmaßnahmen erhebliche Auswirkungen auf den Betriebser-
folg (im Fall des Landwirts Friedrich Roth ca. 8 000 DM pro Jahr) hätten.

Gasölverbilligung

Die im Jahr 2000 geltenden Regelungen zur Gasölverbilligung könnten aus fol-
genden Gründen zu einer erheblichen Einkommenseinbuße in landwirtschaftli-
chen Betrieben führen:

• Die Beihilfe sinke um 11 Pfg. pro Liter anerkannter Gasölverbrauch (bisher 41
Pfg.) auf 30 Pfg. pro Liter.

• Maximal anerkennungsfähiger Verbrauch sei 10 000 Liter pro Betrieb (bisher
unbegrenzt).

• In den Betrieben werde verstärkt moderne Technik (Futtermischwagen, Trock-
nungsanlagen, Mal- und Mischanlagen) eingesetzt, damit steige der Gesamtver-
brauch deutlich.

• Der Einkommenspreis für Dieselkraftstoff sei um ca. 40 Pfg. gestiegen (bisher
110 Pfg.).

• Die Gasölbeihilfe betrage im Jahr 1998 ca. 37 % der anfallendenen beihilfefähi-
gen Kosten unabhängig vom Verbrauch. Für das Jahr 2000 ergeben sich eine
Beihilfe zwischen 20 % bei 1 000 Liter Verbrauch bis 10 % bei 20000 Liter
Verbrauch und errechnete Einkommenseinbußen von 255 DM bei 1000 Litern
bis zu 8 100 DM bei 20 000 Litern.

Insbesondere Kooperationsbetriebe und aufstockende Betriebe würden durch die
veränderte Situation erheblich betroffen. Die landwirtschaftlichen Betriebe hätten
mit Einkommenseinbußen von jeweils mehr als 5 000 DM zu rechnen.
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Die Forderung nach einer Neuregelung der Gasölverbilligung ist aus Sicht des
MLR berechtigt. Es müsse dabei versucht werden, Wettbewerbsverzerrungen ge-
genüber den EU-Nachbarn zu vermeiden.

13.13. Verband Garten-, Landschaft- und Sportplatzbau (GaLaBa)

• Soziale Beschäftigungsgesellschaften

Unter dem Schlagwort, „Arbeit statt Sozialhilfe“ entstünden landauf, landab Be-
schäftigungsgesellschaften, die entsprechende Auswirkungen auf den 1. Arbeits-
markt zeigten. Sogenannte „einfache“ Tätigkeiten wie Pflegearbeiten würden
nicht mehr dem 1. Arbeitsmarkt übergeben, sondern mit eben diesen Beschäfti-
gungsgesellschaften abgewickelt. Hier sei in erster Linie der Garten- und Land-
schaftsbau betroffen. Eine Studie des Landes zeige, dass nahezu 20 % aller Be-
schäftigungsmaßnahmen im Grünbereich liefen. Diese ungleich einseitige Belas-
tung sei für den Berufsstand nicht tragbar.

13.14. Verband der Heilbäder und Kurorte

Die wichtigsten Forderungen des Verbandes im Hinblick auf die Gesundheitsre-
form 2000:

• Erhalt der ambulanten Rehabilitationskur (§40,1) durch eine unmissverständli-
che Formulierung des § 23 im Gesetz zur Gesundheitsreform 2000

• Erhöhung der Zuschusszahlung für alle ambulanten Kuren entsprechend der
Bundesratinitiative Bayern/Baden-Württemberg auf dem Korridor zwischen 25
und 50 DM/Tag

• Aufhebung der in § 23,8 erneut vorgesehenen Deckelung bei stationären Vor-
sorge- und Rehabilitationsmaßnahmen. Angesichts steigender AHB-Verfahren
würde sich eine medizinisch wie ökonomisch nicht vertretbare Beschneidung
medizinischer Reha-Maßnahmen ergeben.

• Anpassung der starren Einkommensgrenzen im Bereich der Härtefallregelung
an die Staffel-Regelung der Rentenversicherungen

• Erhöhung des Rehabilitationsbudgets der Rentenversicherung entsprechend der
Bundesratinitiative Bayern/Baden-Württemberg zum Vermeiden eines mittel-
fristigen Reha-Defizits

Die wichtigsten Forderungen des Verbandes im Hinblick auf die Förderung der
KMU in den Heilbädern und Kurorten in Baden-Württemberg:

• Besondere Berücksichtigung der Heilbäder und Kurorte bei der Förderung von
Arbeitsplätzen im Rahmen des PLR sowie beim Ausgleichstock

• Bonus für die ökologischen, energie- und verkehrspolitischen Bedürfnisse der
Heilbäder und Kurorte im Rahmen des Landesprogramms und bei Stellungnah-
men gegenüber dem Bund

• Beibehaltung der zur Zeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen für die Kurta-
xe und die Fremdenverkehrsförderabgabe, auch wenn dies im ersten Moment
eine finanzielle Belastung der KMU in den Heilbädern und Kurorten bedeutet,
langfristig aber die Attraktivität des Gesamtangebots sichert und somit direkt
zum Erhalt der KMU beiträgt

• Korrektur des Gesetzes zur Neuregelung der geringfügigen Beschäftigungsver-
hältnisse. Der Einsatz flexibler Arbeitskräfte im Pflegebereich (Saisonkompo-
nente) und an Wochenenden bzw. für Urlaubsvertretungen ist ein wichtiger
Faktor für die KMU in den Heilbädern und Kurorten und muss unbedingt erhal-
ten bleiben.

• Korrektur des Gesetzes zur Scheinselbstständigkeit – im Ansatz sicher sinnvoll,
doch inhaltlich müssen dringend Korrekturen vorgenommen werden. Die vier
Kriterien sollten genauer gefasst werden, da vielen Freiberuflern, Existenzgrün-
dern und Kleinunternehmen dadurch der Nachweis der Nichtscheinselbststän-
digkeit erschwert wird. Zusätzlich sollte das Verfahren bürgerfreundlicher ge-
staltet werden.

• Abschaffung der Ungleichbehandlung bei der Abrechnung von Heilmitteln bei
den verschiedenen Vertragspartnern in den einzelnen Bundesländern



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

128

13.15. Verband der Ambulanten Pflegedienste

• Um Wochenende und Spitzenzeiten in der Pflege abfangen zu können wurden
in der Vergangenheit 630 DM-Kräfte eingesetzt. Hier sei ein Rückgang zu ver-
zeichnen, da die Einrichtungen die pauschale Versteuerung und die Sozialversi-
cherungsleistungen nicht aufbringen könnten. Das heiße aber nicht, dass da-
durch mehr Teilzeitstellen entstanden seien. Der Verlust von 630 DM-Kräften
werde von den Angestellten kompensiert, auch Familienmitglieder würden
mehr tätig.

13.16. Pharmaindustrie

GKV-Reform 2000

Die Pharmaindustrie in BW sei stark von der GKV-Reform betroffen. Die Ein-
führung einer Positivliste bedrohe gerade KMU, da in BW der europaweit größte
Markt für homöopatische und Naturheilmittel etc. bestehe. Hier würden 30 %
Umsatzrückgang befürchtet, die mit Unternehmenszusammenbrüchen verbunden
seien.

Die baden-württembergische Pharmaindustrie ist – bezogen auf die Mitgliedsfir-
men der Chemieverbände Baden-Württemberg – mit mehr als 100 Unternehmern
und rd. 33 000 Beschäftigten sowie einem bundesweiten Produktionsanteil von et-
wa 20 % der größte Pharmastandort in Deutschland.

Von der geplanten GKV-Reform 2000 wären die Arzneimittelhersteller in Baden-
Württemberg aus folgenden Gründen besonders stark betroffen:

1. Die Unternehmensstruktur ist ausgesprochen klein und mittelständisch. 81 %
der Unternehmen haben weniger als 300 Beschäftigte. Diese kleineren Unter-
nehmen verfügen naturgemäß über ein eingegrenztes Präparatesortiment mit
häufig nur ein oder zwei Medikamenten. Wenn nun Arzneimittel auf Grund ei-
ner Listenmedizin, z. B. Positivliste, von der Erstattung ausgegrenzt werden, so
bedeute dies, dass viele dieser Unternehmen in ihrer Existenz bedroht seien.
Die kleineren Unternehmen könnten im Gegensatz zu international tätigen
Konzernen Umsatzeinbußen nicht durch ein großes Präparatesortiment auffan-
gen oder über entsprechende Aktivitäten im Auslandsgeschäft kompensieren.

2. Baden-Württemberg sei der europaweit größte Standort der besonderen Thera-
pieeinrichtungen, d. h. pflanzliche, homöopathische und anthroposophische
Medikamente – diesen überwiegend mild wirksamen – Arzneimitteln stünden
immer wieder in der Diskussion, wenn es darum gehe, einzelne Wirkstoffberei-
che aus der Erstattungspflicht der Kassen heraus auszugrenzen. Diese Medika-
mente hätten aber ihre medizinische Berechtigung und auch Bedeutung. Außer-
dem zeigen nicht zuletzt Untersuchungen aus den USA, dass eine Listenmedi-
zin nicht zu Einsparungen, sondern – auf Grund von Substitutionseffekten –
eher zu einer Verteuerung der Ausgaben führe.

13.17. Baden-Württembergische Papierverbände

Wasserpfennig

Die baden-württembergischen Papierverbände regten die Abschaffung des Was-
serpfennigs an. Sie wiesen darauf hin, dass landesspezifische Sonderbelastungen
vorrangig abgebaut werden sollten. Dies gelte sowohl für gesetzliche Regelungen
(Beispiel Wasserpfennig) als auch für den Vollzug (übermässige Anforderungen
bei Gewässerentwicklungskonzepten und bei der Abfallverwertung/-beseiti-
gung/Grundgebührdiskussion).

13.18. Freie Berufe

Handlungsbedarfe aus der Sicht der Freien Berufe

• Entlastung der Freien Berufe von Verwaltungstätigkeiten bei der Führung ihrer
Niederlassungen (Ausführung von Gesetzen, z. B. Datenschutz, Steuergesetzge-
bung)

• Verminderung der Regelungsdichte (Beachtung gesetzlicher Vorschriften und
anderer Bestimmungen bei der Leistungserbringung; Problem: mehr Verant-
wortung bei geringerer gesetzlicher Bindung führe vor allem zur Forderung
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nach Ausweitung der Haftung für freiberufliche Leistungen – diesbezügliche
Überlegungen korrespondierten mit Harmonisierungsbestrebungen in der EU,
die trotz des derzeit bestehenden Moratoriums in der Haftungsfrage weiterhin
zu beobachten seien; die Freien Berufe betrachten vor allem die Möglichkeit
von sektoralen Richtlinien als Problem)

• Privatisierung (insbesondere bei Architekten, Stadtplanern und Ingenieuren; al-
lerdings gebe es hier erhebliche Fortschritte: z. B. sei in der Zeit von 1974 mit
16 % der Anteil privater Katastervermessungen in Baden-Württemberg bis
1992 auf 40 % gestiegen)

• Entstaatlichung (Überweisung staatlicher Kontrolle an die freiberufliche Selbst-
verwaltung)

• Überprüfung von Regelungen zur steuerlichen Belastung von Einkünften aus
freiberuflicher Tätigkeit

• Beschränkung der Haftung auf angemessene Regelungen (insbesondere Ableh-
nung von Bestrebungen aus der EU; z.B. Ablehnung der Umkehr von Beweislast)

• Geringfügige Beschäftigung erhalten

• Flexibilisierung der Arbeitszeitpolitik

Probleme landesspezifischer Berufsrechte

Für die Freien Berufe der Architekten und Beratenden Ingenieure bestünden im
Gegensatz zu anderen tradierten Freien Berufen berufsrechtliche Regelungen im
Recht der Bundesländer. Die in der Regel in Form von Berufsordnungen gefas-
sten Regelungen durch die Gesetzgeber in den Ländern knüpften an das jeweilige
Berufsbezeichnungsrecht an. Parallel zur Errichtung von Ingenieurkammern in
den Bundesländern wurde die Berufsbezeichnung „Beratender Ingenieur“ ge-
schützt. Die Ingenieurkammergesetzen der Länder unterscheide zwischen Pflicht-
mitgliedern (diese erfüllen die Voraussetzungen für die Berufsbezeichnung des
Beratenden Ingenieurs) und freiwilligen Mitgliedern. Die Verpflichtung zur unab-
hängigen Berufsausübung der Beratenden Ingenieure stehe in engem Zusammen-
hang mit der Gewährung einer Gebührenordnung in Gestalt der HOAI. Der Perso-
nenkreis der freiwilligen Mitglieder gebe durch seine Mitgliedschaft zu erkennen,
dass er sich der allgemeinen Berufsordnung der Kammern unterwerfe, auch wenn
er angestellt, beamtet oder unternehmerisch tätig sei.

Der den Kammern zugewiesene Aufgabenbereich hänge zunächst davon ab, ob
die Kammern in ihren jeweiligen Kammergesetzen den Zusatz „Bau“ führten,
oder ob die Kammern grundsätzlich Berufsangehörigen aller Fachrichtungen of-
fen stünden.

Diese unterschiedlichen Berufsrechte der Beratenden Ingenieure, der Ingenieure
und der auswärtigen Beratenden Ingenieure sowie der Freien Architekten stellten
ein Hemmnis für die freie Entfaltung der Dienstleistungen dieser Berufe dar.

Als Beispiele wurden genannt:

• ein abweichendes Berufsbezeichnungsrecht führe zu Verlusten an Klarheiten
und Bedeutungsinhalten, insbesondere auf seiten der Nachfrager;

• bestimmte Berufsbezeichnungen verbinden sich mit entsprechenden Berufsbil-
dern, die nicht in allen Ländern in Erscheinung treten (z. B. die Stadtplaner);

• ein weiteres Beispiel für bestehende Diskrepanzen sei die abweichende Rege-
lung von berufspraktischen Zeiten als Voraussetzung für Zulassung zum Inge-
nieur oder zum Architekten;

• weiterhin seien Besonderheiten wie länderspezifische Ausgestaltungen des
Kammerrechts zu berücksichtigen (z.B. Kammerzugehörigkeit) sowie

• andere Beschränkungen bei der länderüberschreitenden Berufsausübung von
Architekten und Ingenieuren.

Wichtige Unterschiede bestünden ferner in folgenden Bereichen:

• Bauordnungsrecht, insbesondere bei Bauvorlageberechtigungen,

• Titelschutz, Voraussetzungen für die Titelführung,
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• Voraussetzungen für die Eintragung in eine Liste der Berufsträger,

• Bedingungen für die Kammermitgliedschaft,

• Berufsordnung bzw. Berufspflichten,

• Haftungsregelungen sowie

• Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen gegen Berufsrecht.

Die genannten Beispiele führten zu der Frage, inwieweit im Hinblick auf den Ver-
braucherschutz und die Qualitätssicherung bei freien Architekten, Beratenden In-
genieuren und Sachverständigen bundeseinheitliche Berufsausübungsregelungen
in Form von harmonisierten Länderbestimmungen geschaffen werden könnten,
ohne dabei die Gesetzgebungskompetenz der Länder zu tangieren.

13.19. Ingenieurkammer

Ein besonderes Problem für die Zukunft wird auch von der Ingenieurkammer Ba-
den-Württemberg darin gesehen, dass der Ingenieurberuf kein geschützter Beruf
ist, und die europ. Diplomrichtlinien für Ingenieure sehr unscharf sind. Dies führe
dazu, dass Ingenieure nicht als gleichberechtigte Partner wie Umwelt- und Ver-
kehrsplaner in Planungsprozesse einbezogen würden und nur eine beratende un-
entgeltliche Tätigkeit hätten.

Fachlisten würden zwar zur Abhilfe von der Kammer erstellt, bisher bestehe aber
kein gesetzlicher Schutz. Der Diplom-Ingenieur FH sei vielfach im Ausland un-
bekannt. Man habe sich daher bereits an das Wissenschaftsministerium gewandt
und im Rahmen der Initiativen zur Anerkennung des Bachelor beteiligt. In Zu-
kunft sei es eminent wichtig, eine europaweite Anerkennung und klare Richtlini-
en für den Ingenieurberuf zu erreichen.

Ein weiteres Problem wird in der fehlenden bundesländerübergreifenden Sachver-
ständigendefinition gesehen. So bestünden beispielsweise Unterschiede zu Bay-
ern im Bereich der staatlichen Anerkennung von Sachverständigen für Baustatik.
Die Prüfingenieure für Baustatik seien in Bayern abgeschafft worden, stattdessen
staatl. anerkannte Sachverständige für Baustatik geschaffen worden, für die eine
spezielle Registrierung vorgesehen sei. Dies verursache Wettbewerbsnachteile für
Baden-Württemberg.

Ein großes Problem stellten die Baurechtsunterschiede in Deutschland dar. Über-
all sei eine Neuregistrierung notwendig und eine Bauvorlageberechtigung. Dies
sei bei den Architekten nicht notwendig. Der Bauingenieur sei nur in drei anderen
Bundesländern anerkannt. Dies bedeute eine große rechtliche Zersplitterung.
Auch hier sei eine übergreifende Anerkennung und Vereinheitlichung notwendig,
um in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein.

13.20. Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)

Die Neuregelung der 630 DM-Jobs führt nach Ansicht des DGB zu keiner finan-
ziellen Belastung für die Arbeitgeberseite. Im Gegenteil werde insbesondere im
Einzelhandel die Wettbewerbsverzerrung bei den Personalkosten zwischen Klein-
unternehmen und Handelsketten teilweise zurückgeführt.

Die Ausweitung der Ladenöffnungszeiten wird vom DGB abgelehnt, da sie die
Arbeitnehmer/-innen negativ treffe und auch vor allem Klein- und Mittelbetriebe
wettbewerbspolitisch an den Rand drücke.

Eine dünne Personaldecke und die damit eingeschränkten flexiblen Einsatzmög-
lichkeiten benachteilige schon heute die kleineren Fachgeschäfte gegenüber den
Einzelhandelsketten.

Eine weitere Liberalisierung führe eindeutig zu einer Konzentration im Handel
mit negativen Folgen auf die Innenstädte mit klein- und mittelbetrieblichen Struk-
turen und auch für die Versorgungs- und Ausgleichsfunktion im ländlichen
Raum.

Der Konzentration wirtschaftlicher Macht auf wenige Markteilnehmer und der
damit verbundenen Gefahr der Preisregulierung müsse politisch entgegengesteu-
ert werden. D. h. auch, dass die Wettbewerbsvoraussetzungen der KMU gegenü-
ber Großunternehmen verbessert werden müssen. Global player, die ihre Geschäf-
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te im weitestgehend liberalisierten Welthandel betreiben, drängten KMU oft an
den Rand.

In Bezug auf die Arbeitszeit werden an die Beschäftigten von kleinen und mittle-
ren Unternehmen und von Großbetrieben unterschiedliche Anforderungen an ihre
Arbeitsflexibilität gestellt: So beträgt zwar der gesetzliche Mindesturlaub im Jahr
3 Wochen, der tarifliche Jahresurlaub – diese Vereinbarungen gelten in tarifge-
bundenen Betrieben – liege jedoch durchschnittlich zwischen 5 und 6 Wochen.
Trotz ungesicherter Daten sei davon auszugehen, dass in Betrieben ohne Arbeit-
nehmervertretung der Urlaub unter dem tariflich festgesetzten Urlaubsanspruch
liege. In der Regel sei Schichtarbeit ein Merkmal für Großbetriebe und weniger in
kleinen und mittleren Unternehmen zu finden. Dagegen sei die Teilzeitarbeit, ins-
besondere von Frauen, in KMU weit verbreitet. Unvorhergesehene Nachfra-
geschwankungen und kurzfristige Personalengpässe seien typisch für weite Berei-
che der KMU. Sie stellen an die Beschäftigten ein hohes Maß an Umsetzungsfle-
xibilität. Überdies existierten in einigen Bereichen erhebliche Schutzdefizite der
ArbeitnehmerInnen in Kleinbetrieben.

Das Kündigungsschutzgesetz gilt erst ab einer Betriebsgröße von mehr als 5 Be-
schäftigten. Massenentlassungen müssen darüber hinaus vom Arbeitgeber erst bei
einer Betriebsgröße von über 20 Beschäftigten beim Arbeitsamt angemeldet wer-
den. Außerdem könnten die Beschäftigten in kleinen und mittleren Unternehmen
in den wenigsten Fällen und dann oftmals, wenn überhaupt, nur einen einköpfigen
Betriebsrat wählen.

Die materiellen Bedingungen für Beschäftigte im KMU seien schlechter als in
Großbetrieben. Dieser Umstand werde nur teilweise durch die ideellen Bedingun-
gen aufgewogen. Nicht einsichtig sei die rechtliche Schlechterstellung der Arbeit-
nehmer/-innen in Kleinbetrieben. Daher begrüßt der DGB die Rücknahme der
1996 beschlossenen Verschlechterungen im Kündigungsschutzgesetz, zumal die-
se keine spürbare „positive“ Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hatten.

Ein Problem sieht der DGB im bestehenden Betriebsverfassungsgesetz bei der
Frage der Wahlvorschriften, die keinen Unterschied machten zwischen Betrieben
mit 10 oder 10 000 Beschäftigten. Neben dem allgemeinen Novellierungsbedarf
müsse die Wahl für Betriebsräte in Kleinbetrieben erheblich entbürokratisiert und
erleichtert werden. Der Schutz der Beschäftigten dürfe nicht an komplizierten
Wahlvorschriften scheitern.

13.21. Weitere Anliegen der Wirtschaftsorganisationen

13.21.1. Grundgebühr für Gewerbemüll

Die IHK Region Stuttgart tritt gegen die Pläne einer Abfallgrundgebühr ein. Dies
gelte v. a. für den Landkreis Böblingen, der die Einführung einer solchen Grund-
gebühr bereits beschlossen habe.

Die IHK und einige Firmen aus dem Landkreis Esslingen hatten im Jahr 2000
beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim eine Normenkontrollklage eingereicht.
Nach Ansicht der IHK steht die Esslinger Abfallsatzung nicht in Einklang mit
dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Im Kern gehe es um die Frage, ob
Betriebe Abfälle mit verwertbaren Anteilen privat entsorgen lassen dürften. Diese
Ansicht vertrat jetzt auch das Bundesverfassungsgericht in einem jüngst veröf-
fentlichten Urteil. Damit ist nach Ansicht der IHK einer Grund- und Mindestge-
bühr für gewerbliche Abfälle eindeutig die Grundlage entzogen.

Die IHK Region Stuttgart hat das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (AZ 3c
400) zur Behandlung von Gewerbemüll durch die Kommunen begrüßt. Danach
müssen Gewerbebetriebe ihre Abfälle in der Regel nicht den Kommunen überlas-
sen. Das Urteil bestätigt eine gleich lautende Entscheidung des Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshofs (AZ 20 b 99.1068). Im konkreten Fall vertrat das Bayerische
Landratsamt die Rechtsauffassung, dass betriebliche Abfälle als sog. Abfälle zur
Beseitigung den Kommunen zu überlassen sind, wenn darin auch nicht verwertbare
Bestandteile enthalten sind. Dieser Auffassung trat das Berliner Gericht jedoch ent-
gegen: Es sei generell zulässig, dass Betriebe Abfälle zur Verwertung und Beseiti-
gung gemeinsam erfassen und diese zur Sortierung geben und anschließend den
nicht verwertungsfähigen Rest beseitigen lassen. Das Urteil bestätige das geltende
Kreislaufwirtschaftsgesetz, wonach die Betriebe eigenverantwortlich für die Ver-
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meidung von Abfällen zu sorgen hätten. Damit werde auch die von einigen Land-
kreisen geplante Grundgebühr auf Gewerbemüll ad absurdum geführt, so IHK
Hauptgeschäftsführer Richter. Die IHK Region Stuttgart empfiehlt den Landkrei-
sen, statt Grundgebühren marktwirtschaftliche Entsorgungskonzepte anzustreben.

Zum Thema Gebühr auf Gewerbemüll hat der LVI ein Gutachten in Auftrag ge-
geben. Es kommt zu dem Schluss, dass Kommunen und Kreise Gefahr laufen,
„rechtlich ins Abseits zu kommen, wenn sie eine solche Grundgebühr erheben“.
Umweltminister Müller hatte darüber nachgedacht, weil Kommunen beklagen,
dass ihre teuer zu unterhaltenden Deponien immer seltener mit solchen Abfällen
beliefert werden. Die Kosten der Abfallentsorgung schlagen sich darum in immer
höheren Müllgebühren für Haushalte nieder.

Der LVI wies darauf hin, dass diese Entwicklung eine gewollte Konsequenz des
Kreislaufs- und Abfallgesetzes sei. Dort wird vorrangig Vermeidung und Verwer-
tung von Reststoffen vorgeschrieben. Genau das passiere nun; zur Entsorgung
blieben entsprechend wenig Gewerbeabfälle übrig. Die privaten Entsorgungsbe-
triebe hätten darauf mit schmerzlichen Kapazitätsbeschneidungen reagiert. Dieser
Situation müssten sich folgerichtig nunmehr auch die öffentlichen Entsorgungs-
einrichtungen stellen. Eine Grundgebühr sei die falsche Reaktion. Damit würden
gegen Rechtsvorschriften verstoßen. Dabei habe gerade das Land „mit unrecht-
mäßigen Maßnahmen“ bereits bittere Erfahrungen gemacht. Die Landesabfallab-
gabe ist vom Verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden. Das Land
musste die eingezogenen Millionen zurückzahlen.

Memorandum mit wesentlichen Ergebnissen aus dem Rechtsgutachten „Verwal-
tungsrechtliche Grundlagen der dualen Entsorgungsverordnung – zur Reichweite
der Überlastungspflicht der gewerblichen Abfällen“, erstattet im Auftrag vom
Landesverband der Baden-Württembergischen Industrie durch Rechtsanwalt
Dr.Clemens Weidemann, Universität Würzburg, März 2000:

1. Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz bezwecke die Förderung der Kreis-
laufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen“. Dieses Ziel bedeute
einen Systemwechsel: Von der Entsorgungssicherheit, deren Gewährleistung
eine Aufgabe öffentlicher Daseinsvorsorge ist, zu einer Kreislaufwirtschaft, die
auf private Akteure und auf den Markt als Regulativ setzt.

2. Ein kommunales Entsorgungsmonopol bestehe nur noch für Abfälle aus priva-
ten Haushaltungen. Im Gewerbemüllbereich setze der Gesetzgeber auf eine
verstärkte Eigenverantwortung des Abfallbesitzers: nicht die Kommunen, son-
dern in erster Linie die Betriebe seien entsorgungspflichtig.

3. Industrie und Gewerbe unterliegen einer verbindlichen Rechtspflicht zur priva-
ten Verwertung. Zu verwerten seien sämtliche betriebliche Abfälle, nicht etwa
nur „Abfälle zur Verwertung“.

4. Für den Gewerbemüllbereich liege dem Gesetz ein Pflichtmodell zu Grunde,
das durch folgende Grundstrukturen gekennzeichnet sei:

• Das ökologische Konzept der Umweltbewirtschaftung zielt darauf ab, Kreis-
laufwirtschaft durch private Abfallverwertung zu fördern und Abfallbeseiti-
gung zu bekämpfen.

• Eine kommunale Pflichtaufgabe, gewerbliche Abfälle zu beseitigen, besteht
nicht mehr. Es liegt vielmehr im Ermessen der Kommunen, gewerbliche Ab-
fälle generell von der öffentlichen Entsorgung auszuschließen und so den
Weg freizumachen für eine Vollprivatisierung der Gewerbemüllentsorgung.

• Für Erfassung und Verwertung betrieblicher Abfälle ist das neue Leitbild der
„staatlich auferlegten Eigenverantwortung“ maßgeblich. Dadurch wird den
Betrieben wirtschaftliche Freiheit eingeräumt.

• Durch die auf Abfälle zur Beseitigung beschränkte Überlassungspflicht wer-
den die Eigenverantwortlichkeit des Abfallbesitzers und seine Berechtigung
zur Abfallverwertung in keiner Weise eingeschränkt.

5. Rechtwidrige Verwertungsmaßnahmen könnten die zuständigen Behörden
durch Einzelfallanordnung unterbinden. Behördliche Anordnungen mit dem
Ziel, gegen verwertungswillige Abfallbesitzer eine Beseitigung zur Überlas-
sungspflicht durchzusetzen, seien hingegen rechtswidrig.
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6. Die sogen. Hauptzweckklausel sei keine Regelung zur Abgrenzung von Abfall-
verwertung und Abfallbeseitigung. Wegen der Unbestimmtheit dieser Geset-
zesbestimmung sei es bereits aus verfassungsrechtlichen Gründen ausgeschlos-
sen, daraus weit reichende Restriktionen wirtschaftlicher Freiheit herzuleiten,
wie dies die Vertreter der Abgrenzungstheorie tun. Die Hauptzweckklausel sol-
le nur in Missbrauchs- oder Umgehungsfällen eine Einzelfallkorrektur der frei-
en Abfallverwertung ermöglichen. Die Hauptzweckklausel könne nicht heran-
gezogen werden, um für betriebliche Abfälle eine Beseitigung oder eine Über-
lassung in die Kommune durchzusetzen.

7. Die Einführung einer Abfallgrundgebühr gegen Gewerbebetriebe sei unzuläs-
sig. Es bestehe kein Zweifel, dass derartige Regelungen auf landesgesetzlicher
Ebene oder in kommunalen Abfallsatzungen schon aus kompetenzrechtlichen
Gründen verfassungswidrig und damit unwirksam seien, weil sie mit der um-
weltpolitischen Konzeption des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes
schlichtweg unvereinbar seien. Die Grundsätze, mit denen das Bundesverfas-
sungsgericht die Verfassungswidrigkeit der baden-württembergischen Landes-
abfallabgabe begründet hätten, seien voll übertragbar.

13.21.2. Pflichtmitgliedschaft der Kammern

Die Frage der IHK-Pflichtmitgliedschaft ist Gegenstand intensiver Diskussionen
sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Der BWIHT habe – ebenso wie
einzelne Kammern – darüber mit verschiedensten politischen und nicht-politi-
schen Gruppierungen diskutiert – auch mit den Fraktionen des Landtags. Festzu-
halten bleibe, dass die Erfüllung der vom Gesetzgeber den IHKn im IHK-Gesetz
übertragenen Pflichten als Selbstverwaltungsaufgabe der in ihnen organisierten
Unternehmen Kosten verursache.

Der Gesetzgeber habe deswegen den Industrie- und Handelskammern konsequen-
terweise die Möglichkeit der Selbstfinanzierung über Beiträge und Gebühren einge-
räumt. Über die Höhe von Beiträgen, Gebühren, schließe die Vollversammlung der
jeweiligen IHK, die gewählte Vertretung der jeweiligen regionalen Unternehmen.

Die Kammer sei eine Solidargemeinschaft, welche die Interessen aller Unterneh-
men und Gewerbetreibenden dem Staat gegenüber vertrete. Sie sei Sprachrohr der
Wirtschaft. Die IHK habe vielfältige Aufgaben an der Nahtstelle zwischen Staat
und Wirtschaft zu erfüllen; sie sei Interessenvertreter der Unternehmen in ihrem
Bezirk, erfülle an Stelle des Staates unterschiedlichste hoheitliche Aufgaben und
stehe den zugehörigen Unternehmen in allen Fragen des geschäftlichen Alltags
als Ansprechpartner zur Verfügung. Diese Aufgaben erfüllten die IHKn, ohne
dafür vom Staat finanzielle Unterstützung zu erhalten. Sie seien daher unabhängig
vom Staat und könnten die Interessen der ihnen zugehörigen Unternehmen ge-
genüber Bund, Landkreisen, Städten und Gemeinden unabhängig und ohne staat-
liche Einflussnahme wahrnehmen.

Die Kammer könne die Interessen der Unternehmen nur dann glaubwürdig und
mit Nachdruck vertreten, wenn sie im Namen aller Unternehmen spreche. Der
Gesetzgeber habe die Pflichtmitgliedschaft bewusst eingeführt und zuletzt im
April 1999 im IHK-Änderungsgesetz ohne Gegenstimmen (bei Enthaltung der
Grünen) bestätigt. Den Kurs der Kammer bestimmten die Unternehmen selbst.
Die Aufgaben seien durch das Kammergesetz festgelegt. Die Mitglieder der Voll-
versammlung und des Präsidiums würden demokratisch gewählt. Sie legten auch
die Höhe des Kammerbeitrags und die Gebühren fest, beriefen und kontrollierten
die Geschäftsführung. Jedes Mitglied von Vollversammlung und Präsidium habe
unabhängig von der Größe seines Unternehmens eine Stimme.

Die Mitgliedsbeiträge setzten sich für im Handelsregister eingetragenen Unter-
nehmen zusammen aus einem Grundbeitrag und einer vom Gewerbeertrag abhän-
gigen Umlage.

Die Mitgliedsbeiträge der IHK Hochrhein-Bodensee decken z. B. rd. 70% des
Gesamtbudgets ab. Die übrigen Kosten werden durch Gebühren für spezielle
Dienstleistungen (z. B. Beglaubigung) sowie durch ergänzende Markteinkünfte
(z. B. aus Weiterbildungsseminaren) erwirtschaftet.

Das Spannungsfeld Pflichtbeiträge – Gebühren – Markteinkünfte könnte aus Sicht
der IHK Hochrhein-Bodensee noch angemessener gelöst werden. Um mittelstän-
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dischen Firmen moderate Beitragssätze zu ermöglichen, habe man in den letzten
Jahren durch Ausschöpfung aller Rationalisierungreserven konsequent die Umla-
ge gesenkt. Erst vor kurzer Zeit sei ein weiterer Schritt in diese Richtung getan
worden. Die Vollversammlung habe Ende 1999 den Umlagesatz für das Jahr 2000
auf 0,33 % reduziert. Die IHK Hochrhein-Bodensee liege mit diesem Wert im un-
teren Drittel aller baden-württembergischen Kammern.

Der Beitrag für die Ausbildungsverträge decke bei weitem nicht die Gesamtkos-
ten, die mit der Betreuung eines Ausbildungsbetriebes/Auszubildenden effektiv
anfielen. Die Gesamtkosten erreichten mehr als den dreifachen Wert.

14. Innovationswirkungen ökologisch orientierter Rahmenbedingungen und Ge-
staltungsmöglichkeiten zur Entlastung von mittelständischen Unternehmen
(Herr Ewringmann, FiFo, Köln)

Die Frage, ob Umweltinnovationen am ehesten durch staatliche Deregulierung
oder durch staatliche Intervention und Rahmensetzung angeregt werden, wird
kontrovers diskutiert. Im Gegensatz zu allgemeinen Innovationen seien spezifi-
sche Umweltinnovationen typischerweise nicht in einem von „richtigen“ Preissig-
nalen bestimmten Rahmen entwickelbar: Für Umweltnutzungen bzw. -schädigun-
gen hätten sich nur in wenigen Fällen Kostenanlastungen und Preise ergeben, die
dem Internalisierungspostulat nahe kämen. Neue umweltfreundliche Innovations-
paradigmen bildeten sich dementsprechend nicht allein am Markt heraus, sondern
bedürften des gesellschaftlich-wissenschaftlichen Diskurses und der politischen
Unterstützung durch geeignete Rahmensetzungen bzw. Instrumente:

• Eine Verteuerung umweltschädlicher Aktivitäten als positiver Innovationsim-
puls,

• ein Mischinstrumentarium mit Elementen des Ordnungsrechts, der Abgaben
(oder Zertifikatsansätzen) und Förderungsmaßnahmen sei erforderlich,

• für kleine Unternehmen sei es schwierig, einen gezielten Austausch von um-
weltschutzrelevantem Know-How über netzwerkartige Strukturen aufzubauen,
daher sei eine Unterstützung angezeigt.

Eine stärkere Verankerung des Umweltschutzes in der Organisations- und Kom-
petenzstruktur könne durch die Einführung eines Öko-Audits oder eines Energie-
Management-Systems erfolgen. Die Einführung könne mit staatlichen Anreizen
verbunden werden; diskutiert werde dies vor allem in Verbindung mit Entlastun-
gen im Bereich von Umwelt- und Energiesteuern, wie dies bspw. in Dänemark
geschehe. Für kleine und mittlere Unternehmen sei oftmals eine Erleichterung in
Genehmigungs- und Kontrollverfahren die attraktivere Alternative.

Ein Beispiel: Innovationseffekte des Verbundes aus Ordnungsrecht, Abgabe und
Förderung

Ein gutes Beispiel für die partielle Überwindung von Innovationsrestriktionen
stelle ein Mischinstrumentarium dar, das in Hessen aus einem ordnungsrechtli-
chen Vollzugsprogramm, der Sonderabfallabgabe und einer Förderung aus dem
Abgabeaufkommen angewendet wurde. Das hessische Vollzugsprogramm zur
Vermeidung und Verwertung besonders überwachungsbedürftiger Reststoffe
gemäß §5 I Nr.3 BImSchG habe insgesamt zu einer deutlichen Verringerung der
Sonderabfallmengen geführt. So wurde etwa bei den im Zeitraum 1994/1995 un-
tersuchten Anlagen ein Reduktionspotenzial von 486000 t/a ermittelt, welches
anschließend freiwillig oder im Zuge nachträglicher Anordnungen der Behörden
ausgeschöpft wurde; dies entspreche einem relativen Rückgang der Abfallmengen
um 57%. Allerdings dominierte dabei eindeutig die Durchsetzung bekannter und
bereits am Markt angebotener Verwertungsverfahren. Entscheidend war, dass die
bestehenden Verwertungsoptionen im Zuge des Vollzugsprogramms vergleichend
kalkuliert und damit den Betreibern die Wirtschaftlichkeit bzw. die geringen
Mehrkosten häufig erstmals vor Augen geführt wurden.

In sehr vielen Fällen zeigte sich, dass die Entsorgungskosten bislang als Gemein-
kostenzuschlag kalkuliert wurden, so dass eine verursacherorientierte Kostenana-
lyse und -zurechnung nicht möglich war. Dies trat vor allem bei den Unternehmen
bzw. Branchen auf, bei denen die Entsorgung auf Grund geringer Abfallmengen
nur eine untergeordnete Bedeutung als Kostenfaktor hat. Allerdings wurde die
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Frage „Was kostet uns die Abfallentsorgung?“ auf Grund der Abgabe in einigen
Fällen erstmals genauer untersucht; sie habe damit zur Schaffung der institutio-
nellen Voraussetzungen für preisinduzierte Innovationen beigetragen. Schließlich
spielte der Informationsstand der Betriebsleiter über die Möglichkeiten der Ver-
meidung oder Verwertung für die Reaktion auf die gestiegenen Entsorgungskos-
ten eine Rolle. In diesem Punkt habe das Vollzugsprogramm die Wirkung der Ab-
gabe merklich unterstützt, da es den Unternehmen die Möglichkeiten zur Redu-
zierung der Abgabenlast konkret vor Augen geführt habe.

Stärkere Impulse für die Einführung neuartiger abfallvermeidender Produktions-
verfahren habe das aus dem Aufkommen der Abgabe finanzierte Förderprogramm
gegeben. Gefördert wurden überwiegend Neuinvestitionen oder Verfahrensände-
rungen, die mit einer echten Abfallvermeidung verbunden waren. Die entspre-
chenden Anlagen gingen vielfach über den Stand der Technik hinaus. Schwer-
punkt des Förderprogramms seien kleine und mittlere Unternehmen, bei denen
die Subvention auch zu einer Minderung von Finanzierungsengpässen beitrage.
Anfängliche Akzeptanzprobleme der Unternehmen bei der Inanspruchnahme des
Programms konnten durch eine Änderung der Förderrichtlinien – Gewährung ei-
nes nicht-rückzahlbaren Investitionszuschusses statt einer Zinssubvention – beho-
ben werden.

Fazit: In KMU gibt es große Potenziale für Umweltinnovationen. KMU sehen
sich aber auch großen Problemen bei der Umsetzung von Innovationen gegen-
über. Vor allem in Verbindung mit Abgaben und Ordnungsrecht ist eine Strategie
des individuell kostenfreien oder kostenarmen Informierens erfolgversprechend.

Handlungsbedarfe und Möglichkeiten im Bezug auf Wettbewerbsverzerrungen
für KMU in Grenzräumen Baden-Württembergs – Der Oberrhein als Beispiel für
die Situation grenzüberschreitender Räume in BW

15. Wettbewerbsverzerrungen für KMU in Grenzräumen – Der Oberrhein als
Beispiel für die Situation grenzüberschreitender Räume in Baden-Württem-
berg (Jürgen Egeln, ZEW Mannheim)

Die Ausführungen beruhen auf einer Studie zum Thema „Struktur und Entwick-
lung des Oberrheingrabens als europäischer Wirtschaftsstandort“. Die Untersu-
chung entstand im Zusammenarbeit von Institut für Angewandte Wirtschaftsfor-
schung IAW Tübingen, der Konjunkturforschung Basel AG BAK in Basel und
dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung ZEW in Mannheim.

15.1. Der französische Teilraum – das Elsass

Die kleinbetriebliche Orientierung ist im elsässischen Teil deutlich ausgeprägter
als im baden-württembergischen Teil (83% der Betriebe gegenüber 80 % haben
bis zu 50 Beschäftigte). Der französische Teilraum des Oberrheingrabens kann als
die Aufholregion während des Untersuchungszeitraums 1990 bis 95 bezeichnet
werden. Gemessen am Niveau des realen Bruttoinlandsproduktes pro Kopf der
Bevölkerung ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit im Elsass zwar geringer als
im deutschen und im schweizerischen Teilraum, mit 1,7 % pro Jahr lag die durch-
schnittliche Wachstumsrate aber weit über jenen in den beiden anderen regionalen
Teilräumen des Oberrheingrabens. Auffällig ist darüber hinaus, dass das Elsass
die Periode von 1990 bis 95 relativ unbeschadet überstanden hat. Das Wachstum
des Bruttoinlandsproduktes pro Kopf der Bevölkerung lag in der ersten Hälfte der
90-er Jahre deutlich über den entsprechenden Raten im deutschen und schweizeri-
schen Teilraum.

Dies hat eine Reihe von Ursachen: Das Elsass hat die mit Abstand niedrigsten Ar-
beitskosten in der Untersuchungsregion, verbunden mit einer Qualifikation der
Arbeitskräfte, die nicht auffallend geringer ist als in den anderen nationalen Teil-
räumen des Oberrheingebietes. Bei den Genehmigungsverfahren scheint das El-
sass auf den ersten Blick zwar wenig Vorteile zu bieten, da hier aber die Rekurs-
verfahren keine aufschiebende Wirkung haben, ist mit einer erheblich höheren
Planungssicherheit und auch einer schnelleren Durchführung der Genehmigung
insgesamt zu rechnen. Auch wenn Frankreich insgesamt nicht gerade zu den Län-
dern zählt, die die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen durch eine geringe
Steuerbelastung fördern, sind die Steuervorteile, die in den Elsässer Fördergebie-
ten gewährt werden, so deutlich, dass die gesamte Steuerbelastung hier im Ver-
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gleich unerreichbar niedrig erscheint. Schließlich hat das moderate Bevölkerungs-
wachstum den Arbeitsmarkt entlastet, und damit dafür gesorgt, dass das Bruttoin-
landsprodukt pro Kopf überproportional gewachsen ist.

Diese Rahmenbedingungen erweisen sich insbesondere für das verarbeitende Ge-
werbe als vorteilhaft. Hier waren es die beiden Branchen Chemie und Elektro-
technik, die am stärksten expandierten. Entgegen dem allgemeinen Trend des Be-
schäftigungsabbaus stieg in diesen beiden elsässischen Industriebranchen nicht
nur das Anteilsvolumen, sondern auch die Beschäftigung. Im Vergleich mit den
anderenTeilräumen ist zudem die Gründungsintensität im verarbeitenden Gewer-
be im Elsass überdurchschnittlich. Die Industrie, die offensichtlich von den güns-
tigen Rahmenbedingungen profitiert, ist aber trotz der Steueranreize wenig for-
schungsintensiv. Es ist davon auszugehen, dass die positive Entwicklung im El-
sass in erster Linie durch den Aufbau reiner Produktionsstätten erreicht wurde,
die eine geringe Standortbindung aufweisen und keine zentralen Unternehmens-
funktionen integriert haben.

Im tertiären Sektor des Elsass zeigen sich enorme Wachstumsunterschiede zwi-
schen den einzelnen Branchen. Während die Banken und Versicherungen einen
Wertschöpfungsrückgang seit 1985 hinnehmen mussten, bildete die Branche Ver-
kehr und Kommunikation mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum der
realen Wertschöpfung um 5,7 % das andere Extrem. Dies ist v.a. auf Grund der
relativ schlechten Verkehrsinfrastruktur des Elsass verwunderlich. Evtl. ist dies
ein Aufholprozess. Zudem bietet das Elsass mit seiner geringen Bevölkerungs-
dichte ein Flächenpotenzial für Industrieansiedlungen, auf die gerade die Dienst-
leistungs- und Verkehrs- und Kommunikationsbranche angewiesen sind.

15.2. Der schweizerische Teilraum – die beiden Basler Halbkantone

Der schweizerische Teilraum ist der wohlhabendste Teilraum innerhalb des
Oberrheingrabens mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der Bevölke-
rung. Allerdings hat sich der Vorsprung der Basler Halbkantone gegenüber den
beiden anderen nationalen Teilräumen seit 1985 verringert.

Im schweizerischen Teilraum ist in den frühen 90-er Jahren das gleiche Anpas-
sungsmuster wie im Elsass zu verzeichnen. So stand insbesondere das verarbei-
tende Gewerbe unter enormem Druck, die Produktionseffizienz zu steigern. Ver-
bunden mit der weiter voranschreitenden Spezialisierung und einer extrem hohen
Forschungsintensität in der chemisch-pharmazeutischen Industrie, der Basler
Schlüsselbranche, führte dies zu einer Steigerung der Stundenproduktivität um
durchschnittlich 5,7 % pro Jahr von 1990 bis 95. Die reale Wertschöpfung des
verarbeitenden Gewerbes im schweizerischen Teilraum erhöhte sich um durch-
schnittlich 3 % seit 1985 und um 2,8 % seit 1990.

Einen nicht ganz eindeutigen Eindruck vermitteln die Daten für den tertiären Sek-
tor. So springt das Null-Wachstum von 1990 bis 95 ins Auge, ebenso wie die
rückläufige Stundenproduktivität und in der Folge die Ausdehnung des Arbeits-
volumens. Diese Ausdehnung des Arbeitsvolumens ging aber Anfang der 90-er
Jahre tatsächlich mit einer schrumpfenden Beschäftigung einher, während zeit-
gleich in anderen Teilregionen und übergeordneten Nationen die Beschäftigung
im tertiären Sektor ausgebaut wurde. Es liegt die Vermutung nahe, dass der tertiä-
re Sektor stark durch die nationalstaatlichen Grenzen eines Nicht -EU-Staates be-
einflusst wird. Einerseits wird der Markt beschnitten, in dem der Ausdehnung
nach Norden im wahrsten Sinne des Wortes Grenzen gesetzt sind, andererseits
werden die aber auch vom internationalen Wettbewerb abgeschottet.

Damit erweist sich für die Schweiz die Nichtteilnahme an der EU als das wesent-
liche Standorthemmnis, was beispielsweise auch durch die im Vergleich zu
Deutschland nachlassende Pendlerintensität zum Elsass zum Ausdruck kommt, da
die französisch-schweizerischen Grenzgänger nicht von den Freizügigkeitsrege-
lungen der EU profitieren können. Dieser Standortnachteil wird in Zukunft si-
cherlich zunehmend ins Gewicht fallen. Ansonsten sind die Rahmenbedingungen
für den Wirtschaftsstandort der zwei Basler Halbkantone als durchaus positiv zu
bewerten. Sowohl bei den Genehmigungsverfahren, und v.a. hinsichtlich der
Steuerbelastung, ist die Schweiz ein attraktiver Standort für Unternehmen, was si-
cherlich ein Grund für die positive Entwicklung des dortigen verarbeitenden Ge-
werbes ist. Zudem ist die verkehrliche Anbindung Basels als gut zu bezeichnen.
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15.3. Der deutsche Teilraum

Der deutsche Teilraum weist eine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, gemessen
als Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der Bevölkerung auf, die zwischen jener des
schweizerischen und jener des französischen Teilraums des Oberrheingrabens
liegt. Auch in der Dynamik plaziert sich der deutsche Teilraum in der Mitte, vor
dem schweizerischen und hinter dem französischen. Allerdings hat der deutsche
Teilraum in der ersten Hälfte der 90-er Jahre stark unter dem schlechten Konjunk-
turumfeld gelitten, was sich am geringen Wachstum des Bruttoinlandsproduktes
um 0,3 % pro Jahr zeigt. Über den gesamten Untersuchungszeitraum von 1985 bis
1995 hat sich das reale Bruttoinlandsprodukt jedoch um 2,6 % erhöht, stärker als
in den anderen nationalen Teilräumen.

Das verarbeitende Gewerbe musste im deutschen Teilraum von 1990 bis 95 einen
realen Wertschöpfungsrückgang um durchschnittlich 0,8 % pro Jahr hinnehmen.
Begleitet wurde der Wertschöpfungsrückgang des verarbeitenden Gewerbes in
den frühen 90-er Jahren durch eine Produktivitätssteigerung knapp 3% pro Jahr,
die unter den Werten des französischen und schweizerischen Teilraums liegt. In
der Folge sank die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe des deutschen Teil-
raums deutlich. Maßgeblich verantwortlich für diese Entwicklung war der Ma-
schinen- und Fahrzeugbau, der von der Konjunkturflaute und den strukturellen
Problemen stark betroffen war. Umgekehrt konnte gerade Karlsruhe in der Elek-
trotechnik und der chemischen Industrie starke Wertschöpfungszuwächse um je-
weils gut 3% pro Jahr realisieren.

Während der deutsche Teilraum des Oberrheingrabens in den frühen 90-er Jahren
eine veritable Industrierezession durchleiden musste, zeigt sich das Wertschöp-
fungswachsum im tertiären Sektor um durchschnittlich 3,1 % pro Jahr erfreulich
und übertrifft die Werte der beiden anderen nationalen Teilräume deutlich.
Gleichzeitig war auch die Gründungsintensität im Dienstleistungsbereich im deut-
schen Teilraum überdurchschnittlich. Im Gefolge dieser Entwicklung erhöhte sich
auch das Arbeitsvolumen und die Beschäftigung im tertiären Sektor im deutschen
Teilraum. Allerdings konnten damit die Beschäftigungseinbußen des verarbeiten-
den Gewerbes nicht kompensiert werden.

Die Untersuchung der Arbeitskosten, der Genehmigungsverfahren und der unter-
nehmerischen Steuerbelastung haben ergeben, dass Deutschland insgesamt und
auch der deutsche Teilraum des Oberrheingrabens für die Unternehmen ein kos-
tenintensiver Standort ist. Dafür bietet er aber vergleichsweise gute Infrastruktur-
bedingungen. Die Verkehrsinfrastruktur ist im deutschen Teilraum erheblich bes-
ser zu beurteilen als im Elsass. Vor allem zeichnet sich der deutsche Teilraum
durch eine hohe Dichte an öffentlicher Forschungsinfrastruktur aus, die zu einem
großen Teil aus Universitäten besteht, die gleichzeitig auch hochqualifizierte Ar-
beitskräfte ausbilden. Die hohen und tendenziell steigenden Arbeitskostendiffe-
renziale zwingen die Unternehmen jedoch zu Produktivitätssteigerungen, die häu-
fig nur im Zusammenhang mit einem Beschäftigungsabbau realisiert werden kön-
nen.

15.4. Regionale und nationale Einflüsse

Alle drei Teilräume haben, verglichen mit den jeweiligen Mutterländern, einen
überdurchschnittlich hohen Beschäftigungsanteil im verarbeitenden Gewerbe und
einen überdurchschnittlichen Wertschöpfungsanteil. Entsprechend dieser
Industrielastigkeit der Region ist der Beschäftigtenanteil im Dienstleistungsbe-
reich und der Wertschöpfungsanteil des tertiären Bereichs geringer als im Ver-
gleich mit den jeweiligen Staaten. Trotz dieses immer noch überdurchschnittlich
hohen Anteils des verarbeitenden Gewerbes, in dem sich der größte Teil der Be-
schäftigungsverluste vollzog, haben alle drei nationalen Teilräume eine unter-
durchschnittliche Arbeitslosenquote im Vergleich zum jeweiligen nationalen
Durchschnitt. Die Intensitäten der Unternehmensneugründungen sind in allen drei
Teilregionen niedriger als die der jeweiligen Staaten. Dies gilt nicht nur für die
Gründung insgesamt, sondern auch für das Gründungsgeschehen in allen Wirt-
schaftszweigen. Die durchschnittliche Unternehmensgröße ist auf Grund der In-
dustrielastigkeit höher. Dies dämpft das Gründungsgeschehen.
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15.5. Die Oberrheinregion als europäischer Wirtschaftsstandort

Die Gemeinsamkeiten der Teilräume liegen in einer industrieorientierten Wirt-
schaftsstruktur, mässigen Gründungsintensitäten, zunehmender Orientierung in
Richtung Dienstleistungen. Allerdings lässt sich noch kein einheitlicher Wirt-
schaftsraum Oberrheingraben ausmachen. Die Entwicklungen sind noch stark von
nationalen Entwicklungsmustern geprägt. Bedeutsamen Einfluss haben dabei un-
terschiedliche Infrastrukturausstattungen, administrative Rahmenbedingungen
und steuerliche Gegebenheiten. Die ergänzenden Stärken und Vorteile der einzel-
nen Teilräume ergeben eine Arbeitsteilung zum Nutzen der Gesamtregion. Fol-
gendes arbeitsteilige Gesamtbild zeigt sich:

Der deutsche Teilraum ist stark industriell geprägt, hat eine solide industrielle Ba-
sis mit großen international operierenden Unternehmen, eine gut ausgebaute For-
schung, sowohl privat als auch öffentlich. Er entwickelt sich zunehmend zu einem
wettbewerbsfähigen Dienstleistungsstandort mit hohem Produktivitätswachstum
und Wertschöpfungswachstum und hohen Gründungsintensitäten in diesem Be-
reich. Dieser Teilraum kann seine Rolle als Dienstleistungszentrum, als Standort
für Forschung und Entwicklung, als Quelle des Technologietransfers von Ergeb-
nissen öffentlicher Forschung, hin zu anwendungsorientierten Unternehmen, wei-
ter ausbauen und auch grenzüberschreitend wahrnehmen.

Das Elsass, der französische Teilrahmen des Untersuchungsgebiets, ist geprägt von
einer kompetitiven Industrie mit hohem Wertschöpfungswachstum. Die relativ ge-
ringe Bevölkerungsdichte, verfügbare Flächen, niedrige Arbeitskosten, entspre-
chende administrative und steuerliche Vorteile prädestinieren diesen Teilraum als
Standort für produzierende Betriebe und Unternehmen, die auf die räumliche Nähe
zu für sie wichtigen Dienstleistern (rechts des Rheins) nicht verzichten können.
Die hohen Gründungsintensitäten im verarbeitenden Gewerbe im Elsass und das
starke Wertschöpfungswachstum in etlichen Industriezweigen deuten bereits in
diese Richtung. Diese komparativen Vorteile des Elsass als Industriestandort wer-
den auch zunehmend für Produktionsstätten deutscher und schweizerischer Unter-
nehmen interessant werden, die nicht auf die direkte Nähe der zentralen Unterneh-
mensfunktionen angewiesen sind, aber auch nicht so unabhängig sind, um in weit
entfernten kostengünstigen Standorten angesiedelt zu werden.

Basel-Stadt/-Landschaft ist geprägt von einem hohen Dienstleistungsanteil, hoher
industrieller Forschung und stellt den einzigen relevanten, internationalen Finanz-
platz im Untersuchungsgebiet dar. Hier liegt die wichtige Funktion, die dieser
Teilraum, zumindest für den südlichen Bereich des Untersuchungsgebietes, ein-
nehmen kann.

Fazit: Komparative Vorteile arbeitsteilig ausbauen!

15.6. Ergebnisse im Einzelnen

Genehmigungsverfahren:

Für die Unternehmen spielen die materiellen und formalen Anforderungen, die an
den Bau und den Betrieb von industriellen Anlagen geknüpft werden, eine immer
wichtigere Rolle. Insbesondere die mit der Genehmigung verbundene Informati-
onspflicht sowie die Dauer der Bewilligungsverfahren können Standortentschei-
dungen beeinflussen.

Bei den materiellen Anforderungen (Beispiel Anforderungen für schriftlichen An-
trag) sind die jeweiligen Unterschiede in den Ländern von nicht allzu großer Be-
deutung. Die rechtlichen Grundlagen sind etwas anders. In Deutschland sind es
eher immissionsschutz- und wasserrechtliche Verfahren, im Elsass eher Betriebs-
und Baugenehmigungsverfahren. Aber die Anforderungen sind ähnlich. Dies gilt
besonders für den Bereich der Umweltverträglichkeitsprüfung, da dort v. a. EU-
Normen greifen. Bei der Dauer der Bewilligung können jedoch große Unterschie-
de ausgemacht werden. Die Differenzen liegen vor allem in der Prüfungs- und
Entscheidungsphase und in der Rechtsmittel- und Rekursphase. Diese Unterschie-
de resultieren aus unterschiedlichen gesetzlichen Fristen und Beteiligtenzahlen.
Ebenso entscheidend sind die nach einem Entscheid möglichen Rekursverfahren.
Dabei ist interessant, dass in Frankreich nach dem Entscheid mit dem Bau begon-
nen werden kann, wogegen in Deutschland und der Schweiz der Rekurs eine auf-
schiebende Wirkung hat.
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Für die Gesamtdauer des Genehmigungsverfahrens sind in Deutschland mit zwi-
schen 7 und 10 Monaten und in Frankreich mit 6 bis 12 Monaten, in der Schweiz
10 bis 18 Monaten zu rechnen. Ein wirklicher Nachteil für die deutsche Seite des
Rheins ist hier nicht zu erkennen.

Zusammengenommen erweisen sich Genehmigungsverfahren in Deutschland und
in deutschen Teilräumen im Vergleich zu den zwei anderen nationalen Teilräu-
men und zu Frankreich und der Schweiz aber auf Grund der relativ langen Dauer
und der aufschiebenden Wirkung eines Rekursverfahrens für die Unternehmen als
nachteilig.

Handlungsmöglichkeiten bestehen nach Auskunft nur durch gesetzliche Ände-
rung der Genehmigungsverfahren.

Steuern

Der quantitative Steuerbelastungsvergleich zwischen Deutschland, Frankreich und
der Schweiz zeigt, dass in nahezu allen Fällen die Steuerbelastungen in der
Schweiz am geringsten sind. Im Thesaurierungsfall ist die deutsche Steuerbelas-
tung am höchsten, im Ausschüttungsfall die französische. Für eine Kapitalgesell-
schaft, die Selbstfinanzierung durch vollständige Gewinneinbehaltung betreibt
(Thesaurierungsfall), ist die Steuerbelastung der schweizerischen Gesellschaft am
geringsten und beträgt nahezu die Hälfte des Betrags des deutschen Unternehmens.
Frankreich nimmt eine Mittelposition ein. Die Hauptursache für diese Belas-
tungsreihenfolge ist in den hohen ertragsabhängigen Steuern in Deutschland zu se-
hen. Insbesondere der hohe Thesaurierungstarif, der bei der Körperschaftssteuer
zur Anwendung kommt, wirkt hier nachteilig. Die Steuerbelastung beträgt in
Deutschland durchsschnittlich 65 %, in Frankreich 72,85%, in der Schweiz 60%.

Durch die Steuerreform sinken die ertragsabhängigen Steuern. Frankreich hat ei-
nen hohen Anteil ertragsunabhängiger Steuern. Bezieht man dagegen steuerliche
Investionsförderungsmaßnahmen in Form von Steuerbefreiung für ausgewählte
Bereiche des Untersuchungsgebiets mit in die Betrachtung ein, dann sinkt die
Steuerbelastung in einzelnen Teilregionen Frankreichs und der Schweiz sehr
deutlich auf ein Niveau ab, das sowohl im nationalen als auch in internationalen
Vergleich unerreichbar gering ist. Die Besteuerung im Untersuchungsgebiet ist
sehr heterogen ausgestaltet. Dies gilt sowohl für Anzahl, Art und Umfang der er-
hobenen Steuer, als auch für die Erhebungskompetenzen der regionalen Gebiets-
körperschaften.

Neugründungen – dazu zählen auch neue Ansiedlungen oder Betriebsgründungen
– können im Elsaß bis zu 10 Jahren von Körperschaftssteuer und bis zu 5 Jahren
von der tax professionelle (kommunale Gewerbesteuer) befreit werden. Die Steu-
erspreizung ist in der Schweiz sehr groß. Es bestehen erhebliche Unterschiede
zwischen Basel-Stadt und -Land (bis zu 75%, in Basel-Land besteht die Möglich-
keit, für Neuansiedlungen Steuern zu erlassen, in Basel-Stadt nicht, Steuerbelas-
tung Basel-Stadt: 60 %, Basel-Land: 37 %).

Mit Blick auf die beträchtlichen Steuerentlastungen, die insbesondere junge und
forschungsintensive Unternehmen in den Teilregionen Colmar und Basel-Land-
schaft genießen, kann davon ausgegangen werden, dass die regionalen steuerli-
chen Fördermaßnahmen einen erheblichen Einfluss auf die Standortwahl im ausü-
ben. Es zeigt sich ein Wettbewerb der Steuersysteme um Investitionen, der unter
Wettbewerbsgesichtspunkten schädlich ist. Im Kontext der Europäischen Union
sind insbesondere die Befreiungen in zahlreichen französischen Teilregionen kri-
tisch zu betrachten, da sie zu Wettbewerbsverzerrungen führen können, die den
Grundprinzipien des Europäischen Binnenmarktes zuwider laufen.

Arbeitskosten

Die Arbeitskosten sind in allen betrachteten Wirtschaftszweigen bzw. – branchen
im Untersuchungszeitraum deutlich gestiegen. Es bestehen deutliche Kostenun-
terschiede zwischen den 3 Regionen, z. B. bei den Arbeitskosten je geleistete Ar-
beitsstunde im verarbeitenden Gewerbe. Dabei zeigt sich eine deutliche Arbeits-
teilung der Teilräume, d. h. Massenproduktion im Elsass, Qualitätsproduktion im
deutschen Raum und technologisch orientierte Unternehmen. Die Unterschiede
im Niveau der Arbeitskosten sind zwischen Westdeutschland und Frankreich la-
gen im Untersuchungszeitraum bei Werten von über 1/3 (z. B. im verarbeitenden
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Gewerbe). Aber auch zwischen Westdeutschland und der Schweiz ergab sich
noch ein deutliches Gefälle. Hier ergab sich im Wirtschaftszweig Energie- und
Wasserversorgung ein Differenzial von fast 25 %. Zum Teil lagen gleichzeitig die
Arbeitskosten in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz über dem Durch-
schnitt in Westdeutschland, so dass sich in Grenznähe ein noch deutlicheres Ge-
fälle ergab als auf nationaler Ebene. Diesen Arbeitskostenunterschieden stehen
keine entsprechenden Arbeitsproduktivitätsunterschiede gegenüber. Die Ergeb-
nisse weisen darauf hin, dass sich die Arbeitskosten nicht angeglichen haben, son-
dern verstetigt oder sogar angestiegen sind. Die Mobilität des Faktors Arbeit
scheint demnach nicht ausreichend. In der gegenwärtigen Situation ergibt sich 
v. a. für das Elsass durch das Arbeitskostenniveau ein deutlicher Standortvorteil
gegenüber dem deutschen Teilraum. Eine Senkung der gesetzlichen Lohnneben-
kosten erscheint daher dringend geboten.

Gewerbeflächen

es bestehen erhebliche Unterschiede in der Beplanung von Flächen. Während in
Deutschland detaillierte Flächennutzungspläne und eine Raumordnungsplanung
existiert, die zu Restriktionen und Anpassungskosten der Unternehmen bei Erwei-
terungen führen, exitieren in Frankreich keine detaillierten Flächennutzungspläne
und höherer Freiheitsgrade. Zersiedlungstendenzen sind stärker als in Deutsch-
land ausgeprägt und es zeigt sich eine insgesamt dünnere Besiedelung. Dadurch
bestehen insgesamt Vorteile in Bezug auf Flächenausweitungen. In Deutschland
existiert aber immerhin noch ein deutliches Potenzial von 72 % an Flächenaus-
weitungsmöglichkeit. In der Schweiz existieren ebenfalls formale Hürden, aber
auch Flächenpotenziale. Die Mietpreise zeigen deutliche Unterschiede zulasten
der Nordwestschweiz und Baden-Württembergs; die Grundstückspreise betragen
in Baden-Württemberg das 2,5 bis 3-fache gegenüber dem Elsass. Auch in der
Südpfalz sind geringere Mietpreise zu beobachten. Das gilt sowohl für Woh-
nungs- wie für Gewerbemieten.

Forschungsinfrastruktur

Die 3 nationalen Teilräume sind jeweils sehr unterschiedlich mit öffentlicher For-
schungsinfrastruktur ausgestattet und auch die Forschungsintensität der Industrie
variiert zwischen den 3 Teilräumen stark. Während der deutsche und schweizeri-
sche Teilraum eine insgesamt hohe Forschungsintensität aufweisen – innerhalb
der Region wie auch zum jeweiligen nationalen Durchschnitt – wird im Elsass
trotz des Universitätszentrum Straßburg relativ wenig geforscht. Im schweizeri-
schen Teilraum ist v.a. die industrielle Forschung hoch. Sie wird fast ausschließ-
lich in den Unternehmen der chemischen Industrie durchgeführt, bzw. in privaten
Forschungseinrichtungen der großen Chemieunternehmen. Die öffentliche For-
schungsinfrastruktur ist in Basel-Stadt /-Landschaft, dagegen eher unbedeutend.
Das Gegenteil gilt für das Elsass. Die hier ansässige Industrie ist gering for-
schungsintensiv.

Im Gegensatz zu dieser regionalen Spezialisierung auf private Forschung in der
schweizerischen Teilregion einerseits und öffentlicher Forschung im Elsass ande-
rerseits zeichnet sich das deutsche Oberrheingebiet durch ein hohes Niveau so-
wohl an öffentlicher als auch privater Forschung aus. In beiden Bereichen sind die
Forschungsintensitäten im deutschen Teilraum deutlich höher als der westdeut-
sche und baden-württembergische Durchschnittswert. Der baden-württembergi-
sche Teilraum ragt jedoch nur bei der Ausstattung mit öffentlichen Forschungs-
einrichtungen im Untersuchungsgebiet heraus, die überdurchschnittliche industri-
elle Forschung des deutschen Teilraums ergibt sich in erster Linie aus der for-
schungsintensiven chemischen Industrie in der rheinland-pfälzischen Teilregion.
Grenzüberschreitende Gemeinsamkeiten in der Forschungslandschaft stellen aber
auch ein Potenzial für ein stärkeres Zusammenwachsen der Region durch For-
schungskooperation im öffentlichen und privaten Bereich dar. Mit seinen chemi-
schen, medizinischen und molekularbiologischen Forschungsinstitutionen, die
von Ludwigshafen, über Heidelberg, Karlsruhe, Strassburg, Freiburg bis nach Ba-
sel reichen, verfügt die Oberrheinregion als Ganzes über ein Forschungscluster im
Bereich der Bio-, Gen-, Pharma- und Medizintechnik, das sicherlich zu den
führenden Europas gehört und sich im europäischen Kontext als Kompetenzzen-
trum der bio- und gentechnologischen Forschung entwickeln könnte. Hierzu soll-
ten die zwei Bioregios zusammengeführt werden sowie die administrativen und



141

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

steuerrechtlichen Rahmenbedingungen konkurrenzfähig zu anderen internationa-
len Bioregionen gemacht werden.

Insgesamt kommt es auf eine stärker vernetzte Forschungspolitik an. Dabei
kommt dem Technologietransfer von öffentlichen FuE-Ergebnissen zu kleinen
und mittleren Unternehmen eine zentrale Rolle zu. Hierzu sollten die zwei Biore-
gios stärker zusammengeführt werden.

Das Elsass stellt derzeit eher einen Standort für sog. verlängerte Werkbänke der
Industrie dar. Würde sich das Elsass jedoch als kostengünstiger Standort in der
Nähe zur erfolgreichen öffentlichen Forschungsinstitution im Rahmen eines
Oberrhein-Standortmarketings darstellen, böten sich auch hier Chancen, das For-
schungspotenzial der Region durch ausländische Direktinvestitionen zu erhöhen.

Unternehmensgründungen

In allen Branchen liegen die Gründungsintensitäten der Teilräume des Oberrhein-
grabens unter denen der jeweiligen Staaten, so dass der Oberrheingraben als rela-
tiv gründungsschwache Region bezeichnet werden kann. Bei den Dienstleistun-
gen herrscht im Elsass eine ausgeprägte Gründungsschwäche. Die Gründungen
im verarbeitenden Gewerbe finden mit höherer Intensität in den Regionen mit re-
lativ geringer Bevölkerungsdichte statt, v.a. im Elsass ist zu vermuten, dass hier
der Flächenbedarf produzierender Unternehmen eine wichtige Rolle spielt. Im
deutschen Teilraum konzentrieren sich die Gründungen im Hochtechnologiebe-
reich insgesamt gesehen in den Regionen um Karlsruhe. Das auf Hochtechnologie
ausgerichtete Image und die Fühlungsvorteile zur Technischen Universität schei-
nen hier einen deutlichen Standortvorteil zu erzeugen. Um die Gründungsdyna-
mik zu erhöhen, sollte – nach Auskunft des ZEW – eine wirksame Deregulierung
im Zulassungsbereich für neue Unternehmen erfolgen. Gemeinsame grenzüber-
schreitende Gründertage und Messen können das Thema Existenzgründung ins
Bewusstsein rufen und mit Best-Practise-Beispielen auch grenzüberschreitende
Gründungen stimulieren. Die Genehmigungsverfahren für neue Unternehmen
sollten deutlich vereinfacht werden. Die Ausbildung an Beruflichen Schulen und
Universitäten sollten auf die Möglichkeit der Selbstausbildung ausgerichtet wer-
den. Bei der Stimulierung von Gründungen sollte die identifizierte, funktional ori-
entierte Arbeitsteilung im Oberrheingraben berücksichtigt werden.

Fazit: Harte Standortfaktoren wie Steuerbefreiung, keine aufschiebende Wirkung
der Rekurse, deutliche Arbeitskostenunterschiede benachteiligen Unternehmen
auf deutscher Seite. Auf eine Harmonisierung sollte daher hingearbeitet werden,
gleichzeitig Vorteile und Synergien der Arbeitsteilung genutzt werden.
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IV. Bürokratiebelastungen und Ansätze zum Bürokratieabbau

1. Bürokratiebelastung der Wirtschaft und konkrete Ansätze zum Bürokratieab-
bau

1.1. Belastung der Wirtschaft durch Bürokratie

1995 hat das Institut für Mittelstandsforschung Bonn (IFM) die Belastung der Un-
ternehmen mit überwälzter Bürokratie untersucht. Die zentralen Ergebnisse wa-
ren:

• Die Belastung wird als hoch empfunden und hat zugenommen.

• Der Zeitaufwand ist hoch, er belastet v. a. in den kleineren Unternehmen den
Unternehmer selbst und zwingt häufig zur (teuereren) Vergabe an Externe.

• Der Fixkostencharakter der Leistung belastet v. a. den Mittelstand.

Aus Sicht der meisten Unternehmen gebe es zu viel Formalitäten bzw. Verpflich-
tungen, diese seien zu komplex, zu häufig (Periodizität) und würden zu oft geän-
dert.

Die gesamtwirtschaftlichen Kosten für überwälzte Bürokratie belaufen sich –
nach Berechnungen des IFM – auf 58 Mrd. DM pro Jahr. Davon entfallen 56
Mrd. auf KMU (weniger als 100 Mio. DM Jahresumsatz). Die gesamten jährli-
chen Kosten der administrativen Belastung für Unternehmen in Europa werden
auf 180 bis 230 Mrd. ECU geschätzt; das entspricht 3 – 4% des Bruottoinlandpro-
duktes (grobe Schätzung, geringe Basis).

Der Zeitaufwand steige mit der Unternehmensgröße, im Durchschnitt werden 31
Stunden pro Monat benötigt. Bei den kleinen Unternehmen ist der Zeitanteil für
diese Tätigkeiten sehr hoch. Er nimmt mit der Unternehmensgröße ab. Der Fixkos-
tencharakter benachteilige den Mittelstand und insbesondere Kleinunternehmen.
Die Belastung betrage bei Kleinunternehmen 6 800 DM pro Beschäftigter. In
großen Unternehmen seien es nur etwa 300 DM pro Beschäftigten.

1.2. Ansatzpunkte für eine Reduzierung der Belastungen und internationale Er-
folgsbeispiele:

Ansatzpunkte für eine Reduzierung der Belastungen liegen:

• zum einen in der Gesetzgebung selbst (weniger Gesetze, klarere Gesetze, Be-
reinigung bestehender Gesetzeswerke),

• zum anderen in der Umsetzung der Gesetze durch die Verwaltung, dort, wo der
unmittelbare Kontakt mit den Unternehmen besteht (Kundenorientierung, ein-
deutige Zuständigkeiten, Nutzung von Ermessenspielräumen),

• schließlich bei Genehmigungsverfahren (Beschleunigung, one-stop).

Mit der Gesetzesfolgenabschätzung stehe man in Deutschland noch ziemlich am
Anfang der Überlegungen. Wirtschaft und Politik forderten die Gesetzesfolgenab-



schätzung zur Rechtsoptimierung und Vorschriftenbegrenzung. Mehrere Staaten
wie die USA, Großbritannien und die Niederlande würden der Gesetzesfolgenab-
schätzung eine große Bedeutung beimessen und praktizieren zum Teil zeit- und
kostenaufwändige Abschätzungsverfahren.

Internationale Erfolgsbeispiele:

Musterbeispiele seien insbesondere die Niederlande und Großbritannien.

Die meisten Länder seien weiter als Deutschland. Es gebe vielfältige Initiativen
und Methoden zur Abschätzung der Gesetzesfolgen, wobei darunter durchaus un-
terschiedliche Dinge verstanden würden. Ermittelt würden z. B. die Auswirkun-
gen auf die öffentliche Verwaltung, auf Unternehmen, auf die Umweltqualität und
nachgeordnete Gebietskörperschaften, KMU, internationalen Handel und Be-
schäftigung.

In der OECD führt etwa die Hälfte der Länder Gesetzesfolgenabschätzungen
durch (1996).

Ziele seien:

– Besseres Verständnis der realen Auswirkungen des Regierungshandelns sowie
hinsichtlich des Nutzens und der Kosten

– Integration der Maßnahmen in komplexem Zusammenhang (indirekte Effekte)

– Verbesserung von Transparenz und Konsultation auch mit den Betroffenen

– Verbesserung der Berechenbarkeit des Regierungshandelns.

Der Gemeinsamkeit bei den Zielen stünden unterschiedliche länderspezifische
Verfahren gegenüber.

– Es bestünden Unterschiede im Anwendungsbereich (Gesetze, Verordnungen).

– Es würden Einzelkosten ermittelt, aber auch komplette Nutzen/Kostenanalysen
(USA, Kanada) durchgeführt.

– Die Methoden seien eher konsensgeleitet (Holland) oder eher empirisch (USA).

– Die Institutionalisierung des Verfahrens sei unterschiedlich.

– Die Veröffentlichungspraxis sei unterschiedlich.

– Die Erfolge und Ergebnisse seien unterschiedlich.

Fazit für die OECD: Die Anwendung der Gesetzesfolgenabschätzung bringe den
Ländern Vorteile, die es nutzten. In den meisten Ländern habe sie bisher aber ei-
nen marginalen Einfluss auf die Gesetzgebung.

1.2.1. EU-Initiativen

Die Kommission habe die Task-Force „Vereinfachung des Unternehmensumfel-
des“ (Business Environment Simplification Task Force – BEST) eingerichtet, de-
ren Aufgabe darin bestehe, konkrete Vorschläge zu erarbeiten, um den rechtlichen
Rahmen zu verbessern und den Verwaltungsaufwand zu verringern, der die Grün-
dung und Entwicklung in den europäischen Unternehmen hemme.

Auch im Rahmen des Projektes SLIM (Simpler Legislation for the Internal Mar-
ket) werde (seit Mai 1996) zunächst als Pilotprojekt die Überprüfung und Verein-
fachung von Rechtsvorschriften im Binnenmarkt angestrebt, wobei explizit den
Schwierigkeiten der KMU besondere Beachtung geschenkt werden solle. Die
SLIM-Teams seien kleine Expertenteams; sie bestünden aus Vertretern der Kom-
mission, aus Vertretern der von den Rechtsvorschriften direkt betroffenen Kreise
und Sachverständigen der Mitgliedsstaaten.

Themen seien das Vorsteuerabzugsverfahren, die Statistik beim innergemein-
schaftlichen Handel, bei den notwendigen Daten, Bauprodukte, alternative Daten-
erhebungsverfahren oder Anerkennung von Befähigungsnachweisen. In diesen
Bereiche gebe es bereits Erfolge. Seit 1998 stünden Vereinfachungen in den Be-
reichen soziale Sicherheit, elektromagnetische Verträglichkeit und Versiche-
rungsrecht auf der Agenda. Bemängelt werde die Geschwindigkeit bei der Umset-
zung der SLIM-Vorschläge im Europäischen Rat und Parlament.
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Parallel zu SLIM seien auf Gemeinsachaftsebene mehrere Initiativen für Geset-
zesvereinfachung auf den Weg gebracht worden (insgesamt 62). Auch hier beste-
he eine Diskrepanz zwischen politischer Unterstützung und Umsetzung.

Die EU überprüfe aber auch die Erfolge der Gesetzesvereinfachung, deren Rege-
lung mit den Organisationen der Wirtschaft beraten würden, anhand eines Busi-
ness Test Panels. Das Neue daran sei, dass die Auswirkungen der Regulierung, al-
so die Duchführungskosten und der Verwaltungsaufwand, direkt von den betrof-
fenen Unternehmen erfragt würden, um zu beurteilen, ob die notwendige Balance
im Kosten/Nutzen-Verhältnis erreicht sei. Das Unternehmens-Test-Panel sei re-
präsentativ, die Ergebnisse schnell verfügbar und anonym.

Bisher seien drei Befragungen mit jeweils mehr als 1000 Unternehmen in 7 bis 10
Ländern durchgeführt worden. Parallel zur dritten Umfrage habe man eine websi-
te eingerichtet, über die sich die Unternehmen unmittelbar beklagen könnten über
die konkreten Dinge, die sie auf Grund der Gesetzgebung berührten.

1.2.2. Niederlande

Die Niederlande hätten bereits 1985 mit einem Gesetzestest begonnen, der der
Folgenabschätzung diene, angesiedelt bei den jeweiligen Ministerien, was ein
Nachteil sei. Das Wirtschaftsministerium habe dabei unterstützend gewirkt (Bu-
siness Impact Assessment (BIA)).

1994 habe es eine Ministerrunde gegeben mit dem Ziel, die Unternehmen zu ent-
lasten. Gleichzeitig sei jedem Ministerium auferlegt worden, die Kosten der Ver-
lagerung öffentlicher Verwaltungsarbeiten um 10 % pro Legislaturperiode zu re-
duzieren. Dies gehe nur, wenn die Lasten quantizifiert werden könnten.

Deswegen habe die Niederlande bereits 1992 ein Verfahren zur Messung der Be-
lastung in Auftrag gegeben. Das sogenannte MISTRAL-Modell (MeetInSTRu-
ment Administrative) wurde vom EIM (Holländisches Institut für kleine und mitt-
lere Unternehmen) entwickelt. Dabei werden die im Unternehmen im Zuge der
Verwaltungsarbeitsleistung notwendigen Arbeiten mit Hilfe eines zweistufigen
Verfahrens analysiert und bewertet.

Die Grundidee sei, dass jede bürokratische Belastung der Unternehmen einen
Datentransfer hervorrufe. Die Belastung sei eine Funktion des Datentransfer
zwischen Unternehmen und Behörde. Dieser Datentransfer könne ein Telefonge-
spräch sein, das Ausfüllen eines schriftlichen Fragebogens oder eine elektroni-
sche Übermittlung von Daten über EDI. Dafür habe das EIM das CASH (Classi-
fication System Administrative Proceedings) entwickelt, ein Verfahren, das die
verschiedenen Leistungen klassifiziere nach Typ, benötigter Zeit und Komple-
xität.

Mit MISTRAL könnten die Kosten sowohl für Sektoren als auch Größenklassen
ermittelt werden.

Die Vorteile von MISTRAL:

• Die Kosten einer einzelnen Maßnahme oder Gesetzesänderung könnten gemes-
sen werden.

• Die Standardisierung in CASH gewährleiste die Übertragbarkeit auf verschie-
dene Gesetzesbereiche und Mitgliedstaaten.

• Für das Verfahren sei Computersoftware entwickelt worden, die auch in ande-
ren Staaten andewendet werden könnte.

Beide Verfahren sowohl BIA als auch MISTRAL zeigten die Ernsthaftigkeit der
Regierung, gegen die Bürokratiebelastung der Unternehmen vorzugehen.

1.2.3. Großbritannien

Auch hier gebe es eine ausgeprägte Beschäftigung mit diesem Thema. Diese sei
bereits 1984 mit einer sog. Deregulation Unit begonnen worden. Dies sei eine ei-
genständige, dem Handels- und Industrieministerium unterstehende Deregulie-
rungsabteilung, die jedes Gesetzesvorhaben auf seine Folgen abschätze. Ziel sei
die Verwaltungsvereinfachung und Entlastung der Unternehmen von unnötigen
bürokratischen Belastungen. Die Abteilung arbeite mit allen Ministerien zusam-
men, die ihrerseits über kleine Deregulierungsgruppen verfügten.
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Eine weitere zentrale Stelle kontrolliere das Vorhaben, bevor es ins Kabinett
komme, wobei der jeweils zuständige Minister per Unterschrift die Verantwor-
tung für die Richtigkeit der Kostenschätzung übernehmen müsse.

1993 habe es einen weiteren Vorstoß gegeben, in dem 7 Beraterstäbe (Business
Deregulation Task Forces) mit von den Regulierungen betroffenen Mitgliedern
aus der Wirtschaft gebildet worden seien. Es sei darauf geachtet worden, dass
auch mittelständische Unternehmen dabei seien. Die Task Forces erstelle Kosten-
kalkulationen über die Belastung der Unternehmen und der Wirtschaft insgesamt
und liefere so der Regierung rationale Entscheidungshilfen für die Abschaffung
unnötiger Regelungen.

Ein Folgenabschätzungssystem für neue Gesetzesinitiativen (Compliance Cost
Assessment – CCA) habe quantitativen Charakter und werde von den zuständigen
Abteilungen der Ministerien nach Rücksprache mit betroffenen Unternehmen auf-
gestellt. Im Kern handele es sich um eine Kosten-Nutzen-Analyse, wobei die
Kosten verbal beschrieben und die Kosten quantifiziert (Schätzung) würden.

Die Kostenschätzer der Ministerien müssten regelmäßig die Adressaten der ge-
setzlichen Regelung zu den unmittelbaren Auswirkungen befragen, z. B. eine An-
zahl von Unternehmen zu den erwarteten Kosten (Small Firms Litmus Test). In
der Regel würden 2 oder 3 typische kleine Unternehmen ausgewählt und mit ih-
nen die folgende Maßnahme diskutiert. Dabei gehe es um die Praktikabilität, die
Kosten, aber auch um andere Auswirkungen, wie auf Wettbewerbsfähigkeit und
Export. Würden Verbände, die kleine Unternehmen repräsentierten, befragt, ent-
binde dies nicht vom Lackmus-Test bei den Unternehmen.

Die Ergebnisse des Tests seien, zusammen mit einer Erklärung, wie die Unterneh-
men ausgewählt worden seien und inwieweit sie repräsentativ seien, für den be-
troffenen Sektor Teil des Gesetzesfolgenabschätzungsverfahrens. Durch die Ver-
öffentlichung der Gesetzesevaluationen würden die Vorhaben in der Öffentlich-
keit diskutiert, was mitunter entscheidenden Einfluss auf die Realisierung habe.
Damit wolle man Druck und Kontrolle ausüben, damit noch stärker auf die Ver-
einfachung hingearbeitet werde.

1993 wurde ein sog. Kodex entwickelt für das Verhältnis zwischen Behörden und
Unternehmen. Es wurde eine Beschwerdestelle eingerichtet, an die sich die Unter-
nehmen wenden können.

1994 gab es eine weitere Gesetzesinitiative, 1997 die Better Regulation Task For-
ce. Es wurde ein regierungsunabhängiges Gremium mit 18 Mitgliedern gebildet,
um die Regierung bei Regulierungstatbeständen zu beraten. Die 18 Mitglieder (je-
weils für ein Jahr, ehrenamtlich) kommen aus großen und kleinen Unternehmen
und anderen gesellschaftlichen Gruppierungen.

Im März 1999 habe die Regierung im Rahmen eines Modernising Goverment
Program das Thema Qualität und Kontrolle staatlicher Regulierung erneut aufge-
griffen. Dabei sei es um folgende Veränderungen gegangen:

• Die Better Regulation Unit wurde in Regulatory Impact Unit (RUI) umbenannt
und müsse bei allen politischen Vorhaben bezüglich der zu erwartenden Belas-
tung gehört werden.

• Die RIU sei auf 45 Mitarbeiter erhöht worden und im Zentrum der Regierung,
beim Kabinett angesiedelt; darüberhinaus bestünden Satelliten-Units in allen
Abteilungen der Regierung; RIU habe Zugang zu den jeweiligen Ministern.

• Mehr Kontrolle bei neuen Vorhaben im frühen Stadium, um Risiken, Kosten,
Nutzen und mögliche nichtreglementierenden Alternativen zu bedenken.

• Mehr Offenheit hinsichtlich der Entwicklung der Reglementierungen inklusive
stärkere Konsultationen mit der Wirtschaft.

• Besondere Berücksichtigungen der Belastungen kleinerer Unternehmen; hier
würden auch mögliche administrative Hemmnisse für Existenzgründer und den
Erfolg wachsender Unternehmen sowie generell Wettbewerbsnachteile der klei-
nen gegenüber den großen Unternehmen auf Grund bürokratischer Belastung
identifiziert.

• Vorausschauendes Programm von Gesetzesinitiativen, inklusive der von der
EU zu erwartenden. Das Nebeneinander von nationaler Gesetzgebung und EU-
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Gesetzgebung solle besser koordiniert werden, damit Kumulierung nicht vorkä-
me.

• Stronger Voice in Europe, um sicherzustellen, dass der EU-Ministerrat die ku-
mulative Belastung der EU-Gesetzgebung berücksichtige.

• Parlamentarischer Vorstoß für ein neues Gesetz für mehr Flexibilität bei der
Deregulierung.

• Eine stärkere Rolle der Better Regulation Task Force, damit sie Speerspitze im
Kampf der Regierung um den Abbau unnützer und ineffizienter Regulierungen
sein könne.

Die Bürokratie in Großbritannien scheine unbürokratischer zu sein als beispiels-
weise in Frankreich, was zahlreiche Firmen veranlasst habe, den Sitz dorthin zu
verlegen (schnellere und kostengünstigere Registrierung). Andere Faktoren wie
niedrigere Steuerlast, 35 Stunden-Woche, kämen hinzu.

1.2.4. USA

In den USA gebe es im Weißen Haus ein sog. Office of Management and Budget
(OMB), das Gesetze und Verordnungen der Fachministerien und deren Abschät-
zungen des Vollzugsaufwandes überprüfe.

Der Kongress verfüge (seit 1974) über ein sog. Congressional Budget Office
(CBO) mit 25 Experten zur Gesetzesfolgenabschätzung. Der Unfundet Mandates
Reform Act (UMRA) von 1995 und der Congressional Bugdet Act verpflichteten
CBO zu Abschätzung der direkten Kosten aller Gesetzesvorhaben, die den öffent-
lichen und den privaten Sektor berührten.

1997 habe es einen weiteren Gesetzgebungsakt (Mandates Information Act
(MIA)) gegeben, der genau festlege, was die Gesetzesfolgenschätzer zu tun hät-
ten, also genau zu ermitteln, wie hoch die Anzahl der Betroffenen und wie die
Wirkungen seien (direkte Auswirkungen und indirekte Effekte auf Preisniveau
etc. auf die Folgekosten).

Die Gesetzesfolgenabschätzung hänge von den wissenschaftlichen Ergebnissen
ab und sei oft schwierig. Bei den Methoden gebe es Unterschiede. Die USA gin-
gen sehr empirisch vor. Im Bereich der Umweltschutzgesetzgebung würden sehr
detaillierte Analysen durchgeführt, in anderen Bereichen grobe Schätzungen.

Jährlich würden etwa 700 Kostenfolgenabschätzungen in den USA durchgeführt.
Die Prüfverfahren orientierten sich an den geschätzten Folgekosten. Je höher die
Kosten, desto gründlicher das Schätzverfahren. Dabei würden auch Interviews
und Befragungen der von der Regelung Betroffenen durchgeführt. Jeder Abgeord-
nete könne im Gesetzgebungsverfahren namentliche Abstimmung über die vom
CBO durchgeführte Gesetzesfolgenabschätzung verlangen. Die Schätzungen wür-
den soweit wie möglich veröffentlicht und allen interessierten Parteien gleichzei-
tig zur Verfügung gestellt. Diese auch in anderen Ländern gepflegte Vorgehens-
weise diene der Kontrolle und vermöge zusätzlichen Druck auf die Entlastungs-
bemühungen auszuüben. Dies sei auch in anderen Ländern, die als mustergültig
gelten würden, der Fall.

Fazit und Handlungsbedarfe:

1. Die Notwendigkeit einer Regelung müsse hinterfragt werden

2. Der potenzielle Nutzen einer Regelung müsse die potenziellen Kosten rechtfer-
tigen, auch wenn man nicht alles quantifizieren könne.

3. Sei eine Regelung unumgänglich, dann müsse sie mit den Betroffenen getestet
und öffentlich diskutiert werden.

4. Die methodologischen Grundlagen (Qualitätsstandards) für eine flexible und
effiziente Gesetzesfolgenabschätzung müssten festgelegt werden. Perfektionis-
mus sei nicht nötig, eine grobe Schätzung sei besser als gar keine. Das Gesetz-
gebungsverfahren solle nicht behindert, sondern transparenter und besser wer-
den. Eine Gesetzesfolgenabschätzung sei unsinnig, wenn die Gesetzgebung
hinter den aktuellen Problemen hinterherarbeite (z.B. Umweltgesetzgebung).

5. Die Gesetzesfolgenabschätzung sei zu institutionalisieren, die Analyse in den
Gesetzgebungsvorgang zu integrieren und die Öffentlichkeit zu gewährleisten.
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6. Schließlich bedürfe es des politischen Willens und der politischen Unterstüt-
zung. Hier könne von anderen Ländern gelernt werden. Unter der Prämisse des
schlanken Staates sei die Institutionalisierung einer Gesetzesfolgenabschätzung
nicht einfach. Die Umsetzung in einem Staat mit traditionell ausgeprägter Re-
gelungsneigung sei besonders schwierig. Trotzdem solle das Ziel nicht aus dem
Auge verloren werden, es könne ein Beitrag zur politischen Kultur sein.

2. Bürokratiebelastung von kleinen und mittleren Unternehmen

2.1. Situation und Maßnahmen in der Schweiz (Prof. Dr. Hans Jobst Pleitner,
Schweizerisches Institut gewerbliche Wirtschaft an der Universität St. Gal-
len)

2.1.1. Die Situation in Zahlen

Die Bürokratiebelastung habe in der Schweiz schon in den 80er Jahren im Durch-
schnitt 30 Stunden pro Monat und Unternehmen erreicht. Dieses Ergebnis habe
beträchtliches politisches Aufsehen erregt und sich mit der Hoffnung verbunden,
dass energisch an den Abbau dieser Behinderung gegangen würde. Die Hoffnung
habe sich allerdings nicht erfüllt. Im Gegenteil habe die Regelungsdichte weiter
zugenommen, und demgemäß habe sich in der Wirtschaft erneut Unzufriedenheit
angestaut.

Nach einer Folgeuntersuchung habe sich die Belastung von 30 auf 55 Stunden
pro Monat und Unternehmen erhöht, also fast verdoppelt. Eine durchschnittli-
che mittelständische Unternehmung benötige jeden Monat mehr als eine re-
guläre Arbeitswoche zur Bewältigung der Bürokratielast. Bei weiter gehender
Analyse variiere dieses Resultat erheblich unter den untersuchten Kantonen
(zum Beispiel Kanton Zürich mit 80 Stunden, Kanton St. Gallen 44 Stunden),
was auf die extreme föderalistische Struktur der Schweiz und die damit ver-
bundene Vielfalt der administrativen Vorgaben und Anforderungen zurückzu-
führen sei.

Eine international vergleichende Untersuchung habe ergeben, dass die Belastun-
gen der deutschen Unternehmen mehr als doppelt so hoch lägen, nämlich bei 120
Stunden pro Monat. Der maßgeblichste Unterschied, also die größte Mehrbela-
stung, wurde beim „betriebsbedingten Aufwand mit Sonderfällen“ (Genehmigun-
gen) beobachtet:

Zeitaufwand im internationalen Vergleich:

D A CH Total

Zeitaufwand in Std./Monat
über alle Nennungen pro Block

Arbeits- und sozialrechts-
bedingte Vorschriften 24.81 24.49 19.49 20.64

Steuer- und abgaben-
bedingte Vorschriften 29.38 27.50 12.85 16.62

Statistikbedingter Aufwand 4.77 4.05 1.69 2.41

Betriebsbedingter Aufwand 
und Sonderfälle 56.65 56.85 16.42 26.93

Umweltschutzbedingter Aufwand 5.86 6.39 4.05 4.76

Total 121.46 119.28 54.50 71.36

Aus der Sicht der durchschnittlichen Belastung stelle sich die Schweiz also bes-
ser. Die Kehrseite der weniger gravierenden administrativen Belastungen in der
Schweiz seien die Nichtexistenz großzügig ausgestalteter Unterstützungs- und
Förderprogramme.

In einem zweiten Teil der Studie wurden die KMU nach den erzwungenen unter-
nehmerischen Konsequenzen befragt. Dabei schnitt die Schweiz im Vergleich zu
Deutschland nicht mehr ganz so gut ab. Insgesamt aber stelle sich die Situation in
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einem weniger regulierten Land viel günstiger dar, mit anderen Worten, würden
dort in den KMU wesentlich seltener Anpassungsmaßnahmen notwendig:

Erzwungene Konsequenzen im Ländervergleich („ja“-Angaben der KMU in%)

CH D NL A Gesamt

Änderung Sachanlagen 20.5 28.6 8.7 41.7 20.2

Änderung Produktionsabläufe 15.1 21.4 5.8 25.0 14.3

Zusätzliche Büroarbeiten 45.2 42.9 18.8 50.0 39.0

Bürokratische Vorschriften könnten also zusätzliches Personal „erzwingen“ und
zusätzliche Ressourcen binden. Sie könnten aber auch (je nach Ausgestaltung) die
Einstellung von Personal überhaupt, die Festanstellung oder die Vollzeiteinstel-
lung erschweren und hätten so direkte Konsequenzen auf den Arbeitsmarkt. Diese
Überlegung bekräftige die These, dass es möglich sei, allein durch die Entbüro-
kratisierung Arbeitsplätze zu schaffen.

2.1.2. KMU-Forum als Weg zur Entlastung

Die Schweiz habe eine ganz ähnliche Entwicklung erlebt wie viele westliche Län-
der. Die Bedeutung der KMU sei heute voll anerkannt; ihnen werde sogar eine
entscheidende Funktion für die wirtschaftliche Entwicklung der Volkswirtschaf-
ten zugesprochen. Ebenso wie andere europäische Länder gehe folgerichtig die
„öffentliche Hand“ daran, die KMU besonders zu fördern. Sie tue das in Helveti-
en allerdings wie üblich mit einigem Bedacht und ohne ausgeprägten KMU-poli-
tischen Aktionismus, getreu ihren traditionellen, im öffentlichen Bewusstsein tief
verankerten, wirtschaftspolitischen Grundüberzeugungen:

Gute Rahmenbedingungen zu schaffen, habe oberste Priorität. Eingriffe durch den
Staat sollen möglichst vermieden und jedenfalls nur dort getätigt werden, wo der
Markt sich schwer tue. Direkte Finanzhilfen an Unternehmungen kämen nicht in
Betracht.

Ein Beispiel des „neuen KMU-Bewusstseins“ sei der Versuch der Schaffung ei-
nes Gesetzgebungsmechanismus, der die besonderen Anliegen der KMU bei jeder
relevanten neuen Vorlage berücksichtige. Der Versuch sei eine Konsequenz aus
der erwähnten zweiten Studie über die administrativen Belastungen der KMU.
Seit kurzem werde (soweit relevant) jedes neue nationale Gesetz und jede neue
nationale Verordnung auf die mittelstandspolitischen Auswirkungen überprüft.
Dabei seien fünf Punkte zu betrachten:

1. Besteht überhaupt die Notwendigkeit staatlichen Handelns?

2. Welche Auswirkungen hat die Regelung speziell auf unsere Zielgruppe?

3. Welche Auswirkungen hat die Regelung auf die Volkswirtschaft insgesamt?

4. Welche möglichen Alternativen zur vorgeschlagenen Regelung gibt es?

5. Welche praktischen Probleme könnten sich im Vollzug stellen?

Diese Regelung erinnere an die Gesetzgebung in vielen OECD-Ländern, die als
„Regulatory Impact Analysis“, kurz RIA, bekannt sei. Sie werde aber durch einen
KMU-Verträglichkeitstest ergänzt.

Bemerkenswert sei also, dass explizit auf die Bedürfnisse und Anliegen der KMU
eingegangen werde und dass im Übrigen eine eigentliche KMU-Verträglichkeits-
prüfung verlangt werde. Sie solle namentlich durch ein spezielles KMU-Forum
gewährleistet werden. Bei diesem KMU-Forum handele es sich um eine außerpar-
lamentarische Expertenkommission, die (Ende 1998) vom Berner Bundeswirt-
schaftsministerium (Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement) installiert
worden sei. Das Forum habe sich generell dafür einzusetzen, dass im Bund der
besonderen Bedeutung der kleinen und mittleren Unternehmen Rechnung getra-
gen werde.

Seine Hauptaufgabe sei es, Stellungnahmen zu Bundesgesetzen und -verordnun-
gen aus Sicht der KMU zu formulieren. Besondere Beachtung solle dabei der
Punkt finden, welche Belastungen der Vollzug der vorgesehenen Maßnahmen mit
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sich bringe, sei dies administrativ, kostenmässig oder im Sinne einer Einschrän-
kung der unternehmerischen Handlungsfreiheit (aus der „Einsetzungsverfügung
des Ministeriums“). Das Forum solle den Repräsentantinnen und Repräsentanten
der Wirtschaft die Möglichkeit geben, direkt mit den zuständigen Bundesämtern
die Anliegen der KMU zu „artikulieren, um so deren Umtriebe im Behördenver-
kehr in Schranken zu halten“ (weiter aus dem Text der Verfügung). Im Einzelnen
könne das Forum Vereinfachungen vorschlagen und Empfehlungen abgeben.

Das Organ werde gemeinsam geleitet von einer führenden Vertreterin des Bundes
und einem mittelständischen Unternehmer. Mitglieder der Gruppe seien außer ei-
nem weiteren Repräsentanten der Exekutive (der die Kantone vertritt) sechs Un-
ternehmer und Unternehmerinnen. Je nach Thematik könne das Forum weitere
Persönlichkeiten zu den Sitzungen beiziehen. Die Kosten würden vom Bund ge-
tragen. Das Gremium tage viermal jährlich.

Im ersten Tätigkeitsjahr (1999) habe sich das Forum mit vier Komplexen beschäftigt:

1. Rechnungslegungsgesetz

Diese Vorlage bezwecke eine Anpassung der schweizerischen Vorschriften an die
neuen europäischen Regeln der Rechnungslegung. Das KMU-Forum komme auf
Grund seiner Beratungen zu dem Vorschlag, dass die Arbeiten am neuen Rech-
nungslegungsrecht wegen des Mehraufwandes für zahlreiche KMU eingestellt
werden sollten, bis ein EU-Beitritt den Erlass dieser Bestimmungen wirklich er-
forderlich mache.

2. Verordnungen zum Arbeitsgesetz

Hier laute der Tenor im KMU-Forum, die Verordnungen seien für Nichtfachleute
nicht lesbar – und für KMU schon gar nicht. Aus dieser Feststellung wurde der
Vorschlag abgeleitet, mit den Branchenverbänden ein Handbuch über die Verord-
nungen zu erstellen und die Einführungsfristen zu verlängern.

3. Neues GmbH-Gesetz

Sieben Jahre nach einem parlamentarischen Vorstoß des heutigen Ko-Präsidenten
des Forums präsentierte die Bundesregierung einen Vorschlag zur Neufassung
des GmbH-Rechtes. Nach Meinung des Forums würde diese Neufassung jedoch
gegenüber der gültigen Version keine Erleichterung (insbesondere bei der Grün-
dung einer GmbH) bringen. Es wurde daher vorgeschlagen, bei der alten Fassung
zu bleiben.

4. Verordnung zum Heilmittelgesetz

Diese Verordnung bedeute in der Perspektive des Forums so massive Erschwer-
nisse, dass sie von KMU schlichtweg nicht mehr erfüllt werden könnten. Hier
werde daher – erstmals unmittelbar in Zusammenarbeit mit einer internen Ar-
beitsgruppe des Bundes, der sogenannten KMU Task Force – eine Verbesserung
der Verordnung angestrebt.

Naturgemäß lasse sich nach nur einem Jahr Tätigkeit noch kein abschließendes Ur-
teil über die Wirksamkeit des KMU-Forums abgeben, auch wenn es materiell er-
staunlich viel geleistet habe. Freilich sei der Einsatz der Mitglieder mit zusätzlicher
Arbeitsbelastung 20 bis 30 Arbeitstage für insgesamt vier Sitzungen im Jahr ver-
bunden. Zu den Erfahrungen zähle ferner, dass die Repräsentanten aus KMU fach-
lich zuweilen an die Grenzen ihrer Urteilsfähigkeit stießen, namentlich bei hoch-
komplexen Vorlagen. Dafür habe sich als vorteilhaft ergeben, wenn die Unterneh-
mer/innen selber einmal parlamentarisch tätig gewesen seien. Sie verfügten dann
über einen besseren Einblick in die „Mechanismen“ der Generierung von Vorlagen.
Jedenfalls sei aber der Lerneffekt für die Praktiker aus den KMU sehr groß – und
für die Beteiligten aus der Exekutive nicht minder. Diese Tatsache allein verbessere
das gegenseitige Verständnis und die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen.

Der Effekt, gemessen an der konkreten „Eignung“ bzw. Praktikabilität der geprüf-
ten Vorlagen zur „Schonung“ der KMU, könne aber noch gesteigert werden, z. B.
durch eine vorauseilende Einflussnahme des KMU-Forums bereits vor der Aus-
formulierung von Entwürfen zu Erlassen.

In Zusammenarbeit mit der St. Galler Industrie- und Handelskammer habe man
begonnen, sich über einen Ausbau des skizzierten „Berner Konzepts“ Gedanken
zu machen. Diese werde in dreierlei Richtung angestellt:
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– weitere Systematisierung,

– stärkere Prozessorientierung,

– grössere Unabhängigkeit von partikularen Interessen sowohl auf Seiten der
Behörden wie der KMU.

Standortvorteile in der Schweiz böten ein ausgeklügeltes Vernehmlassungsver-
fahren der Verbände sowie das Instrument des Referendums (Volksabstimmung).
Die geringere Belastung mit Bürokratieauflagen könne zum Teil auch mit der
Nicht-Mitgliedschaft in der EU zusammenhängen. Insbesondere aber die ausge-
baute Vernehmlassungspraxis verhindere unnötige Auflagen.

2.2. „Administrative Belastungen von Handwerksbetrieben“ (Studie des Instituts
für Mittelstandsforschung der Universität Mannheim (ifm), Dr. Ralph
Ganter)

2.2.1. Ziele der Untersuchung

Ziel der Untersuchung war die Erfassung nichtmonetärer Staatslasten für kleine
und mittlere Handwerksbetriebe, die aus administrativen Mitwirkungspflichten
der Unternehmer entstehen (Hilfsdienste für den Staat ohne unmittelbare monetä-
re Abflüsse). Die folgenden Bereiche wurden untersucht:

– Sozialrechtliche Leistungen

– Personalbedingter Steueraufwand

– Statistikbedingter Aufwand

– Aufwand für den Umweltschutz und die Arbeitssicherheit

2.2.2. Hauptergebnisse der Studie

Ermittelt wurde, dass im Durchschnitt auf bürokratiebedingte Hilfsarbeiten pro
Unternehmen jährlich 288 Stunden entfallen. Der Zeitaufwand je Beschäftigtem
sinke kontinuierlich mit steigender Betriebsgröße. Er lag in der Studie jährlich
zwischen 15,5 und 1,2 Stunden. Die Kosten lagen damals im Durchschnitt der
befragten Unternehmen jährlich für alle Belastungsbereiche bei knapp 28 000
DM und bei knapp 13 000 DM pro Unternehmen ohne Umweltschutz und Ar-
beitssicherheit. Bei der Höhe dieser Lasten spiele es eine Rolle, dass die Leis-
tungen (zwangsläufig) zum überwiegenden Teil vom Betriebsinhaber (und des-
sen Familienangehörigen) erbracht würden, also nicht delegiert werden könn-
ten.

Die ermittelten Zahlen entsprächen in etwa denen, die auch andere Lastenstudien
ergäben. Die Untersuchungsmethode, nämlich intensive Interviews mit den Be-
triebsinhabern und Aufnahme des Zeitbedarfs, erlaubte eine Reihe von detaillier-
ten Lösungsvorschlägen.

Der Auftraggeber der Studie, das Staatsministerium Baden-Württemberg, ging
davon aus, dass die Belastungen zu einem wesentlichen Teil auf Vorschriften des
Landes beruhten und erhoffte sich von der Studie Hinweise darauf, welche verän-
dert werden könnten. Tatsächlich lag das Schwergewicht bei den verwaltungs-
mäßigen Hilfstätigkeiten auf Auskunftsbegehren des parafiskalischen (halbstaatli-
chen) Bereichs.

2.2.3. Verminderung der administrativen Lasten durch eine digitale Verwaltungs-
reform

Es sei charakteristisch für die eruierten Lasten, dass sie geballt aufträten und sich
ständig wiederholten, auch wenn unterschiedliche Institutionen zu bedienen seien.
Vorgeschlagen wurde daher, in einem konzertierten Vorgehen die Berichterstat-
tung zu vereinheitlichen und zu konzentrieren. Dieser Vorschlag sei bei der Lan-
desregierung auf fruchtbaren Boden gefallen und im Rahmen der „Digitalen Ver-
waltungsreform für Wirtschaft und Handwerk“ aufgegriffen worden. Problema-
tisch sei allerdings die zeitliche Verzögerung. Die Aufgabe sei vom Staatsminis-
terium an das Innenministerium abgegeben worden und liege nun in der Zustän-
digkeit des Wirtschaftsministeriums. Dort habe es wohl in der Vergangenheit Ka-
pazitätsprobleme gegeben, die inzwischen gelöst seien. Die Aufgabe könne nicht
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„nebenbei“ erledigt werden. Bis zur Implementierung eines funktionsfähigen Sys-
tems sei es noch ein weiter und steiniger Weg.

Grundgedanke der „Digitalen Verwaltungsreform“ sei die Schaffung eines Daten-
pools, in dem „Stammdatenblätter“ der Unternehmen und der Mitarbeiter hinter-
legt seien, die die notwendigen Informationen für die verschiedenen Institutionen
enthielten und bei Bedarf abgerufen werden könnten. Das könne mit einer laufen-
den automatischen Aktualisierung oder mit einer Aktualisierung bei Abruf ver-
bunden sein. Die Erleichterung für die Unternehmen ergebe sich durch das paral-
lele Führen dieser Stammdaten im Unternehmen in einem in das elektronische
Rechnungswesen der Betriebe integrierten Form. Die Abfragedaten würden also
in anderem Zusammenhang schon generiert und stünden quasi auf Knopfdruck
zur Verfügung, müssten also nicht jedesmal von Neuem in Bezug auf die unter-
schiedlichen Definitionen der Fragesteller neu aufbereitet werden. Soweit sie be-
reits im Datenpool gespeichert seien, würden die Unternehmen bei der Abfrage
gar nicht tangiert.

Diese Form der Datenabfrage setze selbstverständlich die Existenz einer Daten-
verarbeitung in den Unternehmen und die Nutzung entsprechender Rechenwerke
(vor allem für die Personalverwaltung) voraus mit Verknüpfungen (Schnittstel-
len) zu den Stammdatenblättern. Im Rahmen der Digitalen Verwaltungsreform sei
die Entwicklung entsprechender Software angedacht, die den Unternehmen zur
Verfügung gestellt werden solle.

Die Schwierigkeiten einer solchen Vorgehensweise lägen auf der Hand. Es müs-
sten zunächst die verschiedenen Informationswünsche erfasst und nach Möglich-
keit vereinfacht werden; denn Einkommen sei dabei keineswegs gleich Einkom-
men. Da sich die Informationswünsche im Zeitablauf änderten, handele es sich
auch um eine Daueraufgabe mit anhaltendem Finanzierungsbedarf. Eine nicht zu
unterschätzende Schwierigkeit bestehe darin, dass hier sehr viele Institutionen mit-
wirken müssten, die mehr oder minder autonom und vom Lande nicht weisungsab-
hängig seien. Es müssten für die differenzierten Zugangsrechte Datensicherungs-
probleme gelöst werden, ein heute allerdings nicht mehr allzu gravierendes
Hemmnis. Gewichtiger sei dagegen aufzunehmen, welche betriebsrechnerische
Software in den Unternehmen verwendet werde und dafür adäquate Schnittstellen
(Übergänge zum Datenpool) zu entwickeln. Dort, wo in den Betrieben die be-
triebsrechnerische Software noch gar nicht implementiert sei, und das sei bei klei-
nen Unternehmen noch sehr oft der Fall, müssten die Unternehmen dafür gewon-
nen werden, solche Systeme einzuführen. Andernfalls sei kein Rationalisierungsef-
fekt möglich. Immerhin würde sich bei dieser Gelegenheit zugleich ein Impuls für
die erwünschte Einführung und Verbreitung der EDV in den Betrieben ergeben.

Es müsse sich bei der „Digitalen Verwaltungsreform“ nicht um eine Daueraufga-
be des zuständigen Ministeriums handeln. Die Fortführung des Projektes und die
ständige Pflege der Programme könnte der Wirtschaftsselbstverwaltung und die
Finanzierungsverantwortung den betroffenen Stellen übertragen werden, wobei
die öffentliche Hand, wenn sie sich als Verursacher der gegenwärtig gegebenen
Lasten fühle, sehr wohl einen Finanzierungsanteil übernehmen könne. Sollten
sich Standards herausbilden, sei davon auszugehen, dass die Entwickler betriebli-
cher Software die Schnittstellen in ihren Programmen mit vorsehen würden, so
dass es dann nur noch einer Kontrolle (Zertifizierung) durch den Datenpool und
keiner eigenen Entwicklungsarbeit mehr bedürfe. Da ein Großteil der Daten auch
im Rahmen der Steuerberatung aufbereitet werde, könnte auch hier eine Anbin-
dung gesucht werden (z. B. Bezug der Daten von DATEV). – Das Institut sei an
der Umsetzung der gemachten Vorschläge nicht beteiligt.

2.2.4. Weitere Vorschläge zum Abbau von Bürokratie

Der von der Digitalen Verwaltungsreform angestrebte Weg werde als der Beste
eingeschätzt.

Die Mehrzahl der Auskunftsbegehren betreffe die Arbeitnehmer. An ihrer Stelle
antworte der Arbeitgeber. Es könnte sehr wohl auch ein System der Selbstaus-
künfte der Arbeitnehrner eingeführt werden, selbst bei der Lohnsteuer. Die Kon-
trolle könnte sich dann auf Stichproben in den Betrieben beschränken.

• Für die unumgänglichen Bürokratielasten sollte den Unternehmen nach Be-
triebsgröße gestaffelte Betriebskostenpauschalen oder besser noch (um auch
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Verlustbetriebe zu berücksichtigen) Steuergutschriften zugestanden werden, die
bei der Ertragsbesteuerung Berücksichtigung fänden.

• Monatliche oder vierteljährliche Akontozahlungen mit jährlicher genauer Ab-
rechnung

• Bei kleineren Beträgen Übergang zu jährlichen Zahlungen

• Abschaffung einiger Sofort- bzw. Kontrollmeldungen (denen dann später Ab-
gabepflichten folgten). Die Vollständigkeit dieser Informationen über die Ver-
änderungen der Arbeitsverhältnisse würden häufig nicht kontrolliert und Ver-
säumnisse toleriert

• Anpassung der Erhebungsbogen auf die Verhältnisse in den befragten Unter-
nehrnen und nicht Übermittlung des vollständigen Fragenkatalogs, der zum
großen Teil (oder größten Teil, wie bei der Steuererklärung) nicht auf den Be-
fragten zutreffe

• Einsatz computergestützter Telefoninterviews statt Verschickung von Fragebogen

• Längere Fristen und mehr Toleranz in Bezug auf Terminüberschreitungen bei
der Rücksendung der Fragebogen

• Bereitschaft der anfragenden Stellen, schnell Unklarheiten klären zu wollen (ef-
fektive Hotlines)

• Vereinfachung des berufsgenossenschaftlichen Tarifsystems

• Intensivere Einbindung der Steuerberater in Bereitstellung der gewünschten In-
formationen

2.2.5. Allgemeine Bemerkungen zum Bürokratielastenabbau (Dr. Ralph Ganter,
Institut für Mittelstandsforschung der Universität Mannheim (ifm))

1. Es zeige sich ein zunehmendes Belastungsempfinden bei Unternehmern, da
diese mehr Kontakt mit Behörden hätten als der Normalbürger.

2. Es stelle sich die grundsätzliche Frage der Verteilung der zwangsläufig anfal-
lenden Bürokratielasten: Gemeinlastprinzip versus (unbestimmtem) Verursa-
cherprinzip.

3. ökonomische Last / psychologische Last

4. Vorschriftenlast / Bürokratienlast

5. Abbau der Vorschriftenlast

• Bürokratiekosten-TÜV: nur ein Teil der Gesetzesfolgenabschätzung

• allgemein verständliche Sprache

• Begründung für das Gesetz beim Gesetz belassen

• die Betroffenen informieren (z. B. kommunale Nutzungs- und Bauplanänderun-
gen)

• Entgelt für die Mithilfe der Privaten (Steuergutschriften)

• Stärkung der Eigenverantwortung der Wirtschaft (bei Öko-Audit weniger Kon-
trolle)

• Werbung für die Vorschriften

6. Abbau der Bürokratielast

• Servicegedanken fortentwickeln und intensivieren (nicht „Kundenorientie-
rung“). Kontraproduktiv seien dabei die Rahmenbedingungen der Verwaltungs-
tätigkeit: Haushalts-, Personal- und Reisekostenrecht, die Art der Kontrolle, die
Kriterien der Beförderung, der Umgang mit Kreativität und Flexibilität und vie-
les andere stünden diesem Servicegedanken im Wege. Bürokraten würden nicht
geboren, sie würden in der Verwaltung dazu erzogen.

• Kompetenz des Verwaltungspersonals (das Wissen um die Vorgänge) stärken.
Einseitige Information bewirke das Gefühl der Entmündigung. Rückkopplung
müsse möglich sein und zur Kenntnis genommen werden.
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• Verbindlicherer Stil („Sie müssen“, „Hochachtungsvoll“, fehlende Anrede und
Grußformel). Freikuvert, Nutzungsmöglichkeit moderner Zahlungstechniken.
Hinweis auf Rechtsvorschriften, die der Empfänger nicht greifbar habe (Inter-
netangebot von Rechtsvorschriften).

• Mehr sachliche (nicht rechtliche) Überzeugungsarbeit leisten. Bei Auskunftsbe-
gehren Redundanzen (nicht zutreffende Fragen) vermeiden (Beispiel Steuerer-
klärung).

• Individualisierung von Fragebögen. Mehr Termintoleranz.

• Erreichbare kompetente Auskunftsstelle (Hotline) ohne überhöhte Telefonge-
bühren (0180)

• Nachvollziehbarkeit des Verfahrens (Willkürausschluss)

• Merkblätter für häufig vorkommende Fälle

• Anblick und Ausstattung der Amtsstuben (PC vom Sperrmüll). Imagewandel
sei eine Frage von Generationen.

• Effektives Beschwerdemanagement. Unternehmenserfahrener Ombudsmann im
weitesten Sinne.

• Schulung privater Berater für Behördengänge.

• Zentrale Anlaufstellen (One-Stop-Shops, One-Stop-Agencies) Nicht alle Vorgän-
ge ließen sich bündeln. Genaue Aufgaben- und Kompetenzfestlegung sei notwen-
dig: nur Antragsannahme und bloße Weiterleitung, Vollständigkeitsprüfung, Bera-
tung, Durchlaufkontrolle, Anweisungsbefugnisse (Einordnung in das Gefüge der
Gebietskörperschaften, Behörden, Dienststellen und Eingruppierungen des Ver-
waltungspersonals (Dienstgrade), Geschäftsbesorgungsaufträge (Interessenkon-
flikte zwischen Unternehmen und Behörde, Konkurrenz zu privaten Beratern).

• Entbürokratisierungsbeauftragter

• Unterlassung der Beamtenschelte aus dem politischen Bereich

2.3. Gründungsbremse Bürokratie, Studie der Deutschen Ausgleichsbank (DtA)
(Dr. Skambracks (DtA), vgl. Kapitel Existenzgründung – Betriebsübergabe)

Eine Studie der Universität Trier zu Problemen von Existenzgründungen aus
Sicht von Gründern und Gründungsberatern habe ergeben, dass Bürokratie für er-
folgreiche Gründer das größte Problem darstelle (ein größeres Problem als Finan-
zierung). Dieses Ergebnis stehe im Widerspruch zur Studie von WSF und ECON.
Die DtA habe daraufhin in einer eigenen Studie die Bürokratiebelastung DtA-ge-
förderter Existenzgründer untersucht und 6 500 Existenzgründer im Jahr 1998 be-
fragt. Eines der wesentlichen Ergebnisse der Studie sei gewesen, dass jede Grün-
dung, auch solche in Baden-Württemberg, im Mittel drei Genehmigungen
benötigt hätten. Es gebe nur 20 % von Gründungen, die ohne Genehmigung aus-
gekommen seien, und 20% der Gründungen, die 10 oder mehr benötigt hätten.

Es habe sich ergeben, dass Genehmigungsverfahren sehr eng mit der Verzöge-
rung von Gründungen korrelierten. 16 % der Gründungen seien durch Genehmi-
gungsverfahren verzögert worden. 16 % Verzögerungen beträfen bei etwa
310 000 Existenzgründern im Jahr 1999 somit etwa 50 000 Existenzgründungen.
Die Steigerung der Belastung seit 1992 sei signifikant. Im Jahr 1996 habe man ei-
ne deutlich höhere Belastung durch Genehmigungsverfahren gehabt – annähernd
18 %, während es 1992 bei DtA geförderten Gründungen etwa 13 % waren.

Darunter seien viele gewesen, die eine sehr lange Verzögerung ihrer Gründung in
Kauf nehmen mussten (teilweise bis zu 2 Jahre). Dadurch sei die Gründung gefähr-
det gewesen. Zu ähnlichen Ergebnissen sei das ifm 1996 in einer Studie in Nord-
rhein-Westfalen gekommen. Diese habe eine Verzögerungsquote von etwa 14% er-
mittelt und in der Studie von WSF und ECON seien ebenfalls 14% Gründungsver-
zögerung ermittelt worden. Diese Angaben bezögen sich aber auf eine Verzögerung
und eine Behinderung nach dem Start.Keine Auskunft gebe es bisher, wie stark der
Vorbereitungsaufwand gewesen sei. Es werde teilweise im industriellen Bereich ge-
schätzt, dass er etwa noch einmal die gleiche Zeit in Anspruch nehme.

Neben der Quantifizierung der Hemmnisse seien auch Vorschläge der Gründer
zur Beseitigung untersucht worden. Eine überwiegende Zahl von 53 % der Be-
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fragten sei der Meinung, dass kommunale one-stop-shops eine deutliche Reduzie-
rung des Bürokratieaufwandes mit sich bringen könnten. Ein weiterer wichtiger
Punkt sei die Ausnutzung von Ermessenspielräumen sowie die Flexibilierung der
Öffnungszeiten. Gerade die Erreichbarkeit der Verwaltung bedeute ein enormes
Problem für die Gründer. Weniger gefragt sei eine kommunale Beschwerdestelle.
Aufgabe der kommunalen one-stop-shops sollten Beratung, zentrale Anlaufstelle
und Koordinierung der Anträge sein. Gründungsberatung zum Thema Bürokratie
finde bisher nicht statt. Als Beispiel verwies Herr Skambracks auf die one-stop-
agency der Stadt Heidelberg.

Bei Existenzgründungen sei die finanzielle Belastung durch verlagerte Verwal-
tungsarbeiten wesentlich gravierender als bei bestehenden Unternehmen. Dies
zeige sich am Aufwand pro Mitarbeiter, aber v. a. aber auch im Prozent des Um-
satzes. Hier trügen die Kleinstunternehmen die höchsten Belastungen. Die Exis-
tenzgründer hätten auch eine Vereinfachung der Steuergesetzgebung und Steuer-
erleichterungen angeregt.

3. Gesetzesfolgenabschätzung als Instrument zur Unterstützung von Bürokratie-
abbau (Prof. Dr. Carl Böhret)

Nach Auskunft von Prof. Böhret ging der Anstoß zu prälegislativer Forschung
und Notwendigkeitsprüfung gesetzlicher Regulierungen in Deutschland ursprüng-
lich von der Wirtschaft aus. Die Politik habe Programme aufgelegt zur Reform
der Staatstätigkeit und Verwaltungsreduzierung. Es gebe Beschlüsse der Länder-
parlamente zu Gesetzesfolgenabschätzung, auch als Element der Parlamente und
Diskussionen wie in Nordrhein-Westfalen, die Gesetzesfolgenabschätzung in die
Verfassung einzuführen. Andere Länder versuchten, diese in die Geschäftsord-
nung aufzunehmen. In jedem Fall sei dies in Deutschland – einem verwaltungso-
rientierten, rechtsstaatlichen System – rechtlich zu fundieren.

Auch eine Mittelstandsverträglichkeitsprüfung sei bereits im Jahr 1996 in Deutsch-
land angeregt worden. Zielsetzung dabei sei es, den Vollzugsaufwand der Wirt-
schaft per Gesetz und Verordnungen zu reduzieren und an die Bedürfnisse des
Mittelstandes anzupassen.

Diskutiert werden könne eine Bürokratiekostenumverteilung im Wege der Selbst-
verwaltung der Wirtschaft auf Basis der bestehenden Belastungsdaten.

Zu berücksichtigen sei aber insgesamt, dass im rechtsstaatlichem System auch
Vorteile durch das Recht existierten. Ein gutes oder verbessertes Gesetz entlaste
eben auch die Adressaten.

3.1. Rechtsoptimierung

Wichtiger Bestandteil von Reformen der Staatstätigkeit sei die Rechtsoptimie-
rung; also das richtige und akzeptable Maß von Regelungsdichte, Regelungstiefe
und „Wesentlichkeit“. Durch Verwaltungsmodernisierung sollen die Vollzugsbe-
dingungen zu Gunsten aller Normadressaten verbessert werden.

– So wenig wie möglich

– So viel und so genau wie nötig

– So „gut und so schnell wie erforderlich“

Merkmale des optimalen Gesetzes seien:

– Seine Wirkungen entspreche genau den durchdachten Absichten und abge-
schätzten Folgen.

– Es koste genau so viel wie vorgesehen; alle Be- und Entlastungen seien bekannt
und ausgewogen.

– Die Vorschriften seien aus sich heraus verständlich, weshalb sie von den Norm-
adressaten akzeptiert und befolgt würden.

Rechtsoptimierung bedeute daher eine Folgenorientierung und beinhalte dynami-
sche Abschätzungen, nicht nur von Kosten und Nutzen, sondern auch von Risiken
und Wahrscheinlichkeiten. Zu beachten sind darüber hinaus der Verteilungsbe-
zug, die Befolgbarkeit und Umsetzbarkeit. Um diesen Grundsätzen Rechnung zu
tragen, sei es möglich, z. B. ein Zeitgesetz (Beispiel: auf 5 Jahre befristet), das
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nach Ablauf des Zeitraums automatisch außer Kraft gesetzt werde, zu verabschie-
den. Dagegen spreche aber die Dauerhaftigkeit. Eine Alternative könne in einer
Revisionsklausel bestehen, d. h., dass z. B. nach 2 Jahren überprüft werden müsse,
ob das Gesetz das erfülle, was vorgesehen sei.

Nicht immer komme es aber zu solchen Optimierungen, wofür es mehrere Gründe
gebe, u.a. die Unsicherheiten aus der Zukunft (Folgen, das kaum durchschaubare
Wirkungsfeld, Vernetzungen), überraschende Akzeptanzreaktionen bei Norm-
adressaten (Vorhersehbarkeitslücke, Belastungsgrenzen), rechtspolitische Über-
forderungen (Abnützung des Rechts u.a.).

3.2. Gesetzesfolgenabschätzung

Die dem funktionalen Staat zunehmend abverlangte neue Steuerungsfähigkeit er-
fordere auch eine schlanke Rechtssetzung, die zukünftige Entwicklungen antizi-
pierend mitbedenke und zukunftsbeständige, breit akzeptierte Regelungen auch
unter folgenanalytischen Aspekten hervorbringe. Gesetzesfolgenabschätzungen
existieren in Deutschland seit ca. 5 bis 6 Jahren.

Gesetzesfolgenabschätzungen seien spezielle Verfahren der Folgenanalytik zur
expertengestützten Ermittlung und vergleichenden Beurteilung zukunftsorientier-
ter Regelungsalternativen:

– Zur begründeten Auswahl günstiger Optionen in Bezug auf politische Ziele, auf
gesellschaftliche Entwicklungen, auf Belastungen/Entlastungen der Normadres-
saten.

– Zur Überprüfung und zum Test rechtsförmiger (Referenten-)Entwürfe nach be-
stimmten Kriterien (z. B. Vollziehbarkeit, Verständlichkeit, Kosten/Wirksamkeit).

– Zur Bewährungsprüfung, Evaluation bereits in Kraft gesetzter Rechtsvorschrif-
ten (Gesetzescontrolling).

Viele Rechtsvorschriften belasteten Normadressaten. Speziell: Die Kommunen
bei der Ausführung von Bundes- und Landesgesetzen, die Verwaltung selbst (in-
terne Vollzugskosten, oft durch enge Verwaltungsvorschriften); nicht zuletzt die
Wirtschaft, v. a. aber auch KMU bei Mitwirkungspflichten.

Die Gesetzesfolgenabschätzung dürfte das derzeit fortgeschrittenste Instrument
für die Rechtsoptimierung sein, sowohl als Gesamtverfahren als auch mit problem-
orientierten Hilfen (etwa Kostenfolgenanalyse).

3.2.1. Prospektive Gesetzesfolgenabschätzung

Die prospektive Gesetzesfolgenabschätzung setze bei der Möglichkeit von Regelun-
gen an, die auf die Zukunft zielten. D.h. immer dann, wenn überlegt werde, ob et-
was zu regeln sei oder novelliert werden müsse, könne in diesem Vorstadium ent-
schieden werden, ob überhaupt und mit welchen Alternativen dies geschehen solle.

Die prospektive Gesetzesfolgenabschätzung beinhalte die Prüfung der Notwen-
digkeit einer Rechtsvorschrift, die Auswahl einer Regelungsalternative, die Prü-
fung der antizipierten Folgen (Wahrscheinlichkeiten, Entwicklungsverläufe), den
geschätzten Kostenrahmen und erwarteten administrativen Vollzugsaufwand so-
wie die wahrscheinliche Befolgbarkeit und Vollzugseignung (Kritierien: Voll-
ziehbarkeit, Verständlichkeit, Kosten, Wirksamkeit). Angewandt werden Testver-
fahren wie Praxistests und Planspiele mit der Verwaltung.

Das Land Baden-Württemberg arbeite gemeinsam mit dem Bundesinnenministe-
rium in Berlin an einem gemeinsamen Projekt, wo es darum gehe, ein Handbuch
zu erstellen, für eine prospektive Analyse.

Bisher gebe es bereits eine Arbeitshilfe zur Kostenermittlung im Rahmen der Ge-
setzesfolgenabschätzung sowie bei jeder Gesetzesinitiative eine Anhörung der
Verbände. Dabei habe sich die bisherige Arbeitshilfe zur Kostenermittlung noch
nicht als praktikabel erwiesen. Ein Problem bildeten auch die Interpretations- und
Wertungsspielräume.

3.2.2. Retrospektive Gesetzesfolgenabschätzung

Diese beinhalte eine Bewährungsprüfung der bereits in Kraft gesetzten Rechts-
vorschrift oder auch ein Gesetzescontrolling. Geprüft werde die (Nicht-) Bestäti-
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gung, genereller Erfolg (passgerecht), tatsächlich eingetretene Folgen (Nebenef-
fekte), tatsächliche Kosten, eingetretener administrativer Vollzugsaufwand und
Akzeptanzgrad bei Normadressaten.

Begleitende Gesetzesfolgenabschätzung

Diese beinhalte Test-Prüfung-Analyse des Regelungsentwurfs.

3.2.3. Erfahrungen in Deutschland mit Gesetzesfolgenabschätzung

Als Beispiele verwies Herr Prof. Böhret auf das Waldgesetz des Landes Rhein-
land-Pfalz als erste Echtanwendung. Die begleitende Gesetzesfolgenabschätzung
sei beim Jugendhilfegesetz angewandt worden. Man habe dabei festgestellt, dass
das Gesetz an vielen Stellen nicht vollziehbar gewesen sei und zu teuer. Daher sei
dieses noch einmal überarbeitet worden. Das Landesbrandschutz- und Katastro-
phenschutzgesetz habe sich auf Grund von Tests bewährt.

Zum Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz sei ein Planspiel durchgeführt wor-
den. Derzeit werde zum Pflegeversicherungsgesetz eine Zielerreichungsprüfung
durchgeführt. Außerdem gebe es Analysen zu den Kosten des Betriebsverfas-
sungsgesetzes und zum Bundesbaugesetz. Es gebe drei Paragraphen im Bundes-
baugesetz, wo die Klagehäufigkeit unverhältnismäßig hoch sei.

Ein Problem liege in der Komplexität der Verfahren. Zur Abschätzung gesell-
schaftlicher Entwicklungen seien Systemanalysen notwendig, außerdem Abschät-
zungen im Hinblick auf Wirkungen auf Ökonomie, Ökologie, Administration und
Gesellschaft.

Aus ökonomischen Gründen könnten Gesetzesfolgenabschätzungen mit allen Mo-
dulen und hinreichender Tiefe nicht bei jedem Regelungsvorhaben bzw. bei je-
dem zu überprüfenden Gesetz angewandt werden. Die Auswahl erfolge durch po-
litische Entscheidung und/oder gemäß grober Kriterien, etwa bei Rechtsvorschrif-
ten mit vermutlich großer Wirkungsbreite und/oder beachtlichen Folgen; oder: bei
zu erwartenden hohen Vollzugs- und Zweckkosten (mit außergewöhnlichen Belas-
tungen von Normadressaten) oder: wenn es sich um ein besonders sensibles Re-
gelungsfeld handele, z. B. Gentechnik; und/oder wenn Interessen berührt würden,
die sich nicht hinreichend im politischen System artikulieren könnten (z. B. nächs-
te Generation).

Die Gesetzesfolgenabschätzung habe sich bisher bewährt; sie funktioniere und brin-
ge relevante Ergebnisse; Folgenkorridore könnten abgeschätzt und präzisiert wer-
den (Zielerreichung, Kosten, Praktikabilität). Die Gesetzesfolgenabschätzung sei ei-
ne Art diskursives Verfahren. Es bilde sich derzeit eine Basismethodik heraus. Die
Gesetzesfolgenabschätzung sei ein Beitrag zur Rationalisierung der Rechtssetzung,
sie liefere transparente nützliche Ergebnisse für die politische Arena.

1. Es wurde empfohlen, die GFA als zentrales Instrument zur Rechtsoptimierung
und damit zur Reform der Staatstätigkeit häufiger als bisher anzuwenden und
zwar hinsichtlich aller Module.

2. Bei (politisch) besonders relevanten, folgenbedeutsamen Vorhaben solle auf
eine prospektive Gesetzesfolgenabschätzung nicht verzichtet werden.

3. Die begleitende Gesetzesfolgenabschätzung sei v. a. zur anwendungsnahen
Prüfung von Vollzugspraktikabilitäten, Vollziehbarkeit (einschl. Kosten/Nut-
zen-Überlegung) anzuraten.

4. Für den Landtag dürften sich besonders die Bewährungsprüfungen (retrospekti-
ve Gesetzesfolgenabschätzung) anbieten, ggf. mit Folgerung für eine prospekti-
ve Gesetzesfolgenabschätzung bei Novellierungsüberlegungen.

5. Isolierte Kostenuntersuchungen gäben in den meisten Fällen nur punktuelle In-
formationen; sie sollten zumindest auf intendierte, bzw. realisierte Effekte/Nut-
zen einschl. potenzieller Verteilungswirkung ausgedehnt werden (mit Gesetzen
soll ja „etwas erreicht“ werden). Empfohlen wurde deshalb die Erweiterung um
andere Prüfaspekte: viele Erkenntnisse, Erfolg und Qualität einer Rechtsvor-
schrift gewinne man erst bei Analyse des breiteren Wirkungsfeldes.

6. Für die Startphase wurde wenigstens eine minimale Institutionalisierung der
Gesetzesfolgenabschätzung empfohlen. Vorzugswürdig erscheine die Berück-



sichtigung in der gemeinsamen Geschäftsordnung und die zunächst fallbezoge-
ne organisatorische Handhabung in Form temporärer (flexibler) Gesetzesfol-
genabschätzungsbündnisse. Dafür sei eine verfahrensteuernde Zuständigkeit
festzulegen (z. B. Staatskanzlei, Stabsstelle Verwaltungsmodernisierung o.Ä.).
Eine straffere und dauerhafte Institutionalisierung könne später vollzogen wer-
den unter Einbeziehung der dann gewonnenen Erfahrung mit der Gesetzesfol-
genabschätzung.

3.2.4. Institutionalisierung der Gesetzesfolgenabschätzung

Da Gesetzesfolgenabschätzungen methodisch aufwändig seien und eine hinrei-
chende politische Unterstützung benötigt werde, seien geeignete Institutionalisie-
rungen zu überlegen. Derzeit werde sowohl die Einbeziehung in die gemeinsame
Geschäftsordnung von Ministerien (einschl. Prüflisten und Leitfäden) erörtert,
wie verschiedene Formen organisatorischer Einbindung (interministerielle Ar-
beitsgruppe, Evaluierungseinheit, Normprüfungsstelle, GFA-Büro, externe Prü-
fungsinstanzen u.a.). Hoher Fortbildungsbedarf bestehe am Anfang. Für die Ein-
stiegsphase würden aus Erfahrung GFA-Bündnisse empfohlen: das enge Zusam-
menwirken von politischer Führung, ressortinternem Sachverstand (Gesetzge-
bungsreferenten und externer Sachverstand (Wissenschaft: Methodik; Nor-
madressaten als kritische Frageinstanzen) und sog. Laiensachverstand.

Es gebe mehrere Möglichkeiten, Gesetzesfolgenabschätzung zu institutionalisie-
ren: in der gemeinsamen Geschäftsordnung der Ministerien oder des Landtags
(§ 13). Möglich sei eine Institutionalisierung bei der Exekutive, beim Parlament
oder bei einer unabhängigen Institution. Es gebe interministerielle Arbeitsgrup-
pen. Angedacht worden sei auch schon die Schaffung eines GFA-Büros, ähnlich
wie ein wissenschaftlicher Dienst des Parlaments, das mit einer eigenen Einrich-
tung arbeiten könne oder einer Stiftung, um diese unabhängig von den beiden Ge-
setzesproduzenten zu machen. Möglich sei auch eine Normprüfungsstelle. Viele
Länder hätten diese bereits eingeführt, meistens bei der Exekutive oder unter der
Federführung der Staatskanzlei und unter Einbeziehung des Justizministeriums,
des Innenministeriums und der betroffenen Ministerien, die jeweils ein Gesetz
vorlegten. In dieser Normprüfungsstelle werde der Gesetzentwurf nach bestimm-
ten Kriterien nochmals geprüft (politische Absicht, Rechtsform etc.).

Empfohlen wurden zunächst temporäre Aktionen. Notwendig sei auch Politikpsy-
chologie.

4. Ansätze zum Bürokratieabbau auf Bundesebene: Projektgruppe „Abbau von
Bürokratie“ des BMWI (Jochen Puth-Weisenfels, Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie (BMWI))

Die Projektgruppe „Abbau von Bürokratie“ ist Teil des Programms „Moderner
Staat – Moderne Verwaltung“ der Bundesregierung . Ziel des Programms oder
Leitbild sei der aktivierende Staat. Mit diesem Programm sollen insbesondere drei
Ziele verfolgt werden: Der Bürger solle unterstützt und nicht bevormundet wer-
den. Der Staat solle sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren. Und die Bürokra-
tie und Überregulierung sollten abgebaut werden.

Es gebe 4 Pfeiler für dieses Programm.

Der 1. Pfeiler sei die leistungsfähige, kostengünstige und transparente Verwaltung.
Der 2. Pfeiler die Motivation der Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes.
Der 3. Pfeiler: Der Bund als Partner gegenüber Bürger und Wirtschaft.
Der 4. Pfeiler: Höhere Wirksamkeit und Akzeptanz von Recht.

Umgesetzt würden diese 4 Pfeiler in 15 Leitprojekten und 23 weiteren Projekten.
Eines dieser Projekte im Rahmen des 4. Pfeilers – höchste Wirksamkeit und Ak-
zeptanz von Recht – sei der Abbau bürokratischer Hemmnisse.

Bereits am 29. September 1999 habe der Bundesminister für Wirtschaft und
Technologie die Einrichtung einer Projektgruppe „Abbau von Bürokratie“ ver-
fügt, welche bis zum 31. Dezember 2000 befristet sei. Aufgabe der Projektgruppe
sei es, einen Maßnahmenkatalog zum Abbau bestehender bürokratischer Hemm-
nisse für Unternehmen zu erarbeiten, der in den nächsten zwei Jahren Schritt für
Schritt umgesetzt werden solle. Mitte Oktober 1999 wurde im BMWI eine Mail-
box für Unternehmen eingerichtet. Hier können und sollen konkrete Hemmnisse
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und Belastungen gemeldet werden. Als zweites würden Gespräche mit Ressorts,
Sozialpartnern und Verbänden geführt, um die Anregungen der Unternehmen um-
zusetzen.

Der vom BMWI gewählte Ansatz unterscheidet sich von früheren Aktivitäten des
Bundes und sei ein pragmatischer Ansatz mit bottom-up-Verfahren. Bisher wur-
den durch Kommissionen (Schlichter, Waffenschmidt, schlanker Staat) immer
wieder versucht, durch einen von oben vorgenommenen „großen Wurf“ das Ziel
des Abbaus von Bürokratie zu erreichen. Nunmehr sollten konkrete Anregungen
der Unternehmen im Einzelfall nachgegangen werden. Dies bedeute mehr Arbeit,
keine spektakulären Veränderungen.

• Eine Vielzahl der bestehenden bürokratischen Hemmnisse resultierten aus un-
sachgemäßer Anwendung von Normen. Auf Basis der genannten Probleme
werde zweigleisig vorgegangen: Einesteils soll den Unternehmen geholfen wer-
den und geklärt werden, ob eine bürokratische Belastung vorliege und wer sie
verursache, sowie welche Veränderung der Situation möglich sei. Aus den Er-
kenntnissen der Anregungen würden in einem zweiten Schritt Aktionen abge-
leitet, die zu einer Veränderung der bestehenden Rahmenbedingungen führen
sollten. Zwischenzeitlich lägen rund 100 konkrete Anregungen von Unterneh-
men vor (Mailbox und Postweg). Schwerpunkt der Hinweise seien die Bereiche
Arbeit und Sozialrecht, Steuern/Abgaben und Statistik.

Es gebe Gesetze, die eindeutig formuliert seien, vielfach existierten aber Ermes-
sens- und Auslegungsspielräume. Dieses Problem finde sich gravierend im Be-
reich Arbeit/Sozialrecht, Arbeitssicherheitsbestimmung. Trotz gleichen gesetzli-
chen Zweckes wichen Gesetzesformulierung von EU-, Bundes- und Landesvor-
schriften z.T. voneinander ab.

4.1. Nichtausnutzung von Ermessenspielräumen als Belastung

Bürokratie sei nach dem vorliegenden Problemfällen zu 30 bis 35% fehlerhafte
Anwendung: Nichtausnutzung von Ermessenspielraum durch die zuständige
Behörde vor Ort.

Als Beispiele wurden genannt:

• Beschwerde über die Bearbeitungszeiten der Einfuhrgenehmigung. Diese wur-
de mit dem BAW geklärt und der Unternehmer auf die Möglichkeit der elektro-
nischen Beantragung und damit Beschleunigung des Verfahrens hingewiesen.

• Eine Beschwerde über die Verweigerung der Halterauskunft einer KFZ-Stelle,
obwohl ein anderer Verkehrsteilnehmer mit dem eingetragenen Markenzeichen
des Unternehmers am Straßenverkehr teilnahm (unzulässige Werbung mit
fremdem Markenzeichen auf einem Fahrzeug). Mit BMVBW und Bundesbe-
auftragten für Datenschutz wurde der Sachverhalt abgeklärt. Aus Sicht des Da-
tenschutzbeauftragten hätte der Unternehmer Auskunftsanspruch nach § 39
STVG gehabt. Die Norm wurde durch die Behörde fehlerhaft ausgelegt. Das
Thema werde durch das BMVBW in der nächsten Sitzung des BLA auf die Ta-
gesordnung genommen. Hier war die Anwendung des Gesetzes durch die zu-
ständige Behörde fehlerhaft.

• Beispiel aus dem kommunalen Bereich: Beschwerde über die (wirtschaftlich
unsinnige) Aufteilung eines Loses im Rahmen der Vergabe eines öffentlichen
Auftrages – der der Gesamtumfang betrug weniger als 5 000 DM – zur Be-
schaffung für Büromaterial von Schulen. Man splittete den Auftrag in Einzel-
losen in Höhe von 400 DM auf. Der bürokratische Aufwand in diesem Bereich
wäre so hoch gewesen, dass der Auftrag sich nicht mehr lohne. Hier bestehe ei-
ne Frage von fehlerhafter Anwendung bestehender Vorschriften. Das Thema
werde in der nächsten Sitzung mit den Bundesländern aufgegriffen.

Beispiele aus Baden-Württemberg:

• Ein Zahnarzt weise darauf hin, dass es bundesrechtliche Regelungen im Beihil-
ferahmen gebe, dass ein Heil- u. Kostenplan erstellt werden müsse. Eine solche
Regelung gebe es auch in Baden-Württemberg. Sie weiche aber von der Geset-
zesformulierung der Bundesebene ab. Dies führe dazu, dass in Baden-Württem-
berg ein sehr viel höherer Papieraufwand betrieben werden müsse. Das Land
Baden-Württemberg, die zuständigen Stellen, hätten den Vorgang erhalten. Das
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zuständige Finanzministerium Baden-Württemberg habe den Vorgang geprüft
und mitgeteilt, dass die Vorschrift den gleichen Zwecken diene. Hier gebe es
einen Unterschied in der Anwendung. Bei gleichem Zweck sollte eine identi-
sche Gesetzesformulierung angestrebt werden.

• Ein Rechtsanwalt und Steuerberater habe das zuständige Finanzministerium
darauf hingewiesen, dass die unterschiedlichen Termine der Außenprüfung in
den Unternehmen (z.B. Lohnsteuer, Betriebsprüfung) eine Kostenbelastung für
die Unternehmen darstelle. Er regte an, im zuständigen Finanzamt die Termine
so zu koordinieren, dass nur noch ein Prüftermin notwendig sei. Nach Rück-
sprache mit dem zuständigen Landesministerium wurde mitgeteilt, dass der
Vorgang in der Sache positiv gesehen werde, aber eine Entscheidung noch
nicht gefallen sei. Kurz danach erhielt der Einsender eine Antwort mit dem Te-
nor: Die Finanzverwaltung sei zur Organisation und Koordination nicht in der
Lage. Der Steuerbürger müsse weiterhin die Kosten tragen, weil der Staat nicht
in der Lage sei, innerhalb einer Behörde zu koordinieren.

4.2. Weitere Aktivitäten der Projektgruppe

Am 2. November 1999 habe ein Gespräch mit Vertretern der Krankenkassen,
kommunalen Spitzenverbänden und der Arbeitsverwaltung zu dem Thema „Be-
scheinigungswesen“ stattgefunden. Ziel sei es gewesen, mit den Krankenkassen
eine freiwillige Vereinbarung zur Vereinheitlichung von Formularen zu erreichen.
Der mittelständische Handwerksmeister mit acht/neun Beschäftigten habe u.U.
sechs verschiedene Formulare, weil er sechs verschiedene Krankenkassen bei sei-
nen Arbeitnehmern habe. Vereinbart worden sei mit den Krankenkassen, dass die
Leistungsbescheide zwischen den Krankenkassen bis März 2000 vereinheitlicht
werden sollten. Die Vertreter der Krankenkassen sagten zu, ihre Bemühungen zur
Vereinheitlichung von Formularen fortzusetzen. Durch den Einsatz neuer Tech-
nologien würde in Zukunft eine stärkere Notwendigkeit zu einheitlichen Formula-
ren entstehen. Diskutiert werde ein Pilotvorhaben, in welchem die Möglichkeiten
des Einsatzes neuer Technologien zwischen Krankenkassen und den Unterneh-
men modellhaft geprüft werden sollen.

Ein Gespräch mit den Kommunalverbänden habe am 2. November 1999 zur
Handhabung des Formularwesens stattgefunden. Die Vertreter der Kommunalver-
bände wiesen darauf hin, dass mit einer einheitlichen Anwendung der Formulare
erst mit dem Einsatz neuer Technologien zu rechnen sei. Die kommunalen Spit-
zenverbände würden es begrüßen, wenn seitens des Bundes die bestehenden Ge-
setze auf Möglichkeiten der Verwaltungsvereinfachung geprüft würden. Insbe-
sondere durch die rasche Änderung der Gesetze würden Probleme auftreten, da
diese Auswirkungen auf bestehende Formulare hätten. Dadurch würde der Einsatz
neuer Medien erschwert. Der Bund fördere über ein Projekt Media@Kom die
Einführung neuer Technologien.

Am 23. November 1999 habe man ein Gespräch mit dem Präsidenten des Statisti-
schen Bundesamtes geführt über Möglichkeiten zur Entlastung der Unternehmen.
Vereinbart worden sei zwischen dem Statistischen Bundesamt, dem Wirtschafts-
ministerium und dem Bundesministerium des Innern die Frage des verstärkten Ein-
satzes neuer Medien, die Förderung der Vereinheitlichung der Kommunikations-
mittel und die Einführung einer Unternehmensnummer im statistischen Bereich.

Bereit am 9. Dezember 1999 sei es gelungen, eine Vereinbarung mit dem Statisti-
schen Bundesamt zu treffen, wonach mit dem Vorliegen der technischen Voraus-
setzung ab Sommer 2000 statistische Erhebungen per Internet durchgeführt wer-
den sollten. Die Integration der Statistikanforderung im betrieblichen Betriebssys-
teme sei damit möglich und die manuelle Tätigkeit entfalle. Ein Problem bestehe
allerdings darin, ob die Unternehmern mit ihrer Austattung dazu in der Lage sei-
en, dies durchzuführen und über eine entsprechende Software verfügten, um Da-
ten direkt aus ihren Betriebsergebnissen zu generieren. Hinzu komme das födera-
le Problem: Die statistischen Landesämter seien autonom und hätten auf Grund
politischer Vorgaben z.T. andere Interessenlagen bei der Datenerhebung, insbe-
sondere regionalspezifische Interessen. Der Vollzug der Statistiken geschehe in
der Regel durch die Landesämter und nicht durch das Statistische Bundesamt.

Vereinbart wurde weiter, dass das Statistische Bundesamt bis 2001 ein funktions-
fähiges, umfassendes Unternehmensregister erstellt, so dass Unternehmens-
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stammdaten nicht mehr eingegeben werden müssten. Bis Mitte 2000 sei der Ein-
satz neuer Technologien in der Intrahandelsstatistik möglich. Danach werde die-
ses System für weitere Statistiken in der unmittelbaren Zuständigkeit des Statisti-
schen Bundesamtes übertragen.

Am 21. Dezember 1999 und am 9. Februar 2000 seien erste Gespräche geführt
worden und eine Grundsatzvereinbarung erzielt worden, eine bundeseinheitliche
behördenübergreifende Unternehmensnummer einzuführen. Bisher habe jede
Behörde ihre verschiedenen Nummern. Es solle in Zukunft vermieden werden,
dass Unternehmer bestimmte Daten immer wieder neu eingeben müssten. Die
verfassungsrechtliche Problematik, Datenschutz, müsste noch geklärt werden. Die
Grundsatzvereinbarung bestehe bereits zwischen BMF, BMI und BMA sowie
Bundesbeauftragtem für den Datenschutz.

Am 8. Dezember 1999 sei ein erstes Gespräch mit dem Bundesbauministerium
zur Erarbeitung eines gemeinsamen Papiers zum Abbau bestehender bürokrati-
scher Belastungen im Baurecht (insgesondere privater Hausbau) erfolgt. Verein-
bart worden sei, dass das Bundesbauministerium ein Thesenpapier erstelle, in
welchem bestehende bürokratische Belastungen in allen Phasen des Bauens dar-
gelegt würden. Es gehe um Fragen des Grundstücksverkehrs (Notar, Gerichte),
der Planung und Baugenehmigung (Architekten, Vermesser, Statiker, Kommu-
nen), der Bauausführung (Handwerksrecht, Versorger und Bauabnahme, Kommu-
nen). Hinzu kämen Fragen der Finanzierung und Förderung. Dies werde mögli-
cherweise auch Konsequenzen in anderen Bereichen haben, z. B. für den Bereich
der Vermessung. Ein Zwischenbericht des Bundesbauministeriums liege zwi-
schenzeitlich vor.

4.3. Fazit und Zukunftsperspektive

Die Projektgruppe werde weiterhin konkrete Anregungen aufgreifen und Einzel-
probleme lösen, daraus solle eine Gesamtstrategie abgeleitet und Veränderungen
mit Bundes- und Landesressorts erreicht werden. Letztlich gehe es um die Akzep-
tanz des Rechtsrahmens.

Im Bereich der neuen Medien und projektbezogener Zusammenarbeit und Ar-
beitsverhältnissen bestehe eine große Diskrepanz zwischen Rechtsrahmen und
Realität. Am 8. März 2000 sei ein Gespräch mit 60 Unternehmern aus dem Be-
reich der neuen Medien geplant. Dabei gehe es um die Akzeptanz des Rechtsrah-
mens und Anpassungsnotwendigkeiten, um diesen Entwicklungen Rechnung zu
tragen.

Es seien nicht unbedingt Gesetze, die Bürokratie direkt verursachten, sondern
überwiegend Erlasse, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, die von der Öf-
fentlichkeit relativ unbemerkt – auch von den Abgeordneten – erlassen würden.
Viele bürokratische Belastungen seien nicht vom Staat initiiert, sondern von der
Wirtschaft und deren Interessenvertretungen selbst (Beispiel: Berufsgenossen-
schaften, Beauftragtenwesen) und auch im Interesse der Unternehmen (Statis-
tiken).

Statistikaufwand und Umweltschutzaufwand bildeten zwar subjektiv mit die
größten Belastungsprobleme für Unternehmen, objektiv aber nicht die größten
Belastungsposten. Dies seien arbeits- und sozialrechtliche Vorschriften. Für Um-
weltschutz und Statistik seien zusammengerechnet etwa 25 bis 30 % der Belastun-
gen zu veranschlagen. Bürokratie sei z.T. auch ein Schlagwort für Unternehmer,
mit dem Politik gemacht werde. Die Unternehmen sähen aber durchaus auch Vor-
teile in der Abführung von Lohnsteuer oder Führung von Personalakten, sowie in
Statistiken zum Vergleich mit Branchendurchschnitten oder Gesamtdurchschnit-
ten.

Das BMWI bemühe sich im Rahmen der Projektgruppe Bürokratieabbau künftig
auch um eine Koordination zwischen Bund und Ländern, die bisher nicht gegeben
sei. Viele Vorhaben ließen sich nur in Vereinbarung zwischen Bund und Ländern
durchführen (Beispiel: Einführung einer bundeseinheitlichen Unternehmensnum-
mer).

Das Problem sei weniger das ungeschriebene Richterrecht. Die eigentliche Pro-
blemlage liege im unterschiedlich geschriebenen Recht auf verschiedenen Ebe-
nen. So gebe es z. B. im Bereich der Arbeitssicherheiten und der Arbeitsstätten-
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verordnung geschriebenes Recht auf EU-Ebene, nationales Bundesrecht und Lan-
desrecht, das z.T. in den Formulierungen nicht identisch sei.

Der Verwaltungsvollzug liege in der Regel bei den Ländern. Es gehe daher um
die Frage der Vereinheitlichung und Koordination, dass z. B. Brandschutz und Le-
bensmittelüberwachung in einer Gaststätte gemeinsam und nicht zu verschiede-
nen Terminen durchgeführt würden, ebenso z.B. Betriebsprüfungen. Es müsse ei-
ne Koordination in der Verwaltung auf lokaler Ebene stattfinden.

Im Rahmen des Bündnis für Arbeit wurde im Oktober 1999 ein gemeinsamer Ka-
talog zum Abbau von Bürokratiekosten verabschiedet.

5. Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit. Vorschläge zum Ab-
bau von Bürokratie (Berlin, den 28. Oktober 1999)

5.1. Steuerrechtliche Belastungsschwerpunkte

• Besondere bürokratische Belastungen ergeben sich aus den Steuerzahlungsver-
fahren. Es sollte geprüft werden, inwieweit die Anzahl der Zahlungstermine im
Steuerrecht verringert und die Zahlungsintervalle verlängert werden können.

• Die Möglichkeit des Einsatzes der elektronischen Kommunikation zwischen
Bürger/Unternehmen und Finanzverwaltung muss auf Seiten der Finanzverwal-
tung verbessert werden.

Einfuhrumsatzsteuer

• Um die bürokratischen Belastungen der außenhandelsorientierten Unternehmen
zu verringern, sollte in der EU das Bestimmungslandprinzip durch das einem
gemeinsamen Binnenmarkt eher gerecht werdende Ursprungslandprinzip er-
setzt werden.

Lohnsteuer

• Die Pflicht zur manuellen Verbindung von Lohnsteuerkarte und EDV-erstellter
Lohnsteuerbescheinigung sollte aufgehoben werden.

• Die Abführung der Lohnsteuer durch den Arbeitgeber sollte als monatlich pau-
schalierte Vorauszahlung, bei jährlich genauer Abrechnung erfolgen.

5.2. Sozialrechtsbedingte Belastungsschwerpunkte

Sozialversicherungen

• Zum Abbau der Bürokratiebelastung ist eine Standardisierung der Vordrucke
(Straffung und Vereinfachung) unumgänglich (z. B. Vereinheitlichung der For-
mulare der Sozialversicherungsträger und Gemeinden).

Schwerbehindertenschutz

• Vereinfachung des Anzeigeverfahrens (§ 13 Abs. 2 Schwerbehindertengesetz)
durch

• Reduzierung der Erhebungsmerkmale von16 Informationen auf die Kernberei-
che Arbeitsplätze, Schwerbehinderte und Ausgleichsabgabe

• Verfahrensvereinfachung durch Zulassung der EDV-Anwendung

• Wegfall der Einzelanzeige für den Betrieb

• Verzicht auf die jeweils monatlichen Nachweise, statt dessen Beschränkung der
Datenerfassung auf einen bestimmten Monat im Jahr

5.3. Bescheinigungspflichten

• Zur Entlastung der Unternehmen sollten die von der Arbeitsgemeinschaft für
wirtschaftliche Verwaltung e.V. herausgegebenen „Vereinheitlichte Bescheini-
gungen in der Lohn- und Gehaltsabrechnung“ von Behörden und Unternehmen
angewandt und anerkannt werden.

• Die in den verschiedensten gesetzlichen Bestimmungen enthaltene Verpflich-
tung der Unternehmen zur Erstellung von Verdienstbescheinigungen sollte ver-
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einfacht werden. Ziel der Bemühungen sollte ein einheitliches Muster für eine
Verdienstbescheinigung sein, welches von allen Behörden anerkannt wird. So-
lange ein solch einheitliches Muster noch nicht vorliegt, ist von den anfordern-
den Behörden die vom Arbeitgeber erstellte monatliche Verdienstbescheini-
gung als Verdienstnachweis anzuerkennen.

• Mit der Umsetzung der sog. „Registerverordnung der EU“ über die Einführung
eines zentralen Unternehmensregisters in den Mitgliedsstaaten ist die Generie-
rung von Identifikationsnummern für Unternehmen in der Bundesrepublik
Deutschland verbunden. Laut EU-Verordnung sollen diese Identifikations-
nummern von den Unternehmen als Ausweis gegenüber allen staatlichen Stel-
len genutzt werden können. Dies ist in der Bundesrepublik aber bisher nicht
vorgesehen. Damit ließe sich die bürokratische Belastung in den Unternehmen
erheblich reduzieren, da in den Formularen anstelle der Unternehmensstamm-
daten nur noch die Identifikationsnummer eingetragen werden müsste. Die
Nutzbarkeit der Identifikationsnummer für den Ausweis bei allen staatlichen
Stellen ist daher zeitnah zu ermöglichen. Entlastend ist Anwendung eines ein-
heitlichen Unternehmensstammdatensatzes in allen Formularen für Finanzäm-
ter und Sozialversicherungsträger. Die hierzu notwendigen Schritte sind zu be-
schleunigen.

5.4. Statistikbedingte Belastungen

• Zur Entlastung der Unternehmen im Rahmen der Auskunftspflicht für die amt-
liche Statistik wird vorgeschlagen, die immer wiederkehrenden Angaben
(Stammdaten der Unternehmen) auf den Erhebungsbögen sowie die verwende-
ten Begriffe zu vereinheitlichen, die Möglichkeit der elektronischen Übermitt-
lung der Daten sind auszubauen.

• Die Vielzahl der Primärerhebungen sollte zugunsten einer intensiveren Aus-
wertung und Nutzung vorhandener Statistiken und von Verwaltungsdaten ver-
ringert werden.

5.5. Vereinfachung im Umweltrecht und umweltschutzbedingte Belastungen

• Vereinfachung behördlicher Aufsichts- und Kontrollverfahren über freiwillige
Selbstverpflichtung, sofern dadurch die Einhaftung der gesetzlichen Umweltbe-
stimmungen nicht unterlaufen wird. Außerdem Wegfall der behördlichen Kon-
trollmaßnahmen überall dort, wo durch EMAS Öko-Audit die ökologischen
Leistungsnachweise bereits erbracht werden.

5.6. Sonstige Bürokratiebereiche

• Die Kammern und Verbände werden sich für die Einrichtung einer one-stop-
shop-Anlaufstelle für Gründer auf kommunaler Ebene einsetzen, die alle
behördlichen Vorgänge erledigt.

• Die zum Thema Konzentration und Vereinfachung der Unternehmensförderung
im BMWI eingerichtete Projektgruppe, der auch DtA und KfW angehören, sollte
bei ihren Vorschlägen den Aspekt einer weiteren Reduzierung des bürokrati-
schen Aufwands in der Mittelstandsförderung gezielt berücksichtigen. Die be-
reits von KfW und DtA entwickelten Kooperationsmodelle mit den Landesför-
derinstituten sollten weiter ausgebaut werden, um die Mittelstandsförderung für
die Unternehmen einfacher zu gestalten.

6. Lösungsansätze zum Abbau von Bürokratiebelastungen in Baden-Württemberg
(Stabsstelle für Verwaltungsreform im Innenministerium Baden-Württemberg,
Peter Seyfried)

6.1. Deregulierung als fester Bestandteil baden-württembergischer Verwaltungs-
politik

Bürokratiebelastungen entstünden vor allem aus ordnungsrechtlichen Regeln, die
Verhalten normierten oder Standards beschrieben sowie aus Mitwirkungs-, Er-
klärungs- und Berichtspflichten in sonstigen Rechtsquellen. Bereits Ende der 70er
Jahre sei unter dem Generalthema „Bürgernähe in der Verwaltung“ Rechtsberei-
nigung, Verzicht und Entfeinerung solcher Regeln und Pflichten betrieben wor-
den. Dies belegten
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– zwei Rechtsbereinigungsgesetze (1980),

– zwei Rechtsbereinigungsverordnungen (1980) sowie

– die Vorschriftenrichtlinien von 1988 (u.a. mit den Auflagen, Erforderlichkeit
von neuen Rechtsvorschriften zu prüfen, voraussichtliche Kosten im Vorblatt
von Gesetzen anzugeben, Einrichtung einer Normenprüfung für Gesetze und
Rechtsverordnungen) und

– die Bereinigungsanordnung (1981) mit der Pflicht auch Verwaltungsvorschrif-
ten grundsätzlich zu veröffentlichen, sie in ein Gültigkeitsverzeichnis aufzuneh-
men und Befristung der Geltung von Verwaltungsvorschriften auf zehn Jahre.

1988 sei unter dem Titel „Verwaltung 2000“ ein umfassendes Programm der
Verwaltungsreform aufgelegt worden, das mit Deregulierung unter dem Ober-
begriff „Aufgabenkritik“ einen der Schwerpunkte setzte. Neben die Aufgaben-
Zweckkritik sei in der Reformagenda die Aufgaben-Vollzugskritik getreten. Zu
den gewichtigen Reformprojekten gehörten die kritischen Durchgänge durch
den Aufgabenbestand der Ministerien und der allgemeinen Verwaltungsbehör-
den (Regierungspräsidien, Bürgermeisterämter und Landratsämter der Stadt-
kreise) sowie erneut die Rechtsbereinigung mit dem dritten Rechtsbereini-
gungsgesetz (1994).

In der 11. und in der laufenden 12. Legislaturperiode des Landtags von Baden-
Württemberg sei an diese Themen angeknüpft worden, u. a. in den Projekten der
Verwaltungsreformkommission „Novellierung der Vorschriftenrichtlinien“, „Um-
setzung der Privatisierungsvorschläge aus den externen Gutachten“, Verfahrens-
beschleunigung“, „Aufhebung von Richtlinien für den Bau und Betrieb kommu-
naler Einrichtungen“, „Verkürzung der Frist für das außer Kraft Treten von Ver-
waltungsvorschriften“, „Entfeinerung des Landesentwicklungsplans“, „Reduzie-
rung bundesrechtlicher Organisationsvorgaben für die Länder“, „verstärkter Ein-
satz öffentlich bestellter Sachverständiger im Technikrecht“, Standardabbau“,
„Standardpranger“, „Stärkung der Normenprüfung“ und „Kostenfolgenabschät-
zung im Rechtsetzungsverfahren“.

6.2. Verfassungsrechtliche Grenzen der Deregulierung

Die Reichweite der Gesetzgebungskompetenz der deutschen Bundesländer sei vor
allem in gewerblichen Bereich begrenzt. Kompetenzen und Normen der Europäi-
schen Union, des Bundes, aber auch der in Deutschland im internationalen Ver-
gleich besonders stark ausgeprägten Selbstverwaltung engten die Regelungskom-
petenz eines Bundeslandes ein und damit auch die Breite von Reformansätzen.
Der Bund z. B. habe sich bei der Deregulierung bisher zurückgehalten. Auch die
Kommunen oder anderen Einrichtungen der mittelbaren Staatsverwaltung (z. B.
Kammern, Unfallversicherungsträger) oder die Tarifparteien betrachteten Dere-
gulierung nicht durchweg als Schwerpunktthema. Das Land müsse sich im Blick
auf die gesetzlich garantierte Selbstverwaltung hier darauf beschränken, mit gut-
em Beispiel voranzugehen oder aus konkretem Anlass zu appellieren, Reformpro-
jekte zu unterstützen.

6.3. Deregulierungsoffensive der Landesregierung

6.3.1. Standardabbau

Standards seien in einer komplexen, arbeitsteiligen und hoch technisierten Gesell-
schaft unvermeidlich. Perfektionismus und Pflege besonderer fachlicher Interes-
sen insbesondere vermehrten die Zahl und die Intensität der Standards jedoch
weit über das unabdingbare Minimum hinaus. Da staatliche Standards oft Bürger
und gewerbliche Wirtschaft unmittelbar oder mittelbar über Kosten und Gebühren
belasteten, sei Standardabbau Gegenstand – wie bereits erwähnt – mehrerer Re-
formprojekte. Der methodische, instrumentelle Ansatz sei trivial. Zunächst wür-
den die Betroffenen in mehreren Durchgängen und auf verschiedenen Wegen un-
mittelbar oder über ihre Interessenvertretungen befragt, welche Standards besei-
tigt, verringert oder wenigstens überprüft werden sollten. Die Erträge dieses Vor-
gehens seien inzwischen so stark zurückgegangen, dass nunmehr eine systemati-
sche Überprüfung standardintensiver Felder stattfinde.
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Im Einzelnen:

Aufhebung von Richtlinien für den Bau und Betrieb kommunaler Einrichtungen

Bereits in der 11. Legislaturperiode des Landtags seien für Aufgaben, die Kom-
munen oder freie Träger in eigener Verantwortung wahrnähmen, alle nicht förder-
bezogenen Richtlinien des Landes für den Bau und Betrieb von Einrichtungen ab
1. Januar 1993 zunächst für zwei Jahre, dann bis einschließlich 31. Dezember
1996 probeweise ausgesetzt worden.

Nachdem sich die Qualität der Einrichtungen während der Erprobung nicht ver-
schlechtert habe, habe der Ministerrat die Ministerien durch Beschluss vom 11.
November 1996 beauftragt, die Richtlinien und die entsprechenden Erlasse zum
1. Januar 1997 aufzuheben.

Die Aufhebung habe Regelungen aus den Geschäftsbereichen des Kultusministe-
riums, des Ministeriums für Umwelt und Verkehr, des Landwirtschaftsministeri-
ums und des Sozialministeriums betroffen, u. a. die

– Kindergartenrichtlinien,

– Verwaltungsvorschrift über Bemessung, Bau und Betrieb von Abwassertei-
chen,

– Verwaltungsvorschrift über Anordnung, Bemessung, Gestaltung und Betrieb
von Behandlungsanlagen für Straßenoberflächenwasser und die

– Verwaltungsvorschrift über die Bemessung von Kläranlagen.

Kommunalbelastende Einzelstandards

Der Ministerrat habe am 23. Juni 1997 und 23. März 1998 die Aufhebung, Reduzie-
rung oder Vermeidung von rd. 50 kommunalbelastenden Standards beschlossen.

Die Beschlüsse hätten zu zahlreichen Rechtsänderungen geführt (z. B. Schulge-
setz, Gemeindeordnung, Gemeindeprüfungsanstaltsgesetz, Eigenbetriebsgesetz,
Wassergesetz, Landesbauordnung, Lernmittelverordnung, Durchführungsverord-
nung zum Tierzuchtgesetz, Durchführungsverordnung zum Agrarstatistikgesetz,
Verordnung der Landesregierung über die Bekanntmachung von Funden und un-
anbringlichen Sachen, 3. Statistikbereinigungsgesetz, Getränkeschankanlagenver-
ordnung und Verordnung zur Änderung der Garagenverordnung).

Weitere Rechtsänderungen seien vorbereitet (z. B. Naturschutzgesetz, Denkmal-
schutzgesetz, Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit, Meldegesetz, Land-
wirtschafts- und Landeskulturgesetz, Fischereigesetz, Bestattungsgesetz, Gaststät-
tenverordnung, Landesverwaltungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Arbeitsstätten-
verordnung).

Systematische Überprüfung standardintensiver Felder

Durch Beschluss des Ministerrats vom 23. März 1998 seien Innenministerium
und Wirtschaftsministerium beauftragt worden, den Standardabbau mit systemati-
schen Überprüfungsaktionen in kommunalbelastenden Bereichen einerseits und
wirtschaftsbelastenden Bereichen andererseits gemeinsam mit den anderen Res-
sorts fortzusetzen. Der Auftrag beziehe sich auf den Zeitraum bis zum Ende der
Legislaturperiode.

– Kommunalbelastende Standards

Im Innenministerium sei ein Arbeitsstab zur systematischen Überprüfung kom-
munalbelastender Standards gebildet worden, dem neben Vertretern der Kommu-
nalabteilung und der Stabsstelle für Verwaltungsreform Vertreter der drei Kom-
munalen Landesverbände, des Bundes der Steuerzahler, der Akademie für Tech-
nikfolgenabschätzung und der Gemeindeprüfungsanstalt angehörten. Der Arbeits-
stab habe sich für systematische Überprüfungen als erste Felder die Unfallverhü-
tungsvorschriften für den kommunalen Bereich und das Straßenwesen vorgenom-
men. Zu beiden Bereichen gebe es erste Zwischenergebnisse. Der Arbeitsstab
prüfe zudem, ob ein Standardbefreiungsgesetz erlassen werden könne.

– Wirtschaftsbelastende Standards

Die Überprüfung wirtschaftsbelastender Standards sei dem beim WM gebildeten
Bürokratiekosten-TÜV übertragen.
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Öffentlicher Wettbewerb „Standardpranger“

Der Ministerrat habe das Innenministerium am 20. Juni 1997 beauftragt, einen öf-
fentlichen Wettbewerb zum Auffinden überflüssiger Standards („Standardpran-
ger“) durchzuführen. Der Wettbewerb sei Anfang 1998 u. a. im Internet und in
den Mitteilungsorganen der Wirtschaftsverbände im Lande mit dem Ziel ausge-
schrieben worden, Überreglementierungen und überzogenem Verwaltungshan-
deln ohne Umwege auf die Spur zu kommen. Bürger, Handwerk, Wirtschaft und
öffentliche Verwaltung seien dazu aufgerufen worden, überflüssige, lebensfrem-
de, überzogene oder kostenintensive Regelungen „an den Pranger zu stellen“.

Der Wettbewerb sei gut angekommen. Er sei als landespolitisches Novum weit
über die Landesgrenzen hinaus beachtet worden. 19 Vorschläge wurden prämiert.

Insgesamt seien über 500 Vorschläge eingegangen, davon rund 47 % von Bürge-
rinnen und Bürgern, 46 % aus dem Kommunal- und Landesbereich und 7% aus
der Wirtschaft. Der Wettbewerb habe viele ernsthafte Anhaltspunkte dafür gelie-
fert, wie Verwaltungshandeln verbessert werden könne. Zudem habe er verdeut-
licht, welche Mechanismen perfektionistischen Entwicklungen zugrunde lägen.
Oft werde bei kleinsten Schwierigkeiten nach dem Staat gerufen. Gehe dieser mit
Regelungen darauf ein, werde eine Vollkaskomentalität gefördert, die alle Le-
bensrisiken auszuschließen versuche. Unterblieben Regelungen setze die Recht-
sprechung Maßstäbe, die aus den unterschiedlichsten Gründen über die Bindungs-
wirkung im Einzelfall hinaus verwertet werde. Damit schließe sich ein kaum
mehr zu durchbrechender Kreis.

Markante Beispiele aus dem Wettbewerb:

Eine erhebliche Zahl der Einsender habe das Schornsteinfegerwesen an den Pran-
ger gestellt und zwar, weil mehrfach im Jahr verschiedene Messungen und Keh-
rungen stattfänden und dies oft anschließend an Messungen privater Wartungsfir-
men.

Der Ministerrat habe das für das Schornsteinfegerwesen zuständige Wirtschafts-
ministerium sowie das für das Immissionsschutzrecht zuständige Ministerium für
Umwelt und Verkehr beauftragt, die Deregulierung des Schornsteinfegerwesens
mit einer Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung und der Vorbereitung
einer Bundesratsinitiative zur Änderung der bundesrechtlichen Verordnung über
Kleinfeuerungsanlagen voranzubringen. Diese Aufträge seien umgesetzt. Zwar
sei es dem Innenministerium noch nicht gelungen, sich mit dem reformpolitischen
Wunsch nach einer vollständigen Abschaffung bestimmter Kehr- und Überprü-
fungstatbestände (z. B. bei modernen Gasheizungen) und der Abschaffung der
Trennung von Wartungs- und Überwachungsfunktionen (z.B. durch Anerken-
nung der Messergebnisse von Wartungsfirmen durch den Bezirksschornsteinfe-
germeister) durchzusetzen. Mit den auf den Weg gebrachten Änderungen seien
jedoch wichtige Schritte eingeleitet worden und die Basis für eine weitergehende
Reform des Schornsteinfegerwesens geschaffen.

Autofahrer empfänden den Schilderwald an den Straßen als Schikane.

(Die Lichtung des Schilderwalds ist im Rahmen der systematischen Überprüfung
kommunalbelastender Standards mit Modellverkehrsschauen angegangen, die
Signalwirkung auch für andere Kommunen versprechen.)

Die Muster-Dienstanweisung der Gartenbau-Berufsgenossenschaft leite Kommu-
nen zur regelmäßigen Kontrolle der Verkehrssicherheit auf Friedhöfen in überzo-
gener Detailliertheit wie folgt an: „Ein Grabmal gilt dann als standfest, wenn es
lotrecht steht und bei nachfolgend beschriebenem Vorgehen keinerlei Neigung,
Schwankungen, Lockerungen oder sonstige Standsicherheitsmängel aufweist. Das
zu überprüfende Grabmal ist zunächst behutsam mit einer Hand zu rütteln; erge-
ben sich keine Beanstandungen wegen der Standsicherheit, ist das gleiche durch
kräftiges Rütteln zu wiederholen“.

(Das Thema „Verkehrssicherheit“ soll im Rahmen der Richterfortbildung thema-
tisiert werden.)

Der Ministerrat habe am 6. Dezember 1999 begrüßt, dass die Ministerien bis En-
de 1999 nahezu die Hälfte der im Rahmen des Wettbewerbs eingegangenen Vor-
schläge ganz oder teilweise aufgegriffen hätten. Die Ministerien wurden beauf-
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tragt, zusätzlich einige der noch nicht berücksichtigten Anregungen aufgeschlos-
sen zu prüfen und möglichst umzusetzen.

Das Innenministerium sei beauftragt worden, zusammen mit den anderen Minis-
terien Vorschläge zu machen, wie der „Standardpranger“ in ein Beschwerde- und
Ideenmanagement übergeleitet und in der Organisation der Landesverwaltung
verankert werden könne.

6.3.2. Gesetzesfolgenabschätzung

Wirtschaft und Politik fordere die Gesetzesfolgenabschätzung als Instrument zur
Optimierung von Rechtsvorschriften aber auch zur Vorschriftenbegrenzung.

Die Landesregierung halte die Gesetzesfolgenabschätzung für geeignet, eine ver-
tiefte Auseinandersetzung mit den Folgen einer Regelung für Staat, Kommunen,
Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger zu bewirken. Sie sei somit prinzipiell auch
tauglich, bürokratische Lasten zu vermeiden oder auf ein Minimum zu beschrän-
ken.

Erster Schritt: Ermittlung der Kostenfolgen

Um die in der Regel komplexe Kostenfolgenabschätzung zu erleichtern, habe das
Bundesministerium des Innern und das Innenministerium Baden-Württemberg in
einem gemeinsamen Verwaltungsreformprojekt eine „Arbeitshilfe zur Ermittlung
der Kostenfolgen von Rechtsvorschriften“ erstellen lassen. Die Arbeitshilfe ent-
halte Empfehlungen für das methodische Vorgehen bei der Ermittlung des kosten-
relevanten Vollzugsaufwands und gebe Hilfestellung für die Berechnung von Kos-
ten an Beispielen aus dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz.

Zweiter Schritt: Umfassende Ermittlung der Gesetzesfolgen

Eine umfassende Gesetzesfolgenabschätzung müsse auch nicht-monetäre Vor-
und Nachteile erfassen. Der Ministerrat habe deshalb auf Empfehlung der Ver-
waltungsreformkommission das Innenministerium durch Beschluss vom 13. Juli
1998 beauftragt, die Arbeitshilfe in einem weiteren Projekt zu einem Handbuch
für eine umfassende Gesetzesfolgenabschätzung fortentwickeln zu lassen. Das
Handbuch werde voraussichtlich Ende 2000 zur Verfügung stehen.

Verankert in den Vorschriftenrichtlinien der Landesregierung

Die Kostenfolgenabschätzung sei bereits in den Vorschriftenrichtlinien der Lan-
desregierung (Fassung vom 12. Mai 1997, GABl. S. 365) verankert. Bei neuen
Gesetzen, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sei darzustellen,
welche Kosten und welcher Verwaltungsaufwand auf den verschiedenen Ebenen
der Anwendung (also auch bei Kommunen, Wirtschaft, Bürgern) entstünden.

In Baden-Württemberg erleichterten zudem die Richtsätze für die Veranschlagung
der Besoldungen, Vergütungen und Löhne (Anlage zum Planausschreiben des Fi-
nanzministeriums zu den jeweiligen Staatshaushaltsplänen) und die VwV-Kosten-
festlegung vom 10. Dezember 1998 (GABl. 1999 S. 62) die Kostenermittlung.

6.3.3. Vorschriftenreduzierung

Die Regelungsdichte sei Kosten- und zugleich Standortfaktor für die Wirtschaft.
Ein „schlanker Staat“ sei aber nicht nur ökonomisch sinnvoll, er eröffne auch den
Bürgerinnen und Bürgern neue Chancen, indem er Freiräume für private Initiative
und Kreativität schaffe und einer nicht finanzierbaren Vollkaskomentalität entge-
gentrete. Deregulierung erfordere allerdings auch Bereitschaft zu mehr Eigenver-
antwortung.

Die Landesregierung habe, um den Vorschriftendschungel zu lichten, in den Vor-
schriftenrichtlinien (vom 12. Mai 1997, GABl. S. 365 ff.) und in der Bereini-
gungsanordnung (vom 16. Dezember 1981, GABl. 1982, S. 14, geändert durch
Bekanntmachung vom 8. Januar 1997, GABl. S. 74) u.a. folgende Maßnahmen er-
griffen:

Controlling von Rechtsvorschriften durch einen Normenprüfungsausschuss

Bereits seit Ende der 80er Jahre müssten die Ministerien sämtliche Gesetz- und
Verordnungsentwürfe einem Normenprüfungsausschuss zuleiten, der sich aus je
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einem Vertreter des Staatsministeriums, des Innenministeriums und des Justizmi-
nisteriums zusammensetze. Er überprüfe die Entwürfe nicht nur auf Rechtsförm-
lichkeit, sondern auch auf ihre Erforderlichkeit, Zweckmäßigkeit und Praktikabi-
lität. In diesem Zusammenhang stellten sich u. a. folgende Fragen:

– Ist eine Regelung durch Rechtsvorschrift rechtlich notwendig?

– Besteht für die Regelung ein politisches Bedürfnis von ausreichendem Ge-
wicht?

– Lässt sich das Ziel nicht durch andere Mittel erreichen?

– Kann die Aufgabe nicht außerstaatlicher Initiative bzw. einer privaten Lösung
überlassen bleiben?

– Sind alle Möglichkeiten zur Verfahrensbeschleunigung ausgeschöpft (z. B. Ab-
bau von Genehmigungspflichten, Bündelung von Zuständigkeiten)?

– Soweit Vorschriften Standards enthalten: Genügt nicht anstelle der Standards
die Herausgabe von Informationsmaterial oder eine unverbindliche Empfeh-
lung. Sind bei verbindlich festgelegten Standards Abweichungen zulässig, die
es ermöglichen, das Regelungsziel durch eine weniger aufwändige Lösung zu
erreichen?

– Stehen Kosten und Nutzen der Regelung in einem angemessenen Verhältnis zu-
einander?

Diese Fragen stimmten überwiegend mit „blauen Prüffragen“ des Bundes überein.
Um die Prüfung noch effektiver zu machen, solle den Ministerien künftig aufge-
geben werden, ein Prüfraster zu benutzen (Ministerratsbeschluss vom 6. Dezem-
ber 1999 zu Deregulierung, Vorschriften- und Standardcontrolling).

Verfallsautomatik für Verwaltungsvorschriften

Als eines der ersten Bundesländer habe Baden-Württemberg ab 1981 Gesetze,
Rechtsverordnungen der Landesregierung sowie Rechtverordnungen und Verwal-
tungsvorschriften der Ministerien in einem Gültigkeitsverzeichnis erfasst und eine
Verfallsautomatik für Verwaltungsvorschriften von 10 Jahren eingeführt.

Die Verfallsautomatik habe sich bewährt; sie habe dazu geführt, dass die Zahl der
Verwaltungsvorschriften seit 1981 bis heute um rund ein Drittel zurückgegangen
sei. Um diese positive Entwicklung zu beschleunigen und die Regelungsdichte
noch weiter abzubauen, habe die Landesregierung am 16. Dezember 1996 eine
Fristverkürzung von zehn auf sieben Jahre beschlossen. In Zukunft solle die Gel-
tungsdauer einer Verwaltungsvorschrift in dieser selbst festgelegt werden (Minis-
terratsbeschluss vom 6. Dezember 1999).

Abbau und Controlling von Verwaltungsvorschriften

Bisher seien die Aktionen zum Abbau von Verwaltungsvorschriften und darin
enthaltener Standards schwerpunktmäßig im repressiven Bereich gelegen, d. h. in
der Beseitigung oder Entfeinerung bereits vorhandener Regeln. Repressives Vor-
gehen sei allerdings zeit- und personalintensiv. Deshalb werde nun, wie schon bei
den Rechtsvorschriften, das Augenmerk parallel auf die Prävention gerichtet.
Nicht erforderliche Verwaltungsvorschriften und Standards sollten möglichst gar
nicht erst entstehen. Die Verlängerung automatisch außer Kraft tretender Verwal-
tungsvorschriften werde strengeren Regeln als bisher unterworfen.

Der Ministerrat habe die Ministerien am 6. Dezember 1999 in dem bereits wieder-
holt zitierten Beschluss beauftragt, bis 31. Dezember 2000 sämtliche Verwal-
tungsvorschriften, also veröffentlichte und nicht veröffentlichte, einer umfassen-
den Deregulierung zu unterziehen. Die Zahl der veröffentlichten Verwaltungsvor-
schriften solle dabei von jedem Ministerium um mindestens ein Viertel, die Zahl
der nicht veröffentlichten Verwaltungsvorschriften „deutlich“ verringert werden.
Die Bemühungen solle jedoch nicht nur die Zahl der Verwaltungsvorschriften
verringern, vielmehr solle auch eine Deregulierung bzw. Bereinigung der Verwal-
tungsvorschriften damit verbunden sein.

Wesentliche Ziele dieser Aktion seien, den Behörden den nötigen Spielraum für
ihre Entscheidungen im Einzelfall zu eröffnen, Vielfalt jedenfalls dort in Kauf zu
nehmen, wo übergeordnete Ziele Gleichbehandlung oder Gleichheit nicht zwin-



gend erforderten und auf vollständige, perfekte Regelungen bewusst zu verrich-
ten. Auch sollten Möglichkeiten zur Privatisierung, zur Verfahrensbeschleuni-
gung und zum Abbau von Standards genutzt werden.

Um einen Überblick über die nicht veröffentlichten Verwaltungsvorschriften zu
bekommen, seien auch diese künftig in aktuell zu haltenden ressortinternen Ver-
zeichnissen zu erfassen. Dort nicht erfasste Verwaltungsvorschriften träten außer
Kraft.

Um den Erfolg der „Deregulierungsaktion 2000“ auf Dauer zu sichern, werde die
dadurch erreichte Zahl an Verwaltungsvorschriften als Höchstzahl festgeschrie-
ben (sog. Deckelung).

Ressortintern müssten künftig alle Verwaltungsvorschriften vor Erlass einer
strengen Erforderlichkeitsprüfung durch eine zentrale Stelle unterzogen werden.
Dafür werde, ebenso wie für die Vorlage von Entwürfen von Rechtsvorschriften
an den Normenprüfungsausschuss, ein vorgegebenes Prüfraster vorgeschrieben.
Über den Erlass einer Verwaltungsvorschrift sei künftig in jedem Ministerium auf
hoher Ebene zu entscheiden. Zudem müssten Verwaltungsvorschriften – zunächst
probeweise – in der Regel eine Plausibilitätskontrolle durch die Konferenz der
Amtschefs der Ministerien durchlaufen.

Das Innenministerium sei beauftragt, die weitere Entwicklung zu beobachten und
dem Ministerrat jährlich über die Zahl der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
zu berichten.

6.3.4. Flankierende Maßnahmen, insbesondere die elektronischen Bürgerdienste

Deutschland sei von Verfassung wegen ein Rechtsstaat. Verwaltungshandeln ste-
he unter dem Legalitätsgebot. Deregulierung sei daher auch aus diesem Grund ei-
ne Grenze gesetzt. Deshalb gelte es flankierend, Verwaltung und bürokratische
Lasten so zu gestalten, dass sie letztlich akzeptiert würden.

Teilziele der Verwaltungsreform seien daher

– Strukturen, Zuständigkeiten und Verfahrensregeln möglichst transparent zu ma-
chen und

– die Belange des Bürgers und der gewerblichen Wirtschaft (der „Verwaltungs-
kunden“) möglichst weitgehend zu berücksichtigen, also z.B. für zügige Ver-
fahren zu sorgen, Schwellenangst abzubauen.

Hierbei könne die moderne Informations- und Kommunikationstechnik wichtige
Hilfen leisten. Sie seien sogar dabei, die Erwartungen der Bürger an die öffentli-
che Verwaltung drastisch zu verändern. Nach einer Umfrage würde fast jeder
zweite Bundesbürger künftig gern Behördengänge vom heimischen Computer-
Bildschirm aus erledigen. So wie der Bürger als Bankkunde gewohnt sei, bei Be-
darf und unabhängig von Öffnungszeiten Bargeld oder aktuelle Kontoauszüge zu
erhalten, wolle er über elektronische Bürgerdiente (e-Bürgerdienste) z. B. amtli-
che Bescheinigungen beantragen und empfangen, beglaubigte Urkunden bestel-
len, Melde- und Anzeigepflichten erfüllen, Verwaltungsverfahren anstoßen. Auch
für Gewerbetreibende dürfte der elektronische Verkehr mit der Verwaltung von
großem Interesse sein.

Der Ministerrat habe deshalb im Juli 1998 beschlossen, im Rahmen der Verwal-
tungsreform Dienstleistungen der Landesverwaltung über ein Kommunikations-
netz anzubieten. Das Innenministerium sei beauftragt worden, einen Aktionsplan
auszuarbeiten und insbesondere zu untersuchen, welche staatlichen Dienstleistun-
gen einbezogen werden könnten und welche Rechtsänderungen hierfür auf Bun-
des- und Landesebene erforderlich seien. Eine vom Innenministerium eingerichtet
Arbeitsgruppe habe inzwischen vorgeschlagen, 19 Anwendungen, die für eine
elektronische Abwicklung geeignet erschieinen, in konkreten Umsetzungsprojek-
ten weiterzufolgen. Dazu zählten beispielsweise An-, Ab- und Ummeldungen
nach dem Meldegesetz, Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen, die Anzeige von
Geburten und Sterbefällen, die Zulassung von Kraftfahrzeugen, das Bauantrags-
verfahren und das Meldeverfahren an Hochschulen.

Voraussetzung für die praktische Umsetzung der meisten Projekte sei die Beseiti-
gung rechtlicher Hindernisse für die elektronische Abwicklung einzelner Verwal-
tungsdienstleistungen. Zum Teil verlange das maßgebliche Landes- oder Bundes-
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recht nämlich eine schriftliche Antragsstellung oder sogar das persönliche Er-
scheinen eines Antragstellers. Ein elektronisch übermittelter Antrag erfülle nach
geltendem Recht diese Anforderung selbst dann nicht, wenn die Identität des An-
tragstellers auf Grund einer elektronischen Signatur festgestellt werden könne.
Das Innenministerium habe deshalb einen Gesetzentwurf erarbeitet, der in be-
stimmten landesrechtlich geregelten Verwaltungsbereichen an Stelle der vorge-
schriebenen Schriftform eine Übermittlung in elektronischer Form zulasse, sofern
das zuständige Ministerium durch Rechtsverordnung eine konkrete Verfahrens-
handlung, das Übermittlungsverfahren und den Übermittlungsweg, die erforderli-
chen Datensicherungsmaßnahmen und weitere Regularien festgelegt habe und der
Absender durch eine digitale Signatur eindeutig identifizierbar sei. (Der Gesetz-
entwurf wurde im Juni/Juli im Landtag verabschiedet.)

Soweit Bundesrecht der Realisierung einzelner Vorhaben entgegenstehe, werde
das Land auch auf Bundesebene ein Erprobungsgesetz bzw. eine Experimentier-
klausel fordern. Mittelfristig werde angestrebt, dass durch entsprechende bundes-
und landesgesetzlichen Regelungen die elektronische Abwicklung von Verwal-
tungsdienstleistungen generell zugelassen werde.

Parallel zu dieser gesetzlichen Absicherung liefen derzeit bereits einige kommu-
nale Umsetzungsprojekte. Die Städte Esslingen und Ostfildern z. B. wollten das
Meldeverfahren, das Gewerbeanmeldeverfahren und das Baugenehmigungsver-
fahren elektronisch abwickeln. Auch die Städte Mannheim und Weinstadt u. a.
planten einzelne e-Bürgerdienste oder hätten sie für formfreie kommunale Ver-
waltungsverfahren bereits eingeführt.

Im Bereich der Landesverwaltung gebe es neben den o. g. 19 Anwendungen u.a.
bereits folgende wichtige Vorhaben:

Derzeit werde das Geodateninformationssystem aufgebaut, das den Abruf von
Geodaten der Vermessungsverwaltung auch über das Internet ermögliche.

Das Grundbuch solle in Zukunft ebenfalls in elektronischer Form geführt werden.
Ziel dieser Neuerung sei nicht nur Automatisierung bei der Führung und Aufbe-
wahrung der Grundbücher, sondern auch ein erleichterter Zugriff auf die Grund-
buchdaten für alle, die zur Grundbucheinsicht berechtigt seien.

Das Verfahren „Elster“ der Steuerverwaltung erlaube, die Daten der Steuerer-
klärung elektronisch verschlüsselt über das Internet der Steuerverwaltung zu
übergeben. Das Verfahren könne auch für einzelne Bürger interessant sein. Wie in
vielen Fällen der e-Bürgerdienste ergebe sich ein besondere Nutzen für professio-
nelle Anwendungen, etwa bei Steuerberatern.

Nutzer des gerichtlichen Mahnverfahrens könnten schon seit Jahren die Anträge
elektronisch abgeben. Dies sei besonders für Prozessbevollmächtigte interessant,
die eine große Anzahl solcher Verfahren betrieben. Derzeit liefen die Arbeiten an
einer www-Anwendung der Justizverwaltung, die auch den Nutzern mit geringe-
ren Fallzahlen eine komfortable, sichere und rasche Abwicklung ihrer Anträge im
gerichtlichen Mahnverfahren über das Internet erlaubten.

Der auf Initiative des Landes gegründete Vorschriftendienst Baden-Württemberg
solle innerhalb eines überschaubaren Zeitraums das gesamte Landesrecht elektro-
nisch erfassen und allen Interessenten im Volltext gegen Entgelt anbieten.

Geplant sei, einen gemeinsamen Zugang zu allen elektronischen Verwaltungs-
dienstleistungen unabhängig von örtlichen und sachlichen Zuständigkeiten einzu-
richten (Portal e-Bürgerdienste Baden-Württemberg). Neben allgemeinen gülti-
gen Informationen zu einzelnen Verfahren sollten dort auch landesweit einheitli-
che Formulare angeboten werden.

Die Einführung der digitalen Signatur im Rahmen der e-Bürgerdienste erfordere
den Einsatz moderner, sicherer, kryptografischer Verfahren, wie sie vom Signa-
turgesetz vorgesehen seien. Hierbei sei eine Chip-Karte als Träger des privaten,
geheimen Signaturschlüssels und weiterer Funktionen zwingend notwendig, da
nur so eine flexible und mobile Nutzung der kryptografischen Berechtigung, der
Ausweis- und Geldbörsen-Funktion etc. anwenderfreundlich realisiert werden
könnten.

Um die e-Bürgerdienste voranzubringen, sei eine Anpassung der dafür zu benut-
zenden Chip-Karte an die marktüblichen und u.a. bei den Kommunen geplanten
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technischen Standards unerlässlich. Die „Baden-Württemberg Card“ solle der ge-
meinsame Standard werden.

6.4. Lösungsansätze zum Abbau von Bürokratiebelastungen (aus Sicht des Wirt-
schaftsministeriums Baden-Württemberg (Dr. Karl Epple, Wirtschaftsminis-
terium))

In Deutschland gebe es über 2000 Gesetze und mehr als 3000 Rechtsverordnungen
mit insgesamt über 80 000 Rechtsvorschriften (Bestand im Bundesrecht Mitte
1997). Die Tendenz sei steigend. Hinzu kämen die Vorschriften der Länder. Gleich-
zeitig seien allgemein akzeptierte und von einer Mehrheit der Bürger gelebte Werte
und Überzeugungen zurückgegangen und deshalb der Gesetzgeber immer wieder
aufgerufen, diese Lücken in vielen Bereichen des menschlichen Zusammenseins
auszufüllen. Notwendig sei es deshalb, die unbedingt notwendigen Rechtsvorschrif-
ten besser, wirkungsvoller und vor allem auch akzeptabler zu gestalten.

Die Beanspruchung der Unternehmen durch administrationsbedingte Leistungen
für den Staat sei in den letzten fünf Jahren um rund 20 % gestiegen. Die Schwer-
punkte der verwaltungsmäßigen Belastung lägen in den Bereichen Steuern und
Abgaben mit 40% sowie Arbeit und Soziales mit 34%. Es folge die Statistik mit
15 % und der Umweltschutz mit 10 %. Dies seien Ergebnisse einer Studie des In-
stituts für Mittelstandsforschung in Bonn zum Thema Bürokratie als Kostenfaktor
für den Mittelstand.

Die Landesregierung habe sich in dieser Legislaturperiode das Ziel gesetzt, die
Verwaltungsreform fortzuführen und besonders die Gesetzesfolgenabschätzung
weiterzuentwickeln. Ein besonderes Anliegen sei dabei die Verbesserung der
rechtlichen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Die Landesregierung habe
deshalb Mitte 1997 beschlossen, dass künftig Gesetze und Verordnungen nicht
mehr beschlossen würden, wenn nicht zuvor die wirtschaftlichen Folgen geprüft
worden seien. In jedem Einzelfall sei darzustellen, welche Kosten und welcher
Verwaltungsaufwand damit bei der Wirtschaft, insbesondere den mittelständi-
schen Unternehmen, den Kommunen und den Bürgern entstehe. Dies sei die Ge-
burtsstunde des Bürokratiekosten-TÜV gewesen.

6.4.1. Bürokratiekosten-TÜV

Mit der Einrichtung des Bürokratiekosten-TÜV im Juni 1997 habe Baden-Würt-
temberg eine Vorreiterrolle in Deutschland übernommen. Dabei sei bewusst keine
neue Organisationseinheit geschaffen worden, um von vornherein zu verhindern,
eine neue Bürokratie aufzubauen. Der Bürokratiekosten-TÜV sei dem Referat
„Grundsatzfragen der Wirtschaftspolitik“ zugewiesen worden. Ob diese Aufgabe
auf Dauer in dieser kleinen Einheit erledigt werden könne, hänge vom Fortgang
der Arbeit und von der weiteren Aufgabenstellung ab. Für schwierige Grundsatz-
und Rechtsfragen bestehe ein erweiterter Arbeitsstab, in dem alle Abteilungen des
Wirtschaftsministeriums vertreten seien.

Der Bürokratiekosten-TÜV habe im Wesentlichen drei Aufgabenfelder:

• Mitwirkung beim Erlass von neuen Gesetzen und Rechtsvorschriften des Lan-
des, zum Beispiel im Rahmen der Gesetzesfolgenabschätzung,

• Deregulierung und damit Abbau von bestehenden, die Wirtschaft hemmenden
Rechts- und Verwaltungsvorschriften,

• Ansprechpartner der Wirtschaft im Rahmen eines Beschwerde- und Ideenma-
nagements.

Ziel sei es, auf allen genannten Feldern, Belastungen der Wirtschaft zu vermei-
den, oder diese möglichst zu verringern.

Gesetzesfolgenabschätzung

Der Bürokratiekosten-TÜV solle im Rahmen der Gesetzesfolgenabschätzung
schwerpunktmäßig die wirtschaftsrelevanten Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten im Hinblick auf die Folgekosten für die Wirtschaft prüfen und das feder-
führende Ressort beraten. Damit solle erreicht werden, dass die Wirtschaft im
Sinne einer Deregulierung und eines schlanken Verwaltungsvollzuges möglichst
von zusätzlichen Bürokratielasten verschont bleibe.
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In diesem oft sehr schwierigen Prozess der Abschätzung der Folgekosten komme
der Wirtschaft selbst bzw. den Wirtschaftsorganisationen eine entscheidende Be-
deutung zu. Sie sollten möglichst frühzeitig in die inhaltlichen Vorüberlegungen
und den Rechtsetzungsprozess eingebunden werden. Gleichzeitig sei es eine
wichtige Aufgabe der Wirtschaft, bei der Ermittlung der Folgekosten behilflich zu
sein und eigene, möglichst konkrete Kostenberechnungen und Alternativen vor-
zulegen.

Gesetzesfolgenabschätzung dürfe nicht nur Selbstzweck sein. Kosten und Nutzen
einer solchen umfassenden kosten- und zeitaufwändigen Folgenabschätzung müs-
sten in einem vertretbaren Verhältnis stehen. Es dürfe keine neue Bürokratie ge-
schaffen werden und der Gesetzgeber und Verordnungsgeber werde gefordert
sein, die Gesetzes- und vor allem die Kostenfolgen für die Wirtschaft bei seinen
Entscheidungen nachvollziehbar abzuwägen und zu berücksichtigen. Dies gelte
vor allem für die Bundesregierung und den Bundesgesetzgeber, denn die Länder
hätten speziell im Bereich der Wirtschaftspolitik weit weniger rechtssetzende
Kompetenzen.

Deregulierung

Dies sei das wichtigste Arbeitsfeld des Bürokratiekosten-TÜV.

Bestandsaufnahme

Um zu erfahren, wo die Unternehmen der Schuh drücke, habe das Wirtschaftsmi-
nisterium zusammen mit den Wirtschaftsorganisationen, namentlich dem IHKTag
und dem Handwerkstag sowie dem Landesverband der Baden-Württembergi-
schen Industrie und den Wirtschaftsverbänden im Herbst 1998 eine Bestandsauf-
nahme der wirtschaftsbelastenden Standards und der bürokratischen Hemmnisse
für Unternehmen durchgeführt. Im Januar 1999 habe es eine weitere Umfrage
speziell zu den Erschwernissen für Existenzgründungen als Basismaterial für das
angestrebte Vorschriftenmoratorium für Existenzgründer gegeben.

Auswertung

Die Eingaben, Beschwerden und Anregungen der Unternehmen, Wirtschaftsorga-
nisationen und Verbände betrafen eine Vielzahl von Rechtsgebieten. Schwer-
punkte bildeten die Bereiche Umweltrecht, Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, Arbeits-
stättenverordnung, Baurecht und Wirtschaftsstatistik. Eindeutig lag das Schwer-
gewicht bei der Kritik auf dem Umweltrecht und beim Arbeitsrecht.

Das Umweltministerium habe daher im Rahmen der Umweltpartnerschaft „Wirt-
schaft/Land“ eine Vielzahl von Kritikpunkten überprüft, diskutiert und abgearbei-
tet. Ein wesentliches Ergebnis seien beispielsweise die künftigen Erleichterungen
für Öko-Audit-zertifizierte Unternehmen. Bei solchen zertifizierten Betrieben
werde nun das Einhalten von umweltrelevanten Vorschriften unterstellt und die
Nachweise über durchgeführte Kontrollen müssten nicht mehr doppelt vorgelegt
werden.

In gleicher Weise habe eine Arbeitsgruppe beim Sozialministerium, in der auch
das Wirtschaftsministerium vertreten war, die von der Wirtschaft vorgebrachten
zahlreichen Kritikpunkte im Arbeitsrecht bewertet und Handlungsempfehlungen
in einem Bericht dargestellt. Hierzu gehörten Verfahrensbeschleunigungen und
die Schaffung eines allgemeinen Arbeitsgesetzbuches.

Häufig seien auch Bundesgesetze und EU-Regelungen wie z. B. im Arbeitsschutz
angesprochen worden. Hier sei es natürlich besonders schwierig und zeitaufwän-
dig, eine Änderung zu erreichen. Der Bürokratiekosten-TÜV versuche aber auch
hier im Interesse der Vermeidung, von bürokratischen Regelungen schon in ei-
nem möglichst frühen Stadium beispielsweise in Beratungen der Bundesrats-
auschüsse auf diese Missstände hinzuweisen. Beispiele seien die Änderungen der
630 ,– DM-Arbeitsverhältnisse und die Regelungen zur Scheinselbstständigkeit.

6.4.2. Interministerielle Arbeitsgruppe

Es habe sich rasch gezeigt, dass die kritisierten Rechtsgebiete und vorgetragenen
Einzelfälle überwiegend außerhalb des Geschäftsbereichs des Wirtschaftsministe-
riums lägen. Zur Prüfung und Bewertung der eingereichten Kritikpunkte, Be-
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schwerden und Anregungen außerhalb der Geschäftsbereiche des Umweltministe-
riums und Sozialministeriums wurde deshalb durch Ministerratsbeschluss im
April 1999 eine interministerielle Arbeitsgruppe eingerichtet.

Neben den beteiligten Ressorts seien hier der Handwerkstag, der Industrie- und
Handelskammertag, der Landesverband der Baden-Württembergischen Industrie,
die Freien Berufe, das Institut für Mittelstandsforschung der Universität Mann-
heim, das Institut für Technik der Betriebsführung im Handwerk, Karlsruhe, und
die Wirtschaftsjunioren vertreten. Wichtig sei, dass die Wirtschaftsorganisationen
und Verbände sowie die Wissenschaft in diesen Kreis eingebunden seien und an
der Erarbeitung von praktikablen Lösungen mitarbeiteten.

Die interministerielle Arbeitsgruppe habe die Aufgabe, die im Alltag hinderlichen
oder untauglichen Vorschriften aufzugreifen und nach besseren Wegen zu suchen.
Die interministerielle Arbeitsgruppe habe die rund 60 Kritikpunkte aus der Be-
standsaufnahme von 1998 diskutieren und hierzu Vorschläge erarbeitet (vgl. An-
lage).

6.4.3. Vorschriftenmoratorium für Existenzgründer

Die Entlastung von Existenzgründern und Jungunternehmen von hemmenden
bundes- und landesrechtlichen Vorschriften in der Gründungsphase sei ein wichti-
ges Anliegen des Wirtschaftsministeriums. Deshalb sei als konkretes Teilergebnis
der interministeriellen Arbeitsgruppe das Vorschriftenmoratorium für Existenz-
gründer im Juni 1999 auf den Weg gebracht worden.

Hauptelement des Moratoriums sei eine Bundesratsinitiative mit dem Ziel, für
Existenzgründer Ausnahmen vom Kündigungsschutz und von den Regelungen
zur Scheinselbstständigkeit in den ersten fünf Jahren zu erreichen. Zum anderen
ginge es um Verfahrenserleichterungen bei der Umsetzung von rechtlichen Vor-
schriften. Die Bundesratsinitiative habe keine Mehrheit im Bundesrat gefunden.

Allerdings sei es gelungen, Verfahrensvereinfachungen im Bereich der Arbeits-
stättenverordnung zu erreichen. So habe das Umwelt- und Verkehrsministerium
die staatlichen Gewerbeaufsichtsämter aufgefordert, in begründeten Fällen für
Existenzgründer befristete Ausnahmeregelungen zu erteilen, wenn es um Proble-
me mit der BereitsteIlung von nach Geschlecht getrennten Toilettenräumen oder
um die Einrichtung von Pausenräumen geht.

Ein weiterer häufiger Kritikpunkt sind die in den letzten Jahren verschärften An-
forderungen an die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung
durch die Berufsgenossenschaften. Da auch hier Existenzgründer und Kleinunter-
nehmen über Gebühr finanziell und organisatorisch belastet würden, sollten künf-
tig die Anforderungen für Unternehmen mit geringem Gefährdungspotenzial
zurückgeschraubt und größere Beurteilungsspielräume eingeräumt werden. Das
Sozialministerium werde im Genehmigungsverfahren für solche Unfallverhü-
tungsvorschriften gegenüber dem Bundesarbeitsministerium darauf drängen, dass
diese Gesichtspunkte bei der Genehmigung festgeschrieben und durch die Berufs-
genossenschaften umgesetzt würden.

Epple wies außerdem auf die im März 1999 durch den Landtag beschlossene Än-
derung des Ausführungsgesetzes zum Baugesetzbuch hin. Damit seien erleich-
terte Voraussetzungen für die Umnutzung ehemaliger landwirtschaftlicher Ge-
bäude geschaffen worden. Gerade für Existenzgründer von Handwerksbetrieben
und kleinen Gewerbebetrieben biete sich hier eine kostengünstige Möglichkeit
der Betriebsgründung in vorhandenen, ehemals landwirtschaftlich genutzten Ge-
bäuden.

6.4.4. Verschlankung der Wirtschaftsstatistik

Im Bereich der Wirtschaftsstatistik hätten sich seit Bestehen des Bürokratiekos-
ten-TÜV direkt und durch Anstoßwirkung einige vorzeigbare Erfolge erreichen
lassen.

Durch eine Bundesratsinitiative des Landes konnte eine Verschlankung der amtli-
chen Produktionsstatistik zum 1. Januar 1999 erreicht werden. Rund 2400 kleine
und mittlere Betriebe in Baden-Württemberg – das seien fast die Hälfte der mel-
depflichtigen Betriebe – würden dadurch von der montlichen Berichtspflicht ent-
lastet. Weitere 2 800 Betriebe – und damit ein gutes Drittel – würden von der
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vierteljährlichen Meldepflicht befreit. Durch diese Aktion seien allein in Baden-
Württemberg 40 000 Fragebögen – und. damit über 40% – weniger pro Jahr
durch die Betriebe auszufüllen und durch das Statistische Landesamt auszuwer-
ten.

Bei der jährlichen Investitionserhebung seien komplizierte Erhebungsmerkmale
reduziert worden. Von dieser zusätzlichen Entlastung um etwa 40% profitierten
in Baden-Württemberg rund 9 500 Unternehmen.

Durch die Anhebung der Meldegrenze bei der Außenhandelsstatistik zum 1. Janu-
ar 1999 würden allein in Baden-Württemberg mehr als 4000 KMU von der Befra-
gung ganz befreit.

Der Bundesrat habe außerdem eine Verordnung verabschiedet, wonach künftig al-
lein in Baden-Württemberg rund 900 sogenannte Mehrbetriebs-Unternehmen aus
dem verarbeitenden Gewerbe nur noch einmal im Jahr – und nicht mehr wie bis-
her monatlich – ihren Umsatz und ihre Beschäftigten melden müssten.

Das Wirtschaftsministerium setze seine bisherigen erfolgreichen Bereinigungs-
bemühungen fort: Ein weiteres Ziel sei die Entschlackung des konjunkturellen
Monatsberichts. Die Vorschläge Baden-Württembergs zielten auf die Umstellung
der kleinen Betriebe von der monatlichen auf die vierteljährliche Erfassung und
auf eine Vereinfachung des Fragenkatalogs.

Mit der beabsichtigten Verschlankung bei der monatlichen Industrieberichterstat-
tung solle auch der Freiraum für eine dringende, bisher nicht vorhandene Infor-
mationserhebung für den Dienstleistungsbereich geschaffen werden. Bei dem Ge-
setzentwurf zur Dienstleistungsstatistik kämpfe Baden-Württemberg darum, alte
Fehler nicht zu wiederholen und ihn so schlank und kostengünstig wie möglich
anzulegen, d. h. ohne den sehr komplizierten und belastungsintensiven Fragen-
block nach der Kostenstruktur der Unternehmen. Dieser werde vom Bund gefor-
dert; es gebe hierzu aber bereits eine aussagefähige Stichprobe.

Der zwischenzeitliche Beschluss auf Bundesebene sieht eine Entlastung der
Kleinunternehmen von der Kostenstrukturerhebung vor.

Für alle Vorhaben bestehe Rückenwind dadurch, dass der Bundesrat einem Ent-
schließungsantrag von Baden-Württemberg zugestimmt habe, wonach Statistiken
erneut auf Vereinfachungen zu überprüfen sind und die anstehende Dienstleis-
tungsstatistik nur auf die Kernindikatoren zugeschnitten werden sollten.

Deregulierungen in der Wirtschaftsstatistik führten nicht nur zu einer Entlastung
der Wirtschaft, sondern auch zu weniger Verwaltung in den Statistischen Ämtern.
Der Bereich Wirtschaftsstatistik zeige aber auch das Spannungsverhältnis zwi-
schen Wirtschaft, Wirtschaftorganisationen und Staat. Der Staat selbst benötige
für seinen Aufgaben nur einen Teil der statistischen Angaben. Der überwiegende
und detailliertere Teil der Erhebungen (ca. 50 %) erfolge im Interesse der Wirt-
schaftsorganisationen und Verbände. Dieser Umstand sei den Unternehmen kaum
bekannt. Sie würden ihre Kritik an der Wirtschaftsstatistik gerne beim Staat und
insbesondere bei der ausführenden Verwaltung abladen.

Auch die noch stärkere Nutzung von Verwaltungsdateien für Zwecke der Wirt-
schaftsstatistik werde vor allem von Bundesseite als eine Patentlösung für das
Problem „Daten ohne Erhebung“ diskutiert. Zu diesem sogenannten Unterneh-
mensregister habe das Wirtschaftsministerium eine differenzierte Position, weil
damit auch die Gefahr einer Aushöhlung der eigenständigen Daten- und Informa-
tionsbasis auf Landesebene verbunden sei. Damit würde eine Grundlage des Fö-
deralismus in Frage gestellt.

6.4.5. Verringerung der Papierflut

Der Bürokratiekosten-TÜV habe in den letzten zweieinhalb Jahren etwa 250
Rechts- und Verwaltungsvorschriften aus dem Wirtschaftsministerium sowie Ein-
gaben von Unternehmen und Bürgern auf dem Tisch gehabt. Allein 130 Eingaben
seien im Rahmen des Standardpranger-Wettbewerbs des Innenministeriums vor-
gebracht worden.

Das Hauptaugenmerk des Bürokratiekosten-TÜV habe sich dabei auf die Vermei-
dung weiterer Kosten für die Wirtschaft, die Verfahrens- und Verwaltungsverein-
fachung und die Verringerung der Papierflut durch neue Vorschriften gerichtet.
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So konnte zum Beispiel nach eingehender Prüfung auf die Veröffentlichung neuer
und besonders umfangreicher Verwaltungsvorschriften verzichtet werden.

Bisherige Ergebnisse des Bürokratiekosten-TÜV: die Ablehnung einer Grundge-
bühr für Gewerbemüll, die Verschlankung der Wirtschaftsstatistik, Verbesserung
im Schornsteinfegerwesen, Erleichterungen für Existenzgründer und Kleinbetrie-
be sowie Brandschutzklappenverordnung.

Die Bestandsliste mit 60 Punkten wurde der Enquetekommission überstellt (vgl.
Anlagenband).

Ausblick: Schwerpunkte der Arbeit des Bürokratiekosten-TÜV im Jahr 2000

Interministerielle Arbeitsgruppe

Die interministerielle Arbeitsgruppe werde dem Ministerrat einen weiteren Be-
richt über die derzeit noch offenen etwa 60 Kritikpunkte vorlegen. Dieser Bericht
werde weitere praktikable Lösungsvorschläge zur Entlastung der Unternehmen
von hemmenden Rechtsvorschriften enthalten (vgl. Anlage).

6.4.6. Digitale Verwaltungsreform

Im Rahmen des Projekts „Digitale Verwaltungsreform“ untersuche man derzeit,
ob und gegebenenfalls wie durch den Einsatz der elektronischen Datenverarbei-
tung die administrativen Melde- und Auskunftspflichten rund um das Arbeitsver-
hältnis für die Unternehmen vereinfacht werden könnten.

In einem ersten Schritt würden die verschiedenen gesetzlich vorgeschriebenen
Melde- und Auskunftspflichten aufbereitet und analysiert. Hierzu befänden sich
derzeit rund 120 Vorgänge auf dem Prüfstand. Die Bestandsaufnahme und die
Analyse seien sehr aufwändig, da die Melde- und Auskunftspflichten der ver-
schiedensten Rechtsbereiche wie z. B. Arbeitsverwaltung, Kindergeld, Sozialver-
sicherung, Krankengeld erhoben und bewertet werden müssten, um den größten
gemeinsamen Nenner definieren zu können. Erschwerend komme hinzu, dass
zum Beispiel durch die Neuregelung der 630 Mark-Jobs aufwändige Bürokratie-
pflichten zusätzlich entstanden seien.

Anhand der Ergebnisse solle geprüft werden, unter welchen Voraussetzungen
Lösungen entwickelt werden könnten, um aus dem in der betrieblichen Soft-
ware sowieso vorhandenen Datenmaterial den Großteil der anfallenden Melde-
und Auskunftspflichten ohne größeren Zeitaufwand zu erledigen. Soweit die
EDV-mäßigen Voraussetzungen vorlägen, solle dies auch „online“ möglich
sein.

Es zeichne sich dabei ab, dass gesetzliche Änderungen bei der Angleichung der
Begriffsbestimmungen in den verschiedenen Rechtsgebieten erforderlich seien.
Als Beispiel nannte Epple die unterschiedlichen Einkommensbegriffe.

Die beim Bundeswirtschaftsministerium eingerichtete Projektgruppe „Bürokra-
tieabbau“ habe einen ähnlichen Ansatz. Man habe deshalb mit der Projektgruppe
und ihrem Leiter, Herrn Puth-Weisenfels, Kontakt aufgenommen und prüfe eine
konkrete Zusammenarbeit.

6.4.7. Zügige Genehmigungsverfahren, Wirtschaftsbeauftragte

Für eine Wirtschaft, die zunehmend im Spannungsfeld einer stärkeren internatio-
nalen Verflechtung stehe, seien zügige Verwaltungsverfahren ein wichtiger Stand-
ortfaktor. Ein optimaler Verfahrensgang mit Beschleunigungseffekten verlange
eine effiziente Verfahrenssteuerung und eine zielorientierte Kommunikation zwi-
schen den Beteiligten. Die Regierungspräsidien und Wirtschaftskammern hätten
sich dieses Problems in den letzten Jahren angenommen.

Durch die Einführung eines Projekt- und Verfahrensmanagements sowie durch
ein verbessertes und abgestimmtes Zusammenwirken von Antragstellern, Wirt-
schaftsorganisationen und Genehmigungsbehörden sei eine koordinierte Vorge-
hensweise geschaffen worden. Das Instrument Verfahrensmanagement dürfe sich
aber nicht auf Großvorhaben und Genehmigungsverfahren der Mittelinstanz be-
schränken. Landratsämter, Städte und Wirtschaftskammern mit ihren Wirtschafts-
beauftragten müssten noch stärker als bisher als Ansprechpartner für die Unter-
nehmen gewonnen werden.



175

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

6.4.8. „One-Stop-Agency“

Das „sich aufgehoben Fühlen“ bei einem kompetenten Ansprechpartner für
behördliche Genehmigungsverfahren sei nach den Ergebnissen neuester Untersu-
chungen ein wichtiges Element wirkungsvoller Existenzgründungsförderung.
WSF Wirtschafts- und Sozialberatung, Köln, und ECON-Consult, Kerpen, kämen
im Rahmen eines Forschungsprojekts für das Bundeswirtschaftsministerium zu
dem Ergebnis, dass der Umfang der bürokratischen Hemmnisse im Existenzgrün-
dungsprozess erheblich überschätzt werde.

Nahezu 60 % aller Gründungen erfolgten nach den Angaben der befragten Exis-
tenzgründer völlig problemlos. Nur 4 % der befragten Gründer berichteten über
massive, weitere 10 % (insgesamt also 14%) über erhebliche Behinderungen.

Schwierigkeiten entstünden aber dann, wenn die oft wenig berufserfahrenen
Gründer eine Vielzahl an Vorschriften beachten müssten und es an einer ausrei-
chenden Vorbereitung auf die unternehmerische Selbstständigkeit fehle. Fast die
Hälfte aller befragten Gründer gebe einen hohen Beratungsbedarf während der
Vorbereitung an.

Ein wesentliches Ergebnis dieser Studie sei, dass Unternehmensgründungen
weniger durch die Änderungen von Gesetzen erleichtert werden könnten, son-
dern vielmehr durch bessere Organisation und Information. Insgesamt 27 % der
Befragten hätten bei ihrer Gründung schlechte Erfahrungen mit Behörden ge-
macht.

Ein Ansatz zur Verbesserung des Informationsflusses und zur effizienteren Orga-
nisation werde deshalb in der Einrichtung von zentralen Anlaufstellen für Exis-
tenzgründer bzw. für Unternehmen generell gesehen. Eine sogenannte „One-
Stop-Agency“ solle die Funktion der zentralen Anlaufstelle übernehmen. Sie
könnte beim jeweiligen Gewerbeamt einer Stadt oder Gemeinde oder auch bei
den Kammern angesiedelt sein und sich durch hohe Serviceorientierung und Aus-
nutzung von Handlungsspielräumen auszeichnen.

Das Wirtschaftsministerium halte die Idee einer zentralen Anlaufstelle für die
Wirtschaft für einen sehr interessanten Vorschlag. Die Umsetzung dieser Idee von
der „One-Stop-Agency“ mit den Wirtschaftsorganisationen und den Kommunalen
Spitzenverbänden diskutiert werden.

6.4.9. Beschwerde- und Ideenmanagement

Der Bürokratiekosten-TÜV sei auch allgemeiner Ansprechpartner für die Unter-
nehmen und die Bürger. Er nehme Kritik und Anregungen auf und versuche sie
zu klären.

Seit kurzem sei der Bürokratiekosten-TÜV noch schneller und direkter über eine
eigene E-Mail-Adresse zu erreichen. Mit der Präsentation des neuen Internetauf-
tritts des Wirtschaftsministeriums werde das Angebot an die Wirtschaft und die
Bürger um ein sogenanntes Beschwerde- und Ideenmanagement erweitert. Über
diese feste Rubrik könne dann jedermann per Maus-Klick über das Internet direk-
ten Kontakt mit dem Bürokratiekosten-TÜV aufnehmen und seine Beschwerden
und Anregungen vorbringen.

Fazit

Die Arbeit der letzten zweieinhalb Jahre zeige, dass der Bürokratiekosten-TÜV
einen Umdenkungsprozess in Gang gebracht habe und dass er mit seinem prag-
matischen Vorgehen bei der Beseitigung von wirtschaftshemmenden Hindernis-
sen auf dem richtigen Weg sei.

6.5. Lösungsansätze zum Abbau von Bürokratiebelastungen im Bereich der
Statistik (Dr. Rolf Wiegert, Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung
(IAW) Tübingen)

Das IAW Tübingen hat ein Gutachten für das Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie zum Thema „Möglichkeiten verstärkter Nutzung von Verwal-
tungsdaten zum Zwecke der Wirtschaftsstatistik und zur Entlastung der Wirt-
schaft von statistischen Berichtspflichten“ erstellt. Schwerpunktthema war dabei
die Vernetzung von Verwaltung und Statistik. Ein Umsetzungsprojekt bestehe da-
bei im Unternehmensregister.
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Auf Basis einer Studie des Instituts für Mittelstandsforschung ergebe sich, dass
nur rd. 5% der Belastung der Unternehmen durch die allgemeine Verwaltung auf
die amtliche Statistik entfielen. Dr. Loreth, Vizepräsident des Statistischen Lan-
desamtes Baden-Württemberg, habe in einem Aufsatz in der Zeitschrift „Baden-
Württemberg in Wort und Zahl“ unter dem Titel „Bürgerfreundliche Wege der
Datenerhebung in der amtlichen Statistik“ bereits darauf hingewiesen, dass die
amtliche Statistik verstärkt auf die sog. statistischen Sekundärinformationen
zurückgreife, die sie Verwaltungsregistern und anderen Datensammlungen der öf-
fentlichen Verwaltung, soweit rechtlich zulässig, entnehme, um die Auskunftsbe-
reitschaft der Wirtschaft nicht zu überfordern. Dennoch könne auch die Wirt-
schaftsstatistik Belastungen verursachen, wie z.B. bei den Monatsberichten für
Betriebe und verarbeitendem Gewerbe.

Von den an den Regionalen Dialogforen der Enquetekommission Beteiligten wer-
de etwa von der Hälfte Verständnis für die Forderungen der Statistik geäußert.
Die andere Hälfte kritisiere den sehr hohen Aufwand. Dies entspreche etwa den
Erfahrungen, die bei anderer Gelegenheit gemacht würden. Es müssten weiter die
Möglichkeit ausgeschöpft werden, durch verbesserte Koordination und organisa-
torische Änderung.

Das o. g. Gutachten umfasse die Untersuchung aller in der Bundesrepublik ver-
fügbaren Verwaltungs-, halbstaatlichen und sonstigen Datensammlungen, Be-
standsaufnahme der Primärerhebungen der amtlichen Wirtschaftsstatistik, die
Substitutionsproblematik und Kostenschätzungen, rechtlichen Rahmen zur Nut-
zung von Registern, also die rechtliche Problematik sowie Konsequenzen und
Empfehlungen.

Es beinhalte also insgesamt eine umfassende Registerinventur und die Untersu-
chung aller in Deutschland vorhandenen Registern und Datensammlungen, die für
die Wirtschaftsstatistik als Surrogat für wirtschaftsstatistische Primärerhebungen
brauchbar sein könnten.

Ergebnisse: Drei bis fünf der vorhandenen Register seien bei zusätzlicher Trim-
mung bzw. der sog. virtuellen Trimmung für diesen Zweck brauchbar. Das seien
im Einzelnen Register aller Oberfinanzdirektionen in den Bundesländern, Regis-
ter der Bundesanstalt für Arbeit, Daten der 56 Industrie- und Handelskammern,
der meisten Handwerkskammern und eingeschränkt auch der Berufsgenossen-
schaften.

Virtuelle Trimmung: Beinhalte die Forderung, dass die Register, sofern sie für die
Statistik brauchbar werden sollten, getrimmt werden müssten d. h. evtl. zusätzli-
che Merkmale aufgenommen werden müssten, oder aber in irgendeiner Form
Identifikationsmerkmale enthalten müssten. Dieser Begriff beziehe sich beson-
ders auf das neu zu errichtende und teilweise schon in Arbeit befindliche Unter-
nehmensregister der Bundesstatistik, das dezentral in den Ländern realisiert wer-
de. Dieses Register erlaube möglicherweise auf dem Umweg über seine Ausge-
staltung eine eindeutige Zuordnung der Einheiten, die in den Verwaltungsregis-
tern zu finden seien.

Das Gutachten umfasse außerdem die Bestandsaufnahme der relevanten Primär-
erhebungen der amtlichen Statistik, die mit ihren Daten die Wirtschaftsstatistik
aus unterschiedlichen Bereichskreisen und mit verschiedenen Periodizitäten speis-
ten, rd. 100 Primärerhebungen. Die einzelnen Erhebungen und deren Merkmale
wurden darauf überprüft, ob sie selbst und ihre Erhebungsmerkmale grundsätzlich
einerseits in statistischem Gesamtsystem redundant auftreten und andererseits da-
mit möglicherweise auch entbehrlich seien oder aus Registern substituiert werden
können. Ergebnis war: In rund 85 % der untersuchten Erhebungen ließen sich mit
Hilfe von Verwaltungsregistern und zusätzliche Maßnahmen zu deren besseren
Statistiktauglichkeit Merkmalswerte teilweise und z.T. auch total substituieren.

In 60% der Fälle seien Teilsubstituierungen möglich, in 17 % der Fälle seien alle
Merkmalswerte möglicherweise mit gewissen Einschränkungen noch ersetzbar
und damit auch die Erhebung total substituierbar. 15 % aller relevanten Erhebun-
gen für die Wirtschaftsstatistik seien allerdings in keiner Form substituierbar
(z. B. Preisstatistik oder Auftragseingänge). Die Untersuchung des sich ergebenden
Entlastungspotenzials von statistischen Berichtspflichten bei den Unternehmen
habe ergeben, dass Totalsubstituierungen, also Wegfall einer ganzen Primärerhe-
bung, deutliche Entlastungen zuließen. Teilsubstitution, also Ersetzung einzelner
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Merkmale, bedeute keine Entlastung, weder in der amtlichen Statistik noch bei
den Berichtenden selbst.

Wo Redundanzen aufträten, ließen diese sich z.T. durch bessere Koordination bei
der Statistik statistikintern beseitigen. Einzelmerkmale in den Erhebungen müs-
sten bei Substitution zusätzlich hinsichtlich ihrer Definition, Abgrenzung und
Kompatibilitäten vor Einleitung ihrer Registerentnahme nochmals eingehend un-
tersucht werden, um vorab eine mögliche Harmonisierung der vielgestaltigen De-
finitionen, die z.T. sehr weiträumig und weniger weiträumig überschnitten, vorzu-
nehmen.

Proxi-Kostenschätzungen, also approximative Kostenschätzungen und mögliche
Entlastungen bei den Berichtenden und in der amtlichen Statistik, seien mit Hilfe
von Szenariotechniken entwickelt worden: Beispiel: Wenn die halbjährlichen
Verdiensterhebungen im Handwerk total substituiert würden, ließen sich bei
Bund und Ländern ca. 1,1 Mio.DM und bei allen zur Berichterstattung verpflich-
teten Handwerksbetrieben ca. 10 Mio. DM je Erhebung einsparen.

Die Untersuchung rechtlicher Probleme einer Umgestaltung der Primärerhe-
bungspraxis unter Nutzung vorhandener Verwaltungsregister hätten ergeben, dass
eine stärkere Berücksichtigung und Übernahme der bereits heute existierenden
europäischen Gesetzgebung könnten als Kompromiss bei der Umgestaltung der
oft sehr restriktiven Auslegung des Deutschen Statistikrechts und zur Öffnung der
z.T. recht restriktiv gehandhabten Datenschutzgesetze dienen. Befriedigende Ver-
handlungslösungen unter diesem Aspekt auch mit den Datenschutzanforderungen
seien unproblematisch. Allerdings bestehe bisher beim Bundesdatenschutzbeauf-
tragten wenig Neigung, auf diese Forderung einzugehen.

Fazit: Es gebe Möglichkeiten, das bis heute praktizierte System der Primärerhe-
bung für die Wirtschaftsstatistik sukzessive durch Einsatz von Verwaltungsregis-
tern zu verändern und zu modernisieren und dazu die Möglichkeiten der EDV-
Vernetzung und aller mit den bisherigen Erhebungsmerkmalen kompatiblen In-
halte der Verwaltungsregister zu nutzen. Das ganze Konzept könne auch aus einer
Handlungsanweisung zur Vermeidung von Erhebungsredundanzen und damit zur
Aufhebung unnötiger Belastungen der Berichtspflichtigen verstanden werden. Es
stehe unter dem Vorbehalt gesetzlicher Öffnungen der Registerpotenziale, ferner
einer Neugestaltung und zeitgerechten Anpassung der Grundstrukturen der amtli-
chen Statistik und der Schaffung einer rechtlich einwandfreien und effektiveren
Zusammenarbeit zwischen amtlicher Statistik und öffentlicher Verwaltung. Am
Ende könne ein Ergebnis stehen, ähnlich wie es in den Niederlanden in den letz-
ten Jahren bereits verwirklicht worden sei. In Österreich sei ein völlig neues Bun-
desstatistikgesetz geschaffen worden, das auf Belastungen in größerem Maße
Rücksicht nehme und sie in die ganze Organisationsstrukturstatistik einbeziehe.

Eine Statistik mit größerer organisatorischer Selbstbestimmtheit – das enthalte
z. B. das österreichische Gesetz auch – sei besser in der Lage, Mängel abzustellen
und unnötige Erhebungen, die heute das Gesetz noch zwingend vorschreibe, ab-
zubauen. Unternehmen könnten dadurch entlastet werden. Die Ämter selbst fän-
den zu einem innovationsfähigen Handeln. Man werde sich darauf verständigen
müssen, einige klassischen Methoden der Datengenerierung aufzugeben und an-
dere, neuere Vorgehensweisen, wie z. B. bei der Schaffung des Unternehmensre-
gisters bereits praktiziert, die der Informationsgesellschaft angemessener seien,
einzubeziehen und die erhebungsgestützte Statistik nachhaltig komplementär und
substitutiv umzuwandeln. Der dadurch erzielbare Abbau der Belastung durch Er-
hebungen der amtlichen Statistik werde als erheblich eingeschätzt, ebenso der da-
mit erzielbare Bürokratieabbau. Insgesamt sei die Statistik aber ein unverzichtba-
res Instrument. Wiegert schlug außerdem einen „Runden Tisch“ der Statistiker
mit Workshops zur Weiterentwicklung vor.

7. Wirtschaftsorganisationen zur Bürokratiebelastung und zum Bürokratieabbau

7.1. Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutsch-
land e.V. (BVMW)

Deutschland müsse von der übertriebenen Regulierung befreit werden. Zu viele
staatliche Eingriffe in die Wirtschaftsabläufe setzten die Dynamik des Wettbewerbs
außer Kraft und lähmten Innovations- und Anpassungsfähigkeit der Unternehmen;
regulierte Märkte seien ineffizient; die Gewerbefreiheit werde konterkariert. Die –
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auch im internationalen Vergleich – viel zu hohe Regelungsdichte, die in Jahrzehn-
ten gewachsene Komplexität der Vorschriften, ihre Streuung in den verschiedenen
Gesetzen und Verordnungen und die komplizierten, viel zu langwierigen Planungs-
und Genehmigungsverfahren müssten drastisch reduziert werden.

Forderungen:

• Formulierung aller Gesetze und Verordnungen in klarem, allgemein verständli-
chem Deutsch; regelmäßige Überprüfung der geltenden Gesetze und Verord-
nung nach Sinngehalt und Notwendigkeit

• Aufhebung des Produktsicherheitsgesetzes beziehungsweise Zusammenfassung
der Vorschriften zur Produktsicherheit und zur Produkthaftung zu einem Pro-
duktgesetzbuch

• Aufhebung kostenloser und bußgeldbedrohter Frondienste für den Staat, wie
das Erstellen von Statistiken und Meldungen; generelle Reduzierung von statis-
tischen Erhebungen, Erhöhungen ihres Aussagewertes und ihrer Aktualität für
Unternehmerentscheidungen, wo möglich, repräsentative Erhebungen durch
private Institute

• Deregulierungsoffensive im deutschen Umweltrecht, insbesondere auf Länder-
ebene

• Bündelung sämtlicher umweltrechtlicher Vorgaben für die Genehmigung von
umweltrelevanten Anlagen in einem Verfahrensweg, Konzentration der Geneh-
migungskompetenz bei einer Behörde

• Beseitigung der Sonderstellung von Behörden bei der Durchführung von ge-
setzlich vorgeschriebenen technischen Überprüfung; verstärkter Marktzugang
für freie Sachverständige

• Automatische Genehmigung aller Vorhaben, falls in einem bestimmten Zeit-
raum nach Einreichung aller erforderlichen Unterlagen die Genehmigung von
der jeweils zuständigen Behörde weder erteilt noch begründet versagt wurde

7.2. Baden-Württembergischer Industrie- und Handelskammertag (BWIHT)

Bürokratiebelastung

Die Belastung der Unternehmen durch Bürokratiekosten sei in den letzten Jahren
deutlich gestiegen. Anstatt die Unternehmen zu entlasten, habe die ansteigende
Verordnungsflut sowie die Inanspruchnahme der Betriebe bei zusätzlichen Ver-
waltungsaufgaben diese Problematik in den vergangenen Jahren noch verschärft.
Der Staat verlagere zunehmend Aufgaben der öffentlichen Verwaltung auf Unter-
nehmen, die diese unentgeltlich zu erbringen hätten. Neben den Beiträgen zur So-
zialversicherung bedeuteten die Beiträge zur Berufsgenossenschaft sowie die
Aufwendungen der Arbeitgeber für die Umsetzung der Regelungen zur Arbeitssi-
cherheit und zur Arbeitsmedizin für die kleinen und mittelständischen Unterneh-
men neben der finanziellen Belastung auch einen erheblichen administrativen
Aufwand, der sie verhältnismäßig stärker belastet als größere Unternehmen.

Deregulierung

Der Verwaltungsapparat und die hohe Regelungsdichte belaste insbesondere die
kleinen und mittelständischen Betriebe mit Bürokratiekosten. Hinzu kommt, dass
eine ausufernde Staatstätigkeit den Entfaltungsspielraum der Privatwirtschaft ein-
enge. Gerade aus Sicht der mittelständischen Wirtschaft seien daher weitergehen-
de Überlegungen hinsichtlich einer Verwaltungsvereinfachung und zusätzliche
Anstrengungen in bezug auf die Absenkung der Staatsquote notwendig.

Von großer Bedeutung sei die Beschleunigung von Verwaltungs- und Genehmi-
gungsverfahren sowie ein Abbau von staatlichen Reglementierungen im Bereich
Forschung und Entwicklung, da Erfolge auf diesem Gebiet in Zukunft für die in-
ternationale Konkurrenzfähigkeit der heimischen Unternehmen noch entscheiden-
der als bisher seien. Schließlich führe an einer Vereinfachung der Steuervorschrif-
ten, der Herabsetzung der Steuersätze und an einem weitgehenden Verzicht auf
Subventionen auf dem Weg zu einem „schlanken Staat“ kein Weg vorbei, weil
vor allem das Steuerrecht eines der überreguliertesten Rechtsgebiete sei.
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7.3. IHK Region Stuttgart

Steuern

Die Unternehmen würden durch unzählige Verfahrensvorschriften im Besteue-
rungsverfahren massiv belastet. Diese Klage gehe häufig in den Diskussionen um
die Höhe der Steuerlast unter. Dabei seien hiervon insbesondere kleine und mit-
telständische Unternehmen ohne eigene Steuerabteilung betroffen.

• Besteuerungsverfahren, insbesondere Ökosteuer

Häufig fänden sich erhebliche bürokratische Hindernisse im Verfahren der Steuer-
erhebung. Bestes Beispiel hierfür sei die Ökosteuer. Nicht selten sei der Verzicht
auf die an sich bestehenden Vergünstigungen bzw. Erstattungen der betriebswirt-
schaftlich sinnvollere Weg als der Gang durch das aufwändige Verwaltungsver-
fahren. Hier müssten dringend wirtschaftsfreundliche und kostenreduzierende
Verfahrensvereinfachungen geschaffen werden. Hieraufhin sollten alte Steuerer-
hebungsverfahren überprüft werden.

• Nachweispflichten

Dem Steuerpflichtigen/Unternehmen werden durch die Finanzverwaltung häufig
Nachweispflichten auferlegt, die einen Verwaltungsaufwand schaffen. Beispiel
hierfür seien u.a. die Aufzeichnungspflichten zur Ermittlung des privaten Nut-
zungsanteils eines unternehmerischen Kraftfahrzeugs. Um nicht von der im Ein-
zelfall sehr viel ungünstigeren sogenannten „1-Prozent-Methode“ Gebrauch zu
machen, müssten hier im Rahmen der Fahrtenbuchführung detaillierte Angaben
zu jeder Fahrt gemacht werden (Datum, Kilometerstand zu Beginn Ende jeder
Fahrt, Reiseziel, Reisezweck, Geschäftspartner). Diese Pflichten gingen teilweise
sogar so weit, dass im Übrigen strafrechtlich sanktionierte Schweigepflichten
außer Kraft gesetzt würde. Hier sollten durch entsprechendes wirtschaftsorientier-
tes Vorgehen der Finanzverwaltung erhebliche Erleichterungen für die Unterneh-
men geschaffen werden. Die großzügigere Anerkennung von Pauschbeträgen wä-
re dafür ein geeignetes Mittel.

• Erlasse

Ein weiteres Hemmnis für die Unternehmen stelle die Menge an finanzverwal-
tungsrechtlichen Erlassen dar, mit denen die abstrakten gesetzlichen Regelungen
im Detail ausgefüllt würden. Diese Handhabung müsse im Sinne der Überschau-
barkeit und Verwaltbarkeit durch die Unternehmen massiv eingeschränkt werden.
Außerdem könne es nicht angehen, dass sich die Finanzverwaltung über geltendes
Gesetzesrecht hinwegsetze.

• Elektronische Kommunikationswege

Die Möglichkeit des Einsatzes der elektronischen Kommunikation zwischen
Steuerpflichtigen (Unternehmen) und Finanzverwaltung solle auf Seiten der Fi-
nanzverwaltung verbessert werden. Dies gelte sowohl für den Bereich der Steuer-
erklärungen als auch für das elektronische Serviceangebot der Finanzverwaltung
im Land. Während im Bundesfinanzministerium nahezu sämtliche besteuerungs-
relevanten Informationen ohne Verzögerung im Internet abrufbar seien, verfüge
das baden-württembergische Finanzministerium noch immer über kein eigenes
Internetangebot.

• Umsatzsteuer

Am 1. Januar 1993 seien im europäischen Binnenmarkt die Zollschranken gefallen.
Entgegen den damit verbundenen Erwartungen hätte sich hierdurch der innerge-
meinschaftliche Waren- und Dienstleistungsverkehr für die Unternehmen nicht ver-
einfacht. Grund hierfür seien die teilweise äußerst komplizierten Regelungen zur
innergemeinschaftlichen Umsatzbesteuerung von Lieferungen und sogenannten
sonstigen Leistungen. Häufig führen diese Regelungen dazu, dass sich Unterneh-
men in anderen EU-Mitgliedsstaaten umsatzsteuerlich registrieren lassen müssen.
Auf Grund der mit der Registrierungspflicht regelmäßig einhergehenden Verpflich-
tung, im Ausland einen Steuer- oder Fiskalvertreter zu bestellen, sei hiermit nicht
nur ein enormer Verwaltungsaufwand verbunden. Den Unternehmen entstünden
hierdurch auch ganz erhebliche Kosten. Ferner trügen sie das Haftungsrisiko für
Fehlanwendungen der unüberschaubaren Regelungen. Die EU habe in diesem Be-
reich erst jüngst verschärfte Kontrollen angekündigt. Das geltende innergemein-
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schaftliche Umsatzsteuerrecht sei als Übergangsregelung eingeführt worden, die
zum Ende des Jahres 1996 auslaufen sollte. Eine Lösung zeichne sich derzeit jedoch
nicht ab. Es ist daher eine kurzfristige Inangriffnahme der Vereinfachung des Um-
satzsteuerrechts im EU-Binnenmarkt zu fordern. Bürokratische und kostenträchtige
Hemmnisse durch Registrierungspflichten müssten weitestgehend abgebaut werden.
Hierzu sollte konsequent das Bestimmungslandprinzip durch das einem gemeinsa-
men Binnenmarkt eher gerecht werdende Ursprungslandprinzip ersetzt werden.

Verwaltung

Die rechtlichen Vorgaben der EU würden bei der Umsetzung in nationales Recht
häufig verschärft. Durch „Vollzugshilfen“ der Landesministerien würden zusätz-
liche Auflagen/Restriktionen eingeführt, die sowohl die materiellen Anforderun-
gen als auch den erforderlichen Verwaltungsaufwand in Betrieben und Behörden
beträfen. Die Folgen sind: Zunahme nicht wertschöpfender Tätigkeiten in den Be-
trieben und Wettbewerbsnachteile gegenüber Standorten in anderen Bundeslän-
dern (z.B. Bayern) oder anderen EU-Staaten. Deswegen fordere die Kammer

• keine Verschärfung bei der Umsetzung von EU-Recht (weder materiell noch
administrativ)

• Berücksichtigung der wirtschaftlichen Auswirkungen neuer Gesetze/Vorschrif-
ten, frühzeitige Beteiligung der Betroffenen im Gesetzgebungsverfahren und
entsprechende Beachtung ihrer Anregungen

• besseres Marketing der Behörden – Serviceangebote der Verwaltung seien
weitgehend unbekannt

Einrichtung einer One-Stop-Shop-Anlaufstelle für Gründer auf kommunaler Ebe-
ne, die über alle behördlichen Vorschriften informiere und bei der Abwicklung
berate (kundenfreundliche Öffnungszeiten).

Umwelt- und Arbeitsschutz

• Fachkräfteeinsatz: Kleine Betriebe sind nicht in der Lage, für Aufgaben wie
Umwelt- oder Arbeitsschutz hauptamtliche Spezialisten vorzuhalten, obwohl es
Beispiele gebe, dass Kleinbetriebe zwischen 3 und 10 Beschäftigten sogar ein
Umweltmanagementsystem incl. Umweltmanagementbeauftragten einrichteten.
Für Kleinbetriebe bestehe die Möglichkeit, eine externe Sicherheitsfachkraft zu
beauftragen, deren Einsatzzeiten sich aus der Zahl der Mitarbeiter ergeben. Ein
gewisser finanzieller Mehraufwand bleibe jedoch bestehen.

• Zertifizierungen: Für auditierte Firmen sollten generell konkrete Erleichterun-
gen bei der Überwachung, bei Berichtspflichten und im Genehmigungsverfah-
ren vorgesehen werden.

• Informationsdefizite: Über aktuelle Änderungen u.a. im Gefahrstoff- und Ver-
packungsbereich informiere die Kammer durch Publikationen wie Magazin Wirt-
schaft, Umweltnachrichten, Newsletter sowie im Rahmen von Veranstaltungen.

Die IHK Region Stuttgart hat der Enquetekommission außerdem 10 Problemfälle
bei Genehmigungsverfahren vorgelegt: u.a. den Zeitablauf eines Raumordnungs-
verfahrens für die Umlegung einer 110 KV-Freileitung, verschiedene Bauanträge,
Betriebsgenehmigung für Aufbereitungsanlagen nach dem Bundesimmissionsge-
setz, Genehmigung zur Verbringung von Gebrauchtholz. Plädiert wird für eine
Vereinfachung der Genehmigungsverfahren sowie eine Reduzierung der Geneh-
migungsdauern.

1. Es kämen immer wieder Fälle vor, bei denen die Kompetenzabgrenzung zwi-
schen den Behörden (z.B. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt und Untere Um-
weltbehörde beim Landratsamt) nicht eindeutig geregelt sei. Hier komme es zu
Doppelprüfungen, die hohe Kosten verursachten.

2. Beträfen von 100 Genehmigungsverfahren ca. 90 % Baugenehmigungen und
ca. 10 % klassische Umweltgenehmigungen (z.B. Abfall-, Wasser-, Immis-
sionsschutz).

3. Hätten kleinere Unternehmen die grundsätzliche Problematik, dass sie die Zu-
ständigkeiten und die Ansprechpartner bei den Behörden nicht durchschauten,
was Genehmigungsverfahren intransparent mache.
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7.4. IHK Südlicher Oberrhein

Belastungen durch umweltrechtliche Regelungen

Von der Politik erwarte die Wirtschaft eine konsequente Überprüfung des unüber-
sichtlichen Vorschriftenkomplexes im Umweltrecht mit dem Ziel einer Reduzie-
rung und Vereinfachung staatlicher Rechts-, Verwaltungs- und Abgabenregelun-
gen.

Heute sei nahezu kein kleineres oder mittelständisches Unternehmen mehr in der
Lage, den Wust an umweltschutzrechtlichen Regelungen zu überblicken, ohne
dass es dazu externen Sachverstand zu Rate ziehen müsse. Daher müsse sich die
Landesregierung bei der Neugestaltung des Umweltgesetzbuches durch den Bun-
desgesetzgeber für eine deutlich verbesserte Überschaubarkeit, Vereinheitlichung
und Vereinfachung des Umweltrechts einsetzen. Pläne zur Bündelung aller Um-
weltvorschriften in einem Umweltgesetzbuch dürften sich nicht darin erschöpfen,
gegenwärtige Umweltvorschriften nur zusammenzustellen. Die Chance zu klären-
den und bereinigenden Neuregelungen sei zu nutzen.

Die Umweltgesetze würden die Ziele nennen, die jeweils erreicht werden sollten.
Die Flut von kaum mehr überschaubaren materiellen Vorgaben, deren Einhaltung
in jedem Einzelfall von der zuständigen Behörde bzw. dem zuständigen Sachbe-
arbeiter geprüft werden müsse, lasse vielfach bei der Anwendung von Mitteln und
Wegen zur Zielerreichung die Verhältnismäßigkeit außer Acht. Nicht immer ein-
deutige Zuständigkeiten sowie Unsicherheiten des einzelnen Bearbeiters münde-
ten in endlose Diskussionen, führten zu unverhältnismäßigen Forderungen und zu
Verzögerungen sowie unnötigen Kostenbelastungen.

Das gegenwärtige Umweltrecht greife in vielen Bereichen zu tief in die Wirt-
schaftsabläufe ein. Detailregelungen in Gesetzen und Verordnungen in bisher nie
gekanntem Ausmaß, ergänzt durch Verwaltungsvorschriften und interne Verwal-
tungsvorgaben führten zur staatlich gelenkten Wirtschaft. Erforderlich sei daher
eine neue Weichenstellung. Die Abkehr von unnötigen Detailregelungen hin zur
Formulierung von Umweltzielen.

Die vom Bundesgesetzgeber verabschiedeten gesetzlichen Regelungen zur Be-
schleunigung von Genehmigungsverfahren seien zu begrüßen. Die Möglichkeiten
müssten nun genutzt werden. Zusätzlich bestehe Handlungsbedarf zur Verbesse-
rung der Verfahrenskultur in der Genehmigungspraxis. Der Einsatz moderner Me-
thoden des Projektmanagements, die Benennung von „Ombudsstellen“ bei einzel-
nen Behörden sowie der regelmäßige Erfahrungsaustausch zwischen Antragstel-
lern und Entscheidern müssten zur täglichen Praxis werden. Ermessensspielräume
seien im Interesse praxisorientierter Lösungen zwischen Unternehmen und Ver-
waltungsbehörden zu nutzen.

Das gesetzliche Regelwerk im Umweltschutz sei konsequent auf alle Möglichkei-
ten des Einsatzes von freiwilligen Selbstverpflichtungen der Wirtschaft zur Errei-
chung der formulierten Ziele zu überprüfen. Der technische Umweltschutz verla-
gere sich von der End-of-pipe-Technologie hin zum integrierten Umweltschutz.
Damit müsse die gesamthafte Betrachtung einzelner Standorte bzw. Unternehmen
Vorrang vor dem Festsetzen von Einzelstandards haben. Dies müsse die Umwelt-
gesetzgebung berücksichtigen, indem mehr individuelle Lösungen und Verfahren
ermöglicht werden sollten. In der Konsequenz bedeute dies Abkehr von der bishe-
rigen Praxis der Verordnungen und Erlasse und damit von der indirekten staat-
lichen Investitionslenkung.

Abzuschaffen bzw. zu begrenzen seien landesweite Sonderbelastungen, beispiel-
haft sind zu erwähnen: Die Sonderabfallentsorgung in Baden-Württemberg werde
belastet durch spezielle baden-württembergische Vorgaben. Im Zusammenhang
mit der Andienungspflicht und der Abwicklung des Hamburg-Vertrages sowie
dem Bestreben der Landesverwaltung, die Regelungen des Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetzes sehr restriktiv auszulegen, entstünden unnötige Belastungen
des Wirtschaftsstandortes Baden-Württemberg. Eine Ausweitung an Wasser-
schutzgebietsflächen in Baden-Württemberg führe mehr und mehr zu einer Über-
planung von gewerblich genutzten wie nutzbaren Flächen. Dies führe bei den be-
troffenen Betrieben zu Unsicherheiten bei der Investitionsplanung an diesen Stand-
orten. Mit dem Wasserpfennig bestehe eine Baden-Württemberg spezifische Kos-
tenbelastung für die produzierende Wirtschaft.
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Die Folgen geplanter umweltgesetzlicher Regelungen, egal auf welcher Rege-
lungsebene sie vorgesehen seien, seien abzuschätzen. Umweltpolitik sei auch
Standortpolitik. Damit verbiete es sich, dass das Land Baden-Württemberg im
Umweltbereich die Vorreiterrolle im Rahmen der Gesetzgebung übernimmt, ohne
die Auswirkungen im Voraus absehen zu können. Alle gesetzlichen Vorhaben,
einschließlich der verwaltungsinternen Vorgaben, müssten auf ihre Notwendig-
keit und Dringlichkeit hin überprüft werden.

Die IHK Südlicher Oberrhein führte 10 exemplarische Beispiele für Überregu-
lierungen und bürokratische Vorgehensweise sowie Vorschläge, wie den Un-
ternehmen das Leben etwas erleichtert werden könnte. Die Belastungen und
Vorschläge können von der Enquetekommisison nicht abschließend beurteilt
werden und werden daher an den Bürokratiekosten-TÜV zur Prüfung überwie-
sen.
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7.5. Bundesverband der Industrie (BDI), Landesverband der Industrie (LVI)

In Deutschland sei die Regulierungsdichte nach wie vor zu hoch und belaste insbe-
sondere kleine und mittelständische Unternehmen mit Bürokratiekosten. Als sinn-
voll erachtet wurden die Maßnahmen der Landesregierung, den Wünschen der
Wirtschaft für eine schlankere und kundenorientiertere Verwaltung und dem Ab-
bau von Bürokratiekosten durch entsprechende Einrichtungen Rechnung zu tragen,
sei es über den Initiativkreis Mittelstand und Handwerk 2000, die im Innenministe-
rium Baden-Württemberg eingerichtete Stabsstelle für Verwaltungsreform, den im
Wirtschaftsministerium angesiedelten „Bürokratiekosten-TÜV“ oder im Rahmen
der Umsetzung der Ergebnisse der Umweltpartnerschaft Land–Wirtschaft.

Der LVI werde sich weiter in diese Gremien einbringen, um Maßnahmen zur De-
regulierung, das Ausschöpfen von Privatisierungspotenzialen auf Landes- und
kommunaler Ebene, Ansätze für eine Umstrukturierung der Zuständigkeiten auf
den verschiedenen Verwaltungsebenen, um insgesamt eine schlankere und kunden-
orientiertere Verwaltung vorzuschlagen.

Insbesondere im Umweltbereich müsse angesichts von rund 10 000 Regelungen
die Regelungsdichte zurückgeführt und die Eigenverantwortung der Unternehmen
gestärkt werden. Dies sei eines der Ziele der Umweltpartnerschaft in Baden-
Württemberg.

Der Enquetekommission wurde eine aus verschiedenen Informationsquellen zu-
sammengetragene Sammlung von Deregulierungsvorschlägen übergeben, die den
relevanten Arbeitskreisen der Umweltpartnerschaft zur Verfügung gestellt wurde.
Bisher seien die Anregungen aus dieser Liste nur teilweise aufgegriffen worden.
Besonders wichtig sei, dass Unternehmen, die Umweltmanagementsysteme, wie
etwa das EG-Öko-Audit bzw. ISO 14001, implementiert hätten, spürbare Entlas-
tungen im Vollzug des Umweltrechts erfahren würden.

Der BDI hat ebenfalls Vorschläge zur Entbürokratisierung im Umweltbereich
vorgelegt. Ein Problem liege insbesondere im Interessenausgleich mit den Ge-
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werkschaften. Hier müsse eine stärkere Aufwandsabwägung zwischen umweltpo-
litischen Zielen und Bürokratiebelastungen für die Unternehmen stattfinden.

Herr Wolf, Landesverband der Baden-Württembergischen Industrie e.V. (LVI)
erläuterte, dass das derzeitige Vorgehen beim Bürokratieabbau in Baden-Würt-
temberg zu wenig koordiniert sei. Er verwies dabei auf den Standardpranger des
Innenministeriums und den Bürokratiekosten-TÜV des Wirtschaftsministeriums.
Eine weitergehende Institutionalisierung und Koordinierung könne sich daher an-
bieten.

Die weitere Diskussion sollte nicht allein unter dem Mittelstandsgesichtspunkt
geführt werden, sondern unter dem Gesichtspunkt der Bürgernähe. Probleme be-
stehen vor allem bei der Gesetzesanwendung auf Grund der bestehenden Ermes-
sensspielräume. Beispiel bilden die Verordnungen in der Abfallwirtschaft. Ein
Hauptproblem besteht darin, dass Verwaltungsvorschriften dem Parlament nicht
vorgelegt werden müssen.

Das Kernproblem liegt im Procedere. Ein Belastungsbewusstsein ist vorhanden.
Bisher mangelt es aber an wirkungsvollen Verfahren zu Bürokratieabbau bzw.
-verhinderung. Hierzu ist ein wirkungsvolles Controlling-System zu entwickeln.
Die Verankerung sei noch unklar, evtl. könnte sich der Rechnungshof auf Grund
seiner Unabhängigkeit und Neutralität als Institution im Parlamentarischen Raum
anbieten. In jedem Falle müsse eine Instanz gewählt werden, die als unabhängig
gilt und Akzeptanz findet.

Die Verwaltung müsse den wachsenden Anforderungen von Wirtschaft und Ge-
sellschaft gerecht werden. Hierfür sei eine leistungsfähige, kundenorientierte Ver-
waltung erforderlich. Trotz nach wie vor überzogener bürokratischer Regelungen
und teilweise unnötiger Verzögerungen bei Genehmigungsverfahren könne insge-
samt festgestellt werden, dass die Verwaltung bemüht sei, sich kundenorientierter
auszurichten. Vor diesem Hintergrund würden die Maßnahmen der Landesregie-
rung, die Verwaltung schlanker, effizienter, kostengünstiger und flexibler zu ge-
stalten, begrüßt. Wichtig sei dabei, die Zusammenarbeit von Unternehmen und
Verwaltung zu intensivieren, um eine breitere Vertrauensbasis zu schaffen und
anstehende Probleme zu beseitigen.

Positive Erfahrungen konnten in diesem Zusammenhang mit dem Regierungsprä-
sidium Stuttgart im Rahmen der sogenannten PALLAS-Umweltgespräche gesam-
melt werden, deren Ziel es war, den Ablauf emissionsschutzrechtlicher Genehmi-
gungsverfahren zu verbessern, gegenseitige Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
durchzuführen sowie Hospitanten- und Volontariatsplätze anzubieten. Die positi-
ven Erfahrungen konnten in der Umweltpartnerschaft Land–Wirtschaft fortge-
führt werden. Es seien auch hier u.a. gegenseitige Hospitanten für Mitarbeiter von
Behörden und Wirtschaft vorgesehen.

Die stärkere Kundenorientierung zeige sich bei der Verwaltung auch durch das
sternförmige Genehmigungsverfahren, das zu erheblichen Erleichterungen bei der
Durchführung des Verfahrens führe. Positiv gesehen wurde auch das Bestreben,
die Kosten-/Leistungsrechnung, das Haushaltsmanagement sowie ein Controlling
in allen geeigneten Bereichen der Landesverwaltung einzuführen. Durch ein ent-
sprechendes Personalmanagement und den verstärkten Einsatz moderner Informa-
tions- und Kommunikationstechniken schreite die Verwaltung auf ihrem Weg zu
einem Dienstleister fort.

7.6. Baden-Württembergischer Handwerkstag (BWHT)

Die Rahmenbedingungen müssten explizit getrennt für jede der Unternehmens-
gruppen der Mikrounternehmen (Handwerk), der Kleinunternehmen, der Mittel-
unternehmen und der Großunternehmen begründet und kodifiziert werden. Ge-
trennte Gesetzesfolgenabschätzung/Bürokratiefolgenabschätzung für jede dieser
Teilgruppen.

• Planungsfreundlicheres Bauordnungsrecht für Handwerksbetriebe (wie in Bay-
ern): keine teuren prüfstatistischen Gutachten für Gebäude geringer Höhe,
wenn sie auch gewerblich genutzt werden

• Handwerksfreundlicherer Gesetzesvollzug im Gewerbeaufsichtsrecht, u. a. im
Bereich der Nahrungsmittelhandwerke; kleinbetriebsfreundliche Ermessens-
ausübung
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• Unbürokratische, den Kleinbetrieben Rechnung tragende Regelung zur sog. ge-
ringfügigen Beschäftigung: zur Mißbrauchsvermeidung Datenabgleich zwi-
schen Krankenkasse und Finanzamt statt bürokratischer Belastung der Betriebe
mit komplizierten steuer- und sozialrechtlichen Fallkonstellationen; keine Mo-
nats-, sondern allenfalls Jahres- oder höchstens Quartalsmeldung gegenüber
Krankenkasse

• Betriebe sollten eine Krankenkasse wählen dürfen bei der sie sämtliche Meldun-
gen bezüglich ihrer Beschäftigten vornehmen dürfen. Diese habe Meldungen wei-
terzuleiten (Kassenwahlrecht der Arbeitnehmer hat zu bürokratischem Aufwand
der Betriebe geführt, da Kommunikation mit zu vielen Kassen erforderlich ist.)

• Arbeitsmedizinische-, sicherheitstechnische Betreuung von Kleinbetrieben

Der Gedanke der digitalen Verwaltungsreform sei im Anschluss an die Hand-
werksbürokratiestudie 1996, in der letzten Legislaturperiode entstanden. Der
BWHT habe bedauert, dass anschließend an das Projekt nicht die Umsetzung for-
ciert worden sei, und das Projekt, als das Land Multimediaprojekte mit Landes-
mitteln in Höhe von über 350 Mio. DM definiert habe, dieses Thema im
Programmpaket untergebracht worden sei. Es wurde daher ausdrücklich darum
gebeten, das Thema „Digitale Verwaltungsreform“ zu forcieren.

7.7. Fachverband Bau

• Beseitigung gesetzlicher Hemmnisse

Gesetzliche Hemmnisse, die die Bautätigkeit störten oder verteuern, müssten re-
duziert werden.

Als Beispiel wurden die teilweise unangemessenen Gebühren der Kommunen für
die Sondernutzung von Verkehrsflächen bei Baumaßnahmen im Innenstadtbe-
reich, eine Vielzahl von Genehmigungen, die von unterschiedlichen Behörden bei
Straßenbaumaßnahmen einzuholen seien, genannt.

Öffentliche Auftraggeber gingen – insbesondere bei Jahresbauverträgen – mehr
und mehr dazu über, sich sämtliche theoretisch in Betracht kommenden Arbeiten
anbieten zu lassen. Dadurch entstehe bei den anbietenden Unternehmen ein Kal-
kulationsaufwand, der häufig in keinem Verhältnis mehr zum Umfang des Auf-
trags stehe. Dies schmälere entweder die Rendite der Auftragnehmer oder führe,
sofern dieser Mehraufwand in die Preise eingerechnet werden könne, zu Preisstei-
gerungen bei den Baukosten.

• Verbesserung der Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit der Rahmenbedingungen

Die Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit bezüglich der Rahmenbedingungen sei zu
verbessern.

Die klein- und mittelständischen Baubetriebe würden bezüglich des Ausmaßes
und der Geschwindigkeit bei Gesetzesänderungen überfordert. In diesem Zusam-
menhang beispielhaft angeführt sei nur Änderung der Förderung des Winterbaus
oder der Bestimmungen bezüglich der Kontingente osteuropäischer Werkver-
tragsunternehmen. Die Politik lasse hier jegliche Kontinuität vermissen.

So sollte zunächst durch den Entwurf eines ersten Gesetzes zur Umsetzung des
Spar-, Konsolidierungs- und Wachstumsprogramms vom 13. August 1993 das
Schlechtwettergeld, das seit 1959 gewährt wurde, ab 1. Juli 1994 gestrichen wer-
den. Schließlich wurde es in veränderter Form beibehalten und zwar in der Zeit
vom 1. April 1996 bis 31. Dezember 1997. Ab 1. Januar 1998 wurden die entspre-
chenden Bestimmungen des SGB III erneut geändert, nachdem sich die bisherige
Regelung nicht bewährt hatte. Nach dem Regierungswechsel wurde die gerade
einmal 9 Monate währende Regelung erneut zur Disposition gestellt, wobei be-
reits im Januar 1999 ein neuer Gesetzentwurf vorgelegt werden sollte, also zu ei-
nem Zeitpunkt, zu dem überhaupt noch keine Erfahrungen mit der Neuregelung
bestanden. Ab 2000 würden die Baubetriebe nun mit der 3. Neuerung innerhalb
von knapp 4 Jahren der Förderung der ganzjährigen Beschäftigung in der Bau-
wirtschaft konfrontiert sein.

• Einheitliche Handhabung von Vorschriften

Aber nicht nur die geringen Halbwertzeiten von Gesetzen belasteten die Betriebe
der Bauwirtschaft. Auch unterschiedliche Auslegung von Bundes- und Landesge-
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setzen verursachen Verunsicherung und Ärger. So sei durch unpräzisen Gesetzes-
wortlaut unklar, in welchem Umfang Trockenbaubetriebe verpflichtet seien, sich
in die Handwerksrolle eintragen zu lassen. Ein weiteres Beispiel ist die unter-
schiedliche Handhabung der BaustellenVO. Während die staatlichen Hochbauäm-
ter in Baden-Württemberg – aus unserer Sicht richtigerweise – die Erstellung ei-
nes Sicherheits- und Gesundheitsplanes als Aufgabe des Bauherrn betrachteten,
bürdet das Umwelt- und Verkehrsministerium als Auftraggeber von Straßenbau-
maßnahmen dem Unternehmer die Erstellung des Sicherheits- und Gesundheits-
planes auf, wobei sich in den Ausschreibungen keine entsprechende Position fin-
de, so dass die Leistung als unbezahlte Nebenleistung gilt.

Eine Vereinheitlichung der Auslegung von rechtlichen Bestimmungen würde ins-
besondere den Klein- und mittelständischen Betrieben helfen, Kosten und Ärger
ersparen.

7.8. Fachverband Sanitär-Heizung-Klima (SHK)

Empfehlungen des SHK

• Gesetze, Verordnungen und Normungswerk praxisgerechter ausgestalten

Die Vielzahl von Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften sei von
den Anwendern kaum mehr zu überschauen und zu verstehen. Erschwerend kom-
me hinzu, dass Gesetze und Verordnungen aus unterschiedlichen Rechtsbereichen
nicht immer aufeinander abgestimmt seien und sich z.T. widersprächen. Als Bei-
spiel wurde der Bereich Lagerung und Verwendung von Heizöl angesprochen.
Für diesen Bereich gelte:

– das Baurecht, verantwortlich Wirtschaftsministerium

– das Wasserrecht, verantwortlich Umweltministerium

– das Gewerberecht, verantwortlich Arbeits- und Sozialministerium

Der Gesetzgeber sei gefordert, den Gesetzesinhalt intensiver als bisher auf dessen
Anwendungs- bzw. Umsetzungsmöglichkeiten auszugestalten. Die Vielzahl der
technisch orientierten Gesetze und Verordnungen sollte, unter Mitwirkung des
Handwerks, hinsichtlich etwaiger Vereinfachungsmöglichkeiten überprüft werden.

7.9. Bund der Selbstständigen (BDS)

In mittelständischen Unternehmen sei jeder Arbeitsplatz pro Jahr mit zusätzlichen
Belastungen i. H. v. DM 7000,– pro Jahr durch Abwälzung der Bürokratie auf die
Unternehmen belastet. Damit wäre ein zusätzlicher Arbeitsplatz finanzierbar. Die
Belastungen ergäben sich besonders in den Bereichen der Steuern und Abgaben,
Arbeit und Soziales, Statistik und Umweltschutz.

Wichtig sei auch eine Vereinfachung von Verwaltungsverfahren und ein ange-
messener, verfahrensbeschleunigender Umgang der Behörden mit Klein- und Fa-
milienbetrieben. Das neue 630 Mark-Gesetz konterkariert den dringenden Abbau
der Bürokratiekosten.

Bürokratiebelastung bei Weihnachtsmärkten

Vorgetragen wurden vom BDS die überdurchschnittliche Bürokratiebelastung bei
der Genehmigung von Weihnachtsmärkten: Notwendig sind u.a. ein polizeiliches
Führungszeugnis, Auszug aus dem Gewerbezentralregister, Auszug aus dem Ver-
einsregister, Antrag auf Marktfestsetzung nach Gewerbeordnung §67 bis 69, Be-
gründung, warum auf einem Weihnachtsmarkt weihnachtstypische, dem zulässi-
gen Warenkreis entsprechende Waren an Sonntagen verkauft werden, Antrag auf
Ausnahmebewilligung vom Arbeitsverbot nach §§ 6 und 12 des Sonntags- und
Feiertagsgesetzes, Marktordnung mit Teilnahmebedingung, maßstabsgerechter
Lageplan mit Position aller Stände, Fluchtwegen und Toiletten, vorgeschriebene
Teilnehmerliste sowie Übersicht der zum Verzehr angebotenen Lebensmittel, An-
trag auf Gestattung nach dem Gaststättengesetz für diese Lebensmittel, Abklärung
der hygienerelevanten Rechtsgrundlagen, Antrag auf Sondernutzung des Gelän-
des bzw. Mietvertrag, ggf. Nutzungsvertrag und Plan der Toiletten in öffentlichen
Gebäuden.

Hinzu komme eine unterschiedliche Nutzung der Ermessenspielräume bei Kom-
munen und Landratsämtern.



187

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

7.10. Hotel- und Gaststättenverband (Hoga) und Tourismusverband

Hohe Konzessionsauflagen, Sonderregelungen, Arbeitsschutz- und Sicherheits-
auflagen, Sperrzeitregelungen, Nichtraucherschutzgesetz, Brandschutz, neue Le-
bensmittelhygieneverordnung u.v. a.m. seien Maßnahmen, die alleine betrachtet
sinnvoll argumentiert werden könnten. Die Umsetzung dieser Maßnahmen bei
KMU übersteige häufig deren finanziellen und finanziellen Rahmen und benach-
teilige sie dadurch (bei im Schnitt 3 Vollbeschäftigten im Betrieb). KMU würden
durch diese Regulierungen in ihrer Geschäftsausübung behindert.

Eine Senkung des Zeitaufwands für bspw. das Ausfüllen der Lohnsteuerkarten
oder für das Führen eines Schwerbehindertenverzeichnisses würde den Mittel-
ständlern ein Stück Freiraum für unternehmerische Aktivitäten zurückgeben.

Empfehlungen der Freien Berufe

• Entlastung der Freien Berufe von Verwaltungstätigkeiten bei der Führung ihrer
Niederlassungen (Ausführung von Gesetzen, z. B. Datenschutz, Steuergesetzge-
bung)

• Verminderung der Regelungsdichte (Beachtung gesetzlicher Vorschriften und
anderer Bestimmungen bei der Leistungserbringung; Problem: mehr Verant-
wortung bei geringerer gesetzlicher Bindung führe vor allem zur Forderung
nach Ausweitung der Haftung für freiberufliche Leistungen – diesbezügliche
Überlegungen korrespondierten mit Harmonisierungsbestrebungen in der EU,
die trotz des derzeit bestehenden Moratoriums in der Haftungsfrage weiterhin
zu beobachten sind; die Freien Berufe betrachten vor allem die Möglichkeit von
sektoralen Richtlinien als Problem).

7.11. Einzelhandelsverband (EHV)

Verpackungsverordnung

Seit der ersten Verabschiedung der VerpackVO sei das Thema Verpackungen/
Entsorgung ein Dauerbrenner für den Handel. Denn mit der VO und deren Novel-
le ergäben sich für den Handel diverse Probleme. Nachdem die Themen Trans-
portverpackung und Umverpackung geklärt seien, tauchten nun die Fragestellun-
gen Selbstentsorger und Zwangspfand auf, die den Handel wiederum vor Schwie-
rigkeiten stellten.

Die Novelle der VerpackVO habe das Problem der Trittbrettfahrer aufgegriffen.
Hersteller, die sich für ihre Verpackungen die Lizenzgebühren für den Grünen
Punkt sparen wollen, sollten dazu gebracht werden, sich an einem Sammel- und
Verwertungssystem wie dem DSD zu beteiligen und sich nicht aus der gemeinsa-
men Verantwortung zu entziehen. Andernfalls sollten diese Hersteller für Samm-
lung und Verwertung selbst verantwortlich sein. Doch dies bleibe vielfach am
Handel hängen, da sich etliche Hersteller nicht verantwortlich zeigten. Nicht mit
dem Grünen Punkt gekennzeichnete Verpackungen müssten vom Handel nachli-
zensiert werden oder dieser müsse ein eigenes Sammel- und Verwertungssystem
einführen. Problematisch daran sei nun, dass es keine Erfahrungswerte über Prak-
tikabilität und Kosten hierfür gebe. Beim Handel Gesammeltes soll dann dem
Hersteller kostenlos zurückgeschickt werden können. Erfahrungen mit Transport-
verpackungen hätten gezeigt, dass dies oft nicht funktioniere. Sollte die Vorstufe
nicht zur Rücknahme bereit sein, sei hierfür der Handel verantwortlich. Problema-
tisch sei die Nachweispflicht (Gutachter seien derzeit nicht zu finden) und die
Quote (es sei nicht zu erwarten, dass die Verbraucher unterschieden zwischen
Verpackungen mit und ohne Grünen Punkt und entsprechende die Gelbe Tonne
verwendeten oder die Tonnen beim Handel).

Auch befreie eine evtl. Rückgabe an die Vorstufe nur Unternehmen mit Laden-
flächen unter 200 m2 von der Dokumentationspflicht. Unklar sei auch, was im Fal-
le der Nichteinhaltung der Verordnung passiere, z. B. wenn die Quoten nicht ein-
gehalten werden könnten.

Erste Angebote der Entsorgungswirtschaft lägen beim Handel vor und klängen
verlockend, da dies günstiger erscheine als die Lizenzgebühren der DSD zu be-
zahlen. Das Problem könne dadurch umgangen werden, indem nur noch lizensier-
te Service- und andere Verpackungen geordert würden. In einigen Branchen sei
dies jedoch gar nicht möglich, so z. B. im Weinhandel. Ausländische Weine wür-
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den (fast) ausschließlich in Einwegflaschen abgefüllt. Für diese Weinflaschen
müssten der Importeur, also der Weinhandel, Lizenznehmer bei der DSD werden
– oder eben ein Selbstentsorgersystem aufbauen. Die Abfüller könnten noch nicht
in die Pflicht genommen werden. Erst mit der Weiterentwicklung des europäi-
schen bzw. globalen Marktes könnte es hier einen Ausgleich geben. Nur in ganz
seltenen Fällen sei ein europäischer Abfüller Vertragspartner bei der DSD.
Außerdem sei, wie oben bereits dargelegt, den Kunden kaum zu vermitteln, wel-
che Gebinde in welches Geschäft zurückzubringen seien, damit der Handel als
Verpflichteter die Quote einhalten könne.

7.12. Verband der Verlage und Buchhandlungen

Bei der Verdiensterhebung der Angestellten und Arbeiter könne normalerweise
eine Buchhaltung nicht automatisch auf die in der Elektronischen Datenverarbei-
tung gespeicherten Daten zurückgreifen, sondern es müssten für die Auswertung
jeweils gesonderte Berechnungen angestellt werden. Dies gelte nicht nur für das
Stammunternehmen, sondern für jeden unselbstständigen Betriebteil. Die Bögen
müssten vierteljährlich ausgefüllt werden und verursachten in der Personalbuch-
haltung einen Aufwand von ca. 2-Mann-Tagen pro Vierteljahr. Diese Erhebung
erfolge zusätzlich zu den monatlich abzugebenden Lohn- und Gehaltsstatistiken
sowie den Umsatzstatistiken, die ebenfalls an das Statistische Landesamt abge-
führt würden.

Als Kritikpunkt wurde von Herrn Dr. Schwarz die Pressestatistik des Statistischen
Bundesamtes genannt, die seit 1848 existiere und den Titelumsatz im Bereich der
Buchhandlungen erfasse. Diese sei seit langem nicht mehr zeitgemäß und unklar,
wofür notwendig.

Als weitere Belastungen wurde die Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft
und bei den Kammern sowie das Betriebsärztegesetz und die Sicherheitsvor-
schriften, die auf ihre Mittelstandsfreundlichkeit zu überprüfen seien.

Die bürokratische Durchsetzung des Sicherheitsbeauftragten in Betrieben und des
Betriebsärztewesens waren ein weiterer Kritikpunkt. Die meisten Unternehmen
kauften sich, wie im Falle des Schwerbehindertengesetzes, von der Bestellung ei-
nes eigenen Betriebsarztes dadurch frei, dass sie eine Ärzte GmbH mit der be-
triebsärztlichen Betreuung beauftragten. Die Folge sei nicht nur, dass ein Unter-
nehmen mit etwa 150 Mitarbeitern etwa 20 000 DM im Jahr abführen müsse, son-
dern dass darüber hinaus eine unerwünschte Kommerzialisierung eintrete. Die
Akzeptanz der Betriebsärzte in den Betrieben durch die Arbeitnehmer sei nicht
gegeben, weil in Kleinunternehmen aus Diskretion kein Arbeitnehmer bereit sei,
sich einem vom Arbeitgeber gestellten Arzt zu öffnen. Durch eine zu geringe An-
zahl von frei praktizierenden Ärzten, die eine Betriebsarztausbildung nachweisen
könnten (was Voraussetzung durch das Gesetz sei), sei nicht einmal gewährleis-
tet, dass ein Betriebsarzt im Notfall zur Verfügung stehe.

7.13. Ökolandbau

Die Antragsflut verursacht durch die Förderbedingungen der allgemeinen EU-
Förderung, im Rahmen des gemeinsamen Antrages für Agrarfördermaßnahmen,
Ausgleichszahlungen der EU über die Fläche, belaste die Unternehmen stark und
sei ein hohes bürokratisches Hemmnis. Hinzu komme, dass kleinste Abweichun-
gen vom Antrag gleich zu Strafen und Rückzahlungen führen. Dieses sei beson-
ders für Biobetriebe hArt. Biobetriebe verzichteten zur Schonung der Umwelt auf
Produktionsmittel wie synthetische Dünger und chemisch-synthetische Pflanzen-
schutzmittel, die normalerweise in der allgemeinen Landwirtschaft eingesetzt
werden könnten, um z. B. auch Witterungsunbilden auszugleichen. Dieser Ver-
zicht der Ökolandwirte könne zu Produktionsengpässen führen, die zu einem
Flächenmanagement führen, welches z. T. mit den Auflagen aus dem gemeinsa-
men Antrag kollidieren könne. Die dann erfolgenden Strafen (Geldrückforderun-
gen) stünden in keinem Verhältnis zum Verstoß, vor allem auch unter dem Ge-
sichtspunkt, dass es ja nicht der Ökolandbau sei, der zu hohen Kosten und Pro-
duktionsüberschüssen führe, die eine Ursache der Agrarreform seien.

Weitere bürokratische Hemmnisse lägen im Baurecht (Immissionsschutz).
Gemäß des Paradigmas des Ökologischen Landbaus sollten die Tiere tiergerecht
gehalten werden. Das schlage sich natürlich in Richtlinien und jetzt auch in der
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EU-Bio-Tier-Verordnung nieder. Das bedeute, dass den Tieren ein entsprechende
Auslauf zu gewähren sei. Das führe auf örtlicher Ebene (Landratsämter) bei der
Ansiedlung von Ställen in der Nähe menschlicher Siedlungen, was in Baden-
Württemberg nahezu nicht zu vermeiden sei, zu fehlenden Genehmigungen. Das
Gleiche gelte für Ausläufe in der Schweinehaltung aus seuchenrechtlicher Sicht.

8. Unternehmerinnen und Unternehmer zum Thema Bürokratiebelastungen und
Möglichkeiten zum Bürokratieabbau

„Weniger Vorschriften, mehr Eigenverantwortung“ so der Tenor der Unterneh-
men zum Thema Bürokratiebelastungen: Wachsende bürokratische Lasten resul-
tieren nach Angaben der Unternehmen z. B. aus der Verschärfung im Bereich der
Produkthaftung und -gewährleistung, Naturschutzauflagen, Bau- und Sicherheits-
vorschriften, Umweltauflagen, Chemikalien-Verbots-Verordnung, Novellierung
der Verpackungsverordnung, Betriebsverfassungsgesetz, Gefahrenstoffverord-
nung (PCB-haltige Stoffe) und verursachen hohe Kosten. Die „Security Audits“
und das wachsende Beauftragtenwesen wie Arbeitssicherheitsfachkräfte sei insbe-
sondere für Kleinbetriebe ein Problem und mit hohen Kosten verbunden. ISO-
Zertifizierungen würden mittlerweile bei kommunalen Ausschreibungen als Aus-
wahlkriterium herangezogen.

Auch müsse eine Bürokratieverhinderung in neuen Bereichen stattfinden und
Controllinginstrumente eingebaut werden, z.B. bezüglich des Internets.

Über die Zusammenarbeit mit Behörden in der Region Neckar-Alb äußerten sich
die Unternehmen überwiegend zufrieden. Kritik gab es für die mangelnde Koor-
dinierung und Federführung zum Beispiel bei der Anmeldung von Gewerbe-
schauen zwischen Polizeibehörde und Landratsamt sowie die Dauer und Vielzahl
der Auflagen bei Genehmigungsverfahren. Zu häufige statistische Erhebungen
von Statistischem Landesamt und Bundesamt und die Tierkennzeichnung, von
der der Verbraucher nichts habe, die auch in anderen Ländern nicht existiere.
Auch der Zuwachs bei der Landwirtschaftsverwaltung, die sich irgendwann ein-
mal selbst verwalte, stieß auf Kritik. Die vielfältigen Beratungsangebote sollten
stärker gebündelt und transparenter gemacht werden.

Ein besonderes Problem für die Unternehmen stellt der hohe Aufwand durch ar-
beits-, tarif-, steuerrechtliche Fragen dar. Auch der bürokratische Aufwand für
630 DM-Beschäftigungen sei durch die Neuregelung zu hoch.

Besonders kritisiert wurden in Bad Schussenried Auflagen bei landwirtschaftli-
chen Gebäuden und Bauvorschriften: insbesondere zu Dachfarbe, -neigung, -vor-
sprung, Wandverkleidung, Handwaschbecken und Nebenräumen für das Personal
sowie Vorschriften des Landratsamts zu Heckenschnitt und Bauaushub oder gar
Bestimmungen, wann ein Graben geräumt werden dürfe.

Den Betriebsinhabern aus der Landwirtschaft war außerdem an einer Aufwands-
reduzierung und Verfahrenvereinfachung gelegen: Thematisiert wurden dabei be-
sonders die Hygienevorschriften der HACCP-Verordnung: über alles müsse Buch
geführt werden . Der Umfang der Dokumentationspflichten sei zu hoch. So mus-
ste in einem Fall zusätzliches Personal eingesetzt werden, um bei der Fleischan-
lieferung um 7 Uhr morgens eine Temperaturmessung und Dokumentation vorzu-
nehmen. Ein Frühstück auf dem Bauernhof dürfe mangels Industrieküche nicht
gereicht werden. Das neue Sortenschutzabkommen erfordere minutiöse Abrech-
nung. Aufwand und Ertrag stünden in keinem Verhältnis. Die Bestandsregistrie-
rung von Rindern sei sonst nirgends so aufwändig.

Ein Antrag zur Ermäßigung der Ökosteuer für Strom müsse über 3 Behördenstel-
len gestellt werden, statt zentral über das Stromunternehmen. Zu umständlich sei-
en auch die notwendigen Meldungen an verschiedene Krankenkassen. Auch hier
bedürfe es eines zentralen Antrags. Für die Zulassung von Traktoren solle statt ei-
ner Einzelanmeldung und Gebührenentrichtung eine Bündelung möglich sein. Die
Neufassung der Verordnung für Wasserschutzgebiete widerspreche der betriebs-
wirtschaftlichen Auslastung, so die Diskussionsteilnehmer in Bad Schussenried.

Eine Deregulierung wurde auch in anderen Bereichen gefordert: So sollte das
Schwerbehindertengesetz in der Gastronomie teilweise ausgesetzt werden. Das
Eichgesetz sei überzogen: selbst Biergläser müssten geeicht werden. Das Vieh-
kennzeichnungsverfahren wurde mehrfach als zu aufwändig kritisiert und sei seit
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1992 dreimal geändert worden. Zu überprüfen seien außerdem das Güleausbrin-
gungsverbot, Zulassungen im Pflanzenanbau und die Milchquotenregelung.
Mehrfacherhebungen statistischer Daten sollten vermieden und die Viehzählun-
gen und Bodennutzungserhebungen abgeschafft werden. Die Sperrzeit um 22 Uhr
ginge an den heutigen Lebensgewohnheiten vorbei.

An die Adresse der Behördenvertreter formulierten die Unternehmer und Unter-
nehmerinnen der Landwirtschaft: weniger Blockade und Verhinderungsmenta-
lität, bessere Information, Ausbau der Serviceangebote der Verwaltung und den
Einsatz freier Prüfungsunternehmen. Die Beratungsdienste vor Ort sollten ver-
stärkt werden. Der beklagte Bauantragsstau bei den Landwirtschaftsämtern ist
nach Auskunft des MLR zwischenzeitlich abgebaut.

In der Region Karlsruhe forderten die Unternehmen die Flexibilität der Kommu-
nen: Antragsverfahren zu verkürzen, schnellere Bearbeitungszeiten und Genehmi-
gungsverfahren, klare Zuständigkeiten und Vereinfachung der Regularien zu ge-
währleisten. Kritisiert wurde insbesondere die fehlende Koordination zwischen
Berufsgenossenschaft und Baubehörde sowie die zu starken Eingriffe der Bau-
behörde mit Detailvorschriften.

Als Positivbeispiel wurde der Runde Tisch Bau des Tiefbauamtes und des Pla-
nungsamtes in Berlin angeführt. Ein weiteres Ärgernis war die zu lange Eintra-
gungsdauer bei der Gründung von Unternehmen. Die Handelsregister sollten da-
her an die IHK übergeben werden.

Die Unternehmerinnen und Unternehmer erwarten von der öffentlichen Verwal-
tung, soviel wie möglich zu privatisieren, Subventionen zu streichen und optimale
Aufgabenerfüllung. Dies betreffe eine zügigere und flexiblere Genehmigung von
Bauprojekten und anderen Verfahren.

Der Servicelevel des öffentlichen Bereichs hinke hinterher. In der Verwaltung
seien Kundenorientierung, Service, Freundlichkeit und Erreichbarkeit zu verbes-
sern und flexible Öffnungszeiten notwendig. Die Behörden sollten aufklären und
nicht belehren. Flexibilität und Beratung bezüglich der kostengünstigsten Lösung
würden erwartet. Sie müsse außerdem – entsprechend der Aktion Schilderwald –
entrümpelt, gestrafft und gestutzt werden.

Die Ausrichtung der Behörden solle nach betriebswirtschaftlichen Kriterien erfol-
gen.

Hierzu sei auch eine Schulung von Verwaltungsmitarbeitern bezüglich Kontakt
und Umgang sowie versetzte Arbeitszeiten notwendig. Kürzere und schnellere
Entscheidungen, mehr Bewusstsein für den Markt wurde gewünscht. Formulare
seien hinsichtlich ihrer Gestaltung, Übersichtlichkeit und Formulierungen zu
überarbeiten. Ansatzpunkte für Verbesserungen seien auch online-Bearbeitung
von Formularen und Pilotprojekte in der Verwaltung und Pauschalsatz für Kleinst-
reisespesen.

Als unverständliche bürokratischen Belastungen wurden thematisiert: die fehlen-
de Koordinierung und Transparenz über Zuständigkeit und Gebühren in Behör-
den, aufwändige Genehmigungsverfahren (z.B. bei der Genehmigung eines
Weihnachtsmarktes in Emmendingen oder einer Fahrerlaubnis für Lkw in der In-
nenstadt Freiburgs), nahtlose Prüfungen des Finanzamts, die Verteuerung durch
die Vielzahl der Regelungen und notwendige Spezialisten und die fehlende Be-
reitschaft zur Verantwortungsübernahme bei Behördenmitarbeitern.

Störend sei v. a. die Flut von Vorschriften: nach dem Omnibusprinzip sollten bei
einer neuen Vorschrift zwei alte abgeschafft werden. Besonders belastend und un-
verständlich seien die Aufzugsverordnung für Behinderte, Spesenregelung und
Siegelplan sowie der im Zuge der Liberalisierung der Landesbauordnung einge-
führte Sicherheitsnachweis, den der Bauherr gegenüber der Baubehörde erbringen
müsse. (Demnach ist ein Sicherheitsgutachter auf der Baustelle zur Baukontrolle
und -abnahme nötig. Die Kosten betragen 1% der Baukosten bzw. 50 000 DM bei
Bauvolumen von 6 Mio. DM.)

Der arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Dienst sei eine Belastung für ei-
nen Ein-Personen-Betrieb und der damit verbundene Arbeitsausfall ein hoher Kos-
tenfaktor. Kostenfaktoren bilden aber auch die Sondernutzungsgebühren im städ-
tischen Bereich, restriktive Regelungen bei Arbeitszeit, Überstunden, Mehrarbeit.
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Das Arbeitszeitgesetz sei nicht mehr zeitgemäß und werde in der Praxis umgan-
gen.

Exportorientierte Unternehmer sahen eine Ungerechtigkeit darin, dass sie fortlau-
fend Statistiken über ihre Ausfuhren ausfüllen müssten, während andere Unter-
nehmen unbehelligt blieben. Bei statistischen Erhebungen müsse mehr auf eine
Auswechslung der befragten Firmen geachtet werden.

Auch die Mehrarbeit durch verschiedene Formulare der Sozialversicherungsträger
wurde bemängelt. Insbesondere solle elektronische Datenerhebung sowie online-
Verkehr mit Behörden ermöglicht werden. Es sei vorsintflutlich, wenn Formulare
noch mit Schreibmaschine ausgefüllt werden müssten. Die Erhebung von Außen-
handelsdaten solle entfallen.

Verschiedentliche Beanstandungen der Gewerbeaufsicht stießen bei vielen Un-
ternehmern auf Unverständnis und belasteten sie zusätzlich finanziell. Beispiels-
weise, wenn ein Straßenschild an genau gekennzeichneter Stelle zu positionieren
war oder neue Türen in ein Bekleidungshaus einzubauen waren, die im Jahr zuvor
noch nicht beanstandet worden waren.

Plädierte wurde für eine Reduzierung von Auflagen. So sei die Schließung der
Silberwarenfabrik in Schwäbisch Gmünd auf die hohen Auflagen der Wasserwirt-
schaft zurückzuführen. Aus den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen
Standards resultiere ein zu hoher Aufwand und Kosten für die Unternehmen. Ins-
besondere müsste auch im Bereich der Berufsgenossenschaften zurückgefahren
werden. Nicht einleuchten wollte auch die Bestellung eines Beauftragten für Ge-
fahrguttransporte für Entsorgung von Chemikalien für den Bereich des Digitalen
Drucks. Unangemessene Belastungen resultierten nach Auskunft der Unterneh-
mer aus dem Krankenkassenstrukturausgleich und der Energie- und Ökosteuer.

Mit der Einstufung als Gewerbetreibende hatten die designorientierten Unterneh-
men ein Problem. Um diesem aus dem Weg zu gehen, wurde behördenseitig eine
Künstleranerkennung vorgeschlagen. Dies stieß auf die Kritik der Unternehmer,
Ausnahmeregelungen, die von der Findigkeit des Einzelnen abhängig seien, soll-
ten abgeschafft werden. Die Gewerbesteuerpflicht müsse stattdessen genauer dif-
ferenziert und unter den Gesichtspunkten Klarheit und Gerechtigkeit geändert
werden. Handlungsbedarf bestehe auch bezüglich des Werbeverbots bei den Frei-
en Berufen. Eine teilweise Unerfahrenheit bei Registergerichten bezüglich der
Rechtsform der kleinen AG wurde konstatiert.

Statistische Erhebungen seien zum Teil mit einem unvertretbar hohen Aufwand
verbunden. So sollten die Statistischen Warennummern für Meldungen an das
Statistische Bundesamt bei Warenlieferungen und -bestellungen ins Ausland ver-
einfacht werden, statt Gewichtsmeldungen für jede einzelne Warengruppe abzu-
fragen. Das Zollamt solle zur Zollerklärung Hausbesuche machen.

Unsicherheiten resultierten durch die Neuregelungen bei 630 DM–Gesetz und
Scheinselbstständigkeit. Mehr Kontinuität und Planbarkeit wurde daher ge-
wünscht. Es erfolge oftmals eine zu späte Information über Rechtsänderungen
und die Übergangsfristen seien zu kurz. Eine zentrale Anlauf- und Infostelle für
Rechtsänderungen, z. B. im Arbeitsrecht wurde daher gewünscht.

Die fehlende Koordination bei der Gewerbeanmeldung zwischen Gewerbeamt,
Finanzamt und Steueramt (am Bsp. einer Treuhandgesellschaft vorgeführt) war
ein Kritikpunkt. Bei Existenzgründungen dauere die Eintragung ins Handelsregis-
ter zu lange (2 Monat). Körperschaftssteuervorauszahlungen an das Finanzamt
sollten künftig möglichst online abgewickelt werden, Parkgebühren bei Arbeiten
in Öffentlichen Gebäuden entfallen, IHK- und BG-Beiträge abgeschafft oder als
freiwillige Leistung bestehen bleiben. Kritisiert wurden unverständlich hohe Ver-
tragsgebühren für Auszubildende.

Benötigt werde eine zentrale Anlaufstelle für den Mittelstand in Bürokratiefragen
bei Behörden. Serviceangebote der öffentlichen Hand seien außerdem häufig zu
wenig bekannt (z.B. Wirtschaftsförderung) und ein besseres Marketing notwen-
dig.

Weiteres Ärgernis: unverständliche, zu häufige und unkoordinierte statistische
Meldepflichten ohne Ergebnisrückmeldung, Mehraufwand durch unkoordinierte
Prüfungen und Meldungen des Finanzamts, Arbeitsamts, der LVA und Kranken-
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kassen und hohe Bauabnahmegebühren. Gefordert wurde daher Deregulierung
mit Augenmaß – ohne Kleinbetriebe damit zu gefährden, Erleichterungen und
Flexibilisierungen bei statistischen Meldungen. Vorgeschlagen wurden daher
Meldungen und Prüfung aus einer Hand bzw. alle drei Jahre eine gemeinsame
Prüfung. Kritisiert wurden jährliche Änderungen bei Schlechtwettergeldregelung
und unnötig bürokratische Genehmigungen wie bei der Aufstellung von Ver-
kehrsschildern auf Kleinbaustellen.

Andernorts wurden die Vorschriften dennoch überwiegend für machbar gehalten.
Die Fremdenverkehrsabgabe sollte landesweit vereinheitlicht werden. GEMA-
Gebühren, HygieneVO und eine neue Verordnung, die den Einbau einer Alarm-
anlage wegen möglichem Kohlesäureaustritt vorschreibe, wurden als belastend
eingestuft. Kritisiert wurden auch die Gewährleistungsbürgschaften bei öffentli-
chen Aufträgen und der Aufwand bei roten Verkehrskennzeichen (Vorlage eines
polizeilichen Führungszeugnisses bei Anforderung eines 4. Kennzeichens!). Als
unüblich wurde z. T. auch das Geschäftsgebahren der Kommunen bei Grund-
stückskäufen eingestuft. So habe eine Gemeinde verlangt, erst das Geld auf den
Tisch zu legen, bevor ein Vertrag geschlossen werden könne.

Vorbildlich verhalte sich die Stadtverwaltung in Heidelberg, die Unternehmen die
ein Ökoaudit durchführten, die indirekte finanzielle Anreize durch Freistellung
von Überprüfungen (z. B. Immissionsschutz) gebe.

Weitere konkrete Problemfälle im Umgang mit Behörden waren: Der Wirtschafts-
kontrolldienst prüfte die Firma Birkel über sieben Wochen hinweg. In einem ande-
ren Fall wollte die IHK die Namensgebung der Firma CHOIN reglementieren. Die
Firma zog die Konsequenz und meldete sich bei der IHK jenseits der Grenzen an,
die gegen die Namensgebung nichts einzuwenden hatte. Der Kaffeeausschank in
einer Buchhandlungen war mit einer ganzen Latte von Auflagen von der Schank-
genehmigung bis zur IHK-Schulung verbunden. Unverständlich blieb den Unter-
nehmen auch die hohe „Luftsteuer“ für Leuchtreklame im Einzelhandel.

Konkrete Hinweise und Vorschläge trugen auch die Wirtschaftsförderer, z. B. in
Mannheim, bei: Hohe Einkommenssteuervorauszahlungen belasten ihrer Mei-
nung nach besonders Existenzgründer und die Erbschaftssteuergesetzgebung be-
hindere die Unternehmensübergabe. Weil sich die Inhaber die Übergabe so nicht
leisten könnten, arbeiteten sie weiter, so lange es gehe. Hier müssten gesetzgebe-
rische Lösungen gesucht werden, damit der Übernehmer den Preis abzahlen kön-
ne. Die derzeit diskutierte Grundgebühr für Gewerbeabfälle wurde als Zusatzbelas-
tung abgelehnt. Die Dauer des Altlastenverfahrens erweise sich als Investitions-
bremse, so Helmut Schröder.

Empfohlen wurde, den länderübergreifenden Wirtschaftsraum im Drei-Ländereck
Mannheim insgesamt mit Vereinheitlichung der Gesetzgebung auszubauen: Im
Visier müßten dabei Ladenöffnungszeiten, Manteltarifverträge, Landesbauord-
nung, Brandschutzverordnung, Arbeitserlaubnisse sein.

9. Initiativen der Verwaltung zu kundenfreundlichem und innovativem Handeln

9.1. Stellungnahme des Innenministeriums Baden-Württemberg

Die Landesregierung habe zahlreiche Reformprojekte zur Straffung der Behör-
denstruktur, zur Verringerung von Vorschriften, zur Vereinfachung des Dialogs
zwischen Verwaltung und Wirtschaft, zu einer stärker an den Grundsätzen der
Betriebswirtschaft ausgerichteten Verwaltung und zum Einsatz neuer Medien für
Verwaltungsdienstleistungen initiiert und umgesetzt.

So seien rd. 100 Sonderbehörden der unteren Verwaltungsebene aufgelöst oder
mit anderen Behörden zusammengelegt worden. Bei der Durchforstung standort-
intensiver Bereiche, wie z. B. im Straßenverkehr und im Schornsteinfegerwesen,
seien Verfahrens- und inhaltliche Vereinfachungen erreicht worden. Die Verfalls-
automatik für Verwaltungsvorschriften sei von 10 auf 7 Jahre verkürzt worden.
Zur Zeit seien alle Ministerien dabei, 25% der Verwaltungsvorschriften abzubau-
en. Ein weiteres Modernisierungsprojekt sei die z.Z. mit Hochdruck betriebene
Einführung der neuen Steuerungsinstrumente, die mit der Kosten- und Leistungs-
rechnung, der Dezentralen Budgetierung und dem Landescontrolling zu einer
stärker betriebswirtschaftlich orientierten Ausrichtung der Landesverwaltung
führten. Für noch mehr Bürgernähe und Bürgerservice stehe das Reformprojekt
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e-Bürgerdienste, mit dem die Landesverwaltung den Grundstein für eine vollelek-
tronische Abwicklung ihrer Dienstleistungen lege.

Nach Auskunft des Innenministeriums wurden im Standardpranger 1998 34 wirt-
schaftsrelevante Vorschläge von Seiten der Wirtschaft gemacht. Davon wurden 8
Vorschläge aufgegriffen und 8 weitere z. T. aufgegriffen, darunter Fragen der Sta-
tistiken, Eintragung in das Handelsregister, Aufzugsanlagen, Amtsprache, büro-
kratischer Ablauf Projektförderung ESF, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ta-
xikonzession, Eigenkontrollverordnung, Wasserrecht, Zulassung von Solaranla-
gen auf Denkmalschutzgebäuden, Schornsteinfegerwesen, Absperrbaken, Leitke-
gel und Biersteueranmeldung (vgl. Anlage im Anlagenband).

In Bezug auf die Kundenorientierung der öffentlichen Verwaltung hätten sich
z. B. durch Kundentheken und Bürgerämter schon Veränderungen ergeben. Noch
einschneidendere Veränderungen würden sich schon in absehbarer Zeit durch mo-
derne Technologien wie z. B. das Internet, ergeben. Die neuen Medien könnten
längere Öffnungszeiten flankieren oder sogar entbehrlich machen. Zuständigkei-
ten würden transparenter, Verwaltungsverfahren deutlich verkürzt. Das Ministeri-
um bemühe sich im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für die Bereitstel-
lung verständlicher und kundenfreundlicher Formulare. Eine zentrale organisato-
rische Zuständigkeit gebe es nicht. Sie seien mit dem verfassungsrechtlichen Res-
sortprinzip nicht vereinbar.

9.2. Dauer von Baugenehmigungsverfahren

Mit der 1996 in Kraft getretenen Landesbauordnung sind nach Angaben des Wirt-
schaftsministeriums Fristen im Baugenehmigungsverfahren eingeführt worden.
Seither würden baurechtliche Vorhaben deutlich zügiger abgewickelt als früher.

Nach einer vom Wirtschaftsministerium 1999 initiierten Erhebung bei unteren
Baurechtsbehörde, bei der die Dauer von Gehemigungsverfahren von über 700
gewerblichen Bauvorhaben untersucht wurde, konnte ermittelt werden, dass die
Verfahrensdauer im Gesamtdurchschnitt bei ca. 8,5 Wochen liege. Bei knapp
25 % der gewerblichen Bauvorhaben werde das Genehmigungsverfahren inner-
halb von 4 Wochen abgewickelt. In knapp 2/3 aller Verfahren betrage die Dauer
unter 8 Wochen. Nur in rd. 4% aller Fälle werde die nach §54 Abs. 2 bis 4 LBO
max. mögliche Verfahrensdauer von 5 Monaten überschritten.

Die Untersuchung zeige auch, dass bei vielen Verfahren besondere Gründe für Ver-
zögerungen vorlägen, die nicht von der Baurechtsbehörde zu vertreten seien. So
komme es z. B. häufig zu Planänderungen seitens des Bauherrn während des laufen-
den Genehmigungsverfahrens, Unterlagen auf Grund von Anforderungen von Fach-
behörden mussten nachgefordert werden oder zur Erreichung der Genehmigungs-
fähigkeit seien Umplanungen erforderlich, die zu Verzögerungen führen könnten.

Insgesamt zeige die Untersuchung, dass bei den Baurechtsbehörden eine ausge-
prägte Bereitschaft bestehe, Genehmigungsverfahren im gewerblichen Bereich
zügig abzuwickeln. Allgemein werde der Dienstleistungscharakter dieser Tätig-
keit herausgestellt. In diesem Zusammenhang werde auch verdeutlicht, dass die
Beratung von Bauherren, Investoren und deren Planverfassern (Architek-
ten/Bauingenieure) im Vorfeld des Verfahrens – vor Einreichung des Bauantrags
und der Bauvorlagen – in der Regel zu einer deutlichen Beschleunigung der Ge-
nehmigungsverfahren führe. Viele Baurechtsbehörden hätten dieses Beratungsan-
gebot öffentlich gemacht. Allerdings werde dieser Service von den am Bau Betei-
ligten noch vergleichsweise wenig genutzt.

Die mit der LBO 1996 eingeführten Fristen im Baugenehmigungsverfahren (§54
LBO) und die Pflicht der Baurechtsbehörden, dem Bauherrn den Eingang der
vollständigen Bauvorlagen und den Zeitpunkt der Entscheidung jeweils mit Da-
tumsangabe schriftlich mitzuteilen (§ 54 Abs. 2), hätten dazu geführt, dass bau-
rechtliche Verfahren weit überwiegend wesentlich schneller abgewickelt würden.

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigten, dass die Einführung von Fristen in Ge-
nehmigungsverfahren erfolgreich seien.

9.3. Zentrale Anlaufstelle für Bürokratiefragen

Eine Anlaufstelle in der Verwaltung, die Unternehmen in Bürokratiefragen bera-
ten könne, wurde von der Finanzverwaltung Kirchheim begrüßt. Dabei wurde
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darauf hingewiesen, dass die Oberfinanzdirektion Stuttgart die Finanzämter ange-
wiesen habe, einen Ansprechpartner für Existenzgründer einzurichten und im Ge-
schäftsverteilungsplan auszuweisen.

Landkreis Breisgau Hochschwarzwald

Seitens des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald wird betont, dass seit
vielen Jahren ein partnerschaftliches, serviceorientiertes Verhältnis zu den Be-
trieben gepflegt werde; dies betreffe das Landratsamt als untere Verwaltungs-
behörde ebenso wie die Wirtschaftsförderung. So nehme das Amt seit einigen
Jahren an der Aktion „Partnerschaftliche Genehmigungsverfahren – PAG“ teil,
die das Regierungspräsidium Freiburg gemeinsam mit mehreren Industrie- und
Handelskammern und Handwerkskammern initiiert habe. Die im Rahmen dieser
Aktion benannten Ansprechpartner des Landratsamtes stünden den Firmen zur
Verfügung, um schon im Vorfeld von Genehmigungsverfahren o. ä. Rat und In-
formation über rechtliche Anforderungen, Zuständigkeiten, Abläufe oder Kosten
zu vermitteln. Umweltamt, Baurechtsamt und Wirtschaftsförderamt hätten im
Frühjahr 1999 ein zweitägiges Seminar „Umweltverträgliche Gewerbeflächen-
planung“ organisiert. Dort seien den teilnehmenden Gemeindevertretern und 
-Planern die fachlichen Grundlagen der letzten Rechtsänderung vermittelt und
mit ihnen Chancen und Risiken konfliktfreier Gewerbeflächenplanung diskutiert
worden.

9.4. Erleichterungen bei Öko-Audit

Das Landratsamt Emmendingen teilte mit, dass es derzeit keine rechtliche Grund-
lage gebe, dass die Ökoauditierung zu wesentlichen verfahrensrechtlichen Er-
leichterungen führe. Bislang seien damit nur vereinzelt administrative Erleichte-
rungen verbunden. Selbst dafür müsse das Unternehmen einen entsprechenden
Antrag einreichen. Dagegen praktizieren die Städte Heidelberg und Freiburg die-
ses bereits.

Die Stadt Freiburg i. Br. teilte mit, dass der Wunsch nach weniger Prüfungen, so-
fern ein Ökoaudit durchgeführt wurde, bereits realisiert sei. So gebe es für zertifi-
zierte Unternehmen z. B. Erleichterungen im Immissionsschutz.

Die Stadt Freiburg gebe jährlich eine Broschüre heraus, aus der sich nicht nur die
Zuständigkeiten der Dienststellen ergeben, sondern aus der sich auch die jeweili-
gen Ansprechpartner ersehen lassen. Gebühren würden, wenn eine Rahmenge-
bühr vorgesehen sei, nach dem entstandenen Aufwand festgelegt.

Die IHK Karlsruhe hat am 13. April 2000 eine Gesprächsrunde mit Unternehmern
zum Thema „Weniger ist mehr – wie viele Vorschriften brauchen die Unterneh-
men?“ und zuständigen Ämtern durchgeführt.

Ein vom Ministerium für Umwelt und Verkehr in Auftrag gegebene Kundenbe-
fragung von ca. 900 Betrieben im Land habe der Gewerbeaufsicht ein gutes Zeug-
nis ausgestellt. Insbesondere Betriebe mit häufigeren Kontakten hätten die Bera-
tungskompetenz und die partnerschaftliche Zusammenarbeit positiv beurteilt.

9.5. Regional- und Bauplanungsrecht

Die Stadt Karlsruhe teilt mit, dass das Regional-, bzw. örtliche Bauplanungsrecht
für die mittelständischen Unternehmen immer wieder Probleme berge. So z.B.
bei dem Karlsruher Unternehmen Maus, dessen geplante Erweiterung durch die
Lage im Außenbereich eine Änderung des Regionalplanes erforderlich machte.
Der bereits im August 1999 verfasste Antrag auf Regionalplanänderung wurde
vom Regierungspräsidium im Oktober 1999 abgelehnt. Die Wirtschaftsförderung
und Stadtplanung bemühten sich gemeinsam um eine Lösung, die der Gemeinde-
rat durch Änderung des Flächennutzungsplans jetzt begehbar gemacht habe. Es
zeige sich, wie wichtig eine öffentlich-rechtliche Nahtstelle zu den Trägern der
Verwaltung in Form einer kommunalen Wirtschaftsförderung sei.

Das Landratsamt Esslingen teilte mit, dass die Bau- und Umweltverwaltung im
Landratsamt schon seit Jahres aktives Verfahrungsmanagement bei Genehmi-
gung und Planfeststellungen betreibe. Dazu gehöre u.a. der frühzeitige Kontakt
mit den Antragstellern und etwa das Führen von Statistiken für die Dauer von
Genehmigungsverfahren. Umweltauflagen etc. müssten mit Augenmaß vollzo-
gen werden.
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Das Landratsamt Konstanz teilte mit, dass die Dauer der Verfahren lediglich in
Grenzen beeinflussbar seien. Um kürzere Durchlaufzeiten zu erreichen, bilde man
bei komplexeren Projekten ämterübergreifene Projektgruppen, in die die Kunden
von Anfang an einbezogen würden. Dort und auch bei anderen Verfahren würde
versucht, wenn möglich, Vorgänge in den beteiligten Fachämtern parallel zu bear-
beiten. Ein zweiter Punkt betreffe das Verhältnis zwischen Wirtschaft und Ver-
waltung (schlechte Kommunikation sowohl innerhalb der Behörden als auch zwi-
schen Ämtern und Unternehmen, starre Öffnungszeiten). Die Qualität der Kom-
munikation habe fraglos einen großen Einfluss auf die Dauer von Genehmigungs-
verfahren. Je besser und intensiver der Kontakt zwischen den Beteiligten sei, des-
to leichter ließen sich die angesprochenen Probleme (Informationsdefizite, schwer
verständliche Formulare, fehlende Unterlagen und andere Unklarheiten) beseiti-
gen. Durch organisatorische Maßnahmen unter Betonung der Kundenorientierung
habe man schon deutliche Fortschritte erzielt. Was die Öffnungszeiten angehe, so
seien diese bereits jetzt hoch flexibel. So werden bereits seit langem Gesprächs-
termine nach Bedarf und unabhängig von den offiziellen Sprechzeiten der Ver-
waltung vereinbArt. Mit Blick auf die Kundenfreundlichkeit habe das Landrat-
samt Konstanz am Freitagnachmittag geöffnet. Die Einrichtung eines Dienstlei-
stungsabends werde geprüft. Notwendig sei die Gewährleistung einer einheitli-
chen Verwaltungspraxis auf der unteren Ebene.

Das Regierungspräsidium Tübingen hat 1997 mit den Wirtschaftskammern des
Regierungsbezirk einen Maßnahmenkatalog zur Beschleunigung und Vereinfa-
chung von Genehmigungsverfahren vereinbart. Ziel dieser Vereinbarung ist es,
dass mittels Projekt und Verfahrensmanagement und einer frühzeitigen Abstim-
mung mit allen Beteiligten gewerbliche Vorhaben zügig realisiert werden können.
Als herausragendes Beispiel hierzu wurde die Erweiterung der Fa. Liebherr in
Ehingen angeführt. Für dieses struktur- und arbeitsmarktpolitisch überaus bedeut-
same Vorhaben konnten durch innovatives Verwaltungshandeln in kürzester Zeit
die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden.

Im Rahmen des Maßnahmenkatalogs wurden beim Regierungspräsidium zur
Klärung allgemeiner Probleme und zur Intensivierung der Kommunikation zwi-
schen Kammern und Regierungspräsidium auch eine Clearing-Stelle eingerich-
tet.

Bei den letzten Sitzungen der Clearing-Stelle wurden seitens der Kammern keine
Kritik bezüglich der Dauer von Genehmigungsverfahren mehr geäußert.

Das Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Mannheim teilte mit, den Mannhei-
mer Unternehmen stehe die Firmenbetreuung im Amt für Wirtschaftsförderung
als Ansprechpartner und Lotse zur Verfügung. Gleichzeitig habe das Regierungs-
präsidium Karlsruhe eine Clearing-Stelle eingerichtet, die sich auf der Grundlage
einer gemeinsamen Erklärung von Wirtschaft und Verwaltung insbesondere in
der Beschleunigung von Genehmigungsverfahren bemüht. Eine gemeinsame Er-
klärung für die aktuelle Version des Aufgabenkatalogs der Clearing-Stelle wurde
der Enquetekommission zur Verfügung gestellt (vgl. Anlage). Themenschwer-
punkt in der Arbeit der Clearing-Stelle sei bisher das Baugenehmigungsverfahren
sowie das Genehmigungsverfahren im Bereich Immissionsschutz. In beiden Be-
reichen seien bereits wesentliche Verbesserungen erzielt worden. Daneben wur-
den beispielhafte Lösungen für eine kundenfreundliche Verwaltung vorgestellt
und im Hinblick auf ihre Übertragbarkeit auf andere Verwaltungen diskutiert. Zu-
sätzlich wurden von allen Gebietkörperschaften Ansprechpartner benannt, die
Unternehmen bei Problemen innerhalb der Verwaltung bei Genehmigungsverfah-
ren zur Seite stünden und Problemlösungen moderieren könnten.

Ein Arbeitsschwerpunkt sei derzeit das Thema „Barrierefreies Bauen“. Der § 39
LBO erweise sich in der Praxis zusehends als Hindernis für Investoren im Gewer-
bebau. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen, die auf Grund der
Flächenknappheit und der hohen Baulandpreise in der Regel zu einem Stock-
werksbau gezwungen seien, sei nur schwer verständlich, dass die Vorschriften des
barrierefreien Bauens restriktiv ausgelegt würden. Dies bedeute z. B., dass bei ei-
nem zweistöckigen Gebäude ein Aufzug einzurichten sei. Die damit verbundene
Verteuerung des Bauvorhabens gefährde Investitionsvorhaben gerade im Mittel-
stand. Die Clearing-Stelle bemühe sich daher intensiv, Befreiungstatbestände auf-
zuzeigen und im Gespräch mit dem Ministerium eine flexiblere Auslegung des
§39 LBO zu erreichen.
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Die Stadtverwaltung Singen teilte mit, man bemühe sich, die Genehmigungszei-
ten für Bauvorhaben und Bauvoranfragen auf ein wirtschaftlich vertretbares Mini-
mum zu reduzieren und insgesamt – nicht nur bezogen auf die Baurechtsbehörde
– sondern auch in allen anderen Bereichen als Dienstleister aufzutreten. Beispiels-
weise sei man bei größeren Investitionsvorhaben dazu übergegangen, feste Pla-
nungs- und Genehmigungszeitpläne zusammen mit dem Investor auszuarbeiten
und verbindlich festzulegen. Dieses Projekttiming sei bereits bei mehreren Inves-
titionsvorhaben mit Erfolg angewendet worden. Diese Vorgehensweise fordere
von beiden Seiten sowohl von der Behörde, wie vom Antragsteller ein hohes Maß
an Disziplin und Koordination, aber auch Planungs- und Investitionssicherheit für
den Investor.

10. Stellungnahmen der Ministerien und Behörden zu den Anliegen der Unter-
nehmen

10.1. Abwicklung des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum

Gefordert wurde auch seitens des Bürgermeisteramts Eschbach flexiblere und
kürzere Handhabung sowie kürzere Zeiträume zwischen Antragstellung und Be-
willigung des Investitionsvorhabens. Darüber hinaus wurde eine Revision der
Verwaltungsvorschrift zu Nahverlagerungsbescheinigungen gefordert, da Verla-
gerung damit zu sehr vom Ermessen der Kommunen abhängig seien.

10.2. Sortenschutzabkommen (Stellungnahme des Regierungspräsidiums Tübin-
gen)

Das Sortenschutzabkommen ist eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem
Deutschen Bauernverband und dem Bundesverband deutscher Pflanzenzüchter.
Infolge der EU-Sortenschutzverordnung von 1994 und nach dem Inkraftreten der
Änderung des deutschen Sortenschutzgesetzes vom 17. Juli 1997 wurden u.a. fol-
gende Verfahrensregelungen getroffen:

– Die Saatgut-Treuhand wird mit der Abwicklung der Meldepflicht und der
Nachbauregelung nach dem Sortenschutzgesetz beauftragt.

– Beim Einsatz von mehr als 60 % Z-Saatgut auf den Getreide- und Legumino-
senanbauflächen eines landwirtschaftlichen Betriebes wird keine Nachbauge-
bühr erhoben.

– Beim Einsatz von mehr als 90 % Z-Saatgut auf den Getreide- und Legumino-
senflächen eines landwirtschaftlichen Betriebes kann die Erstattung von 10 %
des Betrages für Züchterlizenzen (ca. 1 DM/100 kg eingesetzes Z-Saatgut) be-
antragt werden.

– Bei Betrieben, die weniger als 60 % Z-Saatgut einsetzten, wird eine Nachbau-
gebühr erhoben.

Diese Regelung habe zur Folge, dass Betriebe, die weniger als 60 % zertifiziertes
Saatgut einsetzen, umfangreiche Angaben als Grundlage für die Festsetzung der
Nachbaugebühr erbringen müssten.

Ebenso aufwändig sei der Antrag auf Erstattung, der in der Regel nur zu geringen
Erstattungsbeträgen führe.

Statistiken insbesondere Viehzählung und Bodennutzungserhebung (RP Tübin-
gen)

Das Statistische Landesamt sei berechtigt, die Angaben zur Flächennutzung und
Viehhaltung aus dem gemeinsamen Antrag zu übernehmen, wenn der Landwirt
hierzu sein Einverständnis erklärt. Dadurch könnten die genannten bisherigen un-
verständlichen Mehrfacherhebungen entfallen.

10.3. Düngeverordnung – Aufzeichnung und Bodenproben (RP Tübingen)

Die Düngeverordnung des Bundes vom 26. Januar 1966 konkretisiert das Dünge-
mittelgesetz von 1989. Sie diene in Teilen auch der Umsetzung der Richtlinie
91/676/EWG des Rates zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch
Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen. Die Verordnung gebe einen inhaltlichen
ordnungsrechtlichen Rahmen für die umweltorientierte und fachgerechte Anwen-
dung von Düngemitteln auf landwirtschaftlich genutzten Flächen.
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Dazu gehörten u.a. die Ermittlung der im Boden verfügbaren Nährstoffmengen,
die richtige Bemessung der Düngergaben und Aufzeichnung über die Nährstoff-
zu- und -abfuhr im Betrieb.

Die Bodenprobenahmen vor der Düngung haben folgenden Umfang:

– für Stickstoff auf jedem Schlag, jeder Bewirtschaftungseinheit mindestens ein-
mal jährlich,

– für Phosphor, Kalium, Kalk, im Rahmen der Fruchtfolge mindestens alle sechs
Jahre,

– für Schwefel und Magnesiums auf Beratungsempfehlung.

Die Bodenprobe sei unverzichtbare Voraussetzung für einen verantwortungsbe-
wussten Düngemitteleinsatz.

10.4. Änderung des §13 a EstG (Stellungnahme MLR)

In dem Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 wurde auch der §13 a EstG neu
geregelt. So könnten Betriebe mit mehr als 20 ha Landfläche ihren Gewinn aus
Land- und Forstwirtschaft nicht mehr nach Durchschnittssätzen besteuern, son-
dern müssen ihren Gewinn mittels Einnahme-Ausgaben-Überschussrechnung
oder durch Vermögensvergleich ermitteln. Der hierzu erforderliche Aufwand
werde von den Betrieben als zusätzliche Belastung empfunden.

10.5. Auflagen für Pflanzenschutzmittel (Ministerium Ländlicher Raum Baden-
Württemberg)

Die Auflagen für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln werden von der Zu-
lassungsbehörde, der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Fortwirtschaft,
im Einvernehmen mit dem Umweltbundesamt und dem Bundesinstitut für ge-
sundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin erlassen. Sie sind abhän-
gig von den Eigenschaften des Wirkstoffes und seinem Verhalten in der Umwelt.
Das Land Baden-Württemberg habe lediglich in einem Fall weitergehende Ein-
schränkungen gegenüber der Zulassung erlassen. Dabei handelte es sich um ein
Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Perbutylacin (Herbizid).

10.6. Lebensmittelhygieneverordnung (Ministerium Ländlicher Raum Baden-
Württemberg)

Mit der Lebensmittelverordnung werde die Lebensmittelhygienerichtlinie
93/43/EWG in bundesdeutsches Recht umgesetzt. Neu an dieser Verordnung sei
die Einführung der Grundsätze eines HACCP-Konzeptes. Die Umsetzung der
Verordnung werde von Seiten der Verwaltung insbesondere deshalb mit Augen-
maß betrieben, weil erst in jüngster Zeit die von den jeweiligen Branchen erstell-
ten Hygieneleitlinien in einem Bund-Länder-Verfahren abgestimmt und vom
Bundesgesundheitsministerium in Brüssel notifiziert worden seien.

Alle Personen und Betriebe, die Lebensmittel oder Speisen an andere abgäben,
hätten sich an die Bestimmung zur Lebensmittelhygieneverordnung zu halten.
Dabei sei ein wesentliches Element, dass die Personen, das Umfeld und die Ar-
beitsabläufe ebenso wie die verwendeten Waren und Geräte hinsichtlich mögli-
cher oder wahrscheinlicher Hygienerisiken bei den Arbeitsabläufen, Räumlich-
keiten, Geräten und Personen seien zu überprüfen und auszuschalten seien

In der Lebensmittelhygieneverordnung sei jedoch nicht vorgeschrieben, dass für
die Herstellung von Speisen, z. B. im Rahmen der Gästebewirtung, in geringem
Umfang, eine eigene, industrielle Küche vorhanden sein müsse.

Die Anwendung eines HACCP-Konzepts werde mit der Lebensmittelhygienever-
ordnung nicht zwingend vorgeschrieben, die Anwendung ihrer Prinzipien sei je-
doch auch bei Abgabe von Speisen in geringem Umfang soweit möglich, anzu-
wenden.

10.7. Entwicklung des Personalbestandes und der Aufgaben der Landwirtschafts-
verwaltung

Der Personalbestand der Landwirtschaftsverwaltung sei in den letzten Jahren lau-
fend reduziert worden. Allein in der landwirtschaftlichen Bezirksverwaltung seien
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seit 1993 insgesamt 157 Stellen abgebaut worden. Auf Grund der bestehenden
Stellenabbauprogramme seien auch zukünftig Stellen abzubauen. Im gesamten
Ressort sei für das Jahr 2000 der Abbau von 183 Stellen vorgesehen.

Trotz des kontinuierlichen Personalabbaus seien in den letzten Jahren neue Auf-
gaben auf die Landwirtschaftsverwaltung zugekommen. In erster Linie seien hier-
bei die Antragsverfahren zu nennen, die nach der Agrarreform von 1992 einge-
führt worden seien und die durch die Beschlüsse zur Agenda 2000 weiter zuneh-
men würden. Beispielsweise steige die Zahl der prämienberechtigten Rinder von
170 000 auf 470 000, wobei für 130 000 Tiere zwei Prämienverfahren durchzu-
führen seien.

Die Landwirtschaftsverwaltung habe hier die Aufgabe, die Landwirte zu infor-
mieren, v. a. aber die Anträge zu bearbeiten und zu kontrollieren (einschl. aufwän-
diger Vor-Ort-Kontrolle(n). Das Land, das mit der Verwaltungsabwicklung be-
auftragt sei, trage gegenüber der EU auch das sog. Anlastungsrisiko für falsches
oder nachlässiges Verwaltungshandeln.

Weitere zusätzliche Aufgaben für die Landwirtschaftsverwaltung hätten sich
während der letzten Jahre durch neue Gesetze und Verordnungen auf der Bundes-
ebene, z. B. durch die Düngeverordnung aus dem Jahr 1996, ergeben.

10.8. Belastungen durch Statistiken

Nach Auskunft des Präsidenten des Statistischen Landesamtes stehen Belastungen
durch statistische Befragungen nach Auskunft der Unternehmen nicht im Vorder-
grund. Das decke sich aus Erkenntnissen mit früheren Untersuchungen, nach denen
die Belastung der Unternehmen durch statistische Auskunftspflichten von diesen
weniger hoch eingestuft würden, als Belastungen durch andere staatliche Pflichten.

Wenn die Unternehmen über Belastungen durch statistische Meldungen klagten,
seien dies nicht immer Meldepflichten des Statistischen Landesamtes, sondern
auch Befragungen des Bundesamtes der Finanzen, des Statistischen Bundesamtes
und der Bundesbank etc. Hinzu kämen Umfragen der Verbände und Kammern.

Im Gegensatz zu Umfragen von Interessenvertretungen, Privat-Instituten, seien
alle vom Statistischen Landesamt durchgeführten Befragungen vom Gesetzgeber
angeordnet. Dies treffe auch auf die angesprochenen Monatsberichte im Verarbei-
tenden Gewerbe, bzw. Gastgewerbe zu. In diesen amtlichen Statistiken lege der
Gesetzgeber den Berichtskreis an die Auskunftspflicht fest und bestimme, welche
Sachverhalte in welcher Häufigkeit zu befragen seien. Das Statistische Landesamt
Baden-Württemberg führe diese Gesetze durch. Ansprechpartner für Anregungen
und Kritiken am Auftrag seien die gesetzgebenden Institutionen, bzw. die
Fachressorts, welche die Gesetzentwürfe erarbeite.

Statistische Auskünfte belasteten die Auskunftspersonen sicher in gewissem Um-
fange. In der amtlichen Statistik stehe diese Belastung allerdings im Dienste der
Allgemeinheit. Die Ergebnisse stünden nicht nur den politischen Institutionen zur
Verfügung, sondern der gesamten Öffentlichkeit. Auch Unternehmern könnten je-
derzeit statistische Ergebnisse beziehen.

Zur Entlastung der Unternehmen seien fast alle laufenden Befragungen durch die
amtliche Statistik in diesem Bereich repräsentativ angelegt. Ein kleiner Teil der
Unternehmen werde zur Auskunftserteilung ausgewählt. Fast 90% aller Unter-
nehmen in Baden-Württemberg würden vom Statischen Landesamt Baden-Würt-
temberg überhaupt nicht mit laufenden Befragungen belastet.

Der Austausch von Auskunftspersonen sei bei zufallsgesteuerten Stichproben
meist möglich und werde dort auch praktiziert. Bei Repräsentativerhebungen, die
nach dem Konzentrationsprinzip die vielen Kleinunternehmen nicht belasteten,
sondern erst die größeren Unternehmen ab einem Schwellenwert befragten, sei
dieser Austausch nicht möglich. Denn ab dieser Abschneidegrenze seien alle Un-
ternehmen zu erfassen. Dieses Verfahren liege den Erhebung im produzierenden
Gewerbe zu Grunde.

10.8.1. Intrahandelsstatistik

Die Angaben der Warennummern ermöglichten eine detaillierte Erfassung des
Güterimport und -exports der Bundesrepublik Deutschland. Die Warennummern
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seien von allen EU-Mitgliedsstaaten verbindlich anzuwenden. Gerade die Wirt-
schaftsunternehmen selbst seien an solchen Außenhandelsstatistiken in tiefer Wa-
rengliederung stark interessiert. So beantworte das Statistische Bundesamt pro
Jahr ca. 70 000 Anfragen von Unternehnen zur Außenhandelsstatistik, die sich re-
gelmäßig auf Angaben über bestimmte Waren aus ihrem Produktsortiment bezö-
gen.

Um die Warenmeldung für die Befragten so einfach wie möglich zum machen, ar-
beite das Statistische Bundesamt im Übrigen im Rahmen der EU an der Initiative
zur Vereinfachung der Gesetzgebung im Binnenmarkt (SLIM) mit und werde sich
auch in Zukunft auf europäischer Ebene für eine Vereinfachung der kombinierten
Nomenklatur einsetzen. Gleichzeitig sei jedoch daran zu erinnern, dass die meis-
ten Unternehmen ein auf wenige Warennummern begrenztes Produktsortiment
hätten und sich diese Nummern im Zeitlauf nur wenig änderten.

Auf eine statistische Erfassung der Warenströme zwischen Mitgliedstaaten könne
auf absehbare Zeit nicht verzichtet werden: Ohne eine Intrahandelsstatistik wäre
es nicht möglich, die Auswirkungen des Euopäischen Binnenmarktes oder die
Wirtschaft von Währungsunionen auf die Handelströmung in der EU zu beurtei-
len. Außerdem könnten die Statistischen Ämter der Mitgliedstaaten ohne diese
Stastik die volkwirtschaftliche Gesamtrechnung nicht mehr in der erforderlichen
Gliederung Qualität aufstellen. Zuverlässige Ergebnisse aus der volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnung seien aber erforderlich, um beispielsweise die Beitragszah-
lungen der Mitgliedsstaten an die EU zu berechnen und die Haushaltsdisziplin im
Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zu überwachen.

Bereits seit Mitte der 70-er Jahre habe das Statistische Bundesamt Daten über Er-
mittlungen mittels Datenträger ermöglicht. Diese damals noch postalische Über-
mittlung von Disketten und Magnetbändern sei den technischen Möglichkeiten
immer weiter angepasst worden. Inzwischen würde auch eine komfortable Form
der Datenmeldung zur Intrahandelsstatistik via Internet angeboten. Dabei könnten
die Daten entweder online mit Hilfe einer Eingabemaske erzeugt werden oder ex-
tern erzeugte Daten elektronisch übermittelt werden.

Im Übrigen sei auf Initiative des Statistischen Bundesamtes Anfang 1999 die
Meldeschwelle zur Handelsstatistik auf etwa 400000 DM verdoppelt und dadurch
etwa 26 000 Unternehmer aus der Berichtspflicht entlassen worden. Damit seien
nunmehr 83 % aller am Intrahandel tätigen Unternehmen gänzlich von Meldun-
gen befreit.

10.8.2. Wiederholte Befragung einzelner Unternehmen

Um ausreichend zuverlässige Ergebnisse zu gewinnen, müsse die amtliche Statis-
tik eine Mindestanzahl an Betrieben befragen. Auf Grund der bestehenden Struk-
turen im produzierenden Gewerbe habe man häufig nur die Wahl, entweder eine
Stichprobe aus allen Betrieben zu ziehen oder die größeren Einheiten zu befragen
und die kleinen Betriebe mit weniger als 20 Beschäftigten ganz von der Erhebung
auszunehmen. Da das Ausfüllen von Fragebogen den kleineren Unternehmen er-
fahrungsgemäß größere Schwierigkeiten bereit, habe sich die amtliche Statistik
für die Entlastung dieser Kleinbetriebe entschieden.

Um die Belastungen der Unternehmer auf ein Minimum zu reduzieren, würden al-
le bestehenden Statistiken regelmäßig auf die Möglichkeit zur Straffung und Ra-
tionalisierung überprüft. Als Ergebnis dieser Programmüberprüfung seien allein
in den letzten 5 Jahren 70 Kürzungs- und Rationalisierungsmaßnahmen durchge-
führt worden mit z.T. erheblichen Entlastungen v. a. für die KMU. So müssten
beispielsweise durch die Neukonzeption der Produktionsstatistiken seit letztem
Jahr nur noch 15300 statt bisher 28 000 Betriebe eine Monatsmeldung abgeben
und vierteljährlich nur noch 31 000 statt bisher 46000 Betriebe zur Produktions-
statistik melden. Die Häufigkeit der Erhebung bei Mehrbetriebsunternehmen des
produzierenden Gewerbes sei mit Wirkung vom 1. Januar 2000 von monatlich auf
jährlich verlängert worden.

Eine wesentliche Erleichterung sei bei der Landwirtschaftszählung 1999 erreicht
worden.

So wurde in einzelnen Bereichen eine deutliche Anhebung der unteren Erhe-
bungsgrenzen erreicht – mit der Folge, dass in Baden-Württemberg gegenüber
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den Vorjahren etwa 1/3 weniger Betriebe zur Agrarstatistik einzubeziehen sind.
Außerdem werde die Landwirtschaftszählung 1999 als integrierte Erhebung
durchgeführt – d.h., dass es sich zum erstem Mal um eine zeitgleiche Erhebung
über Bodennutzung, Viehbestände und Arbeitskräfte sowie weitere Strukturmerk-
male handele. Eine weitere wesentliche Entlastung für einen Großteil der Betriebe
trete dadurch ein, dass bei der Landwirtschaftszählung 1999 – soweit möglich –
eine Datenübernahme der über den gemeinsamen Antrag vorliegenden Angaben
zur Bodennutzung und Viehhaltung erfolge.

10.8.3. Nutzen der amtlichen Statistik für die Befragten

Die Wirtschaft werde von zahlreichen Fach- und fachübergreifenden Verbänden
vertreten. Diese nutzten die Daten nicht nur, sie gestalteten durch ihre Mitglied-
schaft im wichtigsten Beratungsgremium der Bundesstatistik, dem statistischen
Beirat, das Statistische Erhebungsprogramm auch mit.

Wirtschaftsunternehmen nutzten das Informationsangebot der Statistischen Ämter
aber auch direkt. Sie seien z. B. an Außenhandelsstatistiken in tiefer Warengliede-
rung stark interessiert. Das Statistische Bundesamt beantwortet pro Jahr allein ca.
70 000 Anfragen von Unternehmen zur Außenhandelsstatistik, die sich regel-
mäßig auf Angaben über bestimmte Waren aus ihrem Produktsortiment bezögen.
Weitere Beispiele für Statistikergebnisse, die von Firmen direkt genutzt würden,
seien nach Branchen tief gegliederte Ergebnisdarstellungen der Kostenstrukturen
und der aktuellen Konjunkturindikatoren und die ebenfalls sehr detaillierten
Nachweise der Produktionserhebungen.

Das Statistische Bundesamt habe im Internet ein breites Angebot an statistischen
Grunddaten, auf das die Unternehmen kostenlos zugreifen könnten.

10.8.4. Bodennutzungserhebung und Tierkennzeichnung (Ministerium Ländlicher
Raum)

Nach Aussage des Statistischen Landesamtes wurden die Verfahrenserhebungen
von Daten für statistische Zwecke in den letzten Jahren stark vereinfacht. So wur-
den 1999 die Bodennutzungshaupterhebung und die Viehzählung zu einer inte-
grierten Erhebung zusammengelegt. Die hierzu erforderlichen Daten würden übli-
cherweise vom sog. gemeinsamen Antrag (Formular zur Beantragung mehrerer
ausgleichsprogrammer in der Land- und Fortwirtschaft) übernommen. Einen Er-
hebungsvordruck müssten lediglich die Landwirte ausfüllen, die entweder keinen
gemeinsamen Antrag stellten und im Rahmen einer detaillierten Stichprobenerhe-
bung zweimal jährlich befragt würden (5 bis 6000 Betriebe). Spezialerhebungen
würden zudem bei Betrieben mit Obst, Gemüse und Zierpflanzenbau durchge-
führt. Im Jahr 2000 müssten nach Angaben des Statistischen Landesamtes 80 %
bis 85 % der landwirtschaftlichen Betriebe keine Erhebungsformulare ausfüllen,
sondern nur erklären, dass sie einen gemeinsamen Antrag stellten. Das Statisti-
sche Bundesamt erhebe keine Daten direkt bei den landwirtschaftlichen Betrie-
ben.

Tierkennzeichnung und Meldung

Die Kennzeichnungspflicht für Rinder beruhe auf den Vorgaben der EU-Verord-
nung 820/97. Mit der Kennzeichnung würde folgende Ziele verfolgt:

• Rückverfolgung der Herkunft der Tiere im Seuchenfall

• Dokumentation der Tierbestände als Grundlage für die Gewährung von EU-
Prämien

• Grundlage für die EU-weite Rindfleischetikettierung, die nach derzeitiger Be-
schlusslage ab 1. September 2000 obligatorisch sei.

Ziel der EU-Prämien für Rinder sei der – zumindest teilweise – Ausgleich von
Einkommenseinbußen die der Landwirtschaft durch Wettbewerbsverzerrungen.

Ziel der Etikettierung sei die Wiedergewinnung des Verbrauchervertrauens in die
Rindfleischproduktion.

Voraussetzung für ein Herkunftsinformationssystem Rinder (HIT) sei es, dass

– alle Rinderhalter registriert seien,
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– alle Rinder zweifelsfrei gekennzeichnet seien,

– der Lebensweg aller Rinder von der Geburt bis zur Schlachtung zweifelsfrei be-
legt werden könne.

Alle hierfür erforderlichen Daten würden an eine zentrale Datenbank gemeldet
und dort gespeichert. Seit 1. Juli 1998 sei auch der Rinderpass obligatorisch vor-
geschrieben. Neben der Landwirtschaft seien der Viehhandel und die Schlachtbe-
triebe von der Kennzeichnungspflicht betroffen.

10.9. Handelsregisterüberführung von den Registergerichten auf die Industrie-
und Handelskammern (Stellungnahme Justizministerium Baden-Württem-
berg)

Zur Verlagerung der Handelsregisterführung von den Registergerichten auf die
IHKn sei eine Änderung des Bundesrechts erforderlich. Der Bundestag habe zwar
1998 auf Initiative Baden-Württembergs hin eine bundesrechtliche Modellver-
suchsklausel beschlossen, die aber im Vermittlungsausschuss gescheitert sei. Der-
zeit seien angesichts der politischen Verhältnisse in den Bundesgesetzgebungsor-
ganen keine Erfolgsaussichten hierfür in Sicht. Es werde deshalb an der Ein-
führung eines elektronischen Registers gearbeitet. Mit den modernen Datentech-
niken eines elektronischen Registers könnten einerseits Arbeitsabläufe effizienter
gestaltet und andererseits Benutzern, insbesondere den Unternehmen, ein besserer
Service geboten werden.

11. Fazit

Die Bürokratielasten sind in den letzten Jahren um ca. 20% gestiegen. Diese belas-
ten Kleinstunternehmen überproportional. Die Bürokratiekosten betragen in
Kleinstunternehmen jährlich 6800 DM pro Arbeitsplatz. Eine Entlastung ist daher
besonders für Kleinst- und Kleinunternehmen nötig, um unternehmerische Spiel-
räume zurückzugewinnen, da diese Aufgaben dort meist vom Inhaber/in selbst er-
ledigt werden.

Die Bürokratiebelastungen waren im Rahmen der Anhörungen der Enquetekom-
mission das von den Unternehmen am meisten thematisierte Problem. Im Rahmen
der Regionalen Dialogforen und der Umfrage der Enquetekommission wurden
hierzu zahlreiche Hinweise gegeben (vgl. auch Auswertung der Umfrage im An-
lagenband), die dem Bürokratiekosten-TÜV zur Prüfung an die Hand gegeben
werden sollen.

Anlagen

Karlsruhe, den 7. Februar 1997

Gemeinsame Erklärung von Wirtschaft und Verwaltung
zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren

im Regierungsbezirk Karlsruhe

Präambel

Die Industrie- und Handelskammern sowie die Handwerkskammern im Regie-
rungsbezirk Karlsruhe, das Regierungspräsidium Karlsruhe, die Landratsämter
und die Städte Mannheim, Karlsruhe, Heidelberg, Pforzheim und Baden-Baden
sind übereinstimmend der Meinung, dass Genehmigungsverfahren effektiv und
zügig durchgeführt werden müssen, um die Marktchancen der regionalen Wirt-
schaft zu stärken und Verfahrenskosten zu verringern.

Die folgenden Maßnahmen sollen dazu dienen, den Kontakt zwischen Wirtschaft
und Verwaltung zu stärken und Probleme dort, wo sie auftreten, zu lösen. Dazu
können frühzeitige Kontaktaufnahmen zwischen Wirtschaft und Verwaltung hilf-
reich sein. Die Verwaltung wird gesetzliche Spielräume nutzen, um Arbeitsplätze
zu sichern und zu schaffen. Die Kammern werden ihre Mitglieder (die Unterneh-



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

202

men) bitten, sich an diese Erklärung zu halten. Vom Gesetzgeber erwarten die
Unterzeichner verlässliche und mit den notwendigen Spielräumen ausgestattete
Rechtsvorschriften.

1. Beiderseitige Maßnahmen: Behörden und Unternehmen

Mit dem Ziel der Verfahrensbeschleunigung werden abgesprochen:

• die Kommunikation zwischen Behörde und ihren Kunden – insbesondere mit den
Antragstellem – vor und während der Verfahren zu verstärken,

• bereits im Vorfeld des eigentlichen Genehmigungsverfahrens – soweit ge-
wünscht – den Kontakt aufzunehmen, um später die Planungssicherheit zu er-
höhen und ein Zeitmanagement zu erleichtern. In diese Antragsgespräche sind
bei Bedarf alle betroffenen Behörden einzubeziehen,

• moderne Techniken einzusetzen,

• bei Erforderlichkeit knappe Zwischeninformationen zu geben,

• darauf zu achten, dass Bescheide konkret und verständlich die Forderungen
nennen, die für das zu genehmigende Vorhaben notwendig sind,

• Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen durch die Kammern und die
Behörden abzuhalten,

• für die jeweiligen Verfahren seitens der Unternehmen und Verwaltungen An-
sprechpartner sowie deren Vertreter zu benennen,

• unabhängig von Einzelverfahren seitens der Kammern und Behörden An-
sprechpartner zu benennen, die den Unternehmen zur Verfügung stehen.

Zur Gestaltung des effektiven und zügigen Ablaufs bei Genehmigungsverfahren
verpflichten sich alle Beteiligten, erforderliche Maßnahmen zügig umzusetzen.
Bei Bedarf sind Zeitpläne für den Verfahrensablauf zu vereinbaren. Neue gesetz-
liche Möglichkeiten oder Verfahrenserleichterungen sollen genutzt werden. Auf
Vor- und Nachteile unterschiedlicher Verfahren werden die Behörden in den Ge-
sprächen hinweisen.

2. Maßnahmen der Behörden

Die betroffenen Behörden prüfen nach Eingang der Unterlagen deren Vollstän-
digkeit. Die Behörden leiten auch dann ein Verfahren ein, wenn für den Kern des
Verfahrens minderbedeutende Unterlagen, die rasch nachgeliefert werden sollen,
fehlen. Notwendige Beteiligungen politischer Gremien und der Öffentlichkeit
sind frühzeitig zu veranlassen. Probleme, die sich bereits jetzt andeuten, werden
unverzüglich angesprochen. Berührte Fachbereiche werden gleichzeitig beteiligt
(sog. Sternverfahren). Die Verwaltungsvorschrift „Verfahrensbeschleunigung
Umwelt“ wird eingehalten.

Die Fachaufsicht wird so ausgeübt, dass die Entschlusskraft und Verantwortungs-
freudigkeit der nachgeordneten Behörden gefördert wird.

Die Behörden wirken darauf hin, dass Auflagen im Rahmen der Genehmigung
auf das erforderliche Mindestmaß begrenzt werden. Bei der Formulierung von
Betriebsauflagen wird auch ihre Überwachbarkeit berücksichtigt. Umfangreiche
Forderungen, die nur die gesetzlichen Anforderungen wiederholen, werden weg-
gelassen und durch klare, eindeutige und gezielte Angaben ersetzt, soweit diese
überhaupt erforderlich sind.

3. Maßnahmen der Unternehmen

Im Vorfeld geplanter Verfahren wird von den Unternehmen der Kontakt mit den
zuständigen Behörden mit dem Ziel der Beratung gesucht, sofern dies gewünscht
ist. Bei Problemen stehen die Kammern als Vermittler und Ansprechpartner zur
Verfügung. Unternehmen, die eine Genehmigung beantragen, müssen sich be-
wusst sein, dass ein Verfahren nur in Gang gesetzt und eine Genehmigung nur
ausgesprochen wird, wenn die erforderlichen Unterlagen vollständig und ver-
ständlich der Genehmigungsbehörde vorliegen. Die eigenen Beiträge (beispiels-
weise vollständige und lesbare Pläne, Heranziehung extemer Berater zur Klärung
von speziellen Fragen) werden rechtzeitig erbracht.



4. Umsetzung

Die Behörden erklären, dass sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
eröffnete Handlungsspielräume nutzen werden. Die Unternehmer sichern zu, ge-
eignete Unterlagen vorzulegen und bei Fragen den Kontakt mit den zuständigen
Behörden zu suchen.

a) In Genehmigungsverfahren werden bei Bedarf auch künftig auf Seiten der
Behörden sog. Verfahrensmanager und deren Stellvertreter sowie auf Seiten
der Unternehmen Projektmanager und deren Stellvertreter benannt.

b) Eine „Clearing-Stelle“ wird im Regierungspräsidium Karlsruhe für Verfahren
in dessen Zuständigkeitsbereich eingerichtet. Ihr werden insbesondere Vertre-
ter des Regierungspräsidiums, der Stadt- und Landkreise, der Industrie- und
Handelskammern sowie der Handwerkskammern angehören. Die Mitglieder
der „Clearing-Stelle“ tagen zweimal jährlich zur Besprechung offener Fragen.
Insgesamt soll der Kontakt zwischen der Verwaltung und den Vertretern der
Kammern gestärkt werden.

c) Zur besseren Unterrichtung sind Informationsschriften über Zuständigkeiten
und Genehmigungsverfahren (ggf mit einigen Praxistips) bereitzuhalten oder
zu erstellen. In Kammerzeitschriften bzw. Amtsblättern der Kommunen kann
bei Bedarf über Verfahren informiert werden. Ebenso können Informations-
veranstaltungen (z. B. anlässlich Gesetzesänderungen) vereinbart werden.

d) Die Eigenverantwortung der Betriebe – und besonders derjenigen, die sich
nach dem EU-Öko-Audit haben zertifizieren lassen – soll gestärkt werden.

5. Schlussbemerkung

Die zuvor angesprochenen Verpflichtungen der Behörden und Kammern sind
Grundlagen für ein partnerschaftliches Zusammenwirken. Aus den Erfahrungen
sollen künftig weitere Maßnahmen abgeleitet werden, um die Effektivität von Ge-
nehmigungsverfahren weiter zu steigern und den Zeitfaktor zu verbessern, damit
die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft gestärkt wird.

Unterzeichner der Erklärung sind:

Regierungspräsidium Karlsruhe
Industrie- und Handelskammer Karlsruhe
Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald
Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar
Handwerkskammer Mannheim
Handwerkskammer Karlsruhe
Handwerkskammer Reutlingen
Neckar-Odenwald-Kreis
Rhein-Neckar-Kreis
Landkreis Karlsruhe
Landkreis Rastatt
Enzkreis
Landkreis Freudenstadt
Landkreis Calw
Stadt Mannheim
Stadt Karlsruhe
Stadt Heidelberg
Stadt Baden-Baden
Stadt Pforzheim

Aufgabenkatalog, der „ Clearingstelle“ gemäß Ziffer 4.c
der gemeinsamen Erklärung

– Stärkung der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Verwaltung, z. B. durch kon-
tinuierlichen Erfahrungsaustausch, gemeinsame Kontakte, etc.

– Besprechung grundsätzlicher Probleme der Verfahrensbeschleunigung (Einzel-
fälle möglichst nur als Anschauungsmaterial und zur Analyse von Schwachstel-
len).
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– Erarbeitung von Listen, in denen verfahrensverzögernde Maßnahmen (sowohl
aus dem Verfahrens- wie auch dem materiellen Recht) niedergeschrieben wer-
den. Diese können an die zuständigen Stellen (z. B. Ministerien) weitergeleitet
werden.

– Im jeweiligen Verantwortungsbereich der Teilnehmer soll die Selbstverantwor-
tung und die Eigeninitiative der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestärkt wer-
den.

– Wechselseitige Informationen und Absprache über Aktivitäten und Umsetzun-
gen (z. B. Veranstaltung, Broschüren, Listen für Ansprechpartner, innovatives
Behördenmanagement, Erstellung von Leitfäden, etc.)

Die Liste der rd. 60 Kritikpunkte aus der Bestandsaufnahme der Wirtschaftsorga-
nisationen und -verbände wurde von der beim Wirtschaftsministerium eingerich-
teten interministeriellen Arbeitsgruppe Deregulierung geprüft und bewertet. Der
Ministerrat wurde am 25. Juli 2000 über das Ergebnis unterrichtet. Wesentliche
Ergebnisse der Überprüfungsaktion sind:

a) Erleichterungen für Existenzgründer

Im Rahmen des Vorschriftenmoratoriums für Existenzgründer hat das Umwelt-
und Verkehrsministerium die Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter gebeten, die be-
gründeten Belange von Existenzgründern besonders zu berücksichtigen und in der
Anfangsphase befristete Ausnahmegenehmigungen zu erteilen, wenn es bei der
Bereitstellung von Toiletten- und Pausenräumen nach der Arbeitsstättenverord-
nung Probleme gibt.

Die Bundesratsinitiative, Existenzgründer auf die Dauer von 5 Jahren von den Re-
gelungen zur Scheinselbstständigkeit und zum Kündigungsschutz auszunehmen,
hat im Bundesrat leider keine Mehrheit gefunden.

b) Berufsgenossenschaften

Das Sozialministerium wird im Rahmen seiner Beteiligung beim Erlass von Un-
fallverhütungsvorschriften darauf hinwirken, dass die gewerblichen Berufsgenos-
senschaften im Sinne einer Deregulierung ihr Regelwerk vereinfachen und sich
die Maßnahmen nach stärker an der Gefährdungssituation in den Betrieben orien-
tieren.

Die Unternehmer sind ihrerseits aufgerufen, in den Selbstverwaltungsorganen der
Berufsgenossenschaften, in denen die Arbeitgeber paritätisch mit den Arbeitneh-
mern vertreten sind, auf eine entsprechende Deregulierung im berufsgenossen-
schaftlichen Regelwerk hinzuwirken.

c) Wirtschaftsstatistik

Im Bereich der Wirtschaftsstatistik haben sich in den letzten Jahren besonders
durch die Initiative von Baden-Württemberg wichtige Erfolge erreichen lassen:

Durch eine Bundesratsinitiative konnte eine Verschlankung der amtlichen Produk-
tionsstatistik zum 1. Januar 1999 erreicht werden. Dadurch werden rd. 2400 kleine
und mittlere Betriebe in Baden-Württemberg – das sind fast die Hälfte der melde-
pflichtigen Betriebe – von der monatlichen Berichtspflicht entlastet. Weitere 2 800
Betriebe werden von der vierteljährlichen Meldepflicht befreit. Durch diese Aktion
sind allein in Baden-Württemberg 40000 Fragebögen weniger pro Jahr durch die
Betriebe auszufüllen und durch das Statistische Landesamt auszuwerten.

Bei der jährlichen Investitionserhebung wurde auf komplizierte Erhebungsmerk-
male verzichtet. Hiervon profitieren rd. 9500 Unternehmen im Land.

Durch die Anhebung der Meldegrenze bei der Außenhandelsstatistik zum 1. Janu-
ar 1999 wurden mehr als 4000 kleine und mittlere Unternehmen von der Befra-
gung ganz befreit.

Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Entschlackung des Konjunkturellen Monatsbe-
richts. Die Vorschläge Baden-Württembergs zielen auf die Umstellung der klei-
nen Betriebe von der monatlichen auf die vierteljährliche Erfassung und auf eine
Vereinfachung des Fragenkatalogs.
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Bei dem derzeit anstehenden Gesetzentwurf zur Dienstleistungsstatistik setzen
sich Wirtschafts- und Finanzministerium dafür ein, diese so schlank und kosten-
günstig wie möglich zu gestalten und auf komplizierte und belastungsintensive
Elemente zu verzichten.

d) Baurecht

Die grundlegende Novellierung der Landesbauordnung im Jahr 1996 hat bereits
spürbare Erleichterungen und Vereinfachungen im Baurecht gebracht. Weitere
materielle und verfahrensrechtliche Erleichterungen sind zwischenzeitlich erfolgt
oder wie die Änderung der Verfahrensordnung zur LBO auf den Weg gebracht.
Aus den vorgetragenen Kritikpunkten ergibt sich auch nach Auffassung der Inter-
ministeriellen Arbeitsgruppe kein weiterer Änderungsbedarf.

Der Erlass zur Wartung von Brandschutzklappen wurde ersatzlos aufgehoben.
Auf den Nachweis der sachgerechten Wartung und die thermische Auslösung von
Brandschutzklappen wird künftig verzichtet, denn die Zulassungsbescheide des
Deutschen Instituts für Bautechnik enthalten ausführliche Anweisung für die
Durchführung der Wartung. Der Verzicht auf die thermische Auslösung und das
teilweise Zerstören der Brandschutzklappen führt schon in mittleren Betrieben zu
jährlichen Einsparungen von bis zu hunderttausend Mark.

e) Wirtschaftsförderung

Die Umsetzung der Empfehlungen der Kommission zur Prüfung und Weiterent-
wicklung der Wirtschaftsförderung und die angestrebte Kooperation der Landes-
kreditbank-Förderbank mit der Deutschen Ausgleichsbank bringt im Wesentli-
chen die Erleichterungen oder Veränderungen, wie sie auch im Rahmen dieser
Deregulierungsaktion von der Wirtschaft angeregt wurden.

f) Initiativen auf Bundesebene

Das Wirtschaftsministerium hat bei Gesetzen und Verordnungen des Bundes ver-
stärkt darauf geachtet, dass keine unzumutbaren weiteren Belastungen auf die Un-
ternehmen zukommen und die Regelungen keine zusätzlichen bürokratischen Be-
lastungen bringen. Mit Bundesratsinitiativen – gegebenenfalls in Zusammenarbeit
mit anderen Ressorts – zur Verschlankung der Produktionsstatistik und zur weite-
ren Einsparung von Statistiken im Zusammenhang mit der Einführung der Dienst-
leistungsstatistik, Aufhebung der Genehmigungspflicht für Tarifstrompreise,
Überarbeitung der Eigenkapitalregeln der Banken, damit auch mittelständische
Betriebe über einfache bankinterne Rating-Verfahren in den Genuss günstiger
Anrechnungsfaktoren und letztlich günstiger Kreditzinsen kommen, sowie dem
Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz zur Überarbeitung des vom Bundes-
wirtschaftsminister und Bundesbauminister vorgelegten Entwurfs einer volu-
minös und bürokratisch ausgestalteten Energieeinsparverordnung war das Wirt-
schaftsministerium initiativ und erfolgreich im Interesse des Abbaus und der Ver-
meidung bürokratischer und die Wirtschaft hemmenden Vorschriften. Trotz meh-
rerer Initiativen konnten leider die nach wie vor bürokratischen Regelungen zur
Scheinselbstständigkeit und den geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen nicht
vermieden werden.

g) Zügige Genehmigungsverfahren, One-Stop-Agency

Für eine Wirtschaft, die zunehmend im Spannungsfeld einer stärkeren internatio-
nalen Verpflichtung steht, sind zügige Verwaltungsverfahren ein wichtiger Stand-
ortfaktor. Ein optimaler Verfahrensgang mit Beschleunigungseffekten verlangt
eine effiziente Verfahrenssteuerung und eine zielorientierte Kommunikation zwi-
schen den Beteiligten. Durch die Einführung eines Projekts- und Verfahrensma-
nagements bei den Regierungspräsidien sowie durch ein verbessertes und abge-
stimmtes Zusammenwirken von Antragsstellern, Wirtschaftsorganisationen und
Genehmigungsbehörden wurde eine koordinierte Vorgehensweise geschaffen.
Die Wirtschaft äußert sich sehr positiv zu dieser abgestimmten Verwaltungspra-
xis.

Das Instrument Verfahrensmanagement sollte sich aber nicht nur auf Großvorha-
ben und Genehmigungsverfahren der Mittelinstanz beschränken. Auch bei kleine-
ren Projekten wird von der Wirtschaft ein zügiges Verwaltungsverfahren erwartet.
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Landratsämter, Städte und Wirtschaftskammern müssen noch stärker als bisher
als Ansprechpartner für die Unternehmen gewonnen werden.

Nach jüngsten Ergebnissen von Forschungsprojekten, die das Bundeswirtschafts-
ministerium zum Abbau bürokratischer Hemmnisse im Existenzgründungspro-
zess vergeben hat, verlaufen nahezu 60 % aller Gründungen nach Angaben der
befragten Existenzgründer völlig problemlos. Insgesamt 27 % der Befragten ha-
ben bei ihrer Gründung schlechte Erfahrungen mit Behörden gemacht. Ein we-
sentliches Ergebnis dieser Studien war, dass Unternehmensgründungen weniger
durch Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften behindert werden,
sondern vielmehr durch eine schlechte Organisation und Information im Umgang
mit den Behörden.

Als ein Ansatz zur Verbesserung des Informationsflusses und zur effizienteren
Organisation von Genehmigungsverfahren wird nach den vorliegenden Studien in
der Einrichtung von zentralen Anlaufstellen (One-Stop-Agencies) gesehen. Auch
die Interministerielle Arbeitsgruppe Deregulierung hält die Einrichtung einer sol-
chen Stelle, die eine Servicefunktion wahrnimmt und zur Verfahrensbeschleuni-
gung beiträgt, für sinnvoll und wünschenswert.

Das Wirtschaftsministerium hat inzwischen mit den Wirtschaftsorganisationen
und den kommunalen Landesverbänden erste Gespräche zu diesem Thema ge-
führt. Dabei hat sich herausgestellt:

Im Bereich der Existenzgründung wird kein Bedarf für eine zentrale Anlaufstelle
gesehen, da das Beratungswesen in Baden-Württemberg in den letzten Jahren
ständig ausgebaut wurde. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Bera-
tungs- und Wirtschaftsförderungseinheiten vor Ort wird als gut bis hervorragend
bewertet. Weiter hat der Großteil der Existenzgründer aus dem Dienstleistungsbe-
reich in aller Regel keine größeren Genehmigungshürden zu überwinden.

Für bestehende Unternehmen wird hingegen im Sinne einer Bestandspflege eine
zentrale Anlaufstelle bei den Kommunen durchaus als interessant und wünschens-
wert gesehen. Die Wirtschaftsorganisationen und die kommunalen Landesverbände
weisen aber darauf hin, dass eine solche zentrale Anlaufstelle nicht alles leisten
könne und daher keine zu großen Erwartungen geweckt werden sollten. Insbeson-
dere wäre die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle mit einem enormen Personal-
aufwand verbunden, den sich nur wenige Kommunen leisten können oder wollen.

Andererseits wird aber durchaus die Notwendigkeit einer weiteren Vernetzung
und Kooperation der vorhandenen Wirtschaftsförderungsaktivitäten in den Krei-
sen und Regionen gesehen. Die Verfahren sollten weiter optimiert werden. Das
Wirtschaftsministerium ist dabei, zusammen mit den Wirtschaftsorganisationen
und den kommunalen Landesverbänden in einer Arbeitsgruppe weitere Vorstel-
lungen zu einer vernetzten Zusammenarbeit der regionalen Wirtschaftsförde-
rungseinrichtungen zu entwickeln und diese anschließend in regionalen Modellen
darstellen.

h) Zusammenarbeit mit dem Bund

Beim Bundeswirtschaftsministerium wurde im Herbst letzten Jahres eine Projekt-
gruppe „Abbau von Bürokratie“ eingerichtet. Ziel der Bemühungen der Projekt-
gruppe sind neben Verwaltungsvereinfachungen insbesondere spürbare Entlastun-
gen der Unternehmen in den verschiedensten Bereichen. Sie ist weiter Anlaufstel-
le für die Unternehmen um konkrete Vorschläge und Hinweise für weniger oder
effizientere Regulierungen und bessere organisatorische Abläufe aus den Unter-
nehmen nachzugehen. Die Projektgruppe arbeitet auf Bundesebene ressortüber-
greifend. Zwischen dem Bürokratiekosten-TÜV des Wirtschaftsministeriums und
der Projektgruppe „Bürokratieabbau“ beim Bundeswirtschaftsministerium besteht
eine gute Zusammenarbeit.

Die Kritikpunkte und Anregungen der baden-württembergischen Wirtschaft und
die Stellungnahme der interministeriellen Arbeitsgruppe Deregulierung hat Wirt-
schaftsminister Dr. Döring deshalb auch dem Bundeswirtschaftsminister zur Ver-
fügung gestellt, damit auf Bundesebene die entsprechenden Initiativen ergriffen
und die Vorschläge bei den dortigen Arbeiten berücksichtigt werden.

Die vorliegende Dokumentation zeigt exemplarisch die Felder und Vorschriften
auf, von denen sich Unternehmen im Alltagsgeschäft besonders belastet fühlen.
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Erleichterungen scheinen mir in diesen Bereichen besonders vordringlich. Die
Auswertung zeigt aber auch, dass es sich in den wenigsten Fällen um landesrecht-
liche Vorschriften handelt. Kritisiert werden vor allem bundesrechtliche Normen
und die Umsetzung von EU-Recht. Hier gilt es in den Gesetzgebungsverfahren
auf Bundes- und EU-Ebene noch mehr Einfluss zu nehmen und bürokratische Re-
gelungen zu vermeiden. Die Wirtschaftsorganisationen und Verbände sind in be-
sonderem Maße aufgerufen, sich zukünftig mit noch mehr Engagement einzubrin-
gen, um die Bürokratiekostenbelastungen erst gar nicht entstehen zu lassen. Staat
und Wirtschaft sind hier auf die wechselseitige Unterstützung angewiesen. Die
vorliegende Dokumentation zeigt, wie schwierig und langwierig es ist, einmal be-
schlossene Rechtsnormen und Verwaltungsvorschriften zu ändern.



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

208

V. Mittelstandsförderung

1. Mittelstandsbegriff

1.1. Mittelstandsbegriff und Definition

Mittelstandspolitik und -förderung steht und fällt – nach Auffassung der Ver-
bände – mit dem Begriff des Mittelstandes. Dieser sollte, insbesondere auch unter
dem Aspekt der Anwendung von gesetzlichen Regelungen und Förderungsmaß-
nahmen, möglichst praktikabel definiert werden.

Die mittelständische Unternehmenslandschaft in Deutschland ist außerordentlich
vielseitig und schließt kleine Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe ebenso ein
wie junge innovative Firmen oder etablierte mittelgroße Unternehmen. Der Mit-
telstand ist keine geschlossene oder in sich homogene Gruppe. Unternehmen sind
durch unterschiedliche Branchenzugehörigkeit und Betriebsgröße unterschied-
lichen Bedingungen und Entwicklungen unterworfen.

Nach Auskunft des ifm, Mannheim, läßt sich die Lösung der Definitions-
problematik „Mittelstand“ und „Familienunternehmen“ eher durch qualitative
Kriterien (z. B. Eigentum und Unternehmensführung in einer Hand bzw. in der
Familie) herbeiführen. Doch die amtliche Statistik bietet hierfür kaum Anhalts-
punkte.

Der deutsche Mittelstandsbegriff umfasst Unternehmen mit bis zu 499 Beschäf-
tigten und bis zu 100 Mio. DM Jahresumsatz.

Die quantitativen Kriterien des deutschen Mittelstandsbegriffs sind – nach Auf-
fassung der Verbände – zur Abgrenzung des Mittelstands nicht trennscharf genug,
da unter den deutschen Mittelstandsbegriff rund 99 % der Unternehmen fallen.
Aktualisierungsbedarf wird daher in bezug auf eine Neufassung bzw. schärfere
Abgrenzung des Mittelstandsbegriffs gesehen.

Dem Mittelstandsbegriff fehle die operationale Schärfe. Die in Deutschland
gebräuchlichen Definitionen des Mittelstandes seien in ihrer empirischen Realität
weitgehend mit der Definition der Gesamtwirtschaft deckungsgleich (BWHT).

Eine differenziertere Betrachtung des Mittelstandes sei notwendig (VDU). Unter-
nehmen mit bis zu 10, 10 bis 50 und zwischen 50 und 150 Mitarbeitern haben
nach Auskunft des VDU völlig unterschiedliche Bedingungen.

Aus Sicht der SHK-Handwerke bietet sich eine Klassifizierung weniger an
Umsatzgrößen, als auf Grund der Arbeitsintensität der Betriebe eine Orientierung
an der Zahl der Beschäftigten an, und zwar wie folgt:

1 – 9 Beschäftigte (Mikrounternehmen)
10 – 49 Beschäftigte (kleine Unternehmen)
50 – 249 Beschäftigte (mittlere Unternehmen)

Etwas schärfer und genauer ist die Definition der EU, die innerhalb des Mittel-
standsbegriffes zudem Drei-Teil-Kategorien klar abgrenzt. Die Europäische
Union verwendet folgende Definition für kleine und mittlere Unternehmen:

Unternehmensgrößenklasse Beschäftigte Umsatz Bilanzsumme
Mio Euro Mio Euro

Mittlere Unternehmen < 250 < 40 < 27
Kleine Unternehmen < 50 < 7 < 5
Mikrounternehmen < 10

Diese Definition trägt auch der Wirtschaftsstruktur in südeuropäischen Staaten
Rechnung. KMU bis 50 Mitarbeiter können unter Umständen höhere Beihilfen in
Anspruch nehmen.

Einige Verbände plädieren daher für die Übernahme der EU-Mittelstandsdefini-
tion (RKW, BWHT). Gründe liegen in der besseren Vergleichbarkeit und einer
stärkeren förderpolitischen Vernetzung zwischen nationalen und europäischen
Programmen (auch bei der Beratungsförderung). Zielsetzung sollte aus Sicht der
Verbände sein, die EU-Mittelstandsdefinition besonders am unteren Ende zur
Basis operationaler mittelstandspolitischer Entscheidungen zu machen (BWHT).
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Die Definition der Europäischen Union ist – nach Auskunft des LVI – in den
Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unter-
nehmen sowie in alle anderen Gemeinschaftsrahmen und Mitteilungen über
staatliche Beihilfen übernommen worden. Sie ist auch Kriterium für zahlreiche
Förderinstrumente des Landes und des Bundes.

Das Entwicklungshilfeprogramm ländlicher Raum, das Existenzgründungs- und
das Regionalförderungsprogramm des Landes werden auf der Grundlage dieser
Definition abgewickelt, wie auch weitestgehend die ERP-Programme. Im
Liquiditätshilfeprogramm des Landes sind Unternehmen mit bis zu 500 Be-
schäftigten antragsberechtigt, im Umweltschutzprogramm und im Programm
Einsatz moderner Technologien Unternehmen mit bis zu 300 Beschäftigten. Auf
Grund der besonderen Zielsetzung der Liquiditätshilfe- wie auch der Umwelt-
und Technologieförderung bestehe zum jetzigen Zeitpunkt nach Auffassung des
BWIHT kein Handlungsbedarf hinsichtlich einer Angleichung der zur Antrag-
stellung maßgeblichen Beschäftigtenobergrenze.

Nach diesen Kriterien könnte – nach Auffassung des Handwerks – bei einer
Neuausrichtung der Mittelstandsförderung in Baden-Württemberg an die Größen-
definitionen der EU angeknüpft werden, d. h. dass Betriebe mit mehr als 250
Mitarbeitern nicht grundsätzlich als Betriebe im Sinne der Mittelstandspolitik
angesehen werden sollten, wobei allerdings solche Betriebe > 250 Mitarbeiter im
Einzelfall bei Vorliegen von speziellen Strukturen durchaus den Nachweis eines
mittelständischen Charakters erbringen könnten (Ergänzung um qualitative
Faktoren).

Im Rahmen des bestehenden Förderinstrumentariums des Landes sieht der LVI
dagegen keinen Bedarf, die Kriterien zu verändern. Er verweist auf die Gefahr,
dass durch ein Abrücken von der definitorischen Obergrenze von 500 Beschäf-
tigten je Unternehmen die Mittelstandspolitik Gefahr laufe, zu einer „Kleinunter-
nehmenspolitik“ zu werden, zum Nachteil für substanzielle Teile des industriellen
Mittelstandes.

Fazit

Plädiert wird überwiegend von den kleinbetrieblich strukturierten Branchen für
eine Übernahme der EU-Definition. Bei der Bewertung größenbedingter Nach-
teile bei Kleinunternehmen und innerhalb der Betriebsgrößenklasse bis 50 Mit-
arbeiter sollte eine weitere Differenzierung vorgenommen werden.

Darüber hinaus sind bei der Definition des Mittelstandes vor allem qualitative
Merkmale zu Grunde zu legen.

Der Mittelstand besteht vor allem aus Klein- und Kleinstunternehmen (weniger
als 10 Mitarbeiter: 81 % in Baden-Württemberg, 85 % in Deutschland).

Durch eine Beschränkung auf die EU-Definition dürften sich nach Auskunft des
Wirtschaftsministeriums nur geringe Veränderungen ergeben. Aus der Sicht des
WM besteht jedoch im Einzelfall auch ein Bedarf, Unternehmen zu fördern, die
oberhalb der Grenze der EU-Definition liegen, z. B. bei Verbundprojekten.

1.2. Abgrenzungskriterien und Implikationen für die Förderung (ifm Mannheim)

Auf der Grundlage der Förderdatenbank des BMWI (Stand 15. Juni 1999) wurde
vom ifm Mannheim versucht, abzuschätzen, welche Kriterien die Mittelstands-
förderprogramme des Bundes und des Landes Baden-Württemberg für die
Abgrenzung mittelständischer Unternehmen anlegen. Die Definition für KMU,
die einem Förderprogramm zugrundeliegt, entscheidet über die Anspruchsberech-
tigung eines Unternehmens auf Fördergelder. Besondere Beachtung wurde dabei
der Frage geschenkt, inwieweit die EU-Definition die Grundlage für die Förder-
fähigkeit der Unternehmen bildet.

Auf Bundesebene existieren 115 Förderprogramme, deren Antragsberechtigte
Unternehmen – im Gegensatz zu öffentlichen Einrichtungen, Forschungsinsti-
tuten oder Universitäten – sind. 39 dieser Programme richten sich expressis verbis
an mittelständische Unternehmen bzw. KMU. Für das Land Baden-Württemberg
wurden analog 28 Förderprogramme ermittelt, 19 davon sind als mittelstands-
relevant zu charakterisieren.
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1.2.1. Charakteristika der Förderprogramme: Kleinunternehmens-Spezifik fehlt
häufig

In Baden-Württemberg beziehen sich 10 der 19 mittelstandsorientierten Förder-
programme auf Unternehmen, die bis zu 300 bzw. 500 Mitarbeiter beschäftigen
und/oder Jahresumsätzen bis zu 200 Mio. DM erwirtschaften. Weitere 6 Pro-
gramme enthalten keine eindeutige Abgrenzung hinsichtlich der Unter-
nehmensgröße der zu fördernden Unternehmen. Die Fördervoraussetzungen
werden hier lediglich durch den Ausdruck „mittelständisches Unternehmen“
beschrieben, was die Vermutung zuläßt, dass nicht nur kleine, sondern auch
mittlere Unternehmen bis zu 500 Beschäftigten, die nicht mehr der EU-Definition
entsprechen, gefördert werden können. Nur 3 der 19 Programme binden die För-
derung an die von der EU vorgegebene Definition für KMU, wobei in einem der
drei Programme Ausnahmen für größere Unternehmen möglich sind. Eine Be-
schränkung der Vergabe von Fördergeldern speziell an Kleinunternehmen findet
in Baden-Württemberg praktisch nicht statt. Lediglich im Beratungs- und Koope-
rationsförderprogramm zur Erschließung von Auslandsmärkten ist eine Förderung
von Unternehmen, die Märkte im EU- und EFTA-Raum erschließen wollen, auf
Kleinunternehmen bis 10 Mio. DM Jahresumsatz beschränkt. Für die Er-
schließung von Märkten außerhalb Europas stehen die Fördergelder auch
mittleren Unternehmen bis 100 Mio. DM Jahresumsatz offen.

Damit steht der überwiegende Teil der Mittelstandsförderprogramme in Baden-
Württemberg nicht nur Unternehmen, die nach EU-Definition zum KMU-Sektor
zählen, sondern auch größeren Unternehmen offen, über die Ausschöpfung der
Programme durch Unternehmen verschiedener Größe ist dadurch jedoch noch
nichts ausgesagt, diese müsste genauer untersucht werden.

Auf Bundesebene enthält ein größerer Anteil der aufgelegten Förderprogramme
als auf Landesebene die EU-Definition als Abgrenzungskriterium: 9 der 39 Pro-
gramme, die explizit die Förderung des Mittelstandes vorsehen, sind für
Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern bzw. rund 80 Mio. DM Jahres-
umsatz konzipiert. 13 von 39 Mittelstandsförderprogrammen stehen unspezifisch
allen KMU offen, anspruchsberechtigt sind also auch Unternehmen mit mehr als
250 Beschäftigten. 7 Programme richten sich speziell an Kleinunternehmen bis 50
bzw. 100 Beschäftigten oder neugegründete und junge Unternehmen bis zu einem
Lebensalter von drei bis fünf Jahren. Gefördert werden innovative und techno-
logieintensive junge Unternehmen, das Beratungs- und Informationswesen für
Handwerksbetriebe sowie Unternehmensberatungen. Besonders die Förder-
programme zur Existenzgründung und Existenzfestigung der Deutschen Aus-
gleichsbank und das ERP-Eigenkapitalhilfeprogramm sind wichtige Pfeiler der
Mittelstandsförderung. Über diese Programme werden zinsverbilligte Darlehen in
Höhe von 10 Mrd. DM pro Jahr an Existenzgründer und junge Unternehmen
vergeben.

Entscheidend, was den Umfang der Programme betrifft, sind jedoch die Mittel-
standsförderprogramme der KfW, die sieben der 39 Bundesprogramme betreut.
Allein im KfW-Mittelstandsprogramm wurden 1997 über 13 Mrd. DM als zins-
verbilligte Darlehen vergeben. Diese Darlehen stehen Unternehmen mit einem
Jahresumsatz bis 1 Mrd. DM zur Verfügung, wobei sich für kleinere Unter-
nehmen bis zu einem Jahresumsatz von 100 Mio. DM die Höhe der Förderung auf
bis zu 75 % des Investitionsbetrages beläuft und mittlere Unternehmen mit
höherem Umsatz Darlehen bis zu 66% des Investitionsbetrages in Anspruch
nehmen können. Der Kredithöchstbetrag beträgt 10 Mio. DM, diese Grenze kann
von kleineren Unternehmen auch überschritten werden. Interessant ist dabei, dass
sich die Umsatzobergrenze für antragsberechtigte Unternehmen in der Zeit des
25-jährigen Bestehens des Mittelstandsprogramms stetig nach oben verschoben
hat: von 100 Mio. DM im Jahr 1971 über 200 Mio. DM von 1975 bis 1982, 300
Mio. DM bis 1988, 500 Mio. DM bis 1991 bis zu 1 Mrd. DM bis in die Gegen-
wart. Die Erhöhung der nominalen Umsatzgrenzen übersteigt damit den Preis-
anstieg im selben Zeitraum.

Mangels Datenmaterial läßt sich die Ausschöpfung des Mittelstandsprogramms
der KfW nach Beschäftigtengrößenklassen nur schätzen. Das Institut für Mittel-
standsökonomie an der Universität Trier hat Berechnungen vorgenommen, nach
denen der Anteil der Kreditzusagen aus dem KfW-Mittelstandsprogramm an
Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten und/oder einem Gruppenumsatz
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über 80 Mio. DM/a im Jahr 1997 bei 26 % lag. Dies steht in einem gewissen
Gegensatz zu eigenen Angaben der KfW für das Jahr 1995, nach denen der Anteil
der Kreditzusagen an Unternehmen mit mehr als 50 Mio DM Jahresumsatz bei
unter 10% liegt1 und sich außerdem in den Jahren 1991 bis 1995 stetig aus-
geweitet hat. Die Anzahl der Kreditzusagen sagt jedoch nichts über die Höhe der
gewährten Kreditvolumina aus, deren Verteilung nach Unternehmensgrößen-
klassen wiederum anders aussehen kann. Über die Kreditvolumina liegen ledig-
lich Angaben der KfW zum Handwerk vor. Danach hatte das Handwerk im Jahr
1995 einen Anteil von 14 % am gesamten Kreditvolumen des KfW-Mittelstands-
programms, der sich von 10 % im Jahr 1991 erhöht hatte. Bezogen auf die
Gesamtzahl der Unternehmen hat das Handwerk einen Anteil von 16 – 17%.

1.3. Fazit

Sowohl auf Bundesebene als auch in Baden-Württemberg existieren somit zahl-
reiche Programme, die entweder keine Abgrenzung hinsichtlich der Beschäftig-
tenzahl oder des Jahresumsatzes von KMU vornehmen, oder die KMU-Definition
weiter fassen, als die von der EU gesetzte Definition und damit unter Umständen
auch größere Unternehmen einschließen. Ein großer Anteil der Fördergelder für
den Mittelstand richtet sich damit an mittlere (Industrie-)Unternehmen. Kleinere
Unternehmen werden gefördert, wenn sie sich in der Gründungs- und Existenz-
festigungsphase befinden oder soweit sie in High-Tech-Bereichen tätig und als
innovativ zu charakterisieren sind.

Die Wirtschaftsstruktur in Baden-Württemberg weicht von anderen Ländern und
Bundesländern etwas ab. Es gibt eine größere Zahl industrieller Mittelbetriebe.
Diese verstärkte Bedeutung der Industriebetriebe mit 250 bis 500 Mitarbeitern
muss daher bei einer Definition und Ausgestaltung der Förderprogramme für
Baden-Württemberg beachtet werden.

Die Inanspruchnahme der Förderprogramme ist unter Berücksichtigung der
Betriebsgrößenklassen unterschliedlich (z. B. Liquiditätshilfe: 80 % unterhalb
EU-Schwellenwert, Verbundprojekte höhere Anzahl größerer Unternehmen).
Förderprogramme sollten daher ggf. in einzelnen Förderbereichen stärker auf
Klein- und Kleinstunternehmen ausgerichtet werden (z. B. Spez. Intensivberatung
für Kleinstunternehmen, dagegen Außenwirtschaftsförderung und Verbund-
projekte bis 500 Mitarbeiter), zumal sich eine steigende Bedeutung kleinbetrieb-
lich strukturierter Branchen abzeichnet.

2. Mittelstandsförderung von EU, Bund und Land in Baden-Württemberg:
Konsistenz, Transparenz, Konzentration und Einfachheit als Daueraufgabe

Die Enquetekommission „Mittelständische Unternehmen“ hat am 17. März 2000
elf Sachverständige zu Situation und Perspektiven der Mittelstandsförderung von
EU, Bund und Land sowie bestehende Ansätze in Baden-Württemberg hinsicht-
lich ihrer Effizienz unter die Lupe genommen.

2.1. EU-Förderung

95 % der KMU-Förderung findet auf nationaler und regionaler Ebene statt. Die
EU beschränkt sich nach Angaben von Dr. Albrecht Mulfinger nach dem Sub-
sidiaritätsprinzip auf komplementäre Förderprogramme zu Bund und Ländern
(insgesamt 13). Wichtiger als Förderprogramme sei der EU allerdings die Ver-
besserung der Rahmenbedingungen für das Wachstum der Unternehmen und die
Schaffung von Arbeitsplätzen und der Schutz von KMU vor Wettbewerbs-
verzerrungen durch Vollendung des Binnenmarkts und der Europäischen Wirt-
schafts- und Währungsunion, Liberalisierung, strenge Beihilfenpolitik sowie
Außenhandelspolitik.

Am 1. März 2000 hat die EU eine Pilotmaßnahme „Ermäßigter MWSt-Satz für
arbeitsintensive Dienstleistungen“ gestartet. Die Mitgliedstaaten dürfen während
3 Jahren einen ermäßigten Steuersatz für 2 oder 3 Dienstleistungssektoren –
ausgewählt aus 5 Bereichen (Kleine Dienstleistungen für die Reparatur von
Fahrrädern, Schuhen, Leder, Bekleidung, Haushaltswäsche, Renovierung, Repa-
ratur und Reinigung von Fenstern in privaten Wohnungen, Häusliche Pflege-

1 KfW 1996
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dienste, Frisöre) – anwenden. Am Pilotprojekt der EU zur MWSt-Senkung be-
teiligen sich 9 Mitgliedstaaten. Deutschland habe sich auf Grund der resultieren-
den Steuerausfälle nicht zur Beteiligung entschließen können. Eine Bewertung
der Maßnahme hinsichtlich der Auswirkungen auf Beschäftigung und Schwarz-
arbeit sei für Oktober 2002 vorgesehen.

Kern der EU-Förderung für KMU bildet das 3. Mehrjahresprogramm für KMU
(1997 – 2000), das sich an Mittlerorganisationen wendet und im Rahmen europa-
weiter Ausschreibungen vergeben wird. Dafür stellte die EU in der laufenden
Förderperiode 127 Mio. Euro (oder 32 Mio. Euro p.a.) bereit – allerdings ein
geringes Volumen im Vergleich zum Europäischen Regionalentwicklungs- oder
Innovationsprogramm. Zielgruppe sind dabei Unternehmen mit bis zu 250 Mit-
arbeitern und Jahresumsatz bis 40 Mio Euro.

Schwerpunkte bilden die Verbesserung des administrativen, ordnungspolitischen
und finanziellen Umfeldes, Unterstützung bei der Internationalisierung insbeson-
dere durch Information, Kooperation, Innovation und Ausbildung sowie Unter-
stützung spezieller Zielgruppen: Handwerk, Existenzgründer, Frauen. Ein Reihe
von Gremien wie BEST, Europäische Gesprächsrunde Banken, Europäische
Handwerkskonferenzen, UEAPME haben hierzu zahlreiche Verbesserungsvor-
schläge unterbreitet.

Es erfolge eine systematische Kontrolle der Programme der EU. Die Maßnahmen
seien vom Evaluationsbericht von Deloitte & Touche insgesamt als gut bewertet
worden. Die Durchführung sei zufriedenstellend und wirtschaftlich, z.T. habe ein
strategischer Ansatz bei Pilotmaßnahmen gefehlt und wurde ein verzettelter Ein-
satz von Geld und Personal kritisiert. Die Beteiligung von KMU an Struktur-
programmen sei allerdings ungenügend. In seinem Bericht über die Beteiligung
der KMU am europäischen Fonds für Strukturentwicklung habe der Europäische
Rechnungshof Schwachstellen aufgezeigt: fehlende Transparenz und Publizität,
Kumulierung von Beihilfen, Unterstützung nicht überlebensfähiger Strukturen,
unzureichende Bewerbungsfristen, unzureichende Bewertung der sozio-ökono-
mischen Effekte, starke Schwankungen nach Förderregionen. Rund 800000
KMU (11,4 % der KMU in den Förderregionen) erhielten eine Förderung
(1994 – 1997: 21 Mrd. Euro); damit seien 0,5 – 2,7 Mio. Arbeitsplätze geschaffen
oder gesichert worden. Mulfinger empfahl die Stärkung der KMU-Beteiligung
durch konzertierte Aktionen und stärkere Koordinierung der Ziele sowie Aus-
tausch von best practise.

Europäische Netzwerke und Euro-Infozentren seien wichtig, um Information zu
vermitteln und Zugang zu Europäischen Programmen zu schaffen. Die EU hat
neben einer Anlaufstelle in der Generaldirektion Unternehmen auch einen
One-stop shop für KMU im Internet eingerichtet. Allerdings beschaffen sich nach
wie vor 2/3 der Unternehmen relevante Information über Consultants, EICs und
Presse. Prinzipiell erfolge eine europaweite Ausschreibung von Programmen, nur
in Ausnahmefällen ein Windhundverfahren. Beim Zugang bestehe ein Konflikt
zwischen effizienter Verwaltung und einfachen Verfahren. So gehe die Bünde-
lung von größeren Ausschreibungen zulasten der KMU. Daher sei eine Erhöhung
der Transparenz durch systematische Veröffentlichung, Antragsvereinfachung,
Verlängerung der Ausschreibungsfristen, Beratung und Zusammenarbeit mit
Beratern und erfahrenen Stellen bezüglich Vergabepraktiken notwendig. Ein
gemeinsames EU-Bund-Länder-Programm ist allerdings bisher nicht in Sicht.

Für die nächste Förderperiode sei angesichts Haushaltsknappheit und Verwal-
tungsstraffung bei der EU kein finanzieller Zuwachs zu erwarten. Straffung und
Reform der Netzwerke, Schwachstellenbeseitigung, Fortführung bewährter Maß-
nahmen, neue Schwerpunkte zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit wie
Benchmarking und Zugang zu e-commerce sei angesagt. Das Forschungsrahmen-
programm werde ausgeweitet. Es bestehe die Zielsetzung, mindestens 10 % des
Haushalts der thematischen Programme für KMU zu reservieren.

Über Fördermöglichkeiten für KMU im 5. Rahmenprogramm für Forschung und
Technologie informierte Prof. Dr. Peter S. Niess, Leiter des Steinbeis-Europa-
Zentrums. Das Programm betrifft die vier Themenbereiche: Lebensqualität, be-
nutzerfreundliche Informationsgesellschaft, nachhaltiges Wachstum, Energie und
Umwelt mit 23 Leitaktionen. Die Bilanz für BW sei günstig: ca. 200 Mio. DM
fließen jährlich nach BW (damit hat BW 20 % Anteil am Fördervolumen für
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Deutschland und liegt mit Bayern und NRW an 2. Stelle). Ein großes Problem
stelle Administration und Bürokratie dar: überladene Antragsformulare und
-aufwand, überlange Bearbeitungszeiten (bis zu 1,5 oder 2 Jahre), Zahlungsverzö-
gerungen und teilweise undurchsichtige Programmlogik. Die Administration habe
sich insgesamt im 5. Rahmenprogramm verschlechtert, so Niess. Es gebe auch
kein „quick no“. Niess empfahl daher: erleichterte Antragstellung, transparente
Verfahren, pünktliche und rasche Abwicklung sowie rasche Rückkopplung des
Ergebnisses (quick no).

Probleme bei der Beteiligung von KMU an EU-Förderprogrammen resultieren
vor allem aus Informationsdefiziten. Die Beratungsstellen bei den Euro-Info-
zentren Banken und Innovation Relay Centres würden nicht genügend genutzt, da
sie zu wenig bekannt seien. Die Programme seien selbst z.T. für Beraterinnen und
Berater unüberschaubar, auch fehle es an Lobbyarbeit in Brüssel, so Christiane
Salm vom ZDH-Euro-Handwerk-Consulting in Brüssel. KMU nutzten zu wenig
Berater, hätten selbst aber nicht die Kapazitäten für qualifizierte Bewerbung.
Probleme bereite die Komplemetärfinanzierung. Das europäische Ausschrei-
bungssystem „ted“ sei schwer und aufwändig zu recherchieren. Die Auftrags-
beratungsstelle in BW sei geschlossen statt ausgebaut worden.

Erfreulicherweise beteiligten sich KMU zunehmend an gemeinschaftlichen For-
schungsvorhaben. Der Anteil sei von 1996 18% auf 1997 24 % angestiegen. Die
erfolgreiche Antragstellung und Projektdurchführung hänge entscheidend von
Vergabeverfahren und Beratung bei der Antragstellung ab. Salm empfahl bessere
Rahmenbedingungen zu schaffen durch eine Bündelung bestehender Infor-
mations- und Beratungsangebote zur Antragstellung, Partnersuche und Projekt-
begleitung, besser verständliche Antragsunterlagen, Interessenbündelung von
Verbänden, Unternehmen und Ländern in Brüssel und verstärkte Lobbyarbeit
sowie Besetzung der beratenden EU-Gremien mit qualifiziertem Personal aus
Mitgliedstaaten. Weitere Anregungen waren: bessere Möglichkeiten der Kofinan-
zierung und eine gesonderte Fördermöglichkeit für KMU und Handwerk, das
einen Teil der Beratungsleistungen übernehme – ähnlich dem Exportberatungs-
programm.

2.2. Mittelstandsförderung des Bundes

2.2.1. Funktionsfähigkeit der Mittelstandsförderung – Eckpunkte auf Bundesebene

Dem System der Mittelstandsförderung in Deutschland ist von den wirtschafts-
wissenschaftlichen Instituten RWI, Essen, und WSF, Kerpen, ein insgesamt gutes
Zeugnis ausgestellt worden (vgl. 2. Arbeitsbericht Bund-Länder-Kommission).

1. Die derzeitige Förderung von KMU ist aus wirtschaftspolitischer Sicht gerecht-
fertigt und ordnungspolitisch unbedenklich.

2. Sie hat überwiegend den Charakter von Anstoßfinanzierung und Impuls-
gebung.

3. Sie umfasst nur rund 2 – 4 % aller Subventionen.

4. Sie muss auf Kontinuität und Berechenbarkeit sowie sektorübergreifend ange-
legt sein.

Bund und Länder haben sich zur Systematisierung und Zusammenfassung ihrer
Programme auf vier gemeinsame Förderbausteine verständigt:

1. Finanzierung,

2. Beratung/Qualifizierung,

3. Forschung/Technologie/Innovation,

4. Absatz-/Außenwirtschaft

Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip beschränkt sich der Bund auf wenige
breit angelegte Förderprogramme im Bereich der vier zentralen Förderbausteine
(Beispiel: Basisprogramm Beratungsförderung).

Unter dem Gesichtspunkt der möglichst weitgehenden Durchsetzung des Sub-
sidiaritätsprinzips streben Bund und Länder an, die vielgliedrige Förderstruktur
auf europäischer Ebene spürbar einzuschränken und die Gemeinschaftsinitiativen
abzuschaffen oder deutlich zu reduzieren. Gleichzeitig sollten EU-Angebote
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stärker als bislang zum Aufbau internationaler Kompetenzen und zur Intensivie-
rung des Personalaustauschs zwischen KMU sowie insgesamt die Gemein-
schaftsinitiativen stärker für KMU genutzt werden.

Eine übersichtliche, vollständige, aktuelle und kostengünstige Information über
Fördermaßnahmen des Bundes, der Länder und der EU kann einen wesentlichen
Beitrag zur Verbesserung der Transparenz leisten. Das BMWI hat hierzu eine
Förderdatenbank eingerichtet.

Die in Ansätzen bereits praktizierte Verzahnung der Förderung von Beratung und
Schulung wird weiterentwickelt. Geprüft wird die Verbindung von Bundes- und
Landesförderung für individuelle Beratungsprojekte.

Die Transparenz des Programmangebots soll durch verbesserte Informations-
politik ermöglicht werden. Insgesamt wird eine regelmäßige Information über
Ergebnisse und Wirkungen sowie eine stärkere Evaluierung für wichtig gehalten.

Es wird empfohlen – bei Aufrechterhaltung der Existenzgründungsförderung –
künftig dem Gesichtspunkt der Bestandspflege der bestehenden Unternehmen und
der Bestandsfestigkeit der Gründungsunternehmen größeres Augenmerk zu
schenken.

Es wird eine stärkere Verknüpfung der Aktivitäten im Bereich der Innovations-
förderung durch ein gemeinsames Konzept BMBF und BMWI „Innovation und
Mittelstand“ sowie insgesamt eine stärkere Verzahnung zwischen Regional-,
Mittelstands- und Innovationsförderung angestrebt.

Verstärkt werden soll die Nutzung neuer IuK bei der Beantragung und Genehmi-
gung der Inanspruchnahme von Fördermaßnahmen (Vereinfachung und Be-
schleunigung der Antrags- und Bearbeitungszeiten).

2.2.2. Förderung von KMU auf Bundesebene

Auf Bundesebene wurde – wie aufgezeigt – die Förderung von KMU zur Syste-
matisierung auf die vier Förderbausteine Finanzierung, Beratung-Qualifizierung,
Innovation-Forschung und Absatzförderung konzentriert. Ein Schwerpunkt bildet
dabei die Förderung von Existenzgründern und Investitionen in bestehenden
mittelständischen Unternehmen. Die Förderung des Bundes ist nach Angaben von
Herrmann Faas, Gruppenleiter im Bundeswirtschaftsministerium, insgesamt auf
Kontinuität angelegt. Dies sei besonders wichtig für die Finanzierungsprogramme
unter Mitwirkung Dritter. Neben klassischen Instrumenten existierten auch neue
Ansätze zu ganzheitlicher Strukturierung in Innovationsförderprogrammen und
Projektförderung im Rahmen des Innoregio-Wettbewerbs, wo Regionalentwick-
lung und Netzwerke gefördert würden.

Bund und Länder haben – wie aufgezeigt – in der letzten Legislaturperiode in
einer gemeinsamen Arbeitsgruppe Möglichkeiten zur Verbesserung der Kon-
sistenz und Transparenz der Förderung untersucht und sich dabei auf ein Gutach-
ten von RWI und WSF gestützt. Im Ergebnis sei die Konsistenz besser als ihr Ruf.
Kritisiert wurde allerdings die mangelnde Transparenz. Reaktion darauf sei die
Einrichtung der Förderdatenbank des BMWI (http://www.bmwi.de) sowie die
Systematisierung und stärkere Verzahnung von Bundes- und Landesförderung
gewesen. Mitte 1998 wurde die Gründungsförderung von NRW und der DtA zu
einem einheitlichen Bund-Länder-Programm „Gründungs- und Wachstumsfinan-
zierung“ zusammengeführt. Zum Zeitpunkt der Anhörung wurden mit weiteren
Bundesländern Gespräche geführt, so auch mit BW. (Zwischenzeitlich konnte
auch für BW ein entsprechendes Bund-Länder-Programm „Gründungs- und
Wachstumsfinanzierung“ erreicht werden).

Die Verbesserung und Vereinfachung der Mittelstandsförderung bleibe Dauerauf-
gabe. Zielsetzung der Bundesregierung sei, die Förderung auf wenige Programme
zu konzentrieren und zu vereinfachen sowie Passgenauigkeit, Finanzierbarkeit
und Genehmigungserfordernisse zu berücksichtigen. Zusätzlich gelte es die För-
derung an die Wandlungsprozesse in der Wirtschaft anzupassen. So hätten neue
innovative Dienstleistungsunternehmen und Kleingründer andere Finanzierungs-
bedürfnisse als klassische Handwerksunternehmen. Eine Evaluierung der Förder-
programme zur künftigen Gestaltung finde statt, so seien derzeit aller ERP-
Programme auf dem Prüfstand. Auch die Vorschläge des Mittelstandsbeirats beim
BMWI gäben wichtige Hinweise.
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2.3. Mittelstandsförderung in Baden-Württemberg (vgl. auch Stellungnahme des
Wirtschaftsministeriums zum Untersuchungsauftrag der Enquetekommission)

Die Mittelstandsförderung des Landes BW gliedert sich in die überbetriebliche
und die einzelbetriebliche Mittelstandsförderung bzw. die Finanzhilfen.

2.3.1. Stellungnahme des Wirtschaftsministeriums

Die Grundlagen, Ziele und Instrumente der Mittelstandsförderung sind im Mittel-
standsförderungsgesetz von 1975 festgeschrieben. Kernbereiche der überbetrieb-
lichen Förderung sind die berufliche Aus- und Fortbildung, die Existenz-
gründungsförderung, die Erschließung ausländischer Märkte sowie die Techno-
logie- und Innovationsförderung, so Ministerialdirigent Dr. Reinhold Mayerle,
Abteilungsleiter Wirtschafts- und Strukturpolitik im Wirtschaftsministerium BW.

Besonders wichtig seien dabei die Investitionen in Berufsbildungsstätten zur
Erneuerung und Substanzerhaltung. Die Unternehmerförderung und Fachkurs-
förderung sei in den letzten Jahren drastisch zurückgefahren worden. Die
Existenzgründungsförderung durch Information, Beratung und Qualifizierung aus
Privatisierungserlösen habe dagegen ein gutes Niveau erreicht. Neu sei die Förde-
rung sog. Gründerverbunde an Hochschulen. Für die überbetriebliche Existenz-
gründungsförderung stünden in der laufenden Legislaturperiode insgesamt 27,5
Mio. DM zur Verfügung.

Die Erschließung ausländischer Märkte bestehe aus der Förderung der Beteili-
gung von Firmengruppen an Auslandsmessen (seit 1992 stark zurückgefahren,
1992: 4,2 Mio. DM, 1999: 1,42 Mio. DM), der Durchführung von Landesmaß-
nahmen (Firmengemeinschaftsausstellungen, Katalogausstellungen, Technische
Symposien und Wirtschaftsdelegationsreisen). Seit 1992 sei hier stark zurück-
gefahren worden (von 4,4 Mio. DM auf 1,5 Mio. DM, 1999).

Die Technologie- und Innovationsförderung in Höhe von 70 – 80 Mio. DM
umfasse die Förderung anwendungsorientierter, wirtschaftsnaher Forschungs-
einrichtungen, die Förderung des Technologie- und Wissenstransfers durch die
Steinbeis-Stiftung, Kammern und Verbände, Technologiezentren und regionale
Innovationsnetzwerke, Verbundprojekte und das C1-Programm. Auch hier seien
die Haushaltsansätze rückläufig. Ein gewisser Ausgleich sei durch die Verwen-
dung von Privatisierungserlösen erreicht worden.

Weitere Bereiche der Mittelstandsförderung seien die Beratungsförderung (rück-
läufig: 1992: 7,9 Mio. DM, 1999: 5,377 Mio. DM) und die Förderung von
Messen und Ausstellungen sowie Leistungsschauen (rückläufig: 1992: 1,3 Mio.
DM, 1999: 0,33 Mio. DM) sowie die Förderung von Kooperationen (derzeit prak-
tisch eingestellt, 1990: 600 000 DM, 1999: 7 000 DM). Hier sei eine Verbesse-
rung der Mittelausstattung dringend erforderlich zur Bewältigung der struktu-
rellen Herausforderungen.

Einzelbetriebliche Förderung bzw. Finanzhilfen umfasse v. a. zinsverbilligte
Darlehensprogramme der L-Bank (Existenzgründung, -festigung, Übernahmen,
Moderne Technologien, Umweltschutz- und Energiesparinvestitionen, Unter-
nehmensinvestitionen in strukturschwachen Räumen und von Tourismusbetrieben
sowie Liquiditätshilfen), Bürgschaften und Beteiligungen über MBG und Bürg-
schaftsbank sowie einen Risikokapital- und einen VC-Fonds . Die Finanzierung
sei 1999 mit rund 77 Mio. DM aus dem sog. Bankbeitrag der Landeskreditbank
erfolgt. 780 Mio. DM zinsverbilligte Darlehen wurden damit bewilligt und damit
43 000 Arbeitsplätze flankiert. Sie sind Hilfe zur Selbsthilfe und keine Dauer- und
Erhaltungssubventionen. Ein Vorteil bestehe darin, dass dies nicht der globalen
Minderausgabe unterliege.

Die Grundsätze der Mittelstandsförderung sowie das Förderinstrumentarium
haben Initiativkreis Mittelstand und Handwerk 2000 sowie die Kommission zur
Prüfung und Weiterentwicklung der Wirtschaftsförderung 1996 –98 geprüft und
im Wesentlichen bestätigt. Beide Gremien sahen in der Verbesserung der wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen, vorrangig im Bereich der Steuern und Lohn-
zusatzkosten, aber auch im Bereich der Privatisierung und Deregulierung, die
wirksamste Mittelstandspolitik.

Auf Grund der Anregungen der Prüfstandskommission sei durch Programm-
zusammenlegungen höhere Transparenz und bessere Handhabbarkeit einzelner
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Programme erreicht worden. Ein weiteres Anliegen sei eine „Förderung aus einer
Hand“ vor allem im Existenzgründungsprogramm. Diese Forderung konnte bis
zum Zeitpunkt der Anhörung nicht umgesetzt, dagegen eine Verfahrensbeschleu-
nigung bei der Bearbeitung von Darlehensanträgen erreicht werden.

Nach Ansicht von Mayerle haben sich das MFG und die Förderinstrumente insge-
samt bewährt. Die Kernbereiche deckten sich mit unverzichtbaren Maßnahmen.
Die Mittelstandsförderung müsse so flexibel und offen angelegt sein, dass sie
zeitnah auf neue Herausforderungen reagieren könne. Größtes Problem sei die zu
geringe Finanzausstattung. Zwar sei es gelungen, mit Hilfe von Privatisierungs-
erlösen die dringendsten Löcher zu stopfen und etwas Gestaltungsspielraum zu
behalten. Doch das reiche auf Dauer nicht aus.

Die Umsetzung der Gremienvorschläge erfolge Zug um Zug. Zielsetzung sei eine
Novellierung des Mittelstandsförderungsgesetzes (MFG) mit einem klaren Be-
kenntnis des Landes zur kontinuierlichen Grundsicherung und Grundversorgung
der als unabdingbar angesehenen Kernbereiche der Mittelstandsförderung. Von
Teilen der Kommission sei sogar eine Dotationsgarantie gefordert worden.
Weiterhin gehe es um eine Fortschreibung anerkannter Instrumente.

Der Gesetzesentwurf beinhalte im Wesentlichen: 1. Künftig eine Förderfähigkeit
aller Freien Berufe, d. h. auch der Heilberufe herzustellen. 2. Den ordnungspoli-
tischen Vorrang mittelstandspolitischer Rahmenbedingungen vor der Förderung zu
verdeutlichen. 3. die wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand ein-
zugrenzen. Zur Förderung wirtschaftlicher Dynamik, zur Erweiterung wirtschaft-
licher Spielräume und im Interesse eines schlanken Staates sollten Land und Kom-
munen, vorbehaltlich spezifischer Regelungen für ihre wirtschaftliche Betätigung,
nur dort wirtschaftlich tätig werden, wo sie Effizienzvorteile im Vergleich zu pri-
vaten Leistungserbringern vorweisen könnten. 4. Es solle eine Konzentration der
Adressaten – in Anlehnung an die EU-Definition – auf Unternehmen mit bis zu
250 Beschäftigte erfolgen, allerdings ohne strikte Beschränkung. 5. Mit einer Defi-
nition der Kernbereiche solle eine angemessene und stetige Finanzausstattung die-
ser Bereiche verbunden werden. 6. Die Förderung von Existenzgründungen und
Betriebsübernahmen werde als eigenständiger Förderbereich aufgenommen. 7. Die
Vergabe öffentlicher Aufträge solle so geregelt werden, dass GU-Vergaben nur bei
wirtschaftlichem und technischem Erfordernis möglich seien und bei Vergabe an
Nachunternehmer mittelstandsgerechte Vergaberegeln einzuhalten seien, auch pri-
vate Finanzierung öffentlicher Investitionen und Gesellschaften in privater Rechts-
form dem öffentlichen Vergaberecht unterliegen sollen.

Ergänzt wurden die Ausführungen des Wirtschaftsministeriums von den Ver-
tretern der verschiedenen Förderinstitutionen des Landes BW.

2.3.2. Stellungnahmen der Vertreter/innen der verschiedenen Förderinstitutionen
des Landes Baden-Württemberg

Die überbetriebliche Mittelstandsförderung des Landesgewerbeamts Baden-Würt-
temberg (LGA) umfasst nach Angaben von LGA-Präsident Prof. Dr. Willi
Weiblen Existenzgründung und Betriebsübernahme, berufliche Bildung, Er-
schließung neuer Technologien, rationelle Energienutzung und betrieblichen
Umweltschutz, Design und Gestaltung als Wettbewerbsfaktor, grenzüberschrei-
tende und europäische Kontakte und Kooperationen. Dafür standen 1999 38,7
Mio. DM reguläre Mittel zur Verfügung. Hinzu kamen Sondermittel und EU-
Mittel in Höhe von insgesamt 40,1 Mio. DM.

Das bestehende Angebot an beruflichen Weiterbildungs- und Qualifizierungs-
maßnahmen durch die Kammern, ca. 120 überbetriebliche – von Bund und Land
geförderte – Aus- und Weiterbildungsstätten sowie 40 Arbeitsgemeinschaften für
berufliche Fortbildung mit mehr als 1200 Bildungsträgern, wirke flächendeckend.
Mit dem Landesarbeitskreis für berufliche Bildung und den regionalen Arbeits-
gemeinschaften für berufliche Fortbildung stünden dem LGA zentrale Beratungs-
und Koordinierungsgremien zur Verfügung. Vorrangige Aufgabe sei es daher
auch künftig, als Moderator und Koordinator lokale und regionale Initiativen zu
unterstützen und weiterzuentwickeln. Bei den Investitionen in Bildungszentren
bestehe ein Fehlbedarf.

BW werde in den nächsten Jahren vom Europäischen Sozialfonds in erheblichem
Umfang profitieren (insg. 230 Mio Euro in den nächsten sieben Jahren, jährlich
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rund 54 Mio DM. Für den Bereich des Wirtschaftsministeriums 18 Mio. DM pro
Jahr, wobei das Land die Kofinanzierung gewährleisten müsse). Zentrale Aufgabe
sei dabei, gemeinsam mit den Wirtschaftorganisationen neue Konzepte für Aus-
und Weiterbildung sowie für die Fortentwicklung der Weiterbildungssysteme zu
entwickeln. Ein Beispiel sei der Marktplatz für berufliche Fortbildung, der aus
Mitteln des ESF unterstützt werde. Künftig wolle das LGA auch für das zentrale
Berufsbildungsprogramm der Europäische Union „Leonardo da Vinci“ neue
Projektträger gewinnen und begleiten, regionale Initiativen bündeln und den Er-
fahrungsaustausch länderübergreifend fördern.

Qualifizierte Unternehmensberatung sei eine unabdingbare Notwendigkeit zur
Bewältigung des Strukturwandels für KMU. Das LGA fördere bei Kammern
und Verbänden die Unterhaltung ständiger Beraterstellen oder Beratungsdienste.
Hier sei eine Konzentration angestrebt. Um Qualitätsberatung anbieten zu
können, sollen zukünftig Beratungen nur noch über drei Beratungsdienste ge-
fördert werden (RKW für Industrie und Dienstleister, BWHM für das Handwerk,
für die Bereiche Handel, Gastronomie, Freie Berufe eine neue gemeinsame
Beratungsinstitution der bisherigen Träger). Zielsetzung seien einheitliche
Qualifikationsanforderungen einschließlich einer ständigen Weiterbildung für
Berater, die Installierung eines Beraternetzes sowie der Einsatz neuer Beratungs-
formen z.B. durch online-Dienste über das Internet (Musterfälle) und Gruppen-
beratungen.

Die überbetriebliche Existenzgründungsförderung ist seit dem Jahr 1994 im In-
formationszentrum für Existenzgründungen institutionalisiert, das seine Schwer-
punkte im Rahmen von zwei Existenzgründungsinitiativen 1994 – 97 und
1997 – 2001 entwickelt hat. Das ifex führe Schwerpunktinitiativen für Gründerin-
nen, Hochschulen, Schulen, Ausländer und Arbeitslose sowie regionale Initia-
tiven durch und arbeite mit breiter Akzeptanz mit rund 1200 Partnerinstitutionen
zusammen. Förderinstrumente seien die Qualifizierungs-, Beratungs-, Messe- und
Projektförderung. Geplant sei der Ausbau von Maßnahmen zur Bündelung und
Qualitätssicherung sowie der Aufbau eines landesweiten Internet-Portals, die Ver-
stärkung von Qualifizierungs- und Beratungsangeboten für Freelancer und Frei-
berufler und die Intensivierung der Vermittlung von Business Angels. Noch
weiter ausgebaut werden müssten auch die Maßnahmen für den Bereich der
Betriebsübernahmen und -übergaben.

Die Direktion Karlsruhe des Landesgewerbeamts unterstütze schwerpunktmäßig
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der beruflichen Bildung
sowie spezieller Förderprogramme. So diene z. B. das Projekt „Euregio-Zerti-
fikat“ zur Förderung von Praktika von Auszubildenden im grenznahen Ausland.
Das LGA habe außerdem selbst ein Förderprogramm für grenzüberschreitende
Projekte. 1999 wurde ein Europäisches Referenzzentrum eingerichtet, das umfas-
send über europäische Förderprogramme informiere, bei der Realisierung von
grenzüberschreitenden Projekten unterstütze und Kontakte vermittele sowie als
zentrale Informationsstelle für alle Kommunen im Land fungiere.

Herausforderungen der nächsten Jahre des LGA sind nach Angaben von Prof. Dr.
Weiblen: die Weiterentwicklung der Ausbildungsstätten zu Kompetenzzentren
und der Ausbau der beruflichen Bildung im Bereich Auszubildende und Aus-
bilder sowie die Schließung von Qualifizierungsbedarfslücken z. B. im Bereich
Informationstechnik, aber auch bei sozialen Qualifikationen (Kommunikations-,
Team- und Kontaktfähigkeit) in Zusammenarbeit mit den Bildungsträgern, die
Bündelung der Beratungsprogramme, ein Beraternetzwerk und online-Dienste.
Ziel sei vor allem auch die Etablierung des ifex als ständige Einrichtung im LGA
mit gesichertem Budget von 10 Mio. DM, die Ausweitung der Maßnahmen im
Bereich der Unternehmensübergabe und der Aufbau von Kompetenzzentren für
Freelancer und Freiberufler.

Mangel an qualifizierten Mitarbeitern, Zeit und Kapital hindere KMU an der
Erschließung von Auslandsmärkten, so Klaus Ferdinand, Geschäftsführer der
Gesellschaft für internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit Baden-Würt-
temberg mbH (GWZ). Wirtschaftsförderung müsse daher Unternehmen bei
Produktpräsentationen finanziell entlasten, umfassende Nutzung moderner Kom-
munikationstechnologien fördern und die Aus- und Weiterbildung qualifizierten
Personals unterstützen.
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Die Außenwirtschaftsförderung sei in BW vergleichsweise gut strukturiert.
Instrumente der GWZ seien Messebeteiligungen, Katalogausstellungen, tech-
nische Symposien, Kooperationsbörsen sowie die Abwicklung von Beauftra-
gungen durch WM und LVI. Die GWZ nutze Mailings und Einzelgespräche um
die Instrumente auf Bedarf zu prüfen. Neu seien virtuelle Maßnahmen und e-com-
merce-Dienstleistungen sowie Marktplätze im Internet wie Germany Southwest.

Die GWZ arbeitet mit einem Geschäftsvolumen 35 Mio. DM p.a. Sie erhalte eine
Grundfinanzierung aus Bankbeitrag in Höhe von 1,5 Mio. DM sowie Projekt-
förderung für Messen in Höhe von 2 Mio. DM. In Zukunft müsse verstärkt das
Augenmerk auf die Nutzung moderner Kommunikationstechnologien bei Unter-
nehmen und virtuelle Standort- und Unternehmenspräsentation gerichtet werden.
Der Erfahrungsaustausch und der weitere Ausbau der Netzwerke müsse gezielt
gefördert werden und die Unterstützung von Ausbildungs- und Weiterbildungs-
maßnahmen im Außenwirtschaftsbereich zum Zweck der Stärkung des Faktors
Personal weiter fortgeführt werden. Eine finanzielle Beteiligung der Unternehmen
an Fördermaßnahmen sei generell sinnvoll.

Der Technologietransfer funktioniert nach Angaben von Dr. Marlies Sommerer,
Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der Steinbeis-Stiftung in BW, schon lange auf
relativ hohem Niveau. Die Basis dafür bilde eine breitgefächerte und leistungs-
fähige Forschungslandschaft, Technologieförderprogramme sowie Technologie-
transfereinrichtungen für KMU. Die Technologieförderprogramme des Landes
seien auf KMU zugeschnitten (insbesondere das C1-Programm) und würden gut
genutzt. Die Antragsstellung und gesamte Abwicklung sei unkompliziert.

Mit der Steinbeis-Stiftung verfüge BW über eine effiziente Transfereinrichtung,
die ihre Ziele streng am Markt orientiere. Seit Jahren bemühe sich die Steinbeis-
Stiftung erfolgreich, kleine Unternehmen in das Transfergeschehen einzubezie-
hen. Ziel sei dabei Ergebnisse aus der Forschung KMU zugänglich zu machen,
Unternehmen bei der Implementierung neuer Technologien zu unterstützen und
bei der Umsetzung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse oder Technologien in
wettbewerbsfähige Produkte und Verfahren zu begleiten. Allein 18 der betreuten
Firmen seien in den letzten Jahren mit dem Technologie-Transferpreis für das
Handwerk ausgezeichnet worden.

1998 seien insgesamt 10 636 Beratungen, 5306 FuE-Projekte, 2863 Weiter-
bildungsmaßnahmen und 1162 Gutachten durchgeführt worden. Leitthema bei der
Beratung sei die „Zukunftssicherung“. Zunehmend seien ganzheitliche Bera-
tungsansätze gefragt. Bei den Technologien seien die IuK-Technologien und die
life Sciences auf dem Vormarsch.

Sommerer empfahl ein zielgerichteteres Angebot zum Technologietransfer für
kleine Unternehmen und Konzeptionen zur gemeinsamen Darstellung und Ver-
marktung der Forschungs- und Transfereinrichtungen sowie ihrer Dienstleistun-
gen innerhalb einer Region. So sollten sich die Forschungseinrichtungen stärker
auf Regional- und Fachmessen präsentieren, mehr gemeinsame kundenorientierte
Publikationen und Veranstaltungen vor Ort in Zusammenarbeit mit Kommunen,
Landkreisen, Banken und Verbänden durchführen. Präsenz sollte auch über Ge-
meinschaftsstände des Landes ermöglicht werden und verstärkt Kooperationen in-
itiiert werden, um die Leistungen der Forschungseinrichtungen noch zielgerichte-
ter zu vermarkten.

Finanzierungshilfen bilden eine wichtige Säule der Mittelstandsförderung.
Herausforderungen bestehen nach Auskunft der Experten in Zukunft im Finan-
zierungsbereich v. a. durch den Rückzug der Banken aus der Kreditfinanzierung
und die neuen Eigenkapitalvorschriften, die zu einer Verteuerung der Kredit-
finanzierung für den Mittelstand führen könnten. So fordert die EU europaweit
Bürgschaften und Eigenkapital-Hilfen zu verstärken. Ein wichtiger Meilenstein
sei allerdings bereits mit der Zulassung des internen Rating erreicht (vgl. Kapitel
Kapitalausstattung und Finanzierungskonzepte).

Die Finanzierungshilfen der Landeskreditbank (L-Bank) beliefen sich 1999 für
KMU auf 1,1 Mrd. DM, davon 910 Mio. DM Zusagen in den Förderkredit-
programmen. 99 % der öffentlichen Finanzhilfen gehen an Unternehmen mit
weniger als 50 Beschäftigten. Refinanzierung und Risikoübernahme für die Haus-
banken sind dabei wichtige Förderelemente. Der Trend zur Riskoübernahme
durch die Förderinstitute verstärkt sich nach Angaben von Dr. Manfred Schmitz,
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Generalbevollmächtigter der Landeskreditbank. Das von der L-Bank übernom-
mene Risikovolumen nahm 1999 um 60 % gegenüber dem Vorjahr zu und stieg
von 101 Mio. DM in 1998 auf 158 Mio. DM in 1999. In Zukunft werde die Nach-
frage nach – und die Notwendigkeit – für Risikoübernahmen durch die Förder-
institute weiter zunehmen. Im Unterschied zu den Bundesförderinstituten trage
die L-Bank den Risikoausfall selbst.

In Deutschland dominiere die Fremdfinanzierungskultur. Genossenschaftsbanken
und Sparkassen seien die Hauptfinanziers des Mittelstandes. Der Anteil der Spar-
kassen und Genobanken bei der Darlehensvergabe liege bei 97 %, der der Privat-
banken bei 3%. Ein Rückzug aus dem Kreditgeschäft zeichne sich ab. Die Kredit-
finanzierung des Mittelstandes sei unter Rentabilitätsgesichtspunkten zunehmend
problematisch. Hinzu kämen als aktuelle Entwicklung zusätzliche Kosten für
Banken und Unternehmen durch die Basler- und EU-Eigenkapitalrichtlinien, die
zu einer Verteuerung führten. Das Hausbankverfahren sei volkswirtschaftlich
billiger als der Aufbau von Filialnetzen und die Beachtung der Subsidiarität
ordnungspolitisch wichtig. Durch den Konzentrationsprozess der Banken werde
das Vor-Ort-Prinzip aber unterhöhlt.

In dem Maße wie Kreditfinanzierung schwieriger werde, verstärke sich der Trend
zu Formen der Außenfinanzierung mit Hilfe von Eigenkapital oder eigen-
kapitalähnlichen Mitteln. Dies stelle Förderbanken vor neue Aufgaben. Die
L-Bank sei dabei, das Instrument des Förderkredits zu verbessern und weiter-
zuentwickeln und ihr Angebot an anderen Finanzierungsformen auszuweiten.

Um die Bereitschaft der Hausbanken zur Finanzierung von KMU zu stärken,
müsse ihre Durchleitungsbereitschaft für Förderkredite erhöht werden. Das be-
deute vor allem, dass die Kosten des Durchleitungsverfahrens gesenkt werden
müssten (günstige Refinanzierung, Senkung des Bearbeitungsaufwands, Ver-
schlankung des Verfahrens, Einführung des elektronischen Antragsverfahren) und
dass die Hausbanken verstärkt vom Kreditrisiko entlastet werden. Außerdem sei
die Vergabe von Direktdarlehen gemeinsam mit den Hausbanken an die Unter-
nehmen denkbar. Die L-Bank strebe außerdem eine engere Zusammenarbeit mit
den Bundesinstituten an und führe Kooperationsverhandlungen. Prinzipiell seien
zwei Formen in der Diskussion: die Refinanzierung von Landesprogrammen
sowie die Zusammenlegung von Bundes- und Landesprogrammen zu einem
gemeinsamen Programm. Ohnehin stammten 80 % der finanziellen Förderung für
KMU in BW aus Mitteln der KfW und DtA.

Die L-Bank erweitere auch ihr Angebot an Auslandsfinanzierungen und biete
künftig nicht nur Bürgschaften für Kredite im Rahmen des Exportförder-
programms, sondern auf Einladung der Hausbank auch Direktkredite. Um Lücken
im Angebot an öffentlichem Beteiligungskapital in BW zu schließen, werde ein
neues Geschäftsfeld Risikokapital eingerichtet. Grundsätzlich sei dies als ergän-
zendes Angebot zu marktüblichen Konditionen oder Co-Investment mit VC-
Gesellschaften zu verstehen.

Finanzierung und Unternehmensberatung sollten nach Ansicht von Dr. Schmitz
institutionell getrennt bleiben. Es sei aber eine stärkere Konzentration der Bera-
tungsangebote auf Qualität erforderlich. Er plädierte daher für eine Aufstockung
der Beratungsangebote des Landes.

Schmitz kritisierte die EU-Beihilfen- und Garantiekontrolle als zu unflexibel,
mittelstandsfeindlich und bürokratisch. Intransparenz entstehe durch den Aufbau
neuer Förderstrukturen sowie die Verletzung des Subsidiaritätsprinzips. Die EU
enge den Spielraum für Wirtschaftsförderung ein und reguliere sie im Rahmen
der sog. Beihilfenkontrolle. Den Regeln liege häufig der EU-Durchschnitt zu-
grunde. Dies gehe zulasten der baden-württembergischen Wirtschaft. Die
Umsetzung der EU-Regelungen führe in der Förderpraxis zu einem extremen
Bürokratieaufwand. Eine Folge der rigiden Beihilfenkontrolle werde sein, dass
sich die Förderinstitute vermehrt auf Finanzierungen konzentrierten, die nach EU-
Verständnis keine Subvention enthielten.

Die Absicherung von Krediten stellt KMU immer wieder vor Probleme. Dies gilt
sowohl bei der Bereitstellung laufzeitgerechter mittel- und langfristiger Kredite
für Investitionen wie auch für einen betriebsnotwendigen Betriebsmittelrahmen.
Hausbanken müssen auf Grund KWG-rechtlicher Bestimmungen Beleihungs-
grenzen bei der Sicherheitenbewertung einhalten. Die Bürgschaftsbank ermög-
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licht daher den Unternehmen eine ausreichende und betriebsgerechte Unter-
nehmensfinanzierung und den Hausbanken eine deutliche Entlastung ihres
Kreditrisikos.

Die Bürgschaftsbank BW ist als Selbsthilfeeinrichtung der Wirtschaft das bundesweit
größte Institut dieser Art und konnte ihre Tätigkeit auf Grund des verstärkten Zugriffs
der Banken in den letzten Jahren ausbauen (100% Zunahme). Diese Tendenz werde
vor dem Hintergrund der Ratingdiskussion weiter anhalten, so Geschäftsführer Heinz
Haller. Seit Bestehen habe die Selbsthilfeeinrichtung Bürgschaftbank in rund 35000
Fällen über 6 Mrd. DM übernommen und dabei Kredite von über 9 Mrd. DM sicher-
gestellt. Sie halte in ihrem Bestand (31. Dezember 1999) 7869 Bürgschafts- und
Garantieengagements mit einem Volumen von 1,74 Mrd. DM.

Aufgabe der Bürgschaftsbank sei es, mit der Übernahme einer Bürgschaft bis zu
80 % des Kreditbetrages (Hausbank mind. 20 % Eigenobligo), max. jedoch 1,5
Mio. DM, fehlende oder nicht ausreichend werthaltige Kreditsicherheiten zu er-
setzen, um die Aufnahme von Darlehen und Krediten zu ermöglichen. Rund 68 %
der Bürgschafts- und Garantiezusagen bezögen sich auf junge Unternehmen. Die
Ausfälle liegen nur bei 1,9– 3 %.

Seit 1. Januar 2000 muss auch die Bürgschaftsbank die von der EU vorgegebenen
Leitlinien für staatliche Beihilfen beachten. Eine Förderung könne nur noch nach
KMU-Richtlinien oder nach der de-minimis-Regelung erfolgen, so Haller. Ein
Problem stellten die Leitlinien für „Unternehmen in Schwierigkeiten“ dar, die
Bürgschaftsübernahmen erschwerten bzw. im Einzelfall unmöglich machen
könnten. Hier sollte nach Ansicht von Haller darauf hingewirkt werden, dass die
Kriterien für die Einstufung als „Unternehmen in Schwierigkeiten“ für KMU
nicht an jenen für Großunternehmen gemessen würden (50 % des Gesellschafts-
kapitals, davon 25% im letzten Jahr verlustbedingt aufgezehrt, bei Einzel- und
Personengesellschaften des ausgewiesenen Eigenkapitals). Stattdessen sollte eine
Berücksichtigung eigenkapitalähnlicher Positionen der Bilanz (z.B. Kapital-
rücklagen, Gesellschafterdarlehen, stilles Beteiligungskapital) sowie bei Einzel-
unternehmen von Privatvermögen, das für betriebliche Kredite hafte, ermöglicht
werden. Auch die in solchen Fällen erforderlichen Unterlagen sollten für KMU
weniger aufwändig gestaltet werden. Haller drängte außerdem auf eine Änderung
der Richtlinie bei Gewährung von EU-Finanzhilfen. Hier bedürfe es bis 10 Mio.
Euro Beihilfe keiner Einzelnotifizierung. Eine zweite Hilfe aber – egal wie hoch
sie sei – bedürfe einer Einzelnotifizierung in Brüssel.

Zur Verbesserung der Eigenkapitalausstattung und -bildung von KMU, die zur
Verminderung der Krisenanfälligkeit und auch unter den Auswirkungen der zur-
zeit geführten Ratingdiskussion dringend notwendig ist, kommt der Bereitstellung
von Beteiligungskapital durch Kapitalbeteiligungsgesellschaften immer größere
Bedeutung zu.

Mit der Bereitstellung von öffentlich gefördertem Beteiligungskapital will die
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH (MBG) als
Selbsthilfeeinrichtung der Wirtschaft die Eigenkapitalausstattung von KMU ver-
bessern. Mit drei Beteiligungsprogrammen bietet sie Gründern und etablierten
Unternehmen stille Beteiligungen zwischen 50 TDM und 2 Mio. DM an, deren
Vorteile insbesondere in einer langen Laufzeit (i. d. R. 10 Jahre mit Verlän-
gerungsmöglichkeit), in der Rückzahlung zum Nominalwert und in günstigen
Beteiligungsentgelten liegen. Die Bürgschaftsbank garantiert, unterlegt durch
Rückgarantien des Bundes und des Landes, 70 % des Beteiligungsbetrages, so
dass bei der MBG ein Eigenobligo von 30% verbleibt. Die Ausfälle seien über-
schaubar und belaufen sich auf 2,5 – 4,5 %, so Geschäftsführer Heinz Haller.

Am 31. Dezember 1999 hielt die MBG 1005 Beteiligungsengagements mit einem
investierten Beteiligungsvolumen von 385,5 Mio. DM und zählte zu den 10
bedeutendsten Kapitalbeteiligungsgesellschaften in Deutschland. Sie hat 1999
148 (Vorjahr 171) Beteiligungen in Höhe von 81,5 Mio. DM (Vorjahr 93,9 Mio.
DM) zugesagt. Das Angebot besteht dabei aus drei Programmvarianten: stille
Beteiligungen für Existenzgründer (zwischen 50 TDM und 1 Mio. DM), stille
Beteiligungen für bestehende Unternehmen zwischen 100 TDM und 2 Mio. DM,
stille Beteiligungen für innovative und technologieorientierte Unternehmens-
gründungen/Vorhaben (Risikokapitalfonds bis i. d. R. 1 Mio. DM in Ausnahmen
bis 2 Mio. DM) und werde im Land gut angenommen.
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Der Kundenkreis, den die MBG anspreche, sei i. d.R. für ertragsorientiert tätige
Kapitalbeteiligungsgesellschaften uninteressant, da er deren Ertragserwartungen
nicht entspreche. Die Mehrzahl der ertragsorientiert tätigen Kapitalbeteiligungs-
gesellschaften in Deutschland sind auf Wachstumsfirmen ausgerichtet, VC-Ge-
sellschaften bevorzugten Investitionen in Highflyer. Für viele Gründer und mittel-
ständische Unternehmen sei daher die MBG der erste und weitgehend einzige Ka-
pitalpartner im Land. Ein großer Teil der MBG-Invests betreffe gerade solche Un-
ternehmen, die zwar nicht die a. o. hohen Erträge erwarten ließen, aber gute Er-
tragsperspektiven hätten.

Da eine Beteiligungsfinanzierung teurer als eine klassische Darlehensfinanzie-
rung sei, erhalte die MBG vom Land einen Zuschuss zur Verbilligung der Beteili-
gungsentgelte. Allerdings sei dieser Zuschuss durch das Land auf derzeit 3 Mio.
DM reduziert worden. Haller forderte eine Erhöhung auf das ursprüngliche
Niveau um mehr Gründerinnen damit auf eine sichere Kapitalbasis zu stellen.
Auch sei zu überlegen, den nicht über die ERP-Beteiligungsprogramme der KfW,
sondern über die L-Bank refinanzierten Beteiligungsanteil (z. Zt. 25%) soweit zu
verbilligen, dass die MBG ihre Beteiligungen für Gründer und bestehende Unter-
nehmen weiterhin zu günstigen Bedingungen ausreichen könne. Wichtige Verbes-
serung wäre auch die persönliche Garantie des/der Unternehmer für die stillen Be-
teiligungen (öffentliche Förderung verlangt dies) ersatzlos zu streichen. Zumal
nicht öffentliche Kapitalbeteiligungsgesellschaften eine solche nicht verlangten.

Der Rechnungshof BW hat in den letzten Jahren zwar keine systematische Unter-
suchung der Mittelstandsförderung in BW vorgenommen, aber Teilbereiche so-
wie einzelne Fördertatbestände hinsichtlich Zielgenauigkeit, Dauer und Sinnhaf-
tigkeit untersucht; untersucht wurde der Fonds für die überbetriebliche Gewerbe-
förderung, die Förderung nach dem Umweltschutz- und Energiesparprogramm,
zuletzt die wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen und dabei deren Anwen-
dungsnähe zum Mittelstand vermisst. Defizite aus Sicht des Rechnungshofs: Die
Professionalität der Förderinstitutionen sei teilweise verbesserungsbedürftig und
es fehle an Zielgenauigkeit der Förderung, ein Fördercontrolling gebe es bisher
meist gar nicht. Auch Strukturentscheidungen wurden von Kunz vermisst. Bei
Finanzknappheit erfolge oft ein Aussetzen statt einer Streichung von Förder-
programmen.

Im Grundsatz forderte Rechnungshofdirektor Günter Kunz daher die Rückbesin-
nung auf den Grundsatz der Subsidiarität. Die Förderung sei der Wirtschaft
wesensfremd. Die Ausnahme dürfe nicht zur Regel werden. Der Wettbewerb
zwischen staatlichen Förderern von Land, Bund und EU und das Anspruchs- und
Besitzstandsdenken könne schaden. Eine klare Abgrenzung von Zuständigkeiten
und eine saubere Abstimmung von Komplementärprogrammen sei nötig. Mit-
nahmeeffekte und Fördermentalität müssten verhindert, Verwaltungsaufwand
zum Zweck der Überprüfbarkeit aber teilweise in Kauf genommen werden.

2.4. Exkurs: Das Landesgewerbeamt Baden-Württemberg (LGA) als zentrale
Mittelstandsförderungsbehörde der überbetrieblichen Mittelstandsförderung
Unikat in Baden-Württemberg

Das Landesgewerbeamt BW (LGA) hat eine 152-jährige Tradition im Bereich der
überbetrieblichen Mittelstandsförderung und ist eine in Deutschland einmalige
Einrichtung und Stärke BWs.

Das LGA ist als Landesoberbehörde mit landesweiter Zuständigkeit zentrale
Leit- und Koordinierungsstelle des Landes für die überbetriebliche Förderung der
mittelständischen gewerblichen Wirtschaft, insbesondere des Handwerks. Es ist
Genehmigungs- und Verwaltungsbehörde sowie hoheitlich tätig und nachgeord-
nete Behörde im Weisungs- und Zugriffsbereich des Wirtschaftsministeriums,
damit Instrument zur operativen Umsetzung der Wirtschaftspolitik an der Schnitt-
stelle zwischen Staat und Wirtschaft. Die Wirtschaftsorganisationen sind Förder-
partner.

Das LGA hat einen laufenden Wandel in Aufgaben und Einrichtungen erlebt.
Eine Reihe von Aufgabenzuweisungen und -abzug, oftmals im Zuge von politi-
schen Aufgabenaktualisierungen und zeitlich befristeten Sonderprogrammen oder
institutionellen Überlegungen, insgesamt verbunden mit einem Ausbau der
Dienstleistungsaufgaben und Rückgang der Förderprogramme.
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Die wesentliche Aufgabe der Förderung des Mittelstands durch Ausgleich
strukturbedingter Nachteile von KMU im Sinne einer Strukturpolitik – zentraler
Faktor einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur des Landes und als Garant für das
Funktionieren der sozialen Marktwirtschaft mit dem zugehörigen Wettbewerb –
ist dabei Daueraufgabe geblieben.

Das LGA ist seit 1990 eingebunden in das Wirtschaftsförderkonzept „Haus der
Wirtschaft“, das die zentralen Wirtschaftsförderungseinrichtungen des Landes in
BW repräsentiert und bündelt.

Das Haus der Wirtschaft ist außerdem ein renommiertes Schaufenster, Dienst-
leistungszentrum und zentrales Veranstaltungs-Forum der Wirtschaft und Wirt-
schaftsförderung. Dies ist ein Standortvorteil für BW. Andere Bundesländer
haben dieses Konzept übernommen (Bsp. Bremen hat erst kürzlich ein Haus der
Wirtschaft errichtet).

Dem LGA vergleichbare Einrichtungen gibt es nur in den USA auf Bundesebene.
Die Landesgewerbeanstalt in Bayern hat einen stärkeren Anteil hoheitlicher Auf-
gaben und eine andere Organisationsstruktur.

Der Bund hat ebenfalls die Zusammenfassung und Ausgliederung der bestehen-
den Instrumente der Mittelstandsförderung des Bundes geprüft, nachdem der 2.
Bericht der Bund-Ländergruppe die Gründung einer Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft des Bundes für die mittelständische Wirtschaft empfohlen hatte. Hierfür
haben die Institute eine Konstruktion in Anlehnung an die Small Business
Administration (SBA) in den USA empfohlen. Die SBA unterstützt die aktive
Kooperation von Agenturen auf lokaler und regionaler Ebene und ist auf Bundes-
ebene die einzige Institution im Bereich Mittelstandsförderung.

2.4.1. Organisationsstruktur, gesetzliche Grundlagen und ihre Konsequenzen

Das Mittelstandsförderungsgesetz von 1975 stellte die Arbeit des LGA auf eine
gesetzliche Grundlage, die über den Vorrang des Gesetzes und die Zuständig-
keitsregelungen Kernbereiche (Berufl. Bildung, Unternehmensführungskompe-
tenz, Markterschließung, mittelstandsrelevante Informationen, Einführung an-
wendungsreifer Technologien, Kooperation, Öffentlichkeitspräsentation) und
Instrumente (Finanz. Hilfen und Dienstleistungen) die Arbeit des LGA bindet,
jedoch keine feste Mittelzuweisung garantiert.

Gleichzeitig stellt es ein ordnungspolitisches Konzept mit Zusammenfassung der
Strukturprobleme, Instrumente und „Bekenntnis zur Hilfe zur Selbsthilfe“ – über
die Gestaltung klassischer Rahmenbedingungen hinaus – dar. Ordnungspolitische
Grundsätze bilden Subsidiarität, Hilfe zur Selbsthilfe, Eigenbeteiligung der
Begünstigten, Vorwettbewerblichkeit und Überbetrieblichkeit.

Das LGA ist:

– abhängig von Mittel- und Aufgabenzuweisung, diese wiederum von der allg.
Finanzlage und Haushaltssituation sowie politischen Konstellationen, Konzep-
ten und Programmen,

– im Zuge der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte, Verwaltungs-
reform/-verschlankung, und Rückzug staatlicher Aufgaben, betroffen von Effi-
zienzüberlegungen, Verteilungswettbewerb, Privatisierungsbemühungen und
Abbau staatlicher Aufgaben (Rechnungshofgutachten seit 1991, Denkschrift
IHK 1996, Strukturuntersuchung WM 1996) etc.,

– betroffen von Haushaltskürzungen und administrativen Minderausgaben: Auf
Grund haushaltstechnischer Regeln bei den Einsparungen (nicht-zwangsläufige
Ausgaben) und auch wegen Krisenmanagement (Liquiditätshilfen) ergab sich
für den Haushalt des LGA zwischen 1993 und 1998 eine kontinuierliche Ver-
schlechterung.

– Das LGA war bereits mehrfach betroffen von Neustrukturierungsüberlegungen
der Landesregierung: so in den 70-er Jahren und z. B. 1985 durch die Bulling-
Kommission, die eine Umwandlung des LGA in eine beim WM anhängige
Agentur vorsah.
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2.4.2. Politische Konstellation in der 11. und 12. Legislaturperiode in BW

Die politischen Zielsetzungen in der 11. Legislaturperiode waren stark geprägt
von der schwersten Wirtschaftskrise der Bundesrepublik seit dem 2. Weltkrieg,
die als Koppelung von konjunktureller mit struktureller Kosten- und Technologie-
krise interpretiert wurde.

Neben Krisenmanagement und Liquiditätshilfedarlehen zur Stabilisierung und
Standortsicherung wurde ein klares Bekenntnis zu aktiver Struktur- und Standort-
politik und damit staatlich flankierenden Hilfen zur aktiven Unterstützung des
Strukturwandels gegeben.

Der Kabinettsausschuss „Wirtschaftsstandort BW“ erarbeitete einen Maßnahmen-
katalog. Ein Programm zur Standortsicherung wurde vom Ministerrat be-
schlossen.

Ziel: Engpässe in der Infrastruktur beseitigen, Rahmenbedingungen verbessern,
Arbeitsplätze sichern. Darin enthalten waren 54 Projekte mit einem Förder-
volumen von 7 Mrd. DM bis 1997.

Aus den Gebäudeversicherungserlösen stellte die Landesregierung 1995/96
12 Mio. DM für ein Initiativprogramm für das Handwerk bereit (ÜBA, Fachkurs-
förderung, Beratungsprogramm QM, Gestaltung im Handwerk) sowie 50 Mio.
DM für die Existenzgündungsinitiative I.

Das LGA konnte ansonsten v. a. im Bereich der Beruflichen Bildung (Veranstal-
tungen, Fachkursförderung, Pilotlehrgänge, ÜBA, BTZ) der Unternehmens-
beratung und Exportförderung sowie durch das Sonderprogramm im Bereich des
Handwerks (Leitstelle Gestaltung im Handwerk) schließlich im Rahmen der
Existenzgründungsoffensive (ifex) an laufenden und Sondermaßnahmen parti-
zipieren bzw. bekam in diesen Bereichen Aufgaben übertragen.

2.4.3. Programmentwürfe des LGA

1. 16. Dezember 1993: Aktionsprogramm „Überbetriebliche Mittelstandsförde-
rung“. Dieses entstand als unmittelbare Reaktion auf das Gutachten der „Zu-
kunftskommission 2000 – Aufbruch aus der Krise“ und bezogen auf die dor-
tigen Schwerpunkte: Untemehmensführung (QS, lean management, Verbund-
projekt Betriebsmanagement im Handwerk, Schulung Industriemeister, beruf-
liche Aus- und Weiterbildung (Schlüsselqualifikationen, Berufsbildungstage,
fifo-Datenbank, Modernisierung BTZ), Förderung von Export und Inter-
nationalisierung, Informations- und Beratungsangebot, Wertewandel, neue
Industrien und Dienstleistungen).

2. 12. Juli 1994: Programm „Mittelstandsoffensive“, nachdem innerhalb von 2
Jahren 38 % Kürzungen erfolgt waren. Darin ist insbesondere enthalten ein
Handwerksförderprogramm. Daraus wurde offenbar das Initiativprogramm für
das Handwerk konzipiert.

2.4.4. 12. Legislaturperiode

Die Landesregierung sah vor dem Hintergrund der schwierigen wirtschaftlichen
und finanzpolitischen Situation (drastische Einsparungen, weltwirtschaftliche
Rahmenbedingungen, Globalisierung, Strukturwandel) vorrangiges Ziel in der
Schaffung von Arbeitsplätzen, Förderung von selbständigen Tätigkeiten, Bildung
und Ausbildung, Forschung und Entwicklung, v. a. aber darin, „Zukunftschancen
für die Junge Generation“ zu schaffen.

Besonderer Akzent war dabei die Zukunftsoffensive „Junge Generation“.

Konzeptionell wird v. a. auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen, die Neu-
strukturierung der Wirtschaftsförderung, Mittelstand und Handwerk, Stärkung der
Dienstleistungsstruktur, Berufliche Bildung und Technologiepolitik gesetzt. Da-
bei wird ein Bekenntnis zur vorrangigen Förderung des Mittelstands abgegeben.
Die überbetriebliche Mittelstandsförderung soll funktionsgerecht aufrechterhalten
werden (Koalitionsvereinbarung). Mit Blick auf die angestrebte zielgenaue und
effiziente Weiterentwicklung der Wirtschaftsförderung wurde vereinbart, die
Fördermaßnahmen des Landes auf den Prüfstand zu stellen und eine Neustruk-
turierung vorzunehmen.
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Angesichts Bekenntnis zu Mittelstandsförderung und gewollter politischer Schwer-
punktsetzung (den Leitlinien des MFG soll verstärkt Geltung verschafft werden,
Regierungserklärung 19. Juni 1996) ist auch eine adäquate finanzielle Umsetzung
und politische Priorität bei der Mittelzuweisung notwendig. Derzeit (Bezug: 1998)
fließen nur 0,38% des Landeshaushaltes in die Mittelstandsförderung.

Eine Akzentverlagerung ergab sich im Bereich des Wirtschaftsministeriums. Hier
besteht seit 1996 eine verstärkte Betonung liberaler Positionen in der Mittelstands-
politik mit Focus auf Verbesserung der Rahmenbedingungen und Schaffung
größerer unternehmerischer Spielräume sowie Bürokratieabbau. Bei den Maßnah-
men der überbetrieblichen Mittelstandsförderung fand eine engere Verzahnung
zwischen Wirtschaftsministerium und LGA statt, verbunden mit der verstärkten
Funktion des LGA als Dienstleister des Ministeriums.

Im Rahmen der vorgesehenen Neustrukturierung der Wirtschaftsförderung sollte
der Initiativkreis „Mittelstand und Handwerk 2000“ Fördermaßnahmen auf ihre
Wirksamkeit überprüfen und Vorschläge zur Verstetigung bewährter Fördermaß-
nahmen machen sowie insgesamt die Mittelstandspolitik weiterentwickeln. Die
Ergebnisse bestätigen im Grundsatz die Aufgaben der überbetrieblichen Mittel-
standsförderung.

2.4.5. Zukunftsoffensive „Junge Generation“ (ZOF)

Eine Programmentwicklung durch das LGA im Frühjahr 1996 ermöglichte die
Partizipation des LGA an der ZOF im Bereich des Maßnahmenkatalogs der
Existenzgründungsoffensive II sowie des Handwerksprogramms.

Die übrigen Bereiche konzentrieren sich stark auf die Förderung in den Bereichen
Bildung und Wissenschaft. Im Bereich der berufliche Bildung fand eine ver-
stärkte Integration in den Maßnahmenkatalog des MKS statt; ebenso eine Schwer-
punktverlagerung der Innovationsoffensive seit 1996 in den Bereich des Staats-
ministeriums und die Koordinierung der Initiative „Baden-Württemberg Media“
durch die MFG. Der Mediensektor ist damit z. T. aus dem Gestaltungsbereich der
Wirtschaftsverwaltung wegverlagert. Es findet in diesem – mit rund 500 Mio.
DM im Rahmen von ZOF dotierten – absoluten Schwerpunktbereich der För-
derung eine branchenorientierte Förderung über die MFG statt.

Konsequenz: Die fehlende Partizipation an Sondermitteln (Ausnahme ifex) und
der anhaltend starke Rückgang der regulären Fördermittel im Bereich der Wirt-
schaftsverwaltung sowie die überproportionale Überwälzung auf das LGA in den
Jahren 1997 und 1998 führte als Konsequenz zu der Einstellung ganzer Förder-
bereiche und Strukturen im LGA. Gleichzeitig besteht auf Grund der Behörden-
struktur nur begrenzter Spielraum zur Generierung neuer Aufgabenfelder und
einer serviceorientierten modernen Dienstleistungsorganisation. Notwendig ist
daher eine Verbesserung der Mittel- und personellen Ausstattung und Weiter-
entwicklung zu einem modernen Dienstleistungszentrum, dass künftig die Mitt-
lerrolle zwischen traditionellem und neuem Mittelstand noch stärker wahrnehmen
kann. Im LGA besteht auf Grund seiner Tradition eine besondere Chance, die
Kultur der Familienunternehmen und der Neuen Selbständigen zum Nutzen der
Wirtschaft BWs zusammenzuführen.

3. Mittelstandsförderung in anderen Bundesländern und Anrainerländern

Die Enquetekommission hat folgende Projektaufträge vergeben:

1. an das Wirtschaftsministerium und das Ministerium Ländlicher Raum den Auf-
trag, eine vergleichende Übersicht der Förderstrukturen und -programme zur
Mittelstandsförderung in den Anrainerländern zu erstellen. Damit wurde die
Zielsetzung verfolgt, i. S. eines Benchmarking unterschiedliche Förderpolitiken
und -methoden vergleichend herauszuarbeiten und BW darin hinsichtlich
Stärken und Schwächen einzuordnen und zu bewerten (vgl. Synopsen WM und
MLR).

2. an das Institut für Mittelstandsforschung, Mannheim, eine Übersicht und Zu-
sammenfassung der Novellierungsvorschläge zur Mittelstandsförderung aus
früheren Gremien auf EU-, Bundes- und Länderebene und damit Transparenz
über bereits bestehende Vorschläge herzustellen (vgl. Synopse und Dokumente
zu Novellierungsvorschlägen des ifm).
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3.1. Synopse des Wirtschaftsministeriums „Mittelstandsförderung in anderen
Bundesländern und den Partnerregionen“ (Frau Häberle, WM)

3.1.1. Untersuchungsgegenstand und Abgrenzung

Die Synopse basiert auf einer Internetrecherche. Dabei wurden Informationen
ausgewertet, die sich an Kunden von Wirtschaftsförderung, also Unternehmen,
richteten. Demnach würden indirekte Förderbereiche, bei denen der Staat Zu-
schüsse an Organisationen der Wirtschaft leiste, wie dies in Baden-Württemberg
bei der überbetrieblichen Aus- und Weiterbildung der Fall sei, unter Umständen
nicht erfasst, weil der betreffende Kunde nicht über das Internet angesprochen
werde.

Das Wirtschaftsministerium besitze außerdem keine Informationen über das
Budget und den dadurch erzielten Nutzen in den betrachteten Regionen und keine
Informationen über eventuell vorhandene Evaluations- und Controllingmecha-
nismen der jeweiligen Wirtschaftspolitik. Die Internetrecherche sei zwar schnell
und umfassend, liefere aber nur das Marketingbild einer Wirtschaftsförderung.

3.1.2. Gemeinsamkeiten der Mittelstandsförderpolitiken

Die Mittelstandsförderung der untersuchten elf Länder und Regionen weise eine
Reihe von Gemeinsamkeiten auf. Die meisten Länder betrieben keine ausgewie-
sene Mittelstandsförderpolitik, sondern förderten den Mittelstand im Rahmen
ihrer generellen Wirtschaftspolitik, die sich oft auf die Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit der Regionen konzentriere.

3.1.3. Definition des Mittelstandes

Eine einheitliche zahlenmäßige Definition des Mittelstands bestehe weitgehend
nicht. Eine zahlenmäßige Mittelstandsdefinition trete immer im Rahmen von EU-
Förderprogrammen auf. Österreich zum Beispiel, das noch nicht lange Mitglied
der EU sei, ziehe diese Definition gleich für alle Programme heran. Vor allem in
Katalonien und den französischen Regionen wiederum werde zwischen kleinen,
mittleren und Mikrounternehmen differenziert; die Förderbedingungen dieser
Gruppen seien unterschiedlich gut.

In allen Ländern und Regionen existiere ein Bewusstsein für die Bedeutung der
kleinen und mittleren Unternehmen. Sie konzentrierten sich aber auf Programme.
Stärker im Vordergrund als eine zahlenmäßige Definition des Mittelstands stehe,
dass bestimmte Projekte einen standortsichernden Nutzen aufwiesen.

Die Hauptförderthemen seien im Grunde überall gleich. Dies gehe darauf zurück,
dass sich die Länder und Regionen in einem europäischen bzw. globalen Wett-
bewerb untereinander befänden. Die Förderung lasse sich mehr oder weniger in
vier Schwerpunkte aufteilen: „Existenzgründung, Betriebsübernahme, Unter-
nehmensansiedlung“, „Innovation, moderne Technologien, Technologietransfer“,
„Beschäftigung, Qualifizierung“, „Export, Internationalisierung“.

Die Texte bestimmter Förderprogramme ähnelten sich sehr.

Eine weitere Gemeinsamkeit liege darin, dass alle Länder und Regionen auf die
gleichen finanziellen Förderinstrumente zurückgriffen. Die Förderung beschränke
sich jedoch nicht nur auf finanzielle Zuwendungen, sondern finde auch durch
öffentliche Dienstleistungen und in einem speziellen Fall durch den Abbau
administrativer Hürden statt.

3.1.4. Unterschiedliche Fördermethoden und -modelle

Frankreich und Katalonien arbeiteten sehr stark mit finanziellen Anreizen. Die
Schweiz dagegen konzentriere sich fast ausschließlich auf den Abbau büro-
kratischer Hemmnisse. Eine dritte Gruppe – zum Beispiel Wales oder der Kanton
St. Gallen – setze verstärkt auf Infrastrukturdienstleistungen. In gewisser Weise
sei Letzteres auch in den deutschen Bundesländern gewährleistet. Dort hätten
Beratung und Information große Bedeutung.

Dafür, wie die staatliche Mittelstandsförderung die Unternehmen anspreche,
existierten verschiedene Ansätze, die sich auf die Modelle „Zentrale Zuständig-
keit“ und „Parallelstrukturen“ sowie das Servicemodell charakterisieren ließen.
Keines dieser Modelle trete allerdings irgendwo in Reinform auf.



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

226

Unter das Modell „Zentrale Zuständigkeit“ fielen die französischen Regionen und
eventuell Österreich. Dort sei in der Regel ein Ressort zentral für die Gestaltung
der Wirtschaftsförderung zuständig. Die Informationen über die Fördermöglich-
keiten seien teilweise sehr ausführlich. Die Unternehmen würden aber nicht
unbedingt offensiv umworben. Die Förderprogramme hätten daneben einen viel-
fältigen Charakter. Häufig erfolge die finanzielle Abwicklung über eine staatliche
Bank, eine beauftragte Bank oder ein Tochterunternehmen davon.

Anfragen, die sie nach Frankreich gerichtet habe, seien allerdings nicht beantwor-
tet worden. Dies stelle vielleicht einen einzelnen Eindruck dar, könne aber auch
einen kleinen Hinweis darauf bedeuten, dass das Modell „Zentrale Zuständigkeit“
nicht besonders kommunikationsfreundlich sei.

Das Modell „Parallelstrukturen“ besitze in Deutschland bei der Wirtschaftsförde-
rung weite Verbreitung. Es zeichne sich durch eine sehr differenzierte Förder-
politik aus. Diese habe zur Entstehung eines engmaschigen Netzes von Organi-
sationen geführt, die sich um die Belange der mittelständischen Wirtschaft
kümmerten. Das Beratungsangebot sei sehr differenziert, erscheine jedoch auf
den ersten Blick sehr unübersichtlich.

Für Konzeptionen und das operative Geschäft herrschten unterschiedliche Zu-
ständigkeiten. Die finanzielle Förderung werde oft über eine staatliche Bank und
deren Töchter abgewickelt. Letztere seien auf Grund neuer Anforderungen offen-
sichtlich in allen Bundesländern entstanden. Dadurch sinke die Übersichtlichkeit
sehr stark. Die Vernetzung der einzelnen Akteure und Zuständigkeiten sei
dagegen mehr oder weniger gut gelöst.

In Bayern existiere eine thematische Bündelung in verschiedene Offensiven.
Rheinland-Pfalz wiederum verfüge über eine gemeinsame Informationsplattform,
durch die die Parallelstrukturen übersichtlicher gestaltet werden sollten.

Beim Servicemodell schließlich bestehe eine Behörde oder Agentur, die An-
sprechpartner für in- und ausländische Firmen sei und, zumindest in Katalonien,
aktiv auf die Unternehmen zugehe. Das Angebot im Rahmen dieses Modells sei
vom Nutzer her konzipiert. Über allem scheine die Frage zu stehen, welche
Unterstützung Firmen benötigten, um sich in dem betreffenden Land oder der
Region anzusiedeln bzw. dort zu bleiben. Anfragen nach Katalonien zum Beispiel
seien innerhalb von zwei Tagen auf Deutsch beantwortet worden.

Als Motivation für Firmen, in das jeweilige Land bzw. die Region zu kommen
oder dort zu investieren, diene entweder, wie in Katalonien, eine vielfältige finan-
zielle Förderung oder ein vielfältiges Serviceangebot. Letzteres sei in Wales und
im Kanton St. Gallen realisiert. Dort unterstütze eine zentrale Institution ansied-
lungs- oder gründungswillige Unternehmen bei der Suche nach Gewerbeimmo-
bilien, Kooperationspartnern oder geeigneten Arbeitskräften.

Bei genauerer Betrachtung lasse sich feststellen, dass hinter der Oberfläche auch
die ganzen Vernetzungen vorhanden seien. Es werde aber – in unterschiedlich
starker Form – versucht, einer Firma die Ansiedlung in der betreffenden Region
leicht zu machen und Wege zu verkürzen.

Das Bundesland Vorarlberg greife auf alle Programme, die der Bund anbiete,
zurück, habe jedoch einen Bürgerservice im Internet eingerichtet. Über diesen
Weg ließen sich auch alle erforderlichen Antragsformulare beschaffen. Dadurch
werde einerseits eine Verbindung zu dem Modell „Zentrale Zuständigkeit“ her-
gestellt, in das sie den Bund (Österreich) eingeordnet habe, andererseits aber auch
der Eindruck einer guten Betreuung vermittelt.

Jedes der drei Modelle habe sich auf Grund lokaler Gegebenheiten entwickelt und
besitze seine Berechtigung. Von dem einen fühle sich der Unternehmer jedoch
eher angesprochen als von einem anderen, bei dem es schwieriger sei, in den
Genuss von Fördermitteln zu gelangen oder sich niederzulassen.

Im Rahmen der OECD befasse sich eine Arbeitsgruppe mit der Förderpolitik für
kleine und mittlere Unternehmen. Dieses Gremium bemühe sich auch Richtlinien
für eine evaluierbare Mittelstandsförderungspolitik aufzustellen.

Baden-Württemberg würde sie dem Modell „Parallelstrukturen“ zuordnen. Es be-
stünden aber immer wieder Ansätze in Richtung Servicemodell. Fraglich sei aller-
dings, ob es die föderale Struktur sowie die Zuständigkeiten von Kammern und
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Verbänden zulasse, dass sich in Baden-Württemberg das Servicemodell über-
haupt einvernehmlich realisieren lasse.

3.1.5. Fazit

In BW hat sich – ursprünglich vom Modell „Zentrale Zuständigkeit“ durch das
LGA herkommend (Kammern sind nach dem LGA entstanden und waren
ursprünglich dem LGA hierarchisch untergeordnet) – ein Modell der Parallel-
strukturen entwickelt. Ansatzpunkte zum Servicemodell sind vorhanden. Not-
wendig erscheint eine verstärkte Koordinierung der mittelstandsfördernden
Institutionen, Prozess- und Serviceoptimierung. Diese könnte verstärkt durch ein
landesweites Servicenetzwerk von Kammern, Wirtschaftsförderung etc. mit zen-
traler Anlauf-/Lotsenstelle und Koordination durch das LGA ausgebaut werden.
Voraussetzung dafür ist eine kundenorientierte Weiterentwicklung der Institu-
tionen (LGA, Kammern, Wirtschaftsförderung) und ihrer Organsationsstrukturen
sowie eine gemeinsame Vernetzung in einem organisatorischen und informations-
technischen Netzwerk mit gemeinsamer Präsentation als „Service-Netzwerk
Mittelstand“ nach außen (z.B. Förderverein/Verbundmodell mit Kompetenz/Call-
Center „Mittelstand“ beim LGA mit Direktverbindungen zu allen beteiligten
Institutionen, vgl. auch Ansätze in NRW).

4. Landwirtschaftsförderung

4.1.Landwirtschaftsförderung in Baden-Württemberg (Ministerium Ländlicher
Raum, vgl. auch Stellungnahme des MLR zum Untersuchungsauftrag der
Enquetekommission)

Die Förderprogramme der Europäischen Union im Bereich der Investitionsförde-
rung landwirtschaftlicher Unternehmen werden in Baden-Württemberg durch
Bereitstellung entsprechender Landesmittel vollständig ausgeschöpft. Sie finden
ihren Niederschlag z. B. im Agrar-Investitionsförderungsprogramm und im
Regionalprogramm.

Die Rahmenbedingungen zwingen die landwirtschaftlichen Unternehmen zu einer
Senkung der Produktionskosten. Hierzu sind erhebliche Investitionen er-
forderlich, die sich vielfach in der Größenordnung von 0,5 bis 1,5 Mio DM je
Unternehmen bewegen. Um die finanzielle Belastung in eine ökonomisch
vernünftige Beziehung zu tendenziell sinkenden Erzeugerpreisen zu bringen,
fördert das Land zusammen mit Bund und EU (Gemeinschaftsaufgabe zur
Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes) Investitionsvorhaben
mit zinsverbilligten Darlehen. Jährlich werden ca. 100 Mio DM Fördermittel
eingesetzt, um leistungsstarke zukunftsfähige Betriebe zu entwickeln. Dadurch
werden – überwiegend im ländlichen Raum – Investitionen in Höhe von ca. 400
Mio DM ausgelöst.

Für die besondere Berücksichtigung ökologischer Kriterien bei der Landbewirt-
schaftung sind die Betriebe auf staatliche Unterstützung angewiesen. Der baden-
württembergische Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich (MEKA)
gilt dabei – nach Auskunft des MLR – europaweit als positives Beispiel für
Agrar-Umweltprogramme. Die Maßnahmen des MEKA seien vielseitig. So
würden z. B. die ökologischen Leistungen der extensiven Nutzung von Agrar- und
Grünland ausgeglichen, aber auch der Streuobstbau, besonders geschützte
Biotope und bedrohte Nutztierrassen sollten mit Hilfe des MEKA erhalten
werden. Die Aufstockung des Programms wurde 1999 beschlossen. Dabei wurden
zusätzliche, neue Maßnahmen, wie z. B. „umweltbewusstes Betriebsmanage-
ment“, eingeführt.

Mit der Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung für Wasserschutzgebiete
(SchALVO) habe Baden-Württemberg als erstes Bundesland ein umfassendes
Programm zum Grundwasserschutz eingeführt (1988). In der anstehenden
Novellierung werden die seit der Einführung gewonnenen Erfahrungen und
Erkenntnisse eingearbeitet.

MEKA und SchALVO seien Programme, die nach dem Prinzip „Leistung für
Gegenleistung“ funktionierten. Landwirte, die ökologische Leistung für die
Allgemeinheit brächten, die über die ordnungsgemäße Landbewirtschaftung
hinausgehen, erhielten für diese Leistung einen Ausgleich.
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Ein wichtiges Förderprogramm sei die Ausgleichszulage für benachteiligte
Gebiete. Die Finanzierung erfolge im Rahmen der „Gemeinschaftsaufgabe zur
Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“. Das Ziel der Aus-
gleichszulage sei, die Nachteile der landwirtschaftlichen Produktion in den von
Natur aus benachteiligten Regionen (z. B. niedrige Erträge, schwierige maschi-
nelle Bewirtschaftung wegen starker Hangneigung) wenigstens teilweise aus-
zugleichen.

Ohne Ausgleichszulage und MEKA gäbe es in vielen Gebieten des Schwarz-
waldes keine landwirtschaftliche Produktion mehr. Doch gerade dort werde von
Seiten des Natur- und Umweltschutzes, vor allem aber von Seiten der Tourismus-
branche, immer wieder betont, wie wichtig die Offenhaltung der Täler sei. Ohne
Landwirtschaft würde der Trend zur Aufforstung (gelenkt und ungelenkt) stark
zunehmen, der Reiz der Landschaft ginge verloren.

Existenzgründungen würden sehr restriktiv gefördert, um den Strukturwandel in
der Landwirtschaft nicht zu erschweren. Dies solle so fortgeführt werden. Die
Nachfrage nach Förderung sei vor allem deshalb sehr gering, weil zum Aufbau
einer Existenz gerade im Bereich der Landwirtschaft ein unverhältnismäßig hoher
Kapitalbedarf erforderlich und der Wettbewerb außerordentlich stark sei.

Die Betriebsübernahme oder -übergabe erfolge in der Regel im Generations-
wechsel. Dabei könne qualifizierten jungen Landwirten als Starthilfe zusätzlich
zur Investitionsförderung eine Prämie in Höhe von 28 500 DM gewährt werden.

Das Ministerium Ländlicher Raum sei bestrebt, die Bildung leistungsfähiger
Betriebsformen zu unterstützen und fördere Kooperationen im Zusammenhang
mit größeren Investitionen – zusätzlich zu den üblichen Konditionen der Agrar-
Investitionsförderung – mit einem Zuschuss von 10000 DM pro Mitgliedsbetrieb.

Die baden-württembergische Landesregierung fördere mit Mitteln aus der Ge-
meinschaftsaufgabe und der Europäischen Union bei Unternehmen der ersten
Vermarktungs- und Verarbeitungsstufe Investitionen zur Marktstrukturverbesse-
rung für landwirtschaftliche Erzeugnisse.

Insgesamt wurden 1999 624 Mio. DM Finanzhilfen zur Unterstützung der Land-
wirtschaft und ländlichen Räume in BW eingesetzt, das sind 40 % aller Finanz-
hilfen des Landes (vgl. auch Bericht über die Finanzhilfen des Landes BW
1997 –1999 Drs. 12/4390)

4.2.Agrarpolitische Ansatzpunkte des Landes zur Förderung des landwirtschaft-
lichen Strukturwandels (FH Nürtingen, Prof. Kappelmann)

Neben den von der Bundesrepublik Deutschland und der EU durchgeführten Ent-
wicklungsmaßnahmen für den ländlichen Raum werden auch auf Länderebene
verschiedene Programme angeboten. Die Strukturpolitik im ländlichen Raum der
Bundesrepublik gliedert sich in einen agrarischen und einen gewerblichen
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Bereich. Grundlagen der Förderung bilden im agrarischen Bereich die „Gemein-
schaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (GAK) und des Küstenschutzes“
und im gewerblichen Bereich die „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur“. Zur GAK gehören die einzelbetriebliche Investi-
tionsförderung (25 % der Mittel), die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete
sowie Maßnahmen der Dorferneuerung, der Flurbereinigung und der agrarstruk-
turellen Entwicklungsplanung. Zusammen mit Landesmitteln wurden 1997 ca.
3,134 Mrd. DM für die Maßnahmen der GAK ausgegeben.

In der EU werden die Entwicklungsmaßnahmen auf der Grundlage eines verbind-
lichen Gemeinschaftsrahmens durchgeführt und über die EU-Strukturfonds
(EAGFL, Abteilung Ausrichtung) sowie den Kohäsionsfonds kofinanziert. Die
Förderung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume erfolgt über drei Ziele,
von denen für Baden-Württemberg vor allem die Ziel 5b-Förderung für ländliche
Gebiete mit Entwicklungsproblemen von Bedeutung ist. Diese Maßnahme wird in
den Landkreisen Hohenlohe, Oberschwaben und Sigmaringen durchgeführt.

Ziel der baden-württembergischen Agrarpolitik soll es sein, die historisch beding-
ten Strukturdefizite, sowohl in der landwirtschaftlichen Produktion als auch in der
Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte, durch geeignete Fördermaßnahmen
zu verbessern. Der Spielraum der Landesagrarpolitik ist dabei durch die Vor-
gaben der Wettbewerbsneutralität im Rahmen der gemeinsamen europäischen
Agrarpolitik eingeschränkt. Dabei ist zu beachten, dass die Strukturnachteile der
Landwirtschaft in Baden-Württemberg im deutschen und im europäischen Ver-
gleich nur durch einen forcierten Strukturwandel abgebaut werden können. Die
zukünftig wettbewerbsfähigen Betriebe in Baden-Württemberg sollten daher auch
indirekt dadurch gestützt werden, indem durch die Agrarpolitik eine finanziell
unterstützende Aufgabe von Betrieben in Erwägung gezogen wird.

Im Einzelnen ergeben sich – nach Angaben von Prof. Kappelmann – für die
Landesagrarpolitik folgenden Ansatzpunkte für Empfehlungen:

• Die Flurbereinigung als Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Flächen-
nutzungsstruktur: Es wurde dabei herausgestellt, dass die Flächenstruktur in
Baden-Württemberg im Vergleich zu anderen Ländern bedingt durch die Real-
teilung sehr ungünstig sei und daher diese Maßnahme auch zukünftig finanziell
gefördert werden sollte. Dabei sei jedoch zu bedenken, dass der Einkommens-
vorteil für die Bewirtschafter der Flächen relativ gering sei, da ein Teil der
Kosten übernommen werden müsste. Ein florierender Pachtmarkt in Verbin-
dung mit einem freiwilligen Landtausch habe mit erheblich geringeren Kosten
ebenfalls eine Verbesserung der Flächennutzungsstruktur zur Folge.

• Die Investitionsförderung unter den Rahmenbedingungen der EU-Agrarpolitik
zur Verbesserung der Bestandsgrößen in der Tierhaltung. Bei den Förderbedin-
gungen sei kritisch anzumerken, dass durch die Begrenzung beim Kapazitäts-
aufbau die heute möglichen Kostenersparnisse bei den Fixkosten pro Stallplatz
nicht realisiert werden könnten. Aus Sicht der geförderten Betriebe sei häufig
mit der Investition, z. B. in der Milchviehhaltung der Bau eines Boxenlauf-
stalls, eine Arbeitserleichterung gegeben. Die Ausnutzung von Kostendegres-
sionen ist i. a. durch die Begrenzung der Kapazitäten nicht möglich. In diesem
Zusammenhang müsse darauf hingewiesen werden, dass der Landwirtschaft in
Baden-Württemberg durch die Genehmigungsverfahren bei Neubauten im Ver-
gleich zu anderen Ländern zusätzliche Kosten entstünden. Seitens der Landes-
regierung sollte daher geprüft werden, ob nicht durch Verwaltungsverein-
fachungen die Landwirtschaft von Kosten entlastet werden könnte.

• Die Förderung der Vermarktung stellt eine weitere Säule der Landesagrar-
politik dar. Die Vorteilhaftigkeit dieser Maßnahme aus Sicht der Landwirt-
schaft müsse daran beurteilt werden, ob sich durch den Einsatz öffentlicher
Mittel zur Förderung der Vermarktung die Einkommenssituation der Betriebe
verbessere. Dies wäre nur dann der Fall, wenn sich dadurch für einheimische
Produkte am Markt höhere Preise erzielen ließen. Auf Grund des preisbewuss-
ten Einkaufsverhaltens der Verbraucher und des harten Wettbewerbs im
Lebensmittelhandel dürfte jedoch der Preisspielraum nach oben für einhei-
mische Produkte sehr gering sein.

• Die tragenden Elemente der Landesagrarpolitik zur Einkommensstützung der
Landwirtschaft seien zukünftig noch verstärkt die Umweltprogramme (z. B.



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

230

MEKA). Diese sollten nach Möglichkeit auf freiwilliger Basis konzipiert wer-
den. Dies würde bedeuten, dass seitens der Landesagrarpolitik Angebote zur
Finanzierung von Umweltleistungen der Landwirtschaft unterbreitet werden
sollten (z. B. Vertragsnaturschutz). Die landwirtschaftlichen Betriebe könnten
dann selbst entscheiden, ob sie bestimmte Einschränkungen bei der Bewirt-
schaftung vornehmen wollten und dafür nach bestimmten Kriterien finanziell
entschädigt würden. Unter Haushaltsaspekten hätten die Umweltprogramme
derzeit den Vorteil, dass die EU eine Kofinanzierung übernehme. Vor diesem
Hintergrund sei es für die einheimische Landwirtschaft sinnvoll, die Mittel für
die Wasserschutzgebiete in das MEKA-Programm umzuschichten. Angesichts
der finanziellen Restriktionen bei den öffentlichen Haushalten erhöhe sich
durch diese Umschichtung der finanzielle Spielraum des Landes zur Unterstüt-
zung der Landwirtschaft.

Die Umweltprogramme sollten möglichst wettbewerbsneutral ausgestaltet
werden. Aus Sicht der Landwirtschaft bedeute eine Überkompensation
zunächst einen Einkommensvorteil, da in diesem Fall der Einkommensaus-
gleich höher sei als die im Vergleich zu den aus den Beschränkungen resultie-
renden Einkommenseinbußen. Diese Überkompensationen (Mitnahmeeffekte)
gebe es bisher teilweise bereits beim Wasserschutz und beim MEKA. In diesen
Fällen beobachte man, dass Überkompensationen zu einer Erhöhung der Pacht-
preise führten. Die Bewirtschafter der Flächen hätten von diesen indirekt über
die Umweltprogramme gewährten Einkommensstützungen kaum Vorteile, son-
dern transferierten diese Gelder über die Pachtpreise an die Eigentümer der
Flächen. Außerdem sei vor dem Hintergrund der beginnenden WTO-Verhand-
lungen zu beachten, dass jedes Land die Landwirtschaft für Umweltleistungen
finanziell entschädigen könne. Diese Ausgleichszahlungen dürften allerdings
den internationalen Wettbewerb nicht beeinflussen.

• Zu der notwendigen Reform der europäischen Agrarpolitik: Die derzeitigen
Maßnahmen zur Einkommensstützung seien im Wesentlichen geprägt durch
Flächen- und Tierprämien, die an die Produktion gekoppelt seien.

Daraus ergäben sich folgende Nachteile für die Bewirtschafter der Betriebe:

Kleinere Betriebe würden in der Produktion gehalten, da diese nur auf diese
Weise ihren Prämienanspruch sichern können. Damit würden viele Betriebe
gezwungen die Landwirtschaft bis zum 65. Lebensjahr zu betreiben, da ihnen
alternativ keine Einkommensmöglichkeiten über einen vorzeitigen Renten-
anspruch angeboten würden. Der notwendige Strukurwandel könnte durch ent-
sprechende Angebote einer Verrentung der bestehenden Prämienansprüche
wesentlich humaner sozial abgefedert werden.

Im Falle einer Verpachtung würden die produktionsabhängigen Prämien in die
Verhandlungen um die Höhe des Pachtpreises einbezogen. Die Bewirtschafter
von Pachtflächen übertrügen die für sie vorgesehenen Einkommenstützungen
über den Pachtpreis an die Eigentümer. Dieser Sachverhalt sei besonders
problematisch, da heute bereits die zukünftig wettbewerbsfähigen Betriebe
einen Pachtflächenanteil von über 80 % aufwiesen. Diese Betriebe würden mit
erheblichen Kosten belastet, in ihrer Entwicklung durch das knappe Angebot
an Flächen behindert und damit im zunehmenden Wettbewerb geschwächt.

Die logische Folge aus diesen Fehlentwicklungen wäre die Entkopplung der
Prämien von der Produktion. Dies würde bedeuten, dass beispielsweise der
heutige Prämienanspruch der Betriebe auf der Grundlage der Flächen- und
Tierprämien festgeschrieben werde. Die zukünftige Zupacht oder Verpachtung
hätte dann keinen Einfluss mehr auf die Prämienhöhe des Betriebes. Damit
wäre der Transfer der Prämien über die Pachtpreise an die Bodeneigentümer
unterbunden und von den Prämien würden ausschließlich die Bewirtschafter
der Betriebe profitieren. Durch eine derartige Entkopplung der Prämien von der
Flächenausstattung der Betriebe könnten nach Anpassung der Pachtpreise die
Einkommen der landwirtschaftlichen Betriebe steigen. Gleichzeitig müsste für
aufgabewillige Betriebe die Möglichkeit der Verrentung der Prämien gegeben
sein.

Durch die Entkopplung der Prämien von der Produktion ergäben sich im Ver-
gleich zur derzeitigen Regelung folgende Vorteile für die Bewirtschafter land-
wirtschaftlicher Betriebe:
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• Aufgabewillige Betriebe müssten nicht länger ihre Flächen bewirtschaften,
um ihren Prämienanspruch zu sichern. Damit könnten Betriebe freiwillig
vor dem 65. Lebensjahr die Bewirtschaftung aufgeben, da ihnen durch die
Verrentung des Prämienanspruchs eine Einkommensalternative geboten
werde. Die Betriebsaufgabe ließe sich damit für viele Familien wesentlich
humaner gestalten.

• Im Falle der Verpachtung gingen die Prämien nicht mehr in die Verhandlun-
gen über die Höhe der Pachtpreise ein. Die für die Bewirtschafter vorgese-
hene Einkommensstützung würde voll den Betrieben zugute kommen. Das
Angebot an Pachtflächen würde steigen bei stark sinkenden Pachtpreisen.
Die zukünftig wettbewerbsfähigen Betriebe mit hohen Pachtflächenanteilen
würde eine erhebliche Kostenentlastung erfahren und werden damit im
Wettbewerb gestärkt.

Vor dem Hintergrund der ungünstigen Strukturen der Landwirtschaft in Baden-
Württemberg wäre aus den oben genannten Gründen eine Entkopplung der Prä-
mien von der Produktion für dieses Bundesland im europäischen Vergleich be-
sonders vorteilhaft. Es sei daher der Landesregierung zu empfehlen, Vorstöße
auf nationaler und europäischer Ebene vorzunehmen. Dabei werde nicht ver-
kannt, dass dieser Ansatz schwierig sei, da letztlich die Entscheidungen über
eine Reform des derzeitigen Prämiensystems auf europäischer Ebene getroffen
werden müssten.

Fazit: Gestaltungsspielraum und zentrale Säule der Landespolitik sah Kappel-
mann im Wesentlichen nur bei den Umweltprogrammen. Flurbereinigung und
Investitionsförderung seien im Effekt vernachlässigbar, eine Bündelung der
Förderung und die Einbeziehung von SchALVO in MEKA sinnvoll. Ausgleichs-
zahlungen dürften nicht den Wettbewerb verzerren. Ein Problem bestehe auch
darin, dass Einkommensstützungen letztlich einen Transfer zum Eigentümer
bedeuteten.

Kappelmann empfahl daher den Abbau der Preisstützungen, die Umgestaltung der
Prämien zu produktionsunabhängigen Betriebsprämien mit zeitlich degressiver
Gestaltung und Anreize zur Betriebsaufgabe durch Verrentung. Die politische
Koordinationsaufgabe bestehe darin, Akzeptanz für den geordneten Rückzug zu
schaffen und Angebote an die Bauern zu machen. Die Entscheidung zur Weiter-
führung oder Aufgabe des Betriebs bleibe letztlich bei den Landwirten.

4.3.Ökolandbau – Auswirkungen der derzeitigen Förderpolitik und resultierende
Handlungsbedarfe/Empfehlungen

Generell läßt sich – nach Auskunft von Prof. Elers – sagen, dass dort, wo es eine
ausgeprägte Förderung des Ökologischen Landbaus gibt, dieser exponentiell
zugenommen hat. Die besten Beispiele hierfür sind Österreich, die Schweiz und
Dänemark. Insbesondere in Österreich und der Schweiz hat die Zahl der Bio-
betriebe stark zugenommen, nachdem einerseits eine nennenswerte staatliche
Förderung der Umstellung auf Biolandbau und der Beibehaltung dieser Wirt-
schaftsweise ausgelobt wurde (eine Förderung, die sich in ihrer Höhe deutlich von
anderen Fördermaßnahmen unterscheidet), so dass beide Länder inzwischen mit
7– 9 % Anteil Biobetriebe an der landwirtschaftlichen Fläche im europäischen
Raum an vorderster Stelle stehen. Für die Bundesrepublik gilt dieses in ähnlicher
Weise (Hamm 1997). In den Bundesländern in denen der Abstand zwischen der
Förderung des Ökologischen Landbaus und der anderer landwirtschaftlicher
Produktionsverfahren eine nennenswerte Höhe erreicht, ist die Bedeutung des
Ökologischen Landbaus erheblich größer. Am höchsten ist die Bedeutung des
Ökologischen Landbaus dort geworden, wo nur dieses Produktionsverfahren
gefördert wurde, wie z. B. Mecklenburg-Vorpommern (Hamm 1997). In Baden-
Württemberg war im MEKA I der Abstand zwischen der Förderung des Ökologi-
schen Landbaus und der anderer landwirtschaftlicher Produktion nicht sehr hoch,
was keinen besonderen Anreiz zur Umstellung darstellt. Im MEKA II ist dieses
etwas verbessert worden. Da z. B. in den MEKA II A Förderungen sogar Dinge
gefördert werden, die jeder Landwirt eigentlich von Gesetzes wegen verpflichtet
wäre zu tun, bleibe der Anreiz zur Umstellung relativ gering.

Die Förderung des Ökologischen Landbaus und zwar sowohl die bisherige Förde-
rung als auch die aktuelle Förderung ist – nach Angaben von Prof. Elers – in allen
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an Baden-Württemberg angrenzenden Bundesländer erheblich besser ausgestattet
als in Baden-Württemberg selber. Das führe zu Wettbewerbsverzerrungen.

Ziel sollte eine Harmonisierung der Förderung des Ökologischen Landbaus bun-
desweit sein, da alle Kleinstaaterei zu Wettbewerbsverzerrungen führe.

Aus der Grenznähe Baden-Württembergs besonders zur Schweiz und zu Öster-
reich ergibt sich das Problem des ungleichen Wettbewerbs, da die Förderung des
Bioanbaus und der Forschung für den Bioanbau (siehe Forschungsinstitut für Bio-
logischen Landbau der Schweiz) in der Schweiz und Österreich erheblich besser
sind als in Baden-Württemberg. Dadurch haben die entsprechenden Erzeuger
einen Wettbewerbsvorteil, der Druck auf die heimischen Betriebe ausübt. An den
Grenzen zu Frankreich ist das Verhältnis eher umgekehrt.

4.4. Entwicklungsprogramm ländlicher Raum

Bei diesem Programm wirken Landratsamt, Regierungspräsidium (bzw. LFL) und
Ministerium Ländlicher Raum zusammen. Der Verfahrensgang von der Antrag-
stellung des Betriebs bei der Gemeinde bis zur Programmentscheidung des MLR
ist nach Auskunft des Landrats von Breisgau/Hochschwarzwald langwierig und
unbefriedigend. In Abstimmung mit dem ELR-Koordinierungsausschuss seien
dem MLR verschiedene Vorschläge zur Verfahrensstraffung unterbreitet worden.
Daneben würden im Vorfeld des Anlaufs des ELR-Jahresprogramms die Gemein-
den und oft auch Einzelbetriebe (zuletzt bei einer Firmeninformationsveranstal-
tung in Staufen) zur ELR-Antragstellung beraten, um wenigstens von dieser Seite
Verzögerungen und Probleme zu minimieren.

Mit dem ELR sollen vor allem „ländlich geprägte Orte“ in die Lage versetzt wer-
den, auf der Grundlage ihrer Entwicklungsüberlegungen strukturverbessernde
Maßnahmen zu verwirklichen. Dieser strukturelle Ansatz unterscheidet das ELR
von Förderprogrammen der einzelbetrieblichen Wirtschaftsförderung. Erster
Ansprechpartner für das ELR als kommunales Entwicklungsprogramm ist die
Gemeinde. Aufbauend auf einem strukturellen Gesamtkonzept der Gemeinde
werden von ihr die einzelnen strukturverbessernden Maßnahmen nach Prioritäten
geordnet und in dieses strukturelle Gesamtkonzept eingebettet. Dabei werden die
Einzelmaßnahmen in ihrer Bedeutung, Auswirkung und Dringlichkeit begründet
und die Finanzierbarkeit dargelegt. Die Auswahl der Orte und Projekte erfolgt in
einem Wettbewerb der besten Ideen. Je schwerwiegender die strukturellen
Mängel, je schlüssiger und realistischer das Entwicklungskonzept und die geplan-
ten strukturverbessernden Maßnahmen sind, desto größer ist die Chance zur
Programmaufnahme.

Da das beantragte Fördervolumen im ELR die zur Verfügung stehenden Mittel
um ein Vielfaches übersteige, sei eine Prioritätenbildung notwendig, die sich an
den voraussichtlichen strukturellen Auswirkungen eines Vorhabens orientiere.
Die Beurteilung und die Auswahl der jeweiligen Orte und Projekte erfolge in
einem mehrstufigen Verfahren mit einem Koordinierungsausschuss beim Land-
ratsamt, den Bewilligungsstellen auf der Ebene der Regierungspräsidien sowie
dem MLR . Mit diesem Verfahren könne den strukturellen Aspekten ausreichend
Rechnung getragen werden, so das MLR.

Vielfach plädiert wurde für einen verstärkten Ausbau der ganzheitlich strukturier-
ten Plenum-Projekte in ganz Baden-Württemberg sowie eine stärkere Vernetzung
von Naturschutzprojekten, Landwirtschaft und Tourismus.

Für das Projekt „Plenum“ ist – nach Auskunft – eine Mittelerhöhung für die
Haushaltsjahre 2000/2001 nicht erfolgt.

4.5.Synopse des Ministeriums Ländlicher Raum „Landwirtschaftsförderung in
anderen Bundesländern und den Partnerregionen“ (Ministerium Ländlicher
Raum, Herr Dr. Hertäg)

Bei der landwirtschaftlichen Förderung spiele der Standortfaktor als solcher keine
Rolle, da die landwirtschaftliche Produktion flächengebunden sei. Die Förderung
von Landwirtschaft und Wirtschaft unterscheide sich auch zum Teil, was Struktur
und Ziele anbelange.

Inzwischen hätten sich nicht nur in den Bundesländern, sondern auch in den
benachbarten Staaten und in den Partnerregionen – zumindest in Katalonien –
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besondere Förderprogramme durchgesetzt, mit denen nicht beabsichtigt werde,
die Produktivität oder die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Sie sollten vielmehr be-
stimmte Anreize für eine besonders ökologisch ausgerichtete landwirtschaftliche
Produktion setzen.

Investitionsförderung im landwirtschaftlichen Bereich verfolge im Grunde zwei
Ziele: Sie solle landwirtschaftlichen Betrieben ermöglichen, Investitionen zu
tätigen, um strukturelle Verbesserungen zu erzielen und gleichzeitig technische
Innovationen aufzunehmen.

Ein Spezifikum der landwirtschaftlichen Förderung stelle die Ausgleichszulage
für benachteiligte Gebiete dar. In Baden-Württemberg zählten 60 % der landwirt-
schaftlichen Fläche zu den benachteiligten Gebieten. Insofern sei die ange-
sprochene Ausgleichszulage wichtig. Damit solle die Landwirtschaft in diesen
Gebieten gehalten werden.

Eine andere Besonderheit sei die Absatzförderung, die erst in den letzten Jahren
Fuß gefasst habe. Mittlerweile werde in fast allen Ländern der Absatz heimischer
Produkte gefördert. Das Ziel bestehe darin, bestimmte Qualitätsmerkmale hervor-
zuheben und dafür zu werben.

Ferner werde durchweg Technologieförderung betrieben. Jedes Land führe ge-
wisse praxisorientierte Versuche durch, die wiederum in die staatlich geförderte
Beratung und Ausbildung eingingen.

5. Projektauftrag des Instituts für Mittelstandsforschung (ifm) „Novellierungs-
vorschläge zur Mittelstandsförderung“, (Dr. Ralph Ganter, Geschäftsführer
Institut für Mittelstandsforschung Univ. Mannheim (ifm) – vgl. Synopse und
Dokumente)

Das ifm hat vorliegende Vorschläge aus verschiedenen Gremien auf EU, Bundes-
und Länderebene systematisch aufgelistet. Grundlage bildeten Stellungnahmen
aus Gremien, Verbänden, Parteien und Landtagsdokumenten. Dabei fand eine
Beschränkung auf neuere Vorschläge statt. Die Synopse kann daher keinen
Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Ein strukturierender Auszug wurde von
Geschäftsführer Dr. Ralph Ganter der Kommission präsentiert.

Auswahl von Änderungsvorschläge zur Mittelstandsförderung

5.1. Fördervolumen

• Es wird sowohl die Ausweitung als auch die Einschränkung des Gesamt-
volumens empfohlen.

5.2. Grundsätzliche Organisation der Förderpolitik

• Festlegung von allgemein verbindlichen Leitlinien für die Förderpolitik für alle
Gebietskörperschaften (Zielhierarchie, Fördertatbestände, Adressaten).

• Festlegung der Förderkompetenzen (Verordnungs- und Verwaltungskompe-
tenz, Kostenträger); Bestimmung von Kooperation und Arbeitsteilung zwi-
schen den Gebietskörperschaften (unter Einschluss der EU); Verhinderung
paralleler Förderstrukturen.

• Koordinierung der mittelstandsfördernden Institutionen des Landes (LGA,
GWZ, Steinbeis-Stiftung).

• Dotationsgarantien (Berechenbarkeit und Kontinuität der Förderpolitik).

• Einrichtung eines generellen Schwerpunktfonds, den die Kammern verwalten.

5.3. Information

• Einrichtung einer zentralen Informationsstelle. Die Information von einer Hol-
schuld der Unternehmen zu einer Bringschuld der Förderverwaltung werden
lassen.

• Bessere Besoldung der Vermittlungsdienste der Banken, um deren wirtschaft-
liches Interesse an der Informierung und Vermittlung zu erhöhen.

• Aktives Werben bei den Banken (und Unternehmensberatern) für die Vermitt-
lung (Vertreterbesuche).
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5.4. Abwicklung des Antragsverfahrens

• Vereinfachung und Beschleunigung des Antragverfahrens.

• Schnelle Genehmigung und Beratung, Inspektion später.

5.5. Generelle Förderung (vgl. auch Kapitel Rahmenbedingungen und Bürokratie-
belastungen)

• Steuerentlastung des Mittelstandes.

• Bürokratielastenentschädigungen.

• Mobilisierung von privatem Wagnis- und Risikokapital („Privatisierung“ der
Förderung).

• Verbesserung der Zahlungsmoral der öffentlichen Hand.

• Bekämpfung der Schwarzarbeit.

• Bessere Prophylaxe in Bezug auf die KMU-Belastung durch neue Gesetze und
Verordnungen: Mittelstands-TÜV ausbauen und intensivieren. Damit auch eine
Gestaltung der Abeitssicherheits-, Arbeitsgesundheits- und Umweltschutz-
vorschriften, die den KMU angemessener ist.

• KMU-gerechtes Flächennutzungs- und Bauplanungsrecht.

• Rechtliche Voraussetzungen für eine flexiblere Gestaltung der Arbeitsverhält-
nisse (mehr Unabhängigkeit der KMU von den Tarifvereinbarungen) schaffen.

5.6. Spezielle Fördergebiete

• Bei Existenzgründung mehr Bestandshilfen.

• System der Business Angels ausbauen.

• Frauenförderung verstärken.

• Mehr Förderung von Innovation, High-Tech, Umweltschutz, Tourismus, In-
und Auslandsmessen, Existenzgründung, Kooperation, Weiterbildung. Es wird
allerdings auch die Überbewertung der Innovationsförderung kritisiert. Der
Innovationsbereich ist gesamtwirtschaftlich klein und generiert regelmäßig
weniger Arbeitsplätze, als erwartet wird.

• Bessere Vermarktung von Forschungsergebnissen, bessere Patentnutzung, staat-
liche Vermittlerdienste („Patentmakler“). Einrichtung von Innovationsbörsen.

• Vorrangige Förderung der Marktanalyse und des Marketing.

5.7. Evaluierung

• Regelmäßige und systematische Evaluierung der Programme. Eventuell von
vornherein Sunset-Regelungen: Die Fördermaßnahmen laufen automatisch aus
(begrenzte Laufzeit); eine Verlängerung oder Neuaufnahme geschieht nur auf
Grund von substantiellen Evaluationen.

• Förderprogramme degressiv gestalten

Gesetzliche Sunset-Regelungen für Fördermaßnahmen bestehen nach Auskunft von
Dr. Ganter in den USA und wohl auch in Frankreich. Eine gesetzliche Verpflich-
tung zur Evaluierung entbinde Abgeordnete davon, sich vor dem Wähler unbedingt
dafür einsetzen zu müssen, dass bestimmte Fördermaßnahmen fortgesetzt würden.

5.8. Fazit

Eine Vielzahl von Vorschlägen und Gremienvorarbeiten liegt vor. Das zentrale
Problem liegt v. a. in der bisher unzureichenden Umsetzung und einem fehlenden
Zielvereinbarungskatalog. Daher ist über eine Verbesserung des Umsetzungs-
prozesses und ein Controllinginstrumentarium zur Kontrolle und Fortschreibung
des Umsetzungsprozesses nachzudenken. Erfolgversprechend könnte eine ressort-
übergreifende Clearing- und Koordinierungsstelle zur Moderation des Prozesses
zwischen den Interessen der verschiedenen Ressorts im Sinne des Mittelstandes
sein, um mehr Verbindlichkeit zu erreichen. Ansätze hierzu existieren insbeson-
dere in Niedersachsen.
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Die Einrichtung eines Mittelstandsfonds wäre im Rahmen der neuen Steuerungs-
modelle und dezentraler Budgetierung sowie im Sinne moderner Förderansätze
(Vernetzung von Förderprogrammen) eine Chance zu mehr projektorientierter
Mittelvergabe und damit gleichzeitig ein ergänzendes flexibles Instrument zur
schnellen Reaktion auf aktuelle regionale Bedarfe im Bereich der Mittelstands-
förderung.

Überaus enttäuscht zeigten sich die Verbände über den Umsetzungsstand der
Novellierungsvorschläge der in den letzten Jahren eingesetzten Gremien zur
Begutachtung der Förderpolitik des Landes („Prüfstandkommission“, Initiativ-
kreis Mittelstand und Handwerk 2000 etc.).

Bereits die Zukunftskommission Wirtschaft 2000 des Landes Baden-Württem-
berg habe sich im Jahre 1993 mit Strategien zur Sicherung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit der baden-württembergischen Wirtschaft befasst und dabei
sehr konkrete Handlungsempfehlungen erarbeitet. Der VDMA hat dieses Projekt
sehr ernst genommen und anschließend auch ein Controlling bei seinen Mitglieds-
firmen durchgeführt, welche Empfehlungen sie im Bereich Unternehmensorgani-
sation und in den anderen Verantwortungsbereichen durchgeführt hätten. Die
habe eine erfolgreiche Umsetzung im Bereich Organisations- und Produktent-
wicklung etc. der Unternehmen gezeigt.

Enttäuscht hätten sich hingegen die an dem Controlling beteiligten Unternehmen
über die mangelnde Umsetzung der Vorschläge der Zukunftskommission gezeigt,
die im Verantwortungsbereich des Staates und der Tarifpartner liegen.

6. Mittelstandsförderung aus Sicht der Verbände

6.1. Bedeutung und Ausgestaltung

Wichtigste Aufgabe der Wirtschaftspolitik ist aus Sicht der Verbände die Gestal-
tung wirtschaftsfreundlicher, verlässlicher und einfacher Rahmenbedingungen.

Mittelstandsfreundliche Auftragsvergabe wurde ebenfalls große Bedeutung bei-
gemessen (vgl. hierzu auch Zwischenbericht der Enquetekommission „Vergabe-
wesen von Land und Kommunen“ Drs. 12/5524): Eine Vergabe in Fachlosen sei
notwendig. Eine Verstetigung der Vergabe von Bauleistungen und ein anti-
zyklisches Verhalten bei der Städtebauförderung.

Begriff und Bedeutung des Mittelstands zu schärfen, ein mittelstandsfreundliches
Klima und eine ressortübergreifende Kontaktstelle für den Mittelstand zu schaf-
fen schlug SHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Hans-Balthas Klein vor.

Im Hinblick auf die Schwerpunktsetzungen der Mittelstandsförderung wurde
empfohlen, die Fördermittel stärker auf Existenzsicherung auszurichten und die
Beratungsförderung wieder aufzustocken.

6.1.1. Bund der Selbstständigen (BDS)

Der BDS betont ebenfalls die Bedeutung mittelstandsgerechter Rahmenbedingun-
gen. Unternehmer der KMUs hätten nicht die Mentalität, sich an einen staatlichen
Tropf zu hängen.

Notwendig sei eine Verstärkung der Eigenkapitalförderung, auf Grund der gerin-
gen Eigenkapitalquote der Klein- und Familienunternehmen. Notwendig sei
außerdem eine stärkere Förderung der Betriebsübergabe und bestehender Unter-
nehmen im Verhältnis zur Existenzgründung, sowie eine offensivere Vermark-
tung der Beratungsförderung, ggf. im Rahmen einer Kampagne.

Wichtig für den Mittelstand ist – aus Sicht des BDS – eine Förderung struktur-
schwacher Regionen. Es müsse möglich bleiben, dass Klein- und Familien-
betriebe in ihren angestammten Regionen angesiedelt bleiben könnten oder sich
in Regionen ansiedelten, die als strukturschwach gelten würden. Diese Regionen
lebten von florierenden Handwerks- und Gewerbebetrieben.

Nur durch Aufrechterhaltung von Handwerk, Handel und Gastronomie in
Familienbetrieben in regional benachteiligten Gebieten könne ein Abzug der
jungen Generation verhindert werden. Dies gelte insbesondere auch für den länd-
lichen Raum.
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Hier müssten die nötigen Infrastrukturmaßnahmen geschaffen werden, z. B. im
Wohnungsbau, Straßenbau und durch der Erhaltung von Schulen und Bildungs-
einrichtungen, die Unterstützung örtlicher Vereine usw.

Der BDI fordert dagegen eine Mittelstandspolitik, die nicht nur auf Kleinunter-
nehmen ausgerichtet ist. Diese würde sich ansonsten auf eine Existenzgründungs-
und Kleinbetriebspolitik verengen.

Wichtig sei es, den Subventionsabbau voranzubringen. Die beste Wirtschafts-
förderung sei Infrastrukturförderung.

Eine Förderung des Mittelstandes mit Geld sei im Vergleich zur Verbesserung der
Rahmenbedingungen nur eine Second-Best-Lösung, dringender sei eine Steuer-
reform, eine Arbeitsmarkt-Reform inklusive der 630-DM-Regelung und die Fol-
genabschätzung für Gesetze zur Verringerung der Regelungsdichte, so HGF
Euba, IHK Südlicher Oberrhein.

6.1.2. Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA)

Die beste Förderung besteht aus Sicht des VDMA:

a) in der Schaffung verläßlicher Rahmenbedingungen, Abbau von den Mittelstand
übermäßig belastenden Regulierungen, z. B. im Umweltbereich und bei
Statistiken.

b) Die seit vielen Jahren angekündigte Unternehmenssteuerreform mit einer deut-
lichen Nettoentlastung der Unternehmen müsse endlich realisiert werden.

c) Gegenfinanzierung der Steuerreform durch einen Abbau der konsumtiven
Staatsausgaben und der Subventionen. Der VDMA habe bereits vor drei Jahren
den Entwurf für ein Subventionsbegrenzungsgesetz vorgelegt (Subventionen
nur in begründeten Ausnahmefällen, Subventionen dürfen grundsätzlich nur
zeitlich begrenzt gewährt werden und sind degressiv auszugestalten).

d) Erhaltung der sehr guten wirtschaftsnahen Forschungsinfrastruktur in Baden-
Württemberg (kein Abbau von Lehrstühlen unter dem Eindruck eines kurz-
zeitigen Rückgangs von Studenten in den Technischen Wissenschaften).

e) Schaffung eines innovativen Klimas, Motivation junger Menschen zum Ergrei-
fen eines technischen Studiums bzw. Berufs und zur Selbständigkeit. Dabei
müsse auch die Qualität der schulischen Ausbildung im Hauptschul- und Real-
schulbereich wieder verbessert werden.

6.1.3. Handlungsempfehlungen Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)

1. Dort, wo öffentliche Fördermittel zum Einsatz kämen, sollten sie einen vom
Marktmechanismus nicht ausgleichbaren Nachteil versuchen zu kompensieren.
Sie sollten zeitlich befristet und möglichst degressiv ausgestaltet sein.

2. Die Förderlandschaft in Deutschland sei überbesetzt: Zum einen sei von einer
nicht überschaubaren Fülle von nominell dem Mittelstand gewidmeten Pro-
gramm- und Programmansätzen (ca. 600 Mittelstandsförderprogramme von
Bund, Ländern und EU) auszugehen. Zugleich müsse sich der Unternehmer mit
einer für ihn nicht auf den ersten Blick erkennbaren Struktur und Kompetenz
der fördernden Institution auseinandersetzen.

Für die Industrie dürfte neben dem allgemeinen Zurückschneiden der 600 Pro-
gramme und einer Erhöhung der Transparenz sowie verbesserten Abstimmung
zwischen den verschiedenen Förderebenen besonders wichtig sein, dass zwi-
schen den einzelnen Ländern kein Förderwettlauf entstehe. Gleichzeitig sei ein
an mehreren Standorten in der Bundesrepublik tätiges Industrieunternehmen
auf Einheitlichkeit in den Ansätzen angewiesen. Schließlich sollte die EU-
Förderung konsequent auf ihren subsidiären Charakter hin überprüft werden.
Die zeitlichen, sprachlichen und bürokratischen Barrieren beim Zugang EU-
Fördermittel sprächen immer noch für mehr national-staatlichen Zugang zur
Mittelstandsförderung, die sich ggfl. bei EU-Institutionen refinanzierten
(Beispiel Regionalpolitik).
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6.2. Grundsätze der Förderung, wichtigste bewährte Förderinstrumente und zu-
kunftsgerichtete Ansätze

6.2.1. Industrie- und Handelskammern (IHKn)

Die IHKn vertreten die Auffassung, dass die beste Mittelstandsförderung in einer
Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen besteht und alle
anderen Förderungsinstrumente nachrangig zu betrachten sind. Dies nicht zuletzt
deshalb, weil eine Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen
allen Unternehmen gleichermaßen zugute komme und somit keine branchen- oder
unternehmensgrößenspezifische Diskriminierung erfolge und weil der Mittelstand
dadurch besonders begünstigt werde, weil er im Regelfall die höchsten Lasten zu
tragen habe.

Hilfen für kleine und mittlere Unternehmen zum Ausgleich ihrer größenspezi-
fischen Nachteile sind eine zentrale Aufgabe im Rahmen der Mittelstands- und
Wirtschaftsförderung des Landes. Die baden-württembergischen Industrie- und
Handelskammern halten in begrenztem Umfang Gewerbeförderungsmaßnahmen
zur Verwirklichung wirtschaftspolitischer Ziele und als Nachteilausgleich kleiner
und mittlerer Unternehmen gegenüber Großbetrieben für vertretbar. Die finan-
zielle Gewerbeförderung könne jedoch kein Ersatz für eine erforderliche Ver-
besserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere auch auf
steuerlichem Gebiet sein, sondern sei vorrangig als Hilfe zur Selbsthilfe zu ver-
stehen.

Kernbereiche der Mittelstandsförderung des Landes sind die Unternehmens-
beratung, die berufliche Bildung und Qualifizierung, die Forschung und Entwick-
lung/Technologie und die Erschließung ausländischer Märkte. Mit diesen Förder-
schwerpunkten sei ein leistungsfähiges Instrumentarium zum Ausgleich betriebs-
größenbedingter Nachteile gegeben. Auch die Programme der einzelbetrieblichen
Wirtschaftsförderung des Landes (u. a. Existenzgründungsprogramm, Einsatz
moderner Technologien und Innovationsförderung, Regionalförderung, Entwick-
lungsprogramm ländlicher Raum, Liquiditätshilfeprogramm), die insbesondere
kleinen und mittleren Unternehmen zugute kommen sollten, leisteten hierzu einen
nicht zu unterschätzenden Beitrag.

Im Rahmen der finanziellen Gewerbeförderung verdiene die Förderung über-
betrieblicher Maßnahmen und der wirtschaftlichen Infrastruktur den Vorrang vor
der einzelbetrieblichen Förderung, da letztere drohe, den Wettbewerb zu ver-
fälschen und den marktwirtschaftlichen Ausleseprozess zu behindern. Bei der ein-
zelbetrieblichen Förderung selbst sollte der Bereitstellung von Beteiligungskapital
und Bürgschaften künftig ein höheres Gewicht gegenüber Zinssubventionen und
Zuschüssen eingeräumt werden, da hierdurch reinen Mitnahmeeffekten vor-
gebeugt werden könne.

Grundsätzlich erscheine bei der einzelbetrieblichen Gewerbeförderung eine Har-
monisierung bzw. Zusammenfassung von Bundes- und Landesprogrammen und
eine engere Kooperation von Landes- und Bundesförderinstituten sinnvoll. Die
Vielzahl der Förderangebote auf Landes- sowie auf Bundesebene beeinträchtige
die Transparenz der Mittelstandsförderung. Um die Zahl der Ansprechpartner für
Unternehmen wie auch für Hausbanken bei der finanziellen Gewerbeförderung
gering zu halten, sollte der Gedanke, die Wirtschaftsförderung gegenüber dem
Kunden in eine Hand zu legen, weiterentwickelt werden. Auch eine übersichtliche
Darstellung der Förderprogramme durch aussagefähige Broschüren sowie eine
Straffung und Vereinfachung der bestehenden Programme könnten ein besseres
Verständnis bewirken und ein stärkeres Interesse bei kleinen und mittleren Unter-
nehmen wecken. Hierzu gehöre ebenfalls, dass die Mittlereinrichtungen wie bei-
spielsweise die Industrie- und Handelskammern zeitnah und umfassend über
Richtlinien- und Konditionenänderungen wie auch über die aktuelle Bewilli-
gungspraxis bei den Förderprogrammen unterrichtet würden.

6.2.2. Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA)

Der VDMA tritt für klare ordnungspolitischen Positionen ein und steht staatlichen
Förderprogrammen kritisch gegenüber. Bei vielen Programmen stünden Aufwand
und Nutzen in keinem angemessenen Verhältnis. Es würden mit Hochglanz-
broschüren Erwartungen geweckt, die anschließend nicht erfüllt werden könnten.
Ein großes Defizit sei die mangelnde Kontinuität in der Förderung. So wurde für
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einige Zeit das C 1-Programm ausgesetzt, dann wieder mit großen Ankündi-
gungen in Kraft gesetzt – mit dem Erfolg, dass die sehr bescheidenen Mittel von
10 Mio. DM/Jahr sehr schnell überzeichnet waren. Ein ähnliches „Stop and Go“
gelte für die Förderung der Erschließung ausländischer Märkte, hierbei insbeson-
dere bei der Förderung von Gruppenbeteiligungen an Auslandsmessen.

Besonders kritisch steht der VDMA Programmen zur Förderung von Unterneh-
mensberatungen gegenüber. Diese nutzen oft den Beratern mehr als den beratenen
Unternehmen. Es mangele oftmals an einer gewissenhaften Auswahl und Bewer-
tung der Berater. Auch bei der Förderung von Weiterbildungsaktivitäten seien
kritische Maßstäbe anzulegen.

Aus Sicht des VDMA ist eine viel stärkere Konzentration bei den Förderprogram-
men notwendig. Das gelte auch für die Förderung von Existenzgründungen.

Zur Verwirklichung der mittelstandspolitischen Ziele des Landes sei schließlich
eine ausreichende Dotierung und vor allem eine höhere Kontinuität der Mittel-
bereitstellung in den Kernbereichen der Mittelstandsförderung entscheidend.

Die Förderung darf nach Ansicht des DGB nicht allein unternehmensbezogen
ausgerichtet sein, sondern müsse auch und vor allem beschäftigungsorientiert
gestaltet werden.

6.2.3. Wichtigste bewährte Förderinstrumente (Baden-Handwerkstag ( BWHT))

Information und Beratung sowie die Vermittlung von Netzwerken.

Im Vordergrund stehe die Förderung der Betriebsberatung durch die Bereit-
stellung von überbetrieblichen Informations- und Beratungszentren sowie die
Unterstützung spezialisierter Betriebsberatung durch freiberufliche Berater.
Ebenso sei die Bereitstellung von Informationsnetzwerken sowie die Finan-
zierung von Pilotprojekten erforderlich, die die Erschließung neuer Technologien
und Verfahren für Kleinstbetriebe zum Ziel hätten.

Zukunftsgerichtete Ansätze

• Die institutionelle Förderung der vor allem von der Selbstverwaltung der Wirt-
schaft (Kammern, Verbände) bereitzustellenden überbetrieblichen Basisstruk-
turen sei dauerhaft und verläßlich zu sichern und an das Aufgabenwachstum
und die Kostenentwicklung anzupassen.

• Eine Sicherung dieser Basisfinanzierung des Landes durch eine haushaltsrecht-
liche Dotationsgarantie oder zumindest durch die Absicherung über ein Leis-
tungsgesetz erscheine erforderlich.

Ergänzend sei eine fondsgestützte Projektförderung auf- und auszubauen, die –
nach Ansicht des BWHT – vor allem über die Selbstverwaltung der Wirtschaft ge-
steuert werden könnte, alternativ durch einen Beirat bei der Wirtschaftsverwaltung.

6.2.4. Zentralverband Sanitär-Heizung-Klima (SHK)

Empfehlungen SHK:

• Es müsse ein Klima in der Bevölkerung für die Bedeutung des Mittelstandes
für die Gesamtwirtschaft und die Gesellschaft geschaffen werden, womit dann
auch für die speziellen Probleme des Mittelstandes Verständnis geweckt wer-
den könne.

• Mittelstandspolitik heiße auch, bei der Bevölkerung zu werben, dass staatliche
Mittel für die Mittelstandsförderung keine Erhaltungssubventionen darstellten,
sondern damit aus wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Gründen die
größenbedingten Nachteile von KMU-Betrieben mit dem Ziel der Selbsthilfe
ausgeglichen werden sollten.

• Stärkung der Funktion des Ehrenamts im Handwerk, um den Selbsthilfegedan-
ken zu unterstützen.

• Einrichtung einer Kontaktstelle Mittelstand bei der Landesregierung, um
aktuelle Probleme mit der Landesregierung ressortübergreifend zu erörtern.

• Die Nichtbeachtung der Vorschriften des Mittelstandsförderungsgesetzes und
der -förderungsrichtlinien sollte mit Sanktionen ausgestattet werden.
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• Alle Fördermaßnahmen müssten auch für Kleinbetriebe transparent sein und
administrativ einfach abgewickelt werden können.

• Konzepte für Kleinunternehmen (bis 10 bis 20 Mitarbeiter), Schwerpunkt-
setzung und Konzentration der Fördermittel auf diese Zielgruppe, da diese über
keine entsprechende Stäbe verfüge (BWHM).

6.3. Wichtigste Förderinstrumente

Die Notwendigkeit einer Förderung wird von den kleinbetrieblichen Branchen
ingesamt v. a. in den folgenden Bereichen gesehen:

• Beratung

• Kapitalausstattung/Finanzhilfen

• Existenzgründung/Existenzsicherung/Betriebsübergabe

• Berufliche Bildung

Mit Abstand folgen, die v. a. von BWIHT, LVI und BDI genannten:

• Kooperationsförderung

• Neue Technologien

• Erschließung ausländischer Märkte

6.3.1. Beratungsförderung – wirksamstes Instrument der Mittelstandsförderung
(Rationalisierungskuratorium der Deutschen Wirtschaft (RKW))

Die Beratung sei nach wie vor eines der wirksamsten Instrumente der über-
betrieblichen Mittelstandsförderung. Ziel der geförderten Beratungen ist es, Leis-
tungsreserven zu mobilisieren, die Ertragskraft zu steigern und die Anfälligkeit
der Unternehmen gegen äußere und innere Störungen zu vermindern oder ganz zu
beseitigen.

Speziell den kleinen Betrieben mit bis zu 50 Mitarbeitern sollte mehr Aufmerksam-
keit entgegengebracht werden. Der größte Teil dieser Firmen sei derzeit in seiner
Existenz hochgradig gefährdet. Das Potenzial dieser Firmen mit seiner Innovations-
kraft und seinen Arbeitsplätzen dürfe auf gar keinen Fall verloren gehen.

Gerade für diese Firmen sei in den letzten Jahren die Förderung erheblich redu-
ziert worden. Im Vergleich zu anderen Bundesländern sei die Beratungsförderung
für kleine und mittlere Betriebe in Baden-Württemberg in den letzten Jahren
außerdem vergleichsweise stärker reduziert worden.

6.3.2. Finanzhilfen (Baden-Württembergischer Handwerkstag (BWHT), Landes-
verband der Baden-Württembergischen Industrie e.V. (LVI) etc.)

Besonders bewährt hätten sich des weiteren die Finanzierungs- bzw. Betei-
ligungsangebote der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg GmbH und der
Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH, die als
Selbsthilfeeinrichtungen der Wirtschaft seit nunmehr 28 Jahren maßgeblich zur
Verbesserung der Fremdkapitalbeschaffung bzw. der Stärkung der Eigenkapital-
basis bei kleinen und mittleren Unternehmen beitragen.

Gleichzeitig werde mit Bürgschaften und Beteiligungen einer Mitnahmementa-
lität entgegengewirkt.

Die Fortentwicklungen im Bereich der einzelbetrieblichen Finanzhilfen des Lan-
des Baden-Württemberg haben sich in den vergangenen Jahren v.a. konzentriert
auf neue Zielgruppen und deren Bedürfnisse wie Kleingründungen und Frauen
mit geringem Kapitalbedarf (Starthilfe BW), Dienstleister, wiederholte Gründun-
gen, schrittweiser Übergang sowie innovative und technologieorientierte Gründer.
Zur Risikoentlastung der Hausbanken wurden Bürgschaftsprogramme und
Haftungsfreistellungen seit 1997 verstärkt. Auch der Beteiligungskapital- und
VC-Markt hat ein starkes Wachstum erfahren, fokussiert bisher aber stark auf
Highflyer. Eine Lücke klafft trotz Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
(MBG), des Risikokapital- und VC Fonds des Landes bisher nach Auskunft von
Dr. Manfred Schmitz, Generalbevollmächtigte der Förderbank des Landes, noch
bei den eher moderat wachsenden Unternehmen.
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Seine Empfehlung daher: Die Schließung dieser Lücke durch eine Beteiligungs-
agentur, Business Angel, Netzwerke ausbauen, die Betreuung nach der Gründung
und Unterstützung der Bestandssicherung verstärken. Angesichts der herrschen-
den Kreditvergabepraxis der Hausbanken empfahl Dr. Schmitz außerdem Netz-
werke bzw. eine Ratingagentur zur Beurteilung von Gründern.

Als führender Startfinanzier (Marktanteil 25 %) plädierte Walter Auel, Abtei-
lungsdirektor der DtA, für mehr Kooperation, Konzentration und Bündelung der
Gründungs- und Wachstumsförderprogramme zwischen Land und Bund. So habe
die in NRW und Brandenburg bereits realisierte schlankere Kreditvergabe das Zu-
sagevolumen deutlich erhöht. Gespräche zu einer Kooperation mit der Förderbank
des Landes BW seien im Gange. Mehr Konsistenz und Transparenz sei auch im
Bereich der heute sieben ERP-Produkte des Bundes nötig, die auf überschaubare
Strukturen abzuschmelzen seien. Auel empfahl außerdem insgesamt die Um-
schichtung von der Fremd- zur Eigenkapitalfinanzierung, einschließlich der Flexi-
bilisierung der geforderten Eigenmittel und mehr Chancenkapital für Low- und
Non-tech-Bereiche.

Fazit: In der strategischen Zielrichtung ihrer Empfehlungen waren sich die Exper-
ten insgesamt einig: mehr Konzentration, Bündelung, Koordinierung und Abstim-
mung statt Förderdickicht sowohl zwischen Bund und Ländern als auch im Land.
Verzahnung von Finanzierung und Beratung sowie Förderung aus einer Hand und
„einem Guss“.

6.3.3. Existenzgründungs-, Existenzsicherungs-, Betriebsübernahmeförderung

Speziell Existenzgründer werden im Rahmen eines breit angelegten Förderinstru-
mentariums von Bund und Land sowie von wirtschaftsfördernden Institutionen
unterstützt und damit zum Schritt in die Selbständigkeit ermutigt. Dabei seien in
der Vergangenheit auch unkoordinierte Einzelmaßnahmen verschiedener Träger
zu beobachten gewesen, so der BWIHT.

Die Tatsache, dass viele Gründer in den ersten Jahren scheiterten, zeige, dass es
mit der Bereitstellung von Fördergeldern und der Werbung für die Alternative
Selbständigkeit nicht getan sei. Um die Überlebenswahrscheinlichkeit von
Existenzgründungen zu erhöhen, sei vor allem qualifizierte Beratung erforderlich.
Daher sollte künftig die finanzielle Förderung enger mit der Beratung verzahnt
werden. Beispielhaft wurden die Beratungszentren genannt, die gemeinsam von
der Deutschen Ausgleichsbank mit Industrie- und Handelskammern und Hand-
werkskammern getragen werden.

Aber nicht nur Existenzgründungen bedürften der Beachtung; künftig sollte auch
die Förderung von Betriebsübernahmen und von Maßnahmen zur Unternehmens-
sicherung stärker im Vordergrund stehen. So müssten die entsprechenden Förder-
einrichtungen dem Gründer auch nach der erfolgten Gründung zur Verfügung
stehen, z. B. wenn es darum gehe, kritische Wachstumsschwellen zu überwinden.

Unternehmen benötigten aber vor allem Unterstützung, wenn sie in Schwierig-
keiten geraten, so z. B. Liquiditätsschwierigkeiten. Gerade hier fehlten jedoch
noch bedarfsgerechte Beratungsangebote. Ein erprobtes Angebot sind die soge-
nannten „Runden Tische“ der Deutschen Ausgleichsbank zusammen mit den
IHKn. Der „Runde Tisch“ setzt auf Synergieeffekte und bindet alle Institutionen
ein, die zu einer Stabilisierung des Unternehmens beitragen können, vor allem
auch die Banken.

Auch die Angebote von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für die speziellen
Anforderungen der betreffenden Unternehmen und entsprechender Beratungs-
leistungen seien wichtige Bausteine für eine zielgerichtete Unterstützung und
Hilfestellung von Unternehmen bei der Anpassung an ein sich veränderndes
Umfeld.

Aufgabe einer effizienten Wirtschaftsförderung durch das Land müsse es auch
sein, den Prozess und die Vorbereitung von Partnerschaften und Kooperationen
aktiv zu unterstützen und zu fördern. Dabei gelte es, an der Definition von Proble-
men und Problemstellungen mitzuwirken und Hilfe bei der Suche nach Problem-
lösern bzw. Lösungen zu leisten.

Weiterer Handlungsbedarf bestehe in der Unterstützung von Unternehmen hin-
sichtlich der Vermittlung von Kontakten zu Schlüsselpersonen und Multiplika-



toren, bei der Bildung von Netzwerken mit den Know-how-Anbietern und bei der
Aufbereitung und Bereitstellung spezifischer Informationen, beispielsweise über
ausländische Märkte.

Zunehmende Bedeutung komme der Kontaktvermittlung von Unternehmen zu
Hochschulen, Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen sowie der Hilfestel-
lung beim Technologie- und Wissenstransfer und bei der Suche nach Lieferanten
oder spezialisierten Dienstleistern zu. Hinzu komme auch die Hilfestellung bei
der Erlangung von Wagnis- und Risikokapital, da die Beschaffung derartiger
Gelder viele kleine und mittlere Unternehmen vor große Probleme stelle.

7. Landwirtschaftsförderung aus Sicht der Verbände

7.1. Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband (BLHV)

Die Bauernverbände halten die vorhandenen Förderprogramme insgesamt für
wichtig und bewährt und konnten keine Änderungsvorschläge unterbreiten.

Als Handlungsbedarfe sahen sie insbesondere:

• Marktstützung

• Herkunfts- und Qualitätszeichen

Wichtigstes Kapital: Vertrauen in die Herkunft Baden-Württembergs
Verbraucherpotenzial vor der Haustür

• Nachwachsende Rohstoffe besserzustellen: Schalöle, Hydrauliköle vorzu-
schreiben

7.2. Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft (VDAW)

Empfehlungen

• Förderung des Mittelstandes durch gerechte Auftragsvergabe staatlicher und
kommunaler Aufträge

• Verbesserte Bereitstellung von Risikokapital

• Verstärkte Förderung von „Managementwissen“ im Mittelstand

• Mehr Finanzierungsspielraum bei Existenzgründungsprogrammen

• Verstärkte Hilfestellung bei der Erschließung europäischer und globaler Märkte

• Bekenntnis der Politik zur Mittelstandsförderung und verbesserte Umsetzung
für Betriebe unter 50 Mitarbeiter (meist Familienbetriebe)

• Fortsetzung der Förderung der Beratungsstellen der Fachverbände

• Bereitstellung von Fördermitteln für den notwendigen Ausbau bestehender und
den Aufbau weiterer Beratungsstellen

7.3. Heilbäderverband Baden-Württemberg

Die wichtigsten Forderungen des Verbandes im Hinblick auf die Förderung der
KMU in den Heilbädern und Kurorten in Baden-Württemberg:

• Deutliche Gewichtung der Heilbäder und Kurorte bei der Objektförderung zur
Anpassung, Ergänzung und Sanierung von Infrastruktureinrichtungen an die
geänderten Markt- und Wettbewerbsbedingungen. Eine Aufstockung der För-
dermittel in den kommenden Jahren sei wünschenswert.

• Besondere Berücksichtigung der Heilbäder und Kurorte bei der Förderung von
Arbeitsplätzen im Rahmen des PLR sowie beim Ausgleichstock.

• Bonus für die ökologischen, energie- und verkehrspolitischen Bedürfnisse der
Heilbäder und Kurorte im Rahmen des Landesprogramms und bei Stellung-
nahmen gegenüber dem Bund.

• Beibehaltung der zur Zeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen für die Kur-
taxe und die Fremdenverkehrsförderabgabe, auch wenn dies im ersten Moment
eine finanzielle Belastung der KMU in den Heilbädern und Kurorten bedeute,
langfristig aber die Attraktivität des Gesamtangebots sichere und somit direkt
zum Erhalt der KMU beitrage.
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• Weiterentwicklung und Erhalt der Infrastruktur in den Heilbädern und Kur-
orten. Jede Maßnahme bzw. Förderung, die für zusätzliche Gäste in den Heil-
bädern und Kurorten sorgt, ist zugleich in der Regel eine Förderung der KMU
in den Heilbädern und Kurorten.

• Qualitätssicherung und Qualitätsweiterentwicklung im Medizinischen Bereich
in den Heilbädern und Kurorten. Damit direkt verbunden ist eine Förderung der
Forschung und Lehre in den Heilbädern und Kurorten.

An die Adresse der Landesregierung gerichtet forderte Mellert eine deutliche Ge-
wichtung der Heilbäder und Kurorte bei der Objektförderung, Weiterentwicklung
und Erhalt der Infrastruktur, die besondere Berücksichtigung bei der Förderung
von Arbeitsplätzen sowie eine Qualitätssicherung im Medizinischen Bereich. Es
gelte die Heilbäder und Kurorte in Baden-Württemberg und damit die von ihnen
lebenden kleinen und mittleren Unternehmen so zu unterstützen, dass auch bei
den bestehenden restriktiven Rahmenbedingungen im Rahmen der Gesundheits-
reformen eine kontinuierliche Steigerung der Übernachtungen möglich sei.

8. Regionale Dialogforen – Aussagen der Unternehmer und Unternehmerinnen
zum Thema „Mittelstandsförderung“

In eine Präambel der Mittelstandspolitik gehört die klare und einmütige Haltung
mittelständischer Unternehmen, nicht in den Genuss von Subventionen kommen
zu wollen, sondern ausschließlich faire Wettbewerbsbedingungen einzufordern.

„Die Zukunft gehört dem, der sich aus eigener Kraft am Markt behaupten kann,
und nicht über Subvention.“ „Wer sich über die Schärfe des Wettbewerbs be-
schwert, klagt über den Mangel an eigenen Ideen“, so das mittelständische Selbst-
verständnis der beteiligten Unternehmer und Unternehmerinnen.

Aufgabe des Staates sei die Bereitstellung der Infrastruktur, insbesondere im
Bereich der Verkehrsinfrastruktur und die Bildungsförderung. Der Staat solle sich
auf seine originären Aufgaben beschränken und diese möglichst gut erfüllen und
mittelstandsfreundliche Rahmenbedingungen setzen.

Wirtschaftsförderung und Anschubfinanzierung stellten einen wichtigen Baustein
in der Unterstützung mittelständischer Betriebe dar.

Die UnternehmerInnen beklagen die Ungleichbehandlung von mittelständischen
Betrieben und Konzernen, insbesondere Personengesellschaften und Familien-
unternehmen seien vor dem Hintergrund der Steuerreform benachteiligt. Kon-
zerne hätten eine Förderung nicht nötig, würden aber überdurchschnittlich unter-
stützt, die Situation von KMU werde nicht ausreichend berücksichtigt, da sie über
eine zu schwache Lobby verfügten.

Baden-Württemberg sei ein Mittelstandsland, dennoch dominierten Großunter-
nehmen die politische Willensbildung. Gefordert wurde eine Verstärkung der
Dialogorientierung zwischen Politik und Mittelstand. Die Politik solle mit dem
Mittelstand reden, den Mittelstand in Entscheidungen einbinden und den Unter-
nehmen – wo immer möglich – die Lösungen überlassen. Begrüßt wurden daher
die Regionalen Dialogforen der Enquetekommission.

Die Politik fasst den Begriff „Mittelstand“ nach Bekunden der Unternehmer zu weit.
Ein Betrieb mit mehreren hundert Mitarbeitern ist für die meisten der Geschäftsfüh-
rer und Inhaber kein mittelständisches Unternehmen mehr. Qualitative Faktoren
seien entscheidend: Identität von Risiko und unternehmerischer Verantwortung.

Die Maßnahmen und Institutionen der Mittelstandsförderung waren bei den
Unternehmen meist nicht ausreichend bekannt.

Beklagt wurde eine zu wenig auf Bestandserhaltung ausgerichtete Wirtschafts-
politik. Die Bestandserhaltung der Betriebe müsse Vorrang vor allem anderen
haben.

Die Existenzgründungsförderung werde überbewertet, eine stärkere Differenzie-
rung bei der Förderung von Existenzgründungen sei nötig. Es erfolge zu viel an
Förderung von Existenzgründern auch in reifen Märkten. Existenzerhaltung der
Betriebe müsse verstärkt werden. Außerdem würden Fördermittel überproportio-
nal in neue Branchen wie Multimedia oder Biotechnologie fließen, die klas-
sischen Branchen wie bspw. Handwerk und Handel eher vernachlässigt.
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Die Unternehmer und Unternehmerinnen forderten eine größere Stetigkeit bei den
Förderprogrammen und eine Aufwandsreduzierung. Zudem sei die Förderland-
schaft zu intransparent, so dass Programme wegen Unkenntnis nicht in Anspruch
genommen würden. Hier mahnten die Unternehmer eine Bündelung an.

Gefordert wurde in erster Linie eine bessere Durchsetzung des Mittelstandsförde-
rungsgesetzes, insbesondere bei der Vergabe öffentlicher Aufträge.

Als Erfolgsfaktoren wurden v. a. Eigeninitiative und überdurchschnittliches
Engagement, gute Produkte, professionelle Arbeit in der vertikalen Wertschöp-
fung, Innovationsfähigkeit, Erschließung von Nischen, qualifizierte und kreative
Mitarbeiter, Kundenorientierung, gut laufende Projekte mit guten Partnern, die
Konzentration auf Kernkompetenzen, Kompetenznetzwerke und interdisziplinäre
Expertenteams, strategisches Denken und Marketing, flexible Abläufe durch
EDV-Unterstützung und Internet und die Öffnung nach außen sowie Netzwerke
im In- und Ausland benannt.

Die alten Netzwerke entsprächen nicht den künftigen Anforderungen, eine Mode-
ration und ein Katalysator seien hier nötig. Kontakte, Messen und Unterstützung
bei der Markterschließung hielten besonders junge Unternehmen für wichtig. Ver-
mittlung („Katalysatoren“) sei auch in der Kooperationsförderung nötig.

Bestehende Beratungsstrukturen zur Existenzerhaltung, beispielsweise die Be-
triebsberatung der Kammern, sollten weitergeführt werden, da sie dem mittelstän-
dischen Betrieb die fehlenden Stabstellen zumindest teilweise ersetzen könnten.
Gewünscht wurde Unterstützung bei der Beratung über EU-Fördermöglichkeiten
und mehr Professionalität in der Gründungsberatung.

Regionalkonzepte mit Perspektive für die Landwirtschaft wurden gefordert. Um die
strategische Planung von mittelständischen Unternehmen zu verbessern, könne die
Politik mithilfe der umfangreichen, aus den Unternehmensbefragungen ermittelten
Daten eine langfristige Strategieplanung der mittelständischen Unternehmen fördern.

Verwaltungen könnten auf kommunaler Ebene Imagearbeit für gebietsansässige
mittelständische Unternehmen leisten. Weiterhin wird angeregt, dass die Politik
für Dienstleistungen wie Öko-Audit oder Energiepass etc. vermehrt Öffentlich-
keitsarbeit leisten könnte, um das Handwerk zu unterstützen.

Einige Unternehmer forderten die Einrichtung von Kompetenzzentren, die mit
Know-How-Vermittlung und Öffentlichkeitswirksamkeit ihre jeweiligen Bran-
chen vertreten könnten. Handwerksbetriebe monierten gleichzeitig, dass Transfer-
zentren für ihre Belange nicht praxisorientiert genug arbeiteten.

9. Regionale Wirtschaftsförderung

Auch die Zukunftsvorsorge der Wirtschaftsförderung soll bestmögliche Zukunfts-
bedingungen für Unternehmen herstellen, so Dr. Walter Rogg, Geschäftsführer
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Stuttgart (WRS), der die wach-
sende Bedeutung der Netzwerk- und Konsensbildung unterstrich. Technologie-
sprüngen – nicht nur bei der Brennstoffzelle – kann nur mit Kooperation und
offenen Netzwerken begegnet werden. Künftig wichtigste Aufgabe der Wirt-
schaftsförderung seien daher Standortdialog bzw. eine Kultur des Dialogs und der
Kooperation zu entwickeln. Hinzukommen müssen neue Formen der Wirtschafts-
förderung zur Entwicklung örtlicher Standortfaktoren. Um Innovation schneller
zu machen, fördert die Region derzeit einen Wettbewerb zur Standortanalyse,
Entwicklung regionaler Entwicklungskonzepte, Cluster und Kompetenzzentren.
Dies sei ein dezentraler, empirischer Ansatz von unten.

Die Dreistufigkeit der Wirtschaftsförderung in der Region Stuttgart wurde von
den Wirtschaftsförderern insgesamt als Erfolgsmodell präsentiert. Ziel müsse eine
sinnvolle Arbeitsteilung, aber auch ein ausgewogenes Maß an Wettbewerb sein,
das nicht zwangsläufig konkurrenzierend sei.

Die lokale Ebene ist dabei längst nicht mehr nur mit Bestandspflege und Ge-
werbeflächenvermittlung befasst. Aktive Betreuung und offensive Kommunika-
tion wird verlangt. Als operative Ebene stellt sie Kontakte für Unternehmen her
und schafft „aktive Brücken zwischen Entwicklern und Umsetzern“. Basis der
Wirtschaftsförderaktivitäten sei Vertrauen und dieses Vertrauen entsteht durch
messbaren, firmenspezifischen Nutzen.
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Aufgabe der regionalen Ebene sind neben Standortmarketing v. a. der Standort-
dialog, regionale Kooperationen und Verbünde zu entwickeln, Synergien herzu-
stellen, aber auch Zugang zu EU-Mitteln zu schaffen. Die Verbandsebene über-
nimmt schließlich die politische Moderation und Koordination. Die hoheitliche
Ebene ist v. a. aber auch nötig für die Entwicklung von Zukunftstechnologien, wie
das Projekt Mobilist, die Förderung interkommunaler Gewerbegebiete und Pro-
jekte, die Unterstützung der Landesmesse, Schwerpunkt- und Regionalkonferen-
zen zur regionalen Identitätsbildung.

Eindrucksvoll demonstrierte Ruedi Aerni, Wirtschaftsförderer im Kanton Appen-
zell Außerrhoden, die Arbeitsweise einer serviceorientierten Wirtschaftsförder-
praxis, die mit ihrer Philosophie des „One Stop Shop“ Dienstleistungen, Kontakt
und Kommunikation mit und für Unternehmen statt finanzieller Anreize in den
Mittelpunkt stellt.

Kreisverwaltungsdirektor Restle hielt eine Konzentration der Wirtschaftsförde-
rung des Landes auf die Wettbewerbsfähigkeit von KMU, außerdem eine Flexi-
bilisierung und Dezentralisierung der Förderpolitik, die rascher auf aktuelle wirt-
schaftliche Entwicklungen (Bsp. Singen) reagieren müsse, für notwendig. Klaus
Albicker, Wirtschaftsförderer im Landkreis Waldshut, plädierte außerdem für ge-
zielte Förderschwerpunkte anstelle eines Gießkannenprinzips. Integrierte Förder-
konzepte sah schließlich Dr. Alfred Nagel, Leiter der Wirtschaftsförderung des
Landkreises Konstanz, als Erfolgsfaktor, der eine stärkere Verzahnung von Wirt-
schaftsförderung, Standortmarketing und Tourismus und ein „Huckepacksystem“
der gegenseitigen Hilfestellung für notwendig hielt. Die Bündelung der Wirt-
schaftsförderaktivitäten und Schaffung einer geeigneten Plattform für ein effi-
zientes und abgestimmtes Regionalmarketing wurde daher von Immo Leisinger,
Geschäftsführer der IHK Hochrhein-Bodensee, gefordert. Die Koordination kön-
ne Aufgabe des Landes sein.

Wichtig sei es, die Selbstorganisation im Land zu fördern und die Abstimmungs-
prozesse zwischen Land und regionaler Ebene zu optimieren. Im Landesentwick-
lungsplan sei hierzu eine Verzahnung geplant, denn bei regionalen Entwicklungs-
konzepten sei auch ein effizienter Einsatz der Landesmittel gewährleistet, so Her-
mann Koch, Wirtschaftsministerium.

Das Land fördert bisher im Rahmen der einzelbetrieblichen Regionalförderung
sowie der Regionalförderung von strukturschwachen Räumen, der Investition von
Kommunen bei Erschließung von Industrie- und Gewerbezentren, der Fremden-
verkehrsförderung und der EU-Förderung ( Ziel 5b bzw. neu Ziel 2) um Standort-
nachteile auszugleichen.

Dem Land fehle es bisher ein Überblick über Aktivitäten in einzelnen Regionen.
Koch empfahl daher u. a. ein Sonderprogramm zur Förderung von Projekten im
Rahmen regionaler Entwicklungskonzepte.

9.1. Handlungsempfehlungen – Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung
(IAW)

• Etablierte Strukturen seien auf ihr Modernisierungspotenzial hin zu untersu-
chen und möglichst einzubeziehen in eine dezentral organisierte und regional
ausgerichtete Wirtschafts- und Sozialpolitik.

• Dies bedeute z. B. Stärkung der bereits vorhandenen dezentralen Weiter-
bildungsstrukturen in Baden-Württemberg.

• Die etablierten regionalen Arbeitsgemeinschaften für berufliche Fortbildung
können zusammen mit den Regionalinitiativen in den Regionen Leitbilder der
wirtschaftlichen Entwicklung erarbeiten, sofern dies noch nicht erfolgt sei, und
Qualifizierungsbedarfsanalysen vor dem Hintergrund einer regionalen Wirt-
schaftspolitik erstellen. Mit Hilfe dieser Analysen könne im nächsten Schritt
für die Region zukünftig erforderliches Humankapital adäquater bereitgestellt
werden.

• Auf dieser Grundlage wurde eine Entwicklung von Förderkriterien, die stärker
einer integrierten und regional ausgerichteten Wirtschafts- und Sozialpolitik
verpflichtet seien, empfohlen.
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10. Förderung des Neuen Mittelstands (Prof. Reiß)

Herausforderungen für die Mittelstandsförderung und strukturelle Veränderungen
in der Mittelstandsförderung ergeben sich aus der „Neuen Selbstständigkeit“.

Notwendig ist insbesondere die Unterstützung des Kompetenzaufbaus: Zunächst
sollten die Förderungsmaßnahmen den Aufbau der neuen Kompetenzen unter-
stützen.

Diese indirekten Fördermaßnahmen ermöglichten letztendlich eine Entlastung der
direkten Förderaktivitäten. Seien die erforderlichen Kompetenzen vorhanden,
müsse nicht mehr der Staat für den Nachteilsausgleich sorgen. Der Nachteilsaus-
gleich werde vielmehr durch die symbiotisch konstruierten Netzwerkstrukturen
geleistet: Das ausgründende Unternehmen sponsort die Spin-offs mit Infrastruk-
turhilfen in Gestalt von Kapital, Facilities und Beratung. Der Spin-off versorgt im
Gegenzug das Großunternehmen mit innovativen sowie kosten- und zeiteffizient
erstellten Leistungen.

Darüber hinaus seien neue Leitbilder nötig. Mittelstandsförderung orientiert sich
künftig weniger an der Leitidee des Nachteilsausgleichs für KMU und Gründer.
Als Leitbild biete sich vielmehr die Schaffung von netzwerkförmigen Wertschöp-
fungsstrukturen an, die sich aus KMU und Großunternehmen konfigurierten. Die
Logik der Förderpolitik verändere sich von „Mittelstandsförderung zur Struktur-
förderung“ auf „Strukturförderung zur Mittelstandsförderung“.

Änderungen seien auch bei einigen Modellen und Methoden angesagt, die der
Mittelstandsförderung zugrundeliegen. Dies betreffe u. a. die Erfolgskriterien, die
zur Evaluation der Fördermaßnahmen herangezogen werden. Im Netzwerk wird
zwar auch Beschäftigung generiert, aber nicht unbedingt in Gestalt von Arbeits-
plätzen. Die Beschäftigungseffekte von netzwerkförmigen Wirtschaftsstrukturen
schlagen sich in beträchtlichem Umfang in der netzwerktypischen Auftrags-
vergabe nieder.

Der Landesverband der Freien Berufe forderte die stärkere Förderung z.B. im
Bereich Beratung und den generellen Zugang der Freien Berufe zu allen Förder-
programmen.

Auch hier ergeben sich strukturelle Anpassungsbedarfe in Reaktion auf verän-
derte Rahmenbedingungen durch Strukturwandel und Konzentration:

Der vermehrte Wunsch der Auftraggeber nach einem Verantwortlichen in Pla-
nung und Ausführung habe dazu geführt, dass Architekten zum einen verstärkt
Planungsleistungen als Generalplaner übernähmen. Dies erfordere wiederum die
Bildung von Kooperationen, um so Planungsteams zu schaffen. Anderseits strebe
ein Teil der Architekten die verstärkte Spezialisierung oder Ausweitung des Fach-
wissens in andere verwandte Tätigkeitsbereiche an.

In dieser Entwicklung (Generalplanung/Spezialist) sei das wirtschaftliche Poten-
zial der Architekturbüros in der Zukunft zu sehen, das durch Einrichtung von
Kooperationsbörsen, Förderung der Weiterbildung in Vertiefungsthemen, Eröff-
nung und Unterstützung von Ideen zu neuen Tätigkeitsfeldern sowie Dienst-
leistungen den wirtschaftlichen Fortbestand von Architekturbüros sichere.

Zudem bieten die neuen Kommunikationstechniken die Chance zur weiteren Aus-
dehnung der Marktanteile auch über die Ländergrenzen hinweg.

Um diese Wirtschaftspotenziale weiterentwickeln zu können, sollte in Baden-
Württemberg das Netz der e-commerce-Kompetenzzentren weiter ausgebaut
werden, die Informations- und Beratungsleistungen zur Nutzung neuer Medien
böten, sowie Arbeitsplattformen im Internet (Kooperationsbörsen, Ausschrei-
bungsservice, Vermittlung von Auslandstätigkeiten etc.) gefördert werden. Die
bisherigen Förderprogramme seien nur für die gewerblichen Betriebe ausgerich-
tet, während eine Fördermöglichkeit der freien Berufe bislang gefehlt habe.

10.1. Strukturelle Anpassungsbedarfe bei bestehenden Programmen

Förderung im Rahmen des Firmenpoolprogramms Baden-Württemberg

Als Prüfauftrag ergab sich eine Flexibilisierung der Richtlinien zur verstärkten
Förderung des Exports von Dienstleistungen zu prüfen. Dabei geht es darum, für
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den Aufbau von Internetplattformen zur Generierung von Exportaufträgen ggf.
anfallende Kosten im Inland förderfähig zu machen.

10.2. Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG), Klaus Haasis

Die Anbieter von Inhalten und Technologien treffen in der Internet-Ökonomie auf
grundlegend veränderte Spielregeln. Schnelligkeit sei wichtiger als Größe und
Ideen zählten oft mehr als Maschinen, Gebäude und Grundstücke. Das hieße vor
allem Schnelligkeit im Wachstum und der Eroberung nationaler und internatio-
naler Märkte. Ausschlaggebend sei daher, dass die Unternehmen rasch handeln
könnten, um entscheidende Marktanteile für sich zu gewinnen. Ebenso schnell
müsse die notwendige Finanzierung bereitgestellt werden.

Um optimale Wachstumsbedingungen für den neuen Mittelstand zu schaffen,
seien gemeinsame Anstrengungen von Politik, Banken und Wirtschaft notwendig.
Über die Finanzierung hinaus sollten auch weitere Instrumente wie die Außen-
wirtschaftsförderung, der Wissenschaftstransfer und die Ausbildungsregelungen
auf branchenspezifische Eignung oder Anpassungsnotwendigkeiten hin überprüft
werden.

11. Zukunftskonzepte der Mittelstandsförderung (vgl. auch Stellungnahme des
Wirtschaftsministeriums zum Berichtsantrag)

11.1. Ganzheitliches Mittelstandskonzept des Landes Niedersachsen

Ministerialdirigent Thomas Kroemer und Hauptgeschäftsführer Michael Koch
stellten Eckpunkte des ganzheitlichen Mittelstandskonzepts des Landes Nieder-
sachsen vor.

Traditionell werden Wünsche und Forderungen der Verbände in Forderungskata-
logen artikuliert. Die Regierung sieht sich damit zahlreichen Einzelanforderungen
gegenüber. Diese erfahren auf Grund ihrer Einseitigkeit meist eine verhaltene
Reaktion bei den politischen Entscheidungsträgern und bleiben im Unverbind-
lichen. Ebenso sei das Mittelstandsförderungsgesetz zu allgemein als verbindliche
Arbeitsgrundlage.

Anfang der 90-er sahen sich Mittelstand und Handwerk in Niedersachsen in der
wirtschaftspolitischen Ausrichtung der Landesregierung wenig repräsentiert und
regten daher ein ganzheitliches Mittelstandskonzept an. Der damit eingeleitete
Mittelstandsdialog führte in einem qualitativen Sprung zu einem dialogorientier-
ten, konsensualen und innovativen Politikkonzept. Inhalt bildet ein umfassendes
Konzept mit ganzheitlichem Ansatz zu allen den Mittelstand tangierenden Fragen.

Ziele seien Nachhaltigkeit und Prozessverbesserung, Transparenz, Controlling,
Netzwerk und Koordinierung. Statt eines Forderungskatalogs wurde damit gemein-
sam zwischen Regierung und Wirtschaftsverbänden erstmals ein Verein-
barungskatalog entwickelt. Neu war dabei auch, dass das Mittelstandskonzept zur
Chefsache wurde und die Landesregierung sich nunmehr unter Einbeziehung aller
Ministerien eine gemeinsame Meinung zur Mittelstandspolitik bildete und dazu
einen Dialog mit den wichtigsten Verbänden des Mittelstand wie Einzelhandels-
verband, Freien Berufen, Handwerkskammern führte. Eingebunden seien ins-
besondere die Mittelstandsorganisationen, die eindeutig die Interessen von kleinen
und mittleren Unternehmen vertreten. Die IHK sei zunächst nicht im Boot gewesen.

Das Konzept umfasst sieben Themenfelder: Existenzgründungen/Beschäftigung,
Technologien/Innovationen, Finanzen/Steuern, Ausbildung/Bildung, Infrastruk-
tur, Umwelt und Öffentliche Auftragsvergabe, Betätigungsfelder für Freie Berufe.
Die Koordination erfolgt durch die Staatskanzlei, da die Vereinbarungen mit den
Fachreferaten der Ministerien abgestimmt und von der Landesregierung abgeseg-
net werden müssen. Ein effektives Politikcontrolling findet statt über eine jähr-
liche Kontrolle und Bewertung des Umsetzungsstandes der insgesamt 50 Einzel-
punkte des Gesamtkonzepts.

Die Bewertung und Erfahrungen aus Sicht der Landesregierung und der Verbände
seien insgesamt erfreulich und eine Übertragbarkeit auf alle wichtigen Politik-
felder möglich, durch mehr Politikverlässlichkeit und -transparenz, Umsetzungs-
orientierung und -controlling, Dialog zwischen Politik und Mittelstand, Aufbau
eines wirtschaftsfreundlichen Klimas und Netzwerkstrukturen.
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Als Hauptvorteile aus Sicht der Wirtschaftsorganisationen wurde die systema-
tische Umsetzung eines Gesamtkonzepts mit Blick auf Paketlösungen statt Ein-
zelpunkten sowie die Verbindlichkeit der Landesregierung gesehen, die politische
Zusagen im Sinne eines Vertrages festschreibe, damit Verwaltungshandeln binde
und ein mittelstandsfreundliches Bewusstsein anrege. Die Mittelstandsvertretun-
gen seien sich über das Konzept deutlich näher gekommen und hätten die Arbeits-
gemeinschaft Mittelstand Niedersachsen gegründet.

Eine Schwäche liege darin, dass bundespolitische Themen sehr schwer umsetzbar
seien (Beispiel: reduzierter Mehrwertsteuersatz.) Ebenso seien Umsetzungen auf
kommunaler Ebene bisher schwierig. Man sei daher dabei, eine Konzeptentwicklung
mit den kommunalen Spitzenverbänden vorzunehmen. Einige Organisationen hätten
sich kritisch geäußert und einen „Schmusekurs“ mit dem Land unterstellt (insbeson-
dere auch die IHKs). Mittlerweile versuche aber auch die IHK ins Boot zu kommen.

Eine Fortschreibung werde notwendig, weil viele neue Fragen durch Europa,
Öffnung der EU für Osteuropa sowie Strukturwandel, Technologiesprünge und
Globalisierung auf den Mittelstand zukämen und eine Ausweitung des Politik-
controlling des Landes auf alle mittelstandsrelevanten Entscheidungen, die auf
Bundesebene im Bundesrat getroffen würden, beabsichtigt werde.

Anhand von vier Beispielen wurde der konkrete Nutzen verdeutlicht: Im Bereich
Handwerk und Technologie habe man festgestellt, dass die klassische FuE-Förde-
rung mit ihren Förderrichtlinien vom Handwerk nicht genutzt werden könne.
Daher habe man ein handwerksgerechtes Technologieförderprogramm mit beson-
ders unbürokratischer Abwicklung entwickelt.

Seit 1998 seien über 100 Handwerksprojekte gefördert worden. Die Fachhoch-
schulen seien hierbei eingebunden worden. Auf Grund der regelmäßigen Bericht-
erstattung erziele man enorme Multiplikatorenwirkung.

Zu Beginn der 90-er Jahre sei ein Rückgang der Ausbildungsverhältnisse im
Handwerk zu verzeichnen gewesen. In Reaktion habe man konkrete Verein-
barungen im Mittelstandskonzept getroffen, die drei Bereiche umfassten: Die
Sicherstellung der überbetrieblichen Ausbildung, die Optimierung und Intensivie-
rung der Ausbildung und die inhaltliche Stärkung von Sekundarstufe I. Mittler-
weile liege Niedersachsen wieder mit einem Zuwachs von 3,2 % im Bereich der
Ausbildungsplätze im Handwerk bundesweit an der Spitze.

Die Schwarzarbeit sei der Wachstumsmarkt schlechthin. In konzertierter Aktion
wurden daher zur Bekämpfung sowohl beim Niedersächsischen Sozialministe-
rium als auch landesweit Koordinierungsgruppen unter Beteiligung der zustän-
digen Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden eingerichtet. Dies habe zu einer
starken Erhöhung der Verfahren und Bußgelder geführt.

Um den anstehenden Generationswechsel in Handwerksbetrieben zu unterstützen
werde ab Mitte des Jahres eine Meistergründungsprämie aufgelegt sowie ein
Gründungszuschuss bis 15 000 DM in strukturschwachen Gebieten gewährt.

11.2. Mittelstandsoffensive des Landes NRW

Herr Dr. Roth-Harting stellte die auf vier Jahre angelegte Mittelstandsoffensive
des Landes Nordrhein-Westfalen vor.

Die wachsende Bedeutung von KMU für Innovation und Wachstum, Arbeits- und
Ausbildungsplätze in NRW spiegele sich nicht ausreichend in öffentlicher Wahr-
nehmung und politischer Praxis wider.

Daher ziele man mit der Offensive darauf ab, Rahmenbedingungen und Dienst-
leistungen zu verbessern, Transparenz zu steigern und das Image von KMU auf-
zuwerten.

Zielgruppe seien – im Unterschied zur Gründungsoffensive – etablierte mittelstän-
dische Unternehmen, v. a. solche mit Nachfolgeproblemen und in Schwierigkeiten.

Das Grundkonzept werde in einer Gemeinschaftsaktion mit Arbeits- und Verant-
wortungsteilung geplant. Es wird ein dezentraler Bottom-up-Ansatz mit landes-
weitem Ideenwettbewerb, Befragungen, KMU-Foren etc. verfolgt. Elemente
dabei sind best practise als Anreiz, Begleitkommunikation und jährliche Erfolgs-
kontrolle.
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Partner sind Handwerkstag, Vereinigung der IHKn, Landesvereinigung der
Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, kommunale Spitzenverbände, Kommunen
und Kreise, Technologiezentren, Verbände sowie die Landesregierung NRW mit
sechs Ressorts.

Als Handlungsfelder wurden definiert: „Mittelstand und Verwaltung“ (mittel-
standsfreundliche Verwaltung, Mittelstandswirkungsklausel sowie Rahmen-
bedingungen von Land und Kommunen), „Veränderungsmanagement“ (Quali-
fizierung, Fachkräfte für KMU, Frühwarnsysteme und Internationalisierung),
„Finanzierung“ (Wachstumsfinanzierung, Mobilisierung von privatem Kapital,
Rating, Förderprogramme auf dem Prüfstand) und „Wissens- und Inno-
vationstransfer“ (Steigerung der Nachfragefähigkeit von KMU, Ausrichtung des
Angebots auf KMU, Schaffung von Transparenz)

Auf Landesebene habe man ein Service-Center als erste Anlaufstelle für KMU
eingerichtet, an dem 400 Institutionen beteiligt seien. In einem Call-Center
werden schnell beantwortbare Fragestellungen unmittelbar beantwortet und
Erstinformationen zu Mittelstandsfragen gegeben. Detailliertere Fragen, z. B. zu
Genehmigungsverfahren, etc., werden kundengerecht an einen Expertenpool von
400 Kompetenzträgern weitergeleitet. Es besteht eine Rückrufgarantie binnen drei
Tagen. Dies soll Suchprozesse ersparen und Suchkosten senken. Für schwierige
Fälle fungiert in Ausnahmefällen ein Moderator. Es bestehen Schnittstellen zu
den „Mittelstandsbeauftragten“ in den Ressorts. In 95 % der Fälle richtet sich das
Angebot an Unternehmen mit bis zu 20 Mitarbeitern. Hier liege das größte
Problem, auch bei Banken.

Im Projekt „Mittelstandsfreundliche Verwaltung“ werden pragmatisch Vor-
schläge erarbeitet und umgesetzt. Ausgangslage sei, dass es bei gleichen Rahmen-
bedingungen unterschiedliche Genehmigungszeiten und Kundenzufriedenheit
gebe. Der Projektansatz setze pragmatisch bei Kommunikation, Dienstleistungen,
internen Verfahren und Selbstverständnis der Mitarbeiter an. Widersprüchliche
und hemmende Verordnungen werden aus der Praxiserfahrung identifiziert
und Änderungen eingeleitet. Elemente einer mittelstandsfreundlichen Verwal-
tung seien: Mittelstandsförderung als Querschnittsaufgabe für nahezu alle Be-
hörden und in allen Ebenen (Kommunen, Mittelbehörden, Ressorts), ein Lotse,
der die Unternehmen durch das Verfahren begleitet, Vorberatung in der ersten
Planungsphase mit allen entscheidungsrelevanten Stellen (Investorenkonferenz),
sofortige Prüfung der Vollständigkeit der Unterlagen bei Eingang, Sternver-
fahren, engere Kooperation kommunaler und Landesbehörden, Einführung eines
Beschwerdenmanagements, intensive Kommunikation zwischen Unternehmen,
Architekten und Verwaltung. Hauptaufgabe sei deshalb die Aufschließung der
Mitarbeiter in allen Behörden für die Bedeutung und Rolle der mittelständischen
Unternehmen.

Mit den 380 Kommunen in Nordrhein-Westfalen wird ein Best-Practise-Wett-
bewerb durchgeführt zur Ermittlung der mittelstandsfreundlichsten Kommunen.
Landesweit werden die besten Kommunen präsentiert um damit Multiplikator-
wirkungen und Eigendynamik zu erzeugen. Darüber hinaus finden Befragungen
der Unternehmen in den Kommunen statt. Daraus werden Handlungsfelder ent-
wickelt.

Das Konzept setzt insgesamt auf Arbeits- und Verantwortungsteilung sowie Ent-
scheidungen im Konsens im Rahmen von Arbeitskreisen. Für die gemeinsam
entwickelten Maßnahmen wird Geld, Personal, Moderation und Coaching ein-
gesetzt. Das Ministerium entscheidet über die Machbarkeit von Vorschlägen.
Eine wichtige Rolle spielt auch die Verknüpfung von moderner PR und realer
Politik zur Erhöhung des Image des Mittelstandes.

Das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg ist nach Auskunft dabei, zusam-
men mit den Wirtschaftsorganisationen und den kommunalen Landesverbänden
in einer Arbeitsgruppe weitere Vorstellungen zu einer vernetzten Zusammen-
arbeit der regionalen Wirtschaftsfördereinrichtungen zu entwickeln. Die im
Rahmen der Mittelstandsoffensive NRW entwickelten Elemente werden in diese
Überlegungen einbezogen (vgl. auch Stellungnahme zum Berichtsantrag „Institu-
tionelle und konzeptionelle Weiterentwicklung der Mittelstandspolitik in Baden-
Württemberg“).
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11.3. Neue institutionelle Modelle der Wirtschafts-/Mittelstandsförderung wie
Stiftungs- und Fondsmodelle

Die Enquetekommission hat sich einen Überblick über verschiedene neue institu-
tionelle Modelle der Mittelstands- und Wirtschaftsförderung aus anderen Bundes-
ländern sowie über projektorientierte Ansätze verschafft. Ausgewählt wurden
Beispiele, die den strukturellen Veränderungen Rechnung tragen, Flexibilität und
Anpassungsfähigkeit durch Bottom-Up-Entwicklung, dezentrale Strukturen und
gleichzeitig größtmögliche Effizienz und Nutzen durch zielgerichtete Investition
in Kompetenzfelder versprechen und deren Erfolgskriterien ermittelt.

11.3.1. Zukunftsstiftung Tirol

Herr Dr. Gohm informierte über die „Zukunftsstiftung Tirol“. Im Anschluss an
eine Wirtschaftsleitbildentwicklung und Standortdiskussion in Tirol mit 220
Experten in 8 Arbeitsgruppen sei im Oktober 1997 die Errichtung der Tiroler
Zukunftsstiftung als öffentlich-rechtlicher Fonds zur Landesentwicklung vom
Landtag per Landesgesetz beschlossen worden. Das Ziel der Tiroler Landes-
stiftung liegt, gemäß ihrem gesetzlichen Auftrag, in der Stärkung der Position
Tirols im internationalen Wettbewerb. Mit den Mitteln des Fonds sollen im Ein-
klang mit ökologischen Interessen die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Tirol
erhöht und die regionalen und sektoralen Strukturen verstärkt werden, um nach-
haltig bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Die Mittel der
Tiroler Zukunftsstiftung werden aufgebracht durch Zuwendungen des Landes
Tirol nach Maßgabe der im Landesvoranschlag hierfür vorgesehenen Mittel,
jedenfalls aber in der Höhe der dem Land zufließenden Gewinnausschüttungen
aus Beteiligungen und Haftungsprämien, Erträge aus dem Fondsvermögen,
sonstige Zuwendungen.

Das Stammkapital beträgt 58 Mio. DM, hinzu kommen 11,5 Mio. DM jährlich
aus Haftungs- und Beteiligungsprovisionen der Landesgesellschaften TIWAG
und HYPO. Mit den Erträgen aus den veranlagten Mitteln ergibt sich somit ein
jährlicher Finanzierungsrahmen in Höhe von rund 15 Mio. DM.

Das Landesgesetz schreibt die Möglichkeiten der Mittelvergabe durch die Zu-
kunftsstiftung vor. So sollen Mittel insbesondere durch die Gewährung von
Darlehen, Beteiligungen und Zuschüsse vergeben werden. Dabei ist auf die Über-
einstimmung der zu fördernden Maßnahme mit den im Tiroler Wirtschaftsleitbild
formulierten Zielen, Strategien sowie Maßnahmen zu achten. Die Mittelvergabe
erfolgt auf Basis europarechtlicher Wettbewerbsbestimmungen, d.h. dass sämt-
liche Mittel verzinst zurückgeführt werden müssen (Höhe der Verzinsung be-
grenzt durch EU-Referenzzinssatz, derzeit 5,75 %). Die Verwaltung obliegt der
Landesregierung.

Die Stiftung stand von Beginn an unter hohem Erwartungsdruck und medialem
Interesse. Zur inhaltlichen Positionierung wurde ein Geschäftsführer eingesetzt,
der den Schwerpunkt der Förderung zunächst auf die einzelbetriebliche Förde-
rung (Beteiligungen, Darlehen) innovativer und zukunftsorientierter Firmen legte.
Zur Beratung einzelner Projekte wurde ein Beirat eingesetzt, zur Überwachung
der strategischen Ausrichtung ein Zukunftsrat mit Vertretern der Tiroler Sozial-
partnerschaft. Um den Kommunikationsprozess zwischen Beirat, Geschäfts-
führung einerseits sowie Zukunftsrat andererseits zu gewährleisten wurde eine
Monitoringgruppe gegründet.

Bisher seien 30 Projekte mit einem Gesamtfinanzierungsvolumen von 25 Mio.
DM im Portfolio. Dabei handelt sich um unterschiedliche Initiativen. Zunächst
wurden Unternehmenskooperationen forciert, die sich auf Exportmärkten positio-
nieren sollten. Ein Beispiel hierfür ist die Kleinkraftwerkstechnik Tirol GmbH.
Durch eine Gesellschaft von Turbinenbauer, Elektroplaner, Kraftwerksbetreiber,
Zivilingenieure und Finanzprofis sollen in Osteuropa Kleinkraftwerksprojekte
akquiriert, gebaut und betrieben werden. Ein weiteres Aufgabenfeld lag in der
Vergabe stiller Beteiligungen an Tiroler High Tech Betriebe wie das Anwen-
dungszentrum für Oberflächentechnologien oder die Entwicklung von Gehör-
Implantaten.

Probleme in der 1. Phase seien ein undifferenzierter Gesetzesauftrag, divergente
Projekte, eine komplizierte und schwerfällige Gremienstruktur und Kommunika-
tionsprozesse gewesen. Die Erfahrungen mit den bisherigen Projekten belegten,
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dass eine Positionierung des Wirtschaftsstandorts Tirol mit einzelbetrieblichen
Projekten nicht gelungen sei. Daher erfolge derzeit eine Neuorientierung mit der
Zielrichtung die bisher bestehenden Wirtschaftsförderinstrumentarien völlig zu
überdenken und neue Möglichkeiten zur Wirtschaftsförderung und Regional-
förderung zu entwickeln. Herr Dr. Gohm empfahl dabei eine Konzentration im
Sinne Markenbildung auf vorhandene Stärken. Da die Tiroler Zukunftsstiftung in
all ihren Projekten auch thematisch zu undifferenziert gewesen sei, konnte keine
Markenbildung der Zukunftsstiftung erfolgen. Zudem habe die Politik den sehr
undifferenzierten Gesetzesauftrag nie weiter ausformuliert. Im Kern sei eine
Focussierung der Arbeit der Tiroler Zukunftsstiftung und auch der finanziellen
Mittel auf die thematischen Schwerpunkte, welche mit Tirol verbunden werden,
nötig. Dies seien die Bereiche Tourismus, Medizin, Alpin sowie die Informations-
technologie, die heute von keiner Region außer Acht gelassen werden könne. In
diesen Kompetenzfeldern sollen Kompetenzen aufgebaut und gebündelt werden.
Im Bereich der Medizintechnik werde ein Kompetenzzentrum aufgebaut, im
Bereich der Bautechnologie werde ein Anwendungszentrum entwickelt, im
Bereich Alpintechnologie sei eine Clustergründung geplant. Geplant sei außer-
dem ein Business-Plan-Wettbewerb in Zusammenarbeit mit der Münchner Initia-
tive.

11.3.2. Stiftung für Innovation und Arbeit

Die Stiftung für Innovation und Arbeit wurde 1997 durch Kabinettsbeschluss in
Sachsen gegründet. Die Stiftung Innovation und Arbeit Sachsen verfolgt i. W.
zwei Tätigkeitsfelder: Zum einen die Beratung der Unternehmen in Krisenfällen,
bei Markteinführungen und bei technischen Innovationen durch die Vermittlung
von Sachverständigen. Zum anderen die Errichtung von Regionalstellen (bisher 5),
deren Aufgabe es ist, regionale Initiativen bei der Entwicklung von Leitbildern,
bei der Bildung von Unternehmensnetzwerken und bei der Umsetzung von regio-
nalen Projekten zu unterstützen. Wesentliche Zielsetzung ist daher keine Förder-
mittelvergabe, sondern ein Instrumentarium zu entwickeln, das durch Regional-
stellen abgefordert und nutzbar gemacht werden kann sowie die kostenlose
Stellung von Sachverständigen. Die Stiftung verfolge keine eigenen Wirtschafts-
interessen und Konzepte, sondern leiste nur Anschubhilfe und arbeite im Stillen,
ohne Veröffentlichungen. Die Entwicklung von Netzwerken bedürfe neutraler
Moderation. Über Regionalstellen erfolge eine Unterstützung regionaler Initia-
tiven, sowie durch regionalen Einsatz von Sachverständigen. Es werde insbeson-
dere Hilfe und Unterstützung für Einzelunternehmen und Unternehmen in Not
geleistet, zur technischen Produkt- und Verfahrensentwicklung, Organisations-
optimierung, zur Stabilisierung, Konsolidierung und Sanierung. Der Zugang zu
den Maßnahmen der Stiftung bestehe über Unternehmensleitung, Betriebsräte,
Verbände und Regionalforen. Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl der unter-
stützten Firmen betrage 54. Die Ursachen lägen zu fast 50% im Bereich Konkurs-
sanierung und Konsolidierung, zu 28 % im Bereich innovativer Maßnahmen.

Als Erfolgsfaktoren sah Dr. Pietsch die paritätische Besetzung und notwendigen
Konsensbeschlüsse. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor liege im fehlenden Eigen-
interesse der Stiftung und der Flexibilität des Instrumentariums.

Weitere Empfehlungen zu Erfolgsbedingungen waren: Eine feste Organisations-
struktur und ein Transformator (Beispiel Kabinettsmitglied) sowie ein Mindest-
budget um eigene Möglichkeiten zur Umsetzung zu haben. Die Entwicklung von
Konzepten von unten wurde für notwendig gehalten. Dabei dürfe der Moderator
keine eigenen Projekte machen, sondern müsse neutral fungieren. Die Netzwerke
von Unternehmen müssten die Möglichkeit haben, langsam zu wachsen.

11.4. Ansätze und Projekte zur Regionalentwicklung (Vgl. auch Kapitel „Markt-
erschließung – Kooperationen – Netzwerke“)

Focussiert wurde dabei auf Ansätze der regionalen Wirtschaftsförderung und
Regionalentwicklung, die versuchen endogene Potentiale zu erschließen.

Roman Noetzel, Projektleiter beim Europabüro für Projektbegleitung, Bonn, in-
formierte über Ansätze und Projekte zur Regionalentwicklung in Europa unter
dem Aspekt der Verknüpfung von Bottom-Up-Initiativen, Netzwerken und Ver-
bünden mit Maßnahmen und Strategien auf politischer Ebene.
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Bedingungen und Erfolgsfaktoren für den Transfer der Ansätze auf die politische
Ebene sei die geeignete Auswahl der Institutionen und Instrumente, Bedarfs-
analyse vor Projektbeginn, Einbindung der relevanten, auch kritischen Akteure,
Ergebnisorientierung, Kooperationen mit Fach- und Hochschulen, Einsatz von
Instrumenten des Wettbewerbs, um innovative Ideen zu realisieren, Clustering
von Akteuren, gemeinsame Ziele und Strategien, Aufbau von Steuerungsstruk-
turen, Entwicklung von Qualitätsindikatoren und Kontrollinstrumenten sowie ein
Qualitätsmanagement.

Frau Dr. Tröger-Weiß informierte über grenzüberschreitende Regionalentwick-
lungskonzepte im Rahmen des „Forum Zukunft Oberfranken“ und der „Euregio
Egrensis“. Das „Forum Zukunft Oberfranken“ sei 1998 gegründet worden und
werde finanziert aus dem Bezirk und dem Staatsministerium. Der 1. Vorsitzende
ist gleichzeitig Kabinettsmitglied (Dr. Schnappauf). Die Geschäftsführerin wurde
aus dem Staatsministerium abgeordnet. Zielsetzung sei gewesen, alle regionalen
Kräfte, Kommunen, Verbände, Kammern, regionale Marketing-Initiativen zu
bündeln, um das regionale Marketing zu verstärken und Oberfranken auf die EU-
Osterweiterung vorzubereiten.

Die Euregio Egrensis bildet eine der beiden tragenden Säulen des „Forums Zu-
kunft Oberfranken“. Sie besteht aus allen Landkreisen und Städten und umfasst
insgesamt 2 Mio. Einwohner. Zentrales Steuerungsorgan bildet ein gemeinsames
Präsidium von Bayern, Vogtland und Böhmen. Zielsetzung ist grenzüberschrei-
tendes Projektmanagement. Die Finanzierung erfolgt über eine Einwohnerumlage
sowie projektorientiert über Interreg-III-Mittel. Zielsetzung ist die Unterstützung
der regionalen Entwicklung durch ein grenzüberschreitendes Regionalmanage-
ment sowie regionalpolitisches Engagement. Frau Dr. Tröger-Weiß unterstrich
die Bedeutung regionaler Initiativen. Die intensive Nutzung von EU-Programmen
habe maßgeblichen Einfluss auf regionale Entwicklung. Unterstützung bedürfe
v. a. die Umsetzung von Projekten im Bereich des Regional- und Projektmanage-
ments, dies gebe wichtige Entwicklungsimpulse.

Herr Dr. Hiepe informierte über den Innoregio-Wettbewerb des BMBF. Zielset-
zung sei, Innovationspotenziale in den neuen Bundesländern zu wecken, Anreize
für Agglomeration und Clusterbildung zu schaffen, sowohl in strukturschwachen
Gebieten als auch in anderen Regionen. Beschäftigungs- und Wettbewerbssituati-
on, Wertschöpfungsketten und Attraktivität der Regionen sollten damit verbessert
werden. Der öffentliche Bereich müsse lernen, unternehmerisch zu denken. Eta-
blierte Institutionen hätten hierfür das Know-how, seien aber oftmals auch Brem-
ser. Zugrundegelegt sei ein weiter Innovationsbegriff, der auch kulturelle Elemen-
te und sozialpsychologische und mentale Fragen beinhalte. Zielsetzung sei es,
wettbewerbsfähige Profile der Regionen zu entwickeln, dabei sei eine themen-
offene Ausschreibung erfolgt. Die Akteure in der Region sollten selbst entschei-
den, was sie machen wollten.

Vermieden werde solle künftig eine Vielzahl von Programmen, die zu keiner
nachhaltigen Wirkung führten. Besser solle dann best practise gesammelt und
vermarktet werden. Besondere Bedeutung liege darin, Kräfte von innen heraus zu
stimulieren. Hierzu sei eine Netzwerkmoderation nötig und ein neutraler Modera-
tor neben Ankerorganisationen, um ein Gleichgewicht zwischen Kooperation und
Konkurrenz herzustellen und Akzeptanz in der Region zu erreichen. Hierzu sei
eine Qualifizierung von Moderatoren notwendig. Ein Beispiel für ein regionales
Entwicklungskonzept stellt das Musicon Valley im Vogtland dar, das traditions-
gemäß Qualitätsinstrumente herstellt.

Ein solcher Wettbewerb könnte als Regio-Wettbewerb in BW in Zusammenarbeit
mit den Wirtschaftsorganisationen und Wirtschaftsfördereinrichtungen durch-
geführt werden zur Weiterentwicklung regionaler Entwicklungskonzepte.

11.4.1. Cluster- und Netzwerkorientierte Ansätze

Nach Auskunft von Prof. Nassauer, Geschäftsführer der Bayern Innovativ, sind
Netzwerke die Wirtschaftsform des 21. Jahrhunderts. Ziel seien Plattformen für
den Technologietransfer. Dabei würden Plattformen für persönliche Kooperation
durch Online-communities, d. h. Plattformen im Internet, ergänzt. Der Projektträ-
ger fungiere als permanenter Initiator. Die Bayern Innovativ habe mittlerweile ein
aktives Netzwerk von 35 000 Unternehmen. Erstellt würden nur Internetportale,
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die durch Firmen gewünscht würden. Die Entwicklung der Netzwerke erfolge
über Themen. Ein Beispiel für ein Kooperationsforum sei die Medizintechnik, die
über einen eingetragenen Verein entwickelt würde, sowie durch Aufbau über
thematischen Focus.

Netze von Dienstleistern seien notwendig, um Veränderungsmanagement zu reali-
sieren und Unternehmen müssten lernen, in Netzwerken zu denken. Zielsetzung sei
dabei, Institutionen zusammenzuführen, wie z.B. Banken, Technologie-
einrichtungen etc, so Dr. Stahl. Neu sei daran nur die Kooperation und das Netz-
werk, um integrierte Lösungen möglich zu machen. Ziel sei ein One-Stop-Shop mit
Schnittstelle entweder bei Organisationen oder bei einer anderen Koordinierungs-
stelle. Bottom-up-Netzwerke basierten auf Know-how und Mitteln der Beteiligten.
Die Unterstützung des Landes solle weniger in Geld, denn in Moderation bestehen.
Bisher fehle häufig die Dienstleistungsorientierung bei den existierenden Organisa-
tionen und Institutionen. Notwendig seien Public-private-partnerships. Partner-
schaften zwischen öffentlichen und privaten Organisationen zur KMU-Förderung,
die eine regionale Dienstleistungskulisse zur KMU-Modernisierung verfügbar
machten. Die Förderkulisse sei bisher segmentiert, nicht integriert. Unternehmen
dächten dagegen problemorientiert. Daher seien problemorientierte Fördermöglich-
keiten statt segmentierter Förderkulisse notwendig und ein One-Stop-Shop als An-
laufstelle für KMU sowie die Vereinfachung und Transparenz in der Förderung.

11.4.2. Multimedia-Cluster-Förderung (Dr. Gerhard Fuchs)

Vielfach wurde auch für einen verstärkten Ausbau clusterorientierter Ansätze plä-
diert.

Für die Politik in Baden-Württemberg böten sich eine ganze Reihe von Möglich-
keiten, um die Multimedia-Kernbranche im Land zu unterstützen (vgl. dazu
Braczyk/Fuchs/Wolf 1998). Insbesondere sollte die Industriepolitik verstärkt auf
eine Brückenfunktion zwischen den etablierten Branchen des Landes und der
Wachstumsbranche Multimedia ausgerichtet werden. Dabei sollte die Komple-
mentarität von Forschung und Produktion beachtet werden, und die Förderung
sollte sich auf breiter verstandene Innovationsprozesse statt auf Technologie im
engeren Sinne richten. Bemühungen zur Kulturförderung und zur Steigerung der
allgemeinen Attraktivität der Regionen des Landes sind für die Multimedia-
Branche ebenso wichtig wie „symbolische Politik“ und die Organisation von
Beratungsleistungen in Netzwerken. Verbesserungsmöglichkeiten bestünden
außerdem in bezug auf die Finanzierungsbedingungen für Multimedia-Unterneh-
men, in der Aus- und Weiterbildung des Personals, in der Frage der sozialen
Sicherung für Erwerbspersonen in „untypischen Beschäftigungsverhältnissen“
sowie in der Rolle des Staats als Nachfrager für Multimedia.

Begünstigende Bedingungen für die Clusterbildung seien insbesondere eine gute re-
gionale Wissensbasis (Forschungseinrichtungen, Aus- und Weiterbildungseinrich-
tungen), bestimmte Merkmale der regionalen Wirtschaftsstruktur (insbesondere
Stärken in den verschiedenen Branchen, die die Peripherie der Multimedia-Kern-
branche bilden – unter anderen die Software-, Telekommunikations- und Verlags-
branche), ein gutes multimedia-spezifisches Image und eine hohe allgemeine
Attraktivität der Region. Die prominentesten Multimedia-Cluster sind durchweg in
urbanen Zentren mit einer stark dienstleistungsorientierten Wirtschaft zu finden.

Regionale Akteure könnten den Prozess der Clusterbildung auf vielfältige Weise
unterstützen (insbesondere durch den Aufbau einschlägiger Institutionen, durch
„symbolische Politik“ zur Förderung des regionalen Images sowie durch die
Initiierung und Moderation von Kooperationen und Netzwerken). In den erfolg-
reichsten Multimedia-Regionen habe die Politik eher indirekt fördernd und stabi-
lisierend gewirkt denn als unmittelbarer Auslöser der Clusterbildung.

Diese Clusterförderung gilt entsprechend für die für BW durch die Roland-
Berger-Studie erarbeiteten Cluster.

11.4.3. Automobilzulieferinitiative BW

In Deutschland existieren fünf laufende Projekte zu Automobilzuliefererinitia-
tiven. Auch in Baden-Württemberg wurde eine zeitlich befristete Initiative im
Jahr 1999 gestartet. Das Konzept eignet sich ggf. zu einer Übertragung auf andere
Branchen.
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11.4.4. Wettbewerb Innovations- und Kompetenzzentren

Ein Ansatz zur Beschaffung externer Ressourcen für KMU ist der Aufbau von
Regionalen Kompetenz- und Innovationszentren, wodurch sich die zur Steigerung
der Wettbewerbsfähigkeit notwendigen vernetzenden Kooperationen zwischen
Unternehmen, Forschungseinrichtungen und regionalen Akteuren in Form regio-
naler Netzwerke intensivieren und verstetigen lassen. Zur Förderung dieses
Ansatzes beschloss der Verband Region Stuttgart die Durchführung eines Wett-
bewerbs „Innovations- und Kompetenzzentren in der Region Stuttgart“, der von
der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart durchgeführt wurde. Dieser Wett-
bewerb eignet sich ggf. zur Übertragung auf alle Regionen BWs.

11.5. Konzepte mit dem Ziel eines zentralen Informationszugangs und Trans-
parenz über Förderung und Dienstleistungen durch das Internet

Herr Brause stellte die Konzeption der seit 1997 bestehenden Plattform Forum
Mittelstand Berlin/Brandenburg („Deutscher-Mittelstand.de“) im Internet vor.
Zielsetzung sei es, alle wichtigen Informationen und Dienste für kleine und mitt-
lere Unternehmen in einem Forum/Infopool im Internet zu bündeln und interaktiv
zu erschließen. Im Mittelpunkt stehen Information, Kommunikation und Präsen-
tation: Das Forum Mittelstand Brandenburg/Berlin befördert gegenseitige Kom-
munikation, Austausch und Kooperation, unterstützt Firmenpräsentationen und
vermittelt Anregungen zu Direktmarketing und Kundenpflege via Internet.

Herr Andreas Jäger, Projektleiter der Technologie- u. Innovationsagentur
Brandenburg GmbH, stellte das WITecNet vor als Beispiel einer Public-private-
partnership: initiiert durch das Ministerium für Wirtschaft des Landes Branden-
burg, Redaktion und Marketing über die Technologie- und Innovationsagentur
Brandenburg GmbH (T.I.N.A.), realisiert und betrieben durch die TeCNet Gesell-
schaft für TeleCooperate Network Systeme & Service mbH.

Ziel der WiTecNet-Initaitive ist die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit von
KMU der Wirtschaftsregion Brandenburg sowie die Stärkung Brandenburgs als
IuK-Standort durch Aufbau regional relevanter Wirtschaftsinformationsdienste
und elektronische Dienstleistungsangebote sowie Schaffung einer neuen Kommu-
nikationsinfrastruktur für die Wirtschaft.

Zielsetzung sei es gewesen, ein Brandenburger Wirtschaftsportal zu initiieren, um
Unternehmen aus der Region relevante Informationen zur Wirtschaftsförderung
sowie Plattformdienste von KMU und Banken etc. anzubieten. WiTecNet fun-
giere auch als Partner der Regionen und präsentiere Internetseiten der Kreise.

Auch für BW könnte eine vergleichbares Wirtschaftsportal generiert werden

11.5.1. Beispiel: Förderprojekt „Clearing-Stelle für internationale Dienst-
leistungskooperationen bei der Bayrischen Ingenieurkammer Bau“

Bayern fördert im Rahmen der High-Tech-Offensive die Internationalisierung des
Mittelstandes. Hierzu ist ein spezielles Projekt „Clearing-Stelle für internationale
Dienstleistungsskooperationen“ bei der Bayerischen Ingenieurkammer Bau vor-
gesehen. Das Projekt erhält eine Anschubfinanzierung über 4 Jahre in Höhe von
insges. 1 Mio. DM. Zielsetzung ist es, den Ingenieurbüros zu helfen, sich auch an
internationalen Projekten zu beteiligen.

Aufgabe der Clearing-Stelle ist es, den internationalen Ausschreibungsmarkt aus-
zuwerten, Ausschreibungen an die Mitglieder zu vermitteln und Ingenieurbüros
von der Antragsabgabe bis zum Vertragsabschluss zu begleiten.

Die Clearing-Stelle soll relevante Ausschreibungen recherchieren, fokussieren
und veröffentlichen und dann Anbietergruppen bilden, die im internationalen
Wettbewerb mitbieten können. Dazu soll das vorhandene Informationsangebot
aufbereitet werden und an die Ingenieure via Internet vermittelt werden, Zusam-
menschlüsse initiiert und moderiert werden, Poolbildung angestoßen werden, da
die Ingenieurbüros für internationale Projekte zu klein sind.

Bestehende Informationsnetze wie BFAI und CATS sollen hierzu genutzt werden
sowie Kontakte zur Weltbank, IWF, GTZ, EU, um die Zusammenschlüsse in
Konsortien, Pools, AGs an relevante Aufträge heranzubringen. Ziel ist insbeson-
dere, auch auf die Short-Liste der Ausschreibungspartner zu kommen. Die Zu-
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sammenschlüsse sollen auch mit Consultants ergänzt werden und Machbarkeits-
studien erstellt werden.

Bayern realisiert damit eine wichtige Forderung der „Politgrundsätze für
freischaffende Architekten und freiberufliche Ingenieure“, mit denen die Länder
1998 versprochen hatten, auch in der Bauplanung und -beratung „selbstständige,
von großen Wirtschaftseinheiten unabhängige freiberufliche Strukturen durch
geeignete Rahmenbedingungen zu erhalten“. Das Projekt wird insgesamt als
Nucleus eines bundesweiten Auslandshilfeprojektes für freiberuflich erbrachte
Ingenieurleistungen gesehen.

Ein vergleichbares Projekt für BW hält auch das Wirtschaftsministerium für
sinnvoll. Derzeit seien hierfür aber keine Mittel vorhanden. Grundsätzlich sei es
förderpolitisch sinnvoll, wenn für Kooperationsmodelle mit IuK- und Internet-
unterstützung Mittel im regulären Haushalt oder in der nächsten aus Privatisie-
rungserlösen gespeisten Zukunftsoffensive bereitgestellt würden. (vgl. herzu auch
die Stellungnahme des Wirtschaftsministeriums zum Berichtsantrag „Ingenieur-
dienstleistungen“).

Das Wirtschaftsministerium BW fördert im Rahmen der „Medienprojekte für
Mittelstand und Handwerk“ für die Baubranche einschließlich der planenden Be-
rufe des Bauwesens das Projekt „Telekooperation in der Baubranche (TeleBau)“.

12. Fazit: Grundlagen zukünftiger/zukunftsorientierter Mittelstandsförderung

Der Erfolg des Mittelstandes hängt entscheidend von den wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen, Investitions- und Konsumanreizen, aber auch einer effizienten,
effektiven, zielgenauen und arbeitsteiligen Mittelstandsförderung mit dem Ziel
des Ausgleichs größenbedingter Nachteile und den Grundsätzen der Hilfe zur
Selbsthilfe und Subsidiarität ab.

Dies war und ist gerade in Baden-Württemberg ein besonderes Erfolgsmerkmal
eines leistungsfähigen Mittelstandes. Die Grundaufgaben der Mittelstandsförde-
rung sind Daueraufgaben, denen ein kontinuierlicher Mittelzufluss und die Anpas-
sung an aktuelle Bedarfe im Rahmen des Strukturwandels gegenüberstehen muss.

Die kleinen und mittleren Unternehmen können ihre größenbedingten Nachteile
auf Dauer weder alleine aus eigener Kraft noch über ihre Wirtschaftsorganisa-
tionen ausgleichen.

Die Mittelstandsförderung bedarf einer klaren politischen Priorität und Orientie-
rung an der wirtschaftlichen Bedeutung des Mittelstandes sowie der resultieren-
den Fördereffekte einschließlich der finanziellen Verankerung und langfristig
gesicherten Finanzausstattung. 1998 flossen rund 0,38 % der Mittel des Landes-
haushalts in die gesamte Mittelstandsförderung (Berechnung ohne Landwirt-
schaft: mit bereinigten Haushaltszahlen FM; Landeshaushalt 1998: 54,602 Mrd.
DM; vgl. auchTabelle Entwicklung der Mittelstandsförderung in BW: Seit 1985
ist ein Rückgang um rund ein Drittel zu verzeichnen, bei zunehmendem Anteil
der Sondermittel seit 1995 (inzwischen fast ein Fünftel): 1998 flossen in die
Mittelstandsförderung insgesamt: 209,2 Mio. DM. Im Bereich der Landwirtschaft
wurden 1999 624 Mio. DM eingesetzt oder 1,14 %!) Sie bleibt in der jetzigen
Struktur außerdem stark abhängig von aktueller Haushaltslage und politischer
Durchsetzbarkeit von finanziellen Anforderungen.

Gleichzeitig zeigen sich aber auch Verbesserungsnotwendigkeiten in der Förder-
landschaft auf Grund Unübersichtlichkeit, fehlender Koordinierung und Abstim-
mung sowie Zielgruppen- und Kundenorientierung, Erfolgskontrolle und Effi-
zienzprüfung der Fördertöpfe, Instrumente und Institutionen. Ganze 2– 4 % aller
staatlicher Hilfen in Westdeutschland kommen dem Mittelstand zugute (Quelle:
RWI).

Anders als Großunternehmen, die über Expertenstäbe verfügen, überblicken
Kleinunternehmen kaum mehr das Dickicht von rund 150 Förderinstitutionen und
mehr als 700 Programmen oder scheuen den bürokratischen Aufwand. Auch das
vom Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegebenes Gutachten aus dem Jahr
1996 zum Thema „Mittelstandsförderung in Deutschland – Konsistenz und Trans-
parenz sowie Verbesserungsmöglichkeiten“ – betont die Notwendigkeit der För-
derung sowie der Effizienzsteigerung.
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Schließlich ist eine zukunftsgerichtete Mittelstandsförderungsstrategie notwendig,
orientiert am Zukunftsbild künftiger Wirtschafts-, Unternehmens- und Arbeits-
marktstrukturen.

Vor dem Hintergrund der bestehenden finanziellen Rahmenbedingungen er-
scheine im Hinblick auf eine zukunftsgerichte Mittelstandsförderung folgende
Maßnahmen erforderlich:

12.1. Angemessene finanzielle Ausstattung der überbetrieblichen Mittelstands-
förderung

Die Mittelstandsförderung war von den Mittelkürzungen des Landes im Weg der
globalen Minderausgaben im Landeshaushalt massiv betroffen: Da es sich bei der
überbetrieblichen Mittelstandsförderung um nicht zwangsläufige Ausgaben han-
delt, waren Haushaltsansätze in den letzten Jahren in vollem Umfang von allen
Kürzungen, die zur Haushaltskonsolidierung ergriffen wurden, betroffen.

Eine angemessene finanzielle Ausstattung für die überbetriebliche Mittelstands-
förderung muss gesichert werden, damit dem Grundsatz der Kontinuität der Mit-
telstandsförderung Rechnung getragen. Und diese entsprechend der Koalitions-
vereinbarung in funktionsgerechter Weise aufrecht erhalten werden kann. Ziel
müsste sein, die überbetriebliche Mittelstandsförderung finanziell so auszustatten,
dass eine sachgerechte Aufgabenerfüllung entsprechend den mittelstandspoli-
tischen Zielen des Landes gewährleistet ist. Damit wird der Bedeutung des Mittel-
stands für die Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
Rechnung getragen.

Eine Novellierung des MFG erscheint vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen
der Mittelstandsförderung geboten, um der Mittelstandsförderung im Landeshaus-
halt einen angemessenen Platz einzuräumen und in wichtigen Leistungskompo-
nenten abzusichern. Vorschläge und Empfehlungen wurden vom Initiativkreis
„Mittelstand und Handwerk 2000“ bereits 1997 erarbeitet.

So hält der Initiativkreis eine verbindliche Verpflichtung des Landes zur Mittel-
standsförderung – dem Grunde und der Höhe nach – für erforderlich, die über die
bloße Absichtserklärung hinausgeht. Die Kontinuität der Mittelstandsförderung
muss insbesondere über eine Grundsicherung und Grundversorgung der als unab-
dingbar angesehenen Kernbereiche der Mittelstandsförderung im regulären Haus-
halt gewährleistet werden.

12.2. Neues Leitbild der Mittelstandsförderung, Konzentration auf Kernaufgaben
sowie Weiterentwicklung und Evaluierung: überbetriebliche Mittelstands-
förderung und mittelstandsorientierte Dienstleistungen

Vor dem Hintergrund der Haushaltssituation ist eine Konzentration der Mittel-
standsförderung auf Kernaufgaben mit der Maßgabe einer effektiven und effizien-
ten, arbeitsteiligen, zielgenauen und zukunftsorientierten Mittelstands- und Wirt-
schaftsförderung nötig.

Das zugrunde liegende Konzept des MFG von 1975 basiert auf der Industrie-
gesellschaft. Eine konzeptionelle Anpassung ist notwendig, um eine wirksame
Wirtschaftsförderung für die Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft zu
gewährleisten. Dies beinhaltete auch eine Analyse künftiger Nutzergruppen (z. B.
Freiberufler und Kleinstbetriebe im Dienstleistungsbereich) und ihrer Bedürfnisse
und damit Entwicklung eines zukunftsgerichteten Aufgabenprofils und Instru-
mentariums.

Ein Problem besteht in der sektoralen Verschiebung der Mittel auf Zukunfts-
bereiche (z. B. in Richtung Multimediaförderung). Hier muss eine verstärkte Ein-
bindung in die Mittelstandsförderung erfolgen.

Ein weiteres Problem bildet das Institutionendickicht mit einer Vielzahl von Son-
derzuständigkeiten sowie der Infragestellung der Stellung des LGA als zentraler
Mittelstandsförderungseinrichtung auf Grund Bildung neuer Einrichtungen mit
ähnlicher Zielsetzung. Eine stärkere Koordinierung erscheint daher notwendig.

Die Gewerbe- und Mittelstandsförderung wurde in Ihrer derzeitigen Form vom
„Initiativkreis Mittelstand und Handwerk 2000“ und der Enquetekommission
überprüft, die die Grundsätze der Mittelstandsförderung aktualisieren und
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Empfehlungen und Leitlinien für die künftige Struktur der überbetrieblichen Mit-
telstandsförderung erarbeiten haben.

Eine Strukturuntersuchung mit Aufgaben, Instrumenten- und Institutionenana-
lyse, Analyse der heutigen und künftigen Nutzergruppen, Evaluierung und Effi-
zienzprüfung ist durch mehrere Gremien erfolgt. Darüberhinaus bestand die
Notwendigkeit der Überprüfung und Anpassung des Fördermethoden und -instru-
mentariums. Die Methoden und Instrumente der Förderung müssen ebenso wie
das Bild des Mittelstands aktualisiert werden. Dabei geht es um eine verstärkte
Ausrichtung auf netzwerkförmige Wertschöpfungsprozesse und Netzwerke für
Kleinunternehmen.

Die geleistete Arbeit kann eine Grundlage für die Ausrichtung künftiger Mittel-
standsförderung bilden. Notwendig erscheint darüber hinaus zukünftig eine lau-
fende Evaluierung z. B. durch das Institut für Mittelstandsforschung unter Ein-
beziehung eines Expertenkreises mittelständischer Unternehmer.

Künftig könnte außerdem mehr Kontinuität und Prozessoptimierung durch eine
Clearingstelle und ein ganzheitliches Mittelstandskonzept erreicht werden, das als
Zielvereinbarung zwischen Politik und Mittelstandsvertretern turnusmäßig aktua-
lisiert und fortgeschrieben sowie auf seinen Umsetzungsstand überprüft wird
(Politikcontrolling). Hierzu könnte auch der Beirat Haus der Wirtschaft restituiert
und fortentwickelt werden (Besetzung mit Vertretern aus Politik, Ressorts, LGA,
GWZ, Steinbeis-Stiftung, Steinbeis-Europazentrum, Kammern, Verbände, Wirt-
schaftsförderung, L-Bank, MBG, Bürgschaftsbank).

Gesetzliche Grundlage für die Arbeit bildet das Mittelstandsförderungsgesetz
(MFG) und seine Ausführungsrichtlinien, die die angesprochenen zentralen
Grundsätze wie Hilfe zur Selbsthilfe, Subsidiarität, neutrale, überbetriebliche und
ausgewogenen Beteiligung der Branchen und Regionen, flächendeckende Wir-
kung sowie die Tätigkeitsfelder festschreibt und verbürgt. Der Initiativkreis hält
die im MFG formulierten Zwecke und Ziele nach wie vor für aktuell. Das Gleiche
gilt für die Fördergrundsätze.

Ziele sind insbesondere:

– ein ausgewogene Wirtschaftsstruktur des Landes sicherzustellen
die Leistungskraft von KMU der gewerblichen Wirtschaft sowie der freien
Berufe zu erhalten und stärken, so dass Strukturveränderungen mitgestaltet
werden können

– Wettbewerbsnachteile, die aus der Betriebsgröße resultieren, abzubauen und
auszugleichen

– Verbesserung der Kapitalkraft und Eigenkapitalausstattung – Förderung der
Anpassung an den Strukturwandel

– Verbesserung der Unternehmensführung, des technischen Know-hows – Er-
leichterung des Zugangs zu ausländischen Märkten und Verbesserung der
Marktstellung

– Erleichterung der Gründung und Entfaltung selbständiger Existenzen

– Förderung der überbetrieblichen Aus- und Fortbildung in der gewerblichen
Wirtschaft und der in der Wirtschaft tätigen freien Berufe

– Sicherung und Ausbau der Arbeits- und Ausbildungsplätze

Als unabdingbare Kernbereiche der Mittelstandsförderung sieht der Initiativkreis
insbesondere die Unternehmensgründung und -führung mit dem Hauptinstrument
Unternehmensberatung, die berufliche Bildung/Qualifizierung mit den Haupt-
instrumenten BTZ und überbetriebliche Ausbildungslehrgänge, die Erschließung
ausländischer Märkte, die Forschung und Entwicklung/Technologieförderung
sowie weitere Bereichen, wenn diese einem dringenden Bedarf des Mittelstands
(wirtschaftliche Relevanz) und dem Interesse des Landes dienen. Die überbetrieb-
liche Förderung von Existenzgründungen und Betriebsübergaben wurde von der
Landesregierung im Rahmen der Zukunftsinitiative erneut als zentrales Instru-
ment mit politischer Priorität versehen.
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12.3. Serviceoptimierung und Regionalisierung, Ausbau und Abstimmung der
spezifischen Stärken und Kompetenzen der beteiligten Institutionen und
Förderinstrumentarien

Auf der Basis der Ergebnisse kann eine Weiterentwicklung und Prozessoptimie-
rung der Aufgaben und Aufgabenverteilung sowie eine konsequente Ausrichtung
an künftigen Bedarfen und Nutzergruppen und Konzipierung neuer Konzepte und
Kooperationsformen erfolgen.

Folgende Grundsätze sollten dabei die Auswahl des Maßnahmenträgers, Vertei-
lung von Finanzmitteln und die Rollenverteilung bestimmen:

• Erreicht werden sollte insbesondere eine größtmögliche professionelle und effi-
ziente Aufgabenerfüllung, Erfolgskontrolle und Steuerung, Verbesserung der
Arbeitsteilung, Kooperation und Vernetzung.

• Notwendig sind Überschaubarkeit und effizienter Zugang für den Mittelstand
durch zentrale Anlaufstellen und integrierte, differenzierte Dienstleistungs-
konzepte vor Ort.

Vor dem Hintergrund der Haushaltslage und der Vielzahl der Zuständigkeiten ist
entscheidend:

• sinnvoller Arbeitsteilung und Kooperation

• Konzentration der Fördermaßnahmen auf Anstoß- und Pilotmaßnahmen mit
größtmöglichem Vernetzungs- und Multiplikatoreffekt

• Weiterentwicklung regionaler und überregionaler Informationsdrehscheiben
und Kontaktstellen, Dienstleistungszentren und Beratungsnetzwerken ein-
schließlich eines integrierten Dienstleistungszentrums im Haus der Wirtschaft.

Wirtschaftsförderung verlagert sich zunehmend auf die regionale Ebene. Eine
bessere Koordinierung und stärkere Berücksichtigung regionaler Belange und
Kompetenzprofile erscheint daher notwendig (Entwicklung und Verzahnung von
Regionalinitiativen) um eine konstruktive und arbeitsteilige Zusammenarbeit zu
gewährleisten.

Auf der Landesebene kann dabei unter Beachtung des Prinzips der Subsidiarität
sowie in Abstimmung mit den regionalen Angeboten vor allem Initiativ-, Mode-
rations-, Leit- und Koordinierungsfunktion übernommen sowie Schnittstellen-
funktion zwischen Wirtschaftsverwaltung und Wirtschaftsorganisationen (Dreh-
scheibe zwischen Bedarf und Förderpolitik), Multiplikatoreninformation und
-beratung und konzeptionelle Unterstützung für dezentrale Aktionen geleistet
werden.

12.4. Künftige Struktur der Mittelstandsförderung

Das Mittelstandsförderungsgesetz bedarf einer Aktualisierung, da es zunehmend
an Bedeutung verloren hat. Es fehlt erkennbar an Struktur- und Zielgenauigkeit,
die z. B. in der Konzentration auf Kleinunternehmen und auf Kernaufgaben der
Mittelstandsförderung, wie die Förderung der Unternehmensberatung und den
Weiterbildungszentren sowie der überbetrieblichen Ausbildung, der Exportförde-
rung, der Finanzhilfen und der Technologieförderung sowie der Förderung von
Existenzgründungen und Betriebsübergaben.

Vom bisherigen Mittelstandsbegriff, d. h. max. 500 Beschäftigte und 100 Mio.
DM Jahresumsatz, sollte abgerückt und der differenzierter und kleiner dimen-
sionierte Mittelstandsbegriff der Europäischen Union übernommen werden. Das
hieße eine Binnendifferenzierung zwischen Kleinstunternehmen unter 10 Be-
schäftigten, kleinen Unternehmen unter 50 Beschäftigten und mittleren Unter-
nehmen unter 250 Beschäftigten. Der Vorteil dieser Neudefinition wäre, dass
Maßnahmen der Wirtschaftsförderung gezielt auch für kleinste und kleine Unter-
nehmen eingesetzt werden könnten und entsprechende Festlegungen in den För-
derprogrammen (Bsp. Ausrichtung der Intensivberatung auf Kleinunternehmen)
erfolgen könnten.

In Bezug auf die künftige Ausgestaltung des Mittelstandsförderungsgesetzes
sollte eine stärkere Konzentration auf Kernbereiche vorgenommen werden (weg
vom Gießkannenprinzip!).
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Sinnvoll erscheint eine Verstetigung und in begrenztem Umfang auch Wiederauf-
stockung der Mittel der Mittelstandsförderung, v. a. aber ein effizienterer Einsatz
der Mittel. Ergänzend ist ein projektorientierter Mittelstandsfonds unter finan-
zieller Beteiligung der Wirtschaft denkbar.

Zusätzlich wurde für notwendig erachtet, künftig eine laufende Evaluierung bzw.
Controlling der Förderprogramme im Hinblick auf Wirksamkeit und Effizienz
vorzusehen.

Mittelstandsförderung der Zukunft zeichnet sich v. a. durch eine zunehmende
Ausrichtung auf dienstleistende Aktivitäten aus: Koordinieren, Bündeln, Initiie-
ren, Vermitteln, Organisieren und Vernetzen.

Ebenso notwendig erscheint eine Prozessoptimierung durch eine eng verzahnte
und vertrauensvolle Zusammenarbeit der Wirtschaftsorganisationen, der Verwal-
tung, der Kommunen und der Wirtschaft. Die regionale und lokale Wirtschafts-
förderung gewinnt dabei an Bedeutung. Die Bildung von Clustern, regionalen
One-Stop-Shops und aktiven Netzwerken, die vor allen Dingen auch die Wissen-
schaft mit der Wirtschaft zusammenbringen, gehört zu den modernen Strategien
einer zukunftsgerichteten Wirtschaftsförderung.

Eine verstärkte Regionalisierung der Förderung erscheint daher notwendig, d. h.
potenzialorientierte regionale Förderansätze, Förderung regionaler Cluster, Bün-
delung der Wirtschaftsförderung vor Ort. Ziel muss dabei auch sein, bestehende
Strukturen und Institutionen wettbewerbsfähig zu erhalten und zu modernisieren
und insgesamt den Gedanken der Serviceorientierung und des Wettbewerbs zu
stärken sowie Wettbewerbszenarien zu entwickeln. (z. B. ein Wettbewerb der
Regionen vgl. Innoregio-Wettbewerb BMBF).

Bestehende Landesprogramme zur Regionalförderung könnten herangezogen und
gebündelt werden: die Förderprogramme des Wirtschaftsministeriums (Existenz-
gründung, Regionalförderung etc.) sowie des Ministeriums Ländlicher Raum
(ELR) mit Koordinierungsorgan zur verstärkten Förderung branchenübergreifen-
der ganzheitlicher regionaler Entwicklungskonzepte.

Für den Bereich der öffentlichen Finanzhilfen wird eine Umschichtung von
Fremdkapital zu Eigenkapitalhilfe und Bürgschaften angestrebt, u. a. um die stark
gesunkene Eigenkapitalbasis der Unternehmen zu verbessern. Ebenso sollten die
Ansätze zur Zusammenführung und Verzahnung der Finanzierungsprogramme als
Bund-Länder-Programme weiter ausgebaut werden.
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VI: Vergabewesen von Land und Kommunen

(vgl. Zwischenbericht Drucksachen-Nr. 12/5524)
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VII: Existenzgründung – Betriebsübergabe

1. Bedeutung von Existenzgründungen für Wachstum und Beschäftigung – Situa-
tion und Hemmnisse in Deutschland:

Existenzgründungen beleben den Wettbewerb, tragen zum Strukturwandel bei
und bedeuten Technologietransfers über Köpfe. Ein regelrechter Boom entsteht
derzeit durch die New Economy und Gründungen im IT-Bereich.

Eine Studie des Babson College und der London Business School hat – nach
Auskunft von Peter Jungen – 1999 den Zusammenhang zwischen entrepreneurial
activities und Wachstum deutlich herausgearbeitet.

Wachstumsstarke junge Unternehmen seien der Schlüssel zu ökonomischer
Dynamik und neuen Arbeitsplätzen. Dabei sei die Schnelligkeit des Wachstums
entscheidend. Die Umsetzung von Innovationen sei v. a. gelungen durch eine
große Zahl junger Unternehmen, nicht durch den Umbau alter Unternehmen. So
seien in Silicon Valley 73% der Unternehmen nach 1975 gegründet, in Stuttgart
max. 20%. Der Anteil der am schnellsten wachsenden Bereiche liege in USA
weit über 50%, in Deutschland weit unter 50%.

Gleichzeitig zeigen sich deutliche Unterschiede in den Entrepreneurship-Kultu-
ren. Demnach sei Selbstständigkeit in den USA eine Normalität, während in
Deutschland sowohl Erfolg als auch Konkurs negativ belastet seien. Länder, in
denen unternehmerischer Erfolg, Wachstum, Schaffen und Reichwerden oder
Misserfolg haben und ggf. Konkurs machen, als ein Fact of Life angesehen
werde, wiesen ein höheres Niveau von entrepreneurial activity auf.

1.1. Allgemeine Erfolgsbedingungen: Situation in Deutschland

1999 wurden in Deutschland 430 000 Unternehmen gegründet, 1998 waren es
noch 442 000 Gründungen bundesweit. Der Gründungssaldo sank damit auf
59 000 Unternehmen gegenüber 71 000 1998 ab. Im internationalen Vergleich der
Selbstständigenquoten fehlen in Deutschland nach wie vor mindestens 500000
neue Firmen.

Internationale Untersuchungen zu den Einflussfaktoren auf das Gründungs-
geschehen belegen, dass die gründungsbezogenen nationalen Rahmenbedingun-
gen sowie die Gründungschancen und -kapazitäten zu den wichtigsten Kriterien
gehören. Insbesondere die kulturellen und sozialen Werte (z. B. das gesellschaft-
liche Ansehen von Unternehmern oder deren typische Eigenschaften), die Ver-
fügbarkeit von Beteiligungskapital (Venture Capital, Business Angels) und die
Vermittlung unternehmerischer Fähigkeiten im Bildungssystem haben einen
starken Einfluss auf das Niveau der Gründungsaktivitäten.

Deutschland gehört im internationalen Vergleich bei der Zahl der Neugründungen
bisher nur zum unteren Mittelfeld, zu diesem Urteil kommt die Studie „Global
entrepreneur ship monitor“ des Wirtschafts- und sozialgeographischen Instituts
der Universität Köln, in der erstmals die Gründungsaktivitäten zwischen verschie-
denen Ländern verglichen wurden. Die Quote der Unternehmensgründer an der
Bevölkerung liegt in Deutschland 1999 bei 3,6 Gründern auf 100 Erwachsene, in
Nordamerika bei 8,4 %.

Der kürzlich erschienene Länderbericht zeigt, dass Deutschland relative Stärken
bei der Gründungsförderung sowie beim Technologietransfer zu Gunsten von
Jungunternehmern besitzt. Relativ schwach ist die Position dagegen bei den so-
zialen Normen sowie bei der Bildung. Neutral fällt das Urteil zur Gründungs-
finanzierung aus. Hier hat sich insbesondere am Beteiligungskapitalmarkt vieles
zum Positiven verändert. Unterdurchschnittlich seien in Deutschlands Bevölke-
rung die Wahrnehmung sich bietender Gründungschancen ausgeprägt. Dagegen
ist die Gründungsmotivation kaum geringer als in den drei gründungsaktivsten
Ländern: USA, Kanada, Israel.

Deutschland stehe, was die Qualität der wissenschaftlich-technologischen Basis
angehe, an der Spitze der beteiligten Länder. Dagegen stelle die Bildungssituation
einen wichtigen Problembereich unter den gründungsrelevanten Rahmenbedin-
gungen dar. An Schulen und Hochschulen und in der Privatwirtschaft würden die
Kenntnisse für eine selbstständige Tätigkeit bisher ungenügend vermittelt.
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1.2. Gründungsdynamik und Kultur der Selbstständigkeit muss weiter verbessert
werden

In Deutschland bedürfe es einer nachhaltigen Veränderung von Mentalität und
Wirtschaftsgeist. Fortschritte seien aber erkennbar. Die Maßnahmen des Bundes,
der Länder und Regionen tragen zu einer spürbaren Verbesserung des Gründungs-
klimas bei.

In keinem anderen der betrachteten Länder gibt es so wenig Gründerinnen wie in
Deutschland. Auf 100 Erwachsene kommen im Durchschnitt in Deutschland 3,6
Gründer, aber nur 0,6 Gründerinnen (Relation: 7,2 : 1). Zum Vergleich: In Nord-
amerika beträgt diese Relation 1,3 :1.

Für ein positives Existenzgründungsklima reichen allgemeine Standortfaktoren
heute nicht mehr aus. Ein entscheidender Punkt muss hinzukommen: Die gesam-
ten Ressourcen und das vorhandene Know-how, v.a. in den zukunftsweisenden
Technologiebereichen müssen regionell gebündelt und konzentriert sein.

Solche Cluster bieten mit ihrem Klima von Innovation und hoher Produktivität
die besten Voraussetzungen für die Ansiedlung von jungen Unternehmen. Markt-
lücken für Produkte oder Dienstleistungen können hier schneller erkannt werden
als anderswo. Qualifizierte und engagierte Mitarbeiter sind nicht zuletzt durch die
Nähe zu den Universitäten leichter zu finden. Und die Kapitalgeber, v.a. die Ven-
ture capitalists kennen die Bedingungen vor Ort und verlangen für ihr Geld evtl.
niedrigere Risikoprämien. Zudem stellt das Cluster einen bedeutenden regionalen
Markt dar, der gerade in der start-up-Phase hilfreich ist. Das alles trägt dazu bei,
die Anfangsrisiken zu reduzieren und die Chancen zu erhöhen, ein neues Unter-
nehmen durch die schwierige Anfangszeit hinaus zum Erfolg zu führen.

2. Existenzgründungen in Baden-Württemberg (Ifm Mannheim, Herr Leicht)

Das Klima für Existenzgründungen hat sich – nach Angaben der Verbände – in
den vergangenen Jahren deutlich verbessert.

2.1. Selbstständige und mittelständische Unternehmen in der Gesamtwirtschaft

Jeder zehnte Erwerbstätige in Baden-Württemberg geht einer selbstständigen
Arbeit nach (Mikrozensus). Das waren 1998 fast eine halbe Million (486 Tau-
send) Selbstständige. Hinzu kommen 67 Tausend mithelfende Familienangehö-
rige. Auch außerhalb der Landwirtschaft gehen immerhin 441 Tausend Personen
einer selbstständigen Erwerbsarbeit nach. Seit 1987 hat sich die Zahl der nicht-
landwirtschaftlichen Selbstständigen in Baden-Württemberg um genau 100 Tau-
send auf 441 Tausend erhöht.

Zumindest unter den Flächenstaaten nimmt Baden-Württemberg mit einer Selbst-
ständigenquote von 10,1 Prozent (außerlandwirtschaftlich 9,4 %) einen Platz im
vorderen Drittel ein. Die Selbstständigenquoten in Bayern, Schleswig-Holstein
oder Hessen liegen insgesamt höher. Die Quote entspricht ungefähr dem Bundes-
durchschnitt, allerdings ist zu berücksichtigen, dass sich der Selbstständigen-
bestand in den neuen Bundesländern aus bekannten Gründen noch auf vergleichs-
weise niedrigem Niveau bewegt, wenngleich die Zuwächse nach der Wieder-
vereinigung zunächst wesentlich rasanter ausfielen.

Gemessen an der Beschäftigungsgröße sind die meisten mittelständischen Unter-
nehmen eher als Mikro-Unternehmen zu bezeichnen. Etwa die Hälfte (49 %) aller
Selbstständigen arbeitet alleine bzw. ohne Beschäftigte. Vier Fünftel bzw. 81 %
der rund 243 Tausend privatwirtschaftlichen Betriebe haben weniger als 10 Mit-
arbeiter. Über 96 % der Betriebe weisen weniger als 50 und selbst über 99 %
weniger als 200 Beschäftigte auf.

2.2. Nachlassende Gründungsdynamik und steigende Liquidationen

Zwar nimmt auch in Baden-Württemberg die Zahl mittelständischer Unter-
nehmen zu, doch bleibt die Gründungsdynamik im Land hinter dem Boom in den
alten Bundesländern der vergangenen Jahre zurück. Der Selbstständigenbestand
ist vor allem in den letzten 3 Jahren, moderater als bundesweit angewachsen. Die
Zahl der Gewerbeanmeldungen ist längerfristig gestiegen; in letzter Zeit aller-
dings weniger stark als die Abmeldungen. Bei den Gründen für das Scheitern,
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stehen unter anderem die mangelnde Humankapitalausstattung, fehlende Berufs-
und Branchenerfahrung oder das zu geringe Startkapital im Vordergrund. In
vielen Fällen kommt – nach Angaben des ifm Mannheim – eine unzureichende
personalpolitische „Unterfütterung“ hinzu.

2.3. Zunahme an Ein-Personen-Unternehmen

Das Wachstum an Selbstständigen erfolgte in den 90er Jahren vorwiegend in
Gestalt von Ein-Personen-Unternehmen, während der Anteil an Selbstständigen
mit Beschäftigten deutlich zurückgegangen ist. Noch 1987 betrug der Anteil an
Solo-Unternehmern an allen nicht-landwirtschaftlichen Selbstständigen rund ein
Dritttel. Inzwischen arbeitet die Hälfte aller Selbstständigen alleine bzw. ohne
weitere Beschäftigte. Diese Entwicklung zeigt sich auch im Bundesgebiet und
korrespondiert außerdem mit einer wachsenden Zahl klein- und nebengewerb-
licher Anmeldungen. Der Anteil „echter“ bzw. wirtschaftlich relevanter Neu-
gründungen stagniert und ist in manchen Branchen gar rückläufig.

2.4. Struktur und Veränderung der Gründungsdynamik

Spätestens seit den frühen 80-er Jahren ist in Deutschland – teilweise auch inter-
national – ein Gründerboom zu verzeichnen. Mit der Zahl der Gründungen ist
aber auch der Umfang an Liquidationen gestiegen.

Insgesamt lässt sich auch in Baden-Württemberg ein lange Zeit an Dynamik
gewinnendes Gründungsgeschehen erkennen. Wurden 1986 noch 62 Tausend
Anmeldungen registriert, waren es 1995 bereits über 100 Tausend. Allerdings ging
danach die Zahl der Gründungen wieder leicht zurück und stagniert seitdem. Eine
zweite wichtige Beobachtung betrifft die wachsende Zahl der Abmeldungen.
Während sich der Level an Gründungen seit 1986 um 59 % erhöhte, sind die
Liquidationszahlen mit 86% weitaus stärker gestiegen. Durch das nachlassende
Existenzgründungsgeschehen im Lande hat sich folglich auch der positive Saldo
zwischen Gründungen und Schließungen, insbesondere in jüngerer Zeit, verringert.

Diese nachlassende Dynamik kann in neuerer Zeit insbesondere im Bereich der
„echten“ Gründungen beobachtet werden: Die Zahl der wirtschaftlich relevanten
Gründungen ist von (1996) 19700 auf (1998) 18 200 zurückgegangen. Da gleich-
zeitig auch die Zahl der „echten“ Abmeldungen in diesem Zeitraum zugenommen
hat, ergibt sich ein geringerer Saldo an verbleibenden wirtschaftlich relevanten
Unternehmen. Währenddessen hat die Zahl der „sonstigen Neuerrichtungen“ seit
1996 eher leicht zugenommen – und dies leicht überproportional gegenüber den
Abmeldungen.

Die geringere Zahl an Gründungen bei wachsenden Liquidationen wirkt sich
nachteilig auf den Bestand an Selbstständigen in Baden-Württemberg aus. Seit
1987 ist die Zahl der Selbstständigen (ohne Landwirtschaft) im Lande zwar um
29 % gewachsen. In den alten Bundesländern insgesamt hat sich die Selbststän-
digenzahl allerdings weit mehr bzw. um 38% erhöht. Dies ist nicht nur auf die
Entwicklung in jüngerer Zeit, sondern auch auf diejenige Ende der 80er und
Anfang der 90er Jahre zurückzuführen. Auch Untersuchungen mit anderen Daten
(Creditreform) kommen zu dem Ergebnis, dass in Baden-Württemberg das
Wachstum an Neugründungen bereits Anfang der 90er Jahre hinter demjenigen
im alten Bundesgebiet zurückgeblieben ist.

Diese Entwicklung ist im Einflussgeflecht mehrerer möglicher Ursachen zu sehen.
Der Selbstständigen- und Unternehmensbestand wird nicht nur von persönlichen
Gründungsneigungen und -fähigkeiten, sondern unter anderem auch von Markt-
machtpositionen und von institutionellen sowie strukturellen Umfeldbedingungen
bestimmt. Die Dynamik der Marktein- und -austritte ist vor allem in engem Zu-
sammenhang mit den sektoralen Veränderungen, aber genauso mit den Spezifika
der bestehenden Wirtschaftsstruktur zu sehen. Gründungen sind insbesondere in
jungen und meist nachfragebegünstigten Branchen sowie dort zu erwarten, wo die
Skalen- und Verbundvorteile großer Unternehmen eine geringere Rolle spielen
und die Markteintrittsbarrieren für neue Wettbewerber entsprechend niedriger
sind. Daher entstehen neue Unternehmen vor allem im Dienstleistungsbereich.

Im Vergleich mit dem Bundesgebiet fallen die Gründungsquoten in Baden-Würt-
temberg in den allermeisten Dienstleistungsbranchen geringer aus. Dies mag zu
einem Teil daran liegen, dass in Baden-Württemberg die Tertiarisierung der Wirt-
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schaft (unter institutionellen Gesichtspunkten) weniger weit vorangeschritten ist
bzw. von Industrieunternehmen vergleichsweise weniger auf externe Dienst-
leistungen zurückgegriffen wird. Die hierzulande niedrigere Gründungsquote bei
den unternehmensorientierten Dienstleistungen ist hierfür ein mögliches Indiz.
Dies bedarf genauso einer tiefergehenden Untersuchung wie die Feststellung, dass
die landesspezifischen Gründungsquoten selbst in vielen Investitionsgüterbran-
chen derzeit niedriger ausfallen als im Bund. Die Dominanz der inzwischen unter
Druck geratenen großen Schlüsselindustrien hat im wissenschaftlichen Raum zu
kritischen Reflexionen und der Frage geführt, inwieweit die spezialisierte Wirt-
schaftsstruktur Baden-Württembergs – bei allen Verdiensten in der Vergangen-
heit – nun ein Innovationshemmnis für neu aufkommende Unternehmen ist.

2.5. Schwache Überlebensfähigkeit verlangt Bestandssicherung

Anlass zur Sorge kann aber nicht nur das stagnierende Gründungsgeschehen, son-
dern auch die gestiegene Zahl der Liquidationen bieten. Dies ist zunächst nichts
besonderes, da eine wachsende Zahl an Gründungen immer auch mit einem
Wachstum gescheiterter Existenzen einhergeht. Allerdings kommt es – wie be-
reits aufgezeigt – darauf an, in welchem Verhältnis das Wachstum beider Aggre-
gate zueinander steht. Ein weiterer wichtiger Aspekt in diesem Prozess ergibt sich
aus der „Qualität“ und Zusammensetzung des „neuen Unternehmensbestands“
und inwieweit die Selbstständigen in der Lage sind, ihre Existenz zu sichern oder
gar zu expandieren.

Absolut betrachtet ist die Zahl der Abmeldungen (ob nun „echte“ oder „unechte“)
in Baden-Württemberg insgesamt auf rund 90 Tausend gestiegen. In der Beob-
achtung von Unternehmensauflösungen wird oft nur die Zahl der Insolvenzen be-
trachtet, die allerdings nur einen geringen Anteil aller Liquidationen ausmachen.
Aber auch anhand der Insolvenzstatistik lässt sich die seit Anfang der 90er Jahre
erneut gestiegene Zahl der Liquidationen nachvollziehen. In einer Differenzie-
rung nach der Rechtsform und dem Alter der Unternehmen ist eine hohe Gefähr-
dung vor allem bei den GmbHs sowie bei jungen Unternehmen zu beobachten.

Die meisten Liquidationen erfolgen jedoch mehr oder weniger im Stillen bzw.
ohne Konkursverfahren, nicht zuletzt auch solche, bei denen der Inhaber des
Unternehmens bspw. keinen Nachfolger findet. Über die Anzahl der vom Genera-
tionswechsel betroffenen Unternehmen sowie auch über die Zahl derer, die ohne
Nachfolge bleiben oder bleiben werden, existieren nur grobe Schätzungen.
Während etwa das Institut der Deutschen Wirtschaft in einem Zehnjahres-
horizont von 700 Tausend Unternehmen in Westdeutschland ausgeht, kommt das
IFM Bonn in neueren Berechnungen auf 380 Tausend übergabereife westdeutsche
Unternehmen im Fünfjahreszeitraum.

Für Baden-Württemberg wurde in den Jahren 1998 und 1999 ein Generations-
wechsel in über 19 Tausend Firmen unterstellt. Die Schätzungen bauen unter an-
derem wesentlich auch auf der Alterspyramide der Selbstständigen auf. In Baden-
Württemberg sind rund 19 Tausend Selbstständige älter als 65 Jahre. Ein Viertel
aller Selbstständigen (über 100 Tausend) ist älter als 55 Jahre. Die Wahrschein-
lichkeit einer Übertragung an einen Familienangehörigen wird unterschiedlich
eingeschätzt: Die Berechnungen schwanken zwischen einem Anteil von zwei
Fünfteln und zwei Dritteln1. Bei drei von zehn Unternehmen wird jedoch eine
ernste Existenzkrise auf Grund des Fehlens eines Nachfolgers angenommen.
Natürlich korrespondiert die Zahl der aus diesen Gründen aufgelösten Unter-
nehmen auch mit den Entwicklungschancen. D. h. vor allem in niedergehenden
Branchen oder solchen mit ungünstigen Wettbewerbsbedingungen liegt eine
Existenzaufgabe eher nahe. Zudem sind natürlich auch persönliche Bedingungen,
ungünstige Arbeitsbedingungen (z.B. bei Bäckern) oder familiäre Rahmenbedin-
gungen ausschlaggebend.

1 Gruhler (1998) geht zwischen 1995 und 2000 von rund 300 Tsd. Unternehmen (Westdeutsch-
land) aus, in denen ein Generationswechsel ansteht bzw. anstand. Davon werden rund 128 Tsd.
an Familienangehörige, 90 Tsd. an Mitarbeiter oder Externe übertragen, während 81 Tausend
mangels Nachfolger stillgelegt werden. Hennerkes (1996) geht davon aus, dass von 100
Familienunternehmen zwei Drittel in die zweite Generation gelangen. Siehe auch 
6. Symposium des ifm Mannheim: Generationswechsel in mittelständischen Unternehmen.
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Nicht alle Schließungen sind also das Ergebnis eines „gesunden“ Marktreini-
gungsprozesses. Bei aller notwendigen Aufmerksamkeit für die Förderung neuer
Existenzen ist die Bestandssicherung nicht zu vernachlässigen. Dies betrifft zum
einen die Überlebensfähigkeit alteingesessener Unternehmen als auch die von
Neugründungen. In der Forschung zur Überlebensfähigkeit neuer Unternehmen
hat sich die Formel verfestigt, dass rund die Hälfte aller Unternehmen die ersten
fünf Jahre nicht überstehen, wobei vor allem besonders junge und kleine Betriebe
von einer Schließung bedroht sind. Unter Bereinigung von Gewerbeanmel-
dungen, die nie eine betriebliche Aktivität auswiesen, überleben immerhin etwa
zwei Drittel die ersten fünf Jahre. Zur im internationalen Vergleich dennoch rela-
tiv höheren Überlebenswahrscheinlichkeit deutscher Unternehmensgründungen
dürften auch institutionelle Regulierungen (z. B. Zugangsbeschränkungen im
Handwerk und den Freien Berufen) einen Beitrag leisten. Fragt man nach den
Gründen für das Scheitern, stehen neben der Unternehmensgröße vor allem die
mangelnde Humankapitalausstattung, fehlende Berufs- und Branchenerfahrung
oder das zu geringe Startkapital sowie natürlich auch die Wettbewerbsposition im
Vordergrund. In vielen Fällen kommt eine unzureichende personalpolitische
„Unterfütterung“ hinzu. D. h. viele durchaus erfolgsträchtige Jungunternehmen
starten personell zu klein oder expandieren nur zögerlich.

Andererseits gibt es klassische Berufsfelder, in denen nach der Unternehmens-
gründung keine zusätzlichen Beschäftigten benötigt werden. Hinzu kommt eine
zunehmende Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, wodurch auch die Zahl der al-
lein arbeitenden Freelancer wächst. Die Dezentralisierung von Unternehmen, vor
allem die durch Outsourcing und neue Technologien forcierte zeitliche und räum-
liche Unabhängigkeit in der Gestaltung von Arbeitsprozessen, begünstigt ein
kleinstbetriebliches Expertentum.

2.6. Existenzgründungen in Branchen und Regionen

Das Selbstständigenwachstum, insbesondere im Bereich der Ein-Personen-Selbst-
ständigen, ist vor allem ein Phänomen in den unternehmensorientierten, sozialen
und kulturellen Diensten. Zwischen 1995 und 1998 hat dort der Bestand an
Selbstständigen insgesamt um zwischen 14 % und 16% zugenommen, während er
im Verarbeitenden Gewerbe sogar rückläufig war. Die „Qualität“ der Gründungen
ist allerdings nicht einheitlich. Dieser Befund ist vor dem Hintergrund zu sehen,
dass in den Dienstleistungsbranchen der Anteil an klein- und nebengewerblichen
Anmeldungen angestiegen und derjenige an „echten“ Neugründungen leicht rück-
läufig ist. Im Handwerk ist dies im Übrigen nicht der Fall.

Erfolgreiche Unternehmensgründungen sind nicht nur von neuen Ideen, Erfin-
dungen oder der Bereitstellung von Kapital, sondern von der Entwicklung der
endogenen Potentiale einer Region abhängig. Dazu gehört auch das Potential an
sozialem und kulturellem Kapital. Spätestens seit der Zuspitzung der Debatte um
den Vorteil von Unternehmensnetzwerken und -kooperationen wird intensiver
über die Aufwertung der Region als Handlungsfeld diskutiert. Dies rührt u. a. da-
her, dass Unternehmen immer weniger in der Lage sind, auf sich alleine gestellt
neues und anwendungsfähiges Wissen zu generieren bzw. Innovationen isoliert
durchzuführen und daher auf die Interaktion mit anderen regionalen Akteuren
angewiesen sind. Mithin wird auch die Fähigkeit von Regionen, Innovations- und
Kooperationsnetzwerke zu erzeugen zu einem entscheidenden Standortfaktor –
mit Wirkung für das ganze Land.

Im Hinblick auf die nachlassende Gründungsdynamik und die aufgezeigten
Schwächen Baden-Württembergs in einigen mittelständisch geprägten Wirt-
schaftsbereichen (z. B. in den unternehmensorientierten und wissensintensiven
Diensten) erscheint interessant, welche regionalen Unterschiede sich insbeson-
dere unter Berücksichtigung der Betriebsgrößenstrukturen, der Beschäftigungs-
effekte, der industriellen Beziehungen, der Wissensinfrastruktur und dem vor-
herrschenden Innovations-Regime ergeben und ob sich die teilweise rückläufige
Bedeutung kleinerer Unternehmen durch gezielte Förderung regionaler Aktivi-
täten umkehren lässt. Hier geht es wesentlich um das Aufbrechen traditioneller
Regime und um Wege zur Modernisierung regionaler Wirtschafts- und Industrie-
strukturen. In diesem Feld zeigt sich – nach Auskunft des ifm Mannheim – ein
erheblicher Forschungsbedarf, um die Zukunftschancen kleiner und mittlerer
Unternehmen einzuschätzen.
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Spätestens seit den 80er Jahren wurde der wachsende Beschäftigungsbeitrag von
KMU zu einem zentralen Betrachtungsgegenstand in Politik und Wissenschaft.
Dabei geht es unter anderem um die Frage, wieviel Arbeitsplätze durch die Neu-
gründung von Unternehmen und wieviel durch internes Wachstum in vorhan-
denen Unternehmen entstehen. Die zuvor dargestellten Befunde legen nahe, dass
der größte Teil der Neugründungen, sollten sie überleben, keinen Arbeitsplatz für
Arbeitnehmer, sondern eher für den Gründer schafft. Dies ist auch national und
international ein beobachtetes Phänomen. Die meisten Neugründungen expan-
dieren nur sehr schwach. Einige Studien weisen darauf hin, dass es eher wenige
schnell wachsende Gründungen, sog. „Gazellen“ sind, die neue Arbeitsplätze
bereitstellen2. Andere sehen den Beschäftigungsmotor in der Masse der vielen
Kleinen bzw. auch in den sog. „kleinen Mäusen“.

Es besteht eine teilweise hohe Erwartung an die Beschäftigungswirkung techno-
logieintensiver Unternehmensgründungen. Da die absolute Zahl der Gründungen
dieser Art vergleichsweise gering ist, wäre allerdings eher anzunehmen, dass
deren Beitrag zur Gesamtbeschäftigung gering ist. Andererseits sind die indirek-
ten Wirkungen von Innovationen als Triebkraft für technologischen und wirt-
schaftlichen Wandel und als Quellen für Wachstum und Beschäftigung insgesamt
nicht zu übersehen. Zudem wachsen innovative Unternehmen in der Regel
heftiger als nicht-innovative und wenige innovative Unternehmen schaffen unter
Umständen eine große Zahl an Arbeitsplätzen. Wie relevant diese Zahl im
Gesamtergebnis ist und welche Bedeutung daher die Förderung technologie-
intensiver Unternehmen hat, ist – auch unter dem Aspekt der getätigten Förder-
ausgaben und Risiken – noch umstritten. Auch in diesem Zusammenhang wird
auf die Bedeutung von regionalen Strukturen und dementsprechend unterschied-
liche Effekte verwiesen. D. h. das Gründungsgeschehen ist stark von dem regional
vorherrschenden Innovationsregime bzw. davon abhängig, ob es gelingt techno-
logisch konventionelle Bahnen aufzubrechen.

Im Hinblick auf das regionale Gründungsgeschehen ist zumindest gemessen an
den Gewerbeanzeigen des Jahres 1997 – die Gründungsintensität zwar in den
städtischen Regionen tendenziell höher als in den ländlichen Gebieten (d. h.
Ballungsräume immer noch eine zentrale Rolle bei der Bereitstellung gründungs-
relevanter Infrastruktur, insbesondere von Humankapital und Wissen spielen).
Dabei nehmen die großen und von großen Betrieben dominierten Städte des Lan-
des nicht unbedingt eine Führungsrolle ein. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl
überdurchschnittlich viele Gewerbeanmeldungen zeigen sich bspw. in den Stadt-
kreisen Baden-Baden und Karlsruhe, wo auf 10 Tausend Einwohner 115 Anmel-
dungen (Stuttgart 101, Mannheim 104) kamen. Als „gründungsintensiv“ erwiesen
sich zu dieser Zeit auch der Stadtkreis Ulm, Freiburg, der Enzkreis sowie der
Rhein-Neckar-Kreis und Esslingen. Allerdings wäre auch hier eine systema-
tischere und tiefergreifende Analyse der Gründungsbranchen und der „Qualität“
und ggf. auch der Überlebenschancen dieser Gründungen in einzelnen Regionen
erforderlich.

2.6.1. Regionale Erfolgsfaktoren

Regionale Vergleichsuntersuchungen zeigen, dass die feststellbare Gründungs-
dynamik in den verschiedenen Regionen der alten Bundesrepublik sehr unter-
schiedlich ausfällt. So wenden sich Gründerinnen und Gründer beim Schaffen
ihrer Beschäftigungs- und Erwerbsmöglichkeiten regional sehr unterschiedlichen
Betätigungsfeldern zu. Ein großer Teil der vielfach als Alternativ-Betriebe be-
zeichneten Projekte in Nordrhein-Westfalen entstanden im Dienstleistungsbereich.
Hintergrund hierfür war ein Weiterbildungsgesetz, das eine entsprechende Nach-
frage nach Tagungshäusern, Schulungs- und Weiterbildungseinrichtungen
schaffte. Die Region Stuttgart wies v. a. neugegründete Handwerksbetriebe auf.

Bei regionalen Vergleichen zum Gründungsgeschehen zeigt sich – nach Angaben
der Akademie für Technikfolgenabschätzung – zumeist in Bezug auf Baden-
Württemberg ein widersprüchlicher Befund. Einerseits ist die Zahl der neu entste-
henden Betriebe im Vergleich zu anderen Bundesländern unterdurchschnittlich.

2 Dies ist auch eine Frage des Wirtschaftsbereichs. Im Verarbeitenden Gewerbe wurde bspw.
zwischen 1996 und 1997 die Hälfte aller neuen Arbeitsplätze von nur 5 % aller Betriebe ge-
schaffen (vgl. Strotmann 1999).
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Dieser Befund zeigt sich unabhängig davon, ob die Gründungsrate aus dem Ver-
hältnis der Anzahl der Gründungen zur Zahl der bestehenden Betriebe oder zur
Zahl der Erwerbspersonen ermittelt wird. Andererseits zeigen die Untersuchun-
gen bei der Analyse von Survival-Raten, dass die Überlebenschancen der in
Baden-Württemberg entstehenden Neugründungen höher sind, als in (allen) ande-
ren Bundesländern.

Diese Umfeldvariable schlägt sich offensichtlich im Gründungsgeschehen und in
der feststellbaren regionalen Gründungsdynamik nieder. Gründungen werden in
der Regel im direkten Wohnumfeld des Gründers vorgenommen. Die Branchen-
struktur wirkt hier insofern kanalisierend, als Gründer tendenziell in den ihnen
bekannten wirtschaftlichen Technologiefeldern, Branchen oder Sektoren aktiv
werden.

Formt die regionale Branchenstruktur ein Umfeld mit hohen Einstiegsbarrieren,
so schlägt sich dies nicht zuletzt in der Risikostruktur nieder, auf die sich Grün-
derinnen oder Gründer einstellen müssen. Zugleich wird es in einem solchen
Umfeld unwahrscheinlicher, dass sich einzelne Personen in Unternehmens-
gründungen engagieren. Die häufig feststellbare Nähe eines Gründungsvorhabens
zum Ursprungskontext bewirke eher eine Fortsetzung der bereits eingeschlagenen
wirtschaftlichen Aktivitäten, sektoralen Schwerpunkte oder Entwicklungspfade.

Die Ballungszentren in Deutschland haben mit ihren Netzwerken und Initiativen
die besten Chancen weiter zu wachsen. Die Sogwirkung ist jetzt schon erkennbar
in Bezug auf die Internet-start-up-Szene. Entscheidend sind daneben die Ver-
fügbarkeit von Kapital und Risikokapitalgesellschaften, die Wissenschafts- und
Forschungsinfrastruktur, Gründerzentren und die Nachbarschaft zu erfolgreichen
Unternehmen sowie Klima und Förderprogramme. In der Startphase eines Unter-
nehmens profitiere man von den kurzen Wegen. An der Spitze stehen München,
Berlin, Hamburg und Düsseldorf im Bereich der Internet-start-up-Szene.

2.6.2. Dienstleistungsneugründungen

Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hat eine Unter-
suchung über Dienstleistungsneugründungen durchgeführt. Fazit: Baden-Würt-
temberg ist in Sachen Dienstleistungen durchaus noch entwicklungsfähig. In den
letzten Jahrzehnten haben die unternehmensnahen Dienstleistungen beträchtlich
an Bedeutung gewonnen.

Baden-Württemberg liegt in den meisten Branchen bei Existenzgründungen hin-
ter dem Schnitt der West-Bundesländer zurück. Nur im verarbeitenden Gewerbe
und im technologieintensiven Dienstleistungsbereich gibt es mehr Gründungen
als im Vergleich der Bundesländer.

Bezogen auf die Zahl der Erwerbstätigen wurden im Südwesten weniger Unter-
nehmen gegründet als im Bundesdurchschnitt. Hessen lag dagegen 7,6 % über
dem Schnitt, Bremen 14,9% darunter. Bayern erreichte mit minus 0,6 % fast den
Durchschnitt. Dabei schnitt das Land bei den technologieintensiven Gründungen
am besten ab und übertraf 1995/1996 den Schnitt um gut 10 %, bei den quali-
fizierten um 2 %, bei den unternehmensnahen lag das Land um 4 % unter dem
Schnitt.

2.6.3. Hauptgründe für das Scheitern von Existenzgründern

• Unzureichende Finanzierungserschließung 68,6 %.

• Informationsmängel 61 %

• Qualifikationsmängel 47,5 %

• Mängel in der Gründungsplanung 30,1 %

• Negative Einflüsse aus der Privatsphäre 23,9 %

• Überschätzung der Betriebsleistung 20,9 %

• Mängel im Personalbereich 6 %

• Andere (äußere) Einflüsse 15,4%

(Quelle: Deutsche Ausgleichsbank)
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3. Neue Formen der Existenzgründung und Selbstständigkeit

3.1. Neuer Mittelstand (Prof. Reiß)

Ein Neuer Mittelstand entwickelt sich als Ergebnis der Zellteilung und Öffnung
von Großunternehmen (durch Konzentration auf Kerngeschäfte (Outsourcing),
Unternehmensspaltung (Break up-Value, Kampf gegen Corporate Discount),
Virtualisierung, Centerbildung und Segmentierung, Intra- und Entrepreneurship,
Subcontracting, Freelancing, Franchising, Innovationsförderung durch Venture-
Organisation und Spin-offs, Holding-Strukturen und Netzwerkorganisation). Dies
mündet in überschaubare, unternehmerisch agierende und insofern mittelstän-
dische Organisationseinheiten. Beim ursächlichen Strukturwandel von Großunter-
nehmen handelt es sich um eine „Erosion“ konventioneller Unternehmensstruk-
turen. Im Erosionsprozess werden die Außengrenzen des Unternehmens enger
gezogen. Zugleich verringert sich die innere Konsistenz in Richtung auf lose,
polyzentrische und fluide Strukturen sowie lockere vertragliche Arrangements.

Von klassischen KMU heben sich die modernen KMU vornehmlich durch ihre
spezifische Vergangenheit ab: Die neuen Mittelständler stammen aus einem sich
redimensionierenden Konzern und nicht aus dem Bildungssystem (Schul- und
Hochschulabgänger) oder aus der Arbeitslosigkeit. Anders als der klassische
Existenzgründer verfügt der typische Neue Mittelstand bereits in der Vor-
gründungsphase über tragfähige Fundamente für eine erfolgreiche Gründung:
Geschäftspotential, Produktionsressourcen und Beziehungskapital können in
vielen Fällen von der Mutter übernommen werden.

Die neuen Mittelständler besitzen ein durch Berufserfahrung geprägtes Qualifika-
tionsprofil. Außerdem sind sie mit verschiedenen Spielarten des Relationship-
Managements besser vertraut als der klassische Mittelständler (durch interne
Kunden-Lieferanten-Beziehungen, Kapitalverflechtungen, Arbeitsverträge und
unternehmenskulturelle Einbindung). Über das charakteristische Motivations-
profil des neuen Mittelständlers kann man kaum allgemeingültige Aussagen
machen. Einige Formen der neuen Selbständigkeit werden erzwungen und haben
somit ein „Unternehmertum wider Willen“ zur Folge.

3.1.1. Kompetenzbasis für den Neuen Mittelstand

Der Strukturwandel kann nur gelingen, wenn die beteiligten Akteure über die ent-
sprechenden Kompetenzen verfügen. Hier erweisen sich vier Kompetenzen als
erfolgskritisch: Segmentierungs-, Vernetzungs-, Infrastruktur- und Veränderungs-
kompetenz.

Segmentierungskompetenz: Voraussetzung für eine erfolgreiche Ausgründung ist
die optimale Zellteilung des Gesamtkonzerns in organisatorische „Segmente“,
„Module“, „Cluster“ oder „Fraktale“.

Aus dem Segmentierungsprozess resultiert ein erheblicher Unternehmerbedarf. Wie
gut der hier zu bewerkstelligende Übergang vom Angestellten zum Unternehmer ge-
lingt, hängt nicht zuletzt davon ab, wie intensiv die Großunternehmen das Intrapre-
neuring bzw. Entrepreneuring durch einschlägige Programme gefördert haben. Als
wichtige Ansatzpunkte zur Förderung von Unternehmertum fungieren dabei die
kompetenz- und marktseitig fundierte Geschäftsdefinition und Geschäftsabgrenzung,
die Rekrutierung und Qualifizierung von Unternehmerpersönlichkeiten, die Konzep-
tion von Anreizsystemen, die Bereitstellung von Risikokapital sowie die Schaffung
von unternehmerischen Strukturen in Gestalt von Centern und internen Märkten.

Vernetzungskompetenz: Die Erosion von Großunternehmen mündet in netzwerk-
förmige Wertschöpfungsstrukturen. Für das Zusammenspiel der beteiligten
Akteure gelten die spezifischen Spielregeln der Netzwerkorganisation, die sich
signifikant von den Umgangsformen innerhalb eines Konzerns unterscheiden.

Als erfolgskritisch erweist sich hier das Spannungsfeld zwischen Mutter-Bindung
und Partner-Bindung: Eine allzu enge Beziehung zur (Ex-)Mutter kann die
Möglichkeiten der Vernetzung mit neuen Partnern massiv behindern. Dieses
Spannungsfeld lässt sich dadurch überwinden, dass die Tochter sich über ein
eigenes Logo, einen getrennten Standort und eine eigene Rechtsform von der
Mutter abgrenzt und anstelle von hochspezifischen Spezialanfertigungen für die
Mutter verstärkt marktgängige Produkte herstellt.
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Die neuen KMU sind in der Regel zu sehr spezialisiert, um ein komplexes
Leistungsangebot aus eigener Kraft bereitstellen zu können. Fehlende Kompe-
tenzen und Kapazitäten werden mit Hilfe von organisatorischen Netzwerken
verfügbar gemacht. Anders als der klassische Mittelstand ist der Neue Mittelstand
erfreulicherweise durch seine Verbindung zur Mutter an Zusammenarbeit ge-
wöhnt und damit grundsätzlich auf das Wirtschaften in Netzwerken vorbereitet.
Vor allem zwei Netzwerk-Spezifika zeichnen jedoch dafür verantwortlich, dass
das Wirtschaften in Netzwerken die neuen Mittelständler dennoch mit zusätz-
lichen Herausforderungen konfrontiert. Im Gegensatz zu den engen, bilateralen
Formen der Zusammenarbeit (Allianzen, Gemeinschaftsunternehmen, Konzern-
integration) sind Netzwerkstrukturen durch die Vielzahl von Beteiligten und die
Offenheit der Strukturen geprägt. Offenheit steht letztlich für die Nicht-
Abschließbarkeit des Netzwerks gegenüber nicht-willkommenen Teilnehmern.
Der Aufbau von wirksamen Eintrittsbarrieren (Firewalls, Anforderungen an Mit-
gliedschaft) erweist sich als besonders diffizil. Hieraus ergeben sich folgende
Schlussfolgerungen für den Schwierigkeitsgrad des Netzwerkmanagements der
neuen Mittelständler:

– Das Netzwerkmanagement findet auf mindestens zwei Ebenen statt: Netzwerk-
management im engeren Sinne betrifft die Geschäftsbeziehungen zu genau den
Partnern, die zur Erledigung eines Kundenauftrags benötigt werden. Netzwerk-
management im weiteren Sinne erstreckt sich auch auf ein Relationship-
Management zu einem Pool von potentiellen und ehemaligen Partnern (vor
allem aus dem Konzernverbund).

– Das Netzwerkmanagement ist nicht rein vertrauensbasiert. In Netzwerken
herrscht auch netzinterne Konkurrenz. Hier gelten hybride Spielregeln in der
Grauzone zwischen Kooperation und Konkurrenz. Man spricht hier von
„Koopkurrenz“ oder auch von „Coopetition“. Sie schlagen sich u. a. in den
Praktiken des gegenseitigen Ausspielens und in fließenden Grenzen zwischen
Freund und Feind nieder.

– Das Netzwerkmanagement basiert in aller Regel nicht auf einer Zusammen-
arbeit mit homogenen und bekannten Partnern, die aus derselben Branche
stammen und sich durch gleiche Größe bzw. gleiches Alter auszeichnen. Viel-
mehr muss der Neue Mittelstand typischerweise ein heterogenes Partnering
bewerkstelligen. Produktionsspezialisten müssen mit Vertriebsspezialisten,
Industrieunternehmen mit Dienstleistern, kleine, dynamische KMU mit großen
und verkrusteten Konzernen zusammenarbeiten.

Infrastruktur-Kompetenz: Die etablierten staatlichen Infrastrukturen zur Förde-
rung des klassischen Mittelstands sind nicht auf den in einer Netzwerkumgebung
aus alten und neuen Partnern agierenden Neuen Mittelstand ausgerichtet. Sie
tragen beispielsweise den beim Ausgründer verfügbaren Kompetenzen und Spon-
soringmitteln (u. a. Bürgschaften, Auftragsgarantien) nicht ausreichend Rech-
nung. Außerdem unterschätzen sie die beim Gründer vorhandenen Fach- und
Management-Kompetenzen. Dieser benötigt keine pauschale Beratung, sondern
konkrete Problemlösungen, die in einem engen Zusammenhang mit der Mutter-
bindung und der Vernetzung mit neuen Partnern stehen. Auf dem EDV-Sektor
geht es beispielsweise um ein „Downsizing“ auf größengerechte Systeme. Eine
Strategieberatung für den Neuen Mittelstand kreist nicht zuletzt um die Kom-
patibilität zwischen Tochter-Strategie und (Ex-)Mutter-Strategie. Hier ist der
Ausgründer bestrebt, seine Kernkompetenzen nicht zu gefährden. Der Gründer
will seinerseits eigene Kernkompetenzen durch Vernetzung mit Partnern auf-
bauen. Die Relevanz von Koordinationsdienstleistungen ergibt sich aus der Netz-
werk-Einbettung des Neuen Mittelstands. Die infrastruktruellen Hilfestellungen
bei der Vermittlung neuer Partner, bei der Bewältigung der logistischen Probleme
und der Konflikte sollen vermeiden, dass die Einsparungen an Produktionskosten
durch gestiegene Transaktionskosten überkompensiert werden.

Im Vergleich zu traditionellen Infrastrukturen wird also weniger, dafür aber
fokussierte und kompetentere Unterstützung benötigt. Die gängigen Finanzie-
rungshilfen für Existenzgründer setzen da an, wo der Neue Mittelstand in der
Regel wenig Hilfe benötigt. Die üblichen „Kompetenzhilfen“, also Beratungs-
dienste in Sachen Buchhaltung, Marketing und Steuern, setzen meist nicht da an,
wo tatsächlich Hilfe gebraucht wird.
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Veränderungskompetenz: Zusätzlich muss auch in die Kompetenzen für ein
Change Management investiert werden. Vom Ausgründer wird erwartet, dass er
die Instrumente des Förderns (Beratung, Sponsoring usw.) und des Forderns
(Eigenbeteiligung, Zielvereinbarungen usw.) in einem ausgewogenen Verhältnis
einsetzt. Dadurch kann sowohl eine Überforderung als auch eine „Überförderung“
der neuen Mittelständler vermieden werden.

Der neue Mittelständler durchläuft mehr oder weniger definitionsgemäß eine Pha-
se der Scheinselbständigkeit. Dies resultiert zunächst aus dem Geburtsfehler eines
jeden „Unternehmertums im Unternehmen“, nämlich dem Zwitterdasein zwi-
schen Angestelltem und Unternehmer. In aller Regel hat der neue Mittelständler
über einen bestimmten Zeitraum hinweg nur einen Auftraggeber, nämlich die
(Ex-)Mutter.

3.1.2. Herausforderungen für die Mittelstandsförderung

Unterstützung des Kompetenzaufbaus: Zunächst sollen die Förderungsmaß-
nahmen den Aufbau der neuen Kompetenzen unterstützen. Als staatliche Förder-
maßnahmen zum Kompetenzaufbau kommen vor allem in Betracht:

• Erhebung und Verbreitung der „Best Practices“ in Sachen Neuer Mittelstand
(Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Besuchsprogramme, . . . )

• Installation von Netzwerken zum Erfahrungsaustausch rund um den Neuen
Mittelstand (Workshops, Datenbank, Kongresse, . . . .)

• Unterstützung der Erforschung der Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren für mittel-
standszentrierte Umstrukturierungen

• Mitwirkung bei der Festlegung von Qualitätsstandards für Infrastruktur-Dienst-
leister (Agenturen, Berater, Zertifizierung, . . . )

Diese indirekten Fördermaßnahmen ermöglichen letztendlich eine Entlastung der
direkten Förderaktivitäten. Sind die erforderlichen Kompetenzen vorhanden,
muss nicht mehr der Staat für den Nachteilsausgleich sorgen. Der Nachteils-
ausgleich wird vielmehr durch die symbiotisch konstruierten Netzwerkstrukturen
geleistet: Das ausgründende Unternehmen sponsort die Spin-offs mit Infra-
strukturhilfen in Gestalt von Kapital, Facilities und Beratung. Der Spin-off
versorgt im Gegenzug das Großunternehmen mit innovativen sowie kosten- und
zeiteffizient erstellten Leistungen.

Veränderungsmanagement in eigener Sache: Darüber hinaus werden neue Leit-
bilder benötigt. Mittelstandsförderung sollte sich künftig weniger an der Leitidee
des Nachteilsausgleichs für KMU und Gründer orientieren. Als Leitbild bietet
sich vielmehr die Schaffung von netzwerkförmigen Wertschöpfungsstrukturen an,
die sich aus KMU und Großunternehmen konfigurieren. Die besondere Wett-
bewerbsfähigkeit derart gemischter Strukturen ergibt sich aus der Erfolgsformel
der Netzwerkorganisation „Small within big is beautiful !“

Der Erfolg von Gründungen und KMUs wird zu einseitig anhand der geschaf-
fenen Arbeitsplätze ermittelt. Im Netzwerk wird zwar auch Beschäftigung gene-
riert, aber nicht unbedingt in Gestalt von Arbeitsplätzen. Die Beschäftigungs-
effekte von netzwerkförmigen Wirtschaftsstrukturen schlagen sich in beträcht-
lichem Umfang in der netzwerktypischen Auftragsvergabe nieder.

3.2. Neue Selbstständige im Netz (Institut für Zukunftsstudien – IZT, Dr. Oertel)

3.2.1. Strukturelle Wandlungsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft

In der Informationsgesellschaft mit den Möglichkeiten der neuen Informations-
und Kommunikationstechnologien gewinnen offene und flexible Arbeitsformen
an Bedeutung. Neben der Telearbeit im festen Angestelltenverhältnis zählen
hierzu auch die Arbeitnehmerüberlassung (durch Personalvermittlungsagenturen,
Zeitarbeitsfirmen), die befristete oder geringfügige Beschäftigung sowie frei-
berufliche und selbstständige Erwerbstätigkeit.

Diese Entwicklungen bieten die Voraussetzung dafür, dass viele bislang in den
Unternehmen selbst erbrachten Leistungen auch von heimischen Büros bzw.
Kleinstbetrieben aus erbracht werden können. Das Outsourcing von Tätigkeiten
aus den Unternehmen heraus ermöglicht es den Unternehmen, innovative Formen



der Unternehmensorganisation umzusetzen sowie flexibel auf externes Know-
how zuzugreifen. Es entspricht aber auch den Bedarfen vieler Erwerbstätiger nach
zeitlicher und räumlicher Flexibilität, mehr Eigenverantwortung und besserer
Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatsphäre.

3.2.2. Tätigkeitsprofile und Beschäftigungsfelder

Die erstellten Leistungen der neuen Selbstständigen im Netz liegen vor allem im
Bereich der Informations- und Multimediadienste sowie der unternehmensorien-
tierten Dienstleistungen aller Art (tertiäre Funktionen). Die Beschäftigungsfelder
der neuen Selbstständigen im Netz beziehen sich in der Regel auf Tätigkeiten, die
durch ein abgeschlossenes Arbeitsergebnis klar definierbar, quantifizier- und qua-
lifizierbar sind und somit leicht aus den Unternehmen auszulagern sind. Die
Tätigkeitsfelder sind meist unabhängig von häufigen, spontanen und interperso-
nalen Kontakten. Die neuen Selbstständigen im Netz arbeiten zumeist von der
Wohnung oder einem wohnortnahen Kleinstbüro, wobei die räumliche Entfer-
nung zum Auftraggeber eine zunehmend geringere Rolle spielt, da die Potentiale
innovativer Informations- und Kommunikationstechnologien – Internetdienste,
teilweise Videokonferenzlösungen, aber auch Telefon, Mobiltelefon und Fax –
flexibel genutzt werden.

Traditionell auf das Büro beschränkte Aufgaben wie Übersetzungsdienste und
Schreibdienste werden vielfach von neuen Selbstständigen telematikgestützt an-
geboten. Auch andere verwaltungsbezogene Aufgaben wie Buchhaltung, Per-
sonalsachbearbeitung, Planung und Organisation von Reisen sowie Messen und
Tagungen, Fakturierungs- und Mahndienste, Datenerfassung und -auswertung
sowie die Anrufentgegennahme und -bearbeitung (auch von emails) können über
innovative Mehrwert- und Internetdienste angeboten werden.

Marketing, Vertrieb und Service sind geeignet, als abgegrenztes Aufgabenfeld an
externe, auch räumlich entfernte Dienstleister ausgelagert zu werden. Hierzu
zählen z. B. das Bestellwesen, ein 24-Stunden-Kundendienst und das Telefon-
marketing bzw. der Telefonvertrieb.

Im Bereich der Multimediaanwendungen und in den EDV-nahen Gebieten wie
Softwareentwicklung, Programmierung und Design für Internetpräsentationen
oder die Entwicklung netzbasierter Systeme gibt es bereits eine große Anzahl an
Selbstständigen, die ihre Leistungen über das Netz anbieten und abwickeln.

Vor allem Bereiche, in denen die Beschäftigung von Freelancern traditionell ver-
ankert ist, bieten hohe Potentiale zur Etablierung neuer Selbständigkeit im Netz.
Hierzu zählen z. B. Journalisten, Graphiker, CAD-Spezialisten sowie Architekten
und Ingenieure.

Unter Ausnutzung der Informationsvielfalt in den Netzen suchen sich neue
Selbstständige Tätigkeitsfelder im Bereich der Researchdienste, Informations-
makelei, der Preisbörsen und anderer Vermittlungs- und Informationsdienste wie
Personalvermittlungen und Jobbörsen. Auch das Betreiben von Agenturen (z.B.
Werbe-, Bild-, Presse-, Konzert- und Veranstaltungsagenturen) bietet sich als
Geschäftsfeld für neue Selbstständige im Netz an.

Zunehmend werden von neuen Selbstständigen Angebote im Aus- und Weiter-
bildungsbereich über das Netz angeboten und durchgeführt. Dabei kann das Lehr-
material, die Kontrolle der Lernerfolge sowie der Kontakt der Lernenden unter-
einander und zwischen Lehrenden und Lernenden auf dem Wege der Netzüber-
tragung erfolgen.

Diverse Beratungsleistungen werden bereits heute über Internet- und Mehrwert-
dienste erbracht. Dazu zählen Unternehmens-, Steuer-, Rechts- und Finanz-
beratung, aber auch Beratungen zu medizinischen Fragen.

Weitere Tätigkeitsfelder bieten sich bei der netzgestützten Fernüberwachung von
Anlagen, Maschinen und Bürogebäuden sowie für private Haushalte und in
begrenzten Anwendungsbereichen zur Kranken- und Altenbetreuung.

3.2.3. Typen neuer Selbstständiger im Netz

Grundsätzlich können nach den Ergebnissen der IZT-Expertise drei Typen von
neuen Selbstständigen im Netz unterschieden werden:
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• Frühadoptoren, die sich auf dem Markt erfolgreich etablieren konnten; sie
tragen zur Entlastung des Arbeitsmarktes bei, indem sie u. a. auch abhängige
Beschäftigungsverhältnisse schaffen. Der größte Effekt wird jedoch durch die
Bildung virtueller Kooperationen erzielt, aus denen vor allem Auftragsver-
gaben an freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen resultieren.

• Frühadoptoren, die sich in der Aufbauphase befinden; sie stellen ihre unter-
nehmerischen Visionen und konkreten Ziele – bei gleichzeitigem Verzicht auf
gängige Konsummuster – in den Vordergrund. Auch sie arbeiten in enger
Kooperation mit selbständig Erwerbstätigen oder Arbeitnehmern in atypischen
Beschäftigungsverhältnissen, wobei häufig das ganze Team den derzeitigen
Verzicht auf Einkommen als Investition in die jeweilige individuelle Zukunft
sieht.

• Qualifizierte Selbstständige, die über innovative Telekommunikationsnetze
Dienstleistungen und Aufträge mit kurzer Laufzeit (beispielsweise Über-
setzungsarbeiten, Fernwartung außerhalb von Wartungsverträgen) anbieten.
Sofern diese Gruppe nicht auf einen großen Kundenstamm zurückgreifen kann
und darauf angewiesen ist, kontinuierlich neue Auftraggeber zu akquirieren,
arbeitet sie häufig am Rande des Existenzminimums. Des Weiteren unter-
scheidet diese Gruppe von vielen anderen neuen Selbstständigen im Netz, dass
sie sich noch nicht zu virtuellen Kooperationen mit Anbietern vergleichbarer
oder ergänzender Dienstleistungen zusammengeschlossen haben. Hier werden
mögliche Synergieeffekte vernachlässigt.

3.2.4. Motivationen für den Wechsel in die neue Selbständigkeit ins Netz

Beim Wechsel in die Selbständigkeit sind sowohl private Interessen, die häufig
mit familiären Konstellationen korrespondieren, als auch berufliche Aspekte, die
in der Regel mit Unzufriedenheit im Rahmen abhängiger Beschäftigungsverhält-
nisse zusammenfallen, entscheidend. Zu den beruflichen Aspekten zählen die
subjektiv eher negative Wahrnehmung des betrieblichen Umfeldes und des per-
sönlichen Kontaktes zu Arbeitskollegen und Vorgesetzten, aber auch bestehende
Probleme mit den Entscheidungen des Managements sowie die Einschränkung
des beruflichen Entscheidungs- und Tätigkeitsbereiches. Starre hierarchische
Betriebs- und Unternehmensstrukturen verhindern nach Einschätzung der neuen
Selbstständigen im Netz oftmals die berufliche Weiterentwicklung und Quali-
fizierung und tragen dazu bei, die Bereitschaft zum Schritt in die Selbständigkeit
zu erhöhen. Da zudem ein „festes“ Arbeitsverhältnis immer weniger als sicher
empfunden wird, steigt die Bereitschaft zur beruflichen Selbständigkeit.

Prinzipiell ermöglichen die Optionen zur zeitlichen und räumlichen Flexibilität
durch neue Selbständigkeit im Netz eine bessere Integration von Arbeits- und
Lebenssphäre: Einen gleitenden Übergang in die Berufstätigkeit nach einer
familiär bedingten Pause (z. B. Babypause, Pflege von Familienangehörigen),
bzw. den schrittweisen Ausstieg vom Berufsleben in den Ruhestand. Mit der
Selbständigkeit im Netz werden derzeit vorwiegend Erwartungen verknüpft,
eigene Ideen und Vorstellungen zu verwirklichen. Hierfür werden auch Einkom-
menseinbußen in der Aufbauphase akzeptiert. Daneben spielt der Gesichtspunkt,
eine neue, stabile (ökonomische) Existenz aufzubauen, eine wesentliche Rolle.
Mit dem innovativen Einsatz von Telekommunikations- und Internetdiensten
wird die Hoffnung verbunden, der Arbeitslosigkeit, drohender Erwerbslosigkeit
oder einem fremdbestimmten Berufsleben zu entrinnen. Vor allem bei hochquali-
fizierten, spezialisierten Selbstständigen ist auch festzustellen, dass mit der neuen
Selbständigkeit Chancen auf höhere Verdienstmöglichkeiten verbunden werden.

Bei der Bewertung der Motivationen für den Wechsel in die Selbständigkeit bzw.
Freiberuflichkeit fällt auf, dass insbesondere der zeitlichen Flexibilität ein großer
Stellenwert beigemessen wird, obwohl die Mehrzahl der neuen Selbstständigen
deutlich länger als 40 Stunden pro Woche arbeitet. Häufig wurde jedoch auch
darauf hingewiesen, dass die Entscheidung zur Selbständigkeit im Netz nicht frei-
willig, sondern unter dem Druck drohender oder bereits bestehender Erwerbs-
losigkeit getroffen wurde. Demgegenüber ist der – auch in der Literatur oft her-
vorgehobene – Vorteil der Arbeitsform „Telearbeit“, dass freiberufliche wie
selbstständige netzgestützte berufliche Tätigkeiten einen flexiblen Wiedereinstieg
nach familiär bedingtem beruflichen Ausscheiden ermöglichen, derzeit kein aus-
schlaggebendes Entscheidungskriterium.
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3.2.5. Elemente des Erfolgs

Prinzipiell eröffnen sich für neue Selbstständige im Netz vorwiegend Tätigkeiten
im höher- bis hochqualifizierten Bereich. Daneben scheinen Unternehmen derzeit
eher geneigt, längerfristige Aufträge ab ca. 3 Monaten Bearbeitungszeitraum an
neue Selbstständige zu vergeben. Dagegen haben Experten im Bereich kurzfristi-
ger Aufträge, beispielsweise Übersetzer und Übersetzerinnen, derzeit Schwierig-
keiten, Aufträge über das Netz zu akquirieren. Ob sich im Zuge einer weiteren
Informatisierung der Gesellschaft, vor allem einer weiteren Verbreitung und Nut-
zung des Internets in Organisationen und Unternehmen, die positiven Aussichten
für Experten im mittel- bis langfristigen Bereich auch auf die Entwicklung im
kurzfristigen Bereich bzw. auch auf geringer qualifizierte Tätigkeitsbereiche aus-
weiten wird, bleibt derzeit offen. Grundsätzlich aber bieten sich auch hier Optio-
nen für eine neue Selbstständigkeit im Netz.

3.2.6. Risiken und neue Abhängigkeiten

Im Gegensatz zu den derzeit typischen Formen der Telearbeit im Rahmen von
abhängigen Beschäftigungsverhältnissen tragen die neuen Selbstständigen das
unternehmerische Risiko allein. Sie finanzieren und beschaffen die notwendige
technische Ausstattung selbst, legen Arbeitszeit und Arbeitsweise eigenverant-
wortlich fest. Arbeit und Lebensplanung können zwar besser miteinander verbun-
den werden, doch können bei Beschäftigungsverhältnissen mit mangelnder recht-
licher Absicherung und bei nur scheinbarer Selbstständigkeit neue Abhängig-
keiten entstehen. Scheinselbstständige sind diejenigen Erwerbspersonen, die zwar
rechtlich als Selbstständige fungieren, de facto aber wie jeder traditionelle Arbeit-
nehmer von einem Auftrag- bzw. Arbeitgeber ökonomisch abhängig sind.

Der erforderliche Finanzierungsbedarf der neuen Selbstständigen im Netz ist bei
der Gründung zumeist gering, da durch die Errichtung eines Home Offices auf
teure Gewerberäume verzichtet werden kann und die neuen Telekommunikations-
und Internetdienste den Zugang zu Kundenkreisen bei erschwinglichen Kosten er-
möglichen. Schwankungen in der Auftragslage, säumige Schuldner und offene
Rechnungen können für die neuen Selbstständigen jedoch schnell existenz-
bedrohend werden, solange keine entsprechenden Rücklagen vorhanden sind,
keine Einnahmen aus zweiter Tätigkeit oder kein Partner, der die Lebenshaltung-
kosten erwirtschaftet.

Das finanzielle Risiko wird z.T. dadurch gesenkt, dass die neuen Selbstständigen
im Netz aus ihren vorherigen (traditionellen) Arbeitsverhältnissen Auftragspakete
„mitnehmen“, die zur Sicherung ihrer existentiellen Grundlage dienen. Die ehe-
maligen Arbeitgeber sehen hierin vor allem die Möglichkeit, bekanntes und ge-
schätztes Know-how weiterhin für die Umsetzung ihrer Unternehmensziele zu
nutzen. Zudem verringern neue Arbeitsformen wie Berater- oder Honorarverträge
die anfallenden Arbeitgeberkosten für Sozialversicherungsbeiträge etc. bei gleich-
zeitiger Flexibilisierung des Arbeitseinsatzes.

3.2.7. Umsetzungsdefizite der neuen Selbstständigkeit im Netz in Deutschland

Derzeit ist die „Neue Selbstständigkeit im Netz“ in der Bundesrepublik Deutsch-
land – beispielsweise im Vergleich zu den USA oder zu Großbritannien – erst in
geringem Maße etabliert. Die hiermit verbundenen Innovations- und Koopera-
tionspotentiale für bestehende traditionelle Unternehmen, aber auch die Potentiale
für Erwerbstätige und Arbeitssuchende, sich selbstständig eine Existenz auf-
zubauen, werden derzeit in Deutschland in nur unzureichendem Maße aus-
geschöpft.

Existenzgründerinnen und Existenzgründer im Umfeld neuer Medien und neuer
Formen der Arbeitsorganisation sehen sich vor allem den folgenden Problemen
gegenübergestellt:

3.2.8. Fehlende Markterhebungen

Neuen Selbstständigen im Netz fehlen zur wirtschaftlich erfolgreichen Um-
setzung ihrer Existenzgründung sowohl fundierte Erkenntnisse über Markt-
potentiale und erfolgreiche Geschäftsideen, als auch über technologische und
gesamtgesellschaftliche Entwicklungstrends.



273

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

3.2.9. Fehlende Dienstleistungs- und Unterstützungsangebote für neue Selbst-
ständige im Netz

Neue Selbstständige im Netz sind in hohem Maße auf Kooperationsbeziehungen
zu anderen Unternehmen sowie auf diverse Unterstützungsleistungen angewiesen.
Zu den Unterstützungsleistungen zählen insbesondere Vermittlungsbörsen für
Selbstständige Telearbeit im regionalen, nationalen und internationalen Umfeld,
Weiterbildungs-, Qualifizierungs- und Beratungsangebote im Netz sowie ziel-
gerichtete Online-Beratungsangebote – einschließlich des Hard- und Software-
supports – für Existenzgründer/innen im Netz.

Die wenigen bislang realisierten Unterstützungsdienstleistungen im Netz ver-
fügen sowohl unter den neuen Selbstständigen und potentiellen neuen Selbst-
ständigen im Netz, als auch unter den Unternehmen (als tatsächliche oder mög-
liche Auftraggeber) über einen geringen Bekanntheitsgrad.

Das Dienstleistungsangebot für Entrepreneure insgesamt, insbesondere aber für
neue Selbstständige im Netz entspricht nicht den konkreten Bedarfen dieser Ziel-
gruppe, vernachlässigt Synergieffekte und führt zu einer unzureichenden Aus-
schöpfung des Arbeitsmarktpotentials. Neben den o. a. Themenfeldern zählen
hierzu die folgenden Defizite:

Informations- und Kooperationsangebote im Netz für neue Selbstständige bzw.
von neuen Selbstständigen sind nur schwer zu lokalisieren. Es gibt bislang in
Deutschland kein Schlüsselwort – vergleichbar den US-amerikanischen Begriffen
„webpreneur“ oder „netpreneur“ für neue Selbstständige im Netz – mit dem An-
gebote von oder für neue Selbstständige im Netz gezielt recherchiert werden
könnten.

Insbesondere fehlt eine zentrale Plattform, über die interessierte Existenzgrün-
der/innen sowie bereits etablierte neue Selbstständige im Netz zentral, umfassend
und zeitsparend auf relevante Informationen und Wissensbestände zugreifen kön-
nen und die den Informationsfluss innerhalb dieser Gruppe sowie mit möglichen
Auftraggebern und Dienstleistungsanbietern für neue Selbständigkeit zielgerichtet
unterstützt.

Im Gegensatz zu den USA gibt es derzeit auf dem deutschen Markt keine Ange-
bote im Netz, die gemeinsame Interessen und Leistungsnachfragen von neuen
Selbstständigen im Netz bündeln. In der Folge können keine Kostenvorteile reali-
siert werden, beispielsweise durch die gemeinschaftliche Buchung von Reise-
leistungen oder Sonderkonditionen beim Abschluss von Versicherungen. Groß-
unternehmen dagegen nutzen heute zentrale Einkaufs- und Vermittlungspools und
können so finanzielle und Know-how-Vorteile verwirklichen.

Mehr als andere Existenzgründer/innen sind neue Selbstständige im Netz auf
adäquate Beratung und Information in Bezug auf den Einsatz und die Entwick-
lung der IuK-Technologien angewiesen. Auch wenn bei dieser Gruppe eine Kern-
kompetenz im Umgang mit PC und Internet vorausgesetzt werden kann, so fehlt
derzeit eine zentrale Plattform, auf der praxisnahe Informationen und Bewertun-
gen neuer technologischer Entwicklungen mit wirtschaftlicher Relevanz angebo-
ten werden.

Die Verbreitung und Nutzung von IuK-Technologien und darauf basierender
Telekommunikationsdienste und -anwendungen ist in Deutschland im internatio-
nalen Maßstab noch immer gering. Die Vorteile telekooperativer Vernetzung –
für die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren aus Wirtschaft und Verwaltung
oder den Zugang zu neuen Märkten – werden nicht erkannt oder nicht zielstrebig
umgesetzt.

Sofern neue Informations- und Kommunikationstechnologien – beispielsweise
das Internet – als Wissensspeicher oder zur Vermittlung von Personal genutzt
werden, sind erfolgversprechende Suchstrategien zeitaufwändig oder durch
schlechte Benutzerführung und mangelnde Nutzungserfahrungen nur bedingt
erfolgreich.

Bislang bleiben Potentiale beim Zugang zu externem Wissen oder zur kurzfristi-
gen Überbrückung personeller Engpässe für Unternehmen aller Größenklassen,
insbesondere aber auch für KMUs, in Deutschland ungenutzt, da das Dienst-
leistungsspektrum neuer Selbstständiger im Netz und die Vorteile des zeitlich und
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räumlich flexiblen Zugriffs auf Arbeitskapazitäten und spezifisches Know-how
weitestgehend unbekannt ist. Dies gilt insbesondere für neue Dienstleistungen,
die noch nicht im vollen Maße zu den Kernkompetenzen der Unternehmen
zählen, wie die Erbringung von Sprachdienstleistungen und die Umsetzung von
Multimedia-Anwendungen.

Zur weiteren Förderung neuer Selbstständigkeit im Netz fehlen umfassende und
wissenschaftlich bzw. empirisch fundierte Daten. Insbesondere liegen keine Zeit-
reihenuntersuchungen des Phänomens „Neue Selbstständigkeit im Netz“ vor, aus
denen Rückschlüsse über fördernde und hemmende Faktoren der neuen Selbst-
ständigkeit im Netz gezogen werden können.

Trotz bestehender Anfangsschwierigkeiten bewerten die „Neuen Selbstständigen
im Netz“ ihre neue Arbeitsform und Arbeitsweise durchaus positiv. Die Ergeb-
nisse der IZT-Studie zeigen auch, dass sich ein großer Teil der für diese Unter-
suchung Befragten bereits über einen Zeitraum von zwei Jahren – teilweise
bereits auch deutlich länger – auf dem Markt behauptet.

4. Existenzgründung in Freien Berufen

Im Rahmen einer repräsentativen Befragung von Freiberuflern wird eine Bera-
tungslücke in Freien Berufen offenbar. Rund 40% der Antwortenden geben an,
Beratungsbedarf zu haben, wobei die betriebswirtschaftliche Beratung im Vorder-
grund steht.

Im Kreis der Beratungsinstitutionen sind offenbar deutliche Schwerpunktsetzun-
gen gegeben: Während etwa rechtlichen bzw. berufsrechtlichen Fragen oder auch
der Honorarabrechnung eine geringere Bedeutung zugewiesen wird, bleiben nach
den Beratungs- und Bildungsprozessen der Selbstständigen in Freien Berufen
offenbar erhebliche Defizite im Bereich der betriebswirtschaftlichen Kenntnisse
zurück.

Freiberufler, die Beratung wünschen, äußern häufig einen vielfältigen Beratungs-
bedarf. Gleichzeitig konzentriert sich diese Nachfrage auf einzelne Träger der
Beratung, wobei die Steuerberater als besonders positiv beurteilt werden. Es ist
davon auszugehen, dass vielfach von diesem Berufsstand eine umfassende Bera-
tung gewünscht wird.

Es sehen mehr als 70 % der Befragten im Bereich der öffentlichen Förderung er-
hebliche Beratungsdefizite.

4.1. Die Bankenbefragung

Aus Sicht der Banken wird die staatliche Existenzgründungsförderung als modi-
fikationsbedürftig erachtet. Dies bezieht sich sowohl auf die Gründungsberatung
selbst als auch auf die Programme. Hier werden vor allem die Straffung der Pro-
gramme, die Vereinfachung der Programmkredite und eine stärkere Förderung
mittelständischer Unternehmen und Strukturen angemahnt. Im Bereich der Bera-
tung ist eine größere Transparenz (Ansprechpartner etc.), die verstärkte Auf-
klärung der Gründer über die Risiken sowie eine Ausweitung des Zugangs zu
Programmen für Freie Berufe als notwendig erachtet.

Auch die Banken selbst sehen einen Verbesserungsbedarf bei der Gründungsbera-
tung der Kreditinstitute. Es werden vor allem die Notwendigkeiten einer ziel-
gerichteten, systematischen Beratung und Betreuung, kürzerer Entscheidungs-
wege und entsprechender Entscheidungskompetenzen, höherer Risikobereitschaft
für innovative Branchen, der Bereitstellung von fachspezifischen Branchen-
auswertungen sowie standardisierter Beratungsbögen und -programme genannt.

Mehr als ein Drittel der befragten Bankenvertreter hält die Niederlassungs-
beratung für verbesserungsbedürftig. Als Verbesserungsmöglichkeiten werden
vor allem eine intensivere Beratung bei der Erstellung von Gesamtgründungs-
konzepten sowie insgesamt mehr Transparenz der Beratungsmöglichkeiten
genannt. Darüber hinaus wird die Hilfestellung bei der Erstellung von Investi-
tions-, Liquiditäts- und anderen Plänen ebenso akzentuiert wie die Möglichkeit
einer kostenfreien Beratung und der Beratung aus einer Hand.

Konsequenz der gewonnenen Ergebnisse könnte sein, die Beratung und weitere
Begleitung der Gründer in Freien Berufen in koordinierter und lokal bzw. regio-
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nal zentralisierter Form zu gestalten. Dies wäre zu erreichen durch eine Konzen-
tration und Koordination verschiedener Aktivitäten in Beratungszentren, die etwa
von Arbeitsverwaltungen, Kommunen, Industrie- und Handelskammern, Hand-
werkskammer, Kammern der Freien Berufe u. a. getragen werden.

Über die reine Gründungsberatung hinaus besteht Bedarf an einer Nachgrün-
dungsberatung („Coaching“). Dem Gründerzentrum sollte das Beratungszentrum
folgen. Die Beratung in Freien Berufen ist der Qualitätssicherung zu unterziehen,
insbesondere hinsichtlich der spezifischen Gegebenheiten in diesem Berufsfeld.
Der Gründungserfolg hängt bereits heute und wird in Zukunft noch in weitaus
stärkerem Maße von der Qualität und der Spezifität der Beratung abhängen.

Mangelnde Markttransparenz, unzureichende betriebswirtschaftliche Kenntnisse,
fehlende Erfahrungen in Fragen der Organisation und Verwaltung hemmen häufig
die erfolgreiche Gestaltung der Niederlassung in Freien Berufen erheblich. In die-
sem Zusammenhang sollte die Vorbereitung von potentiellen Freiberuflern auf
die Niederlassung den veränderten Anforderungen in Form verbesserter, neuer
und spezifischer Bildungsangebote angepasst werden. Professionalisierung in
neuen Freien Berufen sollte von einer entsprechenden Professionalisierung der
Beratung begleitet werden.

4.2. Handlungsbedarfe aus der Sicht der Freien Berufe

• Niederlassungsförderung: Überprüfung der Wirksamkeit von Instrumentarien
der Förderung; Verbesserung und Erweiterung des Instrumentariums

• Niederlassungsförderung: Ausweitung des finanziellen Rahmens der Förde-
rung

• Ergänzung der Niederlassungsförderung durch stärkere Förderung der Berufs-
ausübung

• besondere Förderung von Existenzgründung und Berufsausübung von Frauen
in Freien Berufen (u. a. Verbesserung der Möglichkeiten zum Wiedereintritt in
den Beruf)

5. Kleingründungen und Gründung aus Arbeitslosigkeit

5.1. Besonderheiten/Probleme von Kleingründungen

Barbara Ellerbrock, Projektberaterin der Johann Daniel Lawaetz-Stiftung, Ham-
burg und Mitglied des Deutschen Gründerinnenforum, informierte über erfolg-
reiche Microkreditprogramme und alternative Finanzierungskonzepte:

In der Fachöffentlichkeit werde allgemein von einer Vollexistenz mit möglicher-
weise zusätzlichen arbeitsmarktpolitischen Effekten ausgegangen. Kleingründun-
gen mit einem eher niedrigen Kapitalbedarf scheinen dabei einen geringen Stel-
lenwert einzunehmen. Betrachte man allerdings die Einkommensentwicklung von
Selbstständigen, so werde deutlich, dass bei einer erheblichen Einkommens-
streuung offensichtlich eine Reihe von Gründungsvorhaben deutlich niedrigere
Einkommen erziele, als der Durchschnitt aus unselbstständiger Arbeit. Nur etwas
weniger als die Hälfte der Selbstständigen in den westlichen Bundesländern er-
ziele ein Einkommen von netto über 3 500 DM.

Klein- und Kleinstgründungen umfassten auch Selfemployment und Wiederein-
gliederung arbeitsloser Sozialhilfeempfänger; ein Problem sei dabei die enge
Auslegung des Bundessozialhilfegesetzes. Der Kapitalbedarf betrage meist zwi-
schen 5000 und 20 000 DM. Für Klein- und Kleinstgründer bestünden spezielle
Hürden: Es bestehe für diese Zielgruppe und ihre Vorhaben kein Zugang zu orga-
nisierten Kapitalmärkten oder zu Möglichkeiten der Eigenkapitalbeschaffung
über Beteiligungsfonds. Mögliche Finanzierungsinstrumente würden zum Teil auf
Grund der Mitspracherechte der Kapitalgeber abgelehnt. Die Grenze für die
Inanspruchnahme öffentlicher Finanzierungsinstrumente übersteige mit 15 %
Eigenkapital häufig die Möglichkeiten der Kleinstgründer. Eine Selbstfinan-
zierung (u. a. aus einbehaltenen Gewinnen) für Folgeinvestitionen greife für diese
Gründungsvorhaben in der Regel nicht, da zumeist eine Gewinnbildung in der
Gründungsphase unrealistisch sei und durch die Notwendigkeit von Privatentnah-
men des Gründers zur Sicherung des Lebensunterhaltes zusätzliche Einschrän-
kungen erfahre. Häufig mangele es am kompetenten Konzept. Auch der Betriebs-
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mittelbedarf werde unterschätzt. Eine Barriere bilde meist die Hausbank, da die
Rentabilität als zu gering eingeschätzt werde und die Margen im Vergleich zu den
Kosten oft zu gering seien. Barrieren bestünden auch bei öffentlichen Förder-
mitteln, Beratung und Bürgschaften. Die Eigenkapitalknappheit bedinge einer-
seits eine erhöhte Notwendigkeit für Fremdfinanzierungen, gleichzeitig aber
erschwere sie den Zugang zu eben diesen Finanzierungsinstrumenten, so dass sich
hier ein Widerspruch ergäbe, der sich in der Praxis oftmals schwer auflösen lasse.

Untersuchungen des Hamburger Instituts für Finanzdienstleistungen (IFF) im
Rahmen des derzeit laufenden ILO-Projektes „Existenzgründung durch Arbeits-
lose – die Rolle der Mikrofinanzierung auf dem Wege in die Selbstständigkeit“
belegten, dass eine Zugangsproblematik zu Bankkrediten darin bestehe, dass
Kleinstunternehmer auf eine Bankenorganisation träfen, „deren Leistungsfähig-
keit und Professionalität sich in Geschäften mit ganz anderen Kunden und
Größenordnungen herausgebildet habe“. Problematisch stelle sich auch die Renta-
bilität der Kreditvergabe dar: In der Praxis entstünden für eine Kreditwürdigkeits-
prüfung Kosten von rd. 1 500 DM, die weit über der Marge von 1% liegen, die
Banken für die Bearbeitung und Verwaltung von Fördermitteln erhielten. Neben
den Zugangsproblemen zu Bankkrediten verweisen die Autoren zudem auf die
bekannten Barrieren bei öffentlichen Fördermitteln, Beratung und Bürgschaften.
Deutlich werde dies anhand der Tatsache, dass Kleinstkredite in der Kredit-
vergabe-Statistik der DtA nur eine geringe Rolle spielten, das Beratungsinteresse
von Banken in deutlichem Zusammenhang mit der Höhe des Kreditbedarfes stehe
und die durchschnittliche Bürgschaftssumme in Deutschland mit 200 000 Euro
sicher nicht mehr die Bedürfnisse von Kleinunternehmen treffe.

Seit Mai 1999 hat die DtA ein neues Kleingründungsprogramm „Startgeld“ auf-
gelegt. Bisher seien insgesamt 5450 Anträge mit einem Volumen von 173 Mio.
Euro gestellt worden, von denen knapp 80 % ganz oder teilweise bewilligt worden
seien. Interessant sei, dass knapp 50 % der Startgeldanträge unter 30 000 Euro
lagen. Zudem sei die Beteiligung von Frauen mit 37,2% deutlich höher als in
anderen Programmen.

5.2. Probleme von Existenzgründern/Kleinunternehmen (DGB)

Bezogen auf das Alter der Unternehmen, wird ersichtlich, dass fast 50 % der In-
solvenzen Betriebe mit einem Alter unter 8 Jahren betreffen. Gerade Existenz-
gründer und damit Kleinunternehmen sind davon besonders betroffen.

Eine Ursache liegt oft in der zu geringen Kapitaldecke junger Unternehmen. Das
IAB kommt in der Agenda ’98 bei der Betrachtung der Wirkung des Über-
brückungsgeldes für Arbeitslose, die sich selbständig machen wollen, zu folgen-
den Ergebnissen:

• Das Überbrückungsgeld für vormals arbeitslose Existenzgründer hat sich be-
währt. Diese werden allerdings – wie im Prinzip alle vermögenslosen Gründer
von Kleinunternehmen – mit einer Reihe von Kapitalmarktrestriktionen
konfrontiert. Bei den Geschäftsbanken gelten sie häufig als unprofitables
Kundensegment.

• Ein Großteil des breiten Angebots an öffentlichen Förderungen fließt an den
Kleinunternehmen vorbei. Die Gründer können die Zugangskriterien dieser
Programme oft nicht erfüllen.

• Negative Konsequenzen: Erfolgversprechende Unternehmensideen können
zum Teil nicht realisiert werden. Das vorhandene Gründerpotential wird nur
unzureichend ausgeschöpft, Innovationspotential liegt brach. Die von den
Existenzgründungen erhofften Entlastungseffekte für den Arbeitsmarkt sind
geringer und setzen allenfalls verspätet ein.

• Will man auch Kleinstgründern, die nur über wenig oder keine Finanzmittel
verfügen, den Weg in die Selbständigkeit ebnen, ist Umdenken und unkonven-
tionelles Handeln gefragt. Erste Erfahrungen anderer Länder mit sogenannten
Micro-Lending-Programmen weisen einen gangbaren Weg. (vgl. Kapitel
Kapitalausstattung und Finanzierungskonzepte)



277

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

5.3. Gründung aus Arbeitslosigkeit – Initiativen für Kleingründungen

Von großer Bedeutung für Gründer aus der Arbeitslosigkeit sei außerdem das
Überbrückungsgeld nach § 57 SGB III. Bundesweit steige der Anteil der Über-
brückungsgeldempfänger seit einigen Jahren kontinuierlich an. Über dieses
Programm wurden nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit im Jahr 1999
98 000 Anträge mit einer durchschnittlichen Fördersumme von 15300 DM
bewilligt.

Zusätzlich zu diesen öffentlichen Programmen seien in den letzten Jahren in
Deutschland unterschiedliche Initiativen entstanden, zu denen neben dem Bran-
denburger Programm Enterprise u. a. der Göttinger GÖBI-Fonds und der Start-
hilfefonds Bremen zähle. Daneben bestünden in Berlin (Goldrausch) und mit dem
Existenzgründerinnenprogramm Schleswig-Holstein noch zwei reine Frauen-
programme. Die Projekte refinanzieren die von ihnen vergebenen Mittel zu einem
großen Teil über öffentliche Zuwendungen und nur in wenigen Fällen (Beispiel
GÖBI-Fonds) über Bankkredite. Nur zwei dieser Programme bieten Zuschüsse
(Überbrückungsgeld und Enterprise), die anderen Modelle arbeiten mit Krediten
in der Größenordnung von durchschnittlich 8 – 50000 DM, allein das Gründe-
rinnenprogramm Schleswig-Holstein biete Kredite bis zu einer Höhe von
250 000 DM. Mit Ausnahme des Starthilfefonds Bremen verlangten die Geld-
geber keine Sicherheiten. Allen gemeinsam sei die Durchführung von Beratung,
zusätzlich fänden sich bei den meisten Modellen noch Qualifizierungs- und
Coaching-Angebote.

5.4. Existenzgründung aus Arbeitslosigkeit

Nach einer Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung –
(IAB) sind 70 % der vom Arbeitsamt Geförderten 3 Jahre nach der Existenz-
gründung als Selbstständige tätig gewesen. 11 % meldeten sich in dieser Zeit
wieder arbeitslos.

Die von den Arbeitsämtern geförderten Existenzgründer hätten in erheblichem
Umfang neue Arbeitsplätze geschaffen. Rechnerisch sei auf jeden geförderten und
nach 3 Jahren noch immer selbstständigen Existenzgründer ein neuer Mitarbeiter
entfallen.

Insgesamt hat die Bundesanstalt 1999 98000 Arbeitslosen mit Überbrückungs-
geldern den Weg in die Selbstständigkeit erleichtert. Dabei seien 1,5 Mrd. DM an
Überbrückungsgeldern ausgezahlt worden. Seit 1986 sind rd. 6,4 Mrd. DM an
610 000 Existenzgründer geflossen.

In Baden-Württemberg werden in diesem Jahr etwa 170 Mio. DM für die Unter-
stützung von Arbeitslosen auf dem Weg in die Selbständigkeit ausgegeben. Nach
Angaben des Landesarbeitsamts halfen die Arbeitsämter im Jahr 1999 etwa 8800
angehenden Unternehmern und wandten dafür rd. 145 Mio. DM auf; 1998 seien
es noch 16 Mio. DM weniger gewesen.

Massiv subventionieren die Arbeitsämter, wenn Jungunternehmer höchstens
2 Jahre nach Gründungsdatum einen Arbeitslosen einstellen. Für längstens
12 Monate werden im Rahmen des Einstellungszuschusses für Neugründungen
50 % des Gehaltes sowie der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung übernom-
men. Die Regelung gilt für die Beschäftigung von höchstens 2 Arbeitnehmern
gleichzeitig. 1999 wurde die Beihilfe in 1150 Fällen gezahlt, landesweit wurden
dafür 21 Mio. DM aufgewendet.

Eine gemeinsame Initiative zur Förderung junger Existenzgründer haben die Bun-
desanstalt für Arbeit, die Deutsche Bank Stiftung und die Breuninger-Stiftung ge-
startet. In derzeit 3 Projekten in Hamburg, Dresden und Stuttgart erhalten Arbeits-
lose und von Arbeitslosigkeit bedrohte benachteiligte junge Menschen zwischen
18 und 30 Jahren Unterstützung, Beratung und Begleitung beim Schritt in die
berufliche Selbstständigkeit.

Die Hilfestellung, bestehend aus Räumlichkeiten, organisatorischer, finanzieller
und persönlicher Unterstützung, werden auf die Person des Gründers, dessen Idee
und spezifische Problemstellung zugeschnitten. Wissens- und Bildungsdefizite
werden anlassbezogen ausgeräumt, indem erfahrene Unternehmer und Manager
sowie qualifizierte Unternehmensberater immer dann zur Verfügung stehen, wenn
konkrete Probleme anstehen. Die Projekte werden aus dem Haushaltstitel des
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Bundes „Förderung von Maßnahmen zur Erprobung zusätzlicher Wege in der
Arbeitsmarktpolitik“ finanziell unterstützt.

Die Deutsche-Bank-Stiftung unterstützt die Umsetzung von Geschäftsideen mit
einem Zuschuss bis zu 5000 Euro zu den Gründungsinvestitionskosten. Jährlich
sollen bis zu 100 junge Existenzgründer gefördert werden.

Bereits 1995 entstand das Gründerzentrum Exzet aus einer Initiative der Breu-
ninger-Stiftung mit dem Ziel, Menschen mit schlechten Aussichten auf dem
Arbeitsmarkt zur Selbständigkeit zu verhelfen. Voraussetzung ist eine aussichts-
reiche Geschäftsidee. Die Breuninger-Stiftung trägt rd. 1/3 der jährlichen Kosten,
2/3 fließen aus Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit und des Wirtschaftsministe-
riums. Den künftigen Selbstständigen werden im Exzet Unternehmer und
Führungskräfte der Rotary- und Lions-Clubs zur Seite gestellt, die ihr Wissen
weitergeben. Dabei wird an der Geschäftsidee gefeilt, werden Fördermöglichkei-
ten aufgezeigt und die Finanzierung des Projekts besprochen. Steht der Geschäfts-
plan, trägt der Unternehmensgründer diesen einer Jury aus geschäftsleitenden
Unternehmern vor. Überzeugt das Projekt, wird ein Gründerbrief ausgestellt, der
gegenüber Geschäftspartnern und Banken als Referenz dienen soll.

6. Existenzgründerinnen

6.1. Fehlende Unternehmerinnenkultur

In Deutschland – auch in Baden-Württemberg – fehlt bisher eine Unternehme-
rinnenkultur.

Der Anteil von Frauen an den Selbstständigen ist in den vergangenen 10 Jahren
von knapp 26 auf 28% bundesweit gestiegen. 1999 gab es 990 000 selbstständige
Frauen in Deutschland gegenüber 778000 1991. Inzwischen wird jedes dritte
Unternehmen von einer Frau gegründet und jedes vierte von einer Frau geleitet.

Andererseits stoßen Frauen immer noch bei Existenzgründungsvorhaben auf Vor-
behalte, zumal bei den kreditgebenden Instituten. Ein spezielles Förderprogramm
für Frauen bei Existenzgründungen, ist in Baden-Württemberg nicht vorgesehen.
Dennoch wird bei der Werbung um unternehmerische Selbstständigkeit ein be-
sonderer Schwerpunkt auf die Unternehmensgründung von Frauen gelegt.

Frauen gründen v. a. im Dienstleistungsbereich (mehr als 50 %). Der Anteil von
Frauen in Führungspositionen ist in der Wirtschaftsstufe Einzelhandel – mit
naturgemäß erheblichen Differenzierungen innerhalb der Handelssparten –
wesentlich ausgeprägter als in anderen Wirtschaftsbereichen. 29 % der Existenz-
gründungen im Handel werden durch Frauen vorgenommen.

Frauen als Unternehmerinnen stehen in der Regel kleineren Betriebseinheiten vor;
ihr Einstieg in die Selbstständigkeit erfolgt oftmals situativ – z. T. auch in hart-
umkämpfte Sektoren.

Auf Grund ihrer anderen Erwerbsbiografien mangelt es Frauen noch mehr als
Existenzgründern am Kapital bzw. an den erforderlichen Banksicherheiten.
Banken zeigen sich Gründerinnen bzw. Frauen gegenüber bei der Kreditvergabe
deutlich reservierter als bei männlichen Kreditnehmern.

Frauen in Führungspositionen haben schließlich mit dem Problem fertig zu wer-
den, dass sie der Doppelbelastung von Familie und Erwerbstätigkeit weit mehr
unterliegen als Männer.

6.2. Förderung von Existenzgründerinnen

In den Jahren 1993 bis 1997 waren durchschnittlich 18% der von der L-Bank ge-
förderten Existenzgründer weiblich, 1999: 19%. Bei den durch die DtA geförder-
ten Existenzgründungen waren 1990 –1999 im Bereich Freie Berufe: 28,8 %,
Dienstleistung: 27,7 %, Handel: 26,8%, Industrie: 6,8 % Frauen. Das Deutsche
Institut für Wirtschaftsforschung Berlin (DIW) kommt in einer Untersuchung
(1998) der Existenzgründungen in der Zeit von 1990 bis 1996 zu dem Ergebnis,
dass der Anteil der weiblichen neuen Selbstständigen in den Alten Bundesländern
34 % und in den Neuen Bundesländern 41 % betrug.

Der durchschnittliche Kapitalbedarf an geförderten Existenzgründungen beträgt
nach Untersuchungen der Deutschen Ausgleichsbank bei Gründerinnen etwa
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320 000 DM, bei Gründern etwa 400000 DM; der durchschnittliche Eigenkapital-
einsatz ist entsprechend bei den Gründerinnen mit 37 000 DM niedriger als bei
den Gründern mit 52000 DM. Branchenschwerpunkte bei geförderten Gründun-
gen von Frauen sind zur Hälfte Dienstleistungen sowie Einzelhandel (37 %). Etwa
90 % der geförderten Gründerinnen verfügen über einschlägige Vorkenntnisse in
der Gründungsbranche. Bei den von den Frauen gewählten Dienstleistungszwei-
gen ist der Kapitalbedarf nach Auskunft der Regierung nur etwa halb so hoch wie
der von Existenzgründern.

Frauen bevorzugen häufig einen schrittweisen Einstieg, mehr Teilzeitgründungen
und mehr Gründungen in kleinen, lokal ausgerichteten Wirtschaftszweigen. Sie
haben oftmals geringere Branchenkenntnisse, geringeres Eigenkapital und häufig
fehlen ihnen Erfahrungen bei Verhandlungen, im Management und in der Ge-
schäftsführung.

Ein tragendes Motiv für unternehmerische Selbstständigkeit ist bei den Frauen die
Entfaltung der individuellen Fähigkeiten und Selbstbestimmung. Im Vergleich zu
den Männern können Frauen bisher nach Erfahrungen der Beratungsstellen nur
selten auf eine einschlägige, langjährige Berufserfahrung zurückgreifen; fast 40 %
der Gründerinnen sind über 40 Jahre alt.

Häufig klagen potentielle Unternehmensgründerinnen darüber, dass sie bei den
Hausbanken auf Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihrer Absichten stoßen, obwohl sie
ein schlüssiges Gründungskonzept vorlegen. Weil Frauen im Allgemeinen weni-
ger risikofreudig sind als Männer und sich scheuen, Schulden zu machen, bean-
tragen sie häufig einen kleinen Kreditbetrag von 10 000 oder 50 000 DM. Aber
gerade bei diesen kleinen Fällen bestehen betriebswirtschaftliche Rentabilitäts-
probleme.

Alleinstehende oder alleinerziehende Frauen haben häufig auch nicht die von der
Hausbank verlangten Sicherheiten für eine Kreditaufnahme. Von den 1994 bis
1998 von der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg übernommenen Bürgschaften
für Existenzgründungsdarlehen gingen 12,6 % an Gründerinnen.

Grundsätzlich gilt, dass die Überlebenschance geförderter Betriebe höher ist als
die der nicht geförderten. Die höhere Überlebensrate wird zu einem wesentlichen
Teil der Auslese vor der Vergabe eines Förderkredits zugeschrieben. Eine Studie
des Instituts Südwestdeutsche Wirtschaftsforschung kommt zu einer Überlebens-
rate nach 5 Jahren von 72 % bei Betrieben von Gründerinnen und 84 % bei Be-
trieben von Gründern.

Beratung und Qualifizierung von Existenzgründern und -gründerinnen ist ein
Schwerpunkt der Förderpolitik. Im Rahmen des EU-Programms NOW wurden
vier von der EU und dem Land sowie dem Bund und den Kommunen geförderte
Beratungsstellen in Reutlingen, Ravensburg, Karlsruhe und Mannheim aufgebaut.
Eine Fortführung konnte nach Ablauf nur an drei Stellen gewährleistet werden.
Die Projekte bieten Erstberatung, Fachberatung und Seminare an. Existenz-
gründer und -gründerinnen erhalten eine allgemeine kostenlose bzw. kosten-
reduzierte Kurzberatung durch die Organisationen der Wirtschaft. Sie können
jedoch eine zusätzliche Beratung in Anspruch nehmen, die eine intensive Be-
treuung in der Gründungs- und Aufbauphase sicherstellt. Das Angebot erstreckt
sich in den ersten 5 Jahren nach der Gründung auf 50 Beratungstage, für inno-
vative Gründerinnen und Gründer auf 60 Beratungstage.

Ratsuchende Gründerinnen wollen vor allem beraten werden zu Finanzierung,
Marketing, Steuern und Versicherungen. Es zeigt sich, wie Beratungsstellen
übereinstimmend feststellen, dass einige Gründerinnen recht unvorbereitet in die
Selbstständigkeit gegangen sind. Grundsätzlich gibt es einen großen Beratungs-
bedarf in der sogenannten Existenzfestigungsphase (5 Jahre). Frauen wollen sich
gerne von Frauen beraten lassen. Das Wirtschaftsministerium und das IFEX
versuchen, Kreditinstitute, vor allem Hausbanken, aber auch Verbände und
Kammern, sowie das RKW, dazu zu bewegen, vermehrt Beraterinnen ein-
zusetzen. Als wichtigste Kooperationspartner von Existenzgründerinnen werden
kommunale Frauenbeauftragte, Kontaktstellen Frau und Beruf, Beratungsstellen
und Initiativen für Existenzgründerinnen (Baden-Württembergisches Grün-
derinnenforum, Kammern, Berufsverbände, Arbeitsämter und Volksschulen)
genannt.
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Es wurden und werden landesweite und regionale Existenzgründerinnentage
durchgeführt, sowie Seminare und Coachingprojekte veranstaltet, Arbeitskreise
für Existenzgründerinnen zum Erfahrungsaustausch in der Umsetzungsphase, fer-
ner Unternehmerinnenforen und Multiplikatorenveranstaltungen. Die Partizipa-
tion von Existenzgründerinnen an diesen frauenspezifischen Programmen zeigt
ein zunehmendes Interesse an Unterstützungsangeboten. Die Existenzgründungs-
beratung war auch ein Schwerpunktthema bei der Dienstbesprechung des Wirt-
schaftsministeriums mit den Mitarbeiterinnen der Kontaktstellen Frau und Beruf
im Frühjahr 1999 in Zusammenarbeit mit dem RKW und dem IFEX.

Das MLR führt verschiedene Modellprojekte zur Unterstützung und Vernetzung
von Existenzgründerinnen im ländlichen Raum durch (vgl. Stellungnahme MLR
zum Berichtsantrag „Qualifizierung von Frauen im ländlichen Raum“).

6.3. Frauen in New Economy

Frauen spielen in der New-Economy und im IT-Bereich bisher eine geringe Rolle.
Dies hängt zusammen mit den Ausbildungsberufen und der beruflichen Qualifizie-
rung von Frauen. So sind aktuell z.B. im Südwesten nur knapp 13% der Auszubil-
denden in den neu geschaffenen Berufen der Informationstechnologie Mädchen. In
den neuen Medienberufen bilden dagegen Frauen mit 53% die Mehrheit der
Azubis. Während der Anteil bei Fachinformatikern nur 11 % beträgt, beträgt der
Frauenanteil beim Mediengestalter für Digital- und Printmedien 53,7 %.

In den 8 Gründerverbünden werden derzeit rund 280 Unternehmen gefördert, an
denen insgesamt über 460 Gründerinnen und Gründer beteiligt sind. Auffällig ist
allerdings die geringe Beteiligung von Frauen. Obwohl nahezu die Hälfte der
Hochschulabsolventen Frauen sind, sind in den Verbünden nur knapp 10 % der
Gründer weiblich. Dieses Potential gilt es daher stärker zu mobilisieren.

Die Eigeninitiative und der Selbstorganisationsgrad von Unternehmerinnen und
Expertinnen sind insgesamt deutlich gewachsen. So wurde 1996 das Deutsche
Gründerinnenforum e. V. (DGF) als bundesweites Expertinnennetzwerk und
Lobby für Existenzgründerinnen gegründet. Mitglieder sind Frauen und Institutio-
nen, die sich mit Ausbildung, Beratung, Förderung und Finanzierung von
Existenzgründung durch Frauen beschäftigen.

Das Deutsche Gründerinnen Forum e. V. (DGF) versucht, die Zielgruppe mit
Ihren Bedürfnissen bei Politik, Fördereinrichtungen und Öffentlichkeit in den
Fokus zu rücken. Vereinsziele sind: die Schaffung eines positiven Klimas für
Unternehmensgründungen von Frauen, Öffentlichkeitsarbeit für ein realitäts-
gerechtes Unternehmerinnenbild, konzeptionelle und methodische Weiter-
entwicklung von Qualifizierungs- und Beratungsprogrammen für Existenzgründe-
rinnen mit Definition von Qualitätsstandards und Modellversuche für unkonven-
tionelle Formen der Existenzgründung und deren Finanzierung sowie Politik-
beratung zur Weiterentwicklung der Förderprogramme und Instrumente. Im
Selbstverständnis eine virtuelle Organisation, gehört der Aufbau regionaler und
lokaler Netze zu den wichtigsten Vereinsaufgaben.

Auch im Rahmen der regionalen Gründungsinitiativen bestehen mittlerweile z. T.
zielgruppenorientierte Ansätze mit Fokus auf Frauen. Vielfach fehlt aber noch
eine strategische Einbindung der Gründerinnennetzwerke in den Gründungsregio-
nen in die Regional- und Wirtschaftsförderung. Etablierte Förderinstitutionen öff-
nen sich erst langsam. Das klassische Förderinstrumentarium wird von Frauen
bisher unzureichend genutzt. An den in jüngster Zeit v. a. neuen privatwirtschaft-
lichen Ansätzen und der Business-Angel-Kultur der New Economy partizipieren
Frauen bisher kaum. Im Bereich der Bundesförderung bestehen ebenfalls Vernet-
zungsdefizite auf Grund fragmentierter Zuständigkeiten bei den Bundesministe-
rien. Effizienzsteigerung erscheint nötig, durch mehr Transparenz, strategischen
Zugang und Vernetzung der Dienstleistungs- und Förderangebote für Frauen.

Der Blickwinkel auf Gründerinnen muss sich verändern. Das Potential wird v. a.
in Zukunftsbereichen bisher nicht ausreichend erschlossen. Die Qualität einer
Gründungsregion sollte sich künftig auch durch die Erschließung dieses Poten-
zials im Sinne Total Equality auszeichnen. Zukunftsorientierte regionale Entwick-
lungsstrategien zeichnen sich durch verbindliche Zielvereinbarungen und Selbst-
bindungen der Akteure zur Weiterentwicklung einer Region aus, in denen künftig
auch Gründerinnenqualität als Qualitätsstandard verankert werden sollte.
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Das DGF hat im Auftrag des BMBF im vergangenen Jahr erstmalig einen Wett-
bewerb „Zukunftsregion für Gründerinnen“ durchgeführt. Dabei wurden bundes-
weit vorbildliche Regionen, die ganzheitliche Fördermodelle für Gründerinnen
anbieten, ausgezeichnet. Zielsetzung ist es, ein Anreizsystem für Wissenstransfer
und Multiplizierung dieser Ansätze zu schaffen. Eine Nachfolgeveranstaltung
„Regio-Transfer“ soll daher einen umfassenderen Erfahrungsaustausch herstellen,
modellhafte regionale Ansätze und Vernetzungsstrukturen vertieft diskutieren und
Erfolgskriterien und Rahmenbedingungen für spezifische Ansätze und vernetztes
Arbeiten im Gründerinnenzusammenhang formulieren. Dabei sollen Qualitäts-
standards für regional vernetztes Arbeiten zur Förderung der Existenzgründung
und -sicherung und Empfehlungen an Politik und Verwaltung erarbeitet werden.
Das DGF hat hierfür ein Konzept erarbeitet.

Strategische Zielsetzung des DGF ist außerdem der Aufbau eines „Kompetenz-
zentrums für Gründerinnen“. Kernanliegen ist dabei, eine bundesweite Ver-
netzung der bestehenden Initiativen für Gründerinnen zu erreichen und in public-
private-partnership mit den drei Bundesministerien BMFSFJ, BMWI, BMBF und
der DtA die Einrichtung eines one stop shops mit Trägerplattform. Dies soll einen
Mehrwert für alle Beteiligten Partnerorganisationen schaffen und mehr Effizienz
für Gründerinnen durch koordinierten Zugang zu regionalen Einrichtungen bewir-
ken. Damit soll auch die Möglichkeit zur gemeinsamen bottom up-Weiterent-
wicklung bedarfsgerechter Strukturen unter Einbindung vorhandener Ressourcen
der Partner erreicht werden.

7. Ausländische Unternehmen in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg sind 1/5 der Unternehmen vollständig oder maßgeblich in
ausländischem Besitz. Etwa 11% des Bruttoinlandsprodukts werde von Auslän-
dern erwirtschaftet. 1998 gab es im Südwesten 11 536 ausländische Einzelunter-
nehmen (Basis: Gewerbeanmeldungen), die teilweise oder vollständig in auslän-
dischem Besitz waren. 16,4 % aller Unternehmen in Deutschland mit auslän-
discher Beteiligung haben ihren Standort in Baden-Württemberg. Zwischen Main
und Bodensee gibt es gegenwärtig rd. 35 000 ausländische Selbstständige. Ihre
Zahl hat sich seit 1990 deutlich erhöht.

Hinsichtlich der Gründungsdynamik verdeutlicht die Erwerbstätigen- und Selbst-
ständigenentwicklung geschlechtsspezifische und regionale, d. h. in diesem Fall
baden-württembergische Spezifika. Zwischen 1995 und 1999 hat sich die Zahl
der ausländischen Selbstständigen um 6,1 % auf 36300 erhöht. Im Bundesgebiet
lag die Zunahme bei 9,1 %. Während in Baden-Württemberg die Zahl der weib-
lichen ausländischen Selbstständigen mit 8 700 auf dem Stand von 1995 blieb,
war im Bundesgebiet eine Erhöhung um 18,9% festzustellen, so dass infolge
dieser Entwicklung die hiesige Selbstständigenquote der Ausländerinnen 4 %
beträgt, in Deutschland 5,9 %. Die Gründe für das geringe Selbstständigenniveau
liegen laut Wirtschaftsministerium zum Teil in der günstigeren Arbeitsmarktlage,
welche die Neigung zur häufig zu beobachtenden „Flucht in die Selbstständig-
keit“ mindere. Gleichzeitig verweist die Dynamik der vergangenen Jahre auf
unerschlossene Gründungspotenziale bzw. unterstützenswerte Gründungsmoti-
vation.

Die IHK Region Stuttgart hat aus diesem Grunde eine Mitarbeiterin eingestellt,
um speziell die Information, Beratung und Betreuung von Betrieben mit auslän-
dischen InhaberInnen zu forcieren.

Durch zielgruppengerechte Ansprache und Ausrichtung der Maßnahmen der bis
Ende 2001 laufenden Existenzgründungsinitiative II sollen Bekanntheitsgrad und
Akzeptanz der Informations-, Beratungs- und Qualifizierungsangebote sowie der
finanziellen Förderung erhöht werden. Der Schwerpunkt der Beratung liege bis-
lang bei potentiellen türkischen GründerInnen, da dies die größte Gruppe mit
zugleich den größten Hindernissen sei.

Anknüpfungspunkte für konzeptionelle Weiterentwicklungen werden insbeson-
dere im Bereich der Qualifizierung und des Coachings gesehen.

Die bisherigen Bemühungen der zielgruppenspezifischen Ausrichtung von
Existenzgründungsseminaren und Beratungen werden von den potentiellen
GründerInnen angenommen und spiegeln sich nach Auffassung des Wirtschafts-
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ministeriums in erfolgreichen Gründungen wider. Notwendig sei die Fortführung
der bisherigen Bemühungen sowie eine intensive und nachhaltige Betreuung der
ausländischen GründerInnen.

7.1. Türkische Unternehmen in Baden-Württemberg

Türkische Unternehmen bilden die größte Teilgruppe unter den ausländischen
Unternehmen in Baden-Württemberg. Die Zahl der türkischen Unternehmer in
Baden-Württemberg ist im Vergleich zu 1998 um 7,4% auf 8 700 im Jahr 1999
gestiegen (Studie des Zentrums für Türkeistudien). Dies entspricht einer Quote
von 6 % der 145 800 türkischstämmigen Erwerbstätigen in Baden-Württemberg.
Türken werden vor allem in der Lebensmittelbranche, in der Gastronomie und in
der Reise- sowie in der Textilbranche als Existenzgründer tätig, aber auch mit
Internet- und Consulting-Firmen.

Die 8700 türkischen Selbstständigen haben 1998 insgesamt 9,5 Mrd. DM in
Baden-Württemberg umgesetzt und beschäftigen rd. 43 500 Mitarbeiter, davon
35 % Deutsche. Die Mehrzahl der Betriebe hat durchschnittlich 5 Beschäftigte.
Mit einer regionalen Transferstelle für ausländische Existenzgründer ließe sich
nach Ergebnissen der Studie die Zahl der türkischen Selbstständigen weiter
erhöhen.

8. Gründungshemmnisse für innovative Unternehmen

(Untersuchung des Betriebswissenschaftlichen Instituts für empirische Grün-
dungs- und Organisationsforschung)

Die wichtigsten Problembereiche in der Gründungs- und Frühentwicklungsphase
für innovative Unternehmen bilden:

Personalrekrutierung (54 %, 70%)
Absatz/Verkauf/Vertrieb (64 %)
Finanzierung (38 %, 43%)
Persönliche kaufmännische Qualifikation (34%)
Kontakt mit Behörden (26 %, 30%)
Betriebsorganisation (20 %, 29 %)
Persönliche unternehmerische Qualifikation (16 %, 26%)

8.1. Beratungsleistung für Existenzgründer

Mit jeweils 30 % wurden Hausbanken und private Anbieter wie Steuer- und
Unternehmensberater am häufigsten um Rat gefragt. 20% wendeten sich an die
jeweils zuständigen IHKn und 16 % nahmen Beratungsleistung von Technologie-,
Gründer- und Innovationszentren in Anspruch.

Bei der Bewertung schnitten die privaten Anbieter wie Steuerberater und Unter-
nehmensberater am besten ab. 87 % der Inanspruchnehmer dieser Anbieter beur-
teilten die Beratungsleistung als befriedigend oder besser. Hausbanken wurden
bezüglich ihrer Gründerberatungsleistung zu 47 % befriedigend oder besser, und
zu 53 % ausreichend oder schlechter eingeschätzt. Am schlechtesten wurden die
Beratungsleistungen der Industrie- u. Handelskammern bewertet. Immerhin 16 %
derjenigen, die sich Rat bei der IHK einholten, beurteilten die Beratung als aus-
reichend oder schlechter.

8.2. Beurteilung von Unterstützungsleistungen

Als wichtigste Unterstützungsleistung wurden beurteilt:

Regelmäßiger Erfahrungsaustausch unter Gründern (86 %)
Vermittlung von gründungsrelevantem Wissen (76 %)
Inkubatorunterstützung, Kundenkontakte (62 %)
Unterstützung durch einen Coach (54 %)
Teilnahme an einer Partnerbörse (52 %)
Inkubatorunterstützung beim Übergang (47 %)
Inkubatorunterstützung Personal (42 %)
Inkubatorunterstützung Know-how (34 %)
Inkubatorunterstützung (FuE) (26 %)
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9. Bürokratiebelastungen

9.1. Gründungsbremse Bürokratie

Im Rahmen der jährlichen schriftlichen Befragung des DtA-Gründungspanels
wurden 1998 die Folgen der administrativen Bürokratie für junge Unternehmen
untersucht. Dabei stand die Erfassung der Auswirkung bürokratischer Belastun-
gen auf das Gründungsgeschehen, die Erfahrungen der Gründer im persönlichen
Umgang mit den Behörden und die Ermittlung der Kosten von Bürokratieverlage-
rung auf junge Unternehmen im Vordergrund.

Rund 16% der von der Deutschen Ausgleichsbank im Frühjahr 1998 befragten er-
folgreichen Existenzgründer haben die Bürokratiebelastungen als größtes Hemm-
nis genannt, um noch erfolgreicher zu sein. Bei 14% ergaben sich Verzögerungen
durch Genehmigungsverfahren.

Mehrzahl der Existenzgründungen stößt auf bürokratische Hindernisse

Die mit Eigenkapitalhilfe geförderten Gründer brauchen im Durchschnitt drei
Genehmigungen zur Gründung ihres Unternehmens. Für jedes 10. Unternehmen
sind mindestens 10 Genehmigungen erforderlich.

Unter den Dienstleistungsunternehmen muss jeder 8. Betrieb mehr als 10 Geneh-
migungen beantragen. Je höher die Anzahl benötigter Genehmigungen ist, desto
größer wird die Wahrscheinlichkeit einer Gründungsverzögerung. Dies belegt die
signifikante Korrelation von Genehmigungsanzahl und Gründungsverzögerung.

Von 100 Existenzgründungen werden 16 durch die öffentliche Verwaltung ver-
zögert. Davon muss jeder 5. Betrieb über ein Jahr auf Genehmigung warten, im
Dienstleistungssektor sogar jeder 4.

Ursache langwieriger Genehmigungsverfahren sind häufig die Vielzahl behörd-
licher Zuständigkeiten, die enge Auslegung der Gesetzestexte und vielfach im
Nachhinein angeforderte zusätzliche Unterlagen sowie nachträglich gestellte
Auflagen.

9.2. Standortfaktor Öffentliche Verwaltung

Während die Mehrzahl der Gründer eine mittlere bis gute Beurteilung zu Freund-
lichkeit und Kompetenz der Behördenmitarbeiter abgeben, werten sie das Ver-
ständnis für Unternehmer und die Schnelligkeit der Sachbearbeitung eher
schlecht. Insbesondere die Betriebe, deren Gründung verzögert wurde, beurteilen
die beiden letzten Merkmale als schlecht. In dieser Gruppe fällt fast jedem Dritten
die mangelhafte Abstimmung der Behörden untereinander auf. Etwa jeder 5.
beklagt die geringe Ausnutzung des Gestaltungsspielraumes, den die Regularien
erlauben, sowie die unklaren Zuständigkeiten unter den Ämtern. Für die Hälfte
dieser Gruppe ist die Verzögerung nicht nachvollziehbar und fast jeder 6. findet,
dass Entscheidungen willkürlich getroffen werden. Die letztgenannten Befunde
weisen auf einen entscheidenden Punkt der Bürokratie-Kritik hin: Den Mangel an
Transparenz behördlicher Vorgänge.

Anzahl und Inhalt der administrativen Regulierungen, die Konsequenz, mit der
die Regulierungen von den örtlichen Behörden umgesetzt werden, sowie die
Markt- und Kundenorientierung sind die wichtigsten Komponenten des Standort-
faktors Öffentliche Verwaltung. Diesen messen die Betriebe eine relativ hohe
Bedeutung bei, vergleichbar mit Grundstückspreisen oder Gewerbemieten.

9.3. Junge Unternehmen sind durch die Bürokratie finanziell überlastet

Zu der Belastung der Unternehmen durch die Genehmigungsverfahren und unver-
ständliche Behördenentscheidungen tritt ein zweiter, nicht minder bedeutsamer
Faktor: Die Bürokratieverlagerung. Der Begriff bezeichnet die Übertragung von
Verwaltungsaufgaben der Behörden auf die Betriebe. Diese müssen zur Bewälti-
gung der Aufgaben zusätzlichen Aufwand treiben. Da ein großer Teil der Auf-
gaben beschäftigungsbezogen sind (z.B. Erstellung der Lohnsteuer und Sozial-
abgaben) steigt der finanzielle Aufwand mit zunehmender Mitarbeiterzahl. In
Unternehmen mit bis zu 2 Beschäftigten werden pro Jahr 10 000 DM für die staat-
lichen Pflichten aufgewendet. Bei über 10 Beschäftigten beträgt der Aufwand
30 000 DM.
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Die Belastung durch administrative Verwaltungsaufgaben ist zu 2/3 aller Befragten
seit ihrer Gründung gestiegen. Selbst unter den 1996 gegründeten Betrieben nahm
über die Hälfte einen Anstieg wahr. Ein weiteres Indiz für den Anstieg der
Belastungen ist die Zunahme von Genehmigungen, die für die Gründungen
benötigt wurden. 1992 kam über die Hälfte der Gründer mit max. 2 Genehmigun-
gen aus, 1996 reichten zwei Genehmigungen nur noch für 40 %. Entsprechend
stieg der Anteil der Gründungen, die durch Genehmigungsverfahren verzögert
wurden, von 15 % in 1992 auf 19% in 1996.

9.4. Verbesserung der Startbedingungen – Vorschläge der Gründer

Bund, Ländern und Kommunen ist es in den vergangenen Jahren offenbar nur
vereinzelt gelungen, Bürokratiehindernisse abzubauen.

Daher wurden die Jungunternehmer gebeten, Vorschläge zum Abbau von Büro-
kratiehemmnissen zu machen. Über die Hälfte der Befragten verspricht sich
Erleichterung von der Einrichtung öffentlicher Anlaufstellen vor Ort, die alle
Verwaltungsaufgaben zentral erledigen können. Sie sollen mittelständische
Unternehmer durch den Behördendschungel führen und verhindern, dass sie „im
Kreis herumgeschickt“ werden. Aufgabe einer kommunalen one-stop-agency ist
es, als alleinige Anlaufstelle für die Gründer, die zuständigen Stellen zusammen-
zubringen und koordiniert zu schnellen Ergebnissen zu führen.

Auf Grund schlechter Erfahrungen mit der Erreichbarkeit öffentlicher Ämter
wünschen sich 41% der Befragten flexiblere Öffnungszeiten. Starre Öffnungs-
zeiten stellen sowohl potentielle Gründer als auch junge Unternehmer vor große
Probleme.

Viele der Betriebe fordern die Behördenmitarbeiter auf, die Entscheidungs- und
Ermessensspielräume stärker zu nutzen. Jeder 2. Befragte sieht hierin eine wich-
tige Verbesserungsmöglichkeit. Dagegen halten nur 13 % eine kommunale
Beschwerdestelle für sinnvoll. Offenbar fehlt es an nötigem Vertrauen in die
Funktionsfähigkeit einer solchen Einrichtung.

Die Befragung ergab auch einen großen Bedarf nach mehr und besserer Beratung
für Existenzgründer. Nach den Vorstellungen der Befragten soll die Beratung v. a.
dazu dienen, Transparenz in die Vielzahl der gesetzlichen Regelungen zu bringen.
Online-Informationsdienste in der Öffentlichen Verwaltung und der Einsatz inno-
vativer Informationstechnologien könnten einen Teil dieser Beratung abdecken.
Hier ließe sich auch ein Leitfaden für die jungen Unternehmen installieren, der
ihnen den Weg weisen sollte, welche Genehmigungen wann gebraucht werden
und wo sie beantragt werden müssten. Einen solchen Leitfaden befürwortet jeder
Zweite. Diese Beratung könnte durch die Mitarbeiter einer kommunalen one-stop-
agency besonders effizient geleistet werden. Darüber hinaus wird in den offenen
Fragen insbesondere der Bedarf nach Beratung über staatliche Fördermöglich-
keiten deutlich.

Einige der aufgeführten Vorschläge werden von der DtA bereits umgesetzt.

Im Internet stellt die DtA ein umfassendes Informationsangebot für mittelstän-
dische Unternehmen zur Verfügung. Darüberhinaus runden die DtA-Beratungs-
zentren und die DtA-Agenturen, die den Gedanken eines one-stop-shops auf-
greifen, das Serviceangebot der DtA ab. Der Forderung nach Lichtung des
Förderdschungels geht die DtA durch Bündelung paralleler Förderprogramme in
Kooperation mit mehreren Bundesländern nach. Im Beratungsbereich versucht
die DtA außerdem durch ein Call Center eine Beratung aus einer Hand anzu-
bieten.

9.5. Abbau bürokratischer Hemmnisse bei Existenzgründungen und Übernahmen

Empfehlungen der Untersuchungen der Econ Consult und der WSF Wirtschaft
und Sozialforschung im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Technologie, 2000:

Die Strategie zum Abbau von bürokratiebedingten Existenzgründungshemm-
nissen sollte in ein Gesamtkonzept eingebettet sein, das generell auf die Erleichte-
rung und die Erhöhung der Überlebensfähigkeit von Gründungen abzielt und
zwar aus folgenden Gründen:
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Die Analyse der Informationen aus der Gründungsbefragung habe eindeutig er-
geben, dass bürokratische und sonstige Schwierigkeiten, wie z. B. Finanzierungs-
probleme, Schwierigkeiten bei der Mitarbeiterrekrutierung, Absatzprobleme,
Hand in Hand gingen. Ursache seien häufig mangelnde Vorbereitung und Fach-
kenntnisse der Gründer.

Gründer, die in das Gründungsvorhaben gut vorbereitet und beraten einsteigen
würden, hätten – auch in der gleichen Branche – signifikant seltener Probleme mit
Behörden, Ämtern, Vorschriften, Gesetzen, Genehmigungsverfahren etc.

Während die massiven bürokratischen Probleme der Gründer v. a. darauf zurück-
zuführen seien, dass bestimmte Vorschriften erfüllt werden müssen, handele es
sich bei den Gründern, die weniger stark von Bürokratie betroffen seien, v. a. um
Probleme, die sich aus Verfahrensmängeln ergäben, wie z. B. unvollständig und
nicht rechtzeitig eingereichte Unterlagen, aber auch ungenügende und fehlerhafte
Auskünfte von Behörden und Verzögerung bei den Genehmigungsverfahren.

Auf Grund der im Rahmen der Untersuchung gewonnenen Informationen wird
ebenfalls ein Lösungsmodell vorgeschlagen, das in einem ersten Schritt die
Bündelung von Serviceangeboten auf kommunaler Ebene im Sinne eines one-
stop-shops vorsieht. Weitergehende Lösungsansätze wie z. B. Existenzgründer-
agenturen, werden nicht für erforderlich und derzeit auch kaum für realisierbar
gehalten.

Allerdings sei die Konzentration auf die regionale/lokale Ebene der nicht für alle
Fragen geeignete Lösungsweg. Insbesondere bei Gründungsvorhaben, die zahlen-
mäßig nur von geringem Umfang sind und z. B. hochkomplexe Genehmigungs-
verfahren erfordern – z. B. im Bereich der Biotechnologie – könne nicht davon
ausgegangen werden, dass sich regional agierende Organisationen das notwen-
dige Detailwissen aneignen könnten. Auch biete es sich an – wie z. B. in Baden-
Württemberg im Bereich der Biotechnologie praktiziert – eine auf das gesamte
Land zuständige Anlaufstelle zu implementieren, mit solchen Spezialeinrich-
tungen könnten die one-stop-shops dann im Einzelfall kooperieren.

Empfohlen wird weiterhin das bewährte Modell der Trennung von Beratung,
Information und Schulung auf der einen Seite und der davon getrennten Abwick-
lung von behördlichen Genehmigungsverfahren etc. beizubehalten.

Vorgeschlagen wurde die Erstellung von Handbüchern und Datenbanken, die
Auskunft über Zuständigkeiten von Behörden, zu berücksichtigende Vorschriften,
Schwellenwerte, bestehende Ausnahmeregelungen, Ermessensspielräume, etc.
geben. Dass sich diese Zuständigkeiten, wo auch Vorschriften (z.B. im Bereich
des Baurechtes), nach Ländern unterscheiden, wäre eine solche Informations-
sammlung am besten auf der Länderebene zu organisieren. Um Doppelarbeiten
bei solchen Regelungen zu vermeiden, die bundesweit einheitlich geregelt sind,
biete es sich an, dass der Bund hier eine koordinierende Funktion übernehme. Im
Endstadium könnte – analog der Förderdatenbank des BMWI, die ebenfalls Län-
derteile enthält – eine entsprechende Internetdatenbank eingerichtet werden.

Informationsdefizite der Berater könnten nach dem zweiten Schritt durch entspre-
chende Schulungsveranstaltungen abgebaut werden. Hier dürfte sich anbieten,
dass die in den einzelnen Regionen tätigen Infrastruktureinrichtungen gemeinsam
ein entsprechendes Schulungsprogramm, das in zeitlichen Abständen wiederholt
angeboten werde, organisierten.

Auch durch die beste Information und Qualifikation ließen die Auffassungsunter-
schiede zwischen Gründern und ihren Beratern auf der einen und den mit dem
Vollzug von Vorschriften betrauten Behörden und Ämtern auf der anderen Seite
nicht vermeiden. Vielfach liege dies auch nur daran, dass die beiden Seiten die
Möglichkeiten, aber auch Zwänge, denen die jeweils andere Seite unterworfen ist,
nicht einschätzen könnten. Ziel sollte daher sein, die Kooperation zwischen der
Beratungsinfrastruktur (Kammern und Wirtschaftsförderämter) und Behörden
sowie Ämtern zu intensivieren. Sinnvoll wäre z. B., jährliche oder halbjährliche
Treffen zwischen diesen Institutitionen zu organisieren. Zunächst könnten
zunächst die Behörden über ihre Aufgaben und Möglichkeiten, neue Entwicklun-
gen etc. informieren. Beim zweiten Teil wäre es dann sinnvoll, wenn anhand von
konkreten Beispielen, bei denen es beim Gründungsprozess Schwierigkeiten
gegeben haben, gemeinsam erörtert werden, welche Möglichkeiten bestehen/be-



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

286

standen hätten, diese zu vermeiden. Solche Erörterungen könnten entscheidend
dazu beitragen, das Verständnis für die jeweils andere Seite zu erhöhen.

Innerhalb der Behörden und Ämter gelte es den Servicegedanken stärker zu ver-
ankern. Die vorgeschlagenen regelmäßigen Treffen zwischen Mitarbeitern aus
den gründungsbezogenen Infrastruktureinrichtungen sowie den Behörden könnten
dabei eine wichtige Funktion haben. Für sinnvoll gehalten wurde es, in den
Behörden einen Koordinator zu bestellen, der gewissermaßen die Rolle eines
Ombudsmannes für Gründer einnehme. Dieser könnte auch zwischen evtl. ver-
schiedenen Abteilungen einer Behörde, die in ein Gründungsverfahren involviert
seien, moderieren.

Ziel könne es nicht sein, Gründer und Gründerinnen zum Bürokratieexperten zu
erziehen, zumal dies in den meisten Fällen nicht erforderlich sei. Ausgehend von
der bereits beschriebenen Bestandsaufnahme der relevanten Vorschriften wurde
daher vorgeschlagen, branchen- bzw. gewerbespezifische Merkblätter und Check-
listen für Gründer zu erstellen. Ziel sei v. a. Gründer rechtzeitig auf zu berück-
sichtigenden Vorschriften, einzuholende Genehmigungen und die Vorausset-
zungen, die damit verbunden seien, vorzubereiten. Allein durch diese rechtzeitige
Beachtung könnten – wie die Untersuchung gezeigt habe – in erheblichem Um-
fang Probleme und Verzögerungen durch Bürokratie vermieden werden.

Vorgeschlagen wird ein Verfahren, bei denen die bisherige Qualität von Bera-
tung, Information auf der einen, und der Genehmigungspraxis auf der anderen
Seite, getrennt bleiben. Für diesen Vorschlag spreche u. a. die Tatsache, dass in
Deutschland die Kammern nach wie vor die wichtigsten Anlaufstellen für
Gründer sind. Soweit kommunale Wirtschaftsfördergesellschaften – wie z.B. in
Heidelberg – involviert sind, könnte das Angebot tatsächlich aus einer Hand
erfolgten.

Damit eine Anlaufstelle tatsächlich zentral sei, müssten die Behörden integriert
werden. Die Schaffung einer zentralen Anlaufstelle wäre in einem zentralistische-
ren System vergleichsweise einfach. In Deutschland hingegen haben zum einen
die Länder und zum andern die Städte und Kreise in der kommunalen Selbst-
verwaltung erheblich weitergehende Kompetenzen. Hinzu komme noch, dass für
bestimmte Bereiche – z. B. die Berufsgenossenschaften – Bundeszuständigkeit
bestehen. Im Einzelnen wird daher das folgende Verfahren empfohlen:

Einrichtung einer auf der städtischen Ebene angesiedelten Anlaufstelle. In der Regel
bieten sich hierfür die in der Regel überall existierenden kommunalen Wirtschafts-
förderämter an. Diese sollten allerdings, soweit es sich um kreisangehörige Städte
handelt – mit den jeweils meistens in der Form einer privatrechtlichen GmbH orga-
nisierten Wirtschaftsfördergesellschaften des Kreises zusammenarbeiten.

Diese zentrale Anlaufstelle solle zunächst mit dem Gründer zusammen prüfen,
welche Voraussetzungen dieser erfüllen müsse, welche Unterlagen erforderlich
seien etc. und inwieweit diese zentral vom one-stop-shop von einer anderen Stelle
beschafft (z. B. polizeiliches Führungszeugnis) werden könnten und ob der Grün-
der weitergehende Unterlagen beibringen müsse (z. B. Pläne bei Bauvorhaben).

Soweit es sich um das Binnenverhältnis der Kommune handele, übernehme die
zentrale Anlaufstelle die erforderlichen Schritte, um die evtl. erforderlichen Ge-
nehmigungen einzuholen bzw. auch bei Konfliktfällen, zu moderieren. Darüber
hinaus erfolge wie bisher die Information der sonstigen Stelle außerhalb der kom-
munalen Verantwortung wie z. B. Finanzamt, Arbeitsamt, Berufsgenossenschaft.

Während diese intern abzuwickelnden Aufgaben bzw. reinen Informationspflich-
ten vergleichsweise einfach geregelt werden könnten, stelle sich das eigentliche
Problem, eine funktionierende zentrale Anlaufstelle zu schaffen, bei der Zusam-
menarbeit dieser Stelle mit auf der Kreis-, Landes- und Bundesebene angesiedel-
ten Behörden und Ämtern, da hier die Einflussmöglichkeiten naturgemäß be-
schränkt seien. Es wird vorgeschlagen:

Die zentrale Anlaufstelle schließt mit dem Gründer einen Geschäftsbesorgungs-
vertrag, d. h. der Gründer ermächtigt die Anlaufstelle, den anderen Ämtern,
Behörden gegenüber seine Interessen zu vertreten.

Auch wenn sich durch eine professionalisierte Abwicklungspraxis viele Probleme
bereits im Vorfeld vermeiden ließen, sei nicht auszuschließen, dass es dennoch zu
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Konflikten, Meinungsverschiedenheiten etc. komme (z. B. mit dem Denkmal-
schutz, der oberen Wasserbehörde). Daher stelle sich die Frage, wie in solchen
Fällen eine Einigung und Lösung gefunden werden könne. Vorstellbar wäre, dass
beispielsweise auf Ebene der einzelnen Länder, die für eine ganze Reihe von
Behörden und Ämtern die Dienstaufsicht haben, eine Clearingstelle eingerichtet
werde, auf die die zentralen Anlaufstellen bei Problemen zugehen könnten.

9.6. Fazit: One-stop-shops als Ideallösung

Als Wunschlösungen gelten sog. one-stop-shop- Modelle – das sind auf kommu-
naler Ebene zentrale Anlaufstellen zur Betreuung in Bürokratiefragen aus einer
Hand –, so die Ergebnisse beider Studien von Deutscher Ausgleichbank und Econ
Consult. Daneben sind auch nach Auskunft des Geschäftsführers des Instituts für
Mittelstandsforschung Mannheim, Dr. Ralph Ganter, verstärkte Serviceorientie-
rung in der Verwaltung, Nachvollziehbarkeit des Verfahrens, Verständlichkeit
und Begründung von Auskunftsbegehren, Vereinfachung und bessere Koordina-
tion entscheidend.

Im Hinblick auf die Bürokratie der Niederlassungsverfahren ist die Industrie- und
Handelskammer von Las Palmas de Gran Canaria mit den zuständigen öffent-
lichen Ämtern dabei, eine Zentralstelle, das sog. „Ein-Schalteramt für Firmen-
gründung“ zu schaffen, das im Jahr 2000 seine Arbeit aufnehmen soll. Dieses
Amt soll den bürokratischen Prozess von Firmengründungen für den Antragsteller
erleichtern, der an diesem „einen Schalter“ alle erforderlichen Unterlagen erhalten
und einreichen kann, so dass die lästige Lauferei von Amt zu Amt in Zukunft ent-
fallen soll.

Erfolgversprechend könnte sein: Modellprojekte für one-stop-shops landesweit zu
fördern und gleichzeitig elektronische Bürgerdienste voranzutreiben (z. B. elek-
tronische Gewerbeanmeldung; (vgl. Bürgerbüros mit 24-Stunden-Service, z. B.
Enz-Kreis „Übernacht-Service für KFZ-Zulassung“.)

Ansatzpunkte für ein vernetztes Modell zwischen Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft, Kammer und Kommunen besteht in der Region Nordschwarzwald mit
dem Callcenter mit 24 Stunden-Service der WFG und dem Kundenservice-Center
der IHK Nordschwarzwald in Pforzheim (vgl. Kapitel Markterschließung).

10. Erfolgsfaktoren für Existenzgründungen

10.1. Regionale Standortfaktoren aus Gründersicht

Um eine Bewertung einschlägiger Standortfaktoren in der Region Stuttgart zu er-
halten, befragte die IHK Existenzgründer.

Zur Abgrenzung zwischen technologieorientierten (TOU) und nicht-technologie-
orientierten Gründungen (NTOU) wurde dabei das Kriterium Forschungsinten-
sität gewählt. Wirtschaftszweige sind danach technologieorientiert, wenn ihre
Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (FuE) mehr als 3,5 % vom
Umsatz ausmachen. Berücksichtigt wurden verarbeitende Betriebe ebenso wie
Dienstleistungsunternehmen.

Standortfaktoren unterschiedlich bewertet.

Nach der Umfrage gibt es bei der Beurteilung des Angebots an qualifizierten
Arbeitskräften erhebliche Unterschiede zwischen TOU und NTOU. So sehen die
TOU Defizite am Arbeitsmarkt, wohingegen alle anderen Gründer das Angebot
höher als den Bedarf einschätzten. Positiv bewerteten TOU und NTOU die Bahn-
und Flugverbindungen. Nachholbedarf gab es bei den Befragten indessen bei den
Straßenverbindungen.

10.2. Beratungsqualität: Beratungseinrichtung mit Profil

Den größten Korrekturbedarf sahen die Existenzgründer in den Bereichen Ge-
werbesteuersätze und Kapitalangebot. Die Gewerbesteuer stuften TOU als auch
NTOU als zu hoch ein. Dies unterstreicht den Rang der Steuerkomponente für
junge Unternehmen. Negativer noch fällt das Urteil für das Kapitalangebot aus.
Es wurde von den TOU am schlechtesten beurteilt, weil es in vielen Fällen der
kritische Faktor bei den Gründungen ist. Eine weitere Frage an die Gründer betraf
die Beratungseinrichtungen. Auch hier wurde nach Wichtigkeit und Qualitätsein-
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schätzung gefragt. Die TOU vergaben die Durchschnittsnote 3,3, alle übrigen
Gründer benoteten sie mit 2,8. Die beste Qualität bescheinigten die TOU den
privaten Unternehmensberatern (2,4) und der Steinbeis-Stiftung (2,6). Um einiges
schlechter schnitten die sonstigen Institutionen ab, die sämtlich unter der Note 3
lagen. Die Benotung durch die NTOU ergab ein anderes Bild: Die besten Noten
für Beratungsleistung erhielten hier die IHK (2,2), die Verbände (2,7) und das
Informationszentrum für Existenzgründungen (2,8). Offenbar wird die Nützlich-
keit des jeweiligen Beratungsangebots für das eigene Vorhaben als Maßstab der
Bewertung genommen. Zum gesamten Netzwerk der unterstützenden Einrichtun-
gen gefragt, bewerteten die Gründer Erreichbarkeit der Beratungsinstitutionen als
besonders positiv; zu wünschen übrig lasse dagegen die Überschaubarkeit des
Angebots. Mangelnde Klarheit und oft gleichartige Angebote verursachten Orien-
tierungsprobleme. Negativ wirken sich außerdem hohe Kosten aus. Fehlende
Fachkenntnis, Bürokratismus und die damit verbundene längere Verfahrensab-
wicklung wurde nur in Einzelfällen bemängelt.

Die Erwartungen der TOU wurden am besten durch die Steinbeis-Stiftung erfüllt,
die mit Konzeption und Zielsetzung am ehesten als Problemlöser gefragt war. Die
übrigen Existenzgründer nannten hier die IHK mit ihrem kostenlosen Service-
Angebot. Es zeichnen sich demnach Beratungseinrichtungen als ideal aus, die ein
klares Profil und niedrige Kosten aufwiesen.

10.3. Gründer- und Technologiezentren (siehe auch Stellungnahme Wirtschafts-
ministerium)

Laut ADT sind derzeit über 300 deutsche Innovationszentren als Instrumente
regionaler Wirtschaftsförderung tätig.

Die Ausfallquote von Gründern, die keine öffentlichen Förderungen in Anspruch
nehmen, beträgt etwa 50%. Die Ausfallquote von öffentlich geförderten Unter-
nehmen beträgt ca. 10 – 12 %. Die Ausfallquote in Gründerzentren beträgt nach
Auskunft nur ca. 4 – 5%.

TGZ leisten einen spürbaren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der regionalen
Wirtschaftsstruktur und Arbeitsplatzbeschaffung (vgl. Stellungnahme Wirt-
schaftsministerium).

10.3.1. Umfeld-, Infrastrukturförderung – Erfolgsbedingungen für Gründer-
zentren

Eine Vorstellung davon, wie wichtig das richtige Umfeld für eine Aktivierung des
Gründerpotenzials ist, konnte die Enquetekommission bei einem Rundgang in der
Innovationsfabrik Heilbronn sowie weitere Gründer- und Technologiezentren ent-
wickeln.

Nicht nur als „Heimstätte für Existenzgründer“, sondern auch als „Nummer 1“
unter den rund 270 bundesweit und 27 in BW existierenden Technologie- und
Existenzgründungszentren sowie Impulsgeber für die Wirtschaftsregion möchte
Geschäftsführer Thomas Villinger die Innovationsfabrik Heilbronn positionieren.
Nach einem Jahr ist die Zukunftsfabrik bereits mit Umweltdienstleistern und
Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Feinwerktechnik, Software und
Medien ausgebucht.

Erfolgsrezept dabei: nicht nur Flächenvermietung, sondern Standortoptimierung
durch Consulting und Serviceangebote im Sekretariat, Synergien bei Auftrags-
vergabe, Kapitalbereitstellung und Türöffnerfunktion durch Förderbeirat, Paten
und Netzwerke. Als einziges Zentrum in Deutschland hat die Innovationsfabrik
den Status eines Betreuungsinvestors der Technologiebeteiligungsgesellschaft
(tbg/Tochtergesellschaft der DtA) und betreut die Entwicklung technologischer
Produkte bis zur Marktreife. Als bundesweit erstes Zentrum soll ein eigenes Ver-
triebs- und Service-Callcenter eingerichtet werden. In enger Zusammenarbeit mit
der IHK ist außerdem ein regionaler Venture Capital-Fonds geplant.

10.3.2. Beispiel: Netzwerk dezentrale Gründerzentren, Wirtschaftsregion Frei-
burg

Die Wirtschaftsregion Freiburg richtet derzeit dezentrale Gründerzentren an den
Standorten Emmendingen, Müllheim, Gewerbepark Breisgau und Waldkirch ein.
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Mit den Zentren soll ein Angebot an lokale Existenzgründer und junge Unterneh-
men gemacht werden. Die Gründerzentren sind charakterisiert durch zentrales
Management mit dezentralem Zentrumservice und als Netzwerk über den Stand-
ort hinweg zwischen den einzelnen Zentren zu verstehen.

Die Wirtschaftsregion Freiburg wird den Aufbau und den Betrieb der Gründer-
zentren übernehmen. Als Koordinator der Zentren wird von der Wirtschaftsregion
Freiburg ein Zentrenmanager beschäftigt, der zentralseitig den Betrieb der
Gründerparks mit Beratung der Firmengründer übernimmt. Der Schwerpunkt der
Beratung wird in den Bereichen Finanzierung, Erarbeitung von Business-Plänen,
Marketingfragen unter Vermittlung von Senioradvisers liegen, aber auch eine all-
gemeine Betreuung von Unternehmensgründern übernimmt der Zentrenmanager.
Eine wichtige Aufgabe ist darüber hinaus die Vermittlung von Kontakten zur
Universität und wissenschaftlichen Einrichtungen.

Innerhalb des jeweiligen Gründerzentrums sollen moderne Telekommunikations-
anlagen und EDV-Vernetzung sowie weitere Gemeinschaftseinrichtungen zur
Verfügung stehen. Angebote wie Sekretariatsservice, Tagungsräume und sonstige
Infrastrukturmaßnahmen sollen ermöglichen, dass die Existenzgründer sowie die
jungen Unternehmer sich von Anfang an auf die wesentlichen Aufgaben ihrer
neuen Tätigkeit konzentrieren können. Die subventionierte Mietdauer wird auf
5 Jahre begrenzt sein.

10.3.3. Neuartige Gründerzentren

Das Venture Lab ist der Anfang für eine neue Generation privater Fördereinrich-
tungen für Jungunternehmer. Von den herkömmlichen Technologiezentren unter-
scheidet sich das Gründerlabor v. a. in puncto Finanzierung: Während Nach-
wuchsunternehmen bei den bisherigen üblichen Technologiezentren Laborräume,
Büro- oder Werkstätten verbilligt nutzen können, zahlen sie im Venture Lab keine
Miete: Wer hier einziehen darf, bekommt möblierte Büros, Telefonanlagen, Fax,
PCs, Drucker, Notebook, Mobiltelefone gratis, dazu Betriebskosten inklusive.
Obendrein teilen sich die bis zu 15 High-tech-Teams auf dem rd. 1400 m2 großen
Büroraumareal Sekretariatsdienste, Kopiermaschinen, Konferenzräume und eine
professionelle EDV- und Serverinfrastruktur. Zusätzlich gibt es ein Software-
Paket. Möglich machen dies Sponsoren und Business Angels. Die Finanziers und
Mentoren bieten Existenzgründern zudem juristischen Rat bei Verträgen oder
Gesellschaftsfragen sowie Beratung beim Aufstellen von Businessplänen, Markt-
analysen, Vertriebsstrukturen oder Finanzierungsmodellen. Zusätzlich kooperie-
ren die Venture-Lab-Betreiber mit Hochschulen.

In der Regel müssen die Bewerber 3 bis 5 % ihrer Unternehmensanteile im
Erfolgsfall an Venture Lab abtreten. Die so entstandenen Gewinne werden an-
schließend wieder vollständig reinvestiert.

Das Vorbild stammt aus den USA, von den sog. Incubators. In den USA stieg die
Zahl der Gründerbrutstätten in den vergangenen 18 Jahren von 12 auf über 600
an. Mit Hilfe der Incubators wurden rd. 19 000 Unternehmen und rd. 245 000
Arbeitsplätze gefördert.

10.3.4. Zufriedenheit in Technologie- und Gründerzentren (TGZ)

Technologie- und Gründerzentren existieren seit etwa 20 Jahren in Deutschland.
Heute gibt es über 200 in der Bundesrepublik, die mehr als 40 000 Beschäftigte
zählen. Da die Förderung durch den Bund seit Jahren reduziert, z. T. sogar ganz
eingestellt wird, und untereinander zudem eine wachsende Konkurrenz vor allem
in den Ballungsgebieten besteht, müssen Technologie- und Gründerzentren den
Wünschen ihrer Kunden noch mehr als bisher Beachtung schenken. Aus diesem
Grund hat die Universität Flensburg, Stiftungslehrstuhl für KMU, in den Jahren
1997 – 1999 eine Untersuchung in Berlin-Brandenburg durchgeführt.

Die Untersuchung zeigte zunächst ein zufriedenstellendes Ergebnis für die TGZ.
Die Einschätzung der Leiter und der Firmen zur Gewichtung und Zufriedenheit
liegen nicht allzu weit auseinander. Auch die Zufriedenheit der Firmen mit den
Leistungen ist im Großen und Ganzen eher positiv denn negativ. Dabei waren
Leistung und Eigenschaften wie Vertrauen zum TGZ-Leiter, Freundlichkeit des
Backoffices, technische Ausstattung, Räume, Miete und Standort nicht nur den
Firmen wichtig, sondern wurden zur Zufriedenheit der Firmen erbracht.
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Die Studie legt aber auch Probleme offen, die auf den ersten Blick nicht erkenn-
bar sind. Dazu gehören folgende Ergebnisse:

Für die Ansiedlung der Firmen in einem TGZ sind primär Miete, Standort und
Umfeld/Rahmenbedingungen entscheidend. Beratung oder Betreuung und Zu-
sammenarbeit sind nachrangig.

Darüber hinaus sind im TGZ viele untypische Einrichtungen angesiedelt, Nieder-
lassung großer Unternehmen, Behörden etc. Manche Firmen sind relativ alt und
lange im TGZ.

Jenseits einer Fördermittelberatung und der Nutzung des Netzwerk des TGZ-
Leiters, die zudem noch nicht gerade zur Zufriedenheit erbracht werden, sehen
weder TGZ-Leiter noch die Firmen besonders großen Bedarf an Beratung. Ins-
besondere sonst so wichtige Beratungen wie Marketing, Personal, Patent und
juristische Beratung werden als unwichtig angesehen und auch nur durch Dritte,
d. h. fremde Berater, oder gar nicht angeboten. Desgleichen gilt für die Zu-
sammenarbeit zwischen den Firmen.

Gerade dort, wo die besonderen Leistungen von TGZ liegen sollten, zeigen sie
Schwächen und schenken diesen geringe Beachtung. Auch die Firmen schienen
diese Leistung nicht zu erkennen und zu verlangen. Die TGZ bieten ordentlichen
Mietraum zu akzeptablen Bedingungen und werden dafür von den Firmen als
Standort gewählt. Den Zielen der TGZ, neben dem Angebot von Mietraum auch
umfassende Beratung und Betreuung zu geben, sowie die Zusammenarbeit zwi-
schen den Firmen zu fördern, kommen die TGZ nur begrenzt nach.

Im europäischen Benchmarking „BEST“ von Technologiezentren belegte Karls-
ruhe den 1. Platz. Bei der ADT befindet sich ein System zur Zertifizierung von
TGZ in Vorbereitung.

10.3.5. Unternehmerinnen-Zentrum

Ziel eines Unternehmerinnen-Zentrums (UZ) ist die Förderung von Gründerinnen
und Unternehmerinnen. „Unter einem Dach“ bietet ein UZ gewerblich zu nut-
zende Räume für Frauenbetriebe und -projekte. Dabei sollen neue, von den Betei-
ligten mitbestimmte Arbeits- und Kommunikationsformen aufgebaut werden.

Die Startchancen der Frauen sollen bei der Unternehmensgründung und auf dem
Weg in die Selbständigkeit durch die Rahmenbedingungen im UZ und durch ein
für Frauen positives Umfeld verbessert werden. Hierzu gehört die Berücksich-
tigung frauenspezifischer Anforderungen an die Organisation des Berufs- und
Arbeitslebens und des Umfeldes wie:

• Infrastrukturangebote im Zentrum, die den Bedürfnissen der Frauen ent-
sprechen (Gemeinschaftsräume und -flächen für Kommunikation und Aus-
tausch, Serviceangebote wie Telefonzentrale/Call-Center für Erreichbarkeit
auch bei Abwesenheit, Kinderbetreuungsmöglichkeit u. a.)

• flexible Raumnutzung und Möglichkeiten für flexible Arbeitszeitmodelle

• soziale und betriebswirtschaftliche Vorteile, auch Möglichkeiten für Teilzeit-
gründungen, als Voraussetzungen für tragfähige Vollexistenzen

• die Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze, insbesondere für Frauen

• Erleichterung einer konkurrenzfähigen Etablierung auf dem Markt

• Weiterbildungsveranstaltungen und Kooperationen

• Möglichkeiten gegenseitiger Unterstützung und Beratung

Durch die Identifikation mit dem Zentrum kann eine gemeinsame Corporate
Identity entwickelt und ein positives öffentliches Image aufgebaut werden. Das
„Gefühl einer starken Gemeinschaft“ kann entstehen. Die Isoliertheit, die Frauen
beklagen, die ein „Einfrau-Unternehmen“ führen, kann aufgehoben werden.

Kooperationen können sich entwickeln, wenn Produkte und Dienstleistungen der
einzelnen Unternehmerinnen sich zu Angeboten zusammenfügen, die für Kun-
dinnen und Kunden als Verbundleistungen oder Komplettangebote attraktiv sind.
Marktnischen werden so gemeinsam erschlossen. Im Zentrum selbst können die
Leistungen angeboten bzw. in Anspruch genommen werden.
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Ein klares Nutzungskonzept mit standortgerechter und am Markt orientierter
Branchenauswahl sollte Vorrang haben vor einer willkürlichen Zusammensetzung
der Branchen im Zentrum. Branchenspezifische Konzepte wie ein Wellness-
Center oder ein Design-Zentrum können mögliche Wege sein, um eine zentrums-
eigene Corporate Identity aufzubauen, ein positives Image zu entwickeln und
interne Synergien zu nutzen.

UZ unterscheiden sich in wesentlichen Aspekten von den seit Mitte der achtziger
Jahre entstandenen Technologie- und Gründerzentren (TGZ):

• TGZ haben eine Inkubatorfunktion. Nach in der Regel zwei bis 5 Jahren müs-
sen sich die Mieter/innen einen anderen/neuen Standort suchen. Der Druck der
Marktetablierung innerhalb dieser Zeit ist daher sehr hoch. Die meisten UZ
beschränken die Mietdauer dagegen nicht

• TGZ sind in erster Linie gewerblich-technologisch orientiert. Zielgruppe sind
innovative ExistenzgründerInnen in den Bereichen neue Technologien und den
dazugehörenden Dienstleistungen. Auf Grund der von Frauen gewählten Aus-
bildungs- und Studiengänge sind dadurch nur wenige Frauen angesprochen, sie
bilden deshalb eine Minderheit in den TGZ.

• Personenbezogene Dienstleistungen sowie Handel und freie Berufe sind in
TGZ nur in geringem Maße vertreten. Dies sind jedoch Bereiche, in denen
Frauen sich schwerpunktmäßig selbstständig machen.

• TGZ sind ein Instrument der kommunalen Wirtschaftsförderung und der regio-
nalen Strukturpolitik mit regelmäßiger öffentlicher Subventionierung. UZ sind
Privatinitiativen, beziehungsweise Initiativen von Vereinen oder Projekten.

Der Förderverein übernimmt eine Wirtschaftsförderungsfunktion vor Ort und
leistet einen Beitrag zur Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungs-
plätzen. Durch ein Unternehmerinnen-Zentrum wird die örtliche Angebotsstruk-
tur an Dienstleistungen und Produkten verbessert. Der Verein sucht und bietet
einen Standort an, an dem sich Unternehmerinnen im Verbund ansiedeln können,
eine technische Infrastruktur und Personal gemeinsam nutzen. Das Ziel der vom
Verein gegründeten Betreiberinnen-Gesellschaft liegt nicht darin, einen möglichst
hohen Gewinn zu erwirtschaften, sondern kostendeckend zu arbeiten und den
Unternehmerinnen gute Start- und Arbeitsbedingungen zu schaffen.

Anders als Technologiezentren, in denen nur wenige Unternehmerinnen zu finden
sind, und anders als gewerblich orientierte Gründerzentren (z. B. in Hannover)
finden Unternehmerinnen-Zentren keine – oder nur nach langer Überzeugungs-
arbeit – ideelle und finanzielle Förderung in den Kommunen. Die Realisierung
eines Zentrums steht stark in Abhängigkeit vom persönlichen ehrenamtlichen
Engagement und auch finanziellen Einsatz von Promotorinnen vor Ort. Die För-
dervereine leisten wichtige Arbeit für den Aufbau, indem sie für die Idee werben,
Überzeugungsarbeit im politischen Raum leisten, interessierte Frauen zusammen-
führen, einen Standort suchen und die Projektentwicklung übernehmen. Diese
Arbeit steht somit im Sinne einer der in einem IES-Gutachten formulierten
Voraussetzungen für ein Zentrum: Interessierte Frauen in einem Ort oder einer
Region, politischer Wille in den Landesbehörden und den Kommunen, finanzielle
Mittel für den Anschub des Projektes und gezielte Beratung und Begleitung
(Glade: Gutachten über Möglichkeiten und Chancen eines Frauengewerbe-
zentrums in Niedersachsen, 1994).

Ansätze für neue Förderkriterien und Unterstützung für Frauen im Strukturwandel
zur Dienstleistungsgesellschaft (vgl. Stellungnahme C. Klaus, Gründerinnen
Consult und Deutsches Gründerinnen Forum):

• Die Kooperation zwischen Wirtschaftsförderung und Gleichstellungsbeauftrag-
ten vor Ort sollte intensiviert werden. Das Land kann diesen Prozess z. B.
durch Informationen und Workshops fördern.

• Eine zentrale Vernetzungsstelle im Bundesland sollte die Aufbauarbeit vor Ort
unterstützen: Informationsfluss und Erfahrungsaustausch, Kontaktförderung,
Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Workshops für EntscheidungsträgerInnen in
Politik und Verwaltung

• Für die Betreiberinnen-Gesellschaft von Unternehmerinnenzentren sollten die
Kommunen/Landkreise für die Anlaufphase Deckungslückenzuschüsse geben.
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• Aus noch zu bildenden Regionalfonds können Darlehen, Garantien und Zu-
schüsse für Unternehmerinnen-Zentren sowie Mikrokredite für Gründerinnen
finanziert werden. Denkbar ist die Einrichtung von Fonds im Rahmen der Spar-
kassen-Organisation als öffentlich-rechtliche Institutionen in kommunaler
Gewährsträgerschaft.

In BW gibt es bisher 3 Gründerinnenzentren in Reutlingen, Ravensburg und
Filderstadt. Ein weiteres wird in Kürze in Heidelberg eröffnet.

11. Existenzgründungsförderung Bund

Auf Bundesebene wurde im Anschluss an die Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur
Verbesserung der Konsistenz und Transparenz der Förderung seit 1996 die
Förderdatenbank des BMWI (www.bmwi.de) sowie die Systematisierung und
stärkere Verzahnung von Bundes- und Landesförderung in Angriff genommen.
Mitte 1998 wurde die Gründungsförderung von NRW und der DtA zu einem
einheitlichen Bund-Länderprogramm „Gründungs- und Wachstumsfinanzierung“
zusammengelegt, mit schlankem Verfahren und einheitlicher Antragstellung.
Inzwischen gebe es auch mit dem Land Brandenburg eine entsprechende Verein-
barung, mit anderen Ländern wurden Verhandlungen geführt, so auch mit BW.

Die Verhandlungen wurden im September 2000 mit der Vorstellung eines
gemeinsamen Wachstums- und -Gründungsprogramm für Baden-Württemberg
abgeschlossen.

Zielsetzung der Bundesregierung sei, so Herr Faas, BMWI, die Förderung auf
wenige Programme zu konzentrieren und zu vereinfachen sowie Passgenauigkeit,
Finanzierbarkeit, Genehmigungserfordernisse zu berücksichtigen. Zusätzlich
gelte es die Förderung an die Wandlungsprozesse in der Wirtschaft anzupassen.
So hätten neue innovative Dienstleistungsunternehmen und Kleingründer andere
Finanzierungsbedürfnisse als klassische Handwerksunternehmen.

Mit der Zielsetzung der Bündelung der Mittelstandsförderung erfolgt auch der
Zusammenschluss von KfW und DtA. Die DtA – bisher Gründerbank – wird
künftig als Tochter der KfW alle Mittelstandsförderprogramme koordinieren.

12. Existenzgründungsförderung Baden-Württemberg:

Die Landesregierung habe vielfältige Initiativen ergriffen, um potentielle Gründe-
rinnen und Gründer zu motivieren und zu informieren, durch Beratung und Schu-
lung die Erfolgschancen der Gründung zu verbessern und durch zinsgünstige
Darlehen und die Mobilisierung zum Beteiligungskapital die Finanzierung der
Gründungen zu erleichtern.

Die Existenzgründungsförderung durch Information, Beratung und Qualifizierung
aus Privatisierungserlösen habe ein gutes Niveau erreicht. Neu sei die Förderung
sog. Gründerverbünde an Hochschulen.

Im Bereich der Finanzhilfen seien auf Grund der Anregungen der Prüfstandskom-
mission durch Programmzusammenlegungen höhere Transparenz und bessere
Handhabbarkeit einzelner Programme erreicht worden. Ein weiteres Anliegen sei
eine „Förderung aus einer Hand“ vor allem im Existenzgründungsprogramm.
Diese Forderung konnte bisher nicht umgesetzt, dagegen eine Verfahrens-
beschleunigung bei der Bearbeitung von Darlehensanträgen erreicht werden (vgl.
oben; ein Gründungs- und Wachstumsprogramm wurde zwischenzeitlich
erreicht).

Die Förderung von Existenzgründungen und Betriebsübernahmen werde künftig
in der MFG-Novelle als eigenständiger Förderbereich aufgenommen.

Die überbetriebliche Existenzgründungsförderung ist seit dem Jahr 1994 im Infor-
mationszentrum für Existenzgründungen institutionalisiert, das seine Schwer-
punkte im Rahmen von zwei Existenzgründungsinitiativen 1994 – 97 und
1997 –2001 entwickelt hat. Das ifex führe Schwerpunktinitiativen für Gründe-
rinnen, Hochschulen, Schulen, Ausländer und Arbeitslose sowie regionale Initia-
tiven durch und arbeite mit breiter Akzeptanz mit rund 1200 Partnerinstitutionen
zusammen. Förderinstrumente seien die Qualifizierungs-, Beratungs-, Messe- und
Projektförderung.
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12.1. Existenzgründungsinitiativen I und II

Mit der Existenzgründungsinitiative I (1994 – 1996, 50 Mio. DM) seien in einer
flächendeckenden Mobilisierungskampagne des ifex ca. 25000 potentielle
Existenzgründer angesprochen worden, die Beratung und Qualifizierung von
Existenzgründerinnen und -gründern ausgebaut, die Förderdarlehen der Landes-
kreditbank quantitativ und qualitativ verbessert, der Risikokapitalfonds des
Landes (15 Mio. DM) bei der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Baden-
Württemberg eingerichtet worden.

Gegenstand der Existenzgründungsinitiative II (1997– 2001, 100 Mio. DM) sei:
Die Ausdifferenzierung der Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen des ifex,
z. B. Schwerpunktinitiativen für Gründerinnen, Hochschulen, Schulen, auslän-
dische Mitbürger, Arbeitslose und branchenspezifische Maßnahmen, d. h. die
weitere Mobilisierung von Zielgruppen und Branchen, ein umfassendes Infor-
mationsangebot im Internet und der Ausbau der Messeförderung. Weiter sei
Gegenstand die Verbesserung der Darlehensförderung durch die L-Bank, z. B.
Haftungsfreistellung, Starthilfe, die Förderung der Unternehmensgründung aus
Hochschulen, Forschungsinstituten etc. in der Frühphase, insbesondere im Pilot-
projekt „Gründerverbünde auf dem Campus“, die Initiative des Landes zur Grün-
dung eines echten VC-Fonds in Baden-Württemberg, Aufstockung des Risiko-
kapitalfonds des Landes bei der MBG, die Förderung von Software-Centern, von
Modellvorhaben und Gutachten. Am Venture-Capital-Fonds Baden-Württemberg
sei das Land mit 5 Mio. DM beteiligt. Der Fonds werde insgesamt ein Beteili-
gungsvolumen vom 100 Mio. DM ermöglichen. Er enthalte keinerlei Subven-
tionen des Landes, vielmehr habe das Land die gleichen Rechte und Pflichten wie
die Gesellschafter aus der Privatwirtschaft.

Ferner fördert das Land Existenzgründungsseminare, die Gruppenbeteiligung von
Existenzgründern an Messen, Regionale Selbsthilfeeinrichtungen und Grün-
dungsinitiativen, ein Qualifizierungsangebot an Hochschulen und Berufsschulen
(Seminare, Existenzgründungstage, Projektwochen) sowie gründungsrelevante
Modellprojekte (Gründerverbünde auf dem Campus, Gründerdiagnose).

Existenzgründer können sich an das Informationszentrum für Existenzgründung
(ifex) wenden, das auch zentrale Anlaufstelle für Informationen über das Förder-
instrumentarium ist. Die vom Land geförderte Beratung von Existenzgründern
wird im Bereich des Handwerks über die Handwerksorganisationen, in den
Bereichen des Handels und des Hotel- u. Gaststättenwesens über die jeweiligen
Verbände abgewickelt. Im Bereich der Industrie stehen die Industrie- u. Handels-
kammern zur Kurzberatung zur Verfügung. Die vom Land geförderte Beratung
für Gründung aus der Industrie und den Dienstleistungen erfolgt über das
Rationalisierungskuratorium der Deutschen Wirtschaft (RKW).

Das Dritte Finanzmarktförderungsgesetz habe wesentliche Erleichterungen und
erweiterte Anlage- und Refinanzierungsmöglichkeiten gebracht. Das erwartete
Steuerentlastungsgesetz 2000 würde mit einer Freistellung der Erlöse aus dem
Verkauf von Beteiligungen zusätzliches Kapital in den Beteiligungsmarkt ziehen
und die Beweglichkeit des Kapitals deutlich erhöhen. Die Herabsetzung der sog.
Wesentlichkeitsgrenze im Einkommensteuergesetz von 10 auf 1 % werde dem-
gegenüber die Möglichkeiten von Mitarbeiterbeteiligungen grundlegend ver-
schlechtern, was insbesondere junge High-tech-Unternehmen äußerst nachteilig
treffen werde.

Regionale und sektorale Initiativen zur Unterstützung von Gründern könnten sehr
wirksam sein, insbesondere wenn sie neben Beteiligungskapital auch Beratung
und Begleitung zur Unternehmensführung, Markterschließung etc. anböten. Das
Land unterstütze und propagiere solche integrierten Initiativen über das ifex.

12.2. Förderung des Innovations- und Technologietransfers

Die Förderung des Innovations- und Technologietransfers durch Unternehmens-
gründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen ist ein Kernbereich,
der mit 100 Mio. DM ausgestatteten Existenzgründungsinitiative der Landes-
regierung. Dabei geht es v. a. um die Gründerverbünde auf dem Campus und den
baden-württembergischen Hochschulen. Ziele dieses seit Mitte 1998 laufenden
Modellprojektes sind:
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• die konsequente Umsetzung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse in wirt-
schaftliche Wertschöpfung

• die zielgerichtete Förderung des großen Potenzials an Gründerpersönlichkeiten
und Geschäftsideen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen

• der Auf- und Ausbau von Kooperationen zwischen den Hochschulen, Unter-
nehmen und weiteren Partnern für eine effektive Unterstützung von Unterneh-
mensgründungen

• eine deutliche Steigerung der Anzahl technologieorientierter und innovativer
Unternehmensgründungen und Dienstleistungen, verbunden mit entsprechen-
den Arbeitsplatzeffekten.

In den Gründerverbünden können potentielle Existenzgründer bis zu 2 Jahre auf
dem Campus bleiben und die Ressourcen ihrer Hochschule oder Forschungs-
einrichtung kostengünstig nutzen. Sie werden dabei durch ein Netzwerk von
Unternehmern hinsichtlich von Marktorientierung und unternehmerischen Ent-
scheidungen beraten.

Insgesamt setzt die Landesregierung für die Anschubfinanzierung der Gründer-
verbünde für einen Zeitraum von 5 Jahren 20 Mio. DM ein. Damit geht das Land
neue Wege. Mittlerweile gibt es 8 Gründerverbünde in Hohenheim, Stuttgart,
Ulm, Freiburg/Furtwangen/Offenburg, Karlsruhe/Pforzheim, Konstanz/Ravens-
burg/Weingarten, Mannheim/Heilbronn und Tübingen/Reutlingen. Die Branchen-
schwerpunkte der Gründerverbünde richten sich weitgehend an den Fachrichtun-
gen der jeweiligen Hochschulen aus. Die meisten Gründungen werden in Zu-
kunftsbranchen Informationstechnologien, Lifesciences, Biotechnologie und Mul-
timedia erfolgen.

Beim Wettbewerb EXIST – Existenzgründer aus Hochschulen, der eine ähnliche
Zielsetzung wie die Gründerverbünde hatte, wurden die Region Stuttgart mit
ihrem Projekt PUSH und die Region Karlsruhe mit dem KEIM unter insgesamt
5 Bundessiegern ausgewählt. Dies war ein Erfolg für die Hochschulregion in
Baden-Württemberg und eine Ermutigung, die Hilfen für Ausgründungen aus
Hochschulen, Forschungseinrichtungen sowie vergleichbare spin-offs aus Unter-
nehmen zu verbessern.

12.3. Beratung, Schulung, Information und Messeförderung:

Managementfehler sind die Hauptursache für das Scheitern von Unternehmens-
gründungen. Erst danach kommen Einflüsse des Marktes, der Konjunktur oder die
unzureichende Finanzierung. Aus diesem Grund bildet der Bereich Beratung und
Qualifzierung von Gründern einen wichtigen Pfeiler der Existenzgründungsinitia-
tive. 1998 stieg die Zahl der Beratungstage, die über das Rationalisierungskurato-
rium der Deutschen Wirtschaft abgewickelt und vom Land gefördert wurden, um
1/3 auf 4000. Für 1999 ergab sich eine weitere beträchtliche Steigerung. Schwer-
punkte der RKW-Beratung sind Betriebsübernahmen und Existenzgründungs-
beratung im Dienstleistungsbereich. Bei dezentralen Sprechtagen bietet das RKW
potentiellen Gründerinnen und Gründern kostenlose Erstberatungen.

In der Orientierungsphase wird für 6 Beratungstage der Eigenanteil der Grün-
dungsinteressierten auf 200 DM halbiert und dafür der Eigenanteil der weiteren
14 Beratungstage von 400 auf 500 DM pro Tag erhöht, wobei der größte Anteil
der Beratungskosten weiterhin beim Land verbleibt. Da allein im Handwerk in
den nächsten Jahren über 15000 Betriebsübergaben zu erwarten sind, hat der
Baden-Württembergische Handwerkstag eine Beratungs- und Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft für Handwerk und Mittelstand (BWHM) eingerichtet. Messe-
beteiligungen können Existenzgründerinnen und -gründern beim Marketing wir-
kungsvoll helfen. 1998 wurden 225 junge Unternehmen und damit dreimal so viel
wie im Vorjahr, mit insgesamt rd. 1 Mio. DM gefördert.

Allgemeine Existenzgründungstage und Seminare werden inzwischen von Kam-
mern, Verbänden und Wirtschaftsfördereinrichtungen im Land nahezu flächen-
deckend angeboten. Das Informationszentrum für Existenzgründung (ifex beim
Landesgewerbeamt) hat 150 solcher Veranstaltungen finanziell und in vielen Fäl-
len auch konzeptionell unterstützt. Das ifex richtet seine Informations- und Quali-
fizierungsangebote gezielt an Branchen, in denen noch Bedarf besteht, z. B. im
Bereich der Humandienstleistungen, der Neuen Medien, der Umwelttechnologie,
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Biotechnologie und Hotel- u. Gaststättengewerbe. Informations- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen für potentielle Gründer wurden auch an baden-württembergi-
schen Hochschulen intensiviert. An verschiedenen Hochschulstandorten bedürfen
diese Angebote inzwischen keiner Unterstützung des ifex mehr.

Im Rahmen einer Schulinitiative werden Schüler und Lehrer für das Thema
„unternehmerische Selbstständigkeit“ sensibilisiert. Der Schwerpunkt liegt bei
Berufsschulen und allgemeinbildenden Schulen. Langfristiges Ziel ist die Integra-
tion des Themas als fester Bestandteil in den Schulunterricht. Durch Unterstüt-
zung des Kultusministeriums wurde durch das Wirtschaftsministerium die Aktion
„Unternehmer an die Schulen“ gestartet, in deren Rahmen bekannte Unterneh-
merpersönlichkeiten an Schulen über die Chancen, Risiken und Herausforderun-
gen unternehmerischer Tätigkeit informieren. Die Auftaktveranstaltung wurde im
November 1998 mit gutem Erfolg in einem Stuttgarter Gymnasium durchgeführt.
1999 folgten weitere Veranstaltungen.

Da Frauen häufig besondere Schwierigkeiten bei der Existenzgründung haben,
wurden 1998 insgesamt 21 Informations- und Qualifizierungsmaßnahmen für
Gründerinnen vom Land gefördert, bzw. mitgetragen. Für Gründerinnen wurde
ein spezielles Coaching entwickelt und die Zahl der Beraterinnen im Pool des
RKW-Beratungsdienstes erhöht.

1999 hatten die Regionen Stuttgart und Karlsruhe erstmals einen Ideenwett-
bewerb für Gründungen ausgeschrieben, der vom Land ebenfalls wie der erfolg-
reiche Businessplan-Wettbewerb 1997/98 der Region Stuttgart, unterstützt wurde.
1998 wurde erstmals der Baden-Württembergische Gründerpreis mit einem Preis-
geld von insgesamt 100 00 DM an drei Unternehmen vergeben, die aus über 400
Bewerbungen ausgewählt wurden.

Das Angebot an Fördermaßnahmen, Veranstaltungen und regionalen Initiativen
für Existenzgründer und Betriebsübernehmer ist in den letzten Jahren stark gestie-
gen. Um Gründungsinteressierten den Überblick zu erleichtern und jungen Unter-
nehmen gezielt Informationen zu geben, wurde am 3. und 4. Dezember 1999
unter der Schirmherrschaft des Wirtschaftsministers erstmals die „Newcome“ als
Fachmesse und Kongress für junge Unternehmen in Stuttgart veranstaltet. Neben
Informationsständen, Beratungsangeboten und Börsen wurden Fachkongresse
und Workshops geboten. Veranstalter war die Messe Stuttgart International, ideell
und durch zahlreiche Veranstaltungen unterstützt von der Landesregierung Ba-
den-Württemberg, den Organisationen der Wirtschaft und privaten Unternehmen.

12.4. Verbesserung der Darlehensförderung durch die Landeskreditbank

Das Land hilft bei der Existenzgründung/Betriebsübernahme auch mit zinsverbil-
ligten Darlehen. Die Darlehen werden von der Landeskreditbank Baden-Würt-
temberg (Förderbank) über die Hausbank vergeben. Seit Juli 1999 gibt es die
„Starthilfe Baden-Württemberg“. Für Gründungsvorhaben kann ein Darlehen bis
max. 150 000 DM z.T. ohne zusätzliche Kosten für den Darlehensnehmer ausge-
reicht werden. Die Antragsstellung erfolgt über die Hausbank ausschließlich an
die L-Bank als Förderbank. Auf Grund des eigenen Starthilfeprogramms liegt
Baden-Württemberg bei der Nutzung des Bundesprogramms „Startgeld“ der DtA
mit 8,4 % nur an 10. Stelle.

Seit Dezember 1997 ist der Darlehenshöchstbetrag für alle Existenzgründerinnen
und -gründer verdoppelt worden. Dies ist eine Erleichterung z. B. für kapitalinten-
sive technologieorientierte Gründungen sowie für Betriebsübernahmen. Die Zins-
sätze für Existenzgründungskredite wurden in mehreren Stufen für Existenzgrün-
dungen und innovative technologieintensive Existenzgründungen gesenkt. Die
Zahl der geförderten Existenzgründungen lag in den Jahren 1996 bis 1998 bei
durchschnittlich 3 500. Ab Dezember 1997 konnte bei einem Sicherungsbedarf
für ein Darlehen bis zu 200000 DM eine Haftungsfreistellung in Höhe von 50 %
durch die Landeskreditbank gewährt werden. Dieses vereinfachte Verfahren
wurde gut angenommen (377 Haftungsfreistellungen bis Ende 1998).

12.5. Marktplatz für Wagniskapital, Risikokapitalfonds und Venture-Capital-
Fonds Baden-Württemberg:

Am Börsenplatz Stuttgart gibt es seit Sommer 1998 einen Marktplatz für Wagnis-
kapital, in dem Gründer und risikobereite Anleger zusammentreffen können. Der
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Stuttgarter Börsenservice (SBS) der Börse Stuttgart, begleitet junge Unternehmer
von der Frühphase bis zum Börsengang und präsentiert sie interessierten Investo-
ren. Die ersten Erfahrungen waren erfolgversprechend und das Dienstleistungs-
angebot wurde ausgebaut. Ende 1995 hatte das Land bei der mittelständischen
Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg (MBG) einen Risikokapitalfonds
eingerichtet, und mit 15 Mio. DM Risikokapital ausgestattet.

Unterstützung aus dem Fonds können technologisch oder wirtschaftlich inno-
vative Existenzgründungen aus allen zukunftsträchtigen Technologiebereichen
erhalten. Die MBG geht stille Beteiligungen mit einer Laufzeit von 10 Jahren ein.
Das Land hat daher weitere 5 Mio. DM zur Aufstockung des Risikokapitalfonds
zur Verfügung gestellt. Damit kann die MBG im Risikokapitalfonds bis zum Jahr
2005 ein Beteiligungsvolumen von insgesamt ca. 90 Mio. DM erreichen. Der
Fonds ist revolvierend aufgebaut, so dass die nach 2005 zurückfließenden Beteili-
gungen erneut verwendet werden können (vgl. Kapitel Kapitalausstattung und
Finanzierungskonzepte).

Existenzgründung im High-tech-Bereich brauchen nicht nur risikobereites Kapi-
tal, sondern auch aktive Managementunterstützung und Hilfe bei der Er-
schließung in- und ausländischer Märkte. In der Entwicklungsphase, also bei der
Umsetzung der Idee in ein Produkt, ein Verfahren, oder eine Dienstleistung, be-
teiligen sich nur sehr wenige Kapitalgeber, da in dieser Phase die Risiken am
höchsten sind. Das Land hat daher zusammen mit Kreditinstituten, Finanzdienst-
leistern und Industrieunternehmen 1998 ein Venture-Capital-Fonds Baden-Würt-
temberg geschaffen, der High-tech-Ideen mit sehr hohen Marktchancen, guten
Renditeaussichten, bereits in der Frühphase unterstützen soll. Für das Manage-
ment des Fonds wurde die Technologieholding VC GmbH gewählt, die in diesem
Bereich über große Erfahrung verfügt und nachhaltige Erfolge aufweist. Die
Technologieholding hat im April 1999 ihr Stuttgarter Büro eröffnet.

Der Beteiligungskapitalmarkt sei stark gewachsen (vgl. Kapitel Finanzierung). Im
internationalen Vergleich liege Deutschland bezogen auf seine Wirtschaftskraft
bei Beteiligungskapital aber noch zurück. Defizite lägen u. a. in der Finanzierung
der seed-Phase oder der pre-seed-Phase.

Bezogen auf die Gesamtzahl aller Existenzgründungen spiele Beteiligungskapital
derzeit noch eine geringe Rolle. Beteiligungen an bestehenden Unternehmen er-
folgten ebenfalls nur in geringer Zahl. Gründungen, die Beteiligungskapital erfor-
derten, seien häufig innovativ bis hochinnovativ, schafften völlig neue Produkte,
Produktionsverfahren und Dienstleistungen und öffneten neue Märkte. Sie seien
mittel- und langfristig von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung. In den letzten
5 Jahren habe sich in Baden-Württemberg der Beteiligungskapitalmarkt wesent-
lich verbreitert. Die Aktivitäten öffentlicher und privater Fonds und die Möglich-
keiten an der Börse Stuttgart hätten zugenommen. Schwächen bestünden u. a.
noch im seed- und teilweise im start-up-Bereich, bei der Mobilisierung von priva-
tem Kapital und privaten Unternehmern in Form von Business-Angels, bei inno-
vativen und risikoreichen Vorhaben mit überdurchschnittlichem, aber nicht ex-
trem hohem Renditepotenzial (neben der L-Bank ist noch Raum für private
Fonds). Das Angebot an Beteiligungskapital könnte noch größer und differenzier-
ter sein. Die Möglichkeiten an der Börse Stuttgart, insbesondere im Markt-
segment unterhalb des neuen Marktes, würden noch zu wenig genutzt.

In Baden-Württemberg bestünden in der Frühphasenfinanzierung zwischen den
Stillen Beteiligungen des Risikokapitalfonds und den Engagements des high-tech-
und renditeorientierten Venture-Capital-Fonds Baden-Württemberg eine unzurei-
chende Beteiligungsfinanzierung für innovative Vorhaben mit überdurchschnitt-
lichem, aber nicht extrem hohem Renditepotential. In diesem Bereich sei seit
kurzem die L-Bank mit der „L-Eigenkapital Agentur“ aktiv (bislang 2 Beteiligun-
gen) und gehe Beteiligungen an Unternehmen und Risikokapitalfonds ein. Die
Agentur werde sich in allen Entwicklungsphasen an jungen Unternehmen beteili-
gen und dabei Kapital, unternehmerische Betreuung und Begleitung einbringen.
Die L-Bank wolle dazu beitragen, Lücken an öffentlichem oder privatem Beteili-
gungskapital in Baden-Württemberg zu schließen.

Business-Angels seien in Baden-Württemberg bisher schwer zu finden. Die
Business-Angels-Szene sei völlig unübersichtlich und habe bisher keine Struktur.
Es gäbe fortgeschrittene Überlegungen, z.B. bei der Börse Stuttgart, die derzeit
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zwischen möglichen Mitwirkenden diskutiert würden. Angestrebt werde ein lan-
desweiter Zugang von Gründern und potentiellen Business-Angels, dezentrale
und zentrale Vergleiche der Wunschprofile und langfristig eine Selbstfinanzie-
rung der Einrichtung.

Das Informations- und Beratungsangebot sei bezüglich der Fremdfinanzierungs-
möglichkeiten für Gründerinnen und Gründer ausreichend, während der
Überblick über Beteiligungskapital für potentielle Geber wie Nehmer schwierig
sei. Um Transparenz bemühten sich Fördereinrichtungen des Bundes und in
Baden-Württemberg u. a. Kammern, Börse Stuttgart und ifex. Neben den vorhan-
denen Informationen in den Medien könnten Messen, Kongresse und Ideen- und
Gründerwettbewerbe wirkungsvoll zu mehr Durchsichtigkeit beitragen.

12.6. Modellvorhaben, Untersuchungsaufträge für ausländische Gründer

Ein erhebliches, bislang nur unzureichend erschlossenes Gründerpotenzial liegt
bei ausländischen Arbeitnehmern in Deutschland. Diese Existenzgründer nehmen
die Beratungsmöglichkeiten und Förderhilfen des Landes bislang praktisch nicht
in Anspruch. Zum Teil existieren Schwellenängste gegenüber Förderangeboten
oder es bestehen Sprachbarrieren. Ziel der Initiative ist es, türkische Existenz-
gründer zu Gründungen auch außerhalb der traditionellen Tätigkeiten (insbeson-
dere im Lebensmittel- u. Gaststättenbereich) zu motivieren, sie verstärkt an die
Beratungs- und Förderhilfen heranzuführen und dadurch ihre Erfolgsquote we-
sentlich zu verbessern. Im April 1999 fand in Stuttgart ein erster Informationstag
für türkische Gründerinnen und Gründer unter Beteiligung von Kammern und
Verbänden statt, eine weitere Veranstaltung am 19. Juni 1999 in Mannheim.

Das Wirtschaftsministerium hatte eine Untersuchung in Auftrag gegeben, die die
größten Gründungshemmnisse für Türken in Baden-Württemberg ermitteln sollte.
Dabei sollten konkrete Vorschläge zur Information und Motivation für diese Grün-
dungsklientel gegeben werden. Darüber hinaus bemühte sich das Wirtschafts-
ministerium, türkische Banken in Deutschland, die dem Kreditwesengesetz unter-
liegen, in die finanzielle Förderung einzubinden. Dabei wird u.a. versucht, Vermö-
genswerte im Heimatland als Sicherheit für Gründungskredite zu mobilisieren.

Das Wirtschaftsministerium hat darüber hinaus ein Testverfahren in Auftrag ge-
geben, bei dem mit einem multimodalen, psychologischen Diagnoseverfahren die
Eignung von Gründungsinteressierten für eine unternehmerische Tätigkeit bewer-
tet werden soll. Der Test soll auch Hinweise für mögliche Verbesserung bei
Schwächen der Gründer in einzelnen Bereichen geben. Ein weiteres Gutachten
befasst sich mit Existenzgründungen und jungen Unternehmen in Netzwerken
und ihren Besonderheiten. Hieraus ergeben sich neue Anhaltspunkte für die nicht-
finanzielle wie auch finanzielle Existenzgründungsförderung.

Vom 8. bis 10. Juni 1999 fanden in Stuttgart im Rahmen der deutschen Präsident-
schaft in der Europäischen Union ein Kongress und eine Fachtagung zum Thema
„Unternehmerische Selbstständigkeit und Bildungsziel für Europa“ statt. In der
Veranstaltung, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem
Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg mit finanzieller Unterstützung der
Europäischen Union durchgeführt wurde, wurden die Eignung der Bildungs-
systeme mit Blick auf unternehmerisches Denken, unternehmerische Selbststän-
digkeit, diskutiert und Modelle für Ausgründungen aus Hochschulen und For-
schungseinrichtungen vorgestellt. Die Veranstaltung soll als Fachkongress eine
Fortsetzung finden.

12.7. Ausblick:

Im Rahmen der Veranstaltung „Gründerland Baden-Württemberg 1999“ wurden
18 innovative Existenzgründer, Förderinitiativen und Städte für ihre vorbildlichen
Leistungen bei Existenzgründungen bzw. deren Unterstützung, ausgezeichnet.

Seit 1996 wurden in Baden-Württemberg über 10 000 Existenzgründer mit einer
Mrd. DM Darlehen gefördert. Von 1996 bis 1998 wurden insgesamt über 10 000
Existenzgründer, bzw. Betriebsübernehmer, mit Förderdarlehen im Gesamt-
volumen von 985 Mio. DM unterstützt.

In Baden-Württemberg gäbe es 12 – 20000 echte Gründungen pro Jahr, davon
würden pro Jahr 3 500 gefördert und ca. 200 –300 Beteiligungen vermittelt. Diese
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seien am aktiven Strukturwandel in Baden-Württemberg beteiligt. Bislang sind
ein Drittel der geförderten Unternehmer Betriebsübernehmer, davon ¼ Frauen.

Geplant sei der Ausbau von Maßnahmen zur Bündelung und Qualitätssicherung
sowie der Aufbau eines landesweiten Internet-Portals, die Verstärkung von Quali-
fizierungs- und Beratungsangeboten für Freelancer und Freiberufler und die
Intensivierung der Vermittlung von Business Angels. Noch weiter ausgebaut
werden müssten auch die Maßnahmen für den Bereich der Betriebsübernahmen
und -übergaben.

Ziel sei vor allem auch die Etablierung des ifex als ständige Einrichtung im LGA
mit gesichertem Budget von 10 Mio. DM, die Ausweitung der Maßnahmen im
Bereich der Unternehmensübergabe und der Aufbau von Kompetenzzentren für
Freelancer und Freiberufler.

Als mögliche Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung in Baden-Württemberg
sah Herr Dr. Rosellen:

• Die Mentalität und gesellschaftliche Wertschätzung gegenüber Unternehmer-
tum und Innovation müsse sich noch stärker öffnen.

• Die stärkere Öffnung der Hochschulen und Forschungseinrichtungen für Unter-
nehmensgründungen und die wirtschaftliche Nutzung wissenschaftlicher Er-
gebnisse (Verstärkung des Praxisbezugs, Ausbildung zu unternehmerischem
Denken und Bonussysteme, Ausweitung der Gründerwettbewerbe, Wettbewerb
der Hochschulen und systematische Prüfung der wissenschaftlichen Ergebnisse
auf ihre wirtschaftliche Nutzbarkeit).

• Weitere Verbesserung der Transparenz der Beteiligungsfinanzierung, insbeson-
dere für GründerInnen und junge Unternehmen sei notwendig.

• Die Ermunterung von Investments in der seed-Phase oder auch noch früher
müsse vorangetrieben werden.

• Mehr Selbstorganisation in der Beteiligungskapitalszene, möglicherweise in
Form von VC-Clubs sei notwendig.

12.8. Bewertung der Förderung von Existenzgründungen durch Verbände und
Verbesserungsvorschläge

Nach Angaben des BWIHT – sind in der Vergangenheit auch unkoordinierte Ein-
zelmaßnahmen verschiedener Träger zu beobachten gewesen.

Hauptprobleme für Existenzgründer bilden Finanzierungs-, Informations- und
Qualifizierungsmängel. Angesichts eines seit Jahren sinkenden Saldos von Ge-
werbean- und -abmeldungen müsse es vorrangiges Ziel sein, die Qualität und
Überlebensfähigkeit der Existenzgründungen zu verbessern und nicht Existenz-
gründungen um jeden Preis zu fördern, so IHK-Geschäftsführer Dr. Helmut
Kessler. Verstärkt werden sollte v. a. die Bestandssicherung bestehender Betriebe.

Die Tatsache, dass viele Gründer in den ersten Jahren scheitern, zeige, dass es mit
der Bereitstellung von Fördergeldern und der Werbung für die Alternative Selbst-
ständigkeit nicht getan sei. Um die Überlebenswahrscheinlichkeit von Existenz-
gründungen zu erhöhen, sei vor allem qualifizierte Beratung erforderlich.

Daher sollte künftig die finanzielle Förderung enger mit der Beratung verzahnt
werden. Beispielhaft wurden die Beratungszentren genannt, die gemeinsam von
der Deutschen Ausgleichsbank mit Industrie- und Handelskammern und Hand-
werkskammern getragen werden. In diesen Beratungszentren fänden kostenlose
Sprechtage mit Finanzierungsexperten der Deutschen Ausgleichsbank zu Fragen
rund um die Finanzierung von Unternehmensgründungen und -festigungen statt.
Denn nach wie vor seien Finanzierungsmängel eine Hauptursache für das Schei-
tern von Existenzgründungen. Ziel der individuellen Einzelberatungen sei es,
Existenzgründer bzw. Unternehmer orts-, problem- und zeitnah mit fundierten
Informationen über die staatlichen Fördermöglichkeiten zu versorgen und ein
optimales Finanzierungspaket zu schnüren. Zum Beratungsinhalt gehört auch eine
gezielte Vorbereitung auf das Gespräch mit der Hausbank.

Aber nicht nur Existenzgründungen bedürfen der Beachtung; künftig sollte auch
die Förderung von Betriebsübernahmen und von Maßnahmen zur Untemehmens-
sicherung stärker im Vordergrund stehen. So müssen die entsprechenden Förder-
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einrichtungen dem Gründer auch nach der erfolgten Gründung zur Verfügung
stehen, z. B. wenn es darum gehe, kritische Wachstumsschwellen zu überwinden.

Unternehmen benötigten aber vor allem Unterstützung, wenn sie in Schwierigkei-
ten geraten, so z. B. Liquiditätsschwierigkeiten. Gerade hier fehlen jedoch meis-
tens bedarfsgerechte Beratungsangebote. Ein erprobtes Angebot seien die sog.
„Runden Tische“ der Deutschen Ausgleichsbank zusammen mit den IHKn. Der
„Runde Tisch“ setze auf Synergieeffekte und binde alle Institutionen ein, die zu
einer Stabilisierung des Unternehmens beitragen können, vor allem auch die Ban-
ken. Im Rahmen dieses Projekts werde zunächst durch einen kompetenten Berater
eine gründliche Unternehmensdiagnose durchgeführt, die die Schwachstellen im
Betrieb aufzeige. Diese Unternehmensanalyse bilde die Grundlage für die weite-
ren Gespräche am sogenannten „Runden Tisch“. Die Beteiligten entwickeln ge-
meinsam eine sachgerechte und praktikable Lösung zur Beseitigung der betriebli-
chen Fehlerquellen und zur Finanzierung und Sicherung des Unternehmens. Die
Betreuung des „Runden Tisches“ erfolge durch die entsprechende Industrie- und
Handelskammer bzw. die Handwerkskammer. Momentan besteht dieses Angebot
in Baden-Württemberg in den IHK-Bezirken Heilbronn und Ulm. Es soll mittel-
fristig in fünf Regionen in Baden-Württemberg (BW) laufen.

12.8.1. Baden-Württembergischer Industrie- und Handelstag (BWIHT)

Nach Auffassung des BWIHT sollte auch die Landeskreditbank im Rahmen ihrer
Förderpolitik verstärkt Beratungsaspekte berücksichtigen.

Zukunftsgerichtete Förderansätze

Die IHKn haben ein Gesamtkonzept mit Service-Bausteinen entwickelt. Zentral
dabei: Beratung und Prozessbegleitung, Netzwerke und Türöffnerfunktion auf
dem Markt mittels Messebeteiligung am Gemeinschaftsstand.

12.8.2. Landesverband der Baden-Württembergischen Industrie e.V. (LVI)

Viele Banken seien im „klassischen“ Sicherheitsdenken – das natürlich teilweise
durch das Kreditwesengesetz vorgegeben ist – verhaftet, d. h. die Vergabe von
Krediten ist an materielle Sicherheiten gebunden, die gerade industrienahe
Dienstleister und hier vor allem Existenzgründer nicht im notwendigen Umfang
nachweisen könnten. Hier gehe es um die Finanzierung von Human Capital, das
einen eigenen Wert darstelle, der in dem fortschreitenden Strukturwandel einen
immer höheren Stellenwert einnehme. Eine flexiblere Handhabung sei deshalb
wünschenswert.

Als weiteres Problem könne in diesem Zusammenhang das oftmals fehlende
Know-how von Bankenvertretern genannt werden. Gerade bei Existenzgründun-
gen würden häufig nicht die notwendigen Spezialisten angetroffen, die eine be-
darfsgerechte Beratung, z. B. in Form einer zentralen Anlaufstelle, gewährleisten.

12.8.3. Hotel- und Gaststättenverband (Hoga)

• Branchenzugang nur mit Qualifikationsnachweis.

57% aller Existenzgründer scheitern in den ersten 3 Jahren nach Gründung.
Bei mehr als 67% sind Qualifikations- und Informationsmängel die Ursache.
Daher sollten je nach Betriebsart und Betriebsgröße Qualifikationsnachweise
(Branchenerfahrung und Basiskenntnisse in Unternehmensführung) vorhanden
sein. Hier sind auch die Fördereinrichtungen bei der Vergabe der Förder-
darlehen gefragt.

• Die mit dem Land Baden-Württemberg gestartete Initiative für Sichere
Existenzen im Gastgewerbe, kurz ISEG mit einem für Existenzgründer und
Existenzfestiger (bis 5 Jahre nach Gründung) entwickelten Intensivtraining ist
äußerst erfolgreich und muss auch in Zukunft beibehalten bleiben.

• Um Kapital- und Existenzgründungsrisiken zu verringern, sollte bei der Be-
willigung von Förderdarlehen und Zuschüssen gesplittet nach Betriebsart und
Betriebsgröße eine Mindestqualifikation vorliegen.

• Die Laufzeiten der Förderdarlehen insbesondere bei baulichen Maßnahmen
sollten flexibler (langfristiger) gehandhabt werden. Begrenzte tilgungsfreie
Zeiten auch nach der Erstanlaufphase um bei Liquiditätsengpässen schnell



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

300

handeln zu können. Gerade die Kombination der Förderprogramme in der
Existenzgründungs- und -festigungsphase führt häufig zu hohen Spitzen-
belastungen im 3. Jahr nach der Gründung – häufig durch Belastung des Kon-
tokorrentkontos – bis zum wirtschaftlichen Ende. (Fristenkongruenz bleibt
dennoch Langfristziel der Finanzierung)

12.9. Weiterentwicklungen bei Finanzhilfen (vgl. auch Kap. Finanzierung)

Die Fortentwicklungen im Bereich der einzelbetrieblichen Finanzhilfen des Lan-
des Baden-Württemberg haben sich in den vergangenen Jahren v. a. konzentriert
auf neue Zielgruppen und deren Bedürfnisse wie Kleingründungen und Frauen
mit geringem Kapitalbedarf (Starthilfe BW), Dienstleister, wiederholte Gründun-
gen, schrittweiser Übergang sowie innovative und technologieorientierte Gründer.
Zur Risikoentlastung der Hausbanken wurden Bürgschaftsprogramme und
Haftungsfreistellungen seit 1997 verstärkt. Auch der Beteiligungskapital- und
VC-Markt hat ein starkes Wachstum erfahren, fokussiert bisher aber stark auf
„High Flyer“. Eine Lücke klafft – trotz Mittelständischer Beteiligungsgesellschaft
(MBG), des Risikokapital- und VC Fonds des Landes – bisher nach Auskunft von
Dr. Manfred Schmitz, Generalbevollmächtigter der Förderbank des Landes, noch
bei den eher moderat wachsenden Unternehmen.

Seine Empfehlung daher: Die Schließung dieser Lücke durch eine Beteiligungs-
agentur, Business Angel Netzwerke ausbauen, die Betreuung nach der Gründung
und Unterstützung der Bestandssicherung verstärken. Angesichts der herrschen-
den Kreditvergabepraxis der Hausbanken, empfahl Dr. Schmitz außerdem Netz-
werke bzw. eine Ratingagentur zur Beurteilung von Gründern.

Als führender Startfinanzier (Marktanteil 25 %) plädierte Walter Auel, Abtei-
lungsdirektor der DtA für mehr Kooperation, Konzentration und Bündelung der
Gründungs- und Wachstumsförderprogramme zwischen Land und Bund. So habe
die in NRW und Brandenburg bereits realisierte schlankere Kreditvergabe das
Zusagevolumen deutlich erhöht. Mehr Konsistenz und Transparenz sei auch im
Bereich der heute 7 ERP-Produkte des Bundes nötig, die auf überschaubare
Strukturen abzuschmelzen seien. Auel empfahl außerdem insgesamt die
Umschichtung von der Fremd- zur Eigenkapitalfinanzierung, einschließlich der
Flexibilisierung der geforderten Eigenmittel und mehr Chancenkapital für low
und non-tech Bereiche.

Die Landeskreditbank Baden-Württemberg und die Deutsche Ausgleichsbank
haben ein gemeinsames Förderprogramm geschaffen. Die neue Institution wird
am 1. Dezember starten und Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Baden-
Württemberg (GuW) heißen. Das neue Förderinstitut übernimmt einen Teil des
Finanzierungsrisikos von den Hausbanken. Das Darlehensvolumen sei von 750
Mio.DM auf 1,2 Mrd.DM pro Jahr ausgeweitet worden.

12.10. Beratungszentrum der Landesbank Baden-Württemberg

Seit Ende 1999 stellt die Landesbank Baden-Württemberg angehenden Existenz-
gründern ein eigenes Beratungszentrum mit speziell ausgebildeten Kundenbera-
tern zur Seite. Dort beginnt die Betreuung von Existenzgründern aus der Region
Stuttgart weitaus früher als bisher. Der Service gehe über das Kerngeschäft einer
Bank deutlich hinaus. Kunden würden begleitet und beraten von der Konzept-
phase bis zur Festigung im Markt. Im Mittelpunkt der Aktivitäten des derzeit
fünfköpfigen Teams stehen neben den klassischen Existenzgründern auch Fir-
menübernahmen und tätige Beteiligungen von Jungunternehmen. Hauptaufgabe
des Zentrum sei es, ausschließlich Existenzgründer zu beraten und zu betreuen –
und dies von Anfang an. Die Kontakte der Berater zu öffentlichen Einrichtungen,
Kammern und Unternehmensberatern sollen helfen, die unterschiedlichsten Kom-
petenzen zu vereinen, um die Chancen zur erfolgreichen Existenzgründung deut-
lich zu erhöhen.

Eine weitere wichtige Aufgabe des Beratungszentrums sei es, die Kontakte zum
Netzwerk der Landesbank Baden-Württemberg zu knüpfen. Im Zentrum stehen
v. a. die Vermittlung von Sonderkrediten, Versicherungen, Immobilien oder
Beteiligungen.

Der klassische Firmenkundenberater komme mit Existenzgründern erst dann in
Kontakt, wenn die Finanzierung des Vorhabens anstehe. Die Existenzgründungs-
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berater setzen viel früher an. Sie nehmen an Messen oder Existenzgründertagen
teil und führen Seminare oder Vorträge durch. Die Bereitstellung von Informa-
tionsmaterial oder Planungshilfen runden das Angebot ab.

Über diese Aktivitäten hinaus begleitet das Beratungszentrum Existenzgründer-
wettbewerbe und Initiativen. Beispiel: Die Start-up-Initiative der Sparkassen, der
Ilustrierten Stern und der Unternehmensberatung McKinsey.

12.11. Verbesserungsmöglichkeiten der Förderung: Die vielen bestehenden Bera-
tungsangebote müssen stärker vernetzt und besser koordiniert werden

Die bundesweite Fachtagung Stratego 2000 in Brandenburg kam zu folgenden Er-
gebnissen: Gründungsinitiativen müssen stärker vernetzt und koordiniert werden.
Wichtig sei es, die Gründungsförderung stärker mit anderen wirtschaftspoli-
tischen Instrumentarien zu verknüpfen.

War die Gründungsförderung zunächst eine Domäne von Wirtschaftsverwaltung
und Verbänden, beteiligen sich daran inzwischen Unternehmen und Hochschulen,
ebenso wie Arbeitsämter oder Frauenverbände. Sie verfügen über z. T. hoch-
spezialisiertes Fachwissen und richten ihre Hilfsangebote genau auf bestimmte
Zielgruppen aus. Trotzdem landen Gründer nicht immer bei der Einrichtung, die
sie am besten unterstützen könnte. Das Problem: Suchende werden von der ersten
Anlaufstelle auch dann nicht weitervermittelt, wenn sie andernorts eine bessere
Hilfestellung bekämen. Dass die Initiativen nichts oder zu wenig voneinander
wissen, ist nur eine Ursache. Eigennutz geht auch hier häufig vor Allgemeinnutz.
Kammern stehen ebenso unter Erfolgsdruck wie die aus dem kommunalen Haus-
halt finanzierte Beratungsstelle der Arbeitslosenselbsthilfegruppe.

12.12. Erfolgsfaktoren von Gründungsinitiativen:

Die Schwierigkeit besteht darin, alle Akteure auf ein Allgemeininteresse zu ver-
pflichten. Dennoch gibt es erfolgreiche Projekte, z. B. in Nordrhein-Westfalen.
Hier wurde eine tragfähige Allianz geschmiedet, die vom Wirtschaftsministerium
über Unternehmen, Kammern, Verbände, Volkshochschulen, Arbeitsämter, Ge-
werkschaften, Kirchen bis hin zur Düsseldorfer Börse reicht. Das Erfolgsrezept:
Die Verantwortlichen aus Land, Wirtschaft und gesellschaftlichen Institutionen
haben gemeinsam ein Aktionsprogramm formuliert, das keine Interessengruppe
übervorteilt und dieses in einer professionellen PR-Kampagne auch kommuni-
ziert. Die 1995 gestartete „Gründungsinitiative GO“ hatte weder mehr Geld, noch
neue Strukturen zum Ziel. Sie wollte Vorhandenes besser nutzen und Prozesse
optimieren.

Zwar hatte das Wirtschaftsministerium zunächst die Federführung übernommen,
beschränkte sich aber bald auf die Rolle des Moderators. Umsetzung und Organi-
sation wurde in die Hände einer Unternehmensberatung gelegt, die auch das Con-
trolling übernahm. Bilanz: Von den insgesamt 60000 Interessenten, die sich seit
1995 in einer dem Netzwerk angeschlossenen Einrichtung ausführlich beraten
ließen, waren 50 000 von ihrer ersten Anlaufstelle weiter vermittelt worden.
Inzwischen ist GO ein anerkanntes Gütesiegel, das nur jemand führen darf, der
sich einer Qualitätsprüfung unterzogen hat.

Auf Qualitätskontrolle legt auch die 1998 vom Bremer Wirtschaftssenat initiierte
Gründungsoffensive großen Wert. Um die Wahl der ersten Anlaufstelle nicht dem
Zufall zu überlassen, und eine ganzheitliche Betreuung zu sichern, richtete man in
Bremen eine zentrale Gründungsleitstelle ein. Sie berät angehende Unternehmer
in ihrer gesamten Gründungsphase. In manchen Fällen verweist sie auch an geeig-
nete externe Berater, wobei sie deren Leistung kontinuierlich überprüft. Angesie-
delt ist die Leitstelle beim RKW Bremen. Gemeinsam mit den maßgeblichen
Akteuren ist die Bremer Gründungsleitstelle konzipiert worden. Darin liegt auch
der wesentliche Grund, warum die angestammten Initiativen ihre Leitfunktion
anerkennen.

12.13. Gemeinschaftsinitiative für Existenzgründungen in Deutschland

Um gemeinsam die Kultur der Selbstständigkeit zu fördern und voranzubringen,
hat sich 1999 die Gemeinschaftsinitiative für Existenzgründung in Deutschland,
zu der sich 21 Organisationen in Deutschland zusammengefunden haben, gebil-
det. Diese Gemeinschaftsinitiative umfasst die Industrie- und Handelskammern,
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die Handwerkskammern, die Kreditinstitute und Bürgschaftsbanken, die Freien
Berufe, die Kommunen, die Arbeitsverwaltungen, die Berufsgenossenschaften,
die Gründer- u. Technologiezentren, und die Wirtschaftsjunioren Deutschlands.
Zielsetzung ist ein Service aus einer Hand. Die Initiative will auf breiter Basis
sicherstellen, dass die vielfältig vorhandenen Aktivitäten und Serviceangebote für
die drei Unternehmensphasen – Gründung, Sicherung und Übergabe – übersicht-
licher werden und bei allen Partnern zur Verfügung stehen und das branchenüber-
greifend und flächendeckend, letztlich als Service aus einer Hand. Die Gemein-
schaftsaktion wird als Eigeninitiative von der Wirtschaft selbst organisiert. Die
Partner stellen ihre Netzwerke auf Ebene der Länder und der Region sowie der
Kommunen zur Verfügung und beteiligen sich aktiv.

12.14. Empfehlungen zur künftigen Förderung

In der strategischen Zielrichtung ihrer Empfehlungen waren sich die Experten
insgesamt einig: mehr Konzentration, Bündelung, Koordinierung und Abstim-
mung statt Förderdickicht sowohl zwischen Bund und Ländern als auch im Land.
Verzahnung von Finanzierung und Beratung sowie Förderung aus einer Hand und
„einem Guss“.

Die Frauenwirtschaftsverbände empfahlen:

• Ausbau der Qualifizierung für Existenzgründerinnen, insbesondere Coaching-
Projekte zur Förderung von Übernehmerinnen.

Staatsminister Palmer regte kürzlich ein neues Existenzgründungsprogramm für
die Sparten Multimedia und New Economy an.

13. Rahmenbedingungen

13.1. Scheinselbstständigkeit

Schonfrist für Existenzgründer

Die Landesregierung hat 1999 eine Initiative für eine Schonfrist für Existenz-
gründer gestartet. Grundlage bildete eine bei den Wirtschaftsorganisationen
Anfang des Jahres durchgeführte Umfrage zu Vorschriften und Hindernissen, die
Existenzgründer in der Aufbauphase besonders belasteten. Aus der Vielzahl von
Kritikpunkten wurde durch eine interministerielle Arbeitsgruppe zunächst
Erleichterungen für Gründer in denjenigen Problembereichen vorgeschlagen, die
eine große Zahl von Betroffenen besonders stark belasten.

Hauptelement des Entlastungspakets war eine Bundesratsinitiative mit dem
Ziel, die seit Januar 1999 geltende Neuregelung für Existenzgründer beim
Kündigungsschutz und bei der sog. Scheinselbstständigkeit auf die Dauer von
5 Jahren nicht anzuwenden. Die zum Jahresbeginn von der Bundesregierung
in Kraft gesetzten Regelungen zum Kündigungsschutz und zur Umkehr der Be-
weislast bei der Scheinselbstständigkeit hätten in besonderem Maße bei Existenz-
gründern zu großen Unsicherheiten geführt. Statt Transparenz und sozialer
Sicherheit hätten diese Vorschriften zur Folge, dass Existenzgründer vielfach als
Scheinselbstständige eingestuft würden. Dies führe zu Rechtsunsicherheit bei
Auftraggebern und Auftragnehmern, da hohe Beitragszahlungen zur Sozial-
versicherung drohten.

Durch die Änderung des Kündigungsschutzgesetzes und die uneingeschränkte
Anwendung, würden gerade Existenzgründer und kleine Unternehmen besonders
betroffen. Die uneingeschränkte Anwendung des Kündigungsschutzes auf sämt-
liche Betriebe mit mehr als 5 Beschäftigten führe dazu, dass gerade in der Auf-
bauphase einer Unternehmung die notwendige Flexibilität im personellen Bereich
verloren gehe. Erhebungen in Baden-Württemberg hätten ergeben, dass eine nicht
unerhebliche Zahl von erfolgreichen Existenzgründern bereits vor Ablauf von 5
Jahren mehr als 5 Arbeitnehmer beschäftigten und somit voll unter die Regelung
des Kündigungsschutzes fallen würden. Unabhängig von diesem ersten Schritt
zur Rückkehr zur alten Rechtslage hielt das Land an seiner generellen Ablehnung
der Regelung zur Scheinselbstständigkeit fest.

Das Vorschriftenmoratorium zur Existenzgründung scheiterte im September 1999
im Bundesrat.
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Ein weiteres vielfach vorgetragenes Hemmnis stelle für Existenzgründer die
Bereitstellung für nach Geschlecht getrennten Toilettenräumen dar. Nach der
Arbeitsstättenverordnung müssten in Betrieben mit mehr als 5 Beschäftigten ver-
schiedenen Geschlechts für Frauen und Männer vollständig getrennte Toiletten-
räume bereitgestellt werden. Ferner sei ein Pausenraum vorzusehen, wenn mehr
als 10 Arbeitnehmer beschäftigt werden. EU-Richtlinien schreiben diese Mindest-
standards für Arbeitsstätten vor. Diese europaweit geltenden Regelungen zu
ändern, wäre äußerst schwierig und zeitaufwändig. Das für die Arbeitsstätten-
verordung zuständige Umwelt- und Verkehrsministerium werde deshalb die staat-
lichen Gewerbeaufsichtsämter auffordern, den begründeten Belangen der
Existenzgründer besonders Rechnung zu tragen und auf Antrag befristete
Ausnahmegenehmigungen zu erteilen. Damit könne auch für Existenzgründer mit
Betrieben mit mehr als 5 bzw. 10 Beschäftigten, eine praktikable Lösung ge-
funden werden.

Diese in den letzten Jahren verschärften Anforderungen an die arbeitsmedizi-
nische und sicherheitstechnische Betreuung der Unternehmen stelle ebenfalls be-
sonders für Existenzgründer und kleine Unternehmen eine erhebliche finanzielle
und organisatorische Belastung dar. Diese Unfallverhütungsvorschriften würden
von den Berufsgenossenschaften erlassen. Das Sozialministerium wolle in an-
stehenden Genehmigungsverfahren darauf hinwirken, dass gerade in kleinen
Unternehmen mit geringen Gefährdungspotenzialen die Anforderung so weit als
möglich, zurückgeschraubt und die Beurteilungsspielräume voll genutzt würden.

Verwiesen wird auch auf die im März 1999 vom Landtag beschlossene Änderung
des Ausführungsgesetz zum Baugesetzbuch. Mit der Gesetzänderung zur erleich-
terten Umnutzung ehemaliger landwirtschaftlicher Gebäude wurden verbesserte
Voraussetzungen für Existenzgründer geschaffen. Gerade die Gründung von
Handwerksbetrieben und kleineren Gewerbebetrieben biete sich kostengünstig in
diesen vorhandenen landwirtschaftlichen Gebäuden an.

13.2. Steuervorauszahlung von Existenzgründern oder Betriebsübernehmern

Auf die Steuer, die ein Existenzgründer oder Betriebsübernehmer voraussichtlich
für ein Jahr insgesamt zu bezahlen hat, sind Vorauszahlungen zu entrichten.

Steuervorauszahlungen werden – nach Auskunft des Finanzministeriums – nach
§37 des Einkommenssteuergesetzes (EstG) im Hinblick auf eine voraussichtlich
entstehende Einkommenssteuer festgesetzt. Damit soll erreicht werden, dass der
Steueranspruch, der erst mit Ablauf des Veranlagungszeitraums (Kalenderjahr)
entsteht, bereits während des Kalenderjahrs vereinnahmt und damit kassenwirk-
sam wird. Im Jahr der Betriebseröffnung oder der Übernahme eines Betriebes
richtet sich das Finanzamt dabei regelmäßig nach den Angaben des Existenz-
gründers und Betriebseröffnungsbogens.

Bei Existenzgründern ergeben sich derartige Steuervorauszahlungen in aller
Regel zunächst nicht, weil der neugegründete Betrieb im Hinblick auf die damit
zusammenhängenden Investitionen und Aufwändungen in den meisten Fällen
nicht sofort, sondern erst allmählich Gewinne abwerfe. Kommt ein neugegründe-
ter Betrieb in die Gewinnzone, seien Einkommenssteuerzahlungen gerechtfertigt.
Zu einer Existenzgefährdung könne es nicht kommen. Sind Einkommenssteuer-
voraussetzungen zu hoch festgesetzt worden, hat der Steuerpflichtige die Mög-
lichkeit, die Festsetzung der Einkommenssteuervorauszahlung im Nachhinein zu
korrigieren, also herabsetzen zu lassen (vergl. §37 Abs. 3 EstG). Dadurch werde
verhindert, dass dem Betrieb Liquidität entzogen und hierdurch eine Existenz-
gefährdung herbeigeführt werde.

Dieses Verfahren erscheint dem Wirtschaftsministerium ausreichend flexibel, um
eine Existenzgründung nicht zu gefährden.

Eine Gewinnverteilung für Existenzneugründungen auf mehrere Jahre sei nicht
erforderlich. Existenzgründer machten regelmäßig in den ersten Jahren Verluste
oder erwirtschafteten nur geringe Gewinne. Steuerlich maßgeblich hierfür seien
die Ansparabschreibung, die normale Abschreibung und die Sonderabschreibung.
Für Existenzgründer gäbe es bereits Steuervergünstigungen: Mit der Anspar-
abschreibung könnten Existenzgründer für künftige, auch nur vage geplante
Investitionen innerhalb von 6 Jahren einen den Gewinn mindernde bzw. den Ver-
lustvortrag erhöhende Rücklage in Höhe von max. 600 000 DM bilden. Komme
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es zu keiner Investition, so werde bei der Auflösung der Rücklage keine Straf-
verzinsung berechnet. Darüberhinaus gäbe es die Möglichkeit der Sonder-
abschreibung in Höhe von 20 % der Investitionskosten, die neben der normalen
Abschreibung in Anspruch genommen werden könne.

Darüber hinaus ist der Unternehmer – nach Auskunft des Finanzministeriums –
verpflichtet, Umsatzsteuer anzumelden und abzuführen, sowie die Lohnsteuer für
seine Arbeitnehmer einzubehalten und an das Betriebsstätten-Finanzamt ab-
zuführen. Hierbei handele es sich nicht um Steuervorauszahlung des Steuerpflich-
tigen. Soweit es um die Lohnsteuer der Arbeitnehmer und die wie ein durch-
laufender Posten wirkende Umsatzsteuer gehe, erscheine ein Zahlungsaufschub
schon deshalb nicht gerechtfertigt, weil es sich um fremde Steuern handele. Bei
der Umsatzsteuer bestehe zudem die Möglichkeit der Dauerfristverlängerung für
Voranmeldung um ein Monat, sofern ein Abschlag in Höhe von 1/11 der voraus-
sichtlichen Jahresumsatzsteuer gezahlt werde.

14. Existenzgründungsfreundliche Regionen

14.1. Region Stuttgart

1999 wurde die Region Stuttgart von der EU als existenzgründerfreundlichste
Region ausgezeichnet. Vor kurzem erhielt nun die Region Stuttgart von der EU-
Kommission auch noch ein Europäisches Gütesiegel für Spitzenleistungen. Dies
ist Resultat eines Wettbewerbs von 1999. Damals wurde europaweit ermittelt,
welche Region die besten Rahmenbedingungen und effizientesten Netzwerke zur
Unterstützung innovativer Firmengründungen vorweist.

Ausschlaggebend für das Votum der EU-Experten zu Gunsten von Stuttgart war
v. a., dass in der Region Stuttgart eingerichtete „Partnernetz für Unternehmens-
gründung aus Stuttgarter Hochschulen PUSH!“, in dem 16 Partner aus Wirt-
schaft, Forschung und Politik unter der Federführung der WRS zusammen-
arbeiten.

15 von 35 eingereichten Vorschlägen aus europäischen Regionen kamen in die
Endrunde. Diese 15 Regionen bilden inzwischen den Club für Spitzenleistungen
und erhalten im November das Gütesiegel. Mittlerweile haben die 15 Spitzen-
regionen 4 Netzwerke gebildet. Stuttgart sitzt mit Stockholm, Cambridge und
Madrid im Netzwerk SPRING – eine Abkürzung für speed up of regional innova-
tion and economic growth (Beschleunigung von regionaler Innovation und Wirt-
schaftswachstum).

14.2. Regionale Initiativen und Beispiele integrierter Gründungsinitiativen/-mo-
delle

Beispiel im Rahmen der Standortinitiative Neckar-Alb zur Verbesserung der
Existenzgründungsförderung sind die Expertengruppe Steuerberater und Berater,
die die mentale Einstellung dieser Berufsgruppe insbesondere jungen Unter-
nehmen gegenüber verbessern sollen; oder die Bankengruppe, die eine Diskussion
zur offensiven Förderung von Existenzgründern führen sollte, mit dem Ziel, eine
Wagniskapitalgesellschaft für die Region ins Leben zu rufen. Diese sei schließlich
über die Kreissparkasse Reutlingen als erste echte Wagniskapitalgesellschaft in
Baden-Württemberg gegründet worden.

Ein Schwerpunkt im Rahmen der Standortinitiative sei – so Jasper – insbeson-
dere, die sozialen Systeme Hochschule und Unternehmen einander näher zu brin-
gen. Ein erster Schritt sei der Dialog mit der Universität Tübingen gewesen, um
Spin-offs am Standort zu halten, in einer zweiten Runde werde ein Campus-
Modell initiiert. Als dritte Stufe sei ein hochschulnaher Gewerbepark geplant.
Außerdem fungiere ein Existenzgründerbüro an der Universität Tübingen. Damit
werde ein effizientes Brutkastensystem geschaffen. Außerdem existiert ein ge-
meinsames Existenzgründungsservice-Center der Kammern.

Die Wirtschaftsregion Freiburg realisiert ein bundesweit beachtetes Konzept
Netzwerk dezentrale Gründerzentren. Diese und andere Anstrengungen hätten
dazu geführt, dass die Region Freiburg in einem Existenzgründerranking des
Magazins Focus hervorragend abgeschnitten habe (vgl. oben).
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14.3. Existenzgründungsmodell success, Pforzheim

Tragfähige Existenzgründungen in der Region zu realisieren, stehe im Mittel-
punkt des von der IHK entwickelten Existenzgründungsmodells „success“, das
seit Jahresbeginn gemeinsam mit der Handwerkskammer Karlsruhe regionsweit
umgesetzt werde. Im Mittelpunkt stehe ein mehrstufiges Konzept zur sorgfältigen
Erarbeitung eines aussage- und bankfähigen Geschäftsplans innerhalb eines
Gründerzirkels unter ständiger Betreuung eines Tutors, der Kammer und externer
Fachexperten. Am Ende könne dieser einem Expertengremium präsentiert wer-
den, das aus namhaften Unternehmern der mittelständischen Wirtschaft sowie
Vertretern der regionalen Geschäftsbanken bestehe. Bei bestandener Prüfung
werde ein Gründerbrief verliehen; ein Zertifikat, das den Zugang zum Markt und
den notwendigen Gründungsdarlehen erleichtern helfe.

14.4. Cyberforum, Karlsruhe

Mit dem Cyberforum e. V. präsentierte Prof. Wolfgang Klose „Unternehmertum
pur“; „Alte Hasen“ beraten praxisorientiert Existenzgründer und junge Unter-
nehmen. Der Verein hat 510 Mitglieder und arbeitet gemeinnützig. Er bietet ins-
besondere Erstberatung sowie Begleitung in Verbindung mit etablierten Einrich-
tungen und ein Netzwerk für Existenzgründer. Begleitet werden derzeit rund 120
laufende Gründungsvorhaben. Im Cyberforum wirken Wirtschaft, Kommunen
und Bildungsinstitutionen mit. In jüngster Zeit wird auch verstärkt in Kombina-
tion mit dem Gründerverbund gearbeitet. Lehrlinge werden im Tandembetrieb in
jungen und alten Unternehmen ausgebildet, was sich bestens bewährt habe, da
alteingesessene Unternehmen so von den Neuerungen im IT-Bereich profitieren
könnten. Teil der Beratung von Existenzgründern ist es allerdings auch, gegebe-
nenfalls abzuraten, wenn das Konzept nicht stimmig sei. Die Zahl der fehl-
geschlagenen Gründungen sei dementsprechend gesunken.

14.5. Pegasus, Ostwürttemberg

Herr Dr. Richter stellte die regionale Existenzgründungs- und KMU-Initiative
PEGASUS als Katalysator für Existenzgründer vor. Damit solle ein neues Klima
für Existenzgründer zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Ostwürttemberg
geschaffen werden. PEGASUS verstehe sich als Selbsthilfeorganisation. In
Verbindung mit einem beratenden Verein erfahrener Praktiker aus allen Wirt-
schaftsbereichen werde v. a. Beratung und Coaching, Kontaktvermittlung,
Expertenwissen und regionales Beteiligungskapital vermittelt. Der Verein wirke
flächendeckend in Ostwürttemberg. Die Geschäftsführung liege bei der IHK. Eine
Art Gütesiegel ermögliche Zugang zu Kapital. Nach der Erstberatung erfolge eine
Empfehlung an den Anlagenausschuss. Der Fonds werde dann Teilhaber auf Zeit,
verbunden mit einem Mitspracherecht und Begleitung.

14.6. BioRegio, Heidelberg

Weiteres Beispiel ist die BioRegio mit ihren 3 Einheiten: ein Verein, über den
Fördermittel des Bundes und Landes laufen und der sich eng an Forschungsergeb-
nissen der Unis und anderen Forschungsstätten orientiere; die Heidelberg Inno-
vation GmbH mit der Aufgabe Firmen „großzuziehen“, deren Gesellschafter u. a.
die großen Pharmaunternehmen BASF, Merck etc. gegen Geld oder Beteiligung
Unterstützungsleistungen bieten und Türöffnerfunktion übernehmen; Regionaler
Risikokapitalfonds mit 24 Mio. DM für das „erste Geld“.

15. Betriebsübergabe

15.1. Aussagen der Unternehmer und Unternehmerinnen zum Thema Existenz-
gründung – Betriebsübergabe

Insgesamt wurde häufig von den beteiligten Unternehmern eine stärkere Ausrich-
tung der Förderpolitik auf die Bestandspflege bestehender Unternehmen gefor-
dert. Es bestehe derzeit eine Überbewertung der Existenzgründungsförderung
durch die Politik.

Hohe Einkommenssteuervorauszahlungen belasten nach Ansicht der befragten
Unternehmer/innen besonders Existenzgründer. Gefordert wurden spezielle
Regelungen in der Steuergesetzgebung für Existenzgründer, eine Steuerentlastung
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von Existenzgründern zu Beginn und eine Verteilung der Steuern auf mehrere
Jahre.

Vielfach kritisiert wurde das Gesetz zur Scheinselbstständigkeit, das große Ver-
unsicherung verursachte.

Die fehlende Koordination bei der Gewerbeanmeldung (am Bsp. einer Treuhand-
gesellschaft vorgeführt) war ein weiterer Kritikpunkt. Bei Existenzgründungen
dauere insbesondere die Eintragung ins Handelsregister zu lange (2 Monate) und
es bestehe z. T. Unerfahrenheit bei zuständigen Behörden bei der Gründung
kleiner AGs.

In einem anderen Fall wollte die IHK die Namensgebung der Firma CHOIN
reglementieren. Die Firma zog die Konsequenz und meldete sich bei der IHK
jenseits der Grenzen an, die gegen die Namensgebung nichts einzuwenden hatte.

Weiteres Reizthema war die Risikoaversität der Banken, die eine dreifache Ab-
sicherung verlange und so Existenzgründungen und Übernahmen be- oder ver-
hindere. Ein Problem bestehe an Fördermittel zu kommen und Defizite bei den
Hausbanken in der Beratung bezüglich Förderprogrammen.

Die Auftragsvermittlung für Neueinsteiger wurde angeregt.

Ein großes Problem wurde in der aktuellen Besteuerung der Veräußerungs-
gewinne und der Steuerbelastung für Übernehmer gesehen, die in den nächsten
Jahren zu zahlreichen Ausfällen bei Dienstleistungsbetrieben führen könnte. Hier
wurde die Rückkehr zum halben Steuersatz gefordert.

Die Erbschafts- und Einkommenssteuer sowie die Versteuerung der Stillen Reser-
ven bedeute eine Hypothek bei der Übergabe. Schwierigkeiten bereite auch die
Neuregelung der Einheitswerte.

Weil sich die Inhaber die Übergabe so nicht leisten könnten, arbeiteten sie weiter
so lange es gehe. Hier müssten gesetzgeberische Lösungen gesucht werden, damit
der Übernehmer den Preis abzahlen könne. Eine Körperschaftssteuerstundung für
Investitionen bei der Betriebsübernahme könnte hier hilfreich sein.

Die Übernehmer müssten außerdem Investitionen tätigen können, da oftmals die
notwendigen Investitionen vom Übergeber nicht mehr getätigt würden. Ein weite-
res steuerlich brennendes Problem sei der Mitunternehmererlass.

Risiken resultieren nach Ansicht der Unternehmer v. a. aus fehlender Nachfolge-
planung und kurzfristigen Notfallentscheidungen sowie fehlenden qualifizierten
Nachfolgern z. B. im Handwerk.

Auch sei eine stärkere Förderung von bestehenden Betrieben notwendig und
gleichzeitig eine stärkere Differenzierung bei der Förderung von Existenzgrün-
dungen. Es erfolge zu viel an Förderung von Existenzgründern auch in reifen
Märkten.

15.2. Mittelstandsanalyse zur Unternehmensnachfolge

Eine Mittelstandsanalyse zur Unternehmensnachfolge präsentierte Michael Bretz
von der Creditreform in Neuss. Er schätzte die Zahl der übergabereifen Unter-
nehmen in Deutschland auf bis zu 800000.

Nach Untersuchungen des Instituts für Mittelstandsforschung, Bonn, werde sich
die Anzahl der Übergaben von 200000 auf 300000 bis 2005 erhöhen. 67 % der
Familienunternehmen gingen in die zweite Generation, 32 % in die 3. und nur
16 %  in die 4. Generation.

Nach einer Befragung zur Unternehmensnachfolge der Creditreform beträgt das
Alter bei der Übergabe bei 49% der Inhaber 61– 65 Jahre, bei 20,3 % sogar
66 – 70 Jahre. Die Zielsetzung sei dabei in 38 % der Fälle, den Betrieb in der
Familie zu halten, in 33% der Fälle, den Betrieb als solchen zu erhalten. Bei der
Art der Unternehmensnachfolge stehe in 83 % der Fälle die Betriebsübergabe im
Vordergrund, in 13 % die Veräußerung. Die Übernehmer sind in 81 % der Fälle
Kinder oder Verwandte, in 11% Mitarbeiter.

Die Verkaufserlöse lägen meist unter 1 Mio. DM. Dies bedeute ein Problem für
die Alterssicherung. Von 380 000 Unternehmen, die bis 2005 zur Übergabe an-
stünden, gebe es nur 70 000, die mehr als 5 Mio. Umsatz erzielten.
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15.3. Hauptprobleme

Hauptprobleme beim anstehenden Generationswechsel bilden nach Ansicht der
Sachverständigen zu wenig geeignete Nachfolger, fehlende Nachfolgeplanung, zu
hoher Übernahmepreis, fehlendes Kapital und Sicherheiten, Versteuerung der
Stillen Reserven und Erbschaftssteuerregelungen. Handlungsbedarf bestehe daher
v. a. bei den steuerlichen Rahmenbedingungen, dem unternehmerischen Klima, in
der Qualifizierung von geeigneten Nachfolgern und der besseren Koordinierung
von Angebot und Nachfrage. Hierzu müssten auch die Erfahrungen der Über-
gabebörse Change ausgewertet werden.

Probleme bilden daneben negative Einstellungen zum Unternehmertum und
Wertewandel bei den Unternehmerkindern, aber auch das fehlende Loslassen der
Senioren, Streitigkeiten zwischen mehreren Nachfolgern oder zwischen tätigen
oder nicht-tätigen Familienmitgliedern, zu wenig oder zu radikale Veränderungen
des Unternehmens nach dem Generationswechsel, das Fehlen einer Regelung für
den Notfall und Fehler bei der juristischen Ausgestaltung der Nachfolge.

Die Regelung der zentralen Fragen der Unternehmensnachfolge wird zu spät oder
gar nicht in Angriff genommen. Kritische Themen kommen nicht auf den Tisch,
Nachfolgeplanungen und Regelungen stehen nur ausschließlich unter rechtlichen
und steuerlichen Überlegungen.

15.4. Generationswechsel

Von den westdeutschen Selbstständigen sind heute gut 12 % zwischen 55 und 59
Jahre alt, weitere knapp 7% zählen zwischen 60 und 64 Jahren und rd. 5% sind
noch älter. Fast 700 000 westdeutsche Unternehmer und Freiberufler sind min-
destens 55 Jahre alt und werden sich in spätestens 10 Jahren zur Ruhe setzen. In
den neuen Bundesländern, wo die meisten Existenzgründungen nach der Deut-
schen Einheit erfolgten, ist die Alterspyramide günstiger besetzt. Dort sind ins-
gesamt nur knapp 16% der Selbstständigen älter als 55 Jahre, und der Anteil der
über 60-jährigen ist mit knapp 6 % sogar nur rund halb so hoch wie im Westen.

Ein Vergleich nach Bundesländern zeigt, dass neue Firmenchefs v. a. in den
Flächenländern gesucht werden. Von den fast 120 000 westdeutschen Familien-
unternehmen, in denen sich insgesamt mehr als 1,6 Mio. Beschäftigte allein in
diesem und im nächsten Jahr an einen neuen Chef oder eine neue Chefin gewöh-
nen müssen, entfallen mehr als 80 % auf nur 5 Bundesländer: In Nordrhein-West-
falen, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hessen suchen in den
Jahren 1998 und ’99 fast 100 000 Firmen mit insgesamt gut 1,3 Mio. Beschäftig-
ten einen neuen Inhaber. Doch nicht immer ist die Suche erfolgreich. Statistisch
gesehen wird voraussichtlich rund ¼ der Betriebe keinen neuen Chef finden.

15.5. Betriebsübergabe in Baden-Württemberg

15.6. Situation in den Branchen, Aussagen der Verbände

Auf der Basis der bundesweiten Untersuchung des Instituts für Mittelstands-
forschung (IFM), Bonn, „Neue Entwicklungen auf dem Markt für die Über-
tragung mittelständischer Unternehmen“ vom Februar 1999 stehen in Baden-
Württemberg im Zeitraum von 1999 bis 2004 rund 55 400 Familienunternehmen
zur Übergabe an. In 43 % der Fälle seien die Unternehmensübertragungen alters-
bedingt, in 57 % sei mit unvorhergesehenen Übertragungen auf Grund von
Unglücksfällen, familiären Problemen oder einem Wechsel in eine andere Tätig-
keit zu rechnen.

Laut IFM ist bei 42,5 % der zur Übergabe anstehenden Betriebe zu erwarten, dass
familienintern ein Nachfolger gefunden wird. In knapp 13 % der Fälle dürfte der
Nachfolger aus der Mitarbeiterschaft des Unternehmens kommen, bei gut 15 %
von außerhalb des Unternehmens. In 22 % der Fälle ist mit einem Verkauf des
Unternehmens an ein anderes Unternehmen zu rechnen, weil sich ein Nachfolger
weder innerhalb noch außerhalb der Familie findet. In rund 7,5 % der Fälle dürfte
laut ifm die Betriebsübergabe zu einer Stilllegung des Unternehmens führen, was
für Baden-Württemberg den Verlust von 4155 Unternehmen mit 27 900 (Bund:
191 000) Arbeitsplätzen in den nächsten fünf Jahren bedeuten würde. Davon sind
unmittelbar über 500 000 Arbeitsplätze betroffen.
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Die größten Problemfelder bei der Unternehmensnachfolge sind generell die
Sicherung des Fortbestandes des Betriebs, die Erbfolge und testamentarische
Regelung, die Bewertung des Unternehmens, die Alterssicherung des bisherigen
Eigners und vor allem die Finanzierung des Kaufpreises durch den Nachfolger.

Mit zunehmender Unternehmensgröße steigt zwar die Übernahmebereitschaft der
nachfolgenden Generation, oft aber sind es familiäre Unstimmigkeiten, überhöhte
Abfindungsansprüche oder grundlegende Umstrukturierungserfordernisse, die
einer Übergabe entgegenstehen. Mangelndes Interesse, die Angst vor der Selbst-
ständigkeit, unzureichende Kapitalausstattung oder schlichtweg fehlende Qualifi-
kation sind weitere Gründe, die dazu führen, dass vielen Betrieben die Stilllegung
droht, weil kein geeigneter Nachfolger zur Verfügung steht.

Die Gründe des Scheiterns einer Unternehmensübergabe liegen im Wesentlichen
darin, dass sich der Unternehmer zu spät mit der Problematik befasst, dass er seine
Einflussnahme nicht verlieren will, oder überhöhte Verkaufspreisforderungen
stellt. Der Übernehmer sollte sich gründlich einarbeiten können. Der Senior sollte
rechtzeitig loslassen, d. h. erforderlich ist ein terminierter Schnitt mit einem Über-
gang der Geschäftsführung zu einem festen Zeitpunkt.

Ein zweites wesentliches Problem für mittelständische Familienunternehmen, das
mit der Finanzierungsfrage bei der Unternehmensnachfolge direkt in Verbindung
steht, ist die unzureichende Eigenkapitalausstattung bei Existenzgründern und
jungen Unternehmen.

Größtes Problem bilden die unvorhergesehenen Betriebsübergaben. Diese stelle
im Vergleich zu den altersbedingten Unternehmensübertragungen mit 57 % der
Fälle die Mehrheit. Damit nach Unglücksfällen oder familiären Problemen das
Unternehmen nicht führungslos dasteht, muss Vorsorge für diese Situation getrof-
fen werden. So sollten zum einen immer die juristischen Voraussetzungen (etwa
ein Testament) vorliegen, aber auch die Frage der Stellvertretung des Inhabers ge-
regelt sein. Ein Unternehmensbeirat könnte in solchen unvorhergesehenen Fällen
ebenfalls für eine Weiterführung des Unternehmens sorgen.

15.6.1. Bedeutung im Handwerk (Kucera)

Nach einer Prognose des Seminars für Handwerkswesen (SfH) fällt die Zahl der
Existenzgründer im Handwerk in den alten Bundesländern in den nächsten Jahren
um etwa ein Drittel. Dies gilt unter der Annahme, dass die Bereitschaft zur Selbst-
ständigkeit nicht stark gesteigert werden kann. Im Jahr 2007 könne dann nur noch
mit jährlich 20 000 Existenzgründungen gerechnet werden, wovon etwa ein Drit-
tel, das sind 6 600 Übernahmen sein dürften. Da in den nächsten Jahren sehr viele
Inhaber ihren Betrieb übergeben wollen, würde sich in den alten Bundesländern
ein rechnerisches Defizit von 5 000 – 6 000 Nachfolgern jährlich ergeben. Bis zum
Jahre 2007 sind mehr als 30 000 Betriebe und 350000 Arbeitsplätzen betroffen.

Handwerk (Baden-Württembergischer Handwerkstag (BWHT), Institut für Tech-
nik der Betriebsführung (itb), Handwerkskammer Reutlingen)

Nimmt man die DHI-Studie von K. Müller über Generationswechsel im Hand-
werk als Vergleichsmaßstab, so würde sich für Baden-Württemberg ein Existenz-
gründungs- und damit Übernahmepotential in den kommenden Jahren von 4000
bis 5000 Betrieben ergeben. Gleichzeitig dürften wohl rund 3 000 Betriebe pro
Jahr einen Übernehmer suchen. Bei Betriebsabgängen lt. Betriebsstatistik von
etwa 7600 Betrieben bei den Vollhandwerken und 4100 Betrieben bei den hand-
werksähnlichen Gewerken im Jahre 1998 komme damit etwa jeder vierte Betrieb
für eine Übergabe in Frage. Ursache sei oftmals die zu geringe Größe und der
überalterte Kapitalstock. Dennoch müsste bei vollständiger Abdeckung des Über-
gabebedarfs eine Übergabequote von etwa zwei Drittel der Existenzgründer
erreicht werden. Ein Ziel, das näherungsweise nur erreicht werden kann, wenn die
Transparenz bei Übergebern und Übernehmern gewährleistet ist und zudem Infor-
mations- und Verhandlungshilfen gegeben werden.

Nach Erkenntnissen können von 100 % der übertragbaren Betriebe

50% an einen Nachfolger aus der Familie übergeben werden,
25% an einen fremden Nachfolger,
25% müssen geschlossen werden.
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Die Chance einen Übernehmer aus der eigenen Familie zu finden, steigt mit der
Unternehmensgröße an. Handwerksunternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten
finden in der Regel einen Übernehmer aus der eigenen Familie.

Die Handwerksorganisationen weisen permanent auf die Notwendigkeit einer
systematischen Planung der Übergabe hin. Diesen Ratschlägen wird zum Teil
gefolgt. Dieser Anteil hat in den letzten Jahren eine zunehmende Tendenz. Der
Normalfall ist aber weiterhin die kurz- bis mittelfristige Planung (0,5 – 2 Jahre
Vorlauf). Gerade deshalb sei es notwendig, weiterhin und verstärkt für eine recht-
zeitige systematische Übergabeplanung zu werben.

Es gelte häufig: Die „ältere“ Generation hält fest und zieht die Übergabe bis zum
letztmöglichen Termin hin, die „jüngere“ Generation plant systematisch und
rechtzeitig.

Bei den psychologischen Problemen seien die unterschiedlichen Wertorien-
tierungen der übergebenden und der übernehmenden Generation von größter
Bedeutung. Die abgebende Generation habe das Unternehmen unter großem per-
sönlichem Einsatz oft unter Verzicht auf Lebensqualität aufgebaut und messe des-
halb dem Unternehmen einen hohen Wert zu. Dieser Wert stehe häufig in keiner
Relation zum ökonomischen Wert des Unternehmens. Die übernehmende Genera-
tion sei oft zu einem derartigen Verzicht auf Lebensqualität nicht bereit, sie sei
außerdem häufig nicht in der Lage, Verantwortung (auch für eigene Entschei-
dungen) zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Deshalb beschränke sich
für sie der Wert auf den ökonomischen Wert, der durch das persönliche Risiko
noch verringert werde.

Die Entscheidung zur Übernahme werde zusätzlich erschwert durch die sinkende
Ertragskraft und Rendite sowie durch häufig pessimistische Zukunftserwartungen
für die Chancen kleiner Betriebe. Die psychologischen Faktoren zur Betriebsüber-
nahme seien häufig die ausschlaggebenden Faktoren.

Wichtigste Übertragungsformen:

Verkauf als Regelfall. Daneben Pacht/Erbpacht, Umwandlung in GmbH, Betriebs-
aufspaltung, Erbschaft, Schenkung.

Für viele kleine Betriebe sinnvoll sei eine eindeutige vertragliche Regelung (Kauf
mit Finanzierung des Kaufpreises über Existenzgründungsdarlehen) mit einer
Übergangszeit (Probezeit) um diese weitreichende Entscheidung abzusichern und
den Kunden gegenüber die Kontinuität deutlich zu machen.

Übernahmen seien häufig zu beobachten. Besonders im Ernährungshandwerk, wo
Industriebetriebe handwerkliche Betriebe (Bäcker) aufkauften, um den Kunden-
stamm zu übernehmen; aber auch im Bereich Gebäudedienstleistungen. Hier
nutzten ehemalige Monopolisten ihre Kapitalkraft zum Erwerb handwerklicher
Betriebe.

Handlungsbedarf bestehe in zwei Richtungen:

Die Betriebsinhaber seien zu motivieren, sich frühzeitig mit der Frage der
Betriebsübergabe zu beschäftigen. Hier sei insbesondere eine verstärkte Öffent-
lichkeitsarbeit erforderlich bis hin zum bewussten Ansprechen älterer Betriebs-
inhaber auf diese Herausforderung. Das Thema Betriebsübergabe dürfe nicht
länger als „Tabu-Thema“ behandelt werden, sondern müsse offen angegangen
werden.

Die potentiellen Betriebsnachfolger sollten besseren Zugang zur Aufnahme des
notwendigen Kapitals für eine Betriebsübernahme erhalten.

Fachverband Sanitär Heizung Klima (SHK)

In den Jahren von 1990 – 1997 haben ca. 33 % der Betriebe im SHK-Bereich den
Inhaber gewechselt. In den nächsten 5 Jahren wird erwartet, dass ca. 25 % der
Betriebe zur Übergabe anstehen. Betroffene Betriebe sind fast ausschließlich
Familienbetriebe.

Die externe Nachfolge scheitere oft an finanzieller Belastung, wenn durch Vor-
besitzer der Betrieb als Altersversorgung gesehen werde (Pacht/Leibrente). Die
interne, d. h. familiäre Regelung sei eher möglich, da günstiger.
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Psychologische Probleme bei der Übergabe innerhalb der Familie seien:

• Loslösung des Seniorchefs mitunter sehr schwierig
• kritisch ist Übergabe an mehr als an ein Familienmitglied
• Interessensausgleich bei Auszahlung schwierig / ggf. Neidsituation innerhalb

einer Familie

Bäckerinnung

Viele der zur Übergabe anstehenden Betriebe kämen wegen zu geringer Umsätze
und einer nicht mehr zeitgemäßen Betriebsausstattung für einen potentiellen
Nachfolger nicht in Frage.

Seien Familienangehörige vorhanden und die entsprechenden Voraussetzungen
geschaffen, werde der Betrieb meist innerhalb der Familie übergeben. Die jewei-
lige Betriebsgröße spiele hierbei keine Rolle.

• 40 % der Betriebe werden einem Nachfolger aus der Familie übergeben
• 20 % der Betriebe werden an einen familienfremden Nachfolger übergeben
• 20 % der Betriebe werden als Filiale übernommen
• 20 % der Betriebe werden geschlossen

Kleine Familienbetriebe mit zu geringen Umsätzen würden als Filialen an Mittel-
oder Großunternehmen übergeben. Großbetriebe seien an den guten Standorten
von Familienbetrieben interessiert. Es würden hier nur für die Verkaufsstelle
alleine höhere Mieten angeboten, wie sie z. B. von einem jungen Bäckermeister
für die Übernahme des gesamten Betriebs als backende Bäckerei bezahlt werden
könnten.

Dies treffe vor allem auch auf Unternehmen der Backindustrie zu, die nur die
Verkaufsstellen übernehmen wollten und hier völlig überzogene Mieten bezahl-
ten. Die Backindustrie gewinne deshalb auf dem gesamten Backwarenmarkt
zunehmend an Bedeutung. Der Marktführer – die Kamps AG – der in Baden-
Württemberg auch die Stefansbäck-Gruppe angehörte, habe bundesweit über 800
Bäckereiverkaufsstellen. In Baden-Württemberg (in Neuenburg bei Müllheim)
entstehe zur Zeit von der Edeka/Neukauf-Gruppe die größte Backhalle Europas,
die als Bäckerei Usländer ihre Backwaren überwiegend in Edeka/Neukauf-
Märkten vertreibe.

15.6.2. Bedeutung der Betriebsübergaben im Handel – Einzelhandelsverband
(EHV)

Bundesweit dürften in den nächsten 10 Jahren ca. 150 000 Betriebe im Einzel-
handel betroffen sein, davon mehrheitlich Familienunternehmen (vgl. Struktur-
übersicht Handel). Mit der Zukunft dieser selbständig geführten Betriebe seien
etwa 1 Million Arbeitsplätze verbunden.

In Baden-Württemberg taxiert der EHV die Anzahl derjenigen Betriebe, die
innerhalb der nächsten Jahre einen Nachfolger suchen, auf mindestens 13000;
d. h. jeder dritte Betrieb stehe im Land zur Disposition; rd. 90 000 Arbeitsplätze
seien betroffen.

Rund drei Viertel der größeren Unternehmen (mit Umsätzen über 10 Millionen
DM) dürften bereits einen geeigneten Nachfolger in der Familie gefunden haben;
deutlich schlechter sehe es bei kleineren Einheiten aus (unter 1 Million ist nur
jeder fünfte Unternehmer innerhalb der Familie fündig geworden; laut Umfrage-
ergebnis des HDE).

Laut HDE-Hochrechnungen verfügen knapp 50 000 der in den kommenden
10 Jahren zur Übergabe anstehenden Unternehmen noch über keinen Nachfolger,
bei weiteren 25000 ist die Nachfolge ungewiss.

Ende 1998 hat sich der Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE) per
Umfrage bei den zur Nachfolge anstehenden Unternehmen nach dem Stand der
Nachfolgeregelung erkundigt. 47 % der antwortenden Unternehmen gaben an,
dass ein Nachfolger aus der Familie vorhanden ist, bei 3% der Unternehmen gab
es einen Fremdnachfolger, bei 29 % der Unternehmen konnte weder ein Fremd-
noch ein Familiennachfolger bisher gefunden werden, in 21 % der Fälle war die
Familiennachfolge noch ungewiß. Betriebe mit weniger als 1 Mio. DM Umsatz
haben weit größere Probleme, einen Nachfolger zu finden als die größeren
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Betriebe. Die hohe Arbeitsbelastung schreckt ebenso ab wie die Lage der Arbeits-
zeit. Dies hat viele potentielle Nachfolger aus der Familie eine andere Berufswahl
treffen lassen. Ausschlaggebend sind aber die wirtschaftlichen Verhältnisse. In
18 % der Fälle hat der potentielle Familiennachfolger verzichtet, weil dem hohen
Aufwand nur ein geringer Ertrag gegenübersteht, in 16% der Fälle weil er keine
wirtschaftliche Perspektive erkennen konnte. Von den Unternehmen, die „keine
wirtschaftliche Perspektive“ als Grund für einen fehlenden Familiennachfolger
angegeben haben, waren 46 % kleine Unternehmen mit weniger als 1 Mio. DM
Umsatz, aber nur 4% Unternehmen mit mehr als 5 Mio. DM Umsatz. Insbeson-
dere im Textil- und Bekleidungshandel wird die wirtschaftliche Perspektive meist
negativ eingeschätzt.

Dort können 34% der Unternehmen weder eine Familien- noch einen Fremd-
Nachfolger nachweisen, während von den potentiellen Nachfolgern kaum jemand
das unternehmerische Risiko scheut.

Ist kein Nachfolger aus der Familie vorhanden, so kommen verschiedene Mög-
lichkeiten der Fremdnachfolge in Frage. Jedes fünfte Unternehmen hat angege-
ben, sich auf der Suche nach einem Käufer zu machen, der Wunsch nach einem
Partner oder Pächter war deutlich geringer.

Besonders problematisch sei der Umstand zu werten, dass jeder zehnte Einzel-
händler ohne Nachfolger innerhalb der Familie seinen Betrieb schließen will.

Dies ließe sich vermeiden, wenn die Unternehmen besser und früher auf die Über-
gabe vorbereitet würden. Die Befragung hat gezeigt, dass die Betriebe nur selten
über ein ausgearbeitetes Nachfolgekonzept verfügen. Bei 70 % der Betriebe ist ein
Nachfolgekonzept noch nicht vorhanden oder aber gar nicht vorgesehen. Nur bei
23 % ist es vorhanden, bei den kleineren Betrieben nur in 14 % der Fälle.

Ein Problem besteht darin, dass für viele Einzelhändler der Betrieb die Säule ihrer
Alterssicherung darstellt. Ist der Betrieb unverkäuflich, muss der Eigentümer zur
Sicherung seines Lebenserhalts weit über die übliche Altersgrenze hinaus weiter-
arbeiten.

Die Empfehlung lautet daher, künftig die Übergabe konsequent und frühzeitig zu
planen. Dazu gehöre eine umfassende Bestandsaufnahme und ggf. die Neuord-
nung von Führungsaufgaben, die Erstellung eines neuen Marketingkonzepts oder
eine grundlegende Neugestaltung des Betriebes.

15.6.3. Nachfolge in landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland

Veränderungen der europäischen Agrarpolitik sind in Deutschland für die Bereit-
schaft zur Übernahme landwirtschaftlicher Betriebe bedeutsam, aber trotz Ver-
schlechterung der Rahmenbedingungen war diese Bereitschaft 1997 größer als
1994. Die Weiterführung landwirtschaftlicher Betriebe hat sich in Haupterwerbs-
betrieben häufiger als gesichert erwiesen als in Nebenerwerbsbetrieben, und die
Sicherheit der Nachfolge nahm mit dem Umfang der landwirtschaftlich genutzten
Fläche der jeweiligen Betriebe, dem Viehbestand, dem Alter des Betriebs-
inhabers, der Anzahl der Kinder des Inhabers, dem Grad seiner landwirtschaft-
lichen Ausbildung und seiner Zufriedenheit mit seiner eigenen Berufswahl zu, mit
zunehmendem Ackerflächenanteil an der landwirtschaftlich genutzten Fläche
dagegen ab. Darüberhinaus ergab sich, dass die Nachfolge in den neuen Bundes-
ländern häufiger gesichert war als im Norden des früheren Bundesgebietes und
dass auch ungünstige regionale Beschäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche die
Bereitschaft potentieller Nachfolger zur Übernahme landwirtschaftlicher Betriebe
sich erhöht haben. Da Arbeitslosigkeit die Abwanderung aus der Landwirtschaft
offensichtlich behindert, verdienen Anstrengungen zur wirtschaftlichen Entwick-
lung strukturschwacher ländlicher Regionen eine verstärkte Betrachtung durch
die Politik.

Da in größeren landwirtschaftlichen Betrieben die Bereitschaft zur Übernahme
und Weiterbewirtschaftung durch potentielle Nachfolger deutlich häufiger vor-
handen war, als in kleinen und entsprechend eine zu geringe Einkommens-
kapazität der Betriebe ein wesentlicher Grund für das Fehlen von Nachfolgern
war, kann davon ausgegangen werden, dass in den Familien der Landwirte zuneh-
mend rational abgewogen wird, ob eine Weiterführung des jeweiligen Betriebes
im Generationswechsel sinnvoll erscheint oder nicht. Außerdem ist die emotio-
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nale Bindung der potentiellen Hofnachfolger an die landwirtschaftlichen Betriebe
ihrer Eltern geringer geworden. Auf Grund geänderter Lebensauffassungen und
einer anderen Gewichtung von Arbeit und Freizeit verzichten potentielle Nach-
folger daher auch in Betrieben mit ausreichender Einkommenskapazität häufiger
auf eine Weiterführung der Betriebe im Generationswechsel.

Auch dann, wenn potentielle Nachfolger auf Grund allgemeiner – auf eine ver-
stärkte Gleichbehandlung der Kinder im Erbfall wirkender – gesellschaftlicher
Veränderungen mit einem Abbau von Begünstigung rechnen müssen und u. a. da-
durch die von ihnen bei Weiterbewirtschaftung des landwirtschaftlichen Betriebes
erzielbaren Einkommen nicht zur Sicherung des angestrebten Lebenshaltungs-
niveaus ausreichen, nimmt tendenziell die Bereitschaft zur Übernahme dieser
Betriebe im Generationswechsel ab. Das muss jedoch eine flächendeckende
Landbewirtschaftung nicht gefährden, denn durch den Verzicht auf die Weiter-
bewirtschaftung von Betrieben wird das Wachstum anderer Betriebe begünstigt
und auch jungen Menschen, die keine landwirtschaftlichen Betriebe erben, aber
über unternehmerische Fähigkeiten verfügen, die nicht notwendigerweise durch
die Ausbildung zum Landwirt erworben worden sein müssen, der Einstieg in die
Landwirtschaft ermöglicht. Dadurch können möglicherweise auch bestimmte
institutionelle Veränderungen schneller erfolgen, also beispielsweise die Ver-
breitung der Vertragslandwirtschaft zunehmen, die es auch Personen mit weniger
Eigenkapital ermöglicht, ein landwirtschaftliches Unternehmen zu führen.

Ein Mangel an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen für Jugendliche in vielen länd-
lichen Regionen erschwert eine Abwanderung aus der Landwirtschaft und den
Generationswechsel. Außerlandwirtschaftliche Beschäftigungsmöglichkeiten im
produzierenden Gewerbe und den Dienstleistungsbetrieben ländlicher Räume, die
den potentiellen Nachfolgern in landwirtschaftlichen Betrieben die Möglichkeit
zur Aufnahme von Erwerbstätigen außerhalb dieser Betriebe eröffnen und auf
diesem Wege Produktionskapazitäten für verbleibende Betriebe freisetzen, kön-
nen mehr zur Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit verbleiben-
der Betriebe beitragen.

Die Hofübergabe an die Folgegeneration eröffnet – nach Auskunft des MLR –
Entwicklungsmöglichkeiten, enthält aber auch viele Konfliktpotenziale. Deshalb
bestünden vielfältige Angebote der Ämter für Landwirtschaft, Landschafts- und
Bodenkultur zu dem Thema „Hofübergabe“. In der berufsbezogenen Erwach-
senenbildung würden z. B. Seminare zum Thema „Gestaltung der Hofübergabe“
angeboten, wobei meistens Übergeber und Übernehmer, aber auch weichende
Erben eingeladen seien. Des Weiteren werde auf das Thema im Fachschul-
unterricht und in der Beratung durch die Ämter für Landwirtschaft, Landschafts-
und Bodenkultur in angemessenem Umfang eingegangen. Bauernschulen,
Arbeitskreise mit jungen Bäuerinnen und Bauern sowie Landfrauenvereine
führten Veranstaltungen zum Thema „Generationenkonflikte“ durch.

Existenzgründungen werden – nach Auskunft des MLR – sehr restriktiv geför-
dert, um den Strukturwandel in der Landwirtschaft nicht zu erschweren. Dies soll
so fortgeführt werden. Die Nachfrage nach Förderung sei vor allem deshalb sehr
gering, weil zum Aufbau einer Existenz gerade im Bereich der Landwirtschaft ein
unverhältnismäßig hoher Kapitalbedarf erforderlich und der Wettbewerb außer-
ordentlich stark sei.

Die Betriebsübernahme oder -übergabe erfolge in der Regel im Generationswech-
sel. Dabei könne qualifizierten jungen Landwirten als Starthilfe zusätzlich zur
Investitionsförderung eine Prämie in Höhe von 28 500 DM gewährt werden.

15.6.4. Ökolandbau

Bei den Insolvenzen und Neugründungen gebe es im Biolandbau einen gegen-
läufigen Trend zur allgemeinen Landwirtschaft in der Form, dass wenige Betriebe
aufgeben würden (in der Regel, wenn die Nachfolgerfrage ungeklärt ist, bzw.
keine Hofnachfolger vorhanden sind). Dafür gebe es aber ca. 11 % Neugrün-
dungen für den Biolandbundesverband.

15.6.5. Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (GaLaBau)

Der Garten- und Landschaftsbau hatte in den vergangenen 4 Jahren – und dieser
Trend scheint sich fortzusetzen – einen deutlichen Generationswechsel zu bewäl-
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tigen. Allein in den vergangenen 5 Jahren mussten ca. 60 Mitglieder altersbedingt
den Betrieb aufgeben, da kein Betriebsnachfolger innerhalb der Familie zu finden
und auch kein externer Betriebsnachfolger auszumachen war. Für die fehlende
externe Betriebsnachfolge liege der Grund in erster Linie an „mangelndem Kapi-
tal“ der Betriebsgründer.

Dem gegenüber stünden jedoch zahlreiche Neugründungen. Dies habe ebenfalls
verschiedene Gründe:

a) Der Kapitalbedarf sei deutlich geringer.

b) Es gebe keine Zulassungsbeschränkung, das heißt, einen Garten- und Land-
schaftsbaubetrieb könne jeder gründen, ohne jegliche Qualifikation.

Diese Entwicklung schade dem Image der Branche und wirke sich auch störend
auf den Markt aus.

15.6.6. Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU)

Mit eines der größten Probleme bei der Unternehmensnachfolge stelle sich für alle be-
obachteten KMU in einer falschen zeitlichen Einschätzung des Übergabeprozesses dar.
Je nach Größe – systematisch betrieben –, betrage dieser 3–5 Jahre. Kritisch sei auch
die Bereitschaft des Altunternehmers zu sehen, zum richtigen Zeitpunkt „Loszulassen“,
partnerschaftlich und schrittweise in Kontinuität das Unternehmen zu übergeben.

Gute Chancen werden MBO und MBI gegeben. Ein gemeinsames Coaching von
Alt- und Jungunternehmer in verschiedenen Facetten der Unternehmensfunktion
(Teambildung auf Zeit) könnte hilfreich sein, Hürden abzubauen, Konsens und
Zufriedenheit bei den Partnern herzustellen.

Beteiligungsmodelle können den Nachfolger wie den Altunternehmer im Rahmen
eines Zeitplanes hilfreich unterstützen.

15.6.7. Bundesverband Informationstechnologie (BVIT)

Die Software- und IT-Dienstleistungsbranche sei seit ca. fünf Jahren von einem
Generationswechsel betroffen. In den nächsten fünf Jahren seien ca. 30% aller
Unternehmen der Branche von einem Führungswechsel betroffen.

Speziell KMU und FB stünden hier vor großen Problemen, da sie in der Vergan-
genheit nur unzureichende Maßnahmen ergriffen hätten, das Unternehmen auf
den Generationswechsel vorzubereiten.

Die Firmenübergabe werde in der Regel zu schlecht vorbereitet und im Vorfeld
unzureichend gemanagt. Viele Unternehmer gingen stattdessen davon aus, dass sie
nach der Übergabe noch helfend eingreifen könnten bzw. dem Unternehmen zur
Seite stehen könnten. Ein systematischer Rückzug finde nur in Einzelfällen statt.

Sehr oft mangele es entweder am Selbstvertrauen der Übernehmenden in die eige-
nen Fähigkeiten oder am Vertrauen des Übergebenden. Darüber hinaus neigten
viele Gründerunternehmer dazu, die Strukturen und die Geschäfte auch nach dem
Ausscheiden aus dem Unternehmen noch zu beeinflussen.

Es gebe aber auch Unternehmen, die keine Vorsorge für den Generationswechsel
getroffen hätten. Diesen Unternehmen drohe die Übernahme durch Konkurrenten
oder der betriebliche Untergang.

Das MBO scheitere in vielen Fällen an der mangelnden Bereitschaft der Mitarbei-
ter, die Verantwortung für den Betrieb und die Beschäftigten zu übernehmen.
Speziell in Familienbetrieben, wo eine mächtige Gründerfigur den Betrieb geleitet
habe, seien kaum Anreize geschaffen worden, dass die Mitarbeiter über ein MBO
den Betrieb übernehmen.

Die häufig angewandte Kronprinzenregelung führe in vielen Familienunter-
nehmen dazu, dass die qualifizierten Fach- und Führungskräfte sich mangels feh-
lender Perspektiven anderweitig orientierten und das Unternehmen verließen.

15.6.8. Rechtsanwaltskammer (RAK)

Auf Grund der Altersstatistik werden in den nächsten Jahren nur wenige
Kanzleien übergeben oder verkauft, da zwei Drittel aller Rechtsanwälte in Baden-
Württemberg unter 50 Jahre und die Hälfte unter 40 Jahre alt sind.
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Der Markt für Kanzleiverkäufe sei fast weggebrochen, was zum einen am starken
Zugang zum Beruf liege und zum anderen daran, dass junge Rechtsanwälte nicht
mehr so „risikofreudig“ seien und eine Kanzlei kaufen wollten, sondern in den
ersten Berufsjahren lieber als Angestellte beschäftigt werden wollten.

Die Chance der erfolgreichen Weiterführung einer altershalber verkauften Kanz-
lei sei aus zwei Gründen problematisch:

1. die Klientel sei oft überaltert und möchte sich nicht an einen neuen Rechts-
anwalt gewöhnen, umgekehrt habe ein junger Praxiskäufer auch Zugangs-
schwierigkeiten zu der älteren Klientel,

2. die Büroorganisation und die Kanzleiausstattung seien oftmals in einem ver-
alteten Zustand.

Die Übergabe von Einzelkanzleien an Kinder sei eher selten, weil diese keine
Berufsangehörigen seien. Bei Sozietäten könne das Kind als Berufsangehöriger
für den ausgeschiedenen Vater aufgenommen werden. Geplante Kanzleiüber-
gaben seien bisher eher als Ausnahmen anzusehen.

15.6.9. Verband der Verlage und Buchhandlungen

Im Bereich der Betriebe der Verlage und Buchhandlungen zeigt sich eine stei-
gende Zahl an Verkäufen. Verleger-Familienunternehmen werde es künftig im-
mer weniger geben. Der Trend gehe einerseits in Richtung von Kleinverlegern
und gleichzeitig einer Abnahme mittelständischer Familienunternehmen in die-
sem Bereich. Andererseits sei für die Übergeber die Problematik geringer als in
anderen Branchen, da Verkäufe an größere Unternehmen in der Regel relativ ein-
fach möglich seien.

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) führt Erfahrungs-
austauschgruppen für Übergeber durch, um die Neuorientierung und das „Los-
lassen“ zu erleichtern.

15.7. Ziele bei der Betriebsübergabe

Für die meisten Inhaber steht – laut Befragung der Creditreform – nicht die
Altersversorgung, sondern das ideelle Ziel der Erhaltung des Betriebs im Vorder-
grund der Übergabe. Nur 8% der Befragten verkaufen ihr Unternehmen, um ihre
materielle Altersversorgung sicherzustellen. 38,3 % möchten den Betrieb sogar
als Familienunternehmen weitergeführt wissen – wobei sicher die entsprechende
Versorgung durch die Nachfolgegeneration eine Rolle spielt. 33,1% wollen ihre
Firma erhalten wissen und 17,7 % geben als primäres Motiv der Betriebsübergabe
die Existenzsicherung und Förderung des Nachfolgers an.

15.8. Probleme

Das IFM hat im Rahmen der genannten Untersuchung Experten zu den Gründen
für das Scheitern von Unternehmensübergaben befragt. Hierbei wurden Ursachen
identifiziert, die vom Firmeninhaber d. h. vom Übergeber ausgehen und die auch
Konfliktpotential im Verhältnis zwischen Übergebern und Übernehmern beinhal-
ten. Hierzu zählt ein mangelndes Bewusstsein für die Regelung der Nachfolge.
Das Problem wird vielfach vor sich hergeschoben und nicht entschlossen genug
angepackt. Eine weitere Ursache ist das Festhalten am bisherigen Tätigkeitsfeld,
oft verbunden mit einer fehlenden Perspektive für die Zeit nach der Übergabe.
Der Unternehmer kann nicht „loslassen“. Als dritte Ursache wurden finanzielle
und wirtschaftliche Gründe genannt. Eine unzureichende Altersvorsorge des
Unternehmers kann zu überhöhten oder unrealistischen Forderungen in bezug auf
den Verkaufspreis führen.

Im Hinblick auf die unvorhergesehenen Unternehmensübertragungen stellen z.B.
eine fehlende Stellvertreterregelung im Unternehmen oder ein fehlendes Testa-
ment Defizite dar. Auch ein Unternehmensbeirat kann in unvorhergesehenen Fäl-
len für eine Weiterführung des Unternehmens sorgen.

Wichtig ist die rechtzeitige und sorgfältige Vorbereitung der Übergabe, damit der
Generationswechsel nicht zu einer ernsten Unternehmenskrise führt. Unterschied-
liche Aspekte wie familiäre Interessen, die Qualifikation des Nachfolgers, be-
triebswirtschaftliche, steuer- und gesellschaftsrechtliche Gesichtspunkte müssen
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berücksichtigt werden. Die größten Problemfelder der Unternehmensnachfolge
sind: Sicherung des Fortbestands des Betriebs, Erbfolge und testamentarische
Regelungen, Bewertung des Unternehmens, Alterssicherung des bisherigen
Eigners und Finanzierung des Kaufpreises.

15.9. Förderung von Betriebsübergaben in Baden-Württemberg

Angesichts der Bedeutung der Betriebsübernahmen für den Arbeitsmarkt fördert
das Land die Übernahme eines bestehenden Unternehmens nach Auskunft des
Wirtschaftsministeriums in gleichem Maße wie die Neugründung eines Unterneh-
mens. So können beispielsweise auch Betriebsübernehmer bis zu 50 geförderte
Beratungstage innerhalb der ersten 5 Jahre nach der Übernahme in Anspruch neh-
men. Das Rationalisierungskuratorium der Deutschen Wirtschaft (RKW), über
das das Land einen Großteil seiner Beratungsförderung abwickelt, berät in rd. 1/3

der Fälle Betriebsübernehmer. Auch die Kammern und Verbände der Wirtschaft
bieten Beratungen für Betriebsübernehmer an. So hat der Baden-Württember-
gische Handwerkstag die Beratungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für
Handwerk und Mittelstand eingerichtet, die sich auf das Thema Betriebsüber-
nahme im Handwerk spezialisiert. Ferner veranstalten die Organisationen der
Wirtschaft z. T. mit Förderung durch das Land (Informationszentrum für
Existenzgründungen), spezielle Informationstage, Seminare und Lehrgänge zum
Thema Betriebsübernahme.

Neben den organisatorischen und juristischen Voraussetzungen spielen auch
finanzielle Aspekte bei einer Betriebsübergabe eine zentrale Rolle. Die Einigung
über den Unternehmenswert zwischen Übergeber und Übernehmer und die Finan-
zierung dieses Unternehmenswertes, sind eine hohe Hürde. Hier werde mit zins-
verbilligten Darlehen aus dem Programm des Landes zur Förderung von
Existenzgründung und -festigung evtl. ergänzt durch Darlehen aus den ent-
sprechenden Bundesprogrammen geholfen. Bei Bedarf könne diese Darlehens-
finanzierung durch die Übernahme einer Bürgschaft durch die Bürgschaftsbank
Baden-Württemberg oder einer Beteiligung durch die mittelständische Beteili-
gungsgesellschaft Baden-Württemberg unterstützt werden. Der Darlehenshöchst-
betrag für herkömmliche Gründungen ist im Dezember 1997 im Zuge der
Existenzgründungssinitiative II auf 1 Mio. DM verdoppelt worden. Dies komme
v. a. den vergleichsweise teueren Betriebsübernahmen zugute.

Nach dem Landesprogramm zur Förderung von Existenzgründung und -festi-
gungen sind Darlehen für Gründer/Betriebsübernehmer aus Handwerk, Handel,
Industrie, Dienstleistungs- und Kleingewerbe, Hotel- und Gaststättengewerbe und
Angehöriger der in der Wirtschaft tätigen freien Berufe (außer Heilberufe und
Rechtsanwälte) förderfähig. Die Antragsstellung erfolgt über die Hausbank an die
Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank). Das seit Juli 1999 geltende
Gemeinschaftsprogramm der L-Bank und der Bürgschaftsbank (Starthilfe Baden-
Württemberg) richtet sich an Gründungs-/Übernahmevorhaben bis zu 150 000
DM Investitionsbedarf. Förderdarlehen können bis zur Hälfte von 2/3 des Finan-
zierungsbedarfs (max. 100 000 DM) abgerufen werden. Dafür besteht die Mög-
lichkeit einer Haftungsfreistellung von 50 % durch die L-Bank oder einer Haf-
tungsfreistellung von 80 % durch Bürgschaftsbank. Erforderlich ist ein Antrag der
Hausbank bei der L-Bank. Damit bestehe ein Förderangebot aus einer Hand.

Zur Sicherung von Programm- und Hausbankkrediten für Existenzgründer/Be-
triebsübernehmer übernimmt die Bürgschaftsbank Baden-Württemberg Bürg-
schaften bis zu 1,5 Mio. DM im Einzelfall. Die Beteiligung der mittelständischen
Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg an neugegründeten/übernommenen
Unternehmen umfassen stille Beteiligungen von 50 000 bis 1 Mio. DM. Durch
Unterstützung des Landes und des Bundes (Rückgarantien) sind günstige Kondi-
tionen möglich.

Mit Darlehen aus dem Landesprogramm wurden seit 1998 und 1999 nach An-
gaben des Wirtschaftsministeriums Betriebsübernahmen wie folgt gefördert:

1998: 1 052 Darlehen in Höhe von insgesamt 125,7 Mio DM (29,3% von ins-
gesamt 3595 Darlehen für Existenzgründer).

1999: 762 Darlehen in Höhe von gesamt 98,6 Mio. DM (31,4 % von insgesamt
2424 Darlehen für Existenzgründer).
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Folgende Bürgschaften richteten sich in diesem Zeitraum an Betriebsübernehmer:

1998: 380 Bürgschaften in Höhe von 116,8 Mio DM (48,6 % von 782 Bürgschaf-
ten für Existenzgründer.

1999: 381 Bürgschaften in Höhe von insgesamt 114,4 Mio DM. (64 % der ins-
gesamt 747 Bürgschaften für Existenzgründer)

Die Beteiligung der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft an übernomme-
nen Unternehmen betrugen:

1998: 39 Beteiligungen in Höhe von insgesamt 10,2 Mio. DM (43,3 % der ins-
gesamt 90 Beteiligungen an Existenzgründungen).

1999: 29 Beteiligungen in Höhe von insgesamt 12,3 Mio DM (46 % von ins-
gesamt 63 Beteiligungen an Existenzgründungen).

Ein Problem besteht v. a. darin, Unternehmer, die einen Nachfolger suchen, und
potentielle Betriebsübernehmer zusammenzubringen:

In aller Regel wollen die Betriebsübergeber anonym bleiben, da sie negative Aus-
wirkung auf ihre Beziehung zum Kunden oder zu Lieferanten befürchten. Hier
sind Betriebsübergabebörsen z. B. von Kammern, die diskret Daten speichern und
diese erst mit ausdrücklicher Genehmigung weitergeben, eine wichtige Hilfe-
stellung. Durch das Internet werden die technischen Voraussetzungen für solche
Märkte immer besser. So besteht in gemeinsamer Trägerschaft des Zentralver-
bands des Deutschen Handwerks, des DIHT und der Deutschen Ausgleichsbank
eine branchenübergreifende, bundesweite Übernahmebörse namens Change, mit
der Internetadresse www.change-online.de.

16. Rahmenbedingungen für Betriebsübergaben

Das Wirtschaftsministerium spricht sich angesichts der großen Zahl anstehender
Betriebsübergaben für die Wiedereinführung des halben Steuersatzes aus Erlösen
bei der Veräußerung von Betrieben aus. Dieser wurde von der Bundesregierung
im März 1999 gestrichen. Der seither geltende volle Steuersatz habe direkte Aus-
wirkungen auf die Altersvorsorge mittelständischer Betriebsinhaber. Das Resultat
sei ein weiteres Hinausschieben der Betriebsübergabe oder der Versuch, die höhe-
ren Steuern durch höhere Forderungen an den Betriebsübernehmer zu kompensie-
ren. Baden-Württemberg hat im September 1999 eine Bundesratsinitiative mit
dem Ziel eingebracht, den halben Steuersatz für Betriebsveräußerungen wieder
einzuführen. Auch jede Erhöhung der Erbschaftssteuer erschwere die Übergabe
von Betrieben und müsse mit allen Mitteln verhindert werden.

Die Wiedereinführung wird zwischenzeitlich im Rahmen des Ergänzungspakets
zur Steuerreform vorgesehen.

Erb- und steuerrechtliche Regelungen behindern die Übergabe und Absicherung
der Altinhaber

Um günstige Rahmenbedingungen für die Erhaltung von Klein- und Mittelbetrie-
ben bei Unternehmensübertragungen zu schaffen bzw. zu sichern, müsse der Ge-
setzgeber sicherstellen, dass die steuerlichen Belastungen (bspw. Erbschaftsteuer,
Besteuerung von Veräußerungserlösen) bei Betriebsübergaben nicht Größen-
ordnungen annehme, die eine Fortführung des Betriebs erschweren oder gar
unmöglich machten. Ferner müsse er dafür sorgen, dass die Unternehmensnach-
folge so gestaltet werden könne, dass die Anfangsschwierigkeiten und Risiken
beim Weg des Übernehmers in die Selbständigkeit minimiert würden, so die
Meinung der Verbandsvertreter.

Auch wenn das „Einkommen“ aus der Veräußerung des Unternehmens nicht an
erster Stelle für die Betroffen steht: 81 % der Befragten nannten die Änderungen,
die die Steuerreform bei den Veräußerungsgewinnen bringt, eindeutig mittel-
standsfeindlich. Entsprechend geben 73,4 % der Befragten an, dass die Änderun-
gen der Betriebsübergabe belasten und weitere 70,5 % fürchten, dass die Alters-
versorgung des Unternehmers gefährdet sei. (Ergebnisse einer Befragung von
Creditreform zur Wirtschaftslage im Mittelstand Frühjahr 1999).
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Da seit 1. Januar 1999 stille Reserven bei der Betriebsübergabe voll zu versteuern
seien, führe dies zu einer Aufzehrung der finanziellen Rücklagen des übergeben-
den Unternehmens und erschüttere in vielen Fällen die Existenzgrundlage von
Betrieben und gefährde damit die Alterssicherung von ausscheidenden Unterneh-
mern oder führe zu einer Kaufpreiserhöhung für den Übernehmer.

Der Wegfall des halben Einkommensteuersatzes bei Betriebsveräußerung, bzw.
Betriebsaufgabe und die Absenkung der steuerfreien Anteilsveräußerungen von
bisher 25 % auf 10 % seien ein offener Angriff auf das Lebenswerk des Familien-
unternehmens, so das Statement des BDS.

Auch Existenzgründern, die durch die Selbstständigkeit der eigenen Eltern ange-
regt wurden und ein eigenes Unternehmen gründen wollten, werde dadurch eine
große Chance genommen: veräußere die Elterngeneration einen durch Struktur-
veränderung nicht mehr zukunftsträchtigen Betrieb (Betriebsgelände), um mit
dem Geld eine Neugründung der Kinder in einer anderen Sparte zu finanzieren, so
stehe durch die erhöhte Besteuerung damit ein Großteil des Geldes den Kindern
als Existenzgründern nicht mehr zur Verfügung. Im negativsten Fall werde hier-
durch die Gründung einer Existenz verhindert.

Auch der Hoga, der EHV und die RAK verlangten den begünstigten Steuersatz
für Veräußerungsgewinne (§ 34 EstG), der für KMU einen teilweisen Ersatz für
die sonst oftmals fehlende Alterssicherung bedeute.

Auch der reduzierte Freibetrag sollte mindestens wieder auf die ursprüngliche
Höhe (500 TDM) angehoben werden (HWK Reutlingen).

Der EHV empfahl weiter, erbschaftssteuerliche Entlastungen (z. B. Stundung und
Erlass) bei der Fortführung bestehender Betriebe in Erwägung zu ziehen.

Frau Kramp, Verband Deutscher Unternehmerinnen (VDU), erläuterte, ein besonde-
res Problem stelle sich gerade auch bei der Übergabe innerhalb der Familie: u.U.
müsse die Erbschaftssteuer zweimalig entrichtet werden, wenn eine Übertragung vom
Ehemann auf die Ehefrau und anschließend auf die Tochter oder den Sohn erfolge.

Probleme bestehen – nach Auskunft der UFH – bei plötzlichem Tod des Betriebs-
inhabers für die Unternehmerfrau, den Betrieb weiterzuführen. Witwen-Privileg:
Im Bereich des Handwerks besteht eine Ausnahmegenehmigung bis 2 Jahre zur
Weiterführung des Betriebs mit Gesellen. Hierbei bestehe aber ein Ermessens-
spielraum der Innung bzw. des Innungsobermeisters. Eine Meisteranstellung sei
rechtlich möglich, bilde aber ein Finanzierungsproblem.

Aktuelle gesetzliche Regelungen (vgl. Stellungnahme des Finanzministeriums
und des Wirtschaftsministeriums)

16.1. Erbschaftsteuer

Der Erwerb von Betriebsvermögen von Todes wegen unterliegt nach §1 Abs. 1
Nr. 1 ErbStG der Erbschaftsteuer. Um der Sonderstellung des Betriebsvermögens
Rechnung zu tragen, insbesondere um den Erwerbern die Fortführung des Unter-
nehmens zu erleichtern, hat der Gesetzgeber jedoch deutliche Entlastungen bei
der Erbschaftsbesteuerung des Betriebsvermögens geschaffen:

1. durch eine nahezu vollständige Übernahme der Steuerbilanzwerte unabhängig
vom tatsächlichen Wert der übernommenen Wirtschaftsgüter. Neben einer
deutlichen Vereinfachung führt dies zu einer Herabsetzung der erbschaftsteuer-
lichen Bemessungsgrundlage und damit zu einer Entlastung des Betriebsver-
mögens von ertragsunabhängigen Steuern;

2. durch einen Freibetrag in Höhe von 500 000 DM, der den Erben jedoch nur
insgesamt zusteht (§ 13 a Abs.1 Nr. 1 ErbStG) und durch einen Bewertungs-
abschlag für den verbleibenden Wert in Höhe von 40% (§ 13a Abs. 2 ErbStG)
unter der Voraussetzung, dass der oder die Erwerber den Betrieb für min-
destens 5 Jahre fortführen und innerhalb dieser Zeit keine wesentlichen Be-
triebsgrundlagen veräußern;

3. durch die Möglichkeit einer 10-jährigen zinslosen Stundung der auf das erwor-
bene Betriebsvermögen entfallenden Erbschaftsteuer, wenn die sofortige Ent-
richtung der Steuer den Betrieb gefährden würde. Liegen die Voraussetzungen
für eine Stundung vor, hat der Erwerber einen Rechtsanspruch auf Stundung.
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Neben den Entlastungen bei der Erbschaftsbesteuerung des Betriebsvermögens
werden bei der Erbschaftssteuer auch persönliche Freibeträge gewährt. Ehegatten
erhalten einen Freibetrag i. H. v. 600 000 DM, Kinder einen Freibetrag i. H. v.
400 000 DM, deren Abkömmlinge sowie die Eltern einen Freibetrag i. H. v.
100 000 DM. Außerdem wird die Erbschaftsteuer nicht nur bei diesem Personen-
kreis nach der günstigsten Steuerklasse I erhoben. Diese Steuerklasse greift viel-
mehr auch beim Übergang von Betrieben an entferntere Angehörige (§ 19 a
ErbStG).

Nach Absicht der Bundesregierung sollen die unter Nr. 2 aufgeführten Entlastun-
gen des Betriebsvermögens in der Weise eingeschränkt werden, dass der Bewer-
tungsabschlag in Höhe von 40 v. H, entfallen und der Erwerb von Anteilen an
Kapitalgesellschaften nicht mehr begünstigt sein soll. Außerdem sind Wert-
erhöhungen bei den Betriebsgrundstücken vorgesehen. Betriebsgrundstücke sind
nicht mit ihren Steuerbilanzwerten, sondern mit dem nach den §§ 138 ff. BewG
sich ergebenden Grundbesitzwerten anzusetzen. Derzeit betragen diese Grund-
besitzwerte lediglich 40– 50 v. H. ihres tatsächlichen Verkehrswertes. Durch die
beabsichtigte gesetzliche Neuregelung soll ein Ansatz von rd. 70 v. H. des Ver-
kehrswertes angestrebt werden.

Angesichts der vielfältigen Vergünstigungen für Betriebsvermögen sind – nach
Auffassung des WM – weitere Erleichterungen bei der Erbschaftsteuer nicht er-
forderlich. Hier gelte es vielmehr, Bestrebungen entgegen zu wirken, die – etwa
durch eine Verschärfung bei der Bewertung von Grundbesitz – auf eine Erhöhung
der Bemessungsgrundlage für die Erbschaftsteuer abzielten.

Dagegen vertritt der DIHT die Auffassung, die Erbschaftssteuer gefährde den
Fortbestand mittelständischer Unternehmen. Trotz der Reform des § 13a Erb-
schaftssteuergesetz im Jahr 1997 seien in vielen Fällen Verschlechterungen
gegenüber der alten Rechtslage aufgetreten. Ursache hierfür sei v. a. die Verschär-
fung des Tarifs. Vorgeschlagen wird, den Freibetrag von 500 000 DM zu verdop-
peln und das übersteigende Betriebsvermögen nur mit der Hälfte steuerlich zu be-
lasten. Die durch den neuen Erbschaftssteuertarif eingetretenen Verschärfungen
im sogenannten „Mittelstandsbauch“ müssten beseitigt werden. Im Ergebnis
widersprächen sie den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts vom 25. Juni
1995 zur Begrenzung der Erbschaftssteuer zum Generationswechsel von betrieb-
lich gebundenem Vermögen.

In Erbrechtsfällen gilt folgende gesetzliche Ausgangslage:

Das Handelsgeschäft des Einzelkaufmanns ist vererblich (s. §22 HGB) und fällt
als wirtschaftliche Einheit in den Nachlass. Die Firma kann – muss aber nicht –
durch den Erben fortgeführt werden; die Weiterführung des Geschäfts ist auch
unter neuer Firma möglich.

Bei Personenhandelsgesellschaften hat das Handelsrechtsreformgesetz 1998 ein
besonderes Problem der gesetzlichen Regelung beim Tod eines Gesellschafters
beseitigt. Bis dahin war beim Tod eines persönlich haftenden Gesellschafters
einer OHG oder KG gesetzliche Rechtsfolge die Auflösung der Gesellschaft
(§§131 a. F., 162, 177 HGB). Die Handelsrechtsreform hat deshalb 1998 die
Rechtslage dahin geändert, dass gesetzliche Rechtsfolge des Todes eines Gesell-
schafters nicht die Auflösung der Gesellschaft, sondern das Ausscheiden des
Gesellschafters ist, um von den Betroffenen ungewollte und unerwünschte Wert-
verluste und Arbeitsplatzverluste zu vermeiden. Die Gesellschafter können aller-
dings im Gesellschaftsvertrag weiterhin von der gesetzlichen Rechtsfolge ab-
weichende Regelungen treffen.

Mangels abweichender vertraglicher Bestimmung hat der Tod eines persönlich
haftenden Gesellschafters einer OHG oder KG das Ausscheiden des Gesellschaf-
ters zur Folge; die Gesellschaft besteht unter den übrigen Gesellschaftern fort; der
Anteil des Verstorbenen wächst den übrigen Gesellschaftern zu; den Erben steht
ein Abfindungsanspruch zu, der in den Nachlass fällt. Aktien und GmbH-Anteile
(§15 GmbH-Gesetz) sind vererblich. Miterben erwerben sie in gesamthände-
rischer Bindung.

Probleme können sich – nach Auskunft des Wirtschaftsministeriums – unter ande-
rem aus für die Führung der Unternehmen nicht geeigneten Erbnachfolgern, aus
gemeinsamer Verwaltung bei Erbengemeinschaften (insbesondere bei der Beteili-



gung von Minderjährigen) oder aus Abfindungsansprüchen ergeben. Die
Problemlagen sind für die Unternehmen unterschiedlich und einzelfallbezogen.
Erbrecht und Gesellschaftsrecht lassen vielfältige Gestaltungsspielräume. So kön-
nen insbesondere Regelungen zum Abfindungsanspruch getroffen werden. Für
die Firmeninhaber und Gesellschafter empfehle sich, rechtzeitig kompetente
rechtliche Beratung einzuholen, um diese Gestaltungsmöglichkeiten auszuschöp-
fen und für eine auf die jeweiligen konkreten Bedürfnisse des Familienunterneh-
mens und der familiären Gegebenheiten abgestimmte Regelung zu sorgen.

Demgegenüber ist es im Bereich der Erbschafts- und Schenkungssteuer bereits
durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1995, wel-
che vom Gesetzgeber die Privilegierung des Betriebsvermögens bei der Bewer-
tung zu Zwecken der Erbschafts- und Schenkungssteuer gefordert hat, zu einer
umfangreichen Entlastung des Betriebsvermögens gekommen. So sehen die ak-
tuellen gesetzlichen Bestimmungen den Ansatz der Steuerbilanzwerte ohne die
den einzelnen Wirtschaftsgütern innewohnenden stillen Reserven (§ 12 Abs. 5 des
Erbschafts- u. Schenkungssteuergesetzes sowie §§95 ff. des Bewertungs-
gesetzes),

den Freibetrag in Höhe von 500 00 DM für denjenigen, der den Betrieb weiter-
führt (§ 13a Abs. 1 EstG), den Bewertungsabschlag von 40 % für das verblei-
bende Vermögen und

die Anwendung der günstigen Steuerklasse I, auch wenn zwischen dem Erblasser
und dem den Betrieb Übernehmenden ein Verwandtschaftsverhältnis nicht be-
steht, vor.

Diese Maßnahmen haben in ihrer Gesamtheit nicht nur bewirkt, dass eine Viel-
zahl von mittelständischen Betrieben von der Erbschaftssteuer gänzlich verschont
geblieben sind, sondern auch, dass die Entwicklung des Erbschaftssteueraufkom-
mens deutlich hinter den Planungen zurückblieb.

Die Entlastung des Betriebsvermögens ist zwar vor dem Hintergrund der Diskus-
sion über den Standort Deutschland unverzichtbar. Eine noch weitergehende
Begünstigung des Betriebsvermögens ist auf Grund der damit einhergehenden
Haushaltsbelastung aber nicht zu verantworten.

16.2. Schenkungssteuer

Im Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht sei der Bereich des Betriebsvermö-
gens bei Personenunternehmen deutlich verbessert worden. Die Übertragung von
Betriebsvermögen bei Personenunternehmen sei im Vergleich zu den anderen
Vermögensarten seit 1997 außerordentlch begünstigt. Es gelten v. a. folgende
Vergünstigungen:

Betriebsvermögen werde unabhängig vom Verwandschaftsgrad immer nach der
günstigsten Steuerklasse I besteuert. Für Betriebsvermögen gelte zusätzlich zu
den persönlichen Freibeträgen ein besonderer Freibetrag von 500 000 DM. Für
Betriebsvermögen gelte ein Abwertungsabschlag von 40 % auf den nach Abzug
des Freibetrags verbleibenden Betriebsvermögenswert. Bei der Bewertung werde
vom niedrigen Buchwert (Anschaffungspreis) ausgegangen. Es gäbe außerdem
großzügige Stundungsmöglichkeiten. Insgesamt stammten heute nur noch 5 % des
Gesamtaufkommens an Erbschafts- und Schenkungssteuer aus der Besteuerung
von Betriebsvermögen bei Personenunternehmen. Zudem dürfe nicht übersehen
werden, dass seinerzeit gleichzeitig die Vermögenssteuer weggefallen sei und das
Grundvermögen entsprechend den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts
marktnäher bewertet werden musste.

16.3. Auswirkungen des § 34 EstG i. d. F. des Steuerentlastungsgesetzes
1999/2000/2002 bei Betriebsveräußerungen (Stellungnahme des Finanz-
ministeriums Baden-Württemberg)

Steuerliche Behandlung des Veräußerungserlöses

Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb zählt auch der Gewinn, der bei der
Veräußerung oder Aufgabe des ganzen Betriebs, eines Teilbetriebs oder eines
Mitunternehmeranteils an einem solchen Betrieb entsteht. Für die Einkünfte aus
Land- und Forstwirtschaft oder aus einer selbstständigen Tätigkeit gilt Ent-
sprechendes.
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Grundsätzlich unterliegt somit auch der Veräußerungs- oder Aufgabegewinn der
Besteuerung. Eine gesonderte Ermittlung des Veräußerungs- oder Aufgabe-
gewinns ist allerdings deshalb erforderlich, da einerseits bei einem Steuerpflichti-
gen, der das 55. Lebensjahr vollendet hat oder dauernd berufsunfähig ist und des-
sen Veräußerungsgewinn 300 000 DM nicht übersteigt, gem. § 16 Abs. 4 EstG ein
Freibetrag in Höhe von 60000 DM zu gewähren ist und andererseits die verblei-
benden Veräußerungs- oder Aufgabegewinne als sogenannte außerordentliche
Einkünfte im Sinne des §34 EstG einer ermäßigten Besteuerung unterliegen. Die
ermäßigte Besteuerung hat zum Ziel, die Zusammenballung von Einkünften in
einem Veranlagungszeitraum steuerlich abzumildern.

Im Gegensatz zu § 16 EstG, der im Rahmen des Steuerentlastungsgesetzes
1999/2000/2002 keine Änderung erfahren hat, wurde die Besteuerung der außer-
ordentlichen Einkünfte im Sinne des § 34 EstG mit Wirkung ab dem 1. Januar
1999 wesentlich geändert.

a. § 34 EstG alter Fassung

§34 Abs. 1 EstG alter Fassung sah vor, dass Veräußerungsgewinne im Sinne der
§§ 14, 14 a Abs. 1, §§ 16, 17 und 18 Abs. 3 EstG, soweit sie den Freibetrag nach
§16 Abs.4 EstG übersteigen, bis zu einem Veräußerungsgewinn von 15 Mio.
dem ermäßigten (halben durchschnittlichen) Steuersatz unterliegen. Darüber hin-
ausgehende Gewinne wurden wiederum dem Regelsteuersatz unterworfen.

Die Ermittlung des ermäßigten Steuersatzes erfolgte dergestalt, dass zuerst das zu
versteuernde Einkommen einschließlich der außerordentlichen Einkünfte errech-
net wurde. Anschließend wurde der diesem zu versteuernden Einkommen ent-
sprechende Steuerbetrag und Steuer-v. H.-Satz ermittelt. In einem weiteren Schritt
wurde das zu versteuernde Einkommen ohne die außerordentlichen Einkünfte er-
mittelt und die hierauf entfallende Steuer. Der unter Einbeziehung aller Einkünfte
ermittelte Steuersatz wurde halbiert und auf die außerordentlichen Einkünfte an-
gewendet. Die sich hieraus ergebende Steuer wurde dem Steuerbetrag, der sich
ohne die Einbeziehung der außerordentlichen Einkünfte ergab, hinzugerechnet
und stellte die gesamte Steuer für den Veranlagungszeitraum der Betriebsver-
äußerung bzw. Betriebsaufgabe dar (s. Beispiel zu H 198 im Einkommensteuer-
Handbuch 1998).

b. § 34 EstG i. d. F. des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002

Für Veräußerungsgewinne, die nach dem 1. Januar 1999 entstanden sind, gilt § 34
EstG i. d. F. des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002. Die für die außer-
ordentlichen Einkünfte anzusetzende Einkommensteuer beträgt nunmehr das
Fünffache des Unterschiedbetrags zwischen der Einkommensteuer für das zu ver-
steuernde Einkommen ohne die außerordentlichen Einkünfte und der Einkom-
mensteuer für das zu versteuernde Einkommen ohne die außerordentlichen Ein-
künfte zuzüglich einem Fünftel der außerordentlichen Einkünfte (s. Beispiel 1 zu
H 198 des Einkommensteuerhandbuchs 1999). Die Besteuerung zum halben
Steuersatz ist mit Ausnahme der Besteuerung von Kalamitäten in der Land- und
Forstwirtschaft entfallen.

Die Fünftelung der außerordentlichen Einkünfte mildert die steuerliche Belastung
in wesentlich geringerem Umfang als die Besteuerung mit dem halben Steuersatz.
Dies hat zur Folge, dass bei einem (einzeln oder getrennt veranlagten) Steuer-
pflichtigen, der sich auf Grund seiner laufenden Einkünfte schon im Spitzen-
steuersatz befindet oder ein Fünftel der außerordentlichen Einkünfte die obere
Progressionszone übersteigt (dies ist derzeit bei einem Veräußerungsgewinn von
mehr als 600209 DM der Fall) sich die Fünftelung nicht mehr auswirkt, so dass
dieser Steuerpflichtige den gesamten Gewinn aus der Veräußerung wie einen lau-
fenden Gewinn zu versteuern hat.

Zwar kann sich in den Fällen, in denen negativen laufende bzw. keine laufenden
Einkünfte mit Veräußerungsgewinnen bis höchstens 700 210 DM zusammentref-
fen, die Fünftelung günstiger sein; in allen übrigen Fällen, insbesondere bei sehr
hohen Veräußerungsgewinnen, ist §34 EstG in der Fassung vor Inkrafttreten des
Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 wesentlich günstiger (s. Anlage: Ver-
gleich). Denn faktisch wird bei einem (einzeln oder getrennt veranlagten) Steuer-
pflichtigen, der seinen Betrieb veräußert oder aufgibt, mit Ausnahme der oben
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genannten Fälle, der Veräußerungs- oder Aufgabegewinn, statt in Höhe des bis-
lang 15 Mio. DM übersteigenden Betrags, schon ab rund 600 000 DM bzw. einem
sonstigen zu versteuernden Einkommen von ca. 120 000 DM insgesamt mit dem
Regelsteuersatz besteuert – eine steuerliche Abmilderung findet hier überhaupt
nicht mehr statt.

16.4. Nachfolgeregelung für die Übertragung eines Betriebs (Stellungnahme
Finanzministerium)

Erbschaftssteuerlich ist die unentgeltliche Übertragung eines Betriebes ohne Auf-
deckung der Stillen Reserven möglich. § 6 Abs.2 EstG ordnet bei der Übertra-
gung eines ganzen Betriebes, eines Teilbetriebes oder eines Mitunternehmer-
anteils an, dass der Erwerb die Buchwerte des übernommenen Betriebsvermögens
fortführen muss. Damit ergibt sich aus einer solchen Übertragung auch keine
Steuerpflicht. Die Unternehmensnachfolge wirft also bisher schon keine ertrags-
steuerliche Probleme auf, wenn der Betrieb in vollem Umfang auf einen Rechts-
nachfolger unentgeltlich übertragen werden soll. Schwierigkeiten ergeben sich
dann, wenn mehrere Rechtsnachfolger berücksichtigt werden sollen und deshalb
der Betrieb (teilweise) zerschlagen werden muss, wenn betriebsnotwendiges Ver-
mögen einem anderen Rechtsnachfolger, der den Betrieb nicht weiterführt, zuge-
wendet wird.

In gleicher Weise stellen sich Probleme, wenn im Zusammenhang mit der Unter-
nehmensnachfolge betriebsnotwendiges Vermögen vom bisherigen Betriebsinha-
ber zurückbehalten und in dessen Privatvermögen überführt wird, so dass eine
steuerpflichtige Betriebsaufgabe angenommen werden muss. Eine ähnliche
Problematik ergibt sich, wenn ein Mitunternehmeranteil übertragen, aber ein bis-
lang zum Sonderbetriebsvermögen gehörendes Grundstück zurückbehalten wird.
Die Probleme resultieren in erster Linie daraus, dass § 6 Abs.5 Satz 2 und 3 EstG,
der durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 vom 24. März 1999 in das
EstG eingeführt wurde, in diesen Fällen die Aufdeckung der Stillen Reserven ver-
langt. Die Vorschrift wird aus Sicht der Landesregierung außerordentlich kritisch
gesehen; im Gesetzgebungsverfahren zum Steuersenkungsgesetz wurde daher von
den CDU-regierten Ländern eine Abschaffung des §6 Abs. 5 EStG gefordert.

Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung oder Aufgabe von Betrieben

Mit dem Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 ist zum 1. Januar 1999 die Be-
steuerung des Gewinns aus der Veräußerung oder Aufgabe von Betrieben deutlich
verschärft worden. Der für diese Gewinne bis dahin geltende halbe Durchschnitts-
steuersatz wurde durch eine rechnerische Verteilung des Gewinns auf 5 Jahre
ersetzt.

Die Landesregierung hat sich, zusammen mit anderen unionsgeführten Ländern,
und der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, stets gegen diese Einschränkung
gewandt. Die Union sieht deshalb in ihrem Gegenentwurf zu der von der Bundes-
regierung geplanten Unternehmenssteuerreform eine Wiedereinführung des
halben Durchschnittssteuersatzes vor. Die Regierungsfraktionen haben in den Be-
ratungen im Finanzausschuss des Bundestages in Abänderung des ursprünglichen
Gesetzentwurfes eine Anhebung des Freibetrages bei Betriebsveräußerungen und
Aufgaben von derzeit 60 000 DM auf 100 000 DM beschlossen.

Von der CDU-Seite wird eine weitere Begünstigung des Veräußerungs- und
Aufgabegewinns, und zwar zum einen, was die Höhe des Freibetrages nach § 16
Abs. 4 EstG anbelangt, und zum anderen in Bezug auf die Tarifermäßigung ge-
fordert. Kommt es nämlich bei der Regelung der Unternehmensnachfolge zu ei-
ner Betriebsaufgabe, ist §34 Abs. 1 EstG anwendbar. Die als Tarifermäßigung
vorgesehene sog. Fünftelregelung wirkt sich allerdings bereits bei Aufgabege-
winnen in der Größenordnung von ca. 1 Mio. DM, teilweise sogar auch schon
bei geringeren Beträgen, überhaupt nicht mehr aus. Aus diesem Grund wird von
Seiten Baden-Württembergs die Forderung erhoben, den Veräußerungs- oder
Aufgabegewinn, wie bis zum Jahr 1998, wieder mit dem halben Steuersatz zu
begünstigen.

Eine solche Verbesserung und Wiedereinführung der alten Regelung ist im Rah-
men des Ergänzungspakets zur Steuerreform vorgesehen.
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17. Empfehlungen zur Betriebsübergabe

Im Rahmen des Generationenwechsels sei Hilfe für erfolgreiche Betriebsüber-
gaben geboten. Eine staatlich geförderte Kampagne zur Inanspruchnahme von
Beratung und zur Unterstützung von Beratung wurde vom BDS empfohlen.

Nach Auffassung des Hoga sollten im Rahmen der öffentlichen Förderung nach
sachverständiger Prüfung bei der Übergabe-Übernahme auch Umschuldungen mög-
lich sein, wenn sonst der Betrieb (und damit die Arbeitsplätze) vernichtet würde.

Frau Dillenz, UFH forderte die Gleichbehandlung von Betriebsübernehmern und
Existenzgründern bei öffentlichen Förderprogrammen.

Nach Auskunft des Wirtschaftsministeriums bestehen für Übernehmer gleiche
Bedingungen wie für Existenzgründer beim Zugang zu öffentlichen Förder-
programmen (vgl. Stellungnahme).

Weitere Empfehlungen der Frauenwirtschaftsverbände waren:

• Verstärkung der Information über Fördermaßnahmen zur Betriebsübergabe

• Image-Kampagne für Übernehmerinnen und Unternehmerinnen zur stärkeren
Aktivierung dieses bisher nicht ausgeschöpften Potenzials.

17.1. Frauen und Unternehmensnachfolge

Juniorinnen werden noch als Ausnahme betrachtet.

Beratungskonzepte, die speziell auf eine Betriebsübernahme ausgerichtet sind,
schenken dem frauenspezifischen Aspekt bisher keine Beachtung. Eine mögliche
weibliche Erbin oder Nachfolgerin wird nur als „Notlösung“ betrachtet. Das
schlägt sich auch in der Diktion nieder, die Rede ist ausschließlich vom Nachfol-
ger oder dem Junior. Auch die Geschäftsführerin oder Seniorin als Übergebende
findet in der Literatur kaum Erwähnung. Bezogen auf die Zahl der Gründerinnen
und die Unternehmerinnen ist hier eine Gleichbehandlung dringend erforderlich.

Wie der Vater so die Tochter

Die besten Chancen, ein Unternehmen zu übernehmen, haben Frauen in Familien-
betrieben, auch wenn die Wahl des Nachfolgers noch vorrangig eine männliche
Erbfolge präferiert. Ist jedoch kein Sohn vorhanden, oder zeigt dieser kein
Interesse an einer Nachfolge, wird auch die Übernahme durch eine Tochter in Er-
wägung gezogen. Nicht selten gestaltet sich der Generationswechsel zwischen
Vater und Sohn als unüberwindliches Familienproblem, so dass als Alternative
zum Verkauf oder zur Betriebsauflösung die Weiterführung durch eine Tochter
akzeptiert wird.

Neue Wege für Übernahmen

Eine frauenspezifische Konzeption für die Unterstützung der Unternehmensnach-
folge müsste nach Angaben von C. Busch 3 Faktoren berücksichtigen: Zum einen
müsste vorrangig eine Änderung der männlich zentrierten Erbfolgeregelung ange-
regt werden. Dazu sind Informationen und Sensibilisierung der abgebenden Gene-
ration notwendig. Der für ein Umdenken erforderliche Druck wird vielfach durch
das Fehlen eines übernahmebereiten männlichen Nachfolgers gegeben. Unter-
stützt wird die neue Orientierung durch positive Fallbeispiele und das Aufzeigen
neuer Lösungswege. Dies müsste einhergehen mit einer grundlegenden Enttabui-
sierung der Nachfolgeregelungen. So lange eine Betriebsübergabe der Auseinan-
dersetzung entzogen bleibt und von der abgebenden Seite schweigend heraus-
gezögert wird, müssen die notwendigen Vorbereitungen und Maßnahmen unter-
bleiben. Dann wird auch die Frage des geeigneten Nachfolgers innerhalb der
Familie, des Unternehmens oder von außen ungelöst bleiben. Dann werden die
Möglichkeiten der Frauen und ihre Potenziale auch weiterhin nur zufällig zum
Einsatz kommen.

Geschlechtstypische Nachfolgeprobleme in kleinen und mittleren Unternehmen
Ergebnisse des ifm Mannheim

Die Untersuchung zeigt ebenfalls, dass die Töchter in der Frage der Nachfolge oft
nur eine Notlösung für die Eltern (den Vater) waren. Während Männer dabei aus-
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schließlich mit Geschwistern konkurrieren, konkurrieren die Frauen nicht nur mit
Geschwistern, sondern auch mit ihren eigenen Ehemännern, Cousins oder mit an-
deren Gesellschaftern des Unternehmens um die eventuelle Nachfolge. Insbeson-
dere Frauen mit männlichen Geschwistern hatten viel stärker um die Nachfolge
zu kämpfen. Auch Frauen ohne Geschwister wurden nicht immer als Nachfolge-
rinnen vorgesehen. Dies betrifft v. a. die männerdominierten Branchen und
Berufe. Erst als andere Lösungen sich als unbrauchbar erwiesen hatten, bekamen
die Töchter die Chance, den elterlichen Betrieb zu übernehmen.

Die Wege der Übernahme sind bei Nachfolgern geradliniger als bei Nachfolgerin-
nen. Nur 39 % der Nachfolgerinnen habe ihre Ausbildung im Hinblick auf die
späteren Anforderungen im Betrieb absolviert. Beide Geschlechter haben vor der
Übernahme eine längere oder kürzere Phase der Einarbeitung im eigenen Unter-
nehmen gehabt. Der Unterschied besteht darin, dass z. T. Erfahrungen in Fremd-
unternehmen gesammelt wurden. Während jedoch alle Männer ihre Erfahrung im
Hinblick auf die Übernahme machten, absolvierten Frauen die zunächst nicht als
Nachfolgerinnen vorgesehen waren, z. T. oft eine betriebsfremde Ausbildung und
arbeiteten dann in anderen Branchen, die mit dem elterlichen Unternehmen nichts
zu tun hatten. Später, als die Nachfolgeregelung zu ihren Gunsten entschieden
wurde, übernahmen sie den Betrieb im Schnellverfahren und mussten sich zusätz-
lich beruflich qualifizieren.

Frauen stehen höheren Eintrittsschwellen in das Unternehmen gegenüber, die oft
interner Natur sind. Dies findet in der vorliegenden Untersuchung ihren Nieder-
schlag sowohl bei der Einschätzung des eigenen Wissens als auch bei der Ein-
schätzung des Zeitpunkts der Übernahme. Frauen urteilten über ihr Wissen
wesentlich kritischer als Männer. Auch bei der Frage nach dem Zeitpunkt der
Übernahme waren die Männer selbstbewusster als die Frauen. Frauen haben oft
eine „Psychobremse in Kopf und Bauch“, die sie daran hindert, selbstbewusster
aufzutreten und sich selbst mehr zuzutrauen.

Bei der Motivation für die Übernahme spielen materielle Motive eine untergeord-
nete Rolle. Dem gegenüber spielen emotionale Motive in gleichem Ausmaß bei
Frauen und Männern eine große Rolle. Insbesondere die Bedeutung der Selbstver-
wirklichung, des Führungsstrebens und der persönlichen und fachlichen Heraus-
forderung. Auch die Familientradition wurde oft genannt. Dabei zeigte sich, dass
Frauen stärker unter Beweisdruck stehen und die Erwartung des Vorgängers
(Vaters) übertreffen wollen. Dies deutet darauf hin, dass Frauen mit dem Miss-
trauen des Vorgängers in Bezug auf ihre Fähigkeiten zu kämpfen haben.
Frauenspezifische Motivation ist auch die bessere Vereinbarkeit von Beruf und
Familie durch die Selbstständigkeit.

Die Analyse der Führungsproblematik zeigt, dass es wenig geschlechtstypische
Unterschiede im Führungsstil gibt, sondern dies v. a. eine Generationsthematik
ist. In der Nachfolgegeneration zeigen sich insgesamt verstärkt Teamorientierung
und kooperativer Mitarbeiterführungsstil.

Trotz einer Angleichung an das männliche Rollenmuster im beruflichen Bereich
vertritt der überwiegende Teil der Frauen weitgehend traditionelle Rollenvorstel-
lungen. So sehen es die Nachfolgerinnen noch immer als ihre Aufgabe an, Beruf
und Familie unbedingt zu vereinbaren. Dies spiegelt sich auch in der familiären
Arbeitsteilung wider. Die klassische Rollenverteilung in der Familie wird über-
wiegend nicht in Frage gestellt. Die zusätzliche Zeit, die sie im Vergleich zu ihren
männlichen Kollegen für den Haushalt und die Kinderbetreuung verwenden,
sparen sie z. T. im Unternehmen und bei ihrer Freizeit ein.

Frauen sind wesentlich mehr als Männer mit Problemen konfrontiert, dabei stehen
die Beziehung zu Kunden und zum Vorgänger im Vordergrund. Bei den
familieninternen Konflikten wurde das Verhältnis zum Vorgänger in der
Geschäftsführung am häufigsten als Ursachen von Konflikten angegeben. Im
Verhältnis zu den Mitarbeitern sehen sich Frauen keinen geschlechtstypischen
Vorurteilen ausgesetzt. Bei diesen Konfliktkonstellationen spielt nicht das
Geschlecht, sondern das Alter und die frühere Position des Nachfolgers im
Betrieb eine Rolle. Keine Probleme gab es dagegen mit den Ehepartnern. Auch
beim wirtschaftlichen Erfolg zeigt sich kein Unterschied zwischen Nachfolgern
und Nachfolgerinnen.
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17.2. Nachfolgeplanung als strategische Aufgabe für Familienunternehmen
(Dr. Birgit Felden, Geschäftsführende Gesellschafterin der Treuhand und
Management Services Dr. Rüschenpöhler GmbH (TMS))

Eine Ursache für Probleme sei die fehlende Beachtung und Differenzierung
zwischen Unternehmenslogik und Familienlogik. Auch bei externen Übergaben
spielten Wertvorstellungen eine große Rolle. Am wichtigsten bei der Nachfolge-
regelung sei daher, dass ein Zielkonsens zwischen Übergeber, Junior und Unter-
nehmen hergestellt werden könne. Dem Übergeber stünden v. a. emotionale Hür-
den im Weg. So bestehe häufig ein Gerechtigkeits-Tick, der eine Gleichbehand-
lung der Kinder vorsehe. Auch suche der Übergeber häufig den „geborenen Nach-
folger“ und wolle sich selbst ein Denkmal setzen. „Übergeber suchen häufig
einen Denkmal-Pfleger“, so Dr. Felden. Auch fehle es ihnen meist an einer Vision
für die Zeit danach.

Beim Übernehmer fehle es häufig noch an den notwendigen fachlichen und persön-
lichen Qualifikationen. Wichtig sei insbesondere, dass die Chemie zwischen Über-
geber und Übernehmer stimme, zumal eine Zeit der Zusammenarbeit wichtig sei.
Auch müsse eine entsprechende Investitionsbereitschaft mitgebracht werden.

Nach Angaben von Dr. Felden bestehe eine Gefahr in der fehlenden Transparenz.
Auch beim Unternehmen selbst müssten entsprechende Vorbereitungen getroffen
werden. Kalkulatorische Belastungen würden bei der Übergabe zu echten Ausgaben,
z.B. Unternehmerlohn, Miete, Zinsen, AfA. Ziel müsse die Sicherung des Über-
gebers, aber auch die Ertragsperspektive und Stabilität für das Unternehmen sein.

Die Einführung des Nachfolgers und Übertragung der Führungsverantwortung
müsse geplant und schrittweise erfolgen. Wichtig sei dabei insbesondere, einen
Ausstiegstermin schriftlich festzulegen, und der richtige Zeitpunkt der Nachfolge-
regelung sowie eine vertragliche Gestaltung, bei der die betriebswirtschaftliche
Zielsetzung im Vordergrund stehen müsse. Häufig gebe es unterschiedliche Vor-
stellungen und Wertvorstellungen bezüglich der Altersversorgung des Übergebers
und der Liquidität des Unternehmens sowie der Ertragssicherung für den Über-
nehmer. Die Nachfolgeplanung als strategische Unternehmensaufgabe beinhalte
die Erstellung eines Fahrplans für die Übergabe. Dazu gehöre eine Bestandsauf-
nahme zur Situation des Unternehmens, des Übergebers und des Übernehmers.

17.3. Psychologische Aspekte der Unternehmensnachfolge

Über die psychologischen Aspekte der Unternehmensnachfolge informierte Dr.
Helga Breuninger.

Nachfolgelösungen würden meist einseitig im Interesse des Unternehmens gegen
die Familie – oder im Interesse von Familien gegen das Unternehmen getroffen,
beispielsweise wenn ein Familienmitglied die Nachfolge antreten solle, auch
wenn er dafür gar nicht geeignet sei. Das Unternehmen werde dann als Bühne für
die Durchsetzung familiärer Machtansprüche missbraucht. Die wichtigste Er-
kenntnis aus ihrer eigenen Erfahrung sei, dass Familienkonflikte nicht über-
gangen und ausgegrenzt werden dürften. Spätestens in der nächsten Generation
würden die Konflikte in unerwarteter Heftigkeit auftreten, so dass Familien-
stämme entzweit und der Firma Schaden zugefügt würden.

Bei der Übergabe stellten sich aus Sicht der Senioren 4 Fragen: Gibt es eine ge-
rechte Lösung? Was kann man offen ansprechen? Welche Lösung ist bezahlbar?
Wie kann ich dafür sorgen, dass meine Erfahrungen dem Betrieb erhalten bleiben
und dem Nachfolger weitergegeben werden?

Bei der Zielfindung sei ein Interessenausgleich nötig. Nachfolgefragen in
Familienunternehmen dürfe man nicht auf steuerliche, auf juristische oder
organisatorische Fragen reduzieren, sondern müsse sie in ihrer Komplexität,
Widersprüchlichkeit und Vielschichtigkeit anerkennen und bearbeiten und dem
psychologischen, systemorientierten Part eine zentrale Rolle einzuräumen.

Senioren von Familienunternehmen bräuchten nicht einen Berater, sondern ein
interdisziplinäres Beraterteam. Je größer Konflikte seien, um so wichtiger werde
eine neutrale Begleitung, die verhindern könne, dass der Senior mal Anwalt der
Familie gegen das Unternehmen – meistens abends beim Abendbrottisch – und
dann wieder Anwalt des Unternehmens gegen die Familie sei – meistens in
seinem Büro.
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In der Kommunikation müsse eine Kultur des Vertrauens entwickelt werden,
denn „Vertrauen ist wie das Öl im Getriebe einer Maschine“. Bei der Umsetzung
müsse die Entwicklung des Nachfolgers eingeplant werden. Nachfolgeregelungen
erforderten eine dynamische Gestaltung und keine starre, statische Regelung.
Breuninger riet zu einem Stufenplan, der langsam, den Eigenzeitlichkeiten ent-
sprechend, die Entwicklungen berücksichtige und die Entscheidungen nacheinan-
der zur Umsetzung bringe.

Wichtig sei insbesondere die strategische Planung. Der Generationswechsel sei
ein guter Zeitpunkt, die Unternehmensstrategie und die operative Geschäfts-
führung zu modernisieren. Bei einem Familienunternehmen komme es hauptsäch-
lich darauf an, die spezifischen Erfolgsfaktoren (schnelle Reaktionsfähigkeit,
Autonomie für eine Investitionsentscheidung, Änderung der Produktpalette,
Kundennähe, hohe Qualität, Produktion und Entwicklung und vor allem die
Identifizierung der eigenen Familie mit der Unternehmensstrategie) dieser
Familienunternehmen zu potenzieren und die spezifischen Defizite abzubauen.
Defizite seien vor allem in der unprofessionellen Kommunikationsstruktur und
der auf den Inhaber zugeschnittenen Strategie zu finden.

17.4. Qualifizierungskonzepte für Nachfolger/-innen

Stefan Heidbreder, Mitglied der Geschäftsführung der Deutschen Gesellschaft für
Mittelstandsberatung, präsentierte das Qualifizierungskonzept der Juniorenakade-
mie der DGM zur Unterstützung und zur Vorbereitung von Unternehmensnach-
folgern in Familienunternehmen, das aus vier Bausteinen besteht:

In der ersten Stufe ein Karriereworkshop mit Potenzialgutachten, in der zweiten
Stufe eine Juniorenkonferenz, zweitägig mit 70 Teilnehmern mit der Zielsetzung
Erfahrungsaustausch und Netzwerkaufbau. Es folgt ein Intensivtraining fünf
Wochen mit max. 12 Teilnehmern und 5 Trainingsmodulen für Persönlichkeits-
training und funktionsbezogenes Training, anschließend Lernen in der Praxis,
1 bis 2 Jahre Know-how-Vermittlung und Expertennetzwerk sowie Coaching zur
Begleitung.

Nach Ansicht von Heidbreder findet bisher zu wenig offene Diskussion über
Probleme bei Nachfolge und Verkauf von Unternehmen statt. Die Nachfolger
würden quasi „in Watte gepackt“. Es gelte daher, „die Säge zu schärfen“ für das
eigene Verhalten. Die Würze liege in jedem Fall im Lernen in der Praxis.

Als weiteres Qualifizierungsprogramm stellte Dr. Werner Faix von der Steinbeis-
Akademie Herrenberg ein 1994 gestartetes MBA-Programm vor, das sich zu
einem Ausbildungsprogramm für Unternehmer und Übernehmer entwickelt hat.
60 % der Teilnehmer sind Nachfolger oder Jungunternehmer, so Faix. Entschei-
dend sei hierbei die Persönlichkeitsbildung sowie die Vermittlung von Hand-
lungskompetenz, d. h. fachlicher sozialer und methodischer Kompetenz.

Darüber hinaus informierte Faix über ein Projekt zur Sanierung von Unternehmen
mittels Übernahme durch Mitarbeiter, das durch das Wirtschaftsministerium Ba-
den-Württemberg gefördert wurde. So wurden z. B. durch eine Ausgliederung
beim TÜV Südwest sechs neue Unternehmen im Bereich Umwelt über eine Auf-
fanggesellschaft ins Leben gerufen.

17.5. Weitere Konzepte zur Betriebsnachfolge

Der Zentralverband Sanitär-Heizung-Klima hat zusammen mit dem IPB Deutsch-
land (International Building Products), einem der führenden Anbieter für Installa-
tionstechniken, ein Förderprogramm für die betriebliche Nachfolge in SHK-
Betrieben ins Leben gerufen. Zwei Drittel der Betriebe dieser Branche werden
nach Aussage des Verbandes in den nächsten fünf Jahren von einem Generations-
wechsel betroffen sein.

Das Programm „pro SHK“ ist mit 75 000 DM dotiert und soll den rund 55 000
Unternehmen einen Anstoß geben, sich verstärkt mit dem Thema der Nachfolge-
planung auseinander zu setzen. Dabei sollen die Geschäftsgrundlagen für die
betriebliche Nachfolge geschaffen und Hilfestellung bei den technischen, finan-
ziellen, wettbewerblichen und qualifikatorischen Herausforderungen eines Gene-
rationswechsels gegeben werden. Gefördert werden drei Betriebe, deren Kon-
zepte in besonderer Weise zeigen, wie die Betriebsnachfolge im SHK-Handwerk
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gestaltet werden kann. Die Förderunghöhe liegt nach der Beurteilung durch eine
Fachjury bei 40 000, 20 000, bzw. 15 000 DM. Neben der finanziellen Unter-
stützung erhalten die geförderten Betriebe auch weitreichende fachliche Unter-
stützung bei sämtlichen betriebsspezifischen Fragen. Teilnahmeberechtigt ist
jeder SHK-Betrieb, der einer Innung angehört.

Das Institut für Mittelstandsökonomie der Universität Trier hat ein Seminar-
konzept zum Thema „The Next Generation – erfolgreich Verantwortung über-
nehmen“ mit Workshops für Unternehmensnachfolger und junge Führungskräfte
aufgelegt. Das Konzept ist speziell auf die Wünsche und Bedürfnisse der Nach-
folger ausgerichtet, mit einer ganzheitlichen Zielrichtung. Das Trainingspro-
gramm wird seit Januar 1999 angeboten. Zielsetzung ist dabei, den Nachfolger 
im gesamten Prozess der Übernahme zu unterstützen. Das dreimonatige, nach
Bausteinen gestaffelte Training behandelt alle Aspekte, die für die zukünftigen
Unternehmer von Bedeutung sind. Es deckt betriebswirtschaftliche, steuerliche
und rechtliche Fragen ebenso ab, wie persönlich-psychologische Aspekte einer
Unternehmensnachfolge. In den Seminaren werden einerseits individuelle Kon-
zepte entwickelt, die die tatsächliche Situation im jeweiligen Betrieb berücksich-
tigen, gleichzeitig aber auch zentrale Fragen behandelt, die unabhängig von
Branche und Unternehmensgröße jeden Teilnehmer betreffen. Seminarleiter sind
auf Nachfolge spezialisierte Juristen, Unternehmens- und Steuerberater aus der
Praxis, sowie erfahrene Unternehmer. In Zusammenarbeit mit dem Euro-Info-
center, EU-Beratungsstelle Rheinland-Pfalz, wird gleichzeitig eine mögliche Aus-
richtung des zu übernehmenden Betriebs auf den internationalen Markt geprüft.
Als weiteres Angebot bietet das Institut mit dem Unternehmerforum Wittlich eine
spezielle Kongressform für Familienunternehmen.

Die Arbeitsgemeinschaft „Partnerschaft in der Wirtschaft“ hat gemeinsam mit
dem Unternehmermagazin „Markt und Mittelstand“ und der Consulting Group
Monawall im Jahr 1999 einen Kongress mit dem Themenschwerpunkt „Die
besten Strategien für den Generationswechsel“ durchgeführt. Im Mittelpunkt
standen dabei Strategien zum Nachfolgemanagement. Dabei wurden alle Formen
und Strukturen der Nachfolgeregelung, Finanzierung, psychologische Aspekte,
Unternehmensbewertung, steuerliche und rechtliche Regelungen, innovative Kon-
zepte, zur Mitarbeiterbeteiligung und Nachfolgeregelung in der Praxis behandelt.

17.5.1. Übergabebörsen

Ingo Schlesing von der Deutschen Ausgleichsbank stellte das Gemeinschaftspro-
jekt Change vor. Ziel des Projekts sei es, eine breite Informationsplattform zur
Unternehmensnachfolge einzurichten. Zentrales Herzstück dabei sei die Unter-
nehmensbörse. Damit solle ein institutsübergreifender Markt und zentraler Markt-
platz für effizienten Informationsaustausch gewährleistet werden. Viele Institutio-
nen wie Kammern und Banken seien bereits in diesem Feld tätig gewesen, daher
versuche das Projekt über eine Bündelung der Akteure wie Kammern, Fach-
verbände und Banken, einen Mehrwert zu schaffen und die teils noch ungelösten
Bereiche zu bearbeiten. Die Unternehmensbörse mit online-Inseraten würde
durch die Institution eingegeben. Das Netzwerk umfasse insgesamt 545 Einzel-
institutionen. In Baden-Württemberg stünden 90 Institutionen zur Verfügung,
davon 12 IHKs, 6 Handwerkskammern, 36 Volksbanken und 36 Sparkassen.
Derzeit seien 842 Inserate, davon 542 Angebote und 300 Gesuche aus Baden-
Württemberg in der Börse präsent. 24% bezögen sich auf Dienstleistung, 27 %
auf den Handel, 45 % auf die Industrie und 25 % auf die freien Berufe. Ca. 600
Vermittlungen fänden im Jahr statt.

17.5.2. Hof-Börse

Seit Mai 1997 besteht in Hessen eine hessische Hofbörse, angesiedelt beim Amt
für Regionalentwicklung, Landschaftspflege und Landwirtschaft in Eschwege.
Ziel ist es, Übergeber, die keinen Hofnachfolger haben oder aus der Landwirt-
schaft aussteigen wollen, mit Interessenten für die Betriebsübernahme zusammen-
zubringen. Die Nachfrage ist größer als das Angebot. In der Regel handele es sich
um zweit- oder drittgeborene Bauernsöhne, oftmals aus Bayern oder Baden-Würt-
temberg. 95% der Betriebe werden verkauft. Mietkauf, Verpachtung, Erbpacht
oder eine dritte Betriebsgemeinschaft sind die Ausnahme. Die Neueinsteiger
investieren zwischen einigen hundert Tausend Mark bis zu 4 Mio. DM, um den
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Betrieb auf ihre Bedürfnisse auszurichten. Kein Hof werde in der bisherigen Form
weitergeführt. Die neuen Besitzer setzen sehr oft auf Weiterverarbeitung und
Direktvermarktung oder auf Dienstleistungsangebote. Rund 40% der Anfragen
kommen aus anderen Bundesländern.

17.5.3. Bauernhof-Börse Baden-Württemberg

Auch in Baden-Württemberg wurde vor kurzem durch das Ministerium Länd-
licher Raum eine Hofbörse bei der Landsiedlung initiiert.

Betriebe ohne Hofnachfolge, die einen finanzierbaren Ausstieg aus der Bewirt-
schaftung suchen und angehende Betriebsleiter, die einen Hof übernehmen
wollen, aber nicht aus der Landwirtschaft stammen, können zusammengebracht
werden: Über die neue Bauernhof-Börse der Landsiedlung Baden-Württemberg.
Das von der baden-württembergischen Landwirtschaftsministerin angeregte
Projekt will durch die Vermittlung bestehender Gehöfte die Interessenten zusam-
menbringen. Die neue Dienstleistung steht allen Käufern, Pächtern, Verkäufern
und Verpächtern landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Betriebe zur Ver-
fügung. Beim Verkaufspreis zwischen künftigen Altenteilern und Existenz-
gründern strebt die Landsiedlung ein angemessenes Ergebnis an, mit dem beide
Parteien leben können. Die Verkaufsangebote werden landes- und bundesweit
gestreut. Für die betriebswirtschaftliche Umstellungsberatung arbeitet das
gemeinnützige Siedlungsunternehmen u. a. mit den Ämtern für Landwirtschaft
zusammen. Für die erfolgreiche Geschäftsvermittlung wird die Landsiedlung eine
kostendeckende Gebühr erheben. Im Gespräch sind zwischen 3 und 6 Prozent des
Verkaufspreises.

17.5.4. Regionale Initiativen zur Unternehmensnachfolge

Regionale Beispiele zur Unterstützung der Unternehmensnachfolge stellte der
Präsident der Wirtschaftsjunioren Pforzheim, Ralph Rieger, vor. So führen die
Wirtschaftsjunioren z.B. eine Seminarreihe zur Unternehmensnachfolge mit der
Bezirkskammer Esslingen durch. Dabei werde neben einer Information eine
Begleitung bei der Übergabe mittels Projektgruppe realisiert. Eine Vortragsreihe
und ein Arbeitskreis Management mit Fachleuten aus Finanzwirtschaft, Steuer-
beratung und Unternehmensberatung begleitet den Nachfolgeprozess außerdem in
Pforzheim. Rieger kritisierte insbesondere die derzeitigen Rahmenbedingungen,
die eine Unternehmensübergabe erschwerten sowie die Verschärfung der Trans-
parenzvorschriften und die Eigenkapitalrichtlinien.

Nach Angaben des Vorsitzenden der Wirtschaftsjunioren, Joseph Stumpf, be-
schäftigen sich die Wirtschaftsjunioren bereits seit 1994 mit dem Thema der
Unternehmensübergabe. Damals wurde eine Informationskampagne der Wirt-
schaftsjunioren zusammen mit den Junioren des Handwerks unter dem Titel „Wir
übernehmen das Unternehmen – wir unternehmen das Übernehmen“ durch-
geführt. In Österreich seien die Wirtschaftsjunioren seit drei Jahren in diesem
Thema aktiv. Eine Studie zur Unternehmensnachfolge im Bereich der kleinen und
mittleren Unternehmen sei über das Wirtschaftsministerium gefördert, außerdem
eine PR-Kampagne unter dem Titel „30 000 Erben gesucht“ durchgeführt worden.
In das Gemeinschaftsprojekt Change wolle man sich einklinken.

Die Wirtschaftsjunioren fungieren v. a. als Anlaufstelle für Übergeber und Über-
nehmer. Die Zusammenarbeit der Wirtschaftsjunioren mit der IHK sei ein Vorteil.
Ihre Aufgabe sei es, den Erfahrungsaustausch zu gewährleisten. Handlungsbedarf
sah Stumpf v. a. für einen offenen Dialog. Stumpf regte einen „Übergabeplan für
Unternehmer über 60“ an, so wie auch von Existenzgründern ein Businessplan
erwartet werde.

17.6. Fazit und Empfehlungen der Sachverständigen

Deutlich wurde die Komplexität und Individualität der Lösung der Nachfolge-
frage, wirtschaftliche Versäumnisse und die fehlende Qualifikation der Nach-
folger sowie die fehlende Übergabefähigkeit vieler Unternehmen. Die Politik
habe mit vielfältigen Inititativen schon viel getan, so Dr. Felden. Der Prozess
müsse aber fortgeführt werden. Insbesondere auf regionaler Ebene müsse erreicht
werden, dass Unternehmer sich mit dem Thema beschäftigten. Die Politik müsse
bei der Sensibilisierung unterstützen und gewährleisten, dass eine begleitende
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Hilfestellung in den Institutionen stattfinde. Politik müsse aber auch insgesamt
den Stellenwert mittelständischer Unternehmen auch unter gesellschaftspoli-
tischen Aspekten deutlich machen.

Als best-practise-Beispiele im Bereich der Unternehmensnachfolge verwies Dr.
Felden auf die Initiative GO in Nordrhein-Westfalen, die entscheidend zur
Aufschließung von Unternehmen beigetragen habe. Verbunden damit ist ein
Matching von Betriebsübergebern und -nachfolgern sowie ein Coaching zur
Entwicklung des Übergabekonzeptes.

Nach Angaben von Dr. Helga Breuninger fehlt Familienunternehmen häufig das
Geld für Beratung und Informationen zur Branchenentwicklung. Sie empfahl
daher eine Förderung von Coaching-Maßnahmen für Junioren und Senioren,
sowie die Förderung von Brancheninformationen für Familienunternehmen in
kleinbetrieblich strukturierten Branchen.

Angeregt wurden insbesondere Gemeinschaftsinitiativen auf regionaler Ebene, in
denen Kammern und Banken gemeinsam Unterstützungskonzepte entwickelten.
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VIII. Kapitel Qualifizierung – Beratung – Fachkräftebedarf

1. Qualifikationssituation in KMU – Bedeutung der Aus- und Weiterbildung von
und für KMU (vgl. Stellungnahme des ifm Mannheim, Herr Leicht)

1.1. Generelle Darstellung

Mehr denn je hängt der wirtschaftliche Erfolg der Unternehmen von der Qualifi-
kation der Mitarbeiter, wissensbezogenen Investitionen und davon ab, inwieweit
es gelingt, das Humankapital der Beschäftigten zu erschließen und zu erweitern.
Mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit kleinerer Unternehmen werden nicht
selten Zweifel laut, ob sie den gewandelten Anforderungen auf dem Weg in die
„Wissensgesellschaft“ gerecht werden können. Gleichzeitig steht gerade der neue
Mittelstand für besondere Wachstumsdynamik. Die Skepsis rührt u. a. daher, dass
es vielen kleineren Betrieben an der strategischen Planung aber auch an den Mög-
lichkeiten mangelt, qualifiziertes Personal zu rekrutieren oder das vorhandene
Humankapital durch gezielte Personalentwicklung und Weiterbildung der
Beschäftigten zu verbessern. Spezifische größenbedingte Nachteile bestehen in
fehlenden personellen Ressourcen und Managementkapazitäten und einer gering
ausdifferenzierten Führungsstruktur und Personalaustauschbarkeit. Spezialwissen
kann nur zum kleinen Teil im Betrieb vorgehalten werden. Die stetig notwendige,
zukunftsweisende Aus-, Fort- und Weiterbildung überfordert im Unternehmens-
geschehen stark eingebundene Inhaberfamilien und das einzelne KMU aus Zeit-
und Kostengründen. Die Entfaltung des Mitarbeiterpotenzials im klassischen
Mittelstand scheitert oft an alten Mustern der Kommunikation. Zur Zukunfts-
sicherung ist aber ein umfangreicher Wissenstransfer notwendig, um innovative
Ideen und Produktfelder zu entwickeln und umzusetzen. Betriebe mit lernender
Organisation erzielen eine überdurchschnittliche Umsatzrendite und -wachstum.

KMU sind seit jeher Ausbildungsgarant, insbesondere durch ihren Beitrag für das
Duale System der Berufsausbildung.

In den Kleinst- und Kleinbetrieben liegt der Anteil der Beschäftigten mit einer
Berufsausbildung bei rund 68 % bzw. 65 %, während die größeren Betriebe (hier
über 200 Beschäftigte) insgesamt nur einen Anteil von unter 62 % melden. Um-
gekehrt ist das Verhältnis in Bezug auf die Fach-/Hochschulabgänger. Jeder
zehnte von größeren Betrieben rekrutierte Beschäftigte hat einen Hochschul-
abschluss. Dagegen ist dies bei den mittelgroßen Betrieben nur bei jedem zwan-
zigsten und bei Kleinbetrieben noch viel seltener der Fall. Der Akademikeranteil
im Mittelstand beträgt derzeit etwa 6,6% (bundesweit; etwas mehr als die Hälfte
des Wertes für Großunternehmen)

In der Horizontalstruktur betrachtet, lässt sich feststellen, dass weit mehr als die
Hälfte (56 %) aller erwerbstätigen Akademiker in größeren Betrieben mit mehr
als 200 Beschäftigten Arbeit finden. Diese größenspezifische Qualifikationsstruk-
tur ist nicht nur in Baden-Württemberg sondern in etwa auch in der Bundesrepu-
blik vorzufinden. Gleichzeitig hat sich das Anteilsniveau an Höherqualifizierten
seit den 80er Jahren nicht nur gesamtwirtschaftlich, sondern auch in Klein- und
Mittelbetrieben beständig erhöht. Die kleineren, aber vor allem die mittleren
Betriebsgrößen, befinden sich in einem langsamen aber stetigen Aufholprozess,
der wesentlich mit den erhöhten Qualifikationsanforderungen in den moderneren
und technologieintensiven Branchen zusammenhängt.

In den kleineren Betrieben ist der Anteil an Fach-/Hochschulabsolventen dennoch
in nahezu allen Branchen wesentlich geringer als in größeren Betrieben. Innerhalb
des produzierenden Bereichs ist dieses größenspezifische Gefälle tendenziell stär-
ker ausgeprägt als im Dienstleistungsbereich. Während bspw. im Bereich Elektro-
technik/Feinmechanik/Optik die Betriebe mit mehr als 200 Beschäftigten einen
Akademikeranteil von über 15 % haben, bewegt sich dieser Anteil bei Kleinst-
und Kleinbetrieben zwischen rund 4 und 5 %. Ein ähnlich gravierendes Gefälle
zeigt sich auch im Bereich Kraftfahrzeug-/Stahl-/Maschinenbau, wohingegen in
der Chemischen Industrie ein leicht höherer Anteil an kleinbetrieblich beschäftig-
ten Hochschulabsolventen festzustellen ist. Dies ist auch in einigen Branchen des
Dienstleistungssektors der Fall. Nicht überraschen dürfte, dass sich in den unter-
nehmensorientierten und wissensintensiven Dienstleistungen insgesamt die
höchste Quote an Akademikern ergibt, wobei hier auch in Kleinbetrieben ein ho-
her Anteil vorzufinden ist. (Wobei sich unter Berücksichtigung der Selbständigen
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in einigen Dienstleistungsbranchen – nicht zuletzt in den Gesundheitsberufen
oder Freien Berufen insgesamt – im kleinbetrieblichen Bereich eine wesentlich
höhere Quote zeigen würde als anhand der Daten der Sozialversicherungspflich-
tigen abgebildet wird.)

Fazit: In kleineren Betrieben besteht in nahezu allen Branchen ein geringeres
Niveau an Formalqualifikationen. Sie sind daher auch mit dem Stigma behaftet,
durch den relativ geringen Spezialisierungsgrad der Tätigkeitsbereiche, durch die
geringere Zahl an Führungspositionen und dürftige Aufstiegschancen keine allzu
große Attraktivität für Hochschulabsolventen auszuüben. Hinzu kommt, dass
bspw. durch das Fehlen von Forschungs- und Entwicklungsabteilungen die Ver-
wertungsmöglichkeiten für akademisches Know-how eher begrenzt sind. Ande-
rerseits sind neuerdings die kleineren Produzenten und Dienstleister, insbesondere
im industrienahen Bereich, durch die Diffusion neuer Technologien sowie mit der
unternehmensübergreifenden Restrukturierung in der Organisation von Arbeit mit
neuen Herausforderungen konfrontiert. Daher hat sich, wenn auch auf niedrigem
Niveau, in kleineren Einheiten der Anteil an Hochschulabsolventen im Lauf der
Zeit erhöht. Dies ist auch ein Phänomen der Bildungsexpansion insgesamt.

Wissen wird jedoch nicht nur in Form von schulisch oder universitär produzierten
Bildungsgütern in den betrieblichen Prozess eingebracht. Daneben wird ein er-
heblicher Teil des notwendigen Wissens durch die berufspraktische Ausbildung
in den Betrieben generiert. Das Duale System ist Hauptpfeiler der Berufsausbil-
dung in Deutschland und Baden-Württemberg. (Und dies trotz zeitweiliger Rück-
gänge in der Zahl der Auszubildenden: Allein zwischen 1990 und 1997 ist die
Zahl der Azubis um 17 % zurückgegangen.) Die dargestellte Qualifikationsstruk-
tur in den Betrieben bzw. der hohe Anteil an Beschäftigten mit einer berufsprak-
tischen Ausbildung muss auch vor dem Hintergrund gesehen werden, dass das im
Dualen System gebildete Humankapital im Verlauf der Bildungsexpansion einen
höheren Stellenwert erzielt, da gleichzeitig die schulische Vorbildung angestiegen
ist. Nur noch ein minimaler Anteil von rund 3 % aller Azubis besitzt keinen
Hauptschulabschluss. Ein gutes Drittel startet mit einem Realschulabschluss und
etwa ein Sechstel mit einem Hochschulreifezeugnis ins Berufsleben. Für das
Handwerk sind die Hauptschüler allerdings nach wie vor die bedeutendste
Gruppe. In dieser Funktion des Handwerks muss demnach auch ein wichtiger
beschäftigungspolitischer Beitrag zur Verhinderung der Jugendarbeitslosigkeit
gesehen werden.

Die Frage nach dem Beitrag mittelständischer Unternehmen zur Berufsbildung
muss insgesamt unter zweierlei Gesichtspunkten betrachtet werden: Im Hinblick
auf die Ausbildungsbereitschaft ist zwischen der Zahl ausbildungsbereiter Be-
triebe und der Gesamtzahl an Azubis zu unterscheiden, die dem Aggregat mittel-
ständischer Betriebe zuzuordnen ist. Einerseits lässt sich konstatieren, dass mit
steigender Größe der Organisation auch viel eher ein Ausbildungsplatz bereit-
gestellt werden kann. So unterhalten größere Betriebe viel eher eine Lehrwerk-
statt oder bilden zumindest aus. Dagegen ist in etwa nur jeder zweite Kleinbetrieb
mit mehr als 10 Beschäftigten in der Lage oder Willens, Ausbildungsplätze zu
stellen. Noch schwieriger ist dies für Kleinstbetriebe, in denen oft die Vorausset-
zungen hierfür fehlen. Betrachtet man jedoch die gesamte Ausbildungsleistung
und deren Verteilung auf die einzelnen Betriebsgrößen, hatten 1997 in Klein-
betrieben mit weniger als 50 Beschäftigten rund 57 % aller Auszubildenden ihren
Vertrag, obwohl dort nur 42 % aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
insgesamt tätig sind. In größeren Betrieben werden weniger als 27 % aller Azubis
ausgebildet, wenngleich diese Betriebsgrößen rund 36 % aller Beschäftigten ins-
gesamt stellen. D.h. die Ausbildungsintensität kleinerer Betriebe ist wesentlich
höher als die von Großbetrieben. Dies wird noch deutlicher, wenn für jede Be-
triebsgröße der Azubi-Anteil an allen Beschäftigten ermittelt wird. Abgesehen
von denjenigen Betrieben, die nur einen Sozialversicherten beschäftigen, nimmt
die Ausbildungsintensität deutlich mit der Betriebsgröße ab.

Differenzen bestehen zwischen den einzelnen Branchen: In der Energiewirtschaft
sowie im Verarbeitenden Gewerbe entfällt ein überdurchschnittlicher bzw. ver-
gleichsweise höherer Anteil an Azubis innerhalb der Branche auf die Großbetriebe.
Dies steht im Zusammenhang mit der branchenspezifischen Betriebsgrößenstruk-
tur generell. Im beschäftigungsmäßig stark von Mittel- und Großbetrieben domi-
nierten Verarbeitenden Gewerbe werden lediglich (zusammengenommen) 38 %
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aller Azubis von Kleinbetrieben (unter 50 Beschäftigte) ausgebildet. Im Vergleich
dazu liegt im Baugewerbe das Gewicht in der Ausbildung eher bei den Klein-
betrieben. Die deutlich größten Anteile an Auszubildenden vereinigen die Klein-
betriebe in den „sonstigen Dienstleistungen“ auf sich. Berufliche Ausbildung ist
hier vor allem eine Aufgabe kleinerer Büros und Praxen. Etwa ein Fünftel aller
Azubis in Baden-Württemberg insgesamt erlernen ihren Beruf in einem dieser
kleinen Dienstleistungsbetriebe. Das Gewicht der Zahl an Azubis in den Klein-
betrieben der „sonstigen Dienstleistungen“ wird auch aus der Struktur der Ver-
teilung zwischen den Branchen deutlich. Unter Berücksichtigung des Beschäf-
tigungsbeitrags einzelner Branchen und Betriebsgrößen ist zudem festzuhalten,
dass in den Kleinbetrieben mit zwischen 2 und 9 Beschäftigten auch die höchste
Ausbildungsintensität, insbesondere bei den „sonstigen Dienstleistungen“ aber
auch in der Landwirtschaft und im Baugewerbe, vorherrscht.

Von großer Bedeutung erscheint in diesem Zusammenhang auch die Frage, in
welcher Form das Duale System der Berufsausbildung auf den Wunsch und die
Fähigkeit des Sich-Selbständig-Machens Einfluss nimmt. Nach einer ifm-Studie
erhöht die Ausbildung in einem Kleinbetrieb in signifikantem Maße die Wahr-
scheinlichkeit einer Entscheidung zur beruflichen Selbstständigkeit: Denn je
größer der Ausbildungsbetrieb desto größer ist auch die Distanz zur betrieblichen
Führungsebene und desto geringer ist auch das Wissen um die Möglichkeiten und
Mechanismen selbstständiger Erwerbsarbeit. Dagegen ermöglicht die tägliche
Praxis und involvierte Form der Beobachtung des betrieblichen Geschehens in
einem Kleinbetrieb eine Form „partizipativen Lernens“ durch welche das Selbst-
vertrauen in die eigenen Fähigkeiten kontinuierlich gestärkt wird. Kleinbetriebe
integrieren die Auszubildenden in ihr Sozialgefüge und vermitteln wichtige
Schlüsselqualifikationen, wie Kommunikationsfähigkeit und Selbstständigkeit.
Durch die Kenntnis der betrieblichen Abläufe und die Einschätzung der Vorteile
sowie auch Risiken einer selbstständigen Tätigkeit sinken gleichzeitig die Hürden
zur Imitation. Im Imitationseffekt, sprich in der Nachahmung beobachteter
Rollenmodelle, liegt für viele Ausgebildete sicherlich einer der wesentlichen
Gründe für die Entscheidung ein eigenes Unternehmen zu gründen.

Von Interesse ist ferner, in welchem Umfang die in der Lehre erworbenen Kennt-
nisse für die jeweils aktuelle Tätigkeit verwertbar sind. Eine weitere ifm-Studie
zeigt, dass die Verwertbarkeit der Berufsausbildung tendenziell mit zunehmender
Betriebsgröße sinkt; zumindest wenn nicht die Größe des Ausbildungsbetriebs
zugrunde liegt, sondern des Betriebs, in welchem der Befragte gegenwärtig tätig
ist. Während in Kleinstbetrieben rund zwei Drittel der Mitarbeiter „viel“ oder
„sehr viel“ ihres Lehrwissens auch noch gegenwärtig verwerten können, ist dies
in Großbetrieben bei weit weniger als der Hälfte der Fall. Aber auch bei einer im
Vergleich zu größeren Betrieben höheren Verwertbarkeit der Ausbildung muss
gesehen werden, dass das Humankapital der kleinbetrieblich Beschäftigten durch
den wirtschaftlichen und technologischen Wandel ebenfalls eine beständige Ent-
wertung erfährt.

Dieses Problem kann nur durch eine konsequente Weiterbildung der Beschäftig-
ten angegangen werden. Während sich große Unternehmen innerbetriebliche
Weiterbildungskurse leisten oder sich in außerbetriebliche Seminare einkaufen
können, stoßen kleinere Unternehmen ganz offensichtlich auf erhebliche
Probleme bei der kontinuierlichen Fortentwicklung des Wissenspotenzials der
Beschäftigten. Einschlägige Untersuchungen zeigen: Je größer die Unternehmen
sind, desto höher ist die Weiterbildungsquote der darin Beschäftigten. Zwar wird
der seit den 70er Jahren zu beobachtende Zuwachs an Weiterbildungsaktivitäten
in allen Betriebsgrößen evident, allerdings haben diese Anstrengungen in mitt-
leren und größeren Betrieben stärker zugenommen. Das Ausmaß dieses Gefälles
zwischen Groß und Klein ist in starkem Maße auch davon abhängig, welcher
Weiterbildungsbegriff und welches Intensitätsmaß zugrunde gelegt wird. Klein-
betriebe betreiben Weiterbildung weitaus seltener in seminarmäßiger Form,
sondern werten meist auch „Lernen am Arbeitsplatz“ sowie „selbstgesteuertes
Lernen“ bzw. „Learning by doing“ als Weiterbildung.

Viele Untersuchungen weisen aber gleichzeitig auch darauf hin, dass der Bedarf
an Weiterbildung in kleineren Betrieben nicht unbedingt geringer als in größeren
ist. Sie haben möglicherweise einen anderen Bedarf mit anderen Weiter-
bildungsthemen. In Kleinbetrieben wird eine hohe Diskrepanz zwischen Weiter-
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bildungsbedarf und dessen Erfüllung ersichtlich. Denn kleinere Betriebe sind
nicht nur bei der Rekrutierung von qualifiziertem Personal sondern insbesondere
auch bei der Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen mit erheblichen organisa-
torischen Schwierigkeiten konfrontiert. Ein wesentlicher Grund für die geringe
Partizipation an Weiterbildung wird darin gesehen, dass kleinere Unternehmen
auf Grund enger Finanz- und Personalspielräume enorme Probleme haben, Mit-
arbeiter für solche Maßnahmen freizustellen. Aber insbesondere auf der Leitungs-
ebene macht sich ein Delegationsproblem bemerkbar, wenn der Chef unabkömm-
lich ist.

Bedeutung der Qualifikation und Herausforderungen für das Handwerk (Kucera,
Seminar für Handwerkswesen, Uni Göttingen)

Handwerksunternehmen müssen in Zukunft verstärkt Produktinnovationen forcie-
ren, wenn sie ihre Wettbewerbsfähigkeit ausbauen und damit gleichzeitig einen
wesentlichen Beitrag zu Wachstum und Beschäftigung in der Gesamtwirtschaft
leisten wollen. Dieser Prozess erfordere in wachsendem Maße hochwertiges
Humankapital. Die hohe Arbeitsintensität und der Humankapitalbedarf des Hand-
werks begrenze aus verschiedenen Gründen die Innovationsfähigkeit des Hand-
werks. Auch im Facharbeiternachwuchs könne es in den kommenden Jahren zu
Engpässen quantitativer Art kommen. Das eigentliche Nachwuchsproblem liegt
hier allerdings im qualitativen Bereich. Da die Anforderungen an das Human-
kapital im Handwerk durch das Beschreiten eines neuen technologischen Korri-
dors in Zukunft weiter steigen, müsste sich auch die Qualifikation der Lehrstel-
lenbewerber verbessern. Dies sei bisher nicht der Fall. Obwohl sich der Anteil der
Abiturienten an den Schulabgängern in den letzten Jahrzehnten vervielfacht habe,
sei er bei den Lehrlingen praktisch gleichgeblieben. Dies hänge mit der geringe-
ren Attraktivität zusammen, die eine berufliche Karriere im Handwerk auf junge
Menschen ausübe. In dem Zusammenhang sei auch der geringe Anteil an Frauen
in vielen Handwerkszweigen und -berufen ein Indiz dafür ist, dass potentielles
Humankapital im Handwerk zu wenig genutzt werde.

1.2. Branchenspezifische Darstellungen

1.2.1. Handwerk

Die Qualifikation des Personals in Handwerksbetrieben wird insgesamt als hoch
eingestuft. Zu unterscheiden ist allerdings – nach Angaben der HWK Reutlingen
– zwischen Handwerksbetrieben (mit Meisterprüfung als Voraussetzung) und
handwerksähnlichen Betrieben (ohne Qualifikationsnachweis):

In Handwerksbetrieben sei die fachliche Qualifikation des Unternehmers hoch,
grundlegende kaufmännische/betriebswirtschaftliche Kenntnisse seien durch die
Meisterprüfung vorhanden. In Kleinbetrieben sei die fachliche Qualifikation auch
bei den Mitarbeitern gegeben (abgeschlossene Berufsausbildung). Nach Angaben
des FV SHK besitzen 84% der Inhaber einen Meistertitel, 8 % sind Fachinge-
nieure. Bei zunehmender Betriebsgröße nehme der Anteil der Meister ab und der
der Ingenieure zu. Erst bei größeren Unternehmen sinke auf Grund der dann
zunehmenden Beschäftigung nicht fachlich ausgebildeter Gesellen das durch-
schnittliche Qualifikationsniveau etwas ab. Dies werde durch die innerbetrieb-
liche Arbeitsteilung aber ausgeglichen. Die darauf aufbauende Weiterbildung von
Inhabern und Mitarbeitern werde in einzelnen Betrieben unterschiedlich wahr-
genommen.

In handwerksähnlichen Betrieben sei das fachliche und kaufmännische Qualifika-
tionsniveau niedriger (keine Ausbildung erforderlich). In diesen Bereichen werde
Selbständigkeit häufig als ein Ausweg aus der Arbeitslosigkeit betrachtet und
ohne oder mit geringen fachlichen/kaufmännischen Kenntnissen ein Betrieb
gegründet.

1.2.2. Bäckerhandwerk (Bäckerinnungsverband):

Das Bäckerhandwerk benötigt im Vergleich zu anderen Handwerksbetrieben sehr
viele Fachkräfte und Mitarbeiter. In der Produktion habe sich in kleineren Betrie-
ben erhöht – bedingt durch entsprechende Handarbeit und weniger Maschinen-
einsatz – der Bedarf an Fachkräften. Im Verkauf sind bedingt durch die neuen
Ladenöffnungszeiten (Früh-, Abend- und Sonntagsverkauf) mehr Fachkräfte,
ungelernte Mitarbeiter und ggfs. Aushilfen erforderlich.



333

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

Die Qualifikation der Mitarbeiter in Bäckereibetrieben sei als sehr hoch einzu-
schätzen. Dies liege an der gültigen Handwerksordnung und dem hieraus resultie-
renden Erfordernis der Meisterprüfung. Dieser große Befähigungsnachweis
müsse deshalb auch zukünftig erhalten bleiben, um die fachliche Qualifikation
des Führungspersonals zu sichern.

Festzustellen sei, dass der Anteil an ungelernten Mitarbeitern in Großbetrieben
weitaus höher liege oder zunehme. Dies liege am Einsatz von großen Bäckerei-
maschinen, die nicht von Fachkräften bedient werden müssten. Ebenso seien im
Filialverkauf zahlreiche von den Betrieben geschulte ungelernte Mitarbeiter be-
schäftigt, da hier nicht genügend Fachkräfte zur Verfügung stünden, die aller-
dings auch bedingt durch den hohen Tariflohn nicht bezahlt werden könnten.

1.2.3. Landwirtschaft (LEL)

Die Bildungssituation sei geprägt durch einen starken Rückgang der Ausbildungs-
verhältnisse in den 80er Jahren. Die Entwicklung zwischen 1990 und 1998 zeige
insgesamt eine Konsolidierung bei leicht sinkender Tendenz. Nach wie vor weiter
abnehmend seien die Ausbildungsverhältnisse im Ausbildungsberuf Landwirt und
ländliche Hauswirtschaft.

Die Anforderungen an die landwirtschaftlichen Unternehmer steigen. Die gefor-
derten Qualifikationen in der Meisterprüfung würden durch die Fachschulen für
Landwirtschaft angeboten. 1997/98 sei ein neues Unterrichtsmodell eingeführt,
das über drei Winterhalbjahre und zwei dazwischenliegende fachpraktische Som-
merhalbjahre verteilt sei. Dieses Fachschulmodell mit einer stärkeren Verzahnung
von Fachschule und Meisterprüfung wird an allen 12 Standorten in der Fachrich-
tung Landbau und an einem Standort in der Fachrichtung Hauswirtschaft erprobt.

Ausbildungsberuf Ausbildungs- Abschlüsse
verhältnisse
1990 1998 1990 1998

Landwirt (einschl. 1. Jahr Vollzeit 1101 782 664 362
Berufsschule)
Winzer 138 136 95 69
Tierwirt 22 20 12 8
Fischwirt 13 9 9 5
Gärtner 2181 2043 1073 642
Forstwirt 446 455 269 163
Molkereifachmann 60 59 21 19
Milchw. Laborant 60 45 17 14
Pferdewirt 183 180 68 68
Ländl. Hauswirtschaft 249 133 210 119
Landw. Fachwerker 8 17 3 5
Gartenbaufachwerker 360 435 111 120
Sonstige 1 2 1 –

Summe 4822 4316 2553 1594

Veränderung – 10,5 % – 37,6%

Quelle: MLR

Die Fachschulen für Landwirtschaft würden derzeit von 356 Schüler (324 in der
Fachrichtung Landbau, 32 in der Fachrichtung Hauswirtschaft) an 12 Standorten
besucht.

74 % der Fachschüler im Bereich Landbau strebten die Meisterprüfung an, 53 %
im Bereich Hauswirtschaft. Dies könne überwiegend gleichgesetzt werden mit der
Absicht, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu übernehmen und zu führen.

Ergänzend zu diesem Ausbildungsangebot stehe dem landwirtschaftlichen Unter-
nehmer ein differenziertes, räumlich flächendeckendes Fort- und Weiterbildungs-
angebot im Rahmen der berufsbezogenen Erwachsenenbildung zur Verfügung.
Dieses werde überwiegend von der staatlichen Landwirtschaftsverwaltung ange-
boten, aber auch von freien Trägern. Es dient der Vermittlung aktueller Fach-
kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten in vielfältigen Formen, wie Seminare,
Fachtagungen, Fachreferate, Lehrgängen, Workshops u. a.
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Ausbildungsberuf Meisterprüfungen
1990 1998

Landwirt 246 115
Winzer 54 27
Tierwirt (7) (7)
Gärtner 262 157
Forstwirt 24 25
Molkereifachmann 14 7
Pferdewirt 27 26
Ländl. Hauswirtschaft 67 25
Sonstige – –

Summe 694 382

Veränderung – 45 %

Dem landwirtschaftlichen Unternehmer sei allein schon durch die Einflüsse des
technischen Fortschritts bewusst, dass nur ein lebenslanges Lernen ihm die Um-
setzung neuer Erkenntnisse in die praktische Arbeit ermögliche.

Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft (VdAW)

Nach wie vor wird das duale System Ausbildungssystem als die optimale Grund-
lage für eine qualifizierte Ausbildung angesehen. Die sehr gute Berufsausbildung
im Blockunterricht an Zentralschulen (z.B. in der Landtechnik) habe sich bestens
bewährt, sei jedoch mit hohen Unterbringungskosten behaftet. Diese Zusatz-
kosten sollten vom Land stärker ausgeglichen werden.

Ausgebildete Fachkräfte würden oft von industriellen Großbetrieben abgeworben.
Gute fachliche Qualifikation des Unternehmers seien vorhanden, Unternehmer-
qualitäten seien dagegen oft zweitrangig. Verstärkte Förderung von „Manage-
mentwissen“ im Mittelstand sei notwendig. Aus- und Weiterbildung scheitere oft
am Zeitproblem. Ein geeignetes Aus- und Weiterbildungsangebot (Verknüpfung
von Theorie und Praxis) stehe nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung.

Ökolandbau (FH Nürtingen, Prof. Ehlers)

Da die Anforderungen an die Betriebsführung immer höher werden sowohl im
Produktionsbereich als auch im Managementbereich, steigen auch die Anforde-
rungen an die Aus- und Fortbildung. Dieses gilt für den Ökologischen Landbau im
Besonderen noch im Bereich der Sozialberufe, da eine Reihe Betriebe Werkstätten
zur Verfügung stellen für aus der Gesellschaft gefallene Gruppen wie Drogen- und
Alkoholabhängige, Langzeitarbeitslose, Behinderte und Menschen mit psychi-
schen Schwierigkeiten. Erforderlich sind praxisorientierte Ausbildungen mit
hohem theoretischem Niveau wie sie durch die Qualifikation zum Dipl. Ing. (FH)
gewährleistet sind. Für den Ökologischen Anbau sei dafür ein Spezialangebot,
welches auf die besonderen Bedingungen insbesondere in der Produktion eingehe
noch erforderlich. (Dieses gebe es bisher nur im Bundesland Hessen).

Landfrauenverband:

Mit Qualifizierungsmaßnahmen und Modellprojekten wie dem „LandfrauenSer-
vice“ versucht der Landfrauenverband, Frauen im ländlichen Raum Einkommens-
alternativen und Erwerbskombinationen zu erschließen und damit die wirtschaft-
liche Situation landwirtschaftlicher Familien nachhaltig zu verbessern und zu
sichern. Empfohlen wurde daher eine Absicherung der Projektförderung. (Zur
Qualifizierung von Frauen im ländlichen Raum vgl. die gleichnamige Stel-
lungnahme des MLR.)

1.2.4. Garten- und Landschaftsbau (GaLaBau)

Im Garten- und Landschaftsbau sei in den vergangenen Jahren sehr viel im Be-
reich „Nachwuchswerbung“ unternommen worden. Die Ausbildungsbereitschaft
der Garten- und Landschaftsbaubetriebe sei sehr hoch. Ziel sei es nach wie vor,
neue Ausbildungsbetriebe zu gewinnen, um so den bestehenden Fachkräfte-
mangel im Garten- und Landschaftsbau zu beheben. Derzeit würden 1000 junge
Menschen in BW zum Landschaftsgärtner ausgebildet.
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Der Befähigungsschutz des Handwerks fehle. Daraus resultierten Defizite in der
fachlichen und unternehmerischen Qualifikation.

Die fachlichen, kaufmännischen und persönlichen Anforderungen an Unterneh-
mer würden immer größer. Die fortschreitende Spezialisierung im Garten- und
Landschaftsbau erfordere eine noch intensivere Aus- und Weiterbildung. Förder-
maßnahmen im Bildungsbereich für die nachfolgende Unternehmergeneration
und deren Mitarbeiter seien deshalb unverzichtbar.

1.2.5. Möbeleinzelhandel

Der Nachwuchs im Möbelhandel sehe sich – angesichts eher negativer Zukunfts-
aussichten, gesunkener Renditen, weitgehendem Verzicht auf Freizeit und
Lebensqualität – vor der Frage, ob er die Nachfolge antreten solle oder nicht.

Der Mangel an qualifiziertem Fachpersonal in allen Größenordnungen des
Möbelhandels berge ganz besonders aber bei den Klein- und Mittelunternehmen –
trotz stattlicher Arbeitslosenzahlen – erhebliche Probleme.

Die mangelnde Leistungsbereitschaft mancher Jugendlicher stünde einer Verbes-
serung der Ausbildungsbereitschaft im Wege.

2. Aktuelle und künftige Anforderungsprofile – Defizite/Diskrepanzen – Anforde-
rungen an Aus- und Weiterbildung sowie Personalentwicklung

2.1. Stellungnahmen und Empfehlungen der Verbände

2.1.1. DIHT: Empfehlungen im Rahmen der Bielefelder Erklärung (10 Punkte-
Programm zum Jahr des Mittelstandes):

Die höchste Ausbildungsleistung, absolut und gemessen an der jeweiligen Zahl
der Beschäftigten, werde in kleinen und mittleren Betrieben erbracht, insbeson-
dere in Betrieben mit weniger als 20 Beschäftigten. Dies gelte für alle Branchen
und Regionen. Nur durch die Gewinnung von zusätzlichen Ausbildungsbetrieben
des Mittelstandes habe die in den letzten Jahren verstärkte Nachfrage nach
Lehrstellen befriedigt werden können.

Im Neuordnungsverfahren von Ausbildungsinhalten müssten weiterhin die be-
rechtigten Interessen des Mittelstandes eingebracht werden. Ausbildungsinhalte
müssten so bemessen sein, dass die Ausbildung auch in kleineren Unternehmen
ohne Hilfe von außen erfolgen könne. Die Aktion Neue Berufe sei zu Gunsten der
Wachstumsbranchen, insbesondere des Dienstleistungssektors, konsequent fort-
zusetzen.

2.1.2. Baden-Württembergischer Industrie- u. Handelskammertag (BWIHT)

Die berufliche Qualifikation der Mitarbeiter in den Unternehmen sei eine
entscheidende Größe, wenn es um die Erhaltung oder Wiedererlangung der Wett-
bewerbsfähigkeit der Unternehmen im nationalen und vor allem im internationa-
len Wettbewerb gehe. Neben der fachlichen Qualifikation, die selbstverständlich
nach wie vor einen hohen Stellenwert habe, gewinne die persönliche Qualifika-
tion der Mitarbeiter zunehmend an Bedeutung.

Der Stellenwert der beruflichen Qualifikation werde zukünftig aus drei Gründen
an Bedeutung zunehmen: Zum einen werde sich der nationale und – vor allem –
der internationale Wettbewerb, in dem die Unternehmen des Landes sich behaup-
ten müssten, weiter verschärfen. Zum anderen werde das Tempo der Verände-
rungen auf den Märkten, bedingt durch die mit technologischen Erfordernissen
verbundenen betrieblichen Veränderungsprozesse, zunehmen. Alle Unterneh-
mensbereiche werden sich diesem Prozess unterziehen müssen. Stichworte seien:
Globalisierung, Kundennähe und time to market. Dabei werden sich traditionelle
Hierarchien und Entscheidungsstrukturen in den Unternehmen permanent ver-
ändern und an die beschriebene Entwicklung anpassen müssen.

Dies alles bedeute hohe Anforderungen an die Flexibilität sowohl der Mitarbeiter
in den Unternehmen als auch an die Anbieter von beruflichen Qualifizierungs-
angeboten.
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Daraus könnten drei Folgerungen abgeleitet werden:

• Aktivierung und Förderung privaten Engagements: Staatliche Weiterbildungs-
politik müsse die Eigeninitiative der Weiterbildungsinteressenten fördern.

• Staatliche Weiterbildungspolitik müsse die Anbieter politisch fördern, die
marktnah operieren und die einschlägig erfahren und qualifiziert sind und
nachfragegerechte, qualitativ hochstehende Weiterbildungsangebote offerieren
können.

• Staatliche Weiterbildungspolitik müsse die Konzentration der Kräfte der jewei-
ligen Weiterbildungsanbieter auf ihr Kerngeschäft zum Ziel haben.

2.1.3. Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau (VDMA)

Aus- und Weiterbildung sei eine Existenzfrage für die mittelständische Industrie.
Dies betreffe die Aus- und Weiterbildung aller Ebenen. Im gewerblich-tech-
nischen Bereich könne der Maschinenbau seit mehreren Jahren nicht alle Aus-
bildungsplätze besetzen. Hierfür gebe es vielschichtige Gründe (Branchen-Image,
Qualität der Berufsberatung, Konjunkturzyklen). Es sei noch nicht im notwen-
digen Maße kommuniziert worden, welche Chancen eine gewerblich-technische
Ausbildung in der High-tech-Branche Maschinenbau eröffne und welche Voraus-
setzungen der Maschinenbau auch heute verlangen müsse. Trotz nachlassender
Qualität der Haupt- und Realabschlüsse hätten die Maschinenbaubetriebe in den
letzten Jahren ihre Ausbildungsanstrengungen verstärkt. 81,5% der Betriebe
bildeten aus.

Zu einer Schicksalsfrage könne in den nächsten Jahren der Ingenieurmangel wer-
den. 59 % der baden-württembergischen Maschinenbaubetriebe rechnen bis zum
Jahr 2002 mit einer Zunahme des Ingenieurbedarfs, nur 2% mit einer Abnahme.
Der deutsche Maschinenbau benötige jedes Jahr 6 bis 7000 neue Ingenieure, da-
von ca. 2 500 in Baden-Württemberg. Die Zahl der Absolventen eines Maschinen-
baustudiums sinke aber in den nächsten Jahren noch weiter und werde mit 12000
Absolventen im Jahr 2001 den Tiefpunkt erreichen.

Die Maschinenbaubetriebe hätten die Bedeutung der ständigen Weiterqualifizie-
rung erkannt und setzen diese um. Lebenslanges Lernen gelte als Voraussetzung
für unternehmerischen Erfolg. Betriebe mit einer lernenden Organisation erzielten
eine überdurchschnittliche Umsatzrendite und ein überdurchschnittliches Um-
satzwachstum. Nachholbedarf gebe es noch bei Kooperationen im Bildungs-
bereich. Wenn mehrere Unternehmen bei der Weiterqualifizierung der Mitarbeiter
zusammenarbeiteten, ließen sich Kosten reduzieren und Synergien erzielen. Vor
diesem Hintergrund sind IG Metall und VDMA ein neues Projekt „Weiterqualifi-
zierung von Servicetechnikern (IHK)“ angegangen.

Auch Manager und Eigentümer müssten sich ständig weiterqualifizieren. Hierzu
gibt es vielfältige Angebote, leider auch sehr viel unseriöse. Hier könnten die
Verbände dabei mithelfen, mehr Transparenz in dem Weiterbildungsdickicht zu
schaffen.

Nachholbedarf gebe es noch bei der Internationalisierung von Ausbildungs- und
Weiterbildungsaktivitäten. Die Ansätze bei den Hochschulen und Fachhoch-
schulen müssten in den nächsten Jahren dringend verstärkt werden und um
internationale Ausbildungsstätten ergänzt werden.

2.1.4. Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)

Ein Hauptproblem liege in fehlenden Software- und IT-Fachleuten bei der Fach-
kräfterekrutierung. In diesem Bereich werde ein Workshop des BDI und des BDA
durchgeführt. Der LVI habe eine Kampagne für die Qualifizierung von Ingenieu-
ren ins Leben gerufen. Es werde außerdem über eine Weiterbildungsinitiative
„Lebenslanges Lernen“ an Fachhochschulen nachgedacht, da bereits in der
Grundausbildung mit Weiterbildung begonnen werden müsste. Im Grundsatz
werde in Bezug auf die aktuelle Diskussion zum Thema Greencard eine Not-
wendigkeit zur Rekrutierung ausländischer Fachkräfte gesehen, da ansonsten mit
Verlagerungen zu rechnen sei.
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2.2. Branchen- und personengruppenspezifische Anforderungen

2.2.1. Handwerk

Ohne laufende fachliche und betriebswirtschaftliche Weiterbildung werde es
immer schwieriger sich auf ständig und schnell ändernden Märkten zu behaupten.

Die Berufsqualifikation im Handwerk ist – sowohl auf Gesellen-, als auch auf
Meisterseite – schwerpunktmäßig fachlich technisch orientiert.

Für den unternehmerischen Erfolg werden aber zunehmend Qualifikationen im
Bereich kaufmännisches und organisatorisches Management sowie Personal-
führung immer wichtiger. Zunehmende Bedeutung gewinnt auch die in den
üblichen Ausbildungsgängen nicht berücksichtigte Gestaltungskompetenz für die
Qualität der handwerklichen Produkte und Dienstleistungen.

Im Bereich der organisatorischen Kompetenz sind vor allen Dingen solche
gefragt, die für die immer mehr Platz ergreifenden betriebsübergreifenden
Kooperationen erforderlich sind. Insbesondere hier müssten – nach Auffassung
des BWHT – rasch und nachhaltig Instrumente zur Qualifizierung entwickelt
werden.

Die größten Defizite bestünden in den Bereichen kaufmännische/betriebswirt-
schaftliche Unternehmensführung, -steuerung, -organisation und Mitarbeiter-
führung und Gestaltung. Qualifizierungsbedarf bestehe auch in Marketing, QM
und Informationstechnologien.

Kritik gab es allerdings auch bei der Meisterausbildung: Am Inhalt der Ausbil-
dung ändere sich zu wenig. Sie sei zu techniklastig. Betriebswirtschaftliche und
rechtliche Qualifikationen sowie kommunikative Fähigkeiten müssten verstärkt
werden (Wolfensberger, HWK Konstanz).

Der große Befähigungsnachweis müsse trotz neuer EU-Anforderungen bei-
behalten werden. Die Handhabung der Gesellen- und Meisterprüfung habe sich
bewährt und viele Nachbarländer hätten gerne ein ähnliches System. Die Aus-
bildung zum Meister und zum Betriebswirt des Handwerks sollte ebenfalls weiter
gefördert und in den wichtigen betriebswirtschaftlichen Teilen (kaufmännischen
Bereich, im Marketing sowie im Organisationsmanagement (Bäckerinnungs-
verband) noch verbessert werden.

2.2.2. Unternehmerfrauen:

Wegen der zunehmenden Bedeutung der Bereiche Betriebswirtschaft und
Management für den Unternehmenserfolg stellten sich hier insbesondere Weiter-
bildungsnotwendigkeiten für die in diesen Sektoren tätigen mitarbeitenden
Unternehmerfrauen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass deren berufliche Erst-
ausbildung in der Regel sehr heterogen sei.

Die Unternehmerfrauen im Handwerk empfehlen, die Zuschussförderung für die
Weiterbildung im Rahmen der Arbeitskreise Unternehmerfrauen wiederauf-
zunehmen. Darüberhinaus wird vorgeschlagen, ein Berufsbild und ein länder-
übergreifendes, modulares Weiterbildungsangebot mit Zertifikat und Befähi-
gungsnachweis zu entwickeln.

2.2.3. Landesinnungsverband Elektrotechnische Handwerke

Auf Grund des hohen Innovationspotenzials elektrotechnischer Produkte und den
sehr kurzen Produktzyklen und – daraus resultierende Notwendigkeit zur Erneue-
rung des produktspezifischen „Know-hows“ (in den Bereichen Bus-Technik,
Informations- und Kommunikationstechnik usw. beträgt die „Halbwertzeit des
Wissens“ max. ca. 2 Jahre; im klassischen Bereich der Elektrotechnik reicht sie
ungefähr bis zu max. 8 Jahren) ergebe sich ein enormes Problemfeld für Klein-
unternehmen. Zum einen sei die produktive Mitarbeit im Unternehmen zwingend
erforderlich, zum anderen der Weiterbildungsbedarf und damit die Notwendig-
keit, Schulungsmaßnahmen zu besuchen, sehr groß.

Nicht zu vernachlässigen sei die Flut von neuen Gesetzen, Verordnungen, auch
von Vorschriften, die vor allem im Zusammenhang mit der Harmonisierung der
technischen Normen auf EU-Ebene ab 1994 verstärkt auf die Unternehmen zu-
gekommen und bis heute noch nicht abgeschlossen sind.
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2.2.4. Fachverband Bau:

Eine Erweiterung der Ausbildungsinhalte im Hinblick auf betriebswirtschaftliche
Kenntnisse sei sowohl in der Meisterausbildung als auch im Ingenieurstudium
anzustreben. Nach den Erfahrungen des Fachverbands Bau werden Kenntnisse
der Kalkulation, der Bedeutung der Arbeitsvorbereitung sowie der rechtlichen
Grundlagen nur unzureichend in den Ausbildungsgängen vermittelt. So betrage
der Anteil der Stunden, die im Vollzeitunterricht für die Meisterprüfung für das
Beton- und Stahlbetonbauer-Handwerk im Fach Kalkulation und Abrechnung
(unter Verwendung der EDV) unterrichtet würde nur 100 Stunden bei insgesamt
1000 Unterrichtsstunden. Der Anteil „Verdingungswesen und Baurecht“ betrage
80 Stunden. Der Studienplan für Fachhochschüler sehe für Betriebswirtschaft und
Vertragsfragen im 8. Semester jeweils 2 Wochenstunden vor, lediglich bei der
Fachrichtung Baubetrieb seien jeweils im 7. und 8. Semester jeweils 2 Wochen-
stunden vorgesehen. Immerhin bestehe aber für angehende Fachhochschüler die
Möglichkeit, Baubetriebswirtschaft zu studieren und damit sich die notwendigen
Kenntnisse im Baubetrieb und in der Betriebswirtschaft vermitteln zu lassen.

3. Konzepte zur Personalentwicklung (itb, Herr Hantsch)

3.1. Handwerk

Für viele mittelständische Unternehmen sei nicht nur das Gewinnen, sondern ins-
besondere das Halten von Fachkräften ein Problem, insbesondere im Umfeld
großindustrieller Nachfrager nach qualifizierten Fachkräften. Es gelte daher, die
Attraktivität der Arbeitsplätze im Handwerk zu erhöhen und dies gleichzeitig in
der Öffentlichkeit bewusst zu machen.

Durch die veränderten Wertorientierungen der Mitarbeiter werden künftig v. a.
solche Berufe an Attraktivität gewinnen, die verstärkt Teamarbeit erlaubten,
selbständiges, abwechslungsreiches Arbeiten ermöglichten und in denen Kreati-
vität gefragt sei. Diese Anforderungen erfülle das Handwerk – vorausgesetzt, den
Mitarbeitern werden diese Möglichkeiten eingeräumt.

Dies erfordere im Handwerk eine weitere Verbesserung der Aus- und Weiter-
bildungsangebote und die qualitative und organisatorische Verbesserung des Aus-
bildungswesens. Eine Bewusstseinsänderung für Investitionen in Humankapital in
Verbindung mit einer landesweiten Weiterbildungsinitiative sei wünschenswert.
Hier könnte das Land mit den Bildungseinrichtungen des Handwerks und des
Mittelstandes eine zusätzliche Initiative ergreifen.

Noch sähen Betriebsinhaber Investitionen in das „Human-Kapital“ oftmals als
nicht lohnend an. Speziell für den weiten Bereich der „Personalentwicklung“ soll-
ten daher Schulungskonzepte zentral für die mittelständische Wirtschaft ent-
wickelt werden, zur Sicherung der Chancen dieses Wirtschaftsbereiches.

3.1.1. Ingenieure im Handwerk

Das Handwerk brauche insbesondere auch Ingenieure als innovative Unternehmer
zur Versorgung der Bevölkerung und zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Für
Hochschulabsolventen erleichtere die „Verordnung über die Anerkennung von
Prüfungen bei der Eintragung in die Handwerksrolle und bei der Ablegung der
Meisterprüfung“ den Start in die Selbständigkeit im Handwerk. Neben der
Diplomprüfung in bestimmten Studiengängen genüge eine Gesellenprüfung oder
eine dreijährige praktische Tätigkeit in dem zu betreibenden Handwerk. Dennoch
strebten nur 14 % der Hochschulabsolventen eine selbständige Tätigkeit an.

Die Hochschulen begännen erst zaghaft, neben fachlichem Wissen auch das Rüstzeug
für die unternehmerische Selbstständigkeit durch die Einrichtung von „Existenz-
gründungs-Lehrstühlen“ zu vermitteln. Bei der Einrichtung von Hochschullehrstühlen
zur Existenzgründung müsse auf jeden Fall auf einen hohen Grad an Praxisrelevanz
und nicht auf die Vermittlung zusätzlicher Theorie geachtet werden.

Für die Befähigung zum Unternehmer brauche der Hochschulabsolvent neben
Verhandlungsgeschick und Kommunikationsfähigkeit kreative Ideen, er müsse
anpassungsfähig und belastbar sein und offen gegenüber zusätzlichen Weiter-
bildungsmöglichkeiten. Sein an der Hochschule erworbenes Wissen müsse durch
betriebswirtschaftliche und technische Kenntnisse erweitert werden.
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Ein zusätzlicher Handlungsbedarf böte sich für eine Imagekampagne „Ingenieure
für’s Handwerk“ an, begleitet von der Einrichtung entsprechender Informations-
kapazitäten bei den Hochschulen, in denen sichergestellt werden müsse, dass auch
die Chancen einer Selbstständigkeit im Handwerk ihren gebührenden Stellenwert
hätten – etwa durch Lehraufträge von Mitarbeitern aus den Organisationen des
Handwerks.

3.1.2. Zusatzangebote zur Verbesserung der unternehmerischen Qualifikation

Um die Handwerksbetriebe mit ihren Arbeitsplätzen in Baden-Württemberg in
ihrer Existenz zu sichern, seien gezielte Zusatzangebote zur unternehmerischen
Qualifikation erforderlich, die durch das Land mit angestoßen werden sollten:

Das Weiterbildungsangebot für Unternehmer, mitarbeitende Unternehmerfrauen
und Führungskräfte zum Betriebswirt des Handwerks werde bei allen Handwerks-
kammern des Landes mit Erfolg angeboten und bedürfe im Grunde bei der gegen-
wärtig praktizierten Form der Wissensvermittlung durch Dozenten an Hand von
Print-Lehrgangsunterlagen keiner weiteren Unterstützung.

Um allerdings in wesentlich größerer Breite Handwerksmeister, mitarbeitende
Unternehmerfrauen und Führungskräfte – insbesondere mit weiteren Anfahrts-
wegen aus dem ländlichen Raum zu den Bildungszentren des Handwerks oder
zum Sitz der jeweiligen Kammer – mit den Erfordernissen zeitgemäßer
Unternehmensführung vertraut zu machen, liege die Empfehlung nahe, wesent-
liche Teile des Weiterbildungsangebotes zum „Betriebswirt des Handwerks“
über Internet als Telelearning-Angebot zeit- und ortsunabhängig zur Verfügung
zu stellen, um damit gleichzeitig den notwendigen Präsenzunterricht zu
minimieren.

Ein solches zur dezentralen Nutzung erstelltes Angebot könne nur noch zentral an
einer Stelle und nicht mehr von einzelnen Dozenten vor Ort erarbeitet werden.
Das itb arbeite zur Zeit im Rahmen eines ADAPT-Projektes an der Internet-
Präsentation eines bisher viertägigen Präsenzunterrichtes. Zusätzliche Mittel des
Landes wären sicher in einer Gemeinschaftsaktion mehrerer Partner gut angelegt,
um den bislang 50-tägigen Lehrstoff des Programmes zum Betriebswirt des
Handwerks den Interessenten über das Internet zur Verfügung zu stellen.

Zur Zeit qualifizierten sich bei den Handwerkskammern des Landes und einigen
Fachverbänden jährlich schätzungsweise rund 500 Teilnehmer (in Deutschland
insgesamt rund 3 000) zum Betriebswirt des Handwerks. Ein entsprechendes
Internetangebot würde allein in Baden-Württemberg die Zahl der Teilnehmer –
insbesondere auch die Zahl der Teilnehmer aus dem Kreis der mitarbeitenden
Unternehmerfrauen – durch die Möglichkeit eines zeit- und ortsunabhängigen
Lernens vervielfachen.

Die Weiterbildungsangebote einzelner Kammern und Fachverbände zu speziellen
Themen (der Unternehmensführung) müssten zentral zusammengefasst angeboten
werden, um einem Interessenten auch über die regionalen Grenzen seines
Standortes hinaus gezielte Informationen über ihn interessierende Weiter-
bildungsmöglichkeiten zu geben. Die Bemühungen des Landesgewerbeamtes, im
Internet eine Datenbank „fit durch Fortbildung“ aufzubauen, sollten weiter unter-
stützt – und nicht reduziert – werden. Der alleinige Regionalbezug der Angebote
in der im Aufbau befindlichen Datenbank sollte allerdings zugunsten einer über-
regionalen, themenbezogenen Auswahl unbedingt erweitert werden.

Für die Mitarbeiter des Handwerks nach der Gesellenprüfung fehlten im Land
spezielle Weiterbildungsangebote – entweder zur schrittweisen Vorbereitung auf
die Meisterprüfung oder aber auch zur Unterstützung ihrer Tätigkeit in den
Betrieben. Hier wären entsprechende Initiativen sinnvoll.

3.1.3. Führungskonzepte im Handwerk

Themenbereiche wie Qualitätsmanagement, Umweltschutz oder Sicherheit und
Gesundheitsschutz erforderten in Zukunft immer stärkere Aktivitäten der Betriebe
zum Aufbau entsprechender integrierter Managementsysteme.

Hier ergebe sich im Land Baden-Württemberg noch erheblicher Entwicklungs-
und gleichzeitig auch Schulungsbedarf, damit sich die Betriebe diesen Heraus-
forderungen des Marktes stellen könnten.
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3.2. Einzelhandel

Die FH Nürtingen biete mittlerweile für Stadtmarketing ein Ausbildungsfach im
Fachbereich Stadtplanung an. Hieran sei der Einzelhandelsverband mit Vorträgen
beteiligt. Er führe außerdem Erfahrungsaustausch mit 90 Werbegemeinschaften
durch und eine Fortbildung von Wirtschaftsförderern der Kommunen. Außerdem
habe der Einzelhandelsverband eine Kooperation mit der CIMA (größte Stadt-
marketinggesellschaft in Deutschland), die bisher ihre Zentrale in München habe
und demnächst ein Büro in Stuttgart eröffne. Zielsetzung seien Untersuchungen,
Konzepterstellung und Rekrutierung von Stadtmanagern. Positivbeispiele seien
Aalen, Ravensburg und Balingen, die eine Professionalisierung mit Stadtmana-
gern betrieben. Finanziert werde dies durch Kostenteilung von Stadt und Wirt-
schaft. Die Stadtmanager würden gleichzeitig in den Immobilienhandel der Stadt
eingebunden.

3.3. Institut für Freie Berufe

Bei allen Freien Berufen lassen sich Anstrengungen zur Ausweitung und Neu-
bestimmung der beruflichen Aufgabenfelder feststellen. Diese seien allerdings
nicht ausschließlich Reaktion auf den bereits jetzt spürbaren und sich vielfach
noch steigenden Nachwuchsdruck. Es stelle sich für jeden Beruf und für jede
Profession die Notwendigkeit zur Anpassung an veränderte Umweltbedingungen
und gesellschaftlichen Wandel.

Notwendig sei eine Überprüfung bzw. Reform von Ausbildungsgängen, sowohl
hinsichtlich Dauer, Inhalten, Praxisbezug oder auch Zulassungsvoraussetzungen
(Beispiel nichtakademische Berufe: Physiotherapeuten/Beispiel akademische
Berufe: Ingenieure) sowie die Erschließung neuer und erweiterter Arbeitsfelder.

3.4. Rechtsanwaltskammer

Auch Kleinkanzleien müssen anwaltliche Dienstleistung in hoher Qualität erbrin-
gen. Die Spezialisierung des Rechts schreite fort und verpflichte zu ständiger
Weiterbildung. Alle Rechtsgebiete könne heute kein Anwalt mehr anbieten, er
werde Mandanten in speziellen Fällen an andere sachkundige Kollegen verweisen
müssen.

Von Qualitätsstandards und qualitätssichernden Maßnahmen zur Verhinderung
eines ungebremsten Zugangs zum Beruf, verspricht sich die Kammer einen Vor-
teil für den Fortbestand bestehender Kanzleien als auch für die rechtsuchende Be-
völkerung, da damit nur wirklich qualifizierte Bewerber in den Beruf kommen
würden.

3.5. Steuerberaterkammer

Das entscheidende Instrumentarium für den Erfolg sei die persönlich erbrachte
Dienstleistung, deren Qualität durch eine kontinuierliche Qualitätssicherung
einschließlich einer laufenden Fortbildung gesichert werden müsse.

Die Bundeskammerversammlung der Bundessteuerberaterkammer habe am 8.
und am 9. Juni 1998 daher eine Verlautbarung zur Qualitätssicherung in der
Steuerberaterpraxis beschlossen. Zweck dieser Verlautbarung sei es, den
Angehörigen des steuerberatenden Berufes Empfehlungen für die Sicherung der
Qualität der beruflichen Arbeit zu geben. Sie solle motivieren, die Praxisorganisa-
tion und Arbeitsabläufe unter den verschiedenen Aspekten der Qualitätssicherung
zu prüfen und zu verbessern. Die stetig zunehmenden Erwartungen der Man-
danten des Steuerberaters und die wachsenden Anforderungen führten dazu, dass
der Steuerberater der Qualitätssicherung in Zukunft noch höhere Beachtung
schenken müsse.

Die Akademisierung des steuerberatenden Berufes schreite weiter voran. Der
Anteil der Berufsangehörigen mit akademischer Ausbildung sei von 41,23 %
Ende 1990, über 47,63 % Ende 1994, auf nunmehr 54,79 % (31. Dezember 1998)
gestiegen.

Auch bei den Mitarbeitern der Berufsangehörigen sei allgemein ein Trend zu qua-
lifizierteren Kräften als in der Vergangenheit zu verzeichnen. Dieser Entwicklung
habe die Steuerberaterkammer Stuttgart bereits Mitte der achtziger Jahre Rech-
nung getragen, indem die Fortbildungsprüfung zum Steuerfachwirt/zur Steuer-



341

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

fachwirtin eingerichtet habe. Mit dieser Prüfung auf der Grundlage der Vor-
schriften des Berufsbildungsgesetzes (§46 BBiG) schließe eine systematische
Fortbildung der Steuerfachangestellten ab.

Im Interesse einer fachlich gezielten Berufsausbildung des Steuerberaters sei
seitens der Bundessteuerberaterkammer und des Arbeitskreises der Professoren
der betriebswirtschaftlichen Steuerlehre eine Fachkommission zur Erarbeitung
eines Anforderungsprofils des Steuerberaters eingesetzt worden. Die Fort-
schreibung des Anforderungsprofils, dessen erste Fassung aus dem Jahr 1985
stamme, wurde 1995 verabschiedet. Das Anforderungsprofil betone neben der
rechtlichen die betriebswirtschaftliche, theoretische Grundausbildung.

3.6. Verband der Verlage und Buchhandlungen

Kritisiert wurde insbesondere die Prüfgebühr in Höhe von 350 DM, die als Son-
derumlage zu Lasten von Ausbildungsbetrieben gewertet werden könne. Von
Herrn Scherer wurde außerdem die schlechte Behandlung von auszubildenden
Sortimentsbuchhändlern in den entsprechenden Fachschullehrgängen moniert, da
vor Ort kein Schulangebot bestehe und daher in der Regel Kompaktlehrgänge
wahrgenommen würden, was zu einer entsprechenden Mehrbelastung der Lehrer
bei den Prüfungen führe, die nicht entsprechend honoriert würde. Als weiteres
Problem führte er die Ausbildereignungsprüfung an, die von den IHKn bei Aus-
bildung verlangt würde und daher viele Betriebe von der Ausbildung abhalte.

Die Berufsausbildung werde eingeleitet durch die Berufsberatung der Arbeits-
ämter, die verpflichtet seien, den Schulabgängern eine qualifizierte Einführung in
das Buchhandels- und Verlagswesen zu geben. Es fehle den Arbeitsämtern aber
an Fachleuten, die über die Eignung der Bewerber für die Branche entscheiden
könnten, und in der Lage seien, das Berufsbild eines Verlagsbuchhändlers oder
eines Verlagskaufmanns detailliert darzustellen. Die Rückfragen, die den Ver-
band erreichten, bewiesen, dass die zuständigen Sachbearbeiter für eine solche
Beratung besser qualifiziert werden müssten.

Inzwischen meldeten sich für das Berufsbild „Verlagskaufmann“ mehr und mehr
Abiturienten, diese besäßen eine hohe Allgemeinbildung im Verhältnis zu den
Schulabgängern, die Mittlere Reife oder sogar nur einen Hauptschulabschluss
hätten. Die Berufsschule müsse darauf Rücksicht nehmen und für diese qualifi-
zierteren Auszubildenden Spezialkurse zur Verfügung stellen, die es erlaubten,
die Jugendlichen für die theoretische Ausbildung zu interessieren. Insbesondere
müsste für die kaufmännischen Fächer ein höherer Standard angeboten werden.

Schließlich sei es geradezu kontraproduktiv, dass die IHKn, die für das Aus-
bildungswesen zuständig seien, sowohl eine Eintragungsgebühr als auch eine
Prüfungsgebühr in nicht unerheblicher Höhe verlangten.

3.7. Marketinggesellschaft für Agrar- und Forstprodukte BW, Herr Schwing

Straffe praxisorientierte Ausbildungsgänge an den Hochschulen verbesserten den
Einstieg in die Arbeitswelt und trügen zur rascheren Integration der Berufsanfän-
ger in die Unternehmen bei. Dabei müsse die Zusammenarbeit zwischen Aus-
bildungsstätten, Hochschulen und KMU in der konzeptionellen Phase noch enger
geführt werden. Nur so könnten guten Nachwuchskräften mit Mut zur Eigen-
verantwortung und schnellen Entscheidungen gefördert werden.

3.8. Bundesverband Informationstechnologie (BVIT)

In der IT-Branche würden mehr als 80 % Akademiker eingesetzt. Allerdings sei
festzustellen, dass speziell bei KMU/Freie Berufe Fachkräfte gesucht würden, die
unmittelbar – ohne großen Einarbeitungsaufwand – in den betrieblichen Ablauf
einbezogen werden könnten. Dies gelte insbesondere für Absolventen der Fach-
hochschulen und Berufsakademien.

Kleine und mittelständische Unternehmen verfügten in der Regel nicht über den
administrativen Überbau. So fehle es in den meisten Unternehmen an ausreichen-
dem Unterstützungspersonal sowie an entsprechenden Controllingstrukturen.

Hinsichtlich der Personalentwicklung sei allerdings festzustellen, dass es speziell
in Freien Berufen immer noch ein Kronprinzenphänomen zu geben scheine. Die
Firmengründer wünschten sich i. d. R., dass der Betrieb von einem Familien-
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angehörigen weitergeführt werde. Dies mache es Führungskräften schwer, eine
herausfordernde Perspektive zu entwickeln, da bestimmte Positionen vorbesetzt
seien.

3.9. Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) und Akademie
für Technikfolgenabschätzung

Die TIME-Branchen erforderen eine hohe Qualifikation: Unternehmensgründer
waren vor der Gründung meist selbstständig oder kommen direkt von der Univer-
sität. Oft gehen die Unternehmen aus Teamgründungen hervor. Der Einstieg für
neue Mitarbeiter und Führungskräfte sei im Gegensatz zu klassischen Branchen
nicht durch vorgeschriebene Zugangswege (wie beispielsweise im Handwerk)
gelenkt.

Sie suchten auch Mitarbeiter mit hohen Qualifikationen, wobei der formale
Abschluss eher nachrangig sei. Gefragt sei eine Mischung aus technologischem
Grundlagenwissen und Spezialkenntnissen.

In der Software- und IT-Dienstleistungsbranche sind v. a. folgende Schlüssel-
qualifikationen gefragt:

• Technisches Know-how
• Beratungskompetenz
• Teamfähigkeit und soziale Kompetenz
• Bereitschaft zum lebenslangen Lernen
• Fremdsprachenkenntnisse

3.10. Multimedia Verband

Eine Recherche bei dem Multimedia-Verband Baden-Württemberg-Mitglieds-
firmen und deren Umfeld ergab 1999, dass mindestens 2 000 Stellen im Multi-
media-Bereich nicht besetzt werden konnten. Dabei handelte es sich u. a. um
Informatiker, web-Designer, E-Commerce-Spezialisten aber auch um Positionen
im Management.

Betont wurde, dass es für den Studiengang Kommunikationswissenschaft der
Universität Hohenheim wichtig sei, die Nähe zu den Kommunikations- und Infor-
mationstechnologien in Forschung und Lehre zu suchen, da die Kombination der
Entwicklung neuer Medieninhalte und Dienstleistung in Zusammenarbeit mit
technischer Kompetenz von den Unternehmen dringend benötigt werde. Der
genannte Studiengang ist derzeit die Nummer eins gemessen an der Bewerber-
nachfrage pro Studienplatz in Baden-Württemberg – weit über 700 Bewerber für
30 Plätze – und liege damit bundesweit auf einer Spitzenposition.

Es fehlten in der Branche bundesweit ca. 30 000 Fachkräfte (zwischenzeitlich:
75 000!). Dies führe dazu, dass Großunternehmen bereit seien, immer mehr
Mittel für die Rekrutierung von Fachkräften aufzuwenden. Der Mittelstand sei
dazu nicht in der Lage. Es bestehe im Gegenteil die Gefahr, dass qualifizierte
Mitarbeiter durch Großunternehmen mit lukrativen Angeboten abgeworben
würden.

4. Weiterbildungstrends und Qualifizierungsinstrumente

Der Trend geht zu arbeitsplatznahen und neuen Weiterbildungsformen wie
Selbstlernen und Wissensmanagement im Betrieb, virtuellen Wissenssystemen
und multimedialen Lerntechnologien, die aber bisher von KMU zu wenig genutzt
werden.

Die Aktivitäten der Träger in der beruflichen Weiterbildung verlagern sich zu-
nehmend in die Betriebe. In diesem Zusammenhang dehnt sich ihre Arbeit in
Richtung Personal und Unternehmensberatung aus (integrierte Qualifizierung).
Die Betriebe beanspruchen höhere Qualitätsstandards.

Durch die betriebsinterne Weiterbildungsarbeit wird die berufliche Bildung effi-
zienter, aber auch tendenziell betriebs- oder gar arbeitsplatzspezifischer. Der
Kostendruck in den Betrieben erfordert Bildung just-in-time. Die zunehmende
Betriebsausrichtung der Bildungsmaßnahmen konfligiere jedoch mit den Richt-
linien der öffentlichen Förderung.
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Das IAW empfiehlt, das Wissen und die Erfahrungen der Weiterbildungsträger
„vor Ort“ noch stärker als bislang in Anspruch zu nehmen. Für die bereits vorhan-
denen regionalen Arbeitsgemeinschaften der beruflichen Fortbildung heiße dies,
sie zu stärken, und sie anzuregen, ihre Aktivitäten im Bereich der Antizipation
des zukünftigen regionalen Qualifizierungsbedarfs zu erweitern. Als Instrument
könnten hierfür Qualifzierungskonferenzen dienen, die alle regionalen Akteure in
der Weiterbildung zusammenführen.

4.1. Handwerk

Branchenspezifische Beratung, Information und Schulung seien die wirksamsten
Qualifizierungsinstrumente, Seminare mit betriebswirtschaftlichen Inhalten. Hier-
bei spielten insbesondere innovative Produkt- und Dienstleistungsbereiche (z. B.
die Gebiete Gebäudetechnik, Wärmepumpen, erneuerbare Energien etc.) eine
besondere Rolle, seien andererseits für die Anbieter aber auch besonders
kostenträchtig. Hierzu zählten auch Demonstrations- und Pilotvorhaben sowie
betriebswirtschaftliche Beratung und Schulung.

4.2. Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau (VDMA)

Die wirksamsten Qualifizierungsinstrumente zur nachhaltigen Sicherung der
Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen seien solche, die an den
unmittelbaren Bedürfnissen der Betriebe ansetzten. Die Arbeitsverwaltung quali-
fiziere heute oftmals an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes vorbei. Hier müsse
der Dialog zwischen Betrieben und Arbeitsverwaltung verbessert werden.

4.3. Steuerberaterkammer

Für eine nachhaltige Sicherung der Beschäftigung sei kontinuierliche, qualifizier-
te Fortbildung in allen die Berufsarbeit betreffenden Bereichen – Steuerrecht,
Betriebswirtschaft/Unternehmensberatung, Wirtschaftsrecht sowie Methoden der
Praxisführung – das entscheidende Instrument.

4.4. Landesinnungsverband elektrotechnische Handwerke

Eine große Bedeutung haben neben der Beratung auch Programme bzw. Pilot-
Projekte zur Unterstützung der Einführung neuer Techniken in KMU. So können
Unternehmen die entsprechenden Fachinformationen bei den Tagungen der
Landesfachgruppe zu gewerkspezifischen Themen in den Bereichen Elektro-
installation, Elektromechanik, Elektromaschinenbau, Fernmeldeanlagenelek-
tronik, Radio- und Fernsehtechnik erhalten. Auch Fachtagungen und Weiter-
bildungslehrgänge sowie Pilotprojekte zur Einführung neuer Technologien
einschließlich der Bereitstellung von Markteinführungskonzepten seien von
ausschlaggebender Bedeutung für KMU.

Weiterbildungsmaßnahmen seien notwendig im Bereich der Gebäudesystem-
technik, Klimatisierung, Maßnahmen zu den Forderungen der EU-Richtlinien
Niederspannung, EMV Maschinen, Einsatz regenerativer Energien durch Photo-
voltaik und Wärmepumpen

Es existiere die Elektro-Offensive mit Sofortmaßnahmenprogramm für elektro-
handwerkliche Unternehmen

Der Landesinnungsverband der elektrotechnischen Handwerke hat (auch in Zu-
sammenarbeit mit anderen Marktpartnern) Marketingkonzepte z.B. zum Thema
„Personenschutzautomaten“, „EIB“, „E-CHECK“, etc., entwickelt. Auch wurden
Workshops zum Thema „betriebswirtschaftliche Grundlagen des technischen
Gebäudemanagements“ abgehalten.

In Vorbereitung seien weitere Projekte wie z. B. die Erstellung von gewerk-
spezifischen CBTs („computer-based-training“) für Unternehmer und Mitarbeiter;
die Qualifizierung von Personen, die im Bereich der beruflichen Aus- und
Weiterbildung beschäftigt sind, im Wege des Einsatzes neuer Medien wie z. B.
Net-Meeting; die Einrichtung von gewerkeübergreifenden Bildungsnetzwerken,
das Projekt „Selbstlernen am Kundenauftrag“ usw. Viele dieser Projekte sollen
in Kooperation mit anderen Organisationen wie Fachverbänden, Innungen etc.
realisiert werden, wozu die Bereitstellung entsprechender Fördermittel hilfreich
wäre.
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5. Nutzung bestehender Weiterbildungsmöglichkeiten – Hemmnisse – Weiter-
bildungsverhalten

5.1. Handwerk

Der Weiterbildungs- und Qualifizierungsbedarf ist nach Angaben von Manfred
Wolfensberger, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz groß, die
Weiterbildungsbereitschaft eher gering und nur wenige Betriebe analysieren ihre
Bedarfe systematisch und handeln lieber ad hoc. Bedarfsgerechte Angebote für
die Betriebe wie inhouse-Schulungen und Weiterbildungsberatung im Betrieb
würden erprobt.

Die technische Weiterbildung stehe deutlich im Vordergrund; hierbei gebe es
neben den Angeboten der Handwerksorganisationen umfangreiche Möglichkeiten
durch Vorlieferanten, insbesondere Hersteller der Branche.

Der Weiterbildungsmarkt sei im Wesentlichen durch ein mittelfristig vorstruk-
turiertes Angebot stationärer Weiterbildungsträger gekennzeichnet. Die Wahrneh-
mung dieses Angebotes verlange vom Betrieb deshalb ebenfalls eine mittelfristige
zeitliche und thematische Festlegung.

Dies stehe im Widerspruch zu den Marktansprüchen an Handwerksbetriebe und
den Betriebsabläufen in Handwerksbetrieben. Die hier vorherrschende auftrags-
bezogene Produktion sei in der Regel sehr kurzfristig angelegt. Dies wirke sich
sowohl auf die Anforderungen an den notwendigen Know-How-Zufluss aus, als
auch auf die zeitliche Verteilung von Lernzeiten.

Diese Problematik sei bei Kleinbetrieben sehr stark ausgeprägt. Bei größeren
Betrieben, bei denen vergleichbare Funktionen mit mehreren Mitarbeitern besetzt
seien, nehme dagegen die Möglichkeiten einer mittelfristigen Weiterbildungs-
planung deutlich zu.

5.2. Bäckerhandwerk

Weiterbildungsmöglichkeiten für das Bäckerhandwerk bestünden in Baden-Würt-
temberg in drei Meisterschulen: In der Bundesfachschule in Weinheim, in der
Bad. Bäckerfachschule in Karlsruhe und in der Fachschule des Württemb.
Bäckerhandwerks in Stuttgart.Die Resonanz auf die berufliche Weiterbildung sei
derzeit jedoch gering. Pauschal lasse sich hierzu festhalten, dass es in Klein-
betrieben an Zeit und in mittleren oder Großbetrieben an Geld fehle.

Die Belegungszahlen der Meisterprüfungsvorbereitungskurse gehen in den Voll-
zeitschulen Weinheim und Stuttgart zurück. In der Teilzeitschule des badischen
Bäckerhandwerks seien die Belegungszahlen noch konstant. Dies liege vornehm-
lich an den hohen Kosten der Vorbereitungslehrgänge und dem gleichzeitigen
Verdienstausfall für ca. 6 Monate.

Wenn Jungunternehmer nach ihrer Meisterprüfung entsprechende Weiterbildungs-
möglichkeiten, wie z. B. die Prüfung zum Betriebswirt des Handwerks, abgelegt
hätten, könne in einigen Fällen eine bessere Betriebsführung nachgewiesen werden.

Zur Ablegung von Meister- und Fortbildungskursen könnten neue steuerliche und
finanzielle Hilfen oder Zuschüsse gegeben werden. Das derzeitige Meisterbafög
werde selten genutzt, da der bürokratische Aufwand sehr hoch sei.

5.3. Handel (Bildungszentrum des Einzelhandels (biz) und Hauptverband des
Deutschen Einzelhandels (HDE)):

Im Segment C (Chefseminare/firmeninterne Seminare) werden 90% des Um-
satzes mit Konzern- und Filialbetrieben gemacht. Der Umsatzanteil der KMU
betrage nur 10 %.

Bei Lehrgängen für Beschäftigte im Handel im Segment B (Lehrgänge/Kurse/
Seminare für Beschäftigte im Handel) und mit staatlich anerkanntem Abschluss
wie Handelsfachwirte, Vorbereitung auf die Ausbildereignungsprüfung, Sach-
kundenachweise oder freiwillige Trainingsprogramme kommen 60 % der Teilneh-
mer aus KMU und 40 % aus Großbetrieben.

Bis 1996 hätten ca. 75% der Teilnehmer auf Firmenkosten die Lehrgänge be-
sucht; zur Zeit seien es nur noch 25 %.
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Damit kämen die meisten Teilnehmer aus Eigeninteresse. Motive seien persön-
liche Weiterqualifikation und Sicherung des Arbeitsplatzes. Dies sei ein zusätz-
liches Indiz, dass in konjunkturell schwächeren Zeiten die Weiterbildungsbereit-
schaft der Firmen sinke.

Das Segment A (Qualifizierungsmaßnahmen mit regionalen Arbeitsämtern) spiele
nur insoweit eine Rolle, als KMU eine besonders intensive Bereitschaft zeigten,
Praktikantenplätze für derzeit Arbeitslose in Qualifizierungsmaßnahmen zur Ver-
fügung zu stellten.

Auf Grund des natürlichen Wachstums im Handel in den 70-er und 80-er Jahren
habe das operative Geschäft dominiert. Die dispositiven Tätigkeiten für Personal-
entwicklung und Mitarbeiterqualifikation kämen zu kurz und würden auf Grund
der Kosten- und Ertragssituation der Folgejahre beibehalten. Für die KMU be-
deute dies:

• die Themen Mitarbeiterführung/Delegation von Verantwortung/flexible
Arbeitszeiten führten nur ein Schattendasein

• Euro und Internet und neue Technologien seien mehr als Realität. Aber eine
Problemsensibilisierung dafür sei nur in Einzelfällen vorhanden

• Qualitätszirkel und KVP seien für viele KMU Fremdwörter. Es herrsche die
Meinung vor, dass dies nur etwas für Großbetriebe sei.

Freiwillige Appelle zur Änderung der Einstellung bei KMU verpufften oftmals.
Erste Ansätze zur Mitarbeiterqualifikation beispielsweise im Rahmen von Stadt-
marketingkonzepten seien als Weiterbildungskooperationen vorhanden.

Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE)

Die Betriebe müssten die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen mitbringen. Nach
Angaben der Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen des Einzelhandels habe
der Zulauf auch zu den Unternehmerseminaren im vergangenen Jahr deutlich zu-
genommen. Möglicherweise liege dies aber nur daran, dass mit der Jahrtausend-
umstellung und der Einführung des Euro völlig neue Problemfälle an den Einzel-
handel herangerückt seien. Generell aber gelte, je kleiner ein Einzelhandelsbetrieb
sei, umso weniger Zeit und Geld biete er für die Weiterbildung des Unternehmers
und seine Mitarbeiter auf. In der Regel bestehe wenig Spielraum für Weiter-
bildungsaktivitäten. Auch die Freistellung von Mitarbeitern falle kleinen Unter-
nehmen besonders schwer, weil ihr Fehlen am Arbeitsplatz in der Regel Ersatz
erforderlich mache. Ein Ausweg könne darin bestehen, dass sie die Mitarbeiter in
Zeiten schwacher Kundenfrequenz verstärkt am Arbeitsplatz fortbildeten, unter
Nutzung von Internet und neuen Medien. An Lernprogrammen fehle es nicht.
Auch die Zentralstelle für Berufsbildung im Einzelhandel – zbb – habe sich mit
neuen Lernprogrammen einen guten Ruf verschafft. Lasse der Einzelhandel selbst
die notwendigen Schlüsselqualifikationen und Kernkompetenzen vermissen, helfe
meist nur noch Coaching.

5.4. Steuerberaterkammer

Bestehende Weiterbildungsmöglichkeiten würden auch von kleineren und mitt-
leren Kanzleien in erheblichem Umfang genutzt. Die fortlaufenden steuerrecht-
lichen Änderungen, die wachsende Bedeutung der betriebswirtschaftlichen Bera-
tung sowie der Unternehmensberatung und damit verbunden die Notwendigkeit
auch wirtschaftsrechtlichen Wissens seien entscheidende Faktoren für eine kon-
tinuierliche Fortbildung.

5.5. Architektenkammer Baden-Württemberg

Die Entwicklung zeige, dass die Architekturbüros in den letzten Jahren einem
starken Strukturwandel unterworfen seien. Der vermehrte Wunsch der Auftrag-
geber nach einem Verantwortlichen in Planung und Ausführung habe dazu ge-
führt, dass Architekten zum einen verstärkt Planungsleistungen als Generalplaner
übernehmen. Das erfordere wiederum die Bildung von Kooperationen, um so
Planungsteams zu schaffen. Andererseits strebe ein Teil der Architekten die ver-
stärkte Spezialisierung und Ausweitung des Fachwissens in andere verwandte
Tätigkeitsbereiche an.
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Durch die geringe Anzahl von Beschäftigten je Architekturbüro und die hohe zeitli-
che Auslastung fehlen häufig die Kapazitäten, um die erforderlichen Umstrukturie-
rungsmaßnahmen in Büroorganisation und Ablauf vornehmen zu können. Auch die
Fortbildung in Spezialthemen oder Entwicklung von neuen Dienstleistungsideen
werde durch diese Tatsache erschwert. Für die Informationsbeschaffung gelte ähnli-
ches. Eine gezielte Mittelstandsförderung könnte hier sinnvolle Abhilfe schaffen.

5.6. Bundesverband Ambulante Dienste

Die Angebote an Weiterbildungsmaßnahmen werden genutzt. Insbesondere Ver-
anstaltungen zu Fragen der wirtschaftlichen Führung und natürlich auch medizi-
nisch fachlichen Veranstaltungen. Man komme dabei jedoch an die Grenzen von
zeitlichen und finanziellen Ressourcen.

5.7. Verband der Verlage und Buchhandlungen

Es gebe viele Seiteneinsteiger. Betriebswirtschaftliche Kenntnisse seien wenig
ausgeprägt. Notwendig seien Förderung von Beratung und Erfahrungsaustausch.
Weiterbildungsmöglichkeiten würden nicht im angebotenen Umfang genutzt.
Gründe seien: fehlende Zeit und Kapazität. Je kleiner die Firma desto geringer sei
die Weiterbildungschance.

5.8. Fachverband Büro- und Computertechnik

Charakteristika und Probleme dieser Betriebe bestehen in fehlender Wirtschafts-
kraft und Managementkompetenz für ein gesundes Wachstum.

Durch Weiterbildungsmaßnahmen und Kooperationsmöglichkeiten könnten die-
sen kleinen Unternehmen eine Erfolgschance in neuen Märkten mit Komplett-
angeboten gegeben werden. Die benötigte Ausbildung umfasse Management-
kompetenz und Unternehmensführung in den Bereichen Vertriebsförderung,
Marketingunterstützung, betriebswirtschaftliche Förderung, Controlling, Ent-
wicklung zum Komplettanbieter, Entwicklung/Weiterführung des Unternehmens-
konzeptes. Notwendig sei insbesondere Aufbau von Kompetenz in der inhalt-
lichen Beratung von Kunden.

Die Entwicklung der Fernseh-/Funkhändler sowie des Bürofachhandels müsse
mit unterschiedlicher Wertschöpfungstiefe auf ein höheres Niveau mit dem klaren
Ziel von Komplettangeboten an Unternehmen und an Endverbraucher ausgerich-
tet sein. Die Entwicklung der Fachkompetenz und Beratungstiefe sei der entschei-
dende Erfolgsfaktor. Der Fachverband unterstütze die Mitglieder u. a. mit der
Qualifizierung der Betriebe zum Handelspartner und vom Handelspartner zum
vertreibenden Dienstleistungsunternehmen.

Der Verband empfahl, die Unterstützung durch Fördermittel für ein Ausbildungs-
und Förderkonzept der Mitglieder des Fachverbandes. Die Unterstützung des
Aufbaus eines Gütesiegels für gesamtleistende Fachbetriebe. Aufbau eines Fach-
ausschusses zur Prüfung der Qualifikation.

5.9. Bundesverband Informationstechnologie (BVIT)

Unternehmenserfolge seien in der TIME-Branche in der Regel auf die Qualifika-
tion der Mitarbeiter und des Managements zurückzuführen. Daher nehme das
Thema Weiterbildung einen wesentlichen Stellenwert bei der Entwicklung von
Unternehmen ein.

Allerdings sei die derzeitige Sonderkonjunktur im Bereich Software und IT-Dienst-
leistungen, die u.a. durch das Jahr 2000-Problem und die Euroeinführung hervorge-
rufen würde, verbunden mit der Personalknappheit nicht dazu angetan, die Mitar-
beiter derzeit im großen Rahmen auf Weiterbildungsmaßnahmen zu schicken.

6. Bedarfsgerechte Organisation von Bildungsangeboten für KMU

Angebote für orts- und zeitvariable Lernmöglichkeiten sind zu schaffen.

6.1. Baden-Württembergischer Handwerkstag (BWHT)

Nach Auffassung des BWHT ist ein hochdifferenziertes und breit gestreutes
praxisorientiertes Angebot an Weiterbildungsmaßnahmen möglichst in modularer
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Form vor Ort notwendig, die von den Betrieben kurzfristig wahrgenommen wer-
den können. Hieraus resultiere für die Träger die Gefahr Seminare anbieten zu
müssen, die unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht ausgelastet
seien. Diese Defizitbereiche sollten über öffentliche Mittel ausgeglichen werden.
Zusätzlich sei ein rascher Aufbau Online-gestützter Lernumgebungen für Inhaber
und Mitarbeiter in Kleinbetrieben notwendig.

Für alle Betriebe, in denen betriebliche Funktionen nur mit einem Mitarbeiter
besetzt seien, sollten Qualifizierungsangebote noch stärker an den zeitlichen An-
forderungen der Betriebe ausgerichtet werden.

Eine Weiterbildung in den Betrieben direkt vor Ort sei im Bäckerhandwerk nur in
Großunternehmen möglich. Inhaber und Beschäftigte aus Klein- und Mittelbetrie-
ben sollten durch entsprechend gute Angebote und Möglichkeiten Aufnahme in
die Fachschulen des Landes finden. Der vor Jahren gestrichene Zuschuss für die
Referenten an den Fachschulen sollte wieder eingeführt werden, um ständig
qualifizierte Kurse anbieten zu können.

Handlungsbedarf bestehe in einer noch besseren Anpassung der Qualifizierungs-
angebote an die Voraussetzung und die Anforderung der Unternehmerfrauen.

6.2. Fachverband Sanitär-Heizung-Klima (SHK)

Weiterbildung müsse praxisorientiert, dezentral/vor Ort, modular/aufbauend und
in möglichst kleinen Zeiteinheiten, wegen kurzer Abwesenheitszeiten des Inha-
bers vom Betrieb organisiert sein. Neue Kommunikationsmittel sollten eingesetzt
werden, indem z. B. über von der Fachorganisation erstellte Fernlehrgänge über
Internet mit Rückkopplungsmöglichkeiten der Betriebsinhaber von zu Hause aus
das Wissen laufend aktualisieren könne.

6.3. Bundesverband Informationstechnologie (BVIT)

Weiterbildung müsse dann angeboten werden, wenn die Bedarfe entstünden –
z. B. auf Grund der persönlichen Anforderungen des Mitarbeiters, auf Grund des
Marktdruckes durch Wettbewerber, technologische Entwicklungen oder Kunden-
anforderungen.

Im informationstechnologischen Bereich zeichne sich ein Trend zum lebenslan-
gen Lernen ab. Dies liege an den technologischen Lebenszyklen der Produkte
bzw. der Anwendungen im IT-Bereich.

6.4. Industriegewerkschaft Medien (IG Medien)

Maßnahmen zur Verbesserung des Ausbildungsangebots in Medienberufen

Die IG Medien stellte fest, dass einem hohen Bedarf an qualifizierten Arbeitskräf-
ten auf dem Gebiet der Multimedia-Produktion kein adäquates Ausbildungsange-
bot gegenüberstehe.

Es gebe sowohl in Baden-Württemberg als auch in den einzelnen Branchen zahl-
reiche Ausbildungsangebote, die jedoch meistens unkoordiniert nebeneinander
entwickelt würden und dem Einzelnen die Beurteilung des Ausbildungsangebotes
erschwere. Auch in den Bundesländern würden, meist unabhängig voneinander,
Maßnahmen zur Förderung neuer Berufsbilder, Tätigkeiten etc. ergriffen.

Es wurde eine medienpolitische Initiative des Landes Baden-Württemberg
empfohlen, die eine Koordinierung der Ausbildungsangebote aller Branchen in
Baden-Württemberg ermögliche und eine Koordinierung zwischen den Ländern
fördere.

Ein gemeinnütziger Verein unter der Schirmherrschaft der MFG wurde gefordert,
der sowohl Mitglied beim AIM Ausbildung in Medienberufen Koordinationszen-
trum als auch beim dmmv Deutscher Multimedia Verband werde. Durch diese
Anbindung sei ein stetiger Informations-Austausch bei der Beurteilung der Aus-
und Fortbildungssituation im Multimedia-Bereich gewährleistet.

Alle Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen müssten in einem Verbund
allen professionell in den Medien Tätigen zur Verfügung stehen. Dies spare die
Gründung neuer Akademien. Der Verbund könnte durch einen Verein organisiert
werden, der die Angebote vermittele.
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Darüber hinaus soll es einen ständigen Arbeitskreis (halbjähriges Treffen) geben,
in dem z. B. Vertreter der Unternehmen, Verbände und andere Persönlichkeiten
vertreten sind, um ihr Wissen einzubringen.

Der Bereich „Berufsprofile“ berühre die Politikbereiche von vier Ministerien
(Wissenschaft; Kultur, Jugend und Sport; Wirtschaft und Soziales). Mit der Vor-
bereitung eines solchen Projektes (mit ABM-Kräften) würde die MFG (und damit
implizit das Staatsministerium als fünftes tangiertes Ministerium) im Bereich
Medienentwicklung der Aufgabe „Zusammenarbeit mit den bestehenden Ausbil-
dungseinrichtungen im Medienbereich zur praxisorientierten Weiterentwicklung
der Ausbildungsinhalte“ entsprechen.

Die IG Medien kritisierte, dass eine Reihe von IHKs – ohne die zuständigen
Gewerkschaften überhaupt anzusprechen oder einzubinden – teilweise auch nicht
die direkt betroffenen Unternehmer-Verbände – Aus-, Fort- und Weiterbildungs-
initiativen entwickelten, die den in der Praxis geforderten Standards oft nicht
genügten. Teilweise lieferten sich die IHKs eine wilde Konkurrenz untereinander,
anstatt ihre Arbeiten miteinander abzustimmen. Das Wirtschaftsministerium habe
– trotz Aufforderung – nicht reagiert. Notwendig seien einheitliche Aus-, Fort-
und Weiterbildungs-Standards.

6.5. Institut für Arbeitswissenschaft u. Organisation (IAO) (Frau Schäfer)

Es gebe inzwischen gerade im Multimedia-Bereich sehr viele Umschulungs- und
Ausbildungsmaßnahmen, letztendlich falle man dort auch wieder schnell in die
Falle des Internet-Zeitalters hinein: wenn die Mitarbeiter nach zwei, drei Jahren
auf Basis eines Programmes umgeschult seien, das vielleicht fünf Jahre alt sei,
dann könne die Kompetenz in der Regel kaum unmittelbar genutzt werden und
müsse wieder neu aufgebaut werden. Hier reichten herkömmliche Maßnahmen
der Bildung nicht mehr aus. Es werde notwendig, in einem Zehntel der Zeit und
Kapazität, zehnmal mehr zu lernen und zu wissen. Dies könne nur durch neue
Modelle des Lernens und Wissenstransfers unter Einsatz der neuen Technologien
möglich werden. Moderne Vorreiter hierfür seien die virtuellen Universitäten und
Akademien in den USA.

Empfehlung des IAO:

Entwicklung und Etablierung völlig neuer technologiebasierter Modelle für Trai-
ning und Lernen und Wissen, die akute und kurzfristig auftretende Wissenslücken
schließen durch ein innovatives Bildungsprogramm.

7. Personalentwicklungs- und -Personalmotivationsinstrumente

7.1. Handwerk

In Kleinbetrieben bestünden keine oder nur geringe Personalentwicklungs- und
Personalmotivationsinstrumente. In Mittelbetrieben könne die Verantwortung für
einzelne Arbeitsbereiche auf entsprechende Führungsmitarbeiter/Meister mit ent-
sprechender Entlohnung übertragen werden. Im Verkaufsbereich, bzw. in Filialen
stünden den gelernten Fachkräften die Aufstiegsmöglichkeit zur Filialleiterin
offen. In Großbetrieben werde die Produktion grundsätzlich in unterschiedliche
Arbeitsbereiche mit Gruppen- oder Schichtführern aufgeteilt. Im Verkauf gebe es
in einigen Filialen flexible Arbeitseinteilungen zum Teil auch mit einer Umsatz-
beteiligung.

7.2. Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA)

Personalentwicklungs- und Motivationsinstrumente: Der Maschinenbau wolle
den mitdenkenden und mitgestaltenden Mitarbeitern etwas bieten. Wenn Mit-
arbeiter mehr im Unternehmensinteresse arbeiten, also zum Mitunternehmer
würden, müssen sie auch am Unternehmenserfolg beteiligt sein. Gerade die nicht-
tarifgebundenen Unternehmen hätten in den letzten Jahren mehr erfolgsabhängige
Komponenten in die Entlohnung eingebaut und ließen somit ihre Mitarbeiter am
Erfolg partizipieren. Die Tarifpartner hingen hier in ihrer Diskussion über den
Entgelt-Tarifvertrag weit zurück.
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7.3. Steuerberaterkammer

Im steuerberatenden Beruf sei der Gesichtspunkt einer leistungsorientierten
Entlohnung besonders ausgeprägt. Damit komme dem leistungsorientierten Ent-
lohnungssystem für die Personalentwicklung und -motivation entscheidende
Bedeutung zu. Es gebe neben Festgehältern umsatzorientierte variable Entgelte.

7.4. Bundesverband Informationstechnologie (BVIT)

In der Software- und IT-Dienstleistungsbranche seien seit Jahren flexible Arbeits-
zeiten eingeführt. Momentan große Aufmerksamkeit bekommen neue Formen der
Arbeitszeitgestaltung, wie Lebensarbeitszeitmodelle und Altersteilzeit.

Als Motivationsinstrumente hätten sich besonders Modelle wie Mitarbeiterbeteili-
gungen, leistungsorientierte Entlohnungsformen sowie transparente und für jeden
Mitarbeiter nachvollziehbare Qualifikations- und Beurteilungsschemata bewährt.

8. Bedeutung der Qualifizierungsförderung:

Die Verbände messen der Qualifizierungsförderung insgesamt hohe Bedeutung zu:

8.1. Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA)

Notwendig sei die Schaffung eines innovativen Klimas, Motivation junger Men-
schen zum Ergreifen eines technischen Studiums bzw. Berufs und zur Selbststän-
digkeit. Dabei müsse auch die Qualität der schulischen Ausbildung im Haupt- und
Realschulbereich wieder verbessert werden. Bei der Förderung von Weiter-
bildungsaktivitäten seien kritische Maßstäbe anzulegen.

8.2. Hotel- und Gaststättenverband (Hoga)

Zukunftsorientierte Gewerbeförderung für das Hotel- und Gaststättengewerbe
müsse besonders im Bereich der Qualifizierung intensiv ansetzen. Der freie Bran-
chenzugang führe zu völliger Aufhebung üblicher Marktspielregeln.

Die Gestaltung der Förderung wurde als überwiegend zufriedenstellend beurteilt:

Die Förderbedingungen von Schulungsveranstaltungen und Bildungsträgern seien
ausreichend, sofern sie finanziell entsprechend ausgestattet seien. Gerade die vie-
len KMU´s der Branche ließen sich durch hohe Seminargebühren leicht ab-
schrecken – besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Doch gerade hier sei
zur Zukunftssicherung ein umfangreicher know how-Transfer wichtig. Groß-
betriebe hätten sonst überdeutliche Marktvorteile.

Die mit dem Land Baden-Württemberg gestartete Initiative für Sichere Existen-
zen im Gastgewerbe, kurz ISEG mit einem für Existenzgründer und Existenz-
festiger (bis 5 Jahre nach Gründung) entwickelten Intensivtraining sei äußerst
erfolgreich und müsse auch in Zukunft beibehalten werden.

Die besondere Situation der Branche: Zeitlich hoher Einsatz der Inhaberfamilien,
wirtschaftlich schwere Bedingungen und Kleinbetriebe mit nur geringer Mitarbei-
terzahl machten neue Wege des Know-how-Transfers unumgänglich. Internet,
Fernkurse, CBT etc. können hier neue Möglichkeiten schaffen. Eine entsprechen-
de Förderung gebe es bislang nicht.

8.3. Landesverband Freie Berufe (LFB)

In Zukunft werden veränderte und neue Arbeitsfelder, Berufsbilder oder gar
Marktsegmente und Märkte auftreten. Insbesondere die Kleingründung im sekun-
dären Dienstleistungssektor und damit in den Freien Berufen werde wesentlich
häufiger in Erscheinung treten. Der fachlichen Qualifikation komme ebenso wie
der Einsatzbereitschaft bzw. der Belastbarkeit eine herausragende Bedeutung zu.

Der LFB empfahl:

• ergebnisorientierte Gestaltung von Seminaren für Existenzgründerinnen und
-gründer

• Erprobung von neuen Formen der Qualifizierung und des Coaching in Pilot-
projekten in Verbindung mit ebenfalls fortzuentwickelnde Evaluierung
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• Zielgruppen und branchenspezifische Qualifizierungs- und Beratungsangebote
regional und lokal zu verankern

• Überprüfung und Reform von Ausbildungsgängen, sowohl hinsichtlich Dauer,
Inhalten, Praxisbezug oder auch Zulassungsvoraussetzungen

• Flexibilisierung der Ausbildung der Assistenzberufe der Freien Berufe mit
Verbesserung der Möglichkeit der Fortbildung

• Verstärkung des Praxisbezugs der Ausbildung und der Qualifzierung des Lehr-
personals in praxisrelevanten Fragen

8.4. Fachverband Sanitär-Heizung-Klima (SHK)

Gerade kleinere und mittlere Handwerksbetriebe seien nicht wie Großbetriebe in
der Lage, fachspezifische Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für ihre Mitarbei-
ter im Betrieb durchzuführen, sondern müssten einzelne Mitarbeiter zu teilweise
weit entfernten branchenspezifischen Aus- und Fortbildungsseminaren entsenden.
Der dadurch gegenüber Großunternehmer entstehende Kostennachteil solle durch
eine staatliche Förderung der Aus- und Weiterbildungsaktivitäten neutralisiert
werden.

Handlungsbedarfe bzw. Verbesserungsvorschläge

Es müsse ein Klima in der Bevölkerung für die Bedeutung des Mittelstandes für
die Gesamtwirtschaft und die Gesellschaft geschaffen werden, damit auch für die
speziellen Probleme des Mittelstandes Verständnis geweckt werden könne. Dabei
müsse insbesondere in den Schulen als Keimzelle begonnen werden. Viele Lehrer
seien einseitig auf Großbetriebe (Industrie und Verwaltungen) ausgerichtet.

Das Thema „Mittelstand“ müsse in Aus- und Fortbildung der Lehrer integriert
werden. Jede Schule solle jährlich einen Tag des Mittelstandes veranstalten, bei
dem sich einerseits die Schule mit dem Thema befasse und andererseits der
Mittelstand sich selbst präsentiert.

Die unterschiedliche Ausbildungsreife der Jugendlichen (insbesondere Haupt-
schule) belaste die Branche zunehmend.

Förderung der Unternehmerfrauen

Die soziale Stellung und Anerkennung der mitarbeitenden Unternehmerfrau
müsse erhöht werden, wie z. B. durch den Erwerb der fachlichen Kompetenz der
SHK-Büroleiterin und einer damit verbundenen angemessenen Vergütung.

8.5. Einzelhandel (Bildungszentrum des Einzelhandels (biz))

Die bestehenden Bezuschussungssysteme für Existenzgründungen und Bera-
tungen sowie Mitarbeiterseminare und Fachkurse seien bewährte Instrumente.
Die bevorstehende Jahrtausendwende könnte jedoch einen Anstoß geben, ein
beispielsweise befristetes Programm für KMU aufzulegen mit Themen, die im
Handel besonders auf Grund der bestehenden Problematik gefördert werden
sollten.

8.6. Empfehlungen der Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und
ländlicher Räume mit Landesstelle für Landwirtschaftliche Marktkunde
(LEL)

• verstärkte Spezialisierung in der Aus-, Fort- und Weiterbildung

• Qualifizierung von Nebenerwerbslandwirten

• Erweiterte Qualifikation im landwirtschaftsnahen Dienstleistungsbereich

• Teamfähigkeit als Schlüsselkompetenz für die Kooperationsfähigkeit ver-
bessern

• Medienkompetenz für Wissenstransfer und Management

• Strategisches Denken als Grundlage unternehmerischen Handelns
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9. Bedeutung und Defizite bei der Qualifikation

9.1. aus Sicht der Unternehmerinnen und Unternehmer bei den Regionalen
Dialogforen

9.1.1. Schule

Fehlende Kenntnisse der Schüler über die Wirtschaft und fehlende Initiative wur-
den thematisiert. Deshalb seien Ferienjobs für technisch interessierte Schüler
wichtig.

Gefordert wurden die Verbesserung der schulischen Qualität, kürzere Ausbil-
dungszeiten und europäisches Benchmarking der Schulen und Hochschulen.

Die Ausbildungsbetriebe im Handwerk kritisierten die oftmals fehlenden mathe-
matischen Fertigkeiten der Hauptschulabgänger.

Vor allem die Einzelhandelsbetriebe und Handwerksbetriebe stellten die Forde-
rung nach qualifizierten Haupt- und Realschülern. Einige Handwerker sehen es
kritisch, dass kaum Abiturienten den Handwerksberuf ausüben wollten, obwohl
doch zur Führung eines Betriebes durchaus die Kenntnisse und Fähigkeiten eines
Abiturienten nötig seien.

Viele Unternehmer forderten auch einen Beitrag des Bildungssystems zu einer
Selbstständigen-Kultur. Darüber hinaus wurde auch die Technikfeindlichkeit in
der Schule von einigen Unternehmern der Maschinenbau- und Bau-Branche als
ein Grund für den Fachkräftemangel bei Ingenieuren gesehen. Ein Unternehmer
stellt aus diesem Grund regelmäßig Schülerpraktikanten ein, eine Bauingenieurin
besucht gymnasiale Oberstufen, um mit Workshops über ihr Arbeitsfeld zu infor-
mieren und im persönlichen Kontakt die Schülerinnen und Schüler zu begeistern.

Für wichtig erachtet wurde auch die Vermittlung von sozialen Kompetenzen wie
Kommunikations- und Teamfähigkeit.

9.1.2. Ausbildung

Das duale System wurde zwar im Grundsatz gelobt, müsse aber in seinen Inhalten
auch reformiert werden.

Gewünscht wurde eine weitere Verbesserung und Modernisierung der schuli-
schen EDV-Ausstattung, der überbetrieblichen Ausbildungsstätten sowie der
Lehr- und Lernmittel. Die Entwicklung neuer Berufsbilder dauere zu lang. Die
Lehrer müssten schneller und intensiver für die neuen Medien qualifiziert werden.

Der Stellenwert von Facharbeiterberufen in der Gesellschaft sei zu niedrig. Die
Lehre diene oft nur als Sprungbrett. Von 9 Lehrlingen erreiche nur einer das Ren-
tenalter im Betrieb. Der Anreiz und das Image einer Ausbildung im Mittelstand
müsse verbessert werden. Hierbei wurde auch die eigene Verantwortung erkannt.
Motivation bestehe nur bei anschließender Perspektive für die Azubis.

Bemängelt wurde, dass die Ausbildung oft hinter den Anforderungen des moder-
nen Berufslebens hinterher hinke: veraltete Unterrichtsmethoden und zu wenig
betriebsspezifische Ausbildungsordnungen (Bsp. Bauzeichner), zu lange Ausbil-
dungszeiten, fehlende Grund- und Schlüsselqualifikationen. Die Zusammenarbeit
zwischen Schule und Wirtschaft müsse verbessert werden. Auch die Zusammen-
arbeit mit den Eltern müsse gesucht werden.

Hilfreich seien besonders betriebsspezifische Ausbildungszuschnitte wie Mecha-
troniker und Ausbildungsverbundmodelle.

Die Anforderungen würden in vielen Berufen ständig steigen. Hauptschüler könn-
ten hier nicht mehr mithalten. Eingangsvoraussetzung sei deshalb de facto die
Realschule. Die Schulbildung für das Handwerk sei zweitklassig.

Ein Problem sei auch die Fluktuation bei Auszubildenden, die oft kurzfristig be-
reits abgeschlossene Ausbildungsverträge kündigten, so dass eine Nachbesetzung
der Ausbildungsplätze oft nicht mehr möglich sei.

In einigen Branchen fehlten Berufsbilder und es könne deshalb nicht ausgebildet
werden (Beispiel Fensterbau, Design). Die Entwicklung und Anerkennung neuer
Berufe müsse beschleunigt werden. So existiere bisher kein spezielles Berufsbild
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für die Webmasterin. Ein Unternehmer regte an, dass Berufsbild „Möbelmonteur“
einzuführen.

Die Betriebe gehen mit dieser Situation unterschiedlich um: einige bilden mittler-
weile keine Azubis mehr aus und beschäftigen nur noch Hochschulabgänger und
Praktikanten. Andere sehen keine eigene Ausbildung mehr vor, da sie keine ge-
eigneten Bewerber finden. Dritte setzen auf möglichst viel eigene, betriebsspezifi-
sche Ausbildung.

Die Unternehmer sind sich im Wesentlichen ihrer Verantwortung für die Ausbil-
dung bewusst, forderten aber gleichzeitig vereinzelt eine steuerliche Entlastung
für Ausbildungsbetriebe. Zudem müsse die Senkung von hohen Gebühren der
Ausbildungsverträge noch bei einigen Kammern durchgesetzt werden; Man habe
sonst das Gefühl, dass man für die Ausbildung von jungen Menschen bestraft
werde.

9.1.3. Hochschulen

Angeregt wurde ein stärkerer Austausch zwischen Hochschulen und Wirtschaft
durch Rotation von Lehrkräften zwischen Wirtschaft und Lehre. In den Fach-
hochschulen müsse mehr für den Mittelstand geworben werden.

Gewünscht wurde die Einführung von Benchmarking, wie es in England sogar für
Schulen existiere. Über den Weg des Wettbewerbs könne sich die schulische und
akademische Ausbildung rasch verbessern. Die Dauer des Hochschulstudiums
müsse man verkürzen und seine Kalkulierbarkeit verbessern. Deutschland verliere
z. T. seine Spitzenposition in der Forschung und deswegen fehlten ausländische
Studenten, die später in ihren Heimatländern Kontaktpersonen für Exporte deut-
scher Betriebe seien.

Das Ausbildungsniveau der Hochschulabsolventen sei hoch, so der Geschäfts-
führer eines IT-Unternehmens, jedoch habe er vor einem Jahr einen erst 22 Jahre
alten Amerikaner mit Bachelor-Abschluss eingestellt, der gut arbeite und nicht zu
teuer sei. „Will man genügend gute Arbeitskräfte haben, muss man dafür sorgen,
dass die Uniabgänger früher zu arbeiten beginnen“.

9.1.4. Weiterbildung

Eine wichtige Frage für die Unternehmen war: wie halten wir den Mitarbeiter-
stamm und die Mitarbeiterqualifizierung angesichts des Mangels an qualifizierten
Kräften fit.

Der Mensch sei der wichtigste Erfolgsfaktor. Künftig sei eine größere Kompetenz
nötig. Deshalb seien Kombimodelle von Studium an der BA, Ausbildung und
Meisterprüfung weiter auszubauen. Allerdings sei die „Manpower“ mittlerweile
ein unverkäufliches Produkt bei einem Stundenlohn von 96,– DM. Innovation sei
vor allem durch junge Kräfte als Freie Mitarbeiter möglich.

Das Weiterbildungsangebot wurde insgesamt als gut eingestuft. Es sei aber noch
mehr Transparenz und Marketing nötig.

Bei der Arbeitsverwaltung wurden Defizite festgestellt. Die Sachbearbeiter seien
über die Anforderungen der Wirtschaft nicht immer ausreichend informiert.

Die Weiterbildung der Mitarbeiter für Kleinbetriebe müsse besser unterstützt
werden. Eine Förderung von Projekten in Betrieben wurde dazu angeregt.

Angeregt wurden Gruppen- oder Staffelpreise bei Weiterbildungseinrichtungen
zur Kostenreduzierung für die Betriebe.

Vertreter aus der High-Tech-Branche sahen Qualifzierungsbedarf von Ingenieu-
ren vor allem im betriebswirtschaftlichen Bereich.

9.1.5. Fachkräftemangel

Die Unternehmen – vor allem im neuen Mittelstand – erkennen qualifizierte Mit-
arbeiter und den Fachkräftemangel immer mehr als wichtigsten Erfolgsfaktor und
Engpass/Wachstumsbremse.

Als ihre Erfolgsfaktoren sahen die Unternehmerinnen und Unternehmer: Eigen-
initiative und überdurchschnittliches Engagement, Innovationsfähigkeit, Er-



353

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

schließung von Nischen, qualifizierte und kreative Mitarbeiter, Kundenorientie-
rung, „Kompetenznetzwerke“ und interdisziplinäre Expertenteams, strategisches
Denken und Marketing.

Es fehlen v. a. Ingenieure, was zum Teil auf eine zurückgefahrene Einstellung der
Betriebe in den 90er Jahren zurück gehe, aber auch neue Studiengänge wie z. B.
Bioinformatik. Große Firmen wie SAP saugten alle Informatikabgänger auf. Ein
Problem bestehe darin, geeignete Mitarbeiter zu finden in den Bereichen Medien-
gestalter und Pädagogen, Techniker und Ingenieure.

Die Inhaber von Hotels und Gaststätten beklagten den Fachkräftemangel. „Nie-
mand will mehr dienen“. So seien trotz bundesweiter Suche keine Köche zu fin-
den. Es mangele an Mobilitätsbereitschaft. Eine deutlich verbesserte, effizientere
Arbeitsvermittlung könnte zumindest teilweise Abhilfe schaffen. Dafür besteht
auch die Bereitschaft, etwas mehr zu bezahlen.

In den Studiengängen Elektrotechnik, Maschinenbau und Verfahrenstechnik ste-
hen nach Aussage der Chefin eines Konstruktionsbüros nicht genügend Absol-
venten zur Verfügung.

In der IT-Branche sind in Baden-Württemberg nach Ansicht der Mittelständler
Fachkräfte Mangelware. Trotzdem sei es bislang schwierig gewesen, eine
Arbeitsgenehmigung für ausländische Spezialisten zu erhalten. Unternehmen, die
stark von Spezialisten abhängen, haben ihre Aktivitäten deswegen in das Ausland
verlagert und Tochterunternehmen in Asien oder den USA gegründet. Die Green
Card für Computerspezialisten wird grundsätzlich von den Unternehmern befür-
wortet. Die Erteilung von Arbeitserlaubnissen für ausländische Führungskräfte
solle schneller erfolgen.

Die Bindung an den Betrieb fehle. Instrumente zur Motivation fehlten, diese sei
ggf. nur über Beteiligung erreichbar.

9.2. Aussagen der Sachverständigen bei den Regionalen Dialogforen

Die Enquetekommission verschaffte sich außerdem einen konkreten Überblick
über die regionale Weiterbildungssituation in den Regionen und führte drei
Regionale Dialogforen in den Bildungszentren der Kammern durch.

Sorge machte dem HGF der HWK Reutlingen der Rückgang bei der Meister-
prüfung um 30 % angesichts anstehender Betriebsübergaben und das ständig
enger werdende Betätigungsfeld für weniger Qualifizierte. Ein Problem sei außer-
dem, dass keine systematische Bedarfsanalyse für Qualifikationen in Betrieben
erfolge. Die Handwerkskammer plane deshalb die Erarbeitung einer Konzeption
für Weiterbildungsbedarf von Autozulieferern und Gebäudemanagement und
benötige dafür eine Förderung.

Das neue Konzept des Handwerks „Ausbildung nach Maß“ ermöglicht nach
Angaben von Haas eine schnellere Schaffung neuer Ausbildungsberufe. Über
Grundbausteine mit Kernkompetenzen, Pflicht- und Wahlbausteinen. Dadurch
kämen aber zusätzliche Anforderungen auf die Bildungszentren zu, gleichzeitig
kürze der Bund um 20% die überbetriebliche Ausbildung. Problematisch sei auch
die Ungleichbehandlung der Meisterprüfungsförderung und des Hochschul-Bafög.

Die Beschäftigten ohne Qualifikation sind nach Auskunft von Karin Oppermann,
Direktorin des Reutlinger Arbeitsamtes, vor allem die Herausforderung für die
Region (31% im Landkreis Reutlingen und 38 % im Zollern-Alb-Kreis). Das
Weiterbildungsangebot der Region sei groß. Das Arbeitsamt investiere jährlich
rund 60 Mio. DM für die Qualifizierung von Arbeitslosen. Die Erfolgsquote liege
bei 75%. Die sozialen Qualifikationen würden hierbei immer wichtiger.

Programme für Lernschwache werden nach Auskunft von Rolf Hermle zuneh-
mend wichtiger. Sonderausbildungen werden seit 1987 bei der GARP durch-
geführt: Metallwerker, Teilezurichter, Fachverkäuferin im Handwerk und
Handelsfachpacker unterstützt durch die Bundesregierung im Rahmen des
Jugendprogramms Start 2000.

Die Zusammenarbeit in der Weiterbildung müsse verstärkt werden. Kooperatio-
nen seien nötig um Problemlösungen aus einer Hand zu bieten. Die Prüfung der
Weiterbildungszentren auf Kernkompetenzen und Schaffung von Kompetenz-
zentren seien Zukunftsnotwendigkeiten, so der GARP-Vorstandsvorsitzende.
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In der Region Neckar-Alb gibt es einen engen Zusammenschluss der Weiterbil-
dungsträger in der Weiterbildungsinitiative, die mit einer Abstimmung des Pro-
gramms und Weiterbildungsmessen sowie Expertenaustausch zur Qualitätsver-
besserung und Werbung beitragen, so IHK-Geschäftsführer Dr. Hermann.

Die HWK-Stuttgart unterstütze Betriebe dabei, einen Mehrwert zu bieten, und
neue Wertschöpfungsketten zu entwickeln. Mit Telelearning führe man zum euro-
päischen Computer-Führerschein. Das LEONARDO-Projekt vermittle jungen
Handwerkern internationales Wissen über ein Praktikum in der Toskana.

Mit den Projekten „Dienstleistungen für das 21. Jahrhundert“, ICOM und ZOF
will die Handwerkskammer die Problemlösungskompetenz der Betriebe stärken.
Künftig seien innovative Dienstleistungen, Problemlösungen und Komplett-
leistungen gefragt – die Betriebe müssten dafür auch Kooperationen eingehen und
neue Methoden des Projektmanagements lernen, z. B. im Bereich Facility
Management oder Contracting von Wärmelieferungen.

9.2.1. Hohe Qualifikation und Ausbildungsbereitschaft als Standortfaktor für
Regionen

Einen Standortvorteil haben die Experten z. B. für die „junge Region“ Bodensee-
Oberschwaben/Donau-Iller (22 % der Bevölkerung unter 18 Jahren) durch eine
positive Bevölkerungsentwicklung und hohe Ausbildungsbereitschaft und ein
damit verbundenes hohes Arbeitskräftepotenzial ausgemacht. Mit 4,5 % Arbeits-
losigkeit herrscht praktisch Vollbeschäftigung.

Die Region Stuttgart verfügt – nach Auskunft von Herrn Fuchs, Akademie für
Technikfolgenabschätzung über bessere Entwicklungsperspektiven als vergleich-
bare Regionen. Dies sei vor allem auf die politische Akzeptanz der neuen Techno-
logie in der Region, die Multimedia-Akademie als wichtige Institution, die regio-
nale Nachfrage sowie die Verfügbarkeit ausreichenden Know-hows und Human-
kapitals.

Als besondere Schwäche der Region Heilbronn-Franken wurden von den Unter-
nehmen neben den Verkehrsproblemen die Defizite im Bildungs- und Hoch-
schulangebot gesehen.

Zur Selbsthilfe gegriffen hat die Firma Wittenstein und eine eigene Weiter-
bildungs-Akademie gegründet.

9.3. Stellungnahme des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Würt-
temberg, vom 5. Juli 2000 zum Regionalen Dialogforum 7. April 2000

Schulische Behandlung der Thematik Wirtschaft und Unternehmertum:

Wirtschaftskundliche Bildung sei in den Lehrplänen aller allgemeinbildenden
Schulen in Baden-Württemberg vertreten und als verpflichtende Einheiten in den
Lehrplänen verankert. Ein weiteres Feld zur Unterstützung ökonomischer Grund-
bildung an allgemeinbildenden Schulen seien die Programme zur Berufsorientie-
rung, die in allen Schularten etabliert seien. Durch intensiven Kontakt mit Betrie-
ben und Institutionen im Bereich der beruflichen Vermittlung und Arbeitgebern
werde für Lehrer wie Schüler praktische Erfahrungen und Einsichten über
konkretes wirtschaftliches Handeln vermittelt. Dabei komme auch dem Aspekt
beruflicher Selbstständigkeit steigende Bedeutung zu. In Form von Praktika und
Berufserkundungsprogrammen lernten Schülerinnen und Schüler auch die Rea-
lität von mittelständischen Betrieben, z.B. im Handwerk, kennen. An allen
Schularten seien außer unterrichtliche Kontakte zum Wirtschaftsleben, Experten-
beteiligungen im Unterricht, Simulationsansätze wirtschaftlichen Handelns, so-
gen. Juniorfirmen oder fächerübergreifende Projekte eingerichtet.

Sensibilisierung von Lehrkräften für handwerkliches Geschick bei Schülern.

Beispielhaft sei auf die Stärkung der berufsorientierenden Maßnahmen in der
Hauptschule hingewiesen. Im Rahmen des Reformkonzeptes IMPULSE Haupt-
schule werde aktuell die Berufswegeplanung neu konzipiert. Es gehe insbeson-
dere darum, den Schülerinnen und Schülern in 3 Praktikumsphasen die betrieb-
liche Realität näherzubringen. Unter anderem werde im Rahmen dieser Neukon-
zeption auch der Technikunterricht in die Betriebe verlegt. Für die Betriebe ver-
bessere sich damit die Chance, Auszubildende bereits im Vorfeld ihrer Ausbil-
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dung besser d. h. in ihrer Gesamtpersönlichkeit kennenzulernen. Die neue Kon-
zeption werde zusammen mit dem Landesarbeitsamt in 7 Regionen des Landes
erprobt.

Im Rahmen des Lehrerbetriebspraktikums lernten Lehrkräfte der Hauptschule die
Anforderungen der Wirtschaft an Azubis in der Realtität kennen. Diese Maß-
nahmen und die mit dem OiB (Orientierung in Berufsfeldern) neu verbundenen
Besuche der Lehrkräfte im Rahmen der Betriebspraktika trügen dazu bei, sen-
sibler für handwerkliches Geschick von Schülerinnen und Schülern zu werden.

Projekt „Wirtschaften, Verwalten und Recht“ (WVR)

Das themenorientierte Projekt „Wirtschaften, Verwalten und Recht“ (TOP WVR)
wurde seit Frühjahr 1996 entwickelt. Es befinde sich seitdem an einer ständig
steigenden Zahl von Realschulen in der Erprobung. Ab dem kommenden Schul-
jahr werden alle Realschulen beteiligt sein, das TOP WVR werde im darauf
folgenden Schuljahr Pflichtangebot.

Im TOP WVR realisiere eine Realschulklasse ein selbstgewähltes Projekt und er-
werbe dabei wirtschaftliches, rechtliches und verwaltungsbezogenes Wissen,
Kenntnisse und Fertigkeiten durch eigene Anschauungen und Erfahrung.

TOP WVR steigere die Methoden und Sozialkompetenz sowie die personale
Kompetenz der Realschülerinnen und Realschüler und erhöhe ihre Fachkompe-
tenz. Typisch für alle Projekte sei eine intensive Kooperation mit Eltern, lokalem
Umfeld, Wirtschaftspartner, Behörden und ehemaligen Schülerinnen und
Schülern.

Fach „Wirtschaft am allgemein bildenden Gymnasium“

Zukünftig komme dem Fach „Gemeinschaftskunde“ die Ankerfunktion bei der
Vermittlung wirtschaftlicher Bildung zu. Gleichzeitig soll das Fach „Erdkunde“
zukünftig verstärkt in diesen Bereich einbezogen werden. Insgesamt sei auf
Grund der vorliegenden Entwürfe für die Lehrpläne der gymnasialen Oberstufe
mit einer Ausweitung des Bereiches „Ökonomische Bildung“ zu rechnen.

Mäßige Leistungen in Mathematik sowie mangelhafte Vorbildung

Mit dem Reformkonzept IMPULSE Hauptschule werde u. a. das Ziel einer ver-
besserten Ausbildungsfähigkeit verfolgt. Es ziele auf alle Schülerinnen und
Schüler der Hauptschule und solle insbesondere auch leistungsschwächere und
benachteiligte Schülerinnen und Schüler fördern. Ziel sei die Steigerung der Lern-
und Schulmotivation, die Erhöhung der persönlichen Leistungsfähigkeit, die Ver-
besserung der Ausbildungsfähigkeit unter Einbeziehung der Entwicklung der
Gesamtpersönlichkeit des Kindes. Das Projekt gliedert sich in 4 Kernpunkte:

Guter Start in der Hauptschule, Erfolg in der Hauptschule, Leistungsmessung in
der Hauptschule und modularer Ansatz des Bildungsplanes.

Steigende Ansprüche an Azubis beispielsweise bei der KFZ-Elektronik

Der Vorbereitung der Hauptschülerinnen und Hauptschüler auf technische Anfor-
derungen im Beruf diene das Fach „Technik“. Dieses werde in Klasse 5 bis
einschließlich Klasse 7 unterrichtet und enthalte auch Unterrichtsinhalte im
Bereich Elektronik

Mangelnder Praxisbezug

Im Rahmen des Reformkonzeptes IMPULSE Hauptschule sei auch der Praxiszug
integriert. Er bilde ein abgestimmtes Projekt zwischen Schule und Betrieben. In
der Regel besuchen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8 der Hauptschule
an einem ganzen oder einem halben Tag in der Woche, einen Betrieb. Je nach
lokalen Bedingungen seien ein ganzjähriges Angebot mit quartalsweisem Wech-
sel des Betriebs oder modifizierte Formen vorgesehen.

Image des Handwerks

In den Programmen zur Berufsorientierung aller Schularten spiele auch das Hand-
werk eine große Rolle, es sei insbesondere bei der Hauptschule und bei der Real-
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schule eine enge Zusammenarbeit vor Ort festzustellen. Nach Beobachtung des
Baden-Württembergischen Handwerkstages interessieren sich Realschülerinnen
und Realschüler zunehmend auch für handwerkliche Berufe. So stieg ihr Anteil
bei den Berufsanfängern im Bezirk der Handwerkskammer von 21 % im Jahr
1997 auf 29 % im Jahr 1998. Dies wird vom Handwerk als sehr positiv bewertet,
da Realschülerinnen und Realschüler in der Regel sehr günstige Voraussetzungen
für eine handwerkliche Ausbildung mitbringen. Begünstigt wird diese Entwick-
lung nach Einschätzung des Baden-Württembergischen Handwerktages durch
eine verstärkte Einbeziehung der handwerklichen Ausbildung in die Berufsorien-
tierung der Realschule (BORS)“ (Landtagsdrucksache 12/3588, Seite 10).

Abschließend verweist das Ministerium darauf, dass sich die Zusammenarbeit
zwischen Schule und Wirtschaft auch im Bereich der allgemeinbildenden Schulen
qualitativ wie quantitativ sehr gut entwickelt habe. Neben den differenzierten Pro-
jekten und Programmen der einzelnen Schularten unterstützt das Kultusministe-
rium in Zusammenarbeit mit Trägern aus Verbänden, Arbeitsverwaltung und
Wirtschaft auch durch zentrale Veranstaltungen die Kooperation auf örtlicher
Ebene. So finde am 15. November 2000 der Kongress „Schule trifft Wirtschaft“
in Mannheim statt, bei dem innovative und vorbildliche Projekte in diesem
Zusammenhang präsentiert und landesweit multipliziert werden können.

9.4. Stellungnahme des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Würt-
temberg vom 22. März 2000 zum Regionalen Dialogforum 12. November
1999

Soziale Qualifikation von Jugendlichen

Die Vermittlung sozialer Kompetenzen als wichtige Aufgabe der Schulen sei im
Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schulen im Schulgesetz Baden-Württem-
bergs fest verankert. Dieser Bereich finde in den beruflichen Schulen besonders
große Beachtung, was sich z.B. am Berufsvorbereitungsjahr und am Projekt
Jugendberufshelfer aufzeigen lasse.

Ziel des BVJ sei es, die Chancen der Jugendlichen auf einen Ausbildungsplatz zu
verbessern. Dazu gehöre u. a. die Verbesserung der sozialen Kompetenzen der
Jugendlichen. Die flexible Stundentafel und vielfältige Möglichkeiten zur Durch-
führung schulbetreuter Betriebspraktika böten den Schulen umfassende Gestal-
tungsfreiräume.

Darüber hinaus sei die sozialpädagogische Betreuung der Jugendlichen an beruf-
lichen Schulen weiter ausgebaut worden. Im Schuljahr 98/99 konnten die Jugend-
lichen an etwa der Hälfte aller beruflichen Schulen mit BVJ zusätzliche Unter-
stützungen in Form von Schulsozialarbeit, bzw. Jugendberufshilfe erhalten.

Das Projekt Jugendberufshelfer sei ausbildungs- und beschäftigungsorientiert und
habe das Ziel für jeden jungen Menschen – insbesondere leistungsschwächere und
sozial benachteiligte – die am besten geeignete Maßnahme zu finden und ihn zu
motivieren, Verantwortung für seine Existenzsicherung und Lebensplanung zu
übernehmen.

Für das Schuljahr 1999/2000 seien vom Kultusministerium in Absprache mit dem
Landesarbeitsamt und dem Sozialministerium bereits 12 Projekte „Jugendberufs-
helfer in Baden-Württemberg“ bewilligt worden. Weitere 36 Projekte seien für
das Schuljahr 2000/2001 geplant sowie 12 im Schuljahr 2001/2002.

9.5. Stellungnahme der IHK Heilbronn-Franken

Qualifikation von Bewerbern um Ausbildungsplätze und Interesse an technischen
Berufen

Die abnehmende Ausbildungsfähigkeit eines Teils der Jugendlichen wurde von
der IHK Heilbronn-Franken bereits Anfang der 90-er Jahre thematisiert. Deshalb
wurde der Kontakt zu den allgemeinbildenden Schulen intensiviert und Vor-
schläge erarbeitet, wie die Ausbildungsreife verbessert werden kann. Mit der
„Bildungsoffensive 2000“, die die IHK Heilbronn-Franken im Herbst 1998
gestartet hat, werden in Kooperation mit den staatlichen Schulämtern der Region
19 Schulen mit dem Ziel betreut, beschleunigt neue Formen des Lernens und
Lehrens in den Schulen einzuführen. Mit der IHK Ferienakademie für Lehrer, an
der über 300 Lehrkräfte teilgenommen haben, hat die IHK einen weiteren Beitrag
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geleistet, um die EDV-Qualifikation der Lehrkräfte der regionalen Schulen zu
verbessern.

Durch vielfältige Initiativen und Aktivitäten (z. B. regelmäßige Beteiligung bei
der Tauber-Franken-Ausstellung in Bad Mergentheim und der Unterland-Ausstel-
lung in Heilbronn sowie durch intensive Schulberatungen der IHK-Ausbildungs-
berater) habe die IHK wesentlich dazu beigetragen, dass das Interesse an tech-
nischen Ausbildungsberufen in der Region gesteigert werden konnte. Während
insgesamt mit einer Zunahme um 45% das Ausbildungsstellenangebot seit 1994
gesteigert und somit ein Spitzenergebnis im Vergleich zu den anderen Regionen
erzielt werden konnte, konnte die Zahl der Auszubildenden im technischen
Bereich sogar um 60% erhöht werden.

Mit einem auf Initiative der IHK Heilbronn-Franken in Kooperation mit der
Fachhochschule Heilbronn und Ausbildungsbetrieben gestarteten kooperativen
Ausbildungs- und Studiengang, in dem in einem Zeitraum von 4½ Jahren Abitu-
rienten sowohl den Ausbildungsabschluss des Industrieelektronikers (Fachrich-
tung Elektrotechnik FH) erzielen können, werde versucht, Bewerber verstärkt für
technische Ausbildungsberufe und anspruchsvolle technische Fähigkeiten zu
gewinnen.

Trotz allem sei der Arbeitsmarkt im technischen Bereich sehr eng. Deshalb müsse
auf die Chancen im technischen Bereich durch allgemeinbildende Schulen, die
Berufsbildung des Arbeitsamtes sowie in der öffentlichen Berichterstattung ver-
stärkt hingewiesen. Hier könne auch die Politik durch entsprechende Signale und
Förderung der Technikfreundlichkeit dazu beitragen, dass junge Menschen ein
stärkeres Interesse an technischen Tätigkeiten entwickelten.

Qualität des Berufschulunterrichts und ortsnahe Beschulung

Obwohl eine große Zahl an beruflichen Schulen in der Region zur Verfügung
stehe, werde von Betrieben immer wieder beklagt, dass durch lange Reisewege
vermeidbare Leerzeiten entstünden, die eine effektive Ausbildung gefährdeten.
Deshalb bleibe es ein Bemühen der IHK dafür zu sorgen, dass die ortsnahe
Beschulung in möglichst allen Berufen sichergestellt sei. Hier wirke sich oft die
vom Land postulierte Mindestgröße von 16 Schülern je Klasse als hinderlich aus.
Es sei deshalb ein Anliegen der IHK daraufhin zu wirken, dass die Mindest-
schülerzahl je Klasse künftig unterschiedlich festgelegt werden müsse, je nach-
dem, ob es sich um eine Klasse in einem Ballungsraum oder in einem dünn-
besiedelten Raum handele. Die Richtlinien des Landes sollten deshalb die
Bildung kleiner Berufsschulklassen v. a. Dingen dann zulassen, wenn diese dem
örtlichen Bedarf der Wirtschaft entsprächen.

Die Ausstattung der Berufsschulen mit modernen Maschinen und Geräten sei in
der Region als gut zu bezeichnen. Die Schulträger hätten hier erhebliche Leistun-
gen erbracht. Auf Grund der enormen technischen Weiterentwicklung sollten
jedoch auch künftig neue Formen der Zusammenarbeit geprüft und modellhaft
weiter entwickelt werden. So sei durchaus vorstellbar, dass ein Teil des fach-
praktischen Unterrichtes, der nur an teuren Maschinen erteilt werden könne, in
Kooperation mit Ausbildungsbetrieben in deren Räumen durchgeführt würden.
Eine Intensivierung überbetrieblicher Ausbildungsanteile werde seitens der IHK
abgelehnt, da einerseits nahezu alle Ausbildungsbetriebe die entsprechenden
Fertigkeiten vermitteln könnten, oder diese in Kooperation mit anderen Unter-
nehmen vermittelten und andererseits die Betriebe zunehmend stärkeres Gewicht
dem Erwerb von Berufserfahrungen beimessen würden, als dass sie es für richtig
hielten, lehrgangsmäßig Kenntnisse zu vermitteln, die im Beruf nicht oder nur
gelegentlich benötigt würden.

Qualifizierter Bewerber für neu geschaffene Berufe

Die IHK habe sich in den letzten Jahren sehr stark für die Ausweitung des Aus-
bildungsplatzangebotes in den neuen Berufen (z. B. Beruf der Informations- und
Telekommunikationstechnik, Mechatroniker) eingesetzt und hier erreicht, dass
über 350 Ausbildungsplätze in den neuen Berufen je Jahr geschaffen wurden.
Parallel seien an örtlichen Berufsschulen Fachklassen eingerichtet worden, so
dass auch dauerhaft davon auszugehen sei, dass den Betrieben qualifizierter
Nachwuchs in diesen Bereichen zuwachse. Es fehlen jedoch insbesondere im
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IT-Bereich am Arbeitsmarkt qualifizierte Fachkräfte; dieses Problem sei jedoch
kein regionspezifisches, sondern ein bundesweites. Durch die Schaffung von
Stiftungsprofessuren an der Fachhochschule Heilbronn habe die regionale Wirt-
schaft die Steigerung der Zahl der Studienplätze von 35 auf 70 je Jahr ermöglicht.
Hier sei jedoch das Land gefordert, weitere Studienkapazitäten und auch neue
bedarfsgerechte Ausbildungsgänge zu schaffen. Insbesondere bedürfe es des ört-
lichen Angebots an internationalen Abschlüssen.

9.6. Stellungnahme der Stadt Freiburg vom 21. Februar 2000 zum Regionalen
Dialogforum 29. Oktober 1999

Mehrsprachigkeit

Neben einem deutsch-französischen Kindergarten werde derzeit in Freiburg in der
deutsch-französischen Grundschule mit École maternelle insgesamt 5 Klassen mit
100 Schülerinnen unterrichtet. Das deutsch-französische Gymnasium praktiziere
einen echten bilingualen Unterricht.

Seit über 10 Jahren werde unter dem Projekt „Lerne die Sprache des Nachbarn“ in
der 3. und 4. Grundschulklasse auf freiwilliger Basis Französisch angeboten. Hier
gebe es Partnerschaftsbesuche von und zu elsässischen Schulen, welche von der
Stadt Freiburg gefördert würden. Die beachtliche Zahl von 147 Gruppen mit fast
3000 Schülerinnen zeige, dass bereits viel für die Mehrsprachigkeit getan worden
sei.

Wenn das Land künftig hierfür Lehrerinnen zur Verfügung stelle, könnte die
Überlegung, bereits in den Grundschulen eine Fremdsprache einzuführen,
tatsächlich in den nächsten Jahren realisiert werden. Die Mehrzahl der Freiburger
Eltern hätten sich nach einer Umfrage des Gesamtelternbeirates mit 58% für Eng-
lisch als 1. Fremdsprache ausgesprochen, während die Schulverwaltung in der
Region die Tendenz habe, Französisch anzubieten.

Um auf dem Markt ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte vorzufinden, müssten
Unternehmen im eigenen Interesse ihren Beitrag leisten und genügend qualifi-
zierte Ausbildungsplätze bereitstellen. Staatliche Stellen stellten die berufsbeglei-
tende und allgemeine Schulausbildung sicher.

10. Fachkräftebedarf

Die Studie der Dresdner Bank, des ifm Bonn und des Magazins Impulse (Mainz,
1999) kommt zu folgendem Ergebnis:

Jedes 5. KMU sucht neue Mitarbeiter. Bei 40 % der Firmen bleiben Arbeitsplätze
bis zu 3 Monate vakant. Als Ursachen haben die befragten Unternehmer man-
gelnde Qualifikation der Bewerber, aber auch deren fehlende Motivation und
überzogene Gehaltsforderungen genannt. Insgesamt können über ½ Million
offener Stellen nicht besetzt werden.

Rund 114 000 Firmen benötigen in den kommenden zwei Jahren neue Kräfte an
der Spitze, weil man expandiere oder ältere Manager ersetzen müsse. Zusätzlicher
Bedarf an Führungsnachwuchs entsteht durch den Generationswechsel im Laufe
der nächsten 5 Jahre.

Der Mittelstand tut sich nach Auskunft einer Studie des ifm Bonn bei der Stellen-
besetzung deutlich schwerer als Großunternehmen: jede sechste offene qualifi-
zierte Stelle im Mittelstand bleibt demnach unbesetzt, bei Großunternehmen nur
jede zehnte.

Gründe liegen im Auseinanderfallen von Angebot und Nachfrage, Mobilitäts-
hindernissen und unterschiedliche Vorstellungen z. B. bezüglich der Arbeits-
bedingungen bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern.

Die Hauptursache für die Stellenbesetzungsprobleme liegt durch Sicht der Unter-
nehmen im Fehlen geeigneter Bewerber; für rd. 60% der betroffenen Unterneh-
men entsprachen die Qualifikationen der Bewerber nicht den Anforderungen.
Aber auch zu hohe Gehaltsforderungen der Bewerber oder ein aus Sicht der
Bewerber unattraktiver Unternehmensstandort sind dafür verantwortlich, dass
Stellen unbesetzt bleiben.



Insbesondere die wachstumsorientierten Unternehmen mit hohem Einstellungs-
bedarf haben Stellenbesetzungsprobleme. Viele dieser Unternehmen haben nicht
nur längere Wochenarbeitszeiten als in der Branche üblich, sondern fordern von
ihren Mitarbeitern auch unbezahlte Überstunden; dies schreckt Bewerber ten-
denziell ab.

Aber auch wenn unter sonst gleichen Bedingungen ein überdurchschnittliches
Vergütungsniveau und freiwillige betriebliche Sozialleistungen angeboten wer-
den, kommt es zu keiner systematischen Verringerung des Stellenbesetzungs-
problems.

10.1. Fachkräfterekrutierung

Die befragten Unternehmen nutzten zwar viele Möglichkeiten der Personal-
beschaffung, wandten aber nicht immer eine adäquate Suchstrategie an. Teils
verengten sie ihre Suche zu sehr auf ihre eigene Region, teils verlassen sie sich
ausschließlich oder zumindest v. a. auf das Arbeitsamt. Darüberhinaus widmen
die Unternehmen der internen Suche nach geeigneten bzw. weiterbildungsfähigen
Mitarbeitern zu wenig Aufmerksamkeit.

Unternehmen, die in den letzten Jahren ihren Personalbestand deutlich erhöhen
konnten, zeichnen sich im Vergleich zu anderen Unternehmen v. a. durch fol-
gende personennahe politische Strategien aus:

– Ihre Personalsuche ist langfristig ausgerichtet, was auch für ihre Aus- und
Weiterbildung gilt.

Neben dem Arbeitsamt nutzen sie weitere Suchwege, z. B. durch die Empfeh-
lung von Mitarbeitern, ferner Stellenanzeigen in Fachzeitschriften und im
Internet.

– Sie machen nicht nur ihren gegenwärtigen, sondern auch ihren zukünftigen
Personalbedarf frühzeitig publik.

– Im Rahmen ihrer Personalsuche berichten sie offen über das Entgeltniveau,
weitere betriebliche Sozialleistung und Aufstiegsmöglichkeiten sowie ihre
Unternehmenskultur.

Die Ursachen des Fachkräfteproblems sind vielfältig. Deshalb sind auch vielfäl-
tige Maßnahmen erforderlich. Hierbei sind nicht nur die Unternehmen ange-
sprochen, sondern auch der Gesetzgeber. Es sind Maßnahmen gefordert, die zu
einer Erhöhung der Mobilität der Arbeitskräfte beitragen.

Die Unternehmen ihrerseits müssen die Attraktivität ihrer Arbeitsplätze erhöhen,
wobei nicht zuerst an die Gehaltshöhe zu denken ist, sondern vielmehr an mate-
rielle und imaterielle Beteiligungsmöglichkeiten, die Nutzung der Vorteile
flexibler Arbeitszeit und Anwesenheitsregelung oder die Gewährung von Weiter-
bildungsmöglichkeiten.

Kleine Unternehmen verfügen in der Regel nicht in ausreichendem Maße über die
Ressourcen, die für eine professionelle Personalarbeit erforderlich sind. Gemein-
same Personalimagekampagnen sowie brancheninterne oder regionale Verbund-
lösung in der Personalarbeit bieten hier eine gangbare Alternative.

Zur Situation in Baden-Württemberg vgl. Stellungnahme des Wirtschaftsministe-
riums.

In einer öffentlichen Anhörung wurde der Präsident des Landesarbeitsamtes,
Otto-Werner Schade am 7. Juli 2000 zu Handlungsbedarfen und -möglichkeiten
zum Abbau des akuten Fachkräftemangels in kleinen und mittleren Unternehmen
befragt.

10.2. Ursachen für Fachkräftemangel

Ergebnisse der Anhörung vom 7. Juli 2000, vgl. auch Stellungnahme des Wirt-
schaftsministeriums)

Nach Auskunft des Präsidenten des Landesarbeitsamtes Baden-Württemberg,
Otto-Werner Schade, trägt der Fachkräftemangel in Baden-Württemberg ein
Janusgesicht: Einerseits kündigten sich im Fachkräftemangel bessere Zeiten auf
dem baden-württembergischen Arbeitsmarkt an, andererseits bedrohe dieser den
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Aufschwung und behindere einen noch nachhaltigeren Abbau der Arbeitslosig-
keit.

Schade plädierte dafür, anstelle des eher resignativen Begriffs „Fachkräfte-
mangels“ vom Fachkräftebedarf zu sprechen. Genau genommen gebe es in kaum
einem Beruf Bewerbermangel. Nachfrage- und die Angebotsstrukturen differier-
ten aber. Es bestehe Fachkräftebedarf, weil einerseits zu wenig ausgebildet und
weitergebildet und schließlich zu viel entlassen worden sei. Deshalb habe zum
Beispiel die Arbeitslosigkeit der über 50-jährigen zugenommen – zum Schaden
der Unternehmen, denen viel Erfahrungswissen verloren gegangen sei.

10.3. Fachkräftebedarf nach Branchen und Ursachen

Fachkräftebedarf gebe es – bei regionalen Abweichungen – im Metall- und Elek-
trobereich (gewerblich-technische Berufe und Elektro-/Maschinenbauingenieure),
im IT-Bereich, im HoGa-Bereich, vereinzelt im Baubereich und sogar im kauf-
männischen Bereich. Die Ursachen des Fachkräftebedarfs seien, je nach Branche
und Qualifikationsebene, unterschiedlich.

Der Bedarf in den HoGa-Berufen habe vor allem mit den Arbeitsbedingungen zu
tun. Der Bedarf an Blue-Collar-Fachkräften habe zweifellos mit den Imageproble-
men dieser Berufe zu tun. Der Bedarf an Gold-Collar-Fachkräften – so nennt man
neuerdings die Berufe der New Economy – wiederum habe sehr viel mit den
Schweine-Zyklen zu tun, die für den Arbeitsmarkt der Hochqualifizierten seit
Kriegsende typisch seien. Der Teilarbeitsmarkt für Ingenieure bewege sich
gleichsam zwischen den Polen „Akademikerschwemme“ und „dramatischer Inge-
nieurmangel“.

Verlässliche mittel- oder langfristige Prognosen zum Fachkräftebedarf seien nicht
möglich; das habe u. a. mit der Stop-and-Go-Personalpolitik der Unternehmen zu
tun, aber auch mit der Geschwindigkeit des Strukturwandels.

Dennoch sei die Kooperation und die Rückkoppelung mit den Betrieben bei der
Entwicklung von Qualifizierungskonzepten notwendig. Damit aber seien die
Firmen in der Pflicht, Informationen zu ihrem künftigen Bedarf zu geben.

10.4. Konzepte und Maßnahmen zur Bedarfsdeckung

Auf den akuten Bedarf könne man mit beruflicher Qualifizierung allein nicht
sinnvoll reagieren – obwohl man in der Bundesanstalt der beruflichen Qualifizie-
rung innerhalb der Arbeitsmarktpolitik den größten Stellenwert einräume. Neue
Wege der Arbeitskräfte-Allokation müssten gefunden werden, insbesondere zur
kurzfristigen Bedarfsdeckung und Vermittlung von Fachkräften an KMU.

In den Arbeitsämtern besteht der Eindruck, dass insbesondere die KMU trotz
vieler und vielfältiger Information durch die Arbeitsämter nicht oder nur unzu-
reichend über die Förderleistungen der Bundesanstalt informiert sind.

Die operative Vermittlung werde ständig verbessert, z. B. durch coArb, AIS, SIS,
ASIS, durch überbezirkliche Vermittlung, durch Arbeitsmarktpartnerschaften mit
den neuen Bundesländern, durch die neue IT-Plattform, durch gemeinnützigen
Arbeitnehmerverleih.

In diesen Kontext gehöre auch die Vermittlungsbörse, die Mitte Juni in Berlin
statt gefunden habe. Dort haben fünf Arbeitsämter aus Baden-Württemberg 1100
Stellen der heimischen Wirtschaft für Fachkräfte präsentiert. Rund 1 000 Fach-
kräfte aus Berlin-Brandenburg haben diese Börse besucht. Die Vermittler und
Berater aus Baden-Württemberg haben an 1,5 Tagen fast 600 Beratungsgespräche
mit dem Ziele geführt, Fachkräfte für Baden-Württemberg zu gewinnen. Noch sei
es zu früh, konkrete Ergebnisse vorzustellen. Generell müsse die Mobilität der
Arbeitskräfte erhöht werden.

Eine weitere Partnerschaft werde in den nächsten Wochen mit dem Landes-
arbeitsamt Sachsen-Anhalt-Thüringen vereinbart und realisiert werden. Aus
diesen Aktionen heraus sei in Baden-Württemberg eine beim Landesarbeitsamt
angesiedelte Koordinierungsstelle geschaffen worden, die alle Anfragen aus den
neuen Bundesländern bündele und kanalisiere.

Allein in den beiden letzten Monaten hätten in den Arbeitsämtern Baden-Würt-
tembergs 106 Informationsveranstaltungen zum Fachkräftebedarf statt gefunden.
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Adressaten der Veranstaltungen seien Unternehmen und Unternehmensverbände.
Es ging unter anderem darum, neue Kooperationsformen zu diskutieren und zu
entwickeln.

Schade kritisierte, dass zu viele Firmen den Einladungen zu diesen Gesprächen
nicht gefolgt seien. Lebhafter schon seien die Reaktionen auf regionale Projekte,
die in drei Arbeitsämtern im Rahmen des Bündnisses für Bildung und Beschäfti-
gung zum Fachkräftebedarf entwickelt und durchgeführt würden. In jedem dieser
drei Arbeitsämter werde ein Bündel von mindestens fünf verschiedenen Maßnah-
men geschnürt, mit denen der Fachkräftebedarf annähernd gedeckt werden solle.

Im Rahmen des Bündnisses für Bildung und Beschäftigung Baden-Württemberg
werden modellhaft in drei Arbeitsamtsbezirken neue Strategien zur Deckung des
Fachkräftebedarfs entwickelt. Diese Konzepte reichen von neuartigen Qualifizie-
rungsmodellen, die betriebsnahe oder betriebsinterne Qualifizierungen ebenso
einschließen wie eine modulare Qualifizierung, über bilaterale Partnerschaften
mit Arbeitsämtern in den neuen Bundesländern, über Arbeitsmarktbörsen, über
eine Plattform für Hochschulmarketing für KMU bis zu gezielten Arbeitsmarkt-
gesprächen.

Ohne mehr Transparenz auf der Nachfrageseite, ohne mehr betriebliche Investi-
tionen in die berufliche Aus- und Weiterbildung werde man den Fachkräftebedarf
mittelfristig auch nicht im Ansatz decken können. Die Demographie lasse eine
Entwicklung wahrscheinlich werden, in der qualifizierte Kräfte noch knapper
werden. Die hohe Qualifikation der Arbeitskräfte werde der entscheidende kom-
parative Vorteil der Zukunft sein.

10.5. Berufliche Qualifizierungskonzepte

Berufliche Qualifizierungskonzepte seien ihrem Wesen nach oft nur in einem Pro-
zess von „Versuch und Irrtum“ zu entwickeln. Betriebsnahen, innerbetrieblichen
Qualifizierungen sei daher der Vorzug zu geben, da diese entlang des konkreten
Bedarfs abliefen. Wesentlich sei die Abstimmung der Curricula der beruflichen
Qualifizierungen mit den Unternehmen – wie unvollkommen auch immer. Dies
sei in der Vergangenheit hie und da versäumt worden.

10.6. Handlungsbedarfe : Neue Formen der Kooperation und Qualifizierung

Allerdings verpflichte dies beide Seiten zu gemeinsamer Verantwortlichkeit. Not-
wendig sei es, viel mehr aufeinander zugehen und neue Formen der Kooperation
zu entwickeln. Dazu könnte ein Modell gehören wie der Job-Manager, ein indivi-
duell auf den Arbeitsplatz bezogene Maßnahme, die in Göppingen schon erfolg-
reich praktiziert werde. Oder das Job-Rotation-Modell, das auch als Dänisches
Modell bekannt sei. Derzeit steht das Landesarbeitsamt im Dialog mit dem Wirt-
schaftsministerium. Ziel sei es, ESF-Mittel des Wirtschaftsministeriums für die
Förderung des Qualifizierungsanteils im Job-Rotation-Modell zu gewinnen.

Das Job-Rotation-Modell besteht aus drei Elementen: Angelernte Betriebs-
angehörige werden extern qualifiziert. Für die Zeit, die sie dem Betrieb fehlen,
stellt dieser einen Arbeitslosen ein. Dieser Arbeitslose wird für den konkreten
Arbeitsplatz auf Kosten des Arbeitsamtes vorqualifiziert und dann für den zu
qualifizierenden Betriebsangehörigen eingestellt.

Neben den Kosten der Qualifizierung übernimmt das Arbeitsamt auch die Kosten
der Beschäftigung des Arbeitslosen – und zwar bis zu einer Dauer von insgesamt
12 Monaten. Der Vorstoß des Landesarbeitsamtes beim Wirtschaftsministerium
zielt nun darauf, dass dieses die Kosten der Qualifizierung des Betriebsange-
hörigen teilweise oder vielleicht sogar ganz übernimmt.

Das LAA habe außerdem eine Imagekampagne für das Hoga-Gewerbe durchge-
führt. Prüfgruppen würden die Bildungslandschaft ständig untersuchen. Angeregt
wurden Imageaktionen für Berufsbilder mit erschwerten Arbeitsbedingungen.

Präventiven Konzepten zur Bedarfs- und Qualifikationsermittlung seien kaum
möglich. Es stelle sich die Frage: Wie können wir erreichen, dass die Fachkräfte
sich immer flexibler auf Anforderungsprofile einstellen, die sich immer schneller
ändern. Das schließe die weitere Frage ein, wie es um das Verhältnis von Fach-
und außerfachlicher Kompetenz in der beruflichen Qualifizierung bestellt sein
müsse.
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Präventiv wirksam seien allein (duale) Ausbildungen und kontinuierliche Weiter-
bildungen, deren Inhalte betriebsintern angepasst werden können. Das sei ein wei-
teres Argument dafür, dass sich der Fachkräftebedarf nachhaltig nur durch mehr
und durch bessere betriebliche Aus- und Weiterbildung decken lasse. Unter dem
Gesichtspunkt der Prävention müsse den betriebsnahen; besser noch: den inner-
betrieblichen Qualifizierungen der Vorzug gegeben werden. Qualifizierungsange-
bote seien ausreichend vorhanden.

Ein Weg könne sein, zu modular strukturierten Ausbildungen und Ausbildungs-
formen wie im Satellitenmodell zu kommen. Wichtig seien die permanenten
Rückkoppelungsprozesse zwischen Arbeitsämtern und Unternehmen. Nur in stän-
digem Dialog könne die Arbeitsmarktpolitik verbessert, effektiver und effizienter
werden.

Zu diesem Rückkoppelungsprozess gehöre auch das Thema, wie die Arbeitsmoti-
vation von Arbeitslosen einzuschätzen sei. Die Arbeitsverwaltung sei auf die kon-
krete Rückmeldung der Unternehmen angewiesen, wenn sie bei arbeitsunwilligen
Arbeitslosen Konsequenzen ziehen solle. Die Realität aber sei, dass die Unterneh-
men – von Ausnahmen abgesehen – diese Rückkoppelung nicht gäben – sei es in
Fällen von Arbeitsunlust, sei es bei festgestellten Qualifikationsdefiziten. Ohne
die Mithilfe der Betriebe sei es nicht möglich, leistungsrechtliche Konsequenzen
zu ziehen. Ein Großteil der Betriebe scheue die Konsequenz ggf. im Klageverfah-
ren vor das Sozialgericht gehen zu müssen. Das Verfahren sei extrem aufwändig.
Der Anteil der Sperrzeiten aus eigener Kenntnis des LAA liege bei 30 %, der
Anteil auf Basis externer Hilfe bei 30 %. Widerspruchsbescheide würden im
Klageverfahren nur in 5 % der Fälle aufgehoben. Empfohlen wurde: Einstellungs-
/Personalgespräche unter Zeugen zu führen und schriftlich zu dokumentieren.

10.7. Maßnahmen zur Erhöhung der Mobilität

Schade forderte außerdem eine Erhöhung der Mobilität und Flexibilität von
Arbeitskräften und die schnellere zeitgerechte Anpassung der gesetzlichen
Bestimmungen bezüglich zumutbarer Entfernungen von Arbeitsstätten. So gelte
laut BMAS derzeit eine Entfernung der Arbeitsstätte von mehr als 50 Km zur
Aufnahme einer Beschäftigung für Arbeitslose als nicht zumutbar.

Zu Mobilitätshindernissen als Einstellungshemmnis gebe es in Baden-Württem-
berg keine Untersuchung und eine Differenzierung nach KMU sei nicht möglich.
Kinder und Familie als Hindernisse für Frauen bestünden nach wie vor auf Grund
der Kindergartenöffnungszeiten. Frauenspezifische Projekte der Arbeitsämter ge-
be es an verschiedenen Standorten, wie z. B. in Rottweil, die familiengerechte Be-
dingungen (Infrastruktur, Kinderbetreuungszeiten) realisierten. Die fachbezogene
Arbeitslosenquote der Ingenieurinnen sei doppelt so hoch wie bei den Männern.
Geschlechtsspezifische Rollenbilder stellten hier noch ein Haupthindernis dar.

Laut Schade sei die bei bestimmten Gruppen mangelnde Initiative und die Inflexi-
bilität ein wachsendes Problem. Er plädiere daher für eine Begrenzung des
Arbeitslosengeldes auf 1 Jahr.

10.8. Ausnahmegenehmigungen für Arbeitserlaubnisse

Bei Ausnahmegenehmigungen für Arbeitserlaubnisse seien Grenzen gesteckt
durch die Arbeitserlaubnisverordnung. Es sei der politische Wille, dass deutsche
und EU-Arbeitskräfte vorrangig in den Arbeitsmarkt integriert werden.

Jeder Ausländer benötige eine Arbeitserlaubnis zur Arbeitsaufnahme. Ausnahmen
vom grundsätzlichen Erlaubnisrecht gelten für EU-Angehörige auf Grund der
Freizügigkeit im Wirtschaftsraum der EU. Weitere Ausnahmen bestehen für
bestimmte Staaten. Bevor eine Arbeitserlaubnis erteilt werde, werde eine interne
Arbeitsmarktprüfung durchgeführt, ob nicht bevorrechtigt deutsche oder euro-
päische Arbeitskräfte auf den Arbeitsplatz passen. Das Arbeitsamt erteile bis zu
17 Vermittlungsvorschläge. Die Prüfung müsse innerhalb von vier Wochen abge-
schlossen werden. Die sog. besonderen Qualifikationsanforderungen der Betriebe
erwiesen sich in der Praxis oftmals als aktuell im Betrieb erworbene. Dies sei
nicht unproblematisch. Eine Arbeitserlaubnis werde dann nur erteilt, wenn gleich-
zeitig ein Arbeitsloser qualifiziert werde, der anschließend den Bedarf abdecke.
Insgesamt könne eine Arbeitserlaubnis nur erteilt werden, wenn keine Möglich-
keit bestehe, einen entsprechend Bevorrechtigten zu platzieren.
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Die Aufenthaltserlaubnis sei zwingende Voraussetzung für die Arbeitserlaubnis.
Die Wechselwirkung sei problematisch. Der Abstimmungsprozess zwischen IM
bzw. RP und AA müsse verbessert werden. Im 1. Halbjahr 2000 seien mehr als
300 Ausnahmeregelungen erfolgt, mehr als im ganzen vorhergehenden Jahr, die
sich fast alle auf Informations- und Kommunikationstechnologie bezögen. Dabei
werde der Ermessenspielraum genutzt. Das sei gemäß § 9 immer dann der Fall,
wenn eine besondere Härte vorliege. Eine Ausnahmegenehmigung sei im Bereich
IT nicht in einem Fall verweigert worden.

10.9. Bedeutung der Zeitarbeit

Zeitarbeit spiele v. a. in den Bereichen Metall, Bau, Maschinenbau, Kfz-Gewerbe,
weniger in der Dienstleistung und v. a. in Großunternehmen zum Abbau von
Belastungsspitzen eine große Rolle – mit steigender Tendenz. Mittlerweile seien
12 % der Arbeitsplätze in Zeitarbeitsunternehmen. Das Beschäftigungsrisiko liege
bei den Zeitarbeitsunternehmen. Zeitarbeit könne v. a. den weniger Qualifizierten
und Arbeitslosen als Einstieg in den 1. Arbeitsmarkt und für einen Dauerarbeits-
platz dienen. Sie sei damit Chance zum Abbau der Arbeitslosigkeit und auch ein
1. Schritt, um mehr Fachkräften zu erreichen, auf Grund des damit verbundenen
innerbetrieblichen „Qualifizierungsprozesses“. Einer Auflockerung der Be-
fristung von Zeitarbeitskräften stand Schade skeptisch gegenüber.

Das Landesarbeitsamt sehe sowohl Vorteile als auch Nachteile bei den Vorschlä-
gen des BDA. Natürlich kämen die Vorschläge den Interessen der Arbeitgeber
entgegen. Bei der Verlängerung auf 36 Monate – so die Kritik – werde der Bereit-
schaft der Unternehmen entgegengewirkt, Arbeitsplätze dauerhaft selbst zu beset-
zen. Die Nachteile bei der vorgeschlagenen Auflockerung der Befristung lägen
natürlich darin, dass der Leiharbeitnehmer mit der Erledigung des Auftrags
wieder arbeitslos werde – mit allen negativen Konsequenzen für die Bundesanstalt
für Arbeit und die Volkswirtschaft.

10.10. Teilzeit und innovative Arbeitszeit- und Arbeitsmodelle

Zur Inanspruchnahme und Handlungsmöglichkeiten zur verbesserten Ausschöp-
fung von Teilzeit, innovativen Arbeitszeit- und Arbeitsmodellen bei KMU (Bsp.
Jobrotation) sagte Schade: Hier liege ein gesellschaftliches Problem, das durch
die Ausgestaltung der Sozialversicherungssysteme noch verstärkt werde. Nach
den Erfahrungen der Arbeitsämter müssten eher die Unternehmen als die Arbeit-
nehmer resp. Arbeitnehmerinnen für solche Arbeitszeitmodelle gewonnen
werden. Bei den Frauen, die nur Teilzeit arbeiten könnten, liege noch Potential an
hoher beruflicher Qualifikation brach, was bei entsprechender Gestaltung des
Arbeitsplatzes und des Arbeitsverhältnisses genutzt werden könne.

10.11. Qualifikationsniveau der Auszubildenden

Das Qualifikationsniveau der Azubis sei z.T. ungerechtfertigt in der Kritik.
80 – 90% der Jugendlichen seien verhaltensmäßig in Ordnung. Soziale Defizite
würden mit dem Modell Jugendberufshelfer angegangen. Die Anforderungen der
Ausbildung nähmen allerdings drastisch zu: das Verhältnis von nachahmendem
Lernen (früher 95 %) und Theorie/explorativem Lernen habe sich umgekehrt.
Auch an die soziale Kompetenz würden eindeutig höhere Anforderungen gestellt.

Mittelständische Unternehmen sind auf multifunktional geschulte Fachkräfte
angewiesen.

10.12. Ausbildungsmodell und neue Berufe

Der Mittelstand braucht qualifizierte Arbeitskräfte, um weiterhin Garant für
Arbeitsplätze sein zu können, so Dr. Martin Frädrich Federführer für Qualifizie-
rung beim BWIHT. Notwendig sind dafür neue Berufe. Dies alleine reiche aber
nicht aus: mehr Differenzierung und Flexibilisierung in Aus- und Weiterbildung
tut not und das Postulat des lebenslangen Lernens führt zu einer immer engeren
Verzahnung von Aus- und Weiterbildung. Als neues Ausbildungsmodell fungiere
das Satellitenmodell mit Kern- und Wahlbausteinen und modularer Ausbildung.
Allerdings dauere die Anpassung und Neuschaffung von Ausbildungsberufen und
bestimmten Ausbildungsgängen noch zu lange bis zur Anerkennung. Hier be-
stünde Verbesserungsbedarf und Notwendigkeit zu schnellerer Entscheidung.
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10.13. Satellitenmodell als zukunftgerechte Ausbildungsform

Das Satellitenmodell als alternativer Strukturvorschlag sei die Antwort auf das
englische System der modularen Qualifizierung, so Frädrich und solle mit einem
Qualifikationskernbereich ergänzt um Wahlpflichtbereiche mehr Spielräume und
Flexibilität für eine bedarfsgerechte Ausbildung schaffen. Ziel sei ein dynami-
scher Berufsbegriff ohne „Exzess der Modularisierung“ und die Orientierung an
Qualifikationen. Immer größere Bedeutung erhalte auch die Verknüpfung von
Aus- und Weiterbildungsphasen. Hierzu seien handlungsorientierte Module not-
wendig. Ziel sei ein Modulnetzplan als Grundlage für einen passgenauen Weiter-
bildungsfahrplan und individuellen Kompetenzpass für die 3 Systemzonen der
Ausbildung und Weiterbildung.

11. IT-Fachkräfte

11.1. Angebot an IT-Ausbildungsplätzen (Vgl. auch Stellungnahme des BWIHT
zu IT-Fachkräften)

Das Angebot an Ausbildungsplätzen in den neuen IT-Ausbildungsberufen in BW
liege bei rund 2300 Plätzen, die Nachfrage bei rund 3500. Verschiedene Regio-
nen haben Weiterbildungsinitiativen gegründet.

11.2. Situation und Handlungsbedarfe bei IT-Fachkräften in der Region Stuttgart

Nach Schätzungen fehlen 5000 IT-Fachleute in der Region Stuttgart. Die IHK
Region Stuttgart hat mit einer IT-Offensive reagiert. Kernpunkte sind dabei:
IT-Lehrstellenwerber, Verbundausbildung und Clearingstelle einschließlich elek-
tronischem Marktplatz, Ferienakademie zur Qualifizierung von 1000 Lehrern,
Unterstützung des Sponsorings-Projekts der Initiative D21, um neueste PC-Tech-
nologie und Internetnutzung in die Klassenzimmer zu bringen, Schulungen über
den IT-Bildungsbaukasten sowie neue webbasierte Lernformen über eine Online-
Akademie. Von 1998 auf 1999 sei bereits 40% Steigerung der Ausbildung im
IT-Bereich erreicht worden. Derzeit gebe es rund 1000 Azubis in IT-Berufen in
der Region Stuttgart, rund 3324 in BW insgesamt. Dieses Potenzial lasse sich
durch die Offensive noch erheblich steigern. Bisher bestünden noch Informations-
defizite bei Betrieben. Für eine Übergangszeit müssten daher IT-Fachkräfte aus
dem Ausland rekrutiert werden, daneben seien Studienangebot sowie Aus- und
Weiterbildung konsequent auszubauen. Die Umschulungskapazitäten im Elektro-
technologiezentrum Stuttgart sind nach Angaben von Geschäftsführer Böhnert,
nach anfänglicher Kontingentierung durch die Kammern verdoppelt worden.

Man erziele Traumvermittlungsquoten. Eine weitere Ausweitung sei möglich.
Der Engpassfaktor liege derzeit in der Berufsschule. Diese hätten nicht die
notwendigen Kapazitäten an Junglehrern.

Bundesweit fehlen etwa 75 000 ausgebildete IT-Spezialisten. Der Fachkräfte-
mangel bremst das Wachstum der IT-Firmen. Insbesondere werden Netzwerk-
spezialisten gesucht.

Der Verband der VDMA und der ZVEI haben mit dem BMBF ein Programm
vereinbart, wonach bis zum Jahr 2005 etwa 250 000 zusätzliche Fachkräfte aus-
gebildet werden sollen. Hierzu wird die Industrie die Zahl der Ausbildungsplätze
in den 4 neuen IT-Berufen bis Ende 2003 auf 60 000 erhöhen.

Nach Angaben des iw wurden 1999 über 17 300 neue Lehrstellen in IT- und
Medienberufen abgeschlossen – binnen zwei Jahren hat sich ihre Zahl damit mehr
als verdreifacht. In kürzester Zeit wurden damit insgesamt 34800 Lehrstellen
geschaffen. Nach seriösen Schätzungen können ungefähr 40 % der benötigten
Fachkräfte im IT-Bereich über das duale Ausbildungssystem gedeckt werden.

Ein neues Modell hat der BVB Bundesverband Informations- u. Kommunika-
tionssysteme aus der Taufe gehoben: Ab Wintersemester 1999/2000 wurde ein
kooperativer Studiengang Informatik an der Fachhochschule Dieburg bei Darm-
stadt eingerichtet. Ausgebildet wird in einem dualen System nach Vorbild der Be-
rufsakademien. Am Ende des Pilotstudiengangs steht der Titel des IT-Bachelor.

Im Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit hat die Bundes-
regierung mit den Sozialpartnern vereinbart, dass auch auf dem Gebiet der
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Umschulung und Fortbildung Maßnahmen ergriffen werden. So sollen ein
IT- und medienspezifisches Weiterbildungssystem aufgebaut und das Weiter-
bildungsangebot der Bundesanstalt für Arbeit 35 000 Plätze für die Jahre 2000 bis
2003 erweitert werden. Die Bundesanstalt für Arbeit wendet für die Fortbildung
in IT-Berufen jährlich rd. 1 Mrd. DM auf.

Neue Qualifizierungsbedarfe entstehen v. a. durch die Entwicklung integrierter
betrieblicher und unternehmensübergreifender Informationssysteme (Netzwerk-
architektur). Gravierende Veränderungen sind die Abkehr vom Großrechner und
der zunehmende Einsatz vernetzter PCs und Workstations, ein Generationswech-
sel bei den Programmiersprachen sowie neue Programmierphilosophien und Pro-
grammierverfahren. Weil die Informations- und Kommunikationstechnologien im
Fluss sind, muss auch die Ausbildung flexibel (modular) aufgebaut werden und
die Dozenten ständig nachgeschult werden.

Um Qualifikationen praxisnah und up to date zu halten, sind künftig Lehrgangs-
konzepte notwendig, die in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft erarbeitet und ak-
tualisiert werden. Dazu gehören auch Projekte in Firmen, die eine Qualifizierung
der Dozenten unmittelbar in den Betrieben über die neuesten Entwicklungen und
Anforderungen an die IT-Fachkräfte vermitteln. Da die Innovationszyklen immer
kürzer werden und die IT-Trends ebenso, muss das Praxiswissen permanent
erneuert werden und berufsbegleitend.

Baden-Württemberg verfügt in der Informatik und in verwandten Studiengängen
über ein im Bundesvergleich einmaliges Angebot. An 37 Hochschulen und 8
Berufsakademien gibt es insgesamt 156 Studiengänge. Auch im dualen System
wurden die Ausbildungsplätze erhöht. Im gesamten IuK-Bereich werden zurzeit
3500 Schüler in ca. 150 Klassen unterrichtet.

17 % der Informatikabsolventen an Universitäten, Fachhochschulen und Berufs-
akademien kommen aus BW.

11.3. Greencard

Greencard, Greencard-Plus und Bluecard-Konzepte sind ergänzende Instrumente
zur kurzfristigen Überbrückung, die aber das Fachkräfteproblem an der Wurzel
nicht lösen können. Der Fachkräftebedarf ist nachhaltig nur mit noch mehr ideel-
len und finanziellen Investitionen in die betriebliche Aus- und Weiterbildung zu
decken. Dies zeigt auch die bisher schleppende Greencardvergabe. (In den ersten
drei Wochen haben insgesamt 938 ausländische Computerexperten eine Arbeits-
erlaubnis für Deutschland erhalten. An der Spitze der Bundesländer stehen
Bayern vor Baden-Württemberg und NRW. Nach dem Beschluss des Bundes-
kabinetts dürfen zunächst 10 000 Fachkräfte der Informationstechnologie nach
Deutschland kommen. Diese Zahl kann auf max. 20 000 aufgestockt werden.
Nach Auskunft der Verbände fehlen 75 000 Fachkräfte).

Nach Auskunft der Verbände und Kammern trifft die Verengung der aktuellen
Greencard-Diskussion auf den IT-Bereich nicht das eigentliche Ausmaß des
Facharbeitermangels. Akuter Mangel herrscht v. a. im verarbeitenden Gewerbe,
im Ingenieurbereich, aber auch im Hotel- und Gaststättenbereich. Daher müsse
eine zweigleisige Strategie realisiert werden: kurzfristig externe Kräfte einzu-
stellen und parallel die gemeinsamen Aus- und Weiterbildungsanstrengungen zu
intensivieren.

Nach einer Umfrage der IHK Region Stuttgart verfügen 42 % der Unternehmen in
der Region derzeit über unbesetzte Stellen für Fachkräfte. Betroffen sind alle
Unternehmensgrößen, mit knapp 47 % aber vor allem die Firmen mit 50 bis 99
Beschäftigten. Gesucht werden v. a. gut qualifizierte Fachkräfte. 52 % der Befrag-
ten haben den größten Personalengpass bei Facharbeitern, 26 % suchen Inge-
nieure und 20% wollen Informatiker einstellen. Bei 14 % besteht Mangel an
Führungskräften.

12. Angebot der beruflichen Weiterbildung in BW (vgl. auch Stellungnahmen
des Wirtschaftsministeriums)

Die Flächendeckung des Angebots der beruflichen Weiterbildung in BW sei weit-
gehend gelungen mit rund 118 überbetrieblichen Bildungsstätten und 44 Arbeits-
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gemeinschaften für berufliche Fortbildung mit mehr als 1200 Bildungsträgern, so
MR Dr. Martin Willke. Die Qualität der Vermittlung neuer Wissensgebiete sei
insgesamt sichergestellt und hänge von der Qualifikation der Dozenten und der
Ausstattung ab. Die Förderung der Ausstattungsmodernisierung sowie von Pilot-
und Qualifikationsmaßnahmen erfolge über Landes- und EU-Mittel.

Mit dem Landesarbeitskreis für berufliche Bildung und den regionalen Arbeits-
gemeinschaften für berufliche Fortbildung stünden dem LGA zentrale Beratungs-
und Koordinierungsgremien zur Verfügung. Vorrangige Aufgabe sei es daher
auch künftig, als Moderator und Koordinator lokale und regionale Initiativen zu
unterstützen und weiterzuentwickeln.

12.1. Förderinstrumente und Fördermittel

Das WM unterstützt auf der Grundlage des Mittelstandsförderungsgesetzes sowie
weiterer Richtlinien, die Aktivitäten der KMU bei der beruflichen Bildung. Ge-
fördert werden die überbetrieblichen Aus- und Weiterbildungszentren, die finan-
zielle Beteiligung an Modellvorhaben der beruflichen Bildung sowie Maßnahmen
zur Verbesserung der Lehrstellensituation. Zur Unterstützung der 118 überbe-
trieblichen Aus- und Weiterbildungseinrichtungen sowie zur Förderung ergänzen-
der Aktionen, wie Ausbildungsverbünde oder Modellmaßnahmen, bewilligte die
Wirtschaftsverwaltung (einschließlich EU-Mittel) 1998 und 1999 rund 73 Mio.
DM. Von Seiten der EU standen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds im
Zeitraum 1994 – 99 rund 30 Mio. DM zur Verfügung. Im Zeitraum 2000 – 2006
seien hier Zuwächse zu erwarten. So stünden 19 Mio. DM pro Jahr aus ESF-
Mitteln vorwiegend zur Stärkung der mittelständischen Wirtschaft und zur
Prävention vor Arbeitslosigkeit zur Verfügung. Wichtig sei die Sicherstellung
von Cofinanzierungsmitteln aus Privatisierungserlösen aus dem Verkauf der
EnBW-Anteile.

Zentrale Aufgabe sei dabei, gemeinsam mit den Wirtschaftsorganisationen neue
Konzepte für Aus- und Weiterbildung sowie für die Fortentwicklung der Weiter-
bildungssysteme zu entwickeln. Ein Beispiel sei der Marktplatz für berufliche
Fortbildung, der aus Mitteln des ESF unterstützt werde. Künftig wolle das LGA
auch für das zentrale Berufsbildungsprogramm der Europäischen Union Leonardo
da Vinci neue Projektträger gewinnen und begleiten, regionale Initiativen bün-
deln, den Erfahrungsaustausch länderübergreifend fördern.

Das Landesgewerbeamt unterstütze auch schwerpunktmäßig die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit im Bereich der beruflichen Bildung sowie spezieller För-
derprogramme wie z. B. das Projekt „Euregio-Zertifikat“ zur Förderung von Prak-
tika von Auszubildenden im grenznahen Ausland.

Überbetriebliche Ausbildungslehrgänge wurden 1998 mit 15,28 und 1999 mit
15,29 Mio. DM gefördert, Bau- und Ausstattungsinvestitionen mit 3 und 1999 mit
9,33 Mio. DM. Es bestehe Bedarf zur verstärkten Förderung überbetrieblicher
Ausbildungsstätten bei Erneuerungsinvestitionen und Ausstattungsmoderni-
sierung.

Besonders wichtig sind auch nach Auskunft von Dr. Mayerle, WM die Investi-
tionen in Berufsbildungsstätten zur Erneuerung und Substanzerhaltung. Die
Unternehmerförderung und Fachkursförderung sei in den letzten Jahren auf
Grund der Haushaltslage stark zurückgefahren worden. Die Existenzgründungs-
förderung durch Information, Beratung und Qualifizierung aus Privatisierungs-
erlösen habe dagegen ein gutes Niveau erreicht. Bei den Investitionen in Bil-
dungszentren bestehe ein Defizit.

Herausforderungen der nächsten Jahre des LGA sind nach Angaben von Prof. Dr.
Weiblen: Die Weiterentwicklung der Ausbildungsstätten zu Kompetenzzentren
und der Ausbau der beruflichen Bildung im Bereich Auszubildende und Aus-
bilder sowie die Schließung von Qualifizierungsbedarfslücken z. B. im Bereich
Informationstechnik aber auch bei sozialen Qualifikationen (Kommunikations-,
Team- und Kontaktfähigkeit) in Zusammenarbeit mit den Bildungsträgern.

12.2. Transparenz des Weiterbildungsangebots

Die Transparenz des Weiterbildungsangebots in BW sei vergleichsweise gut mit
dem IHK Weiterbildungs-Informationssystem, der Datenbank KURS DIREKT
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der Arbeitsverwaltung sowie dem LGA Marktplatz berufliche Weiterbildung mit
rund 20 000 Angeboten. Die Qualitätssicherung in der Weiterbildung sei nicht
mehrheitlich und flächendeckend, aber im Rahmen einer Zertifizierung nach DIN
ISO 9000 möglich oder über eine freiwillige Selbstkontrolle durch die Qualitäts-
kriterien der Arbeitsgemeinschaften für berufliche Fortbildung. Zielgruppenüber-
schneidung seien z. T. in verdichteten Gebieten bei verschiedenen Trägern mög-
lich. So hätten die vhs ca. 20% ihres Angebots im Bereich Arbeit und Beruf. Dies
sei aber eine Frage der Marktbereinigung und eine staatliche Intervention nicht
angebracht. Das Angebot privater Anbieter liege bei 10 %.

12.3. Kooperation zwischen Bildungseinrichtungen

Längerfristig angelegte und umfassende Kooperationen zwischen verschiedenen
Bildungseinrichtungen seien eher selten, häufiger dagegen bei der gemeinsamen
Durchführung einzelner Bildungsmaßnahmen. Die regionale Koordination sei be-
grenzt durch das Konkurrenzverhältnis der Anbieter aber z. B. über die regionalen
Arges und bei Berufsbildungstagen möglich.

Das IAW empfiehlt eine Stärkung der bereits vorhandenen dezentralen Weiter-
bildungsstrukturen in Baden-Württemberg

Die etablierten regionalen Arbeitsgemeinschaften für berufliche Fortbildung kön-
nen zusammen mit den Regionalinitiativen in den Regionen Leitbilder der wirt-
schaftlichen Entwicklung erarbeiten und Qualifizierungsbedarfsanalysen vor dem
Hintergrund einer regionalen Wirtschaftspolitik erstellen. Mit Hilfe dieser Analy-
sen kann im nächsten Schritt für die Region zukünftig erforderliches Human-
kapital adäquater bereitgestellt werden.

„Hilfe zur Selbsthilfe“

Es sollte eine verstärkte Werbung und fachliche Beratung für regionale betriebliche
Kooperation, insbesondere im Bereich der Weiterbildung, erfolgen. Positive Erfahrun-
gen im Bereich der Verbundausbildung können hierbei aufgegriffen werden. Es wird
empfohlen, eine zwischenbetriebliche Kooperationskultur zu fördern. Erste Erfahrun-
gen können die Betriebe bei einem unverbindlichen Erfahrungsaustausch sammeln.

Regelmäßige Evaluierung der Förderung

12.4. Betriebswirtschaftliche Qualifizierung und Meisterausbildung

Betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Managementwissen im Handwerk würden
vom Tagesseminar bis zum Betriebswirt im Handwerk abgedeckt. Durch den
technischen und organisatorischen Wandel spielen betriebswirtschaftliche Ele-
mente in der Meisterausbildung eine zunehmend wichtigere Rolle. Dies führe zu
Anpassungen im Rahmenstoffplan und z. B. bei der Meisterausbildung im Hand-
werk zu einer umfassenden Reform im betriebswirtschaftlichen.

12.5. Defizite bei sozialen Qualifikationen

Bei sozialen Qualifikationen bestehe Nachholbedarf z. B. bei den Fachdozenten,
die oftmals mehr über das fachliche Wissen, nicht jedoch über das methodische
und didaktische Wissen verfügten, um soziale Qualifikationen wie Teamfähig-
keit, Verantwortungsbewusstsein und -bereitschaft und Kritikfähigkeit bei den
Teilnehmern zu entwickeln.

12.6. Neue Angebote und regionale Qualifizierungsbedarfsanalysen

Neue Angebote entstünden durch das Bemühen der Anbieter zu mehr betriebs-
spezifischen Inhouse-Seminarangeboten sowie webbasiertes Lernen und Lehren.
Regionale Qualifizierungsbedarfsanalysen könnten eine wichtige Hilfestellung
bei der Entwicklung hin zu „Lernenden Regionen“ spielen und stellten einen
sinnvollen Weg zur Unterstützung der Kompetenzentwicklung von KMU dar,
seien aber generell schwierig zu bewerten und aufwändig.

Ein Tag des Mittelstands an Schulen wurde nicht für erforderlich gehalten, statt-
dessen seien Ausbildungsmessen, Betriebsbesichtigungen, Praktika und Erkun-
dungstage sowie ein geplanter Kongress „Schule trifft Wirtschaft“ in Kooperation
mit der örtlichen Wirtschaft ausreichend.
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12.7. Verbundausbildung (Vgl. Stellungnahme des WM)

Die Verbundausbildung dient nach Angaben der Experten zur Mobilisierung be-
trieblicher Ausbildungsplätze, da sie insbesondere Kleinbetriebe, neue Betriebe,
ausländische und Betriebe, die benachteiligte Jugendliche ausbilden und dafür
spezielle Schulungen, Betreuung und Beratung benötigen, Ausbildungsmöglich-
keiten eröffnet. Von insgesamt 76 000 Ausbildungsverträgen in BW p.a. wurden
1998 und 1999 aber nur 527 über Verbünde realisiert. Die Förderung des Landes
betrug 1998 342000 DM, 1999 521 000 DM und werde ausgeschöpft. In beson-
deren Fällen kann anstelle eines Unternehmens ein freier überbetrieblicher Träger
Mitglied eines Verbundes sein. Voraussetzung dabei sei die betriebliche Nähe.
Verbünde ausländischer Betriebe wurden bisher nicht gefördert, seien aber gene-
rell förderfähig, so Willke.

Die Jugendenquete hat in ihren Handlungsempfehlungen die verstärkte Schaffung
und Verbesserung von Verbünden als Ziel aufgenommen. Dabei soll die Entwick-
lung von Verbundsystemen der dualen Ausbildung zwischen Wirtschaft und
sozialen Trägern als eine besondere Chance für benachteiligte junge Menschen
genutzt, darauf wiesen die beiden Geschäftsführerinnen Barbara Stanger und Dr.
Helga Reindl von Förderband e. V. sowie dem Interkulturellen Bildungszentrum
Mannheim hin. Eine Unterstützung von Betrieben bei benachteiligten Jugend-
lichen sei erforderlich. Deutlich wurde insbesondere der hohe Anteil von aus-
ländischern Mädchen an dieser Form der Ausbildung. Gefordert sei die Erweite-
rung der Richtlinien: Verbundförderung auch unter Einbeziehung freier Träger,
Berücksichtigung verbundbedingter Mehrausgaben, Förderung der Verbundkoor-
dination (Partnersuche, Vertragsgestaltung, Unterstützungsmöglichkeiten prüfen
und verzahnen, Betreuung und Beratung von Betrieben, Krisenmanagement, Aus-
bilderseminare) unabhängig von der monatlichen Förderung. Angeregt wurde
außerdem die zusätzliche Einrichtung und Förderung eines IT-Verbundes mit 15
Plätzen, eines Verbundes für kleine Handwerksbetriebe mit 15 Plätzen sowie
eines Verbundes für den Hotel- und Gaststättenbereich (Restaurantfachfrau) in
Mannheim.

13. Zukunftskonzepte der Qualifizierung

Die Kommission verschaffte sich u.a. am 24. März 2000 und am 5. Mai 2000
einen Überblick über Zukunftsgerichtete Qualifizierungs- und Beratungskonzepte.

13.1. Innovationsqualifizierung für KMU

Bernhard Kölmel vom Forschungszentrum Informatik (FZI) der Universität
Karlsruhe informierte über das Projekt „Innovationsqualifizierung für den baden-
württembergischen Mittelstand“.

Ziel der Arbeit des FZI sei die Innovationsqualifizierung der KMU, die am
Anfang des Technologieprozesses stehe.

Angesichts der immer schnelleren Innovationszyklen – mehr als 50 % des Um-
satzes wird mit Produkten getätigt, die nicht älter als 5 Jahre sind – versucht das
Projekt Innovationsqualifizierung kleinere und mittlere Unternehmen zu sensibili-
sieren, konkrete Innovationsprojekte zu initiieren und umzusetzen sowie deren
Ergebnisse zu verbreiten. Methodisch bedient sich das Projekt dabei sog. Innova-
tionszirkel. Ziel sind sowohl Markt- als auch Produkt- und Prozessinnovationen.
Es sei wichtig, gemeinsam mit den Mitarbeitern der beteiligten Unternehmen eine
Strategie zu entwickeln. Nicht jede Innovation sei von Erfolg gekrönt, weshalb
jedes Projekt von Controlling begleitet werde. Wichtigster Erfolgsfaktor sei der
Mensch: Die Einbindung von Management und Mitarbeitern sei für den Erfolg
des Projekts entscheidend.

13.2. Innovationsmanagement in KMU

Das Internationale Institut für lernende Organisation und Innovation, München,
hat eine Bestandsaufnahme mit Gestaltungsempfehlung unter besonderer Berück-
sichtigung mental-kultureller Faktoren zum Thema „Innovationsmanagement in
bayerischen KMU“ vorgelegt. Daraus geht hervor, dass Hindernisse im Bereich
der Unternehmenskultur eine entscheidende Barriere für die Innovationsfähigkeit
von KMU sein können. Dazu gehören z.B. Probleme im Bereich sozialer Fertig-
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keiten, wie auch des Wissenserwerbs sowie eine weitverbreitete Zurückhaltung
von KMU, wenn es darum geht, mit Lieferanten und Kunden, anderen KMU oder
Universitäten und Forschungseinrichtungen zusammenzuarbeiten.

Dieser offensichtlichen Bedeutung der Unternehmenskultur für die Innovations-
fähigkeit von KMU steht jedoch eine Vernachlässigung unternehmenskultureller
Faktoren in Forschung und Praxis gegenüber. Bis heute fehlt eine speziell auf
KMU ausgerichtete empirische Grundlage, auf der diese Faktoren näher analysiert,
systematisiert und bewertet werden können. Ebenso fehlen Handlungsempfehlun-
gen zur Überwindung von Innovationsbarrieren im Bereich der Unternehmenskul-
tur. Schließlich gibt es auch keine praxisnahen Qualifizierungsangebote zur geziel-
ten Förderung einer innovationsfreundlichen Unternehmenskultur in KMU.

Vorrangiges Ziel der Studie des ILOI und des Betriebswissenschaftlichen For-
schungszentrums für Fragen der Mittelständischen Wirtschaft war es deshalb, die
einzelnen Faktoren zu ermitteln, die das Innovationsverhalten von KMU beein-
flussen und Vorschläge zu Maßnahmen formulieren, die eine Steigerung der
Innovationsfähigkeit dieser Unternehmen ermöglichen. Die Ergebnisse der Studie
bilden die Grundlage eines gezielten Qualifizierungsprogrammes, in dem neben
Seminaren und Trainings auch multimediale Lernformen, wie Computer-base-
training, zur Anwendung kommen.

Gefördert vom Freistaat Bayern und der Europäischen Union veranstaltet das
Internationale Institut für Lernende Organisation und Innovation, München, meh-
rere dreitägige Innovationsworkshops für Führungskräfte kleiner, mittlerer Unter-
nehmen in Bayern. Das Qualifizierungsprogramm ist Teil des Gemeinschaftspro-
jekts „ Mit Innovation ins 21. Jahrhundert. Führungskräften aus KMU werden in
wichtigen Instrumenten des Innovationsmanagements (Problemlösungswerk-
zeuge, Kreativitätstechniken, Erfassung von Kundenerwartungen, Steuerungs-
instrumente etc.) geschult.

13.3. Qualifizierungskonzepte für Unternehmensnachfolger

Stefan Heidbreder, Mitglied der Geschäftsführung der Deutschen Gesellschaft für
Mittelstandsberatung, präsentierte das Qualifizierungskonzept der Juniorenakade-
mie der DGM zur Unterstützung und zur Vorbereitung von Unternehmensnach-
folgern in Familienunternehmen, das aus vier Bausteinen besteht:

In der ersten Stufe ein Karriereworkshop mit Potenzialgutachten, in der zweiten Stu-
fe eine Juniorenkonferenz, zweitägig mit 70 Teilnehmern mit der Zielsetzung Er-
fahrungsaustausch und Netzwerkaufbau. Es folgt ein Intensivtraining fünf Wochen
mit max. 12 Teilnehmern und 5 Trainingsmodulen für Persönlichkeitstraining und
funktionsbezogenes Training, anschließend Lernen in der Praxis, 1 bis 2 Jahre
Know-how-Vermittlung und Expertennetzwerk sowie Coaching zur Begleitung.

Nach Ansicht von Heidbreder findet bisher zu wenig offene Diskussion über
Probleme bei Nachfolge und Verkauf von Unternehmen statt. Die Nachfolger
würden quasi „in Watte gepackt“. Es gelte daher, „die Säge zu schärfen“ für das
eigene Verhalten. Die Würze liege in jedem Fall im Lernen in der Praxis.

Als weiteres Qualifizierungsprogramm stellte Dr. Werner Faix von der Steinbeis-
Akademie Herrenberg ein 1994 gestartetes MBA-Programm vor, das sich zu
einem Ausbildungsprogramm für Unternehmer und Übernehmer entwickelt hat.
60 % der Teilnehmer sind Nachfolger oder Jungunternehmer, so Faix. Entschei-
dend sei hierbei die Persönlichkeitsbildung sowie die Vermittlung von Hand-
lungskompetenz, d. h. fachlicher sozialer und methodischer Kompetenz. Darüber
hinaus informierte Faix über ein Projekt zur Sanierung von Unternehmen mittels
Übernahme durch Mitarbeiter, das durch das Wirtschaftsministerium Baden-
Württemberg gefördert wurde. So wurden z. B. durch eine Ausgliederung beim
TÜV Südwest sechs neue Unternehmen im Bereich Umwelt über eine Auffang-
gesellschaft ins Leben gerufen. Faix forderte ein neues Bild vom Unternehmer-
tum in Schulen und Öffentlichkeit.

13.4. Qualifizierungskonzepte im Handwerk (Prof. Nagel)

Im Bereich der Qualifizierung seien Wissensdatenbanken notwendig. Den Mit-
arbeitern müsse unternehmerische Kompetenz vermittelt werden und durch
flexible Entgeltsysteme abgestützt werden. Nagel forderte Persönlichkeits- und
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Teamanalysen und einen Qualifizierungspass für Mitarbeiter angesichts von Wis-
senshalbwertzeiten von 3– 5 Jahren sowie Kooperationen und Partnerschaften
stärker zu fördern.

13.5. Modellversuche

Neue Produktions-, Organisations- und Dienstleistungskonzepte sowie zuneh-
mend heterogene Lernvoraussetzungen von Auszubildenden erforderten ein höhe-
res Maß an Dynamik, Praxisnähe und Differenzierung der beruflichen Bildung,
prozessnahe Lernkonzepte und innovative, erweiterte Kompetenzprofile, die
bedarfsgerecht und flexibel einsetzbar sind. Im Rahmen von Wirtschaftsmodell-
versuchen werden beispielhaft praktische Schritte zur qualitativen Verbesserung
der Berufsbildungspraxis demonstriert. Neben der Entwicklung und Erprobung
von Innovationen ist der Transfer entscheidend für den Erfolg von Modellver-
suchen. In 12 Modellversuchen erprobt das Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB) derzeit unterschiedliche Ansätze für Zusatzqualifikationen in Industrie,
Handwerk und Dienstleistungsbetrieben. Beispiele sind: Controlling-Wissen bei
der DEKRA oder Selbstlernen im Kundenauftrag in den gebäudetechnischen
Branchen im etz Stuttgart sowie Zusatzqualifikationen im Einzelhandel. Dabei
sind variable Qualifizierungsbausteine unerlässlich auf Grund der Heterogenität
der Lernvoraussetzungen, um individuelles Lernen zu ermöglichen und
Leistungspotenziale Begabter und Benachteiligter zu erschließen. Erprobt werden
auch Lernortkooperation, Assessmentverfahren und innovative Verbundmodelle.

13.6. Zusatzqualifikationen

Zusatzqualifikationen tragen dazu bei Aus- und Weiterbildung zu verzahnen und
dienen zur Abrundung oder Erweiterung des Qualifikationsprofils einschließlich
gewerke- und berufsfeldübergreifender Kompetenzen, erweiterter und vertiefter
Schlüsselkompetenzen in den Bereichen Organisation, Kommunikation und
Kooperation sowie vertikal ausgerichteter spezieller Befähigungen wie z.B.
Fremdsprachen. Sie ermöglichen damit eine individuelle Karrieregestaltung für
unterschiedliche Zielgruppen. Investitionen in Zusatzqualifikationen und -pro-
zesse der Kompetenzentwicklung zeigen nach Angaben von Dr. Dorothea
Schemme allerdings nur Wirkung, wenn sie eingebunden sind in eine Unter-
nehmensstrategie und Maßnahmen der Personalentwicklung, die eine adäquate
Perspektive bieten.

Laut infas boten 1995 ¾ aller großen Unternehmen in BW Zusatzqualifikationen
an. KMU sind auf variabel einsetzbare, multifunktional geschulte Fachkräfte
angewiesen, verfügen aber häufig nicht über die erforderlichen Ressourcen, um
Zusatzqualifikationen selbst zu vermitteln.

13.7. Initiativpreis Aus- und Weiterbildung als Monitoringinstrument für best
practise

Der Initiativpreis Aus- und Weiterbildung der Otto-Wolff-Stiftung und des DIHT
verfolgt seit 1993 das Ziel, Innovationen in der Beruflichen Bildung zu identifi-
zieren und Musterlösungen bekannter zu machen, um eine Übertragung beispiel-
gebender Neuerungen in bestehende Berufsausbildungskonzepte zu erleichtern.
Die jährliche Preisvergabe erfolgt gezielt an betriebliche Konzepte, um die
Praxistauglichkeit zu steigern, enge Zusammenarbeitskonzepte sollen ebenfalls
gefördert werden. Den Herausforderungen durch moderne Technologien, der zu-
nehmenden Verflechtung von Produktions- und Dienstleistungsprozessen, der
Veränderung betrieblicher Abläufe und der Herausforderungen an das Service-
bewusstsein müsse Rechnung getragen werden, so Dr. Danylow. Die gesamte
Breite der Qualifikationssektoren werde daher berücksichtigt. Prämiert werden
drei bis vier besonders innovative Aus- und Weiterbildungsprojekte, zusätzlich
werden mindestens zehn Unternehmen der Endauswahl in einer Initiativpreis-
Broschüre vorgestellt.

Beispiele sind der Ausbildungsverbund Mach 1/Mach 2 des Arbeitgeberverbands
Herford und des Bildungswerks der Wirtschaft als typisches Beispiel für Out-
sourcing und Realisierung der Personalentwicklung und Weiterbildung mittel-
ständischer Unternehmen im Firmenverbund. Der Ausbildungsverbund „Ost-
prignitz-Ruppin“ Rohde-Krysnowski GbR im Hotel- und Gaststättenbereich
verbessert das Lehrstellenangebot in einer strukturschwächeren Region mit
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Saisonbetrieben. Das F.O.R.U.M. Haustechnik Merseburg knüpft an einen Mo-
dellversuch an und bietet Handwerksbetrieben im Bereich Heizung-Sanitär-Klima
technologische Schulung, Training on the job, Ausbildung in zeitgemäßer Hei-
zungs- und Klimatechnik. Die Endress+ Hauser GmbH+ Co. will Globalisierung
in der Praxis erfahrbar machen und interkulturelles Lernen in der Berufserst-
ausbildung durch grenzüberschreitende trinationale Berufserstausbildung im
Dreiländereck D-F-CH ermöglichen. Die Tds teledaten service GmbH, Heilbronn
vermittelt Schlüsselqualifikationen im Training on the job. Das SOS Beraufs-
ausbildungszentrum Berlin bemüht sich um die Verbesserung der Berufschancen
benachteiligter Jugendlicher.

Entscheidungskriterien für die Preisvergabe sind zeitgemäße Personalentwicklung
in mittelständischen Unternehmen, berufsfeldübergreifende Ausbildung, praxis-
nahe Ausbildungskonzepte durch Partnerschaft von Schule, Betrieb und Verband,
um die Ausbildungskosten zu reduzieren und die Effizienz der Ausbildung zu er-
höhen, Einsatz von neuen Instrumenten und Methoden, vor allem zeitgemäßer
Medien, um Ausbildungsprozesse zu optimieren, Erweiterung des Lehrstellen-
angebots und Übernahme individueller betrieblicher Verantwortung im Aus-
bildungsprozess.

13.8. Methodische Ansätze in Bayern und Rheinland-Pfalz

Das betriebswirtschaftliche Forschungszentrum für Fragen der mittelständischen
Wirtschaft e. V. an der Uni Bayreuth bietet Dienstleistungen für KMU zum
Forschungstransfer, Vortragsreihen und Führungsseminare, Arbeitskreise und
Beratung . Im Rahmen von Forschungsprojekten wird die Verbesserung des Inno-
vationsmanagements in KMU erprobt, die Implementierung von PE-Konzepten in
KMU, Entscheidungsunterstützungssysteme, Innovationsverhalten, benchmar-
king und soziale Kompetenz im Mittelstand getestet. Weiter werden Modellvor-
haben zur Förderung von Erfolgspotenzialen im Handwerk durchgeführt, neue
Weiterbildungskonzepte wie Teamentwicklung, strategische Unternehmens-
analyse und Projektmanagement entwickelt und erprobt. Produkte würden immer
ähnlicher, die technologische Kernleistung lasse sich immer schwieriger differen-
zieren. Damit werde die Dienstleistungs- und Sozialkompetenz für die Wett-
bewerbsvorteile entscheidend, so Prof. Dr. Jörg Schlüchtermann. Wichtig sei das
Lernen der Unternehmer untereinander, die Selbstbestimmung der Seminarinhalte
durch die Teilnehmer, abwechselnde Lern- und Transferphase, Gelerntes werde
sofort umgesetzt,. Schlüchtermann empfahl: IuK-Nutzung, Allianzbildung und
Vernetzung zwischen KMU sowie speziell zugeschnittene Weiterbildungskon-
zepte zur Stärkung der Dienstleistungsorientierung, Unternehmensfinanzierung,
Nachfolgeplanung und sozialen Kompetenz zu fördern.

In Rheinland-Pfalz existiert mit dem Lehrstuhl für Mittelstandsökonomie eben-
falls ein methodisch-konzeptioneller Lehrstuhl, der praxisorientierte Forschung,
Unternehmerberatung, Aus- und Weiterbildungskonzepte orientiert am Lebens-
zyklus der KMU, wie z. B. Existenzgründer- und Nachfolgerqualifizierung und
Früherkennungssysteme entwickelt. Die Ansprüche an Qualität und Form von
Weiterbildung durch KMU seien hoch, der Bedarf sehr unterschiedlich, das Zeit-
budget und die Bereitschaft in Weiterbildung zu investieren gering, so Geschäfts-
führerin Petra Garnjost. Zentrales Weiterbildungshemmnis sei die Qualitäts-
unsicherheit. Handlungsempfehlungen von Garnjost: modulare Seminarveranstal-
tungen, Qualitätsunsicherheit offensiv reduzieren, traditionelle und innovative
Inhalte kombinieren, Kombination von Weiterbildung und Beratung und neben
traditionallen Seminarkonzepten auch die Internetinformation auzubauen. So ha-
be man unter www.unternehmertips.de ein Portal für junge Unternehmen mit ge-
prüften links eingerichtet.

13.9. Weiterentwicklung der Berufsbildungszentren zu Kompetenzzentren

Bundesweit gibt es etwa 450 überbetriebliche Bildungszentren des Handwerks,
diese werden multifunktional genutzt und haben sich teilweise bereits speziali-
siert. Neben der reinen Schulung können die Bildungszentren bisher nur in sehr
begrenztem Umfang ergänzende Dienstleistungen direkt anbieten, da sie i. R.
gemeinnützig organisiert sind, sich nicht wirtschaftlich betätigen dürfen und die
bezuschusste Ausstattung nur zur Ausbildung verwenden dürfen. Der Forderung
der Handwerksbetriebe, sie bei der Realisierung neuer Ideen und Entwicklung
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neuer Produkte zu unterstützen, können diese daher bisher nur unzureichend
nachkommen, obgleich die Fachkompetenz und Ausstattung in hohem Maße
vorhanden sind.

Vor diesem Hintergrund hat das BIBB 1998 im Auftrag des BMBF und BMWI
gemeinsam mit dem ZdH einen Ideenwettbewerb zur Weiterentwicklung über-
betrieblicher Berufsbildungsstätten und Technologietransferzentren zu Kom-
petenzzentren ausgeschrieben und durchgeführt. Dabei soll sich ein Kompetenz-
zentrum durch moderne, anforderungsgerechte und nachhaltige Aus-, Fort- und
Weiterbildung sowie Information und Beratung auszeichnen, und beide Bereiche
enger als bisher durch entsprechende Organisationsentwicklung miteinander
verbinden. Es soll darüber hinaus eine besondere Kompetenz in einem speziellen
Bereich haben und sich zu diesem Zweck in regionalen und überregionalen
Verbundsystemen mit der Bildungs- und Forschungsinfrastruktur vernetzen.

Die Projektskizze „ELKONET“ ging als einer der Gewinner hervor. In einer
Projektgemeinschaft wollen das Elektrotechnologie Zentrum (etz) Stuttgart, die
Bundesfachlehranstalt für Elektrotechnik e.V. (bfe) in Oldenburg, und dem
Bildungszentrum für Elektrotechnik im ZWEH e.V. (BLZ) in Lauterbach in einer
2– 3-jährigen Projektlaufzeit unter der Hauptzielsetzung der Verknüpfung von
Bildungs- und Wissenstransfer, Schulung, Information, Beratung sowie Dienst-
leistung ein elektrotechnisches Kompetenznetzwerk aufbauen. Das Netzwerk soll
im Anschluss um weitere Partner erweitert werden und damit Kompetenzen bün-
deln und Synergien herstellen. Ziele sind: Verbesserung des Aus- und Weiter-
bildungsangebots, schnellerer Transfer von Innovationen in die Betriebe, Ver-
kürzung des Informationsflusses zwischen Bildungszentren untereinander und
gegenüber KMU, Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Bildungszentren und bes-
sere Auslastung der personellen und apparativen Ressourcen, Unterstützung des
Selbstlernens am Arbeitsplatz und zuhause, Optimierung der Lernortkooperation
und Schaffung eines kompetenten Beratungs- und Dienstleistungsangebots. Bau-
steine sind dabei: eine Internetplattform als zentrale Anlaufstelle für alle Fragen
der Elektrobranche, ein Tele-Service-Center zur Generierung von Bildungs-, Be-
ratungs- und unterstützender Dienstleistungen. Die Gesamtkosten belaufen sich
auf 19 Mio. DM, davon entfallen 10 Mio. DM auf das Stuttgarter etz. Böhnert bat
darum, die Cofinanzierung des Landes in Höhe von 25 % sicherzustellen.

13.10. Virtuelles Trainingcenter

Bereits heute wird beim etz ein virtuelles Trainingcenter aufgebaut, das eine
online-Plattform bietet, die während der gesamten Ausbildung zur Vor- und
Nacharbeit im Betrieb oder zuhause genutzt werden kann, um dem individuellen
Lerntempo gerecht zu werden. Ein Teachertool wird eingesetzt um Prüfungs-
gebühren zu senken und künftig Prüfungen über das Internet zu realisieren. Die
neugegründete Handwerker Innovations Transfer GmbH erbringt zusätzliche
Dienstleistungen für Handwerksbetriebe im Bereich Elektrotechnik. So wird ge-
meinsam ein Internetangebot für 30 Verbände verschiedener Gewerke realisiert
und gegen geringe Gebühr ein Internetauftritt ermöglicht.

13.11. Ausbildung von Führungskräften für KMU

Eine neue Ausbildungsmöglichkeit für Führungskräfte in KMU existiert seit kurz-
em im Rahmen von zwei speziellen Studiengängen an der FH Aalen sowie der
BA Villingen-Schwenningen.

Um dem zunehmenden Qualifizierungsbedarf und der Nachfrage des Mittel-
standes nach Führungskräften entgegenzukommen, hat die Landesregierung im
Rahmen des Ausbauprogramms der Berufsakademien die Fachrichtung „Mittel-
ständische Wirtschaft“ an der Berufsakademie in Villingen-Schwenningen als
Pilotprojekt 1999 eingerichtet. Der in BW bisher einmalige Ausbildungsgang soll
möglichst optimal für verantwortliche Tätigkeiten in KMU der Industrie- und
Dienstleistungsbranche qualifizieren und schließt mit dem Diplom Betriebswirt
(BA) ab. Die Vorbereitung des Studienplans und der Inhalte der praktischen
Ausbildung erfolgte im Rahmen des AK Mittelständische Wirtschaft der Fach-
kommission Wirtschaft der Berufsakademien.

Eine eigenständige Fachrichtung „Mittelständische Wirtschaft“ sei sinnvoll auf
Grund der anderen Firmenstruktur und -philosophie von KMU und ganzheitliche-
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ren Organisation, die eine generalistische Ausbildung sowie unternehmerisches
Denken und Handeln verlange, so Prof. Dr. Wildmann. Die Ausbildung sei ins-
besondere auch auf Nachfolger in Familienunternehmen zugeschnitten. Geboten
werde anspruchsvolle Qualifizierung in kurzer Zeit. Der Teilnehmer könne ins
betriebliche Geschehen eingebunden bleiben und gleichzeitig außerhalb Erfahrun-
gen erwerben, was für die persönliche Reifung wichtig sei. Das spezifische Profil
des Studiengangs beinhalte anwendungsorientierte Betriebswirtschaftslehre mit
Dozenten aus der Praxis, Management und interdisziplinäres Wissen (einschließ-
lich Qualitäts-, Umwelt-, Projekt- und Technologiemanagement), generalistische
Bildung durch Zusatzqualifikationen (Informationstechnologien, Sozial- und
Situationskompetenz, internationale Sprachkompetenz, methodische und persön-
liche Kompetenz) und die Einbeziehung des Unternehmensumfeldes durch
Exkursionen und Gespräche bei Verbänden, Kammern, Arbeitsamt, Politik, Ver-
waltung, Banken etc. Die Praxisphase sei gekennzeichnet durch rasche Integra-
tion in Entscheidungs- und Verantwortungsaufgaben, Übernahme von Projektauf-
gaben, Assistenzfunktionen, Geschäftsführerfunktionen, Kooperationsaufenthalte
in anderen Firmen.

Die FH Aalen bietet seit kurzem ebenfalls einen speziellen Studiengang
„Betriebswirtschaft für KMU“ zur Qualifizierung kaufmännischer Führungskräfte
für den Mittelstand. Ziele sind: eine praxisorientierte, ganzheitliche Ausbildung
zum Diplom Betriebswirt (FH). Die Teilnehmer sollen als Generalisten in
kaufmännischen Funktionen für typische Managementaufgaben in KMU tätig
werden. Vermittelt werden sollen insbesondere auch Fähigkeiten zur Existenz-
gründung und Übernahme von Unternehmen. Weitere Qualifikationsangebote des
Studiengangs für den Mittelstand bilden ein KMU-Forum als Kontaktforum mit
Vortragsreihe zu KMU-relevanten Themen, ein Existenzgründerseminar, Gut-
achter und Beraterfunktion beim Marketingpreis Primus 2000, ein Internet-Forum
Finanzwesen, Marketingstudien und Marktstudien durch Diplomarbeiten z.B. zur
Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten im Ostalbkreis, empirische
Studien und Befragungen von KMU sowie Projekte zur Unternehmensnachfolge
(Strategien, Seminare, Vorlesungen).

Als Grundlage für die Entwicklung des Studienprofils diente eine Befragung von
KMU im Ostalbkreis. Dabei wurden insbesondere Controlling und Personal-
führung sowie Soziale Kompetenz und Führungsqualitäten als zentrale Anforde-
rungen definiert.Die Nachfrage übersteigt derzeit das Studienplatzangebot. Auch
künftig bestehe ein hoher Bedarf an Betriebswirten in KMU, so Prof. Dr. Eugen
May. Nach einer Umfrage in der Region beschäftigten zurzeit 21 % der KMU
Betriebswirte; 65 % planen in der Zukunft Betriebswirte zu beschäftigen. May
empfahl daher die Mittelzuteilung an die Studentenzahl zu koppeln sowie Sonder-
mittel für begleitende Qualifizierungsangebote an den Mittelstand vorzusehen
und Motivation der Projektverantwortlichen durch Deputatserlass.

Die beiden Fachrichtungen sind erstmalig und einmalig bisher. Vergleichbare
Studiengänge aus anderen Bundesländern sind bisher nicht bekannt, z. T. erfolgen
dort Schwerpunktsetzungen (Bsp. Köln), einzig die Universität St. Gallen bietet
einen ähnlichen Studiengang.

13.12. Qualifizierung zur Patentverwertung

Der typische Handwerksbetrieb plant nicht strategisch und ist mit Patentrechts-
fragen überfordert, so Joachim Walter, Projektleiter bei der HWK Karlsruhe.
Auch die Umsetzung von Ideen in marktreife Produkte bildet für ihn ein Problem.
Das EU-Modellprojekt PISA setzt hier an und steht für Patentrecherche und
-verwertung als Innovationsfaktor. Die Wissensvermittlung wird mit Gruppen
und individuellem Coaching kombiniert. Die Teilnehmer lernen in eigener Regie
die Möglichkeiten von Patentdatenbanken unter Einbindung externen Sach-
verstands zu nutzen. Ziel ist es, die so gefundenen Recherche-Ergebnisse in ein
konkretes Produkt-Verfahren oder eine Dienstleistung umzumünzen. Das
ursprüngliche Ziel der „Patenthebung“ wurde nach Angaben von Walter zwar
nicht erreicht, stattdessen aber Klarheit über weiterzuverfolgende Produktideen
hergestellt, und konsequente Entscheidungsfindung für Produkte erreicht.
Außerdem entstanden Kooperationen unter den Teilnehmern.
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13.13 Benchmarking als Qualifizierungsmethode

Benchmarking ist eine Methode, den Wandel von Unternehmen mit dem Ziel der
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch Vergleich der Geschäftsprozesse mit
exzellenten Unternehmen anderer Branchen zur Identifizierung und Implemen-
tierung von „Best practise“ zu unterstützen. Sie ist ergänzend zum klassischen
Unternehmensvergleich, durch das systematische Suchen nach rationellen Vor-
gehensweisen und besseren Lösungen außerhalb der eigenen Branche ge-
kennzeichnet. Das gegenseitige Lernen steht dabei im Vordergrund, der Vergleich
von Kennzahlen ist nur Mittel zum Zweck. Daraus lassen sich Leistungsdefizite
und Verbesserungspotenziale ableiten. Wichtig sei dabei, dass es sich um einen
kontinuierlichen Prozess handele, so Projektleiter Peter Heisig. Das Fraunhofer
Institut IPK, Berlin arbeitet dabei mit einem 5-Phasen-Konzept (Zielsetzung,
interne Analyse, Vergleich, Maßnahmen, Umsetzung).

Mit der Verbreitung von Benchmarking wurden Anfang der 90-er Jahre verstärkt
Dienstleistungen benötigt, welche die Gründung von Benchmarking-Zentren
anregte. Das im IPK-Berlin im Bereich Unternehmensmanagement angesiedelte
Informationszentrum Benchmarking wurde 1994 ins Leben gerufen. Ziel ist die
Unterstützung deutscher Unternehmen in ihren Benchmarking Aktivitäten. Die
Vorgehensweise orientiert sich an einem 5-Phasen-Modell. Die schwierige Suche
nach den richtigen Partnern, die bereit sind, sich offen auszutauschen und damit
in den gegenseitigen Lernprozess einzusteigen, unterstützt das IZB. Darüber
hinaus steht es mit internationalen Benchmarking-Zentren und Experten in Ver-
bindung ist Gründungsmitglied des Global Benchmarking Networks, in dem 21
Nationen vertreten sind und bei der internationalen Partnersuche unterstützt.

Bisher wurde erfolgreiches Benchmarking hauptsächlich in Großunternehmen
durchgeführt. Finanzieller Aufwand, Bindung von Mitarbeiterkapazitäten und
aufwändige Partnersuche schrecken KMU ab. In Finnland und Frankreich und
Großbritannien sowie im Rahmen des europäischen Projekts REACTE liegen
Erfahrungen vor. Das IPK hat eine methodische Anpassung für KMU Bench-
marking Zirkel entwickelt. Ziele sind: Erlernen der Benchmarking Methode an
konkreten Aufgabenstellungen, Positionierung der eigenen Leistungen, Lernen
von den Besseren und Umsetzung im eigenen Unternehmen. Heisigs Empfeh-
lung: Sensibilisierung der Entscheidungsträger in KMU für die Potenziale des
Vergleichs durch erfolgreiche Fallbeispiele z.B. im Bereich Unternehmen-
nachfolge und lokale und regionale Benchmarking-Zirkel initiieren. Dabei dürfe
nicht beim Erfahrungsaustausch stehen geblieben werden, außerdem sollten
regionale Multiplikatoren und Moderatoren ausgebildet werden.

In BW existiert seit 5 Jahren ein Arbeitskreis Qualitätsmanagement der QM
Beauftragten, ein TOP Unternehmensbesuchs-Programm, ein Innovations-
managementarbeitskreis, eine Initiative Arbeitskreis Benchmarking und ein Chef-
arbeitskreis von 15 KMU.

Die Export-Akademie BW vergibt seit 1996 Best Factory Awards; seit 1999 den
Internationalen Best Factory Award und den International Best Service Award.
Partner sind ASU/BJU, Markt und Mittelstand und SAP. Leistungen sind neben
der kostenlosen Teilnahme am Wettbewerb, internationale Vergleichsmöglich-
keit, Kommunikationsplattform, Benchmarking-Partner-Börse und Bench-
marking-Projekte. Nutzen für mittelständische Betriebe sind: branchenüber-
greifender Vergleich, Sensibilisierung für Unternehmensprozesse, Aufzeigen von
Stärken und Schwächen mittels Benchmarking-Report mit den 30 wichtigsten
Prozessen, Identifikation von Leistungslücken an Hand von Auswertungsgraphi-
ken und Empfehlungen für Verbesserungen. Die Auswahl erfolgt in einem mehr-
stufigen Auswahlverfahren. Im Jahr 2000 ist außerdem ein Internationaler Bench-
marking Tag geplant.

13.14. Veränderungsmanagement, lernende Organisation und Netzwerke

Nach Angaben von Herrn Dr. Stahl fördert der Strukturwandel eine beständige
Anpassung der Strukturen von Unternehmen. Bildungsdienstleister müssen daher
Betriebe als Partner beraten und neue maßgeschneiderte Konzepte entwickeln.
Dies geschähe bisher nur in Ausnahmefällen. Notwendig seien Kooperationen,
Partnerschaften, Netzwerke, um unterschiedliche Kompetenzen zusammenzubrin-
gen, sowie die Vernetzung der Betriebe. Durch Lernen zwischen den Betrieben
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entstehe Veränderungsmanagement und neue Schnittstellen zwischen den Betrie-
ben, die zu Neuerungen führten. Es bestehe ein Qualitäts- und Kostenproblem.
Auch das Bild der Dienstleister ändere sich und entwickele sich zu regional und
lokal moderierten Netzen. Netze von Dienstleistern seien notwendig, um Ver-
änderungsmanagement zu realisieren und Unternehmen müssten lernen, in Netz-
werken zu denken. Zielsetzung sei dabei, Institutionen zusammenzuführen, wie
z. B. Banken, Beratungs-, Bildungs- und Technologieeinrichtungen etc. Neu sei
daran nur die Kooperation und das Netzwerk, um integrierte Lösungen möglich
zu machen. Ziel sei ein one-stop-shop mit Schnittstelle entweder bei Organisatio-
nen oder bei einer anderen Koordinierungsstelle. Bottom-up-Netzwerke basierten
auf Know-how und Mitteln der Beteiligten. Die Unterstützung des Landes solle
weniger an Geld, denn in Moderation, bestehen.

14. Beratung:

14.1. Bedeutung der externen Unternehmensberatung – Hilfe zur Selbsthilfe
(RKW, Herr Dr. Fridrich)

Der externen Beratung als Hilfe zur Selbsthilfe komme ein ganz besonders hoher
Stellenwert zu. Mit externer Unternehmensberatung könnten und sollten Leistun-
gen, die das Unternehmen selbst nicht erbringen könne oder aus verschiedenen
Gründen nicht erbringen wolle, wie beispielsweise fehlendes Wissen und Erfah-
rung, fehlende Zeit für eine zu lösende Aufgabe, Zweifel an der Objektivität von
im Unternehmen durchgeführten Aufgaben oder auch das Gewinnen neuer Ein-
sichten mit anderen Fachleuten, erbracht werden.

Die Unternehmensberatung habe bei der Bewältigung des Strukturwandels für
kleine und mittlere Betriebe eine zentrale Bedeutung – somit auch die Beratungs-
förderung.

Als Dienstleistung entziehe sich die Beratung im voraus einer exakten Kosten-
Nutzen-Bewertung. Staatliche Beratungsförderung könne zumindest bei KMU’s
durch Verbilligung über finanzielle Hemmschwellen hinweghelfen und die Skep-
sis gegenüber Beratern reduzieren. Außerdem wären staatliche Investitionen in
die Reputation und Ausbildung von Unternehmensberatern eine Hilfe für den
Mittelstand und gleichzeitig eine große Möglichkeit den Standort Baden-Würt-
temberg in diesem Bereich zu profilieren.

14.2. Beratungförderung – wirksamstes Instrument der Mittelstandsförderung

Beratung ist nach Auskunft des RKW eines der wirksamsten Instrumente der
überbetrieblichen Mittelstandsförderung. Ziel der geförderten Beratungen sei es,
Leistungsreserven zu mobilisieren, die Ertragskraft zu steigern und die Anfällig-
keit der Unternehmen gegen äußere und innere Störungen zu vermindern oder
ganz zu beseitigen.

Ständige Marktveränderungen, rasche technische Entwicklungen und die Inter-
nationalisierung und Globalisierung der Märkte setze KMU’s unter einen hohen
Anpassungs- und Zeitdruck, die externe Unterstützung geradezu herausfordere.
Für diese Herausforderungen sei die Hilfe von externen Beratern speziell auch
mit staatlicher Unterstützung nicht nur über die Kurzberatung, sondern auch im
Rahmen von Intensiv- und Spezialberatungen notwendig.

14.3. Stärkere Ausrichtung auf Kleinst- und Kleinunternehmen

Speziell den kleinen Betrieben mit bis zu 50 Mitarbeitern sollte mehr Aufmerk-
samkeit entgegengebracht werden. Der größte Teil dieser Firmen sei derzeit in
seiner Existenz hochgradig gefährdet. Sie seien heute mehr in Verhandlungen mit
Banken befasst, als mit ihren ureigensten Aufgaben. Hinzu kommt, dass die
Generation der Firmengründer abtrete und häufig eine ungeregelte Nachfolge
hinterlasse. Das Potenzial dieser Firmen mit seiner Innovationskraft und seinen
Arbeitsplätzen dürfe in der heutigen Wirtschaftslage auf gar keinen Fall verloren
gehen.

In ihrer angespannten Situation seien die wenigsten dieser Firmen in der Lage, die
am Markt vorhandenen externe Beratungshilfe zu Marktpreisen einzukaufen.
Daher sei für sie eine Beratungsförderung unumgänglich. Aber gerade für diese
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Firmen sei in den letzten Jahren die Förderung erheblich reduziert worden – es
bestehe nur noch die Möglichkeit einer 2-tägigen bezuschussten Kurzberatung für
alle Branchen, in denen keine Verbandsberater (Handwerk, Einzelhandel, Hotel-
und Gaststätten, Verlage) vom Land gefördert würden.

Zusätzlich gebe es derzeit das Intensivberatungsprogramm zur Existenzgründung
bzw. -sicherung, über das Gründern und jungen Unternehmen in den ersten fünf
Jahren ihrer Selbständigkeit mit externer Beratung und Coaching geholfen wer-
den könne, ihre Fragen, Probleme und Unerfahrenheit in bestimmten Bereichen
der wirtschaftlichen Erfordernisse besser zu bewältigen. Außerdem gebe es vom
Land unterstützte Projekte und Maßnahmen zur Erschließung ausländischer
Märkte, die in den letzten Jahren aus Haushaltszwängen ebenfalls beschnitten
worden sei. Im Rahmen der EU-Förderung in strukturschwachen Ziel 5b-
Gebieten existiere für das Jahr 1999 noch ein Programm zur Einführung von
Qualitätsmanagement in KMU’s.

Im Vergleich zu anderen Bundesländern sei die Beratungsförderung für KMU in
Baden-Württemberg in den letzten Jahren vergleichsweise stärker reduziert
worden.

14.4. Themen und Branchen der Zukunft

In Baden-Württemberg seien mittelständische Unternehmen mit ihren innovativen
Produkten und Verfahren der Motor des Fortschritts. Es gebe zwar viele Ideen; es
fehle aber oft am Wissen und an den organisatorischen Möglichkeiten, diese
Ideen in ein Produkt zu übersetzen und auf den Markt zu bringen. D. h.: Es
existiere kein professionelles Innovationsmanagement.

Innovationsmanagement solle ein Unternehmen in allen Funktionen und Be-
reichen durchdringen. Es fordere neue Qualitäten bei Führungskräften sowie Mit-
arbeitern. Es müsse ein ständiger Prozess initiiert werden, der einer langfristigen
Begleitung und Betreuung durch Externe bedürfe. Hier gebe es Ansatzpunkte für
eine verstärkte Förderung bei KMU. In diesem Zusammenhang seien auch die
Einführung von neuen Techniken speziell beim E-Commerce und E-Bussiness zu
sehen.

Die industrielle Produktion in Baden-Württemberg spiele auch heute noch eine
entscheidende Rolle. Neue Produktionssysteme und deren Prinzipien, die in den
letzten Jahren zu erheblichen Produktivitätssteigerungen in verschiedenen Unter-
nehmen geführt hätten, reduzierten sich im Mittelstand jedoch stark auf das Ge-
biet der teilautonomen Gruppenarbeit, was dem „Wettbewerbsfaktor Produktion“
nicht gerecht werde. Zur Neugestaltung und Effizienzverbesserung seien KMU’S
gerade bei der Neugestaltung ihrer Organisation zu unterstützen.

Wenn der Weg in fremde Märkte aus organisatorischen, personellen oder Kosten-
gründen für ein einzelnes Unternehmen versperrt sei, könne eine Kooperation
Gleichgesinnter eine erfolgreiche Lösung sein. Auf diese Überzeugung stütze sich
das „Kontaktstellen- oder Firmenpool-Programm“ des Landes Baden-Württem-
berg, das vom RKW seit Mitte 1996 betreut werde. Dieses Programm fördere
Kooperationsgruppen, die sich Märkte über einen eigenen Auslandsstützpunkt
erschließen wollten. Auch eine externe Einzelberatung zum Einstieg in Märkte
wie Amerika oder Ostasien helfe dem Mittelstand und sichere Arbeitsplätze in
Baden-Württemberg. Stetig steigende Nachfragen nach diesen Unterstützungen
könnten jedoch auf Grund gekürzter Mittel nicht immer bedient werden – teil-
weise mussten Programme wie zum Beispiel die Ostasienberatung wegfallen,
weil keine Mittel mehr vorhanden seien.

Der Beitrag der Automobil- und -zulieferindustrie werde für Baden-Württemberg
auch künftig entscheidend sein. Weltweite Branchentrends würden jedoch zu ein-
schneidenden Veränderungen führen – es werde ab dem Jahr 2000 mehr als 25 %
Überkapazitäten geben. Entsprechendes Prozess- und Produkt-Know-how, bran-
chenspezifische Managementsysteme, effektive Zulieferkooperationen und eine
konsequente Kostenbeherrschung würden für den Automobilstandort Baden-
Württemberg wettbewerbsentscheidend. Hinzu kommt schon heute, dass die
KMU’s eine hohe Zusatzbelastung auf Grund eines von den Lieferanten geforder-
ten verschärften Qualitätsmanagements (QS 9000 und die VDA-Bestimmungen)
hätten, die gerade für kleinere Zulieferunternehmen zu einer existentiellen Be-
drohung würden. Hier sei externe Hilfe unabdingbar.
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14.5. Verstärkung der Unternehmenssicherung

Beratungen, die der Existenzgründung und -sicherung dienen seien wichtig. Aber
auch die Beratung zur Unternehmenssicherung und -entwicklung der kleinen
Unternehmen, sowohl im Dienstleistungs- und verarbeitenden Bereich, dürfe
unter keinen Umständen vergessen werden. Sie seien angesichts der dort angesie-
delten Arbeitsplätze und vorhandenen Innovationskraft unverzichtbar. Sie müssen
verstärkt unterstützt werden.

Innovationsmanagement sei absolut notwendig und für den Mittelstand der eigent-
liche Schlüssel, um die erforderlichen Durchbrüche zu erzielen. Für alle mittelstän-
dischen Unternehmen gilt, dass die dazu notwendige Beratung langfristig angelegt
sein müsse, so wie auch der Weg von der Idee zum vermarktbaren Produkt einen
längeren Zeitraum umfasse. Hier sei eine mit einer Erfolgskontrolle versehene
Managementbegleitung, vergleichbar dem Existenzgünder-Coaching notwendig.

Beratungen, die mittelständischen Unternehmern helfen würden, auf ferne Märkte
vorzustoßen, sollten, bzw. müssten, ein fester Bestandteil zukünftiger Fördermaß-
nahmen bleiben. Die Schwierigkeiten, die sich für ein mittelständisches Unter-
nehmen aus Entfernungs-, Kosten- und Sprachproblemen ergeben, können ohne
zusätzliche Hilfe nicht bewältigt werden.

Ständig wechselnde Anforderungen an KMU (siehe die künftigen Notwendig-
keiten an die Automobilzulieferer) erforderten einen flexiblen Einsatz der Förder-
programme. Hier sollten situativ der Wirtschaftsverwaltung zusätzlich Mittel zur
Verfügung gestellt werden, um über Spezial- und Intensivberatungen branchen-
oder themenbezogen die Wettbewerbssituation der KMU zu erhalten oder zu ver-
bessern.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass in den letzten Jahren Gelder für die Bera-
tungsförderung wegen schwieriger Haushaltslage kurzfristig gekürzt wurden.
Künftig sollten Mittel für die Unternehmensberatungsförderung bedarfsgerecht
zur Verfügung gestellt werden.

Beratungshilfen sind besonders effizient: Mit relativ geringen finanziellen Mitteln
des Staates könne mit externer Beratung viel bewirkt werden, und so manches
Unternehmen seine Wettbewerbsposition gerade im globalen Markt behaupten
oder sogar verbessern.

Das RKW plädierte daher für die bestehende Beratungsförderung sowie für die
Wiederherstellung der Programme der achtziger und frühen neunziger Jahre.

14.6. Bedeutung der Beratung für KMU aus Sicht der Verbände

Auch die Verbände betonten insgesamt übereinstimmend die besondere Bedeu-
tung der Beratung für KMU. Von zahlreichen Verbänden wurde die Beratungs-
förderung ebenfalls als das wichtigste Förderinstrument benannt.

14.7. Beratung aus Sicht der Unternehmen

Mehrere Mittelständler lobten die Betreuung durch Wirtschaftsfördergesellschaf-
ten und Kammern während der Unternehmensgründung, vermissen aber Bera-
tungsunterstützung in der Wachstumsphase.

Die öffentliche Hand solle zudem kompetente Beratungsstellen in Rechtsangele-
genheiten zur Verfügung stellen, da kleine Betriebe einen Rechtsanwalt in An-
spruch nehmen müssten, während Großbetriebe sich einen eigenen Juristen leisten
könnten. Außerdem könnten öffentliche Rechtsauskunftsstellen eine schnelle,
offensive Information über Gesetzesänderungen durchführen, die ansonsten an
den Unternehmen unbeachtet vorbeizögen.

Die Dienstleistungsorientierung der Verwaltung muss nach Ansicht vieler Unter-
nehmer verbessert werden. Allerdings werden auch vereinzelt kommunale Ver-
waltungen gelobt. Es ist aber allgemeine Ansicht, dass die Verwaltung in wirt-
schaftlichem Denken geschult werden muss und sich stärker mit den Anforderun-
gen der Wirtschaft auseinandersetzen soll.

Viele Unternehmer sprachen sich allerdings gegen Service- oder Beratungs-
Angebote der Verwaltung aus. Diese seien meistens nicht notwendig oder besser
privatwirtschaftlich abzudecken; „man soll uns einfach unsere Arbeit tun lassen“.
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14.8. Beratungsbedarfe:

14.8.1. Handwerk (Handwerkskammer Reutlingen)

Der hohe Beratungsbedarf werde trotz der finanziellen Förderung durch Land und
Bund derzeit nicht zufriedenstellend abgedeckt.

Es zeigten sich zunehmend mehr qualifizierte und gut vorbereitete Existenzgrün-
der aus dem handwerklichen Bereich; aber auch mehr aus handwerksähnlichen
Bereichen mit unzureichender fachlicher und kaufmännischer Qualifikation und
mangelhafter Vorbereitung auf die Existenzgründung; mehr bestehende Betriebe,
die rechtzeitig die Beratung nachfragten und ihre wirtschaftliche Situation über-
prüfen ließen (Bilanzanalyse, Marketing, etc.), um den Betrieb frühzeitig auf neue
Anforderungen auszurichten; gleichzeitig aber auch eine starke Zunahme der
Nachfrage nach Sanierungsberatung bis hin zum Versuch einer halbwegs geord-
neten Abwicklung.

Die Kooperationsberatung müsse intensiviert werden, denn eine große Über-
lebenschance für Kleinbetriebe bestünde darin, dass sie durch die richtige Koope-
rationsform die Vorteile größerer Einheiten nutzen könnten ohne die Vorteile
kleinerer Einheiten aufzugeben.

Empfehlenswert wäre – aus Sicht des itb – zudem der Aufbau eines Kreises orga-
nisationseigener Spezialberater im Bereich „Marketing“, die überregional die
Betriebe des Handwerks bei der Entwicklung eigener Marketing-Konzeptionen
im Sinne des „Coaching“ unterstützen und die die Erkenntnisse aus ihrer Bera-
tungstätigkeit als eine Sammlung von „Best-Practice“-Beispielen dem Handwerk
über eine Leitstelle allgemein zugänglich zu machen.

Diese Aufgabe könne der bislang eingesetzte und mit Landes- und Bundesmitteln
bezuschusste Kreis organisationseigener Berater nicht zusätzlich erbringen. Der-
zeit werde unter den Beratungsthemen der Betriebsberater im Lande das Thema
Marketing lediglich in rund 9 % aller Beratungsfälle – meist als Kurzberatung
unter 5 Stunden Dauer – angesprochen. Der Umfang und die Dauer dieser Bera-
tungsaktivitäten reiche nicht aus, um eine größere Anzahl von Betrieben in ihrer
entscheidenden Schwachstelle „Marketing“ zu unterstützen.

Nach Untersuchungen des ZDH hätten rund 7 % der Betriebsberatungen als
Hauptthema die Nachfolgeberatung.

14.8.2. Stellungnahme der Handwerkskammer Konstanz zum Regionalen Dia-
logforum 1. Oktober 1999

Gerade in der Region entlang des Hochrheins hat sich der Beratungsbedarf, nicht
zuletzt bedingt durch die gravierende strukturelle Problematik, erheblich erhöht.
Darüber hinaus erweist sich der Generationswechsel immer mehr als existen-
tielles Problem, insbesondere für die kleineren Familienbetriebe. Rund 2 000
Betriebe werden in den nächsten 5 Jahren einen Nachfolger suchen. Neben der
Nachfolgeregelung bildet die Existenzsicherung der bestehenden Betriebe einen
weiteren Schwerpunkt der Beratungsleistungen. Dabei werden zunehmend
Themen wie die Umsetzung neuer Strategien im Handwerk und die Bildung von
Kooperationen zu wesentlichen Beratungsinhalten. Immer häufiger wird jedoch
auch der Berater auf Grund von akuten Liquiditätsschwierigkeiten zum Krisen-
manager. Die wachsenden Anforderungen bedürfen deshalb einer ständigen
Weiterbildung der Berater, so dass die rückläufige Tendenz bei der öffentlichen
Förderung der Beraterstellen bei den Kammern insbesondere im Interesse der
Betriebe entgegengetreten wird. Unverändert bildet die klassische Existenz-
gründungsberatung einen wesentlichen Beratungsbestandteil bei der Beratung.

14.8.3. Baden-Württembergischer Industrie- u. Handelstag (BWIHT)

Verstärkung der turn-around-Beratung

Der BWIHT betonte, Beratungsleistungen seien wichtige Bausteine für eine ziel-
gerichtete Unterstützung und Hilfestellung von Unternehmen bei der Anpassung
an ein sich veränderndes Umfeld. Unternehmen benötigten aber vor allem Unter-
stützung, wenn sie in Schwierigkeiten gerieten, so z. B. Liquiditätsschwierig-
keiten. Gerade hier fehlten jedoch meistens bedarfsgerechte Beratungsangebote.
Ein erprobtes Angebot seien die sogenannten „Runden Tische“ der Deutschen
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Ausgleichsbank zusammen mit den IHKn. Der „Runde Tisch“ setze auf Synergie-
effekte und binde alle Institutionen ein, die zu einer Stabilisierung des Unterneh-
mens beitragen könnten, vor allem auch die Banken. Im Rahmen dieses Projekts
werde zunächst durch einen kompetenten Berater eine gründliche Unternehmens-
diagnose durchgeführt, die die Schwachstellen im Betrieb aufzeige. Diese Unter-
nehmensanalyse bildet die Grundlage für die weiteren Gespräche am sogenannten
„Runden Tisch“. Die Beteiligten entwickelten gemeinsam eine sachgerechte und
praktikable Lösung zur Beseitigung der betrieblichen Fehlerquellen und zur
Finanzierung und Sicherung des Unternehmens. Die Betreuung des „Runden
Tisches“ erfolge durch die entsprechende Industrie- und Handelskammer bzw. die
Handwerkskammer. Momentan bestehe dieses Angebot in Baden-Württemberg in
den IHK-Bezirken Heilbronn und Ulm.

14.8.4. Bund der Selbstständigen (BDS)

Angesichts des bevorstehenden Generationenwechsels hält der BDS insbesondere
Hilfe für die erfolgreiche Betriebsübergabe geboten. Übergabe ohne Beratung
werde jedoch in den wenigsten Fällen erfolgreich sein. Der BDS empfiehlt daher
eine staatlich geförderte Kampagne zur Inanspruchnahme von Beratung und zur
Unterstützung von Beratung.

14.9. Beratungsstrukturen:

14.10. Struktur der Beratung öffnen – Angebot oft nicht KMU-gerecht (UVIS,
Herr Arnold)

Kleinere KMU seien durch ein beschränktes Selbst- und Zeitmanagement zu-
gunsten des notwendigen operativen Tagesgeschäftes kaum in der Lage Angebote
zu nutzen und wenn, mit dem verfügbaren regionalen Angebot nicht immer zu-
frieden. Arnold kritisierte dabei Wettbewerbsverzerrungen und -beschränkungen
durch die Struktur der Beratungsförderung über organisationseigene Kammer-
beratung.

Handlungsbedarf bestehe darin,

a.) Institutionen, die als Zielgruppe „Existenzgründer“ ansprächen, zu evaluieren

b.) und Praktiker der Materie – die Unternehmensberater – besser in Konzepte
einzubinden

Er plädierte stattdessen für eine freie Beraterwahl: Positiv seien alle Förder-
modelle, bei denen das Unternehmen (Nutzungswillige) die Möglichkeit habe,
frei seinen Berater zu wählen. Dies geschehe auf Bundesebene im Beratungs- und
Seminargeschäft durch die Richtlinie zur „Förderung von Unternehmensberatun-
gen für kleine und mittlere Unternehmen vom 26. Juni 1997“. Auf Landesebene
griffen in Baden-Württemberg andere Denkansätze, z. B. über RKW, Fraunhofer
oder Steinbeis-Institute Raum. Eine freie Wahl im Markt, die Nutzung anderer
kompetenter Berater sei nicht möglich, soweit diese, nicht Mitglieder der Organi-
sation oder eines der Organisation zugehörigen Pools seien. Die breite Angebots-
vielfalt und das besondere Know how von vorhandenen Experten im Land könne
auf diese Weise nicht genutzt werden.

Abhilfe könne geschaffen werden durch Öffnen der Beratungsprogramme für alle
Unternehmer dahingehend, sich die Berater ihrer Wahl bei frei zu vereinbarenden
Konditionen aussuchen und nehmen zu können und eine Zuschussgewährung in
Form eines Festsatzes je Stunde, Tagewerk oder Projekt zu beschränken (vgl.
Bundesprogramm).

14.11. Handwerkskammer Reutlingen

Freiberufliche Beratung und Beratung durch Kammern/Verbände könne durch die
Trennung zwischen Kurzberatung und Langzeitberatung/Coaching sehr gut
gemeinsam existieren. Die Zusammenarbeit zwischen freiberuflicher und organi-
sationseigener Beratung werde oft durch unnötiges Konkurrenzdenken erschwert.
Im Interesse der Unternehmen solle auf verstärkte Zusammenarbeit zwischen den
Beratungseinrichtungen geachtet werden.
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14.12. Einzelhandelsverband (EHV)

Es sei immer wieder von unterschiedlicher Seite der Vorwurf zu hören, die ge-
bührenfreie Kurzberatung stünde in unmittelbarer Konkurrenz zur kostenpflich-
tigen Langzeitberatung. Im Hinblick auf die KMU stünden beide Beratungsarten
nicht im Gegensatz zueinander. Sie stellten vielmehr eine Ergänzung des gesam-
ten Beratungsangebots dar.

14.13. Qualifikation der Unternehmensberater und Vermittlungsprozess verbes-
sern (RKW)

Der Beruf des Unternehmensberaters stehe für jeden offen, es gebe keinerlei
Zugangsvoraussetzungen und keine wirklich zuverlässigen Qualifikationsmerk-
male. Daher bestehe gerade in kleinen und mittleren Unternehmen eine erhebliche
Unsicherheit im Umgang mit Beratern. Dies habe auch eine europaweite Unter-
suchung bestätigt, in der herausgefunden worden sei, dass 45 % aller KMU mit
Unternehmensberatern nichts zu tun hatten. Außerdem seien Unternehmer und
Führungskräfte vielfach überfordert, den richtigen und passenden Berater zu
verpflichten, denn neben Erfahrungen und fachlichem Wissen eines externen
Beraters muss insbesondere auch die „Chemie“ passen.

Der Versuch, Allgemeinstandards und Rahmenbedingungen für einen Unter-
nehmensberater zu bestimmen, war in den letzten Jahren wenig erfolgreich. Spe-
zielle Qualifizierungsangebote zum Beispiel an staatlichen Einrichtungen sind
europaweit nicht vorhanden – ein bundesweit seltenes Angebot bietet u. a. die
Beraterakademie des RKW Baden-Württemberg. Im Sinne einer Verstärkung des
Dienstleistungsstandortes Baden-Württemberg bestünden für BW sehr gute Mög-
lichkeiten, sich im Bereich der Qualifizierung von Unternehmensberatern zu posi-
tionieren.

14.14. Qualifikation der Berater, Qualitätskriterien der Beratung

Ein großes Problem stelle für die Betriebe die bei Auftragsvergabe oft nur schwer
erkennbare Qualifikation des Beraters dar. Es gebe nicht zuwenig Berater, es gebe
aber zu viele nicht ausreichend qualifizierte Berater.

Notwendig sei es, dem Berater und Coach in der (unternehmerischen) Gesell-
schaft einen höheren Stellenwert zu geben. Berufsrecht und CMC-Qualifikation
seien durch Institute und Körperschaften entsprechend zu portieren (Arnold).

Etwa zwei Drittel aller Unternehmen haben entweder schlechte Erfahrungen mit
Unternehmensberatungen gemacht oder eine schlechte Meinung über sie. Gründe
dafür sind: zu große und wechselnde Beraterteams, zu wenig spezielle Branchen-
kenntnisse, zu aufwändige Ist-Aufnahme, zu wenig verwertbare Erkenntnisse.
Eine Umfrage unter besonders erfolgreichen Mittelstandsunternehmen habe
ergeben, dass mittelstandsgerechte Beratung nicht in ausreichender Qualität und
Spezialisierung angeboten werde, so Peter von Windau, Geschäftsführer der
Deutschen Gesellschaft für Mittelstandsberatung (DGM). Dies betreffe die Be-
ratung bei der Unternehmensnachfolge, die bei Junior, Senior und Unternehmen
ansetzen müsse sowie die Hilfe zur Selbsthilfe, d. h. Unterstützung bei Markt-
informationen und Wettbewerbspositionierung, Entwicklung von Unternehmens-
strategie, Erstellung professioneller business-Pläne, Investitionspläne und Schaf-
fung der Voraussetzungen für ein gutes Kreditrating durch potenzielle Finanziers.

14.15. Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA)

Der VDMA steht den Programmen zur Förderung von Unternehmensberatungen
dagegen insgesamt kritisch gegenüber. Diese nutzten oft den Beratern mehr als
den beratenen Unternehmen. Es mangele oftmals an einer gewissenhaften Aus-
wahl und Bewertung der Berater.

14.16. Erfolgsfaktoren der Beratung

Zur Verbesserung der Tätigkeit der organisationseigenen Betriebsberater hat das
itb in einer empirischen Studie die Erfolgsfaktoren der Tätigkeit von Betriebs-
beratern am Beispiel der Betriebsübergabe-Beratungen analysiert. Die Studie
kommt zu dem Ergebnis, dass neben den fachlichen Kompetenzen eines Beraters
vor allem seine soziale Kompetenz entscheidend zum Erfolg einer Übergabe-
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beratung beitrage – ein Kompetenzfeld, das in den Berater-Weiterbildungspro-
grammen bislang zugunsten einer weiteren fachlichen Qualifizierung weitgehend
vernachlässigt werde.

In Zukunft sei der Moderationsfähigkeit und dem Ausbau der sozialen Kompeten-
zen der Berater besondere Beachtung – etwa im Bereich ihrer laufenden Quali-
fizierung – zu schenken.

Bei der Betriebsübergabe spielten oftmals psychologische Probleme mit. Ursache
seien unterschiedliche Wertorientierungen bei den Generationen, diese würden in
der Beratung nicht immer ausreichend berücksichtigt.

Eine weitere Verbesserung der Leistungsfähigkeit der organisationseigenen
Betriebsberater werde sich durch den Aufbau eines „Beratungs-Informations-
systems“ über ein spezielles Intranet ergeben. Grundgedanke sei dabei, dass
einzelne Betriebsberater jeweils ihre Spezialkenntnisse über Datenbanken dieses
Informationssystems allen Beratern zur Verfügung stellten.

Bei den Betriebsberatern im Lande selbst würden dazu Investitionen in die ent-
sprechende Hardware zur Nutzung dieses Informationssystems notwendig sein
(vgl. tools bei größeren Unternehmensberatungen!).

14.17. Empfehlungen zur Gestaltung der Beratungsförderung Hotel- und Gast-
stättenverband (Hoga)

Die Beratungsförderung habe sich über viele Jahre hinweg bewährt. Die
Nachfrage sei unverändert hoch. Es seien lediglich geringe Optimierungen
notwendig:

• So solle die Umsatzgrenze von 2,5 Mio DM auf 5,0 Mio. DM erhöht werden,
um so gerade den wachsenden Hotelbetrieben (nach der Nachfolgeregelung
etc.) eine entsprechende Dienstleistung anbieten zu können. Durch die Bran-
chenstruktur werde kein deutlicher Nachfragezuwachs zu erwarten sein.

• Der Beratungsanspruch bei verbandsbezogenen Beratungen solle von mehreren
Jahren flexibel zusammengefasst werden können.

• Für TQM-Einführungsunterstützung solle ein neues Beratungsprogramm auf-
gelegt werden. So könne die Leistungspolitik des Gastgewerbes flächen-
deckend optimiert werden. (Mind. 5 Tage pro Betrieb.)

14.18. Empfehlungen des Landesverbands der freien Berufe (LfB)

• Verbesserung der Niederlassungsberatung

• Angebote der laufenden Beratung, möglichst vor Ort

• Pflichtkurse und -beratungen

• Intensivierung der kollegialen Beratung; regionale Beratungsgruppen mit er-
fahrenen Kollegen

• verstärkte Kooperation der Beratungsinstitutionen

• Durchführung von Komplettberatungen

• Erstellung von regionalen Marktanalysen

14.19. Landesinnungsverband elektrotechnische Handwerke

Kritisiert wurde vom Landesinnungsverband die Rückführung der Fördermittel
durch Bund und Land für verbandliche Beratungsleistungen – in den letzten 5
Jahren hätten sich die Fördermittel nahezu halbiert. Er forderte eine Aufstockung
dieser Mittel, um die Betriebsberatung angesichts der konjunkturell angespannten
Lage intensivieren zu können.

Erfolgversprechende Maßnahmen für die Bestandssicherung der Betriebe seien
intensive langfristig angelegte und gewerksspezifische Beratungen, die nur durch
den Fachverband sichergestellt werden könnten. Dies gelte sowohl für die Bera-
tung der potentiellen Betriebsübernehmer, als auch für die (rechtzeitige) Beratung
der Unternehmer, die den Betrieb übergeben wollen.
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14.20. Fachverband Sanitär-Heizung-Klima (SHK)

Bedingt durch Betriebsgröße und Ausübung der Unternehmerfunktion durch
i. d. R. technisch ausgebildete Unternehmensleiter (Meister bzw. Ingenieure) wür-
den die betriebswirtschaftlichen und Unternehmensführungsfunktionen häufig
nicht oder nur indirekt erfüllt. Da deren Sicherstellung wesentlich für den Unter-
nehmenserfolg verantwortlich sei, sei eine deutlich verstärkte Beratungsleistung
und Bereitstellung von organisatorischen Arbeitshilfsmitteln durch die Fachorga-
nisation notwendig, um die Betriebe konkurrenzfähig zu halten bzw. zu machen.

Gerade kleineren, und neugegründeten SHK-Handwerksunternehmen falle es be-
sonders schwer, für die Lösung von betrieblichen Problemstellungen geeignete
Beratungskapazität einzukaufen, da die erforderliche Marktübersicht fehle sowie
die Prüfung des Kosten-/Leistungsverhältnisses nicht ausreichend wahrgenom-
men werden könne.

Umso wichtiger sei die betriebliche Beratung durch die branchenspezifisch orien-
tierten Berater der Handwerksorganisation, die im technischen, betriebswirt-
schaftlichen und umweltschutzrelevanten Bereich die notwendigen spezifischen
Kenntnisse besäßen.

Neben der organisationseigenen Beratung, die eher kurzfristig ausgelegt sei, pfle-
ge die SHK-Berufsorganisation zudem Kontakte zu „freien“ Betriebsberatern mit
Branchenkompetenz, die gegebenenfalls in einen länger anstehenden Beratungs-
prozess integriert würden.

Der SHK empfahl:

• Stärkere Förderung der organisationseigenen Beratungsstellen im Handwerk

• Erhöhung der finanziellen Ausstattung

• weniger Verwaltungsaufwand bei Antragsstellung und Verwendungsnachweisen

• Unterstützung bei der Errichtung von internetgestützten Beratungs- und Infor-
mationsangeboten

• Unterstützung bei Erstellung von Marktanalysen (insb. zu Trenderkennung)

• Förderung von Kurzberatungen, die marktbedingt der Anzahl nach zunehmen
würden

• Ausbau der geförderten „freien“ Tagesberatungen:

Oftmals seien mittel- und langfristige Betreuungskonzepte notwendig, um Ab-
weichungen vom festgelegten Beratungsziel zu analysieren und dem Unterneh-
mer Methoden zur Handlungskorrektur nahezubringen.Viele kleinere und mitt-
lere SHK-Handwerksbetriebe könnten ohne Fördermaßnahmen die existenz-
sichernden Beratungsmaßnahmen nicht finanzieren.

• Fördermaßnahmen zur fachspezifischen Qualifizierung und Katalogisierung
(Beraterpool) für „freie“ Handwerksberater.

• Durch branchenspezifische freie Berater, die an die jeweilige Fachorganisation
im Sinne einer Leitstelle für freie Unternehmensberater angebunden werden
könnten, würden die Betriebe vor „Scharlatanen im Beratungsbereich“ ge-
schützt und es wären damit qualitativ hochwertige Beratungsstandards gewähr-
leistet, die in zahlreichen Fällen die Existenz von mittelständischen Betrieben
durch kostensenkende und marketingfördernde Maßnahmen sichern und
Arbeitsplätze erhalten könnten.

Bei KMU müsse geworben werden für die Unverzichtbarkeit von Fremdberatung,
denn „Selbstbefruchtung“ sei kaum möglich. Handwerksbetriebe müssten externe
Beratung als Chance sehen, nicht als Rettungsanker für Problemfälle.

• Für die Notwendigkeit einer regelmäßigen Beratung sollte verstärkt damit ge-
worben werden, dass diese im Sinne einer Vorsorgecheck-Maßnahme gesehen
werde.

• Checklisten zur Selbstdiagnose als Vorstufe und ggf. „Ersatz“ für Beratungen
durch die Fachorganisation erstellen.

• Gemeinschaftsprojekte und Erfa-Gruppen als wichtige Instrumentarien
betriebsübergreifender Beratung fördern
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Herr Dr. Steinle, BWHM empfahl ein Beratungsprogramm zur Existenzsiche-
rung, Wachstum, Neuausrichtung und Turn-around-management. Die BWHM
führe seit April 1999 eine 2-Tagesanalyse durch, die identisch mit dem RKW-
Beratungsprogramm sei, diese greife allerdings bei Unternehmen, die nicht älter
als 5 Jahre seien. Anschließend sei nur eine Bundesförderung möglich. Die Nach-
teile der Bundesförderung: Eine Antragsstellung sei erst nach der Beratung mög-
lich, die Förderung generell nur möglich, sofern Mittel vorhanden seien, der
Höchstbetrag liege bei 3 600 DM. Angesichts der wachsenden Zahl an Sanie-
rungsfällen, des Eigenkapitalmangels, sowie verschiedener Krisenbranchen im
Handwerk, z. B. Automobilhandel, wurde daher angeregt, einen Schwerpunkt im
Bereich der Beratungsförderung zur Neuausrichtung und Turn-around zu setzen.

14.21. Beratungsförderung des Bundes und des Landes Baden-Württemberg

Einzelne Unternehmer forderten beim Regionalen Dialogforum am 7. April 2000,
die Bundeszuschüsse für die Beratung nicht zu streichen und die Richtlinien für
Unternehmensberatung zu durchleuchten und zu ändern. Auch sei eine stärkere
Förderung von bestehenden Betrieben notwendig und gleichzeitig eine stärkere
Differenzierung bei der Förderung von Existenzgründungen. Es erfolge zu viel an
Förderung von Existenzgründern auch in reifen Märkten.

14.22. Stellungnahme des Wirtschaftsministeriums vom 7. Juni 2000 zur geplanten
Kürzung der Beratungsförderung für das Handwerk durch die Bundes-
regierung:

Struktur und Entwicklung der Finanzierung der Handwerksberatung

Die Beratungsförderung im Handwerk wird gewährt für die Unterstützung ständi-
ger Beraterstellen (fest angestellte Beraterinnen und Berater) bei den Handwerks-
kammern und bei Fachverbänden des Handwerks. Von derzeit insgesamt 85 Bera-
terstellen im Handwerk in Baden-Württemberg werden 48 von Bund und Land
gemeinsam und 37 ausschließlich vom Land gefördert.

In Baden-Württemberg kann die Leistung dieser Berater von einem Betrieb für
max. 2 Beratungstage im Jahr in Anspruch genommen werden. Die Beratungs-
leistung der ständigen Berater von Kammern und Verbänden, die gemeinsam vom
Bund und Land gefördert werden, ist auf Grund der Bundesrichtlinien für die Un-
ternehmen kostenlos zu erbringen. Für ausschließlich vom Land geförderte
Beraterstellen kann eine Kostenpauschale erhoben werden (von Einzelorganisa-
tionen derzeit in Höhe von ca. 160 DM bis 500 DM pro Beratungstag).

Das Land hat sich 1996 die Pauschalförderung der ausschließlich von ihr
geförderten Beraterstellen auf eine Tagesförderung umgestellt. Der Vorteil der
Neuregelung ist ein Zugewinn an Flexibilität, da im Bedarfsfall auch extra
Beratungsleistungen zugekauft werden können.

Die Konsolidierung des Landes- und Bundeshaushaltes führte zu einer Reduzie-
rung der Beratungsförderung: von einer Regelförderung pro Stelle und Jahr in
Höhe von 64500 DM (1990 – 1994) auf aktuell 53 000 DM (2000), davon wurde
ursprünglich 2/3 vom Bund und 1/3 vom Land gefördert, zwischenzeitlich ist der
Anteil des Landes überproportional zurückgegangen auf mittlerweile knapp über
25 %.

Bedeutung und Besonderheiten der Handwerksberatung, insbesondere der organi-
sationseigenen Beratung

Angesicht der aktuellen Herausforderungen, denen auch das Handwerk gegenüber
steht, ist die Beratung ein zentrales Instrument zur Bewältigung des Strukturwan-
dels, zur Sicherung der Unternehmensnachfolge und für die Existenzgründung im
Handwerk.

Handwerksunternehmen sind mit einer durchschnittlichen Betriebsgröße von ca.
10 Mitarbeitern (fast die Hälfte haben 1 bis 4 Mitarbeiter) kleine Betriebe. Die
Betriebsinhaber verfügen nicht über Expertenstäbe und sind daher auf kurzfristig
verfügbare, auch relativ geringfügige branchenspezifische Beratungsleistungen
angewiesen. Dementsprechend liegt nach Darstellung des BWHT der durch-
schnittliche Zeitaufwand bei der organisationseigenen Beratung im Hauptfeld der
betriebswirtschaftlichen Beratung bei 4 Stunden.
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Diese in der Mehrzahl kurzen Beratungsfälle könnten aus Rentabilitätsgründen
von freiberuflichen Unternehmensberatern, die tendenziell eher größerbetrieblich
strukturierte Wirtschaftsbereiche betreuen, nicht in erforderlichem Umfang über-
nommen werden, da Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis stehen. Die Kurz-
beratung dient allerdings als Einstieg in eine längerfristige Beratung durch einen
freiberuflichen Berater, da sie in vielen Fällen einen intensiveren Beratungsbedarf
offenlegt.

Kürzungspläne der Bundesregierung und zu erwartende Konsequenzen

In einer Sitzung des Bund-Länder-Ausschusses Handwerk-, Wirtschaft- u. Ge-
werbeförderung am 21. März 2000 hat der Vertreter des BMWI mitgeteilt, dass
das BMWI beabsichtige, die Bundesförderung der organisationseigenen Beratung
ab 2001 zu streichen.

Einer Äußerung des Bundes ist zu entnehmen, dass beabsichtigt ist, „die bisheri-
gen Zuwendungen für organisationseigene Berater in die Beratungsförderung des
Bundes zu integrieren und somit gleiche Chancen für alle Bereiche des Mittel-
stands bei der Inanspruchnahme der Hilfen sicherzustellen sowie auch freiberuf-
liche Berater nicht zu benachteiligen“. (Bericht BMWI 4. Sitzung des Wirt-
schaftausschusses des Bundestags vom 10. Mai 2000).

Weitere Zielsetzungen sind Haushaltskonsolidierung und Prüfung der Umstruktu-
rierung der Förderung zu Gunsten freiberuflicher Beratungen. Ein mit dem ZDH
abgestimmtes Konzept liegt inzwischen vor. Die Neuregelung beinhaltet im Kern
eine Umstellung der Förderung von der Pauschal- zur Einzelfallbezuschussung
bzw. Tagewerksförderung und lehnt sich damit an das in Niedersachsen und
Baden-Württemberg praktizierte Förderverfahren an.

Nachdem sich die Bundesländer für den Erhalt und die konzeptionelle Weiterent-
wicklung der Förderung der organisationseigenen Beratung ausgesprochen haben,
fiel im Juli der Beschluss, die Förderung aufrechtzuerhalten. Dies hat im Haus-
haltsplanentwurf des Bundes für das Jahr 2001 seinen Niederschlag gefunden.
Damit ist der Erhalt der organisationseigenen Beratungsinfrastruktur gewähr-
leistet.

Das Land hat sich für eine Beibehaltung der organisationseigenen Beratung im
Handwerk ausgesprochen. Über die Einzelheiten der zukünftigen Regelung wer-
den derzeit Gespräche des BMWI mit dem ZDH geführt.

Die Förderung der organisationseigenen Beratung im Handwerk durch den Bund
beträgt für Baden-Württemberg rund 2 Mio. DM im Jahr. Eine Streichung könnte
weder von einer Handwerksorganisation noch vom Land aufgefangen werden, mit
der Folge, dass die organisationseigene Beratung entweder zurückgefahren wer-
den müsste, oder die beratenden Unternehmen einen Eigenanteil leisten müssten.
Die Umstrukturierung zu Gunsten einer Förderung freiberuflicher Beratungen,
dürfte einen relativ hohen Eigenanteil der beratenden Betriebe erforderlich
machen. Dies würde zu einer Abnahme der Nachfrage von kleineren Unter-
nehmen nach Beratungsleistung führen.

Handlungsmöglichkeiten und Absichten der Landesregierung

In ihrer Sitzung am 18./19. Mai 2000 hat sich die Wirtschaftsministerkonferenz
einstimmig für eine Beibehaltung der organisationseigenen Beratungsförderung
im Handwerk ausgesprochen und vom Bund verlangt, für den Fall einer grund-
legenden Änderung der organisationseigenen Beratung, unter Beteiligung der mit-
finanzierenden Länder sicherzustellen, dass die Effizienz und Zielorientierung
dieser Förderung auch weiterhin gewährleistet ist. Ministerpräsident Teufel und
Wirtschaftsminister Dr. Döring haben sich in Schreiben an Bundeswirtschafts-
minister Müller für eine Beibehaltung der organisationseigenen Beratung im
Handwerk ausgesprochen. Strukturelle Überlegungen zur künftigen Finanzierung
mit Blick auf mögliche Empfehlungen der Enquete unter Berücksichtigung der
Ergebnisse der Bund-Länder-Arbeitsgruppe sowie des RWI-Gutachtens von
1996.

Das RWI hat vorgeschlagen, dass sich der Bund bei der Beratungsförderung auf
ein Basisprogramm beschränken und die längerfristige Beratung Angelegenheit
der Länder sein solle. Im Wesentlichen sollte das bisherige Beratungsangebot auf-
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recht erhalten bleiben. Bund und Länder sollten im Rahmen einer gemeinsamen
Vereinbarung die Kombinierbarkeit der Bundes- und Landesförderung regeln.

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat diesem Vorschlag im Wesentlichen zuge-
stimmt. Eine Unterarbeitsgruppe hat als Voraussetzung für mehr Transparenz und
Kombinierbarkeit die Beseitigung der unterschiedlichen Förderwege bei der Be-
ratung durch freiberufliche Berater ausgemacht: Das Programm das Bundes sieht
vor, dass beratungssuchende Unternehmen sich selbst einen freiberuflichen
Unternehmensberater auf dem Markt sucht. Die Förderung der Beratung entschei-
det die Qualität des Beratungsberichts, der vom Bundesamt für Wirtschaft, Esch-
born, geprüft wird. Das Förderverfahren der Länder sieht vor, dass das RKW aus
einem Pool freiberuflicher Berater den „passenden Partner“ vermittelt. Aus Sicht
der Länder hat dieses Verfahren den Vorteil, das das beratungssuchende Unter-
nehmen sicher sein kann, für die vermittelnden Berater die Fördermittel zu erhal-
ten. Außerdem setzt die Aufnahme in den Beraterpool des RKW die Erfüllung be-
stimmter Kriterien hinsichtlich Ausbildung und Berufserfahrung voraus, was auf
dem unübersichtlichen Beratermarkt qualitätssichernd wirkt.

Die beiden grundsätzlich verschiedenen Verfahren sind Beratungssuchenden
kaum vermittelbar und stehen auch einer Kombinierbarkeit von Bundes- und Lan-
desförderung im Wege. Die Arbeitsgruppe schlug daher vor, die Bundesförderung
ebenfalls, wie in den Ländern bewährt, über das RKW abzuwickeln. Bei einem
einheitlichen Förderweg wäre eine gemeinsame Förderung aus Bundes- und Lan-
desmitteln möglich. Der Bund hat allerdings eine Umstellung seiner Beratungs-
förderung abgelehnt.

Wichtig ist aus Sicht des Landes, dass die Instrumente der Beratungsförderung
flexibel angelegt sind, um aktuelle Beratungsthemen aufgreifen zu können (Bei-
spiel: Qualitätssicherung, Existenzgründung). Ferner sollte eine Förderung nach
der Zahl der geleisteten Tagewerke bei den organisationseigenen Beratungs-
diensten erfolgen, um im Bedarfsfall auch freiberufliche Experten hinzuziehen zu
können. Eine Umstellung der gemeinsam von Bund und Land geförderten organi-
sationseigenen Beratungsstellen hat der Bund bisher nur bei den Beratern des
Fachverbands „Sanitär, Heizung, Klima“ als Modellprojekt zugestimmt. Im Zuge
einer Umstellung auf eine Tagewerksförderung wäre es aus Sicht des Landes ver-
tretbar, von den beratenden Unternehmen einen (relativ geringen) Eigenanteil zu
verlangen.

Im Übrigen wird sich das Land für eine Beibehaltung der gemeinsam von Bund
und Land geförderten organisationseigenen Beratung im Handwerk einsetzen.
Darüberhinaus sollten für die Beratungsförderung ihre Bedeutung für KMU ent-
sprechend auch in Zukunft im Landeshaushalt ausreichend Mittel zur Verfügung
gestellt werden.

Die vom Land geförderten 37 Beraterstellen der Handwerksorganisationen erhal-
ten eine Förderung von 2,7 Mio. DM.

Von Seiten des BMWI wird betont, dass 80 % der Mittelstandsfördermaßnahmen
auf das Handwerk entfielen (von 260 Mio. DM im Jahr 1999 über 203 Mio. DM).
Die überbetriebliche Ausbildungsförderung sei zu Gunsten des Handwerks um
rd. 30 % aufgestockt worden. Die 22 Mio. DM Beratungsförderung sollten
nicht gestrichen werden. Es gehe darum, die Gewerbeförderung übersichtlicher
zu gestalten. Daher solle es künftig nur noch einen Titel für Existenzgründungs-
beratungen und allgemeine Beratung für den gesamten Mittelstand geben. Die
Veränderung des Fördersystems resultiere aus ordnungs- und wettbewerbs-
politischen Bedenken: Mittel würden bislang den Kammern vor eingesetzten
Beraterpauschalen ohne konkreten Leistungsnachweis zugewiesen. Letztlich sei
dies nicht anders als eine direkte Subventionierung der Kammern. Vor dem
Hintergrund der anhaltenden Diskussion über Pflichtmitgliedschaften sei eine
solche Subventionierung mehr als problematisch. Außerdem lägen zahlreiche
Klagen von freien Beratern vor, die in der Subventionierung eine Wettbewerbs-
verzerrung sehen. Daher solle die Zuschussgewährung künftig wettbewerbs-
neutral erfolgen.



14.23. Handel

14.23.1. Bedeutung der Beratung (Betriebsberatung Verband des Einzelhandels-
verbandes Baden-Württemberg und Einzelhandelsverband (EHV und
EHV)

Der Beratungsdienst sei gefordert, dem mittelständischen Handel bei der Be-
wältigung der neuen Herausforderungen und Technologien helfend zur Seite zu
stehen.

Gerade mittelständische Unternehmen und KMU’s müssten auf Spezialisten und
externes Wissen zurückgreifen. Großunternehmen hätten Stabsabteilungen, die
Grundsatzfragen bearbeiten, Ideen kreieren und Entwicklungen planen. Einen
Ausgleich für das in Stabsabteilungen vorhandene Wissen könnten KMU nur
durch externe Beratung und die Einschaltung von Spezialisten ausgleichen.

14.23.2. Beratungsschwerpunkte

Neben der Untersuchung von Umstrukturierungs- oder Expansionsvorhaben be-
trifft das Themenspektrum insbesondere mögliche Reaktionen auf Veränderungen
des Marktes und des Standortes bis hin zur Standortprofilierung sowie Unter-
stützung von Mietverhandlungen.

14.23.3. Nachfolge

Auch im Einzelhandel steht in den nächsten Jahren der Übergang einer großen
Zahl von Unternehmen im Zuge des anstehenden Generationswechsels entweder
innerhalb der Familie oder an Betriebsfremde bevor.

Für diese Jungunternehmer sei neben finanziellen Hilfen sachkundige Beratung,
die Entwicklung umfassender und schlüssiger Nachfolgekonzepte durch die ver-
schiedenen Beratungsdienste unverzichtbar. Dies sei bei über 70% der Unter-
nehmen weder vorhanden, noch vorgesehen.

14.23.4. Existenzgründung

Bei Existenzgründungen betreffe die Intensivberatung vielfach eine Standort-
analyse, die Feststellung des Marktvolumens und der zeitaufwändigen Kon-
kurrenzerhebung bis hin zur Überprüfung des geplanten Konzeptes. Nach der
Existenzgründung folge die Existenzfestigung, die ebenfalls durch Beratung
unterstützt werden müsse.

14.23.5. Existenzsicherung

KMU und mittelständische Unternehmen müssten sich am Markt zwischen größe-
ren Betrieben positionieren ohne die finanziellen Möglichkeiten zu haben, sich als
eigene „Marke“ zu etablieren. Die Ausnutzung von Marktnischen, die besondere
Kundennähe und die Kompetenz im Sortiment seien vielfach die Erfolgsgaranten.
Hierzu gelte es, die Position des Unternehmens im Zeitablauf immer wieder zu
überprüfen. Imageanalyse, Feststellung der Kundenzufriedenheit, Untersuchung
der Veränderungen der Standortlage und der Marktstrukturen seien hier beispiel-
haft zu nennen. Testkäufe, Analyse der Freundlichkeit und Beratungsqualität
sowie die Überprüfung des Outfits (Ladenlayout, Ladengestaltung, Warenpräsen-
tation und Schaufenstergestaltung) gehörten dazu.

14.23.6. Stadtmarketing

Es gelte nicht nur das Unternehmen am Markt zu positionieren, sondern – im
Zuge der verstärkten Mobilität – sei es im immer größer gewordenen Wettbewerb
der Standorte (Städte und Gemeinden) eine Notwendigkeit auch die Stadt, in der
das Geschäft betrieben werde, aufzuwerten, qualitativ zu verbessern und am
Markt besser zu positionieren. Hier seien alle von der Stadt Betroffenen zu Betei-
ligten zu machen und im Zuge eines Public Private Partnership-Modells Stadt-
marketing Maßnahmen nach einem festgestellten Stärken- und Schwächenprofil
sowie einem erarbeiteten Leitbild durchzuführen.

Hier sei gerade für den mittelständischen Handel, für die KMU’s ein Betätigungs-
feld und eine Möglichkeit, sich gemeinsam mit anderen mittelständischen Unter-
nehmen zu profilieren und zu positionieren. Durch die Bündelung der Kräfte
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könne ein Potenzial geschaffen werden, das auch trotz Großbetrieben nach außen
wirksam eingesetzt werden könne und einen Beitrag zur Behauptung leiste.

14.23.7. Standortaufwertung

Gerade mittelständische Unternehmen seien oftmals an den Standort gebunden.
Deshalb seien Konzepte für die Standortsicherung und Standortaufwertung drin-
gend erforderlich. Ansiedlungen auf der Grünen Wiese wirkten – wenn über-
mächtig – oft zersiedelnd und die Innenstadt schwächend. Hier gelte es, örtliche
und regionale Märkte- und Zentrenkonzepte zu schaffen. Grundlage hierfür seien
entsprechende Gutachten, die auch erforderlich seien, um die Bestandskraft
entsprechender Bebauungspläne zu sichern. Hinzu träten Verkehrskonzepte, die
die Erreichbarkeit und das Parken sicherten. Kommunale Konzepte, Schaffung
von Entertainment, Belebung und Events seien für den mittelständischen Handel
existenzfördernd. Vielfach würden in den Kommunen Bauernmärkte eingerichtet
zur Attraktivitätserhöhung von innerstädtischen Standortlagen oder Stadt-
quartieren.

14.23.8. Beratungsinstrumente

Zielsetzung sei es im Sinne der „Hilfe zur Selbsthilfe“, überall dort unterneh-
mensbedingte Größennachteile durch Einbringen professioneller Kenntnisse und
Fertigkeiten auszugleichen, wo sie entweder dauerhaft oder temporär aufträten.
Bewährte Instrumente hierfür seien die aufschließende Kurzberatung und die ver-
tiefende Intensivberatung.

Die Nutzung der Hilfsangebote sei – jedenfalls im Bereich der Unternehmens-
beratung – spürbar gestiegen. Dies stehe auch in Zusammenhang mit der
Existenzgründungsoffensive.

KMU scheuten sich i. d. R. aus mehreren Gründen für eine allgemeine betriebs-
wirtschaftliche Beratung in die kostenpflichtige Beratung einzusteigen. Sie bevor-
zugten stattdessen – sofern sie ihnen bekannt sei – zunächst die gebührenfreie
Kurzberatung.

KMU seien meist zu klein und daher in ihren finanziellen Möglichkeiten zu be-
schränkt, um sich Beratungsleistungen kaufen zu können. Tageshonorare von um
die 2 TDM seien gerade für KMU erhebliche Kosten, selbst wenn ein nennens-
werter Teil davon im Wege der staatlichen Förderung wieder zurückfließe.

Häufig bringe der KMU-Inhaber der kostenpflichtigen Beratung ein mehr oder
minder großes Misstrauen entgegen. Die mangelnde Markttransparenz und die da-
mit verbundene Schwierigkeit, in diesem Bereich den richtigen Partner zu finden,
nähre oft die Zweifel an einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis (nicht
zuletzt mentalitätsbedingt).

Die Akzeptanz gegenüber dem Beratungsdienst des EHV sei bei KMU sehr viel
größer.

Es bestünden keinerlei direkte finanzielle Beziehungen zwischen Berater und Be-
ratenem. Dies sei eine wichtige Voraussetzung für die Neutralität der Beratung.
Vor diesem Hintergrund sei auch eine Kostenbeteiligung der Beratenen kritisch
zu sehen.

Die Tatsache, dass das Land Baden-Württemberg diese Art der Beratung fördere,
sei ein gewichtiges, vertrauensbildendes Element. Dass durch diese Art der För-
derung (Bezuschussung des Beratungsdienstes) eine Inanspruchnahme dieser
Kurzberatung frei von bürokratischen Hemmnissen möglich sei, erleichtere den
Einstieg in die Kurzberatung ganz wesentlich.

Die Stärken der organisationseigenen Beratung werden u. a. in folgenden Punkten
gesehen:

• fachliche Kompetenz. wer sich als Einzelhändler an seine berufsständige Orga-
nisation wende, könne davon ausgehen, dass die Berater mit den einzelhandel-
spezifischen Problemen und Fragestellungen vertraut seien.

• Durch die Beschränkung des Einsatzgebietes auf Baden-Württemberg bestün-
den überdurchschnittlich gute regionale Kenntnisse. Dies stärke u. a. die Effi-
zienz der Beratung, da die Verhältnisse am Standort (von der Wettbewerbs-
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situation bis hin zu Parkplatzproblemen) dem Berater bekannt seien. Der
Berater müsse sich nicht durch zeitraubende Aktivitäten einen Überblick über
die Gegebenheiten eines Standortes verschaffen.(Akzeptanz beim Beratenen)

Ein ganz wesentlicher Grund für die Inanspruchnahme der Kurzberatung durch
KMU sei

• schnelle Reaktionszeit der Berater (d. h. schnelle Reaktionsmöglichkeit der
Berater bei der Terminvergabe).

• Durch den begleitenden Charakter der Kurzberatung (Stichwort: kürzer aber
öfter) sei der Berater nicht über mehrere Tage ununterbrochen mit der Beratung
eines einzigen Unternehmens befasst. Er könne in diesem Zeitraum zu mehre-
ren Betrieben Kontakt aufnehmen.

Es sei von größter Bedeutung, dass der Bekanntheitsgrad der Beratungsinstitu-
tionen noch weiter gesteigert wird. Die schon seit Jahren andauernde Existenz-
gründungsoffensive des Landes trage dazu in positiver Weise bei.

Empfehlung: Tagewerksregelung ändern – künftig Anreisezeiten berücksichtigen

Die seit einigen Jahren bei der Beratungsförderung zur Anwendung kommende
Tagewerksregelung bereite in der Praxis bisweilen Probleme und sorge immer
wieder für eine Ungleichbehandlung der zu fördernden Unternehmen. (Dies gelte
nicht für Betriebe in der Gründungs- und Festigungsphase. Hier sei das zur Ver-
fügung stehende Zeitkontingent ausreichend.)

Die für länger als 5 Jahre bestehenden Betriebe vorgesehenen 2 Tagewerke pro
Jahr seien ohnehin schon knapp bemessen. In diesem Zeitraum seien aber auch
die Anreisezeiten für den Berater enthalten. Dies führe zu einer erheblichen
Benachteiligung etwa in Bad Mergentheim oder Friedrichshafen ansässiger
Unternehmen gegenüber solchen im Großraum Stuttgart.

Die verbleibende reine Beratungszeit reiche oft kaum zur Diagnose aus, ge-
schweige denn zur Therapie.

14.24. Beratungssituation in der Landwirtschaft, Landesanstalt für Entwicklung
der Landwirtschaft und ländlicher Räume mit Landesstelle für landwirt-
schaftliche Marktkunde (LEL)

Die Beratung werde als kommunikativer Prozess verstanden, der es dem Rat-
suchenden ermöglichen solle, in einer für ihn unklaren Entscheidungssituation
eine konkrete Hilfestellung zu erhalten. Diese Hilfestellung sei situationsbedingt
und könne in unterschiedlichen Formen und Inhalten erfolgen. Wichtig sei, dass
eine der Entscheidungssituation angepasste konkrete Hilfestellung erfolge.

14.24.1. Beratungsinstrumente

Methodisch lasse sich der Beratungsprozess in 3 Bereiche teilen:

Einzelberatung, Gruppenberatung, Methoden der berufsbezogenen Erwachsenen-
bildung.

Letzteres sei bereits nicht mehr dem Kernbereich der Beratung zuzuordnen. Die
Transparenz von Entscheidungsalternativen erfordere jedoch regelmäßig auch die
Bereitstellung und Aufbereitung von Informationen. Unter diesem Gesichtspunkt
beginne der Beratungsprozess immer mit der Informationsverarbeitung. Diese
Informationsbereitstellung erfolgt einerseits in entsprechenden Fachzeitschriften,
andererseits habe die Entwicklung der Kommunikationstechniken die digitale
Bereitstellung von Fachinformationen über Internet und/oder geschlossene Benut-
zergruppen (Intranet) zur zeitunabhängigen, gezielten und weltweit abrufbaren
Informationsbereitstellung geführt. Die Nutzung des Internets begrenze sich in
der Landwirtschaft zwar derzeit noch auf ca. 5 %. Die Wachstumsraten ließen ein
sehr schnelles Wachstum erwarten. Die digitale Informationsbereitstellung und
-verarbeitung werde deshalb in erheblichem Umfang an Bedeutung gewinnen.
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Auswirkungen von Entscheidungen auf den Beratungsbedarf:

Die Landwirtschaftsverwaltung betreibe seit Oktober 1998 einen Infodienst im
Internet: www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de. Er sei sowohl auf den
Verbraucher als auch auf den landwirtschaftlichen Unternehmer ausgerichtet.
Hier veröffentliche das Ministerium Ländlicher Raum, 35 Ämter für Landwirt-
schaft, die Fachabteilungen Landwirtschaft der 4 Regierungspräsidien und 12
Landesanstalten ihre jeweils spezifischen Fachinformationen. Die Abrufstatistik
dieses Angebots zeige eine sehr gute, steigende Resonanz. Täglich riefen rund
300 Nutzer Informationen ab. Die durchschnittliche Verweilzeit von 12,5 Minu-
ten zeigt ein vertieftes fachliches Interesse.

14.24.2. Organisation /Struktur der Beratung

Organisatorisch werde die Beratung landwirtschaftlicher Betriebe in Baden-Würt-
temberg von mehreren Institutionen geleistet:

• Staatliche Landwirtschaftsberatung

• Beratungsdienste

• Steuer- und Sozialberatung des Berufsstandes

• Kirchliche Familienberatung

• Firmengebundene Beratung

• Produktorientierte Beratung

• Selbstständige Privatberatung

Die auf dem LLG basierende kostenlose Beratung der Landwirtschaftsverwaltung
Baden-Württemberg könne in dem von den Betrieben geforderten, notwendigen
Umfang und Intensität nicht mehr geleistet werden. Seit 1988 würden deshalb pri-
vatwirtschaftlich organisierte Beratungsdienste gefördert. Diese hätten das Ziel,
den Mitgliedern eine produktionsnahe, den Markt und die gesamtbetrieblichen
Zusammenhänge berücksichtigende

• Einzel- und Gruppenberatung zu gewährleisten

• Praxisversuche und Untersuchungen zur Produktion durchzuführen

• Ergebnisse aus Wissenschaft und Praxis zu vermitteln.

1998 bestanden in BW 46 Beratungsdienste mit 63,5 Beratungskräften. Die stei-
gende Nachfrage bestätige die zwischenzeitlich hohe Akzeptanz dieser auf die
Bedürfnisse des Einzelbetriebs ausgerichteten Dienste. Im Durchschnitt würden
in diesen Diensten von 1 Beratungskraft 51 Betriebe betreut.
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14.24.3.Beratungsschwerpunkte

Schwerpunkt Anzahl Beratungskräfte

Rindviehhaltung 20
Schweinehaltung 6
Ackerbau 6
Gartenbau 18,5
Ökologischer Bereich 10
Obstbau 1

In der kirchlichen Familienberatung arbeiten 4,6 hauptamtliche Beratungskräfte.
Ihre Aufgabenstellung sei auf die Hilfestellung in finanziellen Notlagen konzen-
triert.

Zwischen Offizialberatung und der berufsständischen Steuer- und Sozialberatung
sind die Aufgabenfelder klar abgegrenzt. Die Sozialberatung wird in entsprechen-
dem Umfang gefördert.

Zu den sonstigen Beratungsträgern stehen keine statistischen Daten zur Ver-
fügung. Der Rückzug der Offizialberatung einerseits, aber auch die Bedürfnisse
des Einzelbetriebs wie die zunehmende vertikale Kooperation von Produktion
und verarbeitendem Gewerbe andererseits führten seit Beginn der 90-er Jahre zu
einer steigenden Tendenz bei der produktorientierten Einzelberatung und öffnete
die Tür für eine gezielte Inanspruchnahme hochspezialisierte Privatberater.

14.24.4. Empfehlungen zur Verbesserung

• Verstärkte, flächendeckende Begleitung des Strukturwandels durch speziali-
sierte Beratungskräfte der Offizialberatung in räumlicher Nähe zum Klienten

• Ausbau der privaten Beratungsdienste für zukunftsorientierte Betriebe ent-
sprechend der Nachfrage

• Digitale Bereitstellung und Bearbeitung von Informationen, Anfragen und Vor-
gängen in nutzergerechter Form (Internet, Online-Beratung)

• Verstärkte Unterstützung der Nischenproduktion und Erwerbskombination

14.24.5. Empfehlungen des Verbandes der Agrargewerblichen Wirtschaft (VdAW)

Die mittelständischen Unternehmen bräuchten eine zunehmend stärkere Beratung
in Technik, Umwelt und Betriebswirtschaft.

• Fortsetzung der Förderung der Beratungsstellen der Fachverbände

• Bereitstellung von Fördermitteln für den notwendigen Ausbau bestehender und
den Aufbau weiterer Beratungsstellen

• Förderung der Universalberatung

• Förderung der Gruppenberatung/Seminare

14.24.6. Ökolandbau (FH Nürtingen, Prof. Ehlers)

Die Anforderungen an die Erzeuger, Verarbeiter und Vermarkter im Biobereich
wachsen mit zunehmender Regelungsdichte durch den Gesetzgeber und zuneh-
menden Konzentrationsprozessen. Einerseits sei eine erhöhte fachliche Kompe-
tenz erforderlich, weil der Spezialisierungsgrad im Biolandbau aus dem Konzept
des Biolandbaus heraus naturgemäß gering sei, andererseits werden aber immer
höhere Anforderungen an die äußere Qualität der Produkte von der abnehmenden
Hand gestellt. Außerdem wachsen die Anforderung im Bereich Management und
Vermarktung.

Die Beratung könne in hohem Maß dazu beitragen, dass die Entwicklung des
Ökologischen Landbaus für die Betriebe erleichtert werde. Hierzu sei es erforder-
lich, dass einmal das Instrument der Beratungsdienste in seinem Bestand
gesichert und ausgebaut werde. Außerdem sei eine regelmäßige fachliche Weiter-
bildung der Berater des Ökologischen Landbaus zu ermöglichen ebenso wie ein
Austausch mit der Wissenschaft, wie dieses zurzeit schon auf freiwilliger Basis in
BW erfolge, durch jährliche Treffen der Berater mit dem Fachgebiet Agrar-
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ökologie und Ökologischer Landbau in Nürtingen. An diesen Treffen könnten
aber z. B. aus Kostengründen nicht alle Berater teilnehmen.

Die Beratungsdienste werden z. T. durch die Mitgliedsbeiträge der Betriebe finan-
ziert. Die staatlichen Zuwendungen an Personal- und Sachmitteln seien in den
letzten Jahren sukzessive zurückgefahren worden. Dies sei ein wesentliches Hin-
dernis für eine qualifizierte Unterstützung der Betriebe. Hier wäre ein personeller
Ausbau und eine Sicherstellung im Bereich der Sachmittel dringend geboten.

14.25. Institut für Freie Berufe

Im Rahmen einer repräsentativen Befragung von Freiberuflern wurde eine
Beratungslücke in den Freien Berufen im Bereich der betriebswirtschaftlichen
Beratung deutlich. Abgesehen von der Beratung durch die Berufsorganisation
fehle eine spezifische Beratung für Existenzgründer in Freien Berufen weit-
gehend. Empfohlen wird eine lokal und regional zentrierte Beratung und Be-
gleitung im Rahmen eines Beratungszentrums bzw. -Netzwerks unter Einbindung
der Kammern, Arbeitsverwaltung, Banken etc.

14.26. Unterstützungsangebote für Selbstständige im Netz (IZT)

Mehr als andere Existenzgründer/innen seien neue Selbständige im Netz auf
adäquate Beratung und Information in Bezug auf den Einsatz und die Ent-
wicklung der IuK-Technologien angewiesen. Auch wenn bei dieser Gruppe eine
Kernkompetenz im Umgang mit PC und Internet vorausgesetzt werden könne, so
fehle derzeit eine zentrale Plattform, auf der praxisnahe Informationen und Be-
wertungen neuer technologischer Entwicklungen mit wirtschaftlicher Relevanz
angeboten würden.

Nach Angaben des IZT (Frau Dr. Oertel) fehlen Dienstleistungs- und Unter-
stützungsangebote für neue Selbstständige im Netz. Neue Selbständige im Netz
seien in hohem Maße auf Kooperationsbeziehungen zu anderen Unternehmen
sowie auf Unterstützungsleistungen angewiesen.

Zu den Unterstützungsleistungen zählten insbesondere Vermittlungsbörsen für
selbständige Telearbeit im regionalen, nationalen und internationalen Umfeld,
Weiterbildungs-, Qualifizierungs- und Beratungsangebote im Netz sowie ziel-
gerichtete Online-Beratungsangebote – einschließlich des Hard- und Software-
supports – für Existenzgründer/innen im Netz.

Die wenigen bislang realisierten Unterstützungsdienstleistungen im Netz verfüg-
ten sowohl unter den neuen Selbständigen und potenziellen neuen Selbständigen
im Netz, als auch unter den Unternehmen (als tatsächliche oder mögliche Auf-
traggeber) über einen geringen Bekanntheitsgrad.

Das Dienstleistungsangebot für Entrepreneure insgesamt, insbesondere aber für
neue Selbständige im Netz entspreche nicht den konkreten Bedarfen dieser Ziel-
gruppe, vernachlässige Synergieffekte und führe zu einer unzureichenden Aus-
schöpfung des Arbeitsmarktpotenzials.

Neben den o. a. Themenfeldern zählten hierzu die folgenden Defizite:

Informations- und Kooperationsangebote im Netz für neue Selbständige bzw. von
neuen Selbständigen seien nur schwer zu lokalisieren. Es gebe bislang in
Deutschland kein Schlüsselwort – vergleichbar den US-amerikanischen Begriffen
‚webpreneur’ oder ‚netrepreneur’ für neue Selbständige im Netz – mit dem
Angebote von oder für neue Selbständige im Netz gezielt recherchiert werden
könnten.

Insbesondere fehle eine zentrale Plattform, über die interessierte Existenz-
gründer/innen sowie bereits etablierte neue Selbständige im Netz zentral, umfas-
send und zeitsparend auf relevante Informationen und Wissensbestände zugreifen
könnten und die den Informationsfluss innerhalb dieser Gruppe sowie mit mög-
lichen Auftraggebern und Dienstleistungsanbietern für neue Selbständigkeit
zielgerichtet unterstützten.

14.27. Akademie für Technikfolgenabschätzung (Herr Fuchs)

Im Gegensatz zu den etablierten Branchen der baden-württembergischen Wirt-
schaft sei die Inanspruchnahme von Technologietransfereinrichtungen, Be-
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ratungseinrichtungen von Multimedia-Unternehmen etc. weit unterdurchschnitt-
lich. Die Organisation von Beratungsleistungen müsse in Netzwerken erfolgen.

14.28. Künftige Struktur der Beratungsförderung aus Sicht des Landesgewerbe-
amtes (LGA)

Das LGA fördert bei Kammern und Verbänden die Unterhaltung ständiger Bera-
terstellen oder Beratungsdienste. Hier sei eine Konzentration angestrebt. Um
Qualitätsberatung anbieten zu können, sollen zukünftig Beratungen nur noch über
drei Beratungsdienste gefördert werden. (RKW, für Industrie und Dienstleister,
BWHM für das Handwerk, für die Bereiche Handel, Gastronomie, Freie Berufe
eine neue gemeinsame Beratungsinstitution der bisherigen Träger). Zielsetzung
seien einheitliche Qualifikationsanforderungen einschließlich einer ständigen
Weiterbildung für Berater, die Installierung eines Beraternetzes sowie der Einsatz
neuer Beratungsformen z. B. durch online-Dienste über das Internet (Musterfälle)
und Gruppenberatungen sowie die Bündelung der Beratungsprogramme.

14.29. Künftige Ausrichtung der Beratungsförderung

Im Hinblick auf die Mittelstandsförderung wurde insgesamt von den Verbänden
empfohlen, die Fördermittel stärker auf Bestandssicherung auszurichten und die
Beratungsförderung wieder aufzustocken.

Die Kooperation sei auch bei Beratungseinrichtungen im Sinne des Kunden-
nutzen zu verstärken und ein besserer Austausch des Beratungswissens notwen-
dig, so Walter Schanz von der Handwerkskammer Reutlingen.

Der öffentliche Sektor könne – nach Ansicht von Dr. Hantsch – durch personelles
und beratendes know how oder Finanzierung von Verbundprojekten zur Ent-
wicklung innovativer Dienstleistungen Anschub leisten. Wichtig sei hierbei ins-
besondere die Entwicklung von branchenspezifischen Best Practise-Lösungen.

Hantsch empfahl außerdem die Durchführung von branchenspezifischen Struktur-
und Entwicklungsprognosen und ein konsequentes Benchmarking durch einheit-
liche Betriebsvergleiche. Er verwies dabei auf eine entsprechendes, in Nordrhein-
Westfalen exzellent ausgebautes System. Ebenso empfahl er die Weckung des
Marketingbewusstseins, praktische Unterstützung durch Coaching-Angebote.

Um Unternehmer vor Missgriffen bei Unternehmensberatern zu schützen, emp-
fahl von Windau: mehr Transparenz über geeignete Unternehmensberatungen für
Familienunternehmen, Aufklärung zur bedarfsgerechten Rekrutierung von
Beratern, Transparenz über Preise mit dem Ziel, Beratungsleistungen vergleich-
bar zu machen, Schutz vor Lockangeboten, Schaffung einer Schiedsstelle, die bei
Beraterauswahl, Vertragsabschluss und Projektmanagement unterstützend tätig
werde. Alle Versuche zur Einführung eines Berufsbildes und von Qualitäts-
kriterien seien bisher erfolglos geblieben. Von Windau schlug stattdessen eine
lebendige qualitätssichernde Kommission sowie die Einrichtung einer Hotlinie
vor, die Hilfe bei der Angebotseinschätzung, Unterstützung beim Projektmanage-
ment sowie bei der Beurteilung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses gebe.

Weiter empfahl Herr von Windau Maßnahmen zur Entwicklung einer mittel-
standsfreundlichen Beratungskultur: einen Arbeitskreis für Unternehmensberater
einzurichten, Erfahrungsaustausch zur Bildung von Branchen- und Themen
Kompetenzcenters zu betreiben, Beratungserfahrungen zu bündeln und z. B. Bera-
tungsmodule als Almanach zu organisieren, die Nutzung neuer Technologien zu
fördern, gegenseitige Unterstützung von Unternehmensberatern bei der Bearbei-
tung von Mikrobranchen und Erfassung sowie Aufbereitung von Mikro-
brancheninformationen, Förderung der Zusammenarbeit mit Steuerberatern und
Wirtschaftsprüfern und verstärkte Verwendung systemgestützen Projektmanage-
ments bei der Umsetzung von Beratungsergebnissen.

Prof. Dr. Dr. Kurt Nagel empfahl ergänzend: Beratungsleistungen auf Kern-
aktivitäten zu begrenzen und durch Betroffene zu leisten, die Anwendung metho-
discher Instrumente wie ganzheitliche Stärken- und Schwächenanalysen und
8 Std. Unternehmensanalyse als Tool, computergestützte Quick Tests, d. h. mit
wenigen Zahlen den Zustand eines Unternehmens zu ermitteln sowie kosten-
günstige Kurz-Gutachten zur Verfügung zu stellen, branchenspezifische Kurz-
informationen und Expertensysteme für Gewerke sowie online-Beratung.
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In seiner schriftlichen Stellungnahme verwies Hilmar Juckel, Geschäftsführer der
BBE Unternehmensberatung auf die Anforderungen an Beratung von mittel-
ständischen Handelsunternehmen: richtige strategische Positionierung im Markt,
Steigerung und Sicherung von Rentabilität und Liquidität, Umsetzungsbegleitung
und dauerhafte Erfolgskontrolle. Lösungsansätze böten branchenorientierte Kon-
zepte (Konzentration auf Kernkompetenzen und Kooperationen) und Power-Erfa-
Gruppen (Workshops zum Betriebsvergleich Benchmarking mit 10 – 12 Unter-
nehmen und Controlling).

Als Handlungsempfehlungen gab Juckel an: weitere Förderung der zielgerichte-
ten Erfa-Arbeit, Initiierung und Förderung von modernen und aktuellen Betriebs-
vergleichen, Intensivierung der Konzeptentwicklung in den jeweiligen Branchen
unter Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten, Stabilisierung der be-
stehenden Zuschüsse zur Beratung von Handelsunternehmen, stärkere Erfolgs-
kontrolle der Fördermaßnahmen, stärkere Ausrichtung auf Umsetzungsbeglei-
tung/Coaching und die Förderung eines Permanent-Controlling über 2 Jahre.

14.30. Qualifizierung von kommunalen und regionalen Wirtschaftsförderern:

Die WRS hat 1999 eine Seminarreihe zur kommunalen Wirtschaftsförderung
gestartet, als gezieltes Weiterbildungsangebot an die Kommunen. Die WRS will
damit die Wirtschaftsförderung in der Region professionalisieren und im Wett-
bewerb um Investoren fit machen. Die Seminare finden in Zusammenarbeit mit
dem kommunalen Pool Region Stuttgart e. V. und der Württembergischen Ver-
waltungs- u. Wirtschaftsakademie statt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Kommunen sollen umfassend über das zur Verfügung stehende Instrumentarium
kommunaler Wirtschaftsförderung informiert werden und dabei v. a. auch neue
Ansätze der Wirtschaftsförderung kennen lernen. Themen sind u. a. „Grundlagen
der Wirtschaftsförderung und Ansiedlungsmanagement“, „Bestandspflege“,
„Wiedernutzung von Gewerbebrachen“, „Betreuung von Existenzgründern“ und
„Standortmarketing“.

Eine Übertragung des Konzepts auf ganz Baden-Württemberg sollte geprüft
werden.
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IX. Markterschließung – Kooperationen – Netzwerke

1. Zukunftstrends

Nach Auffassung des ifm Bonn sind folgende Trends für die wirtschaftliche Ent-
wicklung charakteristisch, die allesamt Auswirkungen auf die Wirtschaftsstruktur
und Marktchancen des Mittelstands haben.

1. Strukturwandel durch Globalisierung: Internationalisierung bzw. Globalisie-
rung wird begünstigt durch sinkende Transport-, Informations- und Material-
kosten, den technischen Fortschritt, vor allem in der IuK-Technologie; sie
schafft große strategische Unternehmenseinheiten, die allerdings organisato-
risch auch häufig als kleinere, zentral koordinierte Einheiten auf den Märkten
agieren können (konzerngebundene Unternehmen).

Vor allem der Trend zur innovativen Differenzierung bietet Wachstums- und
Marktchancen für mittelständische Unternehmen. Hierzu gehört allerdings In-
novationsbereitschaft und -fähigkeit sowie Präsenz auf den relevanten Märk-
ten. Vielfach ist der Einzelne mit der Beantwortung der strategischen Heraus-
forderung überfordert. Die Bereitschaft zur Partizipation an Netzwerken (Wis-
senschaft, Technologietransfer) gewinnt an Bedeutung. Netzwerke ersetzen
zwar nicht den innovativen Pionierunternehmer, sie können aber Hilfe in der
Anfangsphase der Globalisierung mittelständischer Unternehmen sein. Zuliefe-
rer müssen sich an den neuen Dimensionen orientieren, stehen dabei im Wett-
bewerb mit Großunternehmen, die als Systemanbieter auftreten.

2. Strukturwandel durch Tertiarisierung: Er führt zu einer Veränderung von Wert-
schöpfungsketten mit dem Ergebnis, dass der Anteil der Dienstleistungen an
der Wertschöpfung zunimmt. Das Wachstum findet zum großen Teil in KMU
statt, die in hohem Maße kundenorientiert sind und individualisierte Leistungen
anbieten. Dies gilt besonders für die unternehmensnahen Dienstleistungen, die
durch Outsourcing an Bedeutung gewinnen.

3. Strukturwandel im Unternehmenssektor: Unternehmen, die in der Vergangen-
heit ihr Leistungsangebot diversifiziert haben, nehmen diese Entwicklung z. T.
zurück und besinnen sich wieder mehr auf ihr Kerngeschäft. Ehemals selbst
erstellte Leistungen werden über den Markt bezogen (Outsourcing), Industrie-
produkte enthalten immer mehr Dienstleistungsanteile. Neue Vertriebswege
und -formen ergänzen klassische Handelsformen. Die entstehende Nachfrage
nach neuen, hochspezialisierten Leistungen bietet Markteintritts- und hohe
Wachstumschancen für Newcomer, etwa in Feldern wie der Informations- und
Kommunikationstechnologie und der Mikrosystemtechnik. Die neuen Wettbe-
werber drängen in angestammte Tätigkeitsfelder des Mittelstands oder besetzte
Nischen und zwingen zur Suche nach neuen Marktsegmenten, zur Spezialisie-
rung und Neuausrichtung bzw. Individualisierung der Leistungsschwerpunkte.
Spezialisierung geht deshalb mit steigender Kooperationserfordernis und Ko-
operationsbereitschaft einher, um Komplettlösungen, welche die Wertschöp-
fungskette umfassen, kundengerecht anbieten zu können. Die steigende Nach-
frage nach Systemleistungen verwischt Branchengrenzen und erfordert bran-
chenübergreifende strategische Lösungen.

4. Strukturwandel durch Virtualisierung: Die Möglichkeiten des Informations-
zeitalters verändern die Organisationsstrukturen der Unternehmen, Trans-
aktionskostenvorteile begünstigen lockere Unternehmensverbünde (Auslage-
rungen, Gründung konzernabhängiger Unternehmen). Diesem Wandel wird
die traditionelle, auf Hierarchie und Markt fixierte Betrachtungsweise großer
und kleiner Unternehmen nicht mehr gerecht, kooperative (nichtunterneh-
menshierarchische, nichtwettbewerbliche) Koordinationsformen gewinnen an
Bedeutung (RWI). Die Formierung regionaler Netzwerke zwischen Unter-
nehmen, aber auch unter Einbeziehung anderer wirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Akteure, ist Ausdruck sich entwickelnder Kooperationsbereit-
schaft. Die rasante Entwicklung der IuK-Technologie bringt eine Virtualisie-
rung in zahlreiche Bereiche des ökonomischen und gesellschaftlichen All-
tags, mit Auswirkungen auf die Standorte, Arbeitsplätze, Vertriebswege, (vir-
tuelle) Internet-Unternehmen treten neben die klassischen Unternehmensfor-
men. Für viele mittelständische Unternehmen wird Erfolg und Überleben da-
von abhängen, ob sie den „Herr im Haus“-Standpunkt überwinden und sich
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vom Einzelkämpfer zum Kooperationspartner entwickeln können. Es gilt,
sich mit den Möglichkeiten der virtuellen Welt frühzeitig ausei-
nanderzusetzen, da sie insbesondere für flexible Unternehmer ein vielfältiges
Betätigungsfeld bietet und die Entwicklung erst am Anfang steht.

2. Auslandskooperationen und -beteiligungen erhalten neuen Stellenwert

Internationales Engagement gehört zu den wichtigsten Zukunftsanforderungen an
mittelständische Unternehmen aus der Industrie. Die Globalisierung hat den
industriellen Mittelstand erfasst.

Deutsche Unternehmen investieren verstärkt im Ausland. Nach Angaben des
VDA stiegen allein die Direktinvestitionen im Kraftfahrzeugbereich 1998 um
nahezu 30 % auf 12 Mrd. DM. Außer spektakulären Fusionen und Übernahmen
laufen viele „grenzüberschreitende Investitionströme“ eher im Stillen ab.Vor
allem Zulieferbetriebe müssen die Herausforderung annehmen und ihren Ab-
nehmern in neue Märkte folgen.

Im Spannungsfeld der „High-Tech-Konkurrenten“ aus USA und Japan und dem
Vordringen neuer Wettbewerber vor allem aus Mittel- und Osteuropa sowie
Südostasien sind die Anforderungen an mittelständische Unternehmen stark
gewachsen. Diese Entwicklung nimmt durch die zunehmende Globalisierung der
Märkte weiter zu. Für die Unternehmen bedeutet dies, dass verstärkt Internationa-
lisierungsstrategien erfolgen müssen, um Beschaffungs-, Logistik- und Vertriebs-
größe den neuen Anforderungen anzupassen und Standorte zu optimieren. Von
besonderer Bedeutung ist dabei auch das Nutzen von Kooperationschancen mit
in- und ausländischen Partnern.

Im Gegensatz zu Großunternehmen und internationalen Konzernen können mit-
telständische Unternehmen in der Regel nicht die Strategie eines global-player
verfolgen. Klein- und Mittelbetriebe, wie zum Beispiel im Handwerk, sind
dagegen im Wesentlichen ortsgebunden. Sie müssen ihren Wettbewerb in aller
Regel von ihrem heimischen Standort aus führen. Der Wettbewerbsdruck, der die
kleinen Unternehmen trifft, erfolgt zunehmend von der Preisseite her.

Andererseits eröffnen sich einigen mittelständischen Unternehmen auch Chancen,
durch ein entsprechendes Engagement gute Marktpositionen auf Auslandsmärk-
ten, insbesondere in Nischen, zu besetzen (sog. „Hidden Champions“). Insgesamt
betrachtet sollten jedoch mit Blick auf die Exporttätigkeit von KMU sowohl die
Voraussetzungen als auch die Möglichkeiten nicht überbewertet werden, da viele
kleine bzw. Familienunternehmen lokale und kleinräumige Märkte bedienen.
Dies macht sich nicht nur in der positiven Korrelation zwischen Unternehmens-
größe und Exportaktivität bemerkbar, sondern auch in der geringen Zahl global
players.

Im Zuge der weiter voranschreitenden Internationalisierung der Wirtschaft und
der sich ergebenden neuen Strukturen der Arbeitsteilung werden sich auf Dauer
nur wertschöpfungsintensive Branchen am deutschen Markt halten. KMU müssen
ihre Präsenz in ausländischen Märkten verstärken, um sich den Veränderungen
auf den Weltmärkten zu stellen.

Eine effektive Strategie zur Erhaltung der Stärken und Erfolgspotenziale des
Mittelstands ist das Eingehen von Partnerschaften. Für viele mittelständische
Unternehmen ist es beispielsweise keine einfache Aufgabe, sich mit neuen, hoch-
wertigen Produkten und Dienstleistungen in internationale Märkte zu begeben.
Häufig mangelt es an speziellem Know-how oder den entsprechenden Finan-
zierungsmitteln. Auch fehlende Managementkapazitäten können sich als Problem
erweisen. Einen Ausweg aus dieser Situation können Partnerschaften bieten: Eine
Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen kann die Inangriffnahme von Projek-
ten ermöglichen, die alleine nicht zu bewältigen sind. Vor allem wenn es gilt, in
unbekannte Märkte vorzustoßen, kann eine Zusammenarbeit mit deutschen oder
ausländischen Partnern sinnvoll sein. Die modernen Informations- und Kommuni-
kationstechniken erleichtern es erheblich, Aktivitäten gemeinsam in Angriff zu
nehmen. Viele mittelständische Unternehmen, insbesondere der jüngeren Genera-
tion, sind heute aufgeschlossener gegenüber Kooperationen, als dies früher der
Fall war. Sie erkennen zunehmend die Vorteile, die eine Zusammenarbeit bietet.
Auch große Unternehmen zeigen verstärkt Interesse, mit mittelständischen
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Firmen zusammenzuarbeiten, da sie deren Kreativität und Innovationskraft
schätzen.

Das Eingehen von Partnerschaften setzt Kooperationsbereitschaft voraus. Mittel-
ständische Unternehmen bewegen sich dabei häufig in einem Spannungsfeld zwi-
schen der Nutzung von Kostensenkungseffekten und der Preisgabe betrieblicher
Interna. Einerseits bewirkt der gemeinsame Vertrieb zur Erschließung neuer
Märkte oder die koordinierte Nutzung betrieblicher Einrichtungen Einspareffekte.
Andererseits muss das Unternehmen prüfen, inwieweit mit einer Zusammenarbeit
Abhängigkeiten entstehen bzw. betriebliche Besonderheiten offengelegt werden
müssen, die eigentlich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem bisherigen Kon-
kurrenten darstellen. Darüber hinaus kann der unternehmerische Spielraum durch
Unternehmenskooperationen eingeengt werden. Entscheidungen können häufig
nur auf der Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners der Kooperationsbeteilig-
ten getroffen werden. Mittelständische Unternehmen stehen deshalb häufig vor
der Entscheidung, der Erhaltung der eigenen unternehmerischen Flexibilität den
Vorrang zu geben, oder eine Kooperation bzw. Partnerschaft mit den daraus re-
sultierende Abhängigkeitsrisiken, aber auch positiven Entwicklungspotenzialen,
einzugehen.

Von besonderer Bedeutung ist für mittelständische Unternehmen eine Zusam-
menarbeit mit Forschungseinrichtungen und Universitäten. Dort gibt es ein
großes Reservoir an wissenschaftlichen Erkenntnissen, die von Unternehmen
genutzt werden können, um neue Produkte zu entwickeln und traditionelle Pro-
duktionsverfahren zu modernisieren.

Häufig anzutreffen ist die Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Zulieferer. In
dieser Form der Partnerschaft wachsen mittelständische Zulieferer im Idealfall
mehr und mehr in die Rolle eines anerkannten Partners hinein. Dieser Entwick-
lungstrend ist als Chance für viele mittelständische Unternehmen zu sehen;
Voraussetzung ist allerdings eine ständige Bereitschaft zur Innovation und auch
zur Internationalisierung, um den ins Ausland strebenden Partnern überall mit
dem gleichen Angebot zur Verfügung stehen zu können.

Beim Schritt ins Ausland werden vor allem zwei strategische Ziele verfolgt: Auf
neuen Märkten soll ein enger Kontakt zu Kunden hergestellt werden „close to the
Customer“ und „Just-in-Time-Produktion“. Das andere Ziel ist auf die Beschaf-
fungsseite ausgerichtet. Es ist das Bestreben, dort, wo die Kernkompetenzen
liegen, die Wertschöpfungskette vom Kauf des Rohstoffs bis zum Vertrieb der
fertigen Teile zu schließen.

Auslandsniederlassungen werden bei mittelständischen Unternehmen eher die
Ausnahme bleiben. Für eine Kooperation oder ein Joint Adventure sprechen nicht
nur die geringeren finanziellen Belastungen für das einzelne Unternehmen. Vor
allem lassen sich das Know-how und die Marktkenntnisse des Partners nutzen.
Gerade im asiatischen, osteuropäischen oder auch im südamerikanischen Raum
haben andere Gesetze Mentalitäten für manches Projekt zum Scheitern gebracht.

Die Chancen der Kooperationen werden nach einer Studie der Stuttgarter Unter-
nehmensberatung Managementpartner bisher nicht genügend ausgeschöpft, weil
die Unternehmen einen Know-how-Abfluss zu den Kooperationspartnern be-
fürchten.

Es besteht eine große Angst, die unternehmerische Selbstständigkeit zu verlieren.
Kommen Kooperationen dennoch zu Stande, beschränken sie sich in der Mehr-
zahl auf Teilbereiche wie Marketing, Vertrieb und Service. Kooperationsmöglich-
keiten auf den Feldern Forschung, Entwicklung und Beschaffung werden in neun
von zehn Fällen nicht genutzt. Mangelnde Professionalität beklagen die Unterneh-
mensberater auch bei der Partnersuche, die häufig eher zufällig und weniger
systematisch ablaufen. In 67 % der Fälle waren sie auf persönliche Kontakte
zurückzuführen, 21 % der Kooperationswilligen wurden auf Messen fündig. Ein
professionelles Vorgehen bei der Partnersuche, etwa mithilfe internationaler
Datenbanken, sei dagegen eher die Ausnahme. Der zügige Aufbau leistungs-
fähiger Partnerschaften erfordert erhebliche Kapital- und vor allem Management-
kapazitäten. Oftmals entscheiden der Wille und die Fähigkeit zur Zusammen-
arbeit über Erfolg oder Misserfolg.
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Kleine und mittlere Firmen der Investitionsgüterindustrie nutzen nach Ansicht des
Fraunhofer-Instituts für Systemtechnik und Innovationsforschung (ISI) noch zu
wenig globale Chancen. Im Vertrieb und Service seien sie international zu gering
präsent.

Nach der Untersuchung ist zwar die Investitionsgüterbranche in hohem Maße an
globalen Märkten orientiert. Rund 85 % der Firmen setzen ihre Produkte auch im
Ausland ab. Kleine Betriebe mit weniger als 100 Beschäftigten haben jedoch nur
eine Exportquote von 26 %. Vor allem für diese gibt es nach Ansicht der Forscher
Kooperationsmöglichkeiten mit inländischen Partnern, um gemeinsam Auslands-
märkte zu erschließen. Dies werde aber nur von 11% genutzt.

Auch bei Forschung und Entwicklung sehen die Fraunhofer-Experten Nachhol-
bedarf. 9 von 10 Betrieben hielten ihre Forschungs- und Entwicklungskapazitäten
am heimischen Standort. Kooperationen mit ausländischen Partnern versprächen
aber mehr Produktinnovation. Die Daten der repräsentativen Umfrage beziehen
sich auf Maschinenbaufirmen, Hersteller von Metallerzeugnissen sowie Pro-
duzenten der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik im Jahr 1999.

2.1. KMU sind auf die Globalisierung bisher zu wenig vorbereitet

Nach Untersuchungen der Hamburger Unternehmensberatung Siegle, Ruhe und
Partner erkennt und nutzt nur jeder zehnte deutsche „Mittelständler“ die Möglich-
keiten, auch außerhalb Europas Geld zu verdienen. Mehr als 80 % der Auslands-
umsätze werden in Europa erzielt, in den Wachstumsmärkten USA, China, Japan
oder Lateinamerika sind bisher zu wenig mittlere Unternehmen präsent. Gän-
gigster Grund: Die Marktstrukturen außerhalb Europas sind zu unterschiedlich
und zu schwierig.

2.2. Mittelstand sieht Globalisierung eher als Gefahr denn als Chance

Die Globalisierung wird von vielen mittelständischen Unternehmen eher als
Risiko denn als Chance gesehen. Das geht aus einer Umfrage der Dresdner Bank,
des Instituts für Mittelstandsforschung und des Verlags Gruner und Jahr hervor.
Nur jedes dritte mittelständische Unternehmen sehe in der Globalisierung eine
Chance, während deutlich mehr als die Hälfte der Unternehmen die Globalisie-
rung als Risiko empfinde. Das gelte für alle Branchen gleichermaßen.

2.3. Anforderungen aus der Globalisierung an KMU

KMU stoßen mit einer Strategie, ausländische Marktpräsenz durch Direktinvesti-
tionen in größerem Umfang anzustreben, rasch an die Barriere zu geringen Eigen-
kapitals und fehlender Managementkapazität. Nicht zuletzt deshalb betreibt der
deutsche Mittelstand den Export, wenn auch stark eurozentriert, als dominante
Form der Internationalisierung.

Im „Internationalisierungsmix“ können mittelständische Unternehmen neben dem
Export aber auch vielfältige Formen von Kooperationen nutzen: Über Liefer-,
Produktions-, Vertriebs-, Know how-, Lizenz- und Gegengeschäftssystem-
verträge, ohne Kapitalbeteiligung oder als eigenständiges Joint Adventure, mit
einem einzigen Partner oder als Netzwerk.

Kleine und mittlere Unternehmen müssen auf den Beschaffungsmärkten gegen-
über größeren drei Nachteile hinnehmen: geringes Einkaufsvolumen, fehlende
Nachfragemacht und die notgedrungene Beschränkung auf „operatives Beschaf-
fen“. Die strategischen Vorteile eines Single Sourcing (Lieferantenauswahl),
Multiple Sourcing (Lieferantenstreuung) oder Modular Sourcing (Beschaffungs-
bündelung) können von ihnen nur begrenzt ausgeschöpft werden.

Wie eine Untersuchung des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn von 1997
zeigt, besteht bei KMU mittlerweile die Tendenz, sich verstärkt in Einkaufs-
kooperationen zu engagieren. Ermutigend wirken dabei die überwiegend posi-
tiven Erfahrungen, abschreckend Kosten der Anbahnung und Pflege. Neben dem
Ausgleich größenbedingter Nachteile ist der Zugang zu Marktinformationen ein
weiteres Motiv für Beschaffungskooperationen.

Während KMU tendenziell durch Kooperationen und Holdings wachsen müssen,
suchen die großen Konzerne nach Wegen, ihre bürokratische Riesenhaftigkeit zu
zerschlagen. Bereits Outsourcing, Dezentralisierung und virtuelles Unternehmen
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beschreiben die Lockerung der traditionellen Organisationsformen. Wenn die
Konzerne kleiner und die „Mittelständler“ größer werden müssen, um wett-
bewerbsfähig zu bleiben, werden die Strukturen immer ähnlicher. In dieser Welt
agiler Verbünde wird die Qualität der Führung zum entscheidenden Erfolgsfaktor.

3. Globalisierung und Exporttätigkeit mittelständischer Unternehmen

(ifm Mannheim, Herr Leicht, Uni Göttingen, Prof. Kucera, LVI)

Zunehmend sind auch KMU der klassischen Branchen in BW von den direkten
und indirekten Wirkungen der Globalisierung betroffen. Wohl sind nur wenige
kleine Unternehmen in unmittelbarer Form auf den internationalen Märkten enga-
giert, doch sind auch die indirekten Wirkungen der globalen Konkurrenz, ins-
besondere durch die Infragestellung angestammter Marktpositionen spürbar: v. a.
die mittelständische Zulieferwirtschaft ist von den Auswirkungen der globalen
Beschaffung der transnationalen Unternehmen betroffen.

Insgesamt partizipiert der Mittelstand an exportorientierten Wachstumsprozessen
bisher wenig und nur indirekt, d.h. vermittelt über die Auslandsnachfrage, die
inländische Nachfrage, bspw. bei Zulieferern exportorientierter Unternehmen,
induziere. Die Exportquoten in kleineren Unternehmen des Verarbeitenden
Gewerbes sind – auch in Baden-Württemberg – gering. Der Anteil des im Aus-
land erzielten Umsatzes beträgt bei Unternehmen mit weniger als 20 Beschäftig-
ten durchschnittlich weniger als ein Zehntel und bei kleineren Unternehmen mit
weniger als 50 Beschäftigten etwas mehr als ein Zehntel. Dagegen steigt dieser
Anteil in Industrieunternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten auf durchschnitt-
lich rund ein Viertel, während er in Großbetrieben mit mehr als 500 Beschäftigten
sogar die 40%-Marke überschreitet. Der Anteil des Betriebsgrößenaggregats
unter 50 Beschäftigten am Gesamtexport (jeweils der Industrie) blieb sowohl
1996 als auch 1997 unter 3 %. Ungefähr zwei Drittel des Exports entfällt auf
Großbetriebe mit mehr als 500 Beschäftigten.

Grössenklassenspezifische Untersuchungen zur Exportorientierung des deutschen
und baden-württembergischen Mittelstandes zeigen, dass Branchenzugehörigkeit
und Unternehmensgröße die dominanten Faktoren für die Bestimmung des rela-
tiven Internationalisierungsgrades, gemessen am Exportumsatzanteil eines Unter-
nehmens, darstellen. Dies gilt ebenso für das Handwerk, welches zu einem großen
Teil dem Verarbeitenden Gewerbe zuzuordnen ist. Wird auch im Handwerk nach
einzelnen Zweigen unterschieden, liegen die jeweiligen Exportquoten weit unter
den entsprechenden Werten der adäquaten Branchen des Verarbeitenden Gewer-
bes insgesamt, was angesichts der eher kleinbetrieblichen Strukturen im Hand-
werk nicht überrascht. Allerdings zeigt sich ein ähnliches Muster in dem Sinne,
dass die Exportintensität der jeweiligen Branchen des Verarbeitenden Gewerbes
mit derjenigen in den adäquaten Handwerkszweigen korrespondiert. Das baden-
württembergische Handwerk verbucht in fast allen Branchen des Verarbeitenden
Gewerbes Exportanteile, die weit über den entsprechenden Vergleichszahlen der
Bundesrepublik liegen.

Die mittelständischen Unternehmen in Baden-Württemberg sind in allen Größen-
bereichen stärker auslandsorientiert als im Bundesdurchschnitt. Dabei bestehen
starke Unterschiede nach Branchen (ifm Bonn).

3.1. Auslandsaktivitäten mittelständischer Unternehmen aus Baden-Württemberg

Nahezu jeder 5. im Export tätige Betrieb hat in den vergangenen drei Jahren auch
außerhalb der Grenzen investiert. Rund 250 Betriebe oder 17,4 % aller im Außen-
handel tätigen mittelständischen Unternehmen haben in den vergangenen 3 Jahren
ihre Produktion teilweise oder sogar ganz ins Ausland verlagert, bilanzierte Ende
1999 der BWIHT.

Dabei dominiert eindeutig das Motiv der Markterschließung: ¾ aller Befragten
Betriebe gaben an, sie könnten durch ausgelagerte Produktion, Vertrieb und
Kundendienst besser auf spezifische Eigenheiten der Auslandsmärkte eingehen.

Nur ¼ nannte Kostengründe für das Auslandsengagement, v. a. die zu hohen
Arbeitskosten sowie die Steuer und Abgabenbelastungen in Deutschland. Wech-
selkursrisiken hätten nach der Einführung des Euro kaum noch Bedeutung. Als
vorrangiges Ziel von Produktionsverlagerung nennt die Studie Länder in Mittel-
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und Osteuropa sowie den Nafta-Raum, mit Abstand folgten dann die asiatischen
und die anderen europäischen Staaten. Dieser Trend, so rechnet die IHK, werde
angesichts des steigenden Wettbewerbdrucks anhalten. Nahezu jeder 5. im
Außenhandel tätige Betrieb habe konkrete Pläne, innerhalb der kommenden 3
Jahre Produktionsstandorte im Ausland einzurichten.

In Baden-Württemberg scheint die allgemein gute internationale Konkurrenz-
fähigkeit also auch im Mittelstand bzw. im Handwerk gegeben zu sein.

Insgesamt ist die wirtschaftliche Entwicklung Baden-Württembergs maßgeblich
von der internationalen Konkurrenzfähigkeit und Exportstärke der Unternehmen,
vor allem im Verarbeitenden Gewerbe, abhängig. Die zunehmende Bedeutung der
Ausfuhrleistungen kommt teilweise in der deutlichen Zunahme des Exportanteils
im Verarbeitenden Gewerbe zum Ausdruck – von rund 31 % Anfang des Jahr-
zehnts auf nahezu 37 % im Jahre 1998. Dabei unterliegt die Exportorientierung
allerdings starken branchenspezifischen Schwankungen. Die Unternehmen des
Investitionsgüterbereichs, insbesondere der Maschinenbau, die Herstellung von
ADV-Geräten, der Kraftfahrzeugbau sowie die Elektrotechnik, Feinmechanik und
Optik, haben im Verlauf der 90-er Jahre am deutlichsten zum Export Baden-
Württembergs beigetragen.

3.2. Resultierende Handlungsbedarfe

Anforderungen, Anpassungs- und Handlungsbedarfe bei Verbänden, Verwaltun-
gen und der Wirtschaftsförderung bestehen – aus Sicht des BWIHT – darin, den
Prozess und die Vorbereitung von Partnerschaften und Kooperationen aktiv zu
unterstützen und zu fördern. Dabei gilt es, an der Definition von Problemen und
Problemstellungen mitzuwirken und Hilfe bei der Suche nach Problemlösern
bzw. -lösungen zu leisten. Weitere Handlungsbedarfe bestehen in der Unterstüt-
zung von Unternehmen hinsichtlich der Vermittlung von Kontakten zu Schlüssel-
personen und Multiplikatoren, bei der Bildung von Netzwerken mit den Know-
how-Anbietern und bei der Aufbereitung und Bereitstellung spezifizierter Infor-
mationen, bspw. über ausländische Märkte. Zunehmende Bedeutung komme der
Kontaktvermittlung von Unternehmen zu Hochschulen, Forschungs- und Wissen-
schaftseinrichtungen sowie der Hilfestellung beim Technologie- und Wissen-
schaftstransfer und bei der Suche nach Lieferanten oder spezialisierten Dienst-
leistern zu.

Als dringend erforderlich sieht der LVI eine stärkere Vernetzung von techno-
logischen und betriebswirtschaftlichen Ablaufprozessen.

Baden-Württemberg verfüge über leistungsfähige Anbieter von Umwelttechno-
logien und Umweltdienstleistungen. Dabei handele es sich weitgehend um mittel-
ständische Unternehmen des produzierenden Gewerbes sowie aus den Dienst-
leistungsbranchen. Mit finanzieller Unterstützung des Wirtschaftsministeriums
Baden-Württemberg hat der LVI deshalb die Projektstelle Umwelt mit dem Ziel
aufgebaut, die Umweltbranche in Baden-Württemberg zu profilieren und an Aus-
landsmärkte heranzuführen. Mit dem Überschreiten traditioneller Grenzen, wie
sie beispielsweise der Elektrotechnik und dem Anlagenbau als produktorientierter
Branchenvertretung gezogen seien, werde der Weg hin zu systemorientierten
Lösungen geebnet. Die Projektstelle Umwelt sieht ihre Aufgabe in einem inter-
disziplinären globalen Ansatz, der auch einen „Brückenschlag“ zwischen Wissen-
schaft, Industrie und Politik ermöglicht.

Des Weiteren kommt den Verbänden im Zusammenspiel von kleinen und mittle-
ren sowie großen Unternehmen eine wichtige Rolle zu. So hat beispielsweise der
Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) ein Projekt „Großindustrie und
industrieller Mittelstand – Gemeinsam erfolgreich im Wettbewerb“ gestartet. Die
Interessen von Mittelstand und Großunternehmen sind vielfach gleichgerichtet
und ihr Verhältnis ist überwiegend durch Arbeitsteilung, enge Kooperation und
gegenseitige Abhängigkeit charakterisiert. Dennoch gibt es natürlich sehr wohl
auch Felder, auf denen es zu Konfliktsituationen kommt. Der BDI hat den Ver-
such unternommen, diese Situation zu analysieren und daraus die für die wirt-
schaftspolitische Diskussion entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen. Aus
diesem Grund hat der BDI das erwähnte Projekt gestartet.

Im Zusammenhang mit der Europäisierung der Wirtschaft ist zu beachten, dass
einerseits wichtige nationale Kompetenzen auf die EU-Ebene verlagert werden,



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

400

dass aber andererseits Regionen, die über Staats- und Landesgrenzen hinausgehen
können, und die durch sogenannte Cluster-Bildungen in der regionalen Wirt-
schaftsstruktur charakterisiert sind, eine immer größere Bedeutung erhalten
werden. Deshalb müssen die Träger der Wirtschaftspolitik und insbesondere die
Interessenorganisationen, die auf die Träger der Wirtschaftspolitik einzuwirken
versuchen, ihre Aktivitäten zunehmend in Richtung EU und Regionen ausbauen
müssen.

4. Förderung und Maßnahmen zur Erschließung ausländischer Märkte (vgl. auch
Stellungnahme des Wirtschaftsministeriums zum Untersuchungsauftrag)

Die Erschließung ausländischer Märkte besteht aus der Förderung der Beteiligung
von Firmengruppen an Auslandsmessen (seit 1992 stark zurückgefahren, 1992:
4,2 Mio. DM, 1999: 1,42 Mio. DM), der Durchführung von Landesmaßnahmen
(Firmengemeinschaftsausstellungen, Katalogausstellungen, Technische Sym-
posien und Wirtschaftsdelegationsreisen). Seit 1992 sei hier stark zurückgefahren
worden (von 4,4 Mio. DM auf 1,5 Mio. DM, 1999) sowie Beratungs- und Koope-
rationsförderung (ca. 1 Mio. DM). Die Außenwirtschaftsförderung sei in BW
vergleichsweise gut strukturiert.

Instrumente der GWZ sind Messebeteiligungen, Katalogausstellungen, technische
Symposien, Kooperationsbörsen sowie die Abwicklung von Aufträgen Beauftra-
gungen durch WM und LVI. Die GWZ nutze Mailings und Einzelgespräche um
die Instrumente auf Bedarf zu prüfen. Neu seien virtuelle Maßnahmen und e-com-
merce-Dienstleistungen sowie Marktplätze im Internet wie Germany Southwest.

Die GWZ arbeitet mit einem Geschäftsvolumen 35 Mio. DM p.a. Sie erhalte eine
Grundfinanzierung aus Bankbeitrag in Höhe von 1,5 Mio. DM sowie Projekt-
förderung für Messen in Höhe von 2 Mio. DM. In Zukunft müsse verstärkt das
Augenmerk auf die Nutzung moderner Kommunikationstechnologien bei Unter-
nehmen und virtuelle Standort- und Unternehmenspräsentation gerichtet werden.
Der Erfahrungsaustausch und der weitere Ausbau der Netzwerke müsse gezielt
gefördert werden und die Unterstützung von Ausbildungs- und Weiterbildungs-
maßnahmen im Außenwirtschaftsbereich zum Zweck der Stärkung des Faktors
Personal weiter fortgeführt werden. Eine finanzielle Beteiligung der Unternehmen
an Fördermaßnahmen sei generell sinnvoll.

Ergänzend zu den Veranstaltungen der Wirtschaftsorganisationen und Banken
liefern das Wirtschaftsministerium und die Gesellschaft für internationale wirt-
schaftliche Zusammenarbeit Baden-Württemberg mbH (GWZ) im Rahmen von
Informationsveranstaltungen das Know-how, das insbesondere für mittelstän-
dische Unternehmen oft Voraussetzung für ein Engagement auf fremden Märkten
ist. Die Beschaffung außenwirtschaftsspezifischer Informationen soll insbeson-
dere auch das „Landesinformationssystem Außenwirtschaft“ (ISA) erleichtern,
das unter Beteiligung der GWZ und der Wirtschaftsorganisationen eingerichtet
wurde.

Nach dem Exportförderungsprogramm der Landeskreditbank können mittel-
ständische gewerbliche Unternehmen und Angehörige der in der Wirtschaft täti-
gen freien Berufe durch Übernahme von Rückhaftungen für Exportgarantien,
durch Bürgschaften für Kredite zur Exportfinanzierung und durch die Beteiligung
an Auslandsrisiken gefördert werden.

Ein neues Element der Außenwirtschaftsförderung des Landes ist die Förderung
von Firmenpools im Ausland. Gefördert werden sogenannte Kontaktstellen meh-
rerer mittelständischer Firmen, die zur besseren Präsenz vor Ort und zur Entwick-
lung und Durchführung gemeinsamer Markterschließungsaktivitäten eingerichtet
werden (Durchführung RKW). Die Förderung kann auch von Dienstleistern in
Anspruch genommen werden.

Zur Erleichterung des Einstiegs in wichtige, aber schwierige ausländische
Zukunftsmärkte dienen die vom Land mitinitiierten Deutschen Industrie- und
Handelszentren (DIHZ), in denen insbesondere mittelständischen deutschen
Unternehmen Büroräume, Ausstellungsflächen, Konferenz-, Schulungs- und
Lagerräume und ein umfangreiches Angebot an Beratungs- und Service-Dienst-
leistungen zur Verfügung gestellt werden. DIHZ bestehen zur Zeit in Singapur,
Moskau/Russische Förderation, Yokohama (Japan, Shanghai und Beijing/-
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VR China sowie in Jakarta/Indonesien. Ein weiteres Zentrum ist in Mexico-
City/Mexiko im Aufbau.

Weiter hat das Land Baden-Württemberg im Rahmen von Wirtschaftsprojekten
gemeinsam mit ausländischen Partnern Anlaufstellen vor Ort geschaffen, die
einerseits die marktwirtschaftliche und mittelständische Entwicklung im Zielland
unterstützen sollen, und andererseits baden-württembergische Unternehmen
Hilfestellung bei der Anbahnung von Geschäftskontakten leisten können. Bei-
spiele sind das Zentrum für Management und Marketing in St. Petersburg und das
Mittelstandsförderungszentrum in Jekaterinenburg/Russland.

Exportförderung

Förderbereich 1998 1999
in Mio DM

Firmengruppenbeteiligungen an Auslandsmessen 1,35 1,42

Exportberatung 0,54 0,41

Kontaktstellen von Firmenpools 0,68 0,22

Landesmaßnahmen 0,92 1,54

Gesamtausgaben zur Erschließung auslän-
discher Märkte 3,49 3,59

4.1. Markterschließungsprogramme

Dr. Faix stellte ein Markterschließungsprogramm für kleine und mittlere Unter-
nehmen der Steinbeis-Akademie für Unternehmensführung, Herrenberg, vor. Das
Programm wurde im Oktober 1998 gemeinsam mit der China Europe Manage-
ment and Business Academy, der Donau-Universität Krems und der Zentralstelle
für Arbeitsvermittlung gestartet. Das Programm soll den teilnehmenden Unter-
nehmen eine fundierte und kostengünstige Entscheidungsgrundlage beim syste-
matischen Aufbau und der Intensivierung von Geschäftsbeziehungen in China
geben, indem es Nachwuchsakademiker aus dem Zielland sowie einen Geschäfts-
plan zur Markterschließung vermittelt und damit einen Einstieg in den Markt
ermöglicht.

Im Rahmen des Projektes arbeiten chinesische Akademiker mit mehrjähriger Be-
rufserfahrung als verantwortliche Mitarbeiter (Assistenten der Geschäftsführung
im Parktikantenstatus) zwei Jahre lang für ein Unternehmen in Deutschland und
vor Ort in China. Ihre Aufgabe ist es, die Markt- und Geschäftspotenziale des
Unternehmens zu analysieren und entsprechende Konzepte für Vertrieb, Ferti-
gung, Bezug oder auch Produktion in China zu entwickeln und Türöffnerfunktion
zu übernehmen. Damit verbunden ist eine Qualifizierung der Teilnehmer im
MBA-Programm der Donau-Universität Krems, in Deutschland durchgeführt in
Kooperation mit der Steinbeis-Akademie. Vermittelt werden neben allgemeinen
Managementthemen (Führung, Recht, Politik) v. a. die Systematik und Methodik
moderner Marktanalysen, Strategien mittelständischer Markterschließung, aktuel-
les Finanz- und Marketing Know how. Während der Mitarbeit im Unternehmen
wird das erlernte Managementwissen auf die besonderen Anforderungen der
Praxisfirma angewandt und so ein systematischer Markteintritt vorbereitet.

Die Mittelständler erhalten damit innerhalb von zwei Jahren einen fundierten
Geschäftsplan von einem kultur- und sprachkundigen Chinakenner sowie entschei-
dende Geschäftsbeziehungen. Derzeit sind 135 Teilnehmer im Programm. Zielland
ist bisher ausschließlich China. 60 der beteiligten Unternehmen planen mittler-
weile eine Markterschließung in China. Die Gesamtkosten betragen 60000 DM in
2 Jahren. Darin enthalten sind Studienkosten, Reisekosten, Unterbringungskosten
etc. Im Herbst 2000 ist der Start mit einem Programm Brasilien geplant.

Ab 2001 soll ein globales Programm über das Netzwerk der GTZ und GWZ erfol-
gen. Als Haupterfolgsfaktoren bei der Markterschließung nannte Herr Dr. Faix
auf Basis einer Studie der DG Bank AG: gründliche Marktkenntnis, Wahl des
richtigen Partners in China und ein tragfähiges Geschäftskonzept. Als Empfeh-
lung trug Herr Dr. Faix vor: Die Unterstützung von kleinen und mittleren Unter-
nehmen bei Globalisierungsaktivitäten weiter zu intensivieren inkl. Marketing-
aktionen zur Aufschließung von KMUs.
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4.2. EU-Beratungszentren bahnen dem Mittelstand Geschäftskontakte

Das Netz der Innovationszentren soll grenzüberschreitende Zusammenarbeit er-
leichtern.

KMU tun sich auch im Zeitalter nahezu unbeschränkter Kommunikation oft
schwer damit, sich grenzüberschreitend Wissen anzueignen oder auch Know-how
zu vermarkten. In diese Lücke soll das von der Europäischen Kommission einge-
richtete Netz der Innovationszentren (Innovation Relay Centers) vorstoßen. Es
umfasst derzeit nahezu 70 Anlaufstellen in der Europäischen Union und in weite-
ren 15 europäischen Ländern. In Deutschland bestehen IRC in Hannover, Leipzig,
Mülheim/Ruhr, Nürnberg, Stuttgart, Teltow b. Berlin sowie Wiesbaden. Die an
das Netz angeschlossenen 15 Innovationsfachleute sollen Unternehmen sowie
Forschungseinrichtungen dabei behilflich sein, einerseits den Zugang zu in Euro-
pa verfügbaren Techniken zu erleichtern, andererseits aber auch eigene Erkennt-
nisse auf dem rasch wachsenden Markt für Unternehmensdienstleistungen gren-
züberschreitend abzusetzen.

Das Netz der Innovationszentren, die den Unternehmen als „regionales Sprung-
brett“ dienen sollen, ist Bestandteil des 5. EU-Rahmenprogramms für Forschung
und Entwicklung. Die Bandbreite des 1995 gegründeten Projekts reicht von
Besucherprogrammen für irische Erzeuger von Bauernkäse, in Frankreich zur
Verfeinerung der Herstellungsmethoden bis zur Anbahnung einer Partnerschaft
französischer und schottischer Erbauern von Ultraschallsonden. Neben der Be-
ratung und der Ausrichtung von Kooperationsvorhaben kümmern sich die IRC-
Mitglieder zunehmend auch um mögliche rechtliche Probleme, die sich für die bei
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit häufig noch unerfahrenen Unter-
nehmen ergeben können. Dies gilt für den Schutz des geistigen Eigentums, der
Lizenzvergabe oder die beim Abschluss der Konsortialverträgen zu beachtenden
Aspekte. Im Regelfall begleiten und beraten die IRC einen Kunden bis zur Unter-
zeichnung eines Vertrages über den Technologietransfer.

Die IRC unterstützen die Unternehmen auch bei der Formulierung von Anträgen
zur Beteiligung an EU-Förderprogrammen. Eine Herausforderung für die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit liegt in der von Land zu Land, manchmal auch
von Region zu Region sehr unterschiedlichen Geschäftspraxis.

4.3. Förderung der Beteiligung an Messen und Ausstellungen

Die Teilnahme vor allem an international ausgerichteten Inlandsmessen ist ins-
besondere für Existenzgründer und Kleinunternehmen eine wichtige Fördermaß-
nahme zur Vorbereitung auf eine internationale Marktbearbeitung. So organisiert
das Handwerk Firmengruppenbeteiligungen für Erstaussteller an internationalen
Fachmessen im Inland wie der Hannover-Messe, der AMB Stuttgart sowie der
Medica Düsseldorf. Gefördert werden auch regionale und örtliche Leistungs-
schauen.

Förderbereich 1998 1999
in DM

Messen und Ausstellungen im Inland 233 200 328 500

..... davon Leistungsschauen 206 000 268 500

Anzahl der geförderten Maßnahmen insgesamt 69 89

5. Marktsituation und -entwicklungen in den verschiedenen Branchen

5.1. Freie Berufe

Die Entstehung freiberuflicher Berufsfelder ist mit den übergreifenden Entwick-
lungen verschmolzen. Zahlreiche Tatsachen deuten darauf hin, dass die Aus-
formung neuer Freier Berufe mehr oder weniger eng mit ökonomischen und ge-
sellschaftlichen Trends verbunden ist, in denen aktuell und zukünftig erhebliche
Beschäftigungspotenziale erschlossen werden können: ob neue Technologien,
Multimedia, Umweltschutz und Ökologisierung, Internationalisierung, demogra-
phische Veränderungen oder neue Kulturpolitik – die Freien Berufe haben ihren
Ort im Mittelpunkt der Tertiärisierung und hier wiederum im zukunftsträchtigsten
Sektor der sekundären Dienstleistungen. Ökologische Dienstleistungen werden
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laut IFB eine wachsende Bedeutung erlangen. Die Reduzierung von Ressourcen-
und Materialintensität bilde eine Kernaufgabe des 21. Jahrhundert. Hohe Wachs-
tumsraten werden ebenfalls erwartet vor dem Hintergrund der demographischen
Entwicklung für den Bereich Freizeit und Erholung, insbesondere für das Markt-
segment des Gesundheitstourismus sowie für soziale und Gesundheitsdienstlei-
stungen, bei denen durch verstärkte Gesundheitsförderung, Prävention, Qualitäts-
sicherung sowie neue Managementkonzepte erweiterte Leistungsprofile und er-
weiterte Berufsfelder entstünden.

Innerhalb der Gruppe der Kleinst- und Kleinunternehmen verstärkt sich der Trend
zu Kooperationen und Spezialisierungen. Es ergibt sich eine Tendenz hin zu Zu-
sammenschlüssen von Berufsangehörigen mit fachlicher Spezialisierung. Aller-
dings ist davon auszugehen, dass auch kleinere Praxen weiterhin eine Chance auf
dem Markt haben. Der persönliche Ansprechpartner für den mittelständischen
Mandanten möglichst im Sinne eines „Allround-Beraters“ wird auch künftig ge-
fragt sein. Chancen hat weiter eine Praxisstruktur, in der ein kleines Team von
spezialisierten Berufsträgern ein breites Dienstleistungsspektrum von Steuer-
beratung und betriebswirtschaftlicher Beratung abdeckt.

Als wichtigste wirtschaftliche Entwicklungen wurden festgestellt:

– Vielfach steigender Nachwuchs- und Konkurrenzdruck

– Regulierung von Angebot und Nachfolgefrage, insbesondere in Heilberufen
durch das Gesundheitsstrukturgesetz von 1993

– Vermehrtes Auftreten von gewerblicher Konkurrenz

– Vielfach deutlich rückläufige Umsätze

– Wachsende Bedeutung der freien Berufe als Arbeitgeber

– Internationalisierung und Globalisierung

KMU im Bereich der freien Berufe seien wesentliche Mitgestalter der lokalen und
regionalen Dienstleistungsstrukturen. Durch Ausweitung der Dienstleistungs-
angebote auf der Grundlage der fortschreitenden Erschließung von neuen Arbeits-
feldern und Berufsbildern finde eine berufliche Spezialisierung und Differen-
zierung statt, die noch erhebliche Wachstumspotenziale biete. Allerdings seien in
einer Reihe von freien Berufen, etwa bei Apothekern, Tierärzten, Rechtsanwälten,
Architekten oder auch Bauingenieuren, zunehmende Tendenzen zu einem Ver-
drängungswettbewerb festzustellen.

5.1.1. Handlungsbedarfe laut Institut für Freie Berufe (IFB)

– Entwicklung von neuen (Rechts-)Formen der Berufsausübung

– Rationalisierungsmaßnahmen und Einsatz neuer Informations- und Kommu-
nikationstechnologien

– Erschließung neuer Märkte bzw. Klientengruppen

– Entwicklung von Maßnahmen und Standards zur Sicherung der Leistungs-
qualität, insbesondere der fachlichen Qualifikation

– Bedarfsorientierung an den zunehmend umfassenderen Beratungserwartungen

– Erlangung einer Synthese zwischen Spezialisierung und Universalität, um eine
hohe Qualität des Dienstleistungsergebnisses sicherzustellen

– Überprüfung der Nebentätigkeit von Beamten

– Förderung von Bemühung um Erhaltung von Vertrauensschutz und Qualität
bei der Erbringung freiberuflicher Leistung (insbesondere Qualitäts- bzw.
Leistungswettbewerb statt Preiswettbewerb)

– Sicherung des Bestandes von freien Berufen gegenüber internationaler Konkur-
renz (dies sei v. a. ein gesellschaftsrechtliches Problem, Ausweitung der
Kooperationsformen – v. a. auch berufeübergreifend und grenzüberschreitend –
sei das entscheidende Kriterium, ein wichtiger Schritt sei das Partnerschafts-
Gesellschaftsgesetz)

– Weitere Überprüfung der Einschränkung bei der Werbung – Verbesserung der
Informationswerbung, jedoch allgemein keine konkurrierende Werbung
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– Erschließung neuer und Erweiterung bestehender Arbeitsfelder im Bereich der
freien Berufe

– Überprüfung der Erweiterung von Beschäftigungspotentialen in freien Berufen
(Förderung von Kooperationen; Flexibilisierung von Arbeitszeiten bei Selbst-
ständigen in Freien Berufen)

5.1.2. Steuerberaterkammer

Kleinstpraxen sind in der Regel nicht international tätig. Bei Kanzleien mittlerer
Größe gewinnt eine grenzüberschreitende Beratung bzw. eine Kooperation mit
ausländischen Berufsangehörigen an Bedeutung.

Bei der Tätigkeit des Steuerberaters hat – unabhängig von der Größe der Kanzlei
– die „klassische Steuerdeklarationsberatung“ an Gewicht verloren, die voraus-
schauende Steuergestaltungsberatung ist in den Vordergrund getreten. Außerdem
hat die betriebswirtschaftliche Beratung/Unternehmensberatung an Bedeutung
gewonnen. Zu diesem Aufgabenfeld gehören insbesondere: Gründungsberatung,
Gestaltungsberatung, Allgemeine Unternehmensberatung, Insolvenzberatung.

Eine zukunftsgerichtete Berufsausübung setzt zunehmend voraus, über die Unter-
stützung bei der Abwicklung von Geschäftsvorfällen Hilfe bei unternehmerischen
Entscheidungen zu leisten. Neben der betriebswirtschaftlichen Beratung durch
den Steuerberater ist auch die Beratung in der Nutzung von Büro-, Informations-
und Kommunikationstechniken und entsprechender Software ein wesentliches
Element einer zukunftsgerechten Gestaltung der Steuerberatung.

Die Steuerberaterkammer Stuttgart unterstützt die Suche nach geeigneten Part-
nern, insbesondere für kleinere Kanzleien, durch die von der europäischen Steuer-
beraterorganisation, der Confédération Fiscale Européenne (C. F. E.), heraus-
gegebenen C. F. E.-Kooperations-CD/-Liste, die über die Kammer von allen
Berufsangehörigen abgefragt werden kann.

Grenzüberschreitende Kooperationen von Berufsangehörigen sind die Folge ent-
sprechender grenzüberschreitender Tätigkeiten von Mandanten. Für die Markt-
erschließung spielen im steuerberatenden Beruf grenzüberschreitende Koopera-
tionen und Messebeteiligungen keine Rolle.

5.1.3. Architektenkammer

Immer mehr Architekturbüros müssen mit immer geringeren Umsätzen ihre Exis-
tenz bestreiten. Da die Anzahl der Büros in den letzten 10 Jahren stark ange-
stiegen ist, verteilt sich das Auftragsvolumen stärker. Die Situation habe sich
verschärft durch die schlechte allgemeine Wirtschaftslage im Baubereich. Die
Konsequenz sei, dass neue Tätigkeitsfelder erschlossen werden müssen.

Der Anteil von Architekturbüros mit Geschäftsverbindungen ins Ausland ist zur
Zeit sehr gering, jedoch wird von 58 % der Büros in Hinblick auf Tätigkeiten im
Bereich der EU zukünftig die Bildung von Kooperationen als wichtig angesehen.
Aufklärungsarbeit über Marktanforderungen, Risiken des Marktes sowie Koope-
rationsmöglichkeiten sei erforderlich (Strukturuntersuchung ’96, Seite 117).

Es besteht ein starker Anpassungsdruck. Die Aufgabenschwerpunkte liegen im
Wohnungsbau, Gewerbe- und Verwaltungsbau. Im Wohnungsbau habe die Kon-
kurrenz durch Bauträgergesellschaften zu erheblichen Einbußen geführt, was ins-
besondere mittelständische kleine Architekturbüros besonders treffe. Existenz-
bedrohend wirkten besonders im ländlichen Bereich Planungsbüros, Handwerker
und Meister, die auf Grund der seit 1. Januar 1996 gültigen Bauvorlageberechti-
gung in der Landesbauordnung nunmehr auch als Planverfasser auftreten dürften.

Die Entwicklung zeige, dass die Architekturbüros in den letzten Jahren einem star-
ken Strukturwandel unterworfen seien. Der vermehrte Wunsch der Auftraggeber
nach einem Verantwortlichen in Planung und Ausführung habe dazu geführt, dass
Architekten verstärkt Planungsleistungen als Generalplaner übernähmen. Das er-
fordere wiederum die Bildung von Kooperationen, um so Planungsteams zu schaf-
fen. Anderseits strebe ein Teil der Architekten die verstärkte Spezialisierung oder
Ausweitung des Fachwissens in andere verwandte Tätigkeitsbereiche an.

In dieser Entwicklung (Generalplanung/Spezialist) sei das wirtschaftliche Poten-
zial der Architekturbüros in der Zukunft zu sehen, das durch Einrichtung von
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Kooperationsbörsen, Eröffnung und Unterstützung von Ideen zu neuen Tätig-
keitsfeldern sowie Dienstleistungen den wirtschaftlichen Fortbestand von Archi-
tekturbüros sichere.

Zudem würden neue Kommunikationstechniken verstärkt genutzt und bieten die
Chance zur weiteren Ausdehnung der Marktanteile auch über die Ländergrenzen
hinweg, jedoch seien dazu in verstärktem Maße Veränderungen in Unternehmens-
organisation und -ablauf nötig.

Um diese Wirtschaftspotenziale weiter entwickeln zu können, sollte in Baden-
Württemberg das Netz von www-ecommerce-Kompetenzzentren weiter aus-
gebaut werden, die Informations- und Beratungsleitungen zur Nutzung neuer
Medien bieten sowie als Arbeitsplattformen im Internet (Kooperationsbörsen,
Ausschreibungsservice, Vermittlung von Auslandstätigkeiten etc.) dienen. Die
bisherigen Förderprogramme seien auf die gewerblichen Betriebe ausgerichtet,
während eine Fördermöglichkeit der freien Berufe bislang gefehlt habe.

Die Betriebsgrößenstruktur der baden-württembergischen Architekturbüros sei
prädestiniert für die heute geforderte wirtschaftliche Flexibilität und die Auswei-
tung des Angebotes von mittelständischen Unternehmen und somit über ein viel-
fältiges Ideenpotenzial, das mit weiterer Stärkung von Netzwerken, z. B. Verbund
der Informationszentren, so gebündelt werden könne, dass der Standort Baden-
Württemberg Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Regionen biete. Die Ten-
denz gehe auch bei größeren Architekturbüros zu GmbHs und Partnerschaften.

Die Liberalisierung der Werbegrundsätze führe zu einer deutlichen Zunahme ins-
besondere der Zeitungswerbung in Form einer (zulässigen) Informationswerbung.
Davon machten kleine Büros vermehrt Gebrauch. Ob sich dies auf die Auftrags-
lage auswirke, sei nicht bekannt.

5.2. Verband der Verlage und Buchhandlungen

Der Verband der Verlage und Buchhandlungen hält eine verstärkte Marktanalyse
und Anpassung der Angebotsstrukturen bei seinen Mitgliedsbetrieben für not-
wendig. Es fehle am qualifizierten Umgang mit gängigen Marktbearbeitungs-
instrumenten. Auch im Bereich Marketing bestehe hoher Nachholbedarf.

Preisdruck bestehe auf Grund der Marktmacht öffentlicher Auftraggeber, die
Preisnachlässe verlangen würden. Der stationäre Handel habe einen relativ gleich-
bleibenden Anteil von ca. 60 % am Vertrieb von Verlagsprodukten. Gerade KMU
bemühten sich innovativ zu sein, um eine Chance am Markt zu haben, arbeiteten
mit ihren Mitteln z. B. am Aufbau von Autoren und kämen oft in Finanzierungs-
nöte, die ein Anhängen an Große bedinge.

5.3. Handwerk (Baden-Württembergischer Handwerkstag (BWHT))

Für das Gesamthandwerk ergibt sich folgendes Bild:

Gegenüber der Konjunkturentwicklung Anfang der neunziger Jahre ist die Hand-
werkskonjunktur seit 1993 regelrecht eingebrochen. Erst in jüngster Zeit zeichnet
sich wieder eine Erholung ab. Die Branchen Ausbau, Metall, Kfz und Nahrungs-
mittelhandwerke weisen innerhalb der Gesamtentwicklung eine eher überdurch-
schnittliche Konjunkturentwicklung auf. Die Branchen Bau, Bekleidungshand-
werke und Dienstleistungshandwerke hatten eine eher unterdurchschnittliche
Konjunkturentwicklung. Insbesondere der Baubereich, in dem rund 40 % aller
Handwerksbetriebe tätig sind, erholt sich nur langsam von seinem Schrumpfungs-
prozess Mitte der neunziger Jahre.

Wie der Vergleich zur Industriekonjunktur zeigt, konnte das Handwerk nur dort
annähernd Schritt halten, wo eine überdurchschnittliche Anbindung an das Ex-
portwachstum möglich war, wie bei den Metallhandwerken. Der binnenwirt-
schaftliche Bereich konnte auf Grund der dort insgesamt niedrig ausgewiesenen
Wachstumsraten nur mit Abstand folgen.

Eine rückläufige Entwicklung, eine massive Abnahme der Betriebsgewinne und
starke Schrumpfungstendenzen beklagten die überwiegend kleinbetrieblich struk-
turierten Fachverbände Bau, Sanitär-Heizung-Klima (SHK) und die elektrotech-
nischen Handwerke. Verantwortlich dafür: rückläufige Bauleistungen im Neubau,
der hohe Lohnkostenanteil und Dumpingpreise. Der Trend gehe eindeutig zu
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Bauleistungen am Bestand (mittlerweile rund 70 % des Geschäfts). Ein Beschäf-
tigungszuwachs war in den letzten Jahren nur noch bei Kleinstbetrieben mit bis zu
9 Beschäftigten zu verzeichnen. Diesen fehle aber die Möglichkeit zur Diver-
sifizierung und Ausweichmöglichkeiten in ausländische Märkte. (zu den Chancen
des SHK-Handwerks durch energetische Sanierung und den Einsatz regenerativer
Energien siehe Stellungnahme der HWK Freiburg bei Regionalen Dialogforum
Südlicher Oberrhein).

Auch das Land erweise sich als Auftraggeber nicht immer mittelstandsfreundlich.
Die Vermittlungsquote sei gering und die Zeiträume für die Angebotskalkulation
oftmals zu kurz. Eine Vergabe in Fachlosen sei notwendig, zumal auch das preis-
werteste Verfahren. Eine Verstetigung der Vergabe von Bauleistungen und ein
antizyklisches Verhalten bei der Städtebauförderung wurde gefordert (vgl. Kapi-
tel Vergabewesen von Land und Kommunen).

Die Kosten- und Preisstrategie ist nach Ansicht der Experten alleine kein aus-
reichender Weg, um sich erfolgreich im Markt zu behaupten. Auch im Handwerk
heißt der Erfolgsfaktor „Dienstleistung“. Besonders erfolgversprechend sind
Komplettlösungen und Marktnischen in Verbindung mit Kooperationen (sowohl
horizontal als auch vertikal). Damit kommen aber auch zusätzliche Koordina-
tions- und Managementaufgaben auf die Unternehmen zu, z. B. beim Facility-
management.

5.3.1. Ausrichtung auf den regionalen Markt, Exportorientierung und internatio-
nale Tätigkeit. Entwicklungen/Veränderungen. Zugang und Partizipation an
Exportaufträgen

Handwerksbetriebe nutzen ihre Marktchancen in der Regel in einem Radius von
40 km um die Betriebsstätte. Die Exportorientierung sei im Handwerk weniger
eine Frage der Unternehmensgröße als der Branchenzugehörigkeit und der Spe-
zialisierung im Markt. Der Zugang zu Exportaufträgen sei für Kleinbetriebe
außerordentlich schwierig, da diese nicht über eigene Exportmitarbeiter verfü-
gen.

5.3.2. Marktentwicklungen

Im Bereich des Handwerks werden insbesondere folgende Marktveränderungen
festgestellt:

• Neue Produkte in Dienstleistungen insbesondere im Zusammenhang mit er-
neuerbaren Energieformen

• Verschmelzung vorhandener individueller Dienstleistungen zu Dienstleistungs-
paketen. Besonders deutlich im Bereich Gebäudemanagement und Facility-
management.

Die Spezialisierung nimmt auch im Handwerk zu. Die Zahl der Betriebe, die ein
relativ eng begrenztes Leistungsspektrum anbieten, nimmt von Jahr zu Jahr
beständig zu. Dies gilt zum einen für die Betriebe des handwerksähnlichen
Gewerbes. Dies gilt aber auch für das Vollhandwerk. Dort nehmen beispiels-
weise die industrienahen Betriebe des Metallhandwerkes zu, während die tradi-
tionellen Basisbetriebe des Metallhandwerks, die Schmiede und Schlosser,
zurückgehen.

Das Handwerk verzeichne gravierende Verschiebungen der Marktsegmente, es
produziert verstärkt für den gewerblichen Bedarf. Allein in den letzten 25 Jahren
sei die Zahl der Betriebe, die ihre Produkte vor allen Dingen im Gewerbe, bei der
Industrie und den öffentlichen Händen absetzten, gestiegen, während gleichzeitig
der Anteil der Betriebe, die für den privaten Haushalt produzierten und lieferten,
gesunken sei. Insgesamt wurden hier rund zehn Prozent des Volumens zwischen
diesen beiden Marktsegmenten bewegt.

Dieser Prozess habe vor allen Dingen mit der fortschreitenden volkswirtschaft-
lichen Arbeitsteilung zu tun.

Auf der anderen Seite habe das Handwerk beim privaten Konsumenten erhebliche
Marktanteile an die Schattenwirtschaft und an das Do-it-yourself verloren. In
einigen Segmenten, beispielsweise beim Maler- und Lackiererhandwerk, sei hier
mehr als die Hälfte dieses speziellen Teilmarktes verloren gegangen.
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Innerhalb der konsumnahen Handwerke werde insbesondere eine starke Konzen-
tration innerhalb des Bäckerhandwerks und des Fleischerhandwerks festgestellt.
Hier habe das Handwerk zwar nicht Umsatzanteile verloren, wohl aber viele
selbstständige Handwerkerexistenzen und teilweise auch Arbeitsplätze. Eine ent-
gegengesetzte Entwicklung bestehe im Bereich der Gesundheitshandwerke. Die
Zahl dieser Betriebe sei in den vergangenen 25 Jahren um fast 50 Prozent ange-
stiegen. Die Zahl der Beschäftigten sei gar um 90 Prozent angestiegen. Dies sei
insbesondere auf die stürmische Entwicklung im Gebäudereinigerhandwerk
zurückzuführen gewesen, wo die Zahl der Beschäftigten in diesem Vergleichs-
zeitraum um über 220 Prozentpunkte anstieg.

Spezifische Nachteile von Familienunternehmen auf den globalisierten Märkten
wurden nicht gesehen. Allerdings litten insbesondere die arbeitsintensiven Klein-
betriebe unter der unzureichenden Flexibilität der arbeitsbezogenen Rahmen-
bedingungen in Deutschland. Um arbeitsintensiven Familienbetrieben unter
verstärkt globalisierten Wettbewerbsbedingungen wieder mehr realistische
Marktchancen zu schaffen, sei insbesondere eine spürbare Reduktion der Be-
lastung des Faktors Arbeit erforderlich (vgl. Kapitel Rahmenbedingungen).

5.3.3. Bedeutung grenzüberschreitender Kooperationen und Messebeteiligungen
bei der Markterschließung

Während grenzüberschreitende Kooperationen in der Regel bereits ein Ergebnis
einer zuvor stattgefundenen Markterschließung darstellten, seien Messebeteili-
gungen eines der wichtigsten Instrumente zur Erschließung fremder Märkte.

Hierbei spielten Engagements auf Messen im Ausland ebenso eine Rolle, wie
Messen innerhalb Deutschlands mit hoher internationaler Publikumsfrequenz
(z. B. Hannover Industriemesse, AMB in Stuttgart).

Da bei den Messekosten die Fixkosten einen sehr hohen Anteil einnähmen und
neue Aktivitäten eine mittelfristige Planung voraussetzten (mindestens dreimalige
Teilnahme an Messen), entstünden für den sich an die Auslandserschließung
herantastenden Messeneuling außerordentlich hohe Sprungkosten. Aus diesen
Gründen stelle häufig eine Kooperationsbörse im Ausland einen ersten Schritt der
Markterschließung dar.

6. Möglichkeiten der Tätigkeit von baden-württembergischen KMU in der
Schweiz, Österreich und Frankreich. Hindernisse, Chancen und Risiken vor
dem Hintergrund der geographischen Grenzlage und der Standortbedingungen
in Baden-Württemberg

Für alle drei Länder gelte: Die im internationalen Wettbewerb als Nachteile auf-
gelisteten sogenannten harten Standortbedingungen in Baden-Württemberg (wie
Arbeitskosten, Personalnebenkosten, Sozial- und Steuerlasten) führten im direkten
Wettbewerb über und an der Grenze zu erheblichen Nachteilen. Preisdruck ent-
stehe durch Anbieter aus Schweiz und vor allem Frankreich (Elsass) verstärkt in
grenznahen Gebieten auf dem deutschen Markt. Dies führe zu einer spezifischen,
an Kosten auf der einen und Qualität auf der anderen Seite ausgerichteten inter-
regionalen Arbeitsteilung. So ließen sich bspw. im Elsass eher massenproduktions-
orientierte Industrieunternehmen nieder, während sich im deutschen Teilraum eher
weniger auf Preiswettbewerb, sondern auf Qualitätswettbewerb hin arbeitende
Unternehmen ansiedelten. Von Vorteil seien dabei die Möglichkeiten im deutschen
Teilraum, Wissens- und Technologietransferangebote in Anspruch zu nehmen.
Umgekehrt bestünden z. T. „Zugangsbeschränkungen“ durch bürokratische Hin-
dernisse (Anträge/Listen). Ergänzend kämen insbesondere bei Frankreich im Ver-
gleich mit den anderen Nachteile in Bezug auf die Sprache, Mobilität, kulturelle
Unterschiede hinzu. Betont wurde mit Blick auf den Oberrhein allerdings auch: Im
europäischen Vergleich ist der Standort wegen seiner Zentralität, der hervorragen-
den verkehrsinfrastrukturellen Anbindung in alle wichtige Absatzmärkte der EU
und wegen der im jeweiligen Länderdurchschnitt überproportional prosperierenden
Teilökonomien vorteilhaft. Dies gelte gerade auf Grund der Grenznähe, verstanden
als weicher Standortfaktor, welcher den Raum als Wohn- und Arbeitsstätte attrak-
tiv mache. Der europäische Binnenmarkt habe durch die Ausweitung des
Marktumfeldes, die Erhöhung der Standortoptionen und des Arbeitskräftepoten-
zials für Unternehmen in Grenzregionen vorteilhaft gewirkt.
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6.1. Zur Schweiz:

• Insgesamt gute Möglichkeiten, da deutsches Qualitätsniveau bekannt und ge-
wünscht ist.

• Hindernisse: Im Rahmen der Durchführung von Montagearbeiten sind umfas-
sende Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen vorzunehmen.

• Ein Steuer-/Fiskalvertreter bei Montagearbeiten wird für die Umsatzsteuer not-
wendig. Zusätzlich notwendiges Verfahren für die Montageausrüstung (Carnet
ATA) oder Sicherheitsleistung (Kapitalbindung) erforderlich.

6.2. Zu Österreich:

• Trotz beträchtlicher Fortschritte gibt es noch Unterschiede bei den Berufs-
bildern und damit für deutsche Dienstleister.

• Ausübungsbeschränkungen bei einzelnen Gewerken in Österreich.

• Auch hier ist ein Fiskalvertreter bei Montagetätigkeiten notwendig.

6.3. Zu Frankreich:

• Bei Montagearbeiten ergeben sich immer noch Hindernisse durch den Nach-
weis einer Anmeldung beim Inspecteur du travail (Arbeitsamt).

• Ebenso ist ein Fiskalvertreter zu benennen.

• Wie in Deutschland auch gibt es bei französischen Handwerkskammern keine
einheitlichen Eintragungspraktiken für kurzfristig tätige deutsche Unternehmen.

• Erschwerend könnte für manche Betriebe hinzukommen, dass bestimmte For-
malitäten ausschließlich in französischer Sprache ausgefüllt werden müssen.

Veranschaulicht wurden die Möglichkeiten regionaler Wirtschaftsfördereinrich-
tungen, die eher auf maßgeschneiderte Dienstleistungskonzepte denn auf finan-
zielle Anreize setzen von Ruedi Aerni, Wirtschaftsförder des Kantons Appenzell:
Neben der kontinuierlichen Verbesserungen der Rahmenbedingungen trügen grenz-
überschreitende Verwaltungskooperationen und -vereinfachungen, zielgruppen-
orientierte Informations- und Beratungsdienste sowie ganzheitliche, auf die spezi-
fischen Problemen von Unternehmen in Grenzregionen zugeschnittene Wirt-
schaftsförderkonzepte zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU bei.

7. Vergabewesen von Land und Kommunen

7.1. Zugang und die Beteiligung von KMU je nach Betriebsgröße an der Ver-
gabe öffentlicher Aufträge. Wirksamen Verbesserungsmöglichkeiten (Vgl.
Zwischenbericht „Vergabewesen von Land und Kommunen“, Drucksache
12/5524)

7.2. Probleme für KMU je nach Betriebsgröße hinsichtlich der Auftragsvergabe
an Generalunternehmen (vgl. Zwischenbericht „Vergabewesen von Land
und Kommunen“, Drucksache 12/5524)

8. Schwarzarbeit

8.1. Belastungen durch Schwarzarbeit und Handlungsbedarfe

Nach den aktuellen makroökonomischen Untersuchungen (z. B. Schneider, Linz
1997) beträgt der Anteil der Schwarzarbeit am Bruttosozialprodukt rund 15 %
oder absolut 550 Mrd. DM. Davon entfallen rund 50 % auf das Handwerk. Somit
stehe ein handwerksbezogener Schwarzarbeitsumfang von rund 275 Mrd. DM
einem bundesweiten Handwerksumsatz von rund 850 Mrd. DM gegenüber.

Die Schwarzarbeit sei insbesondere in den arbeitsintensiven Dienstleistungs-
bereichen des Handwerks besonders stark. Hauptbetroffene seien Kleinbetriebe,
da mit steigender Betriebsgröße der Anteil der Privataufträge gegenüber den
öffentlichen und gewerblichen Aufträgen zurückgehe. Die Handlungsbedarfe
werden sowohl in den Rahmenbedingungen als auch im ordnungsrechtlichen
Bereich gesehen.
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8.2. Ansätze zur Bekämpfung der Schwarzarbeit

Im Interesse der Mehrerzielung von Steuereinnahmen sowie der Sicherung und
Schaffung von Arbeitsplätzen sei die Verfolgung der wachsenden Schwarzarbeit
unabdingbar. Allerdings sollte die Zersplitterung der Verfolgung durch Zoll,
Arbeitsamt, Wirtschaftskontrolldiensten und Landratsämter beseitigt werden. So
könne z.B. die Handwerkskammer die Verfolgung übernehmen. Mittels der ein-
behaltenen Bußgelder könnten die Kosten der Verfolgung gedeckt werden. Mit
der Verfolgung der Schwarzarbeit sei jedoch nur ein Teil des Problems bekämpft,
deshalb müsse der Bekämpfung der Ursachen von Schwarzarbeit politische Prio-
rität eingeräumt werden. Das wirksamste Mittel in der Bekämpfung der Schwarz-
arbeit sei deshalb eine reale Unternehmenssteuerreform unter besonderer Berück-
sichtigung des Mittelstandes (vgl. Kapital Rahmenbedingungen).

Der Rechtsrahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit ist nach Auffassung der
Landesregierung grundsätzlich ausreichend, um den Verfolgungs- und Ahndungs-
behörden eine wirksame Bekämpfung zu ermöglichen. Im Hinblick auf den
weiterentwickelten Rechtsrahmen hat das Wirtschaftsministerium Baden-Würt-
temberg im April 2000 den zuständigen Verfolgungsbehörden sowie den Hand-
werksorganisationen Hinweise für die Praxis der Schwarzarbeitsbekämpfung
gegeben.

• Um dem Massenphänomen „Schwarzarbeit“ wirksam entgegenwirken zu kön-
nen, bedarf es einer ausreichenden Ausstattung der Verfolgungs- und Ahn-
dungsbehörden mit Personal und Sachmitteln,

• der Information und Aufklärung der Gesellschaft über die schwerwiegenden
Folgen der Schwarzarbeit,

• der ständigen Aus- und Fortbildung der mit der Bekämpfung der Schwarzarbeit
und illegalen Beschäftigung befassten Stellen und

• der stetigen Optimierung der Zusammenarbeit der beteiligten Stellen, um vor-
handenes Personal und Sachmittel effizient einzusetzen.

9. Möglichkeiten für kleine Unternehmen, den Markt auf sich aufmerksam zu
machen. Defizite im Bereich der Marktstrategien und des Marketing

Voraussetzung für zielgerichtete Marketingstrategien ist umfassende Marktinfor-
mation. Diese können handwerkliche Kleinbetriebe – im Gegensatz zu industriel-
len Mittel- und Großbetrieben – aus ihren internen Zahlenwerken nicht gewinnen.
Sie müssen extern beschafft werden. Hierfür stehen jedoch keine kostengünstige
allgemein verfügbaren Quellen zur Verfügung. Hier wird ein wichtiges Ansatz-
feld für überbetriebliche Gewerbeförderungsstrategien gesehen.

Es bestünden insgesamt zu geringe Marketingkenntnisse bei Handwerksbetrieben.

9.1. Bäckerinnung

Trotz gestiegenem Brotkonsum verzeichnet auch die beschäftigungsintensive
Bäckerhandwerk Umsatzstagnationen. Ursache: die wachsende Backindustrie, die
immer mehr Filialen übernimmt, und die hohen Löhne in Baden-Württemberg.

Neue Märkte wurden durch Backshops im Vorkassenbereich von SB-Märkten
geschaffen. Vor einigen Jahren war dies nur in sehr großen SB-Märkten der Fall.
Derzeit werden sogar in Lebensmittelmärkten mit einer Größe von 600 m2 oder
auch in Baumärkten Backshops eingerichtet. Klein- und Mittelbetriebe haben ge-
genüber Großbäckereien oder gegenüber der Backindustrie aber durch fehlendes
Verhandlungsgeschick oder durch fehlende Verbindungen zumeist keine Chan-
cen, Zusagen und Verträge zu erhalten. Von den Großhandelsketten werden in
guten Märkten Umsatzmieten von 12 bis 14% verlangt.

Durch die Direktvermarktung seien große Umsatzverluste eingetreten. Brot und
Backwaren würden von landwirtschaftlichen Betrieben bisweilen in oft unzulässi-
gem Umfang hergestellt und im ländlichen Raum vertrieben.

9.2. Marktsituation im Handel

Der Handel unterliegt einem umfangreichen strukturellen Wandlungsprozess, der
die Händler, v. a. auch die kleinen und mittleren Händler, die für die „Vielfalt der
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Handelslandschaft in Deutschland“ unverzichtbar sind, in den kommenden Jahren
vor enorme Herausforderungen stellen wird.

Die vergangenen zwei Jahrzehnte im Einzelhandel waren besonders gekenn-
zeichnet

• durch eine massive Konzentration

• durch die Entwicklung von neuen Vertriebsformen

• durch neue Sortimentsmischungen

• und in neuester Zeit durch die Aktivierung des multimedialen Handels per
Internet, dem eine zunehmende Bedeutung zukommt.

Der Marktanteil der kleinen und mittleren traditionellen Fachgeschäfte ist in den
letzten 20 Jahren von 55% auf nunmehr knapp 33 % gefallen. Der Ausleseprozess
begünstigt die preisaktiven, filialisierten Vertriebsformen, vor allem die Discoun-
ter und die Fachmärkte, die in erheblichem Umfang Marktanteile hinzugewinnen.
Der HDE schätzt, dass in den kommenden Jahren rund 150 000 Einzelhandels-
betriebe aus dem Markt ausscheiden.

Der Strukturwandel im Einzelhandel ist ab Mitte der 60-er Jahre namentlich ein
Auslese- und Konzentrationsprozess, bei dem neue Betriebsformen (Fachmarkt,
Factory Outlets) und Distributionsformen (Internet, Teleshopping) in Erscheinung
treten und traditionelle vom Markt gedrängt werden.

Die bedeutendste Auswirkung davon ist – nach der Entstehung von Verbraucher-
märkten und SB-Warenhäusern – seit nunmehr rd. 15 Jahren das Vordringen von
Fachmärkten in fast allen Bereichen. Dies führte zum Rückgang der nichtorgani-
sierten kleineren Einzelhandelsbetriebe und der Zusammenschlüsse auf genossen-
schaftlicher Basis; an ihrer Stelle breiteten sich Filialen der großen Handelsketten
aus. Die räumliche Standortverteilung veränderte sich zugunsten der peripheren
Lagen und der Gewerbegebiete, da hier die für den neuen Verkaufsstil erforder-
lichen Flächen günstig zu erwerben waren und für den motorisierten Kunden –
billig – ausreichend Parkflächen geschaffen werden konnten.

Insgesamt hat sich die Zahl der Unternehmen im Einzelhandel in Baden-Würt-
temberg zwar kaum verändert (53 000, 54 000 Unternehmen), aber die Gewich-
tung der einzelnen Größenklassen zeigt deutliche Verschiebungen.

35 000 Unternehmen bis zu einem Umsatz von 500 000 DM haben an der Zahl der
Unternehmen einen Anteil von 65 %. Ihr Anteil am Gesamtumsatz beträgt 6,4 %.
Die Gruppe der mittleren Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 500 000 und
25 Mio. stellen 18700 Unternehmen oder 34,7% der Betriebe dar. Auf sie kon-
zentriert sich ein Umsatzanteil von 35,9 %. Die Gruppe der Großunternehmen
umfasst Betriebe ab 25 Mio. und ist nach oben unbegrenzt; dies sind 250 Unter-
nehmen und haben damit einen Anteil an der Gesamtzahl der Unternehmen von
0,5 %, bewegen aber 57,7 % des Umsatzes.

Das besondere Kennzeichen dieser Entwicklung ist, dass die Zahl der Kleinunter-
nehmen mehr oder weniger konstant ist, die Zahl der mittleren Unternehmen aber
kontinuierlich absinkt.

Die Zunahme der Fachmärkte gegenüber traditionellen Fachhandelsunternehmen
(KMUs) basiere auf besseren Möglichkeiten der Rationalisierung und Beschrän-
kung der Angebote auf SB-geeignete, tiefe und branchenspezifische Sortimente
sowie deren flexible Beschaffung und Bewirtschaftung.

Die zunehmende Konzentration im Einzelhandel resultiert v. a. durch internes
Wachstum per Flächenexpansion. 30 Mio. m2 neuer Verkaufsfläche sind in den
letzten zehn Jahren hinzugekommen, zu zwei Drittel im sekundären Einzel-
handelsnetz und dort zu mehr als 80 % von Filialsystemen besetzt. Die großen
Filialsysteme machen dem traditionellen Einzelhandel nun auch an Standorten in
der Nähe von Mittel- und Unterzentren massiv Konkurrenz. Die Stärke der
großen Einzelhandelskonzerne wird durch den Trend zur Internationalisierung
gestützt (vgl. auch Stellungnahme des Wirtschaftsministeriums zum Thema
„Konzentrationsentwicklung“).

Ein weiterer Grund sei der Verlust der Mitte in der Sortimentsstruktur. Die quali-
tative Mitte sei eine typische Domäne des mittelständischen Facheinzelhandels.
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Die Probleme für den klassischen Facheinzelhandel verschärfen sich durch konti-
nuierlich neue Wettbewerber. Ein großer Teil stamme nicht aus dem Handel,
sondern betreibe in oft neuen Formen Direktvertrieb am Handel vorbei.

Von größerer Bedeutung werde künftig der Wettbewerb der Factory Outlet Center
werden. Der klassische Direktvertrieb werde vermutlich ebenso an Bedeutung
gewinnen wie industrie-kontrollierte Franchiseketten.

Die größte Gefahr drohe dem traditionellen Einzelhandel aber aus den Käufen
über das Internet. Experten halten einen Marktanteil für Internet-Käufer am
Handelsumsatz von 5% im Jahre 2010 und 10 bis 15 % im Jahre 2020 durchaus
für realistisch.

9.2.1. Erfolgsfaktoren für die KMU des Einzelhandels

Gefragt sind ganzheitliche Konzepte, d. h. klassische Handelskonzepte mit
Dienstleistung zu verknüpfen, neue Profile in Konzept und Marketing (Bsp. Brot-
boutiquen) und Zusammenschlüsse zu Einkaufskooperationen und -verbünden.

Erlebnis, Service und Convenience seien die Erfolgsformeln für den mittelstän-
dischen Handel in der Innenstadt.

Generell müsse der mittelständische Einzelhändler versuchen, sich aus dem ruinö-
sen Preiswettbewerb herauszuhalten und in emotionale Wettbewerbsformen
einzutreten, d. h. den Kunden an seine Einkaufsstätte emotional zu binden und das
Unternehmen als eine eigene Marke aufzubauen.

9.2.2. Handlungsbedarfe

Angesichts der strukturellen Veränderungen, der Nachfrageschwäche und der zu-
nehmenden Konzentration sei aber auch eine gezielte Mittelstandspolitik nötig:
die derzeit fast unbegrenzte Flächenexpansion außerhalb der Städte stoppen (in
den letzten 10 Jahren 30% Zuwachs oder 30 Mio. m2 zusätzliche Fläche,
2/3 davon außerhalb der Städte, 80 % davon gingen an Filialisten) und den inner-
städtischen Handel durch integrierte Planungs- und Erlebniskonzepte sowie mehr
Service, z. B. Themenhäuser, Erlebnishandel und Events fördern.

Die Planungshoheit auf die Region zu übertragen, regionale Märktekonzepte
zu erstellen und mit Sanktionen bei Nichteinhaltung zu verbinden, forderte
Ernst Jäckle, Hauptgeschäftsführer des baden-württembergischen Einzel-
handelsverbandes und verwies auf die Beispiele Nordrhein-Westfalen und
Bayern. Innerstädtische Innovationszentren für innovative Handelskonzepte
empfahl Dr. Robert Weitz vom HDE, ein erstes solches Beispiele werde in Berlin
realisiert.

Die Städte und Gemeinden seien aufgerufen für ihre eigene Entwicklung mehr zu
tun und zwar in der Gemeinschaft mit dem ansässigen Handel, der Gastronomie
usw., insbesondere im Rahmen des Themas Stadtmarketing (Erreichbarkeit der
Städte, Parkmöglichkeiten in den Städten, Angebotsvielfalt in den Städten,
Attraktivität der Fußgängerzonen usw.).

Notwendig seien neue Organisationsformen im Handel zum Nachteilsausgleich
zwischen Groß und Klein. Der Einzelhandel sei in den vergangenen Jahren eine
Domäne des Einzelkämpfers, der sich seinen eigenen Markt geschaffen und bear-
beitet habe. Diese Zeit vorbei. Die Nachteile im Wareneinkauf, in der Sortiments-
gestaltung, in der Werbung usw. seien mittlerweile so groß geworden, dass das
Zusammengehen in Gemeinschaften unabdingbar geworden sei. Einzelne Bran-
chen praktizierten dies schon seit Jahren mit Erfolg, z. B. im Lebensmittelhandel.

Nach wie vor gebe es aber noch viele Defizite in anderen Branchen, z. B. denke er
an den Textilhandel, an Hausrat, Glas Porzellan usw. Ob die Zusammenarbeit in
sog. Franchise-Systemen (eine relativ enge Form der Kooperation) erfolge oder in
den lockereren Systemen von Einkaufsgemeinschaften, Werbegemeinschaften
usw. müsse im Einzelfall geprüft werden. Wichtig sei dabei, dass das Wett-
bewerbsrecht eine große Variationsbreite zulasse. Dies gelte insbesondere für den
öffentlichen Auftritt der Gemeinschaft in der Werbung. Andererseits müsse natür-
lich bei solchen Gemeinschaften genau beobachtet werden, dass der Charakter der
Selbstständigkeit der Partner nicht untergraben werde.
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Eine ganz neue Entwicklung im Handel bringe der medienunterstützte Einkauf,
bekannt unter den Stichworten Tele-Shopping, e-commerce, Internet usw.

Ein zentrales Anliegen sei die Erhaltung des Handelsstandortes Innenstadt. Einzel-
handelsgroßprojekte an städtebaulich nicht integrierten Standorten könnten die Ur-
banität der Innenstädte – und damit die dort traditionell ansässigen kleinen und
mittelständischen Händler – nachhaltig gefährden. In den letzten Jahren konnte die
Sensibilität bei der Abwägung der Vor- und Nachteile solcher Projekte erhöht wer-
den. Das Bewusstsein für den Wert einer funktionsfähigen Innenstadt wachse und
ein Nachdenken über das Kulturgut „Stadt“ habe eingesetzt. Zukünftig müssten die
Defizite in der konsequenten Anwendung der Regelungen bei Raumordnung, Lan-
desplanung und Bauleitplanung weiter abgebaut werden. Dies bedeute auch, dass
FOC ebenso zu behandeln seien wie jeder andere großflächige Einzelhandel.

Um die Vielfalt des Wettbewerbs und Handels zu erhalten, müsse der wett-
bewerbsrechtliche Spielraum für Handelskooperationen ausgeweitet werden.
Starke Verbundgruppen seien für kleine und mittlere Handelsunternehmen bei
zunehmender Konzentration unverzichtbar, um im Wettbewerb gegen große
filialisierte Unternehmen zu bestehen. Dennoch räume ihnen das Kartellrecht nur
einen begrenzten Handlungsspielraum ein. Mit der 6. GWB-Novelle konnten
Verbesserungen für Handelskooperationen erreicht werden. Die Erleichterungen
seien auf halbem Wege stehengeblieben. Es müsse weiter daraufhingearbeitet
werden, den notwendigen kartellrechtlichen Spielraum für gemeinsame Beschaf-
fungs- und Absatzstrategien der Verbundgruppen zu schaffen.

9.2.3. Marktsituation Lebensmittelhandel

Der Lebensmittelhandel ist der wichtigste Absatzmarkt für die Agrarwirtschaft.
Im Bereich der Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte habe sich mittlerweile
ein Oligopol mit aggressivem Verdrängungswettbewerb etabliert, so Roland
Schwing, Geschäftsführer der Marketing- und Absatzförderungsgesellschaft für
Agrar- und Forstprodukte aus Baden-Württemberg. Ruinöse Preiswettkämpfe,
starkes nationales, internationales und austauschbares Angebot lassen der
heimischen Agrar- und Ernährungswirtschaft keine Spielräume mehr. Nunmehr
20 Vermarktungspartner organisieren mittlerweile bundesweit die gesamte
Vermarktung. Die klein- und mittelständisch strukturierte Land- und Ernährungs-
wirtschaft Baden-Württembergs werde der Struktur der Absatzmärkte künftig
nicht mehr gerecht. Eine Forcierung der Bündelung des Angebots durch schlag-
kräftige Einheiten sei erforderlich. Hier gehe es unter anderem um investive
Programme und Konzeptentwicklung. Neue Absatzkanäle und Vermarktungs-
wege müssten für kleine und mittlere Unternehmen geebnet werden. Über-
greifende Landesprojekte zur Förderung der regional erzeugten Lebensmittel mit
Kooperationscharakter und leistungsfähiges Gemeinschaftsmarketing könnten
finanziell Entlastungen für kleine Betriebe bringen. Schwing forderte außerdem
rechtliche Rahmenbedingungen zum Schutz der Landwirtschaft, Loyalität alleine
reiche nicht aus.

Neue Organisationen, wie z. B. Wal-Mart aus den USA, bestimmen mit neuen
Philosophien den zukünftigen Markt im Lebensmitteleinzelhandel (LEH). Dabei
bildet das ECR (Efficient Consumer Response)-System, welches enormen
logistischen und EDV-mäßigen Einsatz von den Lieferanten erfordert, die Grund-
lage für einen erfolgreichen Absatz. Dieses System ist mit finanziellen und
personellen Ressourcen der klein- und mittelständischen Betriebe kurzfristig nicht
umsetzbar.

Ca. 10 % der Geschäfte (über 800 m² Verkaufsfläche) tätigen über 50 % des
Umsatzes. Die Discounter haben mittlerweile über 30 % Umsatzanteil, der Rest
verteilt sich auf Outlets des traditionellen LEHs.

Der LEH ist mit 49,9% größter Absatzmittler; zwischen 38 % und 96 % der
erzeugten Lebensmittel werden wertmäßig über den LEH gehandelt. Der Direkt-
absatz macht nur ca. 1,6 % der Vermarktung aus.

9.2.4. Situation der Lebensmittelhersteller

In Deutschland halten die TOP-50-Betriebe ca. 87%, das entspricht ca. 202 Mrd.
DM, des Gesamtumsatzes (vgl. LEH TOP10 entspricht 84,8 %) inne.



413

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

Baden-Württembergs Ernährungsindustrie ist geprägt von klein- und mittelstän-
dischen Ernährungsbetrieben. Die FBW (Fördergemeinschaft für Qualitäts-
produkte e. V.) mit ihren 77 Unternehmen repräsentiert den Mittelstand mit einem
Jahresumsatz von ca. 7 Mrd. DM. Großbetriebe mit großer Marktbedeutung aus
der Ernährungsindustrie mit hohen Umsätzen gibt es hier nur wenige (z. B. Ritter-
Sport, Südmilch-Campina, CPC). Der Rest ist kleinstrukturiert, oftmals handelt es
sich um Familienbetriebe mit geringer Marktbedeutung. Ausnahme sind die
Spezialitätenhersteller.

Große nationale und internationale Konzerne der Ernährungsindustrie lassen dem
Mittelstand in Baden-Württemberg kaum eine Chance (ausgenommen Speziali-
tätenhersteller) in der Vermarktung. Der LEH sucht sich seine Lieferanten nach
den Kriterien der Qualitätsführerschaft bei gleichzeitiger Preisführerschaft aus.
Zusätzlich werden vom LEH hohe „Sonderleistungen“ seitens der Unternehmer
gefordert. Dies sind Werbekostenzuschuss, Listungsgebühren, hohe Vorverkaufs-
leistung durch Werbung, nationale Belieferungsfähigkeit, ECR . . .

Langfristig werden sich nur umsatzstarke, nischenfindige oder innovative Unter-
nehmen durchsetzen. Die klassischen Kleinbetriebe können dem Wettbewerb
durch ihre „austauschbaren“ Sortimente langfristig ohne Strategieänderung nicht
standhalten.

9.3. Marktsituation Landwirtschaft

Vier große Entwicklungslinien sind erkennbar und zu erwarten:

• Kostenorientierung: mengenorientierte Produktion zu Weltmarktpreisen

• Qualitätsorientierung: produktorientierte Produktion

• Nischenproduktion

• Erwerbskombinationen
(Landwirtschaft und Gewerbe / Dienstleistungen / außerlandw. Erwerbstätigkeit)

Die gegebenen sozio-ökonomischen und betrieblichen Strukturen, die vorhandene
Kleinräumigkeit der Kultur- und Erholungslandschaft, zersplitterte Flurstücks-
strukturen wie auch hohe Maschinen-, Gebäude- und Pachtkostenbelastungen
stehen einer mengenorientierten Unternehmensentwicklung unter Weltmarkt-
preisen in Baden-Württemberg entgegen. Einzelne Ausnahmefälle wird es jedoch
auch hier geben.

Die Stärke der baden-württembergischen Landwirtschaft liege in einer produkt-
orientierten Produktion, einer Vielfalt von Nischenprodukten, insbesondere dem
Ökolandbau, wie auch in der Kombination verschiedener Erwerbsarten.

Die Nähe zum Verbraucher, eine nachweisbare regionale Herkunft, kontrollierte
und garantierte Qualitäten, offengelegte Produktionsweisen sind Stärken am
Markt. Sie sprächen für eine deutliche Qualitäts- und Produktorientierung. Dies
erfordere verstärkt horizontale wie vertikale Kooperationen und ihre vertragliche
Absicherung in der Produktion wie auch in der Vermarktung.

9.3.1. Handlungsbedarfe

• Unterstützung und Förderung einer flächendeckenden Landbewirtschaftung in
topographisch schwierigen Regionen

• Förderung und Unterstützung integrierter Konzepte für Produktion, Verarbei-
tung und Vermarktung regional erzeugter Qualitätsprodukte (vertikale Inte-
gration)

• Förderung strukturverbessernder Investitionen

• Förderung integrierter Konzepte bei der Entwicklung und Einführung nach-
wachsender Rohstoffe

Die Land- und Ernährungsindustrie Baden-Württemberg ist überwiegend klein-
und mittelständisch strukturiert. Den Absatzmärkten LEH werde diese Struktur
zukünftig nicht mehr gerecht werden können auf Grund fehlender Konzentration
und Bündelung sowie finanzieller Ressourcen (Ausnahme: Betriebe mit USP-
Produkten und Nischen- bzw. Spezialitätencharakter).
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Gesättigte Märkte und ein hoher Selbstversorgungsgrad einerseits, gestiegene
Anforderungen an die Produktqualität und an die Produktherkunft andererseits
sind bestimmende Merkmale des Agrarmarktes. Der Verbraucher fordere eine
garantierte Sicherheit und Qualität, gleichzeitig Vielfalt der Nahrungsmittel und
möglichst niedrigen Preis. Dabei verwende der Durchschnittsbürger in Deutsch-
land nur noch 15 % seines Einkommens für die Ernährung, was eine enorme Stei-
gerung der Kaufkraft in den letzten 25 Jahren bedeutet.

Der oligopolistischen Struktur des Lebensmitteleinzelhandels steht eine poly-
polistische Struktur des Ernährungsgewerbes und die Vielzahl landwirtschaft-
licher Erzeuger gegenüber. Entsprechend schwach sei die Marktstellung auf der
Produktionsebene, eine Beeinflussung des Preises unmöglich. Der Landwirt sei
überwiegend Mengenanpasser.

Die Vermarktungstrends zeigten dabei auf integrative Lösungen, auf Marken-
produkte mit einer kontrollierten Produktion und Verarbeitung nach einheitlichen
Richtlinien und Standards. Beispiel ist das baden-württembergische Herkunfts-
und Qualitätszeichen. Hier werde neben der Qualität auch die Herkunft Baden-
Württemberg als bestimmendes Merkmal integriert.

Noch sehr am Anfang befinde sich die Nachfrage nach Bioprodukten. Derzeit
liege der Anteil bei 3%. Ein erhöhtes Angebot ohne gestiegene Nachfrage führe
hier sehr schnell zu einem deutlichen Preisverfall für den Erzeuger. Im Gegensatz
zur Entwicklung des Technischen Fortschritt sei die ökologische Qualität und
Wertigkeit von Nahrungsmittel ein relativ langsam wachsendes Qualitätskrite-
rium beim Verbraucher. Der Maßstab einer nachhaltigen, umweltgerechten Land-
wirtschaft sei noch sehr von Einzelgruppen und -interessen besetzt und gestaltet.
In der Vergangenheit hätten ökologisch oder biologisch-alternativ wirtschaftende
Betriebe ein ähnlich hohes Einkommen durch höhere Preise erzielen können. Seit
einem Jahr sei ein deutlicher Preisdruck entstanden und teilweise Absatzprobleme
festzustellen.

Durch die Profilierung mit dem HQZ (Herkunfts- und Qualitätszeichen Baden-
Württemberg) sowie in der Förderung von Vermarktungseinrichtungen werde
versucht, die Landwirtschaft regional zu stärken und Nachteile abzubauen.

Verschiedene Produktbereiche (z. B. Gemüse) wiesen in der Bündelung des
Angebots einen hohen Nachholbedarf auf. Deshalb scheiterten oft auch die
Umsetzungsbemühungen, regionale Produkte im LEH anzusiedeln.

Hemmnisse für den LEH, regionale Produkte aus dem Agrarbereich zu listen,
seien vor allem: schwankende Qualitäten, geringe Mengen, Beschaffungsaufwand
und fehlende Angebotsbreite.

Logistisch müssten die Waren und Mengen aufbereitet werden. Oftmals fehle es
aber an den zentral erfassenden Institutionen. Durch Verbandspolitik werden
Kooperationen in der Entstehung grundlegend behindert. Weiterhin fehlen über-
greifende Qualitätsmanagementsysteme, die gleichbleibende Qualitäten garan-
tierten.

9.3.2. Handlungsbedarfe aus der Sicht der Arbeitsgemeinschaft der Baden-Würt-
temberg. Bauernverbände

Kostensenkung durch Zusammenarbeit im Rahmen überbetrieblichen Maschinen-
einsatzes, Genossenschaften, Einkaufs- und Verkaufsgemeinschaften, Koopera-
tionen, Nischenstrategien sowie Verbesserung der Effizienz der Vermarktung
(Zusammenschlüsse der Erzeuger) und Herkunftsgarantien (HQZ).

Als neue Einkommensquellen wurden gesehen:

– Der Landwirt als Flächenmanager (Pflege von Restflächen, Unterhaltung von
Wegen etc.)

– Verwertung von Abfällen auf landwirtschaftlichen Flächen

– Direktverkauf in der Fläche ab Hof

– Billigspeisenangebot wie Mc Donalds etc.
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9.3.3. Konzepte zur Erschließung neuer Beschäftigungschancen in der Landwirt-
schaft

Die Vernetzung frauenpolitischer Interessen und neue Konzepte zur Chancen-
erschließung für Frauen im ländlichen Raum ist das Kernanliegen des Land-
frauenverbandes. Der Strukturwandel im ländlichen Raum betrifft nach Angaben
der württembergischen Landesvorsitzenden Gudrun Laible auch verstärkt Frauen,
die versuchen, durch Einkommensalternativen und Erwerbskombinationen die
bäuerliche Landwirtschaft abzustützen. Haupthemmnis bilden dabei die Rahmen-
bedingungen fehlender Kernzeitenbetreuung und Betreuungsangebote für kleinere
Kinder. Der Landfrauenverband unterstützt seit nunmehr rund zehn Jahren mit
Lehrgängen, Weiterbildung und Wiedereinstiegsqualifizierungen, z. B. zur Haus-
wirtschaftlichen Familienbetreuerin und Fachfrau für Verkaufsförderung hei-
mischer Produkte. Die Unterstützung bei der Erschließung neuer Beschäftigungs-
und Einkommensmöglichkeiten erfolgt aber auch über das vom Ministerium
Ländlicher Raum und EU geförderte Modellprojekt LandFrauenService in der
Region Schwäbisch Hall, Hohenlohe, für das eine verläßliche und nachhaltige
Förderung gewünscht wird.

9.4. Garten-/Landschaftsbau

Die Marktentwicklung zeigt, dass der deutliche Rückgang öffentlicher Investi-
tionen in den vergangenen Jahren durch eine deutliche Steigerung der privaten
Investitionen ausgeglichen werden konnte. Für die Zukunft werden Nach-
fragesteigerungen erwartet: bei Privatinvestitionen (der Wunsch nach grünen
Erholungsräumen wächst) und bei der öffentlichen Hand (Umsetzung der „Loka-
len Agenda 21“, Umweltschutzmaßnahmen wie Entsiegelungsmaßnahmen, Fluss-
renaturierung etc.).

Die Auftraggeberstruktur im Garten- und Landschaftsbau hat sich in den ver-
gangenen Jahren deutlich verändert: Der Anteil öffentlicher Auftraggeber ist von
40 % des Auftragsvolumens auf derzeit ca. 20 % zurückgegangen. Die privaten
Auftraggeber haben mit ca. 40 % die Führungsposition übernommen. Sonstige
Auftraggeber sind Bauträger, Gewerbe und Industrie sowie Generalunternehmer
mit ca. 8 % (Tendenz wachsend!).

Die Betriebe haben einen sehr starken regionalen Bezug. Auswärtige Baustellen
bleiben die Ausnahmen bzw. konzentrieren sich auf Spezialbereiche wie den
Sportplatzbau, die Begrünung von Autobahnen etc.

Schwarzarbeit: Geschätztes Auftragsvolumen: ca. 150 Millionen DM.

Eigen/Regie-Betriebe: Eigenbetriebe treten teilweise in Konkurrenz zu gewerb-
lichen Garten- und Landschaftsbaubetrieben. (Vgl. Kapitel „Vergabewesen“.
Musterprozess gegen die Stadt Offenburg, Technische Betriebe Offenburg).

Soziale Beschäftigungsgesellschaften: Hier ist in erster Linie der Garten- und
Landschaftsbau betroffen. Eine Studie des Landes zeigt, dass nahezu 20 % aller
Beschäftigungsmaßnahmen im Grünbereich laufen.

Landwirtschaft: Landwirtschaftliche Betriebe drängen, meist organisiert über
Maschinenringe, zunehmend in den gewerblichen Landschaftspflegemarkt und
Grünpflegemarkt. Dies werde politisch unterstützt. Gefordert wurde keine steuer-
liche und sonstige Bevorzugung der landwirtschaftlichen Konkurrenz.

Auftragsverhalten der öffentlichen Hand: Wurde kritisiert (Vgl. Kapitel „Ver-
gabewesen“, GÜ- und GU-Vergaben, Ausschreibung in Fach- und Teillosen
etc.).

Perspektiven

Für den Garten- und Landschaftsbau wurde überwiegend eine positive Prognose
getroffen. Grüne Dienstleistungen hätten Zukunft. Voraussetzung sei, dass von
Seiten der Politik Wettbewerbsverzerrungen abgebaut und somit faire Markt-
bedingungen geschaffen würden. In den Tätigkeitsbereichen, in denen vor allem
die Allgemeinheit und auch nachfolgende Generationen von Grüninvestitionen
profitierten (sämtliche Grünflächen, Landesgartenschauen, Hochwasserschutz
etc.), müsse das Land geeignete Anreize setzen, um eine entsprechende Um-
setzung zu initiieren.
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Lokale Agenda 21: Chancen böten Projekte im Rahmen der Lokalen Agenda 21.
Entsiegelungsmaßnahmen, Dachbegrünungen, Flussrenaturierungen, Bau von
Biotopen, Pflanzenkläranlagen etc. Diese Maßnahmen gelte es, im Sinne der
Lokalen Agenda 21 Städten und Kommunen zu empfehlen. Beispielsweise durch
ein landesweites Entsiegelungsprogramm oder Dachbegrünungsprogramm
(100 000 grüne Dächer) sollte hier das Land Motor für eine nachhaltige Dorf- und
Stadtentwicklung sein.

Landesgartenschauen: Als eines der erfolgreichsten Investitionsprogramme des
Landes könne ohne Zweifel das Landesgartenschau-Programm bezeichnet wer-
den. Bis zum Jahr 2008 seien Landesgartenschauen bzw. kleine Grünprojekte an
Städte und Gemeinden vergeben worden. Wie kaum bei einem anderen Pro-
gramm werde der vom Land bewilligte Zuschuß bis zum 20-fachen durch
kommunale, gewerbliche und private Investitionen erhöht. Dieses erfolgreiche
Förderprogramm solle auf alle Fälle über das Jahr 2008 hinaus verlängert und mit
mehr finanziellen Mitteln versehen werden.

Umweltschutz/Hochwasser: Modernes Regenwassermanagement biete gerade dem
Garten- und Landschaftsbau in nächster Zukunft einen großen Wachstumsmarkt.

Das Land Baden-Württemberg sollte bundesweit eine Vorreiterrolle übernehmen
und innovative Regenwassermanagement-Konzepte unterstützen.

Freizeit- und Sportstättenbau: Der Ausbau und die Weiterentwicklung von
Freizeiteinrichtungen und Sportstätten gewinne deutlich an Gewicht. Gehe man
davon aus, dass für die sportliche Freizeitgestaltung noch mehr Zeit aufgewendet
werde, werden sich in Zukunft die Nachfrage nach ansprechenden, attraktiven
Sportstätten erhöhen. Zu überlegen sei, ob das Land besonders interessante Sport-
stätten auswähle, um diese als Empfehlung für andere Sportvereine weiter-
zugeben (i. S. best practise).

9.5. Groß- und Außenhandel (VDGA)

Auch der Großhandel, der zweitgrößte Umsatzträger hinter der Industrie (140000
Unternehmen), muss sich neu positionieren, um den neuen Wettbewerbs- und
Marktanforderungen gerecht zu werden.

In der Wirtschaftsstufe des Groß- und Außenhandels vollziehen sich, infolge der
verstärkten Internationalisierung der Warenströme und der Entwicklungen im
Kommunikations- und Informationsbereich, strukturelle und funktionale Ent-
wicklungen. Beide Marktpartnerseiten üben erheblichen Anpassungsdruck aus.
Auf der einen Seite integrieren die großen Filial- und Hybridsysteme des Einzel-
handels verstärkt Großhandelsfunktionen in ihre Gruppen. Industrieunternehmen
auf der anderen Seite etablieren eigene Vertriebsgesellschaften und ergänzen das
eigene Leistungsprogramm durch Zukauf von Sortimentsfeldern. Zusammen-
genommen sorgten diese Prozesse dafür, dass der Groß- und Außenhandel seine
Position in der Wertschöpfungskette ständig neu bestimmen müsse. Der Groß-
handel biete sowohl seinen Abnehmern (Einzelhandel, Handwerk, Industrie,
Gastronomie, Großverbraucher, Dienstleister) als auch seinen Lieferanten (Her-
steller, Agenten, Importeure) ein differenziertes Leistungsbündel, das weit über
die reine Warenverteilung hinausreiche.

Auch im Groß- und Außenhandel lassen sich im Zuge der Neuorientierung und
-positionierung vielfältige Vertikalisierungstendenzen beobachten, die über die
eigentliche Großhandelsfunktion hinausführen. So finde im Stahl- oder Metall-
handel eine Rückwärtsintegration statt, indem das Anarbeiten und Zuarbeiten der
Produkte ausgebaut werde. Im Baustoffgroßhandel wiederum, der dem gewerb-
lich orientierten Großhandelsgeschäft endverbraucherorientierte Baumärkte
angliedert, komme es zur Vorwärtsvertikalisierung.

Im Zuge der Neupositionierung werde der Groß- und Außenhandel seine her-
kömmlichen Funktionen, Transport, Lagerhaltung, Logistik, Service, Finan-
zierung und Sortimentsgestaltung, je nach den Branchenbedingungen weiter
verfeinern und so sein Wertschöpfungspotenzial erweitern müssen. Dabei sei
neue Funktionen wie Projektmanagement, Kommunikationsleistungen, Produkt-
manipulation, Produktgestaltung sowie Marktforschung verstärktes Gewicht. Im
internationalen Handel würden Devisengeschäfte, aber auch Tauschgeschäfte und
Kompensationshandel zunehmend zum Alltagsgeschäft gehören.
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Der Groß- und Außenhändler, der sich auf die reine Warenverteilung beschränke,
werde über kurz oder lang aussterben. Der Großhandel könne dort seine Funktio-
nen und seine Marktposition behaupten, wo er eine Kombination von Leistungen
zusammen mit der Warentransaktion auch ein kundengerechtes Leistungspaket
erbringe.

9.6. Marktsituation Hotel- und Gaststättengewerbe

Vom Hotel- u. Gaststättenverband wurde vorgetragen, es bestehe eine hohe Kon-
kurrenzintensität. Der Konzentrationsprozess nehme drastisch zu. Ein unqualifi-
zierter Branchenzugang führe zu einer Auflösung der Marktspielregeln und
vernichte Existenzen. Gefordert wurde daher ein Branchenzugang nur mit
Qualifikationsnachweis sowie faire Konkurrenzbedingungen. Strauß- und Besen-
wirtschaften, Vereinsgastronomie, gastwirtschaftliche Veranstaltungen mit
Erwerbsabsicht von Kirchen und Feuerwehren sollten eingeschränkt werden. Das
Gastgewerbe legt Wert auf eine Gleichbehandlung bei der Besteuerung, gleiche
gesetzliche Auflagen, einen vertretbaren Umfang und keine permanente Aus-
weitung der Genehmigungen.

Für die Tourismuspolitik wurde der weitere Ausbau der Vermarktung gefordert.
KMU-Betriebe benötigten direkte Unterstützung bei der Vermarktung mit moder-
nen Reservierungssystemen. Die Entwicklung der Buchungszahlen zeige einen
deutlichen Nachteil der KMUs. Chancengleichheit sei gegeben bei einer breiten
einfachen Vermarktung für alle interessierten Betriebe.

9.6.1. Sogenannte Vereinsfeiern als Schwarzgastronomie

Das Wirtschaftsministerium und die Regierungspräsidien haben in der Vergan-
genheit die unteren Gaststättenbehörden in regelmässigen Abständen (zuletzt mit
Runderlass vom 13. Januar 1999) auf das Problem der sehr hohen Zahl der Ge-
stattungen und der sich daraus ergebenden nicht unerheblichen geschäftlichen
Einbußen bei gewerblichen Gastronomiebetrieben hingewiesen.

Mit Bericht an das Wirtschaftsministerium vom 29. März 2000 hat das Regie-
rungspräsidium Tübingen die weitere Zunahme der Zahl der Gestattungen darge-
stellt und ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die unteren Gaststättenbehörden
die Vorschrift des § 12 GastG weiterhin sehr großzügig auslegen.

9.7. Tourismus

Die Tourismuswirtschaft gewinnt als Wirtschaftsfaktor und Beschäftigungsträger
weiter an Bedeutung. Gleichwohl ist die Branche auf Grund des geänderten Ver-
braucherverhaltens und des Wertewandels auf der Nachfrageseite einem starken
Strukturwandel ausgesetzt. Anbieterseitig reagierten besonders die Reiseveran-
stalter-Branche mit einer Konzentration auf immer größere integrierte Unterneh-
menseinheiten. Durch Zukäufe und Zusammenschlüsse sind in den letzten Jahren
wenige große Tourismuskonzerne entstanden, die durch eine vertikale Integration
nahezu alle Bereiche der touristischen Wertschöpfungskette abdecken. Dadurch
wächst der Druck auf mittelständische Anbieter, die sich durch innovative und
zielgruppenspezifische Produkte bzw. Dienstleistungen in neuen Marktsegmenten
behaupten müssen.

Im Gastgewerbe, das zum überwiegenden Teil durch kleine und mittelstän-
dische Unternehmen geprägt ist, steht die Stärkung der einzelbetrieblichen
Leistungsfähigkeit und die Sicherung der Urlaubsregion als eigentliche Wett-
bewerbseinheit im Vordergrund. Nur wenn innnovative Tourismusangebote der
Leistungsträger in einer profilierten Tourismusdestination vermarktet werden,
können sie dem intensiven nationalen und internationalen Konkurrenzdruck
standhalten. Zukünftig müssten die touristischen Leistungen noch konsequenter
zu einem umfassenden und abgestimmten Gesamtangebot der Tourismusdestina-
tion gebündelt werden.

Neue Konzepte für Privatbesucher durch Fitnessurlaubsangebote und die Ein-
richtung von Fitness-Wellness-Zentren wie das „Vitalium“ in Bad Wurzach sind
gefragt. Regionale Vermarktungskonzepte seien zum Teil vorhanden oder Pilot-
projekte in Erprobung.
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10. IT-Wirtschaft

10.1. Internet-Ökonomie – New Economy – Neuer Mittelstand (Fraunhofer
Institut für Arbeitswirtschaft u. Organisation (IAO), Frau Schäfer)

Im Internet-Zeitalter entwickelten sich Dienstleistungen in einem völlig anderen
Tempo als bislang im wirtschaftlichen Umfeld bekannt. Im Unterschied zum
Agrar-Zeitalter und dem industriellen Zeitalter liefen im post-industriellen Zeit-
alter die Geschäftsprozesse quasis reibungslos über weltweite Kommunikations-
netze ab. Letztendlich werden sich fast alle Unternehmen aus allen Branchen in
irgendeiner Form mit diesen neuen Spielregeln der „Internet-Ökonomie“ befassen
müssen, da die Telekommunikation und ihre Anwendungen als Geschäftsbasis
kaum mehr ausgeschlossen werden könnten.

Ein zweiter Trend werde genauso bestimmend für die Dienstleistungswirtschaft in
der Internet-Ökonomie werden. Bislang zielten die Unternehmen darauf ab, ein
umfassendes, komplexes Produktkonzept zu entwickeln und auf den Markt zu
bringen. In der Internet-Ökonomie seien häufig eine Vielzahl von Produkten,
Dienstleistungen und Services von unterschiedlichen Anbietern die Basis für ein
komplexes Angebot an den Kunden. Eines der wirtschaftlichen Erfolgsgeheim-
nisse des Silicon Valley: viele kleine Unternehmen, von denen sich jedes auf ein
kleines Lösungssegment entsprechend ihrer Kernkompetenz konzentriere, und
das dazu diene, in Kooperation mit anderen Unternehmen ein umfassendes Ange-
bot zu entwickeln. Um in der Internet-Ökonomie die Komplexität, die Geschwin-
digkeit und Dynamik zu bewerkstelligen, seien sehr viel stärker integrierte Wert-
schöpfungskooperationen und Partnerschaftsmodelle notwendig, um eine lang-
fristige Stabilität zu ermöglichen.

Der dritte Trend resultiere aus den ersten beiden Phänomenen: die sogenannnte
„Gift-Economy“. Es sei zu beobachten, dass für das Internet entwickelte Produkte
und Dienstleistungsmodule quasi „verschenkt“ würden. Zum einen, um schnell
eine kritische Masse an Kunden zu erreichen und damit als erster am Markt zu
sein. Zum anderen, um das Produkt zu testen. Durch die schnelle Nutzung von
vielen Anwendern erfahre ein Unternehmen sehr schnell, ob es die Kunden-
wünsche getroffen habe oder Anpassungen vornehmen müsse. Darüber hinaus
würden potenzielle Partner aufmerksam, die dieses Produkt in ihrem Lösungs-
bündel mit anbieten könnten um dadurch insgesamt einen höheren Mehrwert zu
erzeugen. Es entstehe durch eine derartige Wertschöpfungspartnerschaft eine
Win-Win-Situation für beide Unternehmen. Die zunehmende Aufmerksamkeit
durch schnelle Verbreitung erhöhe auf diese Weise den Marktwert kleinerer
Unternehmen, die damit für Großunternehmen attraktiv würden. Die Folge davon
seien Merging und Unternehmenserwerb, die wiederum zu Beschäftigungseffek-
ten führen könnten.

Handlungsbedarf: Notwendig sei Frühaufklärung und das Monitoring im Bereich
der Multimedia- und Internet-Technologien, deren Anwendungen sowie der unter
ihrem Einfluss neu entstehenden und auch der sich wandelnden Märkte.

Eine weitere Notwendigkeit sei es, neue Formen der Zusammenarbeit zwischen
den Unternehmen zu erkunden und die unterschiedlichen Formen der Zusammen-
arbeit zu stärken, z. B. auch Kooperations- und Informationsbörsen aufzubauen.
Es entstünden ständig neue Unternehmen in dem Umfeld, die innovative aktive
Lösungen böten. Leistungen müssten gebündelt werden. Dabei reiche es kaum
aus, regionale Netzwerke anzugehen. Die Service-Ökonomie sei international.
Entsprechend müssten die Produkte und Dienstleistungen globalen Charakter
besitzen, ebenso die Kooperationsnetzwerke. Durch diese Virtualisierung der Ge-
schäftsprozesse werde die Organisation von Arbeit und Kommunikation flexibler,
globaler und selbstorganisierter werden müssen. Hier benötigen kleine und mitt-
lere Unternehmen noch weitgehend Unterstützung im Marktzugang und bei der
Bildung virtueller Unternehmen.

Zur Ermittlung der Spielregeln der Internet-Ökonomie sei am Fraunhofer Institut
Arbeitswirtschaft und Organisation IAO ein Dienstleistungs-Benchmarking-
projekt, gefördert durch das BMBF, aufgesetzt worden, das zum Ziel habe, die
„Service Performance Indikatoren“ für die Internet-Ökonomie zu ermitteln und
Unternehmen auf dem Weg in die Dienstleistungswirtschaft Kriterien an die Hand
zu geben, dies erfolgreich durchführen zu können.
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10.2. Neuer Mittelstand und Netzwerkmanagement (Prof. Reiß, Universität Stutt-
gart)

Der Neue Mittelstand als Ergebnis der Zellteilung und Öffnung von Groß-
unternehmen steht im Brennpunkt einer Reihe aktueller Management-Trends wie
z. B. Konzentration auf Kerngeschäfte (Outsourcing), Unternehmensspaltung
(Break up-Value, Kampf gegen Corporate Discount), Virtualisierung, Center-
bildung und Segmentierung, Intra- und Entrepreneurship, Subcontracting,
Freelancing, Franchising, Innovationsförderung durch Venture-Organisation und
Spin-offs, Holding-Strukturen und Netzwerkorganisation: Alle diese Strö-
mungen münden in überschaubare, unternehmerisch agierende und insofern
mittelständische Organisationseinheiten. Beim ursächlichen Strukturwandel von
Großunternehmen handelt es sich um eine „Erosion“ konventioneller Unter-
nehmensstrukturen. Im Erosionsprozess werden die Außengrenzen des Unter-
nehmens enger gezogen. Zugleich verringert sich die innere Konsistenz in
Richtung auf lose, polyzentrische und fluide Strukturen sowie lockere vertrag-
liche Arrangements.

Die Erosion von Großunternehmen mündet in netzwerkförmige Wertschöpfungs-
strukturen. Für das Zusammenspiel der beteiligten Akteure gelten die spezifischen
Spielregeln der Netzwerkorganisation, die sich signifikant von den Umgangs-
formen innerhalb eines Konzerns unterscheiden.

Die neuen KMU sind in der Regel zu sehr spezialisiert, um ein komplexes
Leistungsangebot aus eigener Kraft bereitstellen zu können. Fehlende Kompe-
tenzen und Kapazitäten werden mit Hilfe von organisatorischen Netzwerken
verfügbar gemacht. Anders als der klassische Mittelstand ist der Neue Mittelstand
erfreulicherweise durch seine Verbindung zum Mutterunternehmen an Zusam-
menarbeit gewöhnt und damit grundsätzlich auf das Wirtschaften in Netzwerken
vorbereitet. Vor allem zwei Netzwerk-Spezifika zeichnen jedoch dafür verant-
wortlich, dass das Wirtschaften in Netzwerken die neuen Mittelständler dennoch
mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert. Im Gegensatz zu den engen,
bilateralen Formen der Zusammenarbeit (Allianzen, Gemeinschaftsunternehmen,
Konzernintegration) sind Netzwerkstrukturen durch die Vielzahl von Beteiligten
und die Offenheit der Strukturen geprägt. Offenheit steht letztlich für die Nicht-
Abschließbarkeit des Netzwerks gegenüber nicht-willkommenen Teilnehmern.
Der Aufbau von wirksamen Eintrittsbarrieren (Firewalls, Anforderungen an Mit-
gliedschaft) erweise sich als besonders diffizil. Hieraus ergäben sich folgende
Schlussfolgerungen für den Schwierigkeitsgrad des Netzwerkmanagements der
Neuen Mittelständler:

– Das Netzwerkmanagement finde auf mindestens zwei Ebenen statt: Netzwerk-
management im engeren Sinne betreffe die Geschäftsbeziehungen zu genau
den Partnern, die zur Erledigung eines Kundenauftrags benötigt würden. Netz-
werkmanagement im weiteren Sinne erstrecke sich auch auf ein Relationship-
Management zu einem Pool von potenziellen und ehemaligen Partnern (vor
allem aus dem Konzernverbund).

– Das Netzwerkmanagement sei nicht rein vertrauensbasiert. In Netzwerken
herrsche auch netzinterne Konkurrenz. Hier gelten hybride Spielregeln in der
Grauzone zwischen Kooperation und Konkurrenz. Man spräche hier von
„Koopkurrenz“ oder auch von „Coopetition“. Dies schlage sich u. a. in den
Praktiken des gegenseitigen Ausspielens und in fließenden Grenzen zwischen
Freund und Feind nieder.

– Das Netzwerkmanagement basiere in aller Regel nicht auf einer Zusammen-
arbeit mit homogenen und bekannten Partnern, die aus derselben Branche
stammen und sich durch gleiche Größe bzw. gleiches Alter auszeichneten.
Vielmehr müsse der Neue Mittelstand typischerweise ein heterogenes Part-
nering bewerkstelligen. Produktionsspezialisten müssen mit Vertriebsspezia-
listen, Industrieunternehmen mit Dienstleistern, kleine, dynamische KMU mit
großen und verkrusteten Konzernen zusammenarbeiten.

Im Netzwerk werde zwar auch Beschäftigung generiert, aber nicht unbedingt in
Gestalt von Arbeitsplätzen. Die Beschäftigungseffekte von netzwerkförmigen
Wirtschaftsstrukturen schlage sich in beträchtlichem Umfang in der netzwerk-
typischen Auftragsvergabe nieder. Diese spiegelt sich aber nicht zwangsläufig in
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen wider.
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10.3. Software- und IT-Branche (Bundesverband Informationstechnologie e. V.
(BVIT))

Die Software- und IT-Dienstleistungsbranche boome seit Jahren. Das durch-
schnittliche Wachstum dieser Branche liegt seit Jahren bei ca. 10% pro Jahr.
Wachstumshemmende Faktoren bildeten das unzureichende Angebot an quali-
fizierten Fachkräften, welches derzeit dazu führe, dass Firmen auf Grund von
Personalknappheit auf Aufträge verzichten müssten.

Die Unternehmen agierten sehr stark regional. Kundennähe sei einerseits ein
Vorteil, andererseits werde damit der Aktionsradius der KMU eingeschränkt. Es
sei festzustellen, dass der regionale Aktionsradius i. d. R. nicht mehr als 100 km
um den Standort liege. Darüber hinausgehende Aktionsbereiche würden entweder
durch Zweigstellen oder durch Kooperationen abgedeckt.

Anders als in anderen Bereichen, wie z. B. Maschinenbau, zeichne sich die Soft-
ware- und IT-Dienstleistungsbranche in Deutschland durch ein sehr hohes
Exportdefizit aus. Dies sei auf die mangelnde Bereitschaft der Unternehmen
zurückzuführen, exportorientiert tätig zu sein. Es komme hinzu, dass Deutschland
stark unter einer technologischen Abhängigkeit vom Ausland leide.

Darüber hinaus sei der deutsche Markt, als drittgrößter IT-Markt weltweit, ein
Käufermarkt, der sehr stark Individuallösungen nachfrage. Dies bedinge in der
Regel eine starke Nähe zum Kunden. Die Ausrichtung der Unternehmen sei daher
sehr stark regionalorientiert.

Eine neue Produkt- und Dienstleistungspalette speziell für KMU habe sich um die
Themen Electronic Commerce, Multimedia, Informationssicherheit, Call Center,
Benutzerunterstützung und Fremdwartung entwickelt. Speziell in diesen Berei-
chen sei ein großer Zuwachs an Unternehmensgründungen zu verzeichnen.

Darüber hinaus spielten KMU als Subunternehmer im sogenannten ERP/ERM-
Bereich ein große Rolle. In solchen ERP/ERM-Projekten tragen KMU durch
spezielles Branchenwissen zum erfolgreichen Umsetzen gesamtbetriebswirt-
schaftlicher Anwendungen bei. Stellvertretend wurden hier SAP R/3-Projekte
angeführt.

Grenzüberschreitende Kooperationen und Messebeteiligungen spielten eine große
Rolle bei der Erschließung von neuen Märkten und bei der Internationalisierung.
Dabei wurde nochmals auf das sehr starke regionale Angebot an Produkten und
Dienstleistungen hingewiesen. Ein typisch deutsches Produkt lasse sich im inter-
nationalen Markt nur schlecht verkaufen, wenn die Standards und rechtlichen
Rahmenbedingungen auf den deutschen Markt zugeschnitten seien.

Ferner legten die Unternehmen mehr Wert auf die aktive Hilfestellung seitens der
Wirtschaftsverbände bzw. Handelskammern als auf Messebeteiligungen. Dies
gelte insbesondere für Veranstaltungen, die der Kontaktanbahnung dienten und
regional ausgerichtet seien.

Bedingt durch die Nähe zu diesen Märkten hätten Unternehmen aus Baden-Würt-
temberg beste Voraussetzungen für die Tätigkeiten in den angrenzenden Nach-
barländern. Allerdings nehme die Schweiz als Nicht-EU-Land eine Sonder-
stellung ein.

Auch in den Nachbarländern sei die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften
höher als das Angebot. Daraus ergebe sich normalerweise eine gute Marktchance.
Allerdings sei das Lohnniveau in Deutschland deutlich höher als in Frankreich
und Österreich, so dass dort keine Wettbewerbsvorteile entstünden. Österreich sei
außerdem ein Markt, der Angebot und Nachfrage aus eigenen Ressourcen
generiere.

Für den grenznahen französischen Bereich gelte, dass es besonders in Elsass und
Lothringen kein ausreichendes Kundenpotenzial gebe, welches die französischen
Firmen nicht selbst befriedigen könnten. Darüber hinaus sei die Sprachbarriere
eine weitere Marktzugangsschwelle.

In den Regionen Allgäu, Schwaben und Südlicher Oberrhein seien keine starken
Aktivitäten im Bereich Software und IT-Dienstleistungen erkennbar. Diese
konzentrierten sich auf die Standorte Stuttgart und Umgebung, Freiburg, Ulm,
Karlsruhe, Mannheim/Heidelberg.
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Die vor Jahren seitens der baden-württembergischen Landesregierung ange-
kündigte Vergabeauflage, dass Unternehmen aus dem Software- und IT-Dienst-
leistungsbereich ISO 9000 zertifiziert sein sollten, um an öffentlichen Ausschrei-
bungen teilnehmen zu können, habe in weiten Bereichen der mittelständischen
Firmen dazu geführt, dass diese Unternehmen sich nicht mehr an öffentlichen
Ausschreibungen beteiligten.

Ferner sei die stellenweise mangelnde Transparenz bei der Auftragsvergabe ein
weiterer Hinderungsgrund, warum sich immer weniger KMU an öffentlichen
Ausschreibungen beteiligten. Speziell im SAP R/3-Bereich, d. h. bei ERP/ERM-
Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung, bestehe mangelnde Transparenz
bei der Auftragsvergabe.

Die Beteiligung von KMU an öffentlichen Aufträgen könne deutlich gesteigert
werden, wenn die öffentliche Hand langfristiger planen und transparenter die aus-
geschriebenen Aufträge vergeben würde (vgl. auch Kapitel „Vergabewesen von
Land und Kommunen“).

Viele KMU investieren ihre Mittel in die Entwicklung von Produkten und Dienst-
leistungen. Da die meisten der KMU im Bereich Software und IT-Dienstleistun-
gen auf technologischen Anwendungen basierten, fehle in der Regel sowohl der
materielle Hintergrund zur Vermarktung der Produkte bzw. Dienstleistungen, als
auch das Verständnis, dass selbst für technisch herausragende Produkte Marke-
ting betrieben werden müsse. Kritisiert wurde, dass zu viele Unternehmer zu
technikverliebt seien und noch immer glaubten, dass sich die Produkte und
Dienstleistungen von selbst verkauften.

Aus Sicht des BVITeV gibt es einige regionale Kooperationsansätze, allerdings
sei der Umfang verglichen mit anderen Branchen sehr gering und verbesserungs-
bedürftig. Die erfolgreichsten und langfristigsten Kooperationen seien in aller
Regel die, die sich zwischen Großunternehmen und KMU entwickelten.

10.4. Dynamische Entwicklung der TIME-Branchen (Medien- und Filmgesell-
schaft Baden-Württemberg (MFG))

In Baden-Württemberg entwickelten über 3200 Softwarehäuser, vom weltweiten
Branchenführer SAP bis zum hochspezialisierten Jungunternehmer, Lösungen für
verschiedenste Anwendungsfelder (Statistisches Landesamt, Auswertung von
April 1999). Zahlreiche kleinere Telekommunikations- und Entertainmentfirmen
wie AirData aus Heilbronn, ein Provider für drahtlosen Internetzugang, und die
Stuttgarter Musiksoftwareschmiede PXD Media erschlössen vielfach unbeachtet
von der Öffentlichkeit weltweite Wachstumsmärkte. Herkömmliche Medien-
unternehmen, beispielsweise Verlage, Druckereien und Kommunikationsagen-
turen, profitierten von der wachsenden Nachfrage aus allen Bereichen der Gesell-
schaft. Über 26 700 IuK- und Medienunternehmen im Land erwirtschafteten 1997
einen Jahresumsatz von 86,3 Mrd. Mark.

Dabei würden Technologien und Inhalte immer mehr zusammenwachsen. Die
Digitalisierung von Produkten und Dienstleistungen führe dazu, dass sich die
Trennungslinie zwischen Telekommunikation, Informationstechnologie, Medien
und Entertainment zunehmend auflöse. Dieses Zusammenwachsen der TIME-
Branchen bezeichne man als Konvergenz. Für den Erfolg eines Standorts sei ent-
scheidend, dass eine besondere „Kompetenz für Konvergenz“ entwickelt werde.

Im Software- und Multimediabereich sei ein neuer Mittelstand entstanden.

Besonders deutlich werde die Dynamik dieser Entwicklung in der Multimedia-
Branche. In den letzten Jahren seien in Baden-Württemberg über 800 Multi-
media-Unternehmen entstanden. Die Geschäftstätigkeit der Unternehmen stehe in
hohem Maße in Zusammenhang mit internetspezifischen Produkten und Dienst-
leistungen, beispielsweise Lösungen für den elektronischen Geschäftsverkehr.
Der Markt dieser Unternehmen wachse weiter und schaffe Arbeitsplätze. Ende
1998 beschäftigten die Dienstleister bereits durchschnittlich 9,43 feste Mitarbei-
ter, hinzu kamen rund 6 freie Mitarbeiter sowie zusätzlich Auszubildende und
Praktikanten. Das spezifische Profil der Multimedia-Branche im Land zeige sich
darin, dass viele Unternehmen aus etablierten Bereichen wie der Technischen
Dokumentation, der Softwareentwicklung und dem Druckbereich in dieses
Segment hineinwüchsen. Multimedia in Baden-Württemberg sei weniger von
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Glamour geprägt als vielmehr eine konkrete Dienstleistung, von der neue Impulse
für alle Bereiche der Wirtschaft und Gesellschaft ausgehe.

Auf vorhandene Erfahrungen und auf verbürgtes Expertenwissen könnten die
Jungunternehmer nur selten zurückgreifen. Deshalb würden Lösungen häufig im
Team gesucht und gefunden, auch in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen
der gleichen Branche. Statt sich abzuschotten und Märkte abzusichern, werde die
Kooperation mit anderen gesucht. Dies erkläre die große Nachfrage und den Er-
folg von branchenspezifischen Gründerzentren (Softwarezentrum Böblingen-Sin-
delfingen, Film- und Medienzentrum Ludwigsburg).

Die TIME-Märkte seien keinesfalls durch nationale Grenzen beschränkt, sondern
müssten immer unter globalen Gesichtspunkten gesehen werden. Auch kleine und
kleinste Unternehmen stünden von Anfang an im internationalen Wettbewerb.
Beispielsweise seien Software-Unternehmen aus Indien und Internet-Provider aus
den USA in bestimmten Märkten als ernsthafte Konkurrenten anzusehen. Ande-
rerseits bietet die Internationalität auch enorme Chancen: Hier produzierte „digi-
tale Produkte“, zum Beispiel Internet-Redaktionssysteme, könnten problemlos
und mit minimalen Vertriebskosten über traditionelle Ländergrenzen hinweg ver-
marktet werden. Außerdem nutzten viele Firmen die Möglichkeit, bedarfsgerecht
Programmierer aus anderen Ländern einzuschalten. Auf diese Weise profitieren
die Unternehmen des neuen Mittelstands von den niedrigeren Lohnkosten in an-
deren Ländern, ohne zuerst eine Auslandsniederlassung eröffnen zu müssen.

10.5. Neue Medien – neue Wettbewerbschancen

Tendenziell profitiere der Mittelstand von den Fortschritten auf dem Gebiet der
Informationstechnologie und Medienentwicklung stärker als Großunternehmen.
Deren bisherige Wettbewerbsvorteile relativierten sich zusehends:

• Umfassendes Sortiment: Durch Kooperation und virtuelle Unternehmens-
verbunde könnten Mittelständler ein vergleichbares Spektrum anbieten.

• Umfassende Vertriebspräsenz: Neue Medien wie das Internet machten eine
physische Präsenz vor Ort teilweise überflüssig und reduzieren die Kosten für
den Vertrieb.

• Internationalität: Die moderne Kommunikationsmedien und verteiltes Arbeiten
machen auch für den Mittelstand internationale Zusammenarbeit erschwing-
lich.

Gleichzeitig könne der Mittelstand seine klassischen Wettbewerbsvorteile Größe,
Flexibilität und Innovationskraft weiterhin voll einbringen.

Die Anbieter von Inhalten und Technologien träfen in der Internet-Ökonomie auf
grundlegend veränderte Spielregeln. Schnelligkeit ist wichtiger als Größe und
Ideen zählten oft mehr als Maschinen, Gebäude und Grundstücke. Das heiße vor
allem Schnelligkeit im Wachstum und der Eroberung nationaler und internatio-
naler Märkte.

Um optimale Wachstumsbedingungen für den neuen Mittelstand zu schaffen,
seien gemeinsame Anstrengungen von Politik, Banken und Wirtschaft notwendig.
Über die Finanzierung hinaus sollten auch weitere Instrumente wie die Außen-
wirtschaftsförderung, der Wissenschaftstransfer und die Ausbildungsregelungen
auf branchenspezifische Eignung oder Anpassungsnotwendigkeiten hin überprüft
werden.

Multimedia Cluster ( Akademie für Technikfolgenabschätzung, Herr Fuchs)

Im Bereich der Multimedia-Produktion seien Prozesse der Clusterbildung zu er-
kennen. Auch in Baden-Württemberg gebe es Ansätze für Multimedia-Cluster,
wenn auch die Multimedia-Standorte des Landes bisher nicht das Niveau der
weltweit fortgeschrittensten Multimedia-Regionen erreichten.

Begünstigende Bedingungen für die Clusterbildung seien insbesondere eine gute
regionale Wissensbasis (Forschungseinrichtungen, Aus- und Weiterbildungs-
einrichtungen), bestimmte Merkmale der regionalen Wirtschaftsstruktur (ins-
besondere Stärken in den verschiedenen Branchen, die die Peripherie der Multi-
media-Kernbranche bilden – unter anderen die Software-, Telekommunikations-
und Verlagsbranche), ein gutes multimedia-spezifisches Image und eine hohe
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allgemeine Attraktivität der Region. Die prominentesten Multimedia-Cluster sind
durchweg in urbanen Zentren mit einer stark dienstleistungsorientierten Wirt-
schaft zu finden.

In den am besten entwickelten Multimedia-Clustern sei ein sich selbst verstärken-
des Wachstum zu beobachten, das die „aufholenden Regionen“ kaum reproduzie-
ren können. Die Entwicklungsunterschiede zwischen den Regionen werden
deshalb voraussichtlich nicht abnehmen.

Regionale Akteure könnten den Prozess der Clusterbildung auf vielfältige Weise
unterstützen (insbesondere durch den Aufbau einschlägiger Institutionen, durch
„symbolische Politik“ zur Förderung des regionalen Images sowie durch die
Initiierung und Moderation von Kooperationen und Netzwerken). In den erfolg-
reichsten Multimedia-Regionen habe die Politik eher indirekt fördernd und
stabilisierend gewirkt denn als unmittelbarer Auslöser der Clusterbildung.

10.6. Medienwirtschaft

Im Rahmen einer Untersuchung des Baden-Württembergischen Industrie- u. Han-
delskammertages zur Medienwirtschaft zeigt sich, dass das Land nur im Bereich
der Medientechnik über eine herausragende Stellung verfüge, im Bereich der
Medieninhalte aber Nachholbedarf aufweise. Der BWIHT empfiehlt daher maß-
nahmengerechte Bildung, Gesetzgebung und Deregulierung, sowie eine För-
derung zur Erhöhung der Medienakzeptanz des sozialkulturellen Umfeldes und
virtueller Unternehmensstrukturen.

10.7. Neue Selbstständigkeit im Netz (Institut für Zukunftsstudien und Techno-
logiebewertung (IZT), Dr. Oertel))

Umsetzungsdefizite der neuen Selbstständigkeit im Netz in Deutschland

Derzeit ist die „Neue Selbstständigkeit im Netz“ in der Bundesrepublik
Deutschland – beispielsweise im Vergleich zu den USA oder zu Großbritannien –
erst in geringem Maße etabliert. Die hiermit verbundenen Innovations- und
Kooperationspotenziale für bestehende traditionelle Unternehmen, aber auch die
Potenziale für Erwerbstätige und Arbeitssuchende, sich selbstständig eine
Existenz aufzubauen, würden derzeit in Deutschland in nur unzureichendem
Maße ausgeschöpft.

Existenzgründerinnen und Existenzgründer im Umfeld neuer Medien und neuer
Formen der Arbeitsorganisation sähen sich vor allem den folgenden Problemen
gegenübergestellt:

Fehlende Markterhebungen

Neuen Selbstständigen im Netz fehle zur wirtschaftlich erfolgreichen Um-
setzung ihrer Existenzgründung sowohl fundierte Erkenntnisse über Markt-
potentiale und erfolgreiche Geschäftsideen als auch über technologische und
gesamtgesellschaftliche Entwicklungstrends. Während in Großunternehmen diese
Informationen und Wissensbestände zentral erhoben und bereitgestellt würden
und so von einer hohen Zahl von Erwerbstätigen genutzt werden könnten, würden
vergleichbare Synergiepotenziale für Freiberufler und Kleinstunternehmen
vernachlässigt.

Defizite bei der gezielten Nutzung neuer IuK-Technologien und externem Know-
how in Unternehmen

Bislang blieben Potenziale beim Zugang zu externem Wissen oder zur kurz-
fristigen Überbrückung personeller Engpässe für Unternehmen aller Größen-
klassen, insbesondere aber auch für KMUs, in Deutschland, ungenutzt, da das
Dienstleistungsspektrum neuer Selbstständiger im Netz und die Vorteile des
zeitlich und räumlich flexiblen Zugriffs auf Arbeitskapazitäten und spezifisches
Know-how weitestgehend unbekannt sei. Dies gelte insbesondere für neue
Dienstleistungen, die noch nicht im vollem Maße zu den Kernkompetenzen der
Unternehmen zählten, wie die Erbringung von Sprachdienstleistungen und die
Umsetzung von Multimedia-Anwendungen.



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

424

Fehlende Dienstleistungs- und Unterstützungsangebote für neue Selbstständige
im Netz

Neue Selbstständige im Netz seien in hohem Maße auf Kooperationsbeziehungen
zu anderen Unternehmen sowie auf diverse Unterstützungsleistungen angewiesen.
Zu den Unterstützungsleistungen zählten insbesondere Vermittlungsbörsen für
selbstständige Telearbeit im regionalen, nationalen und internationalen Umfeld,
Weiterbildungs-, Qualifizierungs- und Beratungsangebote im Netz sowie ziel-
gerichtete Online-Beratungsangebote – einschließlich des Hard- und Software-
supports – für Existenzgründer/innen im Netz.

Die wenigen bislang realisierten Unterstützungsdienstleistungen im Netz verfüg-
ten sowohl unter den neuen Selbstständigen und potenziellen neuen Selbststän-
digen im Netz als auch unter den Unternehmen (als tatsächliche oder mögliche
Auftraggeber) über einen geringen Bekanntheitsgrad.

Das Dienstleistungsangebot für neue Selbstständige im Netz entspreche nicht den
konkreten Bedarfen dieser Zielgruppe, vernachlässige Synergieffekte und führe
zu einer unzureichenden Ausschöpfung des Arbeitsmarktpotenzials. Neben den
o. a. Themenfeldern zählten hierzu die folgenden Defizite:

• Insbesondere fehle eine zentrale Plattform, über die interessierte Existenz-
gründer/innen sowie bereits etablierte neue Selbstständige im Netz zentral,
umfassend und zeitsparend auf relevante Informationen und Wissensbestände
zugreifen könnten und die den Informationsfluss innerhalb dieser Gruppe
sowie mit möglichen Auftraggebern und Dienstleistungsanbietern für neue
Selbstständigkeit zielgerichtet unterstütze.

• Im Gegensatz zu den USA gebe es derzeit auf dem deutschen Markt keine Ange-
bote im Netz, die gemeinsame Interessen und Leistungsnachfragen von neuen
Selbstständigen im Netz bündelten. In der Folge können keine Kostenvorteile rea-
lisiert werden, beispielsweise durch die gemeinschaftliche Buchung von Reise-
leistungen oder Sonderkonditionen beim Abschluss von Versicherungen. Groß-
unternehmen dagegen nutzten heute zentrale Einkaufs- und Vermittlungspools
und könnten so finanzielle und Know-how-Vorteile verwirklichen.

11. Wettbewerbsstörungen und faire Rahmenbedingungen für KMU

11.1. Bund der Selbstständigen (BDS)

Nach Auffassung des BDS habe ein unzureichender Wettbewerbsrahmen un-
gebremste Konzentrationen und damit den Rückgang von kleinen und mittleren
Unternehmen und die Zunahme der Großanbieter begünstigt. Unbegrenzte Nach-
fragemacht mit immer neuen Preis- und Konditionsvorteilen, Niedrigpreisstrate-
gien, Steuervorteile durch Unternehmenskonzentration führten und führen zu
vielen Geschäftsaufgaben im Einzelhandel, in der Autobranche und in der Gastro-
nomie. Auch das Handwerk werde hiervon bald nicht mehr ausgenommen sein.

Maßnahmen hiergegen seien nur sehr begrenzt möglich, deshalb seien die Ver-
änderungen der übrigen Rahmenbedingungen um so dringender (vgl. Kapitel
Rahmenbedingungen).

Gegen die Ausweitung der Factory-Outlet-Centers sei die Übertragung von Ent-
scheidungskompetenz an die Regionalplaner im Rahmen der regionalen Bau-
leitplanung erforderlich. Eine Verbesserung der interkommunalen Abstimmung
sei anzustreben. Grundlage solle ein System aus lokalen und regionalen Gewerbe-
konzepten sein, von denen eine langfristig angelegte Ansiedlungspolitik und
Stabilisierungspolitik ausgehen solle, und die in Regionalplänen zusammen-
geführt werden sollten.

11.2. Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)

Die zu beobachtende Tendenz von Unternehmenszusammenschlüssen und markt-
beherrschenden Konzentrationen berge negative Folgen auf die Nachfrage von
Gütern und Dienstleistungen und den Ausschluss ungeliebter Mitkonkurrenten,
die besonders KMU beträfe.

Dieser Konzentration wirtschaftlicher Macht auf wenige Marktteilnehmer und der
damit verbundenen Gefahr der Preisregulierung müsse politisch entgegen-
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gesteuert werden. Das bedeute auch, dass die Wettbewerbsvoraussetzungen der
KMU gegenüber Großunternehmen verbessert werden müssten. (Vgl. auch
Kapitel Rahmenbedingungen und Stellungnahme des WM zur Konzentrations-
entwicklung).

11.3. IHK Region Stuttgart zum öffentlich geförderten Arbeitsmarkt

Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaften dürften nicht zu einer Beeinträch-
tigung oder Benachteiligung gewerblicher Unternehmen im ersten Arbeitsmarkt
führen. Die IHK Stuttgart unterstütze diese Forderung nachdrücklich dadurch,
dass sie im Rahmen der Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen ihre
Zustimmung für AB-Maßnahmen grundsätzlich nur in Abstimmung mit den
jeweiligen Fachverbänden erteile und dem Einsatz subventionierter Arbeiten nur
in solchen Bereichen zustimme, wo reguläre Unternehmen nicht aus dem Wett-
bewerb gedrängt würden.

11.4. Öffentliche Auftragsvergabe

Die privatwirtschaftliche Leistungserbringung müsse grundsätzlich Vorrang vor
der öffentlichen Leistungserbringung haben, die Konkurrenz durch Eigen- und
Regiebetriebe der Kommunen dürfe sich nicht wettbewerbsverzerrend für die
gewerbliche Wirtschaft auswirken. Dies gelte insbesondere für den Bereich der
öffentlichen Auftragsvergabe. Die Forderungen und Empfehlungen hierzu vergl.
im Kapitel „Vergabewesen“.

12. Aussagen der Unternehmer und Unternehmerinnen bei den Regionalen Dia-
logforen zum Thema „Markterschließung – Kooperationen – Netzwerke“

Marktveränderung erfordere Neuorientierungen: traditionelle Märkte brechen
weg – auch auf Grund gesellschaftlicher Veränderung, z. B. Rückgang des
Vereinswesen und wachsender Beschäftigung mit Computerspielen. Ver-
drängungswettbewerb und Fusionswelle herrsche unter den Anwaltskanzleien.
Auch die „goldenen Jahre des Handwerks“ seien vorbei. Die Europäisierung
weiche das Meisterprinzip auf. EU-Subventionen für Wettbewerber sowie die
Forschungsförderung für Fraunhoferinstitute und Hochschulen verursachen eine
Wettbewerbsverzerrung.

Als Erfolgsfaktoren wurden v. a. gute Produkte, professionelle Arbeit in der ver-
tikalen Wertschöpfung, Komplettleistungen, gut laufende Projekte mit guten Part-
nern, die Konzentration auf Kernkompetenzen und die Öffnung nach außen sowie
Netzwerke im In- und Ausland benannt.

Vor allem in IT-Unternehmen sind Netzwerke aus interdisziplinären Experten-
teams notwendig. Es zeige sich die Tendenz, dass heute wieder die Großen die
Kleinen fräßen. Deshalb müssten flexible Verbünde als Gegengewicht gegen
Global Players errichtet werden. Der Innovationsdruck nehme auch angesichts
rasanter Entwicklungen in der IT-Technik immer mehr zu. Es bestehe die Gefahr
der Zeitfalle für den Mittelstand.

Chancen für eine internationale Tätigkeit wurden durch die Globalisierung von
den Unternehmen gesehen. Barriere bilden hier allerdings andere Sprachen und
Vorschriften. Der Zugang zu fremden Behörden müsse verbessert werden. Auch
das Internet bilde eine große Chance. Ebenso wurden für Facilitymanagement
Wachstumschancen prognostiziert.

Beschäftigungsgesellschaften verdrängten Handwerksbetriebe und es fehlten
Anreize für einfache Dienstleistungen.

Wachsende Konkurrenz erwachse auch aus den Eigen- und Regiebetrieben der
Kommunen, u. a. verursacht durch die Änderung der Gemeindeordnung, sowie
soziale Beschäftigungsgesellschaften und Schwarzarbeit. Die Landwirtschaft
dringe in die Erhaltungspflege des Garten- und Landschaftsbaus ein.

Im Hotel- und Gaststättenbereich wurde wachsende Konkurrenz durch Zugangs-
möglichkeiten ohne Fachkundenachweis kritisiert.

Im Gesundheitsbereich seien im Zuge der Gesundheitsreform Umsatzeinbußen
von 25% zu verzeichnen gewesen. Bei rückläufiger Nachfrage im Reha-Bereich
wurden Chancen v. a. im Wellness-Bereich gesehen. Vorgeschlagen wurde daher
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die Auflegung eines Programms zur Unterstützung des Wellness-Bereichs. In
Bayern existiere eine hervorragende Bäderbetreuung.

Im Bereich der Landwirtschaft wurde die Schlechterstellung von Kooperationen
beim Agrardiesel kritisiert.

Als Hauptproblem für den Einzelhandel wurde die Konzentration durch große
Konzerne wie Wal-Mart und Metro, der ungebremste Flächenausweis auf der
„Grünen Wiese“, die Angriffe der Filialisten und hohen Kostenbelastungen in der
Innenstadt (Miete, Personal, Werbung) gesehen. Problem bilden außerdem
Massenvertriebswege durch Tankstellen und Eduscho sowie fehlende Sensibili-
sierung von Verbrauchern für regionale Produkte.

Eine Mindestfläche von 800 m2 sei notwendig, um überhaupt wirtschaftlich arbei-
ten zu können. Viele Inhaber zögen auf Grund der Kostensituation mittlerweile
eine Verpachtung einem Eigenbetrieb vor. Auch bei Metzgereien zeige sich der
Trend zu Groß-Metzgereien, die andere belieferten.

Für den Einzelhandel sei besonders die Steigerung der Kaufkraft am Standort, ein
einzelhandelsfreundliches Klima in der Stadt, City- und Regionalmarketing
wichtig.

Die Erreichbarkeit der Innenstädte und innenstadtnahe Parkplätze müssten ge-
währleistet sein. Kooperationen seien für den Bereich des Einzelhandels äußerst
wichtig, gleichzeitig fehle es oft noch an der notwendigen Kooperationsfähigkeit
und -bereitschaft.

Ein wachsendes Risiko bestehe bei einer hohen Fachhandelsbindung, auf Grund
der derzeitigen Veränderungen der Händlerstruktur durch Konzentration und
schlechte Zahlungsmoral.

Chancen im Handel hängen vom Erscheinungsbild im Innenstadtbereich ab.

Factory Outlets wurden als Verdrängungswettbewerber wahrgenommen. Die
Politik müsse hier Farbe bekennen, was sie wolle: „Entweder man bemüht sich,
die Innenstadt zu verschönern, oder man erlaubt die Entstehung von Factory
Outlets.“ Eine einseitige Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sei keine Unter-
stützung für den Handel. Stattdessen sollten Einnahmen aus Strafgebühren für
den Parkhausbau eingesetzt werden. Einig sind die Innenstadteinzelhändler darin:
Wenn es den Einzelhandel nicht mehr gibt, werden die Innenstädte verwaisen.

Regionale Märktekonzepte mit rechtsverbindlichem Charakter wie in der Region
Stuttgart seien auf Übertragungsmöglichkeiten zu prüfen. Die Zweckbindung (in
Gewerbeparks keine FOCs!) öffentlicher Mittel müsse sichergestellt werden.

Vorschläge der Unternehmer waren u. a.: Regionalkonzepte mit Perspektive für
die Landwirtschaft, die Auftragsvermittlung für Neueinsteiger und eine stärkere
Auftragsvergabe der öffentlichen Hand an Firmen aus dem „Ländle“.

Die Ausweisung von Naturschutzgebieten müsse landwirtschaftsverträglich erfol-
gen. Zur besseren Vermarktung ihrer Region wünschten sich Teilnehmer in
Oberschwaben, die Informationsbüros in den Kommunen zu verbessern und
Tourismuswerbung auf Messen. Die Tourismus Oberschwaben GmbH sei hierzu
ein wichtiger Ansatz. Die Zusammenarbeit der örtlichen kommunalen Einrichtun-
gen mit Tourismus-Attraktionen und Gastronomie müsse verbessert werden,
ebenso die Zusammenarbeit mit Fachhochschulen und Hochschulen. Imagearbeit
für den Mittelstand müsse auf Landkreisebene geleistet werden.

Die Unternehmer wünschten eher regionale Vermarktungskonzepte und Mittel-
verwendung. Der CMA-Beitrag an die zentrale Marketinggesellschaft stelle einen
Zwangsbeitrag ohne spürbaren Mehrgewinn dar.

Für junge Unternehmen stelle Vermarktung ein großes Problem dar, auf Grund
der geringen Personaldecke. Referenzen könnten zu Beginn nicht vorgewiesen
werden.

Ein besonderes Problem bestehe für eine junge Firma darin, Zugang zu großen
Auftraggebern zu bekommen und sich in bestehenden Netzwerken der traditio-
nellen Maschinenbaufirmen zu etablieren. Die alten Netzwerke entsprächen nicht
den künftigen Anforderungen, eine Moderation und ein Katalysator seien hier
nötig. Kontakte, Messen und das Zentrum für Mediengestaltung wurde für
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besonders wichtig zur Markterschließung gehalten. Gute Unterstützung bestehe
auch durch die Medien- und Filmgesellschaft.

Konsequent geplantes, strategisches Marketing wurde bei vielen Mittelständlern
vermisst.

Die Vernetzung von der Straße bis zum Internet und das ZAAP als Schnittstelle
und Plattform wurde in Ostwürttemberg gewünscht.

Die Unternehmerinnen und Unternehmer erwarten von der öffentlichen Verwal-
tung keine zusätzlichen Serviceangebote, sondern soviel wie möglich Aufgaben-
privatisierung, Subventionsabbau und optimale Aufgabenerfüllung.

13. Marketing im Mittelstand

13.1. Marktforschung gewinnt im Mittelstand an Bedeutung

Der Bedarf des Mittelstands an Marktforschung wächst. Wurde das Instrument
der Marktforschung zur Justierung der Marketinginitiativen der Unternehmen
früher eher von den großen Betrieben genutzt, sind heute rd. 84 % der Mittel-
ständler in Deutschland an dieser Informationsquelle sehr interessiert und nutzen
diverse Instrumente der Marktforschung. Nur 16 % der Befragten sehen für ihren
Betrieb keinerlei Bedarf in dieser Hinsicht. Als Grund für dieses Desinteresse
gaben diese Betriebe vielfach an, dass ihnen der Markt und auch die Kunden-
bedürfnisse hinreichend bekannt seien.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Befragung, die von den Beratungsunternehmen
Dr. Hirsch und Gayer Consulting aus Rheinbreitbach b. Bonn erstellt wurde.

Diejenigen Unternehmen, die die Instrumente der Marktforschung nutzen, ver-
trauen allerdings mehrheitlich auf die Kapazitäten im eigenen Hause. Rund 70 %
dieser Betriebe arbeiten nicht mit externen Dienstleistern auf diesem Gebiet zu-
sammen. Als Gründe hierfür werden angegeben, dass die Instrumente oft zu
speziell seien, um von externen Dienstleistern bearbeitet zu werden. Auch
Kostenerwägungen werden von 20% der befragten Unternehmen als Grund dafür
genannt. Allerdings planen 57 % der Befragten Unternehmen, ihre Zusammen-
arbeit mit externen Marktforschern in den kommenden 2 Jahren auszubauen oder
eine Kooperation dieser Art zu beginnen. Als Gründe für den wachsenden Bedarf
an Marktforschungsdaten gaben die Befragten wachsenden Wettbewerbsdruck in
ihrer Branche an. Ähnlich oft wurde von den Unternehmen die Tatsache betont,
dass das geplante Wachstum nur auf der Basis detaillierter Marktdaten zu er-
reichen sei.

Große Unterschiede zeigen sich bei dieser Fragestellung allerdings, wenn man die
Ergebnisse nach Branchen aufspaltet. So entsteht der Informationsbedarf im ver-
arbeitenden Gewerbe eindeutig stärker durch das Vorhaben, in neue Märkte oder
Marktsegmente vorzustoßen. Dies wird von mehr als 16 % der Betriebe genannt.
Im Handel hingegen steht mit einer Nennung von 33% eindeutig der steigende
Wettbewerbsdruck im Vordergrund, wenn nach den Gründen für wachsende
Marktforschungsbemühungen gefragt wird. Im Dienstleistungsgewerbe wird die
strategische Informationsbeschaffung zur Wachstumsabsicherung von mehr als
21 % der befragten Unternehmen als Hauptgrund genannt.

13.2. Der Mittelstand setzt verstärkt auf Öffentlichkeitsarbeit

Noch nicht einmal die Hälfte aller mittelständischen Unternehmen ist mit ihrer
Öffentlichkeitsarbeit zufrieden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung,
die von dem Hamburger Marktforschungsinstitut Ipsos Deutschland GmbH er-
stellt wurde. Auf Grund der bestehenden Unzufriedenheit mit der Öffentlichkeits-
arbeit plant fast die Hälfte der befragten Unternehmen (45,8%) ihre Public
relations in den kommenden 2 Jahren zu intensivieren.

Damit wird diesem Instrument im Kommunikationsmix eine sehr viel höhere
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Nur dem Auf- und Ausbau der Präsenz im
Internet und dem Einsatz multimedialer Kommunikationsformen wird ein höherer
Stellenwert beigemessen. Hier planen 89,2 % der Mittelständler, ihre Anstrengun-
gen im genannten Zeitraum zu verstärken. Demgegenüber beabsichtigen jeweils
rund 39 % der Betriebe, ihre Verkaufsförderung und das Direktmarketing zu
stärken sowie ihre Messepräsenz (25 %) zu erhöhen. Nur rd. ¼ der befragten
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Unternehmen will jedoch die Investition in die klassische Werbung erhöhen, und
nur 10 % die Sponsoring-Aktivitäten erhöhen. Nur 17 % der Mittelständler
nehmen externe Dienstleister in Anspruch. Oft fehlt den Unternehmen auch eine
professionelle Effektivitätssteigerung für die eigene PR.

13.3. Marketingfähigkeiten von mittelständischen Unternehmen

(Ergebnisse einer Studie von Ernst und Young, Universität St. Gallen, One-
marketing-services, 1999)

Marketing für mittelständische Unternehmen ist Hochleistungsmarketing, und es
genügt nicht, etwas pragmatischer und einfacher vorzugehen. Es gilt, die be-
schränkten Mittel gezielter und wirkungsvoller einzusetzen. Die Heterogenität des
Mittelstandes: Kleine Dienstleister, Handwerksbetriebe, spezialisierte Zulieferer,
bis zu innovativen Start-ups im Bereich High-tech, erfordern vielfältige Marke-
tinglösungen. Minimalmarketing und agile Einheiten werden heute auch Vorbild
für große Anbieter.

Fast 74% der mittelständischen Unternehmen sind der Ansicht, dass Marketing
professioneller betrieben werden sollte.

Fortschrittlliche Marketingsysteminstrumente, wie Leistungssysteme zur Steige-
rung des Kundennutzens oder der Aufbau von Kundendatenbanken, werden als
zukunftsweisend erkannt. In der Praxis setzt der Mittelständler aber oft noch auf
klassische Instrumente, z.B. im Vertrieb. In vielen Fällen werden Chancen, die
sich durch die konsequente Durchführung geschlossener Marketingkonzepte, eine
sinnvolle Segmentierung von Märkten oder den intelligenten Einsatz neuer
Medien ergeben, noch nicht ausreichend erkannt.

Mittelständische Unternehmen haben gegenüber den Großen auch spezifische Vor-
teile, die in dieser Form unnachahmbar sind. Sie haben einen direkteren Draht zum
Kunden und sind auf Grund einfacher Strukturen in der Lage, schnell und flexibel
Veränderungen aufzugreifen. KMU sind sich dieser Vorteile durchaus bewusst,
wissen sie aber offensichtlich noch nicht überall erfolgreich zu nutzen. So kennt
rund die Hälfte der befragten Unternehmen ihre bestehenden Kunden zu wenig.

Generell lässt sich sagen, dass mittelständische Unternehmen in Deutschland
Marketing als wichtigen Erfolgsfaktor erkennen und z. T. effizient und zukunfts-
weisend praktizieren. Vielerorts scheint aber aus dem Spannungsfeld, das sich aus
dem Bekenntnis zum Marketing und den beschränkten finanziellen Ressourcen
ergibt, eine gewisse Orientierungslosigkeit zu erwachsen. Hier muss ein Marke-
tingverständnis entstehen, das sich konsequent auf solche Instrumente und Kon-
zepte konzentriert, die für das einzelne Unternehmen mit tragbaren finanziellen
Mitteln eine treffsichere Wirkung ergeben.

74 % der befragten mittelständischen Unternehmen sind überzeugt, dass Marke-
ting systematischer betrieben werden sollte.

Obwohl Marketing als wichtiger Bestimmungsfaktor des Unternehmenserfolges
erkannt wird, bescheinigen sich immerhin ¼ der Verantwortlichen in diesem Be-
reich höchstens durchschnittliche Kenntnisse im Bezug auf moderne Marketing-
methoden.

Einer der Gründe für diesen Umstand ist, dass immer noch in 67 % der mittel-
ständischen Unternehmen der oder die geschäftsführende/r Unternehmer/in die
Hauptverantwortung für das Marketing selbst trägt. Angesichts hoher Belastung
führen begrenzte Kapazitäten und zeitliche Ressourcen ofmals zu Engpässen im
Bereich des Marketing. Auf der anderen Seite ist es aber auch typisch für mittel-
ständische Unternehmen, dass der geschäftsführende Unternehmer, und in der
Regel auch Inhaber, das Marketing als Chef-Sache sieht und notwendigerweise
starke Impulse gibt.

Mittelständische Unternehmen betrachten die Ressourcenknappheit im Bereich
des Marketing als das entscheidende Problem. 68 % empfinden ihre Mittel als zu
knapp, gemessen an ihren Marketingaufgaben.

Das größte Handicap wird in der mangelnden Transparenz auf den internationalen
Märkten gesehen. 63% der untersuchten Unternehmen geben an, hier weniger gut
als große Unternehmen in der Lage zu sein, sich einen Überblick verschaffen zu
können.
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Angesichts knapper Ressourcen empfiehlt es sich für Mittelständler, die Kenntnis
über bestehende Kunden, die im Vergleich zu denen über potenzielle Kunden
besser ausgeprägt sind, im Sinne einer Kundenbindungsstrategie zu nutzen. In
diesem Zusammenhang bietet sich gerade für mittelständische Unternehmen die
Möglichkeit, die Bedürfnisse bestehender Kunden genau zu analysieren und
durch umfassende Problemlösungen entsprechend zu befriedigen.

Neben der Kundennähe und Flexibilität sehen Mittelständler eine ihrer großen
Stärken in ihrem Image. 72 % der Befragten Unternehmen geben an, ihr Image am
Markt sei besser als das ihrer wichtigsten Mitbewerber.

78 % geben die Konzentration auf die Pflege persönlicher Kundenbeziehungen
an. Ebenso wird die als Stärke erkannte Flexibilität von den Mittelständlern auch
zukünftig für wichtig erachtet.

83 % setzen in Bereichen wie z. B. Produktgestaltung, Lieferzeiten oder Zah-
lungskonditionen auf flexibles Geschäftsgebahren. Weitere 87 % halten Beweg-
lichkeit im Markt, namentlich das ständige Aufspüren von Absatzpotenzialen, für
eine geeignete Strategie.

Angesichts der vergleichsweise knappen finanziellen Mittel ist es für mittelständi-
sche Unternehmen unumgänglich, ihre Marktbearbeitungsaktivitäten zu bündeln.
Dieses wird offensichtlich von den meisten erkannt. Ganz allgemein halten 65 %
eine Beschränkung auf Schwerpunkte im Marketing für geeignet. 43 % der Mittel-
ständler halten eine ausschließlich nationale bzw. lokale Marktbearbeitung für
sich als geeignet.

Eine Lösung bietet sich mit der Strategie des Stand-by-Marketing an. Hierbei
nehmen Unternehmen in für sie interessanten Märkten eine „Warteposition“ ein.
Diese erlaubt es ihnen, mit dem relativ geringem Aufwand der Marktbeobach-
tung, bei sich neu entwickelnden Geschäften neu einzusteigen und zu investieren.
Stand-by-Marketing ist allerdings ein Konzept, das nur wenigen Mittelständlern
vertraut ist.

Ein anderer, speziell für mittelständische Betriebe gangbarer Weg ist die Bildung
von Vertriebskoalitionen. Durch sie lassen sich Vertriebskosten, Marktpräsenz
und Marktchancen optimieren. Allerdings halten z. Z. nur 38 % der Unternehmen
dieses für eine erfolgsversprechende Vorgehensweise.

13.4. Erfolgreiche Marketing-Instrumente

Leistungssysteme, d. h. die Erweiterung der Kernleistung durch Zusatzleistung
zur Steigerung des Kundennutzens und als Mittel der Differenzierung, sind für
bereits 68 % der Mittelständler ein Thema.

Beim Vertrieb wird das stärkste Gewicht auf den Direktvertrieb über eigene
Filialen gelegt, gefolgt vom Vertrieb über den Handel. Internet als Vertriebs-
instrument ist bei den untersuchten Unternehmen noch wenig verbreitet.

Entscheidend ist für KMU das professionelle Management von Kundenbeziehun-
gen. Für 90% der Unternehmen hat dieser Bereich in den nächsten Jahren
Priorität. Die zweitwichtigste Aufgabe ist die Einführung neuer Produkte.

Zur Unterstützung der effizienten Kommunikation mit dem Kunden rückt zuneh-
mend der Aufbau von Kundendatenbanken in den Vordergrund. Für eine gezielte
Kundenansprache und das Ausschöpfen von Cross-selling-Potenzial ist der Auf-
bau und die Pflege der Kundeninformation unabdingbare Voraussetzung. 70 %
geben an, hier in den nächsten Jahren verstärkt tätig werden zu wollen.

Die nutzenorientierte Preisgestaltung wird von 46 % als geeignetes Mittel der
Marktbearbeitung angegeben. Zu ihnen wird die Markt- und Kundenseite in den
Prozess der Preisgestaltung integriert. Die dynamische Preisgestaltung, die von
der Änderung der Preise im Zeitverlauf ausgeht, wird von 31 % für wichtig
gehalten. Die geringste Akzeptanz erhalten Preisnachlassaktionen. Nur 25 % der
Unternehmen halten sie für geeignet. Dies lässt sich als Indiz des hohen Qualitäts-
verständnisses im Segment mittelständischer Unternehmen verstehen. Im härter
werdenden Umfeld wird eher auf qualitativ hochwertige Produkte und innovative
Konzepte der Kundenbindung gesetzt als auf Preisnachlässe. Mittelständler
scheinen auch zunehmend zu erkennen, dass Preiswettbewerb schließlich zu einer
destruktiven Marketingspirale führt.
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Der persönliche Verkauf ist in 81 % der untersuchten Unternehmen ein wichtiges
Mittel der Marktbearbeitung. Direktmarketing, also z. B. Mailingaktionen, sind
für 44 % der Teilnehmer, Telefonmarketing für 35% ein aktuelles Thema. Kun-
denbindungsprogramme spielen erst bei 40% der Unternehmen eine Rolle. Bisher
nutzen nur wenige ihre Nähe zum Kunden als Stärke mit einem Kundenbindungs-
programm systematisch. Kundenzufriedenheitserhebungen sind bereits für 48 %
der untersuchten Betriebe ein aktuelles Thema.

Die Teilnahme an Fachmessen zur direkten Kontaktaufnahme ist für 62 % wich-
tig. Die qualitative Analyse lässt allerdings den Schluss zu, dass Fachmessen
zukünftig an Wichtigkeit verlieren werden. Das Durchführen von Produktpräsen-
tationen am Firmensitze ist weniger populär. Nur 42% halten solche Aktivitäten
für wichtig. Promotionsmaßnahmen am Verkaufsstützpunkt sind für 45 % von
Bedeutung. Kundenevents werden von 41% eingesetzt. Kundenzeitschriften
spielen eine untergeordnete Rolle. Auf die klassischen Kommunikationsmittel
Werbung und PR setzen 59%. Ein besonders beliebtes Instrument der Markt-
bearbeitung ist bei mittelständischen Unternehmen der Prospekt. Er spielt im
Marketingmix bei 78 % der untersuchten Betrieben eine prägnante Rolle. Eine
wirksame Vertriebsorganisation ist ein entscheidender Erfolgsfaktor und eine
Kernfunktion in hart umkämpften Märkten.

Im Vertrieb setzen die mittelständischen Unternehmen nach wie vor auf die
klassischen Formen. Am beliebtesten ist der Vertrieb über eigene Niederlas-
sungen. 58 % betrachten das eigene Filialnetz als wichtigen Absetzkanal. 23 %
setzen auf den Direktvertrieb, während der Vertrieb über den Handel für 40 % von
Bedeutung ist.

Auf die Zusammenlegung von Vertriebskapazitäten, obwohl sie doch durch die
Nutzung von Synergien eine ressourcenschonende Vorgehensweise darstellen
kann, ist der Mittelstand offensichtlich wenig verbreitet. Vertriebsgemeinschaften
mit anderen Unternehmen stellen nur für 26 % eine erfolgsversprechende Alterna-
tive dar. Die Zusammenarbeit mit selbstständigen Vertretern ist für 30 % wichtig.

13.5. Weckung des Marketing-Bewusstseins im Handwerk in Baden-Württem-
berg (Institut für Technik der Betriebsführung (itb), Herr Hantsch)

Marketing, die konsequente Orientierung der Betriebe an den Bedürfnissen ihrer
Kunden, werde von KMU bisher ungenügend wahrgenommen.

Dem Thema Marketing sollte – nach Ansicht des itb – daher in den nächsten
Jahren ein besonderer Schwerpunkt eingeräumt werden, um die Betriebe in
Baden-Württemberg, auch in ihrer unmittelbaren Nähe zu europäischen Partner-
ländern zu stärken. Bisher bestehe keine ausreichende Verankerung in den Lehr-
plänen der Gesellen- und Meisterprüfung.

Der BWHT führe zum Themenschwerpunkt „Marketing“ mit Hilfe europäischer
Mittel ein ADAPT-Projekt durch. In diesem Projekt sind Seminare, Workshops
und die Erstellung einer CD-ROM als Mittel zur Motivation der Unternehmer
vorgesehen, um sich mit dem Thema Marketing zu beschäftigen.

Empfehlenswert sei der Aufbau eines Kreises organisationseigener Spezialberater
im Bereich „Marketing“, die überregional die Betriebe des Handwerks bei der
Entwicklung eigener Marketing-Konzeptionen im Sinne des „Coaching“ unter-
stützen und die die Erkenntnisse aus ihrer Beratungstätigkeit als eine Sammlung
von „Best-Practise“-Beispielen dem Handwerk über eine Leitstelle allgemein
zugänglich machten.

Das Land Nordrhein-Westfalen habe mit der Gründung des „Marketing-Centers
Handwerk“ eine Konzeption realisiert. Dabei leiste die öffentliche Hand die
Finanzierung der Grundausstattung dieses Zentrums in der Anlaufphase. Die
Betriebe leisteten bei der Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen einen ent-
sprechenden Finanzierungsbeitrag. Das Zentrum soll sich nach der öffentlich
finanzierten Anlaufphase selbst tragen.

Die Schaffung eines solchen „Marketing-Centrums“ für Klein- und Mittelbetriebe
des Handwerks, des Handels, der Industrie und des Tourismus sei ein wesent-
licher Baustein zur Stärkung der künftigen Chancen der Klein- und Mittelbetriebe
im Lande, zumal dabei im Rahmen einer Kooperation auf die Erfahrungen aus
Nordrhein-Westfalen zurückgegriffen werden könnte.
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Notwendig sei die Weckung des Bewusstseins der Verantwortlichen im Hand-
werk, in Zukunft wesentlich bewusster auf den Kunden zugehen zu müssen.

Hierzu seien neben den Führungskräften auch sämtliche Mitarbeiter der Klein-
und Mittelbetriebe gefordert: Es gelte für alle, ein „Corporate Identity“ mit dem
Betrieb zu entwickeln und generell das Image der Klein- und Mittelbetriebe als
unverzichtbaren Bestandteil der Wirtschaft im Lande nachhaltig zu verbessern.

13.6. Absatzförderung (Wirtschaftsministerium)

Die Maßnahmen zur Bearbeitung der Märkte und zur Verbesserung der Absatz-
möglichkeiten sind auch bei mittelständischen Unternehmen originäre unterneh-
merische Aufgaben. Das Bewusstsein der Betriebsinhaber von kleinen und mitt-
leren Unternehmen für die Notwendigkeit der systematischen Bearbeitung des
Marktes sei häufig aber nicht genug ausgeprägt. Die Politik des Landes unter-
stützt die Verbesserung der Marktbearbeitung mittelständischer Unternehmen
daher durch eine Reihe von Maßnahmen der Mittelstandsförderung. Dies sind ins-
besondere die Beratungsförderung, die Messeförderung, die Förderung von
Maßnahmen zur Erschließung ausländischer Märkte und die Multimedia- und
Internetaktivitäten des Landes.

Im Rahmen eines besonderen Förderprojekts werden Marketingaktivitäten im
Handwerk unterstützt. Der Baden-Württembergische Handwerkstag hat mit
Unterstützung des Landes das transnationale ADAPT-Projekt „RISE-Marketing
im Handwerk und in kleinen Unternehmen“ initiiert. Mit Hilfe von Seminaren
und Workshops sollen Betriebsberater als Multiplikatoren und Handwerker in
Fragen des Marketing qualifiziert werden. Im Rahmen des Projekts werden rund
2000 Handwerksbetriebe aus Baden-Württemberg durch sog. Informations-
seminare erreicht. 50 Handwerksbetriebe erhalten die Möglichkeit, in einem
Workshop unter Anleitung eines Experten ein für ihren Betrieb spezielles Marke-
tingkonzept zu erarbeiten. Etwa 30 Betriebsberater der Handwerkskammern und
der Fachverbände des Handwerks werden für ihre zukünftige Tätigkeit als „Mar-
ketingberater“ geschult. Die fachliche Leitung der einzelnen Veranstaltungen
übernehmen Marketingexperten, die sich insbesondere auf die Unternehmens-
beratung im Handwerk spezialisiert haben. Zum Abschluss des Projekts wird eine
CD-ROM mit den aus Projekt gewonnenen Ergebnissen veröffentlicht, mit der es
kleinen Unternehmen ermöglicht werden soll, Ansätze für ein auf die indivi-
duellen Betriebsbedürfnisse abgestimmtes Marketingkonzept zu entwickeln.

13.7. Marketing in der Landwirtschaft (vgl. Stellungnahme des MLR)

Das Ministerium Ländlicher Raum unterstützt beim „Marketing im Mittelstand“
zum einen durch die Aktivitäten und Initiativen der MBW Marketing- und Ab-
satzförderungsgesellschaft für Agrar- und Forstprodukte aus Baden-Württemberg
mbH hinsichtlich des Gemeinschaftsmarketings und der gemeinschaftlichen
Absatzförderung für baden-württembergische Agrarprodukte sowie durch das
„Herkunfts- und Qualitätszeichen für Agrarprodukte aus Baden-Württemberg“.
Eine sehr effektive Form des Verbundmarketings sind „zentral-regionale Koope-
rationsprojekte“, die die Entwicklung von Marketingkonzepten einschließlich
Produkt- und Kommunikationskonzepten auf der Basis einer engen Abstimmung
zwischen Erzeugern, Vermarktern, Verarbeitern und dem Lebensmittelhandel
zum Inhalt haben. Sie werden ebenfalls mit Landesmitteln gefördert. Außerdem
können unter bestimmten Voraussetzungen Vermarktungskonzeptionen gefördert
werden.

13.7.1. Vermarktungs- und Zukunftskonzepte Landwirtschaft/Tourismus, Regio-
nalentwicklung im Ländlichen Raum

Als praktische Beispiele für zukunftsgerichtetes Tourismusmarketing präsentierte
Mathias Brömmelhaus, Geschäftsführer der Internationalen Bodensee Tourismus
GmbH, die Bodensee-Erlebniskarte. Diese elektronische „all inclusive card“ mit
121 Leistungen zum Komplettpreis sei bisher deutschlandweit einmalig. Ziel der
Bodensee Tourismus GmbH ist Platzierung und Vertrieb von innovativen Touris-
musprojekten. Angesichts des „all inclusive Trends“, wandelnder Nachfrage und
steigendem Wettbewerb seien neue Organisations- und Angebotsformen nötig,
nämlich Vernetzung einzelner Elemente zum touristischen Gesamtprodukt, um
Gästen stimmige Angebote zu machen. Dazu gehöre eine perfekte Organisation
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und Dienstleistungskette und ein koordinierter Anbieterverbund. Vorteile für die
Unternehmen lägen im Image -und Vermarktungsgewinn. Ohne Großanbieter
gehe es nicht, um Geschlossenheit und Vollständigkeit zu erreichen, seien aber
auch die „Kleinen“ nötig. Nur unter dem Dach von Marken wie Bodensee und
Allgäu sei künftig eine Platzierung möglich. Eine Prädikatisierung sei sinnvoll,
nicht aber eine Sterne-Euphorie. An Vermarktungskooperationen fehle es bisher,
dies werde derzeit bei Ferienhotels versucht.

Die private regionale Vermarktungsinitative „Geheimtipps in Oberschwaben“ prä-
sentierte Brauereibesitzer Jürgen Ott, ursprünglich entstanden aus der Kombina-
tion von Brauerei, Bierkrugmuseum und uriger Gastronomie mit der Philosphie
„Von der Region für die Region“. Man müsse „beim Nahen beginnen“ und die
Tradition oberschwäbischer Kultur nicht verlassen. In der bäuerlich, bodenstän-
digen Schussenrieder Lebenswelt dominierten 3 Grundwerte: Gastlichkeit, Natur
und Kultur. Die große Politik sei hier schon immer vorbeigegangen. Nach einem
drastischen Übernachtungsrückgang von 56% durch die Gesundheitsreform und
Kurkrise 1996 habe er 1997 den Interessenverbund „Geheimtipps in Ober-
schwaben“ als regionale Vermarktungsinitiative mit 16 Betrieben ins Leben
gerufen. Die Vermarktung finde mittlerweile auf 25 Messen statt. Zwischenzeitlich
gebe es eine Warteliste von 20 Betrieben. Hoffnung setzt Ott auch auf die neue
Oberschwaben Tourismus GmbH des Landkreis Biberach. Ebenso könne die Lan-
desausstellung 2003 in der Region einen Zuwachs an Gästen bringen.

Das Modellprojekt „Plenum“ des Landes in Isny/Leutkirch zur Entwicklung von
Natur und Landschaft will nachhaltig und umsetzungsorientiert Anschub für eine
ganzheitliche Regionalentwicklung geben und eine Bündelung der Kräfte er-
reichen, so Geschäftsführerin Christine Funk. Im Mittelpunkt stehen dabei: ein
Leitbild zur nachhaltigen regionalen Entwicklung bottom up zu entwickeln,
Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette, Synergieeffekte herzustellen,
Gelder effektiver zu verwalten und zu vernetzen und EU-Gelder durch Bündelung
zu erschließen. Grundsatz bleibt dabei, Anschub, aber keine Subvention zu geben.
Die geförderten Projekte müssen mittelfristig selbsttragend sein und nur noch
flankierender Förderung bedürfen. Beispielhafte Projekte im Bereich der Milch-
und Fleischvermarktung wie die Käsküche Isny, das Projekt Roter Klee, Touris-
muskonzeptionen oder ein Landfrauen-Partyservice gehören zum Repertoire;
ebenso nachhaltiges Wirtschaften durch Ökoaudit in Kommunen und ökologische
Wirtschaftsförderung. In fünf Jahren wurden insgesamt etwa 100 Projekte umge-
setzt, 110 Arbeitsplätze geschaffen, 1 Mio. DM eingesetzte Fördermittel p. a. lös-
ten 1 Mio. DM Investitionen aus. Unterstützend wurde 1999 die Pro Regio GmbH
Oberschwaben gegründet. Nächster Schritt soll die Erweiterung in das ober-
schwäbische Moor- und Hügelland bis zum Landkreis Sigmaringen sein. Eine
Ausweitung wird außerdem auch im Allgäu angestrebt.

Auch die Leader-Aktionsgruppe unterstützt die Entwicklung des ländlichen
Raums im Strukturwandel. Den Schwerpunkt bilden dabei kulturelle Projekte wie
das Kulturzentrum ländlicher Raum, die Stärkung der touristischen Infrastruktur
mittels Vernetzung und gemeinsamer Vermarktungsplattform von Museen,
Gästeinformationssystem, Ferienprogrammen wie „Erlebnisradeln durch
Epochen“ sowie der Künstleraustausch und die grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit. Insgesamt flossen bisher in 103 Projekte 7,8 Mio. DM Fördermittel und
Cofinanzierung des Landes. Dies ermöglichte 32,5 Mio. DM Investitionen.
Perspektive bildet der Ausbau entlang der Donau.

Einen Eindruck von Situation und Strukturwandel in der Landwirtschaft vermit-
telte Dietmar Baler von der WLZ Raiffeisen AG. Die Bodenseeregion ist eines
der zwei großen und bekanntesten Obst-Anbaugebiete Deutschlands. Dort
befinden sich 1500 Familienbetriebe. Jeder 4. Apfel wird hier produziert. 1/3 der
Produktion werde in Baden-Württemberg verkauft, 2/3 außerhalb, davon 95 % in
Deutschland. Der EU-Markt für Tafeläpfel sei gekennzeichnet durch permanentes
Überangebot, und seit 4– 5 Jahren ein drastisch niedriges, nicht kostendeckendes
Preisniveau. Es herrsche ein gnadenloser Preiskampf weniger Händler. Der Ver-
brauch stagniere in fast allen EU-Ländern. Nur Betriebe mit vernünftiger
Flächenaustattung und modernem Obstanbau könnten überleben. Direktvermark-
tung und Nischenstrategien seien kein Ausweg. Der Weg führe nur über den
Lebensmitteleinzelhandel. Eine klare Zielgruppendefinition sowie dem Handel
und den Konsumenten einen Zusatznutzen zu bieten, sei unabdingbar. Die Nach-
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frage nach ökologischen Produkten wachse. Auf die Nachfragekonzentration
wurde bereits 1996 mit der Gründung der „Obst von Bodensee Vertriebs GmbH“
reagiert, in der zwei Hauptwettbewerber zusammengingen.

Das erste Projekt für virtuelles Flächenmanagement in Baden-Württemberg prä-
sentierte Harald Gasser, entstanden auf Initiative eines Landmaschinenherstellers,
des Bürgermeisters und ihm selbst. Dabei werde ein Zusammenschluss von 15
Haupterwerbs- und 12 Nebenerwerbsbetriebe mit durchschnittlich 20 ha Fläche
angestrebt, die alleine nicht mehr wettbewerbsfähig seien. Durch Einsatz des
satellitengestützen Ortungssystems GPS könne eine Ertragssteigerung von 10 %
bei der Ernte, Einsparungen um 32 % durch bessere Auslastung von Maschinen
und Einsatz modernster Technik, Umwelt- und Pflanzenschutz sowie eine Redu-
zierung des Arbeitsaufwands um 66 % erreicht werden. Außerdem entfalle eine
kostenintensive Flurbereinigung. Baden-Württemberg sei bisher ein weißer Fleck
beim GPS-Einsatz. Man bemühe sich beim MLR um Förderung für ein Modell-
projekt, zumal Chancen gesehen würden, dass dies zum Selbstläufer werden
könnte. GPS könne zwar kein Allheilmittel sein, aber ein Positivfaktor. Der
Strukturwandel wird beschleunigt, eine „make or buy-Entscheidung der Land-
wirte befördert. Die freie Zeit kann dann anderweitig eingesetzt werden und ggf.
alternative Einkommensmöglichkeiten erschlossen werden. In der Umsetzung ist
v. a. ein Mentalitätsproblem zu überwinden.

13.7.2. Absatzfonds

Ziel sei, eine indirekte Markt- und Absatzsicherung über Maßnahmen der Wer-
bung, Verkaufsförderung, Dach-Produktkennzeichnung, Marktforschung und
Marktbeobachtung für die Öffentlichkeitsarbeit. Das Ministerium Ländlicher
Raum hat sich seit den Siebzigerjahren dafür eingesetzt, aus Mitteln des Absatz-
fonds auch regionale Maßnahmen zu finanzieren. Dabei könne ein gewisser
Erfolg verzeichnet werden, nachdem für die Finanzierung von gemeinsamen
Maßnahmen von CMA und Baden-Württemberg Mittel aus dem Absatzfonds in
Höhe von rd. 1,6 Mio. DM jährlich zur Verfügung stünden.

13.7.3. CMA – Zentrale Marketinggesellschaft der Deutschen Agrarwirtschaft

Kritisiert wurde beim regionalen Dialogforum am 28. Januar 2000 die CMA er-
bringe für die Landwirtschaft keinen Mehrgewinn, zum anderen sei eine regionale
Verwendung der Gelder effizienter.

Nach Auskunft der CMA ist eine effektive Absatzförderung nur durch die Koppe-
lung von zentralen und regionalen Maßnahmen möglich, wie dies gegenwärtig
geschehe.

Der regionale Aspekt erhalte in der Arbeit seit jeher starkes Gewicht. Im Rahmen
des zentralregionalen Marketings habe die CMA gemeinsam mit den Bundes-
ländern sowie regionalen Institutionen hunderte Projekte initiiert, koordiniert und
gefördert. In enger Abstimmung mit der Agrarministerkonferenz seien die Mittel
für die regionale Absatzförderung zuletzt erheblich aufgestockt worden.

Die regionale Vermarktung habe allerdings ihre Grenzen: nämlich auf der einen
Seite dort, wo in einer Region erhebliche Überschüsse erzeugt würden, auf der
anderen Seite da, wo die Landwirte im regionalen Umland nicht genügend Ware
erzeugten, um ein verbrauchergerechtes Sortiment in der erforderlichen Größen-
ordnung und zu vorab kalkulierten Preisen zu produzieren.

Im Zusammenhang mit einer weiter steigenden Konzentration in den Bereichen
Verarbeitung und Handel sowie der drängenden europäischen Konkurrenz
gewännen aufeinander abgestimmte Maßnahmen, wie sie nur eine zentrale Insti-
tution wie die CMA gewährleisten könne, sogar erheblich an Bedeutung.

Das Absatzfondsgesetz von 1969, auf dem letztlich die Arbeit der CMA beruhe,
sei eine Reaktion auf die nur begrenzten Erfolge regionaler Maßnahmen gewesen:
In den Sechzigerjahren verlor die Landwirtschaft im Zuge der europäischen Eini-
gung und durch das Zusammenwachsen des Agrarmarktes zunehmend Markt-
anteile an die Konkurrenz aus traditionell exportorientierten Ländern wie Frank-
reich und den Niederlanden, weil es den regionalen Maßnahmen an Koordinie-
rung und Schlagkraft gefehlt habe. An diesen Rahmenbedingungen habe sich bis
heute nichts geändert.
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Es wurde reklamiert,

1. ohne das Gemeinschaftsmarketing der CMA wäre die ausländische Konkurrenz
noch stärker am deutschen Markt vertreten und

2. könne die deutsche Agrarwirtschaft ohne das Engagement der CMA nicht
Agrargüter im Wert von 47 Mrd. DM pro Jahr exportieren, worauf immerhin
gut ein Fünftel der Wertschöpfung der heimischen Landwirtschaft beruhe.

Die CMA ist Durchführungsgesellschaft des Absatzfonds mit der Zielsetzung der
Sicherung von Marktanteilen sowie der Entlastung des heimischen Marktes durch
Agrarexporte.

Die CMA unterstütze vor allem KMU, die alleine im Exportgeschäft keine
Chance hätten. Konkret hilft die CMA bei der Kontaktaufnahme, der Teilnahme
an Messen, der Abwicklung von Exportformalitäten oder der Durchführung von
Verkaufsförderungsaktionen. CMA-Auslandsbüros in wichtigen Ländern der EU,
in Amerika, Japan und in Osteuropa führen vor Ort Aktionen durch und stehen als
Ansprechpartner zur Verfügung.

Im Inland beteiligt sich die CMA in jedem Jahr an gut 20 nationalen und regiona-
len Messen und Ausstellungen. Damit ermöglicht sie Nahrungsmittelherstellern,
ihre Produkte vorzustellen und Kontakte mit Handelspartnern und Verbrauchern
zu knüpfen.

Der Lebensmitteleinzelhandel ist nach wie vor der wichtigste Partner bei der
Vermarktung deutscher Agrarprodukte. Trotz aller Aufklärung, redaktioneller
Beiträge, Messebeteiligung und anderen Maßnahmen kann das Gemeinschafts-
marketing auf Verkaufsförderungsaktionen mit dem Lebensmitteleinzelhandel
nicht verzichten. Die CMA führt mit Handelsunternehmen jährlich mehrere
Tausend solcher Aktionen durch. Dabei trägt sie bei Werbeaktionen im Inland
lediglich 20% der Kosten selbst, 80% übernimmt der Handel.

Großverbrauchermarketing

Schon jetzt decken die Deutschen rund ein Drittel ihres Nahrungsbedarfs mit
Außer-Haus-Mahlzeiten mit steigendem Anteil. CMA trägt dieser Entwicklung
Rechnung. Ziel der CMA-Aktivitäten sind Aktionspakete, Rezeptservice für
Großküchen und Kantinen mit der Zielsetzung, den deutschen Agrarprodukten
eine herausragende Stellung bei den Großverbrauchern zu verschaffen.

Zentralregionales Marketing

CMA bietet ein Beratungsangebot für zentralregionales Marketing. Vermark-
tungskonzepte und Strategien, die von der CMA oder den Beteiligten entwickelt
worden sind, werden in einer Region zusammen mit den Partnern vor Ort im
Markt umgesetzt. Dabei trägt die CMA ein Drittel der Projektkosten, ein weiteres
Drittel übernimmt das Bundesland oder dessen Absatzeinrichtung, und das letzte
Drittel finanziert der regionale Wirtschaftspartner. Dabei handelt es sich nur um
eine Anschubfinanzierung. Nach zwei Jahren steigt die CMA aus solchen Projek-
ten aus. Im vergangenen Jahr wurden die Mittel für den Bereich zentralregionales
Marketing verdreifacht, von bisher 5 auf 15 Mio. DM.

Absatzwirtschaftliche Fortbildung

Weiterbildungsmaßnahmen für die Vermarktung werden immer wichtiger. Zu den
Themen Marketing und Vermarktung, aber auch Presse und Öffentlichkeitsarbeit,
führte die CMA im Jahr 1999 mehr als 300 Seminare durch.

Wissenschafts-PR

Die Einstellung des Verbrauchers zu Nahrungsmitteln wird maßgeblich geprägt
von Informationen. Die CMA arbeitet daher eng mit Medien und anderen Multi-
plikatoren zusammen, um hier Einfluss zu nehmen. Hierzu existiert eine Abtei-
lung Wissenschafts-PR.

Qualitätssicherung/Qualitäts- und Zeichenstrategie

Klaren und glaubwürdigen Qualitätssicherungssystemen kommt eine immer
größere Bedeutung zu, denn die Verbraucher sind im Hinblick auf Qualität und
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Sicherheit von Lebensmitteln durch zahlreiche Skandale und Krisenmeldungen
verunsichert.

Die CMA hat dem Bedürfnis nach Sicherheit frühzeitig Rechnung getragen. 1972
hat sie ein eigenes Gütesiegel „Markenqualität aus deutschen Landen“ etabliert.
Heute sind mehr als 12 000 Produkte aus 23 Produktbereichen mit dem CMA-
Gütezeichen ausgezeichnet.

Während sich das Gütezeichen auf die Kontrolle des Endproduktes konzentriert,
ist mit dem CMA-Prüfsiegel im Fleischbereich ein System hinzugekommen, das
die gesamte Produktionskette berücksichtigt.

Die Marktforschung zeigt einen wachsenden Marktanteil der Bioprodukte.
Störend auf den Absatz wirkt sich bislang die verwirrende Vielzahl an Zeichen
aus sowie der Umstand, dass die meisten Bioprodukte über die relativ schmale
Schiene kleiner Öko- und Bioläden abgesetzt werden. In Zusammenarbeit mit der
AGÖL (Arbeitsgemeinschaft ökologischer Landbau) und in Abstimmung mit
dem deutschen Bauernverband hat die CMA ein einheitliches Öko-Prüfzeichen
entwickelt und 1999 im Markt eingeführt. Ziel ist es, den deutschen Landwirten
zu einer höheren Wertschöpfung in diesem Marktsegment zu verhelfen. Dies
erhöht die Markttransparenz und Verbraucherfreundlichkeit und damit die Ab-
satzchancen von Bioprodukten.

Der Etat der CMA beträgt rund 200 Mio. DM im Jahr und setzt sich zusammen
aus Zuwendungen des Absatzfonds, Fördermitteln der EU sowie selbst erwirt-
schafteter Einnahmen.

14. Kooperationen im Mittelstand

Kooperationen zwischen mittelständischen Unternehmen sind ein Instrument zur
Bewältigung der Herausforderungen durch die Globalisierung, den Technologie-
und Innovationswettlauf und die kürzeren Produktlebenszyklen, mit denen sich
der Mittelstand auseinandersetzen müsse. Kooperationen können die Stärken der
Mittelständler, nämlich Flexibilität und kurze Entscheidungswege, mit den Wett-
bewerbsvorteilen größerer Unternehmen, wie Marktmacht, Finanzstärke und
breitgefächertes Know-how, verknüpfen. Allerdings steht der in der Regel stark
ausgeprägte Wille des Mittelständlers zur Eigenständigkeit der notwendigen
Kooperationsbereitschaft oft im Wege.

Im Rahmen einer Studie der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ostwürttemberg
und der Universität Hohenheim wurde das Kooperationsverhalten kleiner und
mittlerer Unternehmen in Ostwürttemberg untersucht.

14.1. Kooperationsverhalten

Die Betriebe aus Ostwürttemberg haben ihren Kooperationspartner v. a. durch
persönlichen Kontakt und die bestehende Geschäftsbeziehung gefunden. Die
Schwerpunktbereiche der Kooperation waren Fertigung, Konstruktion, Marketing
und Vertrieb.

Über die Hälfte der befragten Betriebe nannten als Motiv, die Realisierung
von Kostenersparnissen.Wichtig für die Betriebe war zudem die Möglichkeit,
durch die Kooperation einen Zugang zu neuen Märkten zu erhalten. Für 72 %
war die Verbesserung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit ein Motiv für die
Kooperation.

63 % wählten die lose Form des Erfahrungs- und Informationsaustausches, 58 %
die Übertragung von Funktionen und Aufgaben. 32,6 % arbeiten ausschließlich
mit Partnern aus der Region, 30% mit regionalen und überregionalen oder inter-
nationalen Partnern. 42 % kooperierten horizontal, 63% diagonal.

Die Erfahrungen der Betriebe mit Kooperationen waren überwiegend positiv, v. a.
Verbesserung der Wettbewerbsposition und Umsatz sowie Einführung neuer
Produkte wurden als positive Konsequenzen genannt. Die Zusammenarbeit und
das Vertrauen wurden ebenfalls von der Hälfte der Betriebe als positive Erfahrung
genannt. Die kooperierenden Betriebe sind außerdem deutlich innovativer als die
nicht kooperierenden.
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14.2. Kooperationsmodelle

Nach Angaben von Dr. Edmund Eggenberger sind Kooperationen für Handwerks-
unternehmen ein zunehmend bedeutsamer Baustein für die strategische Sicherung
und Erschließung von Absatzmärkten, aber auch auf der Beschaffungsseite lassen
sich durch Kooperation Kostenvorteile erzielen. Die zunehmende Bedeutung von
Kooperationen ergebe sich vor allem aus dem verschärften Wettbewerb mit
Großunternehmen.

Die Vielfalt der Kooperationsansätze sei groß. Dabei überwiegten allerdings
Kooperationen mit einer niedrigen Kooperationsintensität. Die meisten seien nur
auf einen enggesteckten Funktionsbereich beschränkt. Einige solcher Koopera-
tionsformen, wie etwa die Einkaufsgenossenschaften haben im Handwerk sogar
eine längere Tradition.

Gründe für Kooperationen sind v. a. Zugang zu unerreichbaren Marktsegmenten,
Leistungen aus einer Hand, Ermöglichung neuer Leistungsangebote, Erschließung
von Auslandsmärkten, aber auch Kooperation zur Strukturverbesserung und
Kompensation betriebsbedingter Nachteile im Handwerk. Vorteile sind die
Wahrung der Unternehmensautonomie und die Möglichkeit, gleichberechtigt
gemeinsame Ziele zu verfolgen.

Kooperationen unter gleichen Gewerken sind z.B. VOB-Kartelle, Arbeits-
gemeinschaften im Baubereich, Genossenschaften, Maler- und Bäckerhand-
werk, Handwerkerallianzen oder auch neue Unternehmen wie Bietergemeinschaf-
ten für Großaufträge. Kooperationen mit mehreren Gewerken sind z. B. Franchi-
se-Modelle, wie die Hand-in Hand-Handwerker oder bei Facility-Management.
Daneben gibt es auch Kooperationen von Handwerksunternehmen mit anderen
Wirtschaftsbereichen und staatlichen Institutionen zur gemeinsamen
Vorfinanzierung großer Bauvorhaben oder Betreibermodelle (Bereich Verkehr
und Wärme).

Probleme bestünden v. a. darin, geeignete Partner zu finden. Chemie und Ver-
trauen müssten stimmen. Weitere Probleme bilden: Verlässlichkeit und Qualität,
Kostenverteilung, Geschäftsführungsfragen, die vertragliche Gestaltung, Haf-
tungs- und Wettbewerbsfragen. Die Hauptgründe, wenn nicht kooperiert wird,
sind: keine geeigneten Partner, keine Notwendigkeit, schlechte Erfahrungen,
juristische Probleme.

Der Gesetzgeber sei v. a. gefordert bei der Finanzierung von Kooperationen.
Eggenberger forderte im Rahmen der Förderung eine Gleichbehandlung wie für
Existenzgründer bei DtA und KfW sowie bei der Beratungsförderung.

Die Kombination der Vorteile von Großunternehmen mit der Qualität kleiner
Unternehmen versucht die Intersport International Corporation mit ihrer inter-
nationalen Kooperationsstruktur im Handel. Kleine und mittlere Einzelhändler
hätten Vorteile durch ihr tiefes Sortiment, Fachberatung und persönliche
Atmosphäre und jeglicher Art von Dienstleistung. Durch die fundamentalen Ver-
änderungen der Strukturen des Einzelhandels werde die Marktposition aber von
vielen Seiten attackiert: Supermärkte, Warenhausketten, Verbrauchermärkte,
neue internationale agressive Handelsformen, wie Factory Outlets oder e-com-
merce. Gleichzeitig seien die traditionellen kleinen Einzelhändler von stetig stei-
genden Lohnkosten betroffen. Die Nachteile der kleinen Einzelhändler lägen vor
allem in fehlenden Managementkapazitäten, Sortimentsplanung, Einkauf, Marke-
ting, EDV-Administration, Finanzierung. Spezialisten seien nicht bezahlbar. Es
bestehe ein beschränktes Einkaufsbudget. Die Vorteile größerer Einzelhandels-
gruppen lägen dagegen v. a. in der Sortimentsgestaltung, Zentraleinkauf,
Marketing, Marktinformationssystem, Personalwesen, Entwicklung, Markt-
forschung, finanziellen Mitteln. Ziel der Intersport Corporation sei daher, die
Sicherung und Kompensation von Nachteilen für kleine Einzelhändler sowie den
Großorganisationen Paroli zu bieten und eine weltweit führende Sporteinzel-
handelsmarke zu platzieren.

Die Leistungen bestünden insbesondere im Beratungs- und Dienstleistungs-
bereich: Marktforschungsdaten, Standortanalyse für die Mitglieder, Kommuni-
kation und Marketingunterstützung durch europaweite Kampagnen, Kosten-
einsparungen durch zentralen Einkauf, EDV-Unterstützung und hoher Bekannt-
heitsgrad durch Eigenmarkenprogramm und gemeinsamer Corporate Identity.
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Genossenschaften als Beispiel einer KMU-gerechten Kooperationsform stellte
Lothar Lehner vom Württembergischen Genossenschaftsverband Stuttgart vor.

Genossenschaften sind nach § 1 Genossenschaftsgesetz „Gesellschaften von
nichtgeschlossener Mitgliederzahl, welche die Förderung des Erwerbs oder der
Wirtschaft ihrer Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes be-
zwecken“.

Den Genossenschaftsorganisationen in Baden-Württemberg gehören z. Z. ca. 450
Volks- und Raiffeisenbanken mit einem Geschäftsvolumen von 208 Mrd. DM,
576 ländlichen Warengenossenschaften und 128 gewerbliche Waren- und Dienst-
leistungsgenossenschaften mit einem Umsatzvolumen von insgesamt 16 Mrd.
DM an. Die genossenschaftlichen Unternehmen zählen insgesamt 3460 Mitglie-
der. In Deutschland gibt es derzeit ca. 10 000 Genossenschaften, denen ca. 22
Mio. Mitglieder angehören, wobei die größte Zahl auf die Genossenschaftsbanken
entfällt.

Praktisch jeder Landwirt, Gärtner und Winzer sei Mitglied einer Genossenschaft:
60 % aller Handwerker, 75 % aller Einzelhandelskaufleute, 90 % aller Bäcker und
Metzger sowie 65 % aller selbstständiger Steuerberater gehören als Mitglied einer
Genossenschaft an.

Die Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft wird nach Auskunft von
Lehner im 21. Jahrhundert eine Renaissance erleben. Sie biete mittelständischen
Unternehmen aus Handel und Gewerbe ebenso wie aus dem Handwerk und dem
Dienstleistungsbereich die Chance, Unternehmensfunktionen auszulagern. Durch
dieses Outsourcen erhöhten mittelständische Unternehmen ihre Wettbewerbs-
fähigkeit. Mit Zentralregulierungsverträgen sei eine kostendegressive Organisa-
tion und große Umsatzvolumina mit minimaler Personaldecke möglich.

An den regionalen Dialogforen waren mehrere Betriebskooperationen beteiligt
(Hand-in-Handwerker Modell, Reutlingen, Gartengeräte-Kooperation IRMS,
sowie eine ärztliche Genossenschaft).

14.3. Empfehlungen der Verbände:

• Kontaktstellen oder Firmen-Pool-Programm ausbauen

• Zusammenarbeit in Gemeinschaften verstärken: Franchisesysteme, Einkaufs-
werbegemeinschaften usw.

• Kooperationen im Vertrieb, Service, in der Fertigung, in der Entwicklung, in
der Weiterqualifizierung zum Größenausgleich

• Kooperationen in regionalen Strukturen organisieren

• Förderung von Pilotprojekten zu Vertriebs- und Servicekooperationen

14.4. Regionale Netzwerke eröffnen dem Mittelstand neue Potenziale

Regionale Netzwerke bieten KMU Möglichkeiten, neue Märkte zu erschließen
und Kapazitätslücken zu füllen. Diese Chancen werden aber bisher zu wenig ge-
nutzt, weil Vorteile einer Kooperation in Unternehmen oft gar nicht bekannt sind
oder mangels geeigneter Informationen kein Partner gefunden wird.

Nach einer Studie des IfM Bonn sind Netzwerke durchaus in der Lage, KMU im
internationalen Wettbewerb entscheidend zu stärken. Wenn Unternehmen gegen-
seitig das Know-how über Absatzmärkte austauschen, gegenüber Kunden als
Systemlieferant auftreten oder durch Zusammenarbeit die Entwicklungs- und
Vermarktungszyklen verkürzen, zahlt sich die Kooperation aus. Dabei könnten
sich Unternehmen einer Branche oder etwa verschiedener Wirtschaftszweige zu-
sammenschließen, auch die Beteiligung von Kommunen, Kammern und Ver-
bänden ist möglich.

Nur wenige KMU arbeiten bisher intensiv und regelmäßig zusammen. Kommt ein
Netzwerk zu Stande – zeigen die wenigen praktischen Beispiele – standen jeweils
konkrete Schwierigkeiten im Vordergrund, nicht etwa die Begeisterung über die
Netzwerkidee. Zielsetzungen sind z. B. die Zertifizierung der Qualitätsmanage-
mentssysteme kostengünstig abzuwickeln oder bei Beschaffung oder Entsorgung
einheitliche Bedingungen zu erreichen. Größere Felder, in denen vereinzelt Netz-
werke aufgebaut werden, sind Forschung, Entwicklung sowie Aus- und Weiter-
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bildung. Eine weitere Gemeinsamkeit der beobachteten Netzwerke ist die Rolle
einer zentralen Instanz als Impulsgeber und Koordinator. Das kann eine Industrie-
und Handelskammer, eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft oder eine Unter-
nehmerpersönlichkeit sein. Diese Promotoren schaffen es auch teilweise, die
Netzwerke über das zentrale Problem am Anfang der Kooperation auszudehnen.

Unterbrechung

Ergebnis der Studie ist, dass eine öffentliche Förderung von Netzwerken strikt auf
die praxisnahe Vermittlung des Kooperationsgedankens beschränkt sein muss.
Hilfestellung, etwa in Form von Kooperationsbörsen zur Partnerfindung sind
nach Ansicht des Instituts sinnvoller als Subventionen. Fördermittel für mittel-
ständische Unternehmen gibt es von der Europäischen Union, vom Bund und den
Ländern. Der Schwerpunkt der Programme liegt in der Zusammenarbeit von
Forschung und Entwicklung. Zwar wären die regional-politischen Programme der
EU zur Netzwerkförderung geeignet, werden aber kaum dazu benutzt.

Große Vorteile wären auch von kommunalen Netzwerken zu erwarten, dadurch
könnten die Infrastruktur besser ausgelastet und Verwaltungsabläufe gestrafft
werden, um die Gemeinden im internationalen Standortwettbewerb zu stärken.
Allerdings scheitern Ansätze zu Kooperationen regelmäßig an Verteilungs-
konflikten und Angst vor Autonomieverlust.

Kaum Begrenzungen haben kooperationsbereite Mittelständler vor der rechtlichen
Seite zu befürchten. Das Kartellrecht erlaubt Bagatell-, Mittelstands- und Ein-
kaufskartelle und zieht Mittelstandsempfehlungen vor. Ein Spielraum, der bei
weitem noch nicht ausgeschöpft wird. Es sei aber auch eine Folge des sehr
unübersichtlichen Kartellrechts, dessen Straffung dringend notwendig sei. Dies
gilt umso mehr, als das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen auf Grund des
weitgehenden Vorrangs des EU-Kartellrechts fast nur noch bei kleinen und mitt-
leren Unternehmen zur Anwendung kommt.

14.5. Förderung von Kooperationen i.R. der überbetrieblichen Mittelstandsförde-
rung

Die Förderung von Kooperationen vor allem in Form von Arbeitskreisen und
Erfahrungsaustauschgruppen, von Veröffentlichungen von Wirtschaftsorganisa-
tionen und Forschungsinstituten, von mittelstandsbezogenen Branchen- und
Strukturuntersuchungen und -analysen ist nach den Fördergrundlagen zwar mög-
lich, wurde aus finanziellen Gründen in der Vergangenheit aber stark einge-
schränkt bzw. eingestellt.

Aus Sicht des Wirtschaftsministeriums wäre es sinnvoll, mit Fördermaßnahmen
die Kooperationsbereitschaft positiv zu beeinflussen. Es besteht daher ein drin-
gender Bedarf, die Kooperationsförderung wieder mit ausreichenden Förder-
mitteln auszustatten.

Gesetzgeberische Maßnahmen im Handels- und Gesellschaftsrecht erscheinen aus
Sicht des Wirtschaftsministeriums demgegenüber derzeit nicht vordringlich. In
diesem Zusammenhang wurden z. B. auf das Partnerschaftsgesellschaftsgesetz
vom 25. Juli 1994, nach dem sich Angehörige Freier Berufe zur Berufsausübung
zusammenschließen können, und auf das Umwandlungsrecht hingewiesen. So
bietet das Umwandlungsrecht für Neustrukturierungen eines Unternehmens durch
Verschmelzungen, Spaltungen und Formwechsel einfache Wege. Mit dem
Umwandlungsgesetz seien die Handlungsmöglichkeiten verbessert und ausgebaut
und weitere Gestaltungsmöglichkeiten geschaffen worden.

14.6. Kooperationen in der Landwirtschaft (vgl. Stellungnahme des MLR)

Mit Kooperationen können größere kostengünstigere Produktionseinheitenin der
Landwirtschaft geschaffen werden. Formen von Kooperationen sind Maschinen-
und Betriebshilfsringe, Erzeugergemeinschaften, Maschinen- und Betriebs-
zweiggemeinschaften bis hin zu Betriebszusammenschlüssen (Vollkoopera-
tionen). Ziel von Kooperationen ist in erster Linie die Kostensenkung durch
Ausschöpfen von Größeneffekten, die einzelbetrieblich nicht erreicht werden
können. Daneben sind Kooperationen ein geeignetes Instrument, um land-
wirtschaftliche Familien im Hinblick auf die Arbeitsbeanspruchung und den
Kapitalbedarf zu entlasten.
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Das Ministerium Ländlicher Raum ist bestrebt, die Bildung dieser leistungsfähi-
gen Betriebsformen zu unterstützen, und fördert Kooperationen im Zusammen-
hang mit größeren Investitionen – zusätzlich zu den üblichen Konditionen der
Agrarinvestitionsförderung – mit einem Zuschuss von 10 000 DM pro Mitglieds-
betrieb. Kooperationen sind eine Alternative zur einzelbetrieblichen Entwicklung.
Sie fordern jedoch eine Abkehr von dem traditionellen, auf möglichst viel
Autarkie ausgerichteten Denken.

Die für Kooperationen verfügbaren Rechtsformen reichen für die Bedürfnisse der
Landwirtschaft aus. Besonders geeignet ist durch die freie Gestaltungsmöglich-
keit die Rechtsform der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR).

Die Bildung von Kooperationen wird derzeit durch zwei 1999 auf Bundesebene
beschlossene Regelungen (Steuerrecht, Milchquotenregelung) erschwert:

1. Bei der Bildung einer Kooperation müssen sämtliche Stille Reserven auf-
gedeckt werden. Dadurch fallen buchführungsmäßig Gewinne an, denen keine
realen Einnahmen gegenüber stehen (Scheingewinne), die jedoch versteuert
werden müssen.

2. Mit der Neuregelung des Milchquotentransfers im Rahmen der Zusatzabgaben-
verordnung ist ein Handel mit Milchquoten (Lieferrechten) grundsätzlich nur
noch über eine Verkaufsstelle (sog. Milchquotenbörse) möglich. Wollen z. B.
zwei Milcherzeugerbetriebe eine Kooperation eingehen, so können sie ihre
Milchquoten nicht direkt in die gegründete Kooperation einbringen. Vielmehr
haben sie ihre Milchquoten über die Verkaufsstelle zum Verkauf anzubieten.
Gleichzeitig tritt die gegründete Kooperation dort als Nachfrager von Milch-
quoten auf. Unbefriedigend ist, dass auch in diesem Fall der 5 % Basisabzug
bei den zum Verkauf angebotenen Milchquoten durch die Verkaufsstelle vor-
zunehmen ist. Zusätzlich erhebt die Verkaufsstelle für ihre Tätigkeit kosten-
deckende Gebühren. Schließlich schlägt noch die Mehrwertsteuer in Höhe von
16 % des Kaufpreises zu Buche. Diese Kostenbelastung ist unbefriedigend.

Aus Sicht der Landesregierung sollte die Bildung von Kooperationen, die auf
Dauer angelegt sind, eine Befreiung vom Börsenzwang eingeführt werden. Eine
diesbezügliche Regelung hat aber im Rahmen der Beratung der Zusatzabgaben-
verordnung im Bundesrat keine Mehrheit gefunden, da eine vielfache Umgehung
der Verkaufsstellen durch Gründung von Scheinkooperationen befürchtet werde.

14.6.1. Zusatzabgabenverordnung und Regelung der Übertragung von Milch-
quoten auf Kooperationen

Baden-Württemberg werde bei einer anstehenden Änderung der Zusatzabgaben-
verordnung im Bundesrat aber auf eine Lösung und bundesweite Regelung
drängen.

Es werde daher beabsichtigt, über den Bundesrat die Bundesregierung aufzufor-
dern, Lösungen hinsichtlich eines direkten Quotentransfers bei Betriebskoopera-
tionen, der Frage der Mehrwertsteuerbelastung und der Einführung eines Preis-
korridors auf der Nachfrageseite des von den Verkaufsstellen festzulegenden
Gleichgewichtspreises, zu erarbeiten.

14.6.2. Fördertechnische Behandlung von Kooperationen beim Agrardiesel

Nach Auslegung des zuständigen Bundeslandwirtschaftsministeriums gilt bei
Kooperationen folgende Regelung: Schließen sich Betriebe zu einer Kooperation
(Teilfusion) zusammen, so ist jeder Betrieb antragsberechtigt und kann eine
Verbilligung bis höchstens 3000 DM pro Jahr Gasölverbilligung/Agrardiesel er-
halten. Bei einer Vollfusion gilt der Betriebsbegriff, d.h. die Kooperation ist als
ein Betrieb zu behandeln, für den der Höchstbetrag von 3 000 DM pro Jahr gilt.

14.7. Rechtliche Rahmenbedingungen für Kooperationen

14.7.1. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

Generell eröffnet das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen sehr weite
Gestaltungsspielräume für mittelständische Unternehmen, die deutlich über das
hinausgingen, was Großunternehmen kartellrechtlich erlaubt sei. Der wichtigste
Freistellungstatbestand für Mittelstandskooperationen sei in § 4 GWB enthalten.
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Danach sind Formen der Zusammenarbeit in allen wichtigen unternehmerischen
Bereichen – z. B. im Verkauf, im Marketing, in der Werbung, in der Produktion
und im Einkauf – zulässig, wenn mit der Kooperation eine Rationalisierungswir-
kung verbunden ist. Speziell für Einkaufskooperationen gibt es einen gesonderten
Freistellungstatbestand, der im Zuge der letzten Reform des GWB im Jahre 1998
noch erweitert wurde.

14.7.2. Verbot von Preisabsprachen

Das Verbot der Preisabsprache gilt für Mitglieder eines Einkaufsverbandes nicht,
wenn die Mitglieder in räumlich verschiedenen Märkten tätig sind. So könnte bei-
spielsweise ein Sportgeschäft in Ulm mit einem Sportgeschäft in Leonberg die
Preise absprechen, da es nicht im Wettbewerb steht. Darüber hinaus besteht für
Mittelständler nach § 22 II GWB die Möglichkeit, mit einheitlichen Preisen zu
werben, wenn dadurch die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Großbetrieben ver-
bessert wird. Dies gilt dann auch für Betriebe im gleichen räumlichen Markt.

15. Virtuelle Marktplätze (vgl. Kapitel Innovation, Einsatz Neuer Technologien
und IuK)

Auf die Einrichtung von „virtuellen Industrielandschaften für KMU“ im Internet
hat sich die ecom AG spezialisiert. Ausgehend vom amerikanischen Markt seien
in den letzten Jahren horizontale Marktplätze wie z. B. Ariba und commerce 1
entstanden, auf denen Unternehmen gleichzeitig als Kunde und Anbieter agierten.

Die ecom AG hat mittlerweile für verschiedene Branchen Marktplätze eingerich-
tet, z. B. im Bereich der Verpackungsindustrie, den Zellstoff- und Papiermaschi-
nenpark, den Telematic- und Travel-Park, den Boat-Park für Jachten, Zulieferer
und Werften, einen Anästhesie- und Notfall-Park sowie einen Park für Alternativ-
Technologien.

Bisher dominiere noch der isolierte Auftritt von Unternehmen im Internet, künftig
sei aber eine vernetzte Arbeit notwendig. Vorreiter sei z. B. der Maschinenbau.
Der Mittelstand habe noch „Angst vor Verlust der Grenzen“. Bei der Abbildung
von Geschäftsprozessen bestünden große Einsparpotenziale durch die Ab-
schaffung des zentralen Einkaufs insbesondere im Bereich niederwertiger
Beschaffungsvorgänge, Rahmenverträge und Just-in-time-Nutzung von Markt-
plätzen. Interessant seien hier gemeinsame kollektive Einkaufsgemeinschaften,
die Einkaufsbedingungen erreichen könnten, die sonst nur Konzerne erhielten.
Gleichzeitig seien aber auch beträchtliche Investitionen und gutes Marketing
notwendig.

Ein ideales Modell stellen die vertikalen „Business to Business Communities“ im
Internet dar, die das ganze Leben einer Branche abbilden und Marktplatz, Diskus-
sionsforum, Job- und Stellenmarkt, Such- und Wissensdatenbanken zur effizien-
ten Gestaltung von Geschäftsprozessen bieten. Geeignete Suchmechanismen
müssten die Schnelligkeit unterstützen. Die Einrichtung solcher business-to-
business-communities können auch Aufgabe von Kammern und Verbänden sein.

Mit dem Ziel der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit mittelständischer
Einzelhandelsbetriebe gegenüber Großbetrieben ist bereits 1997 die virtuelle
Einkaufsstraße „my shop“ entstanden, die sich als Plattform von mittlerweile 80
Einzelhändlern zur größten deutschen Shopping-Mall im Internet gemausert hat.
Das Projekt sei zunächst als Pilotprojekt des Bayerischen Wirtschaftsministe-
riums und Einzelhandels gefördert worden, mit der Zielsetzung, business zu
consumer-Anwendungen zu generieren, so Andreas Platzer, Leiter des Bereichs
e-commerce bei der BBE Handelsberatung in München. Es wurde zunächst mit
40 Händlern gestartet, mit einer Datenbank und Werbung. Rechtsgeschäfte
würden nach wie vor auf klassischem Weg abgewickelt.

Zielsetzung der Plattform Forum Mittelstand Berlin/Brandenburg (http://www.
Deutscher-Mittelstand.de) ist es, alle wichtigen Informationen und Dienste für
kleine und mittlere Unternehmen in einem Forum/Infopool im Internet zu bündeln
und interaktiv zu erschließen. Im Mittelpunkt stehen Information, Kommunikation
und Präsentation: Das Forum Mittelstand Brandenburg/Berlin befördert gegenseiti-
ge Kommunikation, Austausch und Kooperation, unterstützt Firmenpräsentationen
und vermittelt Anregungen zu Direktmarketing und Kundenpflege via Internet.
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Die Plattform sei integriert in das WiTecNet. Der Aufbau sei ohne Fördermittel
privatwirtschaftlich erfolgt, mit der Zielsetzung der Netzwerkbildung sowie Infor-
mation und Dienstleistungen im Bereich E-commerce, sowie Plattformdienste
von KMU und Banken etc., anzubieten. WiTecNet fungiere auch als Partner der
Regionen und präsentiere Internetseiten der Kreise. Eine Zusammenarbeit im
Bereich regionaler Firmendatenbanken sei geplant.

16. Entwicklungsprozess der Wirtschaftsregionen und regionale Clusterbildun-
gen

(Landesverband der Baden-Württembergischen Industrie (LVI), Baden-
Württembergischer Industrie- u. Handelstag (BWIHT))

Traditionelle Branchengliederungen werden in der industriellen Wirtschaftstätig-
keit der Realität immer weniger gerecht. Die Zuordnung zu Clustern gewinnt des-
halb zunehmend an Bedeutung.

Auf Grund ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung sind kleine und mittlere Unter-
nehmen ein maßgeblicher Akteur in bezug auf den Entwicklungsprozess der Wirt-
schaftsregionen und insbesondere auch bei der Bildung von regionalen Clustern.

Unter Cluster können Netzwerke verstanden werden, in denen regionale Fer-
tigungs- und Dienstleistungsunternehmen bestimmter Branchen miteinander
kooperieren und Verbindungen zu für sie speziell relevanten Potenzialen von
Know-how-Angeboten und Fördermöglichkeiten sowie weiteren Fertigungs- und
Dienstleistungspartnern außerhalb der Region herstellen und nutzen. Vorteile
ergeben sich bspw. durch gemeinsame Nutzung von Dienstleistungs- und Know-
how-Angeboten, gemeinsame Erarbeitung komplexer Problemlösungen bei
gleichzeitiger Konzentration des einzelnen Unternehmens auf seine Kernkompe-
tenzen sowie durch gemeinsames zielgruppenorientiertes Marketing.

Nach Auskunft von Dr. Heidenreich bilden Cluster regionale Konzentrationen
von Zulieferern, Konkurrenten, aber auch Arbeitskräften und Ausbildung von
Forschungseinrichtungen. Roland Berger definiert Cluster als thematisch gleich
orientierte Netzwerke von Akteuren in Forschung und Industrie, die im Verbund
wirtschaftliches Wachstum generieren. Voll ausgebildete Cluster decken die ge-
samte Wertschöpfungskette ab – von der Grundlagenforschung bis zur Vermark-
tung fertiger Produkte und Dienstleistungen. In ihnen herrscht ein offenes Kom-
munikationsmilieu, das die effektive Nutzung von Synergien ermöglicht. Zudem
haben sie positive Auswirkungen auf andere Branchen und Bereiche.

So kann in Baden-Württemberg gemäß einer von der Landesregierung in Auftrag
gegebenen Standort- und Zielgruppenanalyse (PM & Partner Marketing Con-
sulting GmbH) die industrielle Betätigung im Wesentlichen auf fünf Cluster
fixiert werden: Mobilitätsbranche (Fahrzeughersteller in Verbindung mit Metall-
herstellung und -verarbeitung; Elektrotechnik/Elektronik, Kunststoff- und Glas-
herstellung; Optik/Feinmechanik; Informationstechnologie), alle Industrien um
den Maschinenbau, den Gesundheitssektor sowie die Umwelttechnik und die
sogenannte „TIME-Branche“ (Telekommunikation, Informationstechnologie,
Medien, Elektronik/Elektrotechnik). Die Dienstleistungsbranchen sind mit diesen
Clustern in vielfältiger Hinsicht verknüpft und stellen eine wichtige Ergänzung
zur industriellen Struktur in Baden-Württemberg dar. Besondere Bedeutung
haben Logistik-, Ingenieur-, Telekommunikations- und Finanzdienstleistungen.
Durch die Bildung von Clustern wird dem immer stärker werdenden Zusammen-
wachsen der Branchen Rechnung getragen. Darüber hinaus entspricht dies einer
modernen Industriestruktur und führt zu einer besseren Differenzierung von Kon-
kurrenzstandorten mit einer schmaleren Wirtschaftsstruktur. Die Kooperation von
Fertigungs- und Dienstleistungsunternehmen eröffnet dabei die Möglichkeit,
Wettbewerbsnachteile gegenüber Großunternehmen auszugleichen.

16.1. Regionale Entwicklung (ifm Mannheim)

Die Wettbewerbsstärke der KMU ist in hohem Maße auch von der wirtschaft-
lichen Stärke, der infrastrukturellen Wandlungsfähigkeit und der Innovationskraft
ihrer Regionen abhängig. In welcher Weise die Unternehmen auf die Herausfor-
derungen der Globalisierung und des technologischen Wandels reagieren können,
aber auch in welchem Umfang und mit welcher Qualität Existenzgründungen
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erfolgen, wird zu einem großen Teil durch die regionale Infrastruktur bzw. die
lokalen Arrangements mitbestimmt.

Mit der Krise der Massenproduktion und der Restrukturierung der Unternehmens-
organisation ist vielfach auch eine Belebung regional vernetzter Produktionsfor-
men zu beobachten. Dabei können kleine und mittlere Unternehmen eine wichtige
Rolle spielen. Bei der Mobilisierung regionaler Potenziale und der Gestaltung
kreativer Milieus kommt es wesentlich darauf an, in welcher Weise es den Institu-
tionen gelingt, das Verhältnis von Wettbewerb und Kooperation zwischen den
Unternehmen auszubalancieren und damit zu ständiger Innovation anzuregen.
Welche Bedeutung der Integration von kleinen Unternehmen in einen Handlungs-
und Interaktionskontext zukommt, haben vor allem die viel diskutierten Beispiele
„Silicon Valley“, „Route 128“ oder „Drittes Italien“ verdeutlicht, die auch in
Deutschland zur Nachahmung motiviert haben.

Daher wird seit längerem in den Konzepten zur Wirtschaftsförderung, und ins-
besondere auch zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen, über die
Aufwertung der Region als Handlungsfeld und über die Entfaltung regionaler
Entwicklungsmöglichkeiten diskutiert. Zur Intensivierung und Koordinierung der
regionalen Wachstums- und Strukturpolitik sind – neben der Ergründung der
konkreten Unternehmensbeziehungen, Verflechtungen und infrastrukturellen
Bedingungen vor Ort – Kenntnisse über die Stärken und Schwächen der klein-
und mittelbetrieblichen Entwicklung in einem landesweiten Überblick erforder-
lich, d. h. in einer Übersicht die Entwicklungsmuster und Potenziale der kleinen
und mittleren Unternehmen in einer regionalen Differenzierung Baden-Württem-
bergs darzustellen. Dies kann nach Auffassung des ifm Mannheim aber nur ein
erster Schritt zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit den regionalen
Entwicklungspotentialen und Innovationsregimen sein.

In der regionalwirtschaftlich orientierten Gründungs- und Mittelstandsforschung
werden räumliche Unterschiede in der Entwicklung von Gründungen und kleinen
Betrieben insbesondere mit der Größenstruktur der bereits in den jeweiligen
Regionen vorhandenen Kleinbetriebe in Zusammenhang gebracht. Dies insbeson-
dere deshalb, weil sich eine ausgeprägtere Selbstständigenkultur als Saatbeet-
funktion für das Aufkommen weiterer Betriebe erwiesen habe. Dies ist nicht zu-
letzt auch im Kontext der Dominanz bestimmter kleinbetrieblich strukturierter
Branchen oder der Existenz von Netzwerken bzw. auch der Möglichkeit „regiona-
len Lernens“ sowie dem Wissensbestand und dem sozialen Kapital einer Region
zu sehen. Ein erster Blick auf die regionale Betriebsgrößenstruktur zeigt, dass der
Beschäftigtenanteil von Kleinbetrieben in den Städten Stuttgart, Böblingen, Heil-
bronn, Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg und Ulm jeweils unter 33 % liegt.
Dieses Bild korrespondiert zu einem Teil mit der Dominanz von Großbetrieben in
diesen Regionen. Insbesondere in Stuttgart, Böblingen und Mannheim liegt der
Anteil an großbetrieblich Beschäftigten über der Marke von 36 %.

Ein Blick auf die seit 1992 festgestellten größenspezifischen Veränderungen der
Beschäftigung spiegelt denn auch die Dominanz des Produzierenden Gewerbes
und der großen Betriebe, die insgesamt in starkem Maße an Beschäftigten ver-
loren, auch in den regionalen Entwicklungsverläufen wider. In den allermeisten
Regionen weist die großbetriebliche Beschäftigung zweistellige prozentuale Ver-
lustraten auf.

Selbst im Bereich kleiner Betriebe unter 50 Beschäftigten (insgesamt) lassen sich
überdurchschnittliche Arbeitsplatzrückgänge in Stuttgart, Heilbronn, Mannheim
und Pforzheim feststellen. Die kleinbetrieblichen Zugewinne bei den Beschäftig-
ten sind – wenn überhaupt – viel eher in den ländlich geprägten Regionen oder an
den Peripherien der Städte zu finden. Oft zeigt sich ein Zuwachs im unmittelbaren
Umfeld der städtischen Kerne. So hat die Beschäftigtenzahl kleinerer oder zumin-
dest kleinster Betriebe bspw. im Umfeld von Stuttgart (Böblingen, Esslingen,
Ludwigsburg), in der Nachbarschaft Mannheims (Rhein-Neckar-Kreis, Heidel-
berg) oder der Stadt Karlsruhe (Kreis Karlsruhe) zugenommen.

Soweit (grobe) Befunde in einer wirtschaftssystematischen Differenzierung vor-
liegen, kann festgestellt werden, dass die regionalen Entwicklungsmuster stark
von branchenspezifischen Strukturen mitbestimmt werden. Denn die Wachstums-
defizite werden wesentlich durch die regional vorherrschenden Innovations-
regime, Zuliefernetzwerke, aber vor allem auch durch sektorale Struktureffekte
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determiniert. Letzteres zeigt sich auch anhand der Veränderungen in den
„sonstigen Dienstleistungen“. Die kleinbetriebliche Beschäftigung in dieser teil-
weise durch unternehmensorientierte Dienste gekennzeichneten Branche hat
bspw. im längerfristigen Zeitraum (1987– 1998) in Stuttgart zwar zugenommen,
jedoch in weit unterdurchschnittlichem Umfang. Die Wachstumsraten in den
umliegenden Kreisen Böblingen und Esslingen sowie auch Ludwigsburg lagen
hier ein Stück weit höher. Ähnliches läßt sich auch für das Umfeld Mannheims
konstatieren.

Es ist davon auszugehen, dass sich ein Teil der ausgelagerten Dienstleistungen
eher an der Peripherie der Städte ihren Standort oder Erweiterungen sucht. Ande-
rerseits wird in Baden-Württemberg vielfach auch eine vergleichsweise schwache
Tendenz zum Outsourcing festgestellt. Es stellt sich die Frage, inwieweit die
Dominanz bestimmter Industrien in einzelnen Regionen das Aufkommen neuer
kleiner Dienstleister fördert oder behindert. Da gerade im Feld der unternehmens-
orientierten und wissensintensiven Dienstleistungen ansonsten die meisten Grün-
dungen und auch die meisten Arbeitsplatzzugewinne festzustellen sind, machen
sich nachhinkende Entwicklungen in einzelnen Regionen auch auf der Ebene des
gesamten Landes bemerkbar. Die Städte sind auch im Zeitalter der Datenfern-
übertragung immer noch die Orte höchster Informations- und Wissensdichte und
daher für die Untersuchung von Stärken und Schwächen der wirtschaftlichen
Entwicklung hervorragend geeignet.

Im Hinblick auf das regionale Gründungsgeschehen – zumindest gemessen an den
Gewerbeanzeigen des Jahres 1997 – ist die Gründungsintensität zwar in den städ-
tischen Regionen tendenziell höher als in den ländlichen Gebieten (d.h. Ballungs-
räume immer noch eine zentrale Rolle bei der Bereitstellung gründungsrelevanter
Infrastruktur, insbesondere von Humankapital und Wissen spielen), jedoch
nehmen die großen und von großen Betrieben dominierten Städte des Landes
hierbei nicht unbedingt eine Führungsrolle ein. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl
überdurchschnittlich viele Gewerbeanmeldungen zeigen sich bspw. in den Stadt-
kreisen Baden-Baden und Karlsruhe, wo auf 10 Tsd. Einwohner 115 Anmel-
dungen (Stuttgart 101, Mannheim 104) kamen. Als „gründungsintensiv“ erwiesen
sich zu dieser Zeit auch der Stadtkreis Ulm, Freiburg, der Enzkreis sowie der
Rhein-Neckar-Kreis und Esslingen. Allerdings wäre auch hier eine systema-
tischere und tiefergreifende Analyse der Gründungsbranchen und der „Qualität“
und ggf. auch der Überlebenschancen dieser Gründungen in einzelnen Regionen
erforderlich.

Aus den bisherigen Beobachtungen läßt sich – aus Sicht des ifm – der Schluss
ziehen, dass die regionalen Entwicklungspotenziale von entscheidender Bedeu-
tung für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes insgesamt sind. Die Identifi-
zierung ihrer Komponenten und Determinanten könnte eine Intensivierung und
Koordinierung der Strukturpolitik wesentlich verbessern.

16.2. Förderung von Entwicklungsstrategien für Regionen

Die Region ist der Rahmen, in dem der Strukturwandel stattfindet. Der Wett-
bewerb zwischen den Regionen nimmt zu. Eine Region braucht deshalb eine
Vision. Strukturschwache und -starke Räume müssen ihre Position behaupten,
Engpassfaktoren erkennen und Strategien entwickeln für regionale Entwicklungs-
konzepte.

Seit 10 Jahren gibt es vielfältige Initiativen und Ansätze in den Regionen Baden-
Württembergs. Ein Gutachten des Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung
Tübingen (IAW) hat 5 Regionen vor zwei Jahren untersucht und unterschiedliche
Entwicklungsstadien vorgefunden.

Nach Angaben von Michael Mangold, Wiss. Referent des IAW hängt der Erfolg
entscheidend von gemeinsamen Entwicklungsprozessen und der gemeinsamen
Erarbeitung von Politik und Zielen ab.

Mängel und Probleme liegen im oftmals zu kleinen Spektrum beteiligter Akteure
und der damit fehlenden Verankerung der Regionalinitiative in der Bevölkerung,
die den Bewusstseinsprozess regionaler Identität tragen müsse. Eifersüchteleien
und mangelnde Verknüpfung von Netzwerken, eine zu starke oder zu frühe
Verengung auf Wirtschaftsförderung seien weitere Probleme.
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Die in der Region entstandenen Prozesse müssen unterstützt bzw. flankiert
werden durch fachliche Beratung und Moderation, Intensivierung und Systema-
tisierung des Erfahrungsaustausches. Bei einer Stelle im Land müsse das Wissen
gebündelt werden und die Koordination der regionalen Aktivitäten auf Landes-
ebene abgestützt und evaluiert werden. Dazu sei aber auch ein übergreifendes
Konzept des Landes, eine Vision, nötig.

Dass Standortpolitik eine Daueraufgabe sei und zur Bürgerbewegung werden
müsse, betonte auch Hermann Koch, Stv. Referatsleiter für Regionale Struktur-
politik im Wirtschaftsministerium.

Der Innovationsbeirat habe die Entwicklung von Clustern und Kompetenzzentren
empfohlen. Diese Clusterbildung, so Koch, sei am besten vor Ort entwickelbar.

Das Wirtschaftsministerium übernehme hierbei erst nach Vorlage eines Konzep-
tes eine Koordination auf Landesebene, die Findungsprozesse müssten ohne
Beeinflussung des Landes stattfinden. Nicht zu unterschätzen sei die Bedeutung
eines „Kümmerers“, der die regionalen Akteure zusammenbringe, um aus der
Analyse der Stärken und Schwächen Entwicklungspotentiale herauszudestillieren.

Wichtig sei es, die Selbstorganisation im Land zu fördern und die Abstimmungs-
prozesse zwischen Land und regionaler Ebene zu optimieren. Im Landesentwick-
lungsplan sei hierzu eine Verzahnung geplant, denn bei regionalen Entwicklungs-
konzepten sei auch ein effizienter Einsatz der Landesmittel gewährleistet.

Das Land fördert bisher im Rahmen der einzelbetrieblichen Regionalförderung
sowie der Regionalförderung von strukturschwachen Räumen, der Investition von
Kommunen bei Erschließung von Industrie- und Gewerbezentren, der Fremden-
verkehrsförderung und der EU-Förderung (Ziel 5 b bzw. neu Ziel 2) um Standort-
nachteile auszugleichen.

Dem Land fehle es bisher aber an Überblick über Aktivitäten in einzelnen Regio-
nen. Für die Fortführung des Strukturentwicklungsberichts aus dem Jahre 1995
fehlten derzeit die Kapazitäten. Koch empfahl daher u. a. ein Sonderprogramm
zur Förderung von Projekten im Rahmen regionaler Entwicklungskonzepte.

Aufgaben der regionalen Wirtschaftsförderung sind neben Standortmarketing v. a.
der Standortdialog, regionale Kooperationen und Verbünde zu entwickeln, Syner-
gien herzustellen, aber auch Zugang zu EU-Mitteln zu schaffen.

16.3. Erfolgsfaktoren und Unterstützungskonzepte regionaler Netzwerke und
Kooperationen für den Mittelstand. Konzepte der Clusterpolitik zur Förde-
rung von KMU

Dr. Martin Heidenreich stellte Erfolgsfaktoren und Unterstützungskonzepte regio-
naler Netzwerke und Kooperationen für den Mittelstand und das Konzept der
Clusterpolitik zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen vor.

Politisch könnten Cluster durch die Förderung von Kooperationsnetzwerken zwi-
schen Unternehmerverbänden und Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen
gefördert werden. Eine solche Politik sei vor allem für kleine Unternehmen
interessant. Anders als Großbetriebe könnten kleinere Unternehmen nicht um-
fangreiche Marketing-, Organisations- und Entwicklungsabteilungen aufbauen.
Sie seien auf den Austausch mit verwandten und benachbarten Unternehmen und
Einrichtungen angewiesen. Seit einigen Jahren gebe es in Deutschland erste
Erfahrungen mit Clusterpolitik, z. B. beim Bio-Regio-Wettbewerb oder beim
Inno-Regio-Wettbewerb. Andere Länder verfügen über langjährige Erfahrungen
mit Cluster-Politik.

Eine nationale Cluster-Politik sei vor allem für kleinere Länder mit wenigen
überschaubaren Wertschöpfungsketten interessant. In diesem Falle komme es
darauf an, das jeweilige nationale Spezialisierungsprofil durch eine branchenüber-
greifende Forschungs- und Wirtschaftspolitik weiterzuentwickeln. Ein gutes
Beispiel hierfür sei Dänemark, ein Land mit einem hohen Anteil kleinerer
Betriebe. In Dänemark sei die gesamte Wirtschaft in 6 Ressourcenbereiche auf-
geteilt worden und für jede dieser Ressourcenbereiche eine Koordinierungs-
gruppe unter Beteiligung von Unternehmen, Beschäftigten, Vertretern und
Ministerien eingerichtet worden, die politische Handlungsempfehlungen for-
muliert habe.
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Eine Clusterpolitik auf der nationalen Ebene versuche also, die Wissensinfrastruk-
turen eines Landes, seine Forschungsnormierungs- und -ausbildungseinrichtungen
durch neue branchenübergreifende Politikarenen gezielter auf die betrieblichen
Anforderungen zuzuschneiden. Auf der Ebene der Region könne die Politik
zwischenbetriebliche Kooperations- und Innovationsnetzwerke durch Techno-
logien, Kompetenzzentren andere Technologietransfereinrichtungen fördern.

Eine explizite kleinbetriebliche Orientierung kennzeichnet die ERVET-Organisa-
tion in der mittelitalienischen Region Emilia Romagna. Deshalb werden diese In-
dustrien durch regionale Kompetenzzentren unterstützt. Diese Kompetenzzentren
sind in einer Dachorganisation (ERVET) zusammengeschlossen und werden
gemeinsam von der Region, von den einschlägigen Wirtschaftsverbänden, von
nahezu 1000 Unternehmen getragen. Regionale Kompetenzzentren können aber
nicht das Fehlen leistungsfähiger nationaler Ausbildungs- und Forschungseinrich-
tungen wettmachen.

Auf der Mikroebene gehe es daher um die Schaffung und Stabilisierung zwi-
schenbetrieblicher Kooperationsbeziehungen. Beispiel hierfür sei die Förderung
kleinbetrieblicher Netzwerke durch das Dänische Technologieinstitut. 1989 bis 92
wurde ein Programm zur Förderung zwischenbetrieblicher Netzwerke ins Leben
gerufen. Über 300 Netzwerke wurden von den Unternehmen selbst und von 40
Netzwerkmoderatoren mit einem Aufwand von etwa 25 Mio. US-Dollar geschaf-
fen. Hierdurch sollten der Informationsaustausch und die Kooperationen
zwischen kleinen Unternehmen verbessert und damit ein zentrales Defizit kleiner
Unternehmen wettgemacht werden: die zu kleinen Beschaffungsvolumina, die
unzureichenden Marketingmöglichkeiten und die geringeren Forschungs- und
Entwicklungspotenziale.

Insgesamt fiel die Bewertung der Netzwerkprogramme zwiespältig aus: Die
Kosten waren sehr hoch und zahlreiche Netzwerke konnten nach dem Ende der
staatlichen Fördermaßnahmen nicht nachhaltig stabilisiert werden. Dies verweist
auf die Bedeutung institutionalisierter Wissensbrücken, wie das italienische
ERVET-System, die deutschen Kammern und Innungen oder das Joint Venture
Silicon-Valley-Network. Sowohl branchenübergreifende Politikarenen als auch
Kompetenzzentren und Netzwerkmoderatoren zielen auf die Schaffung, Stabili-
sierung und Neuorientierung von Kooperationsbeziehungen.

Die Förderung zwischenbetrieblicher Kooperations- und Lernprozesse könne
kleinere Unternehmen bei der Bündelung ihrer Kräfte helfen. Dabei solle jedoch
nicht aus den Augen verloren werden, dass die Förderung von Netzwerken nur im
Rahmen einer leistungsfähigen nationalen und regionalen Ausbildungs-, For-
schungs- und Verbändelandschaft sinnvoll sei. Ein Silicon-Valley lasse sich dem-
nach nicht auf der „grünen Wiese“ schaffen. Erfolgsfaktoren einer Clusterpolitik
seien daher insgesamt:

1. Ansetzen an bisherigen Stärken; Die Stärken von Regionen sind die Kom-
petenzen und Beziehungsnetzwerke, die sich im Laufe jahrundertelanger
industrieller Erfahrung entwickelt haben. Eine Clusterpolitik sollte daher an
bisherigen Stärken ansetzen.

2. Diversifizierung von Netzwerkstrukturen: Gleichzeitig geht es auch um die
Weiterentwicklung der regionalen Kompetenzen durch eine regionale Diver-
sifizierung.

3. Neuprofilierung von Netzwerkmoderatoren: Zentral für den Erfolg von Netz-
werken sind Einrichtungen, die verschiedene Partner aus Wirtschaft, Wissen-
schaft, Politik und Öffentlichkeit zusammenbringen. Solche Wissensbrücken
sind ein entscheidender Trumpf für jede Wirtschaftsregion. Allerdings können
solche Einrichtungen auch mit ihren Netzwerken altern. Die Politik reagiert
hier oftmals mit der Einrichtung neuer Einrichtungen. Dies kann zu einem
institutionellen Wildwuchs führen. Besser ist die Schaffung von Anreizen für
eine Reform bestehender Einrichtungen, etwa durch eine öffentlich-private
Mischfinanzierung.

Angeregt wurde der Ausbau regionaler Messen zu regionalen Plattformen und
Kompetenzzentren. Dabei müsse die Wirtschaftsförderung als Moderator für
Kooperationen auftreten. Auch branchenbezogene Messen seien zu etablieren und
Kooperationsförderprogramme der EU zu nutzen.
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16.4. Regionale Kompetenzprofile und Förderansätze in den Regionen
Baden-Württembergs

16.4.1. Hochrhein-Bodensee

Stärken und Potenziale liegen im Landkreis Konstanz in einer guten wirtschafts-
relevanten Infrastruktur, breitem Konsens zwischen Politik, Verwaltung, Wirt-
schaft und Gewerkschaften (zu ersehen am bereits seit 1975 bestehenden Förder-
kreis Wirtschaft, der sich als Vernetzungsinstrument bewährt hat), überdurch-
schnittlicher Gründungsrate und umfassendem Beratungsangebot. Der Erfolg bei
den Existenzgründungen und die hohe Arbeitslosigkeit zeigt gleichzeitig die
Schere zwischen High Tech und ungelernter Arbeit auf.

Der Landkreis Waldshut ist auf Grund seiner dünnen Siedlungsstruktur und
Grenzlage nach wie vor auf gezielte Strukturförderung z. B. mittels des Pro-
gramms „Ländlicher Raum“ angewiesen. Weiterentwicklung und Ausbau des
Dienstleistungs- und insbesondere Tourismussektors durch effiziente Strukturen
und nachfragegerechte Ferienpakete bilden deshalb vorrangige Ziele.

Ein besonderes Problem für die Gesamtregion Hochrhein-Bodensee bildet die
Grenzlage (EU-Außengrenze mit rund 100 km Außengrenze zur Schweiz).
Nachteile liegen dabei nicht nur in den resultierenden Wettbewerbsverzer-
rungen aus günstigeren Rahmenbedingungen (geringere Lohnnebenkosten, 
Fehl- und Streiktage, Urlaub) und der geringeren Steuerbelastung in der Schweiz
sowie dem resultierenden Facharbeiterabzug, sondern auch in der offensiven
Schweizer Ansiedlungspolitik (Steuererleichterungen bei Ansiedlung im
Durchschnitt 50 %), mit einer serviceorientierten Wirtschaftsförderpraxis, die mit
ihrer Philosophie des „One stop shop“ Dienstleistungen, Kontakt und Kom-
munikation mit und für Unternehmen statt finanzieller Anreize in den Mittelpunkt
stellt.

Priorität hat daher aus Sicht der ansässigen Wirtschaftsförderer die Beseitigung
von Wettbewerbsverzerrungen, um die Auftragslage des Handwerks zu verbes-
sern und die grenzüberschreitende Tätigkeit zu fördern. Von den EU-Verträgen
mit der Schweiz werden daher Verbesserungen erwartet.

Aber auch bei den ausbaufähigen Stärken der Region könnte künftig noch
stärker angesetzt werden: Für den Bereich des Einzelhandels wurde unter
Einbindung örtlicher Gewerbevereine ein Märktekonzept für alle Zentralorte
erreicht. Zielsetzung ist es, eine sinnvolle Aufgabenteilung und ein ausgewo-
genes Verhältnis in der Angebotsstruktur zwischen Städten und Randlagen zu
erreichen. Die Abstimmung zwischen den Kommunen soll weiter verbessert
werden.

Auch auf projektorientierte Förderansätze kann aufgebaut werden: z. B. das
grenzüberschreitende Kunden- und Lieferantennetzwerke d@ch oder die vor-
gestellten Projekte der Bodenseestiftung „Unterseegenüsse“, ein regionales Ver-
marktungsnetz und das grenzüberschreitende Informationssystem „Bodensee
click“ (Destinationen und individuelle Fahrpläne).

Im Landkreis Waldshut werden Potenziale durch den „Naturpark Südschwarz-
wald“ und die Erhöhung der Schlagkraft der Tourismusstrukturen beim Touris-
musverband „Südlicher Schwarzwald“ weiter vorangetrieben .

Deutlich wurde aber auch, dass es insgesamt noch kein geschlossenes Konzept für
die Region gibt: Die Strategieplattform des Wirtschaftsministeriums habe zwar
eine Stärken-Schwächen-Analyse durchgeführt, die formulierten wirtschaftlichen
Kernbereiche und Kompetenzschwerpunkte seien aber bisher nicht hinsichtlich
ihrer „realen Zukunftsfähigkeit“ bewertet worden.

Eine offene Flanke wurde insbesondere im fehlenden Regionalmarketingkonzept
gesehen.

Die Landkreise Waldshut und Lörrach befänden sich mit einer Plattform beider
Wirtschaftsfördereinrichtungen bereits im Aufbruch. Die Bündelung der Wirt-
schaftsförderaktivitäten und Schaffung einer geeigneten Plattform für ein effi-
zientes und abgestimmtes Regionalmarketing wurde daher von Immo Leisinger,
Geschäftsführer der IHK Hochrhein-Bodensee, gefordert. Die Koordination kön-
ne Aufgabe des Landes sein.



447

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

Grenzlage zur Schweiz

Das Handwerk entlang der Region Hochrhein-Bodensee sieht sich auf Grund der
Randlage und der Grenzlage zur Schweiz nicht nur besonderen strukturellen
Problemen, sondern auch erheblichen Wettbewerbsverzerrungen gegenüber. Zwar
habe sich die handwerkliche Wirtschaft in der jüngsten Vergangenheit wieder
etwas erholt, dennoch mache insbesondere Preissituation und die Preiskonkurrenz
mit den Schweizer Mitanbietern die wirtschaftlichen Erholungstendenzen teil-
weise zunichte.

Bilaterale Verträge mit der Schweiz könnten eine gewisse Erleichterung und
Verbesserung im Wirtschaftsverkehr schaffen, dennoch sorgten gesamtwirt-
schaftliche Rahmenbedingungen wie z. B. die gesetzliche Regelung im Hinblick
auf die Lohnzusatzkosten für eine anhaltende Benachteiligung im Preiswett-
bewerb.

Auch das Problem der Erteilung von Arbeitserlaubnissen durch die Schweizer
Behörden stelle weiterhin ein Wettbewerbshemmnis dar. Zwar habe sich die
Situation in den letzten Jahren deutlich entschärft, dennoch komme es hier nach
wie vor zu Problemen. Zur Lösung von Grenzproblemen wurden mehrere grenz-
überschreitende Arbeitskreise gebildet, die das Ziel hätten, gemeinsam nach
Lösungen konkreter Probleme zu suchen und im Miteinander die regionale Wirt-
schaftskraft zu stärken. So wurde auf Initiative des Arbeitskreises Nordschweiz-
Südbaden eine grenzüberschreitende Datenbank (d@ch) geschaffen, die Auskunft
über Vorschriften Hindernisse, Probleme und Chancen im Grenzverkehr gibt.
Darüber hinaus finden hier die Unternehmen diesseits und jenseits des Rheins
eine geeignete Plattform der Selbstdarstellung sowie die Möglichkeit, interes-
sierte Kooperationspartner zu finden.

16.4.2. Heilbronn-Franken

Stärken und Potenziale der Region sind gute geographische Lage, eine breite
mittelständische Struktur und ein guter Branchenmix mit ausgeprägten Schwer-
punkte im Bereich Kfz, Zulieferer und Nahrungsmittel verbunden mit überdurch-
schnittliche Zuwächsen bei Beschäftigung und Umsatz in Industrie und Dienst-
leistung sowie steigender Bruttowertschöpfung.

Entwicklungshemmnisse bilden Verkehrssituation und fehlende Qualifizierungs-
infrastruktur. Handlungsbedarf wurde daher aus Sicht von Heinrich Metzger,
HGF der IHK, v. a. in der Verbesserung der Infrastruktur und Zusammenarbeit in
der Region sowie einem effizienten Standortmarketing gesehen. Hoffnungsträger
dafür bildet die neugegründete Heilbronn Marketing GmbH.

Das Zusammengehörigkeitsgefühl und den Bürgersinn durch praktische Maßnah-
men der Hilfe zur Selbsthilfe wie Regionaltage und Schülerwettbewerb „Jugend
entwickelt Visionen für die Region“ bottom up zu entwickeln, hat sich der Verein
Pro Region Heilbronn-Franken e. V. seit 1996 auf die Fahnen geschrieben. Das
ursprüngliche Ziel einer Begleitung des Strukturwandels ließ sich mit der
Gemeinnützigkeit nicht vereinbaren. Der Stv. Vorsitzende, Frank Stroh, appel-
lierte daher an die Politiker, die steuerlichen Rahmenbedingungen dahingehend
zu verändern, dass Wirtschaftsförderung künftig auch stärker in gemeinnütziger
Form möglich werden kann.

16.4.3. Unterer Neckar

Standortstärken sind die wissenschaftlichen Einrichtungen der Region, Verkehrs-
infrastruktur, guter Branchenmix, die Nähe zu den regionalen Metropolen Stutt-
gart und Frankfurt und wichtigen Regionen im Ausland sowie starker Handel und
überdurchschnittlicher Exportanteil.

Standortschwächen und -nachteile liegen gleichzeitig in der Grenzlage mit diver-
gierenden landes-, regional-, kommunalpolitischen Zielsetzungen, Mangel an
Regionalverständnis und Defiziten bei der interkommunaler Zusammenarbeit. Ein
Hauptproblem: die überkommene Industriestruktur mit starkem Einfluss der
Industriebetriebe. Ein wesentlicher Teil der industriellen Arbeitsplätze ist in
wenigen großen Unternehmen gebündelt, die in den 90-ern stark abgebaut haben.
Zudem leidet die Region an einem traditionellen Negativimage hinsichtlich der
Umweltqualität.
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Dass die Stadt Mannheim – „klassische Industriestadt“ und traditionsreicher Ban-
ken- und Versicherungsplatz – besonders vom Strukturwandel der Großindustrie
betroffen ist, machte OB Gerhard Widder deutlich. Die Arbeitslosenquote lag
Ende 1999 bei 14,1%.

Die frühere Stärke von Mannheim, die Zentralität, ist heute zur Schwäche gewor-
den. Struktureller und regionaler Strukturwandel gehen zu Lasten der Stadt. Jeder
zweite Arbeitsplatz, der angeworben wird, ist ein Arbeitsplatz für die Region und
nicht für Mannheim. Regionaler Arbeitsmarktmotor ist zum Beispiel SAP. Im
dortigen Umfeld sind rund 90 junge Firmen entstanden. Mannheim habe außer-
dem ein Problem der fehlenden Firmensitze: Da in Mannheim zwar große
Industrieunternehmen ansässig seien, aber dort nicht ihren der Firmensitz hätten,
werde hier zuerst abgebaut, so Dr. Wolfgang Niopek, Geschäftsführer der IHK
Rhein-Neckar.

Regionale Entwicklungskonzepte seien im Aufbau, so z. B. Regionaler Land-
schaftspark, Bahnhofs-Standorte-Programm und regionales Standortinformations-
system. Regionale Netzwerke wie Rhein-Neckar-Dreieck e. V. und Cluster wie
BioRegio, Medizintechnik, Gesundheitstechnik, Netzwerk Kliba, Klimaschutz-
und Energieberatungsagentur, böten Chancen für neue Arbeitsplätze.

Regionaler Arbeitsmarktmotor ist zum Beispiel SAP. Im dortigen Umfeld sind
rund 90 junge Firmen entstanden.

Regionale Kooperationen im Bereich der Beschäftigungsförderung bestehen z.B.
zwischen den Arbeitsämtern Ludwigshafen und Landau durch Pooling und Ver-
mittlung von Arbeitslosen, die Helferland Service GmbH, einen Personalservice
für das Gastgewerbe und das Modellprojekt „Freizeitorientierte Dienstleistungen.
Insgesamt bleibt aber die Landeshilfe z. B. über das Impulsprogramm und in
Zukunft auch die EU-Förderung (Ziel 2) wichtige Voraussetzung für diese Maß-
nahmen.

Das Heidelberger Potenzial – überproportionale Beschäftigungsquote und -wachs-
tum, untypische Branchenaufteilung mit 20 % Produktion, 80 % – v. a. wissens-
orientierten – Dienstleistungen, Tourismusstandort und Umwelthauptstadt – liegt
im guten Mix zukunftsfähiger Unternehmen und Einrichtungen. Entscheidende
Ressource bildet dabei das Wissenschaftscluster der Region. Stadtdirektor Dr.
Klaus Plate wies daher mit Blick auf das Land darauf hin, dass diese wissenschaft-
lichen Ressourcen an der Weltspitze gehalten werden müssten, um dauerhaft erfol-
greich sein zu können.

Biotechnologie, Informationstechnologie, Umwelttechnologie sind die Schwer-
punkte in dieser wissensorientierten Wirtschaft. Der BioRegio-Wettbewerb hat
wesentlich zu dieser Entwicklung beigetragen (27 neue Firmen mit 400 Beschäf-
tigten). Einen besonderen Erfolgsfaktor dabei bildet die Organisation der
BioRegio mit ihren 3 Einheiten: ein Verein, über den Fördermittel des Bundes
und Landes laufen und der sich eng an Forschungsergebnissen der Unis und ande-
ren Forschungsstätten orientiere, die Heidelberg Innovation GmbH mit der Auf-
gabe Firmen „großzuziehen“, deren Gesellschafter u. a. die großen Pharmaunter-
nehmen BASF, Merck etc. gegen Geld oder Beteiligung Unterstützungsleistungen
bieten und Türöffnerfunktion übernehmen. Plate empfahl, das Evaluationskonzept
des BioRegio-Wettbewerbs, um Branchenprofile für Wirtschaftsräume zu ent-
wickeln.

Erfolgreiche Maßnahmen wurden auch im Umweltbereich geschaffen: die Kliba
GmbH berate Kleinunternehmen im Energiebereich, gemeinsam mit der IHK
wurde eine „regionale Umweltpartnerschaft“ ins Leben gerufen. Unternehmen die
ein Ökoaudit durchführen, erhalten indirekte finanzielle Anreize durch Frei-
stellung von Überprüfungen (z.B. Immissionsschutz).

16.4.4. Südlicher Oberrhein

Der Wirtschaftsstandort Südlicher Oberrhein ist einer der TOP 5 in BW. Wich-
tiger Standortvorteil und Charakteristikum der Region: die Zentrallage in Europa.
Vorbildcharakter hat die Region v. a. als junge Dienstleistungsregion, bei der
Clusterbildung, überregionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

Über 57% der Beschäftigten sind im Dienstleistungssektor tätig. Von 1990 bis
1998 hat sich der Beschäftigungsanteil um 17 % erhöht. Vor allem die sogenann-
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ten sonstigen Dienstleistungen mit Medien, Informationstechnologie, Consulting
im Wissenschafts- und Technologiebereich, Umwelttechnik, Systemtechnik
sowie Biotechnologie sind Wachstumsfaktoren. Der Tourismus ist der drittgrößte
Dienstleistungsbereich, der dem internationalen Wettbewerb stark ausgesetzt ist.
Der südliche Oberrhein hat außerdem einen überdurchschnittlichen Anteil an
Existenzgründungen vorzuweisen, Handel, Dienstleistung und Tourismus stellen
hierbei den größten Anteil.

Dass der Oberrhein nicht nur geographisch, sondern auch kulturell, gesellschaft-
lich und wirtschaftlich gesehen ein Stück gelebtes Europa ist, belegt ein reger
Austausch zwischen den Nachbarländern, woraus ein Netzwerk zwischen Men-
schen und Institutionen entstanden ist.

Methoden des Standortmarketings zeigte André Klein, Direkteur Général dé Agence
de Developement de l´Alsace – ADA, Colmar, am Beispiel der Arbeit der ADA auf.

Die wirtschaftliche Entwicklung des Elsass – seit dem 19. Jahrhundert von
Maschinenfabrikation, auch Chemie, Druck und Textil gekennzeichnet – leidet
seit der Nachkriegszeit unter Abnahme der Altindustrie. Seit den 50-er Jahren
wirkt die ADA als Instrument der Restrukturierung und offensiven Standort- und
Ansiedlungspolitik im Elsass. Bis Anfang der 80-er Jahre sei die Investorensuche
v. a. auf die Schweiz und Deutschland gerichtet gewesen, anschließend wurden
die Akquirierungsbemühungen verstärkt und Büros in Südamerika, USA, Japan,
Canada, China, Süd-Korea, London und München gegründet. Nicht zuletzt auf
Grund der Bemühungen der ADA stellen ausländische Unternehmen im Elsass
rund 45% der Arbeitsplätze, davon entfällt die Hälfte auf deutsche Unternehmen,
zu 20% Schweizer Unternehmen.

Die Philosophie „den Strukturwandel selbst in die Hand zu nehmen“ hat sich auch
die Wirtschaftsförderung in Lörrach, die durch ihre integrative Trägerstruktur
unter Einschluss der Gewerkschaften auffällt, zu eigen gemacht und ein regio-
nales Impulsprogramm für die Region aufgelegt. Grundgedanke dabei: Projekte
statt großer Wurf und Vernetzung in Cluster.

Als Promotor der regionalwirtschaftlichen Entwicklungen versteht sich die Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft der Wirtschaftsregion Freiburg, FWT, die mit
Projekten zur Vermarktung des Gewerbeparks Breisgau, die Mitarbeit bei der
Umsetzung der Standortinitiative Hochschwarzwald, Ansiedlungsmaßnahmen im
BioTech Park, Präsentationen auf überregionalen Messen, die Umsetzung von
Gründerzentren in der Wirtschaftsregion, die Stärkung des Dienstleistungssektors
vorantreibt. Zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit koope-
riert die Wirtschaftsregion Freiburg mit anderen Wirtschaftsförderern im Rahmen
der Regio TriRhena.

Als Standort zahlreicher überregional bedeutsamer Gesundheitseinrichtungen und
Kurorte sei die Wirtschaftsregion Freiburg prädestiniert, den weiteren Struktur-
wandel im Gesundheitswesen aktiv mitzugestalten und an dem langfristigen
Wachstum der Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen zu partizipieren, so
Irene Ulrich von der FWT. Sie will deshalb die Wirtschaftsregion Freiburg ver-
stärkt als Gesundheitsregion positionieren, neue private Angebote und Anbieter,
z. B. private Träger und Akutkliniken, für die Region gewinnen. Mit der Organi-
sation von Kooperationen und Netzwerken zwischen Partnern aus stationärer und
ambulanter Medizin, pharmazeutischer Industrie und Medizintechnik, Tourismus,
Sport und Freizeit sowie Landwirtschaft und Ernährung wird die Wirtschafts-
region die Entwicklung nachfrage- und zukunftgerechter Strategien für den
Gesundheitsmarkt anregen.

Das ökologische Innovationspotenzial ist ein weiterer wichtiger Standortvorteil
der Wirtschaftsregion Freiburg. So hat die Industrie und Handelskammer Frei-
burg eines der ersten Umweltreferate eingerichtet, das regelmäßige Gespräche zu
Themen umweltorientierter Innovation durchführt, Umweltarbeitskreise mit Fir-
men veranstaltet und die Wirtschaft bei Öko-Audit-Projekten betreut. Die Hand-
werkskammer verfügt über ein eigenes Umweltzentrum. Auf dieser Grundlage
sind zahlreiche Institute, Forschungsstätten und technische Einrichtungen sowie
Produktions- und Consulting-Kapazitäten entstanden, die die Umweltwirtschaft
der Region ausmachen. Große Teile der Landwirtschaft der Wirtschaftsregion
sind bereits ökologisch ausgerichtet. So gehören zur hier wichtigen Weinwirt-
schaft bereits mehr als 100 ökologisch orientierte Winzer.
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Dass die Region insgesamt bei der Vernetzung und grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit weit fortgeschritten ist, belegt v. a. das Wirtschaftsforum, das einen
Zusammenschluss der drei gewerblichen Kammern der Wirtschaftsregionen
Ortenau, Freiburg und Drei-Länder-Region bildet, ein Leitbild entwickelt hat und
vor allem projektorientiert über das Medienforum Oberrhein, Softwareforum
Oberrhein, eine trinationale Industrie-Kontaktbörse etc. arbeitet.

Gelebte grenzüberschreitende Zusammenarbeit präsentierte auch Martin Lamm,
Präsident der Handwerkskammer Freiburg. 1996 hat die HWK Freiburg zusam-
men mit den HWK Karlsruhe, Pfalz und Elsass das durch die EU im Rahmen
Interreg II geförderte grenzüberschreitende Beratungsnetz für das Handwerk
gegründet, dessen Ziel es ist, grenzüberschreitend tätige Handwerksbetriebe im
Grenzraum Deutschland zu Frankreich zu beraten und zeitnah informativ zu
unterstützen. Außerdem wird die grenzüberschreitende Zusammenarbeit u. a. über
Französischkurse, Lehrlingsaustauschprogrammme vorangetrieben. Das Projekt
Euregio-Zertifikat biete Auszubildenden die Möglichkeit, während ihrer Ausbil-
dung ein mehrwöchiges Praktikum im grenznahen Ausland zu machen.

In Freiburg befinden sich die meisten und modernsten Anlagen und Demon-
strationsobjekte zur Nutzung der Sonnenenergie. Freiburg verfügt über die ein-
zige Produktionsanlage Deutschlands zur Herstellung von Solarmodulen (Solar-
fabrik). Darüber hinaus ist Freiburg Sitz des Weltdachverbandes der Solarenergie
(ISES). Die Solar-Region Freiburg ist an der Expo 2000 mit 7 Leitprojekten
beteiligt.

Im solarthermischen Bereich gebe es deutliche Zuwachsraten, das Handwerk
bilde hier stark aus. So habe die HWK Freiburg aus dem Solarbildungszentrum
heraus die Initiative „Aus- und Weiterbildung regenerativer Energien“ ins Leben
gerufen, mitbeteiligt seien die FH Basel, die Solarfabrik, das Fraunhofer-Institut
für Solare Energiesysteme und die Internationale Solarenergie-Gesellschaft, so
HWK-Präsident Lamm. Das durch diese grenzüberschreitende Kooperation
gesammelte Know-how sei für Projekte in diesem Bereich nutzbar.

Die Entwicklung der regenerativen Energien müsse durch konsequente Altbau-
modernisierung abgestützt werden, die von erheblicher Bedeutung für das Bau-
und Ausbauhandwerk sein könne. Das Auftragsvolumen einer energetischen
Sanierung in BW betrage rund 50 Mrd. DM. Vor diesem Hintergrund habe die
HWK Freiburg eine Gruppe von Handwerkern unterstützt, die mit der Stadt Frei-
burg die sogenannte Energieagentur Regio Freiburg aufbaue. Diese arbeite mit
einer Partneragentur in Müllhausen und Basel zusammen. Erklärtes Ziel dieser
Agenturen sei es, den Altbausanierungsmarkt mit erschließen zu helfen. Wichtig
sind dazu auch die Programme der Landesregierung u. a. Energiediagnosen von
1- und 2-Familienhäusern und Impulsprogramm Altbausanierung.

Gerade in der Altbausanierung seien die Betriebe massiv mit der Kundenforde-
rung nach Dienstleistungen aus einer Hand und gewerkeübergreifender und neu-
traler Beratung konfrontiert.

Auch dem Thema Gebäudemanagement käme wachsende Bedeutung zu. Schät-
zungen zufolge betrage der Markt ca. 80 Mrd. DM jährlich. Dies stelle die kleinen
Familienbetriebe allerdings vor Probleme, da sie diese Leistung in der jetzigen
Struktur nicht erbringen könnten. Hier seinen neue Kooperationsmodelle gefor-
dert, wie z. B. Aktiengesellschaften, um bundes- oder europaweite Gebäude-
management-Dienstleistungen anbieten zu können.

Das trinationale Biovalley (Südbaden, das Elsass und die Westschweiz) verfügt
über eine einmalige Infrastruktur, fünf Hochschulen, sechs Nobelpreisträger,
einen trinationalen postgraduate-Studiengang Bio-Ingenieur, große Unternehmen
der Life Sciences wie Novartis, Dupont, Aventis und die größte Dichte der mole-
kularen Chemie.

Sie wurde ursprünglich „aus der Not geboren“, als vor einigen Jahren die Life-
Science-Konzerne abwanderten. Zielsetzung dabei: ein Cluster ähnlich dem
Silicon Valley zu entwickeln. In USA gebe es im Unterschied zu Europa
Gesprächs- und Austauschkultur, social network, einen regen Austausch
zwischen Forschung und Wirtschaft, Naturwissenschaftler würden auch betriebs-
wirtschaftlich geschult, Kontakte kämen auf informelle Art und Weise zustande.
Ziel sei es daher gewesen, ein Netzwerk aufzubauen.
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1986 wurde mit einer Diskussionsrunde zu dem Thema „Biovalley am Oberrhein
-Vision, Realität oder Illusion“ begonnen. Resultat: ein grenzübergreifendes
Promotion-Team, das aus der Universität, Wirtschaft und Wirtschaftsförderung
heraus Projektgruppen initiierte. Zuerst habe man Stammtische zur Vernetzung
geschaffen. Auf der elsässischen Seite habe man eine Plattform gegründet, auf
schweizerischer und deutscher Seite alte Plattformen genutzt. In der Region sind
heute rund 300 Life-Science-Firmen. Damit nach dem Vorbild von Silicon Valley
eine Katalysator-Wirkung erzielt werden könne, müsse man aber rund 700 Fir-
men in der Region bündeln. Größtes Entwicklungshemmnis seien die Egoismen
der Netzwerkbeteiligten.

Georg Endress problematisierte, dass BW die Technologieführerschaft an Bayern
und Nordrhein-Westfalen verloren habe. Standortprobleme lägen v. a. in mentalen
Defiziten wie fehlender Vision und Innovation, Mobilitäts- und Kommunika-
tionsdefiziten, Risikoscheu und fehlender Beteiligungskultur. Defizite gebe es
auch beim Technologietransfer, weil die Prüfungskosten des neuentwickelten
Produktes so hoch seien und die Entwickler somit oftmals gezwungen, ihr
Produkt an Großunternehmen zu verkaufen.

16.4.5. Neckar-Alb

Der Strukturwandel im Bereich Textil und Maschinenbau spiegelt sich im Zol-
lern-Alb-Kreis besonders deutlich mit überproportionalen Arbeitslosigkeitszahlen
und rückläufigen Betriebszahlen wider. Der Anteil der Beschäftigtem im produ-
zierenden Gewerbe ist mit 60 % deutlich höher als in vergleichbaren Regionen,
während der Anteil des Dienstleistungsgewerbes mit 40 % weit unter dem
Landesdurchschnitt liegt und leicht rückläufig ist.

Eine Standortinitiative wurde vor etwa 5 Jahren von den Kammern mit den drei
Landräten der Region ins Leben gerufen. Erster Schritt war eine Studie der
Prognos AG mit dem Ziel, konkrete Handlungserfordernisse und Maßnahmen
herauszuarbeiten, um die Region aus eigener Kraft zu stärken. Heute sind über
150 Persönlichkeiten in 16 Arbeitskreisen und Expertengruppen aktiv. Die Initia-
tive wurde auch vom Wirtschaftsministerium als vorbildlich gewürdigt. Beispiele
der Arbeit sind die Expertengruppe Steuerberater und Berater, die die mentale
Einstellung dieser Berufsgruppe insbesondere jungen Unternehmen gegenüber
verbessern sollte, oder die Bankengruppe, die eine Diskussion zur offensiven För-
derung von Existenzgründern führen sollte, mit dem Ziel, eine Wagniskapital-
gesellschaft für die Region ins Leben zu rufen. Diese sei schließlich über die
Kreissparkasse Reutlingen als erste echte Wagniskapitalgesellschaft in Baden-
Württemberg gegründet worden.

Als Erfolgsmodell bezeichnete HWK-Hauptgeschäftsführer Haas den Ver-
waltungslotsendienst bei den Baugenehmigungsbehörden. Die Region sei
federführend im Bereich der Stromeinkaufsgemeinschaften als erste Region
aufgetreten.

In der Region gibt es einen engen Zusammenschluss der Weiterbildungsträger in
der Weiterbildungsinitiative Neckar-Alb, die mit einer Abstimmung des
Programms und Weiterbildungsmessen sowie Expertenaustausch zur Qualitäts-
verbesserung und Werbung beitragen, so IHK-Geschäftsführer Dr. Hermann.

Der „Patient“ ist vor allem der Zollern-Alb-Kreis und wird dieses noch lange
bleiben, so Bertram Eydner, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Zollern-
Alb-Kreis.

Handlungsbedarf sah Eydner in der Entwicklung von Anreizsystemen, um inno-
vative wachstumsversprechende Unternehmen anzusiedeln. In erster Linie sei
aber die Bestandspflege wichtig. Hierzu habe man ein Konzept entwickelt, das
über ADAPT gefördert werde und eine Begleitung für selbstgewählte Projekte
von Unternehmen gewährleiste. Als Handlungsempfehlung gab Eydner, insbeson-
dere Gewerbeareale mit eigenem speziellem, regional bezogenem Profil zu ent-
wickeln.

16.4.6 Mittlerer Neckar

Das Stärken-Schwächen-Profil auf der Basis der Ergebnisse zweier Studien stellte
Reichardt, GF der IHK Region Stuttgart, und Regionaldirektor Dr. Steinacher vor.
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Im Benchmarking der leistungsstarken deutschen und europäischen Regionen be-
legt die Region „Mittlerer Neckar“ als „Existenzgründungsfreundliche Region“
europaweit den ersten Platz.

Die Region hat seit 1992 mehr als 117000 Arbeitsplätze verloren, Rationalisie-
rungen im Wege des lean managements setzen sich fort. Probleme bereitet der
vergleichsweise hohe Anteil des produzierenden Gewerbes (48 %) und niedrig
Qualifizierter (215 000) – höchster Anteil eines Ballungsraumes in D.

Unausgeschöpfte Nachfragepotenziale bestehen bei den unternehmensnahen und
haushaltsnahen Dienstleistungen, v. a. für ältere Menschen und wirtschaftliche
erfolgreiche Familien und Singles (Einkaufen, Reinigung, Kinderbetreuung). Die
Stimulierung der Nachfrage für Dienstleistungen könne zusätzliche Beschäf-
tigung schaffen, so Dr. Steinacher. Hierzu gehörten positives Klima, nachfrage-
bezogene Förderinstrumente und Rahmenbedingungen, wie Absetzbarkeit von
Haushaltsleistungen, Schaffung von Dienstleistungspools, Erhöhung der Ange-
botstransparenz und Qualitätsstandards durch Gütesiegelkreation.

Die Region ist stark von Verkehr und Mobilität geprägt, nicht nur durch den
hohen Anteil der Kraftfahrzeugindustrie. Sie verfügt aber nur über eine durch-
schnittliche verkehrsmäßige Erreichbarkeit und es besteht eine Unterversorgung
bei Verkehrsinfrastruktur: 14 % des Landesautobahnnetzes stehen 21% der Ge-
samtfahrleistung gegenüber. Stuttgart 21 sei daher zur Anbindung an europäische
Magistralen dringend erforderlich, so die Experten.

Mit der starken Verkehrsverdichtung und Verdoppelung des Kraftfahrzeugbestandes
in den letzten 20 Jahren sowie der weiter zu erwartende Zunahme der Verkehrsbe-
wegungen kann die klassische Straßenbaupolitik nicht mehr Schritt halten. Neue An-
sätze, die auf Verkehrsreduzierung, Optimierung vorhandener Verkehrsinfrastruktur
und Dienstleistungen für Verkehrsteilnehmer, Telearbeit und -einkauf zielen, sind
gefragt. Die Region hat sich hierfür Kompetenz aufgebaut als Sieger bei Bundes-
wettbewerb Mobilitätstechnologien mit dem Projekt Mobilist (mit 44 Partnern).

Defizite bestehen aus Sicht der Wirtschaftsförderer auch als Messestandort. Die
Landesmesse sei ein Instrument der Zukunftsfähigkeit für Region und Land. Die
Verzahnung zwischen Wirtschaftsförderung und Messe sei erforderlich.

Strategie für die Zukunft müsse sein: Diversifizierung durch neue regionale
Cluster neben Automobilindustrie, Maschinenbau, Elektrotechnik, insbesondere
im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien und Mobilitäts-
dienstleistungen durch gute Rahmenbedingungen, neben Verbesserung der Ver-
kehrs- und Wirtschaftsinfrastruktur.

Daneben unterstützt die IHK mit einer Auftragsberatungsstelle durch die Zube-
nennung bei beschränkten Ausschreibungen – als Gemeinschaftsleistung aller
Kammern – KMU dabei, Aufträgen der öffentlichen Hand – immerhin ein Auf-
tragsvolumen von 400 Mrd. DM national und 1,5 Bill. DM europaweit – zu par-
tizipieren.

Lohnniveau, Mieten und Grundstückspreise sind in der Region Stuttgart über-
durchschnittlich hoch, so Frank Falk, Geschäftsführer der Handwerkskammer
Stuttgart. Um Kostennachteile auszugleichen, müssten die Betriebe daher besser
und schneller sein. Die Kammer unterstütze Betriebe dabei, einen Mehrwert zu
bieten und neue Wertschöpfungsketten zu entwickeln. Die Handwerkskammer
bietet gemeinsam mit der WRS Betrieben eine kostenlose Präsenz auf dem
online-Marktplatz Region Stuttgart an. Mit solchen Angeboten will die Kammer
Transparenz über Anbieter schaffen, Firmen aber auch den Nutzen und Anwen-
dungsmöglichkeiten der neuen Medien nahe bringen. Mit Telelearning führe man
zum europäischen Computer-Führerschein. Das LEONARDO-Projekt vermittle
jungen Handwerkern internationales Wissen über ein Praktikum in der Toskana.
Mit den Projekten „Dienstleistungen für das 21. Jahrhundert“, ICOM und ZOF
will die Handwerkskammer die Problemlösungskompetenz der Betriebe stärken.
Künftig seien innovative Dienstleistungen, Problemlösungen und Komplett-
leistungen gefragt – die Betriebe müssten dafür auch Kooperationen eingehen und
neue Methoden des Projektmanagements lernen, z. B. im Bereich Facility
Management oder Contracting von Wärmelieferungen. Gemeinsam mit der IHK
wird außerdem ein Erfinderzentrum Region Stuttgart betrieben. Ziel ist eine ganz-
heitliche Patent- und Erfinder-Beratung mit Patentanwälten für KMU.
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Im Landkreis Göppingen wurden bisher über 120 Projekte angestoßen, eine
Erfaplattform „Forum Idee“ für ca. 50 Patentinhaber geschaffen. Symposien, ein
Innovationspreis, und das Forum Kontakt (Kontaktmesse) runden das Instrumen-
tarium ab. Der Landkreis Esslingen hat sich besonders mit einem Life Science
Zentrum und dem Sieg beim Media@Komm-Wettbewerb einen Namen gemacht.

Aufgabe der regionalen Wirtschaftsförderung sei neben Standortmarketing v. a.
der Standortdialog, regionale Kooperationen und Verbünde zu entwickeln, Syner-
gien herzustellen, aber auch Zugang zu EU-Mitteln zu schaffen. Die hoheitliche
Ebene sei v. a. aber auch nötig für die Entwicklung von Zukunftstechnologien,
wie das Projekt Mobilist, die Förderung interkommunaler Gewerbegebiete und
Projekte, die Unterstützung der Landesmesse, Schwerpunkt- und Regionalkonfe-
renzen zur regionalen Identitätsbildung.

16.4.6.1 Wettbewerb Innovations- und Kompetenzzentren der Region Stuttgart

Auch die Zukunftsvorsorge der Wirtschaftsförderung soll bestmögliche Zukunfts-
bedingungen für Unternehmen herstellen, so Dr. Walter Rogg, Geschäftsführer
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Stuttgart (WRS), der die wach-
sende Bedeutung der Netzwerk- und Konsensbildung unterstrich. Technologie-
sprüngen – nicht nur bei der Brennstoffzelle – kann nur mit Kooperation und offe-
nen Netzwerken begegnet werden. Künftig wichtigste Aufgabe der Wirtschafts-
förderung seien daher Standortdialog bzw. eine Kultur des Dialogs und der
Kooperation zu entwickeln. Hinzukommen müssen neue Formen der Wirtschafts-
förderung, nötig zur Entwicklung örtlicher Standortfaktoren. Um Innovation
schneller zu machen, fördert die Region derzeit einen Wettbewerb zur Standort-
analyse, Entwicklung regionaler Entwicklungskonzepte, Clusters und Kompetenz-
zentren. Dies sei ein dezentraler, empirischer Ansatz von unten. Für die Zukunfts-
offensive Erwin III sei die Förderung von Kompetenzzentren maßgeblich geeig-
net auf Grund dieses Grundsatzes und der Gemeinnützigkeit der Projekte.

Globalisierung und Regionalisierung sind nach Auskunft von Herrn Dr. Rogg eng
miteinander verbunden. Kooperationslösungen, d. h. betriebliche Kooperationen
und die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungsinstituten seien zuneh-
mend nötig, um KMU bei steigendem Innovationsdruck wettbewerbsfähig ge-
genüber den großen Unternehmen zu halten. Kurze Wege, informell organisierte
Wissens- und Kommunikationsstrukturen, Flexibilität, die Fähigkeit zum internen
Know-how-Transfer sowie die Integration des vorliegenden Wissens gewinnen an
Bedeutung. In diesem Sinne müsse eine entwickelte Region sich auf Kernkompe-
tenzen besinnen, vorhandene innovative Potenziale möglichst optimal nutzen und
vernetzen. Dafür komme es entscheidend darauf an, innovative Netzwerke aus
Dienstleistern, Produktionsunternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen zu
initiieren und zu fördern, um Innovationen und Wissensvorsprünge zu gewähr-
leisten. Mangelnde Informationen über die Einsetzbarkeit von Innovationen und
Intransparenz neuer Technikkonzepte zeigen sich dagegen häufig als Hemmnisse
bei der Diffusion. Zudem gestaltet sich die externe Beschaffung von Ressourcen
vor allem für KMU häufig aufwändig und schwierig. Ein Ansatz zur Lösung
dieses Dilemmas ist der Aufbau von Regionalen Kompetenz- und Innovations-
zentren, wodurch sich die zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit notwendigen
vernetzenden Kooperationen zwischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen
und regionalen Akteuren in Form regionaler Netzwerke intensivieren und ver-
stetigen lassen.

Zur Förderung dieses Ansatzes beschloss der Verband Region Stuttgart die
Durchführung eines Wettbewerbs „Innovations- und Kompetenzzentren in der
Region Stuttgart“, der von der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart durchge-
führt wurde. Teilnahmeberechtigt waren alle 179 Städte und Gemeinden der Re-
gion Stuttgart.Beworben haben sich mit Projektvorschlägen 16 Kommunen unter
Beteiligung von 180 Unternehmen, 39 Forschungsinstituten und 14 Verbänden
und Vereinen. Die Region setzt 4 Mio. DM bis 2002 zur Umsetzung ein. Zielset-
zung seien sich selbst tragende Initiativen aus der Region. In der ersten Phase
werden die vorgelegten Anträge durch Fachgutachten des Beirats bewertet, Über-
schneidungen, Schnittstellen und Ansatzpunkte für Bündelung identifiziert.

In einer 2. Phase erfolgt eine Detaillierung und Umsetzung der Konzepte. Die
regionalen Innovations- und Kompetenzzentren sollen finanzielle und geldwerte
Mittel (Beratung, Kontakte, Öffentlichkeitsarbeit, Expertendatenbank) erhalten
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und begleitet werden, um mit beschränktem Fördermitteleinsatz größtmögliche
Synergien, geeignete übergeordnete Konzepte und weitere Fördermittel-
erschließung und damit Sicherung und Controlling der weiteren Umsetzung zu
erreichen. Die Projekte beziehen sich auf die Cluster Maschinenbau/Verfahrens-
technik, Mobilität, Umwelt, Energie, Biotechnologie, Dienstleistung, IuK-Tech-
nologien und Neue Medien. Projektbeispiele sind der Brennstoffzellenzulieferer-
Park in Kirchheim u.T. und das Kompetenzzentrum Brennstoffzelle in Stuttgart,
Solare Technologien und Energiedienstleistungen in Marbach, Facility Manage-
ment in Geislingen, Telematik/Mobil Computing in Filderstadt, Mechatronik in
Göppingen, Kompetenzzentrum Umwelttechnik, Stuttgart, das Life Science
center in Esslingen, das Kompetenzzentrum Logistik in Kornwestheim und das
Kompetenzzentrum Technische Textilien in Denkendorf. Eine Entscheidung über
die Mittelverteilung findet auf Basis eines Rankings der vorgelegten Anträge
statt. Zielsetzung sei es insbesondere, das regionale Konzept mit Landesmitteln
künftig zu verstärken.

Regionen definieren sich nach Aussage von Herrn Rogg nicht entlang von Regio-
nalverbänden, sondern als Standräume. Regionen sollten zudem insbesondere an
Technologien und Stärken festgemacht werden und nicht an Verwaltungszustän-
digkeiten. Baden-Württemberg verfüge über eine polyzentrische Struktur.

16.4.7. Mittlerer Oberrhein

Nach Angaben von Hans-Peter Mengele, Hauptgeschäftsführer der IHK Karlsruhe,
ist die Struktur- und Konjunktur-Krise in der Region Mittlerer Oberrhein überstan-
den. Die „TechnologieRegion Karlsruhe“, ein 1987 gegründetes Netzwerk der
regionalen Gebietskörperschaften, liege bei der Bruttowertschöpfung hinter der
Region Stuttgart auf Rang zwei und sei im Wachstum sogar Spitzenreiter. Die
Wirtschaftsstruktur sei klar von kleinen und mittleren Betrieben dominiert.

Frühe Entscheidung und Konzentration auf die technologische Entwicklung und
Initiativen im IT-Bereich seien im Raum Karlsruhe bereits in den 80-er Jahren –
einer Zeit der Technikfeindlichkeit – getroffen worden. Die weitsichtige Entschei-
dung, ein Leitbild als Technologieregion zu entwickeln, habe sich ausgezahlt und
einen Innovationsprozess in Gang gesetzt. Ein enges Geflecht von Industrie und
Wissenschaft habe sich zwischenzeitlich gebildet und bedürfe weiterhin der Orga-
nisation und Moderation. Beispiele für das hohe Innovationspotenzial seien die
Karlsruher Informatikkooperation und die Karlsruher Produktionskooperation,
das Cyberforum, die Initiative KEIM sowie in jüngster Zeit ein Gründerverbund
an den Hochschulen. Die vor 15 Jahren gegründete Technologie-Fabrik habe vor
kurzem in einem europäischen Benchmarking Platz 1 belegt. Dabei spiele die sehr
gute Ausstattung mit Universitäten, Fachhochschulen und Forschungseinrichtun-
gen eine gewichtige Rolle. Investitionen in die Wissenschaftsinfrastruktur der
Technologieregion sei gut angelegtes Geld, zumal die meisten Innovationen und
Existenzgründungen mittlerweile aus der IT-Branche stammten. Der Vorsprung
im Bereich der Innovationsförderung sei allerdings kein Ruhekissen, und es
komme verstärkt darauf an, die Innovationspotenziale weiter auszubauen. Ein
Zusammenwirken mit dem Land sei vor allem notwendig beim Ausbau der
öffentlichen Infrastruktur, insbesondere der Hochschulen.

Mit dem Cyberforum e.V. präsentierte Prof. Wolfgang Klose ein praxisbezogenes
Netzwerk für Existenzgründer. Der Verein hat 510 Mitglieder und arbeitet
gemeinnützig. Er bietet insbesondere Erstberatung sowie Begleitung in Verbin-
dung mit etablierten Einrichtungen und ein Netzwerk für Existenzgründer. Beglei-
tet werden derzeit rund 120 laufende Gründungsvorhaben. Im Cyberforum wirken
Wirtschaft, Kommunen und Bildungsinstitutionen mit. In jüngster Zeit wird auch
verstärkt in Kombination mit dem Gründerverbund gearbeitet. Lehrlinge werden
im Tandembetrieb in jungen und alten Unternehmen ausgebildet, was sich bestens
bewährt hat, da alteingesessene Unternehmen so von den Neuerungen im IT-
Bereich profitieren können. Teil der Beratung von Existenzgründern sei es aller-
dings auch, gegebenenfalls abzuraten, wenn das Konzept nicht stimme. Die Zahl
der fehlgeschlagenen Gründungen ist dementsprechend gesunken.

16.4.8. Donau-Iller/Bodensee-Oberschwaben.

Die Hauptgeschäftsführer der beiden Industrie- und Handelskammern in der
Region, Otto Sälzle und Helmut Schnell, zeichneten ein überwiegend positives
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Bild der Region. Stärken und Potenziale der ländlich geprägten Region Ober-
schwaben liegen in der kleinstbetrieblichen Struktur und der Branchenvielfalt mit
überdurchschnittlichem Anteil an Dienstleistungsarbeitsplätzen sowie Zuwächsen
bei Beschäftigung (9,7 %) und Bruttowertschöpfung. Überproportional ist auch
nach wie vor der Anteil der Landwirtschaft, insbesondere auch der Haupterwerbs-
betriebe: über 25 % der über 30 ha-Betriebe liegen in beiden Regionen. Einen
Standortvorteil hat die „junge Region“ (22 % der Bevölkerung unter 18 Jahren)
auch durch eine positive Bevölkerungsentwicklung und hohe Ausbildungsbereit-
schaft und ein damit verbundenes hohes Arbeitskräftepotenzial. Mit 4,5 %
Arbeitslosigkeit herrscht praktisch Vollbeschäftigung.

Im Bereich des Tourismus finden sich TOP-Angebote oberschwäbischer Gastro-
nomie und des Kurbereichs. Gleichzeitig bestehen Auslastungsprobleme. So liege
die Auslastung in den Gasthäusern nur bei 40 %. Die Eigenvorsorge müsse aber in
Zukunft eine noch größere Rolle spielen, besondere Programme, z.B. für An-
gehörige entwickelt werden.

Ursachen der Stärken lägen v. a. in der traditionellen Selbstständigenmentalität,
Fleiß und Motivation der Menschen. Ein Großteil der Unternehmen sind aus dem
Handwerk (30 % Anteil) und der Landwirtschaft entstanden. Die Entfernung des
Raums habe traditionell zur Suche auswärtiger Abnehmer Anlass gegeben. Ein
Großteil der Betriebe exportiere und habe hohe Marktanteile in Nischen, so Otto
Sälzle.

Entwicklungshemmnisse und Wettbewerbsnachteile bilden Verkehrsprobleme,
große Konkurrenz im Tourismusbereich und Defizite im Bereich der angebots-
seitigen Vermarktung, der Finanzierung von Kleinbetriebe v. a. in der Gastrono-
mie, Fachkräftemangel und fehlenden Kettenbetrieben. Handlungsbedarf wurde
daher aus Sicht der Hauptgeschäftsführer v. a. in der Verbesserung der Infrastruk-
tur gesehen. Das Dorf solle nicht mehr nur als Fachwerk erhalten werden, sondern
auch Gewerbe in Höfen gefördert werden. Kooperation v. a. im Bereich der Ver-
marktung sei notwendig.

Schwerpunktaktivitäten der Kammern liegen im Bereich Messeförderung und
Service für den Mittelstand: z. B. das Elektronic Commerce Zentrum Kecos, das
Friedrichshafener Kommunikations- und Softwarezentrum, ein Runder Tisch mit
Banken und die Initiative Südbahn. Eine Tourismusstudie soll bisher unaus-
geschöpftes Potenzial auch in seeferneren Regionen erschließen helfen, mittels
Definition von Zielgruppen und besserer Vermarktung.

Die örtlichen Vermarktungsansätze bleiben auf Grund ihrer Kleinteiligkeit für
Touristen oftmals uninteressant. Stattdessen müsse die Markenplatzierung Boden-
seetourismus vorangebracht werden.

16.4.9. Ostwürttemberg

Ostwürttemberg umfasst eine Fläche von knapp 2150 km2 und sei damit fast so
groß wie das Saarland. Von 190 000 Erwerbstätigen seien insgesamt 48 % im pro-
duzierenden Gewerbe, vor allem in der Metallindustrie und Fahrzeugindustrie
tätig, 13 % in Handel und Verkehr, 36 % in sonstigen Wirtschaftsbereichen. Es
bestehe ein Nachholbedarf bei den Dienstleistungen. Den starken Wandel zeige
am besten die Landwirtschaft. Vor mehr als 30 Jahren waren noch 20 % dort tätig,
heute sind es nur noch 3%.

Der Mittelstand ist das Rückgrat der Region. Von insgesamt 21 000 Unternehmen
der Region gebe es nur 27 mit mehr als 500 Beschäftigten. Die Region zeichnet
sich durch eine besondere Innovationsstärke aus: Bei der Förderung von einzel-
betrieblichen FuE-Vorhaben und bei der Patentdichte belegt sie einen Spitzen-
platz.

Ein Vorteil bestehe insbesondere darin, das, ausgehend von Großbetrieben,
Cluster organisch gewachsen seien. Das hervorragendste Beispiel aus der Ge-
schichte der Region ist dabei die Papiermaschinenindustrie seit 1846. Für die
struktur- und regionalpolitische Arbeit empfahl Hauptgeschäftsführer Moser:
Dort, wo bereits eine hohe Kompetenz vorhanden sei, bestünden gerade für kleine
und mittlere Unternehmen gute Entwicklungschancen. Outsourcing sei hierbei
gleichermaßen wichtig wie klassische Neugründungen. Kompetenzzentren könn-
ten durch horizontale und vertikale Ergänzungen zu Clustern ausgebaut werden.
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Hierzu gehöre auch insbesondere die Versorgung mit spezialisierten Fachkräften
nicht nur im Bereich der Facharbeiter und Ingenieure, sondern auch mit Experten
aus vor- und nachgelagerten Bereichen. Die Region zeichne sich insbesondere
durch ein starkes Wachstum im Bereich der Ausbildungsplätze aus. Sie rangiere
bundesweit auf Platz 5 und liege in Baden-Württemberg an der Spitze.

Die Idee von Kooperationen und Netzwerken sei in der Region bereits vor Jahren
aufgegriffen und in eine umfassende Zukunftsinitiative eingebracht worden. Alle
lokal- und regionalpolitischen Akteure seien daran beteiligt, professionell unter-
stützt bei der Analyse und der Erarbeitung von Projekten durch ein weltweit täti-
ges Beratungsunternehmen.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Ostwürttemberg versucht seit drei
Jahren Wirtschaftsförderaktivitäten zu unterstützen und regional zu bündeln,
Standortmarketing für Ostwürttemberg und Hilfestellung für Unternehmen zu ge-
ben und damit die Entwicklung der Region positiv zu unterstützen. Von Anfang
an hat sie sich mit der Frage der Bedeutung von Kooperation und Netzwerken für
die Entwicklung der Region beschäftigt, im Zusammenhang mit dem Netzwerk
der kommunalen Wirtschaftsförderer und durch Aufbau regionaler Initiativen und
Netzwerke, z. B. für Existenzgründer oder auch im Designbereich. Erfahrungen
zeigten, dass bisher Defizite im Bereich des Zusammenfindens von potenziellen
Kooperationspartnern, der Nutzung von Kooperationsbörsen, wie auch generell
der Kooperation im Bereich IuK und im Handwerksbereich bestünden. Wichtige
Voraussetzungen bilde daher Transparenz über geeignete Kooperationspartner,
Sensibilisierung über die Bedeutung, Hilfen für die Gestaltung von Kooperations-
projekten.

Herr Dr. Richter stellte die regionale Existenzgründungs- und KMU-Initiative
PEGASUS als Katalysator für Existenzgründer vor. Damit solle ein neues Klima
für Existenzgründer zur Stärkung des Wirtschaftsstandort Ostwürttemberg ge-
schaffen werden. PEGASUS verstehe sich als Selbsthilfeorganisation. In Verbin-
dung mit einem beratenden Verein erfahrener Praktiker aus allen Wirtschaftsbe-
reichen werde v. a. Beratung und Coaching, Kontaktvermittlung, Expertenwissen
und regionales Beteiligungskapital vermittelt. Der Verein wirkt flächendeckend in
Ostwürttemberg. Die Geschäftsführung liegt bei der IHK. Eine Art Gütesiegel er-
möglicht Zugang zu Kapital. Nach der Erstberatung erfolgt eine Empfehlung an
den Anlagenausschuss. Der Fonds wird dann Teilhaber auf Zeit, verbunden mit
einem Mitspracherecht und Begleitung.

16.4.10. Nordschwarzwald

Das Alleinstellungsmerkmal der Zukunftsregion Nordschwarzwald sei die Ver-
einigung von Wirtschaft, Kultur und Landschaft in einer idealen Symbiose wie in
sonst keiner anderen Region. Die Wirtschaft der Region sei gleichzusetzen mit
dem Mittelstand. Von den Mitgliedsfirmen der IHK hätten 98,7 % weniger als 50
Beschäftigte. Von den mehr als 180000 sozialversicherungspflichtig beschäftig-
ten Arbeitnehmern arbeiteten etwa 51 % im produzierenden Gewerbe und 48 %
im gesamten tertiären Sektor. Der Rest sei in der Land- und Forstwirtschaft be-
schäftigt. Die Region sei damit überdurchschnittlich industriell geprägt.

Die positive Entwicklung sei auf die Vielfalt der Branchen und Technologien
zurückzuführen. Eine herausragende Kompetenz weise die Region bei der Präzi-
sionsfertigung und beim Handling von Kleinstteilen auf. Dies sei – im Sinne von
Clustereffekten – zweifelsfrei auf die Traditionsindustrie Schmuck und Uhren
zurückzuführen, die im nördlichen Teil der Region, insbesondere in Pforzheim,
beheimatet sei. Viele Hidden Champions fänden sich aber auch in den südlichen
Landkreisen Calw und Freudenstadt. Hier befinde sich gleichzeitig das größte
zusammenhängende Waldgebiet des Landes und eine Vielzahl an Heilbädern,
Kur- und Erholungsorten. Dem Tourismus komme als Wirtschaftsfaktor eine
besondere Bedeutung zu. Der Nordschwarzwald sei das zweitgrößte Tourismus-
gebiet des Landes Baden-Württemberg. Die Attraktivität der weichen Standort-
faktoren trage dazu bei, dass die Region über das fünfthöchste Bevölkerungs-
wachstum in Deutschland verfüge. In gut 20 Jahren habe die Bevölkerung von
488 000 auf 583 000 um fast 100 000 zugenommen.

Die „Zukunftsregion Nordschwarzwald“ sei eine Region der Mitte mit zentraler
Lage in Baden-Württemberg. Sie sei geradezu ein Musterbeispiel der gewollten
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Vereinigung ehemals württembergischer und badischer Gebiete. Ein wesentlicher
Vorteil der Mittellage liege außerdem darin, dass man sowohl kostenmäßig als
auch verkehrsmäßig günstige Gewerbeflächen anbieten könne. Die Zukunfts-
region Nordschwarzwald habe als Raum für die Zukunft ein Leitbild formuliert
und definiere sich nicht aus der Randlage als Anhängsel von anderen Regionen,
sondern aus der Mitte „als das Beste vom Sandwich“. Ziel sei es, die vorhandenen
Kräfte in der Region zu bündeln. Die Neustrukturierung der Wirtschaftsförder-
gesellschaft Zukunftsregion Nordschwarzwald und der regionalen Wirtschafts-
konferenz seien hierfür zwei Meilensteine. Das wichtigste Projekt der WFG sei
derzeit eine Werbekampagne, die das primäre Ziel des Innenmarketings verfolge.
Die WFG verfüge über eine hocheffiziente Netzwerkarbeitsorganisation und ihre
Kopfstelle, die Telegis GmbH in Sternenfels, sei 24 Stunden erreichbar und in
Kürze via Webkamera auch in bildlicher online-Verbindung zum Kundenservice-
Center der IHK Nordschwarzwald, einem Callcenter mordernster Ausrichtung.

Absolutes High-light der regionalen Offensive stelle die regionale Wirtschafts-
konferenz dar, die erstmals am 3. Mai in Nagold stattfinden werde. Sie stelle ein
Bündnis für den regionalen Mittelstand dar und werde mit selbstverpflichtenden
Resolutionen für die Bereiche der Informations- und Kommunikationstechno-
logien der Aus- und Weiterbildung und der Servicequalität der Kommunen
verbunden. Casper verwies außerdem auf die beiden regionsübergreifenden Kom-
petenzzentren „Europäische Umweltakademie“ sowie „Tourismusakademie“ der
IHK, die als praxisorientierte Weiterbildungseinrichtungen sowie Kommunika-
tionsplattformen, die systematisch ein ganzjähriges Informations- und Dialog-
angebot für den Mittelstand bereithielten.

16.5. Regionalförderkonzepte aus anderen Bundesländern

Roman Noetzel, Projektleiter beim Europabüro für Projektbegleitung, Bonn, in-
formierte über methodische Ansätze und Projekte zur Regionalentwicklung in
Europa unter dem Aspekt der Verknüpfung von bottom up Initiativen, Netz-
werken und Verbünden mit Maßnahmen und Strategien auf politischer Ebene.
Das Europabüro für Projektbegleitung GmbH ist seit 1991 in der europäischen
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik tätig im Bereich der Gemeinschaftsinitiativen
HORIZON, BESCHÄFTIGUNG etc.

Als Beispiele für Projekte zur Regionalentwicklung nannte Noetzel einen Wett-
bewerb zur Umsetzung der lokalen Agenda 21 in Thüringen sowie kostenreduzie-
rende Maßnahmen in Betrieben, erarbeitet in Mühlhausen, die regionale Existenz-
gründungsoffensive Brandenburg sowie einen Bottom-up-Ansatz des Vereins
Natur- und Lebensraum Rhön e.V.

Bedingungen für den Transfer der Ansätze durch Koordination auf die politische
Ebene sei die geeignete Auswahl der Institutionen und Instrumente, Clustering
von Akteuren, Bündelung verschiedener Kompetenzen, gemeinsame Ziele und
Strategien, Aufbau von Steuerungsstrukturen, Erschließung von Ressourcen,
Entwicklung von Qualitätsindikatoren und Kontrollinstrumenten sowie eines
Qualitätsmanagements. Erfolgsfaktoren von Netzwerken seien u. a.: Bündelung
verschiedener Kompetenzen, Meta-Clustering (Vernetzung von Netzen), Bedarfs-
analyse vor Projektbeginn, Einbindung der relevanten, auch kritischen Akteuren,
Kooperationen mit Fach- und Hochschulen, Einsatz von Instrumenten des Wett-
bewerbs, um innovative Ideen zu realisieren und Ergebnisorientierung.

Noetzel empfahl: Netzwerke als geeignete Transmissionsriemen zu nutzen und
Netzwerkmanagement von qualifizierten „Intermediären“.

Nach Angaben von Herrn Dr. Stahl fördert der Strukturwandel eine beständige
Anpassung der Strukturen von Unternehmen. Notwendig seien Kooperationen,
Partnerschaften, Netzwerke, um unterschiedliche Kompetenzen zusammenzubrin-
gen sowie die Vernetzung der Betriebe. Durch Lernen zwischen den Betrieben
entstehe Veränderungsmanagement und neue Schnittstellen zwischen den Betrie-
ben, die zu Neuerungen führten. Auch das Bild der Dienstleister ändere sich und
entwickle sich zu regional und lokal moderierten Netzen. Bildungsdienstleister
müssen daher Betriebe als Partner beraten und neue maßgeschneiderte Konzepte
entwickeln. Dies geschähe bisher nur in Ausnahmefällen. Netze von Dienst-
leistern seien notwendig, um Veränderungsmanagement zu realisieren. Unter-
nehmen müssten lernen, in Netzwerken zu denken. Zielsetzung sei dabei, Institu-
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tionen zusammenzuführen, wie z.B. Banken, Technologieeinrichtungen etc. Neu
sei daran nur die Kooperation und das Netzwerk, um integrierte Lösungen mög-
lich zu machen.

Bottom-up-Netzwerke basierten auf Know-how und Mitteln der Beteiligten. Die
Unterstützung des Landes solle weniger in Geld, denn in Moderation bestehen.
Bisher fehle häufig die Dienstleistungsorientierung bei den existierenden Organi-
sationen und Institutionen. Notwendig seien Partnerschaften zwischen öffent-
lichen und privaten Organisationen zur KMU-Förderung, die eine regionale
Dienstleistungskulisse zu KMU-Modernisierung verfügbar machten. Die Förder-
kulisse sei bisher segmentiert, nicht integriert. Unternehmen dächten dagegen
problemorientiert. Daher seien problemorientierte Fördermöglichkeiten statt
segmentierter Förderkulisse und ein One-stop-shop als Anlaufstelle für KMU so-
wie die Vereinfachung und Transparenz in der Förderung notwendig.

16.5.1. Forum Zukunft Oberfranken – Euregio Egrensis

Frau Dr. Tröger-Weiß stellte das „Forum Zukunft Oberfranken“ und die „Euregio
Egrensis“ sowie deren Regionalentwicklungskonzepte vor. Der nord-ost-
bayerische Grenzraum sei betroffen von einer unterdurchschnittlichen Existenz-
gründungsrate, ungünstiger Erreichbarkeit und einer sinkenden Bevölkerungs-
entwicklung. Erst seit der Grenzöffnung sei eine Stabilisierung der Bevölkerungs-
entwicklung gelungen. Das „Forum Zukunft Oberfranken“ sei 1998 gegründet
worden, um alle regionalen Kräfte, Kommunen, Kammern und Verbände,
regionale Marketinginitiativen etc. zu bündeln. Die Finanzierung erfolge projekt-
bezogen aus dem Bezirk und dem Staatsministerium. Zielsetzung sei es, das
Regionalmarketing zu verstärken und Oberfranken auf die EU-Osterweiterung
vorzubereiten. Der 1. Vorsitzende ist gleichzeitig Kabinettsmitglied (Dr.
Schnappauf). Die Geschäftsführerin wurde aus dem Staatsministerium abgeord-
net. Schwerpunktaktivitäten im „Forum Zukunft Oberfranken“ bilden der Aufbau
eines oberfränkischen Chancenkapitalfonds. Die Erarbeitung des Ideenpools
Oberfranken 2010 habe Oberfranken als europäisches Modell für nachhaltige
Regionalentwicklung zum Ziel. Dieses, aus den Zielen einer nachhaltigen Ent-
wicklung abgeleitete Langfristszenario bilde die konzeptionelle Grundlage der
Arbeit des Forums Zukunft Oberfranken. Beispielhaft dafür stünden das Projekt
„Aktivregion Oberfranken“ mit der Zielsetzung, die Tourismusqualität zu er-
höhen sowie die Unterstützung der High-Tech-Offensive Oberfranken in der
Innen- und Außenwirkung mit professionellem Marketing, insbesondere zur
Schaffung von Arbeitsplätzen im IuK-Bereich. Zukünftige Schwerpunkte sind die
Intensivierung der Vorbereitung auf die EU-Osterweiterung, ein regional-
politischer Ansatz zur Unterstützung einer bedarfsgerechten Infrastruktur,
Regionalmarketing, Wissenstransfer zwischen Hochschulen und Wirtschaft,
Dienstleistungs- und Logistikkonzept, Qualitätsoffensive im Tourismus, Aufbau
eines Bündnisses für Arbeit und Beschäftigung auf regionaler Ebene.

Die Euregio Egrensis bildet eine der beiden tragenden Säulen des „Forums
Zukunft Oberfranken“. Sie besteht aus allen umliegenden Landkreisen und
Städten und umfasst insgesamt 2 Mio. Einwohner. Zentrales Steuerungsorgan
bildet ein gemeinsames Präsidium von Bayern, Vogtland und Böhmen. Ziel-
setzung ist grenzüberschreitendes Projektmanagement. Die Finanzierung erfolgt
über eine Einwohnerumlage sowie projektorientiert über Interreg-III-Mittel. Ziel-
setzung ist die Unterstützung der regionalen Entwicklung durch ein grenzüber-
schreitendes Regionalmanagement sowie regionalpolitisches Engagement. Frau
Dr. Tröger-Weiß unterstrich die Bedeutung regionaler Initiativen, die intensive
Nutzung von EU-Programmen habe maßgeblichen Einfluss auf regionale
Entwicklung. Eine Unterstützung bedürfe v. a. die Umsetzung von Projekten im
Bereich des Regional- und Projektmanagements, dies bedeute wichtige Ent-
wicklungsimpulse.

16.6. Innoregio-Wettbewerb des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF)

Herr Dr. Hiepe informierte über den Innoregio-Wettbewerb des BMBF. Zielset-
zung sei, Innovationspotenziale in den neuen Bundesländern zu wecken, Anreize
für Agglomeration und Clusterbildung zu schaffen, sowohl in strukturschwachen
Gebieten als auch in anderen Regionen. Beschäftigungs- und Wettbewerbssituati-
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on, Wertschöpfungsketten und Attraktivität der Regionen sollten damit verbessert
werden. Der öffentliche Bereich müsse lernen, unternehmerisch zu denken. Eta-
blierte Institutionen hätten hierfür das Know-how, seien aber oftmals auch Brem-
ser. Zugrundegelegt sei ein weiter Innovationsbegriff, der auch kulturelle Elemen-
te und sozialpsychologische und mentale Fragen beinhalte. Zielsetzung sei es,
wettbewerbsfähige Profile der Regionen zu entwickeln. Dabei sei eine themen-
offene Ausschreibung erfolgt. Die Akteure in der Region sollten selbst entschei-
den, was sie machen wollten. Das Budget betrage 500 Mio. DM. In der ersten
Runde seien 44 Beiträge eingegangen und einer Jury vorgelegt worden. Daraus
seien 25 Regionen prämiert worden. Diese entwickelten von November bis zum
30. Juni 2000 ein Konzept als Art Business-Plan für die Region und erhielten
dafür 300 000 DM sowie einen Moderator zur Unterstützung der Findungsphase.
Öffentliche und private Finanziers müssten anschließend von ihrem Konzept
überzeugt werden. Das Budget könne durch das Akteursnetz selbst verwaltet wer-
den. Nur ein Fachgremium diene der zentralen Steuerung. Am Ende der 2. Phase
stehe eine Präsentation vor der Jury und ein Messestand. In der 3. Phase könnten
evtl. Regionalfonds aufgelegt werden. In jedem Fall sei eine privatwirtschaftliche
Mitfinanzierung nötig. Das Konzept sei übertragbar. Zugrundegelegt werde eine
funktionale Definition der Region, wichtig sei dabei, alle gesellschaftlichen Grup-
pen einzubeziehen und keine reine Themenlogik wie bei Leitprojekten. Das Ak-
teursnetzwerk bilde eine Art virtuelle Organisation. Eine nachhaltige Basis ent-
stünde nur bei gemeinsamer Interessenlage. Wichtig sei es, eine Aufbruchstim-
mung zu erzeugen. Vermieden werde solle künftig eine Vielzahl von Program-
men, die zu keiner nachhaltigen Wirkung führten. Besser solle dann best practise
gesammelt und vermarktet werden. Besondere Bedeutung liege darin, Kräfte von
innen heraus zu stimulieren. Hierzu sei eine Netzwerkmoderation nötig und ein
neutraler Moderator neben Ankerorganisationen um ein Gleichgewicht zwischen
Kooperation und Konkurrenz herzustellen und Akzeptanz in der Region zu errei-
chen. Hierzu sei eine Qualifizierung von Moderatoren notwendig. Ein Beispiel für
ein regionales Entwicklungskonzept stellt das Musicon Valley im Vogtland dar,
das traditionsgemäß Qualitätsinstrumente herstellt.

16.7. Branchen- bzw. clusterbezogene Netzwerkinitiativen

Nach Auskunft von Prof. Nassauer, Geschäftsführer der Bayern Innovativ, sind
Netzwerke die Wirtschaftsform des 21. Jahrhunderts. Bayern Innovativ sei nur im
Bereich der Innovation tätig und sei im Rahmen der High-Tech-Initiative des
Landes gegründet worden. Zielsetzung sei es, so wenig wie möglich strategisch
vorzugehen, sondern von unten entwickeln zu lassen. Ziel seien insbesondere
Plattformen für den Technologietransfer. Dabei würden Plattformen für persön-
liche Kooperation durch Online-communities, d. h. Plattformen im Internet, er-
gänzt. Der Projektträger fungiere als permanenter Initiator. Die Bayern Innovativ
habe mittlerweile ein aktives Netzwerk von 35 000 Unternehmen. Erstellt würden
nur Internetportale, die durch Firmen gewünscht würden. Die Firmen würden nur
für Projekte bezahlen, an denen sie tatsächlich auch teilnehmen. Einmal im Jahr
wird eine Plattform für Automobilzulieferer mit der Zielsetzung des Business-
matching durchgeführt. Es erfolgt auch eine Mitnahme von Unternehmen auf
Messen. 60 % der Teilnehmer sind kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu
100 Mitarbeitern. Die Entwicklung der Netzwerke erfolge über Themen. Ein wei-
teres Beispiel für ein Kooperationsforum sei die Medizintechnik, die über einen
eingetragenen Verein entwickelt würde, sowie durch Aufbau über thematischen
Focus. Herr Prof. Nassauer empfahl daher insbesondere, Innovationsbörsen zu
verstärken.

16.7.1. Beispiel Zuliefererinitiative Baden- Württemberg (Rationalisierungs-
kuratorium der Deutschen Wirtschaft (RKW))

Mit 96 Mrd. Umsatz und 220 000 Mitarbeitern sowie rd. 1000 Automobilzuliefe-
rern mit 100000 Mitarbeitern ist der Fahrzeugbau eine Schlüsselindustrie des
Landes. Die letzten beiden Jahre waren besonders erfolgreich für die Branche.
Mittelfristig weist allerdings der Trend nach unten, zumal ein gewaltiger Um-
strukturierungsprozess seit Anfang der 90-er Jahre im Gange ist. Dabei gingen rd.
100 000 Arbeitsplätze verloren. Die Optimierung der Fertigungstiefe etc. habe
gravierende Auswirkung auf die Zulieferer. Die Ertragslage sei unbefriedigend,
der finanzielle Spielraum für Innovation nicht ausreichend. Es erfolge eine Ver-
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lagerung der Märkte in andere Erdteile. Die Kapazitätsüberhänge betrügen bis
über 25 %. Gefordert werde ein immer größerer Teil der Entwicklung durch die
Zulieferer. Hohe Anforderungen bestünden ebenfalls hinsichtlich Preis und
Logistik. Die Zuliefererpyramide verändere sich, gefragt seien nur noch wenige
Systemlieferanten, dies führe zu einer wachsenden Verdrängung kleiner Betriebe
und verstärkt den Druck durch Fusionen. Hieraus resultiere die Notwendigkeit zu
neuen Formen der Zusammenarbeit und Entwicklung zu Netzwerken In Deutsch-
land existieren 5 laufende Projekte zu Automobilzuliefererinitiativen. Auch in
Baden-Württemberg wurde eine zeitlich befristete Inititiative im Jahr 1999 ge-
startet.

Die unterschiedlichen Initiativen haben zum Ziel, Kooperationen und Zusammen-
arbeit der Hersteller mit den Zulieferern sowie der Zulieferer untereinander zu
fördern und neueste Entwicklungen in der Branche in Technik und Technologie
den Zulieferern näher zu bringen.

Aktionsfelder der Automobilzulieferinitiative Baden-Württemberg

Im Rahmen der Automobilzulieferinitiative fördert das Wirtschaftsministerium
insbesondere Massnahmen zu den folgenden fünf Aktionsfeldern:

• Clustermanagementfunktion zur Verbesserung der Innovations- und Koopera-
tionsfähigkeit der Zulieferunternehmen

• Virtuelle Unternehmensformen bei Zulieferern

• Produktionsmodernisierung bei Zulieferbetrieben

• Technologieentwicklung und Innovationsprozesse

• Innovationsprozess vom Verbrennungsmotor zur Brennstoffzelle

Aktionsfeld „Clustermanagement“

Ein wesentlicher Schwerpunkt des Handlungskonzeptes ist die Stärkung und der
Ausbau des vorhandenen Netzwerkes zwischen Herstellern, Zulieferern und For-
schungseinrichtungen, aber auch Wirtschaftsförderern, Verbänden und Gewerk-
schaft.

Durch das Clustermanagement wird den Zulieferunternehmen bei der Verbesse-
rung ihrer Kooperations- und Innovationsfähigkeit sowie bei der Initiierung und
Durchführung konkreter Maßnahmen, z. B. im Bereich des Supply-Chain-
Managements geholfen. Insbesondere sollen kleine und mittlere Zulieferunterneh-
men in ihren Bemühungen unterstützt werden, sich in der Zulieferkette und am
Markt besser zu positionieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit durch die Nutzung
der vorhandenen Potenziale zu steigern.

Mit dem Clustermanagement werden den Zulieferern Informationen über ver-
änderte Marktbedingungen sowie deren Umsetzung in Aktionen, Anpassungs-
prozesse und Kooperationen zur Verfügung gestellt, um Voraussetzungen zur
Bewältigung und aktiven Gestaltung des Wandels im Automobilzulieferbereich
zu schaffen.

Insbesondere nimmt das RKW Baden-Württemberg folgende Aufgaben wahr:

• ein regionales Akteursgeflecht (Kontaktaufbau und -pflege zu Unternehmen,
Institutionen und der Wissenschaft) aufbauen und weiterentwickeln,

• als Ansprechpartner für die Firmen bei der Entwicklung und Erprobung zu-
kunftsweisender Kommunikations- und Kooperationsformen dienen,

• Potenziale für Verbundprojekte aufzeigen und diese initiieren,

• turnusmäßige Veranstaltungen zu Entwicklungstendenzen in der Automobilin-
dustrie durchführen und moderieren,

• die Unternehmen bei ihren betrieblichen und überbetrieblichen Themen und
Projekten unterstützen sowie

• die Bindungen der Unternehmen in den einzelnen Regionen fördern.

Als landesweiter Projektträger wird das RKW Baden-Württemberg die Klammer
der einzelnen Massnahmen bilden, aber auch Impulsgeber sein. Dies umfasst
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selbstverständlich auch den Brückenschlag zu den bundesweiten Akteuren bis hin
zu europäischen Aktivitäten. Dabei sollen auch Initiativen und Gelder aus der EU
einbezogen werden. Durch die Verzahnung mit regionalen Akteuren, die als
Multiplikatoren fungieren oder spezielle Leistungsangebote machen, solle die
Zuliefererinitiatve in die Regionen getragen werden. Dass der Kompetenztransfer
Clustermanagement betreffend durchaus von der regionalen Ebene nach oben
wirken könne, verdeutlichte Dr. Walter Rogg anhand der Initiative „Mobilitäts-
region Stuttgart“ der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart, welches das Angebot
des RKW um Branchen- und Themenforen, die sich landesweit an Zulieferer-
unternehmen richteten, ergänze. Geplant seien bspw. Themenforen zur Brenn-
stoffzellentechnologie und ihren Auswirkungen auf die Kfz-Zulieferer. Erklärtes
Ziel sei dabei die Einbeziehung des Kfz-Handwerks und des KfZ-Handels. Eine
weitere wichtige Ergänzung bilde die Schaffung einer elektronischen Plattform,
des „Standortkommunikations-Systems-Fahrzeugbau“, ein Instrument, welches in
anderen Bundesländern bereits eine Rolle spiele.
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X. Innovation, Einsatz Neuer Technologien und IuK

1. Innovation und Einsatz neuer Technologien entscheidend für Überlebens-
fähigkeit von KMU

Offenheit gegenüber Innovationen und Einsatz neuer Technologien sind ebenso
wie Investitionen in Forschung und Entwicklung (FuE) eine entscheidende
Voraussetzung für die langfristige Überlebens- und Wettbewerbsfähigkeit des
Mittelstandes.

So ist z. B. der Einsatz neuer (Fertigungs-) Technologien in den Betrieben des
Handwerks – etwa als Zulieferer der Industrie – entscheidend, um den Qualitäts-
standard der Leistungen baden-württembergischer Handwerksunternehmen im
globalen Wettbewerb zu halten und weiter auszubauen.

Neben den agrarpolitischen Rahmenbedingungen werden sich auch die Einflüsse
des technischen Fortschritts zukünftig einschneidend auf die Landwirtschaft aus-
wirken: Großflächentechnik im Ackerbau setzt neue Maßstäbe der Flächenbewirt-
schaftung. Der Melkroboter im Kuhstall wird immer mehr zum Standardsystem.

1.1. lnnovationskraft von KMU

Von den 60 wichtigsten Erfindungen der vergangenen 10 Jahre, stammen 49 aus
dem Bereich der deutschen Familienunternehmen. Nur 11 Erfindungen hingegen
kamen aus Konzernen (Quelle: Handelsblatt Nr. 200 vom 16. Oktober 1998 u.
Prof. Hennerkes).

Mittelständische Unternehmen sind am Innovationsgeschehen maßgeblich betei-
ligt. Sie sind meist flexibler als Großunternehmen in der Umsetzung von techni-
schem Wissen in marktfähige Produkte. Ihre Stärken liegen vor allem in dem
Auffinden von intelligenten Problemlösungen für ihre Abnehmer unter Einbin-
dung von modernen Basistechnologien oder neuen Werkstoffen. Viele Unter-
nehmen haben sich in wachstumsträchtigen Marktnischen etabliert, indem sie ge-
zielt auf innovative Produkte gesetzt haben. Gleichzeitig ist die Innovationskraft
durch Vielfachbelastung und begrenzte Ressourcen eingeschränkt.

1.2. Innovation: Bedeutung von Technologie und Wissen (vgl. Stellungnahme ifm
Mannheim, Herr Leicht)

Die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Baden-Württemberg und der kleinen
und mittlerer Unternehmen hängt in hohem Maße auch von der Leistungsfähig-
keit des Innovationssystems insgesamt, d. h. vom Umfeld der Unternehmen und
damit der Stärke der Forschungseinrichtungen und Forschungsaktivitäten ab. Dies
zeigt sich insbesondere in den von der Wirtschaft sowie auch von den Hoch-
schulen und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen insgesamt getätigten
FuE-Aufwendungen. Diesbezüglich bietet das Land Baden-Württemberg gute
Voraussetzungen. Werden die Aufwendungen für das Jahr 1995 zusammen-
gerechnet, ergibt sich für Baden-Württemberg eine Spitzenposition unter den
Bundesländern (vgl. Stellungnahme ifm Mannheim). Die FuE-Aufwendungen im
Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt ergeben eine Kennziffer von 3,7 %, die weit
über dem Schnitt in Deutschland (2,3 %) liegt und die ansonsten von keinem
anderen Land erreicht wird. Dasselbe gilt auch für die FuE-Aufwendungen pro
Kopf.

Während sich der FuE-Input vor allem durch die eingebrachten finanziellen bzw.
personellen Ressourcen bemessen läßt, ist die Zahl von Patenten bzw. Patent-
anmeldungen ein guter Indikator für den FuE-Output, da erfolgreiche FuE-Tätig-
keiten zu entsprechenden Neuerungen führen und sich daher auch in Patenten nie-
derschlagen können. Bei den Patentanmeldungen bewahrt das Land schon seit
längerem eine im Regionalvergleich vordere Position. Baden-Württemberg hatte
1998 mit insgesamt fast 11 Tsd. Patentanmeldungen einen Anteil von 22,8 % aller
Anmeldungen deutscher Herkunft. Die Bedeutung dieser Quote läßt sich besser
bemessen, wenn die Anmeldungszahl ins Verhältnis zur Zahl der Einwohner ge-
setzt wird. Demnach wurden mit 105 Anmeldungen pro 100 Tsd. Einwohner der
höchste Wert in Deutschland erreicht. Allerdings entfiel – zumindest Anfang der
90-er Jahre – eine deutliche Häufung der Patentanmeldungen in Baden-Württem-
berg auf zwei große Unternehmen (Bosch und Daimler-Chrysler).
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Die Innovationsaktivitäten kleinerer und mittlerer Unternehmen wurden lange
Zeit unterschätzt. Es scheint aber weitgehend unstrittig, dass der Anteil der klei-
neren Unternehmen an den FuE-Gesamtaufwendungen vergleichsweise gering
ausfällt.

Die Anteile innovativer und FuE treibender KMU variiert stark zwischen den
Branchen. Soweit sich KMU jedoch für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
entscheiden, erfolgen sie mit meist stärkerer Intensität als in Großunternehmen.
Die im Auftrag des BMBF erstellte Studie „Zur technologischen Leistungsfähig-
keit Deutschlands“ resümiert daher u. a. auch, dass die Probleme der Innovations-
fähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen weniger in deren technischen
Fähigkeiten als vielmehr in absatz- und finanzmarktseitigen Hemmnissen liegen
würden. Die zunehmende Stärke von KMU gegenüber Großunternehmen wird
auch darin ersichtlich, dass sie im Schnitt höhere Anteile ihres Umsatzes mit neu
eingeführten Produkten erwirtschaften. KMU investieren mehr in die Produkt- als
in die Prozessinnovation.

Zur Bedeutung von kleinen und mittleren Unternehmen im Innovationssystem
Baden-Württembergs liegen eine Reihe von Untersuchungen bei der Landesregie-
rung vor (vgl. bspw. auch das im Auftrag des Wirtschaftsministeriums erstellte
Gutachten des ifo-Instituts zum „Wirtschafts- und Forschungsstandort Baden-
Württemberg). So wichtig heute FuE-Arbeiten für die wirtschaftliche Aktivität
sind, muss bei dieser Feststellung doch im Bewusstsein bleiben, dass gerade
kleinere Unternehmen kaum auf FuE-Abteilungen zurückgreifen können und die
Mehrzahl der „Kleinen“ auch unter Verwendung anderer Kriterien nicht als
„innovativ“ einzustufen ist. Umso größere Aufmerksamkeit haben daher auch
„technologieorientierte Unternehmensgründungen“ erlangt, da von diesen
entscheidende Impulse für wirtschaftliches Wachstum und für Beschäftigung
erwartet werden. Die Einschätzungen darüber, wie groß der Anteil innovativer
Unternehmen an allen Gründungen ist, gehen auseinander. Je nach Definition,
welche Unternehmen als „innovativ“ gelten, und je nach Datenbasis liegen die
Angaben zwischen 0,1 % und 15 %. Immerhin jedoch werden von allen zwischen
1989 und 1996 erfolgten Gründungen in technologieintensiven Wirtschaftszwei-
gen in Westdeutschland rund 17 Prozent dem Bereich Baden-Württemberg zuge-
ordnet.

Der Unterschätzung der Innovationskraft von KMU steht eine teilweise hohe
Erwartung an die Beschäftigungswirkung technologieintensiver Unternehmens-
gründungen gegenüber. Da die absolute Zahl der Gründungen dieser Art ver-
gleichsweise gering ist, wäre allerdings eher anzunehmen, dass deren Beitrag zur
Gesamtbeschäftigung gering ist. Andererseits sind die indirekten Wirkungen von
Innovationen als Triebkraft für technologischen und wirtschaftlichen Wandel und
als Quellen für Wachstum und Beschäftigung insgesamt nicht zu übersehen. Zu-
dem wachsen innovative Unternehmen in der Regel schneller als nicht-innovative
und wenige innovative Unternehmen schaffen unter Umständen eine große Zahl
an Arbeitsplätzen. Wie relevant diese Zahl im Gesamtergebnis ist und welche Be-
deutung daher die Förderung technologieintensiver Unternehmen hat, ist – auch
unter dem Aspekt der getätigten Förderausgaben und Risiken – noch umstritten.
Auch in diesem Zusammenhang wird auf die Bedeutung von regionalen Struk-
turen und dementsprechend unterschiedliche Effekte verwiesen. D.h. das Grün-
dungsgeschehen ist stark von dem regional vorherrschenden Innovationsregime
abhängig bzw. davon, ob es gelingt technologisch konventionelle Bahnen auf-
zubrechen. Die mancherorts großbetrieblich und von wenigen Branchen domi-
nierten Regionen in Baden-Württemberg scheinen – nach Auskunft des ifm
Mannheim (Herr Leicht) – hier ein Hindernis zu bilden.

Welche Bedeutung „Technologie“ und „Wissen“ für das Wachstum von kleinen
und mittleren Unternehmen hat bzw. welche Beschäftigungsbeiträge von einzel-
nen Betriebsgrößen in jeweils unterschiedlichen Branchenumwelten erbracht
werden, lässt sich auch anhand der Beschäftigtenstatistik nachvollziehen. Eine
differenzierte Betrachtung der Branchen im Verarbeitenden Gewerbe in Abhän-
gigkeit ihrer FuE-Intensität („Spitzentechnologie“, „höherwertige Technik“ sowie
„nicht-technologisch“) zeigt – zumindest für die alten Bundesländer – im Zeit-
raum 1991 bis 1997 einen (nicht absolut, aber relativ) stärkeren Beschäftigten-
rückgang in den beiden technologieintensiven Branchenaggregaten. Die Arbeits-
platzverluste nehmen in allen drei Bereichen mit der Betriebsgröße zu, wobei die
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im Querschnittsvergleich feststellbaren Veränderungen in den Kleinstbetrieben
der Spitzentechnologie und höherwertigen Technik einen leichten Beschäftigten-
gewinn erfahren, allerdings auf einem niedrigen Ausgangsniveau. Daher sind die
absoluten Zugewinne auch vergleichsweise gering.

Dieses niedrige Ausgangsniveau zeigt sich auch in Baden-Württemberg. Es dürfte
nicht verwundern, dass 57 % aller Beschäftigten, die den Branchen der „höher-
wertigen Technik“ zuzuordnen sind, in Großbetrieben arbeiten. In Kleinbetrieben
sind dies zusammengenommen lediglich knapp über 10 %. Weniger „schieflastig“
ist die Verteilung in der „Spitzentechnologie“, in welcher Kleinbetriebe einen
etwas geringeren Abstand zu Großbetrieben haben. Auffällig ist hierbei der im
Vergleich zu den alten Bundesländern höhere Anteil der baden-württember-
gischen Mittelbetriebe, die 18% der Beschäftigten in der Spitzentechnologie auf
sich vereinigen. Dies ist zusätzlich vor dem Hintergrund zu sehen, dass in Baden-
Württemberg insgesamt ein größerer Anteil der Beschäftigten des Verarbeitenden
Gewerbes in den technologieintensiveren Branchen zu finden ist.

Während allerdings die Zahl der Arbeitsplätze im Verarbeitenden Gewerbe
zurückgegangen ist, konnte der Beschäftigtenstand in der Vergangenheit im
Wesentlichen nur durch den außerordentlichen Zuwachs im Dienstleistungssektor
kompensiert werden. Infolge der nachlassenden Dynamik im Dienstleistungs-
bereich sind diese Kompensationsmöglichkeiten mittlerweile geringer geworden.
Im Dienstleistungsbereich ist künftig mit einer wachsenden Bedeutung der wis-
sensintensiven Dienste zu rechnen.

Zu den wissensintensiven und professionellen Dienstleistungen zählen Teile der
persönlichen, sozialen und kulturellen Dienste (bspw. im Bereich Erziehung,
Gesundheit, Pressewesen), ferner insbesondere Teile der unternehmensorientier-
ten Dienste, von der wirtschaftlichen, rechtlichen bis zur technischen Beratung
und Planung. Die wissensintensiven professionellen Dienste spiegeln sich wesent-
lich auch in den Freien Berufen wider. Ein weiterer Teil der Dienstleistungen für
Unternehmen ist jedoch kaum als wissensintensiv zu bezeichnen (bspw. Be-
wachen, Vermieten und vor allem die Gebäudereinigung), hat aber ebenfalls an
Bedeutung gewonnen.

Die Rationalisierung in der Produktion und die Erfordernis zunehmender Spezia-
lisierung bei dennoch hoher Flexibilität in den Unternehmen führt vielfach zur
Auslagerung bislang interner Funktionen. So hat die Zahl sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigter in den unternehmensorientierten und gleichzeitig wissens-
intensiven Diensten in Baden-Württemberg im Zeitraum seit 1992 um 35 Tsd.
bzw. 22,7 % zugenommen. Die Beschäftigtenzahl in den wissensintensiven per-
sönlichen, sozialen und kulturellen Diensten hat sich um 22 Tsd. bzw. um 15,6 %
erhöht. Da in beiden Bereichen viele Selbstständige ohne sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte tätig sind, dürfte das Wachstum noch über diesen Werten
liegen. (Gleiches gilt allerdings auch für die nicht-wissensintensiven Dienste, da
hier insbesondere die Zahl der Geringfügig Beschäftigten (z. B. in der Gebäude-
reinigung) stärker ins Gewicht fällt.)

Die Stärke der Industrie sowie die spezialisierte und dennoch flexible Qualitäts-
produktion in Baden-Württemberg ließe zunächst erwarten, dass hier die pro-
duktionsbegleitenden Dienste ein adäquates Wachstum erfahren. Allerdings fällt
das Beschäftigtenwachstum der wissensintensiven unternehmensorientierten
Dienstleistungen in Baden-Württemberg etwas geringer als in den alten Bundes-
ländern aus. In Baden-Württemberg erfolgen auch die Gründungen in den
unternehmensorientierten Dienstleistungen mit vergleichsweise niedriger Inten-
sität. Die näheren Umstände und Ursachen für den offensichtlich geringeren Grad
der Externalisierung von Dienstleistungen bedürfen jedoch genaueren Untersu-
chungen.

1.3. lnnovationstätigkeit und FuE in KMU

Auf Grund ihrer Kreativität und Flexibilität spielen kleine und mittlere Unterneh-
men eine wichtige Rolle im Innovationsprozess. In Deutschland gibt es – nach
Auskunft des DIHT – heute über 26 000 KMU, die aktiv Forschung und Entwick-
lung betreiben; weitere 23 000 mittelständische Unternehmen gelten als in-
novative Unternehmen ohne eigene FuE. Rund 56 000 FuE-Beschäftigte und da-
mit etwa 21% des FuE-Personals im Wirtschaftssektor sind in KMU mit weniger
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als 500 Mitarbeitern und Institutionen für Gemeinschaftsforschung tätig. Auch
über den FuE-Bereich hinaus werden neue und zukunftssichere Arbeitsplätze vor
allem in neu gegründeten, aber auch in etablierten – mitunter als Technologiefüh-
rer in Marktnischen agierenden – innovativen KMU geschaffen.

Zwischen 40 und gut 80% aller Betriebe gaben in einer IHK-Umfrage in BW an,
FuE zu betreiben. Dies belegt, welchen hohen Stellenwert Produkt- und Verfah-
rensinnovation in Baden-Württemberg haben. Insbesondere Betriebe mit über 100
Mitarbeitern erweisen sich dabei als FuE-intensiv. Hierbei spielen zweifellos die
innerbetrieblichen Ressourcen eine große Rolle.

Kleine und mittlere Betriebe geben im Durchschnitt einen höheren Anteil ihres
Umsatzes für FuE aus als größere Betriebe. Die Einstiegsinvestition ist höher, so
dass große Betriebe eher in der Lage sind, diese Investitionen auf Grund ihrer
Größe vorzuhalten. Insgesamt geben die antwortenden Unternehmen an, einen
FuE-Anteil zwischen 4 und 9 % ihres Umsatzes zu haben.

Rund zwei Drittel der FuE-Ausgaben werden von den Betrieben intern verwandt;
das verbleibende Drittel mit externen Kooperationspartnern ausgegeben. Diese
Quote ist praktisch unabhängig von der Betriebsgrößenklasse, obgleich größere
Unternehmen häufiger mit externen Partnern kooperieren als kleine Betriebe.

Unabhängig von der Betriebsgröße hat fast jedes zweite Unternehmen (46 %),
das mit externen Partnern kooperiert, diese Partner in seinem regionalen Umfeld.
Diese Zahl unterstreicht die Bedeutung regionaler Technologietransfer-Netz-
werke.

Die industrielle Produktion in Baden-Württemberg spielt auch heute noch eine
entscheidende Rolle. Die FuE-Quote im Maschinenbau liegt – nach Angaben des
VDMA – durchschnittlich bei 3,4 %, wobei es eine große Spreizung gibt. Trotz
dieser eher bescheiden wirkenden FuE-Quote ist der Maschinenbau eine hoch-
innovative Branche. Rund 50 % der Produkte im baden-württembergischen
Maschinenbau sind weniger als drei Jahre alt.

1.3.1. Der Mittelstand muss Innovationen bewusst und zielgerichtet steuern

Dennoch wandeln mittelständische Unternehmen in Deutschland ihre Innovation
selten in unternehmerische Erfolge um. Nach einer Untersuchung der Helbing-
Management-Consulting haben zwar 50 % der befragten Unternehmen Produkt-
und Prozessinnovationen getätigt, aber rund 70 % der Innovationsanstrengungen
verfehlen ihr Ziel oder scheitern gänzlich. In jedem zweiten Unternehmen fehle
sogar ein systematischer Innovationsprozess.

Die IKB Deutsche Industriebank stellt fest, dass mittelgroße Firmen die geringste
FuE-Intensität aufweisen. Viele kleine Unternehmen entfalten sich in einer Ni-
sche und fühlen sich dort unbedrängt. Sie denken nicht wie Konzerne in Produkt-
lebenszyklen. Häufig wird, wenn überhaupt, nur in die Verbesserung alter Pro-
dukte investiert. Basisinnovationen, also wirklich neue Erfindungen, gelingen
Mittelständler eher selten. Nach einer Umfrage der Deutschen Bank verfolgen nur
42 % der KMU systematisch und aktiv Innovationen.

Bei der Frage nach den Ursachen für die Innovationsabstinenz steht das Vertrauen
in die eigene Marktposition im Vordergrund. Viele Unternehmen scheuen auch
die hohen Innovationskosten und Marktrisiken.

Die Studie „Organisation von Innovation im Mittelstand“ der Düsseldorfer Unter-
nehmensberatung ABACUS, Mittelstandsexperte innerhalb der Ernst & Young-
Gruppe, 1998 zeigt: Wenn im Mittelstand Innovation oder Innovationsprozesse
stattfinden, dann meist ungesteuert und unbewusst. Zwar sind in vielen Unterneh-
men durchaus gute Ideen vorhanden, doch Schwächen in verschiedenen Berei-
chen führen dazu, dass diese kaum in die Praxis umgesetzt werden und so nur
Produkt- oder Dienstleistungsverbesserungen, jedoch keine Basisinnovationen
geschaffen werden: Dabei handelt es sich um die Bereiche „Ressourcenmanage-
ment“, „Mitarbeiterstrukturen und Arbeitsprozesse“ sowie „Unternehmens-
kulturenidentität“.

So zeigt sich beispielsweise, dass die Unternehmen sich überwiegend und deut-
lich an der konkreten Marktsituation und den konkreten Kundenbedürfnissen
orientierten. Dabei ist jedoch ein hohes Defizit hinsichtlich moderner effizienter
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Methoden der Informationsgewinnung und Verarbeitung auffallend. Trotz vor-
handener Technologie werden die Informationen weitgehend traditionell verarbei-
tet, wobei die Suchstrategie kaum als professionell bezeichnet werden kann.

Tauglich zeigen sich die Unternehmen der Studie zufolge lediglich für inkremen-
tale Innovation, also Verbesserung, nicht jedoch für grundlegende Basisinnova-
tion. Die Ursache ist darin zu suchen, dass die Reorganisation auf Management-
ebene meist nicht nach gängigen Managementkonzept erfolgt, sondern ein eher
selbstverständlicher, organischer Prozess ist.

Als knappste Resource nannten die befragten Unternehmen an erster Stelle quali-
fizierte Mitarbeiter. Jedoch werden grundlegende Strategien, Strukturen und Ziele
der Organisation von der Führung weitgehend autoritär festgelegt. Erst bei der
praktischen Ableitung dieser Vorgaben auf die konkrete Tätigkeitsebene erfolgt
eine Partizipation der Mitarbeiter.

Schwächen zeigen sich auch im Bereich „Mitarbeiterstrukturen und Arbeits-
prozesse“: Zwar ermöglicht die Organisationstruktur den Mitarbeitern durchaus
kreative Freiräume, ausgesprochene Experimentierräume sind allerdings nicht
gegeben. Auch dadurch tendieren die Mitarbeiter eher zu inkrementalen Innova-
tionen, obwohl die dezentrale, durch Teambildung charakterisierte Struktur der
meisten Unternehmen eine prozessuale Flexibilität gewährleisten könnten.

Die Unternehmenskultur als Träger der zentralen Werte und Einstellung ist in den
Unternehmensgemeinschaften inzwischen stark verankert. Bei den Unternehmen
genießt die Schaffung eines guten Betriebsklimas, um das Wir-Gefühl zu stärken
und die Mitarbeiter damit zusätzlich zu motivieren, einen hohen Stellenwert.
Allerdings wird dies nicht als Instrument genutzt, um damit Innovationen zu
unterstützen. Die Unternehmenskultur wird häufig nur als implizites Wissen
angelegt, nicht jedoch explizit genutzt.

Eindeutige Schwachpunkte ergeben sich auch bei dem Komplex „Organisationa-
les Lernen“, der nicht zum expliziten Gegenstand von Managementstrategien
wird. Lernprozesse werden in mittelständischen Unternehmen eher implizit und
ad hoc vollzogen. Dies ist im Hinblick auf die Tatsache, dass in der gegen-
wärtigen und vor allem zukünftigen Gesellschaft die Informations- und Wissens-
verarbeitung einen außerordentlich hohen Stellenwert besitzt und als Haupt-
produktivkraft unternehmerischer Tätigkeit angesehen wird, ein großes Manko
selbst bei den erfolgreichen mittelständischen Unternehmen.

Zum Kapazitäts- kommt noch das Finanzproblem. Kleine Mittelständler können
sich keine eigene FuE-Abteilung leisten. KMU könnten ihre Forschungs- und
Entwicklungsprobleme nicht mehr allein lösen. Sie benötigen Technologienetz-
werke. In diese Netzwerke müssen auch Kunden integriert werden. Der Mittel-
stand müsse sich daher öffnen für neue Ideen und Kooperationen, ein Innova-
tionsmanagement etablieren und Allianzen eingehen.

1.3.2. Innovationsverhalten von KMU am Beispiel der Investitionsgüterindustrie
BW
(Stellungnahme von Jürgen Wengel, Fraunhofer-Institut ISI, Karlsruhe)

Das lnnovationsverhalten von kleinen und mittleren Unternehmen sollte auf die
Stärkung der jeweils für den eigenen Betrieb prioritären Wettbewerbsfaktoren
zielen. Dazu ist ein ganzheitliches Innovationsverständnis (siehe Abildung 3)
notwendig. Anders als in Großunternehmen, die mit spezialisierten Abteilungen
und hohem Koordinationsaufwand verschiedene lnnovationsfelder parallel an-
gehen können, müssen mittelständische Unternehmen die Zusammenhänge eines
Innovationsvorhabens mit anderen lnnovationsfeldern von vorne herein – meist in
der Person des/der Geschäftsführers/in – berücksichtigen und schließlich die
richtigen Prioritäten auch in der Reihenfolge setzen. So sollten organisatorische
Innovationen vor der Technikinvestition kommen. Welche Investitions- und
Veränderungsnotwendigkeiten für den Fertigungsprozess sich ergeben können,
sollte bereits Teil der strategischen Überlegungen vor der Inangriffnahme von
Produktinnovationen sein. Und die Implikationen des erweiterten Angebots
produktbegleitender Dienstleistungen hinsichtlich organisatorischer Abläufe und
Strukturen sowie technischer Unterstützungsbedarfe müssen ebenfalls vorab
bedacht und parallel umgesetzt werden, wenn eine gute Idee nicht im Alltags-
geschäft scheitern soll.
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Abbildung 3: Elemente eines umfassenden Innovationsverständnisses für kleine
und mittlere Betriebe

Wie unterscheidet sich das Innovationsverhalten in den vier Innovationsfeldern
zwischen großen und kleinen Unternehmen? Gibt es dabei baden-württember-
gische Besonderheiten?

1.3.2.1.Physische Produktinnovationen

Der Anteil (produkt-)innovativer Betriebe nimmt mit der Unternehmensgröße zu
(Abbildung 4). Gut zwei Drittel der kleinen und gut drei Viertel der großen
Investitionsgüterbetriebe sind in den letzten drei Jahren mit neuen Produkten auf
den Markt gegangen. Marktinnovationen haben 57 Prozent der großen Betriebe,
aber immerhin auch 41 Prozent der kleinen Betriebe in den letzten drei Jahren
realisiert. Die sporadischere Innovationstätigkeit bei den Kleineren signalisiert
aber keinen spezifischen Handlungsbedarf, vielmehr besteht eher grundsätzlich
Spielraum für Produktinnovationen in der Industrie.

Abbildung 4: Betriebe und Umsätze mit Produktinnovationen in der Investi-
tionsgüterindustrie nach der Betriebsgröße
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(Quelle: ISI-Erhebung Innovationen in der Produktion 1997, n = 1.329)

Im Durchschnitt aller Betriebe werden etwa 15 Prozent des Umsatzes mit für das
Unternehmen neuen Produkten und weitere gut 6 Prozent mit Marktinnovationen
erwirtschaftet. Dabei unterscheidet sich die Bedeutung von Produktinnovationen
zwischen den verschiedenen Beschäftigungsgrößenklassen kaum. Insbesondere
die kleinen Betriebe mit weniger als 50 Mitarbeitern sind besonders engagiert
(Abbildung 4), denn zu dieser Gruppe gehören viele technologieorientierte junge
Firmen. Produkt- oder gar Marktinnovationen bedeuten für die jeweils betroffe-
nen kleinen Betriebe ein vergleichsweise höheres Risiko als in den großen Unter-
nehmen, denn ihre Umsätze mit neuen Produkten liegen merklich höher und
verteilen sich in den meisten Fällen auch nicht auf mehrere Produkte.

Nach den Ergebnissen der Erhebung „Innovationen in der Produktion 1997“ (in
Abbildung 5) ist die Innovationstätigkeit in der Investitionsgüterindustrie nicht an
der Spitze. Höheren Anteilen von Betrieben und Umsätzen mit Produktinnovatio-
nen in den anderen westdeutschen Bundesländern stehen etwas höhere Anteile
von Betrieben und Umsätzen mit Marktinnovationen in Baden-Württemberg
gegenüber. Nach Aussage des Fraunhofer-Instituts ISI (Herr Wengel) zeige sich
also insgesamt keine besondere Innovationsfähigkeit der mittelständischen baden-
württembergischen Investitionsgüterbetriebe.

Abbildung 5: Produkt- und Marktneuheiten in Investitionsgüterbetrieben mit
weniger als 50 Beschäftigten in Baden-Württemberg und den anderen alten Bun-
desländern

(Quelle: ISI-Erhebung Innovationen in der Produktion 1997)
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1.3.2.2. Technische Prozessinnovationen

Wenn man die Verbreitung innovativer Techniklösungen beurteilen will, ist es
sehr wichtig, nicht allein die Diffusionsquoten zu betrachten, sondern auch die
jeweiligen Einsatzpotenziale zu berücksichtigen. Dies gilt ganz besonders bei
einem Vergleich nach der Betriebsgröße. Viele Techniken können von kleinen
Betrieben überhaupt nicht sinnvoll eingesetzt werden. Wo keine Konstruktion
und Entwicklung vorhanden ist, macht es auch keinen Sinn, ein CAD-System zur
Computerunterstützung dieser Aufgaben anzuschaffen. Entsprechend liegen
Diffusionslücken oft eher bei den mittleren Betrieben, während kleine Betriebe
richtigerweise beim Einsatz zurückhaltend sind (siehe auch Abbildung 6). So
vermeiden sie beispielsweise auch, sich mit den „Kinderkrankheiten“ neuer
Techniklösungen auseinandersetzen zu müssen. Die andere Seite der Medaille ist
allerdings, dass sie damit auf die meist in der Frühphase der Verbreitung fest-
gelegte Entwicklungsrichtung einer Technik kaum Einfluss haben und dann, wie
beispielsweise bei Produktionsplanungs- und -steuerungssystemen, ein am Bedarf
großer Unternehmen ausgerichtetes Angebot dominiert.

Abbildung 6: Einsatz ausgewählter Techniklösungen in der Investitionsgüter-
industrie nach der Betriebsgröße

(Quelle: ISI-Erhebung Innovationen in der Produktion 1997, n = 1 329)

Die Erhebung „Innovationen in der Produktion 1997“ des ISI dokumentiert die
Verbreitung von 26 verschiedenen Techniklinien. Davon sind vier für die Ab-
bildung 6 beispielhaft ausgewählt worden. Computer-Aided Design (CAD) steht
für eine Technik, die auch in kleinen und mittleren Betrieben bereits breit ein-
gesetzt wird. Zugang zum Internet haben sich die Betriebe mit einer ganz erstaun-
lichen Dynamik erschlossen. Innerhalb weniger Jahre wurde das Internet zu
einem selbstverständlichen Informations- und Kommunikationsmittel, allerdings
noch mit einem deutlichen Sprung in der Anwendung von den kleinen zu den
großen Betrieben. Die nächste ISI-Erhebung wird darum nach der Qualität der
Nutzung (Homepage, Electronic Commerce etc.) differenzieren.

Bei der Nutzung neuer Technologien im Leistungserstellungsprozess liegen die
kleinen baden-württembergischen Investitionsgüterbetriebe auf gleichem Niveau
wie die verglichenen Unternehmen in anderen westdeutschen Bundesländern
(Tabelle 1). In der Größenklasse von 50 bis 99 Mitarbeitern sind die Diffusions-
quoten bei CAD und Internet-Zugang in Baden-Württemberg um etwa 10 %
geringer. Dies kann teilweise durch den höheren Anteil von Elektro-
technik-/ Elektronikbetrieben in den anderen westdeutschen Bundesländern
erklärt werden, einer Branche, in der diese Techniken tendenziell häufiger ein-
gesetzt werden.
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Tabelle 1: Einsatz ausgewählter Techniklösungen in der Investitionsgüterindustrie
nach der Betriebsgröße in Baden-Württemberg und den anderen alten Bundes-
ländern

Betriebe mit unter Betriebe mit 
50 Beschäftigten 50 – 99 Beschäftigten

Baden-Würt- andere alte Baden-Würt- andere alte
temberg Bundeslän- temberg Bundeslän-
(n = 107) der (n = 184) (n= 81) der (n= 124)

CAD-Einsatz (Zeichnen) 68% 69 % 79 % 88%
Produktionssteuerungs-
datenaustausch 12% 13 % 13 % 12%
Internet-Zugang 44% 42 % 44 % 55%
Trockenbearbeitung 14% 17 % 19 % 20%

(Quelle: ISI-Erhebung Innovationen in der Produktion 1997)

1.3.2.3. Organisatorische Innovationen

Seit der MIT-Studie zur „schlanken Produktion“ (Womack/Jones/Roos 1989) und
der Entdeckung des „Endes der Arbeitsteilung“ durch Kern/Schumann (1984) ist
die Diskussion um neue Produktionskonzepte nicht abgerissen. Es scheint in-
zwischen Allgemeingut, dass mit der Reorganisation der betrieblichen Abläufe
größere wirtschaftliche Effekte erzielt werden können. Dabei gilt für die meisten
Elemente, dass sie für kleine und große Betriebe gleichermaßen relevant sind.
Viele kleine Betriebe verfügen allerdings von Natur aus über teamorientierte
Strukturen, flache Hierarchien und ganzheitliche Tätigkeitszuschnitte, ohne dies
in die gängigen Kategorien der Managementliteratur einzuordnen. So dürfte die
„normale“ Arbeitsorganisation in der mechanischen Fertigung eines Kleinbetrie-
bes in vielen Fällen eher die Kriterien anspruchsvoller Gruppenarbeit erfüllen als
das mit diesem Label versehene Konzept in der Dreherei eines Großbetriebs.
Anders verhält es sich aber sehr oft bei der Delegation und Dezentralisierung von
Verantwortung, die vielen Inhabern schwerfällt.

Abbildung 7: Einsatz ausgewählter Organisationslösung nach der Betriebsgröße
in der Investitionsgüterindustrie

(Quelle: ISI-Erhebung Innovationen in der Produktion 1997, n = 1 329)

Vor diesem Hintergrund müssen Unterschiede in der Umsetzung von neuen
Organisations- und Managementkonzepten zwischen kleinen und großen Betrie-
ben ebenfalls differenziert interpretiert werden. Es macht beispielsweise keinen
Sinn, FuE-Kooperationen bei Mittelständlern zu fördern, wenn es keine Entwick-
lungskapazitäten gibt, um solche Kooperationen auszufüllen. In diesen Fällen ist
zunächst der Aufbau und die Befähigung des Entwicklungspersonals zu unter-
stützen. Dagegen sind die anderen Managementkonzepte und Führungsinstru-
mente, deren Verbreitung nach der Betriebsgröße in Abbildung 7 dargestellt ist,
unmittelbar für praktisch alle Betriebe relevant. Allerdings sind die angebotenen
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Lösungen den Rahmenbedingungen in kleinen Betrieben kaum angemessen. Ihre
Anwendung ist zu kompliziert, die zugrundegelegten Unternehmensmodelle sind
von den realen Abläufen in KMUs zu weit weg. Obwohl Qualitäts- und Um-
weltmanagement auch für Mittelständler wichtig sind, ist es verständlich (und
richtig), wenn sie den Aufwand der Zertifizierung in der gegenwärtigen Form
scheuen. Wenn die Qualitätsmanagementnorm ISO 9000 in einem kleinen Betrieb
punktgenau umgesetzt wird, wird seine Flexibilität in der Regel leiden und der
hohe Dokumentationsaufwand wird nur schwer durch bessere Qualität und
höheren Absatz auszugleichen sein. Mangelnde Transparenz über die Kosten ist
ein typisches Problem mittelständischer Betriebe. Einfache Controllingkonzepte
oder auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Verfahren der (Prozess-)Kosten-
rechnung sind ohnehin kaum verfügbar und finden den Weg in diese Betriebe nur
selten.

Tabelle 2: Einsatz ausgewählter Organisationslösungen in der Investitionsgüter-
industrie nach der Betriebsgröße in Baden-Württemberg und den anderen alten
Bundesländern

Betriebe mit unter Betriebe mit 
50 Beschäftigten 50– 99 Beschäftigten

Baden-Würt- andere alte Baden-Würt- andere alte
temberg Bundeslän- temberg Bundeslän-
(n = 107) der (n = 184) (n = 81) der (n= 124)

FuE-Kooperation mit
Abnehmern 29% 38 % 38% 33 %
QM-Zertifizierung
(ISO 9000) 26% 31 % 51% 50 %
Umweltaudit 5% 2 % 4% 1 %
zentrales Controlling 62% 57 % 65% 73 %
Prozesskostenrechnung 17% 14 % 11% 18 %

(Quelle: ISI-Erhebung Innovationen in der Produktion 1997)

Bei der – insgesamt noch sehr gering verbreiteten – Umweltauditierung nach der
Europäischen Umweltauditierungsverordnung bzw. der ISO 14000 geht das
Investitionsgütergewerbe Baden-Württembergs durchweg voran. In FuE-Koope-
rationen sind die kleinen Betriebe in Baden-Württemberg seltener eingebunden
als die in anderen westdeutschen Bundesländern.

1.3.2.4. Produktbegleitende Dienstleistungen

Gerade die überwiegend industriellen Kunden der Investitionsgüterindustrie sind
nicht primär am Produkt orientiert, sondern wollen eine Problemlösung. Um diese
Problemlösung zu gewährleisten, müssen produktbegleitende Dienstleistungen
angeboten werden. Dass der Weg hier noch weit ist, zeigt die äußerst geringe
Bedeutung von Service als Wettbewerbsfaktor (siehe Abbildung 1). Kleine Unter-
nehmen haben auf Grund ihrer Flexibilität eine sehr gute Chance, sich mit einem
entsprechenden Angebot im Wettbewerb zu positionieren. Sie haben allerdings
auch einen strukturellen Nachteil. Es fällt ihnen schwerer, eine kritische Masse zu
erreichen. Nicht zuletzt, weil Dienstleistungen nicht lagerfähig sind. So bieten die
größeren Unternehmen heute tendenziell eine breitere Palette von Dienstleistun-
gen parallel an. Die Umsatzanteile, die gegenwärtig mit produktbegleitenden
Dienstleistungen erlöst werden, sind dagegen über alle Größenklassen ähnlich
(Abbildung 8). Mittelständische Unternehmen müssen also versuchen, einen
höheren Umsatzanteil zu erreichen, um ein konkurrenzfähiges Angebot bieten zu
können.
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Abbildung 8: Umsatzanteil mit produktbegleitenden Dienstleistungen nach der
Betriebsgröße in der Investitionsgüterindustrie

(Quelle: ISI-Erhebung Innovationen in der Produktion 1997, n = 1 329)

Welche Herausforderung und Chance das Angebot produktbegleitender Dienst-
leistungen für ein kleines Unternehmen bedeutet, kann das Beispiel eines nord-
badischen Herstellers von Mehrspindel-Bohrköpfen mit 50 Beschäftigten zeigen.
Dieses Maschinenbauprodukt ist entweder Erstausstattung als Komponente in
einer Transferstraße, deren Hersteller dann der Kunde ist, oder Ersatz für
bestehende Anlagen. In diesen Fällen sind meist die Endproduzenten (in der
Regel Automobilkonzerne) die Kunden. Fällt ein Bohrkopf aus, bedeutet dies den
Stillstand einer ganzen Produktionslinie. Das produktbegleitende Dienstleistungs-
angebot besteht darin, rund um die Uhr einen Reparatur- und Ersatzservice zu
bieten, um damit die Ausfallzeiten so kurz wie möglich zu halten. Kernelemente
sind eine 24-stündige Rufbereitschaft und eine virtuelle Lagerhaltung. Ersatzteile
werden gegebenenfalls auch von anderen Standorten des Kunden beschafft. Wenn
notwendig, wird unmittelbar die Ersatzteilfertigung angestoßen. Mittelfristig ist
sogar an Leasing oder Vermietung des Produktes zu denken, dann wäre es viel-
leicht sogar möglich, auf Ersatzteilbestände anderer Kunden zuzugreifen. Die für
kleine Unternehmen typische andere Seite dieses Konzeptes, mit dem „Geld ver-
dient“ wird, ist, dass die Reparatur- und Austauschleistungen vor Ort gegenwärtig
noch fast ausschließlich von den beiden lnhabern/Geschäftsführern erbracht
werden.

1.3.3. Erfolgsfaktoren und Unterstützungsbedarf

Die Stärke der Mittelständler ist oft zugleich ihr Problem: Der Inhaber oder die
Inhaberin sind der Motor des Unternehmens, immer da und für alles zuständig.
Und damit bilden sie auch einen ganz zentralen – zumindest kapazitativen – Eng-
passfaktor. Jede Unterstützungsmaßnahme für KMU ist mit diesem Problem kon-
frontiert, weil die „Hürde“ des zeitlich in der Regel mehr als voll eingespannten
Geschäftsführers in jedem Fall genommen werden muss. Dies muss in der Kon-
zeption von Maßnahmen noch besser berücksichtigt werden, beispielsweise durch
die finanzielle Förderung eines (personellen) Ausbaus strategischer Planungs-
resourcen, Anreize für veränderte Prioritätensetzungen in der Geschäftsführung
(nicht mehr nur der „nächste Auftrag“, weniger Technologiefokussierung) oder
für andere Zielpersonen mittelstandsorientierte Maßnahmen, beispielsweise Trai-
nings-, Hospitations- oder Auslandspraktika-Programme für potenzielle Nach-
folger, die zweite Führungsebene oder bestimmte Fachkräfte.

1.3.4. Ganzheitliches Innovationsverständnis entwickeln

Mittelständische Unternehmen müssen innovationsfähig sein. Dabei ist es – wie
bereits gezeigt wurde – sehr wichtig, dass sie ein umfassendes Innovations-
verständnis entwickeln. Immer noch wird Innovation mit technischen Neuerungen
gleichgesetzt. Dabei hängt selbst der Erfolg technologischer Innovationen sehr
häufig entscheidend von begleitenden organisatorischen Veränderungen ab.
Gerade kleine Betriebe können schließlich nicht jeden Modezyklus und jede
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Technologie mitmachen, sondern müssen Prioritäten setzen. Die Politik muss
ihren Entscheidungen deshalb eine differenzierte Vorstellung von den jeweiligen
Einsatzpotenzialen in Klein- und Mittelbetrieben zugrundelegen und gegebenen-
falls (vermeintliche) Rückstände akzeptieren.

Vor diesem Hintergrund scheint es angemessen, die Akzente von einem, auch
durch zahlreiche entsprechende Unterstützungsangebote geförderten, vorrangig
technologischen weiter zu einem ganzheitlichen, neue Organisations- und
Managementkonzepte integrierenden Innovationsverständnis zu verschieben.
Nicht zuletzt sollte dieses Verständnis auch die immateriellen Innovationen auf
der Produktseite umfassen.

Die Flexibilität und Kundennähe von KMU ist ein idealer Ausgangspunkt, um mit
produktbegleitenden Dienstleistungsinnovationen Marktchancen wahrzunehmen.
Weil eine kritische Masse erreicht werden muss und Dienstleistungen nicht lager-
fähig sind, wird dafür in den meisten Fällen eine Kooperation mit anderen Unter-
nehmen notwendig sein. Die traditionelle Reserviertheit von Mittelständlern
dagegen kann vermutlich am ehesten durch Erfolgsbeispiele und den Erfahrungs-
austausch darüber überwunden werden.

1.3.5. Mittelstandsgerechte Lösungen

Natürlich müssen auch kleine und mittlere Unternehmen Zugang zu neuen Tech-
nologien haben. Wie die großen Betriebe können auch die kleinen neue Technolo-
gien in ihren Produkten, bei der Leistungserstellung, für das Marketing und zur
inner- und überbetrieblichen Kommunikation nutzen, und sie tun dies, wie
gezeigt, bereits in großem Umfang. Ein pauschaler Nachholbedarf ist nicht
gegeben. Vielmehr muss man jeweils im Hinblick auf die Anwendung in Produk-
ten (z. B. Mikrosystemtechnik oder neue Werkstoffe) oder die Nutzung im
Leistungserstellungsprozess (z.B. internet oder Trockenbearbeitung), aber auch
hinsichtlich betrieblicher Rahmenbedingungen (z. B. vorhandenes Technologie-
Know-how) und Marktsituationen (z. B. Großunternehmen als Abnehmer) diffe-
renzieren. Wege, Ansprechpartner wie auch das absorbierbare Technikniveau
fallen ganz unterschiedlich aus. Während ein kleines Unternehmen auf der
Produktseite High-Tech-Lösungen anbietet und deshalb beispielsweise Ergeb-
nisse der Spitzenforschung aufnehmen muss, kann es bei der technischen
Unterstützung seiner Geschäftsprozesse wie Buchhaltung oder Personalwesen auf
einfache Systeme angewiesen sein.

Die Chance, mit neuen Technologien Zugang zu neuen Märkten zu erhalten oder
wettbewerbsfähiger zu werden, ist bei KMU in besonderem Maße mit dem Risiko
der Überforderung, der mangelnder Beherrschbarkeit und des Ausuferns, vor
allem der indirekten Kosten, verbunden. Fehlschläge können sie weniger leicht
verkraften als große Betriebe. Grundsätzlich steht einer begrenzten Absorptions-
fähigkeit kleiner Betriebe, die auch mit dem bereits angesprochenen Engpass
Geschäftsführung zusammenhängt, ein sehr großes Angebot an Techniklösungen
und Technologieinformationen gegenüber. Es ist oftmals schwierig, das Wesent-
liche in den Blick zu bekommen: Was sind für KMU geeignete Lösungen? An
welche Beratungsinstitution wende ich mich am besten? Ohne die Transferland-
schaft in Baden-Württemberg umfassend evaluiert zu haben, gibt es Anzeichen,
dass bei der großen Vielfalt des Angebotes eine stärkere Profilbildung und
Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen Einrichtungen den Zugang erleichtern
könnte. Die Erfahrungen mit Technologietransfer zeigen schließlich weiterhin,
dass dem Transfer über Köpfe eine hohe Bedeutung zukommt. Ein regionalisier-
tes Aus- und Weiterbildungsangebot ist hier die Voraussetzung, dass die besten
Köpfe (und Hände) nicht automatisch bei den Großbetrieben landen, der direkte
Erfahrungsaustausch zwischen Betrieben sehr erfolgreich sein kann. Moderierte
lndustriearbeitskreise, Firmen-Besuchsprogramme oder für Externe offene The-
mentage (Workshops) in Verbundprojekten sind dafür nutzbare Instrumente.

Das Dilemma, dass kleine und mittlere Unternehmen – richtigerweise – nicht in
der Frühphase der Entwicklung einer Technik in der Breite einsteigen, damit aber
auch nicht deren generelle Entwicklungsrichtung beeinflussen, ist kaum auf-
lösbar. Es sollte deshalb Aufgabe der Politik sein zu helfen, dass technologische
Entwicklungen auch am Bedarf von KMU ausgerichtet werden und das Markt-
angebot an Technik nicht allein auf die Einsatzbedingungen in Großunternehmen
zugeschnitten bleibt. Beispielsweise kann die Beteiligung von KMU-Vertretern in
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Normungsprozessen unterstützt werden. Verbundprojekte könnten explizit darauf
zielen, KMU-geeignete Lösungen zu entwickeln. Auch wenn nur ein Teil der
KMU als FuE-Partner in Verbundprojekten in Frage kommt, könnten doch kleine
und mittlere Betriebe als Anwender eingebunden werden. Dazu müssten aller-
dings unter Umständen die Finanzierungsbedingungen angepasst werden. Mit
dem Instrument der indirekt-spezifischen Förderung ist es schließlich möglich,
allerdings finanziell aufwändig, bestimmten Technologien zum Durchbruch zu
verhelfen und parallel notwendige Anpassentwicklungen an den Bedarf von
KMU anzustoßen, in dem diese, öffentlich gefördert, eine entsprechende Nach-
frage(macht) entfalten.

Bis zu einer bestimmten Größe ist ein Unternehmen überschaubar und kann weit-
gehend unabhängig von der Organisationsstruktur aus einer Hand geführt werden.
Dies ist für viele Unternehmer/Inhaber attraktiv. Sie scheuen nicht selten den
Schritt, Wachstumspotenziale zu realisieren, wenn dies verlangt, das Unterneh-
men zu reorganisieren und Verantwortung zu delegieren. Ob diese Wachstums-
schwelle eher bei 50 oder erst bei 100 Beschäftigten liegt, dürfte von Faktoren
wie Marktsegment oder Produktpalette, aber natürlich auch von der Person des
Unternehmers abhängen. Stimmt diese Beobachtung, scheint es sinnvoll, neben
dem Versuch, aus Gründern 50-Mitarbeiter-Betriebe zu machen, Bemühungen zu
stellen, bestehende Unternehmen um 50 Mitarbeiter wachsen zu lassen. Der Mut
zu diesem Wachstum und damit zu industriellen Strukturen, könnte zunehmen,
wenn für dieses spezielle Klientel Maßnahmen konzipiert würden, um deren
Kompetenzen, zeitliche Kapazität und Liquidität für Reorganisationen zu verbes-
sern. Hier kann durchaus eine Rolle für die (Haus-)Banken liegen. Auch wenn
bisher für beide Seiten, den Kreditnehmer wie den Kreditgeber, ein solches, über
traditionelle Erweiterungsinvestitionen hinausgehend Kredit- und Beratungs-
geschäft noch kaum vorstellbar ist.

Baden-Württemberg hat das Image eines sehr erfolgreichen, in vielerlei Hinsicht bei-
spielhaften Industrielandes. Der Begriff „Musterländle“ hat sich dafür in Deutsch-
land eingeprägt. Dieses Bild wird auch unter dem Stichwort „Vier Motoren“ welt-
weit gepflegt. So gut diese Wahrnehmung für das Standortmarketing ist, birgt sie
doch auch die Gefahr, Veränderungen all zu leicht zu übersehen. Der baden-
württembergischen Industrie werden beispielsweise oft eine besondere Inno-
vationskraft oder höhere Vernetzung zugeschrieben. Dies ist auf der Basis der Er-
hebung Innovationen in der Produktion des Fraunhofer ISI, zumindest für den
industriellen Kern Baden-Württembergs, die Investitionsgüterindustrie, empirisch
nicht (mehr) haltbar. Zur Unterstützung einer optimalen Innovationspolitik sollten
solche Entwicklungen deshalb kontinuierlich überprüft und an Politik und Industrie
rückgekoppelt werden. Dieses Monitoring des lnnovationsverhaltens der baden-
württembergischen Betriebe dürfte sich nicht auf Produktinnovationen beschränken,
sondern müsste ein umfassendes Innovationsverständnis zugrundelegen.

2. Aussagen der Unternehmer und Unternehmerinnen bei den Regionalen Dialog-
foren zum Thema „Innovation, Einsatz Neuer Technologien und IuK in KMU“

Technologietransfer zwischen wissenschaftlichen Einrichtungen und KMU wird
von den eher technologieorientierten Unternehmen der New Economy positiver
gesehen als von den Betrieben der Old Economy, die sich von den Transfer-
zentren und den wissenschaftlichen Einrichtungen eher vernachlässigt sehen.

Ein Unternehmer beschrieb den raschen technologischen Wandel, der im Modell-
bauhandwerk seit 12 Jahren vor sich geht: Die Computertechnik habe hier ihren
Einzug gehalten, leider seien entsprechende Technologiezuschüsse viel zu spät
bewilligt worden. Positiv hob er die Steinbeis-Stiftung hervor, die ihn sehr
flexibel unterstützt habe.

In der Bauzeichnerausbildung, so ein Unternehmer, müsse CAD verstärkt gelehrt
werden. Er habe nur aus dem einen Grund, dass er die Ausbildungsanforderungen
erfüllen müsse, noch ein Zeichenbrett in seinem Büro stehen, arbeiten würde
damit keiner seiner Auszubildenden.

Ein Unternehmer sah ein Problem in der Integration seines hochtechnologischen
Betriebes in das Netzwerk traditioneller Unternehmen im Maschinenbau. Es
existiere zwar ein Netzwerk, aber dieses entspreche nicht den Zukunftsanforde-
rungen. Für Newcomer sei eine Integration außerdem schwer möglich.
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Spezialisten sind im Bereich der Neuen Technologien (Informatiker, Elektro-
ingenieure, Techniker) nach Angaben der Unternehmensleiter Mangelware und
werden von den Unternehmern aus ganz Deutschland angeworben. Nicht selten
werben die Betriebe aus dem Ausland an oder gründen dort selbst Tochterunter-
nehmen.

In den Neuen Medien sehen die Unternehmensvertreter ein großes Potenzial;
Viele von ihnen betonen, dass auf diesem Feld Kooperation, Interdisziplinarität
und Beschränkung auf Kernkompetenzen Bausteine zum Erfolg seien. „Man darf
nicht versuchen, alles selbst abzudecken“.

Einige Betriebe entwickeln gemeinsam Innovationen, die auch staatlich gefördert
werden. Es hapert aber an der Anbindung der Innovation an den Markt, weil
„Marketing die Unternehmen sehr teuer kommt“.

Das Risiko der IT-Technik liegt nach Angaben der Unternehmensvertreter in ihrer
rasanten Entwicklungsgeschwindigkeit. Eine Unternehmensgruppe aus der Bau-
branche lieferte ein Beispiel für die Ausschöpfung der modernen IT-Möglich-
keiten in der Prozessorganisation: Alle acht beteiligten Unternehmen sind über
ein Online-Kommunikationssystem verbunden.

Ein Unternehmer aus der Logistikberatung hob die flexiblen Abläufe durch die
EDV-Unterstützung hervor, die im Zuge der Globalisierung europaweit besonders
gut ohne hohen Kostenaufwand genutzt werden könnten.

Die Nutzung der Neuen Technologien wünschen sich die Unternehmer auch von
der öffentlichen Verwaltung. Dazu gehöre die Online-Bearbeitung von Formu-
laren und Anträgen ebenso wie eine Vernetzung der Ämter untereinander; „Ein
Privatunternehmen kann sich solch eine Ineffizienz nicht erlauben“. Die Ver-
waltung müsse sich auf die neuen, schnellen technologischen Veränderungen
einstellen. Beispielsweise könne elektronische Datenübertragung die monatliche
Bearbeitung der Exportformulare des Statistischen Bundesamtes sehr erleichtern.

Einige Unternehmer, vorzugsweise aus dem Buchhandel, der Sportartikel- und
Bekleidungsbranche, sind in Bezug auf den ausgeweiteten Internetauftritt ihrer
Unternehmen zurückhaltend. Zum einen scheuen sie die hohen Kosten einer
E-Business-Plattform, zum anderen schätzen sie ihre Klientel als nicht besonders
offen für das Internet ein. Außerdem sind nach Ansicht eines Buchhändlers
Riesenumsätze im E-Business nötig, um diese Absatzsparte erfolgreich führen zu
können. Für sinnvoll halten die Unternehmer dagegen eine Präsentation ihres
Betriebs im Internet.

3. lnnovations- und Wissensmanagement in KMU aus Sicht der Verbände

Ein systematisches und professionelles Innovations- und Wissensmanagement
existiert auch nach Auskunft der Verbände in BW bisher häufig nicht in KMU.

Die Voraussetzungen für ein effizientes Wissensmanagement sind – nach Aus-
kunft des BWHT – in Handwerksbetrieben nur sehr begrenzt gegeben. Aus
Kostengründen werde das Rechnungswesen außer Haus betrieben. Hierdurch
werde eine intensive Auseinandersetzung mit den Ergebnissen, eine Nutzung im
Sinne eines Managementinformationssystems nicht gefördert. Umfassende Wis-
sensmanagementsysteme im Sinne von Data-Mining erfolge in Kleinbetrieben
regelmäßig nicht. Hierdurch seien die endogenen Anstöße für Innovations-
prozesse – verglichen mit Mittel- und Großbetrieben – im Kleinbetrieb außer-
ordentlich schwach ausgeprägt. Innovationsanstöße erfolgten in der Regel
unmittelbar durch Kundennachfragen beziehungsweise durch bereits manifeste
gewordene betriebliche Verluste im Marktgeschäft.

Ausgleichsmechanismen seien in moderierten Erfahrungskreisen und in einer
Verbesserung des managementrelevanten Informationspotenzials (Benchmar-
king-Daten) ggf. zu finden.

Dagegen setzt sich – nach Angaben des VDMA – das Innovations- und Wis-
sensmanagement zunehmend in industriellen KMU durch. Dabei gebe es neue
Formen der integrierten Produktentwicklung. Positive Ergebnisse werden auch
durch die Einbeziehung möglichst vieler Mitarbeiter in sog. Innovationszirkel
erreicht. Verbessert werden könnte dieser Prozess noch durch die verstärkte
Einbeziehung von Mitarbeitern aus Instituten und Hochschulen.
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3.1. Hemmnisse der lnnovationstätigkeit von KMU

Bei kleinen und mittleren Unternehmen sind die personellen und finanziellen
Ressourcen meist sehr begrenzt. Dies behindert die Innovationsfähigkeit der
Betriebe. Zeitmangel der Betriebsinhaber und Führungskräfte, die häufig zu sehr
im Tagesgeschäft verhaftet sind, bilden ein Haupthemmnis.

Mittelständischen Unternehmen fehlen – nach Auskunft des LVI – für die
Entwicklung neuer Produkte, die Herstellung von Prototypen sowie die
Markteinführungsphase oftmals die notwendigen finanziellen Mittel. Hinzu
kommt, dass es gerade im Innovationsprozess einige spezifische Nachteile für
mittelständische Unternehmen gibt. Hierzu zählen fehlende Möglichkeiten zur
Risikostreuung, geforderte Mindestgrößen bei Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben sowie geringere Kapazitäten zur Informationsbeschaffung und -ver-
arbeitung.

Nach Angaben des VDAW scheitern Neue Technologien häufig an Geld, Zeit und
Qualifikation. Die Forschung sei oft zu theoretisch und ohne Praxisbezug. Kon-
zepte seien oft nicht auf den Mittelstand/Kleinbetriebe zugeschnitten.

Daneben bestehen – nach Auskunft des BWIHT und des BVMW – Berührungs-
ängste und eine bisher unzureichende Kommunikation zwischen Hochschulen
und Mittelstand, insbesondere mit Universitäten und anderen Forschungseinrich-
tungen. Auch bestehen Defizite im Vermittlungsprozess. In Deutschland gibt es
zwischenzeitlich über Tausend sogenannte Technologietransferstellen. Es fehle
die Transparenz. Auch seien die Transferstellen unterschiedlich zu bewerten.
Zum Teil fehle die offensive Dialogorientierung in die Firmen hinein.

Nur 9% der Innovationen in den Unternehmen könne auf die Zusammenarbeit
mit Forschungseinrichtungen, Universitäten oder Hochschulen zurückgeführt
werden.

Insgesamt finde der Transfer zwischen Wissenschaft und kleinen und mittleren
Unternehmen unter erschwerten Bedingungen statt, da KMU ihr Personal über-
wiegend aus Berufsgruppen mit praktischen Ausbildungsinhalten rekrutierten,
während Großunternehmen meist ein entsprechendes Potenzial an wissenschaft-
lich ausgebildeten Mitarbeitern zur Verfügung hätten.

Um einen effizienten Wissenstransfer von den Hochschulen auch in KMU zu
gewährleisten, sei eine enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft notwendig.
Voraussetzung sei, dass das Ausbildungs- und Forschungsangebot bedarfsgerecht
auf die Abnehmer dieser Leistungen, d. h. mit den Unternehmen, abgestimmt
werde.

Ein wichtiger Partner für den Wissenstransfer in die KMU seien die Fachhoch-
schulen mit ihrer anwendungsorientierten Forschung und Lehre sowie ihrer hohen
Akzeptanz und Verflechtung mit der regionalen Wirtschaft.

Laut Umfrage der IHKn in BW wird als Haupthemmnis von allen Betrieben die
Finanzierung von lnnovationsvorhaben genannt. Dichtauf folgt das Votum „Staat-
liche Regulierung“. Ein „Mangel an Fachpersonal“ sowie „nicht ausreichende
untemehmensinterne Strukturen für Innovationsprozesse“ folgen mit weitem
Abstand. „Fehlende Informationen“ und „mangelnde Kooperationsbereitschaft
von FuE-Einrichtungen“ werden nur von wenigen Unternehmen als Hemmnis
benannt.

Eine Umfrage des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW in Köln) bei fast 1900
mittelständischen Unternehmen kommt zu dem Ergebnis, dass noch nicht einmal
die Hälfte der Betriebe mit bis zu 500 Mitarbeitern über ein internes Informa-
tionsnetzwerk verfügt. In der Gruppe der Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftig-
ten nutzt sogar nur ein Drittel der Betriebe die modernen Formen der Infor-
mationsvermittlung.

Mängel entdeckt das Institut allerdings nicht nur in der technischen Ausstattung
und der Nutzung der Informationstechnologie. Auch die organisatorische Um-
setzung des Innovationsmanagements lässt in vielen Unternehmen noch zu
wünschen übrig. Oft fehle es an Personal und am Know-how, um ein umfassen-
des Informationsmanagement im Unternehmen zu betreiben, Fördermittel zu
akquirieren, einen strategischen Umgang mit dem Patentwesen zu pflegen oder
andere Instrumente des Innovationsmanagements einzusetzen.
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Als Beispiel für die mangelhafte organisatorische Einbindung des Innovations-
managements nennt das IW, dass nur jedes zweite mittelständische Unternehmen
seine Mitarbeiter mindestens alle drei Monate zu Strategiesitzungen zusammen-
bringt. Zurzeit beziehen die Betriebe innovative Ideen für Produkte oder Dienst-
leistung vor allem von Kunden, bei Messebesuchen, aus Artikeln in Fachzeit-
schriften oder durch Vorschläge der Mitarbeiter. Die Chancen, die sich durch die
Auswertung von Patentdatenbanken ergeben würden, seien hingegen weitgehend
unbekannt. Ebenso unterentwickelt sei die Nutzung von Kreativitätstechniken, die
nur in rd. 30% der Unternehmen zum Einsatz kommen würden, um die strate-
gische Suche nach neuen Produktideen oder die Verbesserung der Prozesse zu
unterstützen. Auch setzen nur 10% der Betriebe strukturierte Bewertungsverfah-
ren ein, um verwendbare und wirtschaftlich erfolgreiche Ideen klar von den
weniger guten Vorschlägen zu trennen. Die Mehrheit der Unternehmen (70 %)
wünscht sich mehr Transparenz bei den bestehenden Hilfsangeboten zum Thema
Innovation. In fast der Hälfte der Betriebe besteht darüber hinaus der Wunsch
nach Unterstützung in der strategischen Unternehmensführung.

Für die zukünftige Entwicklung ergeben sich nach Angaben des IW daher vier
Ansätze: Zunächst gelte es zu erkennen, dass das Internet stärker genutzt werden
müsse. Auch bedürften die bestehenden Förderangebote einer zusätzlichen
Öffentlichkeitsarbeit, wenn sie verstärkt genutzt werden sollten. Bei der Nutzung
von Datenbanken, speziell bei Patenten, sei es offensichtlich notwendig, in den
Betrieben zusätzliche Überzeugungsarbeit zu leisten. Darüber hinaus nennt das
IW die Notwendigkeit, die methodische Unterstützung von Ideenfindungsprozes-
sen durch gezielte Weiterbildungsangebote und die daraus resultierenden Ver-
besserungen der Qualifikation der Mitarbeiter auszubauen.

3.2. Patentinformationssystem

Der BVMW weist auf Mehrfachentwicklungen wegen mangelnder Patent-
recherchen (Entwicklungskosten für Fehlplanungen ca. 34 Mrd. DM) hin.

Zwei Drittel der KMU – so eine Untersuchung des Europäischen Patentamtes in
München – verzichten bisher fast vollständig darauf, das Patentsystem zu nutzen,
und nehmen damit erhebliche Risiken für ihre Forschungs- und Entwicklungs-
aktivitäten in Kauf. Eine sorgfältige Auswertung von Patentinformationen könne
teure Doppelarbeit vermeiden helfen und sicherstellen, dass eine spätere Nutzung
von eigenen Entwicklungen nicht durch bereits erteilte Patente behindert werde.

Daher bietet die Europäische Patentorganisation mittlerweile ein Internet-Gate-
way an. Mithilfe der Espacenet-Datenbank können die Unternehmer auf Informa-
tionen zu Patenten zugreifen, die in den letzten zwei Jahren von den Mitglieds-
staaten der Europäischen Patentorganisation sowie der Weltorganisation für
geistiges Eigentum veröffentlicht worden sind. Darüber hinaus biete der Dienst
die Möglichkeit, in den umfangreichen Quellen des Europäischen Patentamtes zu
recherchieren. Die Datenbank erlaube inzwischen den Zugriff auf rd. 30 Mio.
Patentschriften, 300 Millionen Seiten mit Patentinformationen. Fast das gesamte
Fachwissen, das in diesem Jahrhundert auf dem Gebiet des Patentwesens ver-
öffentlicht wurde, sei kostenlos per Mausklick abrufbar.

Die EU-Kommission versteht das Datenbankangebot als erste Anlaufstelle für
den Einstieg in die Patentrecherche und für Antworten auf einfache patentrecht-
liche Fragen. Damit ergänze Espacenet professionelle Patentdienste, wie etwa die
Rechercheabteilung der Patentämter.

Die kleinen und mittleren Unternehmen sind mit dem Deutschen Patentwesen
aber auch unzufrieden. Dies ergab eine Umfrage des Ifo-Instituts in München.
Vor allem kleine und mittlere Unternehmen klagen über den hohen Aufwand, den
eine Patentanmeldung mit sich bringt. Auch die Auswertung anderer Anmel-
dungen ist für die Mittelständler mit einem zu großen Aufwand verbunden. Zur
Abhilfe im Sinne der kleineren Unternehmen regt das Ifo-Institut einen deutschen
Patentservice an. Diese Institution soll unter anderem den Erfindern helfen, die
Schutzfähigkeit ihrer Arbeiten zu beurteilen und sie bei der Formulierung der
Anträge zu beraten. Im Zusammenhang mit den Patentanwälten sollten die vor-
geschlagenen Serviceeinrichtungen auch gegen die Verletzung von Schutzrechten
vorgehen. Nach Ansicht des Ifo-Instituts sollte der deutsche Patentservice einen
Monatsbericht für neue Erfindungen veröffentlichen und ein Netzwerk aufbauen,
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zu dem landesweit Fachleute aus Unternehmen, Instituten, Freien Berufen sowie
Behörden eingebunden werden.

Neben dem Informationszentrum Patente beim Landesgewerbeamt BW besteht
nach Auskunft von Herrn Falk, HWK Stuttgart, seit kurzem eine regionales Erfin-
derzentrum mit ganzheitlicher Beratung der Kammern in Stuttgart. Im Landkreis
Göppingen besteht nach Angaben von Wolfram Dreier, Wirtschaftsförderer des
Landkreises Göppingen, eine Erfaplattform „Forum Idee“ für ca. 50 Patent-
inhaber.

3.3. Stand der Einführung und Umsetzung von Umweltmanagementsystemen

Bis November 1998 wurden in ganz Deutschland knapp 1 900 Betriebstandorte
nach der EG-Öko-Audit-Verordnung zertifiziert. Damit liegen mehr als drei
Viertel der etwa 2100 in der EU gezählten Standorte in Deutschland. In Baden-
Württemberg waren Ende 1998 290 Betriebe, Ende April 1999 ca. 320, darunter
vor allem auch zahlreiche Großbetriebe zertifiziert. Diese kamen v. a. aus der
Chemische Industrie (10 %), Stahl- und Leichtmetallbau, Ernährungsgewerbe und
Maschinenbau.

Trotz großer Anstrengungen seitens des Umweltministeriums und der LFU seit
1992 (mehr als 20 Projekte) und großem öffentlichem Mitteleinsatz ist diese Zahl
noch gering (ca. 1,5% der Betriebe des verarbeitenden Gewerbes und des Bau-
hauptgewerbes in Baden-Württemberg). Der Versuch, mit Modellprojekten „Best
practise-Beispiele“ zu schaffen und andere Betriebe zur Nachahmung anzuregen,
war nur bedingt erfolgreich.

Daneben gibt es jedoch zahlreiche, nicht formalisierte und zertifizierte An-
strengungen vor allem in kleineren und mittleren Betrieben, Energie und
Rohstoffe einzusparen, Abfälle zu vermeiden und die Emissionen zu verringern;
oft mit Hilfe von Branchenleitfäden, einfachen Checklisten, Ökobilanzen etc.

Die Zahl der „umweltorientierten Betriebe“ dürfte deshalb gerade bei KMU über
diesem Prozentsatz von 1,5 liegen.

3.4. Chancen und Probleme bei der Einführung von Umweltmanagement-
systemen (Vgl. Stellungnahme des Verbands Unternehmensgrün)

Anhaltspunkte für die Beurteilung der formalisierten Umweltmanagementsysteme
liefert eine bundesweite Befragung der ASU im Jahr 1997, an der sich rund 800
Praktiker (Geschäftsführer und Umweltbeauftragte), hauptsächlich aus KMU be-
teiligten sowie die erste größere Untersuchung zu Umweltmanagementsystemen
bei KMU, im Auftrag der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.

Chancen liegen in:

Ökoeffizienz:

• knapp 60 % der Unternehmen haben nach Einführung der Umweltmanage-
mentsysteme technische Änderungen an Produktionsanlagen mit positiven
Umwelteffekten vorgenommen, über 30 % arbeiten an entsprechenden Pla-
nungen.

• Knapp die Hälfte der Betriebe haben ökologisch bedenkliche Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe durch weniger belastende Materialien ersetzt,

• ca. ein Drittel der Unternehmen wollen ihre Transporte ökologisch opti-
mieren,

•  wiederum ein Drittel der Betriebe möchte ihre Produkte ökologisch verän-
dern.

Kosteneinsparungen:

• ca. ein Drittel der befragten Betriebe sparen jährlich von 10 TDM bis 100
TDM, ein weiteres Drittel berichtet von Kostensenkungen von 100 TDM bis
500 TDM, vorrangig in den Bereichen Abfallreduktion, Energieeinspa-
rung, Wasser/Abwassereinsparung. Wenig relevant dagegen sind die Ein-
sparpotenziale in den Bereichen Verkehr/Transport und Verpackungsreduk-
tion.
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Weichen Faktoren:

• Erhöhung der Mitarbeitermotivation durch Umweltmanagement

• besseres Firmenimage

• Verbesserung der Beziehungen zu Behörden und öffentlichen Stellen

• Positive Markteffekte (Eroberung neuer Märkte, Gewinnung von Neukunden)
werden in aller Regel jedoch nicht oder nur in geringem Ausmaß realisiert.

Probleme bestehen in:

• Öko-Audit und ISO-Richtlinien sind sehr statisch und systematisch, wenig auf
die tatsächlichen Abläufe in KMU abgestimmt. Dies betrifft vor allem die be-
triebsorganisatorischen Anforderungen von OA und ISO (schriftliche
Dokumentationen/Handbücher/Vielzahl von Checklisten etc.)

• Nicht selten ist die Folge: mehr Bürokratie und Inflexibilität im Betrieb durch
ÖA und ISO

• Textliche Formulierung der Verordnungen sind schwer verständlich und
komplex. Die Verordnung ist wenig systematisch und unübersichtlich (Urteil
von 55 % der befragten Unternehmen).

• Orientierung an den Verhältnissen von Großunternehmen

• Trennung von Arbeitssicherheit, Qualitätssicherung und Öko-Audit für KMU
zu aufwändig und in der Regel nicht sinnvoll/praktikabel.

• Audit- und Zertifizierungskosten sind relativ hoch auf Grund des hohen
Beratungsaufwands. Erst-Audit-Kosten für Unternehmen bis 250 Beschäftigte:
15000 bis 115 000 DM. In vielen Fällen wurden die geplanten Kosten erheb-
lich überschritten.

Fazit

Öko-Audit muss – zumindest für KMU – vereinfacht und entbürokratisiert
werden. Nur dann ist mit einer flächendeckenden Verbreitung umweltgerechten
Wirtschaftens zu rechnen.

Ziel muss – nach Angaben des Verbands Unternehmensgrün – die Integration der
verschiedenen Managementsysteme in ein einfaches, unbürokratisches und über-
schaubares Gesamtsystem sein, das sich schwerpunktmäßig auf die Energie- und
Stoffströme konzentriert. Zertifizierung allein reicht als Ziel nicht aus. Wich-
tigstes Instrument ist die Bildung von betrieblichen Umweltkennzahlen. Die
Vorteile liegen in Mehrjahresvergleichen (leicht möglich), Brancheninternen
Vergleiche ähnlicher Unternehmen (Stichwort: ökologisches Benchmarking)
besserer Erfolgskontrolle.

Gerade angesichts der Einführung der Ökosteuern wird für alle Unternehmen die
Erfassung und Kontrolle der Energie- und Stoffströme immer wichtiger. Deshalb
wächst auch das Bedürfnis nach einfachen, praktisch handhabbaren Instrumenten.

3.5. Qualitätsmanagement/Total quality management in KMU

Total-Quality-Management besitzt für kleine und mittlere Unternehmen hohe Bedeu-
tung. Bisher werden systematische Ansätze allerdings nur vereinzelt umgesetzt. Ein
wesentlicher Grund hierfür sind die Wissensdefizite in den KMU. Trotzdem sind die
Inhalte des umfassenden Qualitätsmanagements für die Unternehmen in hohem
Maße relevant. Die Aktivitäten der Unternehmen belegen dies auf Basis einer Studie
des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung, 1999.

So schulen die Unternehmen ihre Führungskräfte bereits heute intensiv zum
Thema Qualitätsmanagement. Nicht nur bei der Mitarbeiterqualifizierung werden
weit reichende Maßnahmen umgesetzt. Viele Unternehmen beschäftigen sich
auch stark mit der organisatorischen Fragestellung. So ist die Zielplanung für
KMU ein wichtiges Handlungsfeld. Allerdings mangelt es hier häufig an syste-
matischem Vorgehen. Es fehlen offenbar praxisgerechte Methoden und Ver-
fahren, um den Zielplanungsprozess zu unterstützen.
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Systematische Ansätze sind beim Prozessmanagement zu erkennen. Nachdem die
Unternehmen ihre Prozesse offenbar weitgehend identifiziert und organisiert
haben, wird der Fokus auf die kontinuierliche Verbesserung der Prozesse gelenkt.

Dementsprechend sehen die Unternehmen eine zukünftige Hauptaufgabe in der
Einbindung der Mitarbeiter in den kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Eine
beachtliche Zahl von Firmen setzt bereits heute innovative Instrumente zur Mit-
arbeiterpartizipation ein (Mitarbeiterbefragung, Vorgesetztenbeurteilung durch
die Mitarbeiter, Qualitätszirkel etc. gehören vielerorts zum Repertoire). Das sollte
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Mitarbeiterzufriedenheit und konti-
nuierliches Lernen der Mitarbeiter noch längst nicht in jedem Unternehmen wich-
tige Ziele sind. Ein umfassender Bewusstseinswandel steht vielfach noch bevor.

Zusammenfassend wird in der Studie festgestellt, dass der Schwerpunkt in
Zukunft auf der Systematisierung der Qualitätsmanagementaktivitäten in den
Unternehmen liegen muss. Unterstützung bieten auf KMU zugeschnittene In-
formationsangebote über Modelle und praxisgerechte Umsetzungskonzepte für
ein umfassendes Qualitätsmanagement.

Von Seiten der Verbände wurde angegeben: Qualitätsmanagement werde als
notwendig und wichtig erkannt und zunehmend praktiziert – häufig auf Druck der
Abnehmer.

Zur TQM-Einführungsunterstützung sollte nach Angaben des Dehoga eine neues
Beratungsprogramm aufgelegt werden. So könne die Leistungspolitik des Gast-
gewerbes flächendeckend optimiert werden (mind. 5 Tage pro Betrieb).

Der Heilbäderverband empfiehlt Qualitätssicherung und Qualitätsweiterentwick-
lung im Medizinischen Bereich in den Heilbädern und Kurorten. Damit direkt
verbunden sei eine Förderung der Forschung und Lehre in den Heilbädern und
Kurorten.

Es fehlen übergreifende Qualitätsmanagementsysteme, die gleichbleibende Qua-
litäten im LEH garantieren. Hohe kontinuierliche Qualitätsstandards seien aber
Voraussetzung für die Lieferanten, um sowohl LEH als auch die weiterverarbei-
tende Industrie beliefern zu können.

Bio- und Gentechnik im pflanzlichen Bereich eröffnet aus Sicht der Landesanstalt
für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume (LEL) neue
Möglichkeiten und wirkt kostensparend und/oder ertragssteigernd. Gentechnik in
der Tierhaltung erhöhe das Leistungsniveau durch einen schnelleren Zuchtfort-
schritt. lnformations- und Kommunikationstechnik eröffnet neue Dimensionen in
der weltweit möglichen Informationsbeschaffung und im unternehmerischen
Management.

3.6. Zugangsmöglichkeiten zu neuen Technologien und modernen Management-
instrumenten für KMU

Die Zugangsmöglichkeiten für KMU zu neuen Technologien und modernen
Managementinstrumenten in Baden-Württemberg werden vom BWIHT als ins-
gesamt sehr gut bezeichnet. Es existieren flächendeckende Beratungsnetzwerke
bei Kammern, Verbänden, Forschungseinrichtungen, der Steinbeis-Stiftung und
teilweise bei staatlichen Stellen. Die Transfereinrichtungen bei den Forschungs-
einrichtungen arbeiteten angebotsorientiert, das Angebot der Wirtschaftsorganisa-
tionen sei nachfrageorientiert ausgerichtet.

Die Zugangsmöglichkeiten seien dabei unabhängig von der Betriebsgröße. Die
Praxis zeige, dass eher die personellen Ressourcen zur „Marktbeobachtung“ aus-
schlaggebend seien als die effektive Betriebsgröße.

Gleichzeitig bestehen Defizite bei Kleinunternehmen. So betont der BWHT:

Neue Technologien würden in der Regel über Hochschuleinrichtungen mit zur
Marktreife entwickelt und über die damit verbundene Lehre an den Hochschulen
in das Bildungs- und Beschäftigungssystem hinein multipliziert. Zu dieser
Struktur haben – nach Auskunft des BWHT – Handwerksunternehmen mit ihrer
Gesellen- und Meisterausbildung in der Regel keine Anbindung. Der in der
Gesamtwirtschaft insgesamt sehr gut funktionierende Technologietransfer über
Köpfe falle somit hier aus. Entsprechend schlecht sei der Primärzugang von
Handwerksunternehmen zu neuen Technologien. Die Zugangsmöglichkeiten
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seien eindeutig von der Betriebsgröße abhängig. Es sei daher notwendig, alter-
native Vermittlungsstrukturen aufzubauen. Diese müssten insbesondere in einer
kleinbetriebsbezogenen Analyse der Transfervorgänge im Hochschulbereich und
deren Abbildung in Marktaussagen für Kleinbetriebe liegen. Ähnliches gilt nach
Auffassung des BWHT für moderne Managementinstrumente. Technologie-
fördernde Investitionen des Staates in den Hochschulsektor begünstigen somit
vorrangig Mittel- und Großunternehmen, kaum Kleinunternehmen.

Nur 1 % aller Handwerksbetriebe könne – nach Angaben des ZdH – überhaupt
Hochschulkontakte vorweisen. Gefordert wird daher, Lehrstühle für kleine und
mittlere Unternehmen und das Handwerk zu gründen. Außerdem müsse das Qua-
lifikationsangebot für Handwerker an Fachhochschulen ausgebaut werden.

An Stelle des Wissenschaftstransfers trete im Handwerk die Informations- und
Beratungsaktivität der Handwerksorganisationen. Durch Einzelberatungen aber
insbesondere über Arbeitsgruppen, Pilotprojekte und darauf aufbauende Schu-
lungsveranstaltungen würden Zugangswege zu Technologiefeldern eröffnet.

So habe beispielsweise der Landesinnungsverband elektrotechnische Handwerke
in den letzten Jahren folgende Pilotprojekte umgesetzt:

Temex: Fernwirken, Fernüberwachen, Fernschalten, Fernablesen.

Elektro-Offensive: Arbeitshilfen zur strategischen Neupositionierung der Betriebe.

Der indirekte Zugang über das „Nadelöhr“ Beratungsstellen des Handwerks sei
zwar vorhanden, aber durch Kapazitätsprobleme in den Beratungsstellen nur teil-
weise möglich.

3.7. Rahmenbedingungen/steuerliche und finanzielle Anreize, FuE-Förderung

Die Innovationsfähigkeit von KMU wird – nach Angaben des VDMA – am
meisten durch die hohe steuerliche Belastung und die unzureichende steuerliche
Berücksichtigung von Forschungsaufwendungen beeinträchtigt.

Nach Ansicht des BDI muss neben der Projektförderung die sogenannte indirekte
Forschungsförderung für die Industrie entschieden an Gewicht gewinnen. Der
beste Weg einer unbürokratischen Förderung von KMU bleibe die seit Jahren
geforderte und in nahezu allen Industrieländern betriebene steuerliche For-
schungsförderung. Er plädiert daher für eine Innovationszulage für die Neuen
Bundesländer. Die steuerliche Forschungsförderung habe den Vorteil, dass sie
nicht dem Auf und Ab von Haushaltssperren unterliege. Sie schaffe Planungs-
sicherheit für dringend benötigte Investoren.

Bezüglich steuerlicher und finanzieller Anreize gebe es im internationalen Raum
eine Reihe von Modellen. So könne z. B. in Japan oder den USA ein bestimmter
Prozentsatz des zusätzlichen FuE-Aufwands von der Steuerschuld abgezogen
werden. Viele dieser Konstruktionen könne man sich aber sparen, wenn man die
Unternehmenssteuer auf 35 % reduziere.

Das Ausschöpfen steuerlicher und finanzieller Anreize stellt – nach Angaben des
BWHT – aber gerade kleine und mittlere Unternehmen erfahrungsgemäß vor
große Schwierigkeiten. Die Recherche nach passenden Förderprogrammen sowie
das gezielte Ausloten der (kaum vorhandenen) steuerlichen Gestaltungsspiel-
räume erfordere einen großen Aufwand. Die Abwicklung von Fördervorhaben
stelle gerade für kleine Unternehmen häufig eine Zumutung dar (bspw. Ausfüllen
von Förderanträgen der Europäischen Kommission in drei Sprachen u. ä.).

Empfohlen wird daher: Unternehmen, die sich verstärkt mit neuen Technologien
beschäftigen, z. B. dem Einsatz regenerativer Energien, zu fördern. Dies solle
durch eine Erleichterung der Finanzierung durch öffentlicher Förderung gesche-
hen (Zins- und konditionsgünstige Kredite) sowie Bereitstellen von Risikokapital
für innovative ldeen/Investitionen.

4. Innovations- und Technologieförderung für KMU

4.1. Fördermaßnahmen des Landes

Kleine und mittlere Unternehmen sind – nach Auskunft des Wirtschaftsministe-
riums BW – traditionell die Zielgruppe von Maßnahmen im Rahmen der baden-
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württembergischen Technologiepolitik, die auf drei Hauptpfeilern, nämlich der
Förderung wirtschaftsnaher Forschungseinrichtungen, der Forcierung des
Technologietransfers und der Förderung von Forschungs- und Entwicklungs-
projekten, beruht (vgl. auch Stellungnahme des WM zum Untersuchungsauftrag
der Enquete).

Die Technologie- und Innovationsförderung in Höhe von 70 – 80 Mio. DM
(90– 100 Mio. laut Tableau!) umfasst – nach Angaben von Dr. Mayerle, WM –
die Förderung anwendungsorientierter, wirtschaftsnaher Forschungseinrichtun-
gen, die Förderung des Technologie- und Wissenstransfers durch die Steinbeis
Stiftung, Kammern und Verbände, Technologiezentren und regionale lnnova-
tionsnetzwerke, Verbundprojekte und das C 1-Programm. Die Haushaltsansätze
seien rückläufig. Ein gewisser Ausgleich sei durch die Verwendung von Privati-
sierungserlösen erreicht worden.

Das C1-Programm der L-Bank zur Förderung von Entwicklungsvorhaben richtet
sich mit seinen Zuschüssen ausschließlich an kleine und mittlere Unternehmen
der gewerblichen Wirtschaft. Zwischen 1996 und 1999 wurden insgesamt 96 neue
Vorhaben mit einem Gesamtvolumen von 197 Mio. DM (Beteiligung der Unter-
nehmen: 113 Mio. DM) mit einer Laufzeit von bis zu 3 Jahren bewilligt (40% der
Unternehmen hatten einen Umsatz bis zu 100 Mio. DM).

Ferner konnten nach zwei Ausschreibungsverfahren im Jahr 1997 im Bereich des
Wirtschaftsministeriums 65 wirtschaftsorientierte Verbundprojekte mit rund 400
Unternehmensbeteiligungen bewilligt werden. Bei diesen Projekten arbeiten
mindestens zwei mittelständische Unternehmen mit einer Forschungseinrichtung
zusammen.

Das WM hat in den Jahren 2000 und 2001 die Förderung innovativer Entwick-
lungsprojekte für KMU um 50 % aufgestockt. In diesen Jahren werden 120 Vor-
haben mit 27,4 Mio. DM unterstützt.

Wirtschaftsnahe Forschung und technische Entwicklung
in Mio. DM

1995 1996 1997 1998 1999

Institutionelle Förderung 50,727 49,042 46,277 46,045 53,405
Projektförderung 26,900 30,209 22,332 32,479 37,857
Technologietransfer 7,509 6,452 4,329 3,418 4,313
Normung 0,593 0,481 0,128 0,120 0,150
Entwicklungsvorhaben/
C 1-Programm 2,222 3,606 1,387 1,676 3,595

87,951 89,790 74,453 83,738 99,320

Aus der vorliegenden Aufstellung des Wirtschaftsministeriums geht hervor: Die
Mittel für den Technologietransfer sind deutlich zurückgegangen, während sich
die institutionelle Förderung stabilisiert hat und die Projektförderung ausgebaut
wurde. Ebenso wurde das C1-Programm – nach Rückgang – stabilisiert.

Hinzu treten die Dienstleistungseinrichtungen des Landesgewerbeamts:

Das Informationszentrum Technik unterstützt und fördert den Einsatz zukunfts-
weisender Schlüsseltechnologien sowie besonders innovativer Technologien
durch gezielte Aufschließveranstaltungen mit Pilotcharakter, Innovations- und
Existenzgründungsbörsen sowie Technologiepräsentationen und Ausstellungen.
Das Informationszentrum Patente ist die einzige Einrichtung in Baden-Württem-
berg, die über eine umfassende Dokumentation nationaler und internationaler ge-
werblicher Schutzrechte und patentrechtlicher Literatur verfügt. Zur Verfügung
stehen neben deutschen auch europäische, US-amerikanische und internationale
Patentdokumente sowie Gebrauchsmuster, Marken, Geschmacksmuster, Normen
und technische Richtlinien. Neben praxisnahen Informationen mit konkreten Um-
setzungsbeispielen liegt ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit des Informations-
zentrum für betrieblichen Umweltschutz in der Organisation und Durchführung
branchenspezifischer Umweltseminare. Das Informationszentrum Energie bietet
in Fragen der rationellen Energieverwendung und des Einsatz erneuerbarer
Energien kostenlos seine Dienste an.
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Mit dem Programm des Wissenschaftsministeriums „Innovative Projekte“
werden grundsätzlich noch im vorwettbewerblichen Bereich angesiedelte Vor-
haben der angewandten Forschung an Fachhochschulen bis zu zwei Jahren
gefördert.

Auch das Forschungsschwerpunktprogramm des Landes an den Universitäten
trägt, soweit unternehmensbezogen, zur Förderung von unternehmerischer Initia-
tive und Wettbewerbsfähigkeit bei.

Das Land fördert seit 1997 unter der Bezeichnung „Programm Junge Innovatoren
– Teil: Existenzgründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen“
(früher: Personalsicherungsprogramm für Existenzgründer aus den Hochschulen)
junge Wissenschaftler aus Universitäten, Fachhochschulen und außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen bei dem Vorhaben, sich selbstständig zu ma-
chen. Die Grundlage der Existenzgründungen ist jeweils die Herstellung und/oder
der Vertrieb eines innovativen Produkts oder Verfahrens. Bis zur Marktreife des
Produkts oder Verfahrens – längstens zwei Jahre – sind die potenziellen Existenz-
gründer durch Zeitvertrag sozial abgesichert.

Ab 1998 wurden Gründerverbunde an Hochschulen eingerichtet, die als Infra-
strukturmaßnahmen die individuelle Förderung ergänzen. Diese Einrichtungen
gewährleisten, dass innovative Gründerinnen und Gründer in der Startphase ihrer
Existenzgründung die Ressourcen der Hochschule oder Forschungseinrichtung
und unterstützende Dienstleistungen unabhängig von einer Förderung durch das
Programm „Junge Innovatoren“ nutzen können.

Ebenfalls seit 1998 sind im Zuge der EXIST-Initiative des BMBF die Programme
„Karlsruher Existenzgründungs-Impuls“ (KEIM) und „Partnernetz für Unterneh-
mensgründungen aus Stuttgarter Hochschulen“ (PUSH) in Baden-Württemberg
aktiv.

4.2. Technologietransferangebote der Steinbeis-Stiftung

Der Technologietransfer funktioniert nach Angaben von Dr. Marlies Sommerer,
Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der Steinbeis-Stiftung, in BW schon lange
auf relativ hohem Niveau. Die Basis dafür bilde eine breitgefächerte und
leistungsfähige Forschungslandschaft, Technologieförderprogramme sowie
Technologietransfereinrichtungen für KMU. Die Technologieförderprogramme
des Landes seien auf KMU zugeschnitten (insbesondere das C 1-Programm)
und würden gut genutzt. Die Antragsstellung und gesamte Abwicklung sei
unkompliziert.

Mit der Steinbeis-Stiftung verfüge BW über eine effiziente Transfereinrichtung,
die ihre Ziele streng am Markt orientiere. Seit Jahren bemühe sich die Steinbeis-
Stiftung erfolgreich kleine Unternehmen in das Transfergeschehen einzubeziehen.
Ziel sei dabei: Ergebnisse aus der Forschung KMU zugänglich zu machen, Unter-
nehmen bei der Implementierung neuer Technologien zu unterstützen und bei der
Umsetzung neuer wiss. Erkenntnisse oder Technologien in wettbewerbsfähige
Produkte und Verfahren zu begleiten. Allein 18 der betreuten Firmen seien in den
letzten Jahren mit dem Technologie-Transferpreis für das Handwerk ausgezeich-
net worden.

1998 seien insgesamt 10 636 Beratungen, 5 306 FuE-Projekte, 2 863 Weiterbil-
dungsmaßnahmen und 1 162 Gutachten durchgeführt worden. Leitthema bei der
Beratung sei die „Zukunftssicherung“. Zunehmend seien ganzheitliche Bera-
tungsansätze gefragt. Bei den Technologien seien die IuK-Technologien und die
life Sciences auf dem Vormarsch.

Sommerer empfahl ein zielgerichteteres Angebot zum Technologietransfer für
kleine Unternehmen und Konzeptionen zur gemeinsamen Darstellung und
Vermarktung der Forschungs- und Transfereinrichtungen sowie ihrer Dienst-
leistungen innerhalb einer Region. So sollten sich die Forschungseinrichtungen
stärker auf Regional- und Fachmessen präsentieren, mehr gemeinsame kunden-
orientierte Publikationen und Veranstaltungen vor Ort in Zusammenarbeit mit
Kommunen, Landkreisen, Banken, Verbänden durchführen. Präsenz sollte auch
über Gemeinschaftsstände des Landes ermöglicht werden und verstärkt Koopera-
tionen initiiert werden, um die Leistungen der Forschungseinrichtungen noch
zielgerichteter zu vermarkten.
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4.3. Innovationsqualifizierung für KMU

Bernhard Kölmel vom Forschungszentrum Informatik (FZI) der Universität
Karlsruhe informierte über die Projekte „lnnovationsqualifizierung für den baden-
württembergischen Mittelstand“. Ziel der Arbeit des FZI sei die lnnovationsquali-
fizierung der KMU, die am Anfang des Technologieprozesses stehe.

Angesichts der immer schnelleren Innovationszyklen – mehr als 50 % des Um-
satzes wird mit Produkten getätigt, die nicht älter als 5 Jahre sind – versucht das
Projekt Innovationsqualifizierung kleinere und mittlere Unternehmen zu sensibili-
sieren, konkrete Innovationsprojekte zu initiieren und umzusetzen sowie deren
Ergebnisse zu verbreiten. Methodisch bedient sich das Projekt dabei sog. Innova-
tionszirkel. Ziel sind sowohl Markt- als auch Produkt- und Prozessinnovationen.
Es sei wichtig, gemeinsam mit den Mitarbeitern der beteiligten Unternehmen eine
Strategie zu entwickeln. Nicht jede Innovation sei von Erfolg gekrönt, weshalb
jedes Projekt von Controlling begleitet werde.

Innovationsbarrieren lägen nicht so sehr im „Können“, als vielmehr im „Wollen“
der Beteiligten. Aus diesem Grunde sei ein Promotorenkonzept notwendig, d. h.
es bedürfe zur erfolgreichen Durchführung sowohl Macht- als auch Wissens-, Be-
ziehungs- und Netzwerkpromotoren. Die typisch deutsche Eigenart, immer voll-
ständig ausgereifte Produkte auf den Markt bringen zu wollen („Over-
engineering“), sei nicht immer die betriebswirtschaftlich sinnvollste Lösung. Es
könne auch förderlich sein, das innovative Produkt so früh wie möglich im Markt
zu platzieren, wie amerikanische Beispiele zeigten.Wichtigster Erfolgsfaktor sei
der Mensch: Die Einbindung von Management und Mitarbeitern sei für den
Erfolg des Projekts entscheidend.

4.4. Forschungs- und Technologieförderung des Bundes

Dr. Günther Lambertz, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Industrielle For-
schungsvereinigungen (AIF), stellte mit dem Förderprogramm „Pro Inno“ vor,
wie das Bundeswirtschaftsministerium die Innovationskraft kleiner und mittel-
ständischer Betriebe unterstützt.

Der Bund hat die Forschungs- und Technologieförderung neu geordnet und ver-
sucht, ganzheitlicher zu strukturieren. Damit wird versucht, einen integrierten
Forschungsansatz, der verstärkt auf interdisziplinäre Zusammenarbeit setzt, zu
realisieren.

Neben klassischen Instrumenten existierten auch neue Ansätze zu ganzheitlicher
Strukturierung in Innovationsförderprogrammen und Projektförderung im Rah-
men des lnnoregio-Wettbewerbs, wo Regionalentwicklung und Netzwerke geför-
dert würden.

Jährlich fließen rund 28 Mrd. DM in FuE-Einrichtungen (61 % an öff. For-
schungseinrichtungen, 25 % Großforschung, 14 % Mittelstand)

Im Programm Innovationskompetenz für die mittelständische Wirtschaft (Pro
Inno) wurden 1999 250 Mio DM zur Verfügung gestellt. Damit werden
Forschung und Entwicklung von kooperierenden Betrieben, Betrieben und
Forschungseinrichtungen sowie Transfer von Forschungspersonal werden geför-
dert. Außerdem werden auch Unternehmen bezuschusst, die eine eigene Entwick-
lungsarbeit aufnehmen wollen. Zur Unterstützung des Einstiegs kann ein Zuschuß
zur Markteinführung beantragt werden. Letzteres sei eine Neuerung seit 1999 und
abgeleitet aus der Evaluierung der Vorgängerprojekte. Antragsberechtigt sind
kleine und mittlere Unternehmen mit max. 250 Mitarbeitern und 80 Mio. DM
Umsatz. Ober 70 % der Geförderten sind kleinere und mittlere Unternehmen mit
unter 50 Mitarbeitern. Besonders junge Unternehmen machen nach Aussage von
Herrn Dr. Lambertz Gebrauch von diesem Förderprogramm, auch Handwerks-
betriebe würden gefördert. Jährlich werden etwa 2 500 Anträge bearbeitet, ca.
50 % davon bewilligt. Nach Baden-Württemberg fließen etwa 13,5 Mio. DM, das
damit auf dem 2. Platz hinter Sachsen liege. Im Vorläuferprogramm lag Baden-
Württemberg mit 14 000 Geförderten sogar auf Platz 1.

Zusätzlich wird im Rahmen des Programms Innovationskompetenz ein Netz von
Kontaktstellen aufgebaut. 19 Kontaktbüros stehen Mittelständlern bundesweit zur
Verfügung.
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Mit einem weiteren neuen Förderprogramm will das Bundeswirtschaftsministe-
rium der Innovationsfähigkeit mittelständischer Unternehmen einen Schub ver-
leihen. Ziel der Maßnahme ist, die Zusammenarbeit zwischen mittelständischen
Unternehmen und Forschungseinrichtungen schon in der Forschungsphase zu ver-
bessern. Im Programm Innonet werden anspruchsvolle Verbundprojekte als Basis
für die Entwicklung innovativer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen unter-
stützt. Im Rahmen dieser Projekte müssen mindestens 4 kleine mittlere Unterneh-
men und mindestens 2 Forschungseinrichtungen (d. h. Hochschulen einschließlich
Fachschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Bundesanstalten sowie
gemeinnützige externe Industrieforschungseinrichtungen in den neuen Ländern)
kooperieren. Der Bund übernimmt 90 % der Projektaufwendungen der For-
schungseinrichtungen in Höhe von bis zu 1,5 Mio Euro bei einer Laufzeit von
maximal 3 Jahren. Eine wichtige Voraussetzung ist dabei, dass die Unternehmen
eigene FuE-Beiträge erbringen und mindestens 10 % der Kosten der Forschungs-
einrichtung finanzieren. Es werden Projekte im Rahmen eines Ideenwettbewerbs
ausgewählt.

Zur Stärkung von Innovationen und Technologietransfer bei KMU hat die Bun-
desregierung außerdem ein Programm für eine Technologieoffensive für KMU in
14 Schwerpunktbereichen gemeinsam mit dem Heinz-Piest-Institut für Hand-
werkstechnik (Uni Hannover) erarbeitet und im Januar 1999 eine Förderung in
Höhe von 20 Mio. DM beschlossen. Die Förderung soll projektorientiert in
Zusammenarbeit mit den Ländern und der Wirtschaft erfolgen.

Das BMBF hat außerdem eine Online-Plattform http://www.kompetenznetze.de
entwickelt, um einen Überblick über Innovationsnetzwerke herzustellen.

5. Nutzung der bestehenden Instrumente des Technologietransfers und der FuE-
Förderung in KMU

Nach Umfragen der IHKn spielen aus betrieblicher Sicht neben den allgemeinen
politischen Rahmenbedingungen insbesondere Finanzierungsmöglichkeiten für
FuE-Projekte eine große Rolle.

Die von den IHKn befragten Betriebe geben zu rund 20% an, FuE-Fördermittel
erhalten zu haben. Ein Vergleich nach den einzelnen Betriebsgrößenklassen zeigt,
dass gerade kleine Unternehmen diesbezüglich einen „großen“ Nachholbedarf
haben. Bei Betrieben mit über 500 Mitarbeitern sind es bereits 40 %, die von
staatlichen FuE-Fördermitteln profitieren. Eine Wertung, ob dies „mangelndes
Interesse“ kleiner Betriebe oder „Fehlleitung“ ist, könne nicht erfolgen.

Befragt nach ihrer Einschätzung der Wichtigkeit staatlicher FuE-Förderung geben
die baden-württembergischen Unternehmen in einer überwiegenden Mehrheit an,
FuE-Förderung nur im Einzelfall gutzuheißen. Nur jedes dritte Unternehmen hält
staatliche FuE-Förderung für uneingeschränkt sinnvoll. Eine Differenzierung
nach Betriebsgrößenklassen zeigt keinerlei signifikante Einflüsse.

Die befragten Unternehmen wurden daher aus ihrer Sicht um eine Einschätzung
gebeten, welche Maßnahmen für ihre betrieblichen Abläufe besonders wirksam
sind. Die Betriebe bevorzugten „steuerliche Abschreibungen“ vor „Bereitstellung
von Risikokapital“, „zinsgünstige Darlehen“, „Zuschüsse für FuE-Projekte“,
„Personalkostenzuschüsse“ und „Verbundforschung“. Dabei lägen die „ersten
vier“ Fördermaßnahmen aus Sicht der Betriebe eng beieinander; Personalkosten-
zuschüsse und insbesondere Verbundforschung folgten mit sehr deutlichem
Abstand.

Eine Differenzierung nach den einzelnen Betriebsgrößenklassen zeigt wiederum
keinen signifikanten Einfluss.

Diese Reihenfolge belegt – aus Sicht des BWIHT –, dass insbesondere auf dem
Gebiet der Rahmenbedingungen Handlungsbedarf besteht.

Befragt wurden die Unternehmen auch, wie die Fördermaßnahmen auf die Be-
lange der Unternehmen zugeschnitten sind. Neben der inhaltlichen Ausrichtung
der einzelnen Förderprogramme floss bei den Antworten der Unternehmen auch
die Praxis von Antragstellung und Abwicklung der Förderprojekte ein. Gerade
Betriebe mit weniger als 50 Mitarbeitern hielten die Landes-Fördermittel für
besonders geeignet. Bei größeren Betrieben schienen die Bundesprogramme



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

486

besonders praxisorientiert zu sein. Die Annahme, dass europäische Programme
stärker von Großbetrieben genutzt werden, wurde durch die Umfrage bestätigt.

Die Unterstützungsangebote der Steinbeis-Stiftung sind am besten bekannt. Aller-
dings bestehen – nach Angaben des BVIT – Klagen über die mangelnde Trans-
parenz der Projektauswahl und der Entscheidungskriterien, nach denen ein
Projekt gefördert wird.

Der Umfang der Nutzung der Instrumente des Technologietransfers ist nach
Auskunft des BWHT bei den handwerklichen Kleinbetrieben, gemessen an den
objektiv erkennbaren betrieblichen Möglichkeiten und Bedürfnissen sehr
schwach.

Die Ursache hierfür liege sowohl auf der Seite der Kleinunternehmen (unzurei-
chende Vorinformationen über die im Bereich des Technologietransfers liegenden
Potenziale und deren Bezug zu den strategischen Entwicklungsfragen des eigenen
Unternehmens, Fehlen von Technologieexperten in den Kleinunternehmen . . . )
als auch bei der Ausgestaltung dieser spezifischen Instrumente.

Das C1-Programm gehe davon aus, dass ein Unternehmen einen Zuschussantrag
ausformulieren könne und tatsächlich stelle, bevor es mit Entwicklungsarbeiten
beginne. Dies entspreche nicht der Situation von Entwicklungsarbeiten in den vor
allen Dingen vom Marktauftrag getriebenen Kleinbetrieben. Diese hätten bei der
Auftragserfüllung konkrete Umsetzungsprobleme, die sie unter Nutzung des im
Handwerksbetrieb vorhandenen technischen und methodischen Wissens zu lösen
versuchten. Diese Lösungsversuche überschritten oftmals unmerklich dann die
Schwelle von der lediglich intelligenten Neukomposition handwerklicher Fähig-
keiten hin zur Entwicklung neuer Lösungen unter Einbeziehung neuen Wissens.
An diesen neuen Lösungen arbeite der Handwerker meist in kleinen inkremen-
talen Schritten parallel zu seinen sonstigen Produktionsaufgaben weiter. Die
Aufwendungen seien aus den laufenden Betriebseinnahmen finanziert. Wenn
allerdings die Aufwendungen eine Größenordnung erreichten, die die Finanzie-
rung aus den laufenden Betriebsergebnissen nicht mehr ermöglichten, entstünden
Finanzierungsprobleme, die dann auch Zuschussfragen aufwerfen würden. Zu
diesem Zeitpunkt greife das C 1-Programm allerdings nicht mehr, da es in der
Regel darum gehe, Aufwendungen zu refinanzieren, die bereits in der Vergangen-
heit lägen.

Das C 1-Programm sei also nicht für Kleinbetriebe geeignet, die ihre Entwick-
lungsarbeiten aus der laufenden Produktion heraus entwickelten, sondern vor
allen Dingen für Mittel- und Großunternehmen, die Entwicklung organisatorisch
abtrennbar mittelfristig strategisch planen könnten.

Die Verbundforschung gehe definitionsgemäß von einer Zusammenarbeit von
anwendungsorientierten Forschungseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen
aus. Dabei begünstige die vom Land unregelmäßig ausgeschriebene Programm-
finanzierung für Verbundprojekte bereits bestehende Partnerschaften zwischen
Wissenschaft und Unternehmen. Man wisse auf beiden Seiten von den Möglich-
keiten und könne von daher sehr leicht Projekte definieren, die den Programm-
anforderungen entsprechen. Bei handwerklichen Kleinbetrieben sei eine solche
vorgängige Partnerschaft nicht gegeben. Sie müsste erst aufgebaut werden.
Hierzu reichten die in der Regel eingesetzten Ausschreibungsfristen von drei bis
vier Monaten in keinem Fall aus. Gewisse Möglichkeiten bestünden für kleine
Handwerksunternehmen dann, wenn hier bereits im Vorfeld und bei langfristigen
Informationsvorgaben durch das Land, die Handwerksorganisationen lnitiativ-
und Koordinationsfunktionen übernähmen.

Der Transfer über die Steinbeis-Stiftung, Hochschulen, Forschungseinrichtungen
usw. stelle für kleinere Handwerksunternehmen zwei spezifische Hürden auf. Die
eine Hürde liege in der Frage des Informationszugangs, mit abnehmender Ten-
denz auch im Bereich der jeweils unterschiedlichen Fachsprachen. Die zweite
Hürde liege im Bereich der Auftragsgrößen. Die transfergebenden Einrichtungen
finanzierten sich in der Regel im Modell der Drittmittelfinanzierung. Dabei
würden für Aufträge Dritter projektbezogen Arbeits- und Personalressourcen
organisiert. Dadurch würden Großaufträge begünstigt, die insbesondere eine Per-
sonalfinanzierung über einen mittleren Zeitraum (1 – 2 Jahre) zulassen. Aufträge
kleinerer Handwerksbetriebe blieben in der Regel jedoch weit unter dieser Grenze
(< 6-Mann-Monate). Soweit transfergebende Institute im Markt die Möglichkeit
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hätten, zwischen unterschiedlichen Auftraggebern zu wählen, würden sie aus be-
triebswirtschaftlichem Eigeninteresse heraus deshalb immer den größeren Auftrag
vorziehen.

Das Handwerk bedauert außerdem den relativen Bedeutungsverlust des früher
sehr wichtigen technischen Beratungsdienstes innerhalb der Steinbeis-Stiftung.
Hier habe es für die Erstinformation und die Einführungsberatung von Hand-
werksbetrieben effektive Ansatzpunkte gegeben.

Die genannten Technologie-Transfer-Möglichkeiten würden insgesamt von den
Betrieben nur dann genutzt, wenn diese Instrumente unbürokratisch und leicht
handhabbar sind. Das treffe z. B. auf das Technologieprogramm (Programm 2)
der L-Bank zu, auf das C 1-Programm nicht.

Beim C 1-Programm müsse eine angemessene und stetige Finanzausstattung
gewährleisten werden und ein Stop-and-go-Verfahren vermieden werden (BVMW).

Ein zielgerichteter Weg sei es, die Berührungsängste zwischen Forschungsein-
richtungen und mittelständischen Unternehmen abzubauen. Dazu müssten auch
die Vertreter der Forschungs- und Transfer-Einrichtungen kundenorientierter
denken, auf die Bedürfnisse und Ideen der Mittelständler eingehen und nicht nur
eigene Konzepte verkaufen wollen.

Es sei für KMU nicht leicht, den Überblick über Forschungsleistungen, Koopera-
tionsmöglichkeiten und Modalitäten zu erhalten. Mehr Eigeninitiative könne zum
beiderseitigen Nutzen sein. Gerade für KMU sei die Unterstützung und Kontakt-
vermittlung bei der Lösung konkreter Probleme oft hilfreicher als staatliche
Finanzspritzen. Vor allen Dingen könne sie schneller zum Ziel führen als das
lange Warten auf die Genehmigung eines Förderantrages (BDI).

Bei allen Vorschlägen für eine effiziente Innovationspolitik sei jedoch klar, dass
Innovationen in erster Linie Sache der Unternehmen seien. Hier sei Bench-
marking gefragt.

5.1. Wichtigste und wirksamste Beratungsangebote, Programme, Projekte und
Strukturen zur Unterstützunq der Einführung in KMU

Als wichtigste und wirkungsvollste Unterstützung bei der Einführung neuer Tech-
nologien wird immer wieder die Beratung (Erst- und Einstiegsberatung) genannt.

Der wirksamste Ansatz zu einer raschen und breiten Anwendung der neuen digi-
talen Technologien, die auch die Basis für E-business, virtuelle Unternehmen und
regionale Netzwerke sind, sei das Bereitstellen von lnformations-, Beratungs- und
Schulungsangeboten für die Handwerksunternehmen.

Hier bestehe die Chance, die Handwerker mit diesen neuen Technologien vertraut
zu machen. Der hier relativ rasch erreichbare, vertraute Umgang mit dieser Tech-
nologie sei dann die geeignete Basis um über Demonstrations- und Beratungs-
projekte die Handwerksunternehmen auch in die aktive produktions- und ver-
marktungsnahe Anwendung dieser Technologien hineinzuführen.

Die höchste Effizienz gehe von Kleingruppenberatungen (Schulung und Beratung
in kleinen Gruppen, Erfa-Gruppen) aus, bei der unter der Moderation von Sach-
verständigen aus den Handwerksorganisationen das Potenzial der kleinen Betrie-
be genutzt und in Verbindung mit den Möglichkeiten von Transfergebern und po-
tenziellen Kunden gebracht wird. Für die Markteinführung neuer technologie-
orientierter Produkte sei eine massive Unterstützung von Gemeinschaftsständen
auf entsprechenden nationalen und internationalen Messen notwendig.

Die Investitionen in neue Techniken sind zunehmend kapitalintensiver und
gleichzeitig auch risikoreicher. Den Berufsbildungs- und Technologiezentren des
Handwerks komme daher als „Technologie-Drehscheiben“ in Zusammenarbeit
mit der Herstellerindustrie für Verfahren, Betriebsmittel und Werkstoffe eine ent-
scheidende Rolle zu, die Anwendungsmöglichkeiten neuer Technologien zu
demonstrieren und Interessenten zu schulen. Auch sollten sie die Möglichkeit für
Interessenten eröffnen, diese Technologien für betriebliche Zwecke bewusst
kommerziell testen zu können, bevor die Betriebe eigene Investitionen tätigten.

Dies bedinge die Unterstützung des Landes bei der Ausstattung der Technologie-
zentren des Handwerks mit dem „neuesten Stand“ der Technik. Sinnvoll sei auch
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die überregionale Information über regional bereits installierte Techniken für die
Inhaber von Handwerksunternehmen. Nicht jede Technik müsse landesweit
überall installiert werden, aber jede Technologie solle landesweit verfügbar und
den Interessenten bekannt sein (itb).

Eine große Bedeutung haben neben der Beratung auch Programme bzw. Pilot-
Projekte zur Unterstützung der Einführung neuer Techniken in KMU.

Besonders positiv wirke es sich aus, wenn innovative Unternehmen Pilotfunk-
tionen übernehmen und im Rahmen von Pilotprojekten die Vorgehensweise
demonstrieren. Erforderlich sei, dass die Themen praxisgerecht und begreifbar
dargestellt werden. Jeder einzelne müsse seine Chancen mit den neuen Techno-
logien und Dienstleistungen erkennen können.

Weiter wurden von den Handwerksverbänden genannt:

Fachinformation bei den Tagungen der Landesfachgruppen zu gewerkspezi-
fischen Themen, Fachtagungen und Weiterbildungslehrgänge zu neuen techno-
logischen Themen, Pilotprojekte zur Einführung neuer Technologien und
Markteinführungskonzepte.

5.2. Weitere Empfehlungen zur lnnovations- und Technologieförderung

Der DIHT stellt mangelnde Transparenz der Förderprogrammen des Bundes fest.
Andererseits fließe den KMU speziell von der Staatlichen Forschungs- und Tech-
nologieförderung nur ein relativ geringer Teil zu. Die Bundesregierung wolle
zwar die Zukunftsinvestitionen in Forschung, Bildung und Wissenschaft in den
nächsten Jahren erhöhen. Allerdings hätten die KMU-Forschungsprogramme
schon 1999 einen überproportionalen Beitrag zur Haushaltssanierung erbringen
müssen, weil sie – im Gegensatz zu den erheblichen Subventionen im Kohle- oder
Landwirtschaftsbereich – leicht kürzbare Titel seien. Die Förderung von For-
schung und Innovation im Mittelstandsbereich werde auch im Jahr 2000 gekürzt.
Bei dem Programm zur Förderung der „Innovationskompetenz mittelständischer
Unternehmen“ (Pro Inno) sollen über 72,5 Mio Euro (145 Mio DM) in den Jahren
2001 bis 2003 eingespart werden. Statt die spärlichen Steuermittel in Zukunfts-
projekte zu investieren, würden öffentlich subventionierte Transfer- und
Beratungsstrukturen ausgebaut, deren Nutzen und Bedarf zu hinterfragen sei.

Fachprogramme seien geeignet, in ausgewählten Technologiefeldern einen inter-
national hohen Leistungsstand von Forschung und Entwicklung zu sichern und
auszubauen. Sie erlaubten es zumeist den Hightech-Unternehmen, das Techno-
logische wie auch das Marktrisiko zu verringern. Damit seien sie allerdings nur
für einen eingeschränkten Kreis mittelständischer Unternehmen sinnvoll.

Innovationen sind im Mittelstand oft Produkt- und Verfahrensverbesserungen, die
durchaus zur Zukunftssicherung beitragen. Auch zukunftssichere Arbeitsplätze
entstünden nicht allein durch Spitzenforschung und Technologie, sondern werden
maßgeblich durch breite Anwendungen und unternehmensspezifische Anpassung
neuer Technologien geschaffen und gesichert. Ähnlich wie Grundlagenforscher
brauchten Mittelständler Unterstützung für innovative Ideen, ohne an thematische
Vorgaben und Zieldefinitionen gebunden zu werden.

Der BWHT fordert eine Einbeziehung des Handwerks in BW in die kommenden
Zukunftsinvestitionen und die künftige Entwicklungsstategie in Baden-Württem-
berg – auf Basis des Roland Berger Gutachtens –, d. h. auch eine stärkere Aus-
richtung an FuE-Anwendungen und Umsetzung in der kleinbetrieblichen Praxis.

Nach Angaben von Gerd Lutz, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer
Karlsruhe, ist die Situation im Wissens- und Technologietransfer geprägt durch
Kommunikationsprobleme zwischen Forschungseinrichtungen und Handwerk,
hohen Preisen, fehlenden handwerksreifen Lösungen und geringem Interesse für
handwerksrelevante Projekte. Als Maßnahmen zur Verbesserung der Transfer-
akzeptanz schlug Lutz insbesondere verstärkte Information, Transferprojekte und
einen „Lesedienst“ für Diplomarbeiten vor. Gleichzeitig bestünden Qualifizie-
rungsnotwendigkeiten bei den Handwerksunternehmern.

Im Bereich der Förderprogramme sei das sog. C1-Programm in der Richtlinien-
gestaltung rigide und für das Handwerk zu aufwendig. Das C2-Programm sei zu
kopflastig, die Innovationsberatung weise zu wenig Handwerksnähe auf. Die
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Anträge zur Verbundforschung im Handwerk der Region Karlsruhe sind nach
Angaben von Lutz alle abgelehnt worden. Ein Problem bestehe darin, dass die
Antragstellung vor Beginn Innovationsprozesses erfolgen müsse. Er schlug daher
ein Anzeigeverfahren vor, so dass eine Beschäftigung vor der Antragstellung
unschädlich sei.

Es müsse ein klein- und mittelständisch orientierter Forschungs- und Innovations-
begriff gefunden und eine output-orientierte Innovationsförderung betrieben wer-
den. Darüber hinaus sei eine stärkere regionale Differenzierung notwendig. Zu
berücksichtigen seien Forschungs- und Transferdichte sowie Branchenschwer-
punkte. Herr Lutz schlug daher ein besonderes handwerksreifes Aktions-
programm vor, mit ganzheitlichem Lösungsansatz sowie branchenbezogenem
Projektmanagement. Notwendig seien Qualifizierung und problemfeldorientierte
Arbeitskreise mit Forschungseinrichtungen, beispielsweise in den Bereichen
Qualitätsmanagement und Wärmeschutzverordnung. Transferdatenbanken und
virtuelle Transfernetze seien wichtig, zumal die Delphi-Studie prognostiziert
habe, dass virtuelle Unternehmen die Unternehmen der Zukunft seien.

Als Beispiel einer handwerksspezifischen Technologieförderung kann das Land
Niedersachsen herangezogen werden:

Im Bereich Handwerk und Technologie habe man festgestellt, dass die klassische
FuE-Förderung mit ihren Förderrichtlinien vom Handwerk nicht genutzt werden
könne. Daher habe man ein handwerksgerechtes Technologieförderprogramm mit
besonders unbürokratischer Abwicklung entwickelt.

Seit 1998 seien über 100 Handwerksprojekte gefördert worden. Die Fachhoch-
schulen seien hierbei eingebunden worden. Auf Grund der regelmäßigen Bericht-
erstattung erziele man enorme Multiplikatorenwirkung.

Der Rechnungshof BW hat in den letzten Jahren zwar keine systematische Unter-
suchung der Mittelstandsförderung in BW vorgenommen, aber Teilbereiche so-
wie einzelne Fördertatbestände hinsichtlich Zielgenauigkeit, Dauer und Sinnhaf-
tigkeit untersucht; zuletzt die wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen und da-
bei deren Anwendungsnähe zum Mittelstand vermißt.

Der Rechnungshof monierte, dass die 9 – vom Land mit järlich 40 Mio. DM
geförderten – wirtschaftsnahen Forschungsinstitute ihren Auftrag nur teilweise
erfüllen und dem Bedarf der Wirtschaft nicht in vollem Umfang entsprächen. Der
Anteil der Industrieaufträge an den Gesamteinnahmen der Institute lag durch-
schnittlich nur bei 17 statt 22 %. Durchweg nicht erreicht worden, sei das Ziel,
den Technologietransfer zu den KMU zu unterstützen. Im Schnitt habe das Land
6000 DM einsetzen müssen, damit die Institute 1000 DM Auftragsvolumen von
KMU einwarben. Der RH fordert neue strategische Konzepte und den
Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu intensivieren. Die
Vorgaben für Industrieeinnahmen sollten auf 1/3 angehoben werden, damit eine
stärkere Orientierung am Bedarf der Wirtschaft erfolge.

Die Kommunikation und Kooperation zwischen allen Akteuren des Innovations-
systems müssen deutlich verbessert werden. Die Unternehmen müssen die
Forschungsarbeiten der Institute aktiver beobachten und diese besser über die
eigenen Anforderungen informieren. Im Rahmen von Bottom-up-Prozessen
sollten KMU ihre Anforderungen an die Institute definiert.

Der Kontakt zum Mittelstand muss intensiviert werden, da dieser aus eigener
Kraft oft nicht in der Lage ist, sich vorausschauend an revolutionäre technolo-
gische Sprünge anzupassen.

Darüber hinaus sollten Unternehmen Verbundprojekte initiieren und in Koopera-
tionsprojekten die Kompetenzen unterschiedlicher Branchen nutzen, anstatt aus
Furcht vor Know-how-Verlust Kontakte zu meiden.

5.3. 10-Punkte-Programm zur Innovationspolitik der IHKn in Baden-Württem-
berg

Die Industrie- und Handelskammern Baden-Württembergs haben (unter Feder-
führung der IHK Karlsruhe) aus ihrer Studie zum Innovationsverhalten kleinerer
und mittlerer Unternehmen in BW Folgerungen für eine verbesserte Innovations-
förderung abgeleitet. Die Innovationsförderpolitik müsse besser am Bedarf mittel-
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ständischer Unternehmen ausgerichtet werden. Grundsätzlich seien die Unter-
nehmen selbst für ihr Innovationspotenzial verantwortlich; durch Festlegung
wirtschaftspolitischer Rahmenbedingungen beeinflusse der Staat allerdings
wesentlich das innovative Verhalten und Innovationstempo der Unternehmen.

Im 10 Punkte umfassenden Thesenpapier fordern die Kammern im Einzelnen:

1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen verbessern

Bundes- und Landesregierung müssen die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen zugunsten eines positiven Innovationsklimas und -umfeldes grundlegend
verbessern. Dies muss eine tiefgehende Deregulierung im Bereich innovations-
hemmender administrativer Vorschriften einschließen (innovations- und investi-
tionshemmende gesetzliche Vorschriften auf den Prüfstand, Gesetzesvorhaben ex
ante auf Innovationsverträglichkeit prüfen, Dauer von Genehmigungsverfahren
verkürzen, keine restriktiven Zulassungspraktiken).

2. Stärkung der Innovationswettbewerbsfähigkeit von KMU

Die Forschungs- und Technologiepolitik ist spezifisch auf kleine und mittlere
Unternehmen auszurichten, da diese im Zuge der Globalisierung einem beson-
deren Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind.

3. Mittelstandsgerechte FuE-Förderung

Für kleine und mittlere Unternehmen sind spezifische Förderprogramme notwen-
dig, die auf die speziellen Belange dieser Betriebe Rücksicht nehmen. Alle mit
dem Innovationsvorhaben verbundenen Prozesse sollten förderfähig sein, von der
Informationsbeschaffung über das Design bis hin zur Patentierung, Markt-
einführung und Produktverwertung sowie Innovationen in der Dienstleistungs-
und Softwarebranche.

(Begründung: KMU partizipieren selten an direkten Fördermaßnahmen. Aufwand
der Antragsstellung und Projektabwicklung bildet häufig ein Haupthemmnis, ins-
besondere bei Abstimmung mit vielen Verbundpartnern. FuE erfolgt aus ganz-
heitlichem unternehmensspezifischen Antrieb, nicht losgelöst von anderen Be-
triebsabläufen)

4. Vorrang für indirekte FuE-Fördermaßnahmen

Grundsätzlich ist indirekten FuE-Fördermaßnahmen ein genereller Vorzug vor
direkten Fördermaßnahmen einzuräumen. Dies betrifft sowohl Maßnahmen zur
Förderung von Unternehmenskooperationen als auch zur Förderung der Zusam-
menarbeit zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Auch der Per-
sonalaustausch kann zu nachhaltigen Wirkungen führen.

5. Bedarfsorientierter Mix an Fördermaßnahmen für KMU

Innovationsfördermaßnahmen für KMU sollten deren jeweiliger Bedarfssituation
Rechnung tragen und einen ausgewogenen Mix aus (vorrangig) indirekten und
(nachrangig) direkten Maßnahmen aufweisen. Der Fördermix muss eine lang-
fristige Planbarkeit für die Betriebe gewährleisten. Daher sind die zentralen För-
derprogramme des Landes (Bsp. C 1-Programm) in ihrem langfristigen Bestand
zu sichern.

Im Hinblick auf die Notwendigkeit einer grundlegenden Unternehmenssteuer-
reform mit deutlicher Nettoentlastung der Wirtschaft und Konsolidierung der
öffentlichen Haushalte müssen sowohl die Wiedereinführung einer steuerlichen
Forschungsförderung oder anderer steuerlicher Sondertatbestände als auch eine
generelle Aufstockung öffentlicher FuE-Förderhaushalte kritisch diskutiert
werden.

6. Sicherung der Unternehmensfinanzierung

Neben generellen Maßnahmen zur Förderung der gesellschaftlichen Risiko-
bereitschaft und Risikofähigkeit muss die Politik für eine Stärkung des Risiko-
kapitalmarktes sorgen. Vergabepraxis stärker an die Belange der Betriebe an-
passen.
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7. Mehr Transparenz und Effizienz in der FuE-Förderlandschaft

Die FuE-Förderprogramme von EU, Bund und Land müssen besser aufeinander
abgestimmt und zu einem einheitlichen und transparenten, ressortübergreifenden
Innovationsförderkonzept „aus einem Guss“ werden. Höchstmaß an Komplemen-
tarität zwischen den Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes.
Leichterer Zugang für KMU zu EU- und Bundes-Förderprogrammen. Ebenso
sind im Sinne einer zeitnahen Umsetzung innovativer Vorhaben die Förderverfah-
ren als solche zu straffen (Entscheidung über Förderfähigkeit rasch und nachvoll-
ziehbar, Vermeidung von Fristen und umfangreiche Vorarbeiten, betriebsnahe
Abwicklung und Prüfung des Projekterfolges).

8. Ausbau der Projektförderung

Neben der Verfahrensinnovation muss insbesondere der Produktinnovation mehr
Bedeutung beigemessen werden. Bestehende Fördermaßnahmen sind auf ihre ent-
sprechende Leistungsfähigkeit hin zu überprüfen; insbesondere die Verbundfor-
schung muss auf den Prüfstand gestellt werden (mangelnder Know-how-Schutz
und unzureichende Verwertungsmöglichkeiten). Ggf. Aufstockung und/oder
Umschichtung zu Gunsten C 1. Weitere Erhöhung der Effektivität des C 1-
Programms, um auch für andere Wirtschaftszweige (Dienstleistung, Software-
industrie u. Ä.) Anwendung zu finden.

9. Konsistenter und praxisnaher Technologietransfer

Zur Stärkung der unternehmerischen Innovationsfähigkeit muss die Politik für
einen geregelten, funktionsfähigen und transparenten Technologietransfer ins-
besondere zwischen Wirtschaft und Wissenschaft sorgen. (Einbindung in koope-
rative Netzwerke, Know-how-Transfer von Forschungseinrichtungen in KMU,
Befähigung zu optimalem Innovationsmanagment, bedarfs- und angebotsorien-
tierter Technologietransfer).

Regionale Netzwerke stärken. Die IHKn sind zentrale Impulsgeber für KMU und
Koordinatoren für einen geregelten Wissenstransfer.

10. Qualität vor Quantität bei Technologietransfereinrichtungen

Die Zusammenarbeit bestehender Transfereinrichtung muss besser koordiniert
werden; hierbei ist vor allem eine Schärfung des Profils von Erstberatungsstellen
und Fachberatungsstellen notwendig. Die Einrichtung neuer Technologietransfer-
stellen ist weder zweckdienlich noch erforderlich.

5.4. Empfehlungen des Gutachtens von Roland Berger und Partner
„Zukunftsinvestitionen in Baden-Württemberg“

Für den Mittelstand des Landes besteht erhöhter Druck zur Innovation. Das
arbeitsintensive Tagesgeschäft und beschränkte finanzielle Mittel gestatten es den
Mittelständlern jedoch nicht, grundlegende Innovationen zu vollziehen. Das
Gutachten schlägt vor, kleine und mittlere Unternehmen in verschiedene Maßnah-
men stärker einzubeziehen, u. a. die Initiierung von virtuellen Zulieferverbünden
zur Unterstützung der KMU im Automobilcluster. Ziel ist es, die Situation kleiner
und mittlerer Unternehmen für Innovation und wirtschaftliches Wachstum zu
verbessern. Die Grundkonzepte solcher Zulieferverbünde sind die vernetzte
Produktentwicklung mit gemeinsamen Zielen, kompatible IT-Infrastruktur mit
standardisierten Prozessen und Anwendungen sowie die Schaffung gemeinsamer
Bereiche wie z. B. Marketing und Vertrieb.

Zur Verbesserung des Technologietransfers wird vorgeschlagen, regelmäßig
Innovationsrunden durchzuführen, die wichtige Zukunftstechnologien insbeson-
dere den KMUs näher bringen. Darüber hinaus werden regelmäßige Treffen von
Vertretern aus Wirtschaft und Forschung auf regionaler Ebene vorgeschlagen.
Hieraus sollten konkrete Projekte zwischen den Forschungseinrichtungen und den
Unternehmen resultieren, die vor allem die Produktionstechnik zum Gegenstand
haben.

Zur Verbesserung der strukturellen Rahmenbedingungen wird vorgeschlagen, vor
allem Unternehmensgründungen aus Hochschulen zu stärken sowie eine stärkere
Verwertung von Forschungsergebnissen durch die Hochschulen und die Verbes-
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serung der Unternehmerkompetenz bei Hochschulabsolventen zu fördern. Sowie
lokale und regionale Wirtschaftsförderstrukturen stärker mit Branchenwissen auf
Landesebene zu vernetzen.

Empfehlungen des BVMW:

Effizientere Kommunikation zwischen Hochschule und Mittelstand:

• Leichterer Zugang der KMU zu den Forschungsergebnissen der Hochschulen
• Schaffung von Werkzeugen für den verständlicheren Informationsaustausch
• Einrichtung von Diskussionsplattformen zwischen KMU und Hochschulen
• Aufbau von Wissensdatenbanken für Applikationsnachfragen
• Stärkung applikationsnaher Innovationsangebote
• Praxisgerechte, auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnittene For-

schungsvorhaben (z. B. an FHs).

Mittelverwendung bei den Förderprogrammen C1/C 2:

• Erhöhte Mittelvergabe für C1-Programm
• Änderung der Mittelverteilung zu Gunsten KMU beim C2-Programm
• Stärkung der Gutachtergremien zu Gunsten der KMU
• Minimale Grundfinanzierung vorhandener Institute und Hochschulen

Stärkung der Informations- und Wissensvermittlung für KMU

• Stärkere Nutzung der vorhandenen wiss.-technischen Infrastruktur
• Bessere Nutzung wissensorientierter Informations- und Kommunikationsplatt-

formen
• Fachinformationsdienste/Patentdatenbanken
• Patent- und Technologieinformationen
• Schaffung von elektronischen Wissensbörsen für KMU
• Bildung elektronischer branchenbezogener Marktplätze

6. Zukunftskonzepte der Innovations- und Technologieförderung für KMU

Globalisierung und Regionalisierung sind nach Auskunft von Dr. Rogg eng mit-
einander verbunden. Kooperationslösungen, d. h. betriebliche Kooperationen und
die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungsinstituten seien zunehmend
nötig, um KMU bei steigendem lnnovationsdruck wettbewerbsfähig gegenüber
den großen Unternehmen zu halten. Kurze Wege, informell organisierte Wissens-
und Kommunikationsstrukturen, Flexibilität, die Fähigkeit zum internen Know-
how-Transfer sowie die Integration des vorliegenden Wissens gewinnen an
Bedeutung. In diesem Sinne müsse eine entwickelte Region sich auf Kernkompe-
tenzen besinnen, vorhandene innovative Potenziale möglichst optimal nutzen und
vernetzen. Dafür komme es entscheidend darauf an, innovative Netzwerke aus
Dienstleistern, Produktionsunternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen zu
initiieren und zu fördern, um Innovationen und Wissensvorsprünge zu gewähr-
leisten. Mangelnde Informationen über die Einsetzbarkeit von Innovationen und
Intransparenz neuer Technikkonzepte zeigen sich dagegen häufig als Hemmnisse
bei der Diffusion. Zudem gestaltet sich die externe Beschaffung von Ressourcen
vor allem für KMU häufig aufwändig und schwierig.

6.1. Aufbau von regionalen Kompetenzzentren

Ein Ansatz zur Lösung dieses Dilemmas ist der Aufbau von Regionalen Kompe-
tenz- und Innovationszentren, wodurch sich die zur Steigerung der Wettbewerbs-
fähigkeit notwendigen vernetzenden Kooperationen zwischen Unternehmen,
Forschungseinrichtungen und regionalen Akteuren in Form regionaler Netzwerke
intensivieren und verstetigen lassen. Zur Förderung dieses Ansatzes beschloss der
Verband Region Stuttgart die Durchführung eines Wettbewerbs „lnnovations-
und Kompetenzzentren in der Region Stuttgart“, der von der Wirtschaftsförde-
rung Region Stuttgart durchgeführt wurde. Teilnahmeberechtigt waren alle 179
Städte und Gemeinden der Region Stuttgart. Beworben haben sich mit Projektvor-
schlägen 16 Kommunen unter Beteiligung von 180 Unternehmen, 39 Forschungs-
instituten und 14 Verbänden und Vereinen. Die Region setzt 4 Mio. DM bis 2002
zur Umsetzung ein. Zielsetzung seien sich selbsttragende Initiativen aus der
Region.
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In der ersten Phase werden die vorgelegten Anträge durch Fachgutachten des Bei-
rats bewertet und Oberschneidungen, Schnittstellen und Ansatzpunkte für Bünde-
lung identifiziert. In einer 2. Phase erfolgt eine Detaillierung und Umsetzung der
Konzepte. Die regionalen Innovations- und Kompetenzzentren sollen finanzielle
und geldwerte Mittel (Beratung, Kontakte, Öffentlichkeitsarbeit, Expertendaten-
bank) erhalten und begleitet werden, um mit beschränktem Fördermitteleinsatz
größtmögliche Synergien, geeignete übergeordnete Konzepte und weitere Förder-
mittelerschließung und damit Sicherung und Controlling der weiteren Umsetzung
zu erreichen.

Die Projekte beziehen sich auf die Cluster Maschinenbau/Verfahrenstechnik,
Mobilität, Umwelt, Energie, Biotechnologie, Dienstleistung, IuK-Technologien
und Neue Medien. Projektbeispiele sind der Brennstoffzellenzulieferer-Park in
Kirchheim u. T. und das Kompetenzzentrum Brennstoffzelle in Stuttgart, Solare
Technologien und Energiedienstleistungen in Marbach, Facility Management in
Geislingen, Telematik/Mobil Computing in Filderstadt, Mechatronik in Göppin-
gen, Kompetenzzentrum Umwelttechnik, Stuttgart, das Life Science Center in
Esslingen, das Kompetenzzentrum Logistik in Kornwestheim und das Kompe-
tenzzentrum Technische Textilien in Denkendorf. Eine Entscheidung über die
Mittelverteilung finde auf Basis eines Rankings der vorgelegten Anträge statt.
Zielsetzung sei es insbesondere, das regionale Konzept mit Landesmitteln künftig
zu verstärken.

6.2. Weitere Beispiele für regionale Innovationsnetzwerke

Herr Mengele, IHK Karlsruhe, informierte über die Technologieregion Karlsruhe
als Ansatz zur Bündelung des Innovationspotenzials der Region und der regiona-
len Akteure. Frühe Entscheidung und Konzentration auf die technologische Ent-
wicklung und Initiativen im IT-Bereich seien im Raum Karlsruhe bereits in den
80-er Jahren – einer Zeit der Technikfeindlichkeit – getroffen worden. Die weit-
sichtige Entscheidung, ein Leitbild als Technologieregion zu entwickeln, habe
sich ausgezahlt und einen Innovationsprozess in Gang gesetzt. Ein enges Geflecht
von Industrie und Wissenschaft habe sich zwischenzeitlich gebildet und bedürfe
weiterhin der Organisation und Moderation. Beispiele für das hohe Innovations-
potenzial seien die Karlsruher Informatikkooperation und die Karlsruher Produk-
tionskooperation, das Cyberforum, die Initiative KEIM sowie in jüngster Zeit ein
Gründerverbund an den Hochschulen. Die vor 15 Jahren gegründete Technologie-
Fabrik habe vor kurzem in einem europäischen Benchmarking Platz 1 belegt.
Dabei spiele die sehr gute Ausstattung mit Universitäten, Fachhochschulen und
Forschungseinrichtungen eine gewichtige Rolle. Investitionen in die Wissen-
schaftsinfrastruktur der Technologieregion sei gut angelegtes Geld, zumal die
meisten Innovationen und Existenzgründungen mittlerweile aus der IT-Branche
stammten. Der Vorsprung im Bereich der Innovationsförderung sei allerdings
kein Ruhekissen, und es komme verstärkt darauf an, die Innovationspotenziale
weiter auszubauen. Ein Zusammenwirken mit dem Land sei vor allem notwendig
beim Ausbau der öffentlichen Infrastruktur, insbesondere der Hochschulen.

Mit dem Cyberforum e.V. präsentierte Prof. Wolfgang Klose „Unternehmertum
pur“; „Alte Hasen“ beraten praxisorientiert Existenzgründer und junge Unter-
nehmen. Der Verein hat 510 Mitglieder und arbeitet gemeinnützig. Er bietet
insbesondere Erstberatung sowie Begleitung in Verbindung mit etablierten Ein-
richtungen und ein Netzwerk für Existenzgründer. Begleitet werden derzeit rund
120 laufende Gründungsvorhaben. Im Cyberforum wirken Wirtschaft, Kommu-
nen und Bildungsinstitutionen mit. In jüngster Zeit wird auch verstärkt in Kombi-
nation mit dem Gründerverbund gearbeitet. Lehrlinge werden im Tandembetrieb
in jungen und alten Unternehmen ausgebildet, was sich bestens bewährt hat, da
alteingesessene Unternehmen so von den Neuerungen im IT-Bereich profitieren
können. Teil der Beratung von Existenzgründern ist es allerdings auch, gegebe-
nenfalls abzuraten, wenn das Konzept nicht stimmt. Die Zahl der fehlgeschla-
genen Gründungen ist dementsprechend gesunken.

Nach Auskunft von Prof. Nassauer, Geschäftsführer der Bayern Innovativ, sind
Netzwerke die Wirtschaftsform des 21. Jahrhunderts. Bayern Innovativ sei nur im
Bereich der Innovation tätig und sei im Rahmen der High-Tech-Initiative des
Landes gegründet worden. Zielsetzung sei es, so wenig wie möglich strategisch
vorzugehen, sondern entwickeln zu lassen. Ziel seien Plattformen für den Techno-
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logietransfer. Dabei würden Plattformen für persönliche Kooperation durch
Online-communities, d. h. Plattformen im Internet, ergänzt. Der Projektträger
fungiere als permanenter Initiator. Die Bayern Innovativ habe mittlerweile ein
aktives Netzwerk von 35 000 Unternehmen. Erstellt würden nur Internetportale,
die durch Firmen gewünscht würden. Die Firmen würden nur für Projekte bezah-
len, an denen sie tatsächlich auch teilnehmen. Einmal im Jahr werde z.B. eine
Plattform für Automobilzulieferer mit der Zielsetzung des Business-matching
durchgeführt. Es erfolgt auch eine Mitnahme von Unternehmen auf Messen. 60 %
der Teilnehmer sind kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbei-
tern. Die Entwicklung der Netzwerke erfolge über (Leit-)Themen. Ein weiteres
Beispiel für ein Kooperationsforum sei die Medizintechnik, die über einen einge-
tragenen Verein entwickelt würde, sowie durch Aufbau über thematischen Focus.
Herr Prof. Nassauer empfahl, Innovationsbörsen zu verstärken.

6.3. Wissensvermittlung zur Patentverwertung

Der typische Handwerksbetrieb plant nicht strategisch und ist mit Patentrechts-
fragen überfordert, so Joachim Walter, Projektleiter bei der HWK Karlsruhe.
Auch die Umsetzung von Ideen in marktreife Produkte bildet für ihn ein Problem.
Das EU-Modellprojekt PISA setzt hier an und steht für Patentrecherche und -ver-
wertung als Innovationsfaktor. Die Wissensvermittlung wird mit Gruppen und
individuellem Coaching kombiniert. Die Teilnehmer lernen in eigener Regie die
Möglichkeiten von Patentdatenbanken unter Einbindung externen Sachverstands
zu nutzen. Ziel ist es, die so gefundenen Recherche-Ergebnisse in ein konkretes
Produkt Verfahren oder eine Dienstleistung umzumünzen. Das ursprüngliche Ziel
der „Patenthebung“ wurde nach Angaben von Walter zwar nicht erreicht, statt-
dessen aber Klarheit über weiterzuverfolgende Produktideen hergestellt, und
konsequente Entscheidungsfindung für Produkte erreicht. Außerdem entstanden
Kooperationen unter den Teilnehmern.

6.4. Benchmarking

Benchmarking ist eine Methode, den Wandel von Unternehmen mit dem Ziel der
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch Vergleich der Geschäftsprozesse mit
exzellenten Unternehmen anderer Branchen zur Identifizierung und Implemen-
tierung von „Best Practise“ zu unterstützen. Sie ist ergänzend zum klassischen
Unternehmensvergleich, durch das systematische Suchen nach rationellen Vor-
gehensweisen und besseren Lösungen außerhalb der eigenen Branche gekenn-
zeichnet. Das gegenseitige Lernen steht dabei im Vordergrund, der Vergleich von
Kennzahlen ist nur Mittel zum Zweck. Daraus lassen sich Leistungsdefizite und
Verbesserungspotenziale ableiten. Wichtig sei dabei, dass es sich um einen konti-
nuierlichen Prozess handele, so Projektleiter Peter Heisig. Das Fraunhofer Institut
IPK, Berlin, arbeitet dabei mit einem 5-Phasen-Konzept (Zielsetzung, interne
Analyse, Vergleich, Maßnahmen, Umsetzung).

Mit der Verbreitung von Benchmarking wurden Anfang der 90-er Jahre verstärkt
Dienstleistungen benötigt, welche die Gründung von Benchmarking-Zentren
anregte. Das im IPK-Berlin im Bereich Unternehmensmanagement angesiedelte
Informationszentrum Benchmarking wurde 1994 ins Leben gerufen. Ziel ist die
Unterstützung deutscher Unternehmen in ihren Benchmarking Aktivitäten. Die
Vorgehensweise orientiert sich an einem 5-Phasen-Modell. Die schwierige Suche
nach den richtigen Partnern, die bereit sind, sich offen auszutauschen und damit
in den gegenseitigen Lernprozess einzusteigen, unterstützt das IZB. Darüber
hinaus steht es mit internationalen Benchmarking-Zentren und Experten in Ver-
bindung ist Gründungsmitglied des Global Benchmarking Networks, in dem 21
Nationen vertreten sind und bei der internationalen Partnersuche unterstützt.

Bisher wurde erfolgreiches Benchmarking hauptsächlich in Großunternehmen
durchgeführt. Finanzieller Aufwand, Bindung von Mitarbeiterkapazitäten und
aufwendige Partnersuche schrecken KMU ab. In Finnland und Frankreich und
Großbritannien sowie im Rahmen des europäische Projekts REACTE liegen
Erfahrungen vor. Das IPK hat eine methodische Anpassung für KMU Bench-
marking Zirkel entwickelt. Ziele sind: Erlernen der Benchmarking Methode an
konkreten Aufgabenstellungen, Positionierung der eigenen Leistungen, Lernen
von den Besseren und Umsetzung im eigenen Unternehmen. Heisigs Empfeh-
lung: Sensibilisierung der Entscheidungsträger in KMU für die Potenziale des
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Vergleichs durch erfolgreiche Fallbeispiele z. B. im Bereich Unternehmennach-
folge und lokale und regionale Benchmarking-Zirkel initiieren. Dabei dürfe nicht
beim Erfahrungsaustausch stehen geblieben werden, außerdem sollten regionale
Multiplikatoren und Moderatoren ausgebildet werden.

In BW existiert seit 5 Jahren ein Arbeitskreis Qualitätsmanagement der QM
Beauftragten, ein TOP Programm, ein Innovationsmanagementarbeitskreis, eine
Initiative Arbeitskreis Benchmarking und ein Chefarbeitskreis von 15 KMU.

Die Export-Akademie BW vergibt seit 1996 Best Factory Awards; seit 1999 den
Internationalen Best Factory Award und den International Best Service Award.
Partner sind ASU/BJU, Markt und Mittelstand und SAP. Leistungen sind neben
der kostenlosen Teilnahme am Wettbewerb, internationale Vergleichsmöglich-
keit, Kommunikationsplattform, Benchmarking-Partner-Börse und Bench-
marking-Projekte. Nutzen für mittelständische Betriebe sind: branchenübergrei-
fender Vergleich, Sensibilisierung für Unternehmensprozesse, Aufzeigen von
Stärken und Schwächen mittels Benchmarking-Report mit den 30 wichtigsten
Prozessen, Identifikation von Leistungslücken an Hand von Auswertungsgra-
phiken und Empfehlungen für Verbesserungen. Die Auswahl erfolgt in einem
mehrstufigen Auswahlverfahren. Im Jahr 2000 ist außerdem ein Internationaler
Benchmarking Tag geplant.

7. Chancen für KMU durch IuK-Einsatz

Neue Informations- und Kommunikationstechniken bieten gerade mittelstän-
dischen Unternehmen Chancen zur Erschließung neuer Marktfelder. Rund um die
Kernprodukte gibt es einen hohen Bedarf an Dienstleistungen.

Die Globalisierung und die Nachfrage nach immer individuelleren Leistungen
zwinge auch erfolgreiche mittelständische Unternehmen dazu, ihre Wertschöp-
fungsprozesse neu zu ordnen und systematisch nach Optimierungsmöglichkeiten
zu suchen. Multimedia- und Internet-Anwendungen böten hier zahlreiche Mög-
lichkeiten.

Die Produkte und Dienstleistungen der IuK-, Software- und Multimedia-Branche
ermöglichten es dem Mittelstand anderer Branchen in Baden-Württemberg – nach
Angaben der MFG –, wettbewerbsfähig zu bleiben und neue Märkte zu erschlies-
sen.

Bei einem großen Teil des Mittelstandes haben sich – nach Angaben der MFG –
diese Technologien jedoch noch nicht im notwendigen Umfang etabliert.

Neuen Medien komme bei der lnformationsbeschaffung und -bereitstellung eine
Schlüsselrolle zu. Online-Recherchen in Patentdatenbanken und regionalen Aus-
schreibungsdiensten (etwa des Staatsanzeigers Baden-Württemberg) oder die
Präsentation des Unternehmens auf eigenen Website für potenzielle Partner und
Kunden führe zu Wettbewerbsvorteilen.

Eine weitere Einsatzmöglichkeit sei die Nutzung neuer Medien zur Kommunika-
tion im Unternehmen, mit Lieferanten, Kunden und anderen Bezugsgruppen. Der
Einsatz von E-Mail oder Videokonferenzen ermögliche es, sich ohne Zeitverzug
und unabhängig vom Ort auszutauschen. Die Vorteile sind schnellere Entschei-
dungsprozesse, erhöhte Flexibilität und Einsparungen bei Routineprozessen. Sie
helfen, den Vorsprung gegenüber der Konkurrenz zu sichern. Am nachhaltigsten
ist der Einsatz neuer Medien zur betrieblichen Transaktion. Die eigentliche
Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen
wird dabei durch multimediale Anwendungen unterstützt. Dies setze im Gegen-
satz zu den zuvor genannten Einsatzmöglichkeiten neuer Medien eine weit-
reichende Umorganisation des Betriebes voraus. Der Nutzen liege jedoch in der
besseren Qualität, geringeren Kosten und kundenspezifischer Leistungserstellung,
kurz: in nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen.

Gerade für kleinere Unternehmen und Selbstständige ergeben sich neue Arbeits-
und Kooperationsformen auf der Basis von lnformationstechnik, Telekom-
munikation und Multimedia. Tendenziell profitiere der Mittelstand von den Fort-
schritten auf dem Gebiet der Informationstechnologie und Medienentwicklung
stärker als Großunternehmen. Deren bisherige Wettbewerbsvorteile relativieren
sich zusehends:
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• Durch Kooperation und virtuelle Unternehmensverbunde können Mittelständ-
ler ein vergleichbares Spektrum anbieten.

• Neue Medien wie das Internet machen eine physische Präsenz vor Ort teilweise
überflüssig und reduzieren die Kosten für den Vertrieb.

• Die modernen Kommunikationsmedien und verteiltes Arbeiten machen auch
für den Mittelstand internationale Zusammenarbeit erschwinglich.

Gleichzeitig könne der Mittelstand seine klassischen Wettbewerbsvorteile Größe,
Flexibilität und lnnovationskraft weiterhin voll einbringen.

Das WM und das MLR nennen als weitere Vorteile:

Im Elektronischen Handel ergeben sich besonders Vorteile durch die Unabhän-
gigkeit von Ladenöffnungszeiten und das enorme Angebot im digitalen Handel
für den Kunden. Standortnachteile des ländlichen Raums bei den Absatzmöglich-
keiten werden ausgeglichen.

Eine branchenspezifische Förderung des neuen Mittelstands in den TIME-
Branchen (Telekommunikation, Informationstechnologie, Medien und Entertain-
ment) sei daher unverzichtbar und doppelt erfolgsträchtig, weil damit sowohl
diese wachstumsstarken Unternehmen vorangebracht als auch notwendige Im-
pulse für andere Wirtschaftszweige eröffnet werden.

Der Übergang zur digitalen Wertschöpfung im klassischen Mittelstand müsse konse-
quent unterstützt werden. Dabei gelte es insbesondere, die Wettbewerbsfähigkeit klei-
nerer und mittlerer Unternehmen mit Hilfe neuer Medien zu stärken und zu verbessern.

7.1. Mittelstand nutzt das Internet zögernd

Verwendung findet das Internet im Mittelstand bisher v.a. als Instrument für die In-
formationsbeschaffung und Kommunikation, nicht aber für Einkauf und Vertrieb.

Nach der Umfrage der Frankfurter DG Bank unter 2 500 Mittelständlern ist der
Anteil der Betriebe mit Internetanschluss seit Herbst 1998 von 45 auf 78 Prozent
gestiegen. Bisher verwenden sie das Internet allerdings überwiegen für interne
und externe Kommunikation, Recherche und Eigendarstellung. 53 Prozent nutzen
das Netz bereits für Einkäufe und 43 Prozent für Online-Bankgeschäfte. Für
Verkäufe an Unternehmen und private Haushalte wird das Internet aber erst von
22 Prozent bzw. 9 Prozent der Firmen eingesetzt.

Vom Einsatz des Internets erhoffen sich die mittelständischen Unternehmen ein
verbessertes Firmenimage, bei einem Verzicht darauf befürchten sie umgekehrt
Prestigeverluste. Noch wichtiger ist es den Betrieben allerdings, über das Netz zu-
sätzliche Marktanteile zu erschließen. Gut 90 Prozent der Nutzer und 80 Prozent
der Firmen, die das Netz in nächster Zeit nutzen wollen, möchten über das Inter-
net neue Kunden erreichen. Produktdifferenzierung und Kostensenkungen werden
von 40 bis 50 Prozent der Unternehmen als Motiv genannt.

Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien in kleinen und mitt-
leren Unternehmen in der Region Stuttgart, Sept. 1999

Der Verbreitungsgrad von neuen Informations- und Kommunikationstechno-
logien bei kleinen und mittleren Unternehmen in der Region ist stark gewachsen.
Damit ist ein erheblicher Weiterbildungs- und Beratungsbedarf in den Betrieben
verbunden, so die IHK Region Stuttgart. Nach Ergebnissen einer Umfrage von
300 kleinen und mittleren Unternehmen in der Region nutzen 70,4 Prozent der
befragten Unternehmen das Internet, um Informationen zu beschaffen. Die Prä-
sentation des eigenen Unternehmens im Netz wird immer wichtiger. Mit einem
eigenen Internetangebot sind rd. 44 Prozent der Betriebe im Netz vertreten.

Eine gute technische Ausstattung bei KMU zähle zum Standard, komplexe
Lösungen wie EDI, Workflow-Systeme, Corporate Networks oder Videokonfe-
renzen sind aber noch selten im Einsatz.

Was den Kontakt zum Kunden betrifft, bevorzugen KMU z. Zt. noch eindeutig
Telefon, Fax (99 %) und persönliche Kontakte (86%). Per E-Mail oder gar online
sprechen dagegen nur 53,4% bzw. 13,5% der Firmen ihre Kunden an. Hier sieht
die Studie einen erheblichen Beratungsbedarf. Gleiches gilt für die Kommuni-
kation mit Lieferanten.
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Dabei sehen die Firmen die Vorteile der elektronischen Kommunikation deutlich:
kürzere Reaktionszeiten (80 %), Zeitersparnis (65 %) und größere zeitliche Flexi-
bilität.

Aber auch neue Formen der Weiterbildung über das Netz wie Telelearning oder
Telekooperation stecken noch in den Kinderschuhen: Nur zwischen 1 und 2 % der
Unternehmen nutzen sie. Das könne sich allerdings rasch ändern: Vor wenigen
Jahren sahen die Zahlen bei Fernwartung ähnlich aus – heute greifen über 67 %
darauf zurück.

7.2. Hemmnisse

Die Betriebe sind allerdings bisher skeptisch, ob die neuen Anwendungen tatsäch-
lich gewinnbringend eingesetzt werden können. Vor allem dem erwarteten finan-
ziellen oder personellen Aufwand stehen die Unternehmen skeptisch gegenüber.
Erst 8,7 Prozent der Unternehmen nutzen das Netz für den elektronischen
Geschäftsverkehr. Bisher wird das Internet vorrangig für Such- und Recherche-
arbeiten genutzt.

Auch die mangelnde Qualifikation der Mitarbeiter und komplizierte Software-
programme hält die Unternehmen zum Teil noch von der Nutzung ab.

Bei der Nutzung des Internets gibt es Branchenunterschiede: Während das Bau-
gewerbe das Medium kaum nutzt, ist es in der Metall- und Elektroindustrie sowie
in der Dienstleistungsbranche weit verbreitet. Gründe für den teilweise noch
zurückhaltenden Einsatz des Internets sind nach Ansicht der Betriebe, dass die
Zielgruppe über das Netz nicht erreicht werden kann. Zudem werden die eigenen
Produkte als wenig geeignet für den Online-Vertrieb betrachtet. Potenzielle Ein-
satzmöglichkeiten der neuen Technologien sehen die Unternehmen vor allem im
allgemeinen Datenaustausch und in Online-Bestellungen.

Um die neuen Medien konsequent nutzen zu können, brauche die Wirtschaft die
richtigen Rahmenbedingungen. Ein Ansatzpunkt wird von Seiten der IHK z. B.
darin gesehen, die derzeit hohen Nutzungskosten von bestehenden Übertragungs-
wegen zu senken. Gerade für kleine und mittlere Betriebe könnten kostengünstige
Übertragungswege zu einem existentiellen Sicherungsinstrumentarium werden.
Die IHK fordert zudem, die staatlichen Regulierungen auf ein Mindestmaß zu
reduzieren. Innovationen müssten schnell und unbürokratisch durchsetzbar sein
und das nötige private Kapital für die Infrastruktur der Informationsgesellschaft
rasch verfügbar sein.

Um die optimale Nutzung der neuen Technologien auch in kleineren Unterneh-
men voran zu bringen, hat die IHK ihr Informations- und Beratungsangebot für
diese Zielgruppe verstärkt. Für mittelständische Unternehmen hat die IHK ein 
Electronic Commerce Centrum eingerichtet. Dieses Zentrum, das durch das Bun-
deswirtschaftministerium gefördert wird, bietet spezielle Beratungen, Informatio-
nen und Seminare und Hilfe bei Umsetzungsprojekten im Bereich Internet und 
e-business, um den Einstieg zu erleichtern und Geschäftsprozesse im Netz zu for-
cieren.

Der zunehmende Einsatz der neuen Medien führt zu einem erheblichen Weiterbil-
dungs- und Beratungsbedarf in den Unternehmen, insbesondere für die Pflege von
Internetauftritten und die Anwendung sowie die Zahl der Internethändler unter
den Klein- und Mittelständlern zu erhöhen, bietet die IHK daher verstärkt Weiter-
bildungskurse zu den verschiedenen Gebieten der neuen Medien an, etwa Lehr-
gänge zum Infobroker, Netzwerkbetreuer oder zum Internetbeauftragten für 
e-commerce. Doch auch das Land soll nach Ansicht der IHK mehr zum
Multimediastandort Region Stuttgart mit bis zu 6000 Software und Medien-
technologiefirmen beitragen. Zur Erprobung neuer Technologien seien mehr
Schlüsselprojekte notwendig.

7.3. Marktpotenzial e-commerce

Durch e-business wird insgesamt ein anderes Einkaufsverhalten sowie der wach-
sende Trend zu Internetportalen erwartet.

E-business und e-commerce schaffen kürzere und flachere Wertschöpfungs-
prozesse und Cross-Selling-Angebote (gleichzeitiges Angebot von Nebenartikeln)
und neue Kooperations- und Dienstleistungs-Formen.
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Im Geschäft mit privaten Endkunden haben die deutschen Internethändler im
ersten Halbjahr 1999 rd. 810 Mio. DM umgesetzt, rd. 0,3 Prozent des gesamten
Einzelhandelsumsatzes. Für das Jahr 1999 wird von einem Umsatz von rd. 2,2
Mrd. DM ausgegangen. Die Spitzenstellung nimmt in Deutschland die Reise-
branche ein, die in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Umsatz von 237
Mio. DM erzielt hat. An zweiter Stelle hat sich der Wertpapierhandel im Internet
und Onlinedienste (Brokerage) mit einem Umsatzvolumen von 94 Mio. DM
etabliert. An dritter und vierter Stelle folgen Bücher (91 Mio. DM Umsatz im
ersten Halbjahr) und Computer (88 Mio. DM).

Der im e-commerce erzielte Umsatz wird nach Angaben des Instituts der Deut-
schen Wirtschaft in Deutschland voraussichtlich von 2,6 Mrd. DM im Jahr 1998
auf knapp 100 Mrd. DM im Jahr 2002 hochschnellen. Der e-business umfasst die
ganze Bandbreite von der Werbung bis hin zur Lieferung einer Ware oder Dienst-
leistung über das World Wide Web.

Die USA haben in dieser Zukunftsbranche die Nase vorn. Dort setzten die Inter-
nethändler 1998 umgerechnet rd. 33 Mrd. DM um. Bis zum Jahr 2002 soll sich
das Marktvolumen verzwölffachen auf über 400 Mrd. DM.

Nach den Prognosen dürften rd. drei Viertel auf Geschäfte zwischen Unter-
nehmen, das restliche Viertel auf Käufe der privaten Haushalte entfallen. Nach
Schätzungen der Gartner Group sollen bis 2004 15 % aller Transaktionen in der
europäischen Wirtschaft über B2B laufen.

7.4. Nutzen für KMU

In nahezu jeder Branche entstehen derzeit elektronische Beschaffungsplattfor-
men, von denen sich Großunternehmen Kostensenkungspotenziale von 10 –30 %
erwarten.

Kleinere Unternehmen können sich beispielsweise zu Einkaufsgemeinschaften
zusammenschließen, um gemeinsam große Mengen abzunehmen und eine größe-
rer Nachfragermacht entwickeln. Gekoppelt mit einer solchen virtuellen Gemein-
schaft fungieren sog. e-procurement-Plattformen als virtuelle Verbraucherzentra-
len. Damit einher gehen sinkende Beschaffungs- und Transaktionskosten sowie
schlankere interne Beschaffungsprozesse.

Bislang haben v. a. an Käufern orientierte Marktplätze in Europa Schlagzeilen
gemacht, und es werden wichtige Beschaffungsmärkte beispielsweise in der
Automobil-, Raumfahrt-, Energieversorgung und Luftfahrt sowie im Einzelhandel
aufgebaut. Die meisten dieser Marktplätze werden von der Industrie forciert.

Etablierte Anbieter dominieren bisher den e-commerce in Deutschland. Multi-
kanalanbieter erzielen 72 Prozent der Online-Umsätze. Etablierte Unternehmen,
die im traditionellen Handel eine starke Position haben, dominieren auch den
Internethandel in Deutschland. Nach einer Untersuchung des Beratungsunterneh-
mens Boston Consulting Group erzielen diese Multikanalanbieter, die neben dem
Internet auch traditionelle Vertriebskanäle wie Geschäfte oder den Versandhandel
nutzen, 72 Prozent der Online-Umsätze. Nur 28 Prozent entfallen auf die reinen
Internet-Händler, die vor allem die Märkte für Bücher, CDs, Autos und Auktio-
nen beherrschen. Es herrsche ein hoher Konzentrationsgrad in der Branche. Auf
die zehn führenden Anbieter entfalle im Durchschnitt ein Marktanteil von rd. 40
Prozent, während die größten 50 Anbieter rd. drei Viertel des Marktes beherrsch-
ten. Allerdings sei der hohe Konzentrationsgrad kein Indikator, dass die Märkte
bereits verteilt seien. Im Internet setzten sich die Spezialisten durch, die sich auf
wenige, artverwandte Produkte fokusierten. Langfristig müssten sich die Internet-
unternehmen auch eine physische Präsenz aufbauen. Offline- und Online-Welt
würden zusammenwachsen.

Aber auch für den Mittelstand werden Internetportale gestartet: So hat z. B. kürz-
lich auch die Baden-Württembergische Bank mit Quibig ein Tochterunternehmen
gegründet, das eine Internetplattform für den Mittelstand bereitstellt. Die Platt-
form soll mittelständische Unternehmen einen Einstieg in den zukunftsträchtigen
e-business-Markt bieten und Handelsgeschäfte zwischen den Unternehmen
(Business to Business) abwickeln. Dabei sollen auch Finanzdienstleistungen
integriert werden. Einer Untersuchung zu Folge verfügt der mittelständische Kun-
denstamm über ein Beschaffungsvolumen von rd. 100 Mrd. DM an Gütern und
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Dienstleistungen, das nun auf der Plattform gehandelt werden kann. Die Kunden
erwarte ein Einsparpotenzial von mehr als 15 Mrd. DM, da Kosten für den Auf-
bau eigener e-business-Lösungen entfielen.

Neuere Untersuchungen zeigen, dass mehr als die Hälfte der KMU annehmen,
dass sie gar nicht von e-commerce betroffen wären bzw. keine Vorteile hätten.
Der Aufbau von Vertrauen in IuK ist daher wichtig.

7.5. Online Shopping: Potenziale und Hemmnisse

Online-Shopping befindet sich derzeit noch in der Anlaufphase.

Laut einer Studie wurden 1998 auf dem Internetmarkt 1,5 Mrd. DM umgesetzt –
im Vergleich zum klassischen Einzelhandel ist dies vergleichsweise wenig (Um-
satz 1998: 720 Mrd. DM). Im 2001 sollen bereits 20 Mrd. DM in den virtuellen
Kassen fließen.

Vertrauens-, Preis- und Leistungsdefizite bremsen derzeit noch den Erfolg des
e-commerce. Wie das Online Forschungs- und Beratungsunternehmen Media-
transfer AG Hamburg ermittelte, sehen Internetnutzer Barrieren für das Online-
Shopping vor allem in der Unsicherheit des Zahlungssystems (73 Prozent der
Befragten), beim Datenschutz (56 Prozent) und den nicht immer günstigeren
Preis, verglichen mit einem konventionellen Einkauf (38 Prozent).

Neben den bereits etablierten Angeboten im weltweiten Netz wie Bücher, PC-
Zubehör und Software konnten vor allem in den Bereichen Unterhaltungselek-
tronik, Eintrittskarten, Flugticket, Reisen, Hotelbuchungen, Haushaltsgeräte und
-waren, Büro und Schulbedarf sowie Geschenkartikel sehr große Wachstums-
potentiale ermittelt werden.

Unternehmen nutzen bisher Einkaufsforen im Internet und digitales Beschaf-
fungsmarketing zu wenig. Trotz Erfolgsbeispielen erwirtschaften viele Unter-
nehmen, die sich im e-business engagieren, daher noch keine Gewinne.

Mit preiswerten Einstiegslösungen können auch Kleinstbetriebe neue Kunden-
gruppen erschließen. Wichtig bei Shopkonzepten sei, dass die Logistik für den
Vertrieb sichergestellt werde. Auch die Zahlungsmodalitäten müssten geklärt
werden. Da die Scheu, Kreditkartendaten einzugeben, nach wie vor groß ist und
das elektronische Geld noch in den Kinderschuhen steckt, bieten die meisten
Anbieter die Bezahlung per Nachnahmerechnung oder Lastschrift an.

Da jedoch nur die wenigsten Anbieter die für einen weltweiten Versand notwen-
dige Logistik bereitstellen können, ist nach Ansicht der Experten der regionale
Aspekt des Netzes für Kleinbetriebe bedeutsamer. So kann sich jeder Anbieter
mit vertretbarem Aufwand in einem örtlichen Marktplatz präsentieren, ohne dafür
eine teure Software erwerben zu müssen.

In jedem Fall sollte die Informations- und Aufklärungsarbeit nach Auskunft
der Verbände für den Bereich e-commerce intensiviert werden, der Zugang
ermöglicht und Hilfestellung zur Vermittlung von Medienkompetenz gegeben
werden.

7.6. Virtuelle Unternehmen – eine Organisationsform für den Mittelstand

Bei virtuellen Unternehmen handelt es sich um Netzwerke unabhängiger Unter-
nehmen, die sich projektbezogen und temporär mithilfe moderner Informations-
technologien zum Zweck einer gemeinsamen Zielerreichung zusammenschließen.
Der Vorteil liege v. a. in der Bündelung der Kernkompetenzen verschiedener Part-
ner zur Erstellung von Komplettlösungen.

So können mittelständische Unternehmen Marktchancen realisieren, die die
Kapazität eines einzelnen Unternehmens übersteigen würden, ohne dass mittel-
standsspezifische Stärken wie Flexibilität und Marktnähe verloren gehen. Diese
Form der Zusammenarbeit ist jedoch nur dann für kleinere und mittlere Unter-
nehmen sinnvoll, wenn sie sich auf relativ einfache und kostengünstige Weise
vernetzen können. Gerade dazu bietet das Internet die Grundlage.

Seitens des Mittelstands erfordert die Teilnahme an virtuellen Unternehmen
Kooperationsbereitschaft auf partnerschaftlicher Basis, die Fähigkeit und Bereit-
schaft zum Aufbau einer Vertrauenskultur, die Kultivierung von Kernkompe-
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tenzen und nicht zuletzt eine umfassende Aufgeschlossenheit und Kenntnis im
Hinblick auf die neuen Informationstechnologien.

Insgesamt gesehen ist nach Auskunft des IfM das virtuelle Unternehmen eine
geeignete Organisationsform für den Mittelstand, allerdings eine von zahlreichen
Optionen. Eine weitere Verbreitung wird u. a. davon abhängen, ob die Vorteile in
einer konkreten Unternehmensumwelt die zweifelsohne damit verbundenen
Schwierigkeiten überwiegen.

Aus Fallstudien des IfM ergab sich, dass eine derartige Entwicklung am ehesten
in der IuK-Branche und dem Dienstleistungssektor zu erwarten ist. Die Ver-
besserung der informationstechnischen Infrastruktur in kleinen und mittleren
Unternehmen ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass virtuelle Orga-
nisationen im Mittelstand Platz greifen. Eine besondere Bedeutung komme in
diesem Zusammenhang den zu Grunde liegenden Rahmenbedingungen zu. Diese
sollten so gestaltet sein, dass sie den Mittelstand bei der Adaption neuer Infor-
mationstechnologien nicht behindern.

Wichtige Schritte, beispielsweise die Liberalisierung des Telekommuni-
kationsmarktes und die Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen für
Geschäftsanschlüsse über Online-Medien, seien bereits erfolgt. Von zentraler
Bedeutung sei aber auch die freie Verfügbarkeit sicherer Verschlüsselungs-
verfahren, um das Vertrauen der Unternehmen in die Online-Medien nicht zu
untergraben. Eine Überregulierung sei zu vermeiden. Wünschenswert wäre
hingegen eine verstärkte Vorbildfunktion der öffentlichen Verwaltung bei
der Einführung des elektronischen Geschäftsverkehrs. Aber auch durch die
adäquate Ausgestaltung des Bildungsangebots könne der Staat dazu beitragen
das den mittelständischen Unternehmen Personal zur Verfügung stehe, das
multimedialer und vernetzter Informations- und Kommunikationstechnik um-
gehen könne.

Nach Ansicht des IfM Bonn werde die Entwicklung zum virtuellen Unternehmen
in Zukunft doch etliche Fragen aufwerfen werde; z. B. hinsichtlich der steuer-
lichen Behandlung virtuell gehandelter Güter oder im Hinblick auf Haftungs- und
Urheberrechte.

7.6.1. Ergebnisse der Strategiestudie des Fraunhofer Instituts IAO „Virtuelle
Unternehmen in Baden-Württemberg“:

In BW realisieren v. a. große Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern
Telearbeitsformen (35 %) sowie mobile Vertriebsarbeit (65 %) und innovations-
orientierte Kooperationen (40%). Nachholbedarf besteht auf der Ebene der
Ausstattung mit Intra- und Internetzugang.

Erfolgsfaktoren der Virtualisierung sind informations- und kommunikations-
technische Unterstützung, Kooperationsmanagement, Vertrauenswürdigkeit,
Standardisierung von Prozessen, Telemedien, Kostencontrolling und Manage-
ment.

Beratungsbedarfe bestehen bei der informations- und kommunikations-
technischen Unterstützung, Vertragsgestaltung, aussagefähigen Beispielen zum
Management verteilter Zusammenarbeit, Partnerfindung und steuerlichen
Aspekten.

7.7. Telearbeit

Laut einer Studie des IfM Bonn von 1998 sind die Voraussetzungen für Tele-
arbeit in mittelständischen Unternehmen nicht per se schlechter als in Groß-
unternehmen. Dennoch wird die Einführung von Telearbeit bisher in erster Linie
von großen Unternehmen geplant. Während mobile Telearbeit im Außen-
dienst auch in KMU zunehmend der Regelfall ist, wird alternierende Telearbeit
bisher vorwiegend für einzelne Mittelständler, z. B. im Rahmen von Pilot-
projekten eingeführt. Insbesondere in der Medienbranche hat sich Telearbeit
bereits als organisatorischer Bestandteil der Betiebsabläufe wettbewerbsbedingt
durchgesetzt, häufig ohne, dass sich die Akteure explizit als Telearbeiter be-
zeichnen. Wesentlich ist die zeitliche und räumliche Entkoppelung von Arbeits-
abläufen und Produktionsprozessen, die eine Flexibilsierung der Arbeitsstruk-
turen ermöglicht.
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8. Förderung des IuK-Einsatzes in KMU

8.1. Förderung durch das Land

Für das Wirtschaftsministerium ist die nachhaltige Begleitung und konsequente
Fortentwicklung des Weges der mittelständischen Unternehmen in die digitale
Wirtschaft eine zentrale Gestaltungsaufgabe.

Bereits 1998 hat das Wirtschaftsministerium in Umsetzung seiner Mittelstands-
und Medienpolitik mit der Medieninitiative „Medienprojekte für Handwerk und
Mittelstand“ einen entscheidenden Baustein der Landesinitiative Baden-Württem-
berg medi@ vollständig auf den Weg gebracht.

Mit dem Fokus auf Handwerk und Mittelstand wird – teilweise in Kooperation
mit der Deutschen Telekom AG – ein Gesamtvorhaben vorangetrieben, das den
mittelständischen Unternehmen und Handwerksbetrieben grundlegende Hilfe-
stellung beim Einsatz neuer Informationstechnik bis hin zur weltweiten Präsenz in
neuen Märkten geben soll.

Serviceinitiative Maschinenbau: Über eine hochentwickelte Übertragungstechnik
werden der Maschinenbauindustrie kommunikationsgestützte Anwendungen für
die automatisierte Ferndiagnose und Fernwartung ermöglicht, um die Service-
aufgaben der Unternehmen im In- und Ausland – unter anderem auch mit multi-
medial gestalteten Handbüchern – zu erleichtern.

Ekop – Fernwartung, Prozesssteuerung und Verteiltes Engineering im Elektro-
handwerk: Dem Elektrohandwerk werden durch den Einsatz von Fernwartungs-
technologien für das technische Gebäude-Management ebenso wie durch tem-
poräre oder ständige Kooperationen im Zuge der strategischen Geschäftsfeld-
entwicklung neue Marktfelder erschlossen.

Verteiltes Engineering: Neue Kooperationsformen für örtlich verteilte und zeit-
lich parallele Prozesse ermöglichen verzahnte Entwicklungsvorhaben zwischen
mittelständischen Zulieferern und großen Unternehmen. Auf dieser Basis können
Entwicklungszeiten spürbar verkürzt und zukunftsfähige Organisationsformen
vorbereitet werden.

Media Warehouse – Medienkommunikation in Verbund: Druckereien und Ver-
lagen werden beim gesamten digitalen Produktionsablauf die Erfassung und
multimediale Wiedergewinnung der Informationen ermöglicht.

TeleBau – Telekooperation in der Baubranche: Telematikbasierte Software wird
zur wirtschaftlichen Planung und Erstellung von Bauvorhaben im Rahmen einer
Unternehmenskooperation aller Beteiligten eingesetzt.

Elektronische Marktplätze in den Regionen Karlsruhe und Stuttgart: In der
Region Karlsruhe wird den Unternehmen die Chance eröffnet, das Potenzial
miteinander kombinierbarer Produkte und Dienstleistungen für den individuellen
Kundenbedarf als Komplettanbieter am Markt zu positionieren. Sichere Ab-
wicklungs- und Zahlungssysteme bilden dabei eine wichtige Grundlage.

Beim Online-Marktplatz Region Stuttgart stehen die Aspekte Information, Kom-
munikation und die Ausbildung in Unternehmen und Organisationen im Bereich
der neuen Technologien im Vordergrund.

Schlüsselprojekt für das Handwerk – „Wirtschaft-Online“ : In einem komplexen
Leistungspaket wird eine Vielzahl von Informations- und Kooperationsangeboten
zusammengefasst, die über vernetzte Systeme genutzt werden können:

• Informationsmärkte mit Kompetenz- und Produktdatenbanken

• Online Softwaremodule beispielsweise zur Analyse von Betriebskennzahlen

• Börse für Produktionskapazitäten, zur Vorbereitung von Betriebsübergaben
wie auch zur Gewinnung von Mitarbeitern

• Online-Kooperation von der Anmeldung zu Prüfungen bis hin zum Video-
Conferencing und zu interaktiven Foren.

Das Gesamtvolumen der Medieninitiative beläuft sich auf über 24 Mio. DM. Davon
trägt das Land 8,3 Mio. DM bei einer Eigenbeteiligung der Wirtschaft von über 10 Mio.
DM und einem Finanzierungsanteil der Deutschen Telekom AG von 5,7 Mio. DM.
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Die Ergebnisse der hierbei umgesetzten, zum Teil schon abgeschlossenen For-
schungsverbundprojekte dienen firmenübergreifend der Verbreitung und Nutzung
der neuen Technologien. Eine einzelbetriebliche Förderung ist mit diesen Projek-
ten nicht verbunden.

Hinzu kommen Informationsarbeit und das Schulungsangebot des Wirtschafts-
ministeriums, wie beispielsweise im Rahmen der Fachtage „Mittelstand ans Netz“
(1998) und „Handwerk im Netz“ (12. April 2000) oder in einem weiteren Zusam-
menhang durch die Förderung des Deutschen Internet Kongresses 1999 und 2000
sowie der Fachmesse Multimedia Market von 1997 bis 1999.

Das 10 Punkte-Mobilisierungsprogramm für den Medienwirtschaftsstandort
Baden-Württemberg zeigt den Gestaltungshorizont der Landespolitik bei der
Bewältigung des Strukturwandels zur Wissensgesellschaft auf, indem es inno-
vative Aktionsfelder benennt, die in Zusammenarbeit mit der Medienwirtschaft
angegangen werden sollten. Dabei geht es um

Elektronische Geschäftsprozesse: Electronic Business findet – insbesondere als
E-business im Handel – zunehmend Eingang im Geschäftsverkehr und verändert
ihn dauerhaft.

Virtuelle Unternehmen lassen vor allem eine hohe Flexibilisierung der Leistungs-
erbringung erwarten.

Landesweites Netz von Software- und Medientechnologiezentren: Software und
Dienstleistungen weisen innerhalb der Informations- und Kommunikationstech-
nik in den vergangenen Jahren die höchsten Wachstumsraten in Deutschland auf.

Qualifizierung durch Multimedia: Multimedia ist das Werkzeug der Zukunft im
Feld der beruflichen Aus- und Weiterbildung bei der Vermittlung von Bildungs-
inhalten.

Innovative Arbeitsformen: Von Tele-Arbeitsplätzen sind neue Impulse für den
Arbeitsmarkt wie auch für die Kommunikationswirtschaft und -technologie zu
erwarten.

Customer-Care-Center-Offensive: Customer-Care-Center zählen mittlerweile zu
den führenden Wachstumsbranchen und generieren eine immens hohe Wert-
schöpfung.

Audiovisuelle Medien in Unternehmen: Business-TV kann auch mittelständische
Unternehmen beim Einsatz digitaler Fernsehtechnik für interne und externe
Kommunikation unterstützen.

Bewusstseinsbildung für mediale Dienste: Eine zentrale Aufgabe ist die Infor-
mation der mittelständischen Unternehmen über die technischen Möglichkeiten
und wirtschaftlichen Chancen der neuen Medien.

Virtual Reality kann auch in mittelständischen Unternehmen nutzerorientiert
sowie überaus zeit- und kostensparend im Entwicklungs- und Produktionsprozess
eingesetzt werden.

OFFICE 21 INNOVATION CENTER: Die Weiterentwicklung der Informations-
und Kommunikationstechnologien wie auch der Netzinfrastrukturen führt zu
neuen Formen der Zusammenarbeit von Unternehmen und Menschen.

Außerhalb der Förderung des Wirtschaftsministeriums führen drei vom Bundes-
wirtschaftsministerium geförderte E-Commerce-Kompetenzzentren bei den
Industrie- und Handelskammern in Karlsruhe, Stuttgart und Ulm seit 1998
interessierte Unternehmen an die Möglichkeiten des Elektronischen Handels und
Geschäftsverkehrs heran (ELCO suedwest IHK Karlsruhe, ECC Stuttgart und
KECOS bei der IHK Ulm).

Nach Auskunft des WM haben Unternehmen bisher regen Gebrauch vom
Angebot der Kompetenzzentren gemacht, wenn auch die Mehrheit dieser Betriebe
noch in der Entscheidungsphase ist.

Gleichzeitig biete Baden-Württemberg mit renommierten wirtschaftsnahen For-
schungsinstituten, aber auch mit über 800 jungen innovativen Medienunter-
nehmen ein hervorragendes Potenzial und beste Voraussetzungen, Mittelstand
und Handwerk bei der erfolgreichen Entwicklung ihrer virtuellen Geschäftsfelder
zu unterstützen.
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Für die Unternehmen der Medienwirtschaft sind auch die einzelbetrieblichen
Förderprogramme des Landes einsetzbar, ergänzt durch die Instrumente der
Bürgschaftsbank und der MBG Baden-Württemberg.

Darüber hinaus unterstützt die Wirtschaftsinitiative „Baden-Württemberg
Connected“ (130 Unternehmen und Institutionen der Informationswirtschaft) mit
Projekten zur Förderung des e-business. Mit dem Cyber One-E-Business-Award
werden jährlich die 10 besten Entwicklungen für e-business ausgezeichnet.

Mit der Aktion „Virtuelle Organisationen“ der MFG soll das know how aus
Wissenschaft und Praxis gebündelt werden. Drei Modellprojekte werden mit
insgesamt 300 000 DM unterstützt.

Auch beim Landwirtschaftspreis für unternehmerische Innovationen wurden 1999
verschiedene Internetkonzepte prämiert. So der Internetshop „delicates.de“, der
exklusive regionale Geschenkartikel und hochwertige Accessoires anbietet und
hierfür fünf Privatweingüter und Winzergenossenschaften sowie vier Landwirte,
zwei Imker, vier Metzger und 13 regionale Gewerbetreibende und kleinere Manu-
fakturen als Lieferanten vernetzt hat. Einen weiteren Preis erhielt die „Sankt
Georgen 2000-Holzbörse“, ein Projekt, das die Schwarzwaldgemeinde mit ver-
schiedenen Arbeitsgruppen und ortsansässigen Landwirten initiiert hat. Dazu
gehört auch eine regionale Holzbörse im Internet als ein Baustein für die Zu-
kunftssicherung der heimischen Waldbauern.

Durch die neuen Kommunikationsmedien entstehen auch für Unternehmen im
ländlichen Raum zusätzliche Möglichkeiten zur frühzeitigen und umfassenden
Information, zur Teilhabe an Telelearning und IuK-gestützter Beratung sowie zur
Teilhabe am Marktgeschehen. Die Ämter für Landwirtschaft bieten deshalb Bil-
dungsangebote in Agrarinformatik und zur Nutzung des Internets. Darüber hinaus
hat das MLR einen Infodienst eingerichtet, in dem Bauern, Gärtner, Bäuerinnen
und Winzer sowie alle Interessierten aktuelle Infos und Programme zu Markt,
Produktion, Förderprogrammen sowie zu Bildungs- und Beratungsangeboten über
das Internet abrufen können.

Dennoch ist in diesem Bereich – nach Auskunft der MFG – noch viel Auf-
klärungs- und Forschungsarbeit zu leisten. Die Sensibilisierung der klassischen
Branchen für die Möglichkeiten des Einsatzes neuer Medien müsse vorderstes
Anliegen sein, wolle man die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.

8.2. Rahmenbedingungen für die Internet-Wirtschaft: Anforderungen der Wirt-
schaft

Um die weitere Entwicklung der Internetwirtschaft voranzutreiben, sind adäquate
Rahmenbedingungen nötig. In Deutschland sollen noch in diesem Jahr klare
rechtliche Vorschriften für den elektronischen Geschäftsverkehr geschaffen
werden.

Eine Verringerung der Nutzungskosten des Internet (Flatrate) könnte die weitere
Entwicklung beschleunigen.

Der öffentliche Sektor sollte insgesamt zum Motor für eine beschleunigte Anwen-
dung der IuK werden, indem er selbst modellhafte Initiativen vorantreibt (Einsatz
z. B. im Bereich öffentliches Auftragswesen, Meldewesen, Steuerverwaltung
etc.). Öffentliche Verwaltung sollten daher schnellstmöglich elektronische Ab-
wicklung ausbauen und durch Pilotanwendungen (z. B. digitale Gewerbeanmel-
dung) eine Vorbildrolle übernehmen.

8.3. Rechtslage im Netz und Klärungsbedarfe

Mittlerweile ist auf EU-Ebene mit der Richtlinie für die elektronische Unterschrift
im e-commerce eine Einigung auf EU-weit einheitliche rechtliche Rahmen-
bedingungen für die Vergabe elektronischer Signaturen gelungen. Mit der Richt-
linie soll die gegenseitige Anerkennung elektronischer Signaturen gewährleistet
und letztlich der Handel via Datennetz gefördert werden. Im Vordergrund steht
die Rechtssicherheit elektronischer Signaturen, die künftig Unterschriften auf
dem Papier gleichgestellt werden. Die Bundesregierung hat in diesen Tagen einen
Gesetzesentwurf zur elektronischen Unterschrift bei online-Geschäften im
Kabinett verabschiedet und den Fahrplan für eine rasche Umsetzung einer
europäischen Richtlinie für den elektronischen Geschäftsverkehr in Deutschland
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beschlossen. Die Umsetzung erfolgt bis 2001. Weitere 10 – 15 Gesetzesände-
rungen zu Gunsten der virtuellen Wirtschaft stehen an.

Nach der europäischen Richtlinie über den Geschäftsverkehr ist jeder Anbieter
den an seinem Geschäftssitz geltenden Rechtsvorschriften unterworfen. Die
Richtlinie verfolgt das Ziel, einen Mindestrechtsrahmen auf EU-Ebene für
„Dienste der Informationsgesellschaft“ zu schaffen. Die vorgesehenen Regelun-
gen reichen von der Zulassungsfreiheit für Diensteanbieter, der Anbieterkenn-
zeichnung und Preisangabenregelung bis zum elektronischen Vertragsabschluss,
zur Verantwortlichkeit von Diensteanbietern und zur Einführung von Verhaltens-
kodizes und Streitschlichtungsverfahren. Ein zuverlässiger Rechtsrahmen soll
damit geschaffen werden.

Die Gesetze, die den Geschäftsverkehr regeln, das BGB, das Handelsgesetzbuch
oder die Verbraucherschutzgesetze gelten auch im Internet. Lediglich einige Be-
sonderheiten, die die neue Technologie mit sich bringt, werden gesondert behan-
delt, z. B. im Teledienstgesetz, das u. a. die Rolle von Dienstanbietern definiert
oder die Verantwortlichkeit für Web-Inhalte festlegt. Auch das am 5. Juni in Kraft
getretene Fernabsatzgesetz geht auf wichtige Eigenheiten des Internets ein. Dieses
räumt Verbrauchern für alle Fernkäufe, ob nun per Telefon, Fax, E-Mail oder
Internet ein 14-tägiges Widerrufsrecht ein. Das gilt aber nicht im Business-to-
Business-Bereich. Wer auf den Namen seines Unternehmens bestellt, kann von
diesem Recht nicht Gebrauch machen.

Die Richtlinie zum elektronischen Handel betrachtet wesentliche Leistungen der
Freiberufler als gewerblich. Der Landesverband der Freien Berufe fordert daher,
die soziale Schutzfunktion und der Rechtschutz der in Deutschland bestehenden
Gebührenordnung müsse erhalten bleiben.

Auch für die Handelsplattformen im Internet gilt das europäische Kartellrecht.

Zu beachten sind kartellrechtliche Regelungen (kein Bezugszwang, Preisnach-
lässe, Wettbewerbsverbotsklausel, Preisabsprachen).

Im Gegensatz zum Einzelhandel dürfen Firmen im Internet untereinander Preis-
nachlässe in beliebiger Höhe aushandeln.

Die Bundesregierung will das Rabattgesetz und die Zugabeverordnung streichen,
um Nachteile für deutsche Unternehmen im Internethandel zu vermeiden. Der
DIHT unterstützt dies, der Handel stellt sich dagegen und plädiert für eine
europäische Regelung. Innovative Absatzstrategien wie powershopping würden
andernfalls gegen das Rabattgesetz verstoßen. Die Firma Sony hat kürzlich gegen
www.powershopping.de um die Bildung der virtueller Einkaufsgemeinschaft ein
Urteil erstritten. Neue Rabattsysteme sind in Entwicklung.

Das Bundesfinanzministerium hat die umstrittenen Besteuerungspläne zum sog.
„Telefonkostenerlass“ nach heftigen Protesten aus Politik und Wirtschaft im Juli
zurückgezogen. Nach aktuellem Sachstand ist voraussichtlich nicht mehr mit
einer Initiative zu rechnen. Im September ist eine erneute Beratung vorgesehen.
Ausgangspunkt der Überlegungen war: i. S. der Steuersystematik eine Gleich-
behandlung des „privaten Surfens am Arbeitsplatz“ mit der Besteuerung des geld-
werten Vorteils für private Telefonate am Arbeitsplatz.

Nach Ansicht der IHK Region Stuttgart und des Wirtschaftsministeriums würde
diese Vorschrift den Einsatz der neuen Kommunikationstechnologien in den Be-
trieben behindern und einen hohen Kontroll- und Kostenaufwand verursachen.
Die IHK empfiehlt daher, Mitarbeiterregelungen für die Nutzung des Internets
den Betrieben grundsätzlich zu überlassen.

Das Wirtschaftsministerium lehnt den Richtlinienvorschlag der EU zur Einbezie-
hung der Internet-Onlinedienste in die bestehende Mehrwertsteuer-Regelung –
aus Gründen der Wettbewerbsverzerrung und Verfassungswidrigkeit (Unkontrol-
lierbarkeit und Verstoß gegen Gleichheitsgrundsatz) – ab. Dies behindere die Ent-
wicklung der New Economy. Es sei eine globale Lösung für Verbrauchssteuern
und Rechtsgleichheit im Internet nötig. Stattdessen wird ein befristetes Steuer-
moratorium – wie von den USA praktiziert – gefordert, bis eine international
praktikable und wettbewerbsneutrale Regelung gefunden ist. Die USA haben das
Internet bis Oktober 2001 zur steuerfreien Zone erklärt und wollen dies zur Regel
für die WTO machen.
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Probleme werfen auch die bestehenden Steuerregelungen auf: In Deutschland
werden Internetgeschäfte nach dem Umsatzsteuergesetz wie sonstige Leistungen
behandelt. Für diese gilt das Bestimmungslandprinzip – d. h. die Ware ist mit dem
Steuersatz des Landes zu belasten, in dem der Kunde lebt. Faktisch fließen diese
Steuergelder jedoch nicht, da die Online-Geschäfte nur schwer erfassbar sind.

Außerdem sind hinsichtlich der Zahlungsabwicklungen und Kontrolle noch
Fragen offen. Schließlich sind Zollfragen zu klären. Nach einer Vereinbarung der
Welthandelsorganisationen werden elektronische Handelsgeschäfte wie Dienst-
leistungen behandelt und sind daher bislang zollfrei. Dies stellt allerdings eine
Ungleichbehandlung gegenüber Waren, die mit Einfuhrzöllen belegt werden, wie
Bücher, CDs und Software dar. Nach WTO-Berechnung entfällt allerdings auf
alle digitalisierbaren und somit elektronisch behandelbaren Güter nur ein Prozent
aller weltweiten Zolleinnahmen.

Um die Ausbreitung elektronischer Transaktionsprozesse nicht zu erschweren,
sollten – aus Sicht der Wirtschaft – Besteuerungsvorschriften und Verwaltungs-
verfahren auf einem insgesamt vertretbares Maß gehalten und keine weiteren
Abgaben eingeführt werden. Vorhandene Regularien sollten allenfalls an die
Besonderheiten angepasst werden und Regelungsinitiativen für Steuern und Ab-
gaben international abgestimmt werden, um einen verzerrungsfreien Wettbewerb
zu gewährleisten.

Das 1998 von der WTO beschlossene Moratorium für die Erhebung von Zöllen
sollte verlängert werden. Ebenso sollte einer Einführung einer Rundfunk-
gebührenpflicht für PC ab dem Jahr 2004 und einer geplanten Verlängerung der
Abschreibungsfristen für PC entgegen gewirkt werden.

Kritisch ist auch der Verordnungsentwurf der EU-Kommission zu sehen, der die
Gerichtszuständigkeit und den Ort der Vollstreckung bei grenzüberschreitenden
Rechtsgeschäften neu bestimmt. Die praktisch grenzenlose Ausweitung der Ge-
richtszuständigkeit in Verbrauchersachen für e-business würde sich besonders für
die sich gerade erst entwickelnde Internetwirtschaft und für kleine und mittlere
Unternehmen, die im Internet aktiv werden wollen, als Investitionshemmnis
erweisen. Bleibt es bei der Verordnung muss jeder Anbieter seine Verträge an 15
Rechtssysteme anpassen und kann jederzeit in jedem EU-Staat verklagt werden.

Weitere Hürden müssen aus dem Weg geräumt werden: So fühlen sich viele Kon-
sumenten bisher noch nicht ausreichend über die Nutzungsmöglichkeiten des
Internets informiert und haben daher technische Schwellenängste. Dies betrifft
vor allem den elektronischen Zahlungsverkehr und die Sicherheit von Zahlungs-
systemen. Auch bleibt in puncto Datenschutz noch einiges zu tun (Harmonisie-
rung der Datenschutzgesetze auf europäischer Ebene). Neben dem Datenschutz ist
die Echtheit der übermittelten Daten ein wichtiger Faktor, um das Vertrauen in
den elektronischen Geschäftsverkehr zu stärken – so müssen etwa elektronische
Unterschriften eindeutig identifizierbar und fälschungssicher gemacht werden.
Urheberrechte sind auch in der Internetwirtschaft zu gewährleisten.

Die Politik muss die weitere Entwicklung durch geeignete Rahmenbedingungen
unterstützen. Insgesamt ist eine Modernisierung und Anpassung der Rahmen-
bedingungen für die Internet-Wirtschaft notwendig. Der Wirtschaftsausschuß des
Bundestags plant hierzu im Herbst 2000 ein Sitzung.

Möglicherweise notwendige Rechtsänderungen liegen u. a. in folgenden Berei-
chen: Rabattgesetz und Zugabeverordnung, Erleichterung von Mitarbeiterbeteili-
gungen (Besteuerung von Aktienoptionen), Deregulierung des Arbeitsrechts.

Insgesamt sollten die Europäischen Vorschriften für die Internetwirtschaft – nach
Auskunft der Verbände – auf ein notwendiges Minimum wie die Erhaltung von
Sicherheitsvorschriften begrenzt werden und keine zusätzliche Besteuerung und
Abgaben des elektronischen Handels erfolgen.

9. Entwicklung in einzelnen Branchen

9.1. Kommunikations- und Werbewirtschaft

Die neuen Technologien haben für die Kommunikations- und Werbewirtschaft
eine starke Auswirkung in den letzten Jahren ergeben, sowohl auf die hohen
Investitionen als auch auf die Schulung der Mitarbeiter und auf die Veränderung
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der Wettbewerbssituation. Hierbei spiele das Internet eine ganz besondere Rolle,
da dies zu neuen Geschäftsfeldern und zu zahlreichen Existenzgründungen
geführt hat, mit der Chance der freien Mitarbeit und des Outsourcing (Verband
Kommunikation und Werbewirtschaft).

9.2. Architekten

Auch bei den Architekturbüros werden – nach Auskunft der Architektenkammer
BW – neue Kommunikationstechniken verstärkt genutzt und bieten die Chance
zur weiteren Ausdehnung der Marktanteile auch über Ländergrenzen hinweg,
jedoch sind dazu in verstärktem Maße Veränderungen in Unternehmensorganisa-
tion und -ablauf nötig. Um diese Wirtschaftspotenziale weiter entwickeln zu
können, sollte in BW das Netz von Kompetenzzentren weiter ausgebaut werden,
die Informations- und Beratungsleistungen zur Nutzung neuer Medien bieten
sowie als Arbeitsplattformen im Internet (Kooperationsbörsen, Ausschreibungs-
service, Vermittlung von Auslandstätigkeiten etc.) dienen.

9.3. Steuerberatung

Den Zugang zu neuen Technologien im steuerberatenden Beruf eröffnet – nach
Auskunft der Steuerberaterkammer – insbesondere die berufsständische Daten-
verarbeitungs- und Dienstleistungsgenossenschaft DATEV bzw. entsprechende
Datenverarbeitungseinrichtungen. Beispielhaft wurde darauf verwiesen, dass der
Berufsstand in Abstimmung mit anderen Berufskammern (u. a. Bundesanwalts-
kammer und Wirtschaftsprüferkammer) für die Digitale Signatur/Attributs-Zerti-
fizierung ein einheitliches Zertifizierungsverfahren anstrebt, bei dem die DATEV
als dem Signaturgesetz anerkannter „berufsständischer Zertifizierer“ ein berufs-
ständisches Attribut-Zertifikat erteilt.

Internet und E-Mail würden immer stärker für Geschäftsbeziehungen genutzt. Die
Auswirkungen auf die Arbeit in den Steuerberaterpraxen seien heute noch nicht
abzusehen. Die „Virtuelle Kanzlei“ oder die „Steuerberatung per Internet“ stün-
den exemplarisch für die Diskussion über Chancen und Risiken im Internet, seien
aber bisher noch kaum realisiert. Die Rationalisierungspotenziale würden mittel-
fristig nicht nur die Arbeit in den Kanzleien verändern, sondern auch die Bezie-
hung des Steuerberaters zum Mandanten sowie zur Finanzverwaltung. Die
Thematik der rechtsverbindlicchen Übermittlung elektronischer Nachrichten, die
für den steuerberatenden Beruf von besonderer Bedeutung sei, sei noch nicht
abschließend geklärt.

9.4. Ingenieurdienstleistungen/freiberuflich planende Berufe des Bauwesens

Angesichts des Strukturwandels im Bauwesens sieht die Ingenieurkammer mittels
virtuellen Zusammenschlüssen eine Strategie zur Erhaltung und Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit selbstständiger freiberuflicher Strukturen. Sie plant daher
ein Projekt „Clearingstelle Ingenieurnetz und virtuelles Ingenieurbüro“ in Baden-
Württemberg. Diese soll als Internetportal und zentrale Informations- und Koor-
dinierungstelle zur Bündelung und Auswertung des internationalen Aus-
schreibungsmarktes, Initiierung und Moderation von Zusammenschlüssen von
Ingenieurbüros und Architekten zu virtuellen Unternehmen fungieren.

Die bayerische Landesregierung fördert bereits im Rahmen der High Tech Offen-
sive ein vergleichbares Projekt „Clearingstelle für internationale Dienstleistungs-
kooperationen“ bei der bayerischen Ingenieurkammer Bau.

9.5. Handel

Schaut man auf das Ranking der Branchen, die mit dem Internet arbeiten, dann
schneidet der Einzelhandel – nach Auskunft des HDE – nicht schlecht ab. Er ist
überproportional engagiert. Offene Handelsplattformen wie My World, World
Avenue oder Elma stehen zur Verfügung. Der bayerische und der sächsische Ein-
zelhandelsverband haben kürzlich ebenfalls eine eigene aufgebaut. Doch wie auch
bei der Nutzung der In-Store-Multi-Media-Technik sind es vor allen Dingen die
größeren Einzelhandelsbetriebe, allen voran die Konzerne, die sich hervortun.
Wenn überhaupt Engagement vorhanden sei, reiche kleineren Einzelhandels-
betrieben meist eine Web-Side, auf der sie ihren Betrieb vorstellten. Die kleineren
Einzelhandelsbetriebe nähmen sich des Themas Multimedia nur sehr rudimentär



an. Oft fehle ihnen jegliches technisches Verständnis. Die Hauptprobleme aber
seien Zeitmangel, unzureichende Qualifizierung und zu geringe Kenntnis über die
Wege der Informationsbeschaffung. Einiges verspricht sich der HDE von den neu
gegründeten Kompetenzzentren für elektronischen Geschäftsverkehr, die vom
Bundeswirtschaftsministerium gefördert worden sind. Derzeit gibt es 24, weitere
sind in Planung. Nützlich wäre es auch, wenn über die vielen Pilotprojekte, die
gegenwärtig liefen, mehr öffentlich berichtet würde. Nichts sporne Einzelhändler
stärker an als Erfolgsmeldungen der Wettbewerber. Denkbar sei, dass sich künftig
auch Einzelhändler völlig auf den elektronischen Geschäftsverkehr spezialisieren
und den stationären Handel aufgeben könnten. Noch trage dieses Standbein nicht.
Außerhalb der USA seien keine virtuellen Einzelhandelsbetriebe bekannt.

Die Mehrzahl der Unternehmen geht – nach Auskunft des EHV – Electronic
Commerce Lösungen bisher halbherzig oder zögerlich an. Gleichzeitig werden
auch zahlreiche virtuelle Shops gegründet, z. B. Shopping.t-online, zero-online-
store.de, my-world.de (Karstadt), einkauf24.de (Spar), onkelemma.de etc. Das
internet werde noch Zeit benötigen, um sich bei einer breiten Schicht von Ver-
brauchern zu etablieren. Hierzu müssen auch die technischen Barrieren abgebaut
werden.

Der EHV hält es für entscheidend wichtig, dass der Einzelhandel so schnell wie
möglich und so intensiv wie möglich mit dieser neuen Verkaufsform vertraut
gemacht wird. Der EHV ist dabei einem Marktplatz im Internet einzurichten, über
den Einzelhändlern der Zugang zu diesem Medium verschafft werden soll. Den
Unternehmen soll die Möglichkeit geboten werden, dieses neue Medium kennen-
zulernen, sich einzuüben und sich damit vertraut zu machen.

Der Beratungsdienst sei gefordert, dem mittelständischen Handel bei der Bewäl-
tigung der neuen Herausforderungen und Technologien helfend zur Seite zu
stehen. Der Einzelhandelsverband Baden-Württemberg wird in Zukunft seinen
Mitgliedsfirmen das Medium Internet in mehreren Stufen zur Nutzung anbieten.
Es sollen dabei alle denkbaren Bereiche abgedeckt werden, vom einfachen
Zugang bis zur kompletten Internet- Shoppinglösung.

Nach Ansicht von Hauptgeschäftsführer Ernst Jäckle, EHV fehlt bisher ein zen-
traler Marktplatz für den e-commerce im Handelsbereich. Darüber hinaus fehle
auch eine strategische Bündelung von bestehenden regionalen Marktplätzen.
Bisher gebe es auch keinen Überblick über Umsatzvolumina im e-business und
könne daher kein Rückschluss auf Veränderungen im Bereich stationärer Läden
gezogen werden. In der Diskussion ergab sich daraus die Empfehlung, eine Platt-
form oder ein Eingangsportal für den Einzelhandel zu schaffen sowie eine Poten-
zialuntersuchung anzuregen bezüglich der künftigen e-commerce-Entwicklung in
BW und deren Kapazitätsgrenzen.

9.6. Internet-Verkauf im Buchhandel

Der Verkauf im Wege des e-commerce bilde einesteils eine Chance für kleine
Buchhandlungen, gleichzeitig aber auch ein Problem für die Sortimenter. Der
Umsatz belaufe sich in diesem Bereich auf etwa 60 Mio. DM oder bisher 4% des
Gesamtumsatzes. Die Zuwachszahlen seien 2- bis 3-stellig. Herr Scherer, Ge-
schäftsführer des Verbands der Verlage und Buchhandlungen in BW, sieht hier
die Möglichkeit, durch entsprechenden qualifizierten Umgang mit den neuen
Medien die Kleinteiligkeit zu erhalten. Herr Dr. Schwarz, Vorsitzender, erläuterte
die Zielsetzung, hierzu ein Netzwerk aufzubauen, das eine Bestellung über das
Internet und die Auslieferung über den örtlichen Anbieter gewährleisten könne.
Hierzu gäbe es Qualifizierungsbedarf bei den Buchhändlern. Ebenso müsse eine
höhere Serviceorientierung Einzug halten, die aber auch bereits zum Teil vorhan-
den sei, wie sich am Beispiel der 24 Stunden-Auslieferung zeige.

9.7. Tourismus

Als praktisches Beispiel für zukunftsgerichtetes Tourismusmarketing präsentierte
Mathias Brömmelhaus, Geschäftsführer der Internationalen Bodensee Tourismus
GmbH, am 28. Januar 2000 beim Regionalen Dialogforum „Bodensee-
Oberschwaben/Donau-Iller“ die Bodensee-Erlebniskarte als „elektronische all
inclusive card“ mit 121 Leistungen. Als weiteres Beispiel wurden am 1. Oktober
1999 durch die Bodenseestiftung das grenzüberschreitende Informationssystem
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„Bodensee click“ (Destinationen und individuelle grenzüberschreitende Fahrplä-
ne) vorgestellt. Der Entwicklungstrend geht in Richtung elektronische Komplett-
pakete und Buchbarkeit.

9.8. Handwerk

Neue Informationstechnologien werden bisher nur zögernd und zurückhaltend
akzeptiert, denn bei den in weiten Teilen des Handwerks vorherrschenden regio-
nalen Märkten wird der Nutzen der neuen Technologien und die Möglichkeit der
Erschließung neuer Märkte mit diesen Technologien noch zu wenig gesehen.

9.8.1. Internetnutzung im baden-württembergischen Handwerk, 1999

Nach einer repräsentativen Umfrage des baden-württembergischen Handwerks-
tags unter 1000 Handwerksbetrieben verfügen bereits ein Drittel der insgesamt
118 000 Betriebe über einen Internetanschluss. 23 Prozent derer, die noch nicht
im Netz sind, gaben bei der telefonischen Befragung an, in den nächsten sechs
Monaten online gehen zu wollen. D. h., dass zwischenzeitlich praktisch jeder
zweite Handwerksbetrieb in Baden-Württemberg einen Internetzugang haben
müsste. 65 Prozent der Handwerker surfen regelmäßig im Netz. Nur 29 Prozent
sind nach eigenen Angabe eher selten online.

32 % der Handwerksunternehmen verfügen über einen internetanschluss, so Tho-
mas Renner, Leiter des e-business Innovationszentrums beim Fraunhoferinstitut
für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart. Die tatsächliche Internet-
nutzung liege bisher aber zwischen 12 und 15 %. Die Hemmschwelle sei immer
noch hoch. Kostenlose Einstiegsangebote bieten v. a. die Kammern auf ihren
Homepages.

Feststellung des FV SHK hierzu:
Die Internetnutzung laufe im Handwerk an.
Ca. 20 % der Betriebe haben Internetzugang, Tendenz stark steigend.
Ca. 5 % der Betriebe haben eine eigene Homepage.

Chancen wurden in schneller Informationsbeschaffung und schnellem Infor-
mationsaustausch gesehen. Risiken darin, dass Auftraggeber Ausschreibungen
selektierten und beschränkten.

9.8.2. Marktplätze für das Handwerk

Zwischenzeitlich gibt es eine große Zahl an speziellen Angeboten für das Hand-
werk im Netz. Eine Recherche mit der Suchmaschine web.de unter Handwerk
ergab 538 Eintragungen. Als Einstieg in einen Marktplatz eignen sich die Seiten
der Handwerkskammern, Kreishandwerkerschaften und Innungen. Viele Kam-
mern bieten kostenlose Einträge und Links zu den eigenen Seiten der Betriebe.

Auch der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZdH) setzt auf das Internet-
konzept Marktplatz. Mit www.handwerk.de will er die einheitliche Adresse
schlechthin für das deutsche Handwerk und Internet schaffen. Oberstes Ziel ist es,
alle 850000 Handwerksbetriebe einzubinden. Die Plattform soll Geschäftsanbah-
nungen untereinander (business to business) und Kontakte mit Kunden (business
to consumer) ermöglichen. Betriebe, Kunden, Zulieferer, Jobsuchende und die
Handwerksorganisationen sollen sich in handwerk.de informieren.

Daneben existieren Börsen, wie z. B. Gebrauchtwagenbörsen, aber auch regionale
Handswerksmarktplätze. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Kreishandwerker-
schaften bietet unter www.meister-online.de ein Internetangebot für Betriebe.
Daneben haben einzelne Branchen Branchenmarktplätze aufgebaut wie
www.tischler.de – Branchenseiten des Tischler- und Schreinerhandwerks. Kun-
den, Betriebe, Zulieferer, Journalisten und Leute, die eine Ausbildung suchen,
finden schnell wen und was sie brauchen. Ein weiteres Beispiel: www.hand-
werksfuehrer.de, eine Suchmaschine für Kunden, die Maler und Bauhandwerker
suchen. Außerdem Branchennachrichten, Schulungsangebote und Jobbörse.

Elektronischer Marktplatz Handwerkscentrum.de

Mit dem elektronischen Marktplatz Handwerkscentrum.de steht dem baden-würt-
tembergischen Handwerk seit April 1999 eine Plattform zur elektronischen
Abwicklung von Geschäften zur Verfügung. Möglich sind die Recherche nach
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aktuellen Ausschreibungen und Bauobjekten oder die Produktbestellung bei den
großen Zulieferern des Handwerks. Handwerker können auch eine eigene Home-
page platzieren, die sie selbst auch ohne Internetkenntnisse erstellen können.
Handwerkscentrum.de wird von der deutschen Telekom und dem Wirtschafts-
ministerium Baden-Württemberg gefördert. Entwickelt wurde das System vom
Frauenhofer Institut für Arbeit, Wirtschaft und Organisationen in Stuttgart.

Schwerpunkte sollen nach Auskunft des BWHT sein: Der Online-Einkauf bei
Großhändlern, der Ausschreibungsservice und die Informations- und Beratungs-
angebote der Handwerksorganisationen, d. h. die rund um die Uhr geöffnete
Handwerkskammer oder der Fachverband. Der größte Nutzen liegt derzeit in der
Informationsbeschaffung. Das Internet als Marketinginstrument zur Absatzförde-
rung funktioniert bisher nur in wenigen Fällen.

Seit Sommer 1999 können Handwerker in Baden-Württemberg ein spezielles
Internetangebot nutzen, unter der Adresse www.hw-net.de findet sich alles
Wissenswerte rund ums Handwerk. Betreiber der Serviceplattform sind der
BWHT, die Sparkassen- und Genossenschaftsverbände in Baden-Württemberg
sowie die AOK und die Innungskrankenkasse (IKK). Die Website bietet prak-
tische Tipps, u. a. wie Handwerker das Internet für ihre Zwecke nutzen können,
aktuelle Nachrichten sowie wichtige Informationen zu Gesundheits- und Finanz-
themen.

Hw-net ist eine zeitlich befristete Aktion und läuft bis Ende 2000. Hier sollen alle
Anbieter gebündelt werden, die Handwerkern einen interessanten und nützlichen
Service bieten können. Das sind in erster Linie Banken und Krankenkassen. Hier-
durch soll online-banking und online-Monatsmeldungen bei den Krankenkassen
über hw-net realisiert werden. Darüber hinaus können auch online Ausbildungs-
verträge heruntergeladen, ausgefüllt und an die Kammer zurückgeschickt werden.

9.8.3. Virtuelle Unternehmen und Telearbeit im Handwerk

Virtuelle Unternehmen im engeren Sinne sind im Handwerk bisher die Aus-
nahme. Traditionell stark im Handwerk vertreten sind Arbeitsgemeinschaften, die
sich aber im Wesentlichen auf die Phase der Produktionsabwicklung konzentrie-
ren, nicht aber eine integrierte und von den im Verbund beteiligten Unternehmen
autonom betriebene Produktionsvorbereitung und Marktbearbeitung beinhalten.

Von den Handwerksorganisationen werden virtuelle Organisationsformen als
wichtiges Zukunftsinstrument eingeschätzt, um über neue Formen der Koopera-
tion als einzelner Handwerksbetrieb bzw. als Gemeinschaft von Handwerks-
betrieben gegenüber Großbetriebsformen bestehen zu können.

Auf dem Gebiet virtueller Unternehmen fehlen bisher die Erfahrungen und
Kenntnisse bei der Umsetzung. Für die Zukunft könnte dies jedoch für Teil-
bereiche der Elektrohandwerke eine relevante Organisationsform werden.

Gewerkübergreifend bestehen und funktionieren (bei kleinem Leistungsumfang)
Kooperationen bereits. Als Beispiel sei hier die Kooperation zwischen den
Gewerken Sanitär, Heizung-, Klimatechnik und dem Elektrohandwerk genannt.
Bei den Kooperationen im Bereich innovativer Techniken werde eher Zurück-
haltung geübt. Hier müsste sicherlich der Nutzen von Kooperationen für die
einzelnen Beteiligten besser dargestellt werden. Der Fachverband Sanitär-
Heizung-Klima und der Landesinnungsverband der elektrotechnischen Hand-
werke sind derzeit dabei, hier Hilfestellungen für die Betriebe zu erarbeiten.
Virtuelle Unternehmen im klassischen Sinne gibt es derzeit im Bereich der Elek-
trohandwerke auf Grund der gegenwärtigen Betätigungsfelder praktisch nicht.

Telearbeit sei bisher kaum von Bedeutung.

Effizientere Arbeitsabläufe ergäben sich durch Nutzung moderner Kommunika-
tionstechniken. Betriebsintern ließen sich die Informationen zwischen der
Zentrale eines Betriebes und den Außenstellen durch die Nutzung der modernen
Kommunikationstechniken wesentlich effizienter lösen. Reparatur- und War-
tungsarbeiten – etwa im Bau- und Ausbaugewerbe – könnten durch den mobilen
Zugriff auf Wartungshandbücher bei der Zentrale schneller abgewickelt werden.
Elektronische Ausschreibungen erlauben einen schnellen Überblick über aktuelle
Nachfragen dank der modernen Kommunikationstechniken.
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Extern werde die Zusammenarbeit verschiedener Betriebe als „virtuelle Unter-
nehmen“ durch den mobilen Zugriff auf gemeinsame Datenbanken bei der Ab-
wicklung eines Auftrags durch diese Techniken höchst wirkungsvoll unterstützt –
eine wesentliche Komponente erfolgreich arbeitender Kooperationen. Telearbeit
und Telelearning als zusätzliches Mittel zur Unterstützung der Tätigkeiten im
Handwerk bauten auf diesen Kommunikationstechniken auf.

Die Nutzung des internet ermögliche auch, den Bürokratieaufwand der Hand-
werksbetriebe gegenüber öffentlichen Einrichtungen zu reduzieren.

Das itb werde sich im Rahmen eines EU-Projekts in Zusammenarbeit mit dem
Statistischen Bundesamt Wiesbaden an der Definition und Realisierung einheit-
licher – automatisierter – Berichtsverfahren beteiligen.

Notwendig seien allerdings noch erhebliche Anstrengungen, um die Verbreitung
und damit die Nutzung dieser Kommunikationstechniken im Handwerk nach-
haltig zu unterstützen. Die Bildungseinrichtungen des Handwerks bräuchten ent-
sprechend technisch-ausgestattete Schulungskapazitäten. Eine zusätzliche In-
formationskampagne böte sich im Handwerk an, um die noch vorhandene Scheu
vor diesen neuen Technologien abzubauen. Insbesondere der Kreis der mit-
arbeitenden Unternehmerfrauen dürfte besonders aufgeschlossen sein, diese
Technologien für die Unterstützung ihrer Tagesarbeit zu nutzen.

10. Zukunftskonzepte zur Förderung des IuK-Einsatzes und e-business in KMU

10.1. Forum Mittelstand Berlin/Brandenburg

Herr Brause stellte die Konzeption der seit 1997 bestehenden Plattform Forum
Mittelstand Berlin/Brandenburg („www.Deutscher-Mittelstand.de“) im Internet
vor. Zielsetzung sei es, alle wichtigen Informationen und Dienste für kleine und
mittlere Unternehmen in einem Forum/Infopool im Internet zu bündeln und inter-
aktiv zu erschließen. Im Mittelpunkt stehen Information, Kommunikation und
Präsentation: Das Forum Mittelstand Brandenburg/Berlin befördert gegenseitige
Kommunikation, Austausch und Kooperation, unterstützt Firmenpräsentationen
und vermittelt Anregungen zu Direktmarketing und Kundenpflege via Internet.

Zielgruppe sind Unternehmen, Behörden, Verbände und Organisationen.

Inzwischen sind fast 8 000 Brandenburger und Berliner KMU in der Firmendaten-
bank eingetragen, monatlich erfolgen bis zu 40 000 Zugriffe. Für Unternehmer-
frauen existiert eine eigene Suchmaschine.

Brandenburg verfüge über das schnellste Netz zur Datenübertragung. Die Platt-
form sei integriert in das WiTecNet. Der Aufbau sei ohne Fördermittel privatwirt-
schaftlich erfolgt, mit der Zielsetzung der Netzwerkbildung sowie Information
und Dienstleistungen im Bereich e-commerce anzubieten.

Herr Brause empfahl, Ängste und Barrieren der kleinen und mittleren Unterneh-
men abzubauen durch verstärkte Förderung von Anfangs- und Aufschließungs-
beratung für KMU durch kompetente Internetdienstleister über ein spezielles För-
derprogramm des Landes. Dabei solle das Erfahrungspotenzial der erfolgreichsten
Internetdienstleister zur Entscheidungsvorbereitung genutzt werden.

Herr Andreas Jäger, Projektleiter der Technologie- u. Innovationsagentur Bran-
denburg GmbH, stellte das WiTecNet vor als Beispiel einer Public-private-
partnership: initiiert durch das Ministerium für Wirtschaft des Landes Branden-
burg, Redaktion und Marketing über die Technologie- und Innovationsagentur
Brandenburg GmbH (T.I.N.A.), realisiert und betrieben durch die TeCNet Gesell-
schaft für TeleCooperate Network Systeme & Service mbH. Gefördert werden
dabei nur Projekte sowie zwei Mitarbeiter für den Betrieb.

Ziel der WiTecNet-Initiative ist die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit von
KMU der Wirtschaftsregion Brandenburg sowie die Stärkung Brandenburgs als
IuK-Standort durch Aufbau regional relevanter Wirtschaftsinformationsdienste
und elektronische Dienstleistungsangebote sowie Schaffung einer neuen Kommu-
nikationsinfrastruktur für die Wirtschaft.

Zielsetzung sei es gewesen, ein Brandenburger Wirtschaftsportal zu initiieren, um
Unternehmen aus der Region relevante Informationen zur Wirtschaftsförderung
sowie Plattformdienste von KMU und Banken etc. anzubieten. WiTecNet bietet
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aktuelle news aus Wirtschaft und Technologie, Veranstaltungen, Messen und
Informationen über Unternehmen und Dienstleistungen sowie die Präsentation für
Firmen, Produkte und Dienstleistungen über die Dienste des WiTecNet. Die
Dienste-Plattform enthält z. B. Suchmaschinen wie newscan-online.de (deutsch-
sprachige Nachrichtensuchmaschine) und BraWIS online (Technologiesuch-
maschine), Firmen- und lnformationsdatenbanken wie wirtschaft-online.de
(Firmen- und Produktdatenbank), widi (Wirtschaftsinformationsdienst der
Investitionsbank Berlin) und widab (Branchen- und Industriestatistik), öffentliche
Ausschreibungen (www.ausschreibungbrandenburg.de) sowie eine Handwerker-
börse und ein virtuelles Gewerbegebiet (www.techno-park.net). Zusätzliche
Dienstleistungen sind angedockt, z. B. eine regionale Firmendatenbank und Börse
sowie ein spezielles Portal für den Mittelstand (Forum Mittelstand Branden-
burg/Berlin, deutscher mittelstand.de). Darüber hinaus sind im Portal ein
Newsticker, Veranstaltungskalender, und eine Link-Sammlung enthalten.

WiTecNet fungiere auch als Partner der Regionen und präsentiere Internetseiten
der Kreise. Eine Zusammenarbeit im Bereich regionaler Firmendatenbanken sei
geplant.

Mit einem Netz von Teleservice-Centers soll ein Brandenburger Intranet, das als
schnelles Wissens- u. Wirtschaftsnetz künftig fungieren soll, eingerichtet werden.

10.2. Telemarkt Region Karlsruhe

Als Beispiel für regionale Marktplätze stellte Herr Kölmel den in der Realisie-
rungsphase befindlichen „Telemarkt Region Karlsruhe“ vor, eine Internetplatt-
form, die eine flexible Kombination einzelner Dienstleistungen und Produkte von
kleinen und mittelständischen Unternehmen bietet, Geschäftsprozesse zur
Angebotsbildung, Bestellung und Bezahlung entwickelt („Supply-Chain“) und
durch Mehrwertdienste („Cross-Selling“) ergänzt.

Auf die Einrichtung von „virtuellen Industrielandschaften für KMU“ im Internet
hat sich die ecom AG spezialisiert. Ausgehend vom amerikanischen Markt seien
in den letzten Jahren horizontale Marktplätze wie z. B. Ariba und commerce 1
entstanden, auf denen Unternehmen gleichzeitig als Kunde und Anbieter agierten,
so Entwicklungsleiter Dan Kallola.

10.3. Branchenmarktplätze und Business to Business Communities

Die ecom AG hat mittlerweile für verschiedene Branchen-Marktplätze eingerich-
tet, z. B. im Bereich der Verpackungsindustrie, den Zellstoff- und Papier-
maschinenpark, den Telematic- und Travel-Park, den Boat-Park, für Jachten,
Zulieferer und Werften, einen Anästhesie- und Notfall-Park sowie einen Park für
Alternativ-Technologien.

Bisher dominiere noch der isolierte Auftritt von Unternehmen im Internet, künftig
sei aber eine vernetzte Arbeit notwendig. Vorreiter sei z. B. der Maschinenbau.
Der Mittelstand habe noch „Angst vor Verlust der Grenzen“. Bei der Abbildung
von Geschäftsprozessen bestünden große Einsparpotenziale durch die Abschaf-
fung des zentralen Einkaufs insbesondere im Bereich niederwertiger Beschaf-
fungsvorgänge, Rahmenverträge und Just-in-time-Nutzung von Marktplätzen.
Interessant seien hier gemeinsame kollektive Einkaufsgemeinschaften, die Ein-
kaufsbedingungen erreichen könnten, die sonst nur Konzerne erhielten. Gleich-
zeitig seien aber auch beträchtliche Investitionen und gutes Marketing notwendig.

Ein ideales Modell stellen die vertikalen „Business to Business Communities“ im
Internet dar, die das ganze Leben einer Branche abbilden und Marktplatz, Diskus-
sionsforum, Job- und Stellenmarkt, Such- und Wissensdatenbanken zur effizien-
ten Gestaltung von Geschäftsprozessen bieten. Geeignete Suchmechanismen
müssten die Schnelligkeit unterstützen. Die Einrichtung solcher Business-to-
business-communities können auch Aufgabe von Kammern und Verbänden sein.

Unter der Adresse „Handwerkscentrum.de“ finden Handwerksbetriebe einen
Branchenmarktplatz mit der Möglichkeit, sich preiswert zu präsentieren und ihre
Dienstleistungen anzubieten. Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und
Organisation Stuttgart hat seit einem Jahr das virtuelle Handwerkszentrum als
Pilot- und Verbundförderungsprojekt gemeinsam mit den Organisationen des
Handwerks eingerichtet.
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Darin finden sich Anwendungsdienste im Internet wie z.B. die Beratungsdienst-
leistungen der Handwerkskammern. Informationen werden durch die Handwerks-
organisationen selbst erstellt. Bereits heute ergibt sich ein direkter Nutzen durch
private Ausschreibungen. Der Einkauf bzw. Einkaufsgemeinschaften sei bisher
allerdings nicht der Renner. Mehr Potenzial bestehe bei C-Artikeln. Weitere
Anwendungen sind der Arbeitsvertragsassistent, der eine online-Erstellung von
Arbeitsverträgen für Handwerker ermöglicht, die Betriebsübergabe, -übernahme-
börse sowie die Möglichkeit, Betriebsvergleiche zu erstellen, und die Verkaufs-
und Suchbörse.

Zur Vermarktung des Projekts wurde der Marketingverbund hw-net.de gebildet.
Das Projekt erfreut sich nach Angaben von Renner relativ hoher Nutzung und
stößt auch auf Grund der Zusammenarbeit mit Projektpartnern wie der deutschen
Telekom auf hohe Akzeptanz.

10.4. Virtuelle shopping mall „my shop“

Mit dem Ziel der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit mittelständischer
Einzelhandelsbetriebe gegenüber Großbetrieben ist bereits 1997 die virtuelle
Einkaufsstraße „my shop“ entstanden, die sich als Plattform von mittlerweile 80
Einzelhändlern zur größten deutschen shopping mall im Internet gemausert hat.
Das Projekt sei zunächst als Pilotprojekt des Bayerischen Wirtschaftsministe-
riums und Einzelhandels gefördert worden, mit der Zielsetzung, Business-to-
consumer-Anwendungen zu generieren, so Andreas Platzer, Leiter des Bereichs
e-commerce bei der BBE Handelsberatung in München. Es wurde zunächst mit
40 Händlern gestartet, mit einer Datenbank und Werbung. Rechtsgeschäfte
würden nach wie vor auf klassischem Weg abgewickelt.

Erfolgskriterien für eine gelungene „shopping mall“ sind – nach Meinung von
Platzer – eine gute Branchenabgrenzung, ein Bestellsystem mit Warenkorb-
lösung, eine exzellente Suchstrategie und ein Vertrauen erweckendes Zahlungs-
system. Mittlerweile nutzten 30000 Nutzer monatlich die Fachhandelsmall. Die
Bestellquote liegt heute bei 2,6 % (zu Beginn lag sie bei 1,3 %). 30 % der Besu-
cher, die sich vorab über die Datenautobahn informieren, suchen die Geschäfte
später gezielt persönlich auf, erläuterte Platzer.

In der strategischen Ausrichtung der e-mall fand eine Veränderung statt. Nach-
dem zu Beginn eine Positionierung als deutschlandweite Mall beabsichtigt war,
wird heute eine stärkere Ausrichtung auf und Integration von regionalen Markt-
plätzen, z. B. Main-Franken und Unterallgäu, vorgenommen. Vertragsabschlüsse
liegen mittlerweile für 15 Regionen vor. Diese Kooperationen werden v. a. über
die Einzelhandelsverbände, aber auch über Banken und Unternehmen aufgebaut.

10.5. Projekt virtuelles Flächenmanagement mit GPS (global positioning system)

Das erste Projekt zum virtuellen Flächenmanagement in BW präsentierte Harald
Gasser, entstanden auf Initiative eines Landmaschinenherstellers, des Bürger-
meisters und ihm selbst. Dabei werde ein Zusammenschluss von 15 Haupt-
erwerbs- und 12 Nebenerwerbsbetriebe mit durchschnittlich 20 ha Fläche
angestrebt, die alleine nicht mehr wettbewerbsfähig seien. Durch Einsatz des
satellitengestützen Ortungssystems GPS könne eine Ertragssteigerung von 10 %
bei der Ernte, Einsparungen um 32 % durch bessere Auslastung von Maschinen
und Einsatz modernster Technik, Umwelt- und Pflanzenschutz sowie eine
Reduzierung des Arbeitsaufwands um 66 % erreicht werden. Außerdem entfalle
eine kostenintensive Flurbereinigung. BW sei bisher ein weißer Fleck beim GPS-
Einsatz. Man bemühe sich beim MLR um Förderung für ein Modellprojekt,
zumal Chancen gesehen würden, dass dies zum Selbstläufer werden könnte. GPS
könne zwar kein Allheilmittel sein, aber ein Positivfaktor. Der Strukturwandel
wird beschleunigt, eine „Make-Or-Buy-Entscheidung der Landwirte befördert.
Die freie Zeit kann dann anderweitig eingesetzt werden und ggf. alternative Ein-
kommensmöglichkeiten erschlossen werden. In der Umsetzung ist v. a. ein
Mentalitätsproblem zu überwinden.

Bei dem Thema „Virtuelle Flurbereinigung“ handelt es sich um die sog. „Ge-
wannbewirtschaftung“, d. h. gemeinsame Bewirtschaftung der Flurstücke ver-
schiedener Bewirtschafter. Das Thema „Gewannbewirtschaftung“ wird nach Aus-
kunft des MLR bereits seit einigen Jahren von dem auf dem Gebiet des Einsatzes
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der GPS (global positioning system)-Technik in der Landwirtschaft maßgebenden
Pionier, Prof. Dr. Auernhammer, Institut für Landtechnik der TU München, mit
Nachdruck vertreten. Ein erstes konkretes Projekt in der Praxis, mit wissenschaft-
licher Begleitung, wurde 1999 in Bayern (Unterfranken) begonnen. Für einen
wirtschaftlichen Einsatz des GPS müssten zwei Voraussetzungen erfüllt sein:
Erstens klar erkennbare Grundstücksgrenzen und zweitens ein leistungsfähiges
Wegenetz. Beides sind Ziele, die mit der Flurneuordnungen verwirklicht würden.
Strukturelle Veränderungen lassen sich nach Auskunft des MLR nur über eine
entsprechende Bodenordnung einschließlich eines erforderlichen Wegebaus
erzielen. Daneben könne aber die Gewannbewirtschaftung Chancen zur Betriebs-
kosteneinsparung bieten.

Der Einsatz der GPS-Technik, z.B. im Bereich Pflanzenschutz, befindet sich
noch im Forschungsstadium, praxisreife Lösungen lägen noch nicht vor. Das
MLR hat das Institut für umweltgerechte Landbewirtschaftung im Mühlheim, das
bereits ein GPS-Projekt in Weisweil betreut, mit der Ausarbeitung eines Projekt-
konzepts beauftragt und Anfang Juni 2000 eine Besprechung mit den, an einem
etwaigen Pilotprojekt zu beteiligenden Stellen und Personen durchgeführt. Die
Beteiligten aus Riedhausen müssen sich in absehbarer Zeit erklären, ob sie unter
den – an ein Pilotprojekt zu stellenden – Bedingungen zu einer Mitarbeit bereit
sind. Anfragen zur Durchführung eines entsprechenden Pilotprojekts aus anderen
Landesteilen lägen dem Ministerium vor.
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XI. Kapitalausstattung und Finanzierungskonzepte

1. Finanzierungsstruktur im Mittelstand

1.1. Fremdfinanzierungsstruktur im „Euroland“

Die Finanzierungsstruktur im „Euroland“ unterscheidet sich – nach Angaben von
Verbandsgeschäftsführer Michael Horn vom Württembergischen Sparkassen- u.
Giroverband – deutlich vom angloamerikanischen Raum auf Grund institutio-
neller Unterschiede, differierender nationaler Rechnungslegungsvorschriften und
eines traditionell kapitalmarktorientierten Finanzsystems in den USA. An erster
Stelle stünden in Deutschland die Bankkredite, die im doppelten Umfang wie in
den USA zur Finanzierung herangezogen würden, während dagegen die inlän-
dischen Schuldverschreibungen und Aktienkapitalisierung im Euroland nur halb
so hoch sei wie in den USA.

1.1.1. Bedeutung der Kreditfinanzierung in Deutschland

In Deutschland dominiert die Fremdfinanzierungskultur. Der Kredit sei mit einem
Anteil von 42 % an der gesamten Fremdfinanzierung die mit Abstand wichtigste
Art der Kapitalbeschaffung. Nur 5% fänden über verbriefte Verschuldungen statt.
Dieser Anteil sei in den USA dagegen deutlich höher. Die Größen- und Rechts-
formstruktur der Wirtschaft beschränke die Kapitalmarktfinanzierung, die weit-
reichende Unternehmenspublizität erfordere. Die Kreditfinanzierung erlaube im
Unterschied dazu eine flexible Reaktion und Vertragsanpassung auf Entwick-
lungen. Sie sei damit das flexibelste und sicherste Instrument. Die Hausbank sei
ein typisches Merkmal des deutschen Finanzsystems.

Die Unternehmensfinanzierung ist von vielen Faktoren abhängig, z. B. Wirt-
schaftszweig, Produktionsstruktur, Kapitalintensität, Unternehmensgröße und
Rechtsform. In Deutschland erfolgt überwiegend eine Finanzierung über lang-
fristige Kredite. Gründe dafür sind Finanzierungstradition, Größenverhältnisse
der Unternehmen, hochentwickelte Fremdfinanzierungsinstrumente, steuerliche
und gesellschaftsrechtliche Regelungen, Rolle der Kreditinstitute, Gestaltung der
Alterssicherung, Unternehmermentalität und ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis
der Anleger. Die Bedeutung des Kredits sei bei kleineren Unternehmen noch
deutlicher ausgeprägt. Der klassische Mittelstand ist überwiegend von der Kredit-
finanzierung geprägt. Nach Erhebung der Deutschen Bundesbank hat die Abhän-
gigkeit der kleineren Unternehmen von Bankkrediten in den letzten 10 Jahren
noch zugenommen.

Feste Hausbankbeziehungen und gläubigerfreundliche rechtliche Rahmenbedin-
gungen schaffen den Spielraum für relativ hohe Verschuldung, der hauptsächlich
von KMU genutzt wird.

1.2. Kreditversorgung des Mittelstands

Sparkassen- und Genossenschaftsbanken sichern die Kreditversorgung des Mittel-
standes als Hauptfinanziers. Sie seien sozusagen die Hausbank des Mittelstandes.
Sie stellen 40% des Fremdkapitals für kleinere und mittlere Unternehmen und 80
bis 90 % der Existenzgründungskredite. Der Zusagenanteil der Sparkassen und
Genobanken bei der Darlehensvergabe öffentlicher Fördermittel der KfW liegt
mittlerweile bei 80%. Der Anteil der Privatbanken bei Krediten von weniger als
100 000 DM beträgt unter 5% (WSGV). Dabei ist der mittelständische Kredit in
der Gesamtheit relativ krisenfest und die Ausfallquote liegt bei 0,2 %.

1.3. Kapitalstruktur und Eigenkapitalquote von KMU

Kennzeichnend für mittelständische Unternehmen ist die Fremdfinanzierung
durch Lieferantenkredite und kurz-, mittel- oder langfristige Bankkredite.

Eine ausreichende Kapitalausstattung ist eine wichtige Voraussetzung für die
Wettbewerbsresistenz und -fähigkeit sowie Unternehmenssicherung und Wachs-
tum kleiner und mittlerer Unternehmen.

Hierzu gehört insbesondere eine ausreichende Eigenkapitalausstattung. Eigen-
kapital dient der langfristigen Unternehmensentwicklung und -sicherung und
kann Unternehmen in schwierigen Geschäftsjahren vor Insolvenz schützen;
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darüber hinaus erleichtert Eigenkapital betriebliche Wachstums- und Bestands-
sicherungsinvestitionen. Erst eine ausreichende Eigenkapitaldecke schafft die
Spielräume und Unabhängigkeit für unternehmerische Entscheidungen und be-
stimmt die Dynamik des Wachstums.

Eine genügende Eigen- bzw. Selbstfinanzierungskraft ist entscheidend für die
Sicherung der Zahlungsfähigkeit und für die kontinuierliche Weiterentwicklung
des Unternehmens.

Die bei fehlendem Eigenkapital erforderliche Fremdfinanzierung von Investitio-
nen und Betriebsmitteln ist mit der Forderung nach Sicherheiten verbunden. Zins-
und Tilgungsleistungen belasten darüber hinaus die Liquidität und schränken den
Entscheidungsspielraum von KMU ein. Immer häufiger werden Kreditwünsche
auf Grund fehlender Sicherheiten bzw. einer negativen Bonitätsprüfung ab-
gelehnt. Eine ungenügende Ausstattung mit Eigenkapital ist ein häufiges Investi-
tionshemmnis.

Die Selbstfinanzierung ist eine wichtige Maßnahme für die Erhaltung der Liqui-
dität eines Unternehmens. Hierdurch gebildete Reserven können in Krisenzeiten
aufgelöst werden und damit vor Zahlungsunfähigkeit schützen.

1.3.1. Untersuchung der Deutschen Bundesbank

Nach Untersuchung der Deutschen Bundesbank hat sich die Eigenkapitalaus-
stattung und -entwicklung in den letzten Jahren in Deutschland deutlich ver-
schlechtert.

Insgesamt zeigt sich eine sinkende Eigenkapitalquote und ein zu niedriger Stand
der Eigenkapitalquote im internationalen Vergleich: So war in den letzten 30 Jah-
ren (in den alten Ländern) eine Erosion der Eigenkapitalquoten festzustellen:
Zwischen 1966 und 1996 ist diese von rd. 30 % auf rund 18 % zurückgegangen,
wobei sich das jetzige Niveau bereits in den frühen 80-er Jahren einstellte. Dem-
nach lag die durchschnittliche Eigenkapitalquote aller deutschen Unternehmen im
März 2000 bei 18,5 % der Bilanzsumme.

Zwischen den einzelnen Wirtschaftsbereichen bestehen teilweise gravierende
Unterschiede. So liegt die Eigenkapitalquote im Verarbeitenden Gewerbe deutlich
über dem Durchschnittswert, im Baugewerbe und im Einzelhandel erheblich
darunter. In Abhängigkeit von der Unternehmensgröße reicht die Spannbreite der
durchschnittlichen Eigenkapitalquote von 7 vH bei den kleinsten bis knapp 30 vH
bei den größten Unternehmen.

Entwicklung der Eigenkapitalquoten westdeutscher Unternehmen in Prozent

Jahr 1966 1971 1980 1990 1996
Insgesamt 30 25 20 18 18
Verarb. Gewerbe 29 29 24 23 24

Quelle: Bundesbank, Berechnungen ISG

1.3.2. Untersuchung der Creditreform

Auch die Chance für eine erfolgreiche Bewältigung des Generationswechsels und
der Betriebsübergabe hängt von den Finanzierungsmöglichkeiten im Mittelstand
ab. Nach einer Untersuchung der Creditreform lag 1998 bei 34 % der Befragten
eine Eigenkapitalausstattung bis 10 %, bei 26,5 % bis 20%, bei 18,3% der Unter-
nehmen bis 30 % und bei 20,6 % der Unternehmen über 30 % vor. Über 1/3 der
Betriebe wiesen Eigenkapitaldecken unter 10% auf.

1.3.3. Studie von Mc Kinsey

Nach einer Studie von Mc Kinsey verfügten 82% aller Insolvenzbetriebe
(1985 – 90) über eine Kapitaldecke von unter 10 %. Gerade in der Übernahme-
situation sei es gefährlich, über zu wenig Eigenkapital zu verfügen.

1.3.4. Kapitalstruktur und Eigenkapitalquote in Baden-Württemberg nach Aus-
sage der Wirtschaftsorganisationen

In Baden-Württemberg haben nach Auskunft des Einzelhandelsverbandes 20 bis
40 % der Einzelhandelsbetriebe kein Eigenkapital. Die finanzielle Situation des
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mittelständischen Einzelhandels hat sich dramatisch verschlechtert (Umsatz-
stagnation, massiver Preiswettbewerb, Kostenzunahme, Verschlechterung des
Ergebnisses). Die schwache Ertragsentwicklung und die wenig zufriedenstellende
Geschäftsentwicklung auf Grund stagnierender oder allenfalls verhaltener
Konsumnachfrage haben bei den meisten Einzelhändlern deutliche Spuren in der
Kapitalstruktur hinterlassen. Der Anteil der Betriebe mit weniger als 10% Eigen-
kapital an der Bilanzsumme hat sich auf über 30 % erhöht. Ein ähnlich hoher
Anteil verfügt nur über Eigenkapitalquoten zwischen 10 und 20 %. Damit ist die
Insolvenzgefahr z. T. drastisch angestiegen.

Es zeigt sich eine Halbierung des Eigenkapitals seit 1965 im Großhandel (15 %
gegenüber 30 %, 1999: 33,7% mit weniger als 10% Eigenkapital). Dagegen liegt
die Eigenkapitalquote im Maschinenbau bei 30%. Die Kapitalstruktur der agrar-
gewerblichen Wirtschaft sei stark differenziert in gute, mittlere und schlechte
Eigenkapitalausstattung (VDAW).

Die Eigenkapitalquote ist im gesamten SHK-Bereich von 1980 bis 1994 von 24 %
auf 17 % gesunken. Im Heizungsbereich ist die Quote allein von 1996 auf 1997
von 14,6 % auf 10,4 % gesunken! Nach einer Untersuchung der Sparkassen
weisen 47 % der Sanitärbetriebe und 39% der Heizungsbaubetriebe keine Eigen-
mittel auf.

Dies bedeutet, dass auch wenn die Kredite eigenkapitalschwacher Unternehmen
in der Regel meist durch das Privatvermögen der Inhaber abgesichert sind, die
Finanzierung des Anlagevermögens ausschließlich durch Fremdmittel erfolgt.

Auf Grund mangelnder Ertragssituation bestehen kaum Möglichkeiten zur Eigen-
kapitalbildung. Die chronische Unterfinanzierung wird oftmals über Privatvermö-
gen abgedeckt mit der Folge einer Gefährdung der Altersvorsorge der Betriebs-
inhaber. Dass die Bildung des Eigenkapitals beim Personenunternehmen aus den
versteuerten Gewinnen erfolgen müsse, erschwere die Situation.

Seit über vier Jahren sei die Ertragslage der Handwerksorganisationen höchst
unbefriedigend gewesen (BWHT). Dies habe in der Regel zu einem Verzehr von
Eigenkapital geführt, ein Aufbau von Eigenkapital sei nicht möglich gewesen. Dies
liege zum einen Teil an der schlechten allgemeinen Konjunkturlage, die die Ge-
winnmöglichkeiten als Voraussetzung für eine unternehmerische Investition einge-
schränkt habe. Darüber hinaus drohe bei einem über Jahre dauernden Rückgang der
Investitionen eine Überalterung des Kapitalstocks und damit ein Verlust an Wettbe-
werbsfähigkeit. Vielfach werden auch Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen
auf Grund der schlechten Auftrags- und Ertragslage unterlassen oder verschoben.

Insgesamt zeigt sich eine chronische Unterkapitalisierung in den mittelstän-
dischen Branchen in Baden-Württemberg (VDAW, VDGA, EHV, BWHT,
RKW). Der Selbstfinanzierungsspielraum ist außerordentlich eng.

Nach Auskunft der Steuerberaterkammer ist eine Bildung von Eigenkapital auch
auf Grund der steuerlichen Belastung nur in geringem Umfange möglich.

2. Auswirkungen der finanziellen Situation auf Finanzierungs- und Unterneh-
mensstrategien sowie Unternehmensentwicklung (Finanzierung von Wachstum,
Bestandssicherung und Ursache für Insolvenzen)

2.1. Insolvenzen

Nach Berechnungen von Creditreform konzentrieren sich rd. 95% aller Insolven-
zen auf mittelständische Unternehmen. Gemessen an den Beschäftigungsverlusten
infolge von Firmenpleiten, die sich 1998 bundesweit auf rd. 313000 beliefen, hat
der Mittelstand einen Anteil von 85 bis 90%. Da diese i.R. wenig spektakulär
sind, finden keine groß angelegten Rettungsaktionen (vgl. Holzmann) statt, auch
das Turn-around-Management wird bisher in begrenztem Umfang eingesetzt.

Das höchste Gefährdungspotenzial ist in den alten Ländern bei den Bauunterneh-
men mit 20,0 Promille gegeben. Die Insolvenzquoten der anderen Wirtschafts-
zweige betragen:

Verarbeitendes Gewerbe 4,7 Promille
Handelsunternehmen 6,8 Promille
Dienstleistungsunternehmen 6,3 Promille
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D. h. im verarbeitenden Gewerbe ist das Insolvenzrisiko am geringsten. In Baden-
Württemberg gingen 1998 nur 367 Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes,
aber 529 aus dem Baugewerbe und 550 Handelsunternehmen pleite.

Hinsichtlich der Gefährdung der verschiedenen Rechtsformen erweist sich, dass
Haftungsbeschränkungen in Richtung einer höheren Insolvenzanfälligkeit deuten.
Gesellschaften mit beschränkter Haftung gehen gut achtmal, Aktiengesellschaften
mehr als viermal so häufig in die amtliche Insolvenzstatistik ein wie Personen-
gesellschaften.

Besonders gefährdet sind junge Unternehmen. Fehlende finanzielle Ressourcen
und hohe Insolvenzzahlen betreffen v. a. junge Unternehmen auf Grund zu gerin-
ger Kapitaldecke. Etwa 60% der insolventen Unternehmen in den alten Ländern
sind jünger als acht Jahre, in den neuen Ländern beträgt dieser Wert sogar 87 %.
(Dagegen bei öffentlich geförderten Existenzgründungen nach Auskunft der
L-Bank nur 18 %).

2.1.1. Insolvenzursachen

Die Insolvenzgefahr bei Kleinunternehmen ist zwar zu einem guten Teil auf die
prekäre Eigenkapitalsituation zurückzuführen, die sich in den vergangenen Jahren
weiter verschärft hat. Die wichtigsten Insolvenzursachen (in %, vgl. auch
Tabelle 1 im Anhang) sind nach Auskunft des ISG aber Managementdefizite.

alle Unter- Sonstige Industrie
nehmen Branchen

Managementfehler 71,7 64,1 80,7
Sonstige Gründe 36,6 38,5 34,6
Absatz, Auftragslage, Konkurrenz 34,7 37,2 32,1
Auswirkungen fremder
Schwierigkeiten 28,8 33,8 23,1
Finanzierung 20,1 12,8 28,3

Hierunter sind sämtliche kaufmännische Qualifikationen, angefangen beim
Risikomanagement mittels Instrumenten der Finanz- und Liquiditätsplanung über
Investitionsrechnungen und Controlling, bis hin zu strategischer Unternehmens-
planung und Marketing zu fassen.

Ca. 20 % der Insolvenzen könnten nach Angaben des ISG wirtschaftlich sinnvoll
verhindert werden. Hier sind die Unternehmen auf Grund exogener Einflüsse in
eine finanzielle Schieflage geraten, die sie nicht selbst zu verantworten haben.
Ursachen sind z. B. Forderungsverluste, schleppendes Zahlungsverhalten von
großen Schuldnern, Konkurs eines Großabnehmers. Zugleich gibt es Indizien
dafür, dass mit einer Neuordnung der finanziellen Verhältnisse die Vorausset-
zungen für einen dauerhaften Fortbestand des Unternehmens hätten gelegt werden
können.

Unternehmen mit einer deutlich über dem Durchschnitt liegenden Eigenkapital-
quote sind zwar nach Angaben des ISG gegen Insolvenzen relativ gut abgesichert
und weisen auch mit die höchsten Umsatzrenditen auf, dem steht jedoch ein nicht
unerheblicher Anteil von Unternehmen gegenüber, die trotz sehr dünner Eigen-
kapitaldecke mittelfristig eindeutig zu den Erfolgreichen zählen, eine große
Gruppe von Unternehmen kommt trotz überdurchschnittlicher Eigenkapitalquote
nicht über einen Mittelplatz hinaus, die am wenigsten erfolgreichen Unternehmen
verfügen allerdings über eine insgesamt sehr geringe Eigenkapitaldecke.

D. h. die Eigenkapitalquote kann nur als eine der Größen angesehen werden, die
den Unternehmenserfolg oder -misserfolg mitbestimmen. Eine komfortable Ei-
genkapitalausstattung ist zwar auf der einen Seite tatsächlich eine gewisse „Le-
bensversicherung“ für die Unternehmen, die vorübergehende Verluste abpuffern
hilft und die Flexibilität der unternehmerischen Dispositionsmöglichkeiten stei-
gert; bei falscher Positionierung bzw. unzureichender wirtschaftlicher und techno-
logischer Anpassungsfähigkeit des Unternehmens kann diese aber sehr schnell
aufgezehrt sein. Auf der anderen Seite können gut geführte Unternehmen auch
mit geringem Eigenkapital expandieren und langfristig überleben.

Insbesondere in kleineren Unternehmen ist die Eigenkapitalquote auch „gestalt-
bar“. Gerade in eigentümergeführten Unternehmen befindet sich das verfügbare
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Eigenkapital (z. B. Gebäude) oftmals im Besitz der Familie (z. B. Ehefrau), nicht
zuletzt aus steuerlichen Gründen. D. h., die Eigenkapitalquote eines Unter-
nehmens sagt nur bedingt etwas über das „verfügbare Kapital“ aus.

Die Eigenkapitalbildung durch Gewinnthesaurierung wird – nach Auskunft der
Experten – auf Grund der Rahmenbedingungen in Deutschland erschwert. Oft-
mals sind die erzielbaren Renditen zu gering, um die Eigenkapitaldecke nachhal-
tig zu stärken. Erschwert wird die Bildung von Eigenkapital in den Unternehmen
durch die hohe Gewinnbesteuerung, die gerade für wachstumsstarke mittelständi-
sche Unternehmen eine Last ist, ihre Investitionstätigkeit hemmt und damit ihre
Expansion behindert.

Das Steuerrecht fordere dazu auf, das Eigenkapital niedrig zu halten (Hochmuth).
Die geringe Ausstattung mit Eigenkapital verursacht Schwierigkeiten bei der
Fremdkapitalbeschaffung, fehlende Selbstfinanzierungskraft, Substanzaufzeh-
rung, Minderung von Investitions- und Wachstumsmöglichkeiten.

2.2. Rechtsformen im Mittelstand und Auswirkungen auf Finanzsituation/struk-
tur und -strategien

Die überwiegende Zahl der mittelständischen Betriebe werden – nach Aussagen
des BWIHKT – in der Form einer Einzelunternehmung bzw. Personengesell-
schaft (OHG, KG) und Kapitalgesellschaft (GmbH) geführt (insgesamt sind in
Deutschland rund 84 % aller Unternehmen Personengesellschaften). Im Falle der
Einzelunternehmung und der Personengesellschaft wird das verfügbare Eigen-
kapital von vornherein durch das Vermögen der Gesellschafter begrenzt. Eine
weitere Begrenzung der Eigenkapitalbeschaffung erfahren diese Rechtsformen
dadurch, dass auch der Kreis der Gesellschafter eben wegen der Personen-
bezogenheit sowie der Mitwirkungsrechte und -pflichten der Gesellschafter klein
bleiben muss. Insbesondere in Familiengesellschaften ist dies auch erwünscht;
fremder Einfluss durch neue Gesellschafter soll vermieden werden. Folglich sind
auch die Kreditfinanzierungsmöglichkeiten begrenzt. Die Grenzen werden durch
das Eigenkapital der Unternehmung, die zur Kreditsicherung einsetzbaren Ver-
mögenswerte der Gesellschafter und die Ertragskraft des Unternehmens gesetzt.
Offensichtlich ist, dass der Finanzierungsrahmen in der Regel eng ist, und diese
Rechtsformen daher eher in kleineren und mittleren Betrieben anzutreffen sind.

Größere Eigenmittel können in der GmbH aufgebracht werden, weil der Kreis der
Gesellschafter wegen der Haftungsbeschränkung und der Möglichkeit der rein
kapitalmäßigen Beteiligung größer sein kann. Dabei stehen als Eigenmittel
zunächst die gesellschaftsvertraglichen Einlagen zur Verfügung. Dieses Kapital
ist das Haftkapital. Da es häufig als Grundlage für die zusätzlich notwendige
Kreditfinanzierung nicht ausreicht, übernehmen einzelne Gesellschafter häufig
Bürgschaften für die Gesellschaft oder sichern Kredite durch in ihrem Vermögen
befindliche Immobilien oder sonstige Wertgegenstände ab. Die Folge ist, dass die
Haftung nicht auf das Stammkapital beschränkt ist, sondern dass die die Sicher-
heiten gewährenden Gesellschafter mit ihrem übrigen Vermögen im Obligo sind.
Damit wird deutlich, dass auch bei der GmbH die Haftung nicht auf das Gesell-
schaftsvermögen begrenzt sein muss, sondern Kreditgeber – insbesondere Banken
machen von dieser Möglichkeit Gebrauch – die Bereitstellung von Fremdkapital
zusätzlich absichern können, wodurch der Finanzierungsspielraum vergrößert
wird. Die Leistung der gesellschaftsvertraglich festgelegten Einlage braucht nicht
in bar, sondern kann auch in Vermögenswerten (Grundstücke, Maschinen etc.)
erfolgen; dies erleichtert die Aufbringung von Eigenkapital.

Eine wichtige Rolle für die Finanzierung der GmbH spielen Gesellschafter-
darlehen; dies sind Kredite, die Gesellschafter der GmbH zur Verfügung stellen,
um Finanzierungslücken zu schließen. Sie erlangen damit neben ihrer Gesell-
schafterstellung auch eine Gläubigerposition, die sie im Konkursfall besser stellen
kann. Allerdings müssen Gesellschafterdarlehen im Konkursfall wie Eigenkapital
behandelt werden, wenn zum Zeitpunkt der Gewährung des Darlehens eigentlich
eine Zuführung von Eigenkapital erforderlich gewesen wäre. Insgesamt sind
Eigen- und Fremdkapitalbeschaffungsmöglichkeiten der GmbH damit günstiger
als die der Einzelunternehmungen und Personengesellschaften.

Die wichtigste Rechtsform des Familienunternehmens im Handwerk ist die als
Personengesellschaft geführte Einzelfirma.
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Nach dem in der Handwerksrollenstatistik erfassten Eintragungsgrund der
„juristischen Person“ liegt der Anteil der Kapitalgesellschaften an den Gesamt-
eintragungen seit der Handwerkszählung bei konstant 23 % und damit leicht ober-
halb des Niveaus, das bei der Handwerkszählung ermittelt wurde (BWHT).

Nach Ergebnissen der Handwerkszählung Anlage A, 1995, ist die Struktur der
Handwerksbetriebe in Baden-Württemberg folgendermaßen aufgebaut:

Absolut Anteil

Einzelunternehmen 61 587 72 %
BGB-Gesellschaft 3 105 4 %
OHG 411 0 %
KG 864 1 %
GmbH & Co. KG 1 912 2 %
GmbH 17 414 20 %
Sonstige Rechtsformen 108 0 %

Summe 85 401 100 %

Im Geschäftsbereich des Fachverbands Sanitär Heizung Klima (SHK) sind 2/3 der
Betriebe Personengesellschaften (einschl. Einzelunternehmen) und 1/3 Kapital-
gesellschaften.

2.3. Zugangsmöglichkeiten zu Fremd- und Beteiligungskapital für KMU

Für KMU bestehen am Kreditmarkt strukturelle Nachteile bei der Beschaffung
von Fremd- und Eigenkapital. Im Zusammenhang mit den zunehmend kürzeren
Produktlebenszyklen kann dies zu erheblichen Liquiditätsschwierigkeiten führen,
da zunehmend Ausgaben für Innovationen notwendig sind und auf der anderen
Seite die Amortisation des investierten Kapitals in immer kürzeren Zeiträumen
erfolgen muss.

2.3.1. Generelle Darstellung

Ursachen für Benachteiligungen von KMU am Kapitalmarkt liegen neben steuer-
lichen Aspekten vor allem in dem in Deutschland vorherrschenden kreditbasierten
Finanzierungsmodell und dem als mentale Blockade wirkenden „Herr-im-
eigenen-Hause-Denken“ vieler mittelständischer Unternehmer begründet.

Kleine Unternehmen sind relativ unattraktiv für die Fremdfinanzierung durch
Banken auf Grund der Fixkosten der Kreditvergabe und der geringen Transparenz
der KMU. Die direkte Eigen- und Fremdmittelbeschaffung auf dem Kapitalmarkt
sei für KMU generell nahezu ausgeschlossen. Nicht viel mehr als 1 % der 3,3 Mio.
Unternehmen können sich nach Auskunft am Kapitalmarkt selbst finanzieren.

Infolge der Informationsasymmetrie zwischen Kapitalgeber und -nehmer, die sich
bei Gründungs- und Kleinkrediten potenzieren, liegen die Kreditzinsen über dem
marktüblichen Zinsniveau (BWHT: 2,5% höhere Kreditkosten für Kleinunterneh-
men). Die Kreditkonditionen (Rückzahlungsfristen) sind relativ ungünstig, zum
Teil werden hohe (bisweilen den vollen Kreditbetrag mehrfach übersteigende)
Sicherheiten verlangt, die mittelständische Unternehmen häufig nicht bieten
können. Losgrößeneffekte bewirken, dass Banken, die nicht auf das Markt-
segment kleiner und mittlerer Unternehmen spezialisiert sind, zunehmend eine
Präferenz für Großunternehmenskunden zeigen, bei denen der Verwaltungs-
aufwand vergleichsweise gering ist.

Schwierig ist der Zugang zu Fremdkapital für junge und innovative bzw. stark
wachsende Unternehmen, deren Haftkapitalbasis mit einem steigenden Finan-
zierungsbedarf meist nicht Schritt halten kann. Hier sind auch die Banken oft mit
ihrem herkömmlichen Kreditangebot bald an den Grenzen ihrer Möglichkeiten
angelangt, weil sie die Risiken einer Kreditvergabe in Grenzen halten müssen.
Zudem ist es insbesondere bei technologieorientierten Unternehmensgründungen
oder bei Produktinnovationen häufig schwierig, die Erfolgschancen zu beurteilen.
Besonders für derartige Existenzgründungen bzw. technologieorientierte Wachs-
tumsunternehmen sind Beteiligungen deshalb eine wichtige Maßnahme, um die
benötigten finanziellen Mittel zu erhalten.

An Bedeutung gewonnen hat bei kleinen und mittleren Unternehmen in letzter
Zeit die externe Eigenkapitalbildung über Kapitalbeteiligungsgesellschaften, v. a.
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für High-tech-Betriebe und Existenzgründungen, ebenso die Aufnahme von Nach-
rangkapital für kleine und mittlere Unternehmen. Beteiligungsgesellschaften
bieten Beteiligungs- bzw. Risikokapital in der Regel ohne bankübliche Sicher-
heiten an. Zur Verfügung gestellt wird das Kapital in Form von Einlagen als
Stamm- oder Grundkapital oder als stille Beteiligung am Unternehmen.

2.3.2. Kleine Aktiengesellschaft

Die Gründung einer „Kleinen Aktiengesellschaft“ ist seit August 1994 möglich.
Durch das Gesetz für kleine Aktiengesellschaften und zur Deregulierung des
Aktienrechts sind eine Reihe von Hemmnissen bei der Gründung von Aktien-
gesellschaften entfallen. Durch diese gesetzlichen Erleichterungen ist die „Kleine
AG“ für den Mittelstand zunehmend interessant. Bisher ist die Zahl der mittler-
weile gegründeten „Kleinen Aktiengesellschaften“ aber noch gering.

Maßnahmen zur Verbesserung des Zuganges von KMU zu Risikokapital in
Deutschland waren darüber hinaus die Liberalisierung des Finanzmarktes, die
Einführung des geregelten Marktes und das Gesetz über Unternehmensbeteili-
gungsgesellschaften.

Auch der Aktienmarkt hat im Rahmen der externen Eigenkapitalbildung an
Bedeutung gewonnen, ist aber im Vergleich zu anderen Industrieländern noch
unterentwickelt.

Die Aktienfinanzierung spielt für KMU bislang insgesamt eine untergeordnete
Rolle.

2.3.3. Börsengang als Instrument der Eigenkapitalstärkung im Mittelstand

Der Börsengang als Instrument der Eigenkapitalstärkung im Mittelstand hat aber
v. a. für technologieorientierte Unternehmen an Bedeutung gewonnen. Seit
Gründung des Neuen Marktes nutzen v. a. junge innovative Unternehmen dieses
Segment.

Trotz verbesserter Gestaltungsmöglichkeiten und gesetzlicher Erleichterungen
haben insgesamt aber nur wenige mittelständische Unternehmen diese Möglich-
keiten genutzt. 1984 – 96 gingen laut einer Studie der Universität Mannheim 212
Unternehmen an die Börse, davon 54 mittelständische. Die Börsenfähigkeit der
Familienunternehmen liegt nach Auskunft von Prof. Hennerkes bei 1%.

2.3.4. Nachrangkapital – eine Alternative der Eigenkapitalbildung

Als weitere Alternative der Eigenkapitalbildung bietet sich in Einzelfällen für
mittelständische Unternehmen die Aufnahme von Nachrangkapital an. Es handelt
sich hierbei um ein Darlehen, dessen Rückzahlung im Insolvenzfall gegenüber
den Ansprüchen aller anderen Gläubiger zurücktritt und dadurch wirtschaftlich
den Eigenmitteln zuzurechnen ist. Für die Gesellschafter von Familienunter-
nehmen, die einem externen Kapitalgeber zurückhaltend gegenüberstehen, stellt
das Nachrangkapital einen „schonenden“ Einstieg in die externe Eigenmittel-
finanzierung dar, weil keine gesellschaftsrechtlichen Mitwirkungs- und Zustim-
mungsrechte begründet werden und auch keine Teilhabe Dritter am Wertzuwachs
des Unternehmens stattfindet.

Als Finanzierungshemmnisse zeichnen sich insgesamt ab: teure Akquisitionen,
Restriktionen bei der Börsenzulassung, Einmischung von Kapitalgebern, ertrags-
unabhängige Steuern, hohe Steuersätze, Steuern auf Scheingewinne (Hochmuth).

3. Finanzierungsstrategien und Finanzierungsprobleme – Situationsanalyse aus
Sicht der Verbände und Unternehmen

3.1. Kapitalstruktur verbessern – Neue Finanzierungsmodelle anwenden

Es zeigt sich insgesamt die Tendenz zu konservativen Kapitalstrukturen und
Finanzierungsstrategien im Mittelstand.

Für KMU wird es nach Auskunft der Verbände und Unternehmen immer schwie-
riger von Finanzinstituten Kredite zu erhalten.

Fremdkapital werde zur Lösung bestehender Probleme von KMU zum Überleben
immer wichtiger. Gleichzeitig zeige sich auf Grund der schlechten Ertragssitua-
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tion und Eigenkapitalquote infolge mangelnder Sicherheiten eine wachsende
Problematik. Zur Absicherung bestehender Unternehmen oder auch zur Starthilfe
für Existenzgründer werden Betriebsmittelkredite der Förderinstitute aus Sicht
der Verbände um so wichtiger. Dies gelte sowohl für die Sanierung elterlicher
Betriebe als auch für die Überbrückung aktueller Finanzprobleme.

Betriebe, die versuchten, sich auf umkämpften Märkten, mit herkömmlichen
Leistungen und Unternehmensführung ohne konsequentes Marketing, nur über
Preisanpassungen am Markt zu behaupten, hätten häufig mit Ertragsproblemen
und Renditerückgang zu kämpfen. Bei diesen Betrieben sinke die Eigenkapital-
quote häufig bis zu in der Bilanz ausgewiesenem Minuskapital (Überschuldung).
So lange ausreichendes Privatvermögen vorhanden sei, werde durch Rückführung
von Privatvermögen in den Betrieb über Jahre hinweg versucht, die Überschul-
dung auszugleichen.

3.2. Finanzierungsstrategie im Handwerk

Die wichtigste Finanzierungsstrategie im Handwerk ist im kurzfristigen Bereich
der Lieferantenkredit und der Kontokorrentkredit der Hausbank, im mittel- und
langfristigen Bereich der – in der Regel auch über das private Vermögen
beziehungsweise private Bürgschaften abzusichernde – langfristige Bankkredit
und sowohl im kurzfristigen als auch im langfristigen Bereich das Privatver-
mögens aus der Unternehmerfamilie.

Es gebe in Kleinbetrieben häufig überhaupt keine Finanzierungsstrategie. Ent-
scheidungen auch über langfristige Investitionsgüter würden häufig spontan
getroffen.

Die Finanzierung bei kleinen Handwerksunternehmen erfolge überwiegend über
Fremdkapital und Absicherung über Privatvermögen. Dadurch bestehe häufig
eine Abhängigkeit von der Bank und deren Geschäftspolitik. Zum einen werden
betriebswirtschaftlich und technologisch erforderliche Investitionen gestreckt
bzw. unterlassen. Zum anderen wird bei chronischer Unterfinanzierung Privat-
vermögen eingesetzt, wodurch häufig die Altersversorgung des Betriebsinhabers
gefährdet wird.

Die Zugangsmöglichkeit zu Fremdkapital hänge bei handwerklichen Betrieben
überwiegend von den zur Verfügung stehenden Sicherheiten ab. Nicht aus-
reichend vorhandene Sicherheiten könnten nur teilweise über öffentliche Bürg-
schaften (Bürgschaftsbank) ausgeglichen werden.

3.2.1. Aussage des Landesinnungsverbandes der elektrotechnischen Handwerke
in Baden-Württemberg

Hier sollte nach Angaben des Landesinnungsverbands der elektrotechnischen
Handwerke Baden-Württemberg der Zugang zu Fremdkapital in Krisenzeiten
verbessert werden, beispielsweise durch Bereitstellen von Risikokapital, um so
unverschuldete Liquiditätsengpässe, z. B. Forderungsausfall, überbrücken zu
können.

Hier bestehen bisher noch Informationsdefizite bei Banken und Unternehmen.
Aufwand und Kosten bilden eine weitere Hemmschwelle bei Banken.

In einer finanziell angespannten Situation findet oft ein Geldtransfer vom privaten
Bereich in den geschäftlichen Bereich statt. Die wichtigste Rechtsform im Elek-
trohandwerk sei die Einzelunternehmung, die sich durch die Nichtentnahme
bereits besteuerter Gewinne finanziere.

3.2.2. Fremdkapital versus Beteiligungskapital

Der Zugang zu Beteiligungskapital sei für Kleinbetriebe tendenziell sehr schwer,
für innovative Unternehmen etwas leichter durch umfangreiche öffentliche För-
dermaßnahmen. Beteiligungs- und Risikokapital wird im Handwerk nur sehr
zurückhaltend nachgefragt. Dies hängt mit den Beteiligungskonditionen im
Vergleich zu den aktuellen Kapitalmarktkonditionen ebenso zusammen wie mit
psychologischen Barrieren beim Familienunternehmer.

Solange Fremdkapital „billiger“ sei als Beteiligungskapital würden Kleinbetriebe
zuerst versuchen, ihren Kapitalbedarf über Fremdkapital zu decken, bevor sie
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jemanden am Betrieb beteiligten der u. U. auch noch Mitspracherechte haben
wolle. Der Börsengang für handwerkliche Klein- und Mittelbetriebe sei nicht
relevant.

3.3. Finanzierungsstrategie in der Industrie – Maschinenbau

Ein Kernproblem für den Maschinenbau ist nach Angaben des VDMA – trotz
30 % Eigenkapitalquote – die Hereinnahme von Fremd- und Beteiligungskapital.
Gerade im Zusammenhang mit Regelungen für die Unternehmensnachfolge
müsse hier nach innovativen Lösungen gesucht werden. Hier böten sich einerseits
die öffentlichen Beteiligungsgesellschaften, andererseits Investmentgesell-
schaften an, die aber vielfach sehr hohe Renditeerwartungen hätten. Die neue
Rechtsform der Kleinen AG stehe noch am Anfang. Es gebe aber im Maschinen-
bau bereits erste erfolgsversprechende Modelle. Hier sei noch viel Informations-
arbeit zu leisten.

3.3.1. Stellungnahmen und Empfehlungen von Verbänden und Gewerkschaft

Kritisiert wurde von den Verbänden insbesondere die „Leihhausmentalität“ der
Banken. Schwierigkeiten bestehen insbesondere bei fehlenden dingliche Sicher-
heiten.

Auf besondere Schwierigkeiten bestehen nach Auskunft der Verbände und des
DGB bei der Finanzierung von Kleingründungen, Existenzgründerinnen und aus-
ländischen Existenzgründern. Bei den Geschäftsbanken gelten sie häufig als
unprofitables Kundensegment. Ein Großteil des breiten Angebots an öffentlichen
Förderungen fließe an den Kleinunternehmen vorbei. Diese Zielgruppen könnten
die Zugangskriterien dieser Programme oft nicht erfüllen. Negative Konse-
quenzen seien: Erfolgversprechende Unternehmensideen könnten zum Teil nicht
realisiert werden; das vorhandene Gründerpotenzial werde nur unzureichend
ausgeschöpft; Innovationspotenzial liege brach; die von den Existenzgründungen
erhofften Entlastungseffekte für den Arbeitsmarkt seien geringer und setzten
allenfalls verspätet ein. Empfohlen wurden daher Microlendingmodelle.

Fehlendes Eigenkapital sei oftmals bei der Beratung das Kernproblem. Es müsse
eine Situation geschaffen werden, in der Existenzgründer rund 15 % Eigenkapital
aufbauen könnten, damit dann die Fördermechanismen greifen würden.

Familienunternehmen hätten durch die Vermischung der Geschäftssphäre und der
Privatsphäre erschwerte Finanzierungsbedingungen (vgl. Kapitel Familienunter-
nehmen).

Folgende Finanzierungsprobleme bestehen nach Auskunft der Verbände: es wird
z. T. keine Hausbank gefunden, es besteht eine zu geringe Kapitalausstattung,
kein oder zu wenig Eigenkapital, zu hohe Verschuldung, Fehleinschätzung des
Kapitalbedarfs, falsches Finanzierungskonzept, kein optimaler Einsatz von För-
dermitteln.

Als weitere Belastungen wurden von den Verbänden angeführt: die schlechte
Zahlungsmoral und die Forderungsausfälle sowie die Bürgschaftsleistungen bei
öffentlichen Aufträgen.

Der Selbstfinanzierungsspielraum der Unternehmen sei außerordentlich eng be-
grenzt. Der Einzelhandelsverband fordert daher die Stärkung der Bürgschaftsbank
und der MBG sowie der zinsverbilligten Finanzierungsprogramme durch Bund
und Land um die Position der Betriebe bei Verhandlungen mit Banken zu stärken.
Von großer Bedeutung sei dies für Existenzgründer und v. a. für die Unter-
nehmensnachfolge.

Als wichtige Einrichtungen zur Verbesserung der Fremdkapitalbeschaffung und
der Stärkung der Eigenkapitalbasis wurde die Bürgschaftsbank Baden-Württem-
berg und die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württembergs als
Selbsthilfeorganisation der Wirtschaft von den Verbänden betrachtet. Die Bürg-
schaftsbank konnte ihre bundesweite Spitzenstellung weiter ausbauen und deckt
nach der Anzahl der genehmigten Fälle über ¼ der gesamten Fördertätigkeiten
der Bundesrepublik ab. Die MBG ist, gemessen an der Anzahl der Beteiligung,
der bundesweit größte Kapitalgeber und befindet sich, gemessen am dahinter-
stehenden Beteiligungsvolumen, nach wie vor an der Spitzengruppe deutscher
Kapitalbeteiligungsgesellschaften. Für beide Einrichtungen sei es dringend
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erforderlich, dass sie um ihrer Aufgabe gerecht zu werden, sich einen ent-
sprechenden Freiraum bewahren könnten. Dazu sei auch künftig die volle Unter-
stützung des Rückbürgen Land dringend erforderlich.

Empfohlen wurde die Bereitstellung von Risikokapital zur Finanzierung innova-
tiver Entwicklungen (VDMA) sowie die Stärkung der staatlichen Finanzhilfen zur
Verbesserung der Eigenkapital- u. Finanzierungsbasis (RKW, LVI).

Der EHV verwies darauf, dass die Bundesfördereinrichtungen eine verstärkte
Risikoübernahme betrieben. Damit fände eine Geschäftsverlagerung weg von den
Selbsthilfeeinrichtungen des Landes statt.

Die Investitionsförderung wurde vom Hotel- und Gaststättenverband als umfas-
send eingeschätzt und die Flexibilität der bestehenden Einrichtungen betont.
Gleichzeitig wurden folgende Optimierungen empfohlen:

Um Kapital- und Existenzgründungsrisiken zu verringern, sollten bei der Bewilli-
gung von Förderdarlehen und Zuschüssen, gesplittet nach Betriebsart und
Betriebsgröße eine Mindestqualifikation verlangt werden. Die Laufzeit der
Förderdarlehen, insbesondere der baulichen Maßnahmen, sollten flexibler (lang-
fristiger) gehandhabt werden mit begrenzten tilgungsfreien Zeiten, um nach der
Erstanlaufphase und bei Liquiditätsengpässen schnell handeln zu können. Gerade
die Kombination der Förderprogramme in der Existenzgründungs- und Festi-
gungsphase führe häufig zu hohen Spitzenbelastungen im dritten Jahr nach der
Gründung – häufig durch Belastung des Kontokorrentkontos – bis zum
wirtschaftlichen Ende. Nach Sachverständigenprüfung sollten bei der Überga-
be/Übernahme auch Umschuldungen möglich sein, wenn sonst der Betrieb und
damit die Arbeitsplätze vernichtet würden.

Empfohlen wurde auch von den Frauen-Wirtschaftsverbänden, Lücken im Risiko-
kapitalmarkt durch die neue Agentur der L-Bank zu schließen und das Chancen-
kapital zu verstärken, um eine Innovationsfinanzierung für klassische mittel-
ständische Branchen zu erreichen.

Darüber hinaus sollten Micro-lending-Programme aufgelegt werden. Im Zu-
sammenhang mit der Unternehmensnachfolge soll nach innovativen Lösungen
zur Kapitalbeschaffung und neuen Finanzierungsinstrumenten gesucht werden
(Beteiligungsgesellschaften, Investmentgesellschaften, Kleine AG), auch zur
Abfindung von Familienstämmen. Es solle eine stärkere Information über die
Vorteile der „Kleinen AG“ erfolgen (BWIHKT).

Die Eigenkapitalsituation der mittelständischen Software und IT-Dienstleistungs-
branche ist nach Auskunft des BVIT nicht immer befriedigend. Es stehe aus-
reichend anlagefähiges Kapital für die Branche zur Verfügung. Die Problematik
liege allerdings darin, dass die Unternehmen in der Regel nicht die ausgeprägten
Controllingstrukturen und -mechanismen vorweisen könnten, um den Bedürf-
nissen der Anleger oder Investoren gerecht zu werden. Durch den Boom am
Neuen Markt seien gute Voraussetzungen geschaffen, um auch KMU an die
Börse zu bringen. Mittelständische Unternehmer würden sich aber am liebsten auf
ihre Hausbank oder Sparkasse verlassen, die in der Regel nicht immer über die
besten Informationen verfügten. Kleine AG und Börse seien im Kommen,
allerdings stehe dem auch ein hoher Verwaltungsaufwand und Initialkosten
gegenüber.

Eine Wachstumsbremse für junge Unternehmen bilden fehlende Auftragsfinan-
zierung in den Zukunftsbranchen TIME und Umwelttechnologien etc.

Die Anbieter von Inhalten und Technologien träfen in der Internetökonomie auf
grundlegend veränderte Spielregeln. Schnelligkeit sei wichtiger als Größe, und
Ideen zählten mehr als Maschinen, Gebäude und Grundstücke. Das bedeute v. a.
Schnelligkeit im Wachstum und der Eroberung nationaler und internationaler
Märkte. In diesem dynamischen Umfeld sei der Wandel die einzige Konstante.
Ausschlaggebend sei daher, dass die Unternehmen rasch handeln könnten, um
entscheidende Marktanteile für sich zu gewinnen. Ebenso schnell müsse die not-
wendige Finanzierung bereitgestellt werden. Daher bedürfe es neuartiger Finan-
zierungsinstrumente für Medien- und IuK-Unternehmen. Branchenspezifische
Anforderungen, wie eine stärkere Förderung in der Frühphase, größere Risikobe-
reitschaft und die Forcierung der Entwicklung von Medieninhalten würden durch
derzeit verfügbare branchenübergreifende Finanzierungsinstrumente (Kredite,
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Bürgschaften, Beteiligungen und Venture-Capital) nach Auskunft der MFG nicht
ausreichend abgedeckt. Als neue Konzepte seien sowohl private Initiativen, als
auch Public-private-partnerships denkbar, z. B. Seed-capital-Fonds für den Finan-
zierungsbedarf im Vorfeld der Unternehmensgründung oder Risikokapitalfonds
für Medien- und IuK-Unternehmen und digitale Produkte.

Die MFG hat zwischenzeitlich ein Kompetenzzentrum Medien-/IuK-Finanzie-
rung initiiert.

Auch bei den bestehenden Angeboten seien Unternehmen in Baden-Württemberg
noch zu zögerlich. Eine Aufstellung der Technologiebeteiligungsgesellschaft mbh
(tbg) zeige, dass Baden-Württemberg in Bezug auf das zugesagte Beteiligungs-
volumen in den alten Bundesländern mit 9% nur an 4. Stelle stehe, nach Bayern
mit 32 %, Nord-Rhein-Westfalen mit 16 % und Berlin mit 11 %, so die MFG.
Damit werde bei weitem nicht das vorhandene Potenzial im Land ausgeschöpft.
Dies habe auch der E-business-Wettbewerb „Cyber one“ der Wirtschaftsinitiative
Baden-Württemberg Connected gezeigt. (Nach Auskunft des BVK erfolgten 1998
in NRW 26 %, in Bayern 24 % und in BW 16 % des Zuflusses von Risikokapital.
Demgegenüber lag BW bei der Anzahl der Beteiligungen mit 29% vor Bayern
mit 18 % und NRW mit 16%)

Die „Kleine AG“ stehe noch am Anfang, im Maschinenbau gebe es erste erfolgs-
versprechende Modelle. Die „Kleine AG“ und der Börsengang werde bisher noch
zu wenig als Entwicklungsmöglichkeit für kleinere und mittlere Unternehmen
genutzt und als Gestaltungsalternative zum Generationswechsel mit direktem
Zugang zum Kapitalmarkt gesehen.

Der Verlust der Firmenidentität, Gefahren der Einflussnahme von außen oder
auch Publizitätspflichten werden als Argumente gegen ein Listing an der Börse
aufgeführt. Die Chancen, die die Kapitalbeschaffung über die Börse bietet, bspw.
die größere Unabhängigkeit bei der Expansionsfinanzierung oder auch eine bes-
sere Eigenkapitalausstattung des Unternehmens, treten häufig in den Hintergrund.

Die Rechtsform der Kleinen AG wird ansatzweise im Handwerk genutzt. Die
Zahl der Fälle ist aber außerordentlich überschaubar. Der Handwerkstag schätzt,
dass die in der Form einer Kleinen AG geführten Handwerksbetriebe in Baden-
Württemberg noch deutlich unter 50 liegt. Der Gang an die Börse kommt nur für
sehr große Handwerksunternehmen in Frage, die der Gruppe der mittleren Unter-
nehmen zuzurechnen sind. Aber auch hier handelt es sich bisher noch um isolierte
Einzelfälle.

4. Aussagen der Unternehmer und Unternehmerinnen bei den Regionalen Dialog-
foren zum Thema „Kapitalausstattung und Finanzierung“

Die Unternehmer zeigen sich besorgt über die Äußerungen der großen Privat-
banken, sich aus dem mittelständischen Firmenkreditgeschäft zurückziehen zu
wollen. Die Sparkassen und Volksbanken werden mehr als bisher noch als die
Hausbanken der Mittelständler angesehen.

Sie fordern in diesem Zusammenhang einen Appell der Landespolitiker an die
Großbanken, sich nicht vom Mittelstand abzuwenden.

Sie plädieren außerdem – vor dem Hintergrund der Angriffe der Europäischen
Bankenvereinigung auf die Anstaltslast und Gewährträgerhaftung und der Forde-
rung nach Einschränkung der staatlichen Ausfallgarantien bei den öffentlich-
rechtliche Kreditinstituten – dringend für einen Erhalt des öffentlich-rechtlichen
Bankensystems als Rückgrat für die Mittelstandsfinanzierung.

Weiterhin wird die starke Risikoscheu der Banken kritisiert, die eine dreifache
Absicherung verlange und so Übernahmen be- oder verhindere. Ein Unternehmer
berichtete, dass seine GmbH in Gründung ernsthafte Schwierigkeiten gehabt
habe, das Geld für teure Maschinen aufzutreiben, mit deren Hilfe das Unter-
nehmen nun die Hälfte seines Umsatzes erwirtschafte.

Für die Gastronomie gibt es nach Auskunft der Unternehmer praktisch kein
Kapital mehr. Früher hätten auch noch Brauereien als Sicherheitensteller eine
wichtige Pufferfunktion übernommen. Einem der Teilnehmer wurde sogar ein
laufendes Konto im Guthabenbereich verweigert. Banken dürften die Gastro-
nomie nicht automatisch ausschließen.
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Es wurde angeführt, dass im Falle einer Schieflage eines Handwerksbetriebes der
notwendige Barkreditnachschuss zur Finanzierung von laufenden Betriebsaus-
gaben zuzüglich Erhöhung eines etwaigen Gewährleistungsbürgschaftsrahmens
die Banken zurückschrecken lasse und diese Situation für den Betrieb das Aus
bedeuten könne.

Es wurde darauf hingewiesen, dass Banken, wenn sie Kredite gewährten, eine
Rentabilitätsvorschau (Nachweis des Kreditbedarfs nach vorne) verlangten. Es
müsse eine Zahlungseingangsprognose über einen Zeitraum von einem Jahr ge-
leistet werden, was sehr schwierig sei auf Grund der schlechten Zahlungsmoral
und der Abhängigkeit von öffentlichen Investitionen.

Eine Verbesserung der Zahlungsmoral sei besonders für kleinere Handwerks-
betriebe notwendig, um finanzielle Planungssicherheit zu erreichen.

Die Versuche, Zahlungen zu strecken, seien vielseitig, so dass die Handwerker
besonders hinsichtlich der Schlusszahlung zu lange auf ihr Geld warten müssten
und so in Liquiditätsengpässe kämen. Öffentliche Auftraggeber verschleppten oft
ungewollt Rechnungen, weil diese von vielen Stellen gegengezeichnet werden
müssten. Außerdem hänge die Zahlungsmoral stark vom subjektiven Ermessen
des jeweiligen Sachbearbeiters ab. Private Auftraggeber versuchten dagegen oft-
mals, unter fadenscheinigen Begründungen die Begleichung von Verbindlich-
keiten aufzuschieben.

Die neue gesetzliche Grundlage, auf ausstehende Rechnungen ohne langwieriges
Abmahnungsverfahren Zinsen verlangen zu können, begrüßten die Unternehmer
(Gesetz zur Beschleunigung fälliger Zahlungen seit 1. Mai 2000).

Die faktische Verlängerung der Bürgschaftsdauer bei Ausführungs- und Gewähr-
leistungsbürgschaften von 2 auf 5 Jahre belaste die Liquidität der Betriebe. Aller-
dings betonen vereinzelt Unternehmensvertreter, dass die Gewährleistungsbürg-
schaft wichtig sei, da sie ein Qualitätsmerkmal für den ausführenden Betrieb dar-
stelle. Daher wurde ein Schwellenwert gefordert.

Ein Problem bestehe an Fördermittel zu kommen und es bestünden Defizite bei
den Hausbanken in der Beratung bezüglich Förderprogrammen.

Das Hausbankprinzip, nach dem Finanzierungshilfen notwendigerweise an ein
Engagement der Hausbank des Unternehmers gekoppelt sind, wird kritisiert:
Hausbanken hätten kein Interesse, die Fördermittel einzubeziehen, da zum einen
der Arbeitsaufwand im Vergleich mit der Aufwandsvergütung zu gering er-
scheine und zum anderen in erster Linie ein Interesse besteht, eigene Kredite zu
vermitteln. Zudem bestehe ein Wissensdefizit bei den Banken bezüglich der zahl-
reichen Förderprogramme. Eine Lücke wird außerdem im Bereich der Vermitt-
lung von Kleinkrediten gesehen.

Das Hausbankenprinzip bei öffentlichen Förderanträgen erschien insbesondere im
Micro Lending bei Krediten bis 20000 DM nicht der richtige Weg.

Die Eigenkapitalausstattung sei besonders in der Bau- und Einzelhandelsbranche
zu gering, was wiederum die Kreditbeschaffung erschwere. Aus diesem Grund
benötige man Unterstützung durch Bürgschaftsbank (Ausweitung des Bürg-
schaftshaftungsvolumens) oder Mittelständische Beteiligungsgesellschaft.

Die Unternehmensvertreter beklagten vielfach die Unübersichtlichkeit der Förder-
landschaft.

Nach Ansicht der Unternehmer besteht im Markt für öffentlich gefördertes Betei-
ligungskapital eine Angebotslücke für moderat wachsende Unternehmen. Diese
könne mittels einer Beteiligungsagentur geschlossen werden. Allgemein wird die
Intransparenz in dem jungen Beteiligungskapital- und Wagniskapitalmarkt er-
kannt, die bezeichnend für junge Märkte ist. Besonders bei der Einbeziehung
privater Kapitalbeteiligungen sind Unternehmer verunsichert, da sie auf einen
Teil ihrer Bestimmungsgewalt verzichten müssen. Besonders Familienunter-
nehmer tun sich auf Grund ihres ausgeprägten Eigenständigkeitsdenkens schwer,
einen Kapitalgeber mit ins Boot zu nehmen.

Der Kapitalmarkt habe sich sehr stark verändert, v. a. bei Beteiligungskapital für
innovative Unternehmen herrsche mittlerweile kein Kapitalmangel mehr. Voraus-
setzung sei allerdings eine überzeugende Präsentation und ein starkes Wachstum
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des Unternehmens. Wenn die Leistung nicht dauerhaft gebracht werde, bestehe
eine hohe Absturzgefahr. Ein intensives Netzwerk sei nötig neben der reinen
Kapitalvermittlung. Dazu gehöre die Bereitschaft, sich zu öffnen, nicht mehr
alleine zu bestimmen. Probleme bestünden zum Teil mit AG-Banken sowie
Vertragserfüllungs- und Gewährleistungsbürgschaften und Bürgschaften für
Warenkreditversicherer, die die Liquidität schwächten.

Gerade für Neugründer stellen Einkommensteuervorauszahlungen nach eigenen
Angaben in den ersten Jahren eine Knock-Out-Gefahr für das junge Unternehmen
dar. Eine Streckung der Steuerschuld über mehrere Jahre wird daher besonders
von den Unternehmensgründern gefordert. Als weiterer Vorschlag in diese Rich-
tung wurde angeregt, Erträge im Gründungszeitraum über mehrere Jahre verteilen
zu können. (Nach Auskunft FM werden Steuervorauszahlungen nach § 37 EStG
festgelegt und erfolgen nur, wenn der Betrieb in die Gewinnzone kommt. Das
Finanzamt richte sich nach den Angaben des Existenzgründers im Betriebseröff-
nungsbogen. Eine Anpassung könne beantragt werden. Außerdem kann eine
Ansparrücklage bis 600000 DM geltend gemacht werden.)

An die Adresse der Politik gerichtet wurde v. a. die Steuerpolitik kritisiert, die
Eigenkapitalbildung und Investitionen sowie Unternehmensübergabe behindere.
Der Staat entziehe zuviel Liquidität.

5. Entwicklungen auf den internationalen Finanzmärkten – Auswirkungen auf
KMU

Die Entwicklung des Bankensektors in Deutschland ist nach Angaben von
Dietrich Suhlrie geprägt von einer steigenden Wettbewerbsintensivierung, auch
durch Nicht-Banken, der Globalisierung, einer verstärkten Orientierung am
Shareholder value sowie wachsenden internationalen Kapitalmärkten.

5.1. Geschäftspolitik der Banken – Rückzug aus dem Mittelstandskredit

Die Geschäftspolitik der Großbanken in Deutschland orientiert sich nach Ansicht
des Badischen Genoverbandes zusehends am Ertrag und am Shareholder value.
Gleichzeitig zeige sich ein Rückzug der Privatbanken aus der Kreditfinanzierung
des Mittelstandes. Als Folge werde auf die Genossenschaftsbanken und Spar-
kassen in den nächsten Jahren eine erhöhte Anzahl an Kreditanträgen des Mittel-
stands zukommen. Eine verstärkte Risikoteilung/Haftungsfreistellung mit der
Bürgschaftsbank Baden-Württemberg bzw. der L-Bank sei daher nötig.

Die durchaus hohen Einzelkredite könnten im Einzelfall aus Gründen der Risiko-
streuung kaum zu vertreten sein. Des Weiteren sei davon auszugehen, dass
zunächst risikobehaftete Kreditengagements ausgesondert würden, die auf Grund
der notwendigen Risikoorientierung und -streuung von den Kreditgenossen-
schaften nur teilweise übernommen werden könnten. Eine Risikoteilung mit der
Bürgschaftsbank bzw. der L-Bank sei im Falle eines Hausbankenwechsels auf
Grund der Förderbedingungen derzeit nicht möglich. Entsprechende Ausfallbürg-
schaften bzw. Haftungsentlastungen würden nur gewährt, wenn dem Unter-
nehmen neues, d.h. zusätzliches Fremdkapital zugeführt werde. Der Badische
Genoverband schlug daher die Änderung der Förderrichtlinien und die Über-
nahme von Ausfallbürgschaften bzw. Haftungsentlastungen durch die Bürg-
schaftsbank bzw. die L-Bank auch für den Fall der Ablösung bisheriger Haus-
bankkredite vor.

5.2. Aktuelle Herausforderungen und künftige Entwicklungen

Herausforderungen bestehen nach Auskunft der Experten in Zukunft im Finan-
zierungsbereich v. a. durch den Rückzug der Banken aus der Kreditfinanzierung
und die Neufassung der Eigenkapitalvorschriften, die künftig eine Bewertung der
Bonität mittels Rating vorsehe und tendenziell zu einer Verteuerung der Kredit-
finanzierung für den Mittelstand führen werde. Die Eigenkapitalunterlegung
werde künftig abhängig von der Bonität. Die Bonität des Unternehmens bestimme
außerdem künftig stärker die Kreditkosten.

Höhere Transparenz werde erforderlich. Unternehmen müssten bessere und
aktuellere Bilanzen vorlegen und Beteiligungskapital hereinnehmen, damit das
Risiko überschaubarer bleibe. Die Publizitätsanforderungen wachsen damit sowie
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über die Neufassung des Kapitalges.- und Co-Richtlinien-Gesetzes. Dies mache
die Öffnung des Mittelstandes für den Kapitalmarkt erforderlich. Die Kredit-
finanzierung des Mittelstandes sei unter Rentabilitätsgesichtspunkten zunehmend
problematisch. Die EU fordere europaweit Bürgschaften und Eigenkapital-Hilfen
zu verstärken.

5.2.1. Die neue Insolvenzverordnung (seit 1. Januar 1999) § 18 KWG und das
Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (seit 1998)

Die neue Insolvenzordnung seit 1. Januar 1999, § 18 KWG und das Gesetz zur
Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich seit 1998 zwingt die Banken
zu vorsichtigerer Kreditgewährung. Die Kreditnehmer fühlen sich zunehmend
einem teilweise überzogenen Informationsbedürfnis der Kreditgeber ausgesetzt.

Im Zusammenhang mit der 1999 wirksam in Kraft getretenen Insolvenzrechts-
reform hat sich die Fremdkapitalbeschaffung weiter erschwert. Vor allem die
Banken befürchten wegen des Verwertungsverbotes (bzw. der Kürzung der Ver-
wertungserlöse aus Sicherheiten um 25 %) Nachteile und haben teilweise bereits
mit steigenden Anforderungen an die beizubringenden Sicherheiten oder der
Verweigerung von Krediten an KMU reagiert.

Der massive Strukturwandel im Bankgewerbe mit klarer Ausrichtung auf gewinn-
trächtige Sparten „rund um die Börse“ erschwere KMU zunehmend den Zugang
zu zinsgünstigen Krediten. Die Margen im Kreditgeschäft seien kontinuierlich
gesunken und lägen heute nur noch bei 2 – 3%. Mit wachsendem Kosten- und
Ertragsdruck erfolge eine verstärkte Orientierung auf Investmentbanking und
Vermögensverwaltung statt Firmenkundengeschäft.

5.2.2. Die Baseler Eigenkapitalrichtlinie

Die Baseler Eigenkapitalrichtlinie werden den Kostendruck weiter erhöhen.
Künftig seien für den Mittelstand u. U. sogar bei der Suche nach einer Hausbank
Schwierigkeiten zu erwarten.

Die mittelständischen Unternehmen hätten tendenziell mit weniger Anbietern
einer langfristigen Fremdfinanzierung sowie steigenden Kosten der Fremdfinan-
zierung zu rechnen.

Verschärfter Wettbewerb im Zuge der Globalisierung und wachsende Investi-
tions- und Finanzierungsrisken machten eine Verbesserung der Eigenkapital-
ausstattung noch dringlicher. Die sinkende Eigenkapitalausstattung v. a. kleiner
deutscher Unternehmen führe zu einer höheren Abhängigkeit der Unternehmen
von Bank bzw. Lieferantenkrediten. Die im gleichen Zeitraum gedämpfte kon-
junkturelle Entwicklung in Deutschland und die damit einhergehende Unter-
nehmensinsolvenzen führten zu einer starken Belastung des Bankensektors. Dies
wiederum führe zu einer verstärkten Reglementierung und Limitierung der
Kreditvergabepolitik und damit der Kreditversorgung von kleineren und mittleren
Unternehmen (Badischer Genoverband).

5.3. Vereinfachung von Verfahren – Entlastung von Auskunftspflichten, Abbau
von Bürokratiebelastungen durch §18 KWG

Als Finanzierungshemmnis und Bürokratiebelastung von mittelständischen
Unternehmen nannte Gushurst die Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse
gegenüber Kreditinstituten nach § 18 Kreditwesengesetz. Kreditinstitute seien
gemäß §18 KWG verpflichtet, sich vom Kreditnehmer die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse, insbesondere durch Vorlage der Jahresabschlüsse, offenlegen zu lassen.
Die gesetzliche Verpflichtung greife bei Kreditgewährung von insgesamt mehr
als 500 000 DM. Die Vorschrift stelle an sich kein Hemmnis bei der Kredit-
vergabe dar, da sie von jeher zu den Grundsätzen eines ordnungsgemäßen Kredit-
geschäfts gehöre.

5.3.1. Kritische Anmerkungen und Forderungen (Badischer Genossenschaftsver-
band, Baden-Württembergischer Handwerkstag und „Frauen-Wirtschafts-
verbände“)

Das Bundesaufsichtsamt für Kreditwesen habe seit August 1995 und dann
nochmals im Juli 1998 die Offenlegungsregeln stark verschärft. Dies betreffe
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besonders Detailsanforderungen an die Offenlegungspflicht insbesondere an die
Auswahl geeigneter Unterlagen, die z.T. keinerlei Spielräume zur Berücksich-
tigung des konkreten Einzelfalles ließen. Als problematisch habe sich in der
Praxis insbesondere die Anforderung an die Offenlegung der privaten Ver-
mögens- und Einkommensverhältnisse erwiesen. Hiervon betroffen seien frei-
beruflich tätige Kreditnehmer ebenso wie Einzelunternehmer sowie Mehrheits-
gesellschafter von Kapitalgesellschaften. Das Verlangen ginge dabei über die für
ein ordnungsgemäßes Kreditgeschäft unbedingt erforderlichen Unterlagen hinaus.
Bei Verstößen gegen die teilweise sehr engen und formalen Anforderungen droh-
ten den Banken aber Sanktionen, die bis zur Abberufung der Vorstandsmitglieder
gingen. So müssten Vermögensaufstellungen und Einkommenssteuererklärungen
mit teilweise sehr persönlichen Daten vorgelegt werden. Kein Mittelständler
wolle dies aus der Hand geben.

Gushurst plädierte daher gegen eine extensive Auslegung durch Verwaltungs-
vorschriften des Bundesaufsichtsamtes. In Fachgesprächen mit dem Bundesauf-
sichtsamt seien konkrete Vorschläge für eine praxis- und risikogerechte Lösung
gemacht worden, insbesondere die Einräumung eines Ermessensspielraums für
die Bank, im Einzelfall auf eine bilanzähnliche Vermögensaufstellung zu verzich-
ten, sowie die Flexibilisierung, dass auf die zusätzliche Vorlage der Einkommens-
steuererklärung verzichtet werden könne, wenn hieraus keine weiteren beur-
teilungsrelevanten Erkenntnisse zu erwarten seien. Die Bürokratie beim Kredit-
vergabeverfahren dürfe nicht weiter getrieben werden.

Auch der BWHT und die „Frauen-Wirtschaftsverbände“ beklagen bürokratische
Hemmnisse und Kreditkündigungen bei Handwerksbetrieben durch die verschärfte
Regelung und formal-bürokratische Anwendung des § 18 KWG durch das Bun-
desaufsichtsamt für das Kreditwesen und fordern eine Überprüfung der Anwen-
dung. Das Verlangen, neben der Firmenbilanz auch noch Vermögensaufstellung
vorzunehmen, in der private Vermögenswerte und Schulden gegenübergestellt
werden, erhöhe für die Betriebe nicht nur den bürokratischen Aufwand, sondern
führe auch zu zusätzlichen Kosten, da in der Regel hierfür zusätzliche Unter-
stützung von Steuer- oder Wirtschaftsberatern erforderlich sei. Über die darüber
hinaus vorzulegende private Einkommensteuererklärung habe der Kreditnehmer
Informationen aus dem privaten Bereich zu offenbaren, die für die wirtschaftliche
Beurteilung des Kreditfalles nicht notwendig seien und das Kreditverhältnis
belasteten.

Die im BWHT zusammengeschlossenen Handwerkskammern und Fachverbände
fordern deshalb ebenfalls, den Banken die Möglichkeit einzuräumen, auf Grund
pflichtgemäßen Ermessens im Einzelfall auf die bilanzähnlichen Vermögensauf-
stellungen ebenso zu verzichten wie auf zusätzliche Vorlage der Einkommen-
steuererklärung, wenn hieraus keine weiteren beurteilungsrelevanten Erkennt-
nisse zu erwarten sind.

5.4. Veränderung der Kreditversorgungs- und Finanzierungsstruktur

Durch den Rückzug der privaten Großbanken aus dem Kreditgeschäft mit dem
Mittelstand zeichne sich eine Veränderung in der Kreditversorgungsstruktur ab.
So habe sich der Anteil der Privatbanken im Kreditzusagevolumen der KfW für
den Mittelstand 1990 bis 1999 von 32 auf 16% halbiert. Vor dem Hintergrund der
internationalen Entwicklung, des Ausbaus der Kapitalmärkte und der Finanzie-
rungsinstrumente sowie der Internationalisierung auch der mittelständischen Un-
ternehmen werde zukünftig der traditionelle Bankkredit tendenziell zu Gunsten
der verbrieften Unternehmensfinanzierung an Bedeutung verlieren. Das könne
durch Veränderung externer Rahmenbedingungen, z. B. bankaufsichtsrechtliche
Anforderungen beschleunigt werden.

In dem Maße wie Kreditfinanzierung schwieriger werde, werde sich der Trend zu
Formen der Außenfinanzierung mit Hilfe von Eigenkapital oder eigenkapital-
ähnlichen Mitteln verstärken. Die wenigsten KMU seien aktuell qualifiziert,
Investitionen am Kapitalmarkt zu finanzieren. Langfristige Darlehen seien für
KMU auch in Zukunft unerläßlich.
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5.5. Struktur der Anforderungen durch die Baseler Eigenkapitalrichtlinie und
Handlungsbedarfe für den Mittelstand (vgl. auch Berichtsantrag und
Berichterstattung zum Thema „Rating für den Mittelstand – künftige
Anforderungen und Handlungsbedarfe durch die Reform der Eigenkapital-
vorschriften)“

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht hat im Juni 1999 ein Konsultations-
papier zur Neuregelung der Eigenkapitalausstattung der Kreditinstitute vorgelegt.
Damit will der Ausschuss eine grundlegende Reform der geltenden Eigenkapital-
regeln von 1988 herbeiführen. Vor dem Hintergrund der Turbulenzen, die das
weltweite Finanzsystem Ende der 90-er Jahre erlebte, sollen eine angemessenere
Erfassung der Risiken im Bankgeschäft ermöglicht und die Sicherheit und
Solidität des Finanzwesens gefördert werden.

Der Baseler Akkord von 1988, der den Kreditinstituten die Eigenkapitalunter-
legung von Kreditrisiken vorschreibe, solle bis Ende 2000 überarbeitet werden
und nach erneuter Konsultationsphase nach bisheriger Planung Mitte 2003 in
Kraft treten. Die Baseler Eigenkapitalrichtlinie setze internationale Banken-
maßstäbe und richte sich unmittelbar nur an international tätige Kreditinstitute.
Diese hätten aber auch mittelbar Auswirkungen auf die national und regional
tätigen Kreditinstitute wie Sparkassen und Kreditgenossenschaften und würden
meist von der EU in nationales Recht umgewandelt.

5.5.1. Zielsetzung der Neufassung der von 1988 stammenden Baseler Eigen-
kapitalstandards

Inhalt sei ein sog. Dreisäulen-Konzept: Mindesteigenkapitalanforderung auf
Rating-Basis, Einführung einer Individualaufsicht (qualitative Bankenaufsicht)
sowie Marktdisziplin durch verstärkte Offenlegung von Kapitalausstattung,
Kapitalstruktur und -risiken. Kernstück sei die Eigenkapitalunterlegung von
Kreditrisiken.

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht bei der Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich zielt mit seinem Konsultationspapier vom Juni 1999 auf eine
unter Aufsichtsaspekten risikoadäquatere Eigenkapitalunterlegung durch die
Kreditinstitute auf der Basis formalisierter Rating-Verfahren der Kreditkunden.

Derzeit müssen z. B. Firmenkredite völlig unabhängig von der Bonität des Kredit-
nehmers pauschal mit mindestens 8 % Eigenkapital unterlegt werden. Der Baseler
Ausschuss schlägt vor, dass künftig für bonitätsstarke Firmenkunden eine gerin-
gere Eigenkapitalunterlegung durch die Kreditinstitute und für bonitätsschwache
Kunden eine höhere Eigenkapitalunterlegung vorgeschrieben werden. Die Min-
dest-Eigenkapitalquoten sollen in Zukunft 1,6%, 8 % und 12% betragen.

Neu ist darüber hinaus, dass die Bonität der Firmenkunden künftig über forma-
lisierte Ratings festgestellt werden soll. Der Baseler Ausschuss will zudem eine
Neugewichtung gewerblicher Realkredite von künftig 100 %, wobei die Gewich-
tung in Deutschland bisher 50 % beträgt. Ferner strebt der Baseler Ausschuss eine
Eigenkapitalunterlegung sog. „operationaler Risiken“ (z. B. Rechtsrisiken oder
Reputationsrisiken) an.

Darüber hinaus sollen die Aufsichtsbehörden künftig nach ihrem Ermessen die
Befugnis erhalten, von Kreditinstituten in Abhängigkeit des individuellen Risiko-
profils eine Eigenkapitalausstattung zu fordern, die über den Mindest-Eigen-
kapitalquoten liegt.

5.6. Rating-Verfahren – Standards zur Ermittlung der Bonität und Anforde-
rungen an diese Verfahren

Fast alle Kreditinstitute führen bisher schon nicht-formalisierte Rating-Verfahren
unterschiedlichster Ausgestaltungen im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung
durch. Externe Ratings werden von Agenturen durchgeführt. Sie erfüllen gewisse
Mindeststandards hinsichtlich Unabhängigkeit und Transparenz.

Externe Ratings sollen als unmittelbare Grundlage für die Eigenkapitalunter-
legung bankaufsichtlich anerkannt werden. Bankinterne Ratings waren ursprüng-
lich nicht vorgesehen, wurden zwischenzeitlich in der Diskussion aber ein-
gebracht und von der EU-Kommission explizit berücksichtigt. Die Rating-Praxis
der Banken sei sehr unterschiedlich. Teils würden nur quantitative Bonitäts-
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faktoren (z.B. Bilanz- und Ergebniszahlen), teils auch qualitative Kriterien (wie
z. B. Managementqualität, Organisation des Risikomanagements, Innovations-
kraft des Unternehmens) gewichtet.

Ein Rating eröffnet grundsätzlich KMU mit guter Bonität auch die Möglichkeit
ihre Verhandlungsposition zu verbessern, mehr Unabhängigkeit von der Haus-
bank zu gewinnen sowie die Erschließung neuer Finanzierungsquellen auf dem
Kapitalmarkt.

Offene Fragen seien derzeit die gleichwertige und gleichzeitige Anerkennung
bankinterner Ratings gegenüber externen Ratings, die höhere Eigenkapital-
belastung durch Eigenkapitalunterlegung für Zinsrisiken und operationale
Risiken, die Berücksichtigung von risikomindernden Faktoren wie z. B. Sicher-
heiten, die Anrechnung gewerblicher Realkredite, die pauschale Höhergewich-
tung von (Eigen-)Kapitalbeteiligung gegenüber normalen Forderungen und die
Hinwendung zu qualitativen Kriterien (wachsende Ermessensspielräume für
nationale Aufsicht).

5.7. Konsequenzen für Banken und Kapitalversorgung, Kreditkosten für Unter-
nehmen, Anforderungen hinsichtlich Eigenkapitalunterlegung und Trans-
parenz

Die geplante Neufassung der international gültigen Eigenkapitalregeln für Ban-
ken werde vor allem Auswirkungen auf die Kreditkonditionen der kleinen und
mittleren Unternehmen haben. Ein Problem liege darin, dass angloamerikanische
Verhältnisse nicht einfach übertragbar seien. Bei höherer Eigenkapitalunterlegung
resultierten höhere Kosten für Kredite.

Da die mittelständische Wirtschaft in Deutschland über kein externes Rating
verfüge, hätten bonitätsstarke Betriebe keine Chance über eine niedrigere Eigen-
kapitalunterlegung günstigere Kreditkonditionen zu erhalten. Es käme zu einer
Benachteiligung dieser mittelständischen Firmen.

Nach Ansicht von Horn würde dies die Eigenkapitalunterlegung um insgesamt
ca. 30 bis 40 % steigen lassen. Die Mindesteigenkapitalausstattung einer Bank
liege bei 8 bis 10 %.

Ein Problem bestehe in Deutschland und in Europa darin, dass insgesamt nur 30
Unternehmen geratet seien. In Konsequenz müssten sich aber dann künftig auch
KMU raten lassen.

5.8. Rating-Agenturen

Der Markt für externe Ratings wird bisher weltweit von wenigen großen Agen-
turen vor allem aus den USA bestimmt (Standard & Poor’s, Moody’s). In
Deutschland gibt es auch auf die mittelständische Wirtschaft ausgerichtete Agen-
turen, z.B. Rating Services AG (München), U.R.A. AG (München) oder Euro
Ratings AG (Frankfurt). Allerdings setzen externe Ratings einen Mindesjahres-
umsatz voraus, den viele kleine Betriebe nicht erreichen.

Externe Ratings verursachten hohe Kosten für Erst- u. Folgeprüfungen (bis zu
200 000 DM). Ziel müsse daher ein internes, standardisiertes Rating-Verfahren
sein, das gleichwertig anerkannt werde. Es bestehe sonst die generelle Gefahr
einer Verteuerung des Bankkredits und Zurückdrängung des Mittelstandkredits.

Es müsse eine Gleichstellung des internen Ratings mit dem externen erreicht wer-
den, um den Finanzierungsstrukturen und Unternehmenskulturen in Deutschland
und im europäischen Raum gerecht zu werden.

Sonst bestehe auch die Gefahr, dass ungewöhnliche, innovative Ideen finan-
zierungsbedingt noch schwerer als bisher umgesetzt werden könnten sowie der
Verteuerung von Krediten für diese Unternehmen. Außerdem sei es gerecht-
fertigt, sogenannte „Retail-Portfolios“ (Vielzahl von Kreditnehmern mit relativ
niedrigen Einzelkreditbeträgen) wegen des Diversifizierungseffekts (geringes
Ausfallrisiko) auch mit geringeren Eigenkapitalanforderungen zu belegen als
Portfolios aus größeren Firmenkundenkrediten.
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5.8.1. Handlungsempfehlungen (Württ. Sparkassenverband, Michael Horn)

Als Handlungsempfehlungen formulierte Horn:

• Mindestens gleichwertige und gleichzeitige Berücksichtigung interner Ratings
(ebenso DIHT und WM)

• Keine (möglichst wenig, DIHT) Regulierungs-/Bürokratielasten für die deut-
schen Kreditinstitute.

• Aufsichtliche Anforderungen an die Verfahren zur Kreditwürdigkeitsprüfung
müssten auch von kleineren Kreditinstituten erfüllt werden können. Andernfalls
drohe Wettbewerbsverzerrung für mittelständische Kunden (ebenso DIHT)

• Berücksichtigung aller bonitätsbestimmenden (finanzierungsrelevanten, DIHT)
Faktoren und nicht nur der harten Unternehmensdaten, gerade für kleine und
mittlere Unternehmen sei wichtig, da deren Unternehmenserfolg ganz wesent-
lich auch von der Unternehmerpersönlichkeit (qualitatives, nicht unmittelbar
quantifizierbares Kriterium) abhänge.

• Sicherheiten müssten Eingang finden in die Eigenkapitalunterlegung (weitere
relevante Faktoren einbeziehen, DIHT).

• Die bisherige reduzierte Anrechnung gewerblicher Realkredite sei beizubehal-
ten (50 %), da erfahrungsgemäß dies das niedrigste Risiko biete.

• Horn forderte weiter die Anerkennung von breit diversifizierten Kreditport-
folien im Sinne einer reduzierten Eigenkapitalunterlegung. Dies käme indirekt
auch dem Mittelstand zugute. Abzustellen sei ausschließlich auf die Bonität der
Adresse, nicht auf Rangfolge der Verlustteilnahme.

• Deshalb sei eine pauschale Höhergewichtung von Eigenkapitalbeteiligungen
gegenüber Kreditforderungen strikt abzulehnen. Wagnisfinanzierung von
jungen, innovativen Unternehmen würden dadurch verteuert, bzw. gefährdet.

• Subjektive Ermessensspielräume der nationalen Bankenaufsicht seien weitest-
möglich einzuschränken, da darin Gründe gelegt würden für Wettbewerbs-
verzerrung innerhalb der Banken und zwischen Finanzplätzen (ebenso DIHT).

Die Zielsetzung des Baseler Ausschusses nach einer risiko- und damit markt-
gerechteren Eigenkapitalunterlegung wird insgesamt von den Experten befür-
wortet. Allerdings dürfe es auf Grund der national unterschiedlichen Ausgangs-
bedingungen zu keiner Benachteiligung mittelständischer Firmenkunden und zu
keinen Wettbewerbsverzerrungen zwischen Kreditinstituten kommen.

5.8.2. Bundesratsinitiative des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg

Das Wirtschaftsministerium hat auf Initiative des Landtags für die Landesregie-
rung eine Bundesratsinitiative erarbeitet, die am 4. Februar 2000 einstimmig vom
Bundesrat beschlossen wurde.

Mit dieser Bundesratsinitiative setzt sich die Landesregierung für die gleich-
wertige und zeitgleiche Anerkennung interner und externer Ratings einschließlich
einer Bagatellregelung und damit für eine mittelstandsgerechte Überarbeitung der
Eigenkapitalregeln ein.

Nach Auffassung der Landesregierung sind ferner die 3 vorgeschlagenen Eigen-
kapitalquoten zu grob. Dies würde infolge starker Sprünge von einer zur anderen
Risikoklasse zu Ungerechtigkeiten führen. Deshalb muss zwischen den Risiko-
klassen stärker differenziert werden.

Die Landesregierung lehnt die geplante Höhergewichtung des gewerblichen Real-
kredits ab. Die durch gewerblich genutzte Immobilien gesicherte Kreditforderung
darf angesichts des niedrigen Ausfallrisikos in keinem Fall höher als wie bisher
mit 50 % gewichtet werden.

Die Landesregierung kann auch die vorgesehene Eigenkapitalunterlegung für die
kaum definierbaren sogenannten „operationalen Risiken“ sowie die ins Ermessen
der Aufsichtsbehörden gestellten individuellen Eigenkapitalzuschläge nicht befür-
worten, da diese Maßnahmen zum einen mit der Gefahr der Willkür verbunden
sind und zum anderen zu einem noch höheren Eigenkapitalbedarf der Banken
führen, der die Kredite zusätzlich verteuert.
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Für die Landesregierung ist zentral wichtig, dass die Frist für die Umsetzung der
neuen Eigenkapitalregeln so lange angesetzt wird, bis das bankinterne Rating
völlig gleichwertig zum externen Rating eingesetzt werden kann.

Ferner müssen die Anforderungen an ein bankinternes Rating einfach und damit
für die Banken und die Kreditkunden kostengünstig ausgestaltet sein. Alle, auch
die kleineren Kreditinstitute, müssen die Anforderungen ohne größere Zusatz-
kosten bewältigen können.

Kredite unter einer bestimmten Größenordnung oder Kredite an Betriebe unter
einem bestimmten Jahresumsatz müssen ganz ohne formales Rating gewährt
werden können.

Die Entschließung des Bundesrates zum Konsultationspapier des Basler Aus-
schusses für Bankenaufsicht enthält neben den im Berichtsteil genannten
Forderungen die vom Finanzausschuss eingebrachte Forderung, dass die im
Geltungsbereich des deutschen Gesetzes über das Kreditwesen bestehende An-
rechnungsfreiheit von Krediten der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände
uneingeschränkt wie bisher erhalten bleibe. Vom System des kommunalen
Kredits gingen keine Störungen für die nationale und die internationale Kredit-
wirtschaft aus. Die Länder finanzierten sich zu 80 % und die Gemeinden zu 98 %
über Schuldscheindarlehen. Die Aufhebung der Anrechnungsfreiheit würde zu
einer Verteuerung dieser Darlehen um 0,25 bis 0,35 %-Punkte p.a. führen.

Zahlreiche europäische Regierungen, so auch die Bundesregierung, die Mittel-
standsverbände auf europäischer Ebene wie bspw. die UAPME und nationaler
Ebene (insbesondere ZDH, DIHT) und die Bankenverbände, insbesondere die
öffentlichen Banken, aber auch die Bundesbank haben mit großem Einvernehmen
auf die Zulässigkeit interner Ratingverfahren gedrungen.

Die Bundesregierung hat ihre Absicht, sich für die mittelstandsgerechte Aus-
gestaltung der Überarbeitung der Basler Empfehlungen und der Europäischen
Eigenkapitalrichtlinie einzusetzen, in dem Aktionsprogramm für den Mittelstand
bekräftigt. „Vor dem Hintergrund erheblicher Änderungen auf den internationalen
Kapitalmärkten und den zu erwartenden Verschärfungen durch die Eigenkapital-
unterlegungsvorschriften des BIZ für Kreditinstitute muss die Kreditversorgung
für kleine und mittlere Unternehmen zu angemessenen Konditionen gesichert
werden. Das BMWi setzt sich daher nachhaltig für die Zulassung interner Rating-
Verfahren ein.“

In dem Konsultationspapier der Europäischen Kommission zur Überarbeitung der
Eigenkapitalvorschriften vom November 1999 werden bankinterne Rating-
verfahren zur Bestimmung der Mindestkapitalanforderungen für zulässig erklärt.
Die Einbeziehung bankinterner Ratings wird dort folgendermaßen begründet:
„Ein auf bankinternen Bewertungssystemen fußendes Konzept soll nach Ansicht
der Kommissionsdienststellen eine Regelung ermöglichen, die den Bedürfnissen
hochentwickelter und weniger entwickelter Kreditinstitute in gleichem Maße
gerecht wird. Im Basler Konsultationspapier wird die Auffassung vertreten, ein
auf internen Ratings basierendes Verfahren könne lediglich von einigen hoch-
entwickelten international tätigen Banken in Anspruch genommen werden. Die
Kommissionsdienststellen fassen den von Basel vorgeschlagenen Rahmen jedoch
als ausbaufähiges Grundkonzept auf, das flexibel genug ist, um sich im Laufe der
Zeit ja nach Kompetenz der Banken und Aufsichtsbehörden modernen Formen
der Kreditrisikoanalyse anzupassen.“

5.9. Handlungsbedarfe zur Vorbereitung der Unternehmen

5.9.1. Handlungsbedarf nach Württ. Sparkassenverband

Horn sah folgende Handlungsbedarfe für den Mittelstand: Generell würden die
Anforderungen an die Transparenz zunehmen. Gefordert sei deshalb ein offener
Umgang mit Information, Geschäftsentwicklung und Strategie gegenüber poten-
ziellen Kapitalgebern. Gerade auch gegenüber ausländischen Investoren sei eine
professionelle Ausrichtung des Berichtswesens sowie ein Gespür für das Denken
der Investoren notwendig. Das Transparenzgebot erfordere den Ausbau des
gesamten Geschäftsinstrumentariums (Geschäftsbericht, Jahresabschluss mit
Lagebericht, unterjährige Berichterstattung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit etc.).
Dieser Trend sei teilweise auch bereits durch entsprechende Rechtsänderung
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vorgezeichnet (z. B. Kapitalgesellschaften und Co-Richtliniengesetz). Gleich-
zeitig werde vor dem Hintergrund erhöhter Anforderungen der Kapitalgeber an
Umfang und Qualität der Berichtserstattung auch die interne Datenanalyse und
-aufbereitung (interne Kosten und Leistungsrechnung, Controlling etc.) von der
Geschäftsleitung an Bedeutung gewinnen. Der Mittelstand müsse sich darauf
bereits heute einstellen. An Controlling, Publizität, Ordnung im kaufmännischen
Bereich würden künftig höhere Maßstäbe gestellt.

5.9.2. Handlungsbedarf aus Sicht des Wirtschaftsministeriums Baden-Württem-
berg

Derzeit wird seitens des Wirtschaftsministeriums ein Handlungsbedarf für
Maßnahmen wie eine Reihe von Informationsveranstaltungen (wie z. B. bei der
IHK Stuttgart) ähnlich der Euro-Akzeptanzkampagne mit Kammern und Banken
zur Sensiblisierung, Information und Vorbereitung hinsichtlich resultierender
Anforderungen an Unternehmen; Beratungsangebot im Bereich Rechnungs-,
Berichtswesen, Controlling oder ein spezielles Beratungsprogramm; Handlungs-
bedarf im Bereich öffentlicher Förder-/Bürgschaftsprogramme zur besseren
Eigenkapitalausstattung und Verbesserung der Sicherheiten des Mittelstands nicht
gesehen.

5.9.3. Stellungnahmen der Verbände

Der EHV sah das Problem, dass bisher Rating fast ausschließlich über private
Agenturen stattfinde und die Anforderungen für Ratingverfahren bei Banken
nicht definiert seien. Der Vorteil der Banken liege in der persönlichen Kenntnis
des Kreditnehmers. Nach Auskunft hätte der EHV die Kapazitäten zur Gründung
einer Ratingagentur und könnte dies mit eigenen Beratungskapazitäten ver-
knüpfen.

Der BWHT appelliert nachdrücklich, die weitere Formalisierung des internen
Ratings mit äußerster Zurückhaltung zu betreiben und dabei genügend Freiräume
zu belassen, die der Individualität des einzelnen Kreditnehmers gerecht werden
können. Nach Ansicht des BDS müssen die Kriterien für ein bankinternes Rating
so definiert werden, dass auch weiche Faktoren Eingang finden.

Eine Qualifizierung der Unternehmen in Controlling, die Intensivierung der
Information und Verstärkung der Zusammenarbeit mit den Banken sowie die
Bereitstellung von Unterstützungsinstrumenten sei notwendig. So entwickelt die
BWHM Software auf Datev-Basis zur Kennzahlenermittlung.

Der DIHT fordert darüber hinaus, dass die Institution, die mit der Prüfung und
Genehmigung der Verfahren zur Bonitätsprüfung beauftragt werde, neben dem
erforderlichen Sachverstand auch eine hinreichende Nähe zum unternehmerischen
Umfeld und zum Marktgeschehen aufweisen solle.

Nach Auskunft des BDI habe besonders Bayern bereits Konsequenzen gezogen
und plane eine Rating-Agentur in Bayern, zum zweiten habe die Landesförder-
anstalt ihre Bürgschaften verstärkt. Besonders wichtig sei der Mentalitätswandel
bei den Unternehmern in der Finanzierung und Offenlegung. Vorbereitend sei es
wichtig, die Unternehmen zu sensibilisieren und zu informieren.

6. Öffentliche Förderprogramme/Finanzhilfen

6.1. Generelles zu Finanzierungshilfen

Finanzierungshilfen bilden eine wichtige Säule der Mittelstandsförderung.
Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung für kleine und mittlere Unternehmen in
Baden-Württemberg bestehen über die öffentlichen Förderprogramme der
Landeskreditbank Baden-Württemberg, der Kreditanstalt für Wiederaufbau und
der Deutschen Ausgleichsbank und aus den ERP-Programmen. Die Förder-
maßnahmen zielen auf eine Erleichterung des Zugangs zu Fremdkapital bzw. auf
eine Stärkung der Eigenkapitalbasis kleiner und mittlerer Unternehmen. Ergänzt
werden die zinsverbilligten Förderdarlehen durch Ausfallbürgschaften, Bürg-
schaften und Beteiligungsgarantien der Bürgschaftsbank und der MBG sowie
Risikokapital über Risikokapitalfonds und VC Fonds.
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6.2. Landeskreditbank (L-Bank)

Die Finanzierungshilfen der Landeskreditbank (L-Bank) beliefen sich 1999 für
KMU auf 1,1 Mrd. DM, davon 910 Mio. DM Zusagen in den Förderkredit-
programmen. 99 % der öffentlichen Finanzhilfen gehen an Unternehmen mit
weniger als 50 Beschäftigten. Refinanzierung und Risikoübernahme für die Haus-
banken sind dabei wichtige Förderelemente. Der Trend zur Riskoübernahme
durch die Förderinstitute verstärkt sich nach Angaben von Dr. Manfred Schmitz,
Generalbevollmächtigter der Landeskreditbank. Das von der L-Bank übernom-
mene Risikovolumen nahm 1999 um 60 % gegenüber dem Vorjahr zu und stieg
von 101 Mio. DM in 1998 auf 158 Mio. DM in 1999. In Zukunft werde die Nach-
frage nach und die Notwendigkeit für Risikoübernahmen durch die Förder-
institute weiter zunehmen. Im Unterschied zu den Bundesförderinstituten trage
die L-Bank den Risikoausfall selbst.

In dem Maße wie Kreditfinanzierung schwieriger werde, verstärke sich der Trend
zu Formen der Außenfinanzierung mit Hilfe von Eigenkapital oder eigen-
kapitalähnlichen Mitteln. Dies stelle Förderbanken vor neue Aufgaben. Die
L-Bank sei dabei, das Instrument des Förderkredits zu verbessern, weiterzu-
entwickeln und ihr Angebot an neuen Finanzierungsformen auszuweiten.

Um die Bereitschaft der Hausbanken zur Finanzierung von KMU zu stärken,
müsse ihre Durchleitungsbereitschaft für Förderkredite erhöht werden. Das
bedeute vor allem, dass die Kosten des Durchleitungsverfahrens gesenkt werden
müssten (günstige Refinanzierung, Senkung des Bearbeitungsaufwands, Ver-
schlankung des Verfahrens, Einführung des elektronischen Antragsverfahren) und
dass die Hausbanken verstärkt vom Kreditrisiko entlastet werden. Außerdem sei
die Vergabe von Direktdarlehen gemeinsam mit den Hausbanken an die Unter-
nehmen denkbar. Die L-Bank strebe außerdem eine engere Zusammenarbeit mit
den Bundesinstituten an und führe Kooperationsverhandlungen. Prinzipiell seien
zwei Formen in der Diskussion: die Refinanzierung oder die Programmbünde-
lung. (Die Refinanzierung von 80 % der finanziellen Förderung für KMU in BW
kommen aus Mitteln der KfW und DtA.

Die L-Bank erweitere auch ihr Angebot an Auslandsfinanzierungen und biete
künftig nicht nur Bürgschaften für Kredite im Rahmen des Exportförder-
programms, sondern auf Einladung der Hausbank auch Direktkredite. Um Lücken
im Angebot an öffentlichem Beteiligungskapital in BW zu schließen, werde ein
neues Geschäftsfeld Risikokapital eingerichtet. Grundsätzlich sei dies als ergän-
zendes Angebot zu marktüblichen Konditionen oder Co-Investment mit VC-
Gesellschaften zu verstehen.

Das Hausbankverfahren habe Schwächen, sei aber volkswirtschaftlich billiger als
der Aufbau von Filialnetzen und die Beachtung der Subsidiarität ordnungs-
politisch wichtig. Durch den Konzentrationsprozess der Banken werde das
Vorort-Prinzip aber unterhöhlt. Gegen die Risikoscheue der Hausbank könne
durch Risikoentlastung mittels Haftungsfreistellungen und Rückbürgschaften
(i. R. bis zu 80 %) vorgegangen werden.

Finanzierung und Unternehmensberatung sollten nach Ansicht von Dr. Schmitz
institutionell getrennt bleiben. Es sei aber eine stärkere Konzentration der Bera-
tungsangebote auf Qualität erforderlich. Er plädierte daher für eine Aufstockung
der Beratungsangebote des Landes (siehe auch Kapitel Beratung und Qualifi-
zierung).

Die Fortentwicklungen im Bereich der einzelbetrieblichen Finanzhilfen des Lan-
des Baden-Württemberg habe sich in den vergangenen Jahren v. a. konzentriert
auf neue Zielgruppen und deren Bedürfnisse wie Kleingründungen und Frauen
mit geringem Kapitalbedarf (Starthilfe BW), Dienstleister, wiederholte Grün-
dungen, schrittweiser Übergang sowie innovative und technologieorientierte
Gründer. Zur Risikoentlastung der Hausbanken seien Bürgschaftsprogramme und
Haftungsfreistellung seit 1997 verstärkt worden. Auch der Beteiligungskapital-
und VC-Markt habe ein starkes Wachstum erfahren, fokussiere bisher aber stark
auf „High Flyer“. Eine Lücke klafft trotz MBG, des Risikokapital- und VC Fonds
des Landes bisher nach Auskunft von Dr. Manfred Schmitz noch bei den eher
moderat wachsenden Unternehmen. Ebenso bestehe eine Lücke im Markt priva-
ten Risikokapitals bei Gründern.
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Seine Empfehlungen daher: Die Schließung dieser Lücke durch eine Beteili-
gungsagentur, Business Angel Netzwerke auszubauen, die Betreuung nach der
Gründung und die Unterstützung der Bestandssicherung zu verstärken.

Angesichts der herrschenden Kreditvergabepraxis der Hausbanken, empfahl
Dr. Schmitz außerdem Netzwerke bzw. eine Ratingagentur zur Beurteilung von
Gründern.

Die L-Bank will künftig mit der L-Bank-Agentur Lücken zwischen öffentlichem
und privatem Beteiligungskapital schließen.

6.3. EU-Beihilfen- und Garantiekontrolle bürokratisch und mittelstandsfeindlich

Schmitz kritisierte die EU-Beihilfen- und Garantiekontrolle als zu unflexibel,
mittelstandsfeindlich und bürokratisch. Intransparenz entstünde durch den Aufbau
neuer Förderstrukturen sowie die Verletzung des Subsidiaritätsprinzips. Die EU
enge den Spielraum für Wirtschaftsförderung ein und reguliere sie im Rahmen
der sog. Beihilfenkontrolle. Den Regeln liege häufig der EU-Durchschnitt
zugrunde. Dies gehe zulasten der baden-württembergischen Wirtschaft. Die
Umsetzung der EU-Regelungen führe in der Förderpraxis zu einem extremen
Bürokratieaufwand. Eine Folge der rigiden Beihilfenkontrolle werde sein, dass
sich die Förderinstitute künftig vermehrt auf Finanzierungen konzentrierten, die
nach EU-Verständnis keine Subvention enthielten.

6.4. Bürgschaftsbank Baden-Württemberg

Die Absicherung von Krediten stellt KMU immer wieder vor Probleme. Dies gilt
sowohl bei der Bereitstellung laufzeitgerechter mittel- und langfristiger Kredite für
Investitionen wie auch für einen betriebsnotwendigen Betriebsmittelrahmen. Haus-
banken müssen auf Grund KWG-rechtlicher Bestimmungen Beleihungsgrenzen bei
der Sicherheitenbewertung einhalten. Die Bürgschaftsbank ermöglicht daher den
Unternehmen eine ausreichende und betriebsgerechte Unternehmensfinanzierung
und den Hausbanken eine deutliche Entlastung ihres Kreditrisikos.

Die Bürgschaftsbank BW ist als Selbsthilfeeinrichtung der Wirtschaft das bundes-
weit größte Institut dieser Art und konnte ihre Tätigkeit auf Grund des verstärkten
Zugriffs der Banken in den letzten Jahren ausbauen (100% Zunahme). Diese
Tendenz werde vor dem Hintergrund der Ratingdiskussion weiter anhalten, so
Geschäftsführer Heinz Haller. Seit Bestehen habe die Selbsthilfeeinrichtung
Bürgschaftbank in rund 35 000 Fällen über 6 Mrd. DM übernommen und dabei
Kredite von über 9 Mrd. DM sichergestellt. Sie halte in ihrem Bestand (31. De-
zember 1999) 7869 Bürgschafts- und Garantieengagements mit einem Volumen
von 1,74 Mrd. DM.

Aufgabe der Bürgschaftsbank sei es, mit der Übernahme einer Bürgschaft bis zu
80 % des Kreditbetrages (Hausbank mind. 20% Eigenobligo), max. jedoch 1,5
Mio. DM, fehlende oder nicht ausreichend werthaltige Kreditsicherheiten zu
ersetzen, um die Aufnahme von Darlehen und Krediten zu ermöglichen. Rund
68 % der Bürgschafts- und Garantiezusagen bezögen sich auf junge Unternehmen.
Die Ausfälle liegen nur bei 1,9 –3 %.

6.5. KMU-gerechte Änderung der Leitlinien „Unternehmen in Schwierigkeiten“

Seit 1. Januar 2000 muss auch die Bürgschaftsbank die von der EU vorgegebenen
Leitlinien für staatliche Beihilfen beachten. Eine Förderung könne nur noch nach
KMU-Richtlinien oder nach der De-minimis-Regelung erfolgen, so Haller. Ein
Problem stellten die Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur
Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten dar, die
Bürgschaftsübernahmen erschwerten bzw. im Einzelfall unmöglich machen
könnten. Auf Grund der geringen Eigenkapitalquote in KMU fielen diese bereits
bei vergleichsweise geringen Verlusten unter den Begriff „Unternehmen in
Schwierigkeiten“ und damit aus den Beihilfemaßnahmen der Bürgschaftsbank.

Der Begriff hebt in erster Linie auf den Verlust von mehr als der Hälfte des
gezeichneten Kapitals (bei Kapitalgesellschaften) bzw. der in den Geschäfts-
büchern ausgewiesenen Eigenmitteln (Einzel- und Personenunternehmen) ab,
wovon mehr als ein Viertel dieser Mittel während der letzten 12 Monate (verlust-
bedingt) verloren gegangen sein muss.
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Haller regte eine KMU-gerechte Änderung der Richtlinien an: Es solle erreicht
werden, dass die Kriterien für die Einstufung als „Unternehmen in Schwierig-
keiten“ für KMU nicht an jenen für Großunternehmen gemessen würden (50 %
des Gesellschaftskapitals, davon 25 % im letzten Jahr verlustbedingt aufgezehrt,
bei Einzel- und Personengesellschaften: des ausgewiesenen Eigenkapitals). Statt-
dessen sollte eine Berücksichtigung eigenkapitalähnlicher Positionen der Bilanz
(z. B. Kapitalrücklagen, Gesellschafterdarlehen, stilles Beteiligungskapital) sowie
bei Einzelunternehmen von Privat- oder Betriebsvermögen, das für betriebliche
Kredite hafte, ermöglicht werden, um eine solche Einstufung zu verhindern. Auch
die in solchen Fällen erforderlichen Unterlagen sollten für KMU weniger auf-
wendig gestaltet werden.

Darüber hinaus soll eine Änderung der Richtlinien dahingehend erfolgen, dass
sektorale Ausschlüsse vermieden werden, insbesondere kein Ausschluss des
Verkehrswesens, der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Pro-
dukte erfolgen.

Haller drängte außerdem auf eine Änderung der Richtlinie bei Gewährung von
EU-Finanzhilfen. Hier bedürfe es bis 10 Mio. Euro Beihilfe keiner Einzel-
notifizierung. Eine zweite Hilfe aber – egal wie hoch sie sei – bedürfe einer
Einzelnotifizierung in Brüssel. Dies sei zu aufwändig.

Die Bürgschaftsbank will Existenzgründern außerdem künftig gemeinsam mit
dem BWHT, dem EHV und dem Dehoga ein Check up ihres Firmenkonzepts und
eine Beratung 8 – 10 Monate nach der Gründung anbieten, um die Sterblichkeit zu
verringern. Die meisten Existenzgründer scheitern im zweiten und dritten Jahr,
wenn Darlehenstilgungen und Steuerzahlungen einsetzen.

6.6. Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg (MBG)

Mit der Bereitstellung von öffentlich gefördertem Beteiligungskapital will die
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH (MBG) als
Selbsthilfeeinrichtung der Wirtschaft die Eigenkapitalausstattung von KMU ver-
bessern. Mit drei Beteiligungsprogrammen bietet sie Gründern und etablierten
Unternehmen stille Beteiligungen zwischen 50 TDM und 2 Mio. DM an, deren
Vorteile insbesondere in einer langen Laufzeit (i. d. R. 10 Jahre mit Verlän-
gerungsmöglichkeit) in der Rückzahlung zum Nominalwert und in günstigen
Beteiligungsentgelten liegen. Die Bürgschaftsbank garantiert, unterlegt durch
Rückgarantien des Bundes und des Landes, 70 % des Beteiligungsbetrages, so
dass bei der MBG ein Eigenobligo von 30% verbleibt. Die Ausfälle seien über-
schaubar und belaufen sich auf 2,5 – 4,5 %, so Geschäftsführer Heinz Haller.

Am 31. Dezember 1999 hielt die MBG 1005 Beteiligungsengagements mit einem
investierten Beteiligungsvolumen von 385,5 Mio. DM und zählte zu den 10
bedeutendsten Kapitalbeteiligungsgesellschaften in Deutschland. Sie hat 1999
148 (Vorjahr 171) Beteiligungen in Höhe von 81,5 Mio. DM (Vorjahr 93,9 Mio.
DM) zugesagt. Das Angebot besteht dabei aus drei Programmvarianten: stille
Beteiligungen für Existenzgründer (zwischen 50 TDM und 1 Mio. DM), stille
Beteiligungen für bestehende Unternehmen zwischen 100 TDM und 2 Mio. DM,
stille Beteiligungen für innovative und technologieorientierte Unternehmens-
gründungen/Vorhaben (Risikokapitalfonds bis i. d. R. 1 Mio. DM in Ausnahmen
bis 2 Mio. DM) und werde im Land gut angenommen.

Der Kundenkreis, den die MBG anspreche, sei i. d. R. für ertragsorientiert tätige
Kapitalbeteiligungsgesellschaften uninteressant, da er deren Ertragserwartungen
nicht entspreche. Die Mehrzahl der ertragsorientiert tätigen Kapitalbeteiligungs-
gesellschaften in Deutschland sei auf Wachstumsfirmen ausgerichtet. VC-Gesell-
schaften bevorzugten Investitionen in Highflyer. Für viele Gründer und mittel-
ständische Unternehmen sei daher die MBG der erste und weitgehend einzige
Kapitalpartner im Land. Ein großer Teil der MBG-Invests betreffe gerade solche
Unternehmen, die zwar nicht die a.o. hohen Erträge erwarten ließen aber gute
Ertragsperspektiven hätten.

6.6.1. Erhöhung des Zuschusses des Landes zur Verbilligung der Beteiligungs-
entgelte

Da eine Beteiligungsfinanzierung teurer als eine klassische Darlehensfinan-
zierung sei, erhalte die MBG vom Land einen Zuschuss zur Verbilligung der
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Beteiligungsentgelte. Allerdings sei dieser Zuschuss durch das Land auf derzeit 3
Mio. DM reduziert worden. Haller forderte eine Erhöhung auf das ursprüngliche
Niveau um mehr Gründerinnen damit auf eine sichere Kapitalbasis zu stellen.
Auch sei zu überlegen, den nicht über die ERP-Beteiligungsprogramme der KfW,
sondern über die L-Bank refinanzierten Beteiligungsanteil (z. Zt. 25%) soweit zu
verbilligen, dass die MBG ihre Beteiligungen für Gründer und bestehende Unter-
nehmen weiterhin zu günstigen Bedingungen ausreichen könne. Ein wichtige
Verbesserung wäre auch die persönliche Garantie des/der Unternehmer für die
stillen Beteiligungen (öffentliche Förderung verlangt dies) ersatzlos zu streichen.
Zumal nicht öffentliche Kapitalbeteiligungsgesellschaften eine solche nicht ver-
langten.

6.6.2. Liquiditätshilfen – Sanierungsmanagement

Zur Erhaltung bestehender Arbeitsplätze in KMU, die von Insolvenzen bedroht
sind oder sich bereits in Insolvenzverfahren befinden, schlägt der DGB vor, ein
verstärktes Sanierungsmanagement zu installieren. Aufgabe einer solchen Ein-
richtung wären:

– die Bündelung von Sanierungskompetenz,
– die Verkürzung und Förderung von Entscheidungsmaßnahmen,
– die Begleitung bei Finanzierungsfragen von tragfähigen Sanierungskonzepten.

„Feuerwehrmaßnahmen“ sind aus Sicht des ISG nur dann zu befürworten, wenn
Unternehmen „unverschuldet“ – z. B. wegen erheblichen Forderungsausfällen – in
Liquiditätskrisen geraten, hier reichten aber in der Regel Bürgschaften aus, um –
bei ausreichenden Ertragsperspektiven – diese Engpässe temporär zu über-
brücken.

Ein radikale Sanierung von Familienunternehmen – wie in Bayern über einen
Turn-around-Fonds praktiziert – wurde auch vom Sachverständigen Prof. Henner-
kes abgelehnt.

Dagegen haben sich nach Auskunft der DtA die Runden Tische zum Sanie-
rungsmanagement bewährt und sollen bundesweit ausgebaut werden.

In BW wurden 1999 256 Liquiditätshilfedarlehen im Gesamtvolumen von 190
Mio. DM vergeben. 98 % davon gingen an KMU. Angesichts wachsender
Probleme kleiner Unternehmen bei schwacher Konjunktur und schlechter Zah-
lungsmoral stellt dies ein unabdingbares Instrument zur Stabilisierung dar.

6.7. Bundesförderung: Deutsche Ausgleichbank (DtA) und Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW)

Die DtA ist tragende Säule der Mittelstandsfinanzierung. Ihr Marktanteil an der
Förderung von Gründungsvorhaben beträgt 30% (50 621 Abschlüsse). Bis Ende
1999 wurden 315000 EKH-Darlehen mit einem Kreditvolumen von 30 Mrd. DM
ausgereicht.

Als führender Startfinanzier plädierte Walter Auel, Abteilungsdirektor der DtA,
für mehr Kooperation, Konzentration und Bündelung der Gründungs- und Wachs-
tumsförderprogramme zwischen Land und Bund. So habe die in NRW und Bran-
denburg bereits realisierte schlankere Kreditvergabe das Zusagevolumen deutlich
erhöht. Gespräche zu einer Kooperation mit der Förderbank des Landes BW seien
vorgesehen. Mehr Konsistenz und Transparenz sei auch im Bereich der heute 7
ERP-Produkte des Bundes nötig, die auf überschaubare Strukturen abzuschmelzen
seien. Auel empfahl außerdem insgesamt die Umschichtung von der Fremd- zur
Eigenkapitalfinanzierung, einschließlich der Flexibilisierung der geforderten
Eigenmittel und mehr Chancenkapital für Low und Non-Tech-Bereiche.

Die DtA will Eigenkapitalprogramme aufstocken. Bei Kreditzusagen in Höhe von
2 Mrd. DM erfolgen Zinssubventionen von rund 250 Mio. DM.

Betriebe müssten besser gecoacht werden. Die runden Tische hätten sich zur
Optimierung von Management und Finanzierung bewährt.

Die KfW ist die größte Förderbank des Bundes. Ihre Aufgabenbereiche teilen sich
in drei Säulen: die Förderung der deutschen Wirtschaft mittels Investitions-
finanzierung und Export- und Projektfinanzierung, die Förderung der Entwick-
lungsländer, die Beratung und andere Dienstleistungen.
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Die KfW fördert die Bereitstellung von Beteiligungskapital durch Refinanzie-
rung der Beteiligungen von Beteiligungsgebern bis zu 85 % und durch Risiko-
entlastung von Beteiligungsgebern über deren Haftungsfreistellung von bis zu
60 %

Die KfW hat außerdem mit der Deutschen Börse AG gemeinsam die sog.
Venture-management-services zur Vermittlung von Beteiligungskapital und
Know-how Unterstützung entwickelt. Teilbereiche davon sind: das Deutsche
Eigenkapitalforum, der Innovation market und das Business-Angel-Forum.

Das Zusagevolumen und die Zahl der Kreditzusagen in den KfW-Programmen für
den Mittelstand sei von 1991 bis 1999 erheblich angestiegen von 15000 Zusagen
auf 35 000 Zusagen sowie von 13 Mio. DM Zusagevolumen auf 41 Mio DM
Zusagevolumen. Die KfW definiere dabei den Mittelstand als Unternehmen mit
einem Umsatz unter 1 Mrd. DM, allerdings vermittele sie zu 80 % ihre Kredite an
Unternehmen mit Umsatzgrößen unter 10 Mio. DM. Die Anteile der durchleiten-
den Banken am Zusagevolumen der KfW-Programme für den Mittelstand zeigten
seit Anfang der 90-er Jahren nahezu eine Verdoppelung bei den Sparkassen- und
Genossenschaftsbanken. Demnach haben 1999 die Sparkassen einen Durch-
leitungsanteil von 38 %, die Genossenschaftsbanken von 23 %, während sich der
Anteil der Großbanken sich von 32 auf 16% halbiert habe. Die durchschnittliche
Größe der durchgereichten Kredite liege bei 600 000 DM. Dabei gäbe es deutliche
Unterschiede zwischen Sparkassen- und Genossenschaftssektor mit 400 bis
500 000 DM Durchschnittsgröße und Großbanken mit über 1 Mio DM Durch-
schnittsgröße.

7. Künftige Förderstrategie der Bundes-Förderinstitute

7.1. Generelles zur künftigen Förderstrategie und Forderungen

Eine Neuausrichtung der Mittelstandsfinanzierung sei notwendig, um den Auszug
der Geschäftsbanken aus Mittelstandsfinanzierung zu bremsen. Im Mittelpunkt
der künftigen Mittelstandsförderung wird weniger die Zinsverbilligung und mehr
die Übernahme von Kreditrisiken stehen.

Die Förderung der Zukunft liegt nach Auskunft des Vorstandsbereichs der DtA
und KfW in der Bereitstellung von Risiko- und Chancenkapital, der unbüro-
kratischen Haftungsfreistellung oder Beteiligungen (Bsp. Startgeld, 80 %), der
Verfahrensvereinfachung und Zusammenfassung der Programme zu einem
schlanken Produkt sowie einer noch zweckmässigeren Gestaltung bei der
Refinanzierung der Zinsverbilligungen und Risikoverteilung.

Notwendig seien „Maßanzüge für den Mittelstand“ mit individueller Gestaltung
von Konditionen und Margen sowie Asset Backed Securities (Bank bündelt
Forderungen und andere Aktivposten in Wertpapieren und platziert diese bei
Großanlegern) und eine Demokratisierung im Investment-Banking. Banken und
Sparkassen müssten Kreditrisiken abgekauft werden, um sie am Kapitalmarkt zu
platzieren.

Um eigenkapitalgebende Banken zu entlasten, werde die KfW gezielt Forderun-
gen ankaufen, neu strukturieren und in verbriefter Form wieder auf den Markt
bringen. Durchleitungskosten sollen durch elektronische Abwicklung der Kredit-
verfahren gesenkt werden. Bereits heute erfolgt 15 % über das Internet.

Durch den Zusammenschluss von KfW und DtA soll künftig eine Bündelung der
Mittelstandsförderung auf Bundesebene erreicht werden.

7.2. Konsequenzen für die Mittelstandsförderung

Notwendig sei die Senkung der Transaktionskosten durch den Einsatz von
Informations- und Kommunikationstechnologien, die Bündelung der Förderung,
die risikoorientierte Margengestaltung und die Entlastung bei Risiko- und Eigen-
kapitalunterlegung. Die Risiken müssten durch größere Margenspreizung adäquat
gepreist werden. Ein Sekundärmarkt für Förderkredite und Mittelstandskredite
müsse über Portfolios entwickelt werden und Banken künftig stärker als Makler
tätig werden. Die Kunden müssten im Paket auf dem Markt verkauft werden (im
Sinne eines Wertpapiers) sowie keine Reduktion der Förderbanken auf kleine
Kunden stattfinden.
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7.2.1. Forderungen

7.2.1.1. Bürokratieabbau bei Kreditvergabeverfahren und Vereinfachung

Der Präsident des Badischen Genoverbandes, Egon Gushurst, empfahl, die Büro-
kratie beim Kreditvergabeverfahren nicht weiter zu treiben, sondern Erleichte-
rungen für Mittelständler bei Hausbanken herbeizuführen. Die 900 vergebenen
Förderkredite bei den Genossenschaftsbanken seien mit hohen Anforderungen
verbunden, die nicht noch mehr erschwert werden sollten.

7.2.1.2. Verbesserung der Transparenz und Abstimmung der Förderprogramme

Für Existenzgründer und Investitionsvorhaben können Landes- u. Bundes-
programme eingesetzt werden. Mittel seien mehr als genug da, die Programme
würden teilweise miteinander konkurrieren. Hierbei gäbe es teilweise vonein-
ander abweichende Förderbedingungen zu beachten. Ferner übersteige das
Förderangebot für einzelne Vorhaben häufig die zulässige Förderhöhe. Auf Grund
der Vielzahl der Förderprogramme, der zu beachtenden Förderrichtlinien und
-bedingungen sowie der Anteils- und Höchstgrenzen sei keine ausreichende
Transparenz für den Existenzgründer bzw. mittelständischen Unternehmer
gegeben.

Statt dessen forderte Gushurst eine Verbesserung der Transparenz der Mittel-
standsförderung und die Vereinfachung der Antragsstellung und Bearbeitung von
Förderdarlehen über die L-Bank.

7.2.1.3. Bearbeitungsaufwand senken – Förderrichtlinien angleichen und abstim-
men

Der sich daraus ergebende hohe Beratungs- und Bearbeitungsaufwand für die
Hausbanken stehe insbesondere bei kleineren Vorhaben nicht im Verhältnis zum
Ertrag aus den Hausbankmargen. Das obligatorische Anhörungsverfahren bei
Existenzgründung führe zu einer Verzögerung der Antragsbearbeitung. Den
Kammern/Verbänden stehe eine Rückantwortfrist von 10 Arbeitstagen zu. Dies
führe in der Regel zu einer Gesamt-Bearbeitungsdauer bei L-Bank und Hausbank
von ca. 6 Wochen. Erheblicher Aufwand bereite auch die Erstellung der Verwen-
dungsnachweise. In der Regel würden die eingereichten Rechnungen kopiert und
detaillierte Nachweislisten manuell geführt. Gushurst plädierte daher für eine
Angleichung der Förderrichtlinien und -bedingungen zwischen Land und Bund
sowie die Abstimmung der Fördergrenzen und Höchstbeträge zwischen Land und
Bund mit dem Ziel einer höchstmöglichen Förderung bei gleichzeitiger Schonung
des Etats. Der Anteil der Hausbank am Gesamtvolumen sei zwischenzeitlich mit
10 % zu niedrig. Die Bürokratiebelastung bei der Abwicklung von Förder-
programmen zu hoch, da bis zu sechs Kreditverträge zu schließen seien.

7.2.1.4. Weitere Forderungen des Bad. Genossenschaftsverbandes

Weitere Forderungen des Bad. Genossenschaftsverbands: zeitliche Straffung des
Anhörungsverfahrens im Bereich der Existenzgründung durch Einführung einer
Mindestgrenze z. B. Vorhabensvolumen über 150 000 DM bzw. der Bedarfs-
anhörung auf Antrag der L-Bank. Diese Verfahrenserleichterung käme insbeson-
dere dem Starthilfeprogramm und damit auch den Kleingründungen zugute. Die
Abschaffung des obligatorischen Anhörungsverfahrens im Bereich der techno-
logie- und umweltorientierten Vorhaben und die Bedarfsanhörung auf Antrag der
L-Bank. Statt Detailprüfung solle künftig Plausibilitätsprüfung des Verwendungs-
nachweises durch die Hausbank anhand von Jahresabschlussunterlagen erfolgen.
Die Aufnahme der Landesförderdarlehen in die elektronische GENO-STAR
Antragsbearbeitung der genossenschaftlichen Bankenorganisation könne weitere
Erleichterung bringen.

Ende der 80-er Jahre wurde im Genossenschaftssektor bundesweit das Informa-
tions- und Beratungssystem GENO-Star entwickelt und nach der erfolgreichen
Einführung um eine Bearbeitungssystem ergänzt. Seit fünf Jahren erfolgt im Rah-
men dieses elektronischen Bearbeitungssystems die Abwicklung von Fördermit-
teln der DtA, zwischenzeitlich konnten auch die KfW und die Bayr. Landesanstalt
für Aufbaufinanzierung angeschlossen werden. Die GZB regt daher die Auswei-
tung des Systems auf die L-Bank an um Durchlaufzeiten und Verwaltungsauf-
wand und -kosten zu verringern.
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Zur Umsetzung sei im Interesse der Antragsteller eine Vereinfachung und
Verschlankung des Förderverfahrens bei der L-Bank und eine Angleichung an die
Bedingungen der DtA erforderlich:

• Antragstellung bei der Hausbank (Unschädlichkeit des Geschäftsstarts bei ge-
führtem Finanzierungsgepräch: entgegen der bisherigen Regelung der L-Bank
reicht ein konkretes Finanzierungsgespräch mit dem Ziel, ein L-Bank Darlehen
zu erlangen, sofern dies aktenkundig gemacht wurde. Bestätigung durch die
Hausbank)

• Reduzierung der geforderten Unterlagen und Stellungnahmen, keine Unbe-
denklichkeitsbescheinigungen des Finanzamts

• Aufhebung des bisherigen Anhörungsverfahrens, Entscheidung anhand der
Antragsunterlagen, Anhörung nur in besonderen Fällen, z. B. bei Haftungs-
übernahme

• Abschaffung des anteiligen Abrufs der Fördermittel mit zeitlicher Be-
schränkung

• Vereinfachung bzw. Aufhebung der Subventionswertbewertung (Bekanntgabe
von konkreten Konditionen bei den einzelnen Darlehensvarianten)

7.2.2. Förderung der Freien Berufe: Einbeziehung in Förderrichtlinien

Gushurst empfahl die Förderung bisher nicht förderfähiger Berufsgruppen. Ins-
besondere die Heilberufe einschließlich Apotheken, Gärtnereien, Baumschulen
und Gartenbaubetriebe, ergänzend auch die Berufe der Rechtspfleger als Dienst-
leister der gewerblichen Wirtschaft, die bisher von den Förderbedingungen aus-
geschlossen seien, sollen künftig in die Förderrichtlinien einbezogen werden.

8. Beteiligungskapital als Finanzierungsform

8.1. Aussagen von Experten zu Beteiligungskapital als Finanzierungsform

Ein zeitgemäßer Weg für Unternehmer und Existenzgründer zur Außenfinan-
zierung mit Eigenkapital sei die Partnerschaft mit einer Kapitalbeteiligungs- bzw.
VC-Gesellschaft, so Dr. Holger Frommann, Geschäftsführer des Bundesverban-
des Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften.

Beteiligungskapital kann nach Angaben der Experten in sehr unterschiedlicher
Form zur Verfügung gestellt werden, von der klassischen Stillen Beteiligung
bis zum echten VC. Bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise könnten auch
partiarische Darlehen, Gesellschafterdarlehen, atypische Formen der Stillen
Gesellschaft etc. die Funktion von Beteiligungskapital übernehmen und hohe
ungesicherte Risiken eingehen. Auch Vorzugsaktien, Genuss-Scheine und
andere Formen der Erfolgsbeteiligung von Mitarbeitern könnten die gleiche
Wirkung haben. Die Spannweite der Beteiligungsgeber sei ähnlich weit: Sie
reiche von Business Angels über öffentliche Fördereinrichtungen, institutionelle
Anleger bis zu spezialisierten Venture-Capital-Fonds für die Frühphasenfinan-
zierung.

8.2. Bedeutung von Beteiligungskapital für Unternehmenwachstum und Eigen-
kapitalausstattung

Nach einer Studie der C& L Deutsche Revision AG, Frankfurt/Main, im Auftrag
des Bundesverbands Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) e.V. zur
wirtschaftlichen Bedeutung von Venture Capital in der Bundesrepublik Deutsch-
land expandieren mit Beteiligungskapital finanzierte Unternehmen mit einer
durchschnittlich zwei- bis dreimal so großen Umsatzentwicklung weit stärker als
andere Unternehmen. Sie sind außerdem auch ertragsstärker. Trotz höherer
Ausgaben für Investitionen und F&E-Maßnahmen erzielen sie mit einer Umsatz-
rendite vor Steuern von 3 % deutlich höhere Erfolge als die Mehrheit der
Unternehmen. Mit durchschnittlich 27 % Eigenkapitalanteil haben mit Beteili-
gungskapital finanzierte Unternehmen außerdem, verglichen mit einer durch-
schnittlichen Eigenkapitalquote westdeutscher Unternehmen von nur 18%, eine
außerordentlich gute Eigenkapitalausstattung. Neben der finanziellen Unter-
stützung sind die Beteiligungskapitalgesellschaften wichtige Partner in unter-
nehmerischen Fragen.
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8.2.1. Gründe/Motive zur Hereinnahme von Beteiligungskapital

Für die Nachfrage nach Beteiligungskapital gibt es vielfältige Gründe; Betei-
ligungs- und Risikokapital wird benötigt, um neue Produktionskapazitäten auf-
zubauen, Synergieeffekte bei Unternehmensübernahmen zu nutzen oder in neue
Märkte einzudringen. Darüber hinaus eröffnet Beteiligungs- bzw. Risikokapital
insbesondere jungen, expandierenden Unternehmen im Technologiebereich, die
für ihre Entwicklung externes Eigenkapital benötigen, günstige Finanzierungs-
möglichkeiten. Besonders junge Unternehmen können Probleme mit der Innova-
tions- und Wachstumsfinanzierung haben, da hierfür selten Gewinne oder
ausreichende Sicherheiten zur Verfügung stehen. Aber auch viele andere mittel-
ständische Unternehmen können für die Finanzierung von größeren Investitionen
oder für die Wachstumsfinanzierung Beteiligungskapital gebrauchen. Betei-
ligungskapital leistet damit einen wesentlichen Beitrag für eine betriebsgerechte
Unternehmensfinanzierung.

8.3. Kapitalbeteiligungsgesellschaften und Entwicklungen im Beteiligungs-
kapitalmarkt

Die Zahl der in Deutschland tätigen Beteiligungsgesellschaften sei inzwischen auf
mehr als 200 gestiegen, so Frommann. Dies habe einen großen Zustrom an
Kapital verursacht und das zunehmende Interesse ausländischer Investoren her-
vorgerufen. Anfang der 90-er Jahre seien jährlich 1 Mrd. DM investiert worden.
1996 sei ein Anstieg der Neuinvestitionen auf 1,2 Mrd. DM zu verzeichnen
gewesen, 1997 auf 2,4 Mrd., 1998 auf 3,3 Mrd. und 1999 auf 5,5 Mrd. DM.
Mittlerweile besteht ein ausreichendes Beteiligungs- und Risikokapitalangebot
am Markt. Mitunter fehlt es eher an für eine Kapitalbeteiligung in Betracht
kommende Unternehmen bzw. an Vorhaben mit innovativem Charakter.

In Deutschland existierten zwei Gruppen von Kapitalbeteiligungsgesellschaften.
Zum einen die mittelständischen Beteiligungsgesellschaften der Länder (ERP-
refinanziert), die nicht renditeorientiert arbeiten. Das Gros der Beteiligungsgesell-
schaften arbeite dagegen renditeorientiert. Dabei müsse man Kreditbeteiligungs-
gesellschaften der Kreditinstitute, Versicherungen, Industrieunternehmen und
unabhängige unterscheiden, die zum Teil in early stage, zum Teil in later stage
investieren.

Die meisten Beteiligungsgesellschaften sind überregional tätig. Eine Ausnahme
bilden die auf die jeweiligen Bundesländer beschränkten Mittelständischen Be-
teiligungsgesellschaften, die speziell auf kleine und mittlere Unternehmen und
Existenzgründer zugeschnitten sind. Die Mittelständischen Beteiligungsgesell-
schaften sind als Selbsthilfeeinrichtungen der Wirtschaft nicht erwerbswirtschaft-
lich orientiert und können sich bereits mit relativ kleinen Beteiligungsbeträgen,
d. h. unter 1 Mio. DM, an Unternehmen beteiligen. Die Mittelständische Betei-
ligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH (MBG) als eine von den Kam-
mern, Wirtschaftsverbänden und der Kreditwirtschaft getragene Selbsthilfeein-
richtung hat ein sehr breites Einsatzspektrum. Für innovative Vorhaben verfügt
die MBG über einen Risikokapitalfonds. Auch der auf Initiative des Landes im
Jahr 1998 gegründete Venture-Capital-Fonds Baden-Württemberg verbessert
durch die Bereitstellung von Risikokapital die Rahmenbedingungen für junge
Hochtechnologie-Unternehmen in Baden-Württemberg. Ein weiterer öffentlicher
Beteiligungsgeber ist die Technologie-Betelligungsgesellschaft (tbg), eine Toch-
ter der Deutschen Ausgleichsbank, die insbesondere für technologieorientierte
Unternehmen in Betracht kommt.

8.4. Markt für Beteiligungskapital – starke Expansion

Beteiligungs- bzw. Risikokapital hat sich zu einem Instrument entwickelt, das für
kleine und mittlere Unternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Es wird in
der Regel als Eigenkapital ohne Sicherheiten zur Verfügung gestellt. Darüber
hinaus ist diese Finanzierungskomponente mit Managementberatung in Abhän-
gigkeit von der jeweiligen Situation in den betreffenden Unternehmen verbunden.
Bei Kapitalbeteiligungen handelt es sich häufig um stille Beteiligungen, d. h. dem
Beteiligungsgeber fallen unter normalen Bedingungen keine Mitsprache-, sondern
lediglich Kontrollrechte zu. Dadurch bleibt der Unternehmer „Herr im eigenen
Haus“. Dem Beteiligungsgeber können aber auch Mitspracherechte eingeräumt
werden. Gemessen am Gesamtvolumen des Marktes für Fremdkapital hat diese
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Finanzierungsform jedoch nur eine geringe prozentuale Bedeutung, wobei Be-
teiligungskapital grundsätzlich nicht für jedes Unternehmen bzw. Investitions-
vorhaben geeignet ist.

Der Beteiligungskapitalmarkt befindet sich seit 1996 in einer starken Wachstums-
phase. Gemessen am Beteiligungsvolumen habe die Bundesrepublik Deutschland
den drittgrößten Markt für Beteiligungskapital in Westeuropa.

Von 9,6 Mrd. DM (Ende 1998) entfielen 1,3 Mrd. DM oder 13 % auf Baden-
Württemberg, während fast 21 % und 24 % des Beteiligungskapitals in Bayern
und Nordrhein-Westfalen investiert wurden. In Europa seien 40 Mrd. Euro
investiert, davon fast 50% in Großbritannien, 13% in Deutschland und fast 12 %
in Frankreich. Das Beteiligungskapital in USA belaufe sich auf 84 Mrd. $. Im
internationalen Vergleich liege Deutschland bezogen auf seine Wirtschaftskraft
noch weit zurück. In Deutschland dominiere die Expansionsfinanzierung bei
etablierten mittleren Unternehmen. Defizite lägen u. a. in der Finanzierung der
seed-Phase oder der pre-seed-Phase.

Die wachsende Kapitaldecke erhöhe den Anlagedruck. Die Floprate steige. Zwi-
schenzeitlich seien 20 % Totalverluste zu verzeichnen.

Die Zahl der deutschen Unternehmen, die Beteiligungskapital aufgenommen
haben, ist in den vergangenen Jahren ständig gestiegen. Ende 1997 betrug die
Zahl der von Mitgliedern des BVK eingegangenen Beteiligungspartnerschaften
3496 mit einem investierten Kapital in Höhe von 7 045 Mio. DM. Dies ent-
spreche 90,9 % eines vom BVK ermittelten Gesamtportfolios von 7 748 Mio. DM
per 31. Dezember 1997.

Die Mitglieder des BVK hätten 1999 ihr Beteiligungsvolumen um 38 % auf 13,5
Mrd. DM in 6 000 Beteiligungen an 4 400 kleinen und mittleren Unternehmen
erhöht. Das Ergebnis sei beachtlich, zumal die Frühphasenfinanzierung über-
durchschnittlich zugenommen haben dürfte.

Nach einer Studie der 3i-Deutschland Gesellschaft für Industriebeteiligungen
mbH bei baden-württembergischen Mittelständlern nutzen diese bisher nur selten
Kapitalbeteiligungen. Das künftige Wachstum wollen sie lieber aus dem Unter-
nehmen heraus mit Bankkrediten oder ihrem Privatvermögen finanzieren. Ähn-
lich sehe es mit der Nachfolgeregelung aus. MBO werden bisher zu wenig ins
Kalkül gezogen.

8.5. Beteiligungsformen, -arten und -branchen

Die häufigste Form der gesellschaftsrechtlichen Verbindung sei die stille Beteili-
gung. Die Beteiligungsgesellschaften wählten diese Form in 36,6 % der Fälle. In
18,1 % aller Partnerschaften läge eine Kombination von direkter und stiller Betei-
ligung vor. Etwa die Hälfte aller Beteiligungen werden in der Expansionsphase
vergeben. An zweiter Stelle stehen die MBOs und MBIs. Sie machen 18,4% der
untersuchten Beteiligungsanlässe aus. 15,7 % der Beteiligungen werden als
Start-up-Finanzierung vergeben, 6,3% als Seed Finanzierungen.

Bezogen auf die Gesamtzahl aller Existenzgründungen spiele Beteiligungskapital
derzeit noch eine geringe Rolle. Beteiligungen an bestehenden Unternehmen
erfolgten ebenfalls nur in geringer Zahl. Gründungen, die Beteiligungskapital
erforderten, seien häufig innovativ bis hochinnovativ, schafften völlig neue
Produkte, Produktionsverfahren und Dienstleistungen und öffneten neue Märkte.
Sie seien mittel- und langfristig von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung.

8.5.1. Beteiligungsgruppen

Die Unternehmensgründer und Familiengesellschaften halten im Durchschnitt
49,3 % des Stamm- bzw. Grundkapitals und sind daher die am stärksten vertretene
Anteilseignergruppe. An zweiter Stelle stehen die Beteiligungsgesellschaften, die
durchschnittlich 33,1 % des Stamm- bzw. Grundkapitals halten.

8.6. Strukturelle Verschiebungen hin zu Early stage und Start up-Finanzierung

Als gravierende Veränderung zeichnet sich ab, dass der Trend mittlerweile weg
von der traditionellen Expansionsfinanzierung für den Mittelstand hin zur early
stage und Start up-Finanzierung gehe. Früher sei eine stärkere Risikostreuung
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dagewesen, heute erfolge eine Konzentration auf Zukunftsbranchen, wie IT und
Biotechnologie etc., und die Suche nach Unternehmen mit starken Wachstums-
und Ertragschancen, dem sog. „cherry picking“. Die Wachstumsrate müsse
mindestens 30 % betragen. Unternehmen mit moderatem Wachstum seien hier
benachteiligt.

8.7. Vermittlungsquote

Anfragen nach Beteiligungskapital führten bei den Mitgliedern des BVK bei gut
5% der Anfragen zu einem Engagement. Bei echten VC-Fonds läge die Quote bei
2– 3 %. Dabei sei allerdings zu berücksichtigen, dass kapitalsuchende Unter-
nehmen bei mehreren Gesellschaften nachfragten und daher die Quote der erfolg-
reichen Engagements tendenziell zu niedrig erscheine.

8.8. Bestimmungsfaktoren – Venture Capital (VC) keine Massenprodukt, son-
dern Highflyerfinanzierung

Beteiligungskapital sei kein Massenprodukt. Beteiligungsgeber suchen Unter-
nehmen mit erfolgversprechenden innovativen Projekten, die große Wachtums-
potenziale haben und über professionelles Management verfügen. Daher findet
ein intensiver Selektionsprozess statt. Entscheidend seien bei einer Partnerschaft
mit einer VC-Gesellschaft zwei Komponenten: Diese seien Mitgesellschafter mit
allen Rechten und Pflichten. VC-Gesellschaften fungierten als neutrale Partner für
kleine und mittlere Unternehmen und hätten dabei keine Kapital- und Stimmen-
mehrheit und nähmen keine Eingriffe ins operative Geschäft vor, würden sich
aber Kontrollrechte vorbehalten und wirken auf strategische Entscheidungen ein,
wie Vertriebsform, Produktpalette, Erschließung neuer Märkte, Vertragsverhand-
lungen und -gestaltung (Kreditfinanzierung, Lizenzen, Personal, Kooperationen)
sowie Personalsuche (Netzwerk an Personalberatern, Pool an Direktbewerbern)
und Börsengang (Erstellung des „Fact Books“, Auswahl und Verhandlungen mit
Konsortialbanken, qualifizierte Besetzung des Aufsichtsrats, Mitarbeiterbeteili-
gungsmodelle), sodass mittelständische Unternehmen einen Teil der Selbst-
ständigkeit aufgeben müssten.

Nach Angaben von Dr. Stefan Elsser, Geschäftsführer des VC Fonds Baden-
Württemberg, ordnen Kapitalgeber Anlageformen Risiko- bzw. Ertragsprofile zu.
Bei Venture-Capital i. e. S. liege dies bei 30 bzw. 50 % pro Jahr. Diese Wert-
zuwächse und damit Renditen in der genannten Größenordnung könnten nur bei
jungen schnellwachsenden und damit sehr risikobehafteten Unternehmen erreicht
werden. Die Konzentration der VC-Gesellschaften auf 5 % Highflyers sei eine
Marktnotwendigkeit.

Hohe Ausfälle oder zu geringes Wachstum bei rund 80 % bis 90 % der
Engagements erforderten extreme Wertsteigerungen bei verbleibenden 10 bis
20 %. Da Misserfolge im Voraus nicht bekannt seien, müsste jedes Einzelengage-
ment beim Management, der Technologie und dem Marktvolumen das Potenzial
für die 20 % Erfolgsfälle haben. Dazu komme Potenzial für Verkäufer beim
Exit der VCs. Es blieben daher bestenfalls 5 % der Unternehmensgründungen,
die ein solches Potenzial besäßen und auch einer teureren VC-Finanzierung
bedürften.

8.9. Entwicklung des VC-Marktes

Venture Capital ist in Deutschland lange Zeit knapp gewesen. Neben dem neuen
Markt habe die Förderung auf Bundes- und Landesebene Abhilfe geschaffen.
Heute sei Kapital bei guten Geschäftskonzepten nur noch bedingt ein Engpass.

1999 habe der VC-Markt in den USA einen weiteren großen Sprung gemacht. Der
formelle VC-Markt sei um mehr als 100 % auf 100 Mrd. US $ gestiegen. Damit
sei der VC-Markt siebenmal so groß wie in Europa und 30-mal so groß wie in
Deutschland.

Verbesserte Rahmenbedingungen wie das 3. Finanzmarktförderungsgesetz oder
verbesserte Existmöglichkeiten für Kapitalgeber wie der Neue Markt der Frank-
furter Wertpapierbörse waren wichtige Impulsgeber. Aber auch die Förder-
programme der KfW und der DtA haben maßgeblich zur Belebung des VC
Marktes beigetragen, insbesondere bei der Frühphasenfinanzierung. Hinzu kom-
men weiche Faktoren wie Gründungsklima und Businessplan-Wettbewerbe.
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Im Portfolio des Bundesverbandes der Kapitalbeteiligungsgesellschaften gehörte
1998 beinahe jedes zweite VC-finanzierte Unternehmen in eine Technologie-
branche; annähernd 40 Prozent der Bruttoinvestitionen (das entspricht 1,37 Mrd.
DM) wurden hier angelegt. Auch das Portfolio der tbg zeige an, in welchen Bran-
chen sich VC auf Grund der gewachsenen Marktdynamik heute alloziiere. Spitzen-
reiter sei derzeit die Software-Branche – hierunter seien auch e-commerce- und
sonstige Internet-Unternehmen erfasst – mit 21,8%, dichtauf folge die Biotechno-
logie mit 21,4 %. Sie liege weit vor der Kommunikationstechnologie (12,1%), der
Daten-, Text- und Bildverarbeitung (7%) und der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
mit 5,9%. Den kleinsten Bereich mache mit 2,7% die Laser-Technologie aus.

8.9.1. Knappe Ressource: erfahrenes Management

Es gibt Anzeichen, dass derzeit tendenziell zu wenig Managementkapazitäten
vorhanden sind, um den hohen Zufluss von VC am Markt angemessen zu nutzen.

8.10. Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft (tbg) als erfolgreicher Katalysator –
Co-Investment und Risikoteilung als erfolgreiche Instrumente

1989 im Rahmen des Modellversuchs „Technologieorientierte Unternehmens-
gründungen“ bzw. „Beteiligungskapital für junge Technologieunternehmen“ ge-
gründet, sollte die tbg – nach Angaben von Michael Steinmetzer – vor allem
zweierlei bewirken: in Deutschland den Technologietransfer aus der Wissenschaft
in die Wirtschaft beschleunigen und den Markt für Risikokapital in Gang bringen.
In den ersten fünf Jahren ihres Bestehens wurden 75 Mio. DM in 125 stille Be-
teiligungen investiert. Das Geld floss ausschließlich in solche Technologie-
unternehmen, die es mit F & E-Projekten oder innovativen Produkten geschafft
hatten, einen Risikokapitalgeber auf dem freien Markt von sich zu überzeugen.
Dieses Prinzip des Co-Investments, der private-public-partnership im Wege der
stillen Beteiligung wurde mit dem BTU-Programm bis heute weiter verfolgt.

Die tbg gehört inzwischen zu den größten VC-Gesellschaften in Deutschland. Die
Ziele, die bei der Gründung gesteckt worden waren – Technologieförderung,
Anregen eines Marktes für Risikokapital in Deutschland –, seien zu guten Teilen
erreicht, so Steinmetzer. In den vergangenen fünf Jahren habe die tbg allein aus
diesem Programm rund 800 Beteiligungen eingegangen; dabei seien etwa 925
Mio. DM investiert worden. Das Portfolio umfasse heute knapp 1 400 Beteili-
gungen mit einem Volumen von insgesamt 1,4 Mrd. DM. Vorteil des tbg-
Investments sei eine 50 %ige Absicherung des Leadinvestors in den ersten fünf
Jahren. Dieses Instrument werde inzwischen nicht mehr so stark in Anspruch
genommen. Die Selektionskompetenz des VC-Markts sei gewachsen.

Die tbg habe vor 10 Jahren mit einem Beihilfesatz von 35 % begonnen. In-
zwischen sei der Markt rasant gewachsen und entsprechend seinen Erfordernissen
sei der Beihilfesatz auf derzeit noch 6,81% gesenkt worden. Die Ausfalloption
für den Leadinvestor, früher wichtigster Katalysator der Investition und konstitu-
tiver Bestandteil des BTU-Programmes, schlage heute gar nicht mehr auf den
Bundeshaushalt durch. Einige Investoren nähmen diese Möglichkeit der
Versicherung überhaupt nicht mehr in Anspruch. Gleichwohl bleibe sie für den
Technologiesektor wichtig, wie auch das bloße Vorhandensein eines öffentlichen
Mit-Finanzierungspartners bereits das Risiko eines privaten Investments ver-
ringere. Aber eine höhere Risikoübernahme erscheine hier angesichts des
angesprungenen Marktes nicht notwendig.

Die tbg sei darauf spezialisiert, in schnell wachsende, junge Technologieunter-
nehmen zu investieren. Für diese sei VC-Eigenkapital die passende und einzig
mögliche Finanzierungsart: Mangels Sicherheiten und Investitionen in Anlage-
vermögen komme Fremdkapital hier nicht in Frage. Die Gründer solcher Unter-
nehmen tauschen auf der Grundlage relativ unsicherer Businesspläne Gesell-
schafterrechte gegen Risikokapital ein.

Von den Unternehmen seien 66 % jünger als drei Jahre. Dies stelle im Gesamt-
markt der VC-Gesellschaften eine Ausnahme dar: Dort machten die Seed- und
Start-up-Finanzierungen 1998 zusammen 24,9% aus. Zwar werde auch hier
bereits eine Verlagerung des Investitionsschwerpunktes in die früheren Unter-
nehmensphasen deutlich. Doch insgesamt sei der Anteil der marktlichen Seed-
Finanzierungen mit 4 % am Gesamtmarktportfolio noch sehr gering.
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8.11. Fehlende Transparenz und effiziente Vermittlungsmechanismen bei Betei-
ligungskapital

Zur Aktivierung von Business Angels, aber auch zur Unterstützung des gesamten
VC- Marktes muss der Markt noch transparenter werden.

VC sei zwar ausreichend vorhanden, es fehle aber z.T. noch an effizienten
Mechanismen, dieses Anlagekapital mit der unternehmerischen Nachfrage zu-
sammenzubringen.

Vermittlungsinstrumente bilden z. B. die Venture Management Services (Dt.
Eigenkapitalforum, Innovation Market und Business Angel Forum) und das Dt.
Eigenkapitalforum der KfW zusammen mit der Deutschen Börse AG.

Instrumente in BW bestehen mit dem Marktplatz Wagniskapital der Börse Stutt-
gart und der New Come Vermittlungsplattformen und Hilfestellung bei der Suche
nach Kapitalgebern. Übersichten über das Wagniskapitalangebot vermitteln außer-
dem das ifex und das ifm etc.

Unterstützung beim Zugang zu Beteiligungs- und Risikokapital bieten auch in
einem Verbund neun Industrie- und Handelskammern im Rahmen der IHK-Betei-
ligungsbörse Risikokapital an. Kapitalsuchende Unternehmen haben dabei die
Möglichkeit, Kontakte zu institutionellen Beteiligungsgesellschaften sowie pri-
vaten Kapitalanlegern zu knüpfen. Die Beteiligungssuchenden können ihr
Konzept der Industrie- und Handelskammer vorstellen und ihr Kapitalgesuch in
Form einer Chiffreanzeige in den Zeitschriften der dem Verbund angeschlossenen
Industrie- und Handelskammern veröffentlichen.

Bevor sich eine Kapitalbeteiligungsgesellschaft in einem Unternehmen engagiert,
wird sie die damit verbundenen Risiken prüfen. Hierzu sind u. a. ein detailliertes
Unternehmenskonzept, eine Umsatz- und Ertragsplanung, eine Investitions-
aufstellung, Aussagen zur Markt- und Konkurrenzsituation, ein Vertriebskonzept
und betriebswirtschaftliche Unterlagen erforderlich; bei Existenzgründungen ist
zusätzlich ein beruflicher Werdegang des Gründers notwendig. Häufig können
Gründer oder junge High tech-Unternehmen jedoch keine schlüssige Unter-
nehmensplanung vorlegen oder besitzen nicht die zur Unternehmensführung not-
wendigen kaufmännischen bzw. fachlichen Kenntnisse. Darüber hinaus stellen
mitunter auch mehrmonatige Entscheidungsprozesse bei den Beteiligungsgesell-
schaften gewissen Hürden beim Zugang zu Beteiligungskapital dar.

8.12. Lücken im Bereich Innovationsfinanzierung bei klassischen Branchen, in
der Pre-seed und Seed-Phase sowie im Low-tech und No-tech-Bereich
schließen

Im Gegensatz zu den Technologiebranchen, für die der Risikokapitalmarkt nicht
zuletzt durch die tbg funktioniere, haben innovative Handwerksbetriebe und
Dienstleistungsgründer es in Deutschland noch relativ schwer, das nötige Eigen-
kapital aufzutreiben. Auf dem Sektor des sogenannten Low- und No-Tech-Unter-
nehmens schlummere ein enormes Potenzial. Dieses zu mobilisieren, dazu könne
aus Sicht der tbg auch die Landespolitik einen wertvollen Beitrag leisten. Die DtA
habe seit einigen Monaten eine Schwestergesellschaft, die gbb in Berlin, gegrün-
det, die diesen Markt ebenfalls angehen wolle. Ein weiterer Punkt betreffe die
Frühphasen-Investments. Hier könne eine Herausforderung für die Politik darin
gesehen werden, zu bewirken, dass künftig mehr privates Kapital in extrem frühe
Gründungsphasen investiert werde. An diesem Punkt müsse über ein Mehr an
Risikoübernahme durch die öffentliche Hand nachgedacht werden.

8.13. Lücke bei moderat wachsenden Unternehmen und Ansatzpunkte zur Be-
hebung

Ein Problem der Eigenkapitalbeschaffung besteht besonders für moderat wach-
sende und traditionelle Branchen. Der VC-Markt sei sehr stark technologieorien-
tiert. Die DtA versucht seit einem Jahr in diese Lücke zu stoßen: Nach Angaben
von Sabine Großmann, Leiterin der DtA Unternehmens-Beteiligungs-Agentur,
versucht die Deutsche Ausgleichsbank seit einem Jahr mit der Unternehmens-
Beteiligungs-Agentur Unternehmen aller Branchen bei der Findung geeigneter
Finanziers zu unterstützen. Dabei gehe es um die Vermittlung von Beteiligungs-
kapital und Management zur Kapitalerhöhung, zum Gesellschafterwechsel oder
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zur Vermittlung unternehmerischer Nachfolgen. Die Agentur betätige sich
bundesweit. Die Vermittlung ist bisher kostenfrei. Im Pool seien 350 Investoren,
Business Angels, Corporate Angels und über 400 Beteiligungssuchende.

Der Vermittlungsablauf umfasse verschiedene Phasen: die Überprüfung auf Ver-
mittlungswürdigkeit und -aussichten, die Recherche nach geeigneten Investoren,
die Erstellung eines executive summary als Vorstellung vor Investoren, parallel
zur Direktansprache sei ein Inserat in der Börse Change möglich. Zunehmend
würden darin auch Inserate Beteiligungssuchender eingestellt. Ein hoher Vorteil
liege in der kostenfreien Unterstützung bei der Suche und Prüfung der Seriosität
und Kompetenz geeigneter Investoren. Unterstützend wirke auch die Finan-
zierungsberatung. Die Vermittlung adäquater Förderprodukte allein sei nicht aus-
reichend, so die Erfahrungen der Deutschen Ausgleichsbank, sondern notwendig
sei auch eine serviceorientierte Beratung. Frau Großmann empfahl, insbesondere
die Mobilisierung privater Investments zu verstärken.

9. Ansätze und Handlungsbedarfe zur Eigenkapitalbildung in KMU

9.1. Anreize für stärkere Selbstfinanzierung schaffen – Image- und Infokampagne
Eigenkapital

Das deutsche Wirtschaftswunder sei ein Finanzierungswunder gewesen. Es
müssten daher Anreize für eine stärkere Selbstfinanzierung geschaffen werden, so
Gushurst. Die Fremdfinanzierungskosten seien zu hoch. Dies sei mit geringem
Eigenkapital nicht durchzuhalten. Die Selbstfinanzierung müsse wieder stärker
mobilisiert werden. Gushurst schlug daher die Durchführung einer Imagekampa-
gne „Eigenkapital“ durch die Landesregierung vor sowie verstärkte Information
über die Möglichkeiten von Beteiligungen zur Eigenkapitalverstärkung bei klei-
nen und mittleren Unternehmen.

9.2. Rahmenbedingungen für Eigenkapitalfinanzierung verbessern

Weiter empfahl Gushurst die Senkung der Unternehmenssteuern einschließlich
Privilegierung thesaurierter Gewinne; einheitliche Steuersätze für Gewinne von
Kapitalgesellschaften und Personenunternehmen sowie Vermeidung des admi-
nistrativ aufwendigen Optionsmodells; Möglichkeiten zur Bildung von gewinn-
mindernden, zeitlich befristeten Investitionsrücklagen sowie die Einbeziehung der
MBG zur Verbesserung der Eigenkapitalausstattung durch Verwendung der
Beteiligungsmittel zur Finanzierung von Betriebsmitteln und Ablösung von
Verbindlichkeiten. Eine Einbeziehung der mittelständischen Beteiligungsgesell-
schaft zur Betriebsmittelfinanzierung, Ablösung von Hausbankkrediten, bzw.
Lieferantenverbindlichkeiten sei nach den geltenden Beteiligungsrichtlinien nicht
möglich.

9.2.1. Forderungen – Stellungnahmen

Die Eigenkapitalbildung solle durch steuerliche Begünstigung und eine andere
Kultur im Unternehmen unterstützt werden (ISG, VDGA).

Eine Senkung der Steuerlast und die Bildung von betrieblichem Risikokapital
wurde auch vom Einzelhandelsverband und VDMA gefordert.

Die Belastung der einbehaltenen Gewinne solle deutlich reduziert werden und
eine zeitliche Begünstigung des thesaurierten Gewinns erfolgen. Notwendig sei
eine generelle Senkung tarifärer Steuerbelastungen sowie eine Steuervergünsti-
gung für Beteiligungssparen (Hochmuth).

Der VDAW forderte, innovativen Betrieben solle die Möglichkeit der Eigen-
kapitalbildung in Form einer steuerfreien Rücklage für investive Maßnahmen
gewährt werden.

10. Beteiligungskapitalsituation in BW (vgl. auch Berichtsantrag und Bericht-
erstattung zum Thema „Mittelstandsförderung mit Beteiligungskapital“)

In den letzten 5 Jahren habe sich in Baden-Württemberg der Beteiligungskapital-
markt wesentlich verbreitert. Die Aktivitäten öffentlicher und privater Fonds und
die Möglichkeiten an der Börse Stuttgart hätten zugenommen. Schwächen bestün-
den u. a. noch im Seed- und teilweise im Start-Up-Bereich, bei der Mobilisierung
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von privatem Kapital und privaten Unternehmern in Form von Business Angels,
bei innovativen und risikoreichen Vorhaben mit überdurchschnittlichem, aber
nicht extrem hohem Renditepotenzial (neben der L-Bank ist noch Raum für
private Fonds). Das Angebot an Beteiligungskapital könnte noch größer und
differenzierter sein. Die Möglichkeiten an der Börse Stuttgart, insbesondere im
Marktsegment unterhalb des neuen Marktes, würden noch zu wenig genutzt.

10.1. Maßnahmen im Rahmen der Existenzgründungsinitiativen in Baden-Würt-
temberg

In Baden-Württemberg gäbe es 12 – 20000 echte Gründungen pro Jahr, davon
würden 3500 gefördert und ca. 200 – 300 Beteiligungen vermittelt. Diese seien
am aktiven Strukturwandel in Baden-Württemberg beteiligt.

Mit der Existenzgründungsinitiative I (1994 – 1996, 50 Mio. DM) wurden die
Förderdarlehen der Landeskreditbank quantitativ und qualitativ verbessert und
der Risikokapitalfonds des Landes (15 Mio. DM) bei der Mittelständischen
Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg eingerichtet worden.

Gegenstand der Existenzgründungsinitiative II (1997 – 2001, 100 Mio. DM) sei
u. a. die Verbesserung der Darlehensförderung durch die L-Bank, z. B. Haftungs-
freistellung, Starthilfe, die Initiative des Landes zur Gründung eines echten VC-
Fonds in Baden-Württemberg, Aufstockung des Risikokapitalfonds des Landes
bei der MBG. Am Venture-Capital-Fonds Baden-Württemberg sei das Land mit
5 Mio. DM beteiligt. Der Fonds werde insgesamt ein Beteiligungsvolumen vom
100 Mio. DM ermöglichen. Er enthalte keinerlei Subventionen des Landes, viel-
mehr habe das Land die gleichen Rechte und Pflichten wie die Gesellschafter aus
der Privatwirtschaft.

Das Informations- und Beratungsangebot sei bezüglich der Fremdfinanzierungs-
möglichkeiten für Gründerinnen und Gründer ausreichend, während der Über-
blick über Beteiligungskapital für potenzielle Geber wie Nehmer schwierig sei.
Um Transparenz bemühten sich Fördereinrichtungen des Bundes und in Baden-
Württemberg, u. a. Kammern, Börse Stuttgart und ifex. Neben den vorhandenen
Informationen in den Medien könnten Messen, Kongresse und Ideen- und Grün-
derwettbewerbe wirkungsvoll zu mehr Durchsichtigkeit beitragen.

10.2. Lücken und Ansatzpunkte in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg bestünden in der Frühphasenfinanzierung zwischen den
Stillen Beteiligungen des Risikokapitalfonds und den Engagements des High
tech- und renditeorientierten Venture-Capital-Fonds Baden-Württemberg eine
unzureichende Beteiligungsfinanzierung für innovative Vorhaben mit überdurch-
schnittlichem, aber nicht extrem hohem Renditepotenzial. In diesem Bereich sei
seit kurzem die L-Bank mit der L-Eigenkapital Agentur aktiv (bislang 2 Beteili-
gungen) und gehe Beteiligungen an Unternehmen und Risikokapitalfonds ein. Die
Agentur werde sich in allen Entwicklungsphasen an jungen Unternehmen beteili-
gen und dabei Kapital, unternehmerische Betreuung und Begleitung einbringen.
Die L-Bank wolle dazu beitragen, Lücken an öffentlichem oder privatem Beteili-
gungskapital in Baden-Württemberg zu schließen. Sie wolle dabei vorhandenes
Beteiligungskapital nicht verdrängen, sondern mit diesem zusammenarbeiten.

10.3. VC-Vermittlungsmodelle und erfolgreiche Fonds-Konstruktionen

Öffentliche Mittel könnten nur als Hebel dienen, so Sachverständiger Elsser. Als be-
sonders erfolgreich seien die Modelle einzustufen, in denen die öffentlichen Mittel
privatem Management überlassen würde. Sogenannte Softmoney-Modelle, wie z.B.
das BTU-Modell, seien notwendig, um von hohen Renditeerwartungen zu entlasten.
Das Management müsse allerdings privaten Gesellschaften überlassen werden, damit
nur wirtschaftlich sinnvolle Engagements getätigt würden. Durch privates Manage-
ment würden Wettbewerbsverzerrungen durch direktes öffentliches Engagement ver-
mieden. Außerdem fielen Entscheidungen nach rein wirtschaftlichen Erwägungen.

Die Venture-Capital Baden-Württemberg GmbH sei ein besonders gelungenes
Modell: öffentliche und Mittel privater institutioneller Investoren seien in einem
Fonds zusammengeführt. Privates Kapital erhalte einen „Hebel“ durch öffentliche
Mittel. Letzteres profitiere indirekt vom Netzwerk der privaten Investoren. Das
Fondsmanagement liege bei der 3i/Technologieholding.
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Elsser hielt dagegen eigenständige öffentliche Beteiligungsgesellschaften in
Regionen für eher problematisch. Regionalfonds sollten nicht kleiner als Baden-
Württemberg sein und nicht nur für Städte oder allein agieren, sondern hierzu
seien Co-Investments nötig, damit keine Engagements aus regionalpolitischen
Rücksichten stattfänden. Außerdem sei dann oftmals die Dimensionierung der
Fonds zu klein und Hightech-Deals würden eher verdrängt.

Hinweis dagegen von Dr. Rosellen, Wirtschaftsministerium: Regionale und
sektorale Initiativen zur Unterstützung von Gründern könnten sehr wirksam sein,
insbesondere wenn sie neben Beteiligungskapital auch Beratung und Begleitung
zur Unternehmensführung, Markterschließung etc. anböten. Das Land unterstütze
und propagiere solche integrierten Initiativen über das ifex. Die Enquete infor-
mierte sich über das Modell Pegasus Ostwürttemberg am 25. Februar 2000 beim
Regionalen Dialogforum in Schwäbisch Gmünd.

10.3.1. Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung der Beteiligungsfinanzierung
in Baden-Württemberg (Dr. Rosellen, Wirtschaftsministerium)

Die Mentalität und gesellschaftliche Wertschätzung gegenüber Unternehmertum
und Innovation müsse sich noch stärker öffnen.

• Weitere Verbesserung der Transparenz der Beteiligungsfinanzierung, insbeson-
dere für GründerInnen und junge Unternehmen, sei notwendig.

• Die Öffnung des Beteiligungskapitalmarktes für Pensionsfonds, Schaffung von
Investmentgesellschaften, die Beteiligungen eingingen, müsse verstärkt wer-
den. 50 % hiervon entfalle auf Großbritannien.

• Die Ermunterung von Investments in der Seed-Phase oder auch noch früher
müsse vorangetrieben werden.

• Die stärkere Öffnung der Hochschulen und Forschungseinrichtungen für
Unternehmensgründungen und die wirtschaftliche Nutzung wissenschaftlicher
Ergebnisse (Verstärkung des Praxisbezugs, Ausbildung zu unternehmerischem
Denken und Bonussysteme, Ausweitung der Gründerwettbewerbe, Wettbewerb
der Hochschulen und systematische Prüfung der wissenschaftlichen Ergebnisse
auf ihre wirtschaftliche Nutzbarkeit).

• Kapital lasse sich leichter mobilisieren, wenn genügend und vielfältige attrak-
tive Anlagemöglichkeiten bestünden und diese für Fonds und Einzelinvestoren
transparent seien.

• Mehr Selbstorganisation in der Beteiligungskapitalszene, möglicherweise in
Form von VC-Clubs sei notwendig.

• Die Nutzung der Möglichkeiten der Stuttgarter Börse unterhalb des neuen
Marktes, Handel von Beteiligungen und Privatplatzierungen seien ein weiterer
Ansatzpunkt.

Die Transparenz über Vermittlungsinstrumente sei herzustellen, ggf. durch
Ausbau z. B. der IHK-Beteiligungsbörse Risikokapital sowie des Marktplatz für
Wagniskapital an der Börse Stuttgart (Baden-Württ. Industrie- u. Handelskam-
mer-Tag (BWIHKT)).

10.4. Rahmenbedingungen für Beteiligungskapital verbessern

Als hinderliche Faktoren nannte Herr Dr. Frommann im Rahmen der aktuellen
Steuerpolitik, die Besteuerung der Personengesellschaften.

Das Dritte Finanzmarktförderungsgesetz habe wesentliche Erleichterungen und
erweiterte Anlage- und Refinanzierungsmöglichkeiten gebracht. Das Steuer-
entlastungsgesetz 1999 habe mit der Abschaffung der Möglichkeit zur steuer-
neutralen Wiederanlage von Gewinnen aus der Veräußerung von Kapitalgesell-
schaftsanteilen diese Zielsetzung wiederum konterkariert. Es sei eine Gleich-
stellung zu direkter Beteiligung nötig, daher sollten auch Privatanleger der UBG
die „durchgeleiteten“ Veräußerungsgewinne steuerfrei vereinnahmen können.

Das erwartete Steuerentlastungsgesetz 2000 würde mit einer Freistellung der Ver-
äußerungsgewinne aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen zusätz-
liches Kapital in den Beteiligungsmarkt ziehen und die Beweglichkeit des
Kapitals deutlich erhöhen. Damit blieben die Mittel im Investitionskreislauf.
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Die Herabsetzung der Wesentlichkeitsgrenze von 10 auf 1 % (bzw. Festbeträge ab
5000 DM) in § 17 EStG werde den Verkauf von Familienunternehmen und die
Aktivierung von Business Angels in Zukunft erschweren und die Möglichkeiten
von Mitarbeiterbeteiligungen grundlegend verschlechtern, was insbesondere
junge High-Tech-Unternehmen äußerst nachteilig treffen werde und die Business
Angel Szene gefährde.

Mitarbeiterbeteiligungen seien in Deutschland nicht steuerbefreit. Ein wirkliches
Problem sei dabei die viel zu hohe steuerliche Belastung und nicht so sehr der
Mangel einer steuerlichen Sonderbehandlung.

10.4.1. Forderungen Deutscher Industrie- und Handelstag (DIHT), Bundesver-
band der Deutschen Industrie (BDI)

DIHT und BDI haben die Bundesregierung aufgefordert, die Steuerlast bei
Aktienoptionen für Mitarbeiter zu senken und die steuerlichen Rahmenbedingun-
gen für Aktienoptionen zu verbessern. Diese sind zunehmend wichtige Instru-
mente für innovative Firmen, um Festgehälter niedrig zu halten und Spezialisten
zu gewinnen und zu halten. Derzeit werden Aktienoptionen wie Arbeitseinkom-
men versteuert. Im ungünstigsten Fall muss bei Optionsausübung die gesamte
Wertsteigerung mit dem Spitzensteuersatz von 51 % versteuert werden. Dies ist
v. a. gegenüber USA und GB ein hoher steuerlicher Nachteil. Als Alternative wird
vorgeschlagen, Gewinne aus Aktienoptionen nicht als Arbeitseinkommen, son-
dern als Kapitaleinkünfte zu besteuern.

10.4.2. Baden-Württemberg und Bayern: Bundesratsinitiative zur steuerlichen
Förderung von Beteiligungen an Wagniskapital

Die Landesregierung hält die gezielte steuerliche Förderung von VC-Anlagen für
ein marktgemäßes Mittel zur Steigerung der Beteiligungsfinanzierung. Baden-
Württemberg hat gemeinsam mit Bayern im Bundesrat eine Initiative zur steuer-
lichen Förderung von Beteiligungen an Wagniskapital eingebracht. Der Entwurf
sieht vor, Anlegern, die ihr Kapital über eine Wagniskapitalgesellschaft für Unter-
nehmensbeteiligungen zur Verfügung stellen, eine Wagniskapitalprämie in Form
einer Steuervergütung zu gewähren. Privatanleger, die Wagniskapital für junge
technologieorientierte Unternehmen zur Verfügung stellen, könnten damit in
einem Zeitraum von insgesamt 8 Jahren für ein Anlagevolumen von maximal
200 000 DM eine steuerliche Vergünstigung in Höhe von 30 % der Anlagesumme,
also einen Abzug von der Steuerschuld von maximal 60 000 DM erhalten. Damit
könne v. a. das Kapital von Kleinanlegern mobilisiert werden.

11. Börsengang und „Kleine AG“ als Instrument der Eigenkapitalbeschaffung

11.1. Zunahme der AGs durch Deregulierung des Aktienrechts und Neue Börsen-
aktivitäten

Die Zunahme der AGs beruht nach Angaben von Dr. Rüdiger Braun, Geschäfts-
führer der Stuttgarter Börsen Service Wagniskapital, auf dem Börsenboom durch
den Neuen Markt. Die Aktiengesellschaften in Baden-Württemberg seien von
knapp über 30 im Jahr 1990 auf ca. 190 im Jahr 1999 angestiegen, in der Bundes-
republik von etwa 100 auf 1 600.

Der Gesetzgeber habe mit der Deregulierung des Aktienrechts für diese Entwick-
lung den Boden bereitet. Das Gesetz zur Deregulierung des Aktienrechts vom
10. August 1994 habe keine neue Rechtsform geschaffen, sondern das Rechts-
formhandling vereinfacht und eine Einpersonengründung ermöglicht sowie die
Herabsetzung des Mindestnennbetrags auf 5 DM, die Vereinfachung der Haupt-
versammlung und die Aufsichtsratbestimmungsfreiheit bis 500 Mitarbeiter.
Damit sei ein hohes Maß an Flexibilität bei der Kapitalbeschaffung und Unter-
nehmensnachfolge erreicht worden.

Neue Börsenaktivitäten seien seitdem entstanden: in Frankfurt mit dem Neuen
Markt, in München mit dem Prädikatsmarkt, in Hamburg mit dem Start Up
Market, in Düsseldorf mit WIN und IPO im Freiverkehr sowie in Stuttgart mit
dem Marktplatz Wagniskapital.

Damit verbunden sei die Zielsetzung der Heranführung kleiner und mittlerer
Wachstumsunternehmen an die Börse sowie die Öffnung für Unternehmen, die
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nicht geeignet bzw. noch nicht reif für den Neuen Markt seien. Ein offizielles
Börsensegment fehle noch in Stuttgart.Der Marktplatz Wagniskapital sei ein vor-
börsliches Segment. Der Börsenzugang erfolge von hier aus in den amtlichen
Handel, zum Neuen Markt, zum geregelten Markt und in den Freiverkehr. Der
Marktplatz sei aus Unternehmersicht eine Plattform zur Privatplatzierung von
Aktien und damit ein attraktiver, neuer Weg zur Eigenkapitalbeschaffung. Gleich-
zeitig sei dies ein Warm-up für die Börse, d. h. die Vorbereitung auf das Going
Public und das Being Public. Verbunden seien damit hohe Publizitätsanforde-
rungen und die Chance für eine positive Außenwirkung.

Institutionelle Anleger verfolgten Gewinnmaximierung als Ziel und fokussierten
stark auf Trendbranchen. Staatliche Anreizsysteme bildeten hier ein Unterstüt-
zungsinstrument durch Verlustabschreibungen, Refinanzierung für Investoren,
teilweise Übernahme des Ausfallrisikos sowie Leverage-Effekt durch Investi-
tionszuschüsse und Stille Beteiligungen zu günstigen Konditionen für kleine und
mittlere Unternehmen zu kommen

Private Anleger verfolgten neben dem Gewinnerzielungsmotiv auch nichtökono-
mische und ideelle Motive wie Sympathie für Produkte oder Vorhaben, ökolo-
gische Aspekte oder Schaffung von Arbeitsplätzen. Sie seien daher prinzipiell
offen, auch für traditionelle Branchen. Wichtig für sie sei die Möglichkeit zu
Kleinengagements, geringe Transaktionskosten und Handelbarkeit der Anteile.
Ein staatliches Anreizsystem müsse daher Veräußerungsgewinne nach der Speku-
lationsfrist steuerfrei lassen.

Aktuell würden ca. 95% der kapitalsuchenden KMU von Kapitalbeteiligungs-
gesellschaften nicht berücksichtigt. Investitionsbereites, privates Kapital sei aus-
reichend vorhanden und die rechtlichen Rahmenbedingungen sehr gut (siehe
Kleine AG). Dr. Braun regte daher die Schaffung zusätzlicher Anreize für Privat-
aktionäre, wie sie beispielsweise für Großanleger bereits existierten an (z.B.
teilweise Haftungsfreistellung à la tbg). Wichtig sei darüber hinaus bei jungen
Unternehmen die Managementunterstützung, also das Recruiting, die Beratung
und das Business Angel Network.

Eine Risikofreistellung für Kleinanleger hielt Herr Steinmetzer dagegen für zu
riskant. Stattdessen wäre die Risikodiversifizierung für Kleinanleger besser. Die
tbg stelle eine Risikofreistellung für alle Leadinvestoren (auch Private) bereit.

12. Informeller Beteiligungskapitalmarkt und Business Angels

Am meisten Beachtung habe in den letzten Jahren die Entwicklung des „for-
mellen Beteiligungskapitalmarktes“ gefunden. Hiermit wird das Marktsegment
bezeichnet, in dem professionelle Venture-Capital-Gesellschaften in Wachstums-
unternehmen investieren. Privatpersonen, die in Unternehmen investierten, wür-
den Business Angels genannt. Dieses Segment des Beteiligungskapitalmarktes
werde als „informeller Beteiligungskapitalmarkt“ bezeichnet. Charakteristisch für
diesen Markt sei, dass hier Investoren direkt ihr eigenes Vermögen investierten.

12.1. Finanzierungslücke bei Gründern (equity gap)

Es bestehe eine Finanzierungslücke bei Gründern (equity gap). Gerade zu Beginn
bestehe ein kritisches Hindernis, an dem noch zu viele erfolgversprechende Ideen
scheiterten: Wegen des schwer abzuschätzenden Risikos seien Banken in der
Regel nicht bereit, wachstumsorientierten Unternehmen in der Frühphase Kredite
einzuräumen.

Banken seien auf Grund ihrer Tradition kaum geeignet, sich als Seed-Finanziers
zu betätigen. Hausbanken seien keine Investmentbanken, sie könnten die Produkt-
und Marktchancen nicht beurteilen und seien für solche umfassenden Aktivitäten
nicht ausgelegt. Staatliche Fördergelder und Arbeitsplatz-Bezuschussung seien
für junge Firmen in Deutschland ausreichend vorhanden und mittlerweile auch
schneller verfügbar. Sie setzten aber hieb- und stichfeste Businesspläne mit
Marktanalysen voraus. Und: Für die Gründungsfinanzierung benötige man wei-
terhin einen Lead-Investor, der sich im Förderdschungel auskenne, so Elisabeth
Domdey.

Für VC-Gesellschaften seien Unternehmen in der Frühphase oft noch nicht
interessant genug. Sie bevorzugten Investitionen an Unternehmen, die ein bereits
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marktfähiges Produkt entwickelt hätten und vor der Wachstumsphase stünden.
Darüber hinaus investierten sie in Größenordnungen von mehreren Mio. DM.
Hier liege die besondere Bedeutung von Business Angels. Business Angels in-
vestierten über 90 % in die Frühphase mit Beteiligungen zwischen 50 000 und
1 Mio. DM. Sie schlössen damit diesen equity gap und seien eine komplementäre
Finanzierungsquelle für wachstumsstarke junge Unternehmen. In den USA sei
dieser Markt von privaten Kapitalgebern besonders ausgeprägt. Die Ausfall-
quoten im informellen Kapitalmarkt betrügen 50 %, bzw. bis zu 70 und 80%.

12.2. Business Angels

Business Angels seien mehr als Kapitalgeber. Business Angels seien ein Unikat
und nicht vergleichbar mit Senior expert services. Sie verbänden Management
und Führungserfahrung sowie Beteiligung in der Frühphase und seien damit Teil
einer neuen Entrepreneurship-Kultur.

Vordergründig sei das Ziel eines Business Angels dasselbe wie das von anderen
Beteiligungskapitalgebern: Die Hoffnung auf die Wertsteigerung ihrer Beteili-
gung. Die Motivation beschränke sich allerdings nicht nur auf finanzielle Fakto-
ren. Ein Business Angel nehme nicht nur das höchste Risiko in der Frühphase in
Kauf, sondern setze auch auf eine langfristige Strategie. Bemerkenswert sei die
Bedeutung des „Spaßfaktors“, der häufig sogar noch vor der Erzielung von
Kapitalzuwächsen rangiere. Für Business Angels zähle auch die Möglichkeit, die
eigenen Erfahrungen weiterzugeben und aussichtsreiche Gründer zum Erfolg zu
führen, neben hohen Kapitalzuwächsen und Renditen von bis zu über 50 % und
eine Rolle im unternehmerischen Prozess zu spielen.

12.2.1. Bedeutung von Business Angels

Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Business Angel werde am Beispiel USA
deutlich: Dort investierten Privatpersonen ein Vielfaches des Volumens an
Venture Capital. Nach Schätzungen gibt es dort 1 Million Business Angels, die
jährlich 50 Mrd. US $ investieren in die Seed-Phase. Das sind rd. 2/3 des gesamten
Venture-Capital-Marktes der USA (70 Mrd. US $). In den USA seien bereits rund
33 % der Investitionen in Seeds und Start-ups sogenanntes „Business Angel
Money“, während es in Deutschland nur etwa 7 % seien. Aber die Silicon-Valley-
Erfolgsstories hätten gezeigt, dass Start-Up-Firmen, die im Markt erst einmal Fuß
fassen müssten und beschleunigtes Wachstum planten, mehr benötigten als die
klassische Venture-Capital-Finanzierung oder Business Angel-Money. Der dauer-
hafte unternehmerische Erfolg setze auch umfassende und konkrete Beratung
voraus und vor allem die schnelle Einbindung in ein Netzwerk von Kontakten in
diesen schnelllebigen Branchen.

12.2.2. Business Angel-Kultur – bisher kein organisierter Markt

Deutschland steht dagegen noch am Anfang einer lebendigen Business Angel-
Kultur. Nach einer Studie des Fraunhofer Instituts für Systemtechnik und Innova-
tionsforschung (FHG ISI) und dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsfor-
schung (ZEW) gibt es in Deutschland etwa 27 000 Business Angels, die 1,4 Mrd.
DM investiert hätten. Es bestehe ein Potenzial von rund 219 000 Business Angels,
das jährliche potenzielle Investitionsvolumen werde auf rd. 10 Mrd. DM
geschätzt. Das sei fast das Dreifache der Investitionen des institutionellen Betei-
ligungskapitalmarktes in Deutschland von 1998. Ein Problem bestehe darin, dass
es bisher keinen organisierten Business Angel-Markt gibt. Der Markt für privates
Beteiligungskapital funktioniere hauptsächlich über persönliche Kontakte und
Netzwerke. Ursache hierfür sei das wohl bei Business Angels als auch bei Grün-
dern ausgeprägte Bedürfnis nach Anonymität und regionalem Zugang.

12.2.3. Business Angel-Netzwerke

Business Angel-Netzwerke seien Organisationen, in denen Business Angels zu
interessanten Unternehmensgründern, aber auch untereinander Kontakte knüpf-
ten. Business Angel-Netzwerke schafften Organisationsstrukturen und Trans-
parenz im informellen Beteiligungskapitalmarkt. Sie würden bei Akquisition und
Selektion von geeigneten Business Angels und Unternehmensgründern helfen
und verfügten über eine Reihe von Matchinginstrumenten wie Investmentforen,
Messen, News letter, datenbankbasierte Vermittlungssysteme oder virtuelle
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Marktplätze. Dabei zeige sich, dass Investmentforen die größte Effizienz aufwie-
sen. In den USA seien derartige Business Angel-Netzwerke bereits seit 20 Jahren
entstanden und zeigten einen deutlichen Trend zu Syndikaten (Beispiel Paolo
Alto, USA). Dabei würden höhere Investitionsvolumen ermöglicht und Risiken
gestreut. Weitere Aufgaben von Business Angel-Netzwerken seien Beratung, z.B.
bei der Businessplan-Entwicklung und Erfahrungsaustausch.

12.2.3.1. BAND – Business Angel-Netzwerk Deutschland

Mit dem Ziel zur Entwicklung eines Business Angel-Kultur auch in Deutschland
beizutragen, wurde im August 1998 das Business Angel-Netzwerk Deutschland
gegründet. BAND habe zum Ziel, private Gründerunterstützung durch Business
Angels als Teil einer neuen dynamischen Entrepreneurship-Kultur zu fördern.
Dies umfasse: das Bewusstsein zu schaffen für die Notwendigkeit günstiger Rah-
menbedingungen für Gründung und Wachstum von Unternehmen den Aufbau
von regionalen Business Angel-Netzwerken zu initiieren und zu unterstützen als
„Netzwerk der Netzwerke“ einschlägige Aktivitäten in Deutschland zu vernetzen
die Transparenz des „informellen“ VC-Marktes zu erhöhen und Schnittstellen
zum „formellen“ VC-Markt zu schaffen, Kontakte zum European-Business
Angels Network (EBAN) und anderen internationalen Initiativen aufzubauen und
zu vertiefen.

BAND unterstütze beim Aufbau von regionalen Business Angel-Netzwerken und
strebe Kooperationen mit gleichgerichteten Initiativen an. BAND habe sich vor-
genommen, den informellen VC-Markt transparenter und effizienter zu gestalten
und unterstütze mit der bundesweiten BAND-Internetplattform „Business Angel-
Forum“, die ein überregionales Knüpfen von Kontakten ermögliche. Dabei bleibe
die Anonymität erhalten. BAND biete außerdem ein kommentiertes Muster-
vertragswerk für die Ausgestaltung der Kooperation zwischen Business Angels
und Gründern an. Dieses gestalte auf der Basis einer GmbH-Mustersatzung die
Beteiligung des Business Angels im Wege eines Genußrechtes. Ziel dieser
Lösung sei es, die Interessen des Unternehmers und des Business Angels auf
möglichst einfache Weise zu vereinen. Genussrechte ließen sich flexibel gestal-
ten, so dass gesellschaftsrechtliche Autonomie der Gründer und Erfolgsbeteili-
gung der Business Angels insbesondere an der Wertsteigerung des Unternehmens
berücksichtigt werden könnten. Die Sponsoren von BAND seien bisher sehr stark
von der Öffentlichen Hand dominiert.

12.2.3.2. Rahmenbedingungen zu Gunsten von Business Angels gestalten

Eine Politik, die Wachstum und Beschäftigung fördern wolle, müsse steuerliche
Rahmenbedingungen zugunsten von Business Angels in Deutschland schaffen.
Aktive unternehmerische Investitionen in junge Unternehmen würden durch die
geltende Besteuerung im Vergleich zu Anlagen in Immobilien und Aktien deut-
lich benachteiligt, so Peter Jungen. Halte ein Business Angel an einem Unterneh-
men eine sog. wesentliche Beteiligung, so müsse er Veräußerungsgewinne – die
bei einem Engagement in einem wachstumstarken Unternehmen den Großteil der
Erträge darstellen – voll versteuern. Hingegen würden Veräußerungsgewinne aus
nicht-wesentlichen Beteiligungen außerhalb der Spekulationsfrist nicht besteuert.
Die Wesentlichkeitsgrenze sei vor kurzem von 25 auf 10 % gesenkt worden. Die
Bundesregierung plane, dies im Rahmen der Unternehmenssteuerrreform weiter
auf 1% zu senken. Damit werde die unwesentliche Beteiligung für Gründer und
Business Angels in Zukunft praktisch keine Bedeutung mehr haben.

Beteilige sich ein Privatinvestor hingegen nicht direkt an einem Unternehmen,
sondern indirekt z. B. über einen Venture-Capital-Fonds, so werde er in aller
Regel unter 1 % in diesem Fonds bleiben und deshalb auch in Zukunft seine
Veräußerungsgewinne nicht versteuern müssen. Auch auf Ebene des Fonds
blieben diese Gewinne rechtmäßig steuerfrei. Wenn in Zukunft das direkte unter-
nehmerische Investment eines Business Angels voll besteuert werde, während das
indirekte Investment des gleichen Privatinvestors in dem gleichen Unternehmen
keiner Besteuerung unterliege, würde der Business Angel-Markt gegenüber dem
formellen Venture-Capital-Markt diskriminiert und dessen Wachstumschancen
durch die Schlechterbehandlung beschnitten.

Es wurde außerdem problematisiert, dass durch das KWG nur ein eingeschränktes
Agieren am Markt möglich sei. Dies gehe einher mit aufwendigen Verwaltungs-
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vorschriften. So seien Kontakte und Einzelvermittlung von Business Angels ein-
zeln genehmigungspflichtig.

Eine weitere Unsicherheit ergäbe sich aus der Gewerbesteuerpflicht. Diese ent-
stehe, wenn Einkünfte nicht im Rahmen der privaten Vermögensverwaltung
erzielt würden, sondern eine gewerbliche Tätigkeit vorliege. Die Übertragung der
Rechtssprechung auf Business Angel würde bedeuten, dass gerade aktive
Business Angels, die mehrere Unternehmen betreuten, zusätzlich steuerlich
belastet würden. Im Rahmen der steuerlichen Reformgesetzgebung müsse deshalb
jegliche Diskriminierung von privat gehaltenen Unternehmensbeteiligungen
vermieden werden, wenn das ungeheure Potenzial des privaten Beteiligungs-
kapitalmarktes ausgeschöpft werden solle.

12.2.4. Regionale Business Angel-Netzwerke und -Modelle

12.2.4.1. Konzept und Angebote der Business Angels Agentur Ruhr – Typologie
von Business Angels und Beteiligungsvermittlung

BAAR e.V. wurde im Dezember 1999 gegründet, um den Markt des privaten Be-
teiligungskapitals und die Business Angels Kultur im Ruhrgebiet zu fördern. Das
Projekt etabliert das erste ruhrgebietsweite Netzwerk zum Thema privates Beteili-
gungskapital und organisiert den Matchingprozess zwischen Business Angels und
Unternehmern mit Ideen.

Nach Angaben von Dr. Kirchhof, Geschäftsführender Vorstand, setzt das Busin-
ess Angels Segment vor allem in der Seed- und Start-up-Phase – dem sogenann-
ten equity gap – an und vermittelt Beteiligungen in Höhe von 50 000 Euro bis
1 Mio. Euro sowie Managementkapazitäten.

Rahmenbedingungen des BAAR Pilotprojekts bildet der Verein pro Ruhrgebiet
mit Kenntnis des regionalen Wirtschaftsraumes und Kontakten zu Unternehmens-
persönlichkeiten und der Gründer Support Ruhr, der innovative und arbeitsplatz-
versprechende Gründungen unterstützt und mit Senior Expert Services und Con-
sultants zusammenarbeitet. Betreut werden derzeit etwa 170 Gründungen, an die
auch Referenzaufträge vermittelt werden. Das Projekt ist vergleichbar mit dem
Stuttgarter Projekt Exzet. Verbunden ist damit außerdem ein Netzwerk von
Spezialisten.

BAAR screent Unternehmer mit Ideen bis zur Präsentationsreife und coacht im
Beteiligungsfall. Darüber hinaus werden Möglichkeiten zu informeller Kommuni-
kation, Fort- und Weiterbildung rund um das Thema privates Beteiligungskapital
geboten und Workshops und Fachtagungen veranstaltet. Das Netzwerk ist offen
für institutionelle Mitglieder, Beteiligungsgesellschaften und VC-Gesellschaften,
Kreditinstitute, Intermediäre und fördernde Mitglieder, die gestaffelte Mitglieds-
beiträge bezahlen zwischen 600 und 1000 Euro pro Jahr. Die Intermediäre
integrieren auch Rechtsanwälte und Unternehmensberater.

Die Business Angel sind zwischen 29 und 67 Jahre alt, mit unternehmerischer Er-
fahrung, zum Teil aktive Unternehmer, zum Teil 50 +, die eine neue berufliche
Herausforderung suchen, oder 60 +, d. h. Ruheständler.

Jedes wachstumsstarke Unternehmen könne sich für die Präsentation bewerben
und müsse einen Businessplan zur Prüfung vorlegen. Anschließend erfolge eine
Präsentation im BAAR-Forum von 10 bis 15 Minuten. Neben der Begleitung im
Beteiligungsfall erfolgt eine Dokumentation und Evaluierung. Die Förderung des
Erfahrungsaustauschs der Business Angels erfolge im BAAR-Tausch. Die
BAAR-Akademie biete Fortbildungsveranstaltungen. Öffentlichkeitsarbeit dient
vor allem dazu, eine Kultur der Business Angels aufzubauen. Dies wird durch die
GO-Initiative unterstützt. Zielsetzung ist, das Netzwerk so unbürokratisch wie
möglich zu gestalten und informelle Kommunikation in möglichst vielen Formen
der Zusammenarbeit zu etablieren.

Bisher haben sich beim Pilotprojekt BAAR 36 Unternehmen präsentiert, davon
61 % aus dem Ruhrgebiet und 36% aus Nordrhein-Westfalen. Schwerpunkte bei
den Branchen bilden IT-Hightech 17 %, Medizintechnik 14 %, Innovative Soft-
ware 9%, Produktion 9 %, Dienstleistung 9 %, neue Medien 9 %, e-commerce
9%. Die Business Angels Agentur BAAR hat in den ersten 15 Monaten 500 An-
fragen bearbeitet, 200 Unternehmen gescreent, 60 präsentiert, 50 davon befinden
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sich in Bearbeitung, 3 Beteiligungen wurden getätigt, 4 stehen vor dem Ab-
schluss.

12.2.4.2. Modell, Struktur und Angebote der IT-Adventure AG

IT-Adventure ist ein Modell, das aus der privaten IT-Szene entstanden ist und
ausschließlich die Seed- und Start-up-Phase im IT-Bereich, also Computer, Hard-
ware, Software, Telekommunikation, Internet oder Multimediagründungen unter-
stützt und auf andere Wachstumsmärkte übertragbar ist.

IT-Adventure bietet – nach Auskunft von Frau Domdey – Chancen-Kapital, d. h.
bürgschaftsfreies Eigenkapital ohne Sicherheiten. Das Konzept von IT-Adventure
wolle größere Chancen für Seeds und Start-Ups schaffen und alle vorhandenen
Finanzierungsformen für das Netzwerk nutzen sowie Know-how-Transfer reali-
sieren. Das Netzwerk setze sich aus aktiven Unternehmern und Unternehmerin-
nen aus der IT-Branche zusammen, die als Paten oder Business Angels fungieren,
ihre Erfahrungen weitergeben und so die klassischen Fehler der Neugründung
drastisch reduzieren. Türöffnerfunktion und Kontakte vermittelten Wettbewerbs-
vorteile und gezieltere Marktpositionierung für die jungen Firmen. Beiräte aus
verschiedenen Bereichen der IT-Branche und der Hochschulen stünden zur Ver-
fügung und unterstützten bei der Beurteilung der ausgewählten Unternehmen.
Hinzu komme ein Beraternetz aus Steuerberatern, Anwälten, Marketingfachleuten
und Patentanwälten. IT-Adventure unterstützt so von der Gründung und der
Erstellung des Businessplans bis hin zum Börsengang.

Zur Finanzierung eines jungen Unternehmens stünden verschiedene Wege offen:
Zum ersten investiere die IT-Adventure AG Eigenmittel. Ergänzend hierzu könne
IT-Adventure als Lead-Investor auch den Weg zu öffentlichen Fördergeldern öff-
nen. Mit ihrem neuartigen Co-Investoren-Konzept ermögliche IT-Adventure auch
risikobewussten Privatanlegern, sich bereits während der Seed- und Start-up-
Phase direkt an High tech-Unternehmen zu beteiligen.

Die Beteiligungen der IT-Adventure AG an den Firmen liege bei max. 25%. So
blieben die Newcomer „Herr im eigenen Haus“.

Bei IT-Adventure gehe es nicht nur um Finanzierungen, sondern auch um gene-
relle Unterstützung. Als regelmäßige Kontaktschnittstelle zwischen IT-Adventure
dienten Stammtische, auf denen sich Start-ups, Beiräte und Business Angels
treffen und austauschen könnten. Mit dem Start-up-Corner, einer regelmäßigen
Einrichtung der IT-Adventure AG auf der Messe „Systems“, werde jungen Unter-
nehmen eine Plattform zur Präsentation geboten. Dabei würden große Unterneh-
men Verbände und Münchner Messe unterstützen. Als zentraler Event fungiere
der IT-Treff seit fünf Jahren einmal jährlich. Stammtische mit 60 bis 80 Personen
als Treffpunkt und Erfahrungsaustausch würden alle sechs Wochen durchgeführt.
Ab Sommer werde es Kontaktbüros und Stammtische in Frankfurt, Nordrhein-
Westfalen und Berlin geben.

12.3. Vor- und Nachteile der verschiedenen Organisationsformen

Wichtig sei eine Plattform zur Vermittlung. Vorteil einer Vereinslösung sei der
Aufbau eines formellen Netzwerks. Die Finanzierung erfolge aus Beiträgen der
Mitglieder und Sponsoring. Das Netzwerk arbeite außerdem als bester Filter zur
Selektion von Business Devils. Zusätzlich dienten Ehrenerklärungen als Sicher-
heitssystem sowie Auskünfte bei der Creditreform und persönliche Gespräche im
Vorfeld. Die Ausfälle lägen bei 1 – 2%.

Business Angels in BW

Business Angels sind in Baden-Württemberg bisher schwer zu finden. Die
Business Angels-Szene sei völlig unübersichtlich und habe bisher keine Struktur.
Es gäbe fortgeschrittene Überlegungen, z.B. bei der Börse Stuttgart, die derzeit
zwischen möglichen Mitwirkenden diskutiert würden. Angestrebt werde ein lan-
desweiter Zugang von Gründern und potenziellen Business Angels, dezentrale
und zentrale Vergleiche der Wunschprofile und langfristig eine Selbstfinan-
zierung der Einrichtung.

Dr. Braun regte daher an, ein Business Angel Netzwerk Baden-Württemberg mit
Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zu gründen. Eine
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Geschäfts- bzw. Clearing-Stelle könne bei der Börse Stuttgart eingerichtet wer-
den. Das Business Angel Netzwerk könne als Verein organisiert werden. Hinzu-
kommen müsse eine Screening-Gruppe und ein Stammtisch. Als mögliche Part-
nerorganisationen nannte Dr. Braun: IBH, ifex, PUSH, SBS, Stadt Stuttgart, TTI.
Stehende Netzwerke wie Pegasus könnten einbezogen werden. Nach Ansicht von
Herrn Dr. Rosellen bestünden häufig Netzwerke, die als solche funktionierten,
aber nicht als Business Angel Netzwerke organisiert seien. (Beispiel Würth etc.)

13. Kleingründungen und Kleinkredite

13.1. Einfache Dienstleistungen: Bedeutung für Nahversorgung und Kredit-
vermittlungsprobleme

Probleme bei der Kreditvermittlung im Bereich einfacher Dienstleistungen (low
tech) verdeutlichte Ingrid Hempel. Sie stellte das Konzept der Okle-Lebensmittel-
zentrale als Vollsortiments-, Logistik- und Frischezentrum vor.

Zielsetzung der Okle-Unternehmensgruppe ist die Erhaltung und Neugründung
von Nahversorgungsläden in Baden-Württemberg. Zur Kernkompetenz gehört die
Förderung und Unterstützung eines Nachbarschaftsladen-Konzepts. Dazu erstellt
die Okle-Gruppe ein Konzept für die Neugründung bzw. Übernahme eines
Lebensmittel-Nachbarschaftsgeschäfts für Existenzgründer einschließlich einer
Standortanalyse und Drei-Jahresplan. Die Okle-Gruppe bietet außerdem ein um-
fassendes Dienstleistungskonzept mit Logistikzentrale und Service im Bereich
Verkaufsförderung, Aktionsunterstützung durch Werbemittel, Sortimentsberatung
und -optimierung, Vollsortiment sowie Beratung und Schulung bei der Objekt-
und Einrichtungsplanung, betriebswirtschaftliche Beratung, Standort-, Umsatz-
und Kostenanalyse, Okle-Akademie und Personalschulung. Die Vertriebsstruktur
bietet eine Zusammenarbeit mit ca. 500 Lieferanten, 10000 Artikel am Zentral-
lager und 16000 Artikel im Sortiment für ca. 2 000 Kunden.

Trotz des erfolgsversprechenden Konzepts mit Standortanalyse hätten Existenz-
gründer und Übernehmer Probleme, eine Finanzierung bei den Hausbanken zu er-
halten, da die Sicherheitenfrage häufig nicht positiv gelöst werden könne. Damit
sei das Nahversorgungskonzept „ländlicher Raum“ gefährdet.

Ingrid Hempel plädierte daher dafür, die Bank solle Risiko-Finanzierung ge-
währen können. Die mittelständische Beteiligungsgesellschaft solle die Möglich-
keit erhalten, für Branchen im einfachen Dienstleistungsbereich „Risiko-Geld“
bereitzustellen. Die Bürgschaftsbank solle künftig leichter als im Augenblick die
Sicherheiten übernehmen (idealerweise 100 %, um die Hausbank zu entlasten).
Einer Koordinationsstelle müsste ein Bürgschaftsrahmen treuhänderisch gewährt
werden, um Risiko-Finanzierungen zu übernehmen. Hempel empfahl weiter, die
Unterstützung über Strukturprogramme für den ländlichen Raum und baurecht-
liche Erleichterung bei der Umnutzung von Alträumen.

13.2. Mikrokreditprogramme und alternative Finanzierungskonzepte

Zielgruppe Klein- und Kleinstgründungen

Beim Gründungsgeschehen wird meist von einer Vollexistenz mit möglicher-
weise zusätzlichen arbeitsmarktpolitischen Effekten ausgegangen. Kleingrün-
dungen mit einem eher niedrigen Kapitalbedarf scheinen dabei einen geringen
Stellenwert einzunehmen.

Betrachte man allerdings die Einkommensentwicklung von Selbstständigen, so
Barbara Ellerbrock, Projektberaterin der Johann Daniel Lawaetz-Stiftung, Ham-
burg, und Mitglied deutsches Gründerinnenforum, so werde deutlich, dass bei
einer erheblichen Einkommensstreuung offensichtlich eine Reihe von Gründungs-
vorhaben deutlich niedrigere Einkommen erziele als der Durchschnitt aus
unselbstständiger Arbeit. Etwas weniger als die Hälfte der Selbstständigen in den
westlichen Bundesländern erziele demnach ein Einkommen von netto über 3500
DM, mehr als 20 % lägen nach eigenen Angaben darunter.

Klein- und Kleinstgründungen umfassten auch Selfemployment und Wiederein-
gliederung arbeitsloser Sozialhilfeempfänger; ein Problem sei dabei die enge
Auslegung des Bundessozialhilfegesetzes. Der Kapitalbedarf betrage meist
zwischen 5 und 20000 DM.
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13.3. Kredit einzig erreichbare Finanzierungsquelle für Kleingründer

In einer schriftlichen Stellungnahme unterstrich Jan Evers vom Institut für
Finanzdienstleistungen e. V. Hamburg, dass für Klein- und Kleinstunternehmen
Kredit in der Praxis die einzige erreichbare Finanzierungsquelle sei. Der Ruf nach
mehr Eigenkapital, wie er in der öffentlichen Diskussion meist laut werde, sei hier
wirkungslos, denn Eigenkapitalgeber und Beteiligungsfirmen seien nur an Firmen
mit hohem Wachstumspotenzial interessiert, die jedoch nur etwa 4 Prozent des
Gründungsgeschehens ausmachten. Damit bleibe für den Durchschnittsgründer –
ebenso wie für bereits bestehende Kleinstunternehmen – die Bank der einzige
Ansprechpartner, zumal auf Grund des Kreditmonopols in Deutschland allen
anderen Institutionen die Kreditvergabe verboten sei.

13.4. Kleingründungen – kein Zugang zu organisierten Kapitalmärkten und Be-
ratungsdefizite

Der Zugang zu Krediten von Banken sei schwierig – zumindest für Existenzgrün-
der. Eine empirische Untersuchung des IFF im Sommer 1998 führte nur in jedem
fünften Versuch zu einem Kreditangebot, obwohl die eingereichten Konzepte und
Testpersonen nachgewiesen qualifiziert waren. Doch nicht nur der Zugang zum
Kredit als solcher, sondern auch der Zugang zu einer akzeptablen Beratung und
einem passenden Finanzierungskonzept, sei für eine erfolgreiche Gründung
entscheidend. Hier zeigten sich in der IFF-Studie erhebliche weitere Schwierig-
keiten: Mehr als 1/3 erhielt überhaupt keine Beratung, und wo beraten wurde, war
nur jedes zweite Finanzierungsangebot qualitativ akzeptabel.

Die Ursache läge in den besonderen Merkmalen kleiner Unternehmen und Unter-
nehmensgründungen, die diese wenig attraktiv für Banken machten: Die Kredit-
volumina seien klein, aber der Arbeitsaufwand für Kreditwürdigkeitsprüfung,
Beratung und Betreuung ähnlich hoch wie bei größeren Krediten. Meist bestün-
den nur geringe und schwer verwertbare Sicherheiten. Die Risikoselektion der
Bank sei tendenziell avers auf Grund der passiven Akquisition. Hohe Kredit- und
Zeitausfälle resultierten durch Insolvenzen. Hochwertige Geschäftskunden-
betreuer seien rar und teuer. Auch die öffentlichen Fördermittel kämen kaum bei
kleinen Gründungsvorhaben an, da sie überwiegend über das „Nadelöhr Haus-
bank“ vergeben werden müssten und deren Barrieren damit teilten.

13.4.1. Vier-Länder-Studie im Auftrag der EU

In einer Vier-Länder-Studie im Auftrag der EU stellte das Internationale Institut
für Finanzdienstleistungen (IFF) fest, dass auch in Deutschland, wo Sparkassen
und Genossenschaftsbanken bislang die feststellbare Kreditlücke bei Kleinunter-
nehmen teilweise schließen konnten, Kreditzugangsprobleme bei drei wichtigen
Marktsegmenten bestünden:

Nebenberufliche Gründungen, besonders kleine Gründungen und solche ohne
formale Qualitäten (ausführliches Gründungskonzept etc.), Kleinstunternehmen
ohne oder mit nur geringem Wachstum.

Diese Kundengruppen würden zur Zeit durch mangelhaften Zugang zu Kredit und
Beratungsqualität an Existenz und Wachstum gehindert. Da es sich hier insbeson-
dere um Unternehmungen im zukunftsträchtigen Bereich der personen- und unter-
nehmensbezogenen Dienstleistungen handle, könnten strukturelle Verbesse-
rungen hier eine beträchtliche Entlastung des Arbeitsmarktes bewirken.

Neben der Gründung kristallisiere sich als wesentlich größeres Marktsegment als
Problemfall für den Kreditzugang heraus: bestehende Kleinstunternehmen. Diese
bestünden häufig nur aus der Person des Unternehmers, der keine großen Wachs-
tumssprünge mache, aber in einer Marktnische seinen Lebensunterhalt verdiene
und damit zumindest einen Arbeitsplatz schaffe, nämlich seinen eigenen. Diese
Kleinstunternehmen seien für die bestehenden, auf größere mittelständische
Kunden ausgerichteten Betreuungssysteme von Banken nicht geeignet. So könn-
ten sie nicht die geforderten Finanzdaten zum Risikomanagement liefern, hätten
zu geringe Umsätze für eine Kostendeckung und brauchten eine an ihre Umsätze
angepasste Finanzierung – die also häufig nachjustiert werden müsste.

Die Grenze für die Inanspruchnahme öffentlicher Finanzierungsinstrumente über-
steige mit 15 % Eigenkapital häufig die Möglichkeiten der Kleinstgründer. Eine
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Selbstfinanzierung (u. a. aus einbehaltenen Gewinnen) für Folgeinvestitionen
greife für diese Gründungsvorhaben in der Regel nicht, da zumeist eine Gewinn-
bildung in der Gründungsphase unrealistisch sei und durch die Notwendigkeit von
Privatentnahmen des Gründers zur Sicherung des Lebensunterhaltes zusätzliche
Einschränkungen erfahre.

Häufig mangele es am kompetenten Konzept. Auch der Betriebsmittelbedarf
werde unterschätzt. Eine Barriere bilde meist die Hausbank, da die Rentabilität
als zu gering eingeschätzt werde und die Margen im Vergleich zu den Kosten oft
zu gering seien. Barrieren bestünden auch bei öffentlichen Fördermitteln,
Beratung und Bürgschaften. Die durchschnittliche Bürgschaftssumme liege bei
200 000 Euro. Die Eigenkapitalknappheit bedinge einerseits eine erhöhte Notwen-
digkeit für Fremdfinanzierungen, gleichzeitig aber erschwere sie den Zugang zu
eben diesen Finanzierungsinstrumenten, so dass sich hier ein Widerspruch ergäbe,
der sich in der Praxis oftmals schwer auflösen lasse.

Deutlich werde dies anhand der Tatsachen, dass Kleinstkredite in der Kredit-
vergabe-Statistik der DtA nur eine geringe Rolle spielten, das Beratungsinteresse
von Banken in deutlichem Zusammenhang mit der Höhe des Kreditbedarfes stehe
und die durchschnittliche Bürgschaftssumme in Deutschland mit 200 000 Euro
sicher nicht mehr die Bedürfnisse von Kleinunternehmen treffe.

13.5. Strategien für das Firmenkleinstkreditgeschäft

Um die derzeitige Situation im Firmenkleinstkreditgeschäft zu überwinden, ließen
sich drei Strategien denken:

Es würden staatliche Anreizmechanismen dafür entwickelt, die beiden besonders
problematischen Marktsegmente (Gründung und Kleinstunternehmen) zu bearbei-
ten. Das DtA-Startgeld sei hier der erste und recht vielversprechende Ansatz, der
aber bisher nur auf Gründungen anwendbar sei.

Die Banken entwickelten angepasstere Strukturen für die betreffenden Markt-
segmente, um sie profitabel abzudecken. So sei es in den 70-er Jahren gelungen,
die kleinteiligen und bis dahin als risikoreich und aufwendig geltenden Kon-
sumentenkredite durch neue Kreditvergabeprozesse zu einem profitablen
Geschäftsfeld zu machen.

Die Aufgabe werde externen Spezialinstituten anvertraut, die durch angepasste
Strukturen, Prozesse und Produkte sowie hohe Stückzahlen das Kostenproblem in
den Griff bekämen und dabei sogar besser an die Kundenbedürfnisse angepasst
arbeiten könnten. Für solche Intermediäre ließen sich Ausnahmeregelungen vom
deutschen Kreditmonopol der Banken denken (wie bereits für den Warenkauf auf
Kredit), oder sie könnten als Tochtergesellschaft in der Rechtsform einer Bank
ausgegliedert werden.

In der internationalen Entwicklung setzten sich insbesondere die beiden letzten
Strategien durch: Banken restrukturierten ihre Kreditprozesse gezielt für das
Marktsegment Kleinunternehmen und entwickelten neue Produkte, neue Kredit-
würdigkeitsprüfungen und ein neues Verständnis für den Dienstleistungsumfang.
Gleichzeitig kooperierten sie häufig mit Intermediären (Kleinkreditorganisatio-
nen), die an spezielle Marktsegmente angepasst seien und dort große Kreditpakete
kleinteilig vergeben.

In Deutschland sei von beiden Entwicklungen bisher wenig zu spüren. Die
Geschäftsbanken verstünden unter Klein- und Mittelunternehmen immer noch
größere Mittelständler, die Sparkassen engagierten sich zwar, wollten das
Problem jedoch mit den traditionellen Prozessen, Produkten und Finanzierungen
bewältigen, und das Kreditmonopol verhindere, dass Spezialanbieter und Inter-
mediäre an den Markt kämen.

13.6. Internationale Erfahrungen und Charakteristika von Kleinstkreditprogram-
men

Die ersten und größten Erfahrungen mit Kleinstkreditprogrammen wurden in der
Vergangenheit in den Entwicklungsländern gemacht. Trotz begrenzter Vergleich-
barkeit finden sich einige Elemente der dort erprobten Micro Lending Ansätze
zwischenzeitlich auch in Programmen westlicher Industrienationen (USA, Groß-
britannien, Frankreich). International unterscheiden sich Zielgruppe, Zielsetzung
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und Durchführung von Micro Lending Programmen ganz erheblich. Gemeinsam
seien ihnen die Schaffung von Anreizen zu Selbsthilfemaßnahmen und die Initiie-
rung von Gruppenprozessen (gemeinsames Sparen und Kreditvergabe sowie die
Bildung von Kreditgarantiegemeinschaften, kundeneigenen Kreditgarantiefonds
und Versicherungen). Damit sei für Klein- und Kleinstunternehmen sowie self-
employments ein Zugang zu alternativen Finanzierungsformen geschaffen
worden und eine zielgruppengerechte Kreditpolitik ermöglicht worden. Effizient
würden diese Programme durch das Zusammenwirken der einzelnen Teilnehmer
in einer Gruppe und Einbindung bestimmter Instrumente wie peer selection (in-
tensiver Auswahlprozess bei der Gruppenbildung) und peer monitoring (die
Gruppe übernimmt eine gegenseitige Überwachungsfunktion für den Geldgeber).
Zusätzlich würde von einigen Programmen der Sparansatz offensiv vertreten, der
Bankmitglieder verpflichte, einen festen Betrag pro Zeiteinheit zu sparen und die-
sen in einen Gruppenfonds einzuzahlen. Micro Lending unterscheide sich von
klassischen Kreditvergabetechniken in der Aufhebung der deutlichen Trennung
von Kreditgeber und Kreditnehmer. Es basiere auf eigenverantwortlichem und
selbstbestimmten Handeln von Menschen unter dem Motto „Hilfe zur Selbst-
hilfe“. Nachfrager von Kleinkrediten seien – insbesondere in den Entwicklungs-
ländern – primär einfache Bauern, Handwerker, Straßenhändler.

Bangladesh gelte ohne Zweifel als Ursprungsland des Micro Lending und diene
vielen Programmen als Prototyp. Mit der Gründung der Grameen Bank im Jahr
1983 sei ein Prozess initiiert worden, der mit einem Pilotprojekt beginnend ins-
gesamt bis 1994 1,7 Mio. arme Menschen mit Finanzierungsangeboten versorgt
habe. Der Anteil der Frauen lag bei 94 %. Die durchschnittliche Kredithöhe lag
bei 80 $, die ohne dingliche Sicherheiten oder persönliche Bürgen ausbezahlt
wurden. Internationale Beachtung fand auch der 1991 in den USA gegründete
Working Capital. Im europäischen Ausland wurden vor allem die Initiativen
ADIE, Frankreich und Prince’s Youth Business Trust, Großbritannien, bekannt,
die beide stark von ehrenamtlichem Engagement aus dem Wirtschaftsleben pro-
fitieren. Mit Ausnahme der Grameen Bank wird keines dieser Programme von
einer Bank betrieben. Banken sind im günstigsten Falle Kooperationspartner,
schrecken bisher aber auf Grund der mit der Kreditwürdigkeitsprüfung verbunde-
nen unverhältnismäßig hohen Kosten davor zurück, eigene Micro Lending Pro-
gramme zu konstituieren. Es gelang jedoch mit diesen Programmen Vorhaben zu
unterstützen, in denen bankübliche Kriterien keine oder nur wenig Beachtung
fanden. Damit gelang die Finanzierung auch für Menschen mit negativen Bank-
auskünften, ohne Sicherheiten und ohne eigenes Girokonto. Sicherheiten erhalten
die Kreditgeber zumeist nur in Form von sozialem Druck. Entweder haften ganze
Gruppen für die Darlehensrückzahlung oder aber die Kreditvergabe erfolgt an
Mitglieder aus der eigenen, überschaubaren sozialen Gruppe. Zudem könne auf
Sicherheiten verzichtet werden, da vielerorts sog. Notstandsfonds initiiert
würden: Gruppenmitglieder entschieden, ob es sich bei dem Not leidenden Fall
um Zahlungsfähigkeit oder -unwilligkeit handle. Diese Form der informellen
Kredite sei auf Grund ihrer Struktur eher ungeeignet, um langfristige Investi-
tionen zu finanzieren, bedingt geeignet zur Deckung von Liquiditätsengpässen,
am ehesten in einer Versicherungsfunktion – so lange keine ausreichende staat-
liche Sozialversicherung bestehe.

Grundlage für eine Kreditentscheidung sei meist ein mit Unterstützung der
Gruppe und des Kreditgebers erarbeiteter Geschäftsplan, der ggf. mit Unter-
stützung einer beteiligten Non-Profit-Organisation erstellt werde. Weitere
Kriterien für die Kreditvergabe seien u. U. das erfolgreiche Absolvieren einer
Ansparphase und Akzeptanz eines sog. „Stepping“, d. h. Mittelvergabe in
Einzelschritten.

Die o. g. Programme hätten unterschiedliche Erfolge: So lagen die Rückzahl-
quoten bei Grameen und Working Capital bei rd. 95 – 98%, bei den europäischen
Programmen hingegen fielen sie deutlich geringer aus. Zwar geben viele Klein-
und Kleinstunternehmen ihre Tätigkeiten innerhalb der ersten drei Jahre wieder
auf, überwiegend aber, weil sie eine sozialversicherungspflichtige Erwerbstätig-
keit aufgenommen hätten. Finanziert würden die sog. revolvierenden Programme
über unterschiedliche Mittel: Spenden, Nutzung öffentlicher Finanzierungen,
staatliche Subventionen. Für den Staat und seine Sozialsysteme seien solche
Subventionen jedoch verbunden mit Einsparungen bspw. im Bereich der Arbeits-
losen- und Sozialhilfe.
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13.7. Handlungskonzepte für ein Microlending Modell

Auf Basis einer internationalen Analyse der Erfolgsfaktoren renommierter Micro
Lender mit Aktivitäten in Industrieländern lasse sich herausarbeiten: Kleinst-
kredite würden in hohen Stückzahlen mit einem auf die Zielgruppe angepassten
Risikomanagement und Betreuungssystem vergeben, wobei kundenfreundlicher
und kosteneffizienter als im traditionellen Firmenkreditgeschäft gearbeitet werden
könne.

International ließen sich zwei Kategorien von Micro Lendern unterscheiden:
solche, die sich eher auf die Ärmsten der Armen oder die Ausgeschlossensten der
„Unbankables“ konzentrieren, und solche, die die besten der nicht versorgten
Kunden akquirieren. Fast deckungsgleich mit dieser Differenzierung sei die
Unterscheidung in solche, die Kredite an Gründer mit Konzepten und ohne Praxis
geben, und solche, die nur an bestehende Kleinstunternehmen verliehen – seien
diese auch noch sehr jung, klein oder marginal. Während in der zweiten Gruppe
einige Micro Lender bereits selbsttragend (also ohne öffentliche Zuwendungen)
arbeiteten, sei dies in der ersten Gruppe bisher nicht der Fall und wohl auch kaum
möglich.

In der Diskussion habe sich noch keine klare Terminologie und Abgrenzung für
diese beiden Gruppen entwickelt. Das IFF sehe in der Kreditvergabe der ersten
Gruppe von Micro Lendern primär eine auf soziale Effekte ausgerichtete Funk-
tion und spreche daher von „Berufsaufbaukrediten“. Diese Kredite seien mit dem
Bankgeschäft kaum vergleichbar und könnten eher als effektive Weiterbildung
und als Chance zur Überwindung von Marktausschlüssen und zur Arbeitsmarkt-
reintegration angesehen werden (Beispiele: Princess-Business-Trust, ADIE und
Working Capital).

Organisationen in der zweiten Kategorie könnten dagegen als bankähnliche
Spezialanbieter gesehen werden. Dies seien die eigentlichen Existenzgründungs-
und Etablierungskredite. Hier kristallisierten sich zwei Modelle als wegweisend
heraus:

13.7.1. Das polnische Modell Fundusz Mikro

Das polnische Modell Fundusz Mikro, 1994 gegründet, mit 33 Filialen. 1998
wurden über 8000 Neukredite vergeben. Die Rückzahlungsquote betrug 97 %.
Erfolgsfaktoren sind hier ein hoher Standardisierungsgrad, ein an die Bedürfnisse
und Voraussetzungen von Kleinstunternehmen angepasster Vergabeprozess mit
einem Stufenkreditprodukt (kleine Beträge, geringe Laufzeit, Zugang zu neuem,
bis zu 30 % größerem Kredit als Anreiz) und betraglich limitierte, gegenseitige
Bürgschaften der Unternehmer bzw. externer Bürgen.

13.7.2. Das englische Modell ART

Das englische Modell ART konzentriere sich auf die Revitalisierung eines Stadt-
teils in Birmingham und auf „gepackte“ Kredite: Durch die Übernahme der
Betreuung und der Sicherung der Finanzierungsqualität sowie durch eigene
Grundfinanzierungen würden Kleinunternehmen interessant für konventionelle
Banken gemacht, die daraufhin zusätzliche Kredite vergäben.

13.8. Kleinkreditprogramme in Deutschland

Seit Mai 1999 habe die DtA ein neues Kleingründungsprogramm „Startgeld“
aufgelegt. Bisher seien insgesamt 5 450 Anträge mit einem Volumen von 173
Mio. Euro gestellt worden, von denen knapp 80 % ganz oder teilweise bewilligt
worden seien. Interessant sei, dass knapp 50 % der Startgeldanträge unter 30 000
Euro lagen. Zudem sei die Beteiligung von Frauen mit 37,2 % deutlich höher als
in anderen Programmen. Interessant sei außerdem, dass fast alle Anträge mit
Eigenkapital gestellt würden, obwohl dies nicht gefordert sei.

Von großer Bedeutung für Gründer aus der Arbeitslosigkeit sei außerdem das
Überbrückungsgeld nach § 57 SGB III. Bundesweit steige der Anteil der
Überbrückungsgeldempfänger seit einigen Jahren kontinuierlich an. Über dieses
Programm würden nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit im Jahr 1999
98 000 Anträge mit einer durchschnittlichen Fördersumme von 15300 DM
bewilligt.
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Zusätzlich zu diesen öffentlichen Programmen seien in den letzten Jahren in
Deutschland unterschiedliche Initiativen entstanden, zu denen neben dem Bran-
denburger Programm Enterprise u. a. der Göttinger GÖBI-Fonds und der Start-
hilfefonds Bremen zähle. Daneben bestünden in Berlin (Goldrausch) und dem
Existenzgründerinnenprogramm Schleswig-Holstein noch zwei reine Frauen-
programme. Die Projekte refinanzieren die von ihnen vergebenen Mittel zu einem
großen Teil über öffentliche Zuwendungen und nur in wenigen Fällen (Beispiel
GÖBI-Fonds) über Bankkredite. Nur zwei dieser Programme bieten Zuschüsse
(Überbrückungsgeld und Enterprise), die anderen Modelle arbeiten mit Krediten
in der Größenordnung von durchschnittlich 8 – 50 000 DM, allein das Gründerin-
nenprogramm Schleswig-Holstein biete Kredite bis zu einer Höhe von 250000
DM. Mit Ausnahme des Starthilfefonds Bremen verlangten die Geldgeber keine
Sicherheiten. Allen gemeinsam sei die Durchführung von Beratung, zusätzlich
fänden sich bei den meisten Modellen noch Qualifizierungs- und Coaching-
Angebote.

In BW bietet die L-Bank mit dem Starthilfe-Programm Darlehen bis 150 000 DM
Kreditvolumen mit 50 – 80% Haftungsfreistellung zur Verbesserung der Förde-
rung von Existenzgründern mit geringem Kreditbedarf und Entlastung der Haus-
banken.

13.8.1. Arbeitsmarktpolitisches Rahmenprogramm der Investitionsbank Berlin
(IBB)

Das Arbeitsmarktpolitische Rahmenprogramm der Investitionsbank Berlin zielt
auf die Zielgruppe arbeitslose Existenzgründer, Frauen und Emigranten. Im
Rahmen des Programms werden Kredite bis maximal 15 000 Euro vermittelt mit
10 Jahren Laufzeit, 5 Jahre rückzahlungsfrei, ohne Zinszahlung. Zusätzlich zur
Kreditvermittlung erfolgt die Überwachung und Begleitung. 81 % der Finanzie-
rung erfolgt durch die EU. Voraussetzung ist eine Existenzgründung im Land
Berlin, ein wirtschaftlich tragfähiges Konzept, ein Antrag zur Gründung. Die
Beratungsleistungen werden beim ARP in Rechnung gestellt. Ausgenommen sind
Gastronomie, Land- und Forstwirtschaft. 50% der Antragsteller sind aus dem
Bereich des Dienstleistungsbereichs, 21% aus dem Bereich des Handels. Im
Durchschnitt werden bei den Gründungen nach Auskunft von Irene Schucht 1,9
Arbeitsplätze geschaffen, 10 % der Antragstellungen erfolgen durch Ausländer.
1999 wurden von 1 117 Anträgen 445 bewilligt. Das durchschnittliche Kredit-
volumen umfasste 27 000 DM, insgesamt wurden bisher 22 Mio. DM vergeben.

13.9. EU-Projekt „Equal Credit“

Im Rahmen des Equal Credit Programms wird nach Angaben von Dr. Holger
Kuhle seit 1999 das Ziel verfolgt, die Zusammenarbeit zwischen Banken (private,
regionale, europäische) zu fördern, um existierende Mikrokreditprogramme anzu-
passen und neue zu entwickeln. Durch den Einsatz von Mikrokreditprogrammen
sollen neue Arbeitsplätze geschaffen und zur Verbesserung der Beschäftigungs-
möglichkeiten in den benachteiligten städtischen und ländlichen Kommunen
beigetragen werden. Dabei geht es auch das Entwickeln und Testen von Mikro-
kredit Modellen, um EU-Erfahrungen auszutauschen und best practise zu
bündeln. Nach drei Jahren soll nach Möglichkeit eine Übertragung erfolgreicher
Modelle auf sämtliche Fördergebiete erfolgen. Die Durchleitung erfolgt über
Finanzierungsinstitute. Alle Begleitaktivitäten werden durch die EU finanziert.
Dabei wird an Finanzinstitute angedockt. Es handelt sich dabei auch um ein
Business Angels Modell im Kleinstkreditbereich. Die Mauer zwischen sozial-
orientierten Organisationen sowie Wirtschaftsorganisationen und Finanzwelt soll
damit durchbrochen werden.

Dabei wird eine breite Definition von Mikrokrediten zu Grunde gelegt. Zielgruppe
sind die von Bankdienstleistungen Ausgeschlossenen ohne Sicherheiten im bank-
üblichen Sinne („unbankable“). Verschiedene Modelle sollen ausprobiert werden
wie Mentoren und Business Angels-Modelle, Stepping-Verfahren, Fonds-Modelle
und Austausch und Einkauf von Dienstleistungen. Die Mikrokredite belaufen sich
im Durchschnitt auf 10 000 Euro und zielen auf Kleinstunternehmen mit weniger
als 5 Angestellten. Dabei wird Finanzierung plus Unterstützung durch den Einsatz
von Mentoren, Peer-Gruppen oder Berater gegeben. Die Finanzierung erfolgt durch
die GD 16 Regional und über das RECITE-Programm zur Strukturentwicklung.



561

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

Das Pilotprojekt besteht aus drei Teilprojekten, in denen die IBB als regionaler
Partner mit lokalem Mikrokreditnetzwerk fungiert, als federführender Partner im
europäischen Projektnetzwerk beteiligt ist und als Initiator und Umsetzungs-
verantwortlicher des Bankennetzwerkes tätig wird. In letzterem Teilprojekt
fungiert die IBB als Kompetenzzentrum für die Kleinstkreditvergabe. Die Arbeit
erfolgt in zwei Gruppen: der Anpassung existierender Modelle, um weit reichen-
de Effizienz und Effektivität zu steigern sowie der Implementierung neuer Mikro-
kreditprojekte. Das Projekt wird von 8 Partnerorganisationen in Deutschland,
Frankreich, Italien, Großbritannien und Wallonien durchgeführt. Zielsetzung des
Pilotprojekts ist ein Wettbewerb zum Lernen aus best practise.

Die Vorgehensweise bei Equal Credit bestehe in der Akquisition von Existenz-
gründern und Unternehmen, der Errichtung eines Begleitausschusses, an-
schließend erfolge die Auswahl von ca. 20 bis 30 Mikrokreditnehmern, die Ent-
wicklung individueller Begleitmaßnahmen, die Evaluierung des Projekts und die
Veröffentlichung der Ergebnisse. Assoziierte Partner sind das Deutsche Gründe-
rinnen Forum, die Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung und weitere
Netzwerkpartner.

13.10. Projekt „Stadtteilbanking Hamburg“ – alternatives Finanzierungskonzept

Auf der Basis der Micro Lending Theorie und einer Untersuchung der Lawaetz-
Stiftung zum Thema „Existenzgründung aus der Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe“
hat sich ein Projekt Stadtteilbanking in Hamburg entwickelt, das zwischenzeitlich
die Zielsetzung einer Entwicklungsagentur Altona verfolge. Das Projekt Entwick-
lungsagentur Altona sei in seiner Art in Deutschland bisher noch einmalig. Das
Projekt starte im Herbst 2000 mit einer Pilotphase (Barbara Ellerbrock).

Zielsetzung sei die Weiterentwicklung des Stadtteils durch Stadt- und Projektent-
wicklung, Stadtteilökonomie, Gemeinwesenarbeit, Existenzgründungen etc., die
in die Initiierung eines Pilotprojektes gemündet sei. Ziel der Agentur sei eine
Weiterentwicklung des Stadtteils Altona im Sinne der Bewohner und unter ihrer
Beteiligung, wobei das Geld des Stadtteils für den Stadtteil von Nutzen sein solle.
Bewohnern und Unternehmen wird es ermöglicht, ihr Geld im Stadtteil sicher
anzulegen und bei der Mittelvergabe mitzubestimmen. Entsprechende Fonds
könnten über die GLS-Bank betreut werden. Über die Stadtteilgelder sollten in
einem ersten Schritt Unternehmensgründungen gefördert werden, in einem
zweiten und dritten Schritt dann auch Wohnprojekte und Projekte des sozialen
Sektors. Im Sinne eines Social Investment gehe es hierbei um die Finanzierung
von Unternehmungen, die der Entwicklung des Stadtteils als lebenswerten, leben-
digen und sozial und ökonomisch stabilen Ort des Gemeinwesens förderlich
seien, von konventionellen Geschäftsbanken aus Kostenerwägungen häufig aber
wenig Unterstützung erfahren würden. Es werde in Menschen und deren Fähig-
keiten investiert, nicht in bestehendes Kapital. Die Entwicklungsagentur biete
potenziellen Gründerinnen und Gründern die Möglichkeit, ihre Ideen als Unter-
nehmens- und Projektgründer zu verwirklichen durch Zugang zu preiswertem
Kapital, durch Beratung und Begleitung, durch Workshops und dergleichen. Sie
biete den Bewohnern außerdem eine Möglichkeit der Mitverwaltung der Fonds-
gelder und der Gestaltung des Stadtteils.

Das Projekt werde als gemeinnütziger Verein gegründet und funktioniere nur im
Zusammenspiel diverser Einzelfunktionen:

• Entscheidendes Organ zur Gestaltung und Steuerung der Agentur sei die
Mitgliederversammlung. Der Verein stehe grundsätzlich Bewohnern für eine
aktive Beteiligung offen.

• Die Darlehensvergabe und Beschaffung der Refinanzierungsmittel übernehme
als Träger die GLS Gemeinschaftsbank, Filiale Hamburg.

• Die Gründerinnen und Gründer erhielten eine individuelle und ausführliche
Beratung und Betreuung. Dies übernehme – ebenso wie eine erste Kredit-
würdigkeitsprüfung des Konzeptes – die Johann Daniel Lawaetz-Stiftung.

• Das Büro der Entwicklungsagentur übernehme die Funktionen Anlauf- und
Koordinierungsstelle sowie Geschäftsführung der Agentur. Hierzu zähle eine
erste Prüfung möglicher Gründungsvorhaben vor Weiterleitung an die
Gründungs- und Projektberatung, Begleitung der Gründer bei allen mit der
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Gründung verbundenen Schritten, Vorlage des Förderantrages beim Förder-
gremium, Begleitung der gegründeten Unternehmen. Zudem stehe das Büro als
Informations- und Anlaufstelle für Bewohner zur Verfügung und leiste Öffent-
lichkeitsarbeit.

• Ein Fördergremium bestehe aus drei kompetenten Mitgliedern (Büromitarbei-
ter, zwei Delegierte der Mitgliederversammlung) und entscheide über eine
mögliche Förderung.

• Die Kreditabsicherung seitens der GLS-Bank werde über unterschiedliche
Instrumente vorgenommen: Bürgschaften, Garantieerklärungen sowie der
Ausgleichs- und Sicherungsfonds der GLS-Bank.

13.11. Finanzierung von Kleinunternehmen

Das vom Arbeitsamt angebotene Überbrückungsgeld zeige den Markt für Kleinst-
kredite auf. Die Struktur der Kreditnehmer habe einige Ähnlichkeiten mit der
Klientel internationaler Micro Lender. Auch wenn das Programm insgesamt posi-
tiv zu bewerten sei, habe es doch einige Effizienzprobleme: Ein Zuschuss anstelle
eines Kredites sei für die öffentliche Hand teuer, führe zu einer Reihe von
unerwünschten Effekten (Trittbrettfahrer, Preisdumping, Verdrängung anderer
Unternehmer, keine Qualitätssicherung durch Kapitalgeber) und helfe auch den
Gründern nicht, sich an das konventionelle Kreditsystem zu gewöhnen. Zurzeit
fehle es diesem Programm an konstruktiv gestalteten Übergängen in den Banken-
sektor: Nur 20 % der Geförderten stellten Anträge auf öffentlich geförderte Bank-
kredite, insgesamt 15 % erhielten solche.

Neue Situationen verlangten neue Maßnahmen. Das Festhalten am öffentlichen
Fördersystem mit Hausbankprinzip ebenso wenig wie reine Subventionsmodelle
seien für diese neuen Zielgruppen nicht unbedingt der effizienteste Weg. Gleich-
zeitig seien neue Alternativmodelle außerhalb des Bankensektors gefährdet, als
„Orchideenlösungen“ sich selbst und ihre Kunden zu isolieren, nicht kompatibel
zu sein und und keine Übergänge zu schaffen (zum Beispiel auf Grund künstlich
niedriger Zinssätze). Das IFF schlage daher eine Umsetzung von externen Trä-
gern in Kooperation mit einzelnen Banken vor – vorausgesetzt,diese würden die
Chance erkennen, hier zukünftige Kunden mit geringen Stückkosten zu akquirie-
ren, neue Elemente eines Betreuungssystem und Risikomanagements auszu-
probieren und ihre Rolle als „Steuerer wirtschaftlicher Kommunikation über
Geldflüsse“ gerecht zu werden.

13.12. Re-engeneering des Kreditgeschäfts für Kleinkredite

Das Vorgeschlagene bedeute nicht weniger als ein Re-engeneering des kleinen
gewerblichen Kreditgeschäfts. Es gehe dabei nicht um Förderung, sondern um
Anpassung von Finanzierungsformen an Kleinstunternehmen. Erste Anzeichen
für Bewegung im Markt seien erkennbar: So wurde das IFF von einer Sparkasse
und einer Geschäftsbank mit der Erstellung von Micro Lending-Konzepten beauf-
tragt. Die öffentliche Hand könne diese Entwicklung fördern. Dazu müsse
zunächst das dominierende Prinzip „Entweder 100 % subventioniert oder 100 %
privat“ aufgegeben werden. Zuschüsse des Staates verhinderten, dass Banken
angepasste Produkte entwickelten. Zudem wirke dies wie unlauterer Wettbewerb
des Staates gegenüber den Finanziers von Existenzgründern. Förderung der Ent-
wicklung durch den Staat könne aber auch bedeuten, die ersten mutigen Banken,
die Finanzdienstleistungen für diesen Markt entwickelten, gezielt zu unterstützen.
Diese Förderung sollte idealtypisch die Entwicklungskosten und die Kosten für
höheren Betreuungsaufwand subventionieren, nicht jedoch das Kreditausfallrisiko
oder den Zinssatz.

13.13. Angepasste Betreuungssysteme und Produkte für Kleinstunternehmen –
Umsetzungsprojekt fördern

13.13.1. Optionen zur Entwicklung angepasster Betreuungssysteme und Pro-
dukte bei Banken

Für die Banken böten sich strategisch drei Optionen zur Entwicklung angepasster
Betreuungssysteme und Produkte: innerhalb der Bank, in Kooperation oder aus-
gegliedert. Die jüngste Machbarkeitsstudie des IFF und der Auftraggeber favori-
siert deutlich ein Outsourcing-Modell mit einem Spezialanbieter als Tochterunter-
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nehmen. Im eigenen Haus die Strukturen zu verändern, sei schwierig, gelinge
allerdings bei den neuen Existenzgründungszentren, die einige Banken geschaffen
hätten, bereits in Ansätzen. In Großbritannien gehen die Großbanken zurzeit vor
allem den Weg der Kooperation: Bestehende Micro Lender werden mit Know-
how (Personal), Kunden und Zuschüssen unterstützt. In Deutschland stehe das
Kreditmonopol der Banken solchen Ansätzen im Wege. Vielleicht gelinge es mit
Unterstützung der Banken, wie in Frankreich eine Ausnahmeregelung für Kredit-
vergabe mit primär sozialer Zielsetzung zu erwirken. Sollten die Banken sich mit
keiner dieser Strategien diesem Marktsegment annehmen wollen, bleibe nur der
US-amerikanische Weg über eine gesetzliche Verpflichtung oder die Auflösung
des Kreditmonopols (Deregulierung), um das Problem zu bewältigen.

13.13.2. Aussagen des Bad.Genossenschaftsverbands und des Württ. Sparkassen-
und Giroverbandes (WSGV)

Der Badische Genossenschaftsverband stimmt der Zugangsproblematik für Klein-
und Kleinstunternehmen bei der Existenzgründungsfinanzierung grundsätzlich
zu. Bei der Kreditversorgung bestehender Kleinunternehmen mit ausreichenden
wirtschaftlichen Ergebnissen und nebenberuflichen Gründungen wird dagegen
keine Problematik gesehen.

Bei der Gründung von Kleinunternehmen sei häufig ein relativ geringer Finanzie-
rungsbedarf vorhanden, bei Darlehensbeträgen unter 30 000 DM stehe der
Beratungs- und Bearbeitungsaufwand nicht im Einklang mit dem zu erwartenden
Ertrag. Insofern werden seitens der Banken für diese Gründungen häufig keine
Fördermittel beantragt. Gushurst empfahl daher zur Finanzierung von Mikro-
unternehmen bei fehlender Hausbank die Möglichkeit der Direktvergabe von
Starthilfedarlehen bis 30 000 DM durch die L-Bank.

Die Umsetzungsvorschläge des IFF und Anforderungen an zielgruppenorientierte
Unternehmensfinanzierung weisen nach Ansicht des Badischen Genoverbandes
noch erhebliche Klärungs- und Konkretisierungsbedarfe auf, insbesondere bezüg-
lich Standardisierung und Beratungsqualität, zinsgünstiger Refinanzierung,
Marktpotenzial, Kosten im Verhältnis zum Geschäftsvolumen etc. Vor dem
Hintergrund einer ganzheitlichen Beratung und Betreuung steht der Badische
Genoverband einer Lösung außerhalb des Kreditgewerbes zurückhaltend
gegenüber.

Auch der WSGV steht einem Outsourcing-Modell hinsichtlich der Effizienz skep-
tisch gegenüber und sieht eine betriebswirtschaftliche Tragfähigkeit des Modells
(Widerspruch zwischen standardisierter Mengenabwicklung und qualifizierter
Beratung, ebenso bezüglich notwendiger IT-Investitionen) ohne Subvention bis-
her nicht gelöst. Für eine fundierte Beurteilung des Konzepts bedürfe es noch
näherer Informationen bezüglich konkreter Gestaltung der Kreditprozesse,
Kooperation zwischen Bank und Intermediär, Standardisierung und Beratungs-
qualität, Risikomanagement.

Auf Grund der bestehenden Probleme sei nach Ansicht des Badischen Geno-
verbandes für ein erfolgreiches Micro Lending weiterhin staatliche Unterstüt-
zung nötig durch günstige Refinanzierungszinssätze, Zuschüsse zu Bearbei-
tungskosten, Beratungszuschüsse und Haftungsentlastung. Es wurde daher
vorgeschlagen, die Finanzierung von Kleinunternehmen auf staatliche Förder-
institute (Bund oder Land) zu übertragen. Dadurch könnten die dort bereits
vorhandenen Erfahrungen genutzt und in die notwendige Fortentwicklung eines
zielgruppengerechten Leistungsangebots eingebracht werden. Wirtschafts-
politische Zielsetzungen könnten direkter umgesetzt und eine Wettbewerbs-
neutralität – gerade vor dem Hintergrund der notwendigen staatlichen Unter-
stützung – sichergestellt werden. Vorstellbar wäre ein zweigleisiger Antragsweg
über die Hausbank sowie direkt an das Förderinstitut oder die Einbindung der
Kammern in die Beratung.

Für eine effiziente und kostengünstige Durchführung des Micro Lending hält es
der Badische Genoverband für erforderlich, dass für das gesamte Bundesgebiet
ein einheitliches Finanzierungsprodukt mit einheitlichen Bedingungen und Richt-
linien entwickelt wird. Darüber hinaus sollte eine Einbindung der Antragstellung
und Abwicklung zwischen Hausbank und Förderinstitut in die bereits vorhande-
nen und bewährten EDV-Systeme erfolgen.
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13.13.3. Erfolgversprechende Ansätze: Die Initiativen der DtA und der L-Bank-
Programme sowie des Instituts für Finanzdienstleistungen Hamburg
(IFF)

Die Initiativen der DtA und der L-Bank-Programme weisen nach Auffassung des
Badischen Genoverbandes einen vielversprechenden Ansatz für die Finanzierung
kleiner Volumina auf. Die Produkte sollen jedoch besser aufeinander abgestimmt
und nicht in Konkurrenz zueinander angeboten werden. Die Kredithöhe liege
allerdings deutlich über den Volumina für Kleingründungen. Herr Stephan vom
Badischen Genossenschaftsverband regte an, ein Micro Lending Programm
möglichst über die DtA abzuwickeln. Außerdem plädierte er für eine Zusammen-
legung der Programme Startgeld und Starthilfe. Im Bereich des Micro Lending
dürften die Kosten nicht auf Banken abgewälzt werden.

Das IFF hält dagegen eine Übertragung des Micro Lending an staatliche Förder-
institute oder Kammern für falsch und sieht Effizienzsteigerungspotenziale im
Bankensektor im Bezug auf gewerbliche Kleinstkredite. Das IFF hat für die EU
bereits ein Handbuch für Micro Lending Organisationen und Anwendungs-
möglichkeiten in Banken erstellt sowie für die ILO eine Bestandsaufnahme über
Micro Lending-Ansätze in Deutschland erstellt. Es regt auf – Basis der vor-
liegenden Machbarkeitsstudie zur Realisierung einer deutschen Micro Lending-
Organisation – die Erstellung eines Umsetzungskonzepts in Zusammenarbeit und
mit finanzieller Unterstützung einer Bank in Baden-Württemberg an.
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Dritter Teil: Empfehlungen

Der Landtag wolle beschließen,

I. den vorliegenden Bericht zur Kenntnis zu nehmen;

II.die nachstehenden Handlungsempfehlungen anzunehmen:

10-Punkte-Katalog

1. Mittelstandsgerechte Gestaltung der Rahmenbedingungen:

Kleine und mittlere Unternehmen sind auf mittelstandsgerechte und verlässliche
Rahmenbedingungen angewiesen. Sie ermutigen zur unternehmerischen Selbst-
ständigkeit und unterstützen die Schaffung von Arbeitsplätzen.

Die Landesregierung möge folgende Ziele verfolgen,

1.1 Steuerliche Erleichterungen dahin gehend,

1.1.1 dass bei der Festsetzung von Abschreibungszeiten weiterhin betriebswirt-
schaftliche Gesichtspunkte Berücksichtigung finden;

1.1.2 dass die für 2005 vorgesehene Senkung der Einkommensteuer auf das Jahr
2003 vorgezogen wird;

1.1.3 dass bei Betriebsveräußerungen generell der halbe Steuersatz wie bis Ende
1999 angesetzt wird; dies soll rückwirkend gelten;

1.1.4 dass die Erbschaftssteuerfreibeträge angepasst werden für den Fall, dass
eine Neubewertung von Grundstücken erfolgen sollte;

1.1.5 dass die Rückkehr zur alten Regelung der Verlustverrechnung zwischen den
verschiedenen Einkunftsarten erfolgt;

1.1.6 dass die Ökosteuer abgeschafft wird.

1.2 Flexiblere Gestaltung des Arbeitsrechtes dahin gehend,

1.2.1 dass der Schwellenwert für den Kündigungsschutz auf 10 Beschäftigte her-
aufgesetzt wird, damit Betriebe erst ab dieser Mitarbeiterzahl dem allgemei-
nen Kündigungsschutz unterliegen;

1.2.2 dass die gesetzliche Lohnfortzahlung im Krankheitsfall auf 80 Prozent
gesenkt wird;

1.2.3 dass den Betrieben keine weiteren Belastungen durch die Änderung des
Betriebsverfassungsgesetzes auferlegt werden.

1.3 Schaffung maßgeblicher Elemente der Eigenverantwortung in den Sozial-
versicherungen, um die Beitragssätze und damit die Lohnnebenkosten zu
senken;

1.4 Rücknahme der geplanten Streichungen des Schienenfernverkehrs in
Baden-Württemberg und Ausbau der bestehenden Verkehrsinfrastruktur auf
Straße, Schiene, in der Luft und zu Wasser;

1.5 Verwendung eines höheren Anteils der Mineralölsteuer für den Ausbau der
Verkehrswege;

1.6 Konsequente Durchsetzung des gesetzlichen Verbotes von Verkäufen unter
Einstandspreis durch das Kartellamt (bei Missbrauch von Marktmacht);

1.7 Abschaffung der seit 1999 geltenden 630-DM-Regelung, um dem Arbeits-
markt unbürokratische und flexible Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaf-
fen und der Schwarzarbeit entgegen zu wirken;

1.8 Anwendung der Vergaberichtlinien auch für öffentliche Unternehmen in
privater Rechtsform (s. Drs. 12/5524);
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1.9 Überwachung der Einhaltung der Subsidaritätsklausel (§ 102, Abs. 1 Ge-
meindeordnung);

1.10 Bürokratievermeidung und Entbürokratisierung müssen als Daueraufgabe
betrachtet werden. Die Landesregierung wird aufgefordert, im Interesse von
mehr Bürgernähe und zur weiteren Entbürokratisierung ein Ideen- und
Beschwerdemanagement bei den Ministerien und den nachgeordneten
Behörden einzurichten, den Bürokratiekosten-TÜV und Standardpranger
auszubauen, die bisherige Vorgehensweise und Ergebnisse zu evaluieren
und die Umsetzung der digitalen Verwaltungsreform zu forcieren.

2. Kultur der Selbstständigkeit stärken

Die Selbstständigenquote in Baden-Württemberg liegt unter 10%. Es gilt, die Be-
reitschaft zum selbstständigen unternehmerischen Tätigsein zu stärken und das
darin liegende Leistungspotenzial und das Arbeitsplatzangebot auszuschöpfen.

Die Landesregierung wird aufgefordert, folgende Maßnahmen zu ergreifen:

2.1 verstärkte Vermittlung von wirtschaftlichen Themen und Praxisprojekten im
Schulunterricht;

2.2 verstärkte Vermittlung von unternehmerischen Qualifikationen an Schulen
und Hochschulen, z. B. durch das Fach Existenzgründung an Berufsfach-
schulen oder durch den Ausbau von Existenzgründungsveranstaltungen an
den Hochschulen als Querschnittsprogramm.

3. Kultur der Familienunternehmen stärken – Generationswechsel begleiten

Rund 90 % der Unternehmen in Baden-Württemberg sind Familienunternehmen,
in den nächsten 5 Jahren stehen etwa 55 000 Betriebsübergaben an.

Die Landesregierung wird aufgefordert, folgende Maßnahmen zu ergreifen:

3.1 Bei bestehenden wirtschaftswissenschaftlichen Lehrstühlen verstärkt die Fa-
milienunternehmen zum Gegenstand von Forschung und Lehre zu machen;

3.2 Förderung der Entwicklung interdisziplinärer Qualifizierungs- und Bera-
tungskonzepte bei den bereits existierenden speziellen Studiengängen für
die mittelständische Wirtschaft (FH Aalen, BA Villingen-Schwenningen)
sowie weiteren Bildungs- und Beratungseinrichtungen;

3.3 Entwicklung eines Berufsbilds für in der Unternehmensführung tätige
Unternehmerfrauen, um den Frauen eine qualifizierte Ausbildung, einen
adäquaten Arbeitsplatz und die notwendige soziale Absicherung auch im
Fall einer Ehescheidung, im Todesfall des Partners oder im Konkursfall zu
ermöglichen.

4. Weiterentwicklung der Mittelstandsförderung

Die Landesregierung wird aufgefordert,

4.1 sich bei der Konzipierung von Förderprogrammen für mittelständische Un-
ternehmen nach der Definition der Europäischen Union zu richten und zu
unterscheiden zwischen

Kleinstunternehmen = < 10 Beschäftigte
Kleinunternehmen = < 50 Beschäftigte
Mittleren Unternehmen = <250 Beschäftigte

4.2 dazu beizutragen, die Förderprogramme auf Bundes-, Landes- und EU-
Ebene zu bündeln und überschaubar zu machen;

4.3 die Mittelstandsförderung verstärkt auf Klein- und Kleinstunternehmen aus-
zurichten und auf freie Berufe und sonstige Dienstleister auszuweiten;
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4.4 die Förderung der Existenzfestigung zu verstärken.

Neben der Förderung von Existenzgründungen muss ein Schwerpunkt der
Politik auf der Existenzsicherung liegen. Dabei müssen die bestehenden
Möglichkeiten der Förderung der Betriebsübernahme bekannt gemacht wer-
den.

Die Landesregierung wird aufgefordert,

4.5 die Förderung der Beratung als Mittel der Unternehmenssicherung als
Schwerpunkt auszubauen und die Existenzgründungsberatung zu sichern;

4.6 das Landesgewerbeamt als landesweites Servicecenter weiterzuentwickeln;

4.6.1 das Informationszentrum für Existenzgründungen (Ifex) als ständige Ein-
richtung zu etablieren;

4.7 die Förderprogramme regelmäßig zu evaluieren und die Evaluationsergeb-
nisse mindestens einmal pro Legislaturperiode im Mittelstandsbericht dar-
zulegen.

5. Berufliche Aus- und Weiterbildung an Fachkräftebedarf anpassen

Die berufliche Ausbildung muss sich den geänderten Anforderungen der moder-
nen Wirtschaft im Hinblick auf unternehmerische wie soziale Kompetenzen an-
passen. Der lebenslangen Weiterbildung kommt zunehmende Bedeutung zu.

Die Landesregierung wird aufgefordert,

5.1 darauf einzuwirken, dass in der Meisterausbildung im Handwerk neben den
handwerklich-technischen Qualifikationen deutlich mehr Wert auf die pra-
xisorientierte betriebswirtschaftliche Ausbildung – inklusive Management-
wissen und Unternehmerqualifikationen – als notwendiger Voraussetzung
für die Selbstständigkeit gelegt wird;

5.2 eine Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten und deren
Weiterentwicklung zu Kompetenzzentren, die der technologischen Fort-
bildung einer Region dienen können, vorzunehmen und diese aktuell zu
halten;

5.3 die Qualifizierung von Fachkräften in wichtigen Zukunftsfeldern zeitnah
umzusetzen;

5.4 darauf hinzuwirken, dass in der schulischen Ausbildung und der beruflichen
Weiterbildung die Entwicklung von sozialen Kompetenzen gefördert wird;

5.5 durch geeignete Maßnahmen die Ausstattung der Schulen mit den neuen
Medien voranzutreiben – einschließlich Wartung und Betreuung – und die
Lehrer für den Umgang mit den neuen Medien zu schulen;

5.6 die Mittel für eine Vortrags- und Seminarförderung durch das Landesgewer-
beamt bereitzustellen.

6. Neue Märkte erschließen

Der Erschließung neuer Märkte kommt angesichts der Globalisierung weitere
Bedeutung zu. Kleinen und mittleren Unternehmen fehlt häufig das Personal, das
über ausreichende Kenntnisse neuer inländischer Märkte verfügt, oder die Spra-
che, die Rechtsprechung oder andere Besonderheiten ausländischer Märkte kennt.

Die Landesregierung wird aufgefordert,

6.1 die Förderung von Gemeinschaftsständen auf Messen im In- und Ausland
zu verstärken;

6.2 die Kooperationsförderung zu verstärken.
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7. Mittelstandsgerechte Innovationsförderung stärken

Unternehmensgründungen im Bereich von Zukunftstechnologien dienen dem
Erhalt einer gesunden Wirtschaftsstruktur.

Die Landesregierung wird aufgefordert,

7.1 den Aufbau von Innovations- und Technologiezentren weiter voranzu-
treiben;

7.2 das C 1-Programm als Technologieförderprogramm für den Mittelstand zu
stabilisieren und ggf. ergänzende Programme für den Dienstleistungs- und
den Softwarebereich zu prüfen;

7.3 zur Weiterentwicklung klassischer Branchen durch Zukunftsinvestitionen:
Einbeziehung von Handwerk und Mittelstand in Zukunftsinvestitionen.

8. Neue Chancen für die Landwirtschaft

Der Strukturwandel verändert auch die baden-württembergische Landwirtschaft.
In der Bildung von Kooperationen liegen für Betriebe Chancen zur Kosten-
senkung und zur Verbesserung der Wettbewerbsposition. Weitere Chancen er-
geben sich durch die Verstärkung der privatwirtschaftlichen Übernahme von
Dienstleistungen für die Allgemeinheit und die Anschubfinanzierung bei der
Erschließung neuer Wirtschaftsfelder.

Die Landesregierung wird aufgefordert,

8.1 verschiedene Maßnahmen auf Bundes- und Landesebene zu ergreifen, um
die Förderprogramme den agrarwirtschaftlichen Strukturen anzupassen;

8.2 die Addition bzw. Zusammenführung von Milchquoten bei Neugründung
von Unternehmenskooperationen in der Milchviehhaltung ohne den Weg
über die Milchbörse zu ermöglichen;

8.3 sich für den Abbau der europaweiten Wettbewerbsverzerrungen – wie z.B.
bei Agrardiesel und bei Heizkosten – einzusetzen;

8.4 das bewährte System der Agrarumweltprogramme und der Vermarktungs-
förderung den künftigen Herausforderungen anzupassen;

8.5 besondere Umweltleistungen der Landwirtschaft im Bereich der Land-
schaftspflege als Dienstleistung für die Gesellschaft zu honorieren;

8.6 die Entwicklungsvoraussetzungen zur Erweiterung der wirtschaftlichen
Basis in neuen Wirtschaftsfeldern wie z. B. der dezentralen Energieversor-
gung durch erneuerbare Energien über die bereits bestehenden Maßnahmen
hinaus zu verbessern;

8.7 neue technische Entwicklungen zur Betriebsrationalisierung durch beglei-
tende Forschung zu unterstützen (z. B. virtuelles Flächenmanagement);

8.8 zur Verbesserung der Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Neben-
erwerbslandwirte.

9. Bessere Finanzierungsmöglichkeiten schaffen

Die Eigenkapitalbasis der KMU ist im internationalen Vergleich zu niedrig. Eine
schlechte Eigenkapitalausstattung gefährdet den Bestand von mittelständischen
Unternehmen. Die Diskussion um eine neue Bewertungsform der Kreditwürdig-
keit eines Unternehmens (rating) bedeutet gerade für KMU eine Erschwernis und
Verteuerung der Fremdfinanzierungsmöglichkeiten. Das Eigenkapital erhält einen
veränderten Stellenwert.

Die Landesregierung wird aufgefordert,
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9.1 ihre Bemühungen auf Bundesebene um eine Gleichstellung von internem
(dem bisherigen Bewertungsverfahren durch die Hausbank ähnlichen) rating
und externem rating fortzusetzen;

9.2 auf die Wiedereinführung der Wesentlichkeitsgrenze von 10 % zur Erleich-
terung von Unternehmens- und Mitarbeiterbeteiligungen hinzuwirken;

9.3 die Förderinstrumente zur Eigenkapitalbildung zu verstärken und bekannt
zu machen;

9.4 Vermittlungsplattformen für Beteiligungskapital auszubauen und Lücken im
Beteiligungskapitalmarkt zu schließen sowie den Aufbau eines ergänzenden
Börseneinstiegssegments an der Stuttgarter Börse, das kleinen und mittleren
Unternehmen den Einstieg an die Börse und damit die Beschaffung von
Eigenkapital erleichtert, zu unterstützen;

9.5 vorhandene Modelle des Microlendings, womit Klein- und Kleinstkredite zu
gewerblichen Zwecken vergeben werden können, auf Übertragbarkeit auf
Baden-Württemberg zu prüfen;

9.6 ein Pilotprojekt für Existenzgründer in der Vorgründungsphase (Inkubator-
modelle) zu fördern.

10. Wirtschaftsregionen in Baden-Württemberg stärken und weiterentwickeln

Die „Stärkung der Stärken“ ist ein Faktor der Zukunftsstrategie im internationalen
Wettbewerb und trägt zur Bindung der Unternehmen an ihren Standort bei.

Die Landesregierung wird aufgefordert,

10.1 die Clusterbildung in einzelnen Wirtschaftsregionen durch die Vernetzung
von Ausbildung, Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistung und
Produktion zu unterstützen;

10.2 neue Formen der regionalen Zusammenarbeit bekannt zu machen und Ver-
bundprojekte vorrangig zu fördern;

10.3 die Planungshoheit für regional bedeutsamen großflächigen Einzelhandel
auf Regionen, Regionalverbände oder Regionalzweckverbände zu über-
tragen.

Der Landtag wolle beschließen,

III. die Landesregierung zu ersuchen zu prüfen, in welchem zeitlichen und
finanziellen Rahmen die Empfehlungen zu den einzelnen Kapiteln um-
gesetzt werden können, und hierüber dem Landtag bis zum 1. Januar 2002
zu berichten.

I. Gesamtkatalog der Empfehlungen

Vorbemerkung:

Die Enquetekommission hat in bisher bundesweit einmaliger Art und Weise die
wesentlichen Themenfelder der Mittelstandspolitik untersucht und im Rahmen
des vorliegenden Gesamtkatalogs der Empfehlungen ein umfassendes Mittel-
standskonzept vorgelegt, das Grundlage für ein mittelfristiges Rahmenprogramm
der künftigen Mittelstandspolitik bildet und fortgeschrieben werden kann.

II. Familienunternehmen

1. Förderung der Entwicklung von interdisziplinären Qualifizierungskonzep-
ten für Familienunternehmen sowie spezieller Qualifizierungsmaßnahmen
für Unternehmerfrauen etc.
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1.1 z. B. Einrichtung eines interdisziplinären Lehrstuhls für Familienunter-
nehmen zur Erforschung und zum Wissenstransfer über Spezifika von Fami-
lienunternehmen

1.2 Erweiterung von KMU-Studiengängen um diesen Themenschwerpunkt

1.3 Gezielte Ansprache von Familienunternehmen bei Informations-, Quali-
fizierungs- und Beratungsangeboten von Kammern, Bildungsträgern,
Verbänden etc. sowie Berücksichtigung der Besonderheiten von Familien-
unternehmen in den Angeboten

2. Image und Kultur der Familienunternehmen stärken: Initiative und Maß-
nahmen zur Förderung der „Kultur der Familienunternehmen“(als Teil der
Kultur der Selbständigkeit)

2.1 Verstärkte Berücksichtigung von Familienunternehmen und ihrer Kultur
und Stärken bei der Öffentlichkeitsarbeit des Landes

2.2 Aufbau eines Netzwerks für Familienunternehmen

2.3 Veranstaltungen oder Kongress für Familienunternehmen

2.4 Jährliche Auszeichnung von vorbildlichen Familienunternehmen (in Unter-
nehmens- und Familienstrategie)

2.5 Vernetzung mit europäischen und internationalen Netzwerken und Verstär-
kung der Lobbyfunktion

3. Kernkompetenzverstärkung für Familienunternehmen durch interdiszipli-
näre und integrierte Eigner-Beratung und Beiräte:

3.1 Förderung der interdisziplinären Ausbildung von Beratern

3.2 Förderung interdisziplinärer Beratungskonzepte für Familienunternehmen

3.3 Einrichtung eines Beratungspools und Koordinierung interdisziplinärer Be-
ratungsteams für Familienunternehmen z. B. in Zusammenarbeit mit RKW
und DGM etc.

4. Verbesserung der Rahmenbedingungen für Familienunternehmen (über-
wiegend identisch mit Maßnahmen für KMU (Einzel- und Personenunter-
nehmen)

4.1 Steuerlich: z. B. Senkung der Ertragsbesteuerung, Wiedereinführung halber
Steuersatz bei Betriebsübergabe, Anerkennung der steuerlichen Absetz-
barkeit bei Kosten für Unterstützungsleistungen im Haushalt etc.

4.2 Finanzierung: Kapitalmarktakzeptanz verbessern, Verstärkung der Eigen-
kapitalförderung, steuerliche Rahmenbedingungen für Eigenkapital und
Beteiliungskapital verbessern, keine Insiderregelung

4.3 Verbesserung der Absicherung von Unternehmerfrauen

4.4 Stiftungen als Übergabeinstrument stärken

III. Rahmenbedingungen durch EU, Bund, Land

1. Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen in der EU

1.1 Hygiene-, Umwelt-, Sozial- Sicherheitsstandards, Steuergesetze, Baurecht,
Genehmigungsverfahren etc. innerhalb der EU beschleunigt angleichen und
wettbewerbsfähig ausgestalten

1.2 Steuerharmonisierung innerhalb der EU: z. B. gleiche Umsatzsteuer in der
EU für Hotelbetriebe, Abbau des Steuerwettlaufs zur Unternehmensansied-
lung. 10-jähriges Aussetzen der Körperschaftssteuer im Elsass auf EU-
Konformität prüfen
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1.3 Vereinfachung des Umsatzsteuerrechts im EU-Binnenmarkt: Bürokratische
und kostenträchtige Hemmnisse durch Registrierungspflichten abbauen.
Bestimmungslandprinzip durch das einem gemeinsamen Binnenmarkt eher
gerecht werdende Ursprungslandprinzip ersetzen

1.4 Vertraglich niedergelegte Verpflichtung der EU-Organe zu KMU-freund-
lichem Handeln insbesondere beim Arbeits- und Sozialrecht umsetzen.
Umsetzungsspielräume im nationalen Recht nutzen, um KMU-belastende
Regelungen zu entschärfen (vgl. Rahmenrichtlinie über Gesundheitsschutz
u. Sicherheit am Arbeitsplatz; Betriebe bis 10 MA von Dokumentations-
pflicht befreit)

1.5 Europaweite Anerkennung und klare Richtlinien für alle Berufe, z.B. für
den Ingenieurberuf

1.6 Sich für den Abbau der europaweiten Wettbewerbsverzerrungen, wie z. B.
bei Agrardiesel und bei Heizkosten, einzusetzen

2. Verkehrsinfrastruktur stärken

2.1 Ausbau der Verkehrsinfrastruktur (Straße, Schiene, Wasser, Luft). Deutlich
höheren Anteil des Mineralölsteueraufkommens für Verkehrsinfrastruktur
nutzen

2.2 Erhöhung der Mittel für Busförderung auf etwa 50 % der Anschaffungs-
kosten bei gleicher Fördermenge

3. Wettbewerbs- und Ordnungsrecht zugunsten fairer Teilnahme von KMU am
Wettbewerb gestalten

3.1 Subventionsabbau, insbesondere in den nicht zukunftsträchtigen Industrien
wie Steinkohle

3.2 Konsequente Durchsetzung des gesetzlichen Verbots von Verkäufen unter
Einstandspreis durch das Bundeskartellamt (bei Missbrauch von Markt-
macht)

3.3 Im Falle einer Liberalisierung des Ladenschlussgesetzes ist der Sonntags-
schutz zu gewährleisten

3.4 Standort für großflächigen Einzelhandel grundsätzlich nur in Oberzentren,
Orientierung an der Siedlungsstruktur, nicht an der Markungsgrenze

3.5 Regionale Märktekonzepte entwickeln

3.6 Buchpreisbindung erhalten

3.7 Planungsfreundlicheres Bauordnungsrecht für Handwerksbetriebe: keine
teuren prüfstatistischen Gutachten für Gebäude geringer Höhe, wenn sie
auch gewerblich genutzt werden

3.8 Handwerksfreundlicherer Gesetzesvollzug im Gewerbeaufsichtsrecht

3.9 Weitere Überprüfung der Einschränkung bei der Werbung für die freien
Berufe – Verbesserung der Informationswerbung

3.10 Konzentration der Kammern und Berufsgenossenschaften auf gesetzliche
Kernaufgaben

4. KMU-gerechte Steuerpolitik

4.1 Vereinfachung des Steuersystems

4.2 Rechtsformneutrale Ausgestaltung von Steuerreformen

4.3 Mittelstandsgerechte Nachbesserung der Steuerreform: EStG-Tarifsenkung
bereits im Jahr 2003

4.4 Bei der Festsetzung von Abschreibungszeiten weiterhin betriebswirtschaft-
liche Gesichtspunkte berücksichtigen
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4.5 Steuerneutrale Übertragung von Veräußerungsgewinnen innerhalb von
Mitunternehmerschaft wieder zulassen (§ 6 b EStG)

4.6 Rückkehr zur vollen Verlustverrechnung zwischen verschiedenen Ein-
kunftsarten

4.7 Ökosteuer abschaffen

4.8 MWSt-Senkung für arbeitsintensive Dienstleistungen nach Abschluss der
Experimentierphase der EU prüfen

4.9 Reform der Gewerbesteuer prüfen

4.10 Den Freibetrag bei der Trinkgeldbesteuerung deutlich erhöhen

5. Arbeits- und Sozialgesetze reformieren

5.1 Abbau der Lohnzusatzkosten. Herausnahme versicherungsfremder Leistun-
gen aus den Sozialversicherungen

5.2 Verlängerung der Befristungsmöglichkeiten von Arbeitsverträgen auf der
Grundlage des Beschäftigungsförderungsgesetzes (§ 1) über den 31. Dezem-
ber 2000 hinaus

5.3 Anreize für Niedriglohnbereich und einfache Dienstleistungen schaffen, um
Schwarzarbeit zu senken: Umsetzung des Modellversuchs Einstiegsgeld be-
schleunigen

5.4 Regelungen im Arbeits- und Sozialrecht nach Betriebsgröße stärker diffe-
renzieren bzw. Schwellenwerte anheben: z. B. beim KündigungsschutzG auf
10 Arbeitnehmer, Betriebsverfassungsgesetz: Schwellenwert 5 beibehalten
oder erhöhen auf 10 MA, kleinbetriebsfreundlichere Arbeitsstättenverord-
nung ab 10 Mitarbeiter

5.5 Generelle Berücksichtigung von Arbeitnehmern mit nicht mehr als 10 Wo-
chenarbeitsstunden mit dem Faktor 0,25 (statt wie jetzt 0,5), um Kleinbetrie-
ben die notwendigen Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeiten zu geben. Ziel:
Vermeidung des Erreichens des abgesenkten Schwellenwertes im Kün-
digungsschutzG

5.6 Flexibleres Arbeitszeitgesetz u. Flexibilisierung der Arbeitszeiten durch Ab-
bau entgegenstehender Regelungen u. Verlängerung des Ausgleichszeit-
raums

5.7 Kein genereller Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit im Erziehungsurlaub in
Kleinbetrieben: Anhebung des Schwellenwerts im Erziehungsgeldgesetz auf
50 Mitarbeiter

5.8 Abschaffung der seit 1999 geltenden 630 DM-Regelung

5.9 Lohnfortzahlungsgesetz / wiederum Absenkung der Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall auf 80%

5.10 Schwarzarbeit: konsequente Nutzung und Verschärfung des gegen Schwarz-
arbeit gerichteten ordnungsrechtlichen Instrumentariums

5.11 Reform der Sozial- und Rentenversicherungssysteme: stärkere Eigenverant-
wortung u. Eigenbeteiligung bei der Altersversorgung, 3. Säule. Übergang
vom Umlage- zum Kapitaldeckungsverfahren mit Basissicherung

5.12 Betriebsnähere Gestaltung von Tarifverträgen

5.13 Transparenz in der arbeitsschutzrechtlichen Überwachung. Genaue Abgren-
zung in den Zuständigkeiten zwischen Berufsgenossenschaften und staatl.
Gewerbeaufsicht

5.14 Kleinbetriebsklausel für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische An-
forderungen einführen.
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IV. Bürokratiebelastungen

1. Mittelstandsfreundlichen, verlässlichen, konsistenten Rechtsrahmen und sach-
gemäße Anwendung von Vorschriften sicherstellen

1.1 Kontinuität in der Gesetzgebung, kurzfristige Gesetzesänderungen vermei-
den, angemessene Einführungsfristen bei Gesetzen/VO. Praxisgerechte Aus-
gestaltung von Gesetzen und Verordnungen

1.2 Sachgemäße Anwendung von Normen/Vorschriften sicherstellen (30 –35 %
Belastungen durch fehlerhafte Anwendung!). Ermessens- und Auslegungs-
spielräume zugunsten KMU nutzen. Handwerksfreundlicherer Gesetzes-
vollzug im Gewerbeaufsichtsrecht

1.3 Auf identische Gesetzesformulierung EU, Bund, Land bei gleichem
Gesetzeszweck hinwirken und unterschiedlich geschriebenes Recht auf
verschiedenen Ebenen (EU, Bund, Land) vereinheitlichen (Bsp. Arbeits-
sicherheit, ArbeitsstättenVO)

1.4 Keine Verschärfung bei der Umsetzung von EU- und Bundesrecht in natio-
nales Landesrecht, wenn dadurch Wettbewerbsnachteile entstehen

1.5 Schaffung eines allg. Arbeitsgesetzbuches zur Zusammenfassung und
Vereinfachung aller Vorschriften des Arbeitsrechts

1.6 Befreiungstatbestände und flex. Auslegung § 39 LBO „Barrierefreies
Bauen“, da zusehends Hindernis für Investoren

1.7 EU-Bio-Tier-VO: keine enge Auslegung bezüglich Genehmigungen zum
Bau von Ställen in BW

2. Transparenz und Verfahrensvereinfachung

2.1 Transparenz über Zuständigkeiten, Verfahren, Gebühren herstellen (Hand-
buch/Broschüre, Internetangebot zu Verordnungen, Verfahren, Zuständig-
keiten)

2.2 Kompetenzabgrenzung zwischen Behörden (z. B. Gewerbeaufsicht und
Unterer Umweltbehörde beim Landratsamt) eindeutig regeln

2.3 Genehmigungsverfahren bei Straßenbaumaßnahmen vereinfachen

2.4 Reduzierung von Auflagen und Vereinfachung von Genehmigungen bei
Messen, Märkten und Ausstellungen

2.5 Dokumentationspflichten reduzieren bei Hygienevorschriften HACCP-Ver-
ordnung

2.6 Senkung des Dokumentations- und Aufzeichnungsaufwandes für den
Arbeitgeber

2.7 Erleichterungen bei Nachweispflichten schaffen, großzügigere Anerken-
nung von Pauschalbeträgen

2.8 Zertifizierungen: Für auditierte Firmen generell konkrete Erleichterungen
bei der Überwachung, Berichtspflichten u. Genehmigungsverfahren vor-
sehen

2.9 Verkürzung der Eintragungsdauer ins Handelsregister bei der Gründung

2.10 Altlastenverfahren beschleunigen

2.11 Beschleunigung von Genehmigungsverfahren: Aktive Partnerschaftl. Ge-
nehmigungsverfahren einführen, Gemeinsame Erklärung Wirtschaft – Ver-
waltung als Zielvereinbarung umsetzen

2.12 Beschleunigung von Verwaltungsverfahren: Einführung eines Projekt- und
Verfahrensmanagement, koordiniertes, abgestimmtes Zusammenwirken von
Antragsstellern, Wirtschaftsorganisationen und Genehmigungsbehörden
umsetzen
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3. Vereinfachung und Vereinheitlichung von Verwaltungsvorgängen und sta-
tistischen Berichtspflichten

3.1 Abwicklung von Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis koordi-
nieren

3.2 Bescheinigungswesen vereinheitlichen und vereinfachen, z. B. bei Sozial-
versicherungen

3.3 Vereinfachung der Steuervorschriften und -verfahren, alte Steuererhebungs-
verfahren überprüfen

3.4 Vereinfachungskatalog des Bundesbauministeriums zum Abbau bürokra-
tischer Belastungen im Baurecht umsetzen

3.5 Umweltrecht: Vereinfachung behördlicher Aufsichts- und Kontrollverfahren
über freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen

3.6 Einführung einer bundeseinheitlichen, behördenübergreifenden Unterneh-
mens-Identifikationsnummer und Nutzbarkeit bei allen staatlichen Stellen
zeitnah ermöglichen

3.7 Statistik: Primärerhebungen zugunsten intensiverer Auswertung und Nut-
zung vorhandener Statistiken und Verwaltungsdateien verringern

3.8 Regelmäßige Auswechslung der Firmen bei statistischen Erhebungen

3.9 Reform der amtlichen Statistik: Datenvernetzung

3.10 Abschaffung landesweiter Sonderbelastungen (Bsp. Sonderabfallentsorgung)

4. Serviceorientiertes, innovatives Verwaltungshandeln und Ausbau der Digitalen
Verwaltung

4.1 Schnelle, offensive Information über Rechtsänderungen, verstärkte Informa-
tion der Betroffenen bei Änderungen. Den vorhandenen Vorschriftendienst
Baden-Württemberg GmbH bekannter machen

4.2 Längere Öffnungszeiten der Verwaltungen anregen, sofern der direkte Kun-
denkontakt erforderlich ist

4.3 Erreichbare kompetente Auskunftsstelle, effektive Hotline

4.4 Überprüfung und Vereinfachung von Formularen hinsichtlich Gestaltung
und Übersichtlichkeit, allgemeinverständliche Sprache etc.

4.5 Kompetenz des Verwaltungspersonals stärken (wirtschaftliches Denken,
Dienstleistungsorientierung, Entscheidungsfreude)

4.6 Besseres Marketing der Behörden-Serviceangebote

4.7 Staatliche Vorbildfunktion durch digitale Pilotanwendungen in der öffentl.
Verwaltung (Bsp. digitale Gewerbeanmeldung, online-Monatmeldungen
Krankenkasse)

4.8 Forcierter Ausbau der digitalen Verwaltung und elektronischer Bürger-
dienste (Bsp. Online-Abwicklung der Finanzverwaltung)

4.9 Pilotprojekt zur online-Abwicklung von Meldungen und Leistungsbeschei-
den zwischen Krankenkassen und Unternehmen

4.10 Verstärkter Einsatz neuer Medien bei statistischen Befragungen

5. Koordinierung, Bündelung, Lotsenfunktion, one stop shops des Verwaltungs-
vollzugs

5.1 Termine der Außenprüfung in Unternehmen (Lohnsteuer, Betriebsprüfung)
koordinieren

5.2 Vereinheitlichung und Koordination des Verwaltungsvollzugs auf lokaler
Ebene

5.3 Ämterübergreifender Verwaltungslotsendienst bei Baugenehmigungen
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5.4 Einrichtung von one stop shops: zentrale Anlaufstellen auf kommunaler
Ebene zur Betreuung von KMU in allen Behördenvorgängen aus einer Hand

5.5 Entschlackung des konjunkturellen Monatsberichts, Umstellung von monat-
licher auf vierteljährliche Erfassung u. Vereinfachung des Fragenkatalogs

5.6 Entschließung des Bundesrats zur Prüfung der Vereinfachung von Statisti-
ken umsetzen

5.7 Stärkere Nutzung von Verwaltungsdateien für Zwecke der Wirtschaftsstati-
stik

6. Deregulierung mit Augenmaß

6.1 Beauftragtenwesen bei Kleinstunternehmen reduzieren

6.2 Schwellenwerte einführen bzw. erhöhen bei Bau- und Sicherheitsvorschrif-
ten, Arbeitsstättenverordnung, z. B. barrierefreies Bauen und Toiletten-
anlagen, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin, zur Entlastung von Klein-
unternehmen

6.3 Verhinderung einer Überregulierung im Internet

6.4 Vereinfachung des berufsgenossenschaftlichen Tarifsystems

6.5 Verwaltungsrechtliche Erlasse reduzieren

6.6 Deregulierungsvorschläge Umweltpartnerschaft BW auf Umsetzungsstand
prüfen

7. Weiterentwicklung der Rechtsoptimierung

7.1 Bessere Abstimmung zwischen Bürokratiekosten-TÜV und Standard-
pranger sowie Evaluation der bisherigen Ergebnisse

7.2 Folgenabschätzung hinsichtlich bürokratischer Belastungen bei Geset-
zen/VO/Erlassen

7.3 Systematisches Ideen- und Beschwerdenmanagement in der Organisation
der Landesverwaltung verankern (auch im Internet)

7.4 Zusammenarbeit und Koordination des Bürokratieabbaus zwischen EU,
Bund, Land und Kommunen verbessern

V. Mittelstandsförderung

1. Mittelstandsförderung als Voraussetzung für faire Beteiligung von KMU am
Wettbewerb und Hilfe zur Selbsthilfe strukturell und institutionell weiter-
entwickeln

1.1 Leitbild der Mittelstandsförderung weiterentwickeln: Schaffung netzwerk-
förmiger Wertschöpfungsstrukturen, Verstärkung indirekter Fördermaßnah-
men und Förderung von Netzwerkstrukturen: Initiierung und Moderation
von Netzwerken, Kultur und Dialog der Kooperation entwickeln

1.2 Fördergrundsätze: Transparenz, Konzentration, Bündelung (EU-, Bund-
Länder-Programme), Koordinierung und Abstimmung, Straffung, Verein-
fachung, Beschleunigung der Förderverfahren (Bsp. online-Abwicklung),
Effizienz und Zielgenauigkeit erhöhen

1.3 Richtliniengestaltung verbessern: Anzeigeverfahren, so dass Arbeiten vor
Bewilligung unschädlich, bzw. Ausschreibungsfristen verlängern, Antrags-
verfahren beschleunigen

1.4 Aufwand der Antragsstellung und Projektabwicklung reduzieren. Förder-
verfahren straffen und vereinfachen (Entscheidung über Förderfähigkeit
rasch und nachvollziehbar, Vermeidung von Fristen und umfangreiche Vor-
arbeiten, betriebsnahe Abwicklung und Prüfung des Projekterfolges)
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1.5 Komplementarität zwischen den Förderprogrammen der EU, des Bundes
und des Landes bzw. gemeinsame projektorientierte Förderung

1.6 Kontinuität der Programme erhöhen, Eigenbeteiligung bei Programmen,
Evaluierung (Messung von Akzeptanz, Beteiligung und Nutzen) und Ent-
wicklung eines Controllinginstrumentariums

1.7 Förderschwerpunkte statt „Gießkannenprinzip“, Verstärkung ganzheitlicher,
integrierter Förderkonzepte, z. B. Verzahnung von Wirtschaftsförderung,
Standortmarketing, Tourismusförderung

1.8 Flexibilisierung, Dezentralisierung und Regionalisierung der Förderpolitik,
um an regionalen Entwicklungspotenzialen ansetzen und rasch auf aktuelle
Entwicklungen reagieren zu können. Bildung von Clustern, regionalen one
stop shops und aktiven Netzwerken

1.9 Bessere Nutzung von bestehenden Kooperationsförderprogrammen (EU,
Bund)

1.10 Zugang für KMU zu EU- und Bundes-Förderprogrammen erleichtern und
zeitnahe Umsetzung innovativer Vorhaben ermöglichen

1.11 Projektförderung verstärken: Projektorientierung, Co-Finanzierung und
Förderconsulting EU-Programme verstärken. Einrichtung eines Mittel-
standsfonds zur Flexibilisierung und Reaktion auf aktuelle Bedarfe sowie
zur Cofinanzierung. Steuerung z. B. über Beirat aus Mittelstands-/Wirt-
schaftsförderern, Wirtschaftsorganisationen, Politik, Verwaltung (z.B.
Restituierung und Weiterentwicklung Beirat Haus der Wirtschaft)

1.12 Mittelstandsbericht zweimal pro Legislaturperiode herausgeben sowie als
Controllinginstrumentarium ausgestalten

1.13 Weiterentwicklung des LGA zu einem landesweiten Servicecenter
zur Koordinierung der Wirtschaftsorganisationen und der Wirtschafts-
förderung

2. Novellierung des Mittelstandsförderungsgesetzes (MFG)

2.1 Mittelstandsdefinition schärfen: Neufassung bzw. schärfere Abgrenzung des
Mittelstandsbegriffs orientiert an Beschäftigungszahlen (1 –9 Kleinstunter-
nehmen, 10 –49 Kleinunternehmen, 50 –249 mittlere Unternehmen): EU-
Definition als Regeldefinition übernehmen

2.2 Struktur- und Zielgenauigkeit des MFG erhöhen: Verstärkte Ausrichtung
der Förderprogramme auf Kleinst- und Kleinunternehmen, Freie Berufe und
Dienstleister und Evaluierung der Beteiligung, ggf. Ausrichtung bestimmter
Förderprogramme auf Kleinstunternehmen: z. B. Intensivberatungspro-
gramm).

2.3 Bessere Durchsetzung des MFG

2.4 Angemessene finanzielle Ausstattung und höhere Kontinuität in der Mittel-
bereitstellung für die Kernbereiche

3. Künftige Gestaltung der Kernaufgaben (vgl. auch Kapitel Finanzierung, Neue
Technologien, Qualifizierung – Beratung, Markterschließung, Existenz-
gründung-Betriebsübergabe)

3.1 Konzentration der Fördermittel auf Kernbereiche zur finanziellen Verste-
tigung der Kernaufgaben (Berufl. Bildung, Unternehmensberatung, Markt-
erschließung, mittelstandsrelevante Informationen, Einführung anwen-
dungsreifer Technologien und Förderung von Existenzgründungen und
Betriebsübergabe)

3.2 Förderung stärker auf Bestands- und Existenzsicherung sowie Betriebsüber-
gabe ausrichten

3.3 Beratungsförderung als wirksamstes Instrument für Kleinunternehmen
wiederaufstocken, Organisation von Beratungsleistungen im Netzwerk und
Beratungszentren
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3.4 Existenzgründungsförderung koordinieren und bündeln, integrierte Kon-
zepte schaffen

3.5 Verstärkung der ganzheitlichen Strukturierung von Innovationsförderpro-
grammen, der Projektförderung, der Förderung von Vernetzung, Koopera-
tion und Bildung von Kompetenznetzwerken

3.6 Verstärkung der Eigenkapitalhilfen: Umschichtung der Finanzhilfen (Dar-
lehen, Zuschüsse) zu Gunsten der Eigenkapitalhilfen und Bürgschaften
(Quote: 50 %)

3.7 Spielräume zur Förderung der Ansiedlung innovativer Unternehmen er-
weitern

3.8 Ausbau der Kooperationsförderung

3.9 Überprüfung der Passgenauigkeit der Förderinstrumentarien und Richtlinien
und ggf. Anpassung an strukturelle Veränderungen im Bereich Dienst-
leistung, Freie Berufe etc.

3.10 Landwirtschaftsförderung: Das bewährte System der Agrarumwelt-
programme und der Vermarktungsförderung den künftigen Herausforde-
rungen anpassen. Besondere Umweltleistungen der Landwirtschaft im
Bereich der Landschaftspflege als Dienstleistung für die Gesellschaft
honorieren. Die Entwicklungsvoraussetzungen zur Erweiterung der wirt-
schaftlichen Basis in neuen Wirtschaftsfeldern – wie z. B. der dezentralen
Energieversorgung – durch erneuerbare Energien über die bereits bestehen-
den Maßnahmen hinaus verbessern. Neue technische Entwicklungen zur
Betriebsrationalisierung durch begleitende Forschung unterstützen (z. B.
virtuelles Flächenmanagement). Ausgleich für Beschränkungen durch
Umweltauflagen für die baden-württembergischen Erzeuger

4. Regionalisierung der Wirtschaftsförderung und Clusterförderung

4.1 Regionale Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig unterstützen.
An regionalen Kompetenzprofilen ansetzen, regionale Clusterbildung und
Kompetenzzentren, regionale Entwicklungskonzepte und Netzwerke aus-
bauen. Endogene Potenziale in public-private-partnership erschließen, ins-
besondere auch in strukturschwachen Regionen

4.2 Wettbewerb der Regionen zur Förderung von Projekten im Rahmen
von regionalen Entwicklungskonzepten (vgl. Innoregio-Wettbewerb des
BMBF)

4.3 Wirtschaftsförderung aus einer Hand weiterentwickeln: offensive, service-
orientierte Wirtschaftsförderung vorort, Netzwerk der Akteure, integrierte
Unterstützungskonzepte, Bündelung der Wirtschaftsförderaktivitäten und
Schaffung einer geeigneten Plattform für ein effizientes und abgestimmtes
Regionalmarketing, regionale one-stop-agencies mit gebündeltem Vorort-
Angebot

4.4 Neue Finanzierungsformen erschließen: Gemeinnützigkeit der Wirtschafts-
förderung prüfen

5. Infrastruktur aktuell und Weltspitze halten

5.1 Gewerbezentren mit regionalspezifischem und branchenspezifischem Profil
landesweit ausbauen und integrierte Konzepte für Innovationszentren ent-
wickeln (Verstärkung der Zuschussmittel)

5.2 Regionale Wirtschaftsmessen ausbauen

5.3 Wissenschaft- und Bildungsressourcen an der Spitze halten

5.4 Weiterentwicklung und Erhalt der Infrastruktur der Heilbäder und Kurorte
in regionaler Abstimmung
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6. Image und Klima verbessern, Dialog zwischen Politik und Mittelstand, Lobby
schaffen:

6.1 Klima in der Bevölkerung für Bedeutung des Mittelstandes schaffen,
Berücksichtigung i.R. der Öffentlichkeitsarbeit des Landes, Tag des Mittel-
stands im Rahmen der Projekttage an Schulen etc.

6.2 laufender Dialog und Kommunikationsveranstaltungen der Politik mit dem
Mittelstand: vgl. Regionale Dialogforen der Enquetekommission, Mittel-
standskongresse etc.

VI. Vergabewesen von Land und Kommunen
(vgl. Zwischenbericht Drs. 12/5524)

Die Enquetekommission hat die folgenden Empfehlungen in ihrer 28. Sitzung am
26. Mai 2000 beschlossen.

Der Zwischenbericht wurde von der Enquetekommission in der 29. Sitzung vom
7. Juli 2000 einstimmig verabschiedet und dem Landtag mit dem nachstehenden
Antrag in der Plenarsitzung am 5. Oktober 2000 vorgelegt (vgl. Drs. 12/5524) und
dort einstimmig verabschiedet.

Empfehlungen und Antrag der Enquetekommission

Der Landtag wolle beschließen:

A Der Zwischenbericht der Enquetekommission wird zur Kenntnis genommen.

B Die Landesregierung wird ersucht:

I. Rechtliche Regelungen zur Ausdehnung des Anwendungsbereichs der
VOB und VOL als ausgewogene Regelwerke in der jeweils gebotenen Form
(Gesetz, Verordnung, Verwaltungsvorschrift) auszuarbeiten, die zum Inhalt
haben:

1. VOB-Bindung öffentlicher Unternehmen unter Zugrundelegung des funk-
tionalen Auftraggeberbegriffs (einstimmig beschlossen)

Auch bei Auftragswerten unterhalb der EU-Schwellenwerte und oberhalb von
30 000 Euro gilt der funktionale Auftraggeberbegriff des § 98 Abs. 2 GWB für
kommunale und landeseigene Unternehmen in privater Rechtsform.

Ein wesentlicher Anhaltspunkt für das Nichtvorliegen des funktionalen Auftrag-
geberbegriffs ist es, wenn die erwerbswirtschaftliche Betätigung im Vordergrund
steht und das Unternehmen im Wettbewerb steht, sofern es seine Aufwendungen
ohne Zuschüsse aus öffentlichem Haus halten zu decken vermag. Dies gilt ins-
besondere in den Fällen der §§98 und 100 Abs. 2 GWB.

Abweichendes können einzelne landesrechtliche Spezialvorschriften wie z.B.
§112 Abs. 1 Ziff.2 und 3 LHO oder das UniversitätsklinikaG regeln.

Die VOB ist in jedem Fall anzuwenden, wenn das Unternehmen für ein Vorhaben
öffentliche Mittel von über 50 000 DM in Anspruch nimmt.

2. VOL-Empfehlung (einstimmig beschlossen)

Die VOL-Anwendung wird für öffentliche Auftraggeber und öffentliche Auf-
traggeber in privater Rechtsform auf kommunaler Ebene auch bei Aufträgen
unterhalb der EU-Schwellenwerte (derzeit ca. 400 000 DM) und oberhalb der
Bagatellgrenze (derzeit 50 000 DM) empfohlen.

3. Anpassung an die Marktentwicklung (einstimmig beschlossen)

Es soll eine turnusmäßige Überprüfung der gesetzlichen Regelung auf
Praxisgerechtigkeit und Anpassung an die Marktentwicklung durchgeführt
werden.
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II.Eine zusammenfassende, übersichtliche Gesamtregelung für „Vergabewesen
von Land und Kommunen“ im Landesrecht prüfen (einstimmig beschlossen)

Eine zusammenfassende, übersichtliche Gesamtregelung für Vergabewesen von
Land und Kommunen im Landesrecht, z. B. im Mittelstandsförderungsgesetz und
im Gemeindewirtschaftsrecht soll geprüft werden.

III. In ihrem Geschäfts- und Verantwortungsbereich auf die Einhaltung folgen-
der Ziele hinzuwirken:

1. Anwendung und strikte Einhaltung der Grundsätze der Vergabeordnung kon-
sequent durchsetzen und überwachen (einstimmig beschlossen)

Die Anwendung und strikte Einhaltung der Grundsätze der Vergabeordnungen
soll konsequent durchgesetzt und überwacht werden.

2. Mittelstandsfreundliche Vergabepraxis und Einhaltung des Mittelstandsförde-
rungsgesetzes sowie der Mittelstandsrichtlinien, insbesondere konsequente Ein-
haltung der Verpflichtung zur Aufteilung in Fach- und Teillose (§ 97 Ab. 3 GWB,
§18 MFG, § 4 VOB/A und § 5 VOL/A) auch von Gesellschaften in privater
Rechtsform (einstimmig beschlossen)

Die im Mittelstandsförderungsgesetz vorgeschriebene mittelstandsfreundliche
Vergabe durch Teilung der Aufträge in Fach- und Teillose ist konsequent zu
handhaben.

3. Restriktive Handhabung/Begrenzung der Vergabe an Generalunternehmer
(GU), ABC-Ausschreibungen und Ausschluss von Generalübernehmer (GÜ)
-Vergaben (einstimmig beschlossen)

Die Vergabe an Generalunternehmer wird nur bei wirtschaftlichen und tech-
nischen Erfordernissen zugelassen.

Die Vergabe an Generalübernehmer ist auszuschließen.

ABC-Ausschreibungen folgen der VOB (Varianten A und C). In der Zahl sollen
sie restriktiv gehandhabt werden. Investorenmodelle (Variante C) bedürfen
besonderer Begründung.

ABC-Ausschreibungen, Investorenmodelle und GU-Vergaben sind jeweils im
Vorbericht zum Staatshaushaltsplan auszuweisen.

4. Anwendung der sog. Stammpersonalklausel/70 % Eigenerstellungs-Regelung
als vergabeimmanentes Kriterium (einstimmig beschlossen)

Den Kommunen und anderen öffentlichen Auftraggebern soll die Anwendung
empfohlen werden.

5. Ausbau der Auftragsberatung, inkl. Ausbau der elektronischen Auftragsver-
gabe durch stärkere Nutzung der Neuen Informations- und Kommunikationstech-
nologien im Vergabewesen und Aufbau elektronischer Plattformen (einstimmig
beschlossen)

Auf den Ausbau der elektronischen Auftragsvergabe durch die stärkere Nutzung
der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien im Vergabewesen ist
hinzuwirken.

IV. Über mögliche Konsequenzen hinsichtlich des subjektiven Rechtsschutzes
auch für Vergaben unterhalb der Schwellenwerte zu berichten, sobald der
Erfahrungsbericht der Bundesregierung über die Neuregelung des VgRÄG
(Vergaberechtsänderungsgesetz) vorliegt. (mehrheitlich beschlossen)
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VII. Existenzgründung und Betriebsübergabe

1. Gründungsdynamik und Kultur der Selbstständigkeit verstärken

1.1 Mentalität und gesellschaftliche Wertschätzung gegenüber Unternehmertum
und Innovation weiter öffnen

1.2 Verstärkte Vermittlung von unternehmerischen Qualifikationen an Schulen
und Hochschulen (z. B. durch das Fach Existenzgründung an Berufsfach-
schulen, wie an der Hotelfachschule Heidelberg)

1.3 Stärkere Öffnung der Hochschulen und Forschungseinrichtungen für Unter-
nehmensgründungen und die wirtschaftliche Nutzung wissenschaftlicher
Ergebnisse

1.4 Weiterentwicklung spezieller Informations-, Beratungs- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen für ausländische Gründungsinteressierte

2. Förderung der Betriebsübergabe und Maßnahmen der Unternehmenssiche-
rung verstärken

2.1 Verstärkung der Gewichtung der Förderung von bestehenden Betrieben

2.2 Informations- und Beratungskampagne, Aufschließungsinitiative und ver-
stärkte Öffentlichkeitsarbeit zur Betriebsübergabe

2.3 Ausbau Regionaler Gemeinschaftsinitiativen zur Aufschließung und Beglei-
tung der Nachfolgeplanung/Übergabeprozess mit Kammern, Verbänden,
Banken, Wirtschaftsförderungen etc.

2.4 Förderung der Entwicklung von ganzheitlichen Beratungskonzepten und
ganzheitlichen Qualifizierungskonzepten für Übernehmer/Nachfolger

2.5 Weiterer Ausbau der bestehenden Übergabebörsen mit Kostenbegrenzung
für die Nutzer, z.B. Prüfung einer Plattform im Internet für Betriebsüber-
gabe in BW in Zusammenarbeit mit dem Gemeinschaftsprojekt Change

3. Stärkere Koordinierung der Existenzgründungsförderung

3.1 Existenzgründungsförderung im Bereich Information, Beratung, Qualifi-
zierung, Modellprojekte fortsetzen und Verankerung der Förderung von
Existenzgründung und Betriebsübernahme als eigenständiger Förderbereich
in der MFG-Novelle (bereits umgesetzt)

3.2 Etablierung des ifex als ständige Einrichtung im LGA

3.3 Straffung und Vereinfachung der Finanzhilfen, Verbesserung der Transpa-
renz, Evaluierung der Förderinstrumentarien, Betreuung nach der Gründung
und Existenzsicherung verstärken, engere Verzahnung der finanziellen För-
derung mit der Beratungsförderung und Systematisierung und Verzahnung
von EU-, Bundes- und Landesförderung

3.4 Multiplizierung des Heilbronner Service-Baustein-Konzepts (Beratung, Pro-
zessbegleitung, Netzwerke, Türöffnerfunktion mittels Messebeteiligung am
Gemeinschaftsstand), Gründungsförderung stärker mit anderen wirtschafts-
politischen Instrumenten verknüpfen (ganzheitlicher Förderansatz, regionale
Entwicklungskonzepte)

3.5 Weiterer Ausbau integrierter regionaler Gründungsinitiativen, Netz-
werkstrukturen, Selbsthilfeeinrichtungen und ganzheitlicher Unterstützungs-
konzepte von Qualifizierung, Beratung/Coaching, Kapitalvermittlung,
Facilities, (Bsp. Pegasus, success, Cyberforum etc.) in allen Regionen;
Koordinierung eines regelmäßigen Erfahrungsaustauschs der Akteure auf
Landesebene

3.6 Aufbau eines landesweiten Internetportals zur Existenzgründung in BW
(Gründerland, bereits in der Umsetzung)

3.7 Auftragsbörse/Referenzaufträge für Existenzgründer beim RKW ausbauen



581

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

3.8 Ausbau der regionalen Initiativen (insbesondere Beratung/Qualifizierung)
für Existenzgründerinnen in Zusammenarbeit mit den Kontaktstellen Frau
und Beruf unter Einbeziehung bundesweiter/europaweiter Erfolgsmodelle
(z. B. aus Wettbewerb „Zukunftsregion für Gründerinnen“ in Zusammen-
arbeit mit dem Deutschen Gründerinnen Forum); Optimierung des Zugangs
für Gründerinnen durch Zusammenarbeit mit dem Projekt „Kompetenz-
zentrum für Gründerinnen“ des Deutschen Gründerinnen Forums

3.9 Stärkere Mobilisierung des Potenzials von Frauen in den Gründerverbünden
und in Zukunftsbranchen der New Economy

4. Optimierung der Gründungsberatung und -qualifizierung

4.1 Verbesserung der Transparenz des Beratungs- und Qualifizierungsangebots

4.2 Optimierung der Gründungsberatung und -qualifizierung: ganzheitliche,
prozessorientierte Beratung und Coaching, Nachgründungsberatung
(Coaching) verstärken, Verbesserung der Finanzierungsberatung, mehr-
stufige Qualifizierungskonzepte mit Kombination von Qualifizierung, Con-
trolling und Coaching

4.3 Realisierung einer zentralen Anlaufstelle für Existenzgründer zur Beratung
und Begleitung auf regionaler Ebene

4.4 Flächendeckender Ausbau der Beratungszentren der DtA in Baden-Würt-
temberg

4.5 Erprobung von Coachingangeboten für Unternehmensgründungen aus der
Arbeitslosigkeit

5. Infrastrukturunterstützung optimieren: Gründer- und Innovationszentren
flächendeckend ausbauen und Erfolgskriterien berücksichtigen

5.1 Entwicklung ganzheitlicher Unterstützungskonzepte in den Zentren z. B.
nach Muster Innovationsfabrik Heilbronn (Standortoptimierung durch
Consulting, Serviceangebot im Sekretariat, Synergien bei Auftragsvergabe,
Kapitalbereitstellung u. Türöffnerfunktion durch Förderbeirat, Paten, Netz-
werk, Vertriebs- und Service-Callcenter)

5.2 Aufbau von dezentralen Gründerzentren mit zentralem Management

5.3 Förderung des Aufbaus von Existenzgründerinnenzentren und branchen-
spezifischen Gründungszentren, die höhere Beteiligung von Gründerinnen
versprechen (Design, personennahe Dienstleistungen etc.)

5.4 Entwicklung privatwirtschaftlicher, ganzheitlicher Vorgründungsphasen-
Modelle nach Vorbild Venture Lab, Frankfurt

6. Bürokratiebelastungen für Gründer abbauen – Genehmigungsprozesse opti-
mieren

6.1 Beschleunigung der Genehmigungsverfahren und Reduzierung der Be-
lastungen durch administrative Verwaltungsaufgaben: durch Vereinfachung
und bessere Koordinierung der Zuständigkeiten, Reduzierung nachträglich
geforderter Unterlagen und Auflagen, Transparenz der Zuständigkeiten und
Vorgänge, Nutzung von Ermessensspielräumen zu Gunsten der Gründer,
Serviceorientierung, Nachvollziehbarkeit des Verfahrens, Verständlichkeit
u. Begründung von Auskunftsbegehren, Flexibilisierung der Öffnungs-
zeiten, elektronische Bürgerdienste

6.2 Bündelung von Serviceangeboten auf kommunaler Ebene i. S. eines one
stop shops zur Koordinierung von behördlichen Vorgängen und Betreuung
von Existenzgründern in allen Bürokratiefragen aus einer Hand

6.3 Elektronische Vernetzung zwischen Wirtschaftsorganisationen, Wirtschafts-
förderungen und Kommunen zur Realisierung elektronischer Bürgerdienste,
24 Std.-Service (vgl. Bsp. Nordschwarzwald, Bsp. digitale Gewerbe-
anmeldung)
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6.4 Verbesserung der Beratung und Transparenz über gesetzliche Regelungen:
Einrichtung von online-Informationsdiensten in der öffentlichen Verwaltung
sowie einer Internetdatenbank des Bundes und des Landes. Außerdem
Optimierung der Schulung von Behördenmitarbeitern bzw. Wirtschafts-
förderer i. S. von Querschnittsberatung

6.5 Kooperation und Gedankenaustausch zwischen Beratern und Behörden/-
Verwaltung intensivieren

7. Rahmenbedingungen existenzgründerfreundlich gestalten und Betriebsüber-
gabe erleichtern

7.1 Weitgehendes Aussetzen von gesetzlichen Regelungen für Existenzgründer

7.2 Wiedereinführung des ermäßigten Steuersatzes für Gewinne aus der Ver-
äußerung und Aufgabe von Betrieben rückwirkend zum 1. Januar 1999

7.3 Gleichbehandlung aller Betriebe in der Frage der Steuerstundung durch die
Finanzämter

7.4 Keine Höherbewertung des Grundvermögens für die Zwecke der Erb-
schaftsteuer. Sollte es dennoch zu einer solchen Höherbewertung kommen,
sind die erbschaftsteuerlichen Freibeträge entsprechend anzugleichen, d. h.
zu erhöhen

8. Innovations- und Kooperationspotenziale der Neuen Selbstständigen und der
Freien Berufe erschließen

8.1 Unterstützung der Erforschung der Erfolgs- und Mißerfolgsfaktoren für mit-
telstandszentrierte Umstrukturierungen und Verbreitung von Erfolgs-
beispielen zu Neuen Selbstständigen (Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit,
Besuchsprogramme)

8.2 Installation von Netzwerken zum Erfahrungsaustausch rund um die Neuen
Selbstständigen (Workshops, Datenbank, Kongresse)

8.3 Verbesserung und Erweiterung der Niederlassungsförderung und der Be-
rufsausübung in den Freien Berufen, spez. Förderung von Existenzgründung
und Berufsausübung von Frauen in Freien Berufen (u. a. Verbesserung der
Möglichkeiten zum Wiedereintritt in den Beruf), Ausweitung des Zugangs
von Freien Berufen zu den Förderprogrammen

8.4 Aufbau von Kompetenzzentren für Freiberufler und sonstige Dienstleister:
u. a. zentrale Plattform mit Vermittlungsbörsen für selbstständige Telearbeit,
online- Weiterbildungs-, Qualifizierungs- und Beratungsangebote und
Dienstleistungen, Marktplatz mit Auftragsbörse

VIII: Qualifizierung – Beratung – Fachkräftebedarf

1. Ausbildungsbereitschaft von und in KMU, insbesondere Kleinbetrieben er-
höhen – Kosten reduzieren

1.1 Imagekampagne für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand: Image der
Ausbildung und Arbeit in Kleinbetrieben sowie klassischen Branchen Hand-
werk, Handel, Hoga verbessern

1.2 Bedeutung und Chancen der Ausbildung in Kleinbetrieben bei der Vermitt-
lung von Schlüsselqualifikationen, Selbstständigkeit, Teamarbeit, Kreati-
vität sowie beschäftigungspolitischer Beitrag des Handwerks stärker ins
öffentliche Bewusstsein heben

1.3 Gezielte Nachwuchswerbung: im Rahmen von Ausbildungsmessen, BOGY,
BORS, OiB, IMPULSE, Betriebsbesichtigungen, Praktika, Kongress
„Schule trifft Wissenschaft“ etc., ggf. Tag des Mittelstands an Schulen

1.4 Ausbildungsbereitschaft bei IT-Unternehmen und bei jungen Unternehmen
erhöhen
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1.5 Ausbau der Förderung der Verbundausbildung und betriebsspezifische
Ausbildungszuschnitte zur Mobilisierung betrieblicher Ausbildungsplätze
insbesondere in Kleinunternehmen, ausländischen Betrieben und für be-
nachteiligte und behinderte Jugendliche und benachteiligte Regionen sowie
in Neuen Berufen auf Grund komplexer Anforderungen: Änderungen der
Förderrichtlinien (Umsetzung der Empfehlungen der Jugendenquete; Er-
leichterung der Zusammenarbeit von freien und sozialen Trägern mit der
Wirtschaft, Berücksichtigung verbundbedingter Mehrausgaben, Förderung
der Verbundkoordination)

1.6 Gebühren bei Ausbildungsverträgen und Prüfungen abschaffen (vgl. HWK
Stuttgart)

1.7 Elektronisches gestütztes Verfahren zum Abschluss von Lehrverträgen
ausbauen

2. Effizienz und Praxisgerechtigkeit des Ausbildungs-/Bildungssystems erhöhen

2.1 In den allgemeinbildenden Schulen soll verstärkt neben der Wissensver-
mittlung die Förderung von Schlüsselqualifikationen (Sozial- und
Handlungskompetenz, Team- und Kommunikationsfähigkeit, Lernfähigkeit
und Lernbereitschaft, Sprachkompetenz, vernetztes Denken, Verant-
wortungsbewusstsein, Konfliktfähigkeit und die Kompetenz im Umgang mit
den neuen Informations- und Kommunikationstechniken) im Vordergrund
stehen

2.2 Zusammenarbeit zwischen Schulen, Eltern, Ausbildungsstätten, Hoch-
schulen, Arbeitsverwaltung und Betrieben verbessern: Kooperation und
Rückkopplung bei Entwicklung von Qualifizierungskonzepten

2.3 Verstärkung der Ausbildungsprogramme für praktisch Begabte/Lern-
schwache (z. B. Sonderausbildungen Metallwerker etc.) und Ungelernte,
Ausweitung der Kooperationsklassen Hauptschule – Berufsvorbereitungs-
jahr (BVJ)

2.4 Europäisches Benchmarking der Schulen und Hochschulen

2.5 Bessere Koordination der Berufsschule mit den Anforderungen der Be-
triebe, flexiblere Ausbildungszeiten

2.6 Praxisorientierung an den Hochschulen verstärken, tatsächliche Studien-
dauer verkürzen und kalkulierbarer machen

2.7 Differenzierung, Flexibilisierung und Verzahnung von Aus- und Weiter-
bildung erhöhen

2.8 Beschleunigte Entwicklung, Genehmigung und Etablierung neuer Berufs-
bilder und Studiengänge (insbesondere im IT und Dienstleistungssektor);
schnellere Anpassung der Ausbildungsordnungen an aktuelle Praxisanforde-
rungen, der Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien
soll in alle Ausbildungsberufe einbezogen werden

2.9 Unterrichtsmethoden modernisieren, neue Lehr- und Lernformen anwenden

2.10 Verstärkung des Praxisbezugs der Ausbildung, stärkere Verlagerung in die
Betriebe

2.11 Qualifizierung des Lehrpersonals/Fachdozenten in praxisrelevanten Fragen
(Bsp. Betriebspraktika von Lehrern) sowie bei sozialen Qualifikationen
(Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Kritikfähigkeit). Bei der Fort-
bildung soll eine größtmögliche Nähe zum Bildungs-, Ausbildungs- und
Wirtschaftsgeschehen gewährleistet werden

2.12 Qualifizierung der Sachbearbeiter der Arbeitsämter bezüglich Anforde-
rungen der neuen Berufsbilder der Wirtschaft

2.13 Thema Mittelstand in die Aus- und Fortbildung der Lehrer integrieren

2.14 Kombimodelle Ausbildung – Studium verstärken

2.15 Förderung von Praktika der Azubis im grenznahen Ausland im Rahmen
Euregio-Zertifikat
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2.16 Zur Weiterentwicklung des Dualen Systems sind weitere Schritte zur
Modularisierung im Rahmen des Berufskonzeptes erforderlich, z. B. durch
die Zertifizierung von Teilqualifikationen

3. Fachkräftebedarf bei KMU decken – Selbständigenkultur, Wachstum und
Betriebsübernahme im (neuen) Mittelstand unterstützen

3.1 Arbeitsvermittlung effektiver gestalten; bessere Information und Nutzung der
Förder- und Vermittlungsleistungen der Bundesanstalt für Arbeit durch KMU

3.2 Neue Wege der Arbeitskräfteallokation und Kooperation den KMU stärker
vermitteln: Arbeitsmarktpartnerschaften NBL inkl. Koordinierungsstelle zur
Kanalisierung von Abfragen, überbezirkliche Vermittlung, IT-Plattform,
Vermittlungsbörsen, Infoveranstaltungen, Arbeitsmarktgespräche, Hoch-
schulmarketing

3.3 Regionale Projekte mit Maßnahmenbündel im Rahmen Bündnis für Bildung
und Beschäftigung: weitere Übertragung prüfen

3.4 Verstärkte Förderung von Modellen wie Jobmanager und Job-Rotation

3.5 Mobilität und Flexibilität der Arbeitskräfte erhöhen, Motivation zur Arbeits-
aufnahme Arbeitsloser erhöhen: Zumutbarkeitsschwelle generell erhöhen,
speziell bei der Entfernung der Arbeitsstätte (derzeit: < 50 km), Begrenzung
des Arbeitslosengeldes auf 1 Jahr

3.6 Abstimmungsprozess zwischen IM bzw. RP und Arbeitsamt bei Vergabe
von Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen verbessern

3.7 Rückkopplung bezüglich Qualifikation und Arbeitsmotivation von Arbeits-
losen zwischen Betrieben und Arbeitsämtern verstärken

3.8 Zeitarbeit als Überbrückungsinstrument, innovative Arbeitszeit- und Ar-
beitsmodelle in KMU stärker nutzen

3.9 Mehr betriebliche Investitionen in Aus- und Weiterbildung

3.10 Aus- und Weiterbildungsangebot in IT-Berufen, Neuen Berufen weiter aus-
bauen, Qualifizierung von Berufsschullehrern

3.11 Verstärkte Motivation zu technischen Studiengängen, Ausbau der beruf-
lichen Gymnasien, insbesondere TG und WG

3.12 IT-Offensive: Regionale Initiativen unterstützen (Bsp. Region Stuttgart: IT
Lehrstellenwerber, Verbundausbildung, Clearingstelle und elektronischer
Marktplatz, Ferienakademie zur Qualifizierung von Lehrern)

3.13 Bessere Ausschöpfung des Fachkräftepotenzials von Frauen (familien-
gerechte Rahmenbedingungen schaffen, Rollenvorbilder präsentieren, Aus-
bildungsplatzberaterin)

3.14 Einsatz von ESF- und Landesmitteln zur Förderung entsprechender Quali-
fizierungsangebote

3.15 Bessere Information über das Thema „Mitarbeitende Partnerinnen und
Partner“ im Rahmen der Meisterausbildung

3.16 Berufsbild für Unternehmerfrauen und mittätige Ehefrauen von Frei-
beruflern entwickeln und zertifizieren; Prüfung bestehender Modelle
(Bayerisch-Rheinland-pfälzisches Modell: Bürokauffrau, -Fachwirtin, franz.
Modell Direktionsassistentin), Prüfung eines EU-Modellprojekts zu modu-
larem europ. Abschluss

3.17 Ausbau von praxisgerechten Existenzgründungsveranstaltungen an allen
Hochschulen als Querschnittsprogramm in allen Fachbereichen, z.B. im
Rahmen des studium generale (vgl.: Vorlesungsreihe zum Thema Selbst-
ständigkeit in Tübingen)

3.18 ISEG; Intensivtrainig für Existenzgründer im Hoga beibehalten

3.19 Verstärkter Ausbau bzw. Übertragung von Qualifizierungskonzepten für
Betriebsübernehmer (vgl. DGM Juniorenakademie sowie MBA-Programm
Steinbeis Akademie, Herrenberg)
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3.20 Spez. Studiengänge zur Führungskräfteausbildung für KMU weiter aus-
bauen: Fachrichtungen „Mittelständische Wirtschaft“ BA Villingen-
Schwenningen und „Betriebswirtschaft für KMU“ FH Aalen inkl. Begleit-
programme: KMU-Kontaktforum, Marktstudien, Projekte

3.21 Ansätze zur Internationalisierung bei Hochschulen und FHs verstärken und
um internationale Ausbildungsstätten ergänzen

3.22 Für familienfreundliche Betriebsstrukturen werben, über Gestaltungsmög-
lichkeiten für KMU informieren, Erarbeitung von best practices, gezielte
Ansprache der Betriebe durch Wirtschaftsorganisationen und Wirtschafts-
fördereinrichtungen

4. Verstärkung und Anpassung der Qualifikation zur Bewältigung des Struktur-
wandels, Bestandsicherung von KMU – Unternehmensführungskompetenz
verstärken

4.1 Meisterprüfung als Garant für hohe fachliche Qualifikation im Handwerk
erhalten

4.2 Verstärkte Förderung von Managementwissen und Unternehmerquali-
fikationen im Mittelstand durch Berücksichtigung in den Ausbildungs-
gängen und Zusatzqualifikationen (kaufm. und organisatorisches Manage-
ment/strategische Unternehmensführung, Personalführung, Marketing,
QM, Gestaltungskompetenz, Informationstechnologie/Medienkompetenz,
Controlling)

4.3 Verstärkung der betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Ausbildungs-
inhalte bei der Meister- und Ingenieurausbildung

4.4 Nachhaltige Qualifizierungsinstrumente für Kooperations- und Problem-
lösungsfähigkeit entwickeln, soft skills verstärken

4.5 Zielgruppengerechte, passgenaue Weiterbildungsmaßnahmen für Unter-
nehmerfrauen entwickeln (BWL, Management, Telelearning z. B. für Quali-
fizierungmaßnahme Büroleiterin im Handwerk)

4.6 Prüfung des ADAPT-Projekts „Rise – Marketing im Handwerk und in
kleinen Unternehmen“ auf weitere Übertragbarkeit

4.7 Verstärkte Schulung innovative Produkt- und Dienstleistungsbereiche (Bsp.
Gebäudetechnik, Wärmepumpe, erneuerbare Energien)

4.8 Förderung internationaler/grenzüberschreitender Ausbildung im Dreiländer-
eck, insbesondere in Grenzregionen mit hoher Arbeitslosigkeit zur Erleich-
terung einer grenzüberschreitenden Tätigkeit

4.9 Verstärkung der Innovationsqualifizierung (nach Vorbild FZI, Karlsruhe
sowie Prüfung der Übertragbarkeit des Konzepts des ILOI, München)

4.10 Verstärkung der Qualifizierung und Projektförderung von Landfrauen zur
Erschließung von Einkommensalternativen, Erwerbskombinationen und
Beschäftigungschancen in landwirtschaftsnahen Dienstleistungsbereichen

4.11 Unterstützung systematischer Qualifizierungsbedarfsanalysen für KMU

4.12 Verbesserung der Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Neben-
erwerbslandwirte

4.13 Verbindung der landwirtschaftlichen Fachausbildung mit der Möglichkeit
eines zusätzlichen gewerblichen Abschlusses nach dem Vorbild von Öster-
reich sowie Erweiterung des Kompetenzbereichs durch Aufnahme der
Kenntnisse über die Weiterverarbeitung landwirtschaftlicher Produkte als
Aus- und Weiterbildungsinhalte

4.14 Modellprojekt mit EU- und Landesmitteln zum „Marketing im ökologischen
Landbau“ analog zum Projekt „Marketing im Handwerk“ mit Schwerpunkt
auf die Nutzung von IT für Marketingaktivitäten einrichten
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5. Weiterbildungsbereitschaft in KMU erhöhen – KMU-gerechte Weiterbildungs-
angebote und -formen bereitstellen und entwickeln

5.1 KMU-gerechte Weiterbildungsformen: betriebsnahe, innerbetriebliche Qua-
lifizierung, Lernen am Arbeitsplatz, selbstgesteuertes Lernen, learning by
doing verstärken, z. B. Selbstlernen am Kundenauftrag

5.2 KMU-gerechte Weiterbildungsangebote (praxisgerechte, zeitvariabel und
ortsunabhängig, Minimierung der Präsenzzeiten): Entwicklung und ver-
stärkter Einsatz neuer Medien, webbasiertes Lernen, Telelearningangebote,
Fernlehrgänge über Internet, CBTs etc., Aufbau online-gestützter Lern-
umgebungen, z. B. wesentliche Teile des Weiterbildungsangebots zum
Betriebswirt des Handwerks über Internet als Telelearning-Angebot zur
Verfügung stellen

5.3 Verstärkte Entwicklungs- und Schulungsangebote bei QM, Umweltschutz,
Sicherheit, Gesundheitsschutz und Aufbau integrierter Management-
systeme, Teamentwicklung, strategische Unternehmensanalyse, Entschei-
dungsunterstützungssysteme/Früherkennung, Projektmanagement, Control-
ling, Unternehmensfinanzierung, IuK-Einsatz, Dienstleistungs- und Sozial-
kompetenz, Kooperationsfähigkeiten

5.4 Qualifizierungsprojekte zur Patentverwertung (vgl. Projekt PISA) sowie
Benchmarking-Zirkel initiieren, regionale Multiplikatoren qualifizieren, er-
folgreiche Beispiele präsentieren (vgl. Benchmarking-Wettbewerbe); KMU
zur Teilnahme motivieren

5.5 Programme und Pilotprojekte zur Unterstützung der Einführung neuer Tech-
nologien in KMU einschl. Bereitstellung von Markteinführungskonzepten

5.6 Aufbau von Wissensdatenbanken im Handwerk

5.7 Projektförderung zum Aufbau regionaler Bildungskooperationen und -netz-
werke für KMU

5.8 Projektförderung für regionale Qualifizierungsbedarfsanalysen und Zusam-
menschlüsse auf regionaler Ebene zu „lernenden Regionen“ zur Unter-
stützung der Kompetenzentwicklung in KMU

5.9 Verstärkte systematische Auswertung und Übertragung von Ergebnissen aus
Modellversuchen des BIBB (Bsp. Zusatzqualifikationen)

5.10 Durchführung eines Wettbewerbs für innovative Aus- und Weiterbildungs-
konzepte in KMU in BW (vgl. Initiativpreis Aus- und Weiterbildung, Otto-
Wolff-Stiftung und DIHT) prüfen

5.11 Die Weiterbildung soll ausgebaut und mit der Erstausbildung stärker ver-
zahnt werden. Der Vermittlung von Medienkompetenz kommt dabei große
Bedeutung zu

6. Effizienz des Bildungssystems/-angebots erhöhen – Kosten für KMU senken

6.1 Konzentration der Weiterbildungsanbieter auf ihr Kerngeschäft (Erwachsenen-
bildung, berufl. Bildung), Doppelförderung ausschließen, Wettbewerb fördern

6.2 Stärkung und Weiterentwicklung der regionalen Arbeitsgemeinschaften für
berufliche Fortbildung: Qualifizierungsbedarfsanalysen und -konferenzen
mit KMU durchführen

6.3 Transparenz und Marketing im Weiterbildungssystem weiter erhöhen:
Weiterer Ausbau des Marktplatz für Weiterbildung, themen- und branchen-
bezogen

6.4 Transparenz und Koordinierung des Aus- und Weiterbildungsangebots im
Bereich Multimedia verbessern (Gründung eines Vereins und AK für Koor-
dinierung, Monitoring der Bildungssituation, Weiterentwicklung der Aus-
bildungsinhalte), Entwicklung einheitlicher Qualitätsstandards

6.5 Qualität in der beruflichen Weiterbildung sichern (DIN ISO 9000) sowie
über Arbeitsgemeinschaften für berufliche Fortbildung (Qualitätsunsicher-
heit von KMU reduzieren)
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6.6 Gewerkeübergreifende Bildungsnetzwerke entwickeln

6.7 Verstärkte Kooperation und regionale Zusammenschlüsse der Weiterbildungs-
träger zu Weiterbildungsinitiativen und -projekten, insbesondere über Arges
(Berufsbildungstage, gemeinsame Durchführung von Bildungsmaßnahmen etc.)

6.8 Virtuelle Akademien: bestehende Angebote bekannter machen

6.9 Konzeptionelle Weiterentwicklung des Instituts für Mittelstandsforschung
Mannheim (Einsatz IuK, neue Veranstaltungs- und Veröffentlichungs-
konzepte etc. vgl. Konzepte der Institute in Bayern und Rheinland-Pfalz)

6.10 Meister-Bafög erhöhen und stabilisieren

6.11 Zuschuss für Referenten an Fachschulen wiedereinführen

6.12 Reduzierung hoher Seminargebühren durch Gruppen- und Staffeltarife

6.13 Wiederaufstockung Unternehmer- und Fachkursförderung

6.14 ESF-Mittel für KMU-gerechte Qualifizierungsmaßnahmen einsetzen und
Co-Finanzierung sicherstellen

6.15 Wiederaufnahme der Weiterbildungsförderung (Referentenzuschüsse) im
Rahmen der Aks der Unternehmerfrauen

6.16 Prüfung der Förderung sozialer Kompetenz und Dienstleistungskompetenz:
Ausweitung der Fachkursförderung, die derzeit nur fachliche Qualifikation
als förderfähig definiert, auf diese Bereiche

7. Bildungsinfrastruktur aktuell halten und weiterentwickeln

7.1 Zeitgemäße Ausstattung und zügige Modernisierung mit EDV in Schulen,
BTZ, Hochschulen

7.2 Investitionsprogramm zur Ausstattungsmodernisierung von BTZ

7.3 Weiterentwicklung der BTZ zu Kompetenzzentren (Verknüpfung von Bil-
dungs- und Wissenstransfer, Schulung, Info, Beratung, Dienstleistung, tech-
nologische Drehscheibe, Öffnung für projektweise Unterstützung von
KMU; regionales und überregionales Verbundsystem zur Vernetzung von
Bildungs- und Forschungsinfrastruktur)

7.4 Cofinanzierung des Landes zum Projekt ELKONET sicherstellen

7.5 Angemessene Förderung der Lehrgänge in überbetrieblichen Ausbildungs-
stätten

8. Beratungsförderung stabilisieren und optimieren als wichtigstes Förderinstru-
ment zur externen Kernkompetenzverstärkung von KMU

8.1 Beratungsförderung aufstocken und Zusatzmittel für aktuelle Bedarfe, Spe-
zial- und Intensivberatungen branchen- und themenbezogen; Fortsetzung
der Förderung der organisationseigenen Beratungsstellen in Bund und Land

8.2 Verstärkte Ausrichtung der Beratung auf Bestandssicherung von KMU und
Kleinunternehmen bis 50 Mitarbeiter

8.3 Sensibilisierung von KMU hinsichtlich Bedeutung der Beratung zur Kompe-
tenzverstärkung; Kampagne zur Beratungsunterstützung bei Betriebsübergabe

8.4 Schwerpunktthemen: Nachfolgekonzepte, turn around Management, Inno-
vationsmanagement, IT-Einsatz, E-commerce, neue Produktions- und
Organisationssysteme, integrierte Managementsysteme, Kooperationen,
Marketing, Erschließung ausländischer Märkte, Stadtmarketing, Standort-
aufwertung, Gutachten Märkte- und Zentrenkonzepte, Biolandbau

8.5 Verstärkte flächendeckende Begleitung des Strukturwandels in der Land-
wirtschaft durch spezielle Beratungskräfte der Offizialberatung in räum-
licher Nähe zum Klienten; Ausbau privater Beratungsdienste für zukunfts-
orientierte Betriebe; verstärkte Unterstützung von Nischenproduktionen und
Erwerbskombinationen
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8.6 Prüfung der Beratungsprogramme auf Anpassungsbedarfe zur verstärkten
Förderung von Dienstleistungsbereichen

8.7 Optimierung der Richtlinien bei der Beratung im Hoga (Umsatzgrenze von
2,5 Mio. DM auf 5 Mio DM erhöhen; Beratungsanspruch von mehreren
Jahren flexibel zusammenfassbar machen, TQM Einführungsunter-
stützungsprogramm)

8.8 Spezielle Beratung für Freie Berufe, Freelancer aufbauen (Niederlassungs-
beratung, betriebswirtschaftliche Beratung, Förderberatung), Beraternetz-
werk, Beratungszentrum

8.9 Aufbau einer Beratungs- und Informationsplattform für Selbständige im
Netz und Herstellung von Transparenz über Beratungsleistungen im Netz

8.10 Ausbau der Beratungsdienste für den ökologischen Landbau (personeller
Ausbau und angemessene Sachmittelausstattung)

8.11 Regelmäßige Weiterbildung der Beraterinnen für ökologischen Landbau,
Förderung der wissenschaftlichen Weiterbildung und des Austausches mit
der Wissenschaft durch Aufbau eines Erfahrungsnetzwerks „Ökologischer
Landbau in Baden-Württemberg“

8.12 Ausbau der Internet-Plattform des MLR als Informationsangebot für die
ökologische Beratung in Kooperation mit dem Fachgebiet Agrarökologie
und Ökologischer Landbau der FH Nürtingen

9. Struktur der Beratung öffnen – Effizienz erhöhen – Qualität sichern

9.1 Einsatz neuer Beratungsformen (online-Dienste, Internet, Gruppenberatung,
Coaching, Power-Erfagruppen, Benchmarking)

9.2 Online-Beratungsdienst und digitale Bearbeitung von Informationen, An-
fragen etc.

9.3 Verstärkung der Umsetzungsbegleitung/Coachingmaßnahmen mit Erfolgs-
kontrolle

9.4 Verstärkung der Anwendung neuer methodischer Instrumente (tools, Quick
Tests, Kurzgutachten, Expertensysteme, online-Beratung, Benchmarking
mit Controlling)

9.5 Bündelung der Beratungsprogramme

9.6 Entwicklung von branchenspez. best practise, Struktur- und Entwicklungs-
prognosen, insbesondere in Mikrobranchen

9.7 Umstellung auf Tagewerksförderung (auch Bundesförderung)

9.8 Tagewerksregelung optimieren: Anreisezeiten berücksichtigen oder Anzahl
erhöhen

9.9 Verstärkung der Kooperation der Beratungsinstitutionen, Organisation von
Beratungsleistungen im Netzwerk und gemeinsame one-stop shops für
Existenzgründer

9.10 Konzentration der Beratungsdienste (RKW, BWHM, und weiterer Dienst
für Handel, Hoga, Freie Berufe)

9.11 Aufbau eines Kreises organisationseigener Spezialberater im Bereich
Marketing und Sammlung von best practise

9.12 Anbindung von „freien“ Beraterpools an organisationseigene Beratungs-
dienste (Leitstelle)

9.13 Beraterpool und interdisziplinäre Beraterteams für Familienunternehmen
aufbauen

9.14 Unterstützung der KMU bei Beraterrekrutierung: Schaffung einer Hotline
und Schiedsstelle (Hilfe bei Angebotseinschätzung, Vertragsschluss, Pro-
jektmanagement

9.15 Aufbau eines Beratungs-Informationssystems im Handwerk
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9.16 Reduzierung des Verwaltungsaufwands bei der Antragstellung und Verwen-
dungsnachweisen

9.17 Qualifizierung von Unternehmensberatern verstärken (insb. soziale Kom-
petenz)

9.18 Einheitliche Qualifikationsanforderungen und ständige Weiterbildung von
Beratern

9.19 Etablierung von Qualitätsstandards forcieren: Einrichtung einer qualitäts-
sichernden Kommission

9.20 Einrichtung eines AK für Berater zum Erfahrungsaustausch, zur Bildung
von Themen- und Branchen- Kompetenzzentren, Beratungsmodule (tools),
Unterstützung bei Bearbeitung von Mikrobranchen, systemgestütztes Pro-
jektmanagement

9.21 Qualifizierungsprogramm für kommunale Wirtschaftsförderer etablieren:
Übertragung des Veranstaltungsprogramms der WRS (Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft Region Stuttgart) sowie Aufbaustudiengang prüfen;
Ausbildungsgänge für Stadtmanager und Qualifizierungsmaßnahmen für
Stadtmarketing verstärken.

IX. Markterschließung – Kooperationen – Netzwerke

1. Erschließung neuer Konzepte für KMU

1.1 Marktplatz mit Auftragsbörse für Neue Selbständige im Netz organisieren

1.2 Anreize und Marktentwicklung für einfache Dienstleistungen anstoßen
(haushaltsnahe, unternehmensnahe; Förderung von Markttagen, Messen,
Börsen für Dienstleistungen, auch einfache, haushaltsbezogene, Land-
frauenangebote etc.)

1.3 Entwicklung innovativer, ganzheitlicher Dienstleistungskonzepte, System-
und Komplettlösungen insbesondere im Einzelhandel, Handwerk, Freie
Berufe, Dienstleistung

1.4 Aufbau von Dienstleistungspools im Internet – via regionale und Branchen-
Marktplätze in Zusammenarbeit mit Kommunen, Kammern, Verbänden,
Wirtschaftsförderung

1.5 Erschließung neuer Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten in der
Landwirtschaft durch Modellprojekte wie Landfrauen-Service: Förderung
des Projektes Landfrauen-Service, Erleichterung der Umwidmung aus-
laufender Hofstellen

1.6 Projektförderung im Rahmen Agenda 21: Bsp. landesweites Entsiegelungs-
programm oder Dachbegrünungsprogramm (100000 grüne Dächer) oder
i. R. nachhaltige Dorfentwicklung, Unterstützung innovativer Regenwasser-
management-Konzepte

1.7 Förderprogramm Landesgartenschauen über 2008 hinaus verlängern

1.8 Förderung integrierter Konzepte bei der Entwicklung und Einführung nach-
wachsender Rohstoffe

1.9 Prüfung des Projekts „Dienstleistungen für das 21. Jahrhundert“ auf Über-
tragbarkeit

1.10 Entwicklung integrierter Konzepte für Produktion, Verarbeitung und Ver-
marktung regional erzeugter Qualitätsprodukte

1.11 Innerstädtischen Handel durch integrierte Planungs- und Erlebniskonzepte
sowie mehr Service, z.B. Themenhäuser, Erlebnishandel und Events fördern

1.12 Auslobung eines Wettbewerbs bzw. Innovationspreises im Handel: inno-
vative Laden- und Dienstleistungskonzepte

1.13 Erschließung neuer und Erweiterung bestehender Arbeitsfelder im Bereich
der freien Berufe
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2. Faire Wettbewerbsbedingungen durch KMU-gerechten Wettbewerbsrahmen
schaffen (vgl auch Kap. Rahmenbedingungen)

2.1 Verbot von Verkäufen unter Einstandspreis durch das Bundeskartellamt
konsequent durchsetzen

2.2 Beseitigung der Zersplitterung bei der Schwarzarbeitsbekämpfung (Zoll,
AA, Wirtschaftskontrolldienst, Landratsämter)

2.3 Planungshoheit für regional bedeutsamen großflächigen Einzelhandel auf
Regionen übertragen und regionale Märktekonzepte erstellen zum Erhalt
und zur Entwicklung des innerstädtischen und innerstadtnahen Handels-
standorts

2.4 Konsequente Anwendung von Raumordnung, Landesplanung und Bauleit-
planung. Bestehende Umsetzungsdefizite abbauen

2.5 Wettbewerbsstärkung von freien Berufen angesichts internationaler Konkur-
renz: Ausweitung der Kooperationsformen – v. a. auch berufeübergreifend
und grenzüberschreitend

2.6 Bürokratische Hindernisse für grenzüberschreitende Tätigkeit beseitigen
(Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung bei Montagearbeiten, Fiskalvertreter)
und gezielte Information des Landes über bilaterale Verträge zur grenzüber-
schreitenden Tätigkeit

3. Aufschließung des klass. Mittelstands für Kooperationen, Kooperationsfähig-
keiten erhöhen – neue Kooperationsmodelle entwickeln

3.1 Intensivierung der Kooperationsförderung (Sensibilisierung, Info, Beratung,
Vermittlung), insbesondere in den klassischen Branchen

3.2 Wettbewerb zur Förderung von integrierten Wertschöpfungskooperationen
und Partnerschaftsmodellen, innovativen Kooperationsmodellen, Bieter-
gemeinschaften, Plattformen, Modellprojekten zur Kooperation und Koor-
dination von Dienstleistungsangeboten. Insbesondere Anschubfinanzierung
der Koordinierungsleistungen. Beispiel: Clearingstelle Ingenieurdienst-
leistungen nach Vorbild Bayern (Öffentliche Ausschreibungen bündeln,
aufbereiten, Anbieterprofile entwickeln, auch grenzüberschreitend)

3.3 Kooperationspartnersuche systematisieren, Prozess und Vorbereitung aktiv
durch Kammern und Verbände unterstützen z. B. mittels Kooperations-
börsen sowie beim Kooperationsmanagement (Kosten der Kooperations-
anbahnung senken)

3.4 Neue Formen der Zusammenarbeit evaluieren (virtuelle Verbünde, Franchise-
systeme etc.)

3.5 Gleichbehandlung von Kooperationen bei Agrardiesel, öffentlichen Förder-
programmen sowie im Steuerrecht und bei der Milchquotenregelung

3.6 Projektförderung virtuelles Flächenmanagement

4. Regionale Vermarktungskonzepte verstärken – vor dem Hintergrund der
lokalen Ausrichtung und Ortgebundenheit der KMU

4.1 Stärkung der touristischen Infrastruktur mittels Vernetzung und gemeinsamer
Vermarktungsplattform, konsequente Zusammenfassung zu umfassendem
und abgestimmtem Gesamtangebot der Tourismusdestinationen. Koordinier-
ter Anbieterverbund und touristisches Gesamtprodukt wie Bodensee-Erlebnis-
card (Markenbildung, Komplettangebot, elektron. Buchbarkeit) entwickeln

4.2 Regionalmarketingkonzepte entwickeln und private regionale Vermark-
tungsinitiaven initiieren

4.3 Infragestellung des HQZ auf EU-Ebene entgegentreten

4.4 Forcierung der Angebotsbündelung der Landwirtschaft durch schlagkräftige
Einheiten. Neue Absatzkanäle und Vermarktungswege etablieren, z. B. mit
Hilfe des HQZ
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4.5 Stadtmarketing ausbauen. Qualifizierung von Stadtmanagern verstärken

4.6 Ausbau Branchen- und regionale Marktplätze im Internet, inkl. Shopping
malls

4.7 Ausbau regionaler Messen und Innovationsbörsen zu regionalen Platt-
formen und Kompetenzzentren zu Themenschwerpunkten

4.8 Prüfung der Übertragung des grenzüberschreitenden Kunden- und Liefe-
rantennetzwerks d@ch, Bodensee click

4.9 Förderung regionaler ganzheitlicher branchenübergreifender Gemein-
schaftskonzepte und -projekte: Landwirtschaft, Tourismus, Handel, Hand-
werk

5. Förderung von regionalen und zwischenbetrieblichen Kooperations- und Inno-
vationsnetzwerken

5.1 EU-Programme zur Netzwerkförderung besser ausschöpfen

5.2 Förderung von zwischenbetrieblichen Kooperationsnetzen verstärken

5.3 Förderung kleinbetrieblicher Innovations-/Kompetenznetzwerke zwischen
Unternehmen, Ausbildungseinrichtungen und Forschungseinrichtungen

5.4 Regionale Netzwerke stärken und Beteiligung von KMU an Technologie-
transfer-Netzwerken auf regionaler Ebene ausbauen

5.5 Stärkere Kooperation der Einrichtungen innerhalb einer Region, Konzep-
tionen zur gemeinsamen Darstellung und Vermarktung von Forschungs-
und Technologietransfer-Einrichtungen sowie ihrer Dienstleistungen inner-
halb einer Region, gemeinsame Publikationen und Veranstaltungen, ge-
meinsame Präsentation auf Regional- und Fachmessen sowie Gemein-
schaftsständen des Landes

5.6 Neue Formen der Zusammenarbeit bei grenzüberschreitendem Regional-
management entwickeln

5.7 Clusterpolitik und -management verstärken, Prüfung der Übertragung des
Konzepts Zulieferinitiative BW auf andere Branchen/Cluster, Weiterent-
wicklung von Clustern und regionalen Kompetenzzentren

5.8 Prüfung einer Übertragbarkeit des Wettbewerbs „Innovations- und Kom-
petenzzentren in der Region Stuttgart“ auf die Landesebene

5.9 Regionale Leistungsschauen als wichtiges Instrument zur Markter-
schließung für Kleinunternehmen weiterentwickeln (Bsp. Verbindung mit
virtueller Messe)

5.10 Zugang und Messepräsenz von KMU durch Gemeinschaftsstände im In-
und Ausland verbessern

5.11 Erfaplattform für Erfinder, Patententwickler auf regionaler Ebene

5.12 Innovationsbörsen verstärken

5.13 Initiierung von regionalen Benchmarkingzirkeln, zur verstärkten Teilnahme
an Benchmarking-Wettbwerben motivieren, Ausbildung regionaler Multi-
plikatoren

6. Stärkung des Mittelstands durch integrierte regionale Entwicklungskonzepte

6.1 Wettbewerb des Landes zur Förderung von Projekten im Rahmen regionaler
Entwicklungskonzepte (vgl. Innoregio-Wettbewerb des BMBF zur Mobili-
sierung regionaler Potenziale, Gestaltung innovativer Milieus und Entwick-
lung regionaler Kompetenzprofile

6.2 Regionale Entwicklungspotenziale sind von entscheidener Bedeutung für
die wirtschaftliche Entwicklung BW. Moderatoren zur Initiierung der regio-
nalen Aktivitäten schaffen. Die regionalen Netzwerkmoderatoren sollten in
konzertierter Aktion regionale Entwicklungsstrategien fortschreiben und
umsetzen
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6.3 Weiterentwicklung von Konzepten zur Verbindung von Tourismus und
Naturschutz zur ökologischen Orientierung von Hotels, Gaststätten sowie
Freizeit- und Erholungseinrichtungen, zur Bildung von Reiseregionen mit
vernetzter Infrastruktur (verkehrliche Maßnahmen, Lenkungs- und Leit-
systeme, Besucher-Management, kulturelle Infrastruktur, aktives Manage-
ment und Marketing, Bildungs- und Ausbildungsangebote, Fördervereine
und Gremien, regionale Produktentwicklung und Vermarktung bspw.
Angebote für aktive Ältere, Effizienzsteigerung bei Energie, Wasser und
Fläche), ergänzt um einen Kongress „Tourismusregionen in Baden-Würt-
temberg“ zur Vorstellung von best practices und zur Förderung des inter-
regionalen Erfahrungsaustausches (PLENUM, Naturpark, Öko-Regio-Tour,
„Schmeck den Süden“). Keine Ausdünnung der bisher bestehenden Schie-
nenverkehrsverbindungen im Land (z. B. Interregio)

7. Erschließung ausländischer Märkte

7.1 Verstärkte Vorbereitung der KMU auf Globalisierung, Unterstützung von
maßgeschneiderten Ausbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen im
Außenwirtschaftsbereich, wie z. B. Programm der Steinbeis-Akademie

7.2 Mehr Transparenz bei den Kleinunternehmen über Instrumente der Außen-
wirtschaftsförderung EU-Bund-Land etc. herstellen

7.3 Prüfung der Passgenauigkeit der Außenwirtschaftsförderung für IT-Branche
und Dienstleister

7.4 Kontaktstellen und Firmenpool-Programm ausbauen, Förderkonditionen
betr. Dienstleistungen prüfen.

X. Innovation, Einsatz Neuer Technologien und IuK

1. Innovationsklima verbessern

1.1 Deregulierung im Bereich innovationshemmender administrativer Vor-
schriften (innovations- und investitionshemmende gesetzliche Vorschriften
auf den Prüfstand stellen, Gesetzesvorhaben ex ante auf Innovationsverträg-
lichkeit prüfen, Dauer von Genehmigungsverfahren verkürzen, keine
restriktiven Zulassungspraktiken)

1.2 Aufgeschlossenheit für Innovationen erhöhen und Innovationsbereitschaft
verstärken durch neue Veranstaltungsformen (Zukunftsforen, Zukunfts-
werkstätten) zur Vermittlung regionaler Kompetenzprofile, und cluster-
orientierter Zukunftsentwicklungen in den Regionen BW

2. Mittelstand öffnen und qualifizieren für Modernisierung der Unternehmens-
strukturen und innovativer Unternehmenskonzepte und systematisches Inno-
vations- und Wissensmanagement

2.1 Systematisches lnnovations- und Wissensmanagement verstärken (unter
Zugrundelegen eines ganzheitlichen Innovationsverständnisses: Ressourcen-
managment, Mitarbeiterstrukturen und Arbeitsprozesse, Unternehmenskultur)

2.2 Neue Fertigungs-, Management- und Orgakonzepte (CAD, Prozesskosten-
rechnung, Controlling Telearbeit, virtuelle, Kooperationslösungen, Franchise-
konzepte) schneller umsetzen

2.3 Bessere Nutzung der Patentdatenbanken, z. B. des LGA

2.4 Einbindung der Mitarbeiter in kontinuierliche Verbesserungsprozesse
(KVP), Systematisierung des Qualitätsmanagements (QM), Innovations-
zirkel

2.5 Zurverfügungstellen eines wissenschaftlichen Mitarbeiters durch Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen bei bestimmten Innovationsvorhaben
(Innovationsassistent)
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3. Mittelstandsgerechte Innovations- und FuE-Förderung

3.1 Verstärkte Einbeziehung klassischer Mittelstandsbranchen und des Hand-
werks in Zukunftsinvestitionen und künftige Entwicklungsstrategien
(Roland Berger Gutachten) in BW. Reservierung eines bestimmten Anteils
an den Fördermitteln für Pilotprojekte im Anwendungsbereich und für die
Erprobungs- und Markteinführungsphase begleitende Qualifizierungs-
projekte

3.2 Innovationsförderung an KMU ausrichten: stärkere Ausrichtung der
Forschungs- und Technologiepolitik, technologischer Entwicklungen sowie
der Förderprogramme auf KMU

3.3 Umfassenden (klein- und mittelständisch geprägten) Innovationsbegriff und
-orientierung zugrundelegen, nicht nur Produkt- sondern auch Prozess-
orientierung, insb. organisatorische Innovationen unterstützen

3.4 Förderbedingungen an Bedingungen bei KMU orientieren: Alle mit dem
Innovationsvorhaben verbundenen Prozesse sollten förderfähig sein, von der
Informationsbeschaffung über das Design bis hin zur Patentierung, Markt-
einführung und Produktverwertung sowie Einbeziehung von Innovationen
in der Dienstleistungs- und Softwarebranche

3.5 Stärkere Einbeziehung von KMU in Normungsprozesse

3.6 Handwerksgerechtes Aktionsprogramm mit ganzheitlichem Lösungsansatz
und branchenbezogenem Projektmanagement (vgl. handwerksgerechtes
Technologieförderprogramm Niedersachsen)

3.7 Verstärkte Orientierung der Forschungsförderung an Leitprojekten, ganz-
heitliche Strukturierung und stärkere Projektorientierung von Innovations-
fördermaßnahmen (im Sinne einer prozess- und ergebnisorientierten
Projektbegleitung), Förderung von Vernetzung, Kooperation und der
Bildung von Kompetenznetzwerken

4. Stärkung der Innovationskraft/-tätigkeit im klassischen Mittelstand durch
bedarfsgerechten Mix an Fördermaßnahmen und -instrumenten für KMU

4.1 Technischen Beratungsdienst bei der Steinbeis-Stiftung wiederaufnehmen
und handwerksnahe Innovationsberatungsstellen stärker fördern

4.2 Innovationsqualifizierung verstärken durch Pilotprojekte

4.3 Neue Qualifizierungsmethoden und -konzepte ausbauen: Erfahrungskreise
und Benchmarking-Projekte, moderierte Aks und Firmenbesuche, offene
Thementage bei Verbundprojekten

4.4 Verstärkte Coachingmaßnahmen, Kleingruppenberatung und Erfahrungs-
austausch: Innovationsmanagement als Prozess mit langfristiger Begleitung
und Betreuung

4.5 Branchenspez. Struktur- und Entwicklungsprognosen und konsequentes
Benchmarking durch einheitliche Betriebsvergleiche (vgl. NRW)

4.6 KMU-gerechte, einfache Lösungsansätze und Umsetzungskonzepte für
Qualitätsmanagement (QM), Umweltmanagement (UM), Controlling,
Prozesskostenrechnung (Vereinfachung und Entbürokratisierung von Öko-
Audit, Integration der verschiedenen Managementsysteme in einfaches
und unbürokratisches Gesamtsystem), angepasst an unterschiedliche
Betriebsgrößen

4.7 Total-Quality-Management-Einführungsunterstützung

4.8 Ausbau von Patentservices: offensivere und zielgruppengerechtere Ver-
marktung der Angebote des Landesgewerbeamtes in Verbindung mit
regionalen Informations-, Qualifizierungs- und Coachingangeboten zur
Patentverwertung (nach dem Vorbild des PISA-Projektes)
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5. Mehr Transparenz, Konsistenz und Effizienz in der Innovations-/FuE-Förder-
landschaft

5.1 Vorrang für indirekte FuE-Fördermaßnahmen, insbesondere Maßnahmen
zur Förderung von Unternehmenskooperationen, Förderung der Zusammen-
arbeit zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen, Personal-
austausch

5.2 Fördermix muss eine langfristige Planbarkeit für die Betriebe gewährleisten:
zentrale Förderprogramme des Landes (Bsp. C 1-Programm) in ihrem
langfristigen Bestand sichern

5.3 FuE-Förderprogramme von EU, Bund und Land besser aufeinander ab-
stimmen und KMU Zugang erleichtern

5.4 Einheitliches und transparentes, ressortübergreifendes Innovationsförder-
konzept „aus einem Guss“

5.5 Stärkung der Gutachtergremien zu Gunsten KMU

5.6 Evaluation der Verbundforschungsprojekte und Ausbau von Unter-
stützungsmaßnahmen der Forschungskooperationen von KMU mit For-
schungseinrichtungen

5.7 Stabilisierung und weitere Erhöhung der Effektivität des C 1-Programms
und Neuausrichtung auch auf Zukunftsbereiche (Dienstleistung, Software-
industrie u. ä.), ggf. ergänzende Programme für den Dienstleistungs- und
den Softwarebereich prüfen

5.8 Förderung von Verbundprojekten zur Entwicklung innovativer Dienst-
leistungen und Entwicklung branchenspez. best practise

5.9 Klarere Schwerpunktsetzung auf Umwelttechnologien, ökoeffiziente
Dienstleistungen und neue Materialien bei der Verbundforschung

6. Dialogorientierter und praxisnaher Technologietransfer. Effizienz und Mittel-
standsorientierung bei Technologietransfereinrichtungen erhöhen

6.1 Zielgerichtetes Technologietransferangebot für Kleinunternehmen

6.2 Kommunikation und Kooperation zwischen KMU und Bildungs- und For-
schungseinrichtungen intensivieren

6.3 Ausbau von Transfer-Datenbanken und virtuellen Transfernetzen, elektro-
nischen Wissensdatenbanken und börsen

6.4 Anreize zu wirtschaftsnaher Forschung erhöhen durch Beteiligung der
Forschungseinrichtungen an der Markteinführung, z. B. durch uninahe
Stiftungen

6.5 Zusammenarbeit bestehender Transfereinrichtung besser koordinieren

6.6 Schärfung des Profils und der Arbeitsteilung von Erstberatungsstellen und
Fachberatungsstellen

6.7 Neuregelung der Förderung der anwendungsorientierten Forschungsinsti-
tute; Stärkung der Anreize für die Kooperation mit KMU mit dem Ziel der
Erhöhung des Drittmittelanteils in Verbindung mit der Schaffung geeigneter
Kooperationsplattformen oder Kooperationsinfrastrukturen

7. Nutzung der IuK und des e-commerce zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
von KMU

7.1 IuK-Einsatz in KMU verstärken und Potenziale des e-commerce durch
KMU besser ausschöpfen

7.2 Aktivierung der digitalen Wertschöpfung und des multimedialen Handels
von KMU per lnternet: e-commerce und online-shopping, Einkaufsforen
und digitales Beschaffungsmarketing verstärken, Einkaufsgemeinschaften
zur Stärkung der Nachfragermacht, lnternetmarketing
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7.3 Informations- und Aufklärungsarbeit zu IuK-Einsatz intensivieren, Schwel-
lenängste und Akzeptanzprobleme abbauen

7.4 Info-, Schulungs-, Beratungsangebote bei Kammern und Verbänden ver-
stärken (e-commerce, Telelearning, Telekooperation, Telearbeit, virtuelle
Unternehmen)

7.5 Qualifizierungsangebote ausbauen: z. B. Infobroker, Internetbeauftragter für
e-commerce, Netzwerkbetreuer, für Buchhändler, Einzelhandel, für tech-
nische Nutzung (CAD)

7.6 Beratungsprogramm: Anfangs- und Aufschließungsberatung in Zusammen-
arbeit mit Internetdienstleistern, Umsetzung bei Wirtschaftsorganisationen

7.7 Intensivierung der Information und Beratung zu Chancen im Rahmen von
Praxisbeispielen und Pilotprojekten „Virtuelle Unternehmen, Telearbeit für
KMU“

8. e-commerce- Potenziale ausschöpfen: KMU-Marktplätze im lnternet schaffen

8.1 Potenzialuntersuchung zu e-commerce-Entwicklungen in BW und Aus-
wirkungen auf den Mittelstand, insbesondere Einzelhandel

8.2 Einrichtung eines zentralen Internetportals für den Mittelstand in BW in
public-private-partnership (Wirtschafts-/Wirtschaftsförder-Informationen,
Dienste, interaktiver Marktplatz, strategische Vernetzung mit regionalen
Marktplätzen und reg. Wirtschaftsförderung)

8.3 Einrichtung von Branchenmarktplätzen, reg. Marktplätzen, business to
business communities, shopping malls als Aufgabe von Kammern und
Verbänden, reg. Wirtschaftsförderung sowie public-private-partnerships und
privatwirtschaftlichen Lösungen

8.4 Förderung von Schlüssel-/Pilot-, Verbundförderprojekten bzw. Unterstüt-
zung bei Umsetzungsprojekten und Machbarkeitsstudien

8.5 Anwendung neuer IuK u. e-business durch praktische Demonstrationen und
virtuelle Marktplätze

8.6 Förderung von Pilotprojekten zur virtuellen Flurbereinigung mit dem GPS-
System

9. Modernisierung und Anpassung der Rahmenbedingungen. Herstellung sicherer
und mittelstandsgerechter Rahmenbedingungen für die Internetwirtschaft her-
stellen

9.1 Modernisierung der Rahmenbedingungen für die Internetwirtschaft

9.2 International einheitliche und klare rechtliche Vorschriften für den elektro-
nischen Geschäftsverkehr auch im steuerlichen Bereich herstellen, um Wett-
bewerbsverzerrungen zu vermeiden

9.3 Besonderheiten des elektronischen Geschäftsverkehrs angemessen berück-
sichtigen

9.4 Europ. Richtlinien für Signatur und Geschäftsverkehr umsetzen

9.5 Transparenz und Rechtssicherheit im Netz gewährleisten, um Vertrauen und
Sicherheit in das neue Medium zu stärken: Haftungsrechte umsetzen und
Urheberrechte schützen, Harmonisierung der Datenschutzgesetze auf
europäischer Ebene, Verbreitung und Anwendung digitaler Signaturen
fördern

9.6 Einführung der heutigen Rundfunkgebührenpflicht für PC entgegenwirken.
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XI. Kapitalausstattung und Finanzierungskonzepte

1. Fremdfinanzierungsinstrumente vor dem Hintergrund der neuen Eigenkapital-
richtlinien für KMU sichern

1.1 Erhalt der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute als Rückgrat der Mittel-
standsfinanzierung

1.2 Mittelstandsgerechte Überarbeitung der Eigenkapitalregeln des Baseler
Ausschusses und der EU: Durchsetzung der gleichwertigen und zeitgleichen
Anerkennung des internen Ratingverfahrens (unter Berücksichtigung aller
bonitätsbestimmenden Faktoren) mit dem externen Rating einschließlich
einer Bagatellregelung bis 100000 Euro (mit Eigenkapitalunterlegung wie
bisher für gewerbliche Kredite) vor dem Hintergrund des Baseler Akkord
(Unterstützung der Bundesratsinitiative)

1.3 Verstärkung der öffentlichen Bürgschaften für KMU, um Bereitschaft der Ban-
ken zu Mittelstandskredit zu erhalten und als Ersatz für fehlende Sicherheiten.

1.4 Für den Fall, dass interne Ratingverfahren nicht anerkannt werden, Empfeh-
lung an Bankenverbände zur Gründung einer übergeordneten Ratingagentur

1.5 Änderung der Förderrichtlinien und Übernahme von Ausfallbürgschaften
bzw. Haftungsentlastungen durch die Bürgschaftsbank bzw. die L-Bank
auch für den Fall der Ablösung bisheriger Hausbankkredite

1.6 Finanzierungs- und Durchleitungsbereitschaft für öffentliche Finanzhilfen
der Hausbanken erhöhen durch verstärkte Risikoentlastung und Senkung der
Durchleitungskosten (günstige Refinanzierung, Senkung des Bearbeitungs-
aufwands, Verschlankung des Verfahrens, online-Abwicklung, Haftungs-
freistellung) und Margenspreizung

1.7 Ausschreibung eines Wettbewerbs: best practise Finanzierungsberatung und
-konzepte

2. Vereinfachung und Kostenreduzierung bei Kreditvergabeprozessen

2.1 Angleichung und Abstimmung der Förderrichtlinien zwischen Land und Bund
einschließlich Fördergrenzen, Vereinfachung und Verschlankung des Förder-
verfahrens bei der L-Bank und Angleichung an die Bedingungen der DtA
(Unschädlichkeit des Geschäftsstarts bei geführtem Finanzierungsgespräch,
Reduzierung geforderter Unterlagen, Abschaffung obligatorischer Anhörung,
Abschaffung anteiliger Abruf, Vereinfachung der Subventionswertbewertung)

2.2 Verstärkung der online-Abwicklung: Aufnahme der Landesförderdarlehen
in die elektronische Geno-Star-Bearbeitung

2.3 Verschlankung der Verfahren: Abschaffung des obligatorischen Anhörungs-
verfahrens, Einführung Mindestgrenze und Bedarfsanhörung, zeitliche
Straffung der Anhörungsverfahren, Plausibilitätsprüfung statt Detailprüfung,
Verwendungsnachweise

2.4 Ausführungsbestimmungen zu den Offenlegungsvorschriften des § 18 KWG
vereinfachen: Ermessenspielraum für Banken zum Verzicht auf Vorlage der
bilanzähnlichen Vermögensaufstellungen und Einkommensteuererklärung

2.5 Grundsätzlich Zugangsmöglichkeiten zu Kleinkrediten verbessern, mög-
licherweise auch durch Schaffung eines Direktzugangs zu Förderinstitu-
tionen für Kleinunternehmen ohne Vermittlung durch die Hausbank

2.6 Garantie der Unternehmer für stille Beteiligung

3. KMU auf erhöhte Transparenzanforderungen vorbereiten und für neue Finan-
zierungskonzepte öffnen

3.1 Info- und Beratungskampagne zu Kosten- und Leistungsrechnung, Control-
ling- und Berichtssystemen mit KMUgerechten IT-Unterstützungsinstru-
menten
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3.2 Informations- und Imagekampagne „Neue Finanzierungsformen/Eigen-
kapital“ bei Banken: mentale Hemmschwellen abzubauen und Bereitschaft
zur Anwendung neuer Finanzierungsformen im Mittelstand erhöhen (ins-
gesamt muss Beteiligungskapital, Kleine AG als Finanzierungsstrategien
stärker genutzt werden)

4. Eigenkapitalbasis der KMU stärken

4.1 Deutlich mittelstandsgerechte Steuerentlastung

4.2 Rechtsformunabhängige Steuersätze

4.3 Bei der Festsetzung von Abschreibungszeiten weiterhin betriebswirtschaft-
liche Gesichtspunkte berücksichtigen

4.4 Verbesserung einer gewinnmindernden steuerfreien Investitionsrücklage

4.5 EStG §17 Erhaltung der Wesentlichkeitsgrenze von 10 % bei der Besteue-
rung von Unternehmensbeteiligungen, um Erschwernis bei Verkauf von
Anteilen an Familienunternehmen zu verhindern und die Aktivierung von
Business Angels und Mitarbeiterbeteiligungen zu erleichtern

4.6 Steuerliche Begünstigung von privaten VC-Anlagen (vgl. BR-Initiative
BW: Wagniskapitalprämie)

5. Lücken im Beteiligungskapitalmarkt schließen, Transparenz herstellen und
Vermittlungsprozess optimieren

5.1 Anreize für private Investoren und „social Investment“ schaffen (steuerliche
Anreize s. o., Haftungsausfallrisiko begrenzen bzw. Haftungsfreistellung,
neue kleinteilige Beteiligungsmodelle verbreiten, z. B. Genussschein-
Modell BAND)

5.2 Vermittlungsplattformen ausbauen: Aufbau eines ergänzenden Börsen-
einstiegssegments an der Börse Stuttgart, New Come, Messen, Gründer-
wettbewerbe etc.

5.3 Business Angels Kultur organisieren: Selbstorganisation der Business
Angel-Szene durch Aufbau eines Business Angel Netzwerk BW unter-
stützen (Koordinierungsstelle bei Börse Stuttgart) und Intensivierung der
Vermittlung von Business Angels

5.4 Finanzierung von Innovationen auch in klassischen mittelständischen
Branchen unterstützen

5.5 Lücken zwischen öffentlichem und privatem VC-Markt (seed- und pre-
seed-Phase etc.) durch verstärkte Akquisition z. B. über L-Bank-Agentur
und DtA-Agentur schließen und Anstoß von Modellprojekten

6. Lücken bei Risikokapital für benachteiligte Zielgruppen schließen

6.1 Chancenkapital für low tech und no tech Bereich sowie einfache Dienst-
leistungen erschließen

6.2 Microlending Modelle für Kleinkredite testen: Umsetzungskonzept fördern

7. Verstärktes Turn-around-Management für übergabefähige Familienunter-
nehmen

7.1 Runde Tische der DtA zur Optimierung von Finanzierung und Management
ausbauen

7.2 Umschuldungen im Rahmen öffentlicher Förderprogramme ermöglichen

7.3 Verstärktes turn-around-Management für die 20 % überlebensfähigen
Betriebe, die derzeit in die Insolvenz gehen

7.4 Verstärkte Ausschöpfung vorhandener Förderinstrumente zu diesem Zweck
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8. Öffentliche Finanzhilfen – Transparenz, Konsistenz und Effizienz erhöhen und
neuorientieren:

8.1 Verstärkte Risikoübernahme, Haftungsfreistellung und adäquate Margen-
gestaltung anstelle Kreditverbilligung

8.2 Umschichtung von Fremdkapital zu Eigenkapitalhilfe und Bürgschaften
bzw. Verstärkung der Eigenkapitalhilfen und Bürgschaften, um die stark
gesunkene Eigenkapitalbasis der Unternehmen zu verbessern

8.3 Transparenz durch Verschlankung und Produktbündelung der Landes- und
Bundesförderung (L-Bank, DtA; Bsp. Zusammenlegung Startgeld und
Starthilfe)

8.4 Einbeziehung der bisher ausgeschlossenen Freien Berufe in die Förderricht-
linien

8.5 Bildung von Retail-Portefolios verstärken

9. EU-Förderrichtlinien KMU-gerecht gestalten

9.1 KMU-gerechte Änderung der Leitlinien „Unternehmen in Schwierigkeiten“:
Berücksichtigung eigenkapitalähnlicher Positionen sowie Privat- und
Betriebsvermögen ermöglichen, sektorale Ausschlüsse vermeiden (Ver-
kehrswesen, Landwirtschaft), Aufwandsverringerung bei Unterlagen

9.2 Änderung der Richtlinien zur Gewährung von EU-Finanzhilfen: Einzel-
notifizierung bei EU-Hilfen abschaffen.
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Vierter Teil: Abweichende Voten

I. Abweichende Voten zum 10-Punkte-Katalog der Empfehlungen der
Enquetekommission

A. Abweichendes Votum der Kommissionsmitglieder der SPD-Fraktion zum
10-Punkte-Katalog der Empfehlungen der Enquetekommission

Für eine aktive Mittelstandspolitik in Baden-Württemberg

1. Mittelstandsgerechte Gestaltung der Rahmenbedingungen:

Vor dem Hintergrund zunehmender Konkurrenz und globaler volkswirtschaft-
licher Verflechtungen steht gerade auch die mittelständische Wirtschaft vor
tiefgreifenden Herausforderungen und Chancen. Mit entsprechenden Rahmen-
bedingungen und einer modernen Verkehrsinfrastruktur können die vorhandenen
wirtschaftlichen Möglichkeiten deutlich verändert werden.

Mit Blick auf Wachstum und Beschäftigung hat die Bundesregierung deshalb zu
Recht bei der Steuerreform 2000 einen Schwerpunkt auf Entlastungen des Mittel-
standes gelegt. Von den jüngsten steuerpolitischen Maßnahmen der Bundesregie-
rung, die bis zum Jahr 2005 eine Nettoentlastung von rd. 93 Mrd DM erbringen,
kommen etwa 30 Mrd DM unseren mittelständischen Unternehmen zu Gute.
Allein das Steuersenkungsgesetz führt zu Nettoentlastungen von rd. 23 Mrd DM
zugunsten des Mittelstandes. Mit der Abwehr ungerechtfertigter Angriffe auf die
Tarifautonomie und der Sicherung von Arbeitnehmerrechten haben Bundesregie-
rung und SPD-Bundestagsfraktion unübersehbare Signale zur Fortsetzung ihrer
erfolgreichen Mittelstandspolitik gesetzt.

Die SPD-Mitglieder der Enquete-Kommission begrüßen deshalb nachhaltig:

Die Änderungen des Einkommensteuertarifs zugunsten mittelständischer Per-
sonenunternehmen mit einer Absenkung des Spitzensteuersatzes bis auf 42% und
des Eingangssteuersatzes bis auf 15% sowie der Anhebung des Grundfreibetrags
auf 15 000 DM

Die Entlastung der mittelständischen Personenunternehmen von der Gewerbe-
steuer durch die pauschale Anrechnung dieser Steuer bei der Einkommensteuer

Die Entlastung der mittelständischen Kapitalgesellschaften durch Absenkung der
Körperschaftsteuersätze um 20 Prozentpunkte auf nunmehr definitiv 25 %

Die Anhebung des Freibetrags für Betriebsaufgaben von bisher 60 000 DM auf
nunmehr 100 000 DM

Die Wiedereinführung des halben durchschnittlichen Steuersatzes für aus dem
Berufsleben ausscheidende Unternehmer ab dem 55. Lebensjahr

Die Wiedereinführung des sog. Mitunternehmererlasses, um wieder eine steuer-
neutrale Übertragung stiller Reserven in kleinen und mittleren Unternehmen zu
ermöglichen.

Die Wiedereinführung der vollen Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und des
Kündigungsschutzgesetzes in Betrieben mit mehr als fünf Arbeitnehmern

Den verbesserten Schutz vor witterungsbedingten Kündigungen im Baugewerbe,
verbunden mit einer Neuregelung für das Schlechtwettergeld

Die Ergebnisse des neuen sog. 630-Mark-Gesetzes, weil damit

– die weitere Aufsplittung normaler Beschäftigungsverhältnisse in geringfügige
gestoppt worden ist,

– die Neuregelung der Renten- und Krankenversicherung höhere Beitragseinnah-
men bringt und

– die neuen Kontrollmöglichkeiten geholfen haben, Missbrauch und Schwarz-
arbeit zu verringern
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Folgende weitere Ziele sollen verfolgt werden:

1.1 Verzicht der Deutschen Bahn AG auf die geplanten Streichungen im Schie-
nenfernverkehr;

1.2 Gezielter Einsatz der zusätzlichen Verkehrsinfrastrukturmittel des Bundes
(aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm 372 Mio DM für Ortsumgehungen,
aus dem Anti-Stau-Programm 755 Mio DM für den Bundesfernstraßenbau,
Investitionen in die Schieneninfrastruktur aus UMTS-Zinsersparnis) zur
Beseitigung von mittelstandsfeindlichen Verkehrsinfrastrukturdefiziten in
Baden-Württemberg

1.3 Konsequente Durchsetzung des gesetzlichen Verbotes von Verkäufen unter
Einstandspreis durch das Kartellamt, (bei Missbrauch von Marktmacht)

1.4 Überwachung der Einhaltung der Subsidaritätsklausel (§ 102, Abs. 1 Ge-
meindeordnung);

1.5 Bürokratievermeidung und Entbürokratisierung müssen als Daueraufgabe
betrachtet werden. Die Landesregierung wird aufgefordert, im Interesse von
mehr Bürgernähe und zur weiteren Entbürokratisierung ein Ideen- und
Beschwerdemanagement bei den Ministerien und den nachgeordneten
Behörden einzurichten, den Bürokratiekosten-TÜV und Standardpranger
auszubauen, die bisherige Vorgehensweise und Ergebnisse zu evaluieren
und die Umsetzung der digitalen Verwaltungsreform zu forcieren.

2. Kultur der Selbstständigkeit stärken

Die Selbstständigenquote in Baden-Württemberg liegt unter 10%. Es gilt, die
Bereitschaft zum selbstständigen unternehmerischen Tätigsein zu stärken und das
darin liegende Leistungspotenzial und das Arbeitsplatzangebot auszuschöpfen.

Die Landesregierung wird aufgefordert, folgende Maßnahmen zu ergreifen

2.1 verstärkte Vermittlung von wirtschaftlichen Themen und Praxisprojekten im
Schulunterricht;

2.2 verstärkte Vermittlung von unternehmerischen Qualifikationen an Schulen
und Hochschulen, z. B. durch das Fach Existenzgründung an Berufsfach-
schulen oder durch den Ausbau von Existenzgründungsveranstaltungen an
den Hochschulen als Querschnittsprogramm.

3. Kultur der Familienunternehmen stärken – Generationswechsel begleiten

Rund 90 % der Unternehmen in Baden-Württemberg sind Familienunternehmen,
in den nächsten 5 Jahren stehen etwa 55 000 Betriebsübergaben an.

Die Landesregierung wird aufgefordert, folgende Maßnahmen zu ergreifen

3.1 Bei bestehenden wirtschaftswissenschaftlichen Lehrstühlen verstärkt die
Familienunternehmen zum Gegenstand von Forschung und Lehre zu machen;

3.2 Förderung der Entwicklung interdisziplinärer Qualifizierungs- und Be-
ratungskonzepte bei den bereits existierenden speziellen Studiengängen für
die mittelständische Wirtschaft (FH Aalen, BA Villingen-Schwenningen)
sowie weiteren Bildungs- und Beratungseinrichtungen.

3.3 Entwicklung eines Berufsbildes für in der Unternehmensführung tätige Unter-
nehmerfrauen, um den Frauen eine qualifizierte Ausbildung, einen adäquaten
Arbeitsplatz und die notwendige soziale Absicherung auch im Fall einer Ehe-
scheidung, im Todesfall des Partners oder im Konkursfall zu ermöglichen.

4. Weiterentwicklung der Mittelstandsförderung

Die Landesregierung wird aufgefordert,

4.1 sich bei der Konzipierung von Förderprogrammen für mittelständische Un-
ternehmen nach der Definition der Europäischen Union zu richten und zu
unterscheiden zwischen
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Kleinstunternehmen = < 10 Beschäftigte
Kleinunternehmen = < 50 Beschäftigte
Mittlere Unternehmen = < 250 Beschäftigte

4.2 dazu beizutragen, die Förderprogramme auf Bundes-, Landes- und EU-
Ebene zu bündeln und überschaubar zu machen.

4.3 die Mittelstandsförderung verstärkt auf Klein- und Kleinstunternehmen aus-
zurichten und auf freie Berufe und sonstige Dienstleister auszuweiten.

4.4 die Förderung der Existenzfestigung zu verstärken

Neben der Förderung von Existenzgründungen muss ein Schwerpunkt der Po-
litik auf der Existenzsicherung liegen. Dabei müssen die bestehenden Mög-
lichkeiten der Förderung der Betriebsübernahme bekannt gemacht werden;

Die Landesregierung wird aufgefordert,

4.5 die Förderung der Beratung als Mittel der Unternehmenssicherung als
Schwerpunkt auszubauen und die Existenzgründungsberatung zu sichern;

4.6 das Landesgewerbeamt als landesweites Servicecenter weiterzuentwickeln

4.6.1 das Informationszentrum für Existenzgründungen (Ifex) als ständige Ein-
richtung zu etablieren

4.7 Die Förderprogramme regelmäßig zu evaluieren und die Evaluationsergebnisse
mindestens einmal pro Legislaturperiode im Mittelstandsbericht darzulegen;

5. Berufliche Aus- und Weiterbildung an Fachkräftebedarf anpassen

Die berufliche Ausbildung muss sich den geänderten Anforderungen der moder-
nen Wirtschaft im Hinblick auf unternehmerische wie soziale Kompetenzen
anpassen. Der lebenslangen Weiterbildung kommt zunehmende Bedeutung zu.

Die Landesregierung wird aufgefordert

5.1 darauf einzuwirken, dass in der Meisterausbildung im Handwerk neben den
handwerklich-technischen Qualifikationen deutlich mehr Wert auf die
praxisorientierte betriebswirtschaftliche Ausbildung – inklusive Manage-
mentwissen und Unternehmerqualifikationen – als notwendiger Voraus-
setzung für die Selbstständigkeit gelegt wird;

5.2 eine Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten und deren
Weiterentwicklung zu Kompetenzzentren, die der technologischen Fortbil-
dung einer Region dienen können, vorzunehmen und diese aktuell zu halten;

5.3 die Qualifizierung von Fachkräften in wichtigen Zukunftsfeldern zeitnah
umzusetzen;

5.4 darauf hinzuwirken, dass in der schulischen Ausbildung und der beruflichen
Weiterbildung die Entwicklung von sozialen Kompetenzen gefördert wird;

5.5 durch geeignete Maßnahmen die Ausstattung der Schulen mit den neuen
Medien voranzutreiben – einschließlich Wartung und Betreuung – und die
Lehrer für den Umgang mit den neuen Medien zu schulen;

5.6 die Mittel für eine Vortrags- und Seminarförderung durch das Landes-
gewerbeamt bereitzustellen;

5.7 Projekte zum Aufbau regionaler Bildungskooperationen und -netzwerke für
KMU zu fördern und regionale Qualifizierungsbedarfsananlysen („lernende
Regionen“) zu erstellen;

5.8 die regionalen Arbeitsgemeinschaften für berufliche Fortbildung zu stärken
und weiterzuentwickeln und Qualifizierungsbedarfsanalysen und -konfe-
renzen mit KMU durchzuführen;

5.9 Die Förderung der Verbundausbildung zur Mobilisierung betrieblicher Aus-
bildungsplätze insbesondere in Kleinunternehmen, ausländischen Betrieben
und für behinderte und benachteiligte Jugendliche (Umsetzung der Empfeh-
lungen der Jugendenquete; Erleichterung der Zusammenarbeit von freien
und sozialen Trägern mit der Wirtschaft, Berücksichtigung verbundbeding-
ter Mehrausgaben, Förderung der Verbundkoordination) auszubauen;
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6. Neue Märkte erschließen

Der Erschließung neuer Märkte kommt angesichts der Globalisierung weitere
Bedeutung zu. Kleinen und mittleren Unternehmen fehlt häufig das Personal,
das über ausreichende Kenntnisse neuer inländischer Märkte verfügt, oder die
Sprache, die Rechtsprechung oder andere Besonderheiten ausländischer Märkte
kennt.

Die Landesregierung wird aufgefordert,

6.1 die Förderung von Gemeinschaftsständen auf Messen im In- und Ausland
zu verstärken;

6.2 die Kooperationsförderung zu verstärken;

7. Mittelstandsgerechte Innovationsförderung stärken

Unternehmensgründungen im Bereich von Zukunftstechnologien dienen dem
Erhalt einer gesunden Wirtschaftsstruktur.

Die Landesregierung wird aufgefordert,

7.1 den Aufbau von Innovations- und Technologiezentren weiter voranzutrei-
ben;

7.2 das C 1-Programm als Technologieförderprogramm für den Mittelstand zu
stabilisieren und ggfs. um ergänzende Programme für den Dienstleistungs-
und den Softwarebereich zu prüfen

7.3 zur Weiterentwicklung klassischer Branchen durch Zukunftsinvestitionen:
Einbeziehung von Handwerk und Mittelstand in Zukunftsinvestitionen;

7.4 Verbundforschungsprojekte zu evaluieren und die Zielgenauigkeit von
Unterstützungsmaßnahmen für Forschungskooperationen von KMU mit
Forschungseinrichtungen zu erhöhen;

7.5 regionale ganzheitliche branchenübergreifende Gemeinschaftskonzepte-
und -projekte zu fördern: Landwirtschaft, Tourismus, Handel, Handwerk:
Erhöhung der Fördermittel für das Plenum

7.6 eine klarere Schwerpunktsetzung bei der Verbundforschung auf Umwelt-
technologien, ökoeffiziente Dienstleistungen und neue Materialien vor-
zunehmen;

7.7 die Qualifizierung für innovative Produkt- und Dienstleistungsbereiche
(Bsp. Gebäudetechnik, e-commerce, erneuerbare Energien) zu verstärken.

8. Neue Chancen für die Landwirtschaft

Der Strukturwandel verändert auch die baden-württembergische Landwirtschaft.
In der Bildung von Kooperationen liegen für Betriebe Chancen zur Kosten-
senkung und zur Verbesserung der Wettbewerbsposition. Weitere Chancen
ergeben sich durch die Verstärkung der privatwirtschaftlichen Übernahme von
Dienstleistungen für die Allgemeinheit und die Anschubfinanzierung bei der
Erschließung neuer Wirtschaftsfelder.

Die Landesregierung wird aufgefordert,

8.1 Verschiedene Maßnahmen auf Bundes- und Landesebene zu ergreifen, um
die Förderprogramme den agrarwirtschaftlichen Strukturen anzupassen;

8.2 Das System der Agrarumweltprogramme und der Vermarktungsförderung
den künftigen Herausforderungen anzupassen;

8.3 Besondere Umweltleistungen der Landwirtschaft im Bereich der Land-
schaftspflege als Dienstleistung für die Gesellschaft zu honorieren;

8.4 Die Entwicklungsvoraussetzungen zur Erweiterung der wirtschaftlichen
Basis in neuen Wirtschaftsfeldern wie z. B. der dezentralen Energieversor-
gung durch erneuerbare Energien über die bereits bestehenden Maßnahmen
hinaus verbessern.
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8.5 Neue technische Entwicklungen zur Betriebsrationalisierung durch be-
gleitende Forschung zu unterstützen (z.B. virtuelles Flächenmanagement);

8.6 die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Nebenerwerbslandwirte zu
verbessern

9. Bessere Finanzierungsmöglichkeiten schaffen

Die Eigenkapitalbasis der KMU ist im internationalen Vergleich zu niedrig. Eine
schlechte Eigenkapitalausstattung gefährdet den Bestand von mittelständischen
Unternehmen. Die Diskussion um eine neue Bewertungsform der Kreditwürdig-
keit eines Unternehmens (rating) bedeutet gerade für KMU eine Erschwernis und
Verteuerung der Fremdfinanzierungsmöglichkeiten. Das Eigenkapital erhält einen
veränderten Stellenwert.

Die Landesregierung wird aufgefordert,

9.1 Ihre Bemühungen auf Bundesebene um eine Gleichstellung von internem
(dem bisherigen Bewertungsverfahren durch die Hausbank ähnlichen) rating
und externem rating fortzusetzen;

9.2 die Förderinstrumente zur Eigenkapitalbildung zu verstärken und bekannt
zu machen;

9.3 Vermittlungsplattformen für Beteiligungskapital auszubauen und Lücken im
Beteiligungskapitalmarkt zu schließen sowie den Aufbau eines ergänzenden
Börseneinstiegssegments an der Stuttgarter Börse, das kleinen und mittleren
Unternehmen den Einstieg an die Börse und damit die Beschaffung von
Eigenkapital erleichtert, zu unterstützen;

9.4 vorhandene Modelle des Microlendings, womit Klein- und Kleinstkredite zu
gewerblichen Zwecken vergeben werden können, auf Übertragbarkeit auf
Baden-Württemberg zu prüfen;

9.5 Ein Pilotprojekt für Existenzgründer in der Vorgründungsphase (Inkubator-
modelle) zu fördern;

9.6 Die Zugangsmöglichkeiten zu Kleinkrediten zu verbessern, möglicherweise
auch durch Schaffung eines Direktzugangs zu Förderinstitutionen für Klein-
unternehmen ohne Vermittlung durch die Hausbank;

9.7 Verstärktes Turn-around-management für insolvenzgefährdete Betriebe zu
praktizieren.

10. Wirtschaftsregionen in Baden-Württemberg stärken und weiterentwickeln

Die Landesregierung wird aufgefordert,

10.1 Die Clusterbildung in einzelnen Wirtschaftsregionen durch die Vernetzung
von Ausbildung, Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistung und
Produktion zu unterstützen;

10.2 Neue Formen der regionalen Zusammenarbeit bekannt zu machen und Ver-
bundprojekte vorrangig zu fördern;

10.3 Die Planungshoheit für regional bedeutsamen großflächigen Einzelhandel
auf Regionen, Regionalverbände oder Regionalzweckverbände zu über-
tragen;

10.4 Regionale Netzwerke zu stärken und die Beteiligung von KMU an Techno-
logietransfer-Netzwerken auf regionaler Ebene auszubauen;

10.5 Zentrale Anlaufstellen (one-stop-agency) auf regionaler Ebene für Existenz-
gründer und bestehende Unternehmen mit Beratungsangeboten zu unter-
stützen.
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B. Abweichendes Votum des Kommissionsmitglieds der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen zum 10-Punkte-Katalog der Empfehlungen der Enquetekommission

10 Punkte-Aktionsprogramm Mittelstand 2001

1. Mittelstandsgerechte Gestaltung der Rahmenbedingungen:

Kleine und mittlere Unternehmen sind auf mittelstandsgerechte und verlässliche
Rahmenbedingungen angewiesen. Sie ermutigen zur unternehmerischen Selbst-
ständigkeit und unterstützen die Schaffung von Arbeitsplätzen. Neben der
Steuerreform und einer konsequenten Haushaltskonsolidierung, die derzeit auf
Bundesebene umgesetzt werden, sind der Abbau bürokratischer Hemmnisse und
die Förderung von Verwaltungen mit hoher Dienstleistungsqualität zentrale
Beiträge zu mittelstandsgerechten Rahmenbedingungen.

Die Landesregierung möge folgende Ziele verfolgen und folgende Maßnahmen
ergreifen,

1.1 Bürokratievermeidung und Entbürokratisierung müssen als Daueraufgabe
betrachtet werden. Die Landesregierung wird aufgefordert, im Interesse von
mehr Bürgernähe und zur weiteren Entbürokratisierung ein Ideen- und
Beschwerdemanagement bei den Ministerien und den nachgeordneten
Behörden einzurichten, den Bürokratiekosten-TÜV und Standardpranger
auszubauen, die bisherige Vorgehensweise und Ergebnisse zu evaluieren
und die Umsetzung der digitalen Verwaltungsreform zu forcieren;

1.2 Anwendung der Vergaberichtlinien auch für öffentliche Unternehmen in
privater Rechtsform (s. Drs. 12/5524);

1.3 zentrale Anlaufstellen (one-stop-agency) auf regionaler Ebene für Existenz-
gründerInnen und bestehende Unternehmen mit Beratungsangeboten für die
gesamte Gründungs- und Existenzsicherungsphase zu unterstützen;

2. Kultur der Selbstständigkeit stärken

Die Selbstständigenquote in Baden-Württemberg liegt unter 10%. Es gilt, die
Bereitschaft zum selbstständigen unternehmerischen Tätigsein zu stärken und das
darin liegende Leistungs- und Beschäftigungspotenzial auszuschöpfen.

Die Landesregierung wird aufgefordert, folgende Maßnahmen zu ergreifen

2.1 verstärkte Vermittlung von wirtschaftlichen Themen und Praxisprojekten im
Schulunterricht;

2.2 verstärkte Vermittlung von unternehmerischen Qualifikationen an Schulen
und Hochschulen;

3. Kultur der Familienunternehmen stärken – Generationswechsel begleiten

Rund 90 % der Unternehmen in Baden-Württemberg sind Familienunternehmen,
in den nächsten 5 Jahren stehen etwa 55 000 Betriebsübergaben an.

Die Landesregierung wird aufgefordert,

3.1 auf die Einrichtung oder Umwidmung eines Lehrstuhls zur inter-
disziplinären Erforschung der Familienunternehmen und zur Wissens-
vermittlung über Besonderheiten der Familienunternehmen hinzuwirken,
um spezielle Qualifizierungsangebote für Familienunternehmen zu ent-
wickeln;

3.2 die Entwicklung interdisziplinärer Qualifizierungs- und Beratungsangebote
für Unternehmerinnen und Unternehmer bei den bereits existierenden spe-
ziellen Studiengängen (FH Aalen, BA Villingen-Schwenningen) sowie bei
weiteren Bildungs- und Beratungseinrichtungen zu fördern;

3.3 auf die Einrichtung eines Beraterpools für Familienunternehmen z. B. in
Zusammenarbeit mit RKW und DGM hinzuwirken;
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3.4 die Entwicklung eines Berufsbildes für in der Unternehmensführung tätige
Unternehmerfrauen voranzutreiben, um den Frauen eine qualifizierte Aus-
bildung, einen adäquaten Arbeitsplatz und die notwendige soziale Ab-
sicherung auch im Fall einer Ehescheidung, im Todesfall des Partners oder
im Konkursfall zu ermöglichen;

3.5 die Entwicklung zielgruppengerechter, passgenauer Weiterbildungsmaß-
nahmen für Unternehmerfrauen zu unterstützen (BWL, Management, Tele-
learning z. B. für Qualifizierungmaßnahme Büroleiterin im Handwerk) und
ESF- und Landesmitteln zur Förderung entsprechender Qualifizierungs-
angebote einzusetzen;

3.6 den Aufbau von Existenzgründerinnenzentren und branchenspezifischen
Gründungszentren, die höhere Beteiligung von Gründerinnen versprechen
(Design, personennahe Dienstleistungen etc.) zu fördern;

3.7 regionale Gemeinschaftsinitiativen zur Durchführung von Informations- und
Beratungsinitiativen zur Betriebsübergabe und Nachfolgeplanung im Sinne
einer Gründungsoffensive zu initiieren;

4. Weiterentwicklung der Mittelstandsförderung

Das im Koalitionsvertrag aus dem Jahre 1996 formulierte Ziel der Weiterentwick-
lung der Wirtschaftsförderung verlangt die Umsetzung vielfältiger struktureller,
konzeptioneller und finanzieller Maßnahmen, die sich mit den Sichtworten Bün-
delung, Transparenz und Konsistenz sowie Regionalisierung zusammenfassen
lassen. In der Summe führen sie zu besseren Dienstleistungen für den Mittelstand.

Die Landesregierung wird aufgefordert,

4.1 sich bei der Konzipierung von Förderprogrammen für mittelständische
Unternehmen nach der Definition der Europäischen Union zu richten und zu
unterscheiden zwischen

Kleinstunternehmen = < 10 Beschäftigte
Kleinunternehmen = < 50 Beschäftigte
Mittlere Unternehmen = < 250 Beschäftigte

4.2 dazu beizutragen, die Förderprogramme auf Bundes-, Landes- und EU-
Ebene zu bündeln und überschaubar zu machen;

4.3 die Mittelstandsförderung verstärkt auf Klein- und Kleinstunternehmen aus-
zurichten und auf freie Berufe und sonstige Dienstleister auszuweiten;

4.4 die Förderung der Existenzfestigung zu verstärken

Neben der Förderung von Existenzgründungen muss ein Schwerpunkt der
Politik auf der Existenzsicherung liegen. Dabei müssen die bestehenden
Möglichkeiten der Förderung der Betriebsübernahme bekannt gemacht
werden;

Die Landesregierung wird aufgefordert,

4.5 die Förderung der Beratung als Mittel der Unternehmenssicherung als
Schwerpunkt auszubauen und die Existenzgründungsberatung zu sichern;

4.6 das Landesgewerbeamt zu einem landesweiten Servicecenter zur Koordi-
nierung der Wirtschaftsorganisationen und der Wirtschaftsförderung (z. B.
mittels einer Service-Hotline) mit dem Ziel einer Wirtschaftsförderung aus
einer Hand weiterzuentwickeln.

Das setzt einen neuen organisatorischen Rahmen voraus:

Umwandlung des Landesgewerbeamtes in eine Landeswirtschaftsförder-
gesellschaft, die eigenständig und nicht mehr als operativer Arm des Wirt-
schaftsministeriums mit unterschiedlichen Auftraggebern und Koopera-
tionspartnern zusammenarbeiten kann.

Dies ist in Verbindung mit der Weiterentwicklung der Wirtschaftsförderung
in den Regionen in Richtung one-stop-agencies in Kooperation mit den
Trägern der Wirtschaftsförderung vor Ort auszugestalten;
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4.6.1 das Informationszentrum für Existenzgründungen (Ifex) als ständige Ein-
richtung zu etablieren;

4.7 die Förderprogramme regelmäßig zu evaluieren und dem Landtag zwei mal
pro Legislaturperiode einen Mittelstandsbericht vorzulegen;

5. Berufliche Aus- und Weiterbildung an den Fachkräftebedarf anpassen

Die berufliche Ausbildung und Weiterbildung muss sich den geänderten Anforde-
rungen der modernen Wirtschaft im Hinblick auf unternehmerische wie soziale
Kompetenzen anpassen. Der lebenslangen Weiterbildung kommt zunehmende
Bedeutung zu.

Die Landesregierung wird aufgefordert

5.1 die Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten voranzubrin-
gen, deren Weiterentwicklung zu Kompetenzzentren, die der technologi-
schen Fortbildung einer Region dienen können, vorzunehmen und diese
aktuell zu halten sowie die Förderung der Lehrgänge in überbetrieblichen
Ausbildungsstätten zu verstetigen;

5.2 durch geeignete Maßnahmen die Ausstattung der Schulen mit den neuen
Medien voranzutreiben – einschließlich Wartung und Betreuung – und die
Lehrer für den Umgang mit den neuen Medien zu schulen;

5.3 verstärkt Projekte zum Aufbau regionaler Bildungskooperationen und -netz-
werke für KMU und für regionale Qualifizierungsbedarfsanalysen (Stich-
wort „lernende Regionen“) zu fördern und die regionalen Arbeitsgemein-
schaften für berufliche Fortbildung zu stärken und ihre Weiterentwicklung
zu fördern;

5.4 Mittel des Europäischen Sozialfonds für KMUgerechte Qualifizierungs-
maßnahmen einzusetzen und Co-Finanzierung sicherzustellen, insbesondere
für Maßnahmen zum Abbau des Fachkräftemangels wie bspw. den Einsatz
von Jobmanagern und die Einführung von Jobrotation zu forcieren;

5.5 die Förderung der Verbundausbildung zur Mobilisierung betrieblicher Aus-
bildungsplätze insbesondere in Kleinunternehmen, in ausländischen Betrie-
ben und für behinderte und benachteiligte Jugendliche auszubauen (Umset-
zung der Empfehlungen der Jugendenquete: Erleichterung der Zusammen-
arbeit von freien und sozialen Trägern mit der Wirtschaft, Berücksichtigung
verbundbedingter Mehrausgaben, Förderung der Verbundkoordination);

6. Neue Märkte erschließen

Der Erschließung neuer Märkte kommt angesichts der Globalisierung weitere
Bedeutung zu. Kleinen und mittleren Unternehmen fehlt häufig das Personal, das
über ausreichende Kenntnisse neuer inländischer Märkte verfügt, oder die Beson-
derheiten ausländischer Märkte kennt.

Die Landesregierung wird aufgefordert,

6.1 die Förderung von Gemeinschaftsständen auf Messen im In- und Ausland
zu verstärken;

6.2 die Kooperationsförderung zu verstärken;

6.3 regionale ganzheitliche branchenübergreifende Gemeinschaftskonzepte und
-projekte für Produktion, Verarbeitung und Neuregelung Vermarktung re-
gional erzeugter Qualitätsprodukte von Landwirtschaft, Tourismus, Handel
und Handwerk zu unterstützen;

konkret: Erhöhung der Fördermittel für das PLENUM, Ausweitung des
Fördergebietes;

7. Mittelstandsgerechte Innovationsförderung stärken

Unternehmensgründungen im Bereich von Zukunftstechnologien dienen dem
Erhalt einer gesunden Wirtschaftsstruktur.
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Die Landesregierung wird aufgefordert,

7.1 den Aufbau von Innovations- und Technologiezentren weiter voranzutreiben;

7.2 das C 1-Programm als Technologieförderprogramm für den Mittelstand zu
stabilisieren und den Dienstleistungs- und den Softwarebereich verstärkt zu
integrieren;

7.3 Handwerk und Mittelstand in Zukunftsinvestitionen verstärkt zu berück-
sichtigen, einen festen Anteil an den Fördermitteln für Pilotprojekte im
Anwendungsbereich und für die Erprobungs- und Markteinführungsphase
zu reservieren;

7.4 die Verbundforschungsprojekte zu evaluieren und die Zielgenauigkeit von
Unterstützungsmaßnahmen für Forschungskooperationen von KMU mit
Forschungseinrichtungen zu erhöhen

7.5 den Aufbau von Kompetenzzentren für Freiberufler u.a. Dienstleister zu
befördern: u. a. zentrale Plattform mit Vermittlungsbörsen für selbstständige
Telearbeit, online- Weiterbildungs-, Qualifizierungs- und Beratungsange-
bote und Dienstleistungen, Marktplatz mit Auftragsbörse für Neue Selbst-
ständige im Netz organisieren;

7.6 bei der Verbundforschung eine klarere Schwerpunktsetzung auf Umwelt-
technologien, ökoeffiziente Dienstleistungen und Neue Materialien vor-
zunehmen;

7.7 Qualifizierung für innovative Produkt- und Dienstleistungsbereiche (Bsp.
Gebäudetechnik, e-commerce, erneuerbare Energien) verstärkt unterstützen;

8. Neue Chancen für die Landwirtschaft

Der Strukturwandel verändert auch die baden-württembergische Landwirtschaft.
In der Bildung von Kooperationen liegen für Betriebe Chancen zur Verbesserung
der Wettbewerbsposition. Weitere Chancen ergeben sich durch die Verstärkung
der privatwirtschaftlichen Übernahme von Dienstleistungen für die Allgemeinheit
und die Anschubfinanzierung bei der Erschließung neuer Wirtschaftsfelder sowie
durch den ökologischen Landbau.

Die Landesregierung wird aufgefordert,

8.1 Maßnahmen auf Bundes- und Landesebene zu ergreifen, um die Förderpro-
gramme dem agrarwirtschaftlichen Strukturwandel gemäß, insbesondere mit
dem im Verbraucherinteresse liegenden Ziel der Stärkung ökologischer
landwirtschaftlicher Produktion, auszugestalten;

8.2 besondere Umweltleistungen der Landwirtschaft im Bereich der Land-
schaftspflege als Dienstleistung für die Gesellschaft zu honorieren;

8.3 die Entwicklungsvoraussetzungen zur Erweiterung der wirtschaftlichen
Basis in neuen Wirtschaftsfeldern wie z. B. der dezentralen Energieversor-
gung durch erneuerbare Energien über die bereits bestehenden Maßnahmen
hinaus zu verbessern;

8.5 die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Nebenerwerbslandwirte zu
verbessern;

8.6 eine Qualifizierungs- und Vermarktungsinitiative Ökolandbau durchzu-
führen:

– Regelmäßige Weiterbildung der BeraterInnen für ökologischen Land-
bau,

– Ausbau der internet-Plattform des MLR als Informationsangebot für die
ökologische Beratung in Kooperation mit dem Fachgebiet Agrarökolo-
gie und Ökologischer Landbau der FH Nürtingen

– das Marketing für ökologischen Landbau auszuweiten;

8.7 den ökologischen Landbau durch ökologische Beschaffung der Einrich-
tungen der Gemeinschaftsverpflegung (Kantinen, öffentliche Einrichtungen,
Krankenhäuser (Empfehlungen, best practices sowie Kantinenwettbewerb
bspw. nach dem Modell des Forum Verband Region Stuttgart) zu fördern;
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8.8 die Förderung landwirtschaftlicher Produktion dahingehend zu reformieren,
dass die Förderung der Umstellung auf Biolandbau und die Beibehaltung
dieser Wirtschaftsweise sich in ihrer Höhe deutlich von übrigen Förderungen
unterscheidet und damit wirksame Anreize bietet. – Änderung der Förder-
richtlinien im MEKA II;

9. Bessere Finanzierungsmöglichkeiten schaffen

Die Eigenkapitalbasis der KMU ist im internationalen Vergleich zu niedrig. Eine
schlechte Eigenkapitalausstattung gefährdet den Bestand von mittelständischen
Unternehmen. Die Diskussion um eine neue Bewertungsform der Kreditwürdig-
keit eines Unternehmens (rating) bedeutet gerade für KMU eine Erschwernis und
Verteuerung der Fremdfinanzierungsmöglichkeiten. Das Eigenkapital erhält einen
veränderten Stellenwert.

Die Landesregierung wird aufgefordert,

9.1 ihre Bemühungen auf Bundesebene um eine Gleichstellung von internem
(dem bisherigen Bewertungsverfahren durch die Hausbank ähnlichen) rating
und externem rating fortzusetzen;

9.2 die Förderinstrumente zur Eigenkapitalbildung zu verstärken und bekannt
zu machen;

9.3 Vermittlungsplattformen für Beteiligungskapital auszubauen und Lücken im
Beteiligungskapitalmarkt zu schließen sowie den Aufbau eines ergänzenden
Börseneinstiegsegments an der Stuttgarter Börse, das kleinen und mittleren
Unternehmen den Einstieg an die Börse und damit die Beschaffung von
Eigenkapital erleichtert, zu unterstützen;

9.4 vorhandene Modelle für Kleinkredite (Microlending) auf Übertragbarkeit
prüfen und Umsetzungskonzept in Kooperation mit den Kreditinstituten för-
dern;

9.5 ein Pilotprojekt für Existenzgründer in der Vorgründungsphase (Inkubator-
modelle) zu fördern;

9.6 grundsätzlich Zugangsmöglichkeiten zu Kleinkrediten zu verbessern, mög-
licherweise auch durch Schaffung eines Direktzugangs zu Förderinstitu-
tionen für Kleinunternehmen ohne Vermittlung durch die Hausbank;

9.7 verstärktes Turn-around-management für insolvenzgefährdete Betriebe zu
praktizieren;

10. Wirtschaftsregionen in Baden-Württemberg stärken und weiterentwickeln

Regionale Entwicklungskonzepte und Netzwerke sowie die Bildung von Kom-
petenzcluster sind Elemente einer Zukunftsstrategie zum Erhalt der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit Baden-Württembergs im internationalen und
interregionalen Wettbewerb. Um regionale Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu
unterstützen ist an regionalen Kompetenzprofilen anzusetzen, um damit die
„Stärkung der Stärken“ zu fördern. Regionale Entwicklungspotentiale sind von
entscheidender Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung von Baden-Würt-
temberg.

Die Landesregierung wird aufgefordert,

10.1 ein Regionalförderprogramm einzurichten;
Ziel ist die Stärkung regionaler Potenziale und die Unterstützung der
Clusterbildung in einzelnen Regionen durch die Vernetzung von Ausbil-
dung, Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistung und Produktion.

Gefördert werden regionale Kooperationsprojekte und Standortinitiativen.
Initiiert wird dieser Prozess u.a. mittels eines Wettbewerbs der Regionen zur
Förderung von Projekten im Rahmen regionaler Entwicklungskonzepte (vgl.
Innoregio-Wettbewerb des BMBF zur Mobilisierung regionaler Potenziale,
Gestaltung innovativer Millieus und Entwicklung regionaler Kompetenz-
profile).
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10.2 die Übertragbarkeit des Wettbewerbs „Innovations- und Kompetenzzentren
in der Region Stuttgart“ auf die Landesebene zu prüfen;

10.3 die Planungshoheit für regional bedeutsamen großflächigen Einzelhandel
auf Regionen bzw. Regionalverbände zu übertragen und die Erstellung
regionaler Märktekonzepte zum Erhalt und zur Entwicklung des inner-
städtischen und innenstadtnahen Einzelhandels zu fördern;

10.4 Konzepte zur Verbindung von Tourismus, Landwirtschaft und Naturschutz
zur ökologischen Orientierung von Hotels, Gaststätten sowie Freizeit- und
Erholungseinrichtungen, zur Bildung von Reiseregionen mit vernetzter
Infrastruktur weiterzuentwickeln.

Dies umfasst u. a. verkehrliche Maßnahmen, Lenkungs- und Leitsysteme,
Besucher-Management, kulturelle Infrastruktur, aktives Management und
Marketing, Bildungs- und Ausbildungsangebote, Fördervereine und Gre-
mien, regionale Produktentwicklung und Vermarktung bspw. Angebote für
aktive Ältere, Effizienzsteigerungen bei Energie, Wasser und Fläche ergänzt
um den Kongress „Tourismusregionen in Baden-Württemberg“ zur Vor-
stellung von best practises und zur Förderung des interregionalen Er-
fahrungsaustausches (PLENUM, Naturparks, Öko-Regio-Tour).
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C. Abweichendes Votum des Kommissionsmitglieds der Fraktion der Republi-
kaner zum 10-Punkte-Katalog der Empfehlungen der Enquetekommission

Zu 1. Zusätzlich: Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen in der EU, um
die Wettbewerbsfähigkeit des Handwerks, des Handels und der Land-
wirtschaft zu verbessern und grenzüberschreitende Tätigkeit zu fördern.
Die Steuerharmonisierung innerhalb der EU ist mit dem Ziel der Steuer-
senkung durchzuführen.

Zusätzlich: Die Durchsetzung der ermäßigten Mehrwertsteuersenkung
für arbeitsintensive Dienstleistungen.

Zusätzlich: Beibehaltung des bisherigen Ladenschlussgesetzes.

Zusätzlich: Bekämpfung der Schwarzarbeit durch Verschärfung der ge-
setzlichen Strafen und Verstärkung der Verfolgungsmaßnahmen mittels
mehr Personaleinsatz.

Zu 1.10 Ergänzung: Zum Abbau von Bürokratiebelastungen und zur Optimie-
rung von Genehmigungsprozessen sind regionale Clearingstellen zwecks
Moderation zwischen Behörden und Ämtern einzurichten.

Zu 4.2. Ergänzung: Stärkere Einbeziehung des EU-Büros der Landesregierung
in das Förderconsulting der EU-Programme.

Zu 5. Zusätzlich: Bessere Ausschöpfung des Fachkräftepotenzials von Frauen
durch mehr Kindertagesstätten.

Zu 6. Ergänzung: Dabei ist zwischen dem Europäischen Binnenmarkt und den
anderen Auslandsmärkten zu unterscheiden. Die Integration im Binnen-
markt ist weit fortgeschrittener als in den anderen Märkten. Deshalb sind
in einem Binnenmarkt andere Erschließungsstrategien notwendig. Für
KMU sind Aktivitäten dort in vielfacher Hinsicht unproblematischer als
in anderen Märkten (keine Währungsrisiken, überschaubare Finanzie-
rungsrisiken, ähnliche Wirtschaftsphilosophien).

zu 7. Neuformulierung: Die Reform der EU-Agrarpolitik hat die in sie
gesetzten Erwartungen nicht erfüllt. Statt zu höheren Einkommen für
die Landwirte mittels einer Marktentlastung zu gelangen, führt die
Agrarreform zu mehr Bürokratie und einer noch stärkeren Abhängigkeit
von staatlichen Ausgleichszahlungen und gleichzeitig zur Aufgabe vieler
landwirtschaftlicher Unternehmen. Die heutige Strukturpolitik hat zu
unerwünschten und ökologisch schädlichen Ergebnissen geführt, z. B. zu
einer fortlaufenden Intensivierung und Spezialisierung, zu einer weiteren
Konzentration der Tierbestände, zum weiteren Einsatz von importierten
Futtermitteln und immer neuen chemischen Stoffen in der Tier- und
Pflanzenwelt. Der BSE-Skandal zwingt zu einem grundlegenden
Umsteuern. Notwendig ist eine flächendeckende, nachhaltige, bäuerliche
Landwirtschaft, die umweltschonend mit unseren Lebensgrundlagen
Wasser, Luft und Boden umgeht, die tiergerecht wirtschaftet, Energie
sparsam verwendet und den in ihr arbeitenden Menschen eine
Existenzgrundlage bietet. Dies ist nur im Rahmen einer Renationa-
lisierung der EU-Agrarpolitik unter Beachtung regionaler Strukturen
möglich.

Zu 8. Zusätzlich: Rückkehr zum jährlichen Turnus bei den Landesgarten-
schauen (z. Zt. 2-jährig), da diese eine große Resonanz bei der Bevölke-
rung gefunden haben.

Zu 9. Zusätzlich: Gründung einer Ratingagentur des Landes bei der L-Bank.

Zusätzlich: Öffnung des Beteiligungskapitalmarktes für Pensionsfonds.

Zu 10. Zusätzlich: Standorte für FOC nur in Oberzentren, Orientierung an der
Siedlungsstruktur, nicht an der Markungsgrenze.

Zu 10.1 Ergänzung: Regionale Clusterkonzepte mit Hilfe wissenschaftlichen
Sachverstandes zur Vermeidung etwaiger Fehlallokationen von Kapital
evaluieren.
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II. Abweichende Voten zum Gesamtkatalog der Empfehlungen der Enquete-
kommission

A. Minderheitsvoten der Kommissionsmitglieder der SPD-Fraktion zum Gesamt-
katalog:

zu Kapitel VIII. Qualifizierung – Beratung – Fachkräftebedarf

Zu Pkt. 1. Ausbildungsbereitschaft von und in KMU, insbesondere Kleinbetrie-
ben erhöhen – Kosten reduzieren

Zusätzlich:

• Für eine zukunftsfähige Weiterentwicklung des dualen Systems soll eine soli-
darische Finanzierung der Berufsausbildung eingeführt werden.

Zu Pkt. 2. Effizienz und Praxisgerechtigkeit des Ausbildungs-/Bildungssystems
erhöhen

Zusätzlich:

• Stärkere Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Schulen, öffentlichen und
privaten Einrichtungen (Eltern, Ausbildungsstätten, Hochschulen, Arbeitsver-
waltung, Betriebe). Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Betrieb soll im
Sinne einer engeren Verzahnung intensiviert werden, z. B. durch stärkere
Kooperation betrieblicher Praktiker in der Schule sowie von Lehrkräften in den
Betrieben, mehr Plätzen in den Betrieben für Lehrerbetriebspraktika, gemein-
same Fortbildungsangebote für Berufsausbilder und Berufsschullehrer und den
weiteren Ausbau von Zusatzqualifikationen innerhalb der dualen Ausbildung.

• Initiativen zur Verbesserung der Ausbildungschancen von Jugendlichen mit
schulischen und sozialen Problemen sollen stärker realisiert unterstützt werden.
Insbesondere an den Berufsvorbereitungsjahren und einjährigen Berufsfach-
schulen ist Schulsozialarbeit unaufschiebbar und muss deshalb unverzüglich
realisiert werden. Um auch schwächeren Hauptschülerinnen und Haupt-
schülern den Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu ermöglichen
sollen die Kooperationsklassen Hauptschule – Berufsvorbereitungsjahr aus-
geweitet werden

• In allen Schularten soll eine realistische Berufsorientierung möglich gemacht
werden. Die Berufswahlerziehung soll möglichst früh beginnen und nicht
geschlechtsspezifisch festgelegt werden. Die Zahl der Deputate an den beruf-
lichen Schulen soll deutlich aufgestockt werden. Damit die im Lehrplan fest-
gelegte Stundentafel von 13 Wochenstunden auch erteilt werden kann ist die
Besetzung aller durch Pensionierung freiwerdenden Stellen, die Einstellung
von zusätzlichen Lehrern und die Vermeidung von krankheitsbedingten Unter-
richtsausfällen durch Krankheitsreserven erforderlich. Beim Wechsel aus der
Wirtschaft in den Lehrerberuf sollen flexiblere Regelungen die Chancen für
einen solchen Wechsel erhöhen; durch realistischere Referendarbesoldung
(Zulagen) soll die Zahl der Lehramtsanwärter erhöht werden. Das Fremd-
sprachenangebot an den Berufsschulen soll deutlich ausgeweitet werden.

zu Kapitel X. Innovation, Einsatz Neuer Technologien und IuK

Zu Pkt. 6. Mehr Transparenz, Konsistenz und Effizienz in der Innovations-/FuE-
Förderlandschaft

Zusätzlich:

Der Fördermix muss eine langfristige Planbarkeit für die Betriebe gewährleisten:
Zentrale Förderprogramme des Landes (Bsp. C 1-Programm) müssen ausgebaut
und in ihrem langfristigen Bestand gesichert werden.
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B. Minderheitsvoten des Kommissionsmitglieds der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen zum Gesamtkatalog der Empfehlungen der Enquetekommission:

zu Kapitel III. Rahmenbedingungen durch EU, Bund und Land

zu: 2. Verkehrsinfrastruktur stärken

2.1 Ausbau der Verkehrsinfrastruktur (Straße, Schiene, Wasser, Luft). Deutlich
höheren Anteil des Mineralölsteueraufkommens für Verkehrsinfrastruktur
nutzen.

2.2 Erhöhung der Mittel für Busförderung auf etwa 50 % der Anschaffungs-
kosten bei gleicher Fördermenge

ersetzen durch:

2.1 Umsetzung des Integralen Taktfahrplans im gesamten Land und konsequente
Umsetzung des ÖPNV-Gesetzes mit Förderung von Verkehrsverbünden

2.2 Engagement des Landes bei der Förderung der Umstellung des Güter-
verkehrs von der Straße auf die Schiene, insbesondere in ländlichen
Regionen, verstärken.

Begründung:

Eine bedarfsgerechte Verkehrsinfrastruktur ist ein zentraler Standortfaktor. Die
pauschale, regional- und verkehrsträgerunspezifische Ausbauforderung wird die-
ser Notwendigkeit nicht gerecht. Vor dem Hintergrund steigenden Wirtschafts-
verkehrsaufkommens, veränderter wettbewerbsrechtlicher Rahmenbedingungen
im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs und der Siedlungs- und
Gewerbeflächenentwicklung ist es notwendig die Bedingungen für die Verlage-
rung von Güterverkehr auf die Schiene zu verbessern. Die Novellierung des
Landesentwicklungsplans sowie eine Überarbeitung des Generalverkehrsplans
müssen den Entwicklungszielen entsprechende Vorgaben beinhalten. Landes-
bedeutsam sind dabei insbesondere die Schaffung von Anschlüssen an die laut
Alpenkonvention vorgesehenen Verkehrswege. Notwendig ist ebenfalls – dies
haben die Anhörungen der Enquetekommission gezeigt, die konsequente Um-
setzung des ÖPNV-Gesetzes mit der Förderung kleinerer Verkehrsgemein-
schaften und -verbünde. Es gibt vielfältige Vorschläge für die Ausgestaltung der
Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur. Notwendig ist vor allem die Einführung
einer entfernungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe sowie eine Reform der
Finanzierung des Schienenverkehrs, des Weiteren die Aufhebung des Örtlich-
keitsprinzips für das Angebot an ÖPNV-Leistungen zur Stärkung von regionalen,
insbesondere kommunalen Anbietern im Wettbewerb.

zu: 3.Wettbewerbs- und Ordnungsrahmen zu Gunsten fairer Teilnahme von KMU
am Wettbewerb gestalten

3.10 Konzentration der Kammern und Berufsgenossenschaften auf gesetzliche
Kernaufgaben.

ersetzen durch:

3.10 Finanzierungsstruktur der Kammern reformieren: Beiträge und Gebühren
stärker an Leistungsmerkmalen und Nutzergruppen orientieren, Kosten-
transparenz erhöhen

Begründung:

Die Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen misst den Leistungen intermediärer
Einrichtungen wie Kammern und anderen Selbsthilfeorganisationen in Wirtschaft
und Gesellschaft große Bedeutung bei, leisten sie doch einen wichtigen Beitrag zur
Entlastung staatlicher oder kommunaler Einrichtungen und tragen solidarische
Elemente in die Privatwirtschaft hinein.Derzeit bieten Kammern über den Katalog
der gesetzlichen Kernaufgaben hinausgehende Leistungen an. Dieser Aufgaben-
katalog muss mit Blick auf die wachsende Bedeutung privater Beratungsangebote,
der steigenden Bedeutung regionaler Wirtschaftsfördereinrichtungen und der
zunehmenden informationstechnischen Vernetzung stetig überprüft werden. Die
Forderung „Zurück zu den Kernaufgaben“ ist jedoch zu undifferenziert.
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Notwendig erscheint allerdings eine Überprüfung und Reform der Finanzierungs-
struktur der Kammerleistungen. Leistungsart (Pflichtaufgaben, zusätzliche Leis-
tungen, private Leistungen) und Finanzierungsart sollten einander entsprechen
und sich damit stärker an der jeweiligen Nutzer- bzw. Nachfragergruppe orien-
tieren. Mehr Kostentransparenz in Verbindung mit stärkerer Demokratisierung
der Willensbildung und einer stärkeren Ausrichtung des Angebotes an Kleinst-
und Kleinbetrieben (bei den Industrie- und Handelskammern) leistet einen un-
mittelbaren Beitrag zur Akzeptanz des Kammerwesens.

zu: 4. KMU-gerechte Steuerpolitik

4.3 Mittelstandsgerechte Nachbesserung der Steuerreform: ESt-Tarifsenkung
bereits im Jahr 2003

4.5 Steuerneutrale Übertragung von Veräußerungsgewinnen innerhalb von Mit-
unternehmerschaft wieder zulassen (§ 6 EStG)

4.6 Rückkehr zur vollen Verlustverrechnung zwischen verschiedenen Ein-
kunftsarten“

ersetzen durch:

4.3 Der von der Bundesregierung eingeschlagene Pfad der Verbesserung der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung ökologischer
Belange ist konsequent weiterzuverfolgen. Das Ziel ist die Schaffung von
Arbeitsplätzen durch Steigerung der Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft
auf der Basis des Leitbilds der ökologisch-sozialen Marktwirtschaft. Die
Verbesserung des Umfeldes für mittelständische Unternehmen kommt im
Rahmen einer Politik für Innovationen und Beschäftigung eine heraus-
ragende Bedeutung zu. Die Umsetzung der Steuerreform stärkt die Kon-
junktur, entlastet den Mittelstand und erhöht die Attraktivität des Standorts
Deutschland im internationalen Wettbewerb.

Begründung:

Mit der Steuerreform 2000 wurde ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der
Rahmenbedingungen und zur Senkung der Steuerbelastung des Mittelstandes
geleistet. Die Entlastung aller Steuerzahler bis zum Jahre 2005 beläuft sich auf
95 Mrd. DM, die Nettoentlastung des Mittelstandes auf 30 Mrd. DM. Dazu trägt
insbesondere die Tarifreform (sinkender Eingangsteuersatz von 22,9 auf 15 %,
sinkender Spitzensteuersatz von 51 % auf 42 %, Erhöhung des Grundfreibetrags
von 13 500 DM auf 15 000 DM) und die Entlastung von der Gewerbesteuer bei.
Die Entlastung des Mittelstandes durch die Steuerreform war und ist erklärtes
politisches Ziel der Bundesregierung. Nicht zuletzt die beschlossenen Entlastun-
gen für den Mittelstand (Beibehaltung des halben durchschnittlichen Steuersatzes
bei Betriebsveräußerungen, Beibehaltung der Ansparabschreibung, Wiederein-
führung des Mitunternehmererlasses, erhöhter Freibetrag bei Betriebsveräuße-
rungen) waren ausschlaggebend für die Zustimmung der Mehrheit der Bundes-
länder.

Die oben genannten Forderungen sind deshalb immer im Lichte der bereits reali-
sierten bzw. in den Folgejahren in Kraft tretenden Verbesserungen zu sehen. Ver-
änderungsvorschläge sind sorgfältig zu prüfen und dürfen den vorgesehenen
Entlastungsrahmen nicht sprengen.

zu 4.3 Die Absenkung des Einkommensteuer-Spitzensatzes bereits im Jahr 2003
steht im Widerspruch zu dem Ziel der Haushaltskonsolidierung. Die Ver-
teilung der Entlastungen über mehrere Jahre macht das immense Ent-
lastungsvolumen mit den Erfordernissen der Haushaltskonsolidierung über-
haupt erst vereinbar. Die Senkung der Zinsbelastung zukünftiger Haushalte
eröffnet Gestaltungsspielräume für Zukunftsinvestitionen: Nicht zuletzt aus
diesem Grund wird von Seiten des Mittelstandes eine konsequente Politik
der Haushaltskonsolidierung mit Nachdruck gefordert.

zu 4.5 Die Senkung der Steuersätze über das bisherige Maß hinaus muss weitest-
gehend durch die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage gegenfinan-
ziert werden. Mit Blick auf die mittelstandsentlastenden Komponenten der
Steuerreform, bspw. die Fortführung der Anspar- und Sonderabschreibun-
gen, erscheint die Neuregelung ausgewogen. Eine sorgfältige Prüfung der
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Vor- und Nachteile (Mißbrauchsgefahr), wie in einem Entschließungs-
antrag des Bundestages beschlossen, eröffnet die Möglichkeit, die mit der
Wiedereinführung des Mitunternehmererlasses in Verbindung stehende
steuerneutrale Möglichkeit der Realteilung und die Übertragung auf-
gedeckter Stiller Reserven nach §6b EStG in modifizierter d. h. weniger
missbrauchsanfälliger Form erneut einzuführen.

zu 4.6 Eine solche Regelung hat sich bislang als ausgesprochen missbrauchs-
anfällig erwiesen.

zu: 4. KMU-gerechte Steuerpolitik

4.7 „Ökosteuer abschaffen“ soll nicht in die Handlungsempfehlungen aufgenom-
men werden.

Begründung:

Die ökologische Steuerreform ist ein zentraler Baustein der ökologischen Moder-
nisierung der Wirtschaft und ein Beitrag nicht nur zur Sicherung und Schonung
der natürlichen Ressourcen und des Klimas, sondern auch zum Erhalt der Wett-
bewerbsfähigkeit. Sie signalisiert künftige Knappheiten und setzt damit Inno-
vationsanreize für die Erforschung, Entwicklung, Markteinführung und Nach-
fragesteigerung von Produkten, Verfahren und Dienstleistungen, die sparsamer
mit Energie umgehen.

Konsequenterweise müsste die Empfehlung lauten: Abschaffung der Ökosteuer bei
gleichzeitiger Erhöhung der Rentenversicherungsbeiträge – auch dies ist abzulehnen.

zu: 4. KMU-gerechte Steuerpolitik

4.10 „Freibeträge bei der Trinkgeldbesteuerung deutlich erhöhen“

soll nicht in die Handlungsempfehlungen aufgenommen werden.

Begründung:

Dies widerspricht der geforderten Gleichbehandlung bei der Versteuerung von
Arbeitseinkommen und ist aus diesem Grund nicht vertretbar.

zu 5. Arbeits- und Sozialgesetze reformieren

5.2 „Verlängerung der Befristungsmöglichkeiten von Arbeitsverträgen auf der
Grundlage des Beschäftigungsförderungsgesetzes (§ 1) über den 31. Dezem-
ber 2000 hinaus“

soll nicht in die Handlungsempfehlungen aufgenommen werden.

Begründung:

Das Auslaufen des Beschäftigungsförderungsgesetzes macht eine Neuregelung der
Befristung von Arbeitsverträgen notwendig. Das kürzlich vom Bundestag verab-
schiedete „Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge und zur Ände-
rung und Aufhebung arbeitsrechtlicher Bestimmungen“ sichert die Möglichkeit des
befristeten Einsatzes von Arbeitskräften, ist jedoch bestrebt, Kettenbefristungen ei-
nen Riegel vorzuschieben. Vor dem Hintergrund der nach wie vor umfassenden und
umfangreichen Befristungsmöglichkeiten stehen die Regelungen des Gesetzes unse-
res Erachtens im Einklang mit den Flexibilitätsanforderungen der Wirtschaft.
Gleichzeitig berücksichtigen sie das berechtigte Interesse der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer nach Sicherheit und Kalkulierbarkeit des Arbeitsverhältnisses
und den Schutz vor missbräuchlichem Einsatz des Instruments der Befristung.

zu 5. Arbeits- und Sozialgesetze reformieren

5.4 „Regelungen im Arbeits- und Sozialrecht nach Betriebsgröße stärker diffe-
renzieren bzw. Schwellenwerte anheben: z. B. beim KündigungsschutzG auf
10 Arbeitnehmer, Betriebsverfassungsgesetz: Schwellenwert 5 beibehalten
oder erhöhen auf 10 MA, kleinbetriebsfreundlichere Arbeitsstättenverord-
nung ab 10 Mitarbeiter.“

soll nicht in die Handlungsempfehlungen aufgenommen werden.
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Begründung:

Die mit der Anhebung des Schwellenwertes beim Kündigungsschutz verbundenen
Erwartungen auf Neueinstellungen wurden nicht erfüllt. Anstelle der prognostizier-
ten Arbeitsplätze wurden schätzungsweise 20 000 Arbeitsplätze geschaffen. Gleich-
zeitig wurde der Schutz der ArbeitnehmerInnen in Kleinbetrieben gesenkt. Ohne die
gesetzliche Rücknahme zum 1. Januar 1999 hätten nach Auslaufen der dreijährigen
Übergangsregelung rund 2 Millionen ArbeitnehmerInnen den allgemeinen Kündi-
gungsschutz verloren. Der individuellen Arbeitsplatzunsicherheit steht kein diese
Unsicherheit möglicherweise rechtfertigender Anreiz zur Schaffung von Arbeitsplät-
zen entgegen. Bei der Ausgestaltung von Arbeitsverträgen bestehen Spielräume,
bspw. Befristungsmöglichkeiten, die den Flexibilitätsanforderungen der mittel-
ständischen Betriebe entgegenkommen. Die derzeitigen und auch im „Gesetz über
Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge und zur Änderung und Aufhebung
arbeitsrechtlicher Bestimmungen“ vorgesehene Zulässigkeit der Befristung von
Arbeitsverträgen auf Grund betrieblicher Umstände geben KMU die Möglichkeit
flexibel auf schwankende oder unsichere Auftragslagen zu reagieren.

zu 5. Arbeits- und Sozialgesetze reformieren

5.5 „Generelle Berücksichtigung von Arbeitnehmern mit nicht mehr als 10
Wochenarbeitsstunden mit dem Faktor 0,25 (statt wie jetzt 0,5), um Klein-
betrieben die notwendigen Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeiten zu geben.
Ziel: Vermeidung des Erreichens des abgesenkten Schwellenwertes im
KündigungsschutzG.“

soll nicht in die Handlungsempfehlungen aufgenommen werden.

Begründung:

Die Geltung des Kündigungsschutzes ist nicht gleichzusetzen mit einem Wett-
bewerbsnachteil. Wie oben dargelegt, halten Bündnis 90/Die Grünen die Ab-
senkung des Schwellenwertes für angemessen und die geforderte Senkung des
Anrechnungsfaktors für Teilzeitbeschäftigte für nicht zwingend notwendig.

zu 5. Arbeits- und Sozialgesetze reformieren

5.6 „Flexibleres Arbeitszeitgesetz u. Flexibilisierung der Arbeitszeiten durch Ab-
bau entgegenstehender Regelungen u. Verlängerung des Ausgleichszeitraums“

soll nicht in die Handlungsempfehlungen aufgenommen werden.

Begründung:

Untersuchungen über die Arbeitszeitpräferenzen der ArbeitnehmerInnen und
Flexibilitätsanforderungen der ArbeitgeberInnen verdeutlichen den Trend zur
Teilzeitarbeit und flexiblen Arbeitszeiten. Flexibilisierung darf jedoch kein
Türöffner für permanente hohe Arbeitsbelastung sein, deren Ausgleich auf Grund
langer Ausgleichszeiträume erschwert wird.

Das deutsche Arbeitsrecht zielt auf die Herstellung sozialer Gerechtigkeit bei
freiheitlicher Gestaltung der Arbeitsbedingungen. Es berücksichtigt die besondere
Rolle der KMU zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen und trägt im
Rahmen der Ausgestaltung arbeitsrechtlicher Regelungen zu einem ausgewoge-
nen Verhältnis von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbelangen bei.

zu 5. Arbeits- und Sozialgesetze reformieren

Streichung der Empfehlung 5.7:

„Kein genereller Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit im Erziehungsurlaub in Klein-
betrieben: Anhebung des Schwellenwerts im Erziehungsgeldgesetz auf 50 Mit-
arbeiter“

soll nicht in die Handlungsempfehlungen aufgenommen werden.

Begründung:

Der Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit in Betrieben mit mehr als 15 Beschäftigten
ist ein Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie und wird aus die-
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sem Grund von Bündnis 90/Die Grünen begrüßt. Daneben stärkt er die Bindung an
das Unternehmen und erleichtert für die ArbeitnehmerInnen den Wiedereinstieg in
den Beruf und verhindert berufliche Dequalifizierung während der Familienphase.

zu 5. Arbeits- und Sozialgesetze reformieren

5.8 „Abschaffung der seit 1999 geltenden 630 DM-Regelung“

ersetzen durch

5.8 Unbürokratische Ausgestaltung der seit 1999 geltenden 630 DM-Regelung

Begründung:

Die Zahl der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse ist zwischen 1987 und
1999 von 2,8 Mio. auf 6,4 Millionen gestiegen. Dadurch wurde die Finan-
zierungsbasis der Sozialen Sicherung untergraben und die soziale Absicherung
der Beschäftigten verringert. Die Neuregelung der geringfügigen Beschäftigung
zielt auf mehr Beitragsgerechtigkeit und Verbesserung der sozialen Sicherung der
geringfügig Beschäftigten. Diese Ziele konnten erreicht werden.

Zu bemängeln ist allerdings die intransparente, bürokratische Ausgestaltung.
Viele Unternehmen akzeptieren die Beitragspflicht. Problematisch ist weniger die
Belastung mit Steuern und Abgaben, sondern vielmehr die bürokratische Aus-
gestaltung und die relative Intransparenz der Regelungen. Notwendig sind
deshalb unbürokratische, den Kleinbetrieben Rechnung tragende Regelungen zur
sog. geringfügigen Beschäftigung. Die bisherigen Erfahrungen der Betriebe mit
der Neuregelung werden bei der Evaluation der Auswirkungen der konkreten,
verwaltungsmäßigen Ausgestaltung Berücksichtigung finden.

zu 5. Arbeits- und Sozialgesetze reformieren

Streichung der Empfehlung 5.9:

„Lohnfortzahlungsgesetz / wiederum Absenkung der Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall auf 80 %“

soll nicht in die Handlungsempfehlungen aufgenommen werden.

Begründung:

Die Erhöhung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall auf 100% zum 1. Januar
1999 war ein wichtiges politisches Signal dafür, dass die Wirtschaftspolitik der
Bundesregierung erneut die Belange der ArbeitnehmerInnen berücksichtigt. Die
Maßnahmen des Gesetzes zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung
haben nicht die angekündigten Wirkungen gezeitigt. Deshalb war es sinnvoll
Fehlentwicklungen zu korrigieren und Reformen, die einen deutlichen konjunk-
turellen Impuls erwarten ließen, umso energischer anzugehen. Dafür steht die
Steuerreform 2000.

zu 5. Arbeits- und Sozialgesetze reformieren

5.11 „Reform der Sozial- und Rentenversicherungssysteme: stärkere Eigen-
verantwortung u. Eigenbeteiligung bei der Altersversorgung, 3. Säule. Über-
gang vom Umlage zum Kapitaldeckungsverfahren mit Basissicherung“

soll nicht in die Handlungsempfehlungen aufgenommen werden.

Begründung:

Das Rentenreformkonzept der Bundesregierung beinhaltet den Aufbau einer
kapitalgedeckten Säule der Alterssicherung. Der Begriff der Basissicherung bleibt
unpräzisiert und ist damit als Politikempfehlung wenig hilfreich. Das Umlage-
verfahren muss die tragende Säule der gesetzlichen Rentenversicherung bleiben.

zu 5. Arbeits- und Sozialgesetze reformieren

Streichung der Empfehlung 5.12:

„Betriebsnähere Gestaltung von Tarifverträgen“

soll nicht in die Handlungsempfehlungen aufgenommen werden.
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Begründung:

Wir sprechen uns gegen diese Empfehlung aus, da sie unpräzisiert bleibt und
vermutlich auf die Abschaffung des Flächentarifvertrages abzielt. Eine solche
Tendenz tragen wir nicht mit. Dadurch wird der Eindruck erweckt, das be-
stehende Tarifvertragssystem biete keine Möglichkeiten der betriebsnahen Aus-
gestaltung von Tarifverträgen. Dies ist, wie zahlreiche Regelungen in bestehen-
den Tarifverträgen belegen, nicht zutreffend. Wer weitergehende Möglichkeiten
der betriebsnahen Ausgestaltung fordert, sollte diese benennen und die Wege
dorthin aufzeigen.

zu 5. Arbeits- und Sozialgesetze reformieren

5.14 „Kleinbetriebsklausel für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische
Anforderungen einführen“

Begründung:

Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes dienen nicht nur der Gesund-
heit und Sicherheit, sondern auch den Betrieben selbst, da Schwachstellen und
Gefahrenquellen aufgedeckt werden. Ein moderner Arbeitsschutz muss auf die
Situation im Betrieb zugeschnitten sein, d. h. er sollte besser als bisher die
Strukturen und speziellen Probleme von KMU berücksichtigen. Es gibt bereits
zahlreiche, erfolgreiche Bemühungen, ein ausreichendes Schutzniveau in Ver-
bindung mit einer kleinbetriebsfreundlichen Regelung zu erreichen.

Minderheitenvoten der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu

Kapitel IV Bürokratiebelastungen

zu 1. Mittelstandsfreundlichen, verlässlichen, konsistenten Rechtsrahmen und
sachgemäße Anwendung von Vorschriften sicherstellen

„1.9 Befreiungstatbestände und flex. Auslegung § 39 LBO ‚Barrierefreies
Bauen‘, da zusehends Hindernis für Investoren“

soll nicht in die Handlungsempfehlungen aufgenommen werden.

Begründung:

Regelungen zum barrierefreien Bauen sollten im Grundsatz erhalten bleiben; über
gewisse Ausnahmen sollte im Lichte der bislang gewonnenen Erfahrungen ent-
schieden werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass barrierefreies Bauen eine
Voraussetzung dafür ist, dass behinderte Menschen nicht ausgegrenzt werden.
Barrierefreies Bauen kann auch ein Standortvorteil sein, weil es neben Gehbehin-
derten der zunehmend größer werdenden Bevölkerungsgruppe der älteren Men-
schen ermöglicht, ihren Beitrag zum öffentlichen Leben zu leisten.

zu 2. Transparenz über Zuständigkeiten und Gebühren in Behörden herstellen,
Genehmigungen/verfahren vereinfachen u. beschleunigen, Aufwand redu-
zieren

„2.6 Dokumentationspflichten reduzieren bei Hygienevorschriften HACCP-Ver-
ordnung“

soll nicht in die Handlungsempfehlungen aufgenommen werden.

Begründung:

Vor dem Hintergrund der Bedeutung von Hygienevorschriften für den Gesund-
heitsschutz erscheinen die Dokumentationsanforderungen der HACCP-Verord-
nung nicht überzogen.

zu 3. Vereinfachung und Vereinheitlichung von Verwaltungsvorgängen und sta-
tistischen Berichtspflichten

„3.5 Umweltrecht: Vereinfachung behördlicher Aufsichts- und Kontrollverfahren
über freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen“

soll nicht in die Handlungsempfehlungen aufgenommen werden.
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Begründung:

Freiwillige Selbstverpflichtungen sind kein vollwertiger Ersatz für ordnungsrecht-
liche Vorgaben. Die Formulierung ist in dieser pauschalen Form problematisch.

„3.12 Abschaffung landesweiter Sonderbelastungen (Bsp. Sonderabfallentsor-
gung)“

soll nicht in die Handlungsempfehlungen aufgenommen werden.

Begründung:

Die im Mehrheitsvotum formulierte Auffassung, die baden-württembergische
Wirtschaft unterliege immensen landesspezifischen Sonderbelastungen, ist unseres
Erachtens nicht tragbar und nicht zutreffend.

zu 6. Deregulierung mit Augenmaß

„6.2 Schwellenwerte bei Bau- und Sicherheitsvorschriften, Arbeitsstättenverord-
nung, z.B. barrierefreies Bauen und Toilettenanlagen, Arbeitssicherheit und
Arbeitsmedizin, zur Entlastung von Kleinunternehmen einführen bzw. senken“

soll nicht in die Handlungsempfehlungen aufgenommen werden.

Begründung:

Die undifferenzierte Auflistung unterschiedlicher Sachverhalte wird der Problem-
stellung nicht gerecht und ist keine handhabbare Politikempfehlung.

Minderheitenvoten der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu

Kapitel V Mittelstandsförderung

Bausteine einer Weiterentwicklung der Mittelstandsförderung in Baden-Württem-
berg mit dem Ziel der Schaffung einer entwicklungsfähigen, bedarfsgerechten
und zielgenauen „lernenden“ Mittelstandsförderung:

– Reform des Landesgewerbeamtes
– Regionalisierung der Wirtschaftsförderung
– Ausrichtung auf Zukunftsbranchen und Weiterentwicklung bestehender Bran-

chen
– Regelmäßige Evaluation und Einführung eines Fördermittelcontrollings

Folgende Reformvorschläge gehören in Verbindung zu dem in Kapitel Markt-
erschließung – Kooperation – Netzwerke geforderten Regionalförderprogramm in
den Maßnahmenkatalog für eine Weiterentwicklung und Neuordnung der Mittel-
standsförderung in Baden-Württemberg:

zu 1. Mittelstandsförderung als Voraussetzung für faire Beteiligung von KMU am
Wettbewerb und Hilfe zur Selbsthilfe strukturell und institutionell weiterent-
wickeln“

1.13 „Weiterentwicklung des LGA zu einem landesweiten Servicecenter zur
Koordinierung der Wirtschaftsorganisationen und der Wirtschaftsförderung“

wird wie folgt gefasst:

1.13 Umwandlung des Landesgewerbeamtes in eine Landeswirtschaftsförder-
gesellschaft

Ziel: Schaffung einer effizienten Wirtschaftsfördereinrichtung mit echten
Gestaltungskompetenzen.

Öffentlich-rechtliche Aufgaben werden ins Wirtschaftsministerium zurück
verlagert oder ausgelagert, bspw. als Landesbetriebe organisiert.

In der Wirtschaftsförderung Baden-Württemberg verbleiben im Wesent-
lichen das Design Center und die Informationszentren. Die einzelnen Ab-
teilungen arbeiten relativ eigenständig und haben Budgetverantwortung.

Neben den Dienstleistungen für Betriebe, die die Infozentren erbringen,
werden Dienstleistungen für regionale Verbünde, Wirtschaftsförderer u. a.
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Träger der Wirtschaftspolitik im Land gegeben. Dadurch entsteht eine An-
kopplung der regionalen und lokalen Ebene, die dem Land die Moderation,
Koordination und Qualitätssicherung ermöglicht.

Begründung:

Die von Bündnis 90/Die Grünen als Mindestkonsens mitgetragene Empfehlung
ist richtig, bleibt unseres Erachtens allerdings auf halben Wege stehen.

Die Struktur der Mittelstandsförderung in Baden-Württemberg ist relativ intrans-
parent. Medien- und Filmgesellschaft, GWZ, LGA, die sich überschneidenden
Kompetenzen der Ministerien bspw. in der Weiterbildung und der Technologie-
politik. Die Weiterentwicklung der Wirtschaftsförderung in Baden-Württemberg
muss Schnittstellen schaffen statt weitere Parallelstrukturen aufzubauen. Eine
Schlüsselrolle in der künftigen Mittelstandsförderung des Landes kommt der
Reform des Landesgewerbeamtes zu, der zentralen Gewerbefördereinrichtung des
Landes. Von diesem müssen Impulse für die bessere regionale und projekt-
bezogene Vernetzung und Kooperation, für neue Ansätze der Wirtschafts-
förderung, für neue Formen des Public-Private-Partnership ausgehen. Um das
Landesgewerbeamt in die Lage zu versetzen, umfassende, regional vernetzte
Dienstleistungs- und Koordinierungsangebote machen zu können, fordern wir
seine Umwandlung in eine Landeswirtschaftsfördergesellschaft.

Die Wirtschaftsfördergesellschaft Baden-Württemberg umfasst als eigenständige
Untereinheiten die bestehenden Informationszentren (für Existenzgründungen,
für Technik, für betrieblichen Umweltschutz, für Patente), das Design Center
(incl. Gestaltung im Handwerk), das Europäische Referenzzentrum. Eingerichtet
werden ein Service Center Mittelstand und eine Dienstleistungsagentur für den
Kontakt zu regionalen und kommunalen Initiativen, Wirtschaftsfördereinrich-
tungen und Kommunen. Die beiden Einrichtungen stellen spezielle Dienstleis-
tungen bereit (Leitprojekte zur Verbreitung neuer Konzepte der Wirtschafts-
förderung, Beratungsangebote), sie initiieren den Austausch und fördern
Vernetzung. Perspektivisch könnten die M F G und die GWZ als eigenständige
Organisationseinheiten unter dem Dach der Wirtschaftsfördergesellschaft ar-
beiten.

Anders als heute wäre nicht mehr nur das Wirtschaftsministerium Auftraggeber,
sondern auch andere Ministerien, aber auch andere Institutionen wie bspw.
Verbände oder regionale Verbünde.

Die angebotenen Dienstleistungen (bspw. Beratung bei flächensparendem
Gewerbeflächenmanagement oder Moderation von regionalen Kooperations-
vorhaben und vor allem die Zusammenarbeit mit den regionalen Koordinations-
und Dienstleistungsagenturen) haben das Ziel in der Fläche zu einer Qualitäts-
steigerung und Qualitätssicherung der Wirtschaftsförderung in Baden-Württem-
berg beizutragen.

In der Summe bedeutet das eine stärkere Ausrichtung an zeitlich befristeten
Projekten, die mit wechselnden Kooperationspartnern und möglichst mit deren
finanzieller Beteiligung durchgeführt werden.

Die Landesregierung ist aufgefordert, den Weg inkrementeller Programmfort-
schreibung zu verlassen und Strukturreformen durchzuführen, die im Ergebnis zu
besseren Dienstleistungen für den Mittelstand führen.

zu 1. Mittelstandsförderung als Voraussetzung für faire Beteiligung von KMU am
Wettbewerb und Hilfe zur Selbsthilfe strukturell und institutionell weiterent-
wickeln

neu 1.15 Etablierung eines ganzheitlichen Mittelstandskonzeptes auf der Grundlage
der Empfehlungen der Enquetekommission als Zielvereinbarung zwischen
Landesregierung und Mittelstandsvertretern mit dem Ziel der Erhöhung
der Kontinuität und Umsetzung der erarbeiteten Gremienvorschläge;

Begründung:

Dies führt zu einer verbesserten Koordination und zu besserer Erfolgskontrolle
bei der Mittelstandspolitik durch die Orientierung an einem verbindlichen Verein-
barungskatalog.
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Ziel: Transparenz der Wirtschaftsförderung erhöhen, regionale Zugänge schaffen,
Reformen kommunizieren, zu einer Kultur der Selbständigkeit beitragen.

zu 2. Novellierung des Mittelstandsförderungsgesetzes

2.3 „Bessere Durchsetzung des M F G“

ändern in:

2.3 Zur besseren Durchsetzung des M F G Prüfung der Wiedereinführung der
VOB-Schiedstellen bei den Regierungspräsidien.

Begründung:

Die Wiedereinführung der VOB-Schiedstellen würde die Position der Bieter
verbessern und auf diese Weise zu einer mittelstandsgerechten Vergabepraxis bei-
tragen.

zu 3. Künftige Gestaltung der Kernaufgaben

3.7 „Spielräume zur Förderung der Ansiedlung innovativer Unternehmen er-
weitern“

soll nicht in die Handlungsempfehlungen aufgenommen werden.

Begründung:

Diese Forderung bleibt hinsichtlich der Instrumente zur Förderung der An-
siedlung innovativer Unternehmen unpräzisiert und redet damit indirekt einer
Ansiedlungspolitik nach altem Muster (ineffiziente Subventionspolitik) das Wort.
Die Wirtschaftsförderung verfügt über vielfältige Formen der Ansiedlungs-
förderung, insbesondere dann, wenn Kommunen und andere Träger der
Wirtschaftsförderung in Kooperation ihre Standortpolitik gestalten. Hinzu
kommt, dass durch die Fokussierung auf Ansiedlungssubventionen die Bedeutung
der Erhaltung der Standortzufriedenheit der ansässigen Unternehmen aus dem
Blickfeld gerät.

zu: 4. Regionalisierung der Wirtschaftsförderung und Clusterförderung

Maßnahmen zur Förderung von regionalen Innovationsnetzwerken und Wissens-
partnerschaften

neu 5.4 Einrichtung eines Regionalförderprogramms

Ziel: Stärkung regionaler Potenziale, Förderung der Clusterbildung durch Koope-
ration und Kompetenzbündelung

Gefördert werden regionale Kooperationsprojekte und Standortinitiativen.

Initiiert wird dieser Prozess durch einen Wettbewerb für regionale Kooperationen.

Regionale Vernetzung wird unterstützt durch regionale Koordinations- und
Dienstleistungsagenturen.

Konkret:

• Stärkung der Innovationspotenziale durch regionale Vernetzung sowie Förde-
rung regionaler Wissensinfrastrukturen

• Regionale Netzwerke stärken und Beteiligung von KMU an Technologie-
transfer-Netzwerken auf regionaler Ebene ausbauen.

• Bessere Verknüpfung von Innovationspolitik mit Aspekten von Nachhaltigkeit
bspw. Untersuchungen zur Langlebigkeit und Reparaturfreundlichkeit von
Produkten und den Potenzialen ökoeffizienter Dienstleistungen sowie der nach-
haltigen und ressourcenschonenden Gestaltung von Produkten (Industrie-
design, Handwerksgestaltung)

• Unterstützung der Kooperation der Organisationen, Unternehmen und Bil-
dungs- und Forschungseinrichtungen sowie kommunaler/regionaler Träger der
Wirtschaftsförderung und des Technologietransfers, insbesondere bei der
Erarbeitung von branchenbezogenen und branchenübergreifenden regionalen
Dienstleistungsangeboten sowie Konzeptionen zu ihrer Vermarktung.
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• Konsequente Förderung von Innovationsclustern: Förderung regionaler Kom-
petenzprofile und Clusterbildung durch neue Veranstaltungs- und Förder-
formen, insbesondere:

a) Durchführung eines regionenbezogenen Innovations- und Kompetenz-
zentren-Wettbewerbs (nach dem Beispiel des Bundeswettbewerbs
„InnoRegio“ und Wirtschaftsförderung Region Stuttgart) zum Aufbau
regionaler Innovationsnetzwerke

b) Einrichtung regionaler Koordinations- und Dienstleistungsagenturen

Begründung:

Im Verlauf der Arbeit der Enquetekommission ist deutlich geworden, dass es
nicht darum geht, neue einzelbetriebliche Förderprogramme aufzulegen, sondern
bessere Dienstleistungen für den Mittelstand zu entwickeln und die regionalen
Ebenen zu stärken. Politik muss mit projektorientierten, zeitlich befristeten För-
dermaßnahmen wie z. B. Wettbewerben impulsgebend und kompetenzsteigernd
wirken.

Dies bedeutet, dass das Land aktive Impulse für Kooperationen vor Ort setzt und
dezentrale Einrichtungen und Vernetzung unterstützt. Um die Transparenz der
Wirtschaftsförderung insgesamt zu steigern müssen außerdem die bestehenden
Institutionen und ihre Leistungen besser verzahnt werden (z. B. Kammern und
Wirtschaftsförderer, Landesförderbank und Fördereinrichtungen des Bundes wie
die Deutsche Ausgleichsbank).

Gerade in Zeiten zunehmender Internationalisierung und Virtualisierung von
Wirtschaftsbeziehungen stellen funktionsfähige regionale Netzwerke einen wich-
tigen Wettbewerbsfaktor dar.

Eine Wirtschaftspolitik, die auf regionale Vernetzung setzt, ermöglicht bessere
Dienstleistungen für den Mittelstand und stärkt das regionale Profil im inter-
nationalen Wettbewerb durch

• Entdeckung, Nutzung und Ausbau regionseigener Potenziale und Ressourcen

• Schwerpunktsetzung auf Beteiligung, Dialog, Abstimmung unter den Betei-
ligten sowie Kooperation – Schaffung kreativer Milieus

• die Orientierung an regionalen Entwicklungskonzepten und damit verbunden
die Vernetzung einzelner sektoraler Strukturbereiche zu einer integrierten
Entwicklung z.B. Naturschutz, Landwirtschaft und Tourismus

• den Aufbau regionaler Wirtschaftskreisläufe

• Nutzung erneuerbarer Ressourcen in der Region

• dezentrale Versorgungssysteme und bedarfsgerechte Infrastrukturen

• Kooperationen zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Hand

Regional orientierte Wirtschaftspolitik kann bei einem entsprechenden Ent-
wicklungsleitbild und ausreichenden Kompetenzen gleichzeitig elementarer
Bestandteil einer nachhaltigen Wirtschaftsweise sein. Notwendig ist die parallele
Ausweitung regionaler Kompetenzen – die Stärkung der Regionen nützt dem
Mittelstand. Ziel ist die lernende Region.

Zur Unterstützung des Aufbaus und der Weiterentwicklung regionaler Koopera-
tionsstrukturen ist die Ausweitung der organisatorisch-konzeptionellen sowie der
finanziellen Förderung notwendig. Dieses soll nicht als einzelnes Regional-
entwicklungsprogramm angelegt sein, sondern mit der Umwandlung des Landes-
gewerbeamtes in eine Landeswirtschaftsfördergesellschaft und deren Neu-
ausrichtung verbunden werden und zusätzlich eingebettet in eine Mittelstands-
offensive. (siehe Sondervoten Kapitel Mittelstandsförderung)

Zentraler Vorschlag ist deshalb die Einrichtung eines Regionalförderprogramms
(evtl. ausgestaltet als Fonds) zur Unterstützung regionaler Initiativen:

Sinnvoll wäre ein zweistufiger Aufbau dieses Förderprogramms. In einem ersten
Schritt wird ein Wettbewerb für regionale Kooperationen ausgelobt. Die Wett-
bewerbsteilnehmer und -gewinner erhalten nicht nur ein Preisgeld bzw. dieses ist
recht niedrig angesetzt, sondern werden in ihrem Kooperationsvorhaben mit
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Beratung und Coaching begleitet. Dieser Programmteil ist analog zu den Bundes-
wettbewerben Regionen der Zukunft und InnoRegio konzipiert. Weitere Förder-
mittel stehen für die Förderung von Kooperationsprojekten und die Durchführung
themenbezogener Wettbewerbe (bspw. Kooperationen in der Weiterbildung, neue
kommunale Dienstleistungen u. ä.) zur Verfügung.

Insgesamt zielt dieser Fonds darauf ab, die vorhandenen wirtschaftlichen Poten-
ziale zu stärken und zur Herausbildung und Kompetenzentwicklung regionaler
Cluster beizutragen. Ergänzt wird diese projektbezogene Förderung und die För-
derung regionaler Standortinitiativen durch die Einrichtung regionaler Koor-
dinations- und Dienstleistungsagenturen. Diese können neu geschaffen werden
oder bei bestehenden Wirtschaftsfördereinrichtungen angesiedelt sein. Die Aus-
gestaltung ist Bestandteil des regionalen Entwicklungskonzeptes, welches die
Initiativen, die sich um Mittel bewerben vorlegen müssen.

Die Mittelvergabe ist an Kriterien gebunden:

• Antragsberechtigt wäre ein Verbund aus regionalen Akteuren

• Voraussetzung wäre die finanzielle Beteiligung der regionalen Wirtschaft

• Vorgelegt werden müsste ein Strukturbericht bzw. eine Stärken-Schwächen-
Analyse und ein ganzheitliches regionales Entwicklungskonzept, welches
Entwicklungsziele und Maßnahmen beschreibt, eine Art regionalpolitischer
Business-Plan.

• Über die einzelnen Bausteine des regionalen Entwicklungskonzeptes werden
mit den beteiligten Partnern und der Landesregierung Zielvereinbarungen ab-
geschlossen, die wechselseitig die Verbindlichkeit bei der Umsetzung erhöhen.

Minderheitenvoten der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu den
Handlungsempfehlungen „Vergabewesen von Land und Kommunen“

zu I. Rechtliche Regelungen zur Ausdehnung des Anwendungsbereiches der VOB
und VOL als ausgewogene Regelwerke in der jeweils gebotenen Form

Empfehlung: VOB-Anwendung für private Investorenmodelle: Einrichtungen des
Landes verankern die VOB-Bindung in Gesellschaftsverträgen oder in der LHO.
Für Kommunen und andere öffentliche Einrichtungen wird die Geltung der VOB
bei privaten Investorenmodellen über eine Soll-Vorschrift in der GHVO verbind-
lich geregelt. Die Bindung für Investorenmodelle kann ebenfalls durch die
Verpflichtung der Kommunen, entsprechendes in den (Gesellschafts-)Verträgen
zu regeln, erreicht werden.

Begründung: Um eine möglichst weit reichende Geltung der VOB zu gewähr-
leisten, erscheint über die VOB-Bindung öffentlicher Unternehmen in privater
Rechtsform hinaus die Einbeziehung von Investorenmodellen sinnvoll. Damit
wird gleichzeitig verhindert, dass Investorenmodelle anderen Formen der vertrag-
lichen Gestaltung allein aus dem Grund vorgezogen werden, dass die Anwendung
der VOB nicht verpflichtend vorgeschrieben ist.

zu III. In ihrem Geschäfts- und Verantwortungsbereich auf die Einhaltung
folgender Ziele hinzuwirken

zu III.1 Anwendung und strikte Einhaltung der Grundsätze der Vergabeordnung
durchsetzen und überwachen

Empfehlung: Hohe Ausführungsqualität und qualifizierte Bauüberwachung und
Abnahme sollen durch den Erhalt der hoheitlichen Qualitätskontrolle gewähr-
leistet werden.

Begründung: Die Förderung des Mittelstandes durch die Regelungen der öffent-
lichen Auftragsvergabe sind nicht nur mittelstandspolitisch motiviert, sondern
versprechen eine höhere Qualität der erbrachten Bauleistungen. Dem gleichen
Ziel dient der Erhalt der hoheitlichen bzw. hoheitlich beauftragten Qualitäts-
kontrolle, durch eine bessere Wahrung und Sicherung der Unabhängigkeit der
PrüferInnen von den wirtschaftlichen Interessen der Auftraggeber, Investoren und
Betreiber. Gerade im Baubereich gewährleistet die öffentlich-rechtliche Anbin-
dung bessere Kontrollqualität auf Grund höherer Neutralität und wirkt auf diese
Weise auf den Erhalt von Standards.
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zu III.2 Mittelstandsfreundliche Vergabepraxis und Einhaltung des Mittelstands-
förderungsgesetzes

Empfehlung: Pflichten zur Erbringung von Sicherheiten müssen mittelstands-
gerecht gestaltet werden: Die bisherige Bagatellgrenze von 100 000 DM bei kom-
munalen Aufträgen soll erhöht werden. Denkbar ist eine Erhöhung auf 250 000
DM, maximal auf 500000 DM.

Begründung: Sicherheiten, insbesondere Gewährleistungsbürgschaften dürfen
nicht dem Zweck dienen, das Finanzierungsrisiko von der öffentlichen Hand
vollständig auf Private abzuwälzen. In vielen Fällen ist die Liquidität der Betriebe
durch die umfangreichen Sicherheiten gefährdet. Das Land setzt bei Bauverwal-
tungen seit 1999 eine Bagatellgrenze von DM 500 000. Für Kommunen soll eine
Erhöhung der Bagatellgrenze vollzogen werden. Die finanzielle Lage der Kom-
mune und berechtigte Absicherungsinteressen (und -pflichten) werden bei einer
Anhebung der Bagatellgrenze angemessen berücksichtigt.

IV. Effektiver Rechtsschutz für Unternehmen

ändern in:

Empfehlung: Der subjektive Rechtsschutz soll für Auftragnehmer unterhalb der
Schwellenwerte analog zu den Regelungen des GWB für den Bereich oberhalb
der Schwellenwerte gelten. Die Landesregierung wird aufgefordert, sofort zu
prüfen, welche Maßnahmen auf Landesebene ergriffen werden können, um den
Rechtsschutz zu verbessern.

Zu prüfen ist, auf welcher Ebene die rechtliche Umsetzung zu erfolgen hat (Bun-
des- oder landesrechtliche Regelung) und welche institutionellen Veränderungen
notwendig sind.

Begründung: Die Stärkung der Rechte der einzelnen Unternehmen gegenüber den
Auftraggebern auch unterhalb der Schwellenwerte ist ein zentrales Anliegen,
weshalb Regierungshandeln nicht ins Jahr 2002 – bis der Bericht zum Vergabe-
rechtsänderungsgesetz vorliegt – vertagt werden darf.

neu V. Zusammenfassende, übersichtliche Gesamtregelung für „Vergabewesen
von Land und Kommunen“ im Landesrecht prüfen

Empfehlung: Vergaberelevante Regelungen sollen in einem Landesvergabegesetz
gebündelt werden, um Einheitlichkeit und Transparenz zu gewährleisten.

Begründung: Die Verankerung im Mittelstandsförderungsgesetz ist nicht aus-
reichend. Die Änderung des Gemeindewirtschaftsrechts erscheint notwendig, aber
ebenfalls nicht ausreichend, um sämtliche Adressaten zu erfassen. Eine übersicht-
liche, einheitliche Regelung ist auch ein Gebot der Mittelstandsfreundlichkeit.

neu VI. Spielräume für soziale Vergabekriterien nutzen

Empfehlung: Im Rahmen eines Landesvergabegesetzes sollten Regelungen zur
Berücksichtigung „anderer und weitergehender Anforderungen“ (§ 97 GWB
Abs. 4) gefunden werden.

Frauenförderung: Für Betriebe mit Frauenförderplänen soll eine Präferenz-
regelung eingeführt werden, vorzugsweise das Eintrittsrecht in das günstigste
Angebot. Um praktikabel zu sein, sollte eine entsprechende Regelung materiell an
die im geplanten Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft verankerten
Auflagen für Frauenförderung anknüpfen. Das bietet den Vorteil einer bundesweit
einheitlichen Regelung.

Ausbildungsleistung: Einführung von Präferenzregelungen, vorzugsweise das
Eintrittsrecht in das günstigste Angebot für Betriebe, die über dem Branchen-
durchschnitt ausbilden (Orientierung an den Regelungen des Berufsbildungs-
gesetzes), sich an tariflichen Umlageverfahren zur Sicherung der beruflichen
Erstausbildung oder an Ausbildungsverbünden beteiligen. Damit wird eine der
vom Landtag einmütig beschlossenen Empfehlungen der Jugendenquete mit
Nachdruck erneut aufgegriffen.

Tariftreue: Landesregelungen sollten auf die Einhaltung tarifrechtlicher Auflagen
abzielen. Betriebe, die gegen Tarifrecht und Arbeitsrecht verstoßen, sollen durch
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zweijährigen Ausschluss von der öffentlichen Auftragsvergabe sanktioniert
werden.

Begründung:

Es gibt unterschiedliche gesellschaftspolitische Zielsetzungen, die Eingang in
vergaberechtliche Entscheidungen finden könnten und sollten. Landesrechtliche
Spielräume ergeben sich aus § 97 Abs. 4 GWB („Aufträge werden an fachkun-
dige, leistungsfähige und zuverlässige Unternehmen vergeben; andere oder
weitergehende Anforderungen dürfen an Auftragnehmer nur gestellt werden,
wenn dies durch Bundes- oder Landesgesetz vorgesehen ist.“)

Die Rechtsprechung der vergangenen Jahre zeigt, dass, obgleich bei der Veranke-
rung ergänzender Kriterien zahlreiche Tatbestände zu beachten sind, insbesondere
Diskriminierungsverbote und die Auflage, den Zuschlag auf das wirtschaftlich
günstigste Angebot zu erteilen, Handlungsspielräume bestehen. Denn wenn die
Einführung von Präferenzregelungen für KMU für juristisch möglich erachtet
wird, wie u. a. von RA Arnold Boesen ausgeführt wurde, so ist nicht nachvoll-
ziehbar, warum dies für das Kriterium der Frauenförderung und der Ausbildungs-
leistung nicht gelten sollte. Das Land sollte seiner Vorreiterrolle gerecht werden,
indem es die Spielräume für sozial orientierte Kriterien nutzt. Diese lassen sich
unter Maßgabe des wirtschaftlichen Angebots und der Beachtung des EU-
Diskriminierungsverbots durch besondere Zugangskriterien für Betriebe, die
überdurchschnittlich ausbilden und sich in der Frauenförderung engagieren,
herstellen. Außerdem sollte auf die Einhaltung tarif- und arbeitsrechtlicher
Regelungen geachtet werden.

Minderheitenvoten der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu
Kapitel VII Existenzgründung und Betriebsübergabe

zu 5. Infrastrukturunterstützung optimieren

neu 5.5: Ausbau der Kontaktstellen Frau und Beruf auf 12 Kontaktstellen, Er-
höhung der Förderung für die einzelnen Kontaktstellen

Begründung:

Im Jahr 1994 wurde das Landesprogramm Kontaktstellen „Frau und Beruf“ von
der Landesregierung beschlossen. Der Beschluss sah vor, dass neben der Einrich-
tung von zunächst acht Kontaktstellen ein schrittweiser Ausbau erfolgt. Bislang
wurden acht Kontaktstellen eingerichtet. Gerade vor dem Hintergrund des sich
abzeichnenden Strukturwandels auch im Dienstleistungsbereich, der Frauen
besonders stark betrifft, und der steigenden Anforderungen an berufliche
Mobilität zeigt sich ein zunehmender Bedarf, der weit über die Kapazitäten der
bestehenden acht Kontaktstellen hinausgeht und ein dichteres Beratungsnetz
erforderlich macht.

Die allseitige Akzeptanz, die funktionierende institutionelle Einbindung und die
Vermittlungserfolge (80 % der ratsuchenden Frauen erhalten eine Arbeitsstelle)
rechtfertigen den Ausbau des Programms und die kontinuierliche Förderung. Im
November 1997 wurde von einer Landtagsmehrheit beschlossen, die Zahl der
Kontaktstellen auf zwölf zu erhöhen. Um qualifizierte Beratungstätigkeit zu
sichern, muss die zukünftige Finanzierung Planungssicherheit gewährleisten.

Vor dem Hintergrund dieser erfolgreichen Arbeit erscheint sowohl die Erhöhung
der Zuschüsse für die bestehenden Kontaktstellen als auch die Ausdehnung des
Programms um vier Kontaktstellen begründet.

zu 7. Rahmenbedingungen existenzgründerfreundlich gestalten und Betriebsüber-
nahme erleichtern

7.1 „Weitgehendes Aussetzen der gesetzlichen Regelungen für Existenzgründer“

soll nicht in die Handlungsempfehlungen aufgenommen werden.

Begründung:

Es kann keinen regelungsfreien Raum für Existenzgründer geben. So können
bspw. Konsumenten beim Kauf von Produkten und Dienstleistungen von



625

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

GründerInnen wohl kaum in ihrem Recht eingeschränkt werden; Ausnahmeregeln
vom Produkthaftungsrecht wären also unannehmbar. Die Empfehlung ist unprä-
zise, nicht problemgerecht und als Politikempfehlung untauglich, da nicht näher
spezifiziert wird, welche gesetzlichen Regelungen unter welcher Voraussetzung
wie lange ausgesetzt werden sollen.

Die Anhörungen der Enquetekommission haben ergeben, dass die größten
Probleme für ExistenzgründerInnen in fehlender Information und Beratung bei
der Gründung liegen, weniger in den Gesetzen und Vorschriften selbst. Maß-
nahmen zur Verbesserung der Unternehmerfreundlichkeit der Verwaltung, Ver-
einfachung und Bündelung von Verfahren, die Schaffung zentraler Anlaufstellen,
kurz gesagt alle Maßnahmen, die helfen, bürokratische Hürden abzubauen, sind
sinnvoller als die pauschale Forderung nach Aussetzen gesetzlicher Regelungen.

zu 7. Rahmenbedingungen existenzgründerfreundlich gestalten und Betriebsüber-
nahme erleichtern

7.2 „Wiedereinführung des halben Steuersatzes für Gewinne aus der Veräuße-
rung und Aufgabe von Betrieben rückwirkend zum 1. Januar 1999“

soll nicht in die Handlungsempfehlungen aufgenommen werden.

Begründung:

Der halbe Steuersatz auf Betriebsveräußerungen wird für KMU erneut eingeführt.
Er wird stärker als bisher auf die Altersvorsorge konzentriert und erhält deutlich
höhere Freibeträge. Auf Grund dieser Änderung erscheint die rückwirkende
Wiedereinführung der alten Regelung nicht zwingend.

Minderheitenvoten der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu
Kapitel VIII Qualifizierung – Beratung – Fachkräftebedarf

zu 1. Ausbildungsbereitschaft von und in KMU, insbesondere Kleinbetriebe
erhöhen

neu 1.8 Förderung der Ausbildungsbereitschaft ausländischer Betriebe durch
Ausschöpfung der Erleichterungen bei AEVO Prüfungen, zusätzlicher
Beratungsangebote/Einsatz von LehrstellenwerberInnen bei Kammern
und Arbeitsämtern, gezielte Förderung von Ausbildungsverbünden,
Weiterführung der Aktionen „Ausländische Betriebe bilden aus“, Ein-
satz von ESF-Mitteln und EQUAL-Mitteln bzw. Sicherstellung der Ko-
finanzierung

Begründung:

In Baden-Württemberg gibt es ein hohes Potenzial an ausländischen Unter-
nehmern, die bisher noch nicht ausbilden. Gleichzeitig ist ein großer Bedarf an
zusätzlichen Ausbildungsplätzen vor allem für ausländische Jugendliche vor-
handen.

Die Landesregierung hat 1998 in einer Untersuchung über die Ausbildungsbereit-
schaft türkischer Betriebe im Bereich der IHK Stuttgart festgestellt, dass es struk-
turelle Gründe für die geringe Ausbildungsbereitschaft in diesen Unternehmen
gibt und bei gezielter Unterstützung ausländischer Unternehmer in Baden-Würt-
temberg zahlreiche neue Ausbildungsplätze geschaffen werden können. Danach
gibt es in Baden-Württemberg 8100 türkische Unternehmen, von denen weniger
als zehn Prozent Auszubildende einstellen. 80 Prozent der türkischen Selbst-
ständigen erfüllen jedoch die formalen Voraussetzungen, um ausbilden zu kön-
nen. 75 Prozent sind grundsätzlich bereit, auszubilden, wenn sie dabei unterstützt
und qualifiziert werden. Einige Unternehmer haben auch Interesse, die Ausbilder-
eignungsprüfung zu absolvieren, benötigen dafür aber gezielte (teilweise mutter-
sprachliche) Förderung.

zu 2. Effizienz und Praxisgerechtigkeit des Ausbildungs-/Bildungssystems erhöhen

neu 2.17 Förderung der Integration ausländischer Jugendlicher durch berufliche
Aus- und Weiterbildung, Konzepte zur zielgruppenorientierten Beratung
und Qualifizierung fördern
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Begründung:

Die Zahl der ausländischen Jugendlichen in einer dualen Berufsausbildung in
Baden-Württemberg ist seit 1994 rückläufig (Ihre Zahl sank von 27451 Jugend-
lichen 1995 auf 23931 im Jahr 1999). Ihr Anteil an den Auszubildenden sank von
14,9 % auf 11,9 %. Dies hängt nicht nur mit dem sinkenden Anteil ausländischer
Jugendlicher zusammen, sondern auch mit Sprachproblemen, Vorbehalten und
mangelnde Information der Eltern, aber auch Vorbehalten der Betriebe. So bleibt
bereits jeder zweite türkische Jugendliche ohne Ausbildungsabschluss. Damit
sinken ihre beruflichen Integrationschancen erheblich. Wichtig ist die gezieltere
Ansprache der Eltern, um fehlende Kenntnisse über das deutsche Berufsbildungs-
system zu beheben und aufzuzeigen, wie wichtig eine Ausbildung für die Zukunft
der Kinder, insbesondere der Mädchen, sei. Deshalb ist es notwendig, gezielte
und problemgerechte Informations-, Beratungs- und Qualifizierungsangebote zu
machen. Besonders wichtig ist es, die Zukunftschancen der Jugendlichen durch
Qualifizierung zu erhöhen.

Bemühungen, die Integration in das Ausbildungssystem zu verbessern, sind nicht
nur im Interesse der betroffenen Jugendlichen, sondern auch auf Grund der demo-
graphischen Entwicklung zum Erhalt der Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft
notwendig. Gleiche Chancen aller beim Zugang und beim Besuch von Bildungs-
einrichtungen sind eine Voraussetzung für eine offene Gesellschaft. Dies
verlangt, dass ausländische Jugendliche und junge Erwachsene in Baden-Würt-
temberg besser als bisher in Schule, Berufsausbildung und Hochschule integriert
werden.

zu 3. Fachkräftebedarf bei KMU decken – Selbstständigenkultur, Wachstum und
Betriebsübernahme im (neuen) Mittelstand unterstützen

3.5 „Mobilität und Flexibilität der Arbeitskräfte erhöhen, Motivation zur
Arbeitsaufnahme Arbeitsloser erhöhen: Zumutbarkeitsschwelle generell
erhöhen, speziell bei der Entfernung der Arbeitsstätte, Begrenzung der Ar-
beitslosengeldes auf ein Jahr“

soll nicht in die Handlungsempfehlungen aufgenommen werden.

Begründung:

Die Maßnahmen und Zumutbarkeitsschwellen, die derzeit zur Erhöhung der
Mobilität der Arbeitskräfte Anwendung finden, sind umfangreich und ausrei-
chend. Eine isolierte Diskussion über die Erhöhung der Zumutbarkeitsschwellen
ohne gleichzeitig die Leistungsseite (Beratungs-, Qualifizierungs- und Vermitt-
lungsbemühungen der Arbeitsverwaltung) in den Blick zu nehmen, ist verkürzt.

zu 6. Effizienz des Bildungssystems/-angebots erhöhen – Kosten für KMU senken

neu 6.17 Erarbeitung eines schlüssigen und die Arbeit der Bildungsträger sicher-
stellenden Weiterbildungsförderkonzeptes (Aufgaben, Organisation,
Sicherung einer angemessenen finanziellen Ausstattung)

Begründung:

Es besteht eine Diskrepanz zwischen der weit verbreiteten Einsicht in die Bedeu-
tung von Weiterbildung angesichts der Herausforderungen des ökonomischen und
gesellschaftlichen Wandels einerseits und den Aktivitäten der Landespolitik im
Bereich der Weiterbildungspolitik anderseits. In der Wissensgesellschaft wird die
Qualifikation zum wichtigsten Produktionsfaktor. In Zeiten, in denen der „Beruf
fürs Leben“ immer mehr der Vergangenheit angehört, muss die Verbindung von
Arbeiten und Lernen weiterentwickelt werden. Doch auch das Wirtschafts-
ministerium ist im Begriff, die Erprobung und Einführung innovativer Weiter-
bildungskonzepte in der beruflichen Weiterbildung zu verschleppen, da nach wie
vor kein abgestimmtes, schlüssiges Konzept für die Verwendung der ESF-Mittel
für Weiterbildung zu erkennen ist.

Mehr Aktivität in der Weiterbildungspolitik ist aber dringend notwendig. Das
Weiterbildungssystem muss tatsächlich zur viel beschworenen 4. Säule des Bil-
dungssystems neben allgemeinbildenden Schulen, beruflicher Ausbildung und
Hochschulen werden. Angesichts der pluralen und subsidiären Weiterbildungs-



627

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5800

landschaft ist aber kein viertes staatliches Bildungssystem aufzubauen, es gilt
vielmehr, die Weiterbildungslandschaft in Baden-Württemberg weiterzuent-
wickeln, die notwendigen Impulse durch die Politik inhaltlich und finanzieller Art
zu geben und Wirtschaft, gesellschaftliche Gruppen und Träger in diesen Reform-
prozess einzubeziehen.

Die Landesregierung muss im Rahmen einer aktiven Weiterbildungspolitik Maß-
nahmen ergreifen, um die Flächendeckung, die Transparenz, die Flexibilität, die
Bedarfsorientierung, die Qualität der Vermittlung neuer Wissensgebiete durch die
Weiterbildungsträger in Baden-Württemberg zu verbessern, die breite Einführung
von Qualitätssicherungssystemen vorantreiben und mit Blick auf die Chancen
multimedialen Lernens die Erprobung neuer Lernformen in der Weiterbildung,
insbesondere in beruflicher Weiterbildung, unterstützen.

zu 6. Effizienz des Bildungssystems/-angebots erhöhen – Kosten für KMU senken

neu 6.18 Einrichtung einer Stiftung Weiterbildung.

Diese ist zuständig für die

• Verbesserung der Transparenz auf dem Weiterbildungsmarkt

• die Qualitätssicherung von Angeboten, Abschlüssen und Zertifikaten

• Förderung von Kooperationen in der Weiterbildung, insbesondere
regionalen Kooperationen

• Verknüpfung von Weiterbildungsaufgaben mit dem bestehenden
Weiterbildungssystem

• die Förderung von organisatorischen und inhaltlichen Innovationen in
der Weiterbildung bspw. Erprobung multimedialer Lernformen,
Lernortkooperationen

• für die Förderung spezieller Zielgruppen

Begründung:

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag von Baden-Württemberg
spricht sich für eine Stiftung Weiterbildung aus. Die Stiftung ist das geeignete
Instrument für eine aktivere Weiterbildungspolitik. Sie kann die notwendigen
Impulse geben, um die Weiterbildungslandschaft in Baden-Württemberg weiter-
zuentwickeln. Durch die Stiftungslösung können gesellschaftliche Gruppen und
Träger mit einbezogen werden. Und mit der Stiftung werden finanzielle Mittel
zusätzlich zur im Landeshaushalt veranschlagten Grundversorgung eingesetzt. In
den Stiftungsgremien müssen Landtag, Regierung, gesellschaftliche Gruppen und
Träger angemessen vertreten sein. Die Stiftungszentrale muss für ständige Auf-
gaben im Bereich der Transparenz- und Qualitätssicherung, der Koordination und
Bündelung ausgestattet sein.

Im Übrigen ist eine starke Projektorientierung der Arbeit vorgesehen:

• Die Stiftung vergibt Forschungsaufträge.

• Die Stiftung schreibt Projekte und Projektkonzepte aus.

• Sie setzt mit Leitprojekten politische Schwerpunkte.

• Maßnahmen, Förderung und Projekte sind zeitlich begrenzt.

• Es findet eine Wirkungskontrolle durch Fördermittelcontrolling und Evaluation
statt.

• Die Stiftung folgt dem Leitbild der „lernenden Organisation“, d.h. die Offen-
heit für neue Träger und neue Weiterbildungsformen muss gewährleistet sein,
vor allem durch die Besetzung der Gremien.

Die Anbindung an das Parlament muss gesichert sein.

Finanzierung: Ein Teil der Erlöse aus dem Verkauf der EnBW-Anteile wird für
den Aufbau einer Stiftung Weiterbildung im Rahmen der gemeinnützigen GmbH
verwendet. Das Stiftungskapital beträgt 400 Millionen DM. Mit den Zinserträgen
von mind. 30 Millionen jährlich wird die laufende Arbeit der Stiftung finanziert.
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Minderheitenvoten der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu
Kapitel IX Markterschließung – Kooperation – Netzwerke

zu 1. Erschließung neuer Konzepte für KMU

neu 1.14 Erhöhung der Mittel für das Altbaumodernisierungsprogramm

Begründung:

Die Förderung der Altbausanierung ist eine wichtiges ökologisches und ökono-
misches Anliegen. Die energetische Sanierung des Gebäudebestandes bietet ein
breites Betätigungsfeld für das Bauhandwerk und angekoppelte Dienstleitungen
und leistet gleichzeitig einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz. Neben
Information und Beratung sind finanzielle Anreize sinnvoll, um den Haus- und
Wohnungsbesitzern die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen zu erleichtern.
Öffentliche Förderung löst im Bereich der Altbaumodernisierung ein sechs- bis
achtfaches privates Investitionsvolumen aus. Umso wichtiger ist, dass die Förde-
rung die beabsichtigte Anreizwirkung entfalten kann. Die Darlehensförderung
weist gegenüber der Zuschussförderung Nachteile auf; eine Umstellung der
Förderung auf Zuschussgewährung wäre sinnvoll. Die dafür notwendige Auf-
stockung der Mittel im Altbaumodernisierungsprogramm ist wirtschafts- und
umweltpolitisch sinnvoll.

zu 4. Regionale Vermarktungskonzepte verstärken – vor dem Hintergrund der lo-
kalen Ausrichtung und Ortsgebundenheit der KMU

neu 4.9 Maßnahmen zur Förderung des ökologischen Landbaus

4.9.1 Ausweitung des Marketings für ökologischen Landbau.

4.9.2 Förderung des ökologischen Landbaus durch ökologische Beschaffung der
Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung (Kantinen, öffentliche Ein-
richtungen, Krankenhäuser (Empfehlungen, best practices sowie Kantinen-
wettbewerb bspw. nach dem Modell des Forum Verband Region Stuttgart)

4.9.3 Reform der Förderung landwirtschaftlicher Produktion dahingehend, dass
die Förderung der Umstellung auf Biolandbau und die Beibehaltung die-
ser Wirtschaftsweise sich in ihrer Höhe deutlich von übrigen Förderungen
unterscheidet und damit wirksame Anreize bietet. – Änderung der Förder-
richtlinien im MEKA II.

Begründung:

Der ökologische Landbau bietet den landwirtschaftlichen Betrieben in Baden-
Württemberg Zukunftsperspektiven. Doch der Anteil des Ökolandbaus in Baden-
Württemberg ist nach wie vor gering; geringer als in Bayern, Österreich und der
Schweiz. Dies hängt auch mit der Ausgestaltung der Förderung in den einzelnen
Ländern zusammen. Die Landesregierung muss deshalb ihre Anstrengungen zur
Förderung des Ökolandbaus verstärken. Die oben genannten Empfehlungen
skizzieren sinnvolle Fördermaßnahmen.

Minderheitenvoten der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu
Kapitel XI Kapitalausstattung und Finanzierungskonzepte

zu 4. Eigenkapitalbasis der KMU stärken:

„4.1 Deutlich mittelstandsgerechte Steuerentlastung“ soll nicht in die Handlungs-
empfehlungen aufgenommen werden.

Begründung:

Die beschlossenen Steuerentlastungen sind mittelstandsgerecht ausgestaltet. Siehe
Ausführungen des Bundesministeriums der Finanzen und des Instituts der Deut-
schen Wirtschaft im Berichtsteil Rahmenbedingungen.

zu 4. Eigenkapitalbasis der KMU stärken:

4.4 Verbesserung einer gewinnmindernden steuerfreien Investitionsrücklage

soll nicht in die Handlungsempfehlungen aufgenommen werden.
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Begründung:

Die Erhaltung der Ansparabschreibung ermöglichen den KMU die Bildung von
Investitionsrücklagen.

zu 4. Eigenkapitalbasis der KMU stärken

4.5 „§ 17 EStG: Erhalt der Wesentlichkeitsgrenze von 10 % bei der Besteuerung
von Unternehmensbeteiligungen, um Erschwernis bei Verkauf von Anteilen
an Familienunternehmen zu verhindern und die Aktivierung von Business
Angels und Mitarbeiterbeteiligungen zu erleichtern“

Begründung:

Änderungsvorschläge zur Steuerreform 2000 müssen im Lichte der Erfahrungen
mit den Neuregelungen geprüft werden. Derzeit besteht kein Handlungsbedarf.

zu 4. Eigenkapitalbasis der KMU stärken

4.6 „steuerliche Begünstigung von privaten VC-Anlagen (BR-Initiative: Wag-
niskapitalprämie)“

soll nicht in die Handlungsempfehlungen aufgenommen werden.

Begründung:

Das Angebot an Wagniskapital hat sich in den vergangenen Jahren deutlich ver-
bessert. Die Schaffung neuer steuerlicher Sondertatbestände ist deshalb nicht
sinnvoll.
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